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Band II der Edition der cisleithanischen Ministerratsprotokolle umfasst den Zeit-
raum 1868–1871 von der ersten cisleithanischen Regierung Carlos Auersperg bis zum 
Rücktritt der Übergangsregierung Ludwig Holzgethan. 
Die zentralen Themen der in die Zeit des Bandes fallenden Sitzungen waren die prak-
tische Umsetzung des Ausgleichs mit Ungarn, die Ausgestaltung der Dezemberver-
fassung, die liberalen Reformgesetze zur Regelung des Verhältnisses zwischen Kir-
chen und Staat sowie die Versuche, mit den Polen und mit den Tschechen zu einem 
spannungsfreien Verhältnis zu gelangen. Darüber hinaus standen weitere Themen aus 
den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sozialpolitik und Verwaltung auf der Tagesordnung 
des Ministerrates. 
Die Protokolle stellen den an der Geschichte Österreichs interessierten Forscherin-
nen und Forschern wichtige Akten in wissenschaftlich aufbereiteter Form zur Verfü-
gung. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die Originalprotokolle durch den Justizpalast-
brand 1927 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden: Nur zu 73 der 618 Sitzungen, 
die in den im vorliegenden Band behandelten Zeitraum fallen, sind die Protokolle mit 
mehr oder weniger starken Brandschäden erhalten. Mehrere Tagesordnungspunk-
te aus 14 weiteren Sitzungen konnten durch Abschriften und Auszüge aus anderen 
Archivbeständen ergänzt werden. Sie enthalten wertvolles Hintergrundwissen zu ent-
scheidenden Jahren der Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer.
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VORWORT

Der vorliegende Band ist der zweite der Edition „Die Protokolle des cisleithanischen Minis-
terrates 1867–1918“, die als dritte Serie der „Protokolle Österreichs und der österreichisch-
ungarischenMonarchie 1848–1918“ vom Institute for Habsburg and Balkan Studies heraus-
gegeben wird. Er umfasst die Protokolle des cisleithanischen Ministerrates 1868–1871. Zur
Edition im Allgemeinen und zu den Editionsrichtlinien verweisen wir auf den Beitrag „Zur
Edition der cisleithanischenMinisterratsprotokolle 1867–1918“ im ersten Band dieser Reihe.

Während der erste Band (1867) die Transformation des Kaisertums Österreich in Ös-
terreich-Ungarn behandelt hat, beschäftigt sich dieser nun tatsächlich mit Cisleithanien. Im
Delegationsgesetz nahm der Reichsrat den österreichisch-ungarischen Ausgleich an. Es er-
hielt am 21. Dezember 1867 die kaiserliche Sanktion. Der Wirkungskreis der bisher für die
Gesamtmonarchie zuständigen staatlichen Institutionen reduzierte sich auf das Gebiet, das
offiziell „die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder“ hieß, aber inoffiziell oft Cis-
leithanien genannt wurde. Am 1. Jänner 1868 nahm die Regierung unter Ministerpräsident
Carlos Fürst Auersperg ihre Tätigkeit auf. In ihr waren die nunmehr gemeinsamen Minis-
ter nicht mehr vertreten, der Minister des Äußern und des Kaiserlichen Hauses sowie der
Reichskriegsminister – für ihre Ausgabenverwaltung wurde als drittes ein gemeinsames Fi-
nanzministerium neu geschaffen – und der Wirkungskreis der anderenMinister war auf das
Gebiet Cisleithaniens reduziert worden.

Neben diese neuen organisatorischen Rahmenbedingungen trat eine zweite grundle-
gende Veränderung. Die Dezemberverfassung vom 21. Dezember 1867 baute die konstitu-
tionellen Rechte Cisleithaniens aus, deren Grundsteine mit dem Oktoberdiplom und dem
Februarpatent gelegt worden waren. Die Regierung war zukünftig mehr als bisher an eine
Zusammenarbeit mit demReichsrat gebunden und in der ersten cisleithanischen Regierung
waren gerade die konstitutionellen Kräfte stark vertreten. Geografisch grenzte sich Cisleitha-
nien zu Ungarn ab, inhaltlich rangen deutschliberal-zentralistische und konservativ-födera-
listische Kräfte um die zukünftige Gestaltung der Monarchie.

Beides dokumentieren die Protokolle. Der ersten deutschliberal geprägten Regierung
gelang es bis Anfang 1870 nicht, im zentralistischen Sinne die Abhängigkeit des Reichsrates
(und damit der Regierung) von den Landtagen durch ein neues Wahlgesetz zu reduzieren.
Ebensowenig gelang es den folgenden beiden Regierungen Potocki und Hohenwart, über
einen Ausgleich mit den Tschechen und den Polen und die Föderalisierung Cisleithaniens
eine konservative Wende einzuleiten.

Dieser Band deckt einen fast vierjährigen Zeitraum ab, in dem sich der Ministerrat 618
Mal traf. Der Großteil dieser Protokolle fiel dem Justizpalastbrand zum Opfer. Die Behand-
lung vieler Themen imMinisterrat ist daher imWeg der Protokolle nicht mehr erhalten, nur
mehr ihre Tagesordnungen legen Zeugnis von der Tätigkeit desMinisterrates ab. So groß die-
ser Verlust auch ist, so haben doch mehrere Protokolle, wenn auch teilweise in Fragmenten,
den Brand überdauert. Darunter befinden sich auch solche mit sehr bedeutenden Themen
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wie der galizische Ausgleich mit den Polen oder der Hohenwart’sche Ausgleichsversuch mit
den Tschechen. Umso wichtiger ist es daher, das, was den Brand überdauert hat, zu bewah-
ren.

Thomas Kletečka hat die Protokolle kommentiert, Richard Lein die Einleitung verfasst
und die Anpassungen für die Digitalisierung vorgenommen. Die Erstellung des Drucksatzes
der Printversion und der digitalen Version lag in denHänden von Stephan Kurz. Wie bereits
der erste Band wird auch dieser Band unter https://mrp.oeaw.ac.at digital publiziert. Dieser
Band wird zudem als erster in hybrider Erscheinungsweise aus einer frei lizensierten XML-
Datenquelle erstellt.

Das Projekt der Edition derMinisterratsprotokolle 1848–1918 benötigt die Zusammen-
arbeit mit vielen Stellen. Für die finanzielle Grundlage danken wir demMinisterium für Bil-
dung,Wissenschaft und Forschung, derÖsterreichischenAkademie derWissenschaften und
dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Die Basis der Arbeit an diesem
Editionsprojekt ist das Entgegenkommen, das uns stets vom Österreichischen Staatsarchiv
erwiesen wird. Auch ihm und seinenMitarbeiterinnen undMitarbeitern gebührt unser aus-
gesprochener Dank.

Wien, im Frühjahr 2022 Franz Adlgasser, Thomas Kletečka,
Richard Lein, Anatol Schmied-Kowarzik



ZURHYBRIDEN EDITION

Der vorliegende Band erscheint als erster der Editionsreihe „Die Protokolle des cisleithani-
schenMinisterrates 1867–1918“ in hybrider Form, also gleichzeitig als gedrucktes Buch sowie
als digitale Edition.

Die digitale Komponente ist für die Edition der cisleithanischenMinisterratsprotokolle
schon deshalb eine wichtige Bereicherung, weil sie einen durch den Justizpalastbrand 1927
stark beschädigten Archivbestand wiedergibt und dabei nicht nur die Überreste der Origi-
nalprotokolle, sondern auch Abschriften derselben und andere direkt auf die Ministerrats-
sitzungen verweisende Quellen (wie die Vorträge von Ministern im Ministerrat) integriert.
Da eine systematische Suche auch nur innerhalb desÖsterreichischen Staatsarchivs – von an-
deren Archiven ganz zu schweigen – unmöglich ist, sind Funde solcher Materialien zufällig
und können als ergänzende Quellen jederzeit, also auch nach Erscheinen eines Bandes ent-
deckt werden. Hier bietet die digitale Edition die Möglichkeit, solche Funde problemlos im
Nachhinein anden entsprechenden Stellen einzufügen. Zudembietet die digitale Editionmit
ihren TEI-Daten einen weltweiten unkomplizierten Zugang für Menschen und Maschinen
und erlaubt eine Suche über alle auf mrp.oeaw.ac.at enthaltenen Texte. Schließlich bietet die-
se Webapplikation auch die Darstellung aller Sitzungen der Regierungsgremien Österreichs
bzw. der österreichisch-ungarischen Monarchie von 1848 bis 1918 in Form eines Kalenders,
sodass die Gleich- und Ungleichzeitigkeit in der Behandlung vieler Themen sichtbar wird.

Dass neben der digitalen auch die Printedition beibehalten wird, liegt an demWert, der
von den Herausgebern auf dieses bewährte Informationsmedium gelegt wird. Gilt für eine
digitale Edition ein Zeitraum von 20 Jahren als „Langzeitarchivierung“, bleiben Bücher –
Lagerungsbedingungen und Sicherung der Auffindbarkeit vorausgesetzt – über Jahrhunder-
te erhalten. Zudem verursacht die Bereitstellung und jede Nutzung digitaler Publikationen
Kosten und verbraucht Energie, ein in der Zukunft vermutlich knapper werdendes Gut. Das
Lesen einmal gedruckter Bücher benötigt demgegenüber keine Energie. Die Printedition hat
weitereMehrwerte: Sie ermöglicht dreidimensionaleNavigation imBuchblock,mit demStift
in derHand,mit eingelegtenNotizzetteln, Anstreichungen, als Objekt und als Ort des Studi-
ums.Das gedruckte Buch ermöglicht durch saubereMikrotypografie, ideale Kontrastverhält-
nisse und hohe Auflösung Lesbarkeit in längeren Aufmerksamkeitsspannen. Das gedruckte
Buch ist ein haptisch greifbares und sinnlich erfahrbares Ding von Gewicht. Das gedruckte
Buch ist mehr als die abstrakte Information, die es enthält, wirMenschen können zumBuch-
objekt einen konkreten Bezug herstellen.Mit der hybriden Publikationsweise hoffenwir den
Leserinnen und Lesern die Vorteile der digitalen und der analogen Darstellung in überzeu-
gender Form darzubringen.

Da beide Publikationsformen aus einer Datenquelle entstammen, wurde die Printedi-
tion aufgrund technischer Gegebenheiten leicht angepasst. Dies betrifft insbesondere die Zi-
tate. 1) Aus Gründen der Einheitlichkeit wurde das bisher gepflogene Vollzitat bei der Erst-
nennung in der Einleitung gestrichen, sodass dort in gleicherWeisewie in denKommentaren
zu den Protokollen grundsätzlich nur Kurzzitate verwendet werden, die wie bisher in der Bi-
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bliografie auffindbar sind. 2) Verweise auf einmehrfach in unmittelbarer Folge zitiertesWerk
wurden bisher durch das Kürzel „ebd.“ ersetzt. Nachdem die Nachweise gedruckter Quel-
len nun über eine Literaturdatenbank verwaltet werden, Archivbelege jedoch nicht, musste
auf das bei dazwischenstehenden Archivbelegen automatisch nicht mehr fehlerfrei erzeug-
bare „ebd.“ zugunsten des Kurzzitats verzichtet werden. 3) Schließlich kommt es auch im
Bereich der Interpunktion der Literatur- und Quellenzitate zu Änderungen, um Band- und
Seitenzahlen besser als bisher unterscheidbar zumachen. 4) ZurGestaltung derKopfregesten
verweisen wir auf die Einführung „Zur Edition der cisleithanischen Ministerratsprotokolle
1867–1918“ in Band I dieser Editionsreihe.

Zu einem Buch diesen Umfangs gehört auch ein Register, das mehr ist als eine Samm-
lung von Orts-, Personen- und Institutionsnamen, wie sie die digitale Edition als entity links
beinhaltet. Für seine Erstellung musste die digitale Edition an die Erfordernisse eines ordent-
lichen zweistufigen Registers in der Druckausgabe angepasst werden.

Wladimir Fischer-Nebmaier, Klaus Koch, Stephan Kurz,
Richard Lein, Anatol Schmied-Kowarzik



XI

EINLEITUNG

Von Richard Lein

Kabinette und Minister (XII): a) Das „Bürgerministerium“ (XIII), b) Die Regierung
Potocki (XV), c) Die Regierung Hohenwart (XVII), d) Die Übergangsregierung Holz-
gethan (XVIII). –Regierenunter quasi parlamentarischenVerhältnissen (XVIII). –Die
Umsetzung derDezemberverfassung (XX). –DerKonflikt umZentralisierung oder Fö-
deralisierung des Staates (XXVIII): a) Die Blockade der Tschechen (XXIX), b) Die Ga-
lizische Resolution (XXXI), c) Das Wahlreformprojekt (XXXII), d) Die Regierungs-
krise (XXXIV), e) Potockis Verständigungsversuch (XXXVIII), f) Hohenwarts Aus-
gleichsprogramm (XLI), g) Entscheidung für den Zentralismus (LII). – Das Verhältnis
von Staat und Kirche (LXI): a) Die „Maigesetze“ (LXII), b) Der Fall Rudigier (LXVI),
c) Die konfessionelle Gesetzgebung in der Praxis (LXIX), d) Der Weg zur Aufhebung
des Konkordats (LXXI), e) Die Altkatholiken (LXXV). – Infrastruktur und Staatsei-
gentum (LXXVII): a) Der Verkauf von Staatseigentum (LXXVIII), b) Eisenbahnbau
und -politik (LXXXII), c)Weitere Investitionsprojekte (LXXXIX). –Weitere Themen
imMinisterrat (LXXXIX). – Überlieferung (XCI).

Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 blieb für den Ministerrat zumin-
dest formal vieles beimAlten.Während sich das zentrale Kollektivorgan derMinister für den
gemeinsamen Bereich „Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten“ und für Ungarn „kö-
niglich-ungarisches Ministerium“ nannte, hieß es in Cisleithanien1 weiterhin schlicht „Mi-
nisterrat“2. Nur sein Vorsitzender, der Ministerpräsident, sowie die einzelnenMinister führ-
ten die Bezeichnung „kaiserlich-königlich“, kurz „k. k.“, was bereits vor dem Ausgleich so
gehandhabt worden war3. In personeller, inhaltlicher sowie organisatorischer Hinsicht wur-
de der cisleithanischeMinisterrat hingegen völlig neu aufgestellt. Hauptaufgabe des in seiner
Zuständigkeit auf die Belange des cisleithanischen Teils der Monarchie reduzierten Organs
bildete zunächst die Umsetzung der Dezemberverfassung4, also der Abschluss des Staatsum-
baus. So verwiesen viele Bestimmungen der im Dezember 1867 erlassenen Staatsgrundgeset-

1 Analog zum ersten Band der Serie wird der Begriff Cisleithanien stellvertretend für die offizielle Bezeichnung
Die imReichsrat vertretenenKönigreiche undLänder verwendet. SieheMalfèr, Einleitung.Cmr. I, 24.Zur
Problematik des Begriffs siehe Zöllner, Perioden, 29.

2 Zur Dreiteilung des Ministerrates 1867 siehe Malfèr, Einleitung. Cmr. I, 21–26. Zum Aufbau und zur
Tätigkeit des gemeinsamenMinisterrates siehe Somogyi, Der gemeinsameMinisterrat.

3 Zu den Titeln der drei Kollektivorgane der Minister siehe die Bezeichnungen in Staatshandbuch 1868,
137, 151 f., 192, 520.

4 Bei derDezemberverfassung handelt es sich um eineModifikation des Grundgesetzes über dieReichsvertretung
von 1861 („Februarpatent“,Rgbl.Nr. 20/1861; inmodifizierter FormRgbl.Nr. 141/1867) sowie fünf wei-
tere Staatsgrundgesetze (Rgbl.Nr. 142,Nr. 143,Nr. 144,Nr. 145 undNr. 146, alle ex 1867).Brauneder,
Die Verfassungsentwicklung, 174–184.
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ze5 auf Durchführungsgesetze, die es erst zu schaffen galt, so etwa das Gesetz über die Ein-
richtung eines Reichsgerichtes, das Wehrgesetz, das Volksschulgesetz oder die Gesetze zur
Regelung der Verhältnisse von Staat und Kirche6. Zudem musste auch die bestehende Ver-
waltung auf das Gebiet Cisleithaniens reduziert7 und den wirtschaftlichen Bedürfnissen der
Kronländer durchMaßnahmen auf denGebieten der Finanzen, desHandels sowie der Infra-
struktur Rechnung getragen werden. Gleichzeitig jedoch lähmte Parlament und Regierung
zunehmend der Richtungsstreit, ob die Verfassung in föderalem oder zentralistischem Sinn
weiter ausgebaut werden sollte. Die aus demKonflikt entstehende Staatskrise fand ihrenHö-
hepunkt im Herbst 1871. Danach etablierte sich auf politischer wie verwaltungstechnischer
Ebene ein halb zentralistisches, halb föderales Provisorium, das in seinen grundlegenden Zü-
gen undmit all seinenMängeln bis zurAuflösung desHabsburgerreiches imNovember 1918
bestehen blieb8. Alle Kabinette, die dieses Provisorium abzuändern versuchten, sollten schei-
tern. Obwohl die Regierungen der Jahre 1868–1871 grundlegende, wichtige Gesetze ausar-
beiteten und umsetzten, liegt ihr Scheitern bei der Lösung dieser Verfassungsfrage wie ein
Schatten über ihrer Tätigkeit.

Kabinette und Minister

In den ersten vier Jahren seines Bestehens standen drei Regierungen und eine Übergangsre-
gierung an der Spitze des neuen cisleithanischen Staatswesens, wobei jedes Kabinett seine
eigene politische Zielsetzung hatte. So verfolgte das „Bürgerministerium“ eine Politik, die
sich an liberalen Prinzipien und Ideen orientierte und die vom Reichsrat größtenteils mit-
getragenwurde. Die beiden folgendenKabinette neigten dagegen eher konservativenGrund-
sätzen zu und standen zudem in einem Konfliktverhältnis zum Parlament. Dabei bemühte
sich die Regierung Potocki zumindest um die Umsetzung eines auf Kompromisse aufbauen-
den Regierungsprogramms sowie um eine Verständigung zwischen der liberalen Mehrheits-
fraktion und den konservativen Kräften im Reichsrat. Die Regierung Hohenwart dagegen
suchte von Anfang an den Konflikt mit den Liberalen und war gewillt, zur Umsetzung ih-
rer Politik die politischenMehrheitsverhältnisse im Abgeordnetenhaus auch durch Eingriffe
in das Wahlrecht zu verändern. Das Übergangskabinett Holzgethan führte hingegen nur die
Amtsgeschäfte bis zur Zusammenstellung eines neuen, definitiven Kabinetts fort9. Ungeach-
tet dieser aus praktisch-politischer Sicht relativ klar zu ziehenden Abgrenzung zwischen den
einzelnen Regierungen war die Zusammensetzung der Kabinette jedoch überaus heterogen.
So gehörten diesen jeweils gleichzeitig Aristokraten wie Bürgerliche, Liberale wie Konserva-
tive und Föderalisten wie Zentralisten an. Dass es zwischen den einzelnen Regierungen auch
personelle Kontinuitäten gab, verwundert vor diesemHintergrund nicht.

5 Rgbl. Nr. 141, Nr. 142, Nr. 143/1867, Nr. 144 und Nr. 145, alle ex 1867. Zum Zustandekommen der
Verfassungsgesetze siehe Stourzh, Wege, 239–258.

6 Rgbl.Nr. 44/1869;Rgbl.Nr. 151/1868;Rgbl.Nr. 62/1869;Rgbl.Nr. 47/1868;Rgbl.Nr. 48/1868;
Rgbl.Nr. 49/1868.

7 Rgbl.Nr. 44/1868;Rgbl.Nr. 59/1868.
8 Rumpler, Parlament und Regierung.
9 Zur Tätigkeit der einzelnen Regierungen siehe den AbschnittDer Konflikt um Zentralisierung oder Födera-

lisierung des Staates in dieser Einleitung.



Einleitung XIII

a) Das „Bürgerministerium“

Definiert man eine Regierung wie üblich über die Person des jeweiligen Ministerpräsiden-
ten, so ist zu bemerken, dass das sogenannte „Bürgerministerium“10 eigentlich vier Kabinette
umfasste. Chronologisch an erster Stelle stand die Regierung unter der Leitung von Minis-
terpräsident Carlos Fürst Auersperg, die am 1. Jänner 1868 die bis dahin amtierende Regie-
rung Beust ablöste11. Das Ministerium Auersperg stellte gleich in zweifacher Hinsicht ein
Novum in der politischen Geschichte Österreichs dar. So handelte es sich bei ihm einerseits
um die erste Regierung, die nach dem Abschluss des Ausgleichs sowie der Proklamation der
Dezemberverfassung ernannt worden war, andererseits stellte sie auch das erste Kabinett dar,
das unter Berücksichtigung der neuen parlamentarischenMacht- undMehrheitsverhältnisse
zustande gekommen war12. Letzterer Umstand schlug sich deutlich bei der Auswahl der Per-
sonen für die einzelnen Ministerämter nieder, für die Karl Giskra als Minister des Innern13,
Leopold Hasner von Artha als Minister für Kultus und Unterricht14, Eduard Herbst als Jus-
tizminister15, Eduard Graf Taaffe alsMinister für Landesverteidigung und öffentliche Sicher-
heit16, Rudolf Brestel als Finanzminister17, Ignaz Edler von Plener als Handelsminister18, Al-
fred Graf Potocki als Ackerbauminister19 und Johann Nepomuk Berger als Minister ohne
Portefeuille20 ausgewählt worden waren. Alle Genannten gehörten entweder dem Herren-
oder demAbgeordnetenhaus desReichsrates an21, wodurch erwartet werden konnte, dass sie
mit der politischen Arbeit eng vertraut waren und sich aufgrund ihrer Verankerung in den
beidenHäusern des Parlaments zumindest desWohlwollens der Abgeordneten der ihnen po-
litisch nahestehenden Gruppen sicher sein konnten. Hinzu kam, dass von zwei Ausnahmen
abgesehen (Plener, Taaffe) keine der genannten Personen bisher ein Ministeramt ausgeübt
hatte, sodass die Regierungsbildung im Jahr 1868 tatsächlich einen (fast) gänzlichen politi-
schen Neuanfang darstellte.

10 Zur Geschichte des Bürgerministeriums siehe Sandler, Bürgerministerium.
11 Hhsta., CBProt. 207/1867; Wiener Zeitung (M.) v. 1. 1. 1868. Zu Auersperg siehe Öbl. 1: 36; Ru-

dolf, Fürst Karl Auersperg. Für eine Kurzcharakteristik der Mitglieder des Kabinetts siehe Czedik, Zur
Geschichte der Ministerien 1: 79–104.

12 Siehe dazu den Abschnitt Regieren unter quasi parlamentarischen Verhältnissen in dieser Einleitung.
13 Zu Giskra sieheÖbl. 1: 446 f.;Haintz, Carl Giskra.
14 Zu Hasner sieheÖbl. 2: 202 f.; Bahr, Leopold von Hasner.
15 Zu Herbst sieheÖbl. 2: 280 f.;Wymetal, Herbst.
16 ZuTaaffe sieheÖbl. 14: 181 f.DieBehauptung,Taaffe habe seine politischeKarriere einer Jugendfreundschaft

zu Kaiser Franz Joseph verdankt, gilt als widerlegt. SieheHye, Taaffe.
17 Zu Brestel siehe Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 115 f.;

Öbl. 1: 113;Gold, Brestel.
18 Zu Plener sieheÖbl. 8: 123;Wolf, Ignaz von Plener;Werner, Die beiden Plener.
19 Zu Potocki sieheÖbl. 8: 230.
20 Die Ernennungsschreiben derMinister finden sich gesammelt inHhsta., CBProt. 207/1867. Praktisch fun-

gierte der rhetorisch begabte Berger als „Sprechminister“, also als Sprecher der Regierung gegenüber den Me-
dien sowie dem Reichsrat. Fellner, Franz Josephs Haltung, 330. Zu Berger siehe Adlgasser, Die Mit-
glieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 72; Öbl. 1: 72; Berger – Berger, Im Va-
terhaus.

21 Adlgasser, DieMitglieder der österreichischenZentralparlamente 1848–1918 1: 72, 115 f., 340 f., 421 f.,
447 f. und 2: 935, 958, 1268.
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DiemeistenKabinettsmitglieder konnten auf lange, erfolgreichepolitischeKarrieren zu-
rückblicken. So hatten Berger, Brestel, Giskra und Potocki bereits dem österreichischen kon-
stituierenden Reichstag bzw. der Frankfurter Nationalversammlung von 1848/1849 ange-
hört. Über praktische Regierungserfahrung verfügten darüber hinaus Plener, der 1860–1865
in den Ministerien Rechberg und Erzherzog Rainer Finanzminister gewesen war22, sowie
Taaffe, der im Kabinett Beust Innenminister sowie stellvertretender Ministerpräsident gewe-
sen war23. Giskra war zudem von Beginn der II. Legislaturperiode bis zu seiner Berufung ins
Ministeramt Präsident des Abgeordnetenhauses des Reichsrates gewesen, wodurch er großes
Ansehen bei vielen Parlamentariern genoss24. Der Umstand, dass mit Berger, Brestel, Giskra,
Hasner, Herbst und Plener gleich sechs Personen Ministerämter bekleideten, die nicht dem
Hochadel angehörten, führte bereits zeitgenössisch zur Bezeichnung des Kabinetts als „Bür-
gerministerium“, ein Spitzname, den vor allem die Regierungsmitglieder selbst als nur wenig
zutreffend betrachteten25. Auch aus politischer Sicht war die Zusammensetzung des Kabi-
netts eher heterogen. So standen in der Regierung Auersperg deklarierte Konservative (Poto-
cki, Taaffe) Vertretern der Liberalen (Berger, Brestel, Hasner,Herbst, Giskra) gegenüber, was
rückblickend betrachtet die Keimzelle für die später innerhalb des Kabinetts aufbrechenden
Konflikte darstellte. Die Auswahl der Minister aus den unterschiedlichen Gruppen beider
Häuser des Reichsrates war jedoch bewusst und in derHoffnung erfolgt, sich auf dieseWeise
eine breite parlamentarische Mehrheit für das Regierungsprogramm sichern zu können.

Die erste größere personelle Veränderung im Kabinett ergab sich durch eine Ausein-
andersetzung zwischen Ministerpräsident Auersperg und Reichskanzler Friedrich Graf von
Beust26 im Sommer 1868. In Folge blieb Auersperg ab dem 22. Juli 1868 den Sitzungen des
Ministerrates einfach fern27 und wurde schließlich am 24. September förmlich entlassen28.
Den Vorsitz imMinisterrat übernahm in kaiserlichem Auftrag vorläufig Auerspergs Stellver-
treter Taaffe unter Beibehaltung seines Amtes als Minister für Landesverteidigung und öf-
fentliche Sicherheit29. Nachdem Franz Joseph aufgrund des Widerstands Pleners davon ab-
sah, den vonAuersperg selbst vorgeschlagenenNachfolger, seinen Bruder Adolf Fürst Auers-
perg, mit dem Vorsitz im Ministerrat zu betrauen30, wurde Taaffe schließlich am 17. April
1869 vom Kaiser offiziell zum Ministerpräsidenten ernannt31. Darüber hinaus blieb das Ka-
binett vorerst unverändert. Nach der Eskalation des Streits im Kabinett um die Frage der
Wahlrechtsreform traten Ministerpräsident Taaffe, Ackerbauminister Potocki und Minister
Berger am 15. Jänner 1870 zurück. Kaiser Franz Joseph betraute daraufhin Handelsminister
Plener unter Belassung in seinemMinisteramt vorübergehend mit der Leitung des Minister-
rates sowie ebenfalls ad interim mit der Leitung des Ministeriums für Landesverteidigung

22 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 935.
23 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 1268.
24 Haintz, Carl Giskra, 101–107.
25 Rumpler, Parlament und Regierung, 684,Hasner kommentierte den Begriff in seinenMemoiren so: „Ne-

benbei gesagt: warumman uns so tituliert hat, weiß ich bis heute nicht. An seiner Spitze stand ein Fürst;
in seiner Mitte saßen zwei Grafen; und um das Bürgertum allein zu unserem Schoßkinde zu machen, da-
zu war der Standpunkt von uns übrigen doch ein zu universeller“.Hasner, Denkwürdigkeiten, 89.

26 Zu Beust sieheÖbl. 1: 79 f.; Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten.
27 Plener, Erinnerungen 1: 178 f.;MR. I v. 22. 7. 1868 (Protokoll nicht erhalten).
28 Hhsta., CBProt. 111/1868;Rudolf, Fürst Karl Auersperg, 191–208.
29 Hhsta., CBProt. 111/1868;Wiener Zeitung (M.) v. 27. 9. 1868.
30 Rudolf, Fürst Karl Auersperg, 208–212;MR. II v. 10. 10. 1868/I.
31 Hhsta., CBProt. 43/1869;Wiener Zeitung (M.) v. 18. 4. 1869.
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und öffentliche Sicherheit32. Das Amt des Ackerbauministers übernahm interimistisch Fi-
nanzminister Brestel33, die von Berger ausgeübte Position eines Sprechministers erlosch mit
seinem Rücktritt.

Wenige Tage später genehmigte der Monarch jedoch nicht die vom gesamten interimis-
tischen Kabinett Plener vor dem Hintergrund der ausweglosen politischen Situation erbe-
tene Entlassung, sondern betraute Unterrichtsminister Hasner am 1. Februar 1870 mit der
Bildung einer neuenRegierung34. Das Amt desMinisters für Landesverteidigung übernahm
dabei ein Berufsmilitär, Feldmarschallleutnant JohannRitter vonWagner, der zuvor Statthal-
ter und Militärkommandant in Dalmatien gewesen, jedoch nach dem Aufstand im Raum
Cattaro 1869/1870 von seinem Posten abberufen worden war35. Neuer Ackerbauminister
wurde Anton Banhans36, der dem böhmischen Landtag angehörte und von diesem im Mai
1867 ins Abgeordnetenhaus des Reichsrates gewählt wordenwar37. Das AmtHasners alsMi-
nister für Kultus undUnterricht übernahmKarl von Stremayr38, der bereits der Frankfurter
Nationalversammlung von 1848/1849 angehört hatte, 1861 in den steiermärkischen Landtag
gewählt worden war und seit Dezember 1869 Mitglied des Abgeordnetenhauses war39. So-
wohl Banhans als auch Stremayr galten aus politischer Sicht als Liberale und verfügten über
eine entsprechendeVerankerung imParlament und dessenGremien. In dieser Zusammenset-
zung wirkte das Kabinett Hasner bis zu seiner Demission am 12. April 187040.

b) Die Regierung Potocki

Die Ernennung vonAlfredGraf Potocki zumMinisterpräsidenten am 12.April 187041 stellte
eine bedeutende Umwälzung in den politischen Verhältnissen Cisleithaniens dar. Sein Ziel
war es, liberale wie konservative Kräfte zum Eintritt in die Regierung zu bewegen und damit
die drohende Blockade imAbgeordnetenhaus des Reichsrates zu vermeiden, was sich jedoch
schon bald als undurchführbar erwies. Die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung sind
unter anderem daran zu erkennen, dass bei der Ernennung Potockis zum Ministerpräsiden-
ten nur zwei der siebenRessorts dauerhaft besetzt wurden.Definitiv in ihre Ämter eingesetzt
wurdenTaaffe, der dasMinisteriumdes Innernübernahm,undAdolfRitter vonTschabusch-

32 Die Entlassungsschreiben derMinister sowie die Betrauung Pleners mit der Leitung des Ministerrates finden
sich gesammelt inHhsta., CBProt. 5/1870;Wiener Zeitung (M.) v. 18. 1. 1870.

33 Hhsta., CBProt. 7/1870.Ein formelles Ernennungsschreiben liegt nicht vor. In dem zitiertenKurrent-Billet
vom 26. Jänner 1870 wird Brestel jedoch als „Leiter des Ackerbauministeriums“ tituliert.

34 Hhsta., CBProt. 17/1870; Wiener Zeitung (M.) v. 2. 2. 1870. Siehe ebendort auch die Ablehnung des
früheren Rücktrittsgesuchs der Regierung durch Kaiser Franz Joseph. Für eine Charakteristik der Mitglieder
des Kabinetts siehe Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 107–136.

35 ZuWagner sieheÖbl. 15: 409.
36 Zu Banhans sieheAdlgasser, DieMitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 42 f.;

Öbl. 1: 48.
37 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 42 f.
38 Die Ernennungsschreiben der Minister finden sich gesammelt in Hhsta., CBProt. 17/1870. Zu Stremayr

sieheÖbl. 13: 398 f.; Zündel, Karl von Stremayr.
39 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 1239 f.
40 Entlassung Giskras mit Hhsta., CBProt. 31/1870; Entlassung der übrigen Kabinettsmitglieder mit Hhs-

ta., CBProt. 38/1870.
41 Hhsta., CBProt. 37/1870;Wiener Zeitung (M.) v. 13. 4. 1870. Für eine Charakteristik derMitglieder

des Kabinetts siehe Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 157–178.
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nigg42, der seit 1861 dem Kärntner Landtag und dem Abgeordnetenhaus des Reichsrates
angehörte43 und nun zum Justizminister ernannt wurde. Die übrigen Ressorts wurden da-
gegen für den eventuellen Eintritt von liberalen Politikern in das Kabinett freigehalten und
deshalb vorläufig an die drei definitiven Kabinettsmitglieder sowie an hohe Beamte zur Lei-
tung übertragen. So übernahm Potocki interimistisch auch das Ackerbauministerium, Taaf-
fe dasMinisterium für Landesverteidigung undTschabuschnigg dasMinisterium für Kultus
und Unterricht. Das Finanzministerium wurde vorübergehend von Sektionschef Karl Frei-
herr von Distler übernommen, das Handelsministerium vom späteren Statthalter von Triest
und Finanzminister in den Kabinetten Adolf Auersperg und Stremayr, Sektionschef Sisinio
Freiherr de Pretis von Cagnodo44.

Letztlich war jedoch nur ein bekannter liberaler Politiker, Karl von Stremayr, bereit, in
die Regierung einzutreten, in der er am 30. Juni 1870 wiederum das Amt des Ministers für
Kultus und Unterricht übernahm45. Drei weitere Ministerämter gingen dagegen an Expo-
nenten des konservativ-föderalistischen Lagers. Das Finanzministerium übernahm Ludwig
Freiherr von Holzgethan46, das Ackerbauministerium Alexander Baron Petrinò47 sowie das
Ministerium für Landesverteidigung Victor Freiherr von Widmann-Sedlnitzky48. Während
Widmann-Sedlnitzky demmährischenLandtag und demAbgeordnetenhaus desReichsrates
angehörte und PetrinòMitglied des Landtags der Bukowina und bis zu seinemRücktritt im
März 1870 auch des Abgeordnetenhauses war49, besaß Holzgethan bis zu seiner Berufung
ins Herrenhaus des Reichsrates im September 187050 keine parlamentarische Verankerung.
Allen drei Genannten wurde vorerst am 6. Mai 1870 die Leitung ihrer Ressorts übertragen,
am30. Juni 1870 erfolgte schließlich die definitive Ernennung vonPetrinò zumAckerbau- so-
wie vonHolzgethan zumFinanzminister51.Widmann-Sedlnitzky übte seinAmt dagegen nur
bis zum 28. Juni 1870 aus, da er nach dem Bekanntwerden einer Ehrenaffäre aus seiner Mi-
litärdienstzeit zurücktreten musste52. Die Leitung desMinisteriums für Landesverteidigung
übernahmdaraufhin provisorischMinisterpräsident Potocki53 und behielt sie bis zumRück-
tritt seines Kabinetts. Gleichfalls unter dauerhafter provisorischer Leitung verblieb das Han-
delsministerium, dessenLeiter, Sektionschef Pretis-Cagnodo, am4. Februar 1871 gemeinsam
mit den übrigenMitgliedern des Kabinetts demissionierte54.

42 Zu Tschabuschnigg sieheÖbl. 14: 480 f.
43 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 1314 f.
44 Die Ernennungsschreiben der Minister finden sich gesammelt inHhsta., CBProt. 37/1870.Wiener Zei-

tung (M.) v. 13. 4. 1870. Zu Pretis-Cagnodo sieheÖbl. 8: 268 f.
45 Hhsta., CBProt. 54/1870;Wiener Zeitung (M.) v. 3. 7. 1870; Zündel, Karl von Stremayr, 41 ff.
46 Zu Holzgethan siehe Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1:

476 f.;Öbl. 2: 408 f.
47 Zu Petrinò sieheÖbl. 8: 6.
48 Die Ernennungsschreiben derMinister finden sich gesammelt inHhsta., CBProt. 42/1870. ZuWidmann

sieheWurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 55: 249 f.
49 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 906, 1396 f.
50 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 476 f.
51 Hhsta., CBProt. 54/1870;Wiener Zeitung (M.) v. 3. 7. 1870.
52 Morgen-Post v. 9. 5. 1870;Neue Freie Presse (M.) v. 23. 6. 1870.Hhsta., CBProt. 54/1870.
53 Hhsta., CBProt. 54/1870;Wiener Zeitung (M.) v. 2. 7. 1870.
54 Hhsta., CBProt. 12/1871.
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c) Die Regierung Hohenwart

Einen vollkommenen Bruch im Umgang mit dem Parlament stellte die Ernennung des bis-
herigen Statthalters von Oberösterreich, Karl Siegmund Graf von Hohenwart, zum Vorsit-
zenden des Ministerrates am 6. Februar 1871 dar55. So verfügte mit Ausnahme von Holz-
gethan, der auch im neuen Kabinett Finanzminister blieb, kein anderes Regierungsmitglied
über eine Verbindung zum cisleithanischen Parlament. Albert Schäffle, der in der Regierung
Hohenwart das Amt des Handelsministers ausübte und zudem auch die Leitung des Acker-
bauministeriums übernahm56, hatte zwar dem württembergischen Landtag und dem Deut-
schen Zollparlament angehört, Zeitgenossen kritisierten jedoch seinmangelndes Verständnis
der politischen Verhältnisse Cisleithaniens57. Über noch weniger politische Erfahrung ver-
fügten der Literaturhistoriker Josef Jireček, der das Amt des Ministers für Kultus und Un-
terricht übernahm58, sowie der Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Wien
Karl Habietinek, der zum Justizminister ernannt wurde59. Das Ministerium für Landesver-
teidigung übernahmmit Generalmajor Heinrich Freiherr von Scholl60 wiederum ein Berufs-
militär. ZumMinister des Innern hatte der Kaiser Hohenwart am 4. Februar 1871, also noch
vor der offiziellen Bildung des Kabinetts, ernannt61. Die einzige personelle Veränderung er-
lebte die Regierung am 11. April 1871 durch die Ernennung des langjährigen Obmanns des
Polenklubs im Parlament, Kasimir Ritter von Grocholski, zumMinister ohne Portefeuille62,
der fortan die Interessen des Kronlandes Galizien im Kabinett vertrat. Der Umstand, dass
Grocholski sowohl dem galizischen Landtag als auch dem Abgeordnetenhaus des Reichsra-
tes angehörte63 und somit als einziges Regierungsmitglied neben Holzgethan über eine par-
lamentarische Verankerung verfügte, verbesserte das angespannte Verhältnis des Kabinetts
zur zweiten Kammer des Parlaments jedoch nicht. Die Regierung besaß von Anfang an ei-
nen provisorischen Charakter und war einzig für die Durchführung des Ausgleichs mit den
Tschechen ins Amt berufen worden. Dieses Vorhaben stieß jedoch nicht nur auf die Funda-
mentalopposition der liberalenMehrheit des Abgeordnetenhauses, sondern auch auf die un-
bedingte AblehnungUngarns sowie des DeutschenReiches. Als Franz Joseph den Plan eines
Ausgleichs mit den Tschechen aufgab, demissionierte das Kabinett am 30. Oktober 187164.

55 Hhsta., CBProt. 12/1871; Wiener Zeitung (M.) v. 7. 2. 1871. Zu Hohenwart siehe Öbl. 2: 396;
Schenk-Sudhof, Karl Graf Hohenwart. Für eine Charakteristik der Mitglieder des Kabinetts siehe
Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 219–246.

56 Zu Schäffle sieheÖbl. 10: 24 f.
57 Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 230–239.
58 Zu Jireček sieheÖbl. 3: 115 f.
59 Zu Habietinek sieheÖbl. 2: 127.
60 Zu Scholl sieheÖbl. 31: 204 f.
61 Die Ernennungsschreiben der Minister finden sich gesammelt inHhsta., CBProt. 12/1871;Wiener Zei-

tung (M.) v. 7. 2. 1871.
62 Wiener Zeitung (M.) v. 16. 4. 1870. Ein formelles Ernennungsschreiben konnte in der Kabinettskanzlei

nicht aufgefunden werden. Zu Grocholski siehe Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentral-
parlamente 1848–1918 1: 374 f.;Öbl. 2: 66.

63 Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 1: 374 f.
64 Hhsta., CBProt. 60/1871.



XVIII Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

d) Die Übergangsregierung Holzgethan

Nach demRücktritt der RegierungHohenwart beauftragte der Kaiser Finanzminister Holz-
gethan, die Geschäfte bis zur Bildung eines neuen, definitiven Kabinetts weiterzuführen65.
NebenHolzgethan, der in seinemAmtals Finanzminister belassenwurde, blieben auchScholl
und Grocholski auf ihren bisherigen Posten als Minister für Landesverteidigung bzw. als Mi-
nister ohne Portefeuille. Die übrigen Ressorts wurden dagegen an hohe Beamte zur Leitung
übertragen. Das Ministerium des Innern ging an Sektionschef August Freiherr von Wehli,
das Ministerium für Kultus und Unterricht an Sektionschef Karl Fidler66, das Justizministe-
rium an Sektionschef Georg Freiherr von Mitis67, das Handelsministerium an Sektionschef
Ludwig Freiherr von Possinger68 sowie das Ackerbauministerium an Sektionschef Otto Rit-
ter von Wiedenfeld69. Das Kabinett setzte keine eigenen politische Initiativen, sondern be-
endete nur das eingeleitete Ausgleichsprozedere mit den Tschechen und trat schließlich am
25. November 1871 zurück70, um der neuen, definitiven Regierung unter Ministerpräsident
Adolf Fürst Auersperg Platz zu machen.

Regieren unter quasi parlamentarischen Verhältnissen

Im Jahr 1868 erfolgte die Regierungsbildung und -tätigkeit in Cisleithanien unter teilwei-
se geänderten Voraussetzungen71. Zwar wurden auch nach dem Inkrafttreten der Dezem-
berverfassung der Ministerpräsident und die übrigen Mitglieder des Kabinetts vom Kaiser
persönlich ausgewählt und ernannt, seit den Wahlen im Frühjahr 1867 stand diesen jedoch
im Reichsrat eine kompakte und starke Gruppe liberaler Abgeordneter gegenüber. Sie ver-
einigte mehr als die Hälfte der Sitze im Abgeordnetenhaus auf sich72, was bedeutete, dass
es praktisch unmöglich war, gegen ihren Willen das Arbeitsprogramm einer Regierung um-
zusetzen. Dies war umso bedeutender, als die sogenannten Staatsnotwendigkeiten, also der
Beschluss des Budgets, die Genehmigung der Rekrutenkontingente sowie dieWahl zur öster-
reichischen Delegation73, zwingend vom Parlament erledigt werdenmussten. In Folge dieses
Umstandes wurden, wie zuvor bereits ausgeführt, vom Kaiser für die Ministerämter in der
im Jänner 1868 gebildeten cisleithanischen Regierung größtenteils Personen ausgewählt, die
entweder denMehrheitsfraktionen imReichsrat angehörten oder diesen zumindest politisch
nahestanden. Vor dem Hintergrund der sich dadurch ergebenden, starken politischen Ver-
ankerung der Kabinette insbesondere im Abgeordnetenhaus kann im Zeitraum 1868–1869
zumindest von quasi parlamentarischenRegierungen gesprochenwerden. Erst die Kabinette
Potocki (April 1870–Februar 1871) und Hohenwart (Februar 1871–Oktober 1871) wurden
gegen dieMehrheit bzw. explizit gegen denWillen des Abgeordnetenhauses gebildet, was hef-

65 Hhsta., CBProt. 59/1871;Wiener Zeitung (M.) v. 31. 10. 1871.
66 ZuWehli siehe Adlgasser, Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848–1918 2: 1379;

zu Fidler sieheÖbl. 1: 311.
67 ZuMitis sieheÖbl. 6: 320 f.
68 Zu Possinger sieheÖbl. 8: 223 f.
69 Die Ernennungsschreiben der Minister finden sich gesammelt inHhsta., CBProt. 59/1871;Wiener Zei-

tung (M.) v. 31. 10. 1871.
70 Hhsta., CBProt. 69/1871;Wiener Zeitung (M.) v. 26. 11. 1871.
71 Zum politischen System Cisleithaniens siehe Brauneder, Regierungssystem.
72 Skottsberg, Parlamentarismus, 47.
73 Malfèr, Konstitutionalismus, 21 ff.;Rumpler, Parlament und Regierung, 673 f.
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tigenWiderstand hervorrief74 und den Kaiser lange Zeit von weiteren Kraftproben mit dem
Parlament abhalten sollte. Eine wesentliche Änderung im Kräfteverhältnis zwischen Regie-
rung und Parlament brachte auch das ein halbes Jahr vor der Dezemberverfassung in Kraft
getreteneGesetz über dieMinisterverantwortlichkeitmit sich. Gemäß den darin enthaltenen
Bestimmungenwaren dieMinister nichtmehr ausschließlich demKaiser verantwortlich, son-
dern konnten für schuldige Handlungen im Rahmen ihrer Amtsführung sowohl durch die
beiden Häuser des Reichsrates als auch durch öffentliche Gerichte zur Verantwortung gezo-
gen werden75. Nicht belangt werden konnte dagegen der Kaiser, von dem zwar weiterhin die
eigentliche Regierungsgewalt ausging und der das Inkrafttreten von Gesetzen durch sein Ve-
to verhindern konnte, dessen Person jedoch laut dem Staatsgrundgesetz über die Ausübung
der Regierungs- und Vollzugsgewalt „unverletzlich und unverantwortlich“ war76.

Am Zustandekommen des Abgeordnetenhauses hatte sich durch die Dezemberverfas-
sung nichts geändert. Indirekt durch die Landtage gewählt, stellte es aufgrund des sehr eng
gefasstenWahlrechts auf Landesebene eher eine neuständische Interessens- als eine Volksver-
tretung dar77. Die Abgeordneten wurden aus dem Kreis der Mitglieder des Landtags nach
engen regionalen Vorgaben gewählt und waren letztlich primär diesem sowie der Kurie, in
der sie gewählt worden waren78, verantwortlich. Im Abgeordnetenhaus schlossen sie sich zu
nationalen oder politischen Klubs oder Fraktionen zusammen, die oft nur ein inhaltlicher
Minimalkonsens zusammenhielt79. Die Entscheidung, die Regierung zu unterstützen oder
nicht, hing zumeist von der Haltung der Klubs zu konkreten Sachfragen ab. Zwar versuch-
ten die Kabinette zumErhalt ihrer parlamentarischenMehrheit denWünschen der ihnen ge-
wogenen Teile des Abgeordnetenhauses entgegenzukommen, dies stellte jedoch noch keine
regelrechteDo-ut-des-Politikwie in späteren Jahren dar80. Trotz der bestehendenpersonellen
Verbindungen bemühten sich die Kabinette, zum Parlamentmöglichst auf Distanz zu gehen
und einen unparteiischen Eindruck als kaiserliche Regierungen zu vermitteln81. Verhandlun-
gen zur Sicherung der Regierungsmehrheit wurden meist auf informellem Weg durch ein-
zelne Minister mit den Führern der ihnen politisch nahestehenden Fraktionen geführt. Ins-
gesamt war das Verhältnis zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus, trotz oft gegensätz-
licher Ansichten in Sachfragen, ausgewogen. Erst in der Verfassungskrise der Jahre 1870/71
steigerte sich die Auseinandersetzung in drastischer Weise.

74 Zu Aufstieg und Fall des Kabinetts Hohenwart siehe Kletečka, Ausgleichsversuch.
75 Rgbl.Nr. 101/1867; Fellner, Franz Josef und das Parlament, 295.
76 Rgbl.Nr. 145/1867 Art. 1.
77 Ucakar, Demokratie und Wahlrecht, 125–130; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 214–221;

Sutter, Ständische, 156–162.
78 Höbelt, Parteien und Fraktionen, 896 ff. Zu Struktur, Wahlrecht und Funktionsweise der Landtage siehe

Hye, Das politische System, 150–177.
79 Berchtold, Die politischen Parteien, 137–146;Höbelt, Parteien und Fraktionen, 900 ff.
80 Erst rund 30 Jahre später wurden derartige, überaus problematische politische „Tauschgeschäfte“ zur Aufrecht-

erhaltung einer Regierungsmehrheit in Cisleithanien Usus. Siehe Jenks, Austria, 275–303.
81 Malfèr, Konstitutionalismus, 28; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 209 f.
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Die Umsetzung der Dezemberverfassung

Unter der Umsetzung der Dezemberverfassung ist die Schaffung jener Gesetze und Verord-
nungen zu verstehen, die gemäß den Bestimmungen der im Dezember 1867 in Kraft getre-
tenen Staatsgrundgesetze verabschiedet und erlassen werden mussten. Dabei ging es zum ei-
nen um bestimmte Materien, wie etwa die Kontrolle der Staatsschuld, deren Detailregelung
die Verfassung explizit noch zu schaffenden Reichsgesetzen überlassen hatte. Zum anderen
musstenTeile des bestehendenRechtssystems durch die Verabschiedung oderModifizierung
von Gesetzen angepasst werden, da sie imWiderspruch zu den neuen Verfassungsprinzipien,
insbesondere jenem über die Rechte der Staatsbürger82, standen. Da diese Gesetze teilweise
sehr komplex waren und die beidenHäuser des Reichsrates ihnen oft erst nach langwierigen
Verhandlungen und Adaptionen zustimmten, traten viele von ihnen erst mit mehrjähriger
Verzögerung in Kraft83. Aus diesemGrund strebte die Regierung generell die Zerlegung um-
fangreicher Materien, wie etwa jene der Gleichberechtigung der Konfessionen84, in mehrere
Teilaspekte an, die einzeln imWege von Spezialgesetzen geregelt wurden85. Diese fanden zu-
meist leichter die Zustimmung des Reichsrates, wobei auf diese Weise zumindest Teile der
Materie rascher einer Regelung zugeführt werden. Insgesamt wurden nur zwei gemäß der
Verfassung zu verabschiedenden Gesetze, namentlich jenes über die zivilrechtliche Haftung
von Staatsdienern für die durch pflichtwidrige Verfügungen verursachten Rechtsverletzun-
gen86 und jenes über die Verantwortlichkeit des gemeinsamen Ministeriums87, nicht verab-
schiedet.Während imerstenFall nicht bekannt ist,warumdieRegierungdemReichsrat keine
entsprechenden Gesetzesvorlagen vorlegte, stand im zweiten Fall einer möglichen Regelung
der Rechtsstandpunkt Ungarns entgegen, das eine Verantwortlichkeit der gemeinsamen Re-
gierung gegenüber den Parlamenten beider Teile der Monarchie nicht als gegeben ansah88.
Beide Materien blieben letztlich bis zur Auflösung der Habsburgermonarchie ungeregelt.

Bedeutende Änderungen ergaben sich vor allem imBereich der Verwaltung, die den Be-
dürfnissen des neuen Staatswesens angepasst werden musste. Dabei wurden grundsätzlich
die mit dem Februarpatent von 1861 erlassenen Landesordnungen89 beibehalten, jedoch per
Gesetz vom 19.Mai 1868 die politischen Verwaltungsbehörden der Länder Cisleithaniens so-
wie deren Zuständigkeit neu organisiert und geregelt90. Die wesentlichste Änderung bildete
dabei die Trennung der politischen Verwaltung von der Rechtspflege, was durch die Aufhe-

82 Rgbl.Nr. 142/1867.
83 Siehe dazu exemplarischRgbl.Nr. 112/1872.
84 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 14–16.
85 Siehe dazu das Ehegesetz, das Schulgesetz und das Gesetz über die interkonfessionellen Verhältnisse. Rgbl.

Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49, alle ex 1868.
86 Rgbl.Nr. 145/1867 Art. 12.
87 Rgbl.Nr. 146/1867 § 18.
88 Die divergierendeAuffassung resultierte nicht zuletzt aus der unterschiedlichenTextierung derAusgleichsgeset-

ze im cisleithanischenRgbl.Nr. 146/1867 sowie im ungarischenGaNr. XII/1867, dabei insbesondereRg-
bl.Nr. 146/1867 § 16 und GaNr. XII/1867 § 50–51. Für eine Gegenüberstellung der beiden Gesetzestexte
sieheDer österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867, 159–185. Für die Regelung der Verant-
wortlichkeit des gemeinsamenMinisteriums siehe Der österreichisch-ungarische Ausgleich von
1867, 178 f.

89 Rgbl.Nr. 20/1861.
90 Rgbl.Nr. 44/1868; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 211 f.
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bung der 1853 eingerichteten91 gemischten Bezirksämter erreicht wurde92. Keine gesetzliche
Regelung erfuhr dagegen die auch imMinisterrat ausführlich diskutierte Frage des Titels des
Monarchen sowie des künftig zu gebrauchenden Staatsnamens für den Gesamtstaat93. Sie
erfolgte durch ein kaiserlichesHandschreiben vom 14. November 1868, in dem Franz Joseph
unter anderem für seine Person die offizielle Bezeichnung „Seine k. und k. Apostolische Ma-
jestät“ sowie für den Gesamtstaat „Österreichisch-Ungarische Monarchie“ festlegte94. Die
Frage der im In- und Ausland zu gebrauchenden Fahnen, Flaggen und anderen Herrschafts-
zeichen wurde nur langsam und schrittweise geregelt. Im März 1869 wurde durch eine Ver-
ordnung des Handelsministeriums zumindest für die Seeschifffahrt eine neue, aus den Na-
tionalfarben beider Teile der Habsburgermonarchie zusammengesetzte Flagge definitiv ein-
geführt95, die später auch für die Seefahrtsbehörden übernommenwurde96. Die Festsetzung
eines Wappens für die Länder Cisleithaniens sowie eines gemeinsamenWappens für den Ge-
brauch bei den gesamtstaatlichen Einrichtungen erfolgte dagegen erst im November 191597.

Auch im Bereich der Justiz und des Rechtswesens war eine Anpassung an den neuen
staatsrechtlichen Zustand erforderlich. Kernstück der Neuordnung in diesem Bereich bilde-
te neben der Errichtung von selbstständigen Bezirksgerichten vor allem die in der Verfassung
verankerte Einrichtung eines Reichsgerichts. Dieses hatte über Kompetenzstreitigkeiten der
cisleithanischen Länder untereinander sowie über Beschwerden von Bürgern gegen die Ver-
letzung ihrer verfassungsgemäßenRechte zu entscheiden.Nach längerenVorbereitungen auf
der Ebene der Regierung sowie des Parlaments wurde dieses Gericht, das den Vorläufer des
Verfassungsgerichtshofs der Republik Österreich bildete und eine der ersten derartigen Insti-
tutionen in Europa darstellte, per Gesetz vom 18. April 1869 eingerichtet98. Der Ministerrat
beschäftigte sich in Folge mit der Ernennung der Mitglieder des Gerichtshofs, jedoch auch
mit formellen Fragen, wie etwa der Genehmigung seiner Geschäftsordnung99. In den folgen-
den Jahren, als das Reichsgericht vermehrt in Fragen desNationalitäten- und Sprachenstreits
zu entscheiden hatte, rückte es zunehmend in den Fokus der Tagespolitik. Andere, gleichfalls
in denVerfassungsgesetzen verankerte Institutionen konnten dagegen erst nach längerenVer-
handlungen und mit mehrjähriger Verzögerung eingerichtet werden. Zu erwähnen ist hier
vor allem der in Artikel 15 des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt vorgesehene
Verwaltungsgerichtshof, der erst nach der Sanktionierung des entsprechenden Gesetzes am
22. Oktober 1875 geschaffen wurde100.

91 Rgbl.Nr. 9/1853.
92 Rgbl.Nr. 59/1868.
93 MR. I v. 14. 7. 1868/I.
94 Wiener Zeitung (M.) v. 15. 11. 1868; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 329 f.
95 Rgbl. Nr. 28/1869. Die Einführung einer gemeinsamen Flagge für die Handelsschifffahrt war bereits im

Gesetz über die Ermächtigung der Regierung zum Abschluss eines Zoll- und Handelsbündnisses mit den Län-
dern der ungarischen Krone vorgesehen, ohne dass dabei jedoch deren Aussehen definiert wurde. Siehe Rgbl.
Nr. 4/1869 Art. VI. Abs. 1.

96 MR. v. 26. 6. 1869/XII.
97 MR. v. 10. 9. 1915/I ; Rgbl. Nr. 327/1915; Rgbl. Nr. 328/1915; Brauneder, Die Verfassungsentwick-

lung, 206. Für die Diskussion um den Staatsnamen und die zu verwendenden Flaggen und Wappen siehe
Stourzh, Die dualistische Reichsstruktur, 59–62.

98 Rgbl.Nr. 44/1869.ZumReichsgericht sieheHugelmann, Das österreichische Reichsgericht; Stourzh,
Die Gleichberechtigung, 58–74.

99 MR. v. 23. 4. 1869/III; MR. v. 30. 4. 1869/II; MR. v. 22. 5. 1869/I.
100 Rgbl.Nr. 144/1867 Art. 15;Rgbl.Nr. 36/1876.
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Ein weiterer wichtiger Punkt in der Regierungsarbeit war die gleichfalls in der Verfas-
sung vorgesehene, gesetzliche Regelung der temporären Suspension bestimmter Grundrech-
te der Staatsbürger101. In diesemFall wurde, da die entsprechendeGesetzesvorlage noch nicht
die Zustimmung des Parlaments gefunden hatte, im Oktober 1868 eine provisorische Rege-
lung per kaiserlicher Verordnung gemäß § 14 des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertre-
tung102 erlassen, um den Ausnahmezustand über Prag und einige Umlandgemeinden ver-
hängen zu können103. Erst sieben Monate später wurde am 5. Mai 1869 das mit der kaiser-
lichen Verordnung textgleiche, „ordentliche“ Gesetz über die Grundrechtssuspension vom
Kaiser sanktioniert104. Darüber hinaus wurden im Zuge der Reform des Justizwesens eini-
ge Bereiche der Rechtspflege gänzlich neu geordnet. Dazu zählten vor allem die Einführung
einerAdvokatenordnung105, dieNovellierung des Pressegesetzes106, die Einführung derKon-
kursordnung107 sowie die Sanktionierung des Grundbuchgesetzes108. Zusätzlich wurde das
Briefgeheimnis unter verstärkten gesetzlichen Schutz gestellt109 und mit der Aufhebung der
entsprechenden Paragrafen des Strafgesetzbuches unselbstständig Beschäftigten die Koaliti-
onsfreiheit, sprich das Recht zur gewerkschaftlichen Vereinigung, eingeräumt110. Gerade die
Neufassung des Pressegesetzes war von großer tagespolitischer Bedeutung, da die Regierung
imVerlauf derVerfassungskrisemehrfach gegen,wie sie es nannte, „tendenziöseBerichterstat-
tung“ in den Zeitungen vorging111.

Weitere, tiefgreifende Änderungen ergaben sich auch im Bereich der gemeinsamen An-
gelegenheiten112. Hier setzte sich der Prozess der administrativen Trennung, der mit der Er-
nennung des ungarischen Ministeriums im Februar 1867 seinen Anfang genommen hatte,
auch im Jahr 1868 nahtlos fort. Dabei musste Cisleithanien erkennen, dass Ungarn neben
seinem eigenen statistischen Zentralamt113 keine für beide Teile der Monarchie zuständige,
statistische Behörde habenwollte. Diese Funktion hatte die Regierung inWien ursprünglich
der zum k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht ressortierenden statistischen Zentral-
kommission zugedacht gehabt. Eine Ausnahme hiervon bildete lediglich die Außenhandels-
statistik des Gesamtstaates, die beim k. k. Handelsministerium verblieb. Bezüglich der Tei-

101 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 20; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 190.
102 Rgbl.Nr. 141/1867 § 14. Für den § 14 des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung hat sich in der His-

toriografie auch die Bezeichnung „Notverordnungs-Paragraf“ eingebürgert. Zum Notverordnungsrecht siehe
Hasiba, Notverordnungsrecht.

103 Rgbl.Nr. 136 und Nr. 137, beide ex 1868; Rumpler, Parlament und Regierung, 705. Zum Ausnahme-
zustand sieheMR. v. 23. 4. 1869/II.

104 Rgbl.Nr. 66/1869.
105 Rgbl.Nr. 96/1868.
106 Rgbl.Nr. 142/1868;Olechowski, Die Entwicklung des Preßrechts, 473 ff.
107 Rgbl.Nr. 1/1869.
108 Rgbl.Nr. 95/1871.
109 Rgbl.Nr. 42/1870; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 203.
110 Rgbl. Nr. 43/1870; Rumpler, Parlament und Regierung, 685 ff. Ungeachtet dessen wurden am 19 Juli

1871 vier Funktionäre der Arbeiterbewegung, die im Dezember 1869 eine Demonstration für politische und
gewerkschaftliche Rechte organisiert hatten, wegen Hochverrats zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Siehe
Scheu, Der Hochverraths-Proceß.Der Prozess war auch Gegenstand der Beratungen desMinisterrates. Sie-
heMR. I v. 28. 6. 1870/I, MR. v. 8. 7. 1870/III (beide Protokolle nicht erhalten).

111 MR. v. 2. 6. 1869/III; MR. v. 12. 6. 1869/I; MR. I v. 17. 11. 1869/I; MR. v. 15. 11. 1871/II.
112 Olechowski-Hrdlicka, Die gemeinsamen Angelegenheiten der Österreichisch-Ungarischen Monar-

chie.
113 Siehe dazu Bokor, Geschichte und Organisation der amtlichen Statistik in Ungarn.
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lung der statistischen Zentralkommission wurden schon bald Verhandlungen zwischen den
beiden Teilen der Monarchie aufgenommen, die schließlich im August 1869 zumAbschluss
gebracht werden konnten114. Gemeinsamwar und bliebCisleithanien undUngarn hingegen
die bis Ende 1876mit der Ausgabe von Banknoten ausschließlich privilegierte Nationalbank.
Dieses Privilegium behielt die Bank als private Aktiengesellschaft in Ungarn aber nur provi-
sorisch auf Grund einer Erklärung des ungarischen Finanzministers, auf eine eigenständige
Regelung seines Geldwesens vorerst zu verzichten115. Zwar plante die ungarische Regierung
längerfristig eine eigene Notenbank zu etablieren, dieses Projekt wurde jedoch aufgrund des
Börsenkrachs von 1873 aufgegeben. Erst derWirtschaftsausgleich zwischen beidenTeilen der
Monarchie im Jahr 1878 beendete das institutionelle Provisorium, wobei die Nationalbank,
die sich in Oesterreichisch-Ungarische Bank umbenannte, nun auch in Ungarn auf eine ge-
setzliche Basis gestellt wurde116. Im Zuge der Erneuerung der wirtschaftlichenGemeinschaft
beider Teile der Monarchie alle zehn Jahre wurde diese ebenfalls regelmäßig verlängert.

Einen weiteren Themenkomplex, der die cisleithanische Regierung insbesondere im
Jahr 1868 häufig beschäftigte, bildeten die finanziellen Verbindlichkeiten des Staates. Dabei
hatte man es mit drei großen, auf unterschiedliche Weise zustande gekommenen Schuldti-
teln zu tun. Den ersten Block bildete dabei die sogenannte schwebende Schuld in Form des
Staatspapiergeldes. Diese wurde von Ungarn explizit anerkannt und gemäß denWirtschafts-
vereinbarungen von 1867 durch das gemeinsame Finanzministerium und den gemeinsamen
Rechnungshof verwaltet und kontrolliert117. Komplizierter gestaltete sich die Situation dage-
gen beim zweiten Block, den bis zumBeginn des Jahres 1868 angefallenen allgemeinen Staats-
schulden. Ungarn war nicht bereit, diese für sich anzuerkennen, da sie ohne Zustimmung
des ungarischen Landtags aufgenommen worden waren. Die ungarische Regierung erklär-
te sich in den Verhandlungen mit Wien lediglich dazu bereit, einen fixen, jährlichen Beitrag
in der Höhe von rund 29 Millionen Gulden zu ihrer Abtragung zu leisten118. Die eigentli-
che Aufgabe der Reduktion und Tilgung der vor 1868 angefallenen Schulden fiel damit der
cisleithanischen Regierung zu. Zu diesem Bereich gehörte auch die gemäß den Vereinbarun-
gen mit Ungarn durchzuführende Konvertierung der einzelnen, unterschiedlich verzinsten
Schulden in einen einheitlichen, fünfprozentigen Schuldtitel119. DieseMaßnahmewurde vor
allem von ausländischenGläubigern kritisch betrachtet, weshalb sich derMinisterrat, in dem
die Frage der Schuldenkonversion häufig zur Sprache kam120, mit entsprechenden Anfra-
gen und Einwendungen auseinandersetzen musste121. Letztlich konnte die Konversion der
Schuldtitel jedochweitgehend problemlos durchgeführt werden. Die Absicht der cisleithani-
schenRegierung, zumindest die Verwaltung undKontrolle der vor 1868 entstandenen Schul-
den dem gemeinsamen Finanzministerium und dem gemeinsamen Rechnungshof zu über-

114 MR. v. 7. 8. 1869/VI.
115 Schmied-Kowarzik, Unteilbar und untrennbar, 61–65; Hölzl, Die wirtschaftlichen Ausgleichsver-

handlungen, 38–45.
116 GA XXV/1878; Rgbl.Nr. 66/1878;März – Socher, Währung, 337 ff.; Hölzl, Die wirtschaftlichen

Ausgleichsverhandlungen, 189–214.
117 Rgbl.Nr. 53/1868;Hölzl, Die wirtschaftlichen Ausgleichsverhandlungen, 68–71.
118 Rgbl.Nr. 3/1868 § 1;Hölzl, Die wirtschaftlichen Ausgleichsverhandlungen, 46–60.
119 Rgbl.Nr. 3/1868 § 2, im Detail geregelt mit Rgbl.Nr. 66/1868;Rgbl.Nr. 37/1870.
120 MR. v. 10. 2. 1868/I; MR. v. 15. 3. 1868/VI; MR. II v. 19. 8. 1868/IV (alle drei Protokolle nicht erhalten);

MR. II v. 21. 4. 1869/XI; MR. v. 21. 10. 1869/V,MR. v. 15. 12. 1869/III (beide Protokolle nicht erhalten).
121 Plener, Erinnerungen 1: 170 ff., 211 ff.;MR. II v. 21. 4. 1869/XIII.
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tragen122, rief dagegen heftigen Widerstand Ungarns hervor, das seinen Standpunkt auch in
dieser Angelegenheit letztlich durchsetzen konnte. Darauf verfügte das Kabinett inWien im
Frühjahr 1870 schließlich die Übertragung von Verwaltung und Kontrolle dieser Schuldtitel
auf das k. k. Finanzministerium123. Mit diesen Regelungen verschob sich auch die Zustän-
digkeit der vomReichsrat zu wählenden Staatsschulden-Kontrollkommission, die wie bisher
den Stand sowie sämtliche Veränderungen an der Staatsschuld zu überwachen und dem Par-
lament halbjährlich Bericht zu erstatten hatte124. Diese kontrollierte nunmehr sämtliche auf
demcisleithanischen Staatshaushalt lastenden Schuldtitel, sowohl jene, die vor dem Jahr 1868
entstanden waren, als auch die danach aufgenommenen Verbindlichkeiten des neuen Staats-
wesens125.

Den dritten, gleichfalls zwischen beiden Teilen der Monarchie bei der Teilung der Ver-
bindlichkeiten des alten Staatswesens strittigen Block bildete die sogenannte „80-Millionen-
Schuld“. Diese bestand gegenüber der Nationalbank und rührte aus der Übertragung von
Staatspapiergeld in Banknoten im Jahr 1854 her. In Zusammenhang mit diesem Schuldti-
tel gelang es erst im Zuge des Wirtschaftsausgleichs von 1878, eine Übereinkunft zwischen
der cisleithanischen sowie der ungarischen Regierung hinsichtlich der Beitragsleistung bei-
der Teile der Monarchie zum Abbau der Verbindlichkeit zu erzielen126.

Die Bereitstellung der für die Schuldentilgung benötigten Mittel machte die Erschlie-
ßung zusätzlicherGeldquellen erforderlich,wobei die cisleithanischeRegierunghoffte, durch
eine grundlegende Reform des Steuerwesens die Staatseinnahmen steigern zu können. Der
ehrgeizige Plan scheiterte jedoch, da die entsprechenden Vorlagen für eine Steuerreform im
Abgeordnetenhaus keine Mehrheit fanden127. Die einzigen Erfolge in diesem Bereich bilde-
ten die gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer128 sowie das Gesetz zur Durchführung ei-
ner Volkszählung im Jahr 1870129, die zumindest die Grundlage für spätere, weitreichendere
Reformen im Bereich des Steuerwesens schufen. Nicht unumstritten war auch die Aufhe-
bung des Gesetzes gegen den Wucher und die damit erfolgte, weitgehende Freigabe der Kre-
ditzinsen130. So wurden durch das Gesetz nicht nur dessen direkter Vorläufer aus dem Jah-
re 1866131, sondern auch mehrere Paragrafen des Strafgesetzbuches außer Kraft gesetzt, wo-
mit jene Tatbestände, die bisher als Wucher klassifiziert worden waren, straffrei gestellt wur-
den132. Während die Freigabe der Kreditzinsen eigentlich darauf abzielte, die Wirtschaftstä-

122 Rgbl.Nr. 54/1868.
123 Rgbl.Nr. 57/1870.
124 Rgbl.Nr. 54/1868.
125 Zu letzteren zählte auch die noch im Jahr 1868 aufgenommene Schuld in der Höhe von 25Millionen Gulden,

die zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben aufgenommen wurde.Rgbl.Nr. 69/1868;MR. v. 15. 3. 1868/
IV (Protokoll nicht erhalten).

126 Rgbl.Nr. 64/1878; Schmied-Kowarzik, Die 80-Millionenschuld;Hölzl, Die wirtschaftlichen Aus-
gleichsverhandlungen, 61–67, 211–214.

127 MR. v. 4. 12. 1868/VIII; MR. v. 9. 12. 1868/II; MR. v. 29. 12. 1868/I–II; MR. v. 6. 1. 1869/XII–XIII; MR.
v. 21. 10. 1869/VI; MR. v. 15. 4. 1870/VIII (alle sechs Protokolle nicht erhalten); Rumpler, Parlament und
Regierung, 696 f.

128 MR. v. 4. 12. 1868/VIII;MR. v. 7. 12. 1868/I (beide Protokolle nicht erhalten);MR. v. 28. 4. 1869/VI;MR. v.
15. 5. 1869/VIII ;Rgbl.Nr. 88/1869.

129 Rgbl.Nr. 67/1869.
130 Rgbl.Nr. 62/1868;Rumpler, Parlament und Regierung, 698.
131 Rgbl.Nr. 160/1866.
132 Malfèr, Vertragsfreiheit oder Wucherschutz; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 332 f.
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tigkeit sowie die Bankgeschäfte zu beleben, beflügelte sie die blühende Spekulationstätigkeit
zusätzlich. Dadurch entstand eine Spekulationsblase, die im sogenannten Börsenkrach im
Jahr 1873 platzte133.

Die Umsetzung der Dezemberverfassung führte auch zu wesentlichen Änderungen im
Schul- und Unterrichtswesen. Den ersten Schritt bildete das am 25. Mai 1868 sanktionierte
Gesetz über das Verhältnis der Kirche zur Schule, womit die Kontrolle des Schulwesens dem
Staat zugewiesen und der Einfluss der bisher in diesem Bereich dominierenden katholischen
Kirche auf die Ausübung des gleichfalls staatlicher Aufsicht unterworfenen Religionsunter-
richts reduziert wurde134. DieseNeuregelung, die auf heftigenWiderstand des Episkopats so-
wie der konservativ-klerikal dominiertenKronländer stießund auchvomMonarchenkritisch
betrachtet wurde135, war notwendig geworden, da die bisherige Praxis eineVerletzung desAr-
tikels 17 des Staatsgrundgesetzes über die Rechte der Staatsbürger darstellte. Gleichzeitig hat-
te dieVerfassung die Feststellung derGrundsätze desUnterrichtswesens an denVolksschulen,
Gymnasien sowie denUniversitäten explizit zurAngelegenheit desReichsrates erklärt, sodass
die Regierung nun in diesem Bereich für gesetzliche Regelungen zu sorgen hatte. Das Ergeb-
nis bildete das am 14. Mai 1869 sanktionierte Volksschulgesetz136, das in Kompetenzfragen
einen Kompromiss zwischen zentralistischen und föderalen Wünschen darstellte. So wurde
zwar die Kompetenz zur Entscheidung grundlegender Fragen der Organisation des Unter-
richtswesens dem Ministerium für Kultus und Unterricht zugewiesen, über die Lehrpläne
und die Unterrichtssprachen hatten dagegen die Landesschulräte zu entscheiden137. Gerade
letzterer Punkt stellte eine wichtige Konzession dar, die in den späteren, vom Sprachenstreit
geprägten Jahrzehnten eine großeBedeutung erlangen sollte138.Geregeltwaren imGesetz dar-
über hinaus die Unterrichtspflicht139 sowie die Grundlagen der Aus- und Fortbildung sowie
derAnstellung der Lehrerinnen undLehrer. Abgesehen von denEinwendungen konservativ-
klerikaler Kreise gegen die Zurückdrängung des Einflusses der katholischen Kirche geriet das
Gesetz jedoch auch in die Kritik der Landtage, da es fast alle mit dem Volksschulwesen ver-
bundenen Kosten auf die Länder und Gemeinden abwälzte140. In Folge dessen blockierten
mehrere Länder längere Zeit die Umsetzung des Gesetzes dadurch, dass sie die für das prakti-
sche Wirksamwerden der Rechtsnormen notwendigen Durchführungsverordnungen nicht
verabschiedeten141, wogegen der Staat keine Handhabe besaß. Entsprechende Proteste und
Änderungspetitionen seitens der Landtagewaren ebensoGegenstand der Beratungen desMi-

133 Herrnleben, Liberalismus undWirtschaft, 179–184;März, Industrie- und Bankpolitik, 177–182.
134 Rgbl.Nr. 48/1868.
135 MR. v. 25. 5. 1868/I.
136 Rgbl.Nr. 62/1869;Rumpler, Parlament und Regierung, 693 f.
137 Rgbl.Nr. 62/1869 §§ 4 und 6.
138 Burger, Sprachenrecht; Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 192g.
139 Das Volksschulgesetz legte grundsätzlich den verpflichtenden Besuch öffentlicher Schulen fest. Von dieser expli-

zit ausgenommen waren jedoch unter anderem all jene Kinder, die zu Hause oder in privaten Unterrichtsan-
stalten unterrichtet wurden. SieheRgbl.Nr. 62/1869 § 23.

140 Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4: 115.
141 In Tirol wurde etwa das Schulaufsichtsgesetz erst im Jahr 1892 durch den Landtag verabschiedet. Engel-

brecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4: 117.
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nisterrates wie die Sanktionierung der zur Durchführung des Volksschulgesetzes erlassenen
Landesgesetze, wobei die Regierung ihrer Ansicht nach gerechtfertigten, sachlich begründe-
ten Änderungswünschen meist zustimmte142.

Diewohl umfassendstenÄnderungen ergaben sich imBereich dermilitärischenLandes-
verteidigung, die durch den Ausgleich auf eine gänzlich neue Basis gestellt werdenmusste143.
So wurde neben den bereits bestehenden, nunmehr gemeinsamen Streitkräften Österreich-
Ungarns in beidenTeilen derHabsburgermonarchie jeweils eineTerritorialstreitmacht aufge-
stellt. Diese wurde in Cisleithanien als Landwehr bezeichnet und unterstand in Friedenszei-
ten administrativ dem neueingerichteten Ministerium für Landesverteidigung und öffentli-
che Sicherheit, das neben derOrganisation desHeerwesens im cisleithanischenTeil derMon-
archie zunächst auch dieCisleithanien betreffendenAgenden des 1867 aufgelösten Polizeimi-
nisteriums übernahm144. Im Februar 1870 wurden die Agenden der öffentlichen Sicherheit
aus demBereich der Landesverteidigung herausgelöst und demMinisteriumdes Innern über-
tragen145. Zeitgleichmit dieserMaßnahmewurde derNamedesRessorts in „Ministerium für
Landesverteidigung“ abgeändert. Dieses war jedoch auch weiterhin für die Angelegenheiten
der Gendarmerie zuständig, womit ein Teil der Kontrolle des öffentlichen Raums in der mi-
litärischen Sphäre verblieb.

Die Grundlagen für die Neuorganisation der Landesverteidigung Cisleithaniens bilde-
tendasWehrgesetz146 sowie dasLandwehrgesetz147, welche denMilitärdienst in der gemeinsa-
menbewaffnetenMachtÖsterreich-Ungarns sowie in der Landwehr regelten148. BeideGeset-
ze warenGegenstand langwieriger Verhandlungen sowohl imReichsrat als auch imMinister-
rat, in demdas Landwehrgesetz bis zu seiner Sanktionierung sechsMal auf der Tagesordnung
stand, dasWehrgesetz sogar dreißigMal149. Explizit vomGeltungsbereich des Landwehrgeset-
zes ausgenommen waren Tirol und Vorarlberg, wo die Militärdienstpflicht in der Landwehr
über ein Landesgesetz zu regeln war150, sowie die süddalmatinischenWehrkreise Ragusa und
Cattaro, wo den bisher gänzlich vomMilitärdienst befreit gewesenen Wehrpflichtigen zuge-
standen wurde, ihre Dienstpflicht in der Landwehr abzuleisten151. Der überhastete Versuch,
in den beidenWehrkreisen bereits unmittelbar nach der Sanktionierung des Landwehrgeset-
zes mit der Erfassung der wehrfähigen Personen zu beginnen, hatte einen von Oktober 1869
bis Jänner 1870 dauerndenAufstand zur Folge, dermehrfach denMinisterrat beschäftigte152.
Letztlich konnte die Revolte, deren militärische Bekämpfung hohe Kosten verursachte, nur

142 MR. v. 13. 7. 1869/IV–VII; MR. v. 29. 7. 1869/IV–VI; MR. v. 3. 9. 1869/VIII; MR. v. 5. 10. 1871/III; MR.
v. 23. 10. 1871/IX;MR. v. 17. 11. 1871/II.

143 In der Dezemberverfassung wurde zwar das Kriegswesen einschließlich der Marine zur gemeinsamen Angele-
genheit erklärt, dabei jedoch gleichzeitig u.A. die Festlegung der Rekrutenkontingente, die Regelung derWehr-
pflicht sowie die Dislozierung und Verpflegung des Heeres in die Zuständigkeit beider Teile der Monarchie
überwiesen.Rgbl.Nr. 146/1867 § 1b.

144 Oberhummer, Wiener Polizei, 263.
145 Rgbl.Nr. 12/1870; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 362 f.
146 Rgbl.Nr. 151/1868.
147 Rgbl.Nr. 68/1869.
148 Wagner, Die k. (u.) k. Armee, 485–494.
149 MR. v. 13. 5. 1869/II.
150 Lgbl. Tirol Nr. 57/1868.
151 Rgbl.Nr. 151/1868 Art. III.
152 MR. v. 22. 11. 1869/I–V.
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durch eine kaiserliche Begnadigung der Aufständischen beendet werden153. Weitgehend pro-
blemlos verlief dagegen die Einrichtung der im Verfassungsgesetz über die richterliche Ge-
walt vorgesehene Einrichtung derMilitärgerichte für die gemeinsamen Streitkräfte sowie die
Landwehr. Die entsprechenden Gesetze wurden vomReichsrat nach der üblichen Beratung
angenommen und am 20. Mai 1869154 sowie am 23. Mai 1871155 vom Kaiser sanktioniert.

Komplizierter gestaltete sich dagegen die Auflösung der Militärgrenze156. Diese wur-
de ursprünglich vom Kriegsministerium verwaltet, mit dem Ausgleich von 1867 waren je-
doch ihre Auflösung sowie die Angliederung der Gebiete an Ungarn, die ab 1869 in meh-
reren Schritten erfolgte, beschlossene Sache. Cisleithanien betraf dies insofern, als damit die
Nettoeinnahmen der Militärgrenze, die zuvor unmittelbar in das Militärbudget und damit
in den gemeinsamen Haushalt geflossen waren, Ungarn zufielen. Um keine finanzielle Än-
derung eintreten zu lassen, stimmte Ungarn einem sogenannten Präzipuum zu. Da die Mi-
litärgrenzeinnahmen vor dem Ausgleich rund 2% der gemeinsamen Ausgaben entsprochen
hatten, sollte Ungarn diese Einnahmen als Präzipuum übernehmen. In der Praxis bewirkte
dies, dass der ungarische Anteil an den gemeinsamen Ausgaben, der nach dem Quotenge-
setz 30% betrug157, auf 31,4% stieg und jener Cisleithaniens entsprechend von 70% auf 68,6%
sank158. DerGegenstand, dermehrfachThemader Beratungen desMinisterrateswar159, wur-
de letztlich im Juni 1871 perGesetz geregelt160. EbenfallsmehrfachGegenstand vonDebatten
imMinisterrat waren die Rekrutenkontingente. Dabei ging es um die Festlegung jener Zahl
an Personen aus der Gruppe der stellungspflichtigen, wehrfähigen Staatsbürger, die zur Ab-
leistung ihresWehrdienstes zur gemeinsamen Armee bzw. zur Landwehr eingezogen werden
sollten161. Grundsätzlich waren im Wehrgesetz die entsprechenden Kontingente im Einver-
nehmenmit der ungarischenRegierung auf zehn Jahre festgeschriebenworden und konnten
vor Ablauf der Frist, die mit den ebenfalls alle zehn Jahre abgehaltenen Volkszählungen kor-
relierte, nur auf kaiserlichen Wunsch hin abgeändert werden162. Die konkrete Bewilligung
der jährlichen Aushebung musste jedoch jedes Jahr erneut vom Parlament votiert werden163.
Dies verlieh der an sich formalen Frage eine große Bedeutung, die nicht zuletzt darin zum
Ausdruck kam, dass sich der Ministerrat in nur drei Jahren fünfzehn Mal mit der Frage der
Rekrutenkontingente beschäftigte164.

153 Rausch, Aufstand;Wagner, Die k. (u.) k. Armee, 628 f.;Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 399 f.
154 Rgbl.Nr. 78/1869.
155 Rgbl.Nr. 45/1871.Zuvor war die Gerichtsbarkeit in der Landwehr provisorisch durch eine § 14-Verordnung

geregelt worden.Rgbl.Nr. 72/1870.
156 Siehe dazuWagner, Die k. (u.) k. Armee, 415 ff.;Horel, Soldaten.
157 Rgbl.Nr. 2/1868;Hölzl, Die wirtschaftlichen Ausgleichsverhandlungen, 31 f.; Rumpler, Parlament

und Regierung, 678.
158 Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 101 f.; Hölzl, Die wirtschaftlichen Ausgleichsverhandlungen,

34 f.
159 MR. v. 14. 8. 1869/I.
160 Rgbl.Nr. 49/1871.
161 MR. v. 30. 4. 1869/I; MR. v. 5. 5. 1869/IV.
162 Rgbl.Nr. 151/1868 §§ 11 und 13.
163 Für den Zeitraum des Bandes siehe Rgbl.Nr. 86/1869;Rgbl.Nr. 24/1870;Rgbl.Nr. 25/1871.
164 MR. v. 4. 2. 1868/V;MR. v. 25. 2. 1868/X;MR. v. 12. 5. 1868/IV;MR. II v. 18. 6. 1868/II (alle vier Protokolle

nicht erhalten); MR. v. 19. 11. 1868/XV (Tagesordnungspunkt nicht erhalten); MR. v. 19. 2. 1869/III; MR. I
v. 7. 3. 1869/I (beide Protokolle nicht erhalten); MR. I v. 21. 4. 1869/I (Tagesordnungspunkt nicht erhalten);
MR. v. 30. 4. 1869/I;MR. v. 5. 5. 1869/IV;MR. v. 11. 12. 1869/I,MR. I v. 23. 12. 1870/III,MR. v. 12. 3. 1871/
II, MR. II v. 29. 3. 1871/V (alle vier Protokolle nicht erhalten); MR. II v. 7. 4. 1871/I.
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Der Konflikt um Zentralisierung oder Föderalisierung des Staates

Das weitgehende Ende der produktiven Arbeit vonMinisterrat undReichsrat zeichnete sich
bereits in der zweiten Jahreshälfte 1869 ab, als sich die in derRegierungwie imAbgeordneten-
haus seit längerer Zeit bestehendenDifferenzen zu einer regelrechten Verfassungskrise auszu-
wachsen begannen. Diese ging nicht von einem einzelnen Ereignis aus, vielmehr vermengten
sich dieDebatten inmehreren Problemfeldern zu einerGrundsatzdiskussion darüber, ob der
Staat im zentralistischen oder föderalen Sinn weiter ausgebaut werden sollte. Die Wurzeln
dieser Auseinandersetzung lagen in den Jahren 1860/1861, als den Landtagen im Oktober-
diplom weitreichendere Kompetenzen in Aussicht gestellt worden waren, als ihnen im Fe-
bruarpatent effektiv zugestanden wurden165. Die Dezemberverfassung von 1867 stellte, was
die Kompetenzverteilung betraf, letztlich einen Kompromiss zwischen den Wünschen der
Zentralisten und der Föderalisten dar, auch wenn in dieser wiederum auf eine genaue Ab-
grenzung der Zuständigkeiten von Landtagen und Reichsrat verzichtet wurde. Stattdessen
fand sich im abgeänderten Grundgesetz über die Reichsvertretung lediglich eine erweiterte,
taxative Aufzählung der in die Kompetenz des Reichsrates fallenden Angelegenheiten, wo-
gegen alle übrigen, nicht genannten Gegenstände explizit in die Zuständigkeit der Landtage
überwiesen wurden166. Diese konnten darüber hinaus auf eigenen Wunsch hin bestimmte
Materien zur Entscheidung an den Reichsrat überweisen, umgekehrt war dies jedoch nicht
vorgesehen. Das Prinzip, dass Reichsgesetze Landesgesetze brechen, existierte nicht167. Prak-
tisch konnten die Landtage sogar die Umsetzung vom Reichsrat verantworteter Rechtsnor-
men dadurch blockieren, dass sie den Beschluss der entsprechenden Durchführungsgesetze
verzögerten oder verweigerten, was das System der Kompetenzverteilung bei der Gesetzge-
bung wiederholt ad absurdum führte. Auch der vom Kaiser ernannte Statthalter konnte die
Durchsetzung des vomReichsrat ausgehendenRechts nicht erzwingen, da er gegenüber dem
Landtag kein Durchgriffsrecht besaß.

Neben diesen teils formaljuristischen Fragen stellte auch das Zustandekommen des im
Mai 1867konstituiertenAbgeordnetenhauses sowie dieMachtverteilung eindauerhaftes Pro-
blemdar. Sohatten zunächst die föderal dominiertenLandtage dieEinberufungdesReichsra-
tes nachdenPrinzipien des von ihnen kritisierten Februarpatents als impraktikabel abgelehnt.
Stattdessen verlangten sie die Einberufung eines außerordentlichen Reichsrates, eine Forde-
rung, die sich jedoch letztlich nicht durchsetzen ließ168. In Folge wählten zwar die meisten fö-
deral dominierten Landtage ihre Vertreter ins Abgeordnetenhaus, allerdings zum Teil unter
Vorbehalt oder Protest. Darüber hinaus wurden auch Bedenken gegen die sich durch die Zu-
sammensetzung desReichsrates ergebende, national unausgewogeneMachtverteilung inCis-
leithanien vorgebracht. So war 1867 seitens desMonarchen sowie der kaiserlichenRegierung
die bewusste Entscheidung getroffen worden, das neue Staatswesen auf den deutsch-ungari-
schen Dualismus und Zentralismus aufzubauen169. Insbesondere die Struktur des Abgeord-

165 Zu Oktoberdiplom und Februarpatent siehe Rgbl. Nr. 226/1860; Rgbl. Nr. 20/1861. Für ihr Zustande-
kommen und ihre Bedeutung siehe Schmitz, Anfänge des Parlamentarismus in Niederösterreich, 16–40.
ZurDebatte umdie angeblicheWidersprüchlichkeit beiderVerfassungstexte sieheMalfèr, Einleitung.Ömr.
IV/3, XXXIII–XXXIV.

166 Rgbl.Nr. 141/1867 §§ 11 und 12;Rumpler, Parlament und Regierung, 681.
167 Rumpler, Parlament und Regierung, 681.
168 Rumpler, Parlament und Regierung, 668 f., 702 f.
169 Rumpler, Parlament und Regierung, 670–673.
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netenhauses, in dem die deutschsprachigen und liberalen Mandatare die Mehrheit bildeten,
geriet rasch in die Kritik der anderen Nationalitäten, namentlich der Tschechen, Polen, Slo-
wenen, Italiener undRumänen170. Diese fühlten sich durch die starke Stellung der deutschen
Vertreter im Parlament in die Rolle von Minderheiten gedrängt und forderten verschiedene,
über den entsprechendenArtikel der Dezemberverfassung171 hinausgehende Bestimmungen
zum Schutz ihrer nationalen Interessen. Der Fall der Tschechen war dabei insofern noch et-
was komplizierter, als diese imGegensatz zu denmeisten anderen Föderalisten zwar nicht den
Reichsrat als Zentralparlament an sich ablehnten, ihre Teilnahme an diesem jedoch von der
Anerkennung des historischen böhmischen Staatsrechts abhängig machten172. Diese Forde-
rung hatten die tschechischenAbgeordneten Böhmens undMährens bereits in der I. Session
des Abgeordnetenhauses173 im Jahr 1861 aufgestellt, wenngleich ohne Erfolg. In Folge hatten
elf von ihnen im Juni 1863 ihre Mandate im Reichsrat niedergelegt, was selbst im böhmi-
schen Landtag für Diskussionen gesorgt hatte174. Im Jahr 1867 war die Situation insofern
anders, als durch den Ausgleichmit Ungarn ein Präzedenzfall für die Anerkennung von Lan-
desrecht vorlag, mit demman die Forderung auf Anerkennung des böhmischen Staatsrechts
untermauern konnte. Der Unterschied Böhmens zu Ungarn lag jedoch darin, dass das histo-
rische Staatsrecht Ungarns durchgehend bis 1848 Anwendung gefunden hatte, wogegen das
Böhmische Staatsrecht seit dem Jahr 1620 praktisch nicht mehr zur Anwendung gekommen
war175. Da zudem die Anerkennung dieses faktisch toten Rechts auf die Aushandlung eines
zweiten, separatenAusgleichsmit Böhmen hinausgelaufenwäre, ging die Regierung letztlich
nicht auf diese Forderung ein. Dies bewog 14 Tschechen unter den 54 Abgeordneten Böh-
mens sowie zwei Tschechen unter den 22 Abgeordneten Mährens im Jahr 1867 dazu, ihre
Mandate im Abgeordnetenhaus nicht anzunehmen176. Die böhmischen Aristokraten zogen
dagegen ohne größeren Protest ins Herrenhaus ein.

a) Die Blockade der Tschechen

DasVerhalten der Tschechen hatte zwar zunächst keinen Einfluss auf die Regierungstätigkeit
oder die Arbeitsfähigkeit des Abgeordnetenhauses an sich. Die Unmöglichkeit, das Verhal-
ten der sich verweigernden Abgeordneten wirkungsvoll zu sanktionieren, zeigte jedoch eine
gefährliche Lücke in der Verfassung auf. Weigerte sich ein Abgeordneter, seinen Sitz im Par-
lament einzunehmen, so wurde gemäß den Bestimmungen der abgeänderten Geschäftsord-
nung des Abgeordnetenhauses das Mandat für verfallen erklärt und der zuständige Landtag
aufgefordert, einen neuen Vertreter für den vakanten Parlamentssitz zu wählen177. Entschied

170 Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 345–358.
171 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 19.
172 Křen, Konfliktgemeinschaft, 77–90, 119–129; Büchsel, Fundamentalartikel, 2 f.
173 Zur Zählung der Legislaturperioden und Sessionen des Abgeordnetenhauses des Reichsrates siehe Rumpler,

Parlament und Regierung, 674.
174 Prot. Reichsrat AH. 26. 6. 1863 (4. Sitzung) 16–20. Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 238–

249.
175 Kwan, Liberalism and the Habsburg Monarchy, 72 f. Zur Genesis des böhmischen Staatsrechts sowie zur

Verfassungswirklichkeit im Jahr 1868 sieheWierer, Das böhmische Staatsrecht, 55–84.
176 Prot. Reichsrat AH. 19. 6. 1867 (10. Sitzung) 213; Rumpler, Parlament und Regierung, 703 f. Das

Protokoll nennt 16Namen, zwei der genanntenAbgeordneten (AloisKleveta, AntonVaněk)wurden vommäh-
rischen Landtag entsendet.

177 Rgbl.Nr. 42/1868 § 4.
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der neu gewählte Mandatar jedoch gleichfalls, nicht im Abgeordnetenhaus zu erscheinen,
ging das Procedere von vorne los, ohne dass dieses Verhalten sanktioniert werden konnte.
Ebenso wenig bestand zunächst, mit Ausnahme der Auflösung, die Möglichkeit, gegen ei-
nen Landtag vorzugehen, der die Wahl der Abgeordneten für den Reichsrat verweigerte178.
So war für die Anwendung des in der Dezemberverfassung enthaltenen kaiserlichen Privilegs
zur Anordnung von direkten Ersatzwahlen unter Umgehung der Landtage179 ein Durchfüh-
rungsgesetz notwendig, das sich Anfang 1868 noch in parlamentarischer Begutachtung be-
fand. Solange sich dieWeigerung, dieMandate anzunehmen, auf die Abgeordneten tschechi-
scherNationalität beschränkte, stellte all dies keine Bedrohung der Arbeitsfähigkeit des Parla-
ments dar. Würden sich jedoch auch andere Mandatare entschließen, dem Reichsrat fern zu
bleiben, so drohte das Abgeordnetenhaus beschlussunfähig zu werden. Dieser Zustand war
laut Verfassung dann gegeben, wenn in einer Sitzung weniger als 100 der 203 Abgeordneten
anwesend waren180. Das Eintreten eines solchen Szenarios war nicht auszuschließen, da ne-
ben den dargelegten Auseinandersetzungen um Fragen der Gleichberechtigung derNationa-
litäten oder der Föderalisierung des Staates auch andere Bruchlinien zwischen der Regierung
und einzelnen Gruppen innerhalb des Abgeordnetenhauses existierten. Zu nennen sind da-
bei vor allemdieKonflikte rund umdieReligions- und Schulgesetze, die von den konservativ-
klerikalen Mandataren abgelehnt wurden und diese zu einer teils scharfen Oppositionshal-
tung gegen die Regierung veranlassten181.

Das Kabinett bemühte sich vergebens, mit den Tschechen zu einer Einigung zu gelan-
gen. So beharrten deren führende Vertreter wie Heinrich Graf Clam-Martinic182, František
LadislavRieger183 undFrantišekPalacký184, in denVerhandlungenmit einzelnenRegierungs-
mitgliedern auf der Anerkennung des böhmischen Staatsrechts, während die Regierung dar-
an festhielt, über eventuelle staatsrechtliche Zugeständnisse erst nach dem Eintritt der tsche-
chischenAbgeordneten in denReichsrat verhandeln zuwollen185. AuchGeheimverhandlun-
gen von Reichskanzler Beust mit Palacký und Rieger blieben erfolglos und bewogen zudem
Auersperg, sein Amt als Ministerpräsident nicht mehr auszuüben, da er in den Gesprächen
eine Einmischung Beusts in seinen Kompetenzbereich erblickte186. Die Situation in der böh-
mischen Hauptstadt Prag eskalierte weiter, als sich am 22. August 1868 insgesamt 81 tsche-
chische Abgeordnete weigerten, in den neugewählten böhmischen Landtag einzutreten. In
ihrer als „Böhmische Deklaration“ bekannt gewordenen schriftlichen Erklärung rechtfertig-
ten sie den Schritt mit der aus ihrer Sicht bestehenden Ungesetzlichkeit des Landtags und er-
neuerten die Forderung nach Anerkennung des böhmischen Staatsrechts187. Die daraufhin
vom Restlandtag beschlossene Aberkennung der Mandate der Deklaranten führte zu einer

178 Rumpler, Parlament und Regierung, 682.
179 Rgbl.Nr. 141/1867 § 7 Abs. 4.
180 Rgbl.Nr. 141/1867 § 15; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 222.
181 Rumpler, Parlament und Regierung, 692 f.
182 Zu Clam-Martinic sieheÖbl. 1: 149;Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich

11: 381 f.
183 Zu Rieger sieheÖbl. 9: 148 ff.
184 Zu Palacký sieheÖbl. 7: 294 ff.; Kořalka, František Palacký.
185 Rumpler, Parlament und Regierung, 704 f.
186 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 339 f.Der Kaiser gab demDemissionsgesuch erst nach mehrfacher

Urgenz Auerspergs im September 1868 statt.Wiener Zeitung (M.) v. 27. 9. 1868.
187 Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 94;Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 343. Für den vollstän-

digen deutschsprachigen Text siehe Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 347–350.
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Radikalisierung der tschechischen Tábor-Bewegung, die bereits seit dem Sommer Volksver-
sammlungen und Massendemonstrationen in ganz Böhmen und Mähren organisiert hatte.
Nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften188 verhängte die
Regierung nach ausführlicher Debatte imMinisterrat189 schließlich durch eine Verordnung
gemäß § 14 des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung den Ausnahmszustand über
Prag und die Umlandgemeinden per 11. Oktober 1868190. Damit endeten vorerst alle Bemü-
hungen der Regierung, eine Verständigung mit den Tschechen zu erreichen.

b) Die Galizische Resolution

Fast gleichzeitig eröffnete sich für dieRegierung imHerbst 1868 einweiteres, national konno-
tiertes Konfliktfeld in Form der polnisch-galizischen Autonomiebestrebungen. Grundsätz-
lich hatten die galizischen Abgeordneten polnischer Nationalität von Beginn an eine zwie-
spältige Position zurNeugestaltung des Staatswesens eingenommen. So hatten sie imReichs-
rat zwar für den Ausgleich mit Ungarn, aber gegen die Dezemberverfassung gestimmt, da sie
deren zentralistische Auslegung ablehnten und für Galizien, ähnlich wie die Tschechen für
Böhmen, einen Sonderstatus verlangten191. Diesen Forderungen, die nicht zuletzt auf Festi-
gung der polnischen Majorität gegenüber den übrigen Landeseinwohnern Galiziens, insbe-
sondere den Ruthenen192, abzielten, war die Regierung in einigen Punkten durchaus ent-
gegengekommen. So hatte bereits ein am 22. Juni 1867 von Franz Joseph sanktioniertes Lan-
desgesetz demgalizischenLandesschulratweitreichendeKompetenzenbei der Festlegungder
Unterrichtssprache eingeräumt193.Darüber hinaus trat imFebruar 1868 eineVerordnungdes
Justizministeriums in Kraft, welche Polnisch als alleinige äußere Amtssprache der Gerichte
im Königreich Galizien festlegte194. Ungeachtet dessen forderten die Polen mit der am 24.
September 1868 im Landtag beschlossenen Galizischen Resolution weitere, deutlich umfas-
sendere Rechte für ihr Kronland ein195. Kernpunkt des auf legislative und administrative Au-
tonomie Galiziens abzielenden Forderungskatalogs waren weitreichende Sonderregelungen
bezüglich derWahl der galizischen Reichsratsabgeordneten und deren Teilnahme an den Sit-
zungen des Abgeordnetenhauses, der Übertragung zahlreicher Kompetenzen vomReichsrat
an den galizischen Landtag sowie der Festlegung einer fixen Quote aus dem Staatsschatz für
die Bestreitung der Ausgaben des Kronlandes ohne Kontrollrechte des Reichsrates196. Eine
vollständige Umsetzung dieser Forderungen war von Anfang an wenig aussichtsreich, da zu
erwarten war, dass bei deren Gewährung auch die übrigen nicht-deutschen Nationalitäten

188 Kletečka, Ausgleichsversuch, 59;Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 344.
189 MR. v. 8. 10. 1868/I.
190 Rgbl. Nr. 137/1868; Křen, Konfliktgemeinschaft, 145 ff.; Urban, Die tschechische Gesellschaft 1:

344 f.
191 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 66.
192 Obwohl angestrebt, kam eine Verständigung zwischen den polnischen und den ruthenischen Politikern nicht

zu Stande. Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 91 ff. Bei der in Österreich(-Ungarn) als Ruthenen be-
zeichneten Bevölkerungsgruppe handelte es sich nach heutigem Verständnis um Ukrainer. Siehe Bihl, Ruthe-
nen, 555.

193 Lgbl. Galizien Nr. 13/1867. Der Landesschulrat nahm mit 24. Februar 1868 seine Tätigkeit auf. Lgbl
GalizienNr. 3/1868.

194 Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 351;Wierer, Föderalismus, 98 f.
195 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 79–86; Friedländer, Die Galizische Landtagsresolution.
196 Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 353 f.; Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 208.
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vergleichbareRechte in den von ihnen bewohntenKronländern einfordernwürden.Das hät-
te in letzterKonsequenznicht nur dieTeilungCisleithaniens in autonomverwalteteKronlän-
der bedeutet, sondern auch die nationalenMinderheiten in den jeweiligen Kronländern den
Mehrheiten unterworfen. Dass das deutschliberal geprägte Abgeordnetenhaus einer solchen
Verfassungsänderung zugestimmt hätte, war faktisch ausgeschlossen.

VordiesemHintergrundgingdieRegierung zunächst auf den Inhalt derGalizischenRe-
solution, die ihr alsAntrag aufVerfassungsänderung am30.Oktober 1868 offiziell übergeben
wurde197, nicht näher ein. Stattdessen wies man den Forderungskatalog demVerfassungsaus-
schuss des Abgeordnetenhauses zu, dessen Bericht jedoch vor dem Schluss der
Reichsratssession imMai 1869 nicht mehr im Plenum behandelt wurde198. Gleichzeitig ver-
suchte man, den Forderungen der Polen durch weitere Zugeständnisse zur Verstärkung der
Dominanz des Polnischen in Galizien die Spitze zu nehmen. So legte das Kabinett gegen die
imNovember 1868 per Landesgesetz erfolgte Festschreibung vonPolnisch als alleinigerAmts-
sprache des galizischen Landesschulrates199 kein Veto ein, obwohl absehbar war, dass diese
Maßnahme zu einer weiteren Einschränkung der Rechte der Ruthenen führen würde. Im
Juni 1869 wurde darüber hinaus auf kaiserliche Anregung hin sowie nach ausführlichen De-
batten imMinisterrat200 in einer gemeinsamenVerordnung aller cisleithanischenMinisterien
Polnisch auch als alleinige innere Amtssprache der Gerichte und Behörden Galiziens festge-
schrieben201. Obwohl auch diese Verordnung eine im gesamtstaatlichen Vergleich einzigarti-
ge, sehr weitreichende Konzession darstellte, reichten diese Maßnahmen nicht aus, um die
polnischen Forderungen zu befriedigen. Darauf wurde die Galizische Resolution nach wei-
teren, fruchtlosen Verhandlungen über ihre Umsetzung202 imDezember 1869 vom späteren
Minister fürGalizienGrocholski alsAntrag imAbgeordnetenhaus eingebracht203. Dortwur-
de sie jedoch wiederum einem Ausschuss zugewiesen und zunächst nicht weiter behandelt,
bildete aber, da die Polenweiter auf ihrer Umsetzung beharrten, fortan einDamoklesschwert
über dem Kopf der Regierung.

c) Das Wahlreformprojekt

Die Weigerung der Tschechen, den Reichsrat zu beschicken, sowie die zunehmend offene
Drohung der Polen, im Falle einer Nichterfüllung ihrer Forderungen auch ihre Abgeordne-
ten aus dem Parlament zurückzuziehen, machten deutlich, dass eine Lösung für die sich an-
bahnende Parlamentskrise gefundenwerdenmusste. Zwar hatte die Regierung bereits Schrit-
te gesetzt, um die Beschickung des Abgeordnetenhauses auch im Fall der Verweigerung ein-
zelner Mandatare oder Landtage durch eine Reform der Geschäftsordnung des Abgeordne-
tenhauses204 sowie den Beschluss des in der Verfassung verankerten Notwahlgesetzes205 zu
ermöglichen. Diese Maßnahmen erwiesen sich jedoch als untauglich, die bestehenden Pro-

197 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 86;Rumpler, Parlament und Regierung, 708.
198 Prot. ReichsratAH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6214 f.;MR. v. 5. 5. 1869/XII.
199 Lgbl. GalizienNr. 24/1868.
200 Zur Debatte sieheMR. v. 22. 5. 1869/II; MR. v. 26. 5. 1869/VIII; MR. v. 28. 5. 1869/I.
201 Lgbl. GalizienNr. 24/1869;Hasner, Denkwürdigkeiten, 104.
202 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 86 ff.
203 Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 208; Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 108.
204 Rgbl.Nr. 42/1868.
205 Rgbl.Nr. 82/1868; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 190 f.
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bleme zu lösen. Insbesondere das im Juni 1868 sanktionierte Notwahlgesetz, in das große
Hoffnungen gesetzt worden waren, erwies sich in der vom Abgeordnetenhaus nach mehre-
ren Änderungen schließlich angenommenen Form als geradezu zahnlos206. Es legte zwar den
Rahmen dafür fest, wie in einem Kronland direkte Ersatzwahlen zum Reichsrat abgehalten
werden konnten, sah jedoch keine Sanktionen für den Fall vor, dass ein auf diese Weise ge-
wählter Abgeordneter ebenfalls den Eintritt in das Parlament verweigerte. Auch hier blieb
nur die Option, für den vakanten Parlamentssitz erneut Ersatzwahlen auszuschreiben, wo-
bei der neu gewählte Kandidat wiederum sanktionsfrei dem Abgeordnetenhaus fernbleiben
konnte. Aus diesem Grund wurde das Notwahlgesetz bis 1873, als es durch die umfassende
Wahlreform obsolet wurde207, nur selten angewendet.

Vor diesem Hintergrund war evident, dass die bestehenden Probleme nur durch eine
grundlegende Änderung des Wahlmodus zum Abgeordnetenhaus gelöst werden konnten.
Die erfolgversprechendste Option stellte dabei die Einführung direkter Reichsratswahlen, al-
so die Übertragung der Wahl der Mandatare von den Delegierten der Landtage auf die in-
nerhalb der Kurien in den Kronländern wahlberechtigten Personen dar.208 In der Frage, auf
welchemWegdieWahlreformumgesetztwerden sollte,war dieRegierung jedoch vonAnfang
an gespalten. Während die Notwendigkeit, das Abgeordnetenhaus dem Einflussbereich der
Landtage zu entziehen, allgemein anerkannt wurde, wollte ein Teil der Minister die Wahlre-
form zügig auf parlamentarischemWeg beschließen, ohne die Landtage in die Entscheidung
einzubinden. Die übrigen Mitglieder des Kabinetts vertraten dagegen den Standpunkt, dass
man im Sinne einer nationalen Verständigung vor dem Beschluss eines solchen Gesetzes mit
den Landtagen verhandeln müsse209. Beide Positionen stießen dabei auf die Ablehnung der
jeweils anderen Gruppe. So betrachteten jene Minister, die für die Verständigung mit den
Landtagen eintraten, die Einführung direkter Wahlen per Reichsratsbeschluss als ungesetz-
lichen Eingriff in die Rechte der Länder. Diese müssten stattdessen im Wege von Verhand-
lungen dazu gebracht werden, freiwillig auf die Vornahme der Wahl der Abgeordneten zu
verzichten. Dagegen befürchteten die übrigen Mitglieder des Kabinetts, dass es im Zuge sol-
cher Verhandlungen zu einem Nachgeben der Regierung gegenüber den autonomistischen
Forderungender nichtdeutschenNationalitäten, insbesondere derTschechenundPolen,mit
weitreichenden Konsequenzen für das Staatswesen kommen würde210. Eine genaue Abgren-
zung, welcher Minister welchen der beiden Lösungswege präferierte, war zumindest in der
Anfangsphase der Diskussion noch nicht möglich, da mehrere Mitglieder des Kabinetts in
Detailfragen Positionen vertraten, die der ansonsten von ihnen in der Diskussion eingenom-
menen Haltung ganz oder teilweise widersprachen211.

206 Rumpler, Parlament und Regierung, 707.
207 Der mit Rgbl.Nr. 40/1873 abgeänderte § 7 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung (Rgbl.Nr. 141/

1867) sah keine Ersatzwahlen in dieser Form mehr vor, womit das Notwahlgesetz praktisch nicht mehr exis-
tierte.

208 Großgrundbesitz, Handels- und Gewerbekammern, Städte sowie Landgemeinden. Im Fall Vorarlbergs exis-
tierte keine Großgrundbesitzerkurie, im Fall Tirols existierte eine Kurie für den weltlichen sowie eine für den
geistlichen Großgrundbesitz. Siehe dazu die Landesordnungen nach dem Februarpatent Rgbl.Nr. 20/1861,
Beilage II, a), d), e); Křen, Konfliktgemeinschaft, 116 f. Für eine Übersicht nach Kronländern siehe Uca-
kar, Demokratie undWahlrecht, 133.

209 Zur Diskussion siehe ausführlich Protokoll II anderer Provenienz.
210 Zur Diskussion sieheMR. I v. 17. 11. 1869/II.
211 Protokoll II anderer Provenienz.
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Ähnlich uneinheitlich war auch die Stellung der Landtage zumWahlreformprojekt. So
ging zwar aus den von Innenminister Giskra im September 1869 eingeforderten212 schriftli-
chen Stellungnahmen der Landtage hervor, dass derenMehrheit für direkteWahlen zumAb-
geordnetenhaus eintrat, hinsichtlich der künftig hierbei zur Anwendung gelangendenModa-
litäten gingen die Vorstellungen jedoch weit auseinander. So wollten manche Landtage das
Kuriensystem bei den Wahlen zum Reichsrat abschaffen, andere traten dagegen für die Bei-
behaltung der Kurien bei gleichzeitiger Vermehrung der Zahl der Abgeordneten ein. Hinzu
kam, dass die Landtage von Tirol, Görz und Gradisca, Krain sowie der Bukowina das Re-
formprojekt explizit abgelehnt und jene von Galizien und Dalmatien demonstrativ darauf
verzichtet hatten, eine Stellungnahme abzugeben213. Vor diesemHintergrund war absehbar,
dass es schwierig werden würde, eine Wahlrechtsreform mit der notwendigen qualifizierten
Mehrheit durch das Abgeordnetenhaus beschließen zu lassen. Auch auf einer Besprechung
der Minister Anfang November 1869, in der über das Reformprojekt im Allgemeinen sowie
über die verfassungsmäßigen Rechte der Länder im Speziellen diskutiert wurde, kam man
auf die Problematik der für die Reform ungünstigen parlamentarischen Mehrheitsverhält-
nisse zu sprechen. Dabei bemerkte Finanzminister Brestel, dass sich der Ministerrat mit der
Wahlreformfrage umsonst abmühenwürde, da „die erforderliche Zweidrittelmajorität weder
in der Hauptfrage, noch aber in Betreff der Modalitäten zu erzielen sein werde“214. Tatsäch-
lich konnte im Reichsrat, dem die von Giskra eingeholten Gutachten im Dezember 1869
vorgelegt wurden, keine Einigung in der Wahlreformfrage erzielt werden.

d) Die Regierungskrise

Innerhalb der Regierung steigerte sich der Konflikt um die Lösung der drohenden Parla-
mentskrise weiter. Ein Teil der Minister bestand, gestützt auf die von den Landtagen einge-
holtenGutachten, auf der schnellstmöglichenUmsetzungdesWahlreformprojekts perGeset-
zesbeschluss, der andere Teil beharrte darauf, dass der Reichsrat nicht befugt sei, den Landta-
gen das ihnen verfassungsgemäß zustehende Recht der Entsendung derMandatare ins Abge-
ordnetenhauses zu entziehen und es daher notwendig sei, sich mit ihnen zu verständigen215.
Auch ein im Rahmen einer Ministerbesprechung von Innenminister Giskra vorgebrachter
Kompromissvorschlag, das Wahlrecht der Landtage nicht anzutasten, gleichzeitig aber die
Zahl derMandatare desAbgeordnetenhauses zu verdoppelnund je eineHälfte vondenLand-
tagen bzw. direkt wählen zu lassen, wurde trotz positiver Resonanz der Anwesenden216 nicht
weiter verfolgt. Die gegensätzlichen Standpunkte der Minister waren zudem zwischenzeit-
lich auch der Presse zur Kenntnis gelangt, was polemische Kommentare über die angebliche
verfassungsrechtliche Illegitimität des Standpunkts einzelner Mitglieder des Kabinetts sowie
Spekulationen über den Fortbestand der Regierung in den Zeitungen zur Folge hatte217. Im
Ministerrat wurde länger darüber diskutiert, ob und wie auf die Presselandschaft Einfluss zu

212 Fellner, Franz Josephs Haltung, 330.
213 Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 401 f.
214 Protokoll II anderer Provenienz.
215 MR. I v. 17. 11. 1869/II.
216 Protokoll II anderer Provenienz.
217 Neue Freie Presse (M.) v. 14. 11. 1869.
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nehmen sei und ob eines der Mitglieder des Kabinetts bewusst Informationen aus den Re-
gierungsberatungen an Journalisten weitergegeben hatte218. In der eigentlich dringenderen
Frage der Wahlreform selbst konnte jedoch auch weiterhin keine Einigung erzielt werden.

Auch eine Aufforderung des Kaisers, der am 10. Dezember 1869 den Vorsitz imMinis-
terrat führte und dabei die Mitglieder des Kabinetts unmissverständlich anwies, ihm bis zu
den Weihnachtsferien ein detailliertes Programm über das von der Regierung geplante Pro-
gramm in der Wahlreformfrage vorzulegen, änderte an der bestehenden Blockade nichts219.
Stattdessen bildeten sich in der Regierung nunmehr zwei klar abgegrenzte Gruppen heraus,
wobei Handelsminister Plener, Unterrichtsminister Hasner, Innenminister Giskra, Justizmi-
nister Herbst und Finanzminister Brestel die Majorität, Ministerpräsident Taaffe, Ackerbau-
minister Potocki undMinister Berger dagegen dieMinorität imKabinett bildeten. Beide Sei-
ten richteten am 18. bzw. am 26. Dezember 1869 ein Memorandum an den Kaiser, in dem
sie ihre jeweiligen Standpunkte darlegten. In den beiden Texten, die auf Weisung des Mon-
archen am 12. Jänner 1870 auch in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurden220, brachten
die Gruppen innerhalb des Kabinetts ihre Argumente auf den Punkt. Während die Majori-
tät für die Einführung direkter Reichsratswahlen per Gesetzesbeschluss im Reichsrat eintrat
und vor der Gefahr einer Verfassungsänderung in föderalistischem Sinn warnte, betonte die
Minorität die Ungesetzlichkeit des Wahlreformvorhabens in der von der Majorität geplan-
ten Form und wies auf die Notwendigkeit hin, sich mit der Opposition zu verständigen221.
Beide Seiten baten zudem, sollte sich der Kaiser ihrem Standpunkt nicht anschließen, um
Enthebung von ihren Ämtern.

Dass Franz Joseph eher der Position der Minorität zuneigte, war nicht nur aufgrund
seiner Äußerungen im Ministerrat am 10. Dezember 1869, in der er die Verwurzelung des
Reichsrates in den Landtagen als eine der Grundideen der Verfassung bezeichnet hatte, evi-
dent222. Auch in seiner Thronrede anlässlich der Eröffnung der V. Reichsratssession am 13.
Dezember 1869 hatte der Monarch zwar die Wahlreformpläne der Regierung erwähnt, je-
doch gleichzeitig auf die „besonderen Verhältnisse der Kronländer und deren berechtigtes
Verlangen, diese in selbstständiger Weise zu ordnen“ sowie den „allseitigen Wunsch der Ver-
ständigung“ hingewiesen223. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass Franz Joseph, der 1867
vehement dieUmsetzung eines zentralistischen Staatsaufbaus vorangetrieben hatte, plötzlich
ins Lager der Föderalisten übergewechselt wäre. Vielmehr ist der Grund für sein Eintreten
für das von der Minorität der Regierung vorgeschlagene Programm in der Abneigung des
Kaisers gegenüber den Liberalen zu suchen, die ihre starke Stellung sowohl innerhalb der Re-
gierung als auch im Abgeordnetenhaus dazu genutzt hatten, das Staatswesen in einer Form
zu modernisieren und umzugestalten, die seinen persönlichen Überzeugungen zuwiderlief,
etwa durch die konfessionellen Gesetze224. Trotzdem war der Monarch pragmatisch genug
um einzusehen, dass jene Minister, die für die Verständigung mit der Opposition eintraten,

218 MR. I v. 17. 11. 1869/I.
219 MR. v. 10. 12. 1869/I.
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nicht nur innerhalb des Kabinetts eine Minderheit bildeten, sondern auch nicht über eine
Mehrheit im Reichsrat verfügten. In Folge dessen entließ der Monarch Taaffe, Potocki und
Berger am 15. Jänner 1870 und beauftragte zunächst Plener mit der Weiterführung der Re-
gierungsgeschäfte225, ehe Anfang Februar Hasner zum neuen Ministerpräsidenten ernannt
wurde226.

Die Entlassung der drei zurMinorität zählendenMinister wirkte auf die politische Lage
jedoch keineswegs stabilisierend.Vielmehr eskalierte die Situation in der sogenanntenAdress-
debatte, also derDiskussion umdenWortlaut derAntwort des Parlaments auf die Thronrede
des Kaisers227. Dass man seitens der Regierung bei den anstehendenVerhandlungenmit Pro-
blemen rechnete, war bereits bei einer Sitzung des Ministerrates am 3. Jänner 1870 deutlich
geworden, in der das Kabinett versucht hatte, sich trotz der bestehenden internen Differen-
zen auf eine gemeinsameHaltung imReichsrat zu verständigen.Dabei hatte insbesondere die
Minorität Befürchtungen geäußert, dass der Konflikt innerhalb der Regierung zum Gegen-
stand der Debatten im Abgeordnetenhaus werden würde, insbesondere die Frage, welcher
Teil des Kabinetts nun auf dem Boden der Verfassung stand und welcher nicht228. Tatsäch-
lich kam es in beiden Kammern des Parlaments zu teilweise heftigen Debatten um die Tex-
tierung der jeweiligen Adressen an den Kaiser. In beidenHäusern legten Vertreter der liberal-
verfassungstreuen Mehrheit Textentwürfe vor, in denen die in der Thronrede angedeutete
Absicht des Kaisers, die Verständigung mit den Landtagen suchen zu wollen, ungewöhnlich
scharf kritisiert wurde229. Diese Entwürfe wurden von der föderal-konservativenMinderheit
zum Teil energisch bekämpft, wobei die Debatte im Abgeordnetenhaus mit besonders gro-
ßer Schärfe geführt wurde. Letztlich wurden die Textentwürfe der Mehrheitsfraktionen an-
genommen, allerdings nur mit den Stimmen der verfassungstreuenMandatare. So stimmten
im Abgeordnetenhaus 47 der 203Mandatare gegen den Adressentwurf230, 42 Abgeordnete
nahmen an der Abstimmung entweder aufgrund dauerhafter Abwesenheit, worunter auch
die aus Protest nicht im Parlament erschienenen Abgeordneten subsummiert sind, oder aber
demonstrativ nicht teil.

Viel problematischer als die in der Presse kritisierte, fehlende Einstimmigkeit desAdress-
beschlusses war die große Absenz vonMandataren bei der entscheidenden Abstimmung im
Abgeordnetenhaus. So war zu beobachten, dass die Fraktionen der Opposition immer mehr
dazu übergingen, den von den Tschechen vorexerzierten Boykott des Parlaments nachzu-
ahmen. Die demonstrative Nichtteilnahme ganzer Gruppen von Abgeordneten an Abstim-
mungen sowie die Drohung, im Fall einer Nichterfüllung der eigenen Forderungen dieMan-
date zurückzulegen, zeigte, dass sich die parlamentarische Praxis grundlegend geändert hatte.
Von einem Bündnis der Opposition gegen die Regierung zu sprechen wäre jedoch insofern
falsch, als die einzelnen Fraktionen überaus heterogen waren und zudem oft gegensätzliche
Ziele verfolgten. So forderten die Polen genauso wie die anderen nichtdeutschen Mandata-
re zwar föderale Reformen ein, diese Wünsche standen jedoch primär im Kontext der eige-
nen nationalen Selbstbestimmung in Galizien und nicht einer generellen Umgestaltung des

225 Wiener Zeitung (M.) v. 18. 1. 1870.
226 Wiener Zeitung (M.) v. 2. 2. 1870.
227 Zu den Thronreden und Adressen siehe Fellner, Franz Josef und das Parlament, 300–310.
228 MR. I v. 3. 1. 1870/I.
229 Siehe die Adressen des Parlaments in Prot. Reichsrat AH. V. Session, Beilage 25; Prot. Reichsrat
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Staatswesens231. Die konservativen deutschsprachigenAbgeordneten, allen voran jene ausTi-
rol, waren imGegensatz zu denmeisten nichtdeutschenMandataren keine prinzipiellenGeg-
ner der deutschen Vormachtstellung imReichsrat. Da sie jedoch vor allemmit der Religions-
und Schulpolitik der Regierung nicht einverstandenwaren, forderten auch sie deutlichmehr
Rechte und Kompetenzen für ihre Länder ein232. Einig war die Opposition dagegen in ihrer
Ablehnung des Wahlreformprojekts, da es den Landtagen die Möglichkeit genommen hät-
te, in ihrem Sinn auf den Reichsrat Einfluss zu nehmen. Folglich war zu erwarten, dass eine
entsprechendeRegierungsvorlage die politische Lage imAbgeordnetenhaus eskalieren lassen
würde233.

Diese Entwicklung rief den Kaiser auf den Plan, der in dem am 19. März 1870 abgehal-
tenenMinisterrat die Mitglieder des Kabinetts zunächst ihre Ansichten zurWahlreform vor-
tragen ließ und sich anschließend selbst zu dem Projekt äußerte. Franz Joseph betonte dabei,
dass er sowohl hinsichtlich der verfassungsgemäßenZulässigkeit als auchderZweckmäßigkeit
desVorhabens Bedenkenhabe. Falls die föderalistischenLandtage dieReformbeeinspruchen
und dieOppositionsgruppen die direktenWahlen boykottieren sollten, würde eine Situation
eintreten, die „Se.Majestät als eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes nicht betrach-
ten könnten“.WährendderReichsrat gegenwärtig durch dieVertretung der beschlussfähigen
Landtage einen zumindest äußerlich noch geordneten Zustand abbilde, würden sich, so der
Kaiser, im Fall eines Boykottes der direktenWahlen „die nationalen Absentionen […] in gro-
ßemMaß erkennen lassen“. Franz Joseph forderte die Minister daher nachdrücklich auf, das
Wahlreformprojekt fallen zu lassen und den Reichsrat nach der Verabschiedung des Budgets
zu vertagen234. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Regierung jedoch bereits erste Schritte zur
Einbringung der AnfangMärz fertiggestellten Gesetzesvorlage im Parlament unternommen,
was zu einer regelrechten Austrittswelle der Mandatare der Opposition aus dem Abgeord-
netenhaus führte. Den Anfang machten am 31. März 1870 die 37 polnische Mandatare, die
ihren Schritt mit der schleppenden Behandlung der galizischen Resolution sowie der ableh-
nenden Haltung der Regierung, diese in vollem Umfang umzusetzen, begründeten235. Am
selben Tag legten zwölf weitere slowenische, rumänische und italienische Abgeordnete ihre
Mandate zurück, offiziell aus Protest gegen das Wahlreformprojekt, inoffiziell, weil ihr An-
trag auf Ausdehnung der den Polen zu gewährenden Sonderrechte auf alle Kronländer Cis-
leithaniens keineMehrheit gefundenhatte236. Zuvor hatten im Jänner 1870 bereits sechs kon-
servative deutsche Tiroler Abgeordnete während eines Streits imRahmen der Adressdebatte
das Abgeordnetenhaus dauerhaft verlassen237, sodass in diesem ab April 1870 nur noch 129
Mandatare anwesend waren. Das Abgeordnetenhaus war danach zwar noch beschlussfähig,
für die Regierung erschien es jedoch aufgrund der divergierenden Interessen der einzelnen
Fraktionen unmöglich, die für den Beschluss des Wahlgesetzentwurfs notwendige Zweidrit-

231 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 108–111.
232 Schober, Geschichte des Tiroler Landtags, 158–166;Rumpler, Parlament und Regierung, 710 f.
233 Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 32 f.
234 MR. I v. 19. 3. 1870/I.
235 Prot. ReichsratAH. 31. 3. 1870 (41. Sitzung) 972 f.; Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 111 f.
236 Prot. ReichsratAH. 31. 3. 1870 (41. Sitzung) 973;Höbelt, Parteien und Fraktionen, 912;Kolmer,

Parlament und Verfassung 2: 34–38.
237 Prot. ReichsratAH. 27. 1. 1870 (14. Sitzung) 256 f.; Schober, Geschichte des Tiroler Landtags, 165;

Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 31 f.
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telmehrheit zu erlangen238.Nachdem sich derKaiser in Folgeweigerte, die von derRegierung
beantragte Auflösung jener Landtage zu sanktionieren, deren Delegierte das Abgeordneten-
haus verlassen hatten, bat das Kabinett am 3. April 1870 um seineDemission239. Am 8. April
1870 wurde der Reichsrat vertagt, vier Tage später wurde die RegierungHasner vomMonar-
chen entlassen240.

e) Potockis Verständigungsversuch

Der Rücktritt des Kabinetts Hasner bedeutete in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur in der po-
litischen Entwicklung Cisleithaniens. Zum einen endete vorerst die Phase der parlamentari-
schen Regierungen, die sich auf die liberal-verfassungstreue Mehrheit im Reichsrat gestützt
hatten. An ihre Stelle traten unter Beiziehung von Experten und Beamten gebildete Kabi-
nette, die in geringem Maß im Parlament verwurzelt waren und sich in diesem für die Um-
setzung ihrerArbeitsprogramme erst eineMehrheit sichernmussten. Zumanderen zeichnete
sich im Frühjahr 1870 ein grundlegenderWechsel in derRegierungspolitik ab.Hatten die bis-
herigenKabinette denAusbau des Staates im Sinne der zentralistischenDezemberverfassung
sowie im Interesse der Deutsch-Liberalen vorangetrieben, war das Programm der folgenden
Regierungen darauf gerichtet, den nichtdeutschen Nationalitäten eine größere Teilhabe an
der Ausgestaltung des Staatswesens zu ermöglichen. Dies hätte nicht zwangsläufig eine voll-
ständige FöderalisierungCisleithaniens bedeutet, wohl aber dieÜbertragung vonKompeten-
zen desReichsrates an die Landtage sowie dieGewährung einer erweiterten Selbstverwaltung
für einzelne Kronländer erforderlich gemacht. Dass ein solches Vorhaben nicht nur schwie-
rig umzusetzen war, sondern durch die Lockerung der Staatseinheit, der in Folge unklaren
Stellung der Deutschen in den verstärkt nicht mehr von Wien aus verwalteten Gebieten so-
wie der Neudefinition des Verhältnisses zu Ungarn auch große Risiken in sich trug241, war
den Verantwortlichen bewusst. Trotzdem unterstützte der Kaiser explizit das Programm, da
er es einerseits als Antithese zur bisherigen, von ihm kritisch betrachteten Politik der Libera-
len betrachtete und andererseits hoffte, dass es gelingen würde, durch föderale Reformen die
nationalen Spannungen innerhalbCisleithaniens abzubauen.Unklar ist, ob seitens der Staats-
führung ernsthaft geplantwar, einenAusgleichmit allenNationalitäten zu suchen oder ob es
bei demVerständigungsprojekt primär darum ging, die größten Protestgruppen, namentlich
Tschechen und Polen, zu befrieden und so zumWiedereintritt in den Reichsrat zu bewegen.

Die Vermittlung eines Ausgleichs mit den Tschechen und Polen bildete tatsächlich die
primäre Aufgabe der im April 1870 vom Kaiser ernannten Regierung unter Ministerpräsi-
dent Potocki242. Der Umstand, dass diese über keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus ver-
fügte und trotz des Bekenntnisses, auf dem Boden der Verfassung agieren zu wollen, von den

238 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 353;Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 38 ff. ImGegensatz
zu den Ausführungen bei Urban schreibt das Gesetz über die Reichsvertretung in der Fassung von 1867 bei
der Abstimmung über Verfassungsgesetze keine Mindestzahl an anwesenden Abgeordneten fest. Eine solche
Bestimmung wurde erst mit § 15 des modifizierten Grundgesetzes über die Reichsvertretung in der Fassung
von 1873 (=Einführung direkter Reichsratswahlen, Rgbl.Nr. 40/1873) eingeführt. Es wäre im April 1870
also theoretisch möglich gewesen, den Wahlgesetzentwurf mit Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus zu
beschließen.Rgbl.Nr. 141/1867 § 15; Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 133.

239 Skottsberg, Parlamentarismus, 60; Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 48 f.
240 Wiener Zeitung (M.) v. 13. 1. 1870.
241 Rumpler, Parlament und Regierung, 711 ff.
242 Wiener Zeitung (M.) v. 13. 4. 1870.
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liberal-verfassungstreuen Abgeordneten mit großemMisstrauen betrachtet wurde243, stellte
jedoch nicht das einzige Problem des Kabinetts dar. Vielmehr erwies es sich trotz des Bemü-
hens der Regierung, mit den Tschechen und Polen zu einer Einigung zu gelangen, als schwie-
rig, die jeweiligenWünsche mit der verfassungsrechtlichen Realität in Übereinstimmung zu
bringen. Zumindest der polnische Standpunkt war bereits bei Amtsantritt des Kabinetts im
Detail bekannt. Dieser entsprach im Wesentlichen den Forderungen der Galizischen Reso-
lution, deren Umsetzung bisher am Widerstand des Abgeordnetenhauses gescheitert war.
Potocki, der ab Mai 1870 mit den Polen verhandelte244, hoffte jedoch, diese dazu bewegen
zu können, auf einen Teil ihres Programms zu verzichten und so dessen erfolgreiche Behand-
lung im Reichsrat zu ermöglichen. Im Gegenzug war die Regierung bereit, andere Wünsche
der Polen, die auf außerparlamentarischem Weg erledigt werden konnten, wie die verstärk-
te Verwendung des Polnischen als Unterrichtssprache der Krakauer Universität245 sowie die
Ernennung eines Ministers für Galizien246, zu erfüllen. Trotz der reservierten Haltung der
Polen war die Regierung insgesamt zuversichtlich, im Fall Galiziens rasch zu einem auch po-
litisch durchsetzbaren Kompromiss zu gelangen.

Der tschechische Standpunkt war dagegen zunächst eher vage und beschränkte sich
auf die bekannte Forderung nach Wiederherstellung der alten staatsrechtlichen Privilegien
des Königreiches Böhmen. Erst ab demMai 1870 wurde ein ungefährer Rahmen dessen ab-
gesteckt, was den Vertretern der Tschechen im Detail als Lösung vorschwebte247. Konkret
verlangten diese in Geheimgesprächen mit dem früheren Staatssekretär im Unterrichtsmi-
nisterium Josef Freiherr von Helfert248 als Vorbedingung für ihren Wiedereintritt in den
Reichsrat unter anderem die Ernennung eines böhmischen Hofkanzlers zur Vertretung des
Königreiches bei der kaiserlichen Regierung sowie erneut die Anerkennung des böhmischen
Staatsrechts249. Letztere Forderung wurde dabei insofern konkretisiert, als sie auf die Ge-
währung von Eigenstaatlichkeit des Königreiches Böhmen imRahmen des dynastischen Ver-
bands nach dem Vorbild Ungarns abzielte. Die Regierung diskutierte die von Helfert über-
brachten Bedingungen auf einer Konferenz im August 1870250 und machte ihrerseits, da
die tschechischen Positionen mit dem geltenden Staatsrecht nicht in Einklang zu bringen
waren, ein Gegenangebot. So stellte man den Tschechen eine Gleichberechtigung beider in
Böhmen ansässiger Nationalitäten sowie ihrer Sprachen, eine den Tschechen entgegenkom-
mende Revision der Landtagswahlordnung, ein weitreichendes Autonomiestatut sowie die
Krönung Franz Josephs zumKönig vonBöhmen inAussicht.Dies entsprach, von derGleich-
berechtigung der Nationalitäten sowie der Königskrönung abgesehen, imWesentlichen den

243 Rumpler, Parlament und Regierung, 712.
244 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 115.
245 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 115.
246 Rumpler, Parlament und Regierung, 712 f.
247 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 354 ff.
248 Scharf, Ausgleichspolitik und Pressekampf, 48 f.;Kwan, Liberalism and the HabsburgMonarchy, 75;

Zu Helfert siehe Öbl. 2: 256 f. Zu Helferts Standpunkt zur böhmischen Ausgleichsaktion siehe Helfert,
Ausgleich;Helfert, böhmische Frage.

249 Zeithammer, Zur Geschichte 1: 109–122; Büchsel, Fundamentalartikel, 18 ff.
250 Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 100–103. Siehe dazu auch die Tagebücher HelfertsMoravskýzems-

ký archiv v Brně, Bestand G 44Helfertovi (1812–1910), Kt. 3 (Kopien im Besitz der Kommission für
Neuere Geschichte Österreichs). Die Verhandlungen mit den Tschechen ab Mai 1870 sowie die Konferenz
im August 1870 (in der Literatur zumeist als Helfert-Konferenz bezeichnet) bildeten keinen Gegenstand von
Beratungen des Ministerrates.
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Konzessionen, die man auch den Polen in Aussicht gestellt hatte. Im Gegenzug forderte die
Regierung jedoch die Anerkennung der Rechtmäßigkeit und Gültigkeit des Ausgleichs mit
Ungarn sowie derDezemberverfassung.DieAblehnungdieser BedingungendurchdieTsche-
chen brachte die Verhandlungen Ende August 1870 vorläufig zum Scheitern251.

Die im Vergleich zu den Polen geringere Verhandlungsbereitschaft der tschechischen
Oppositionwar jedoch nicht der einzige Grund für das Scheitern der Verständigungsmission
der Regierung Potocki. So hatte der Ministerpräsident bereits bei dem Versuch, Angehöri-
ge der deutsch-liberalen Fraktion zum Eintritt in sein Kabinett und damit zur Mitarbeit an
seinem Regierungsprogramm zu bewegen, keinen Erfolg gehabt. Auch der Umstand, dass
die Regierung über keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügte, machte es unmöglich,
zumindest die als weniger schwierig angesehene Verständigung mit den Polen, die auch von
einemTeil der verfassungstreuenAbgeordnetenunterstütztwurde, umzusetzen. In Folge des-
sen wurden am 21. Mai 1870 der Reichsrat und die Landtage aufgelöst252 und Neuwahlen
ausgeschrieben, die jedoch zukeinerÄnderungderMehrheitsverhältnisse indemAnfangSep-
tember wieder einberufenen Parlament führten. Allerdings errangen in Böhmen die tsche-
chischen Föderalisten die Mehrheit im Landtag, der daraufhin prompt die Vornahme der
Wahlen zum Abgeordnetenhaus verweigerte. Nachdem auch ein Appell des Kaisers, der die
Delegierten des Landtags in einer Adresse aufforderte, zur Wahrung ihrer Interessen in den
Reichsrat einzutreten, nicht fruchtete, wurden am 6. Oktober 1870 in Böhmen direkte Er-
satzwahlen ausgeschrieben253. Die bei diesen gewählten tschechischenKandidaten verweiger-
ten jedoch ebenfalls den Eintritt in den Reichsrat, während lediglich die Abgeordneten aus
den mehrheitlich deutschsprachigen Wahlbezirken sowie die verfassungstreuen Großgrund-
besitzer ihreMandate annahmen254. Dagegen zogen die anderen Protestgruppen, die das Par-
lament im März 1870 verlassen hatten, wieder in das Abgeordnetenhaus ein. Ihre Haltung
der Regierung gegenüber blieb jedoch zwiespältig, zeigten sich doch insbesondere die Polen
darüber verärgert, dass ihre Forderungen scheinbar verschleppt wurden, da sich das Kabinett
bei seinenAnstrengungen ganz auf denAusgleichmit denTschechen konzentrierte. Tatsäch-
lich hatte die Regierung jedoch bereits einen entsprechenden, auf Umsetzung der Kernfor-
derungen der galizischenResolution abzielendenGesetzesvorschlag erarbeiten lassen, dessen
Textierung auchmehrfach imMinisterrat diskutiert wurde255. InHinblick auf die parlamen-
tarischenMehrheitsverhältnisse, die eine Ablehnung der Vorlage erwarten ließen, nahmman
aber davon Abstand, diese im Abgeordnetenhaus einzubringen. Endgültig unhaltbar wur-
de die Stellung des Kabinetts im Herbst 1870, als es in beiden Häusern des Reichsrates im
Zuge der Adressdebatte zu schweren Angriffen gegen die Regierung kam und auch das Bud-

251 Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 74–77; Büchsel, Fundamentalartikel, 20 f.
252 Rgbl.Nr. 74/1870;Rgbl.Nr. 75/1870;Rumpler, Parlament undRegierung, 713.Der böhmische Land-

tag wurde aus Rücksicht auf die laufenden Verhandlungen mit Potocki erst im Juli 1870 aufgelöst. SieheRg-
bl.Nr. 95/1870.

253 Rgbl.Nr. 119/1870;Höbelt, Parteien und Fraktionen, 913.
254 Von den insgesamt 54 in Böhmen direkt gewähltenAbgeordneten traten nur 23AnfangNovember 1870 in das

Abgeordnetenhaus ein. Prot. ReichsratAH. 8. 11. 1870 (5. Sitzung) 39; Prot. ReichsratAH. 10. 11.
1870 (6. Sitzung) 46; Prot. ReichsratAH. (7. Sitzung) 49;Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 106;
Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 360.

255 MR. II v. 4. 11. 1870/I.
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getprovisorium nur mit Mühe durchgebracht werden konnte256. Potocki ließ darauf am 22.
November das Parlament vertagen und bot, da seine Position unhaltbar geworden war, seine
Demission an257, die der Kaiser jedoch erst am 6. Februar 1871 annahm258.

f) Hohenwarts Ausgleichsprogramm

Der Grund für das Hinauszögern der Entlassung der Regierung Potocki bestand darin, dass
im Herbst 1870 bereits an der Bildung eines neuen Kabinetts gearbeitet wurde, die jedoch
erst im Jänner 1871 abgeschlossen war. Mit dem Vorsitz im Ministerrat wurde am 6. Febru-
ar 1871 der bisherige Statthalter von Oberösterreich Hohenwart betraut259, der, ähnlich wie
der Großteil der übrigen Minister, keinerlei direkte Verbindung zum Reichsrat oder zu den
in diesem vertretenen Fraktionen besaß. Das Programm der Regierung, das vomKaiser maß-
geblich mitgestaltet worden war, bestand primär darin, einen Ausgleich mit den beiden gro-
ßen nationalen Protestgruppen, den Tschechen und Polen, auszuverhandeln und umzuset-
zen. Der provisorische Charakter des Kabinetts, der vor allem daran zu erkennen war, dass
Hohenwart nicht zum Ministerpräsidenten, sondern nur zum Vorsitzenden des Ministerra-
tes ernanntwurde und zahlreiche Beamte undExpertenMinisterämter bekleideten260, hat in
der Historiografie zu Spekulationen über dessen Stellung geführt261. Offensichtlich ist, dass
die Regierung nur zur Erfüllung einer eng umrissenen Aufgabe, namentlich der Durchfüh-
rung der Ausgleichsaktion, ins Amt berufen worden war. Nach deren Erfüllung hätte mög-
licherweise ein neues, definitives Kabinett an ihre Stelle treten sollen. Zudem konnte im Fall
eines Scheiterns des Projekts eine provisorische Regierung leichter abberufen werden als eine
definitive, was den Vorteil hatte, dass auf diese Weise auch eine mögliche Beschädigung des
Ansehens des Monarchen, von dem ja der Regierungsauftrag erteilt wurde, abgewendet wer-
den konnte. Ob zudem, wie ebenfalls in der Literatur behauptet wird262, die vom Kabinett
Hohenwart vorangetriebene Verständigungspolitik Teil eines größeren Plans zur Föderalisie-
rung ganzCisleithaniens war, ist nicht eindeutig zu belegen. Zwar wurden in dem in derWie-
ner Zeitung veröffentlichten Regierungsprogramm Reformen in Aussicht gestellt, die eine
Übertragung von Kompetenzen vom Reichsrat an die Landtage zum Gegenstand hatten263,
konkrete Vorarbeiten in diesem Bereich gab es, sieht man von den Verhandlungen mit den
Tschechen und Polen ab, jedoch nicht264.

Ähnlich wie das Vorgängerkabinett verfügte auch die Regierung Hohenwart über kei-
ne Mehrheit im Reichsrat. Sie war also für die Umsetzung ihres Arbeitsprogramms auf die
Unterstützung der liberal-verfassungstreuen Fraktionen im Abgeordnetenhaus angewiesen,
die jedoch auch ihr von Anfang an mit großemMisstrauen begegneten. Insbesondere die in

256 Prot. ReichsratAH. 21. 11. 1870 (12. Sitzung) 143; Skottsberg, Parlamentarismus, 63 f.; Kolmer,
Parlament und Verfassung 2: 92–98.

257 Rumpler, Parlament und Regierung, 713 f.
258 Hhsta., CBProt. 12/1871;Wiener Zeitung (M.) v. 7. 2. 1871.
259 Kletečka, Ausgleichsversuch, 4–14;Wiener Zeitung (M.) v. 7. 2. 1871.
260 Scharf, Ausgleichspolitik und Pressekampf, 83 f.
261 Gelegentlich findet sich in der Literatur die Vermutung, dass der Posten des Ministerpräsidenten nach dem

erfolgreichen Abschluss der Ausgleichsaktion mit den Tschechen an ein Mitglied des böhmischen Hochadels
übergehen hätte sollen.Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 187 f.

262 Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 148.
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264 Büchsel, Fundamentalartikel, 39.
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der Regierungserklärung Hohenwarts gegenüber dem Abgeordnetenhaus enthaltene Erklä-
rung, das Kabinett strebe eine Erweiterung der legislativen und administrativen Autonomie
der Länder an265, wurde als Angriff auf die Verfassung aufgefasst. In Folge dessen hatte die
Regierung bereits im April 1871 erhebliche Schwierigkeiten, ein Budgetprovisorium durch
den Reichsrat zu bringen. Dieses wurde nach längeren Debatten in beiden Häusern des Par-
laments letztlich nur für einen Monat statt für drei Monate bewilligt. Bei der Abstimmung
zeigte sich jedoch, dass dieMehrheitsfraktionen imAbgeordnetenhaus in ihrer ablehnenden
Haltung der Regierung gegenüber keineswegs einig waren. Zum einen hatten sich im April
1871 die deutschliberalen Abgeordneten in den beiden Klubs der Linken und der äußersten
Linken organisiert, wobei die äußerste Linke den ethnischen Aspekt des Deutschtums we-
sentlich stärker betonte. Dieser Umstand führte dazu, dass beide Klubs, obwohl ideologisch
ähnlich ausgerichtet, in der Praxis teils unterschiedliche politische Ziele verfolgten266. Zum
anderen scheuten zahlreiche Mandatare offensichtlich davor zurück, für den Sturz des Kabi-
netts das Staatswesen zu gefährden, und stimmten daher für die Budgetvorlage. Beide Um-
stände wurden von der Regierung, die zumindest für die Erledigung der Staatsnotwendig-
keiten die Mitwirkung des Reichsrates benötigte, bei der Planung ihres weiteren Vorgehens
einkalkuliert267. Einig waren die Liberalen dagegen in ihrer Ablehnung der vom Kabinett
betriebenen Verständigungspolitik gegenüber den Tschechen und Polen. So wurden alle Ge-
setzesanträge, die auch nur entfernt in die Richtung der Gewährung vonAutonomierechten
für die Kronländer gingen, vom Abgeordnetenhaus abgelehnt268.

Opfer dieser Blockadehaltung wurde auch die galizische Resolution, die nach der Eröff-
nung des Reichsrates am 20. Februar 1871 erneut Gegenstand von Beratungen des Abgeord-
netenhauses war269. Die Chancen zur Umsetzung der Forderungen der Polen waren dabei
im Frühjahr 1871 aus zwei Gründen eigentlich besser als je zuvor. Zum einen benötigte die
Regierung die Stimmen der polnischenMandatare, wenn sie denmit demböhmischen Land-
tag auszuhandelnden Ausgleich im Parlament durchbringen wollte. Zum anderen befürwor-
teten auch zahlreiche deutschliberale Abgeordnete die Gewährung von Autonomierechten
für Galizien, da sie davon ausgingen, dass ein dadurch zu erwartendes Ausscheiden Galizi-
ens aus dem Abgeordnetenhaus die Stellung der Deutschen im Parlament stärken würde270.
Den ersten Schritt zur Umsetzung des Verständigungsprogramms stellte die Ernennung von
Grocholski zum Minister ohne Portefeuille im Kabinett Hohenwart dar271. Der polnische
Politiker, der imDezember 1869 die Galizische Resolution als Antrag imAbgeordnetenhaus
des Reichsrates eingebracht hatte, wurde dabei zwar nicht offiziell zumMinister für Galizien
ernannt, war jedoch in der Regierung fortan für die Wahrung der – polnischen – Interes-
sen des Kronlandes verantwortlich272. Seine Ernennung durch den Kaiser, die am 11. April
1871 erfolgte273 und keiner parlamentarischen Bestätigung bedurfte, erregte insgesamtweder
in den politischen Kreisen noch in der Bevölkerung Aufsehen oder Widerspruch. Dagegen

265 Prot. ReichsratAH. 20. 2. 1871 (17. Sitzung) 171 f.
266 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 364.
267 Plener, Erinnerungen 1: 311; Kletečka, Ausgleichsversuch, 77.
268 Prot. ReichsratAH. 9. 5. 1871 (38. Sitzung) 685; Skottsberg, Parlamentarismus, 67.
269 Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 132–137; Büchsel, Fundamentalartikel, 27 f.
270 Rumpler, Parlament und Regierung, 714 f.; Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 97.
271 Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 135 ff.
272 ZumWirkungsbereich des Ministers siehe Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 127–130.
273 Wiener Zeitung (M.) v. 16. 4. 1871.



Einleitung XLIII

scheiterte die Regierung Hohenwart mit einer am 5. Mai 1871 im Reichsrat eingebrachten
Gesetzesvorlage274, mit der ein wesentlicher Teil der in der galizischen Resolution enthalte-
nen Forderungen umgesetzt und auch das Amt Grocholskis dauerhaft systemisiert werden
sollte275. Zwar wurde von Seiten des Abgeordnetenhauses an dem Gesetz selbst kaum An-
stand genommen, der Umstand aber, dass Hohenwart auf eine entsprechende Nachfrage im
Verfassungsausschuss des Reichsrates hin nicht ausschließenwollte, ähnliche Zugeständnisse
auch gegenüber anderen Kronländern zumachen276, führte zur Ablehnung der Vorlage und
damit auch zum vorläufigen Abbruch der Ausgleichsbemühungen mit den Polen277.

Die gescheiterte Verständigungsaktion und die durch sie verursachte Aufregung hatten
weitreichende Konsequenzen. So richteten Ende Mai 1871 die Mehrheitsfraktionen des Ab-
geordnetenhauses eine Adresse an den Kaiser, in der sie der Regierung expressis verbis das
Misstrauen aussprachen und eindringlich vor der Gefahr warnten, die dem Verfassungsstaat
durch die gegenwärtig verfolgte Politik drohe278. Franz Joseph beantwortete das Dokument
Anfang Juni in einer knappen Stellungnahme, in der er sich hinter die Regierung und de-
ren Programm stellte und denWunsch äußerte, das Abgeordnetenhaus möge die vorgegebe-
ne politische Leitlinie mittragen279. Trotz der Unterstützung seitens des Monarchen musste
dem Kabinett nun jedoch endgültig klar sein, dass es unmöglich sein würde, das Ausgleichs-
programm durch das Abgeordnetenhaus in dessen bestehender Zusammensetzung beschlie-
ßen zu lassen. Bis zum Juni 1870 hatte, trotz aller verbaler und schriftlicher Proteste, stets eine
ausreichend große Zahl liberaler und zentralistischer Abgeordneter die Beschlüsse der Staats-
notwendigkeiten mitgetragen und so die Festlegung des Rekrutenkontingents280 sowie des
definitiven Budgets für 1871281 ermöglicht. Nach der faktischen Zurückweisung der Adresse
des Abgeordnetenhauses durch den Kaiser nahm der Widerstand der Mehrheitsfraktionen
gegen das Kabinett Hohenwart jedoch zunehmend schärfere Formen an. Als schließlich am
8. Juli 1871 nur 93Mandatare zu einer Sitzung des Abgeordnetenhauses erschienen und die-
se folglich aufgrund der Beschlussunfähigkeit des Plenums um zwei Tage verschobenwerden
musste282, war klar, dass mit einer Fortsetzung der parlamentarischen Arbeit in der bisheri-
gen Form nicht mehr zu rechnen war. Die Regierung hatte jedoch die Möglichkeit, dass sich
die Mehrheitsfraktionen des Druckmittels der Obstruktion bedienen konnten, offenbar ein-
kalkuliert und für diesen Fall beschlossen, das Parlament in seiner bestehenden Zusammen-
setzung als Machtfaktor auszuschalten283. Tatsächlich teilte Hohenwart in der Sitzung des

274 Prot.ReichsratAH. 5. 5. 1871 (37. Sitzung) 638;Kletečka, Ausgleichsversuch, 87–90;Bernatzik,
Verfassungsgesetze, Nr. 209.

275 Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 119. Das Amt des Ministers für Galizien blieb letztlich bis 1918 ein
Provisorium. Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 126.
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Herrenhauses am 11. Juli die unmittelbare Vertagung des Reichsrates mit284. Am 10. August
1871 erfolgte schließlich per kaiserlichem Patent die formelle Auflösung des Abgeordneten-
hauses sowie die Aufforderung an die Landtage, Neuwahlen durchzuführen285. Gleichzeitig
aufgelöst und zur Neuwahl ausgeschrieben wurden jedoch auch die Landtage von Oberös-
terreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Mähren und Schlesien286,
überwiegendLandesparlamente, in denen die liberalen und/oder zentralistischen Fraktionen
die Mehrheit bildeten. Einen Tag später erfolgte, gleichfalls per kaiserlichem Patent, die Ein-
berufung sämtlicher Landtage auf den 14. September 1871287.

Ziel dieses von der Regierung mit dem Kaiser vereinbarten Vorgehens war es, die Mehr-
heitsverhältnisse in mehreren Landtagen und damit auch im Reichsrat umzukehren, um so
demKabinett zu einer tragfähigenMajorität für dieUmsetzung seinesAusgleichsprogramms
zu verhelfen. Der wesentliche Unterschied zumVorgehen der Regierung Potocki, die bei der
Ausschreibung von Neuwahlen ein Jahr zuvor ähnliche Ziele verfolgt hatte, lag darin, dass
Hohenwart nicht davor zurückscheute, durch verwaltungsrechtliche Eingriffe die Stimmver-
hältnisse in den Ländern zu seinen Gunsten zu verändern. Die Voraussetzung dafür bilde-
ten kleine, aber entscheidende Änderungen im Wahlrecht für die Landtage, so etwa bei der
Zensusberechnung der Kleingewerbetreibenden sowie bei der Gewährung des Stimmrechts
für geistliche Nutznießer von Kirchengütern in der Kurie der Großgrundbesitzer288. Auf-
grund der sich dadurch ergebenden Verschiebungen im Elektorat gelang es tatsächlich, die
bisher liberal-zentralistischeMehrheit in den Landtagen vonOberösterreich undMähren zu
brechen289. Dies war insofern von großer Bedeutung, als die Wahl der in den Reichsrat zu
entsendenden Mandatare in den Landtagen durch absolute Stimmenmehrheit erfolgte290.
Durch die nunmehr geändertenMehrheitsverhältnisse in mehreren Landesparlamenten war
zu erwarten, dass diese überwiegend Mandatare klerikaler oder föderaler Gesinnung in den
Reichsrat entsendenwürden.Damitwar diewesentlichsteVoraussetzung für dieHerstellung
einer Zweidrittelmehrheit für die Regierung im Abgeordnetenhaus geschaffen. Das Zustan-
dekommen einer solchen Mehrheit, die für den Beschluss verfassungsändernder Gesetze er-
forderlich war, hing jedoch von zwei Faktoren ab. Zum einen mussten die Polen die Regie-
rung unterstützen, was angesichts der ihnen bereits gemachten Zugeständnisse wahrschein-
lich, jedoch nicht sicher war291. Zum anderen mussten sich auch die Tschechen dazu bereit
erklären, ihre Mandatare in das Abgeordnetenhaus zu entsenden. Dieser Punkt hatte bisher
den Knackpunkt in sämtlichen Verhandlungen gebildet, da die Vertreter der Tschechen wei-
terhin darauf beharrten, erst nach konkreten Zugeständnissen seitens der Staatsführung in
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das Parlament zurückzukehren. Daher hing der Erfolg der Ausgleichsaktion des Kabinetts
Hohenwart davon ab, imVorfeld der Reichsratssessionmit den Tschechen zu einer Einigung
zu gelangen292.

Tatsächlich fanden bereits seit März 1871 zunächst informelle Gespräche zwischenMit-
gliedern der Regierung Hohenwart und Vertretern der böhmischen Tschechen statt293. Der
Hauptverhandler auf Seiten derRegierungwarHandels- undAckerbauminister Schäffle, ein
württembergischerVolkswirtschaftler und eigentlicher Ideengeber desAusgleichsprojekts im
Kabinett294. Ihm standen auf böhmisch-tschechischer Seite Clam-Martinic und Rieger ge-
genüber, die seit dem Jahr 1868 an allen Verhandlungen über die Ausgleichsfrage führend
beteiligt gewesen waren. Zu den Verhandlungen beigezogen wurde auch als einziger mähri-
sche Politiker der Landtagsabgeordnete Alois Pražák295, wobei der Landtag in Brünn von der
Aktion weder informiert noch in diese eingebunden war. Den Ausgangspunkt der Gesprä-
che bildeten die Ergebnisse der Konferenz vom August 1870, wobei auf Basis der seinerzeit
abgesteckten Positionen versucht wurde, zu einem für beide Seiten tragbaren Kompromiss
zu gelangen. Bemerkenswert ist, dass in die Verhandlungen keine Vertreter der deutschen Be-
völkerungsgruppe eingebunden wurden, obwohl der Ausgleich ja nicht mit den Tschechen,
sondernmit dem böhmischen Landtag abgeschlossen werdenmusste, in dem beideNationa-
litäten vertreten waren296. Dieser Umstand bildete einen Schwachpunkt der Verständigungs-
aktion, der sich beim Versuch, ihre Ergebnisse in die Praxis umzusetzen, als nachteilig erwei-
sen sollte.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der informellen Gespräche297 legten die tschechi-
schen Vertreter schließlich auf den offiziellen Ausgleichskonferenzen zwischen 20. Juni und
21. August 1871 mit den Fundamentalartikeln298, dem Gesetz zum Schutz der Nationali-
täten sowie einer modifizierten Landtagswahlordnung drei Dokumente vor299, welche die
Grundlage des Ausgleichs mit dem Königreich Böhmen bilden sollten300. Die Fundamen-
talartikel bildeten dabei das Grundgesetz des Landes und definierten bei gleichzeitiger An-
erkennung des Ausgleichs mit Ungarn und der Dezemberverfassung die Stellung Böhmens
innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie gänzlich neu. So waren in dem Grund-
gesetz weitreichende verwaltungstechnische und finanzielle Autonomierechte für das Kron-
land festgeschrieben, die Böhmen zwar nicht zu einem dritten Teil der Monarchie erhoben,
ihm jedoch eine Sonderstellung unter den LändernCisleithaniens einräumten301. DasNatio-
nalitätenschutzgesetz zielte dagegen primär darauf ab, die Verhältnisse der Deutsch-Böhmen,
die nach dem Ausgleich in die Rolle einer politischen Minderheit geraten würden, neu zu
regeln. So schrieb das Gesetz, das die Nationalitätenfrage zur Landesangelegenheit erklärte,
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für beide Bevölkerungsgruppen weitreichende kollektive wie individuelle Rechte fest. Dazu
gehörte neben der Gleichstellung beider Sprachen im Amtsverkehr auch die Neueinteilung
des Landes in national weitgehend einheitliche Gerichts- Verwaltungs- und Wahlbezirke302.
Die Landtagswahlordnung war dagegen durch Mandatsverschiebungen zwischen den Kuri-
en und Erweiterungen des Elektorats so gestaltet, dass sie den Tschechen eine Mehrheit im
neu zu konstituierenden Landtag sicherte. Jedoch sollten im Landtag gemäß dem Nationa-
litätenschutzgesetz zwei nationale Kurien gebildet werden, wobei Beschlüsse über Sprachen-
fragen imöffentlichenLeben sowie inVerwaltung undUnterricht in beidenKurienmit abso-
luterMehrheit angenommenwerdenmussten303. Gemeinsammit den drei Gesetzesvorlagen
wurde den Regierungsvertretern auch ein Aktionsprogramm übergeben, das detailliert fest-
legte, wie die Ausgleichsaktion abzulaufen hatte304.

Obwohl die Gesetzesvorlagen in den Ausgleichskonferenzen noch in einigen Punkten
abgeändert wurden, waren die cisleithanischen Minister mit der endgültigen, Mitte August
1871 vorliegenden Fassung der drei Dokumente nicht gänzlich zufrieden305. Auch wenn die
Entwürfe im Gegensatz zu den 1870 aufgestellten Forderungen der tschechischen Vertreter
den Ausgleich mit Ungarn nicht direkt tangierten und ihre Umsetzung daher staatsrechtlich
auch ohne Zustimmung der ungarischen Regierung zumindest möglich erschien, erwuch-
sen aus ihnen mehrere Problemfelder. So war offensichtlich, dass die Umsetzung der Fun-
damentalartikel auf die Herstellung eines Subdualismus, also eines dem österreichisch-unga-
rischen Ausgleich ähnelnden Rechtsverhältnisses zwischen den Ländern Cisleithaniens und
dem Königreich Böhmen hinauslaufen musste306. Dies hätte in der Praxis, ähnlich wie der
Ausgleich von 1867, weitreichende Änderungen im politischen, administrativen und finanzi-
ellen Staatsaufbau bedeutet, die auch die Rechte der übrigen Kronländer berührt hätten. So
sahen die Fundamentalartikel unter anderemdenErsatz vonAbgeordnetenhaus undHerren-
haus durch einen Delegiertenkongress und einen Senat vor. Im Gegensatz zu den bestehen-
den Kammern des Reichsrates waren diese jedoch nicht als Unter- undOberhaus konzipiert,
sondern sollten verschiedeneZuständigkeitsbereiche haben307. Ob sämtliche Landtage sowie
der Reichsrat einer solchen Änderung zugestimmt hätten, war zweifelhaft. Darüber hinaus
hätte die Gewährung der zahlreichen, in den Fundamentalartikeln verankerten Autonomie-
rechte auf dem Gebiet der Verwaltung, der Justiz und der Finanzen einen weitreichenden
Umbau der Administration Cisleithaniens bedingt, was das durch den Ausgleich mit Un-
garn ohnehin komplexe Staatswesen noch unübersichtlicher und schwerfälliger gemacht hät-
te308. Auch das Nationalitätenschutzgesetz enthielt mehrere nicht unproblematische Punk-
te309. So legte der Entwurf fest, dass künftig alle höheren Beamten in Böhmen beide Landes-
sprachen beherrschenmussten. Da jedoch traditionell nur die tschechischen Beamten durch-
gehend zweisprachigwaren,war zu befürchten, dass dieDeutsch-Österreicher zumindest teil-
weise aus der höheren Verwaltung Böhmens verdrängt werdenwürden. Auch die Aufteilung

302 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 369. Für den Originaltext siehe Bernatzik, Verfassungsgesetze,
Nr. 204.

303 Rumpler, Parlament und Regierung, 715;Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 148 f.
304 Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 128–132; Büchsel, Fundamentalartikel, 94–98.
305 Büchsel, Fundamentalartikel, 33.
306 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 370; Křen, Konfliktgemeinschaft, 150 f.
307 Zu den Gesetzesentwürfen siehe Zeithammer, Zur Geschichte 2: 41–48.
308 Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 368 f.
309 Křen, Konfliktgemeinschaft, 151 ff.



Einleitung XLVII

des Landtags in zwei nationale Kurien wurde kritisch betrachtet. So legte das Nationalitäten-
gesetz fest, dass bei Abgeordneten des Großgrundbesitzes die nationale Bevölkerungsmehr-
heit jenes Bezirks, in dem ihre Besitzungen lagen, dafür ausschlaggebendwar, inwelche natio-
nale Kurie sie im Landtag eingereiht wurden. Dies war insofern problematisch, als auf diese
Weise Abgeordnete, die sich selbst einer Nationalität zugehörig fühlten, der anderen Kurie
zugeteilt werden konnten. Außerdem wurden alle Abgeordneten in eine der beiden Kurien
eingeteilt, auch wenn sie sich keiner der beiden Nationalitäten zugehörig fühlten310.

Hinzu kam, dass die Regierung die Bedeutung der drei Gesetzesentwürfe gänzlich an-
ders beurteilte als die Tschechen. So betrachteten die tschechischen Vertreter die Ende Au-
gust 1871 vorliegendenTextfassungen als letztgültiges Ergebnis der Verhandlungen, an denen
höchstens noch einige Formulierungen geändert werden konnten. Die Mitglieder des Kabi-
netts sahendagegen insbesondere die Fundamentalartikel alsMaximalforderungenderTsche-
chen innerhalb jenes Rahmens, der staatsrechtlich möglich war. Vor diesem Hintergrund
gingman seitens derRegierung davon aus, dass dieGesetze imReichsrat nachverhandelt und
jene Passagen gestrichen würden, die man als zu weit gehend betrachtete311. Diese Auffas-
sungsunterschiede bildeten jedoch nicht das einzige mögliche Hindernis bei der Umsetzung
desAusgleichsprojekts. Sowar darüber hinaus nicht klar, ob einAusgleichmit Böhmennicht
auchMähren und Schlesien tangieren würde. Diese waren zwar Teil der historischen Länder
der böhmischen Krone, besaßen jedoch innerhalb Cisleithaniens den gleichen Status wie al-
le anderen Kronländer und waren nicht Böhmen beigeordnet312. Grundsätzlich planten die
Vertreter der böhmischen Tschechen,Mähren und Schlesien in das eigene Ausgleichsprojekt
mit einzubeziehen, hatten deren politische Vertretungskörper jedoch ebenso wenig in der Sa-
che konsultiert wie in die Planungen mit einbezogen. Weiters hatte sich die politische Land-
karte Europas grundlegend geändert. Mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jänner
1871 war ein Nationalstaat geschaffen worden, der wesentlich mehr Gewicht besaß als zuvor
Preußen, der Norddeutsche Bund und die süddeutschen Staaten. Vor diesem Hintergrund
schien fürÖsterreich-Ungarn die geplante Verständigungmit denTschechen, die auf eine zu-
mindest teilweise Föderalisierung und damit eine SchwächungCisleithaniens als Zentralstaat
abzielte, außenpolitisch zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu kommen313. Entscheidend für
dasGelingen desAusgleichswar jedoch vor allemdieHaltung vonReichskanzler Beust sowie
des ungarischenMinisterpräsidentenGyulaGrafAndrássy314.Obwohl es demReichskanzler
untersagt war, Einfluss auf die Innenpolitik zu nehmen und beide Teile der Monarchie ihre
Politik unabhängig voneinander bestimmten, hatten die Worte Beusts und Andrássys auch
in Fragen, die über ihr eigentliches Pouvoir hinausgingen, großes Gewicht beimMonarchen.
Vor diesem Hintergrund war es letztlich entscheidend, ob die beiden Politiker, die als ent-
schiedene Verfechter des dualistischen Staatsaufbaus galten, das Projekt befürworteten oder
ablehnten315.
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Die eigentliche Umsetzung des Ausgleichsprojekts begann mit der Verlesung eines kai-
serlichen Reskripts bei der Eröffnung des böhmischen Landtags am 14. September 1871316.
In seinem gemeinsam mit der Regierung vorbereiteten Schreiben erklärte Franz Joseph die
Bereitschaft, die historischen Rechte des Kronlandes durch seinen bei der Krönung zu leis-
tendenEid erneut zu bestätigen.Gleichzeitig forderte er denLandtag auf, unter Berücksichti-
gung des sich aus demAusgleich sowie den anderen Verfassungsgesetzen ergebendenRechts-
zustandes Vorschläge zumachen, mit denen die staatlichen Verhältnisse des Kronlandes Böh-
men zeitgemäß geregelt werden konnten. Gemeinsam mit dem Reskript wurden den Ab-
geordneten die Entwürfe des Nationalitätenschutzgesetzes und der Landtagswahlordnung
vorgelegt, die, so die offizielle Sprachregelung, von der Regierung vorbereitet worden wa-
ren317. Die beiden Gesetzesentwürfe wurden vom Landtag, dessen tschechisch-föderalisti-
sche Mehrheit die Erklärung des Kaisers mit großer Befriedigung aufnahm, an eine dreißig-
köpfigeKommission überwiesen.Diese erhielt denAuftrag, zu den beidenVorlagen Stellung
zu nehmenund gleichzeitig die vomKaiser verlangtenVorschläge zurNeugestaltung der böh-
mischen Landesordnung zu erarbeiten. Dieser Vorgang entsprach den zuvor zwischen der
Regierung und den tschechischen Vertretern getroffenen Vereinbarungen, denen zufolge die
gemeinsam ausverhandelten Gesetzesentwürfe getrennt dem Landtag vorgelegt und von die-
sem zumBeschluss dem neu konstituierten Reichsrat überwiesen werden sollten318. Folglich
handelte es sich bei den von der Kommission dem Landtag am 9. Oktober 1871 vorgeleg-
ten Vorschlägen zur Neuregelung der Stellung Böhmens innerhalb des Staatsverbandes um
die Fundamentalartikel, an denen nach den letzten Verhandlungen zwischen der Regierung
und den tschechischen Vertretern nur noch geringfügige Änderungen vorgenommen wor-
den waren319. Gleichzeitig legte die Kommission dem Landtag auch die Stellungnahmen zu
den von der Regierung eingebrachten Gesetzesentwürfen sowie den Entwurf einer Adres-
se an den Kaiser vor. In letzterer sprach der Landtag dem Monarchen seinen Dank für die
Anerkennung des böhmischen Staatsrechts aus, resümierte knapp die wichtigsten Eckpunk-
te der Fundamentalartikel sowie der Stellungnahmen zu den Gesetzesvorlagen und ersuchte
Franz Joseph abschließend, auf Basis der neuen Wahlordnung einen Krönungslandtag ein-
zuberufen320. Alle vier Dokumente wurden am folgenden Tag von dem inzwischen von den
Deutschen boykottierten Landtag einstimmig verabschiedet321, womit die Initiative für das
weitere Vorgehen auf die Regierung und den Kaiser überging.

Fast zeitgleich mit dem Bekanntwerden der Ausgleichsaktion durch die Verlesung des
kaiserlichen Reskripts322 sowie der Vorlage der beiden Gesetzesentwürfe begann sich der
Widerstand gegen das Projekt zu formieren. Bereits während der zweiten Sitzung des Land-
tags am 16. September 1871 hatten 71 deutsche Abgeordnete schriftlich gegen die ihrer An-
sicht nachmit dem kaiserlichen Reskript angekündigte Herauslösung des Königreiches Böh-
men aus demGeltungsbereich der Verfassung protestiert. Gleichzeitig gaben sie bekannt, an
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den Sitzungen des Landtags nicht mehr teilzunehmen und gegen dessen Beschlüsse präven-
tiv Verwahrung einzulegen323. Das Aufbegehren der deutschliberalen Abgeordneten in Böh-
men blieb jedoch kein singuläres Ereignis. Vielmehr sah sich die Regierung schon bald mit
einem regelrechten, von der deutschsprachigen Presse mit angeheizten, Proteststurm324 in
mehreren Landesparlamenten konfrontiert. So verurteilten die Landtage von Niederöster-
reich, Kärnten, Salzburg, Schlesien und der Steiermark, in denen die liberalen Fraktionen die
Mehrheit bildeten, das ihrer Ansicht nach verfassungswidrige Ausgleichsprojekt in Böhmen
scharf und legten dagegen Rechtsverwahrung ein325. Bemerkenswert ist, dass in den Protest-
noten die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens zunehmend mit der
Stellung der deutschsprachigen Bevölkerung verknüpft wurde, also ein an sich staatsrechtli-
ches Problemmit der bis zu diesem Zeitpunkt außerhalb Böhmens nicht virulent gewesenen
nationalen Frage verknüpft wurde. Besonders deutlich wurde dies im Fall des niederösterrei-
chischen Landtags, der am 22. September 1871 gegen die sich aus dem kaiserlichen Reskript
vom 12. September 1871 ergebende „Unverbindlichkeit der Reichsverfassung für das König-
reich Böhmen und die daraus folgende Verletzung der Staatsgrundgesetze“ protestierte. Ein-
spruchwurde auch gegen alle sich aus diesemalsRechtsbruchbezeichnetenVorgang ergeben-
den Gesetze und Verordnungen erhoben, „insbesondere gegen solche, wodurch die Rechte
der Deutschen in Österreich in irgendeinem Teil des Reiches oder das Band ihrer Zusam-
mengehörigkeit bedroht oder verletzt werden sollten.“ Der niederösterreichische Landtag er-
klärte darüber hinaus, keinen aufGrund einer Verfassungsverletzung zustande gekommenen
Reichsrat als rechtmäßig betrachten zu können und die Beschlüsse eines solchen ungesetz-
lichen Gremiums von vornherein als rechtsunwirksam betrachten zu müssen326. Ähnliche
Formulierungen, wenngleich in schwächerer Form, finden sich auch in den Rechtsverwah-
rungen der übrigen verfassungstreuen Landtage327, lediglich Salzburg trat dem niederöster-
reichischen Beschluss vollinhaltlich bei328.

Proteste gab es darüber hinaus auch in den föderal dominiertenLandtagen vonMähren,
Oberösterreich und Krain, wo die deutschliberalen Abgeordneten wie in Böhmen ankün-
digten, an den Sitzungen der Landesversammlung nicht mehr teilzunehmen329. Im Gegen-
satz zuMähren, wo der Landtag den Protest der deutschliberalenMinorität zurückwies und
zur Tagesordnung überging330, beschloss die föderaleMehrheit der Landtage vonOberöster-
reich und Krain, den abwesenden Abgeordneten aufgrund unentschuldigten Fernbleibens
die Mandate zu entziehen331. Dieses Vorgehen betrachtete der Ministerrat, der sich in zwei
Sitzungen Ende September 1871 mit dem unerwartet heftigen Proteststurm in den Landta-
gen auseinandersetzen musste, jedoch als juristisch nicht gedeckt, da die entsprechenden Be-
schlüsse ja nach dem Auszug der liberalen Abgeordneten aus den Landtagen gefasst worden
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waren und allenfalls in Zukunft zurAnwendung gebrachtwerden könnten332. DasVorgehen
des niederösterreichischen Landtags333 wurde ebenfalls als illegal angesehen, da eine Rechts-
verwahrung nur gegen bereits verkündete Gesetze, die das betroffene Kronland selbst tangie-
renwürden, eingelegtwerden könne, nicht jedoch gegen ein kaiserlichesReskript ohneBezug
zum Land. Von der in der Sitzung diskutiertenMöglichkeit, den Landtag wegen Überschrei-
tung seiner Kompetenzen aufzulösen, wollte die Regierung jedoch vorerst keinen Gebrauch
machen. Nur für den Fall, so der letztendlich gefasste Beschluss des Ministerrates, dass ei-
ne der Landesversammlungen die Vornahme der Reichsratswahlen verweigern sollte, wollte
man diese auflösen und direkte Ersatzwahlen ausschreiben334. Dabei waren jedoch auch ers-
te Risse im Zusammenhalt des Kabinetts zu erkennen. So bat Finanzminister Holzgethan,
der in die Vorbereitung des Ausgleichsprojekts nicht eingebunden war und von diesem erst
bei der Besprechung der Gesetzesvorlagen im Ministerrat Ende August 1871 erfahren hatte,
sich bei der Abstimmung betreffend das Vorgehen gegen den niederösterreichischen Land-
tag enthalten zu dürfen. Er sei mit der Ausgleichsaktion von Anfang an nicht einverstanden
gewesen und wisse bei den nun erwartungsgemäß aufgetretenen Schwierigkeiten nicht, was
er zu deren Lösung beitragen könne335. Zwar kam es zu keiner formellen Abstimmung über
den Gegenstand im Ministerrat, die Haltung Holzgethans zeigte jedoch deutlich, dass auch
auf Ebene der Staatsführung Cisleithaniens mit Widerstand gegen das Projekt zu rechnen
war.

PositiveReaktionen zumkaiserlichenReskript vom 12. September 1871 kamen dagegen
vondenLandtagen vonOberösterreich,Mähren,Galizien,Krain, derBukowina,Dalmatiens,
Triests,Tirols undVorarlbergs,was zumTeilmit den indiesendurchdieWahlrechtsänderung
geschaffenen, neuen Mehrheitsverhältnissen zusammenhing. Die meisten Landesversamm-
lungen, die ihre Zustimmung durch Adressen an den Kaiser zum Ausdruck brachten, nutz-
ten die Gelegenheit jedoch dazu, ihrerseits Forderungen undWünsche vorzubringen, diemit
dem böhmischen Ausgleichsprojekt in Zusammenhang standen. So regte der Landtag von
Krain an, auch die staatsrechtlichenVerhältnisse aller anderen Kronländer nach demVorbild
der Fundamentalartikel umzugestalten und forderte für das eigeneKronland dieGewährung
von Autonomie nach den im Oktoberdiplom gemachten Zusagen336. Autonomie und die
Wahrung historischer Rechte forderten auch die LandesversammlungenDalmatiens, Triests,
der Bukowina,Tirols undVorarlbergs ein,wobei der Landtag in Innsbruck zusätzlich dieVer-
ankerung des Ausgleichs mit Ungarn als Tiroler Landesgesetz, jener in Bregenz dagegen die
Abschaffung der konfessionellen Gesetze forderte337. Deutlich reservierter fiel dagegen die
Adresse des galizischen Landtags aus, in der dieser grundsätzlich seine Zustimmung zu dem

332 MR. v. 30. 9. 1871/I.
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1871 (7. Sitzung); Prot. Landtag Steiermark 30. 9. 1871 (8. Sitzung); Prot. Landtag Salzburg
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Ausgleichsprojekt mit den Tschechen ausdrückte. Gleichzeitig betonte man jedoch, dass vor
diesemHintergrund die bestehende Gesetzesvorlage betreffend die galizische Autonomie als
nicht mehr ausreichend betrachtet werden könne und deutlich größere Zugeständnisse im
Sinne des Inhalts der Fundamentalartikel erwartet würden338. Diese Forderung zeigte deut-
lich, dass die Polen prinzipiell nur dann für die Gewährung von Autonomierechten einzu-
treten bereit waren, wenn diese dem eigenen Kronland zugutekamen. Eine Gesamtföderali-
sierung des Reiches bzw. die Schaffung eines Sonderstatus für Böhmen oder für ein anderes
Kronland ohne BerücksichtigungGaliziens lag dagegen nicht in ihrem Interesse339. Der Um-
stand, dass dieRegierung auf die Stimmender polnischenAbgeordneten angewiesenwar, um
das Ausgleichsprojekt im Parlament beschließen zu können, verlieh somit der in der Adres-
se verankerten Forderung auf Erweiterung der Galizien zuzugestehenden Autonomierechte
besonderes Gewicht.

Differenziert fiel auch die Adresse desmährischen Landtags aus. Zwar stimmten die Ab-
geordneten dem Ausgleichsprojekt zu, betonten dabei jedoch gleichzeitig explizit die Unab-
hängigkeit Mährens vom Königreich Böhmen340. Dieser Umstand manifestierte sich unter
anderem in der Forderung nach der Einrichtung des Amtes eines mährischen Hofkanzlers
analog seines böhmischen Pendants sowie in der Bitte, der Kaiser möge sich vom Landtag
alsMarkgraf vonMähren huldigen lassen341. Dies war insofern von Bedeutung, als das Kron-
landTeil der historischenLänder der böhmischenKronewar und der Prager Landtag geplant
hatte, sowohl Mähren als auch Schlesien in das Ausgleichsprojekt mit einzubeziehen. Gegen
diese Pläne verwahrte sich neben Mähren jedoch auch Schlesien. Dessen Landtag, der von
den liberal-zentralistischen Fraktionen dominiert wurde, lehnte nicht nur die im kaiserlichen
Reskript enthaltenen Passagen als Verfassungsbruch ab, sondern sprach sich auch gegen das
Vorhaben aus, das Herzogtum in einen Staatsverband mit dem Königreich Böhmen zu in-
tegrieren342. Die Reaktionen der Landtage in Brünn und Troppau zeigten deutlich, dass die
den tschechischenVertreternBöhmens vorschwebendehistorischeLänderunion, ähnlichwie
das alte böhmische Staatsrecht, lediglich auf dem Papier existierte und die übrigen Territori-
en der böhmischen Krone kein Interesse daran hatten, ihre von Prag unabhängige Stellung
aufzugeben. Stattdessen schwebte ihnen, wenn überhaupt, eher eine zukünftige Stellung ih-
rer Länder als historisch verbundene, jedoch nur noch in Personalunion regierte Teile eines
faktisch nicht mehr souveränen Königreiches vor. Zieht man zusätzlich zu den Ansprüchen
Mährens auch die Forderungen der übrigen von den föderalistisch-konservativen Fraktionen
dominierten Landtage in Betracht, so wird deutlich, dass ein isolierter Ausgleich mit Böh-
men wohl kaum den Endpunkt der Verständigungsaktion hätte darstellen können. Nahelie-
gender ist eher, dass die Umsetzung des Projekts auch in den anderen Kronländern Cisleitha-
niens den Ruf nach Eigenverwaltung nach dem Vorbild Böhmens hätte laut werden lassen,
dem sich die Regierung nur schwer hätte entziehen können. Aufgehalten wurde die sich ab-
zeichnende Entwicklung letztlich nur dadurch, dass der böhmische Ausgleich unmittelbar
vor seiner endgültigen Umsetzung doch noch zu Fall gebracht wurde, und zwar von außen.

338 Prot. Landtag Galizien 2. 10. 1871 (12. Sitzung) 3; Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 178 f.
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g) Entscheidung für den Zentralismus

Den Ausgangspunkt der unerwarteten Wende im böhmischen Ausgleichsprojekt bildete ei-
ne gegen die cisleithanische Regierung gerichtete politische Manifestation im Rahmen der
Amtseinführung des neuen Rektors der Universität Wien am 9. Oktober 1871. Bei diesem
Zwischenfall verließ der bei der Feier anwesende Reichskanzler Beust im Gegensatz zu an-
deren Staatsfunktionären nicht den Saal, sondern ließ sich von den Studierenden, die ihn
als Gegner Hohenwarts ansahen, durch Hochrufe feiern343. Vom Kabinett gebeten, Beust
in Konsequenz seiner offen zur Schau gestellten Ablehnung der Regierung zu entlassen344,
forderte der Kaiser den Reichskanzler auf, schriftlich zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.
Beust nutzte die Gelegenheit, dem Kaiser statt einer Rechtfertigung für sein Verhalten eine
mehrseitige Denkschrift vorzulegen, in der er das im Gange befindliche Ausgleichsprojekt
mit dem böhmischen Landtag scharf kritisierte345. Der Reichskanzler verwies dabei vor al-
lem auf die sich seiner Meinung nach ergebende Gefahr für die innere Ordnung des Habs-
burgerreiches sowie die aufgrund dessen zu erwartenden Konsequenzen für die Außenpoli-
tik. Letzteren Punkt zog Beust als Begründung für seine eigentlich unzulässige Einschaltung
in die inneren Verhältnisse des Reiches heran. Vorrangig betonte er die seinerMeinung nach
gegebene Verletzung der Verfassung durch das Projekt, wobei er vor allem dessen angebliche
Inkompatibilität mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich herausstrich. Seine weiteren
Argumente gegen das Verständigungsvorhaben bildeten die Verkomplizierung der Außenpo-
litik durch die zu erwartende Einflussnahme des böhmischenHofkanzlers bzw. des Landtags,
die drohenden diplomatischen Verwicklungenmit Berlin346 aufgrund derHerabstufung der
Deutschen in Böhmen zu einer politischenMinderheit sowie die nicht zu verhindernde Aus-
dehnung des Ausgleichsprojekts auf Galizien, was, so Beust, zwangsläufig zu Konflikten mit
der russischen Regierung führen müsse347.

Die auf 13. Oktober 1871 datierte Denkschrift verfehlte ihre Wirkung auf den Monar-
chen nicht, der sich von den zahlreichen Einwendungen des Reichskanzlers gegen die Aus-
gleichsaktion sichtlich überrascht zeigte. Als Konsequenz teilte Franz JosephHohenwart am
14. Oktober knappmit, dass an eine Entlassung Beusts derzeit nicht zu denken sei. Gleichzei-
tig wies er Hohenwart an, sich zur Klärung der bestehenden Differenzen in Sachen des böh-
mischen Ausgleichs mit den gemeinsamen Ministern sowie dem ungarischen Ministerpräsi-
denten zu verständigen. Anschließend sollte die Angelegenheit auf einem großenMinisterrat
unter Beiziehung der gemeinsamen und der cisleithanischenMinister sowie des ungarischen
Ministerpräsidenten einer Lösung zugeführt werden348. Für die Regierung Hohenwart kam
dieseWendung völlig unerwartet.Noch imMinisterrat am14.Oktober, bei demdasKabinett
über die Causa Beust in Kenntnis gesetzt worden war, hatte man sich zuversichtlich gezeigt,
dass der Kaiser der Bitte auf Entlassung des Reichskanzlers entsprechen würde349. Dass zu
diesem Zeitpunkt der öffentliche Druck bereits erheblich war, ist evident, diskutierten die

343 Neue Freie Presse (M.) v. 10. 10. 1871;Kletečka, Ausgleichsversuch, 236 f.;Wierer, Das böhmische
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Minister doch auf dieser Sitzung auch die Möglichkeit, das Presse- und Versammlungsrecht
in Wien und Prag temporär aufheben zu lassen, um so die hitzige Stimmung etwas abzu-
kühlen350. Insgesamt zeigte man sich trotz des stärker werdenden Widerstands jedoch noch
zuversichtlich, den Ausgleich wie geplant durchführen zu können351. Die Aufforderung des
Monarchen an Hohenwart, sich mit den gemeinsamen Ministern sowie dem ungarischen
Ministerpräsidenten zu verständigen, dämpfte diese Hoffnungen merklich. Der Umstand,
dass das Projekt auf den explizitenWunsch des Kaisers zurückging und die Maßnahmen des
Kabinetts stets dessen Zustimmung gefunden hatten, ließ Hohenwart jedoch vorsichtig op-
timistisch in die Gespräche mit Beust und Andrássy gehen352.

Vor dem Treffen der drei Regierungschefs fand jedoch am 16. Oktober noch ein ge-
meinsamer Ministerrat statt, auf dem der Reichskanzler die Anwesenden, Reichskriegsmi-
nister Franz Kuhn Freiherr von Kuhnenfeld353, Reichsfinanzminister Menyhért Graf Lón-
yay354 sowie die beiden Sektionschefs imMinisterium des Äußeren Leopold Ritter vonHof-
mann und Béla Baron Orczy, über die Sachlage informierte und ihnen seinen Standpunkt
darlegte355. Die gemeinsamen Minister stimmten den in der Denkschrift an den Kaiser nie-
dergelegtenArgumentenBeusts gegen dasAusgleichsprojekt imWesentlichen zu. Ergänzend
äußerte Lónyay Bedenken gegen die in den Fundamentalartikeln festgeschriebene Herauslö-
sung der böhmischen Finanzen aus jenen Cisleithaniens, da er schädliche Auswirkungen auf
die Kreditwürdigkeit der Monarchie im Ausland befürchtete. Auch Kuhn äußerte sich kri-
tisch bezüglich der geplanten Übertragung der Zuständigkeit für die Landwehr in Böhmen
vom Ministerium für Landesverteidigung an den Landtag, da er befürchtete, dieser würde
im Gegenzug die Budgetmittel für die gemeinsame Armee zu Gunsten jener der Territori-
alstreitmacht kürzen. Als das schwerwiegendste Problem bei der Verständigungsaktion be-
trachteten jedoch alle Anwesenden, dass ihrer Meinung nach der österreichisch-ungarische
Ausgleich durch die in den Fundamentalartikeln enthaltenen Bestimmungen tangiert wur-
de. Dies betraf zum einen die nachträgliche Anerkennung des Ausgleichs von 1867 durch
den böhmischen Landtag, da eine solche, so das Argument von Sektionschef Hofmann, die
Verfassungsmäßigkeit der Tätigkeit von Regierung und Reichsrat seit dem Inkrafttreten der
Dezemberverfassung in Frage stellen würde. Zum anderen verwehrte sich der gemeinsame Fi-
nanzminister Lónyay gegen die gleichfalls in den Fundamentalartikeln festgeschriebene, zu-
künftige Wahl der auf Böhmen entfallenden Mitglieder der Delegation durch den Landtag,
da eine derartigeAbweichung vombisherigenProcedere seinerMeinungnach eineÄnderung
desDelegationsgesetzes356 erforderlichmachenwürde. Eine solche könne jedoch nurmit der
Zustimmung der politischen Vertretungskörper beider Teile der Habsburgermonarchie vor-
genommen werden357. Nach längeren Diskussionen, in denen nicht zuletzt hervorgehoben
wurde, dass zu den meisten aufgeworfenen Punkten der ungarische Ministerpräsident Stel-
lung nehmen müsse, einigten sich die Anwesenden darauf, dass Beust in der anstehenden
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Besprechung mit Hohenwart und Andrássy folgenden gemeinsamen Standpunkt vertreten
solle: Im Reskript des Monarchen an den böhmischen Landtag, das als nächster Schritt im
Rahmen der Verständigungsaktion zu erlassen war, müsse unbedingt betont werden, dass
der Ausgleich mit Ungarn unbestreitbar zu Recht bestehe und dass die Ausgleichsgesetze
ausschließlich mit Zustimmung der Parlamente in Wien und Pest abgeändert werden könn-
ten358.

Diesen Standpunkt vertrat Beust beim gemeinsamen Ministerrat mit Hohenwart und
Andrássy am 19. Oktober 1871, wobei er die beiden Regierungschefs zunächst über die drei
Tage zuvor stattgefundene Besprechung der gemeinsamen Minister sowie den von ihnen in
der Angelegenheit gefassten Beschluss informierte. Der Reichskanzler betonte darüber hin-
aus die aufgrund der ablehnenden Haltung der Deutschen Böhmens gegenüber dem Pro-
jekt zu erwartenden außenpolitischen Probleme, die es notwendig machen würden, auch
den Deutschen ein Mitgestaltungsrecht bei der Ausgleichsaktion einzuräumen359. Für Ho-
henwart kam die Kritik amAusgleichsprojekt grundsätzlich nicht überraschend, war er doch
im Rahmen einer Audienz beim Kaiser mit Andrássy zusammengekommen, wobei die bei-
den Politiker nicht in der Lage gewesen waren, ihre Differenzen über die Verständigungsak-
tion auszuräumen360. Dennoch zeigte er sich von den seiner Meinung nach ungerechtfertig-
ten Einwendungen der gemeinsamenMinister überrascht. Hohenwart bestritt vehement die
von Beust gemachte Behauptung, das kaiserliche Reskript vom 12. September habe das böh-
mische Staatsrecht faktisch anerkannt und damit die Legalität von Verfassung und Reichs-
rat in Frage gestellt. Anschließend verlas er den Entwurf für das Reskript des Kaisers an den
böhmischen Landtag, der vom cisleithanischen Ministerrat in seiner Sitzung am 9. Oktober
1871, wenngleich unter Stimmenthaltung Holzgethans, beschlossen worden war361. In die-
sem erkannte der Monarch im Wesentlichen die bisherigen Bemühungen des böhmischen
Landtags an und forderte ihn auf, seine Vertreter in denReichsrat zu entsenden, um dort die
vom Landtag verabschiedeten Gesetzesvorlagen zu verhandeln362. Hohenwart räumte ein,
dass der Entwurf die Fundamentalartikel zwar faktisch anerkenne, sich daraus jedoch keine
Rechtsunwirksamkeit der Verfassung für Böhmen ableiten ließe. In demReskript zusätzlich
noch die Rechtmäßigkeit des ungarischenAusgleichs zu betonen hielt er für verfehlt, daman
bedenken müsse, dass der böhmische Landtag diesen bisher nicht akzeptiert habe.

Der Reskriptentwurf sowie die Äußerungen Hohenwarts riefen scharfenWiderspruch
seitens der gemeinsamen Minister hervor. Reichsfinanzminister Lónyay und Reichskanzler
Beust kritisierten vor allemdenUmstand, dass die cisleithanischeRegierung die Forderungen
des böhmischen Landtags vertrete und darüber hinaus den Entscheidungen des Reichsrates
vorgreife363. Zurückhaltender äußerte sich der ungarische Ministerpräsident, der jedoch sei-
nerseits betonte, dass aufgrunddes bestehendenAusgleichs nurCisleithanienunddieLänder
der ungarischenKrone als Rechtssubjekte existierenwürden, ein gesondertes Verhältnis Böh-
mens zuUngarn also gar nicht bestehen könne.DieserUmstandmüsse, soAndrássy, auch im
Reskript explizit betont werden. Auch der Begriff „Fundamentalartikel“ missfiel ihm und er
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schlug vor, ihn durch die seinerzeit in denReskripten an den ungarischen Landtag gebrauch-
ten Formulierungen „Wünsche“ oder „Vorschläge“ zu ersetzen364. Hohenwart ging in sei-
ner Replik auf die Kritikpunkte Beusts und Andrássys nicht im Detail ein, führte jedoch
aus, dass die Aufnahme der von den gemeinsamen Ministern gewünschten Punkte in das
Reskript zur Folge hätte, dass der böhmische Landtag die Wahl zum Reichsrat verweigern
würde. Ähnliches sei in diesem Fall auch von den anderen ausgleichsfreundlichen Landta-
gen zu erwarten, wodurch das Abgeordnetenhaus beschlussunfähig wäre365. In diesem Fall,
so Hohenwart, müsse man sich die Frage stellen, „was dann zu geschehen habe und ob et-
was anderes übrig bleibe als der Absolutismus?“366 Beust und Andrássy sahen die Situation
weniger dramatisch, wobei der Reichskanzler in den Raum stellte, dass die cisleithanische
Regierung durch ihr Handeln selbst dabei war, den Boykott des Abgeordnetenhauses durch
die Deutsch-Liberalen und damit dessenmögliche Beschlussunfähigkeit zu provozieren. Der
ungarischeMinisterpräsident bemerkte ergänzend, dass die föderale Zweidrittelmehrheit im
Reichsrat Grund genug für den böhmischen Landtag sein müsse, seine Abgeordneten nach
Wien zu entsenden. Die Regierung könne die Bemühungen um den Ausgleich weiter un-
terstützen, müsse es aber vermeiden, sich dabei die böhmische Position anzueignen und da-
durch schlimmstenfalls die Krone zu kompromittieren367. Nach weiteren Diskussionen, in
denen Kriegsminister Kuhn und Reichsfinanzminister Lónyay der Position des ungarischen
Ministerpräsidenten beipflichteten, betonte Andrássy, dass er dem vonHohenwart vorgeleg-
ten Reskriptentwurf aufgrund der sich aus ihm ergebenden Implikationen für beide Teile
der Habsburgermonarchie und die damit bestehende Tangierung des Ausgleiches von 1867
nicht zustimmenkönne. Zugleich beantragte er, dass die gemeinsamenMinister bis zu der am
nächstenTag stattfindenden Sitzungmit demKaiser einen eigenenReskriptentwurf erstellen
sollten, der ihre Position berücksichtigen würde. Hohenwart erklärte sichmit demVorgehen
einverstanden und kündigte seinerseits an, das eigene Reskript in Hinblick auf die von den
gemeinsamenMinistern vorgebrachten Kritikpunkte noch einmal zu überarbeiten368.

Die beiden am nächsten Tag abgehaltenen Sitzungen des cisleithanischen Ministerra-
tes unter dem Vorsitz des Kaisers, an denen auch die gemeinsamen Minister, Andrássy und
der ungarischeMinister am königlichenHoflager Béla BaronWenckheim369 teilnahmen, ge-
rieten zum endgültigen Wendepunkt im Ausgleichsprojekt. Gegenstand der ersten Sitzung
bildeten primär die Reskriptentwürfe des cisleithanischen und des gemeinsamen Minister-
rates. Beide Texte betonten den Umstand, dass eine Änderung der staatsrechtlichen Verhält-
nisse Cisleithaniens nur durch den Reichsrat vorgenommen werden könne, wobei man den
böhmischen Landtag aufforderte, Abgeordnete in diesen zu entsenden370. Der Entwurf des
gemeinsamen Ministerrates war jedoch wesentlich schroffer gehalten und wies den Rechts-
anspruch des Landtags aufAnerkennung des ungarischenAusgleichs ebenso als ungesetzlich
zurück wie jeden Eingriff des Landes in die gemeinsamen Angelegenheiten. Der gegenüber
dem Vortag modifizierte Reskriptentwurf des cisleithanischen Ministeriums stieß dagegen

364 GMR. v. 19. 10. 1871,Gmr. I/2, Nr. 54.
365 GMR. v. 19. 10. 1871,Gmr. I/2, Nr. 54.
366 GMR. v. 19. 10. 1871,Gmr. I/2, Nr. 54.
367 GMR. v. 19. 10. 1871,Gmr. I/2, Nr. 54.
368 GMR. v. 19. 10. 1871,Gmr. I/2, Nr. 54.
369 ZuWenckheim sieheÖbl. 16: 114 ff.
370 MR. I v. 20. 10. 1871, Beilage a und b;Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 159 f.; Büchsel, Fundamen-

talartikel, 62 f.
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erneut auf heftigen Widerspruch von Beust und Andrássy. Beide wiesen auf die weiterhin
bestehende Tangierung des Ausgleichs von 1867 durch das Verständigungsprojekt hin und
betonten dieNotwendigkeit, in demReskript den Passus zu verankern, dass der Ausgleich zu
Recht bestehe und nur mit Zustimmung der Parlamente in Wien und Pest abgeändert wer-
den könne371. Die cisleithanischenMinister stellten dagegen eine Tangierung des Ausgleichs,
welche sich nach Ansicht der gemeinsamen Minister und Andrássys nicht zuletzt durch die
Wahl der auf Böhmen entfallendenDelegationsmitglieder durch den Landtag ergab, in Frage.
Hohenwart legte dabei klar, dass das Delegationsgesetz keinesfalls festlegte, wer die Delegier-
ten zu wählen hatte. Deshalb sei auch die geplante, von Andrássy kritisierte Auflösung des
Herrenhauses desReichsrates, das 20 der 60Delegationsmitgliederwählte, unproblematisch.
DerMinister für Galizien Grocholski erinnerte in Folge daran, dass die Ausgleichsaktion auf
einen Auftrag des Kaisers zurückgehe und dass jede Abweichung von demmit den tschechi-
schen Vertretern vereinbarten Prozedere, also auch die Veröffentlichung eines abgeänderten
Reskripts, zum Abbruch der Aktion führen müsste372. Die Gegner des Ausgleichs mit Böh-
men beharrten ihrerseits darauf, dass die Anwesenheit der Tschechen imReichsrat nicht um
jeden Preis erzielt und, nicht zuletzt in Hinblick auf die außenpolitische Lage, auch auf die
deutschsprachigen Österreicher Rücksicht genommen werden müsse. Auch müsse man, so
Beust undAndrássy, unbedingt vermeiden, durch eine einseitige Parteinahme der cisleithani-
schen Regierung zu Gunsten der Tschechen die Krone zu kompromittieren. Den Einwand
Hohenwarts, dass die Landtage von Tirol und Oberösterreich dem Projekt zugestimmt hät-
ten373, also nicht alle Deutschen Cisleithaniens das Projekt ablehnten, ließen der ungarische
Ministerpräsident sowie der Reichskanzler in Hinblick auf die starke liberal-zentralistische
Opposition in beidenRegionalparlamenten nicht gelten374. DerKaiser verhielt sichwährend
der Sitzung auffallend neutral und war sichtlich bemüht, zwischen beiden Seiten zu vermit-
teln. So erinnerte er dieAnwesenden zwar daran, dass es seineAbsicht sei, eineVerständigung
mit den Tschechen herbeizuführen. Seine Feststellung, dass die Positionen der beiden anwe-
senden Parteien imWesentlichen übereinstimmten, ist jedoch eher alsWunschdenken zu be-
zeichnen. Nachdem in der weiteren Diskussion um einzelne Punkte der beiden Reskriptent-
würfe keine Einigung über eine gemeinsame Textierung erzielt werden konnte, schloss Franz
Josephdie erste Sitzung, um in der zweiten auf die Besprechung der Fundamentalartikel über-
zugehen375.

Hatte sich der ungarische Ministerpräsident in der Diskussion um das Reskript noch
zurückgehalten, warf er in der zweiten Sitzung sein gesamtes politisches Gewicht gegen die
Ausgleichsaktion in dieWaagschale. Er äußerte in knapper FormKritik an der geplantenUm-
gestaltung des Reichsrates sowie am vorgesehenen Quotensystem für die Beitragsleistung
Böhmens zu den Finanzen Cisleithaniens und forderte energisch, dass die Kompetenz zur
Delegationswahl und zurVerhandlung desWirtschaftsausgleichsmitUngarn jedenfalls beim
Reichsrat verbleiben müsse376. Auch Reichskanzler Beust brachte seine wesentlichen Kritik-
punkte andemProjekt nochmals in kompakter Formvor,wobei er vor allemaufdie drohende
Einflussnahme des böhmischen Landtags auf die Außenpolitik, die Änderung des Wahlmo-

371 MR. I v. 20. 10. 1871/I;Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 161.
372 MR. I v. 20. 10. 1871/I.
373 Scharf, Ausgleichspolitik und Pressekampf, 146.
374 MR. I v. 20. 10. 1871/I.
375 MR. I v. 20. 10. 1871/I.
376 MR. II v. 20. 10. 1871/I.
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dus der Delegation sowie den im Fall einer Föderalisierung Cisleithaniens drohenden Ein-
fluss fremder Mächte auf die Nationalitäten des Reiches herausstrich. Als unzureichend be-
zeichnete Beust zudem den Entwurf des Nationalitätenschutzgesetzes, dessen Umsetzung
zu „Schmerzensschreien der Deutschen“377 und folglich zu einer Einmischung Berlins in
die inneren Angelegenheiten des Habsburgerreiches führen würde. Letztlich, so der Reichs-
kanzler sinngemäß, sehe sich die cisleithanische Regierung mit dem Problem konfrontiert,
dass ihre Maßnahmen den Widerstand eines der beiden Bevölkerungsteile Böhmens hervor-
rufen würden. Dabei sei es fraglich, „ob, wenn es so weit käme, die deutsche Regierung ru-
hig würde zusehen können, während der tschechische Widerstand auf materielle Hilfe von
außen nicht rechnen könnte.“378 Anschließend äußerte sich auchReichsfinanzminister Lón-
yay kritisch zu den in den Fundamentalartikeln enthaltenen finanziellen Bestimmungen, sah
er doch sowohl die interne finanzielle Gebarung derMonarchie als auch deren Kreditwürdig-
keit im Ausland in Gefahr. Konkret bezeichnete auch er das Quotensystem sowie die Zuwei-
sung aller direkten Steuern in die Landesfinanzen als problematisch, nicht zuletzt inHinblick
auf die sich daraus ergebenden Probleme bei der Deckung des Finanzbedarfs der gemeinsa-
men Ministerien sowie der zu erwartenden Schädigung des Staatskredits. Bei letztem Punkt
pflichtete ihm auch der cisleithanische Finanzminister Holzgethan bei, der ein düsteres Bild
der aufgrund des Ausgleichsprojekts eingetretenen finanziellen Lage zeichnete, die Deckung
der Staatsausgaben für 1872 in Frage stellte und bei einer Gesamtföderalisierung Cisleithani-
ens die Frage in den Raum stellte, welchen Kredit ein Schuldner haben könne, der zugleich
Gläubiger von 17 anderen Schuldnern sei. Auch merkte er an, dass unklar sei, wer für die
Staatsschulden sowie das Defizit der wirtschaftlich schwächeren Länder Cisleithaniens auf-
kommen solle, wenn man einem finanziell so gut situierten Land wie Böhmen faktisch die
finanzielle Eigenverwaltung ohne genaue Festlegung der Pflichten gegenüber dem Gesamt-
staat einräume. Sein vomProtokollführer festgehaltenes Resümee, „Fundamentalartikel und
Staatsbankrott seien für ihn gleichbedeutend“379, dürfte nicht ohne Eindruck auf denMon-
archen geblieben sein380. Nur Kriegsminister Kuhn erklärte sich mit den sein Ressort betref-
fenden Passagen der Fundamentalartikel nach einigen Erklärungen Hohenwarts prinzipiell
einverstanden, auch wenn er, wie schon in der Sitzung am 16. Oktober, die Befürchtung äu-
ßerte, der böhmische Landtag würde den Beitrag zu den Ausgaben für die gemeinsame Ar-
mee zu Gunsten der eigenen Landwehr zurückschrauben. Hohenwart und die Mitglieder
seines Kabinetts konnten sich dagegen zu keinemwesentlichenWiderspruch zu den von den
gemeinsamen Ministern und Andrássy vorgebrachten Kritikpunkten aufraffen. Nachdem
auch die Diskussion keine Annäherung der Standpunkte beider Parteien ergab, schloss der
Kaiser schließlich auch die zweite Sitzung des Tages, ohne dass ein konkretes Ergebnis erzielt
worden war381.

Damit waren dieWürfel praktisch gegen das Ausgleichsprojekt gefallen, auch wenn der
cisleithanischeMinisterrat am folgenden Tag in Anwesenheit des Kaisers noch versuchte, die
Textierung des eigenen Reskriptentwurfs den Wünschen Andrássys und der gemeinsamen
Minister anzupassen382. Zu der vom Kaiser zunächst gewünschten Besprechung des neu-

377 MR. II v. 20. 10. 1871/II;Wierer, Das böhmische Staatsrecht, 161.
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381 MR. II v. 20. 10. 1871/I.
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en Textes mit dem gemeinsamen Ministerium kam es freilich nicht mehr, da der Monarch
dem cisleithanischen Kabinett im Rahmen eines weiteren Ministerrates am folgenden Tag
knappmitteilte, dass er sich für das Reskript des gemeinsamenMinisteriums entschieden ha-
be, „weil es nichts enthalte, was in Böhmen nicht angenommen werden könnte, und weil
es die speziellen Punkte präzisiere, deren Festhaltung vom Standpunkte der für die Monar-
chie gemeinsamen Gesetze unerlässlich sei.“383 Diese Bemerkung lässt vermuten, dass es vor
allem die von Andrássy ins Treffen geführte angebliche Inkompatibilität des Verständigungs-
projekts mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich gewesen war, die Franz Joseph in sei-
ner Entscheidung maßgeblich beeinflusst hatte. Inwieweit die von Beust und Lónyay vor-
gebrachten Bedenken hinsichtlich der Außen- und Finanzpolitik ebenfalls zu der Entschei-
dung des Kaisers beigetragen hatten, ist auf Basis der vorliegenden Quellen nicht zu belegen.
An die Erklärung über seine Entscheidung zugunsten des Entwurfs der gemeinsamenMinis-
ter schloss eine vom Monarchen initiierte, längere Besprechung möglicher Änderungen an
den Fundamentalartikeln an, wobei sich von den Anwesenden offenbar nur Franz Joseph
selbst der Hoffnung hingab, die Tschechen würden sich bereit erklären, die ausverhandelten
Bestimmungen zu ihren Ungunsten abzuändern. Dem Auftrag des Monarchen, Clam-Mar-
tinic und Rieger über das Ergebnis der Sitzung zu informieren384, kam Hohenwart am 24.
Oktober 1871 nach, wobei sich die tschechische Seite nicht verhandlungsbereit zeigte und
erklärte, dass damit die Ausgleichsaktion hinfällig geworden sei385. Diesen Standpunkt be-
kräftigten sie auch in einer Denkschrift, die sie Hohenwart am folgenden Tag überreichten,
in der sie zudem erklärten, dass die neue Fassung des kaiserlichen Reskripts eine Verletzung
der getroffenen Absprachen darstelle, deren voraussichtliche Folge sein würde, dass der böh-
mische Landtag die Entsendung von Abgeordneten in den Reichsrat verweigern werde386.

Hohenwart teilte das Ergebnis seinem Kabinett im Rahmen eines von ihm geleiteten
Ministerrates amAbend des 25. Oktober mit, wobei er gleichzeitig ausführte, dass die Regie-
rung in Folge der Verweigerung der Tschechen nicht mehr mit einer Mehrheit im Abgeord-
netenhaus rechnen könne. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der Tatsache, dass die
Regierung zur Erfüllung der ihr gestellten Aufgabe nicht mehr in der Lage sei, sollte beim
Kaiser die Demission desMinisteriums eingereicht werden. Dieser Vorschlag fand unter den
Anwesenden breite Zustimmung. Am schärfsten formulierte es Justizminister Habietinek,
derHohenwart beipflichtete und zugleich ausführte, dass dieAlternative derRegierungwohl
nur darin bestünde, „sich denVerfassungsfreunden in dieArme zuwerfen und dazuwürde er
sich aus Rücksicht auf seine politische Ehre, die er bei seinemRücktritt intakt mitzunehmen
wünsche, um keinen Preis entschließen.“387NurLandesverteidigungsminister Scholl, der an-
gab, als Militär nur auf Aufforderung seines obersten Kriegsherrn abtreten zu können, und
FinanzministerHolzgethan, der ausführte, sich schon länger nichtmehr alsTeil desKabinetts
zu betrachten und sich daher demKollektivschritt seiner Kollegen nicht anschließen zu kön-
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nen, verweigerten die Zurücklegung ihrer Ämter388. Scholl warnte jedoch zugleich vor der
Gefahr, die Tschechen durch die Brüskierung in die Arme Russlands zu treiben, was Holzge-
than dadurch relativierte, dass die Alternative wäre, zwei Millionen Deutsche in Böhmen zu
faktischenVerbündetenPreußens zumachen389. Zu einem späterenZeitpunkt entschied sich
auchGrocholski, imAmt zu bleiben, da er fürchtete, seinRücktritt könne denAnlass bieten,
das erst seit kurzem bestehende Amt des Ministers für Galizien gleich wieder abzuschaffen.
DerKaiser, der demnächstenMinisterrat am27.Oktober selbst vorsaß, sah dieDinge freilich
anders und fragteHohenwart imRahmen der Sitzung, ob dieDemission des Kabinetts nicht
verfrüht wäre, da doch zumindest geringe Hoffnung bestünde, dass sich andere Parteien im
böhmischen Landtag zu einer Beschickung des Reichsrates bereitfinden würden. Der Vorsit-
zende desMinisterrates verneinte diesmit demHinweis darauf, dass Clam-Martinic undRie-
ger die gemäßigten tschechischenKräfte des Landes repräsentierten, während die radikaleren
Gruppen von vornherein die ihrer Meinung nach nicht weit genug gehende Ausgleichsakti-
on abgelehnt hätten390. Nach einer kurzen Besprechung, wie die Beschickung des Reichsra-
tes sichergestellt und eine Mehrheit für die zukünftige Regierung gefunden werden könne,
entließ derMonarch das Kabinett schließlichmit demAuftrag, bis zur Ernennung einer neu-
en Regierung weiter zu arbeiten391. Abschließend dankte Franz Joseph den Anwesenden für
ihre Tätigkeit und führte aus: „Das volle Ah. Vertrauen sei den Ministern bei ihrem Eingan-
ge in das Amt entgegengekommen, und mit dem vollen Ah. Vertrauen scheiden sie aus dem
Ministerium. Dass der eingeschlagene Weg leider! [sic!] nicht zu den gewünschten Erfolgen
geführt habe, treffe niemand empfindlicher als Se. Majestät (…).“392 Vor dem Hintergrund,
dass es Franz Joseph selbst gewesenwar, der dieAusgleichsaktion initiiert, sie jedoch imAnge-
sicht der sich ergebenden, zum Teil absehbar gewesenen Probleme kurzerhand abgebrochen
hatte, war die Wortmeldung wohl geeignet, bei den Anwesenden zumindest Verwunderung
auszulösen. Die sarkastische Bemerkung zu Schäffle im Anschluss an den Ministerrat, „Der
gnädigste Herr ginge am liebsten mit uns, und möchte schon wieder umkehren“393, zeigt
deutlich die Verbitterung Hohenwarts über die Wankelmütigkeit des Monarchen.

Den Vorsitz im Ministerrat übernahm drei Tage später provisorisch Holzgethan, dem
die Aufgabe des formalen Abbruchs des Ausgleichsprojekts zufiel. Das auf 30. Oktober 1871
datierte, vonHolzgethanmit unterzeichnete394 unddemTextvorschlag des gemeinsamenMi-
nisterrates entsprechende Reskript an den böhmischen Landtag395 hatte erwartungsgemäß
zur Folge, dass dieser die Wahlen zum Reichsrat verweigerte. Die Regierung entschied sich
nach mehrfacher Diskussion im Ministerrat396 sowie auf kaiserlichen Auftrag hin
schließlich dazu, in Böhmen direkte Reichsratswahlen auszuschreiben, wodurch zumindest
das Eintreten der deutschliberal-zentralistischenMandatare in das Abgeordnetenhaus sicher-
gestellt war. Gleichzeitig wurde den Fundamentalartikeln, dem Nationalitätenschutzgesetz
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undder Landtagswahlordnung die kaiserliche Sanktion verweigert, sodass diese keineRechts-
kraft erlangten. Die Verbitterung unter den Tschechen Böhmens über den unerwarteten Ab-
bruch derVerständigungsaktionwar überaus groß.DerUnmut äußerte sich nicht zuletzt dar-
in, dass die beiden kaiserlichen Reskripte vom 12. September sowie vom 30. Oktober 1871 in
der Form von Postkarten undGedenkblättern, welche dieWortbrüchigkeit des Kaisers veran-
schaulichen sollten, zum Verkauf angeboten wurden397. Die Regierung, welche die Angele-
genheit auf einer Sitzung des Ministerrates am 15. November 1871 besprach, missbilligte die
Verbreitung der Reskripte in der genannten Form zwar, sah sich jedoch nicht im Stande, da-
gegen vorzugehen, waren doch beide Texte in derWiener Zeitung, dem offiziellen Amtsblatt,
veröffentlicht worden398.

Das aufgrund der Wahlrechtsreformen Hohenwarts gewählte, eine föderale Zweidrit-
telmehrheit aufweisende Abgeordnetenhaus trat niemals zusammen. Nachdem der Versuch
des ehemaligen böhmischen Statthalters, Ernst Freiherr von Kellersperg, ein neues, auf die
Herbeiführung eines Kompromisses zwischen den politischen Lagern abzielendes Kabinett
zu bilden, scheiterte399, wurde eine radikale Wende eingeleitet. So verfügte der Kaiser auf
Empfehlung der neuen, am 25. November 1871 ernannten Regierung unter Ministerpräsi-
dent Adolf Fürst Auersperg400 die Auflösung der Landtage von Oberösterreich, Krain, der
Bukowina, Mähren und Vorarlberg401, wobei die Neuwahlen unter Anwendung des alten
Wahlrechts vorgenommen und so die früheren Mehrheitsverhältnisse wiederhergestellt wur-
den402. In Konsequenz verfügte das Abgeordnetenhaus des auf den 27. Dezember 1871 ein-
berufenen Reichsrates403 wieder über eine liberal-verfassungstreue Mehrheit, was es der Re-
gierung ermöglichte, die 1870 vorläufig unterbrochene, zentralistische Politik des Bürgermi-
nisteriums fortzusetzen. Mit der Einführung direkter Reichsratswahlen löste die Regierung
Auersperg zwei Jahre später zudemdasAbgeordnetenhaus aus der Einflusssphäre der Landta-
ge404. Der Sieg des Zentralismus beendete letztlich jeneVerfassungsdiskussion,welche dieRe-
gierungstätigkeit in Cisleithanien seit dem Jahr 1869 in immer stärkeremMaß behindert und
gegen Ende sogar unmöglich gemacht hatte.Mit der Zementierung der Struktur eines Staats-
wesens, das zugleich zentralistische und föderalistische Elemente aufwies, die sich zum Teil
überschnitten undwiederholt zuReibungen führten, wurde jedoch der seit 1867 bestehende
unbefriedigende Status quo in Permanenz überführt. Die sich daraus ergebenden Probleme,
die sich im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte intensivierten, blieben letztlich bis zur
Auflösung der Habsburgermonarchie 1918 bestehen.
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Das Verhältnis von Staat und Kirche

Ähnlich konfliktreich, wenngleich realpolitisch weit weniger gewichtig, gestaltete sich nach
1867 auch das Verhältnis des Staates zur römisch-katholischen Kirche. Ausgangspunkt für
die Auseinandersetzung bildete das im Jahr 1855 zwischen dem Kaisertum Österreich und
dem Papst abgeschlossene Konkordat405, das den Katholizismus faktisch zur Staatsreligion
erhob406 und der Kirche zahlreiche Sonderrechte im Umgang mit den eigenen Geistlichen
und Gläubigen sowie im Verhältnis zum Staat selbst einräumte. Zu nennen ist dabei in ers-
ter Linie die Neuordnung des Unterrichtswesens, wobei der Kirche die Aufsicht über die
Volksschulen und die Bestimmung des Lehrplans überlassen wurden. Ebenso wurde festge-
legt, dass an von Katholiken frequentierten höheren Schulen ausschließlich Lehrer katholi-
schen Glaubens angestellt werden durften407. Das zweite große Zugeständnis betraf das Ehe-
recht für Katholiken, dessen Details noch in einem eigenen Gesetz geregelt wurden408. Mit
diesem übertrug der Staat die Zuständigkeit für Ehen von Katholiken den kirchlichen Ge-
richten, die fortan auch alleine über etwaige Ehehindernisse zu entscheiden hatten409. Dar-
über hinaus wurden auch dem Klerus bedeutende Sonderrechte eingeräumt, nicht zuletzt
in juristischen Angelegenheiten. So genoss der geistliche Stand verschiedene Privilegien vor
weltlichen Gerichten410, und die Bischöfe hatten das Recht, Geistliche zur Disziplinierung
in kirchlichen Gebäuden zu konfinieren, wobei der Staat verpflichtet war, die Durchsetzung
dieser Beschlüsse aktiv zuunterstützen411.DasKonkordat sowie die aus ihmabgeleiteten Son-
derrechte der katholischen Kirche in Österreich waren von Anfang an Gegenstand heftiger
Kritik. Die Debatte intensivierte sich vor allem im Abgeordnetenhaus des mit dem Februar-
patent von 1861 geschaffenen Parlaments. So wurde bis zur Sistierungsperiode 1865–1867412
von Seiten liberaler Abgeordneter mehrfach die Kündigung des Konkordats oder zumindest
die Aufhebung einzelner Teile desselben gefordert. Die kaiserliche Regierung ging darauf bis
zum Jahr 1867 freilich nicht ein, obwohl mit der gesetzlichen Regelung der Angelegenheiten
der evangelischen Kirche413 sowie mit dem Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit414
faktisch bereitsmehrereArtikel desKonkordats inWiderspruch zumRechtszustand standen.
Zwar legte derPapst insbesondere gegendas als solchesbezeichnete „Protestantenpatent“Pro-
test ein415, der aber vorerst ebenso wenig Berücksichtigung fand wie die in regelmäßigen Ab-
ständen vorgebrachten Forderungen der Liberalen.

Erst im Zuge der Verfassungsdiskussion des Jahres 1867 ergab sich tatsächlich Hand-
lungsbedarf hinsichtlich einer Neuregelung des Verhältnisses des Staates zur katholischen
Kirche. Während Ungarn seinen Standpunkt durchsetzte, dass das Konkordat, da es ohne
Konsultierung des ungarischen Landtags zustande gekommen war, in den Ländern der Ste-

405 Rgbl.Nr. 195/1855; Leisching, Die römisch-katholische Kirche, 25–34.
406 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 1–4;Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 109.
407 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 5–8.
408 Harmat, Ehe auf Widerruf, 6 f.;Rgbl.Nr. 185/1856.
409 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 10; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 164.
410 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 13–14.
411 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 11 und 16.
412 Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 169 ff.
413 Rgbl.Nr. 41/1861;Gottas, Die Geschichte des Protestantismus, 554 ff.
414 Rgbl.Nr. 87/1862.
415 Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 111;Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate, 101.
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phanskrone keine Gültigkeit habe416, wurde in Cisleithanien versucht, die sich aus dem Ver-
tragswerk ergebenden Machtbefugnisse der Kirche im Wege der Gesetzgebung zu beschnei-
den. Zwar drang der radikale Flügel der Liberalen um den Abgeordneten Eugen Megerle
von Mühlfeld417 im Reichsrat mit seinen Forderungen auf Kündigung des Konkordats so-
wie Aufnahme von scharfen, antiklerikalen Bestimmungen in die Verfassung nicht durch418,
wohl aber wurden in den Staatsgrundgesetzen Prinzipen festgeschrieben, welche einen Son-
derstatus für die katholische Kirche in Cisleithanien in der bisherigen Form nichtmehr zulie-
ßen.Konkret erklärte das Staatsgrundgesetz über die allgemeinenRechte der Staatsbürger die
Gleichheit vor demGesetz, die öffentlichenÄmter für allgemein zugänglich und denGenuss
der bürgerlichen und politischen Rechte als vom Glaubensbekenntnis unabhängig419. Wei-
ters unterwarf das Gesetz die anerkannten Religionsgemeinschaften den allgemeinen Staats-
gesetzenundwies demStaat darüber hinaus die obersteLeitungundAufsicht über dasUnter-
richts- und Schulwesen zu420. Selbst bei einer demKatholizismus gegenüber wohlwollenden
Auslegung standen wesentliche Teile des Konkordats in direktemWiderspruch zu diesen Ar-
tikeln des Staatsgrundgesetzes über die Grundrechte, vor allem in Hinblick auf die privile-
gierte Stellung der katholischen Kirche im Staat, ihren Einfluss auf das Schulwesen sowie die
bestehenden Sonderregelungen im Bereich des Eherechts für Katholiken. Für die Regierung
ergab sich aus diesem Umstand die Notwendigkeit, die nach der Sanktionierung der Verfas-
sungsgesetze wieder in die staatliche Zuständigkeit fallenden Agenden, namentlich Ehe- und
Schulangelegenheiten, einer gesetzlichen Neuregelung zuzuführen und auch die wechselsei-
tigen Verhältnisse der anerkannten, durch das Staatsgrundgesetz für gleichberechtigt erklär-
ten Konfessionen zu regeln. Sie konnte dabei vor allem auf die Unterstützung der liberalen
Abgeordneten im Reichsrat zählen, die eine auch nur teilweise Beschneidung der Vorrech-
te des Katholizismus begrüßten. Die konservativen Abgeordneten, Repräsentanten der ka-
tholischen Kirche sowie die päpstliche Kurie betrachteten die entsprechenden Passagen im
Gesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger dagegen als unzulässig, da sie mit dem
Konkordat, das sie als einseitig nicht abänderbaren Staatsvertrag ansahen, in Widerspruch
standen421. Zwar besaß die katholische Kirche, sieht man von den Virilstimmen von Bischö-
fen imHerrenhaus des Reichsrates und in den Landtagen ab, keine direkte politischeMacht
in Cisleithanien, sie konnte sich jedoch darauf verlassen, dass ihr Standpunkt vor allem von
den konservativenAbgeordneten nachdrücklich vertretenwurde.DieTransformation der an
sich konfessionellen Streitfrage in einen realpolitischenKonfliktwar damit vorprogrammiert.

a) Die „Maigesetze“

Die Verhandlungen imReichsrat über die gesetzlicheNeuregelung des Verhältnisses des Staa-
tes zur katholischen Kirche begannen bereits in der zweiten Jahreshälfte 1867. Dabei setzte
sich der spätere Justizminister Herbst mit dem Vorschlag durch, mittels Spezialgesetzen nur
jene Angelegenheiten neu zu regeln, die aufgrund des Widerspruchs zwischen dem Konkor-
dat und den noch zu sanktionierenden Verfassungsgesetzen wieder in die Zuständigkeit des

416 Hussarek, Lösung des Konkordats, 263;Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate, 101.
417 ZuMühlfeld sieheÖbl. 6: 190 f.
418 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 46–50, 56–64.
419 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 2, 3 und 14.
420 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 15 und 17; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 47 f.
421 Hussarek, Lösung des Konkordats, 282 f.; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 321.
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Staates fallen würden422. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Erstellung des
von Mühlfeld alternativ vorgeschlagenen, umfassenden Religionsgesetzes423 zu viel Zeit in
Anspruch nehmen würde424. Faktisch scheute man jedoch auch davor zurück, durch einen
Bruch des Konkordats, der im Fall einer vollständigen Neuregelung des Verhältnisses zur ka-
tholischen Kirche unvermeidlich gewesen wäre, das Episkopat und die konservativen politi-
schen Kräfte im Land zu energischemWiderstand herauszufordern. Darauf wurden ab Ok-
tober 1867 drei Gesetzesentwürfe im Abgeordnetenhaus eingebracht: Das Gesetz zur Wie-
derherstellung des Eherechts gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuchs für Katholiken425, das Gesetz über das Verhältnis von Kirche und Schule426 sowie
das Gesetz zur Regelung der interkonfessionellen Verhältnisse427. Alle drei Gesetzesentwür-
fe warenGegenstand intensiver Debatten sowohl imAbgeordneten- als auch imHerrenhaus,
wobei die liberale Stimmenmehrheit in beiden Kammern des Reichsrates grundsätzlich eine
Garantie für ihre Annahme darstellte428. Dennoch waren die Gesetze bis zu einem gewissen
Grad Kompromisslösungen, die manche Kernforderungen der Liberalen unberücksichtigt
ließen. Einerseits stellte das Ehegesetz die Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuches in Ehesachen für Katholiken wieder her und legte darüber hinaus fest, dass ein
Paar, dem ein geistlicher Seelsorger die Trauung verweigerte, auch vor den weltlichen Behör-
den eine gültigeEhe schließenkonnte429. Andererseits fanddie verpflichtendeZivilehe, deren
Einführung gleichfalls von zahlreichen liberalen Abgeordneten gefordert wordenwar430, we-
gen des zu erwartenden Widerstandes der Geistlichkeit sowie der konservativen politischen
Kräfte nicht denWeg in den Gesetzesentwurf. Von klerikaler Seite wurde die als „privilegier-
tes Konkubinat“431 bezeichnete Notzivilehe jedoch letztlich ebenso bekämpft wie das Schul-
gesetz, das die Aufsicht, die Gestaltung des Lehrplans und die Genehmigung der Schulbü-
cher dem Staat überantwortete und der katholischen Kirche nur noch die Gestaltung des
eigenen Religionsunterrichts zugestand. Zwar wurde der Kirche das Recht eingeräumt, eige-
ne Schulen einzurichten, diese waren jedoch für Kinder aller Konfessionen zu öffnen und
unterlagen, ebenso wie der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen, der staatlichen
Kontrolle432. Ebenso heikel war auch das Gesetz über die interkonfessionellen Verhältnisse,
das für alle anerkannten Religionsgemeinschaften bestimmte Rechte und Pflichten festlegte,
etwa imBereich desReligionsbekenntnisses vonKindern aus konfessionell gemischten Ehen,

422 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 46–50.
423 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 57.
424 Kwan, Liberalism and the Habsburg Monarchy, 68; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 60–64.
425 Prot. ReichsratAH. 21. 10. 1867 (40. Sitzung) 1046;Harmat, Ehe auf Widerruf, 11–16.
426 Prot. ReichsratAH. 25. 10. 1867 (43. Sitzung) 1139.
427 Prot. ReichsratAH. 2. 4. 1868 (90. Sitzung) 2531; Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 189.
428 Hussarek, Lösung des Konkordats, 278–288. Für die Annahme der Gesetzesentwürfe in Abgeordneten-

haus und Herrenhaus siehe Prot. Reichsrat HH. 23. 3. 1868 (31. Sitzung) 612–626, Prot. Reichsrat
AH. 26. 3. 1868 (84. Sitzung) 2321–2327 (Ehegesetz); Prot. ReichsratHH. 31. 3. 1868 (34. Sitzung)
665–700, Prot. Reichsrat AH. 2. 4. 1868 (90. Sitzung) 2509–2518 (Schulgesetz); Prot. Reichsrat
HH. 14. 5. 1868 (42. Sitzung) 854–879, Prot. ReichsratAH. (110. Sitzung) 3324–3329 (Interkonfes-
sionelles Gesetz).

429 Rgbl.Nr. 47/1868;Rumpler, Parlament und Regierung, 689.
430 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 89.
431 Prot. ReichsratAH. 22. 10. 1867 (41. Sitzung) 1077; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 69 f.
432 Rgbl.Nr. 48/1868.
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des Glaubenswechsels sowie der Seelsorge gegenüber Angehörigen anderer Konfessionen433.
Auch hier erblickte die katholische Kirche, nicht zuletzt in der Bestimmung, imNotfall auch
Angehörigen anderer Glaubensrichtungen eine Bestattung auf katholischen Friedhöfen ge-
statten zu müssen, einen unangemessenen Eingriff in ihre Rechte434.

Neben dem Parlament beschäftigten die drei sogenannten „konfessionellen Gesetze“
auch die cisleithanische Regierung. So stand das Ehegesetz zwischen Jänner und Mai 1868
vier Mal auf der Tagesordnung des Ministerrates435, das Schulgesetz ebenfalls vier Mal436 so-
wie das interkonfessionelle Gesetz fünf Mal437. Gegenstand der Diskussion bildeten dabei
sowohl die Gesetzesentwürfe selbst als auch die Haltung der Regierung zu den Verhandlun-
gen imReichsrat. Parallel zu den Beratungen über die Gesetzesentwürfe versuchte die Staats-
führung jedoch auch, den sich abzeichnenden Konflikt mit dem Episkopat und dem Vati-
kan dadurch zu entschärfen, dass man die päpstliche Kurie um Verhandlungen zur Abände-
rung jener Punkte des Konkordats ersuchte, die den Staatsgrundgesetzen widersprachen438.
Nicht zuletzt aufgrund des wenig zielgerichteten Vorgehens des Botschafters beim päpstli-
chen Stuhl, AlbertGrafCrivelli, lehnte jedoch Papst Pius IX., unter dessen Federführung das
Konkordat geschlossen worden war, die von Franz Joseph favorisierte Lösung einer Revision
des Staatsvertrags rundweg ab439. Der cisleithanischen Regierung blieb somit im Frühjahr
1868 nur die Möglichkeit, beim Kaiser um die Sanktionierung der drei Gesetzesentwürfe an-
zusuchen, ohne dass die vom Monarchen explizit gewünschte einvernehmliche Lösung mit
dem Papst erreicht worden war. Dass dieser Schritt einen Konflikt mit der katholischen Kir-
che auslösen würde, war dem Kabinett durchaus bewusst.

Franz Joseph selbst zeigte sich in der konfessionellen Frage gespalten, da einerseits das
Konkordat im Jahr 1855 auf seinen Willen hin und in der von ihm gewünschten Form zu-
stande gekommen war440, er jedoch andererseits als konstitutioneller Monarch verpflichtet
war, die volle Durchsetzung der von ihm sanktionierten Verfassungsgesetze zu gewährleis-
ten441. Dieser Zwiespalt kam auch dadurch zum Ausdruck, dass sich der Kaiser an den Be-
ratungen imMinisterrat über die konfessionellen Gesetze, deren Inhalt seinen persönlichen
Überzeugungen diametral widersprach, kaum beteiligte. So führte er lediglich bei einer ein-
zigen Sitzung des Ministerrates im Frühjahr 1868, auf der das Verhalten der Regierung bei
der Behandlung des interkonfessionellen Gesetzes im Reichsrat diskutiert wurde, den Vor-
sitz442, während er im gleichen Zeitraum drei Sitzungen leitete, bei denen dasWehrgesetz auf
der Tagesordnung stand443. Die äußerst kritische Haltung des Monarchen gegenüber den

433 Rgbl.Nr. 49/1868.
434 Rgbl.Nr. 49/1868 Art. 12.
435 MR. v. 4. 2. 1868/VII;MR. v. 17. 3. 1868/VIII;MR. I v. 28. 3. 1868/I; MR. v. 28. 4. 1868/II (alle vier Proto-

kolle nicht erhalten).
436 MR. v. 4. 2. 1868/VI;MR. v. 24. 3. 1868/XIV;MR. I v. 28. 3. 1868/I; MR. v. 28. 4. 1868/III (alle vier Proto-

kolle nicht erhalten).
437 MR. v. 24. 1. 1868/I; MR. v. 7. 2. 1868/VI; MR. v. 13. 2. 1868/I; MR. v. 18. 5. 1868/III (alle vier Protokolle

nicht erhalten).
438 Hussarek, Lösung des Konkordats, 262 f.;Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 115.
439 Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate, 107 f.; Vocelka, Verfassung oder Konkordat,

59 f.;Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 118.
440 MR. v. 3. 12. 1851/II,Ömr. II/5, Nr. 592.
441 Fellner, Franz Josef und das Parlament, 310–318.
442 MR. v. 13. 2. 1868/I (Protokoll nicht erhalten).
443 MR. v. 21. 5. 1868/I; MR. v. 22. 5. 1868/I; MR. v. 24. 5. 1868/I (alle drei Protokolle nicht erhalten)
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drei Gesetzen, die er am 25. Mai 1868 sanktionierte, geht deutlich aus dem Protokoll des am
gleichen Tag abgehaltenen Ministerrates hervor. Der Monarch betonte in seiner Ansprache
an dieMinister, die konfessionellenGesetze primär aus Rücksicht auf die Staatsgrundgesetze
sanktioniert zuhabenunddeutete zudeman, in kirchlichenFragenkeineweiterenZugeständ-
nisse machen zu wollen. Die von ihm in diesem Zusammenhang gemachte Bemerkung, „zu
einem Bruchmit der Kirche werde Ich nimmermehr die Hand bieten, dessen dürfen Sie sich
[…] für versichert halten“444, zeigt deutlich, dass aus der Sicht Franz Josephs mit den kon-
fessionellen Gesetzen eine rote Linie erreicht worden war, die er keinesfalls zu überschreiten
gedachte. Tatsächlich wurden vom Kaiser in der Folge zwar noch mehrere Gesetze zur Re-
gelung konfessioneller Fragen sanktioniert. Diese betrafen jedoch allesamt Angelegenheiten,
die in den nach demMonat ihrer Sanktionierung als „Maigesetze“ bezeichneten drei Rechts-
normen nicht oder nicht ausreichend geregelt waren, so etwa die Versöhnungsversuche bei
gerichtlichen Ehescheidungen445, die Eheschließung zwischen Angehörigen verschiedener
christlicher Konfessionen446, die Beweiskraft der von den jüdischen Geistlichen geführten
Personenstandsmatriken447 sowie die Einrichtung von zivilen Personenstandsmatriken für
Konfessionslose448. Alle anderen konfessionellen Gesetzesvorlagen, die eine Änderung des
rechtlichen Status Quo in Religionsfragen bezweckten, darunter auch jener zur Einführung
der verpflichtenden Zivilehe in Cisleithanien, fanden dagegen entweder keine Mehrheit im
Abgeordnetenhaus oder scheiterten amWiderstand des Herrenhauses449.

Nach dem Inkrafttreten derMaigesetzemusste die cisleithanischeRegierung dem zu er-
wartenden Widerstand der päpstlichen Kurie und des einheimischen Klerus begegnen. Der
Vorschlag vonReichskanzler Beust, den konservativ-klerikalenUnterstaatssekretär imMinis-
terium des Äußeren Otto Freiherr von Rivalier von Meysenbug zur Vermittlung nach Rom
zu entsenden, stieß dabei auf wenig Gegenliebe seitens des Kabinetts. Die auf die unglückli-
che Mission von Botschafter Crivelli Bezug nehmende Bemerkung von Unterrichtsminister
Hasner gegenüber Beust, „nach Rom können wir doch nur zweierlei Leute schicken: solche,
die uns dort verraten, oder solche, die man dort hinauswirft“450, zeigt deutlich die geringen
Erfolgsaussichten, die man dem erneuten Verständigungsversuch mit dem Papst einräumte.
Tatsächlich stand auch die Mission Meysenbugs von Anfang an unter keinem guten Stern.
Der päpstlicheNuntius hatte bereits einenTagnach ihrer Sanktionierung gegen dieMaigeset-
ze protestiert, was auf einer Sitzung des Ministerrates Anfang Juni 1868 zur Sprache kam451.
Auch die Gespräche des Sondergesandten in Rom führten zu keinem Erfolg452. Die unnach-
giebige Haltung insbesondere von Papst Pius IX. wurde am 22. Juni 1868 deutlich, als dieser

444 MR. v. 25. 5. 1868/I.
445 Rgbl.Nr. 3/1869.
446 Rgbl.Nr. 4/1869;Hussarek, Lösung des Konkordats, 296.
447 Rgbl.Nr. 12/1869; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 327.
448 Rgbl.Nr. 51/1870;Hussarek, Lösung des Konkordats, 297.
449 Prot. Reichsrat HH. 13. 5. 1869 (75. Sitzung) 2103 f.; Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 122 f.;

Hussarek, Lösung des Konkordats, 305.
450 Hasner, Denkwürdigkeiten, 100.
451 MR. v. 8. 6. 1868/I (Protokoll nicht erhalten).
452 Hussarek, Lösung des Konkordats, 291–294.
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in einer geheimen Sitzung des Kardinalskollegiums die Maigesetze Kraft seiner Autorität als
abscheuliche, die Rechte und Autorität der Kirche verletzende Rechtsnormen bezeichnete,
die samt den aus ihnen erwachsenden Folgen für immer nichtig und ungültig seien453.

Die Vehemenz, mit der die Kurie auf die Sanktionierung der konfessionellenGesetze re-
agierte, erscheint vor dem Hintergrund, dass die inneren Rechts- und Besitzverhältnisse der
katholischenKirche inCisleithanien nicht angetastet wordenwaren und zudem das Konkor-
dat in weiten Teilen geltendes Recht blieb454, aus heutiger Sicht als unangemessen. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass die päpstliche Kurie in der Angelegenheit einen völlig anderen
Rechtsstandpunkt einnahm als die Führung des Habsburgerreiches. Rom betrachtete das
Konkordat nicht als einfachen, im Bedarfsfall modifizierbaren Staatsvertrag, sondern als zwi-
schen dem Papst als Vertreter Gottes und dem Kaiser geschlossenen, unveränderlichen Pakt
mit ewiger Gültigkeit, dem sich jegliches andere, vom Staat ausgehende Recht unterzuord-
nen habe. Von diesem Standpunkt aus konnten Gesetze, die in Widerspruch zu den Bestim-
mungen des Konkordats standen, keine Gültigkeit erlangen. Außerdem liegt auf der Hand,
dass die katholische Kirche mit ihrem Anspruch auf Rechtgläubigkeit kein Interesse daran
hatte, den übrigen Konfessionen Cisleithaniens gleichgestellt zu werden und zudem durch
die Einschränkungen im Bereich des Schulwesens und der Ehegerichtsbarkeit Teile ihres ge-
sellschaftlichen Einflusses einzubüßen. Während sich für die cisleithanische Regierung aus
der päpstlichen Erklärung keine unmittelbaren Folgen ergaben, bildete diese jedoch für das
Episkopat die Rechtfertigung, gegen die Maigesetze vorzugehen.

b) Der Fall Rudigier

Grundsätzlich bemühte sich die Regierung sowohl vor als auch nach der Sanktionierung der
Maigesetze um ein gutes Verhältnis zu den Bischöfen Cisleithaniens. So erwog man im Mai
1868, das Episkopat in einem Schreiben über den Inhalt der konfessionellen Gesetze zu in-
formieren und dabei zu betonen, dass gegen den Fortbestand der geistlichen Ehegerichte als
innerkirchliche Angelegenheit kein Einwand bestehe455. Die Verdammung der Maigesetze
durch den Papst machte diese Bemühungen jedoch insofern zunichte, als mehrere Bischöfe
darin die Rechtfertigung erblickten, den Gläubigen die Nichtbefolgung der entsprechenden
Rechtsnormen zu empfehlen. Zunächst geschah dies jedoch nur mittels interner Weisungen
andenKlerus zurOrganisationdesWiderstandes gegendie konfessionellenGesetze.Dagegen
besaß der Staat in Hinblick auf die in Artikel 3 des Konkordats festgeschriebenen Bestim-
mungen, denen zufolge die Bischöfe frei mit den Geistlichen und den Gläubigen verkehren
durften456, keine Handhabe. Die schärfsten Formulierungen wählte dabei der Bischof von
Linz, Franz JosephRudigier457, der gegenüber demKlerus seiner Diözese unter anderem das
Konkordat als zur Gänze weiterbestehend, die Zivilehe als Konkubinat und den Anspruch

453 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 162 f.; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 328.
454 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 89 f.
455 Hussarek, Lösung des Konkordats, 289;MR. v. 27. 5. 1868/I; MR. v. 28. 5. 1868/VIII (beide Protokolle

nicht erhalten).
456 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 3.
457 Zu Rudigier sieheÖbl. 9: 313 f.;Meindl, Leben undWirken.
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der Kirche auf die Volksschule als weiterhin aufrecht bezeichnete458. Dieses Verhalten bildete
für die Regierung, die entschlossen war, in der Angelegenheit ihre Autorität zu behaupten,
den Anlass, am Linzer Bischof ein Exempel zu statuieren.

DieMöglichkeit dazu schuf Rudigier selbst, indem er seine Ansichten zu denMaigeset-
zen in einem Hirtenbrief niederlegte, der von den Geistlichen im Rahmen des Gottesdiens-
tes an die Gläubigen verlesen werden sollte. In diesem erläuterte er eingehend den Inhalt der
drei konfessionellen Gesetze aus der Sicht der katholischen Kirche, wobei er den Gläubigen
verklausuliert nahe legte, dass diese Rechtsnormen aufgrund ihresWiderspruchs zu den Leh-
ren der Kirche nicht befolgt werden müssten459. Weil der Hirtenbrief in großer Stückzahl
gedruckt wurde und sein Inhalt zudem für die Öffentlichkeit bestimmt war, bot sich für die
Regierung die Möglichkeit, dagegen unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Presse-
gesetzes vorzugehen460. Tatsächlich ordnete der Statthalter von Oberösterreich, der spätere
Vorsitzende des Ministerrates Hohenwart461, dem gemäß des Pressegesetzes ein Vorabexem-
plar jeder Druckschrift vorgelegt werdenmusste462, am 12. September 1868 die Beschlagnah-
mung des noch nicht in Umlauf gebrachten Hirtenbriefes an. Der umgehende Protest Ru-
digiers gegen die Konfiskation wurde vomObersten Gerichtshof am 20. Jänner 1869 in letz-
ter Instanz abgewiesen463, woraufhin die Staatsanwaltschaft unter Bezugnahme auf § 28 des
Pressegesetzes eine Untersuchung gegen den Bischof wegen des Verbrechens der Störung der
öffentlichen Ruhe gemäß § 65 des Strafgesetzbuches einleitete464. Ein Majestätsgesuch Ru-
digiers, in dem der Bischof um Schutz gegen die Verfügungen des Gerichts bat, bildete zwar
den Gegenstand zweier Beratungen desMinisterrates465, blieb jedoch sonst ohne die vom Bi-
schof erhoffteWirkung.Nach längeren Streitigkeiten zwischen demLandesgericht Linz und
der Staatsanwaltschaft, ob tatsächlich einVerfahren zu eröffnenwar, entschied schließlich das
Oberlandesgericht Wien am 21. April 1869, dass mit der Voruntersuchung zu beginnen und
Rudigier zu einer Vernehmung vorzuladen sei. Der Bischof erschien jedoch nicht zu dem auf
den 14. Mai 1869 angesetzten Termin, wobei er sein Fernbleiben schriftlich mit einer päpst-
lichen Weisung rechtfertigte, die ihm das Erscheinen vor einem weltlichen Gericht untersa-
ge466. Über diese Vorgänge berichtete Justizminister Herbst imMinisterrat am 22.Mai 1869,
wobei er das Kabinett auch darüber informierte, dass das Landesgericht in Linz den Bischof
unter Androhung einer Geldstrafe sowie der Erlassung eines Vorführungsbefehls aufgefor-
dert habe, zu einem neuen Vernehmungstermin zu erscheinen. Dabei solle der Bischof auch
über die angebliche Weisung des Papstes befragt werden, die nach Ansicht des Justizminis-
ters einen Eingriff in die Souveränitätsrechte des Kaisers und darüber hinaus eine Verletzung

458 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 164.
459 Für ein Faksimile des Hirtenbriefes siehe den Anhang zuMarckhgott, Der Hirtenbrief, 62–66.
460 Rgbl.Nr. 6/1863; Rgbl.Nr. 142/1868 Art. III. Das Gesetz wurde durch die Novellierung 1868 insofern

verschärft, als der verantwortliche Redakteur einer Druckschrift auch dann haftbar gemacht werden konnte,
wenn er einen gesetzwidrigen Text durch Nachlässigkeit in die Druckschrift aufgenommen hatte.

461 Zur Haltung Hohenwarts als oberösterreichischer Statthalter in kirchlichen Fragen siehe Schenk-Sudhof,
Karl Graf Hohenwart, 22–27.

462 Rgbl.Nr. 6/1863 § 17;Olechowski, Die Entwicklung des Preßrechts, 388 ff.
463 Für den ausführlich begründeten Spruch des OGH siehe Allgemeine österreichische Gerichts-Zei-

tung v. 16. 2. 1869. Für die Beschwerde Rudigiers siehe Vering, Der Pressprozess, 335–343.
464 Rgbl.Nr. 6/1863 § 28;Rgbl.Nr. 117/1852 § 65; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 164.
465 MR. v. 13. 10. 1868/IV;MR. v. 24. 10. 1868/I (beide Protokolle nicht erhalten).
466 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 165.
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der Bestimmungen vonArtikel 14 des Konkordats darstellte467. Insgesamt vertrat Herbst die
Meinung, dass die Regierung in der Angelegenheit eine harte Linie vertreten müsse, da, „die
Renitenz des Klerus jetzt eine ganz andere Gestalt annimmt, als sie früher hatte, wo es sich
meist um doktrinäre Auslegungen handelte“468.

Tatsächlich wurde Rudigier, der auch der zweiten Vorladung keine Folge leistete, am 5.
Juni 1869 zwangsweise dem Gericht vorgeführt und anschließend das Strafverfahren gegen
ihn eröffnet. Versuche anderer cisleithanischer Bischöfe, in der Sache zu vermitteln, blieben
erfolglos. So entschied der Ministerrat in seiner Sitzung am 5. Juli 1869, auf ein entsprechen-
des Schreiben des Wiener Erzbischofs Joseph Othmar Kardinal Rauscher469, in dem dieser
fürRudigier intervenierte, nicht imDetail einzugehen, da, so dasArgument vonMinisterprä-
sident Taaffe, die Angelegenheit gerichtsanhängig sei und sich daher nicht für eine schriftli-
che Beantwortung eigne.Gleichzeitig verständigte sich dasKabinett jedoch darauf, Rauscher
zu bitten, von einer Veröffentlichung seines Schreibens in den Zeitungen bis zum Vorliegen
eines Urteils in dem Fall Abstand zu nehmen, da „eine solche frühere Verlautbarung voraus-
sichtlich den der Absicht des Kardinals entgegengesetzten Eindruck hervorrufen würde“470.
Letztlich verurteilte ein Geschworenengericht471 am Landesgericht Linz am 12. Juli 1869 Bi-
schof Rudigier wegen des versuchten Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe bei ei-
ner Strafandrohung von einem bis fünf Jahren schwerem Kerker nach der Berücksichtigung
zahlreicher Milderungsgründe zu insgesamt 14 Tagen Haft und zum Ersatz der Prozesskos-
ten.NachdemRudigier zu demProzess nicht erschienenwar, trat dasUrteil aber nicht sofort
in Kraft, sondern erst nach Ablauf einer achttägigen Frist472. Bereits einen Tag nach der Ur-
teilsverkündung teilte jedoch Franz Joseph Justizminister Herbst in einem Handschreiben
mit, dass er dem Bischof aus Gnade „die über ihn verhängte 14 tägige Kerkerstrafe, sowie die
rechtlichen Folgen dieser Verurteilung“ nachgesehen habe473. Rudigier, der sich noch am 10.
Juli beim Kaiser bitter über die ihm zuteilgewordene Behandlung beklagt hatte474, bedankte

467 Art. 13 und 14 des Konkordats enthielten die Pflicht des Klerus, in weltlichen Angelegenheiten vor weltlichen
Gerichten zu erscheinen. Der zweite Absatz von Art. 14 legte allerdings fest, dass bestimmte Rechtsfälle von Bi-
schöfen nur vor einem vom Kaiser in Einvernehmen mit dem Papst eingesetzten Gericht verhandelt werden
durften.Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 13 und 14.Das Landesgericht Linz stellte sich jedoch auf den Standpunkt,
dass der entsprechende Artikel des Konkordats inWiderspruch zu den Staatsgrundgesetzen von 1867 stehe und
daher als aufgehoben zu betrachten sei. Dieser Argumentation schlossen sich in Folge das Oberlandesgericht
Wien und der Oberste Gerichtshof an. Siehe Vering, Das kirchliche Lehramt der Bischöfe und die Staats-
gewalt in Österreich, 169 ff.

468 MR. v. 22. 5. 1869/VIII.
469 Zu Rauscher siehe Öbl. 8: 442 f.;Wolfsgruber, Joseph Othmar Cardinal Rauscher. Rauscher, der als

einziger Bischof nicht auf seine Virilstimme im Herrenhaus verzichtet hatte, galt als gemäßigter Vertreter des
Episkopats, weshalb die Regierung interessiert war, ein gutes Einvernehmenmit ihm zu bewahren.Rumpler,
Parlament und Regierung, 692.

470 MR. v. 5. 7. 1869/I. Das Schreiben Rauschers wurde dreiWochen nach dem Urteilsspruch in der katholischen
Tageszeitung „Das Vaterland“ veröffentlicht. Die „Neue Freie Presse“ berichtete daraufhin zwei Tage später
über die Behandlung des Schreibens imMinisterrat am 5. Juli 1869 sowie dessen Entscheidung, es ad acta zu
legen.Das Vaterland v. 2. 8. 1869;Neue Freie Presse (M.) v. 4. 8. 1869.

471 Im Jahr 1869war die Geschworenengerichtsbarkeit fürVerbrechen undVergehen nach demPressegesetz wieder
eingeführt worden.Rgbl.Nr. 32/1869;Olechowski, Die Entwicklung des Preßrechts, 475 ff.

472 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 165 f.; Tages-Post v. 12. 7. 1869 und v. 13. 7. 1869.
473 Hhsta., CBProt. 74/1869.
474 Hhsta., CBProt. 74/1869, Beilage 2.
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sich umgehend und mit überschwänglichen Worten für seine Begnadigung475. Gleichzeitig
erklärte der Bischof in seinem auf den 17. Juli 1869 datierenden Schreiben an Franz Joseph
jedoch auch, weiterhin auf dem prinzipiellen Standpunkt zu verharren, kein Unrecht began-
gen zu haben, weshalb er trotz der Begnadigung beim Obersten Gerichtshof eine Nichtig-
keitsbeschwerde gegen seine Verurteilung einlegte476. Unmittelbar vor der für 20. August
1869 anberaumten Verhandlung des Obersten Gerichtshofs zog Rudigier seine Beschwerde
jedoch ohne Angabe von Gründen zurück477, womit das Urteil aufrecht und die Nachsicht
seiner Folgen ein Gnadenakt desMonarchen blieb. Das Vorgehen der Regierung, auch wenn
es letztlich für Rudigier folgenlos blieb, diente offensichtlich alsWarnung an denKlerus, von
weiteren Kraftproben mit der Staatsmacht Abstand zu nehmen.

c) Die konfessionelle Gesetzgebung in der Praxis

Siehtman von der unnachgiebigenHaltung des Papstes sowie einiger cisleithanischer Bischö-
fe ab, stieß dieUmsetzung der konfessionellenGesetze insgesamt auf deutlichwenigerWider-
stand als aufgrund ihres langwierigen und komplizierten Zustandekommens zu erwarten ge-
wesen war. So zeigte sich der Großteil der Bevölkerung gegenüber den neuen Rechtsnormen
überaus aufgeschlossen,was auch in zahlreichenDankesadressen vonGemeindevertretungen
an den Ministerrat anlässlich des ersten Jahrestages der Sanktionierung der konfessionellen
Gesetze zum Ausdruck kam478. Selbst der den Maigesetzen bekanntlich kritisch gegenüber-
stehende Kaiser konnte letztlich dadurch zufriedengestellt werden, dass die Regierung keine
weiteren Vorstöße in kirchlichen Angelegenheiten mehr unternahm. Der vom Monarchen
anlässlich der SanktionierungderGesetze am25.Mai 1868 imMinisterrat geäußerteWunsch,
das Kabinett möge, wenn nötig, energisch gegen die Herabwürdigung der katholischen Kir-
che in der Presse vorgehen, wurde pflichtgemäß umgesetzt. Während noch im Juni und Juli
1868 als kirchenfeindlich bezeichnete Beiträge der Satirezeitschrift „Figaro“ dreimal den Mi-
nisterrat beschäftigten479, gingen die Staatsanwaltschaften später offenbar so rigoros gegen
jegliche kirchenkritischen Veröffentlichungen vor480, dass sich das Kabinett kaummehr mit
der Frage beschäftigenmusste. Als im Juli 1869 doch noch einmal ein als unangemessen emp-
fundener Beitrag über die katholische Kirche den Ministerrat beschäftigte, war der Grund
dafür nicht der Artikel selbst, sondern das Verhalten der Justizbehörden in der Angelegen-
heit. Die Staatsanwaltschaft hatte im Fall eines am 6. Juni 1869 in der vom Grazer Arbei-

475 So erklärte Rudigier in dem Schreiben seine Bereitschaft, für Franz Joseph, wenn nötig, leiden und sterben zu
wollen.Hhsta., CBProt. 74/1869, Beilage 1.

476 Hhsta., CBProt. 74/1869, Beilage 1.
477 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 166; Vering, Der Pressprozess, 347. Gustav Kolmer behauptet

dagegen, der OGH habe die Berufung Rudigiers mit Hinweis auf die kaiserliche Begnadigung abgewiesen.
Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 372. Diese Darstellung kann aufgrund des Verlustes der Akten des
OGH zu dem Fall im Zweiten Weltkrieg weder verifiziert noch widerlegt werden. Aufgrund des Fehlens ei-
nes entsprechenden Urteils in den maßgeblichen zeitgenössischen Veröffentlichungen erscheint sie jedoch wenig
plausibel. Siehe Adler – Krall –Walther, Sammlung.

478 MR. v. 26. 5. 1869/I–II; MR. v. 29. 5. 1869/IV.
479 MR. v. 8. 6. 1868/I; MR. II v. 1. 7. 1868/I; MR. v. 11. 7. 1868/II (alle drei Protokolle nicht erhalten).
480 So heißt es beispielsweise im „Figaro“, der zuvor regelmäßig Spottverse über den kaiserlichen Sondergesandten

beim päpstlichen Stuhl, Rivalier vonMeysenbug, veröffentlicht hatte, am 30.Mai 1868: „Hier wär’ das Plätz-
chen, Herr v. Meysenbug, doch haben wir an einmal 100 Gulden Strafe schon genug.“ sowie an anderer
Stelle in der gleichen Ausgabe: „Auch hier wär’, Herr v. Meysenbug, ein Platz für dies und das, doch es ver-
steht der Staatsanwalt, ach leider! keinen Spaß.“ Figaro v. 30. 5. 1868.
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terverein „Vorwärts“ herausgegebenen Zeitschrift „Freiheit“ erschienenen kirchenkritischen
Artikels entgegen der üblichen Praxis entschieden, nicht gegen die Herausgeber des Blattes
vorzugehen. DerMinister für Kultus undUnterricht, der die Angelegenheit am 10. Juli 1869
im Ministerrat zur Sprache brachte, kündigte daraufhin an, der Staatsanwaltschaft die Wei-
sung erteilen zu lassen, gegen die seiner Meinung nach ohnehin übel beleumundete Zeitung
im Wiederholungsfall sofort Anklage zu erheben481. Nach dieser Sitzung wurden bis Ende
1871 keine die katholische Kirche berührenden Presseangelegenheiten mehr im Ministerrat
besprochen.

Auch die praktische Umsetzung der Maigesetze selbst lief weitgehend reibungslos und
erforderte nur selten eine Einflussnahme des Kabinetts. Zwar gelangte das interkonfessionel-
le Gesetz nach seiner Sanktionierung noch dreimal auf die Tagesordnung des Ministerrates,
wobei jedoch in allen Fällen lediglich die Frage der Auslegung einzelner Artikel des Geset-
zes in nicht eindeutig geregelten Grenzfällen zur Debatte stand482. Das Schulgesetz wurde
dagegen nach dem Mai 1868 nicht mehr im Ministerrat behandelt, was auch damit zusam-
menhing, dass die Diskussion des Verhältnisses von Kirche und Schule in die Debatte des
Kabinetts um das Volksschulgesetz mit einfloss. Nur das Ehegesetz bot noch einige Zeit nach
seiner Sanktionierung Anlass zu regelmäßigen Diskussionen. Den Grund dafür bildete vor
allem die Bestimmung, dass alle bereits laufenden Scheidungsprozesse von Katholiken von
den geistlichen Ehegerichten an die staatlichen Gerichte überzugehen hatten483. Ein eben-
falls imMinisterrat zur Sprache gekommener Erlass des Justizministeriums legte zudem fest,
dass die kirchlichen Ehegerichte die über diese Fälle angelegten Akten den staatlichen Stel-
len ausfolgen mussten484. Dieser Anordnung kamen jedoch zahlreiche geistliche Würden-
träger nicht nach485, worauf die Gerichtsbehörden mit Strafdrohungen reagierten. Wie we-
nig dieseMaßnahmen letztlich geeignet waren, den gesetzlichen Bestimmungen zur Geltung
zu verhelfen, zeigt der im Ministerrat vom 2. August 1869 zur Sprache gekommene Fall des
Fürsterzbischofs von Brixen, Vincenz Gasser. Dieser hatte, vomKreisgericht Feldkirch unter
Androhung einer Geldstrafe von 1.000 Gulden zur Herausgabe eines Ehegerichtsakts aufge-
fordert, dem Gericht lapidar mitgeteilt, den betreffenden Akt vernichtet zu haben. Dass Jus-
tizminister Herbst den Fall als beispielhaft dafür bezeichnete, „wie weit von Seiten einzelner
Mitglieder des Episkopats in der Renitenz gegen die Staatsgrundgesetze gegangen werde“486,
verwundert vor dem Hintergrund ähnlicher, gleichfalls im Ministerrat besprochener Vorfäl-
le487 nicht. Der Konflikt zwischen der Regierung und dem Episkopat über die Ehegerichts-
barkeit führte auch zu einer Verunsicherung der Bevölkerung, welche den Eindruck erhielt,
dass die kirchlichen Ehegerichte weiter Bestand hatten und staatlich rechtswirksame Urtei-
le fällen durften. Eine entsprechende parlamentarische Interpellation wurde darauf von der
Regierung mit einer Erklärung über die Gültigkeit des Ehegesetzes und die alleinige Zustän-

481 MR. v. 10. 7. 1869/II.
482 MR. v. 7. 8. 1868/VI (Protokoll nicht erhalten);MR. v. 5. 7. 1869/VIII;MR. v. 21. 3. 1870/III (Protokoll nicht

erhalten).
483 Rgbl.Nr. 47/1868 Art. IV § 4.
484 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 164;MR. v. 27. 8. 1868/XII (Protokoll nicht erhalten).
485 MR. v. 5. 12. 1868/VI; MR. v. 22. 2. 1869/VI (beide Protokolle nicht erhalten).
486 MR. I v. 2. 8. 1868/II.
487 MR. v. 5. 12. 1868/VI; MR. v. 22. 2. 1869/VI (beide Protokolle nicht erhalten).
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digkeit staatlicher Gerichte in Scheidungsangelegenheiten beantwortet488. Der Grund, dass
das Ehegesetz nach dem August 1869 nicht mehr auf der Tagesordnung des Ministerrates
auftauchte, lag letztlich wohl weniger daran, dass der Klerus die neuen Bestimmungen ak-
zeptiert hatte, als an der Tatsache, dass die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnenen
Scheidungsverfahren nunmehr abgeschlossen waren.

d) Der Weg zur Aufhebung des Konkordats

DieöffentlicheMeinungbrachtedie den staatlichenGesetzen entgegenstehendenEigenmäch-
tigkeiten eines Teils des Episkopats und der Geistlichkeit mit der weiteren Gültigkeit des
Konkordats in Cisleithanien in Zusammenhang. Tatsächlich hatten die Staatsgrundgesetze
nur einen kleinen Teil des Vertragswerks außer Kraft gesetzt, während die übrigen Vorrechte
der katholischenKirche, vor allem hinsichtlich der geistlichen Pfründe sowie der Autonomie
und Immunität kirchlicher Einrichtungen, unangetastet blieben489. Vor allem von liberaler
Seite wurde daher im Reichsrat und in der Presse wiederholt eine Kündigung des Konkor-
dats und eine gänzlicheNeuregelung des Verhältnisses von Staat undKirche gefordert490. Be-
stimmte als nicht mehr zeitgemäß betrachtete Privilegien der Kirche, auch wenn diese zum
Teil gar nicht mit dem Konkordat in Zusammenhang standen, wurden dabei zum Anlass
genommen, eine Kündigung des Vertragswerks zu verlangen. Starken Auftrieb erhielt die Be-
wegung im Juli 1869, als von den Staatsbehörden in einemKrakauer Karmeliterinnenkloster
eine ‚geisteskranke‘ Nonne entdeckt wurde, die von ihrenMitschwestern 20 Jahre lang unter
menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten worden war491. Die Aufdeckung der
Affäre, die durch eine anonyme Anzeige ins Rollen gekommen war492, erfolgte unmittelbar
nach dem Ende des Prozesses gegen Bischof Rudigier, der die öffentlicheMeinung bereits zu
Ungunsten des Klerus beeinflusst hatte. DieserUmstandwarmit einGrund für den in vielen
Zeitungen losbrechenden Proteststurm, der sich gegen die katholische Kirche im Allgemei-
nen sowie das Konkordat, das mit dem in Krakau verübten Verbrechen in Zusammenhang
gebracht wurde493, im Speziellen richtete. DerUmstand, dass die Klosterschwestern imZuge
ihrer Befragung ausgesagt hatten, dass die Inhaftierung der Nonne von dem in Rom ansäs-
sigen Ordensgeneral angeordnet worden sei und auch der Krakauer Bischof, Anton Gałecki,
von der Angelegenheit gewusst habe494, setzte die Regierung unter Zugzwang.

Der Umstand, dass das Konkordat zahlreiche Passagen enthielt, die der Dezemberver-
fassungund anderen staatlichenGesetzenwidersprachen,war der cisleithanischenRegierung
durchaus bewusst. DieMaigesetze hatten zwar einige Teilbereiche des Verhältnisses von Staat
und Kirche in verfassungskonformer Weise neu geregelt, die Regierung unternahm jedoch
aufgrunddes zu erwartendenWiderstandes desKaisers sowie konservativer politischerKräfte
keineweiterenVersuche, auchdie übrigenWidersprüchlichkeiten imWegederGesetzgebung

488 MR. II v. 18. 1. 1869/VII; MR. v. 27. 1. 1869/III (beide Protokolle nicht erhalten); Prot. Reichsrat AH.
15. 1. 1869 (155. Sitzung) 4758; Prot. ReichsratAH. 28. 1. 1869 (159. Sitzung) 4867 f.

489 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 89 f.
490 Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 299–304; Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 91–103; Kol-

mer, Parlament und Verfassung 1: 299–304.
491 Neue Freie Presse (M.) v. 25. 7. 1869. Zu dem Fall sieheWurm, Affäre Barbara Ubryk. Zur internatio-

nalen Reaktion auf den Fall sieheGross, War against Catholicism, 157–163.
492 Tages-Post v. 29. 7. 1869.
493 Neue Freie Presse (M.) v. 25. 7. 1869.
494 NeuesWiener Tagblatt v. 25. 7. 1869 und v. 2. 8. 1869.
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zu beseitigen. Stattdessen beschränkte man sich darauf, Gegensätze zwischen dem Konkor-
dat undden staatlichenGesetzen nur imAnlassfall zu behandeln und auszuräumen.Minister
für Kultus undUnterricht Hasner hatte am 7. Juni 1869, also noch vor dem Bekanntwerden
der Vorgänge in Krakau, eine Verordnung erlassen, die festhielt, dass ein Bischof zwar das
Recht habe, einen Geistlichen in eine kirchliche Korrektionsanstalt einzuweisen, dieser je-
doch inHinblick auf das Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit495 nicht zumVerbleib
in derselben gezwungen werden könne496. Auch die Mitwirkung staatlicher Organe an der
Vollstreckung einer vom Bischof angeordneten Einweisung von Priestern in eine geistliche
Haftanstalt wurde, obwohl im Konkordat festgeschrieben497, für die Zukunft explizit ausge-
schlossen. Den unmittelbaren Anlass für die Verordnung hatte, wie Justizminister Herbst in
einer Sitzung des Ministerrates im August 1869 erläuterte, das Vorgehen eines Männerklos-
ters in Tarnów gebildet, das offenbar unter Berufung auf das Konkordat die Unterstützung
der politischen Behörden zur Inhaftierung eines Priesters angefordert hatte498. Der Vorfall in
Krakau zeigte jedoch deutlich, dass diese Verordnung nicht weit genug ging, da sie Angehöri-
ge vonOrdensgemeinschaften, die nicht ordiniertwarenunddamit demgeistlichen Stand im
engeren Sinn nicht angehörten, ausschloss. Daher wurde imMinisterrat am 2. August 1869,
auf dem der Vorfall im Karmeliterinnenkloster ausführlich besprochen wurde, beschlossen,
eine weitergehende, vom Minister des Innern Giskra entworfene Verordnung in der Ange-
legenheit der geistlichen Korrektionsanstalten herauszugeben. Diese sollte präzisieren, dass
sämtliche Ordensangehörige beiderlei Geschlechts nicht auf der Grundlage kirchlicher Be-
stimmungen gegen ihren Willen festgesetzt werden durften und darüber auch in Kenntnis
zu setzen waren. Darüber hinaus wurde den Bischöfen die Pflicht auferlegt, die Staatsbehör-
den über Zahl, Namen und voraussichtliche Haftdauer der sich in freiwilliger Verwahrung
befindlichen Personen in Kenntnis zu setzen. Für den Fall der Weigerung, dieser Verpflich-
tung nachzukommen, wurde eine Intervention der staatlichen Behörden in Aussicht gestellt.
Keine Zustimmung im Kabinett fand dagegen der vom Justizminister mehrfach gemachte
Vorschlag, ein staatliches Aufsichtsrecht über die Klöster einzuführen499. Nach einigen Kor-
rekturwünschen des Kaisers am Entwurf, die imMinisterrat am 6. August 1869 zur Sprache
kamen500, wurde die entsprechende gemeinsame Verordnung des Ministers für Kultus und
Unterricht, des Ministers des Innern und des Justizministers schließlich am 7. August 1869
vomKaiser genehmigt und amfolgendenTag zusammenmit der ursprünglichenVerordnung
vom 7. Juni 1869 im Reichsgesetzblatt publiziert501. Ebenfalls am 6. August beschloss der
Ministerrat darüber hinaus, den Karmeliterinnen in Krakau die bisher gewährte staatliche
Unterstützung in der Höhe von 1800 Gulden jährlich ersatzlos zu streichen502.

Das Vorgehen der Regierung in der Affäre um das Kloster in Krakau wurde sowohl in
der Presse als auch in der Historiografie vielfach kritisiert, da kein einziger kirchlicher Wür-
denträger für die Vorgänge zur Verantwortung gezogen wurde. Das Kabinett musste sich
zudem den Vorwurf gefallen lassen, bekannte Missstände zu lange ignoriert und nach dem

495 Rgbl.Nr. 87/1862.
496 Rgbl.Nr. 134/1869.
497 Rgbl.Nr. 195/1855 Art. 11 und 16.
498 MR. I v. 2. 8. 1868/II.
499 MR. I v. 2. 8. 1868/II.
500 MR. v. 6. 8. 1868/I.
501 Rgbl.Nr. 135/1869.
502 MR. v. 6. 8. 1868/II.
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Bekanntwerden des Vorfalls lediglich eine Symptombekämpfung vorgenommen zu haben.
Auch Handelsminister Plener bemerkte dazu in der Ministerratssitzung am 2. August 1869,
dass es ihm nicht zusage, „wenn die Regierung mit ihren Maßregeln der Zeitungspresse fol-
ge, wie es in dem vorliegenden Falle den Anschein haben würde“503. Allerdings befand sich
die Regierung in der Frage der kirchlichen Angelegenheiten generell in einer schwierigen Po-
sition. Einerseits war man einem starken Druck der liberalen politischen Kräfte sowie eines
großen Teils der Bevölkerung ausgesetzt, die für eine Beseitigung der Sonderstellung sowie
der Vorrechte der katholischen Kirche eintraten. So wurden zwischen Mai 1868 und Mai
1870 im Abgeordnetenhaus des Reichsrates insgesamt 31 Petitionen zum Konkordat einge-
bracht, wobei der Großteil die Forderung auf dessen Aufhebung beinhaltete504. Zusätzlich
gingen Anträge einzelner Reichsratsabgeordneter sowie von politischen Vereinigungen ein,
die gleichfalls eine Neuregelung des Verhältnisses von Staat und Kirche forderten und mit
denen sich derMinisterrat insgesamt fünfMal beschäftigte505. Andererseits erschien der Re-
gierung, der das Weiterbestehen des Sonderstatus der katholischen Kirche mehrfach Proble-
me bereitete, die Umsetzung der Forderungen der Liberalen sowie der Öffentlichkeit lange
Zeit politisch nicht umsetzbar. Die Kündigung des Konkordats als einseitigen Bruch eines
internationalen Vertrags sollte aus außenpolitischen Rücksichten vermeiden werden. Außer-
dem wollte der Kaiser trotz der bekannten, sich für die Staatsmacht aus dem Vertragswerk
ergebenden Probleme einen Bruch mit dem Papst vermeiden und hoffte weiterhin, dass die
Verhandlungen mit der Kurie über die Abänderung des Konkordats doch noch zum Erfolg
führen könnten506. Vor diesem Hintergrund bot sich für das Kabinett nur die Möglichkeit,
die Widersprüche zwischen dem Konkordat und den Staatsgesetzen durch Spezialgesetzge-
bung und auf demVerordnungsweg auszuräumen und darüber hinaus auf eine günstige Ver-
änderung der politischen Verhältnisse zu hoffen.

Diese Gelegenheit ergab sich ein Jahr nach den Affären rund um Bischof Rudigier und
das Krakauer Kloster, als sich Papst Pius IX. am 18. Juli 1870 auf dem Ersten Vatikanischen
Konzil in einem Dogma als für in Glaubensfragen unfehlbar erklärte507. Auf einem zwei Ta-
ge später unter Vorsitz des Kaisers abgehaltenen Ministerrat, an dem neben den Minister-
präsidenten beider Teile der Habsburgermonarchie, Potocki und Andrássy, ausschließlich

503 MR. I v. 2. 8. 1868/II.
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(5. Sitzung) 45; Prot. ReichsratAH. 17. 1. 1870 (6. Sitzung) 55 f.; Prot. ReichsratAH. 7. 2. 1870
(18. Sitzung) 329; Prot. Reichsrat AH. 10. 2. 1870 (19. Sitzung) 342; Prot. Reichsrat AH. 14. 2.
1870 (20. Sitzung) 371; Prot. Reichsrat AH. 17. 2. 1870 (21. Sitzung) 386; Prot. Reichsrat AH.
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der ungarische Kultusminister József Eötvös508 und der cisleithanische Minister für Kultus
und Unterricht Stremayr teilnahmen509, stellte letzterer den Antrag, das Konkordat für auf-
gehoben zu erklären510. Stremayr argumentierte damit, dass sich durch die Unfehlbarkeitser-
klärung die Rechtspersönlichkeit des Papstes geändert habe, die nunmehr mit dem eigentli-
chen Unterzeichner des Vertragswerks, dem fehlbaren Papst, ungeachtet der Tatsache, dass
es sich um dieselbe Person handle, nicht identisch sei. Dieser Wegfall eines Vertragspartners
habe dasKonkordat erlöschen lassen, wodurch es nichtmehr notwendig sei, dieses formell zu
kündigen, sondern nur noch dessen Aufhebung der päpstlichen Kurie mitzuteilen511. Dieser
Vorgehensweise stimmten der Kaiser und der ungarische Ministerpräsident Andrássy sowie
nachträglich auch Reichskanzler Beust zu, wenngleich aus unterschiedlichenMotiven. Wäh-
rend der Kaiser mit der Lösung einverstanden war, weil damit ein gänzlicher Bruchmit Rom
vermieden werden konnte, erhoffte sich Beust von der Beseitigung des Konkordats größeren
Handlungsspielraum in der Außenpolitik, insbesondere gegenüber den süddeutschen Staa-
ten512. Andrássy nahm in der Angelegenheit formal eine neutrale Haltung ein, weil das Kon-
kordat, da es ohne Befassung des ungarischen Landtags beschlossen worden sei, in Ungarn
ohnehin nie Gültigkeit gehabt habe513. Die Argumentation Stremayrs bezeichnete er jedoch
als stichhaltig undbefürwortete, in derAngelegenheitwie vorgeschlagen zu verfahren514. Auf
zwei Sitzungen des Ministerrates am 21. sowie am 23. Juli 1870 wurde daraufhin das weite-
re Vorgehen der cisleithanischen Regierung vorbereitet. Da das Abgeordnetenhaus per kai-
serlichem Patent am 25. Mai 1870 zur Vornahme von Neuwahlen aufgelöst worden war515,
blieb nur die Möglichkeit, die Aufhebung des Konkordatsgesetzes durch eine Verordnung
gemäß § 14 des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung durchzuführen516. Zwar war
der Kaiser mit dieser Vorgehensweise einverstanden, jedoch weigerte sich Ministerpräsident
Potocki unterHinweis auf seinen katholischenGlauben, die Verordnungwie notwendigmit
zu unterzeichnen. Den Memoiren Stremayrs zufolge wies Potocki auch den Vorschlag von
Innenminister Taaffe, der Ministerpräsident solle Urlaub nehmen und ihn als seinen Stell-
vertreter die Verordnung unterzeichnen lassen, zurück und bot statt dessen seine Demission
an517. Um eine Regierungskrise zu vermeiden, diskutierte das Kabinett auf einer weiteren
Sitzung am 29. Juli 1870518 daraufhin über Möglichkeiten, wie die Aufhebung des Konkor-
dats bewerkstelligt werden konnte, ohne den Ministerpräsidenten zu involvieren. Auf zwei
am folgenden Tag abgehaltenen Sitzungen des Ministerrates wurde die von der Regierung
vorgeschlagene Vorgehensweise vom Kaiser, der auf der zweiten Konferenz den Vorsitz führ-
te, offenbar approbiert und anschließend vom Kabinett in ihren Details festgelegt519. Am
31. Juli 1871 meldete die Wiener Zeitung, dass die Regierung zu dem Ergebnis gekommen

508 Zu Eötvös sieheÖbl. 1: 256; Bödy, Joseph Eötvös.
509 Hussarek, Lösung des Konkordats, 341–357;MR. v. 20. 7. 1870/I (Protokoll nicht erhalten)
510 Stremayr, Erinnerungen, 51 f.
511 Zündel, Karl von Stremayr, 50 ff., 58–64;Wiener Zeitung (M.) v. 10. 8. 1870.
512 Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate, 114 f.
513 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 168.
514 Vocelka, Verfassung oder Konkordat, 169 f.; Stremayr, Erinnerungen, 52.
515 Rgbl.Nr. 74/1870.
516 Leisching, Die römisch-katholische Kirche, 55.
517 Harmat, „Treuer Sohn der Kirche“, 125; Stremayr, Erinnerungen, 52 f.
518 Zündel, Karl von Stremayr, 53;MR. I v. 29. 7. 1870/I (Protokoll nicht erhalten).
519 Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate, 116; MR. II v. 30. 7. 1870/II; MR. III v. 30. 7.
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sei, das Konkordat wäre unter den geänderten Bedingungen nicht mehr aufrecht zu erhal-
ten. Reichskanzler Beust habe bereits Schritte gesetzt, um die Aufhebung des Konkordats
dem päpstlichen Stuhl bekannt zu geben. Darüber hinaus habe der Kaiser den Minister für
Kultus und Unterricht beauftragt, Gesetzesvorlagen zur Neuregelung des Verhältnisses des
Staates zur katholischen Kirche vorzubereiten520. Am 10. August 1870 veröffentlichte die
Wiener Zeitung schließlich das inhaltlich mit dem Artikel vom 31. Juli weitgehend überein-
stimmende Handschreiben Franz Josephs an Stremayr521, das nur vom Minister für Kultus
undUnterricht selbst gegengezeichnet war. Außerdem publizierte die Zeitung einen Auszug
aus dem au. Vortrag Stremayrsmit denwichtigstenArgumenten desMinisters für die Aufhe-
bung des Konkordats522. Damit waren die letzten auf dem Konkordat beruhenden Sonder-
rechte der katholischenKirche inCisleithanien beseitigt. Die im kaiserlichenHandschreiben
angekündigte gesetzliche Neuregelung des Verhältnisses von Staat und Kirche ließ dagegen
noch längere Zeit auf sich warten. Sie erfolgte erst gemeinsammit der formellen, endgültigen
Aufhebung des Konkordats imMai 1874523.

e) Die Altkatholiken

Die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes vom 18. Juli 1870 hatte noch weitere Auswirkun-
gen, die über die Frage der fortgesetzten Gültigkeit des Konkordats deutlich hinausgingen.
In Cisleithanien und in den deutschen Staaten formierte sich schon bald nach der Verkün-
dung des Dogmas innerkirchlicher Widerstand gegen die gesteigerte Machtvollkommenheit
des Papstes, der seinen stärksten Ausdruck in dem vom Münchner Stiftspropst Ignaz von
Döllinger im März 1871 formulierten „altkatholischen Standpunkt“ fand. In Cisleithanien
wurde Döllingers Schreiben vor allem von dem Wiener Weltpriester Alois Anton rezipiert,
der im April einen „Aufruf an das katholische Volk“ verfasste. Darin forderte er die Wieder-
herstellung des Kirchenwesens, wie es bis zum Ersten Vatikanischen Konzil Bestand gehabt
hatte. Im Sommer 1871 begannen Anton und andere Geistliche mit dem Aufbau von altka-
tholischenAktionskomitees, die auf die Bildung eigenständigerGemeindenunddenAufbau
einer eigenen Seelsorge abzielten524. Für den Staat gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen
Grund, sich in die Angelegenheit einzuschalten, da das Staatsgrundgesetz über die Rechte
der Staatsbürger die Glaubensfreiheit festschrieb und den Angehörigen nicht anerkannter
Religionsgemeinschaften die häusliche Religionsausübung gestattete525. Mit dem Beschluss
des Wiener Gemeinderats vom 6. Oktober 1871, den „antivatikanischen Katholiken“ die Sal-
vatorkapelle im Rathaus zur Abhaltung von Gottesdiensten zur Verfügung zu stellen und
der daraufhin erfolgten Untersagung gottesdienstlicher Handlungen in der Kapelle (Lokal-
interdikt) durch denWiener Erzbischof Kardinal Rauscher526 war jedoch absehbar, dass die
Regierung nicht umhin kommen würde, in der Angelegenheit Position zu beziehen.

520 Wiener Zeitung (M.) v. 31. 7. 1870.
521 Stremayr, Erinnerungen, 53.Die Existenz eines entsprechendenHandschreibens Franz Josephs an Stremayr
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Das ersteMal wurden die Altkatholiken am 9. Oktober 1871 zumGegenstand einer De-
batte im Ministerrat. Den Ausgangspunkt bildete eine Mitteilung des Ministers für Kultus
und Unterricht Jireček, der die anderen Minister darüber informierte, dass die evangelische
Gemeinde AB Wien bei der niederösterreichischen Statthalterei angefragt habe, ob sie den
Altkatholiken eine Kirche für die Abhaltung von Gottesdiensten überlassen dürfe. Jireček
vertrat den Standpunkt, dass sichdieRegierung auf keineEntscheidung inder Frage einlassen
dürfe, da die Altkatholiken nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten wären und dieser
somit weiter angehören würden. Darum handle es sich um einen innerkirchlichen Konflikt,
in den sich die Regierung nach den Bestimmungen der Staatsgrundgesetze nicht einmischen
dürfe. Dieser Ansicht stimmten die übrigenMinister imWesentlichen zu, wobei Justizminis-
ter Habietinek noch ergänzte, dass die Altkatholiken zwar vom konfessionellen Standpunkt
aus keine Katholiken mehr wären, vom staatlichen Standpunkt betrachtet jedoch der katho-
lischenKirche weiter angehörenwürden, da sie aus dieser weder ausgetretenwären noch eine
neue Religionsgemeinschaft gegründet hätten. Auf Antrag von Finanzminister Holzgethan
erfolgte der Beschluss, der Statthalterei mitzuteilen, dass die Regierung aufgrund der Bestim-
mungen von Artikel 14–16 des Grundgesetzes über die Rechte der Staatsbürger nicht in der
Lage sei, in der Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen527.

Auf dieser Position verharrte das Kabinett auch, als auf der nächsten Sitzung des Mi-
nisterrates am 14. Oktober 1871 die Frage der Altkatholiken erneut zur Sprache kam. Den
Anlass bildete eine Beschwerde vonKardinal Rauscher gegen dieÜberlassung der Salvatorka-
pelle an die Altkatholiken. Der Minister für Kultus und Unterricht schlug unter Berufung
auf die vorangegangene Sitzung vor, dem Kardinal mitzuteilen, dass die Altkatholiken aus
staatlicher Sicht Angehörige der katholischen Kirche seien und es sich bei dem Konflikt folg-
lich um eine innerkirchliche Angelegenheit handle, und man es daher der Kirche überlassen
müsse, entsprechendeMaßnahmen zu treffen.DerVorsitzende desMinisterratesHohenwart
ergänzte dazu, dass die eigentliche Frage nicht die Benutzung der Kapelle, sondern die Frage
sei, obAnton, der Leiter der altkatholischenGemeindeWiens, berechtigt sei,Messen zu lesen.
Darüber habe jedoch der Kardinal selbst zu entscheiden. Die Regierung habe aber keinesfalls
dasRecht,Anton amAbhalten vonGottesdiensten zuhindern528.Diese Positionwurdeüber
Beschluss des Ministerrates hin Kardinal Rauscher mitgeteilt.

Das Kabinett sah sich jedoch wenig später gezwungen, von seiner passiven Haltung in
der Angelegenheit abzurücken, nachdem altkatholische Seelsorger damit begonnen hatten,
Tätigkeiten auszuüben, die gesetzlich dem Staat oder einer anerkannten Religionsgemein-
schaft vorbehalten waren529. Am 15. November 1871 berichtete der Leiter des Ministeriums
des Innern Wehli in der Sitzung des Ministerrates darüber, dass Anton eine Trauung vorge-
nommen habe, was problematisch sei, da er kein ordentlicher Seelsorger im Sinne des Ge-
setzes und damit nicht berechtigt sei, eine rechtsgültige Eheschließung durchzuführen. Aus
demselbenGrund stünde ihm auch dasRecht zurMatrikenführung nicht zu.Dempflichtete
auch der Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht Fidler bei. Er betonte zwar die
Richtigkeit des von der Regierung in dieser Frage bisher eingenommenen Standpunkts, wies
aber gleichzeitig darauf hin, dass altkatholische Seelsorger weder berechtigt wären, Trauun-
gen vorzunehmen, noch Geburts- Heirats- und Sterberegister zu führen. Der Leiter des Jus-

527 MR. v. 9. 10. 1871/VI.
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tizministeriumsMitis fügte hinzu, dass Auszüge aus denMatriken nach demGesetz öffentli-
cheUrkundenwären, zuderenAusstellungAntonnichtberechtigt sei. Eine vomMinister für
Galizien Grocholski vorgeschlagene strafrechtliche Verfolgung des Priesters lehnte die Kon-
ferenz jedoch wegen der geringen Erfolgsaussichten ab. Einigkeit herrschte dagegen darüber,
dass die Regierung zwar nicht von ihrem Standpunkt, es handle sich um eine innerkirchliche
Angelegenheit, abrücken solle, im Sinne der Verantwortung der Staatsmacht jedoch zur Ver-
hinderung der Schädigung öffentlicher und privatrechtlicher Interessen zeitnah tätig werden
müsse. Der nunmehrige Vorsitzende desMinisterratesHolzgethan beauftragte daraufhin die
Leiter des Ministeriums des Innern, des Justizministeriums sowie des Ministeriums für Kul-
tus und Unterricht, die dafür notwendigen Schritte zu setzen und den Ministerrat darüber
so bald wie möglich zu informieren530.

Die Auseinandersetzungen zwischen der altkatholischenGemeinde, die sich als Fortset-
zung der vor dem Ersten Vatikanischen Konzil bestandenen katholischen Kirche verstand,
und der Staatsführung, welche die Altkatholiken in Ermangelung eines formellen Kirchen-
austrittsweiterhin alsKatholikenbetrachtete, dauerte nochmehrere Jahre an531. Erstmit dem
1874 in Kraft getretenen Gesetz über die Anerkennung von Religionsgemeinschaften legte
der Staat die Rahmenbedingungen für die Legitimation bisher nicht anerkannter Konfessio-
nen fest, wobei den Gläubigen das Recht zugestanden wurde, auch ohne Austritt aus ihrer
bisherigen Kirche eine neue Religionsgemeinschaft zu gründen532. Auf Basis dieses Gesetzes
sprach das Ministerium für Kultus und Unterricht am 18. Oktober 1877 die Anerkennung
der altkatholischen Kirche aus533. Am 8. November gleichen Jahres räumte ihr eine Verord-
nung des Ministerium des Innern auch das Recht zur eigenständigen Führung von Geburts-
Ehe- und Sterberegistern ein534.

Infrastruktur und Staatseigentum

Die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs in Österreich-Ungarn, die 1867 ihren Anfang
genommen hatte, setzte sich in den folgenden Jahren fast nahtlos fort535. Die bedeutende In-
vestitionstätigkeit sowohl von Einzelpersonen als auch von in- und ausländischen Finanzin-
stituten536 floss zu einemgroßenTeil in denAusbau derVerkehrsinfrastruktur, der durch das
Kriegsjahr 1866 sowie die zuvor herrschende Geldknappheit längere Zeit stagniert hatte. Im
Fokus der Investitionen stand der Bau neuer und die Erweiterung bestehender Eisenbahnlini-
en, deren Errichtung bereits seit den 1850er Jahren einen deutlichen, positiven Effekt auf die
Wirtschaft der Habsburgermonarchie ausgeübt hatte537. Der Bahnbau wirkte zum einen sti-
mulierend auf mehrereWirtschaftszweige wie die Schwerindustrie und das Bauwesen, da für
den Aufbau und Ausbau des Schienennetzes großeMengen anMaterial sowie entsprechend
spezialisierte Arbeitskräfte erforderlich waren. Zum anderen bedeutete die verkehrstechni-
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sche Erschließung bisher abseits gelegener Regionen die Öffnung derselben für den nationa-
len sowie internationalenMarkt und ermöglichte die volle Ausnutzung der personellen und
materiellen Ressourcen für die nationale Ökonomie, was in der Regel mit einemwirtschaftli-
chen Aufschwung der jeweiligen Gebiete verbunden war538. Darüber hinaus hatte der Krieg
mit Preußen 1866 den Verantwortlichen jene Versäumnisse vor Augen geführt, die in den zu-
rückliegenden Jahren beim Ausbau der im Kriegsfall benötigten sogenannten strategischen
Bahnen gemacht worden waren539. Der erwartete wirtschaftliche Effekt und die militärische
Notwendigkeit waren für die cisleithanische Regierung Anfang 1868 die ausschlaggebenden
Gründe, den Ausbau des Bahnnetzes stärker als bisher zu fördern und voranzutreiben.

Zugleich bemühte sich die Regierung jedoch auch um die Sanierung der zerrütteten
Staatsfinanzen540. Die Grundlage dafür stellte eine im Herbst 1866 vom niederländischen
Finanzminister Pieter Philip van Bosse im Auftrag Franz Josephs erstellte Denkschrift dar,
die zur Sanierung des Staatsbudgets neben einer deutlichen Reduktion der Militärausgaben
auch den Verkauf von Staatsdomänen sowie die Aufhebung der staatlichen Monopole auf
Salz und Tabak empfahl541. Während die Monopole nicht angetastet wurden, erklärte sich
der Kaiser mit demVerkauf von unbeweglichen Staatsgütern wegen ihrer angeblich geringen
Produktivität einverstanden.Dabei blieb dieMöglichkeit einer verbessertenBewirtschaftung
der in Frage stehenden Objekte zur Ertragssteigerung ebenso unberücksichtigt wie der Um-
stand, dass die Staatsverwaltung aus den Gütern und Werken bisher gratis beliefert wurde,
was nach einem Verkauf nicht mehr der Fall sein würde. Die Verhandlungen zwischen Re-
gierung und Reichsrat rund um den Ausgleich sowie die Dezemberverfassung führten letzt-
lich dazu, dass die Frage des systematischen Verkaufs des unbeweglichen Staatseigentums in
großem Stil vorerst zurückgestellt wurde. Erst nach der Neuordnung des Staatswesens, die
zumindest in ihren Grundzügen Anfang 1868 abgeschlossen war, begann die Regierung mit
den legislativen Vorarbeiten für die Aktion.

a) Der Verkauf von Staatseigentum

Die ersten Verkäufe betrafen kleinere Objekte von minderem Wert, deren Veräußerung in
einem Bericht des Budgetausschusses des Abgeordnetenhauses als „den Charakter der Zufäl-
ligkeit“542 in sich tragend kritisiert wurde. Gleichzeitig erarbeitete die Regierung jedoch bis
zum Frühsommer 1868 einen Gesetzesentwurf, der nicht nur das Procedere des Verkaufs re-
geln, sondern auch klar definieren sollte, welche Objekte zur Veräußerung gelangen sollten.
Das im Ministerrat im März 1868 diskutierte Gesetz543 trat am 20. Juni 1868 in seiner end-
gültigen Form inKraft und enthielt eine Liste von über 80 zumVerkauf stehendenObjekten.
Darüber hinaus wurde der Finanzminister ermächtigt, in den Jahren 1868 und 1869 weitere
Objekte, deren jeweiliger Schätzwert den Betrag von 25.000 Gulden nicht überstieg, auch
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ohne vorherige Zustimmung des Reichsrates zu veräußern544. Die Verkaufsaktion, die mit
der Sanktionierung dieses Gesetzes begann, wird grundsätzlich kritisch betrachtet. In der Lis-
te, die keinen Schätzwert der einzelnenObjekte enthielt, warenmehrere Betriebe aufgeführt,
deren Verkauf auf längere Sicht vergleichsweise ungünstig war. Neben tatsächlich wenig er-
tragreichen Immobilien wie den verkehrstechnisch ungünstig gelegenen Montanwerken in
Gußwerk beiMariazell undNeuberg an derMürz finden sich in der Aufstellung auchUnter-
nehmen, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zu den großen und profitablen österreichi-
schen Industrieunternehmen zählten wie der Bergbau in Bleiberg, der Braunkohlebergbau
in Fohnsdorf, der Bergbau und die Eisenhütte in Eisenerz sowie die Papierfabrik in Schlögl-
mühl.Hinzu kommt, dass sichmanche der in der Liste aufgeführtenObjekte in der Praxis als
schwer verkäuflich herausstellten und zum Teil erhebliche Abstriche bei der Bemessung der
Kaufsummen gemacht oder den Käufern sehr günstige Zahlungsbedingungen eingeräumt
werdenmussten545. Ungeachtet dessenwurden bisNovember 1871 noch vierweitereGesetze
über den Verkauf von unbeweglichem Staatseigentum sanktioniert, die den Verkauf weiterer
Immobilien genehmigten546 und den Finanzminister ermächtigten, auch in den Jahren 1870
und 1871 Objekte mit einem Schätzwert von unter 25.000Gulden ohne vorherige parlamen-
tarische Genehmigung zu verkaufen547.

Die Durchführung sowie der Erfolg der Verkaufsaktion waren bereits zeitgenössisch
nicht unumstritten und trugen der Regierung einige, nicht immer gänzlich gerechtfertigte
Kritik ein. Die Berichte der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses lassen den finanzi-
ellen Umfang der Aktion erkennen. Für das Budgetjahr 1868 wurden 169.550 Gulden, für
1869 die Summe von 17 Millionen Gulden, für 1870 9,3 Millionen Gulden sowie für 1871
schließlich 1,5MillionenGulden anEinnahmen aus demVerkauf vonStaatseigentumberech-
net548. Stellt man diese Zahlen jedoch den jährlichen Gesamteinnahmen gegenüber, so wird
deutlich, wie gering der Beitrag der Verkaufserlöse zum Budget war. So betrugen die Staats-
einnahmen im Jahr 1869, als durch den Verkauf von unbeweglichem Staatseigentum mit 17
Millionen Gulden der mit Abstand höchste Erlös seit dem Verkauf der Staatseisenbahnen in
den 1850er Jahren erzielt wurde, rund 317Millionen Gulden549, also das Achtzehnfache des
Verkaufserlöses. Es ist evident, dass es illusorischwar, durch die Veräußerung von Staatseigen-
tum einen nennenswerten Beitrag zumBudget oder gar zurWährungssanierung zu lukrieren.
Außerdem handelte es sich bei den Einnahmen nur um Einmaleffekte, während gleichzeitig
die jährlichen, bisher insBudget fließendenErträge der verkauften Immobilienwegfielen.Die
einmaligenErlöse brachten also eine dauerhafte Einnahmenreduktion.Auf dieseWeise konn-
ten, so zeigte letztlich auch die Praxis, allenfalls kurzfristig Budgetlöcher gestopft, keinesfalls
jedoch die Staatsfinanzen auf Dauer saniert werden.

544 Rgbl.Nr. 68/1868.
545 MR. v. 19. 7. 1869/I. In dem hier zur Sprache gekommenen Fall wurde der Wiener Bank seitens des Finanz-

ministers zugestanden, den Kaufpreis für mehrere Immobilien in der Gesamthöhe von 6,4Millionen Gulden
in Jahresraten bis Ende 1873 zu begleichen.

546 Rgbl.Nr. 73/1869;Rgbl.Nr. 53/1870;Rgbl.Nr. 60/1871.
547 Rgbl.Nr. 53/1870;Rgbl.Nr. 65/1871.
548 Prot. Reichsrat AH. 19. 5. 1868 (111. Sitzung) XCVII; Prot. Reichsrat AH. V. Session, Beilage

81, 1080; Prot. Reichsrat AH. VI. Session, Beilage 169, 1208; Prot. Reichsrat AH. VII. Session,
Beilage 92, 1002.

549 Prot. ReichsratAH. V. Session, Beilage 81, 890.



LXXX Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Kritisiertwurde auchderUmstand, dass der Schätzwert der zu verkaufendenObjekte ge-
legentlich unter dem tatsächlichen Verkehrswert lag550, was zu Gerüchten über Korruption
undMisswirtschaft in den jeweiligen Behörden führte. Dass die Käufer in der Regel Banken
und Finanzkonsortien waren, welche die Immobilien zum Teil mit hohen Gewinnen weiter-
verkauften551, stärkte ebenfalls nicht das Vertrauen der Bevölkerung in die Verkaufsaktion.
Außerdem ging die Regierung mitunter recht sorglos mit den zum Verkauf stehenden Sach-
werten um. So berichtete Finanzminister Brestel in der Sitzung des Ministerrates am 19. Juli
1869 vom Plan, eine Reihe ärarischer Objekte einschließlich der Wiener Verbindungsbahn
zwischen demNord- und dem Südbahnhof zumGesamtpreis von 6,4 Millionen Gulden an
die Wiener Bank zu verkaufen. Auf die Nachfrage von Handelsminister Plener, warum die
Verbindungsbahn nicht an ein Eisenbahnunternehmen verkauft werde, antwortete Brestel,
dass er dies zwar versucht habe, die entsprechenden Angebote jedoch zu niedrig gewesen wä-
ren. Der Finanzminister zeigte sich aber überzeugt, dass die Bahngesellschaften sich früher
oder später veranlasst sehen würden, die Verbindungsbahn von der Wiener Bank zu kaufen,
„wo sie dann genötigt seinwerden, vielleicht 3,500.000 fr. für dasObjekt zu zahlen,wofür der
Staatsverwaltung drei Millionen zu geben sie Anstand genommen haben.“552 Weder Brestel
noch die anderen Regierungsmitglieder thematisierten dabei das Problem des Verkaufs der
Verbindungsbahn unterWert. Zwar platzte das Geschäft mit der Bank und die Verbindungs-
bahn ging doch an einKonsortiumvon sechs Bahngesellschaften553, dennoch ist evident, wie
wenig die Finanzverwaltung darin investierte, den bestmöglichen Preis zu erzielen.

Im Ministerrat stand der Verkauf von Staatseigentum zwischen Jänner 1868 und No-
vember 1869 insgesamt 32 Mal auf der Tagesordnung, wobei sowohl die Rahmengesetze554
als auch der tatsächliche Verkauf einzelner Objekte555 besprochen wurde. Umfangreicher
diskutiert wurde nur in zwei Fällen, die mit dem Verkauf konkreter Objekte in Zusammen-
hang standen.Der erste betraf den imGesetz über die Veräußerung vomStaatseigentum vom
12. April 1870 vorgesehenen Verkauf der sogenannten „isoliert gelegenen“ Teile des Wiener-
walds556. Gegen diesen Plan protestierte der Journalist und spätere Politiker Joseph Schöf-
fel557 umgehend und heftig, wobei er nicht nur die ökologischen Folgen der imRaum stehen-
den Abholzung desWaldes, sondern auch die angeblicheMisswirtschaft und Korruption in-
nerhalb der cisleithanischen Forst- und Finanzbehörden öffentlich anprangerte558. Die Aus-
einandersetzung mit Schöffel, der von mehreren Abgeordneten des niederösterreichischen

550 Prot. ReichsratAH. VI. Session, Beilage 169, 1198.
551 Moßler, Josef Schöffel, 11–16.
552 MR. v. 19. 7. 1869/I.
553 Rgbl.Nr. 21/1870.
554 MR.v. 14. u. 15. 3. 1868/III (Protokoll nicht erhalten);MR. II v. 21. 4. 1869/XIV;MR. v. 9. 4. 1870/IV,MR. II.

v. 22. 10. 1870/VI, MR. v. 23. 6. 1871/III, MR. I v. 1. 7. 1871/III (alle vier Protokolle nicht erhalten).
555 MR. v. 5. 5. 1869/V–VI;MR. v. 19. 7. 1871/I.
556 Rgbl.Nr. 53/1870.
557 Zu Schöffel sieheMoßler, Josef Schöffel;Öbl. 11: 11 f.;Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiser-

thums Oesterreich 31: 76–85;Wiener allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung v. 7. 10. 1921.
558 Moßler, Josef Schöffel, 34–42. Schöffel legte seinen Standpunkt vor allem in Zeitungsbeiträgen dar, die

zunächst imNeuenWiener Tagblatt und später in der Deutschen Zeitung erschienen. SieheNeuesWiener
Tagblatt v. 5. 5. 1870, v. 16. 5. 1870, v. 6. 8. 1870, v. 12. 8. 1870, v. 13. 8. 1870, v. 18. 8. 1870, v. 19. 8. 1870,
v. 21. 8. 1870, v. 7. 10. 1870, v. 28. 10. 1870, v. 8. 3. 1871, v. 3. 7. 1871, v. 4. 7. 1873;Deutsche Zeitung v.
2. 7. 1872, v. 17. 7. 1872, v. 21. 7. 1872, v. 30. 7. 1872, v. 2. 8. 1870, v. 6. 8. 1872, v. 7. 8. 1872, v. 12. 9. 1872,
v. 4. 7. 1873.
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Landtages unterstützt wurde, beschäftigte die Staatsverwaltung längere Zeit und bildete drei-
mal den Gegenstand von Beratungen des Ministerrates559. Letztlich verzichtete die Regie-
rung, wie Finanzminister Holzgethan in einer Interpellationsbeantwortung im Abgeordne-
tenhaus am 14.März 1871 ausführte, auf den imGesetz vorgesehenenVerkauf desWienerwal-
des560 und ein Jahr später wurde die Zuständigkeit über das Forst- Domänen- und Bergwe-
sen vom Finanzministerium an das Ackerbauministerium übertragen561. Die Auseinander-
setzung zwischen der Staatsverwaltung und Schöffel, der darauf seine politische Karriere als
Reichsrats- und Landtagsabgeordneter sowie als Bürgermeister von Mödling aufbaute und
der Nachwelt als „Retter desWienerwaldes“ in Erinnerung blieb, gilt bis heute als frühes Bei-
spiel für die erfolgreiche Führung einer politisch-medial unterstützten Protestkampagne562.

Ähnlich hartnäckige Probleme,wenngleich gänzlich anderenUrsprungs, bereitete auch
der geplante Verkauf des Wiener Paradeplatzes, eines großen, für militärische Aufmärsche
und Übungen benutzten Grundstücks auf dem Josefstädter Glacis. Die Parzelle, die zur Ver-
bauung im Rahmen der Stadterweiterung vorgesehen war, stand im Eigentum des Militärs,
das aber bereit war, gegen eine entsprechende Kompensation auf diese zu verzichten. Das
Problem bestand darin, dass der Ausgleich von 1867 nicht geklärt hatte, ob die gemeinsame
Armee überhaupt Grund und Boden besitzen konnte oder ob die entsprechenden Immobi-
lien in das Eigentum der beiden Teile der Monarchie übergegangen waren und das Militär
nur das Recht besaß, diese zu nutzen. Auch stellte sich die Frage, ob Erlöse aus dem Verkauf
vonMilitärimmobilien im Staatsgebiet von der jeweiligen Finanzverwaltung eingezogen wer-
den konnten oder unter Berücksichtigung des Quotensystems zwischen beiden Teilen der
Monarchie aufzuteilen waren. Finanzminister Brestel wusste um diese Probleme, als er in der
Sitzung desMinisterrates am 21. April 1869 erklärte, den Paradeplatz zwar nicht unmittelbar
verkaufen zu können, die Genehmigung dazu jedoch bereits in den Gesetzesentwurf über
den Verkauf von unbeweglichem Staatseigentum integrieren zu wollen563. Gegen die vom
Finanzminister gewählte Textierung erhob jedoch der Kaiser im Ministerrat am 30. April
1869 ausdrücklich Einspruch. Franz Joseph wies dabei sowohl auf die bestehende Problema-
tik der unklaren Eigentumsverhältnisse als auch auf den Umstand hin, dass das Militär drin-
gend Geld für die Beschaffung eines Ersatzes für den Paradeplatz benötige und daher eine
entschädigungslose Einziehung des Objekts durch die Finanzverwaltung nicht in Frage kä-
me. Von diesem Standpunkt rückte derMonarch auch in der folgendenDiskussion nicht ab,
obwohl der Finanzminister darauf hinwies, dass Ungarn beimVerkauf derMilitärgestüte auf
dem Territorialprinzip beharrt habe, und Innenminister Giskra auf den Umstand aufmerk-
sammachte, dass der Bauplatz für die Errichtung des Parlamentsgebäudes, des Rathauses so-
wie der Universität dringend benötigt werden würde. Erst ein Vorschlag von Justizminister
Herbst, den Gesetzesentwurf so abzuändern, dass der Paradeplatz zwar nicht mehr explizit
genannt wurde, sich aus der entsprechenden Passage jedoch eine Genehmigung zu dessen

559 MR. v. 14. 3. 1870/VIII; MR. v. 29. 12. 1870/II; MR. v. 13. 3. 1871/VII (alle drei Protokolle nicht erhalten).
560 Zur Interpellation siehe Prot. Reichsrat AH. 7. 3. 1871 (19. Sitzung) 224 f. Zur Interpellationsbeant-

wortung siehe Prot. ReichsratAH. 14. 3. 1871 (21. Sitzung) 254.
561 Rgbl.Nr. 52/1872; Eichler, Wirkungsbereich, 154.
562 Schöffel, Erinnerungen aus meinem Leben. Für eine kritische, differenzierte Darstellung der Vorgänge

rund um den geplanten Verkauf des Wienerwaldes sieheWiltschek, Josef Schöffel – Retter des Wiener-
waldes?

563 MR. II v. 21. 4. 1869/XIV.
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späteren Verkauf ableiten ließ, fand schließlich die Zustimmung aller Anwesenden564. Das
Gesetz wurde in der entsprechendmodifizierten Form vomParlament angenommen und am
20. Mai 1869 vom Kaiser sanktioniert565, wobei sich Franz Joseph die Genehmigung zum
Verkauf des Paradeplatzes jedoch ausdrücklich selbst vorbehielt. Erst nach der Klärung der
Eigentumsverhältnisse an den militärischen Immobilien, die auf insgesamt sechs Sitzungen
des gemeinsamen Ministerrates zwischen 30. April und 26. Mai 1869566 in der Form eines
mühsamen errungenen Kompromisses erfolgte, genehmigte der Kaiser den Verkauf des Para-
deplatzes, der im Juni 1870 an den Stadterweiterungsfond übergeben wurde.

b) Eisenbahnbau und -politik

Wie bereits vor demAusgleich von 1867 baute der Staat die Bahnlinien nicht selbst, sondern
vergab entsprechende Konzessionen an bestehende oder neu gegründete Errichtungs- und
Betreibergesellschaften.DieGrundlage bildete das Eisenbahnkonzessionsgesetz aus dem Jahr
1854567, auf dessen Basis zwischen Jänner 1868 undNovember 1871 insgesamt 32 Konzessio-
nen für neu zu errichtende Linien erteilt wurden.Dabei kamdie Staatsverwaltung denGesell-
schaften auf finanziellem Gebiet zum Teil durch Zahlung von Baukostenvorschüssen sowie
der Befreiung der ab Mai 1869 neu konzessionierten Linien von Einkommenssteuer, Stem-
pelgebühren undAbgaben für den Zeitraum von 30 Jahren sehr entgegen568. Das wichtigste
den Konzessionären vom Staat zur Verfügung gestellte Hilfsmittel bildete jedoch die bereits
vor dem Jahr 1867 wiederholt zur Anwendung gekommene Zinsgarantie. Dabei sicherte der
Staat unabhängig vom Betriebsergebnis der jeweiligen Gesellschaft einen jährlichen Gewinn
in derHöhe eines bestimmten Prozentsatzes ihres Anlagekapitals, in der Regel etwa fünf Pro-
zent, zu. Fiel der Gewinn der Linie in einem Jahr geringer aus, verpflichtete sich der Staat zur
Übernahmedes Fehlbetrags in Formeines verzinsten, rückzahlungspflichtigenZuschusses569.
Obwohl diese Zuschüsse das Staatsbudget bereits vor 1867 in bedeutendemMaß belastet hat-
ten570, wurde die zunächst nur wenigen Gesellschaften gewährte Zinsgarantie nach dem ös-
terreichisch-ungarischenAusgleich faktisch allen neu konzessioniertenLinien eingeräumt571.
Der Umstand, dass fast alle Gesellschaften die Zinsgarantie in Anspruch nahmen und imGe-
genzug auf die erwähnte Steuer- und Abgabenbefreiung verzichteten, zeigt deutlich, welche
Vorteile dies für die Bahnbetreiber bot. Der Staat dagegen ging damit gerade bei Linien, die
primär einen militärischen Zweck erfüllten oder deren Wirtschaftlichkeit bereits zum Zeit-
punkt der Konzessionserteilung in Frage stand572, von Anfang an ein erhebliches finanzielles
Risiko ein.

564 MR. v. 30. 4. 1869/III.
565 Rgbl.Nr. 73/1869.
566 GMR. v. 30. 4. 1869/I, Gmr. I/1, Nr. 42; GMR. v. 23. 5. 1869/I, Gmr. I/1, Nr. 44; GMR. v. 24. 5. 1869/

I, Gmr. I/1, Nr. 45; GMR. v. 25. 5. 1869/I, Gmr. I/1, Nr. 46; GMR. I v. 26. 5. 1869/I, Gmr. I/1, Nr. 47;
GMR. II v. 26. 5. 1869/I,Gmr. I/1, Nr. 48.

567 Rgbl.Nr. 238/1854; Bachinger, Das Verkehrswesen, 282 f.
568 Rgbl.Nr. 82/1869;Matis, Österreichs Wirtschaft, 163 f.;Rumpler, Parlament und Regierung, 699.
569 Rgbl.Nr. 56/1870 Art. I und II. Zur Entwicklung des Eisenbahnwesens und der Zinsgarantie sieheGood,

Der wirtschaftliche Aufstieg, 77 f.
570 Pigerle, Die garantierten Eisenbahnen, 292.
571 Rgbl.Nr. 25/1870.
572 Matis, Österreichs Wirtschaft, 194.



Einleitung LXXXIII

Dennoch hielt die cisleithanische Regierung an der Strategie der Förderung des Aus-
baus des Bahnnetzes durch die Gewährung von Zinsgarantien fest, da auf diese Weise der
gewünschte Zweck, der Verbesserung der Schieneninfrastruktur, jedenfalls erreicht werden
konnte. Zwischen Jänner 1868 undDezember 1871wurden insgesamt 3.198Kilometer Bahn-
strecke neu errichtet573, was einem Zuwachs des Schienennetzes von rund 77 Prozent ent-
sprach. Gleichzeitig verzeichneten die Staatsbehörden ab 1869 einen starkenAnstieg vonAn-
trägen auf die Erteilung von Konzessionen sowie von Baubewilligungen für Bahnstrecken.
Als Folge des allgemeinen Gründungsfiebers stellten sich zahlreiche dieser Projekte jedoch
als so unausgegoren und überhastet eingebracht heraus, dass sich das für das Eisenbahnwe-
sen verantwortliche Handelsministerium im Februar 1871 veranlasst sah, im Verordnungs-
weg Richtlinien für die Erstellung und Vorlage der Einreichunterlagen zu erlassen574. Un-
ter den 32 Projekten, die zwischen Jänner 1868 und Dezember 1871 konzessioniert wurden,
befanden sich neben kleineren Projekten von lokaler Bedeutung auch zwei Linien, die in
weiterer Folge zu den Hauptstrecken des cisleithanischen Bahnnetzes zählen sollten: Die im
September 1868konzessionierteÖsterreichischeNordwestbahnmit derHauptstreckeWien–
Jungbunzlau575 sowie die zunächst mit dem cisleithanischen Netz nicht verbundene Vorarl-
berger Bahn Bludenz–Bregenz mit Anschlüssen an die bayerische sowie an die schweizeri-
sche Grenze576. Doch auch andere, imVergleich zu diesen Linien kleinere Projekte erlangten
überregionale Bedeutung und hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Wirt-
schaft Cisleithaniens. Die Linie Dux–Bodenbach577 erschloss die westböhmischen Kohlere-
viere, und die Verbindung Leoben–Vordernberg578 bedeutete eine Vorleistung für die spä-
tere Verbindung zwischen dem steirischen Erzberg und der Montanindustrie in der Mur-
Mürz-Furche über den Präbichl. Darüber hinaus wurde mehreren bereits bestehenden Ge-
sellschaften die Erweiterung ihrer Strecken bewilligt. Die Kaiser-Franz-Joseph-Bahn konnte
ihre Strecke vonWiennachGmündbis Prag verlängern579, dieGraz–Köflacher-Bahn dieVer-
bindung vonGraz nach St. Gotthard in Ungarn herstellen580, sowie die Südbahngesellschaft
die Linien St. Peter–Fiume und Villach–Franzensfeste errichten581. Die Kaiserin-Elisabeth-
Westbahn bewarb sich erfolgreich um die Konzession für die Errichtung und den Betrieb der
Donauländebahn in Wien582 und erhielt die Genehmigung, die in ihrem Eigentum stehen-
de Pferdebahnstrecke Linz–Budweis, die älteste Eisenbahnstrecke Österreichs überhaupt, in
eine Lokomotivbahn umzugestalten583. Auch die Kronprinz-Rudolf-Bahn erhielt mit der
Konzessionserteilung für die Strecken St. Michael–Leoben584, Laibach–Tarvis585, Villach–

573 Pigerle, Die garantierten Eisenbahnen, 292.März nenntmit 5.322Kilometern für den gleichenZeitraum
eine weitaus größere Zahl, wobei darin vermutlich die in Ungarn errichteten Strecken miteingeschlossen sind.
März, Industrie- und Bankpolitik, 140.
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575 Rgbl.Nr. 143/1868;Matis, Österreichs Wirtschaft, 188.
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577 Rgbl.Nr. 137/1869;März, Industrie- und Bankpolitik, 141.
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585 Rgbl.Nr. 38/1869.
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Tarvis586 sowie Hieflau–Eisenerz587 die Genehmigung zu einem bedeutenden Ausbau ih-
res Streckennetzes, der mehrere Lücken in der Schieneninfrastruktur in Kärnten und Krain
schloss.

Der scheinbar ungebremst vor sich gehende Bahnbau588 brachte der Staatsverwaltung
jedoch zunehmend finanzielle Probleme. Nur wenige der im Zeitraum 1868–1871 konzessio-
nierten respektive in Betrieb genommenen Linien erwiesen sich letztlich als so wirtschaftlich,
dass sie tatsächlich den vom Staat garantierten jährlichen Gewinn in der Höhe von durch-
schnittlich fünf Prozent des Anlagekapitals abwarfen. Die Folge waren immer höhere staat-
liche Garantiezahlungen an die Eisenbahngesellschaften, deren Einnahmen zum Teil nicht
einmal die laufenden Betriebskosten deckten. Während der Ausbau der kaum gewinnträch-
tigen Kronprinz-Rudolf-Bahn zumindest aus verkehrsstrategischen und handelspolitischen
Gründen Sinn machte589, war ein solcher Mehrwert bei zahlreichen anderen, gleichfalls im
Zeitraum 1868–1871 konzessionierten Linien nicht vorhanden. Hier zeigte sich deutlich der
Schwachpunkt des Systems der Garantiebahnen, weil durch die staatliche Gewinngarantie
die Betreiber keineNotwendigkeit zurTrassierungderLiniennachwirtschaftlichenGesichts-
punkten und zur Effizienzsteigerung ihres Betriebes sahen590. Die Staatsverwaltung musste
dagegen den einzelnen Bahngesellschaften jährlich immer größere Beträge für die nicht erziel-
ten, aber garantierten Gewinne zuschießen, was das Budget in zunehmendemMaß belastete.
Ende 1871 betrug der Schuldenstand der Privatbahnen bei der cisleithanischen Finanzverwal-
tung bereits 26,5MillionenGulden, was einer durchschnittlichenBelastung der garantierten
Strecken in der Höhe von 4.713 Gulden pro Kilometer entsprach591. Da bei den meisten Ge-
sellschaften keine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu erwarten war und neu kon-
zessionierte Linien weiterhin mit Ertragsgarantien ausgestattet wurden, begannen sich die
Garantiebahnen bereits in der Phase der Hochkonjunktur von 1868–1871592 für die Staats-
verwaltung zu einem Fass ohne Boden zu entwickeln.

Die cisleithanische Regierung registrierte zwar diese ungünstige Entwicklung593, nahm
sie jedoch nicht zumAnlass, den eingeschlagenenKurs zu ändern. Zwarwurde diskutiert, die
VorarlbergerBahndirekt durchdenStaat zu errichtenund zubetreiben, aufgrundderKosten
sowie angeblicher Impraktikabilität wurde dieser Plan jedoch wieder verworfen594. Dagegen
beabsichtigte die Regierung, den geringenRest des Anfang 1868 noch im Staatsbesitz befind-
lichen Schienennetzes von lediglich 18 Kilometern zu verkaufen595 und beschränkte sich an-
sonsten darauf, die für Bau und Betrieb der Bahnen erforderlichen gesetzlichen und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu zählte auch die Regelung vonHaftungsfragen
bei Unfällen im Eisenbahnverkehr596 und der Abschluss von Staatsverträgen als die Grundla-
ge für denAnschluss des cisleithanischenBahnnetzes an jenes derNachbarstaaten597.Mit der

586 Rgbl.Nr. 144/1871.
587 Rgbl.Nr. 102/1871.
588 Matis, Österreichs Wirtschaft, 176 f.
589 Bachinger, Das Verkehrswesen, 287.
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591 Pigerle, Die garantierten Eisenbahnen, 292.
592 Sandgruber, Ökonomie und Politik, 245 ff.
593 MR. v. 5. 5. 1869/XI.
594 MR. v. 25. 4. 1869/I.
595 Pigerle, Die garantierten Eisenbahnen, 292.
596 Rgbl.Nr. 27/1869; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 343.
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ungarischenRegierungmusstenFragenderBetriebsführungundweitereVorschriftenbei der
Herstellung vonVerbindungen zwischen denBahnnetzen der beidenTeile derMonarchie ge-
klärt werden598. Ansonsten beschränkten sich die direkten Eingriffe der Staatsverwaltung in
den Betrieb der Bahngesellschaften auf die Festlegung der Personen- und Frachttarife, die
bei der Konzessionserteilung gemeinsam mit der kostenfreien Postbeförderung sowie stark
reduzierten Tarifen für das Militär vorgeschrieben wurden599.

Der bedeutende Stellenwert der Eisenbahnfragen für die Regierung zeigt sich daran,
dass der Ministerrat auf insgesamt 144 Sitzungen Themen behandelte, die mit der Geneh-
migung, der Errichtung und dem Betrieb von Eisenbahnen in Zusammenhang standen. Da-
gegen scheint das Interesse des Kaisers an diesen Fragen ungeachtet seiner wirtschaftlichen
Implikationen deutlich geringer gewesen zu sein. Er führte lediglich in sechs Sitzungen zu
Eisenbahnfragen den Vorsitz. Auch die zwei dazu erhalten gebliebenen Protokolle dokumen-
tieren eher ein Interesse des Monarchen an organisatorischen, juristischen und finanzpoli-
tischen Details als an der Materie selbst600. Insgesamt 37 der genannten 144 Sitzungen be-
schäftigten sich mit Konzessionsfragen, wobei sich zumindest in den erhalten gebliebenen
Protokollen nur selten größere Diskussionen ergaben. Zumeist stellte der ressortzuständige
Handelsminister die wichtigsten Eckdaten des Projekts vor, worauf dieMinister ihre Zustim-
mung zur Vorlage eines au. Vortrags gaben601. Ein solcher war notwendig, da Erteilung und
Abänderung von Konzessionen im Namen des Kaisers erfolgten. Längere Debatten ergaben
sich in der Regel nur dann, wenn Finanzfragen zu klären waren602 oder wenn sich lokaler
Widerstand regte wie im Fall der Linie Salzburg–Hallein, wo mehrere betroffene Grundbe-
sitzer Bedenken wegen einer möglichen „Verunstaltung der Naturschönheiten des Aigner-
tales“ geäußert hatten. Ministerpräsident Taaffe erklärte diese Befürchtungen für grundlos
und bemerkte, dass solche Bedenken „die wichtige Bahnunternehmung in keinerWeise beir-
ren könnten“603, ein Beispiel für die vorherrschende Haltung, dem technischen Fortschritt
den absoluten Vorrang zu geben.

Komplizierter gestaltete sich die Situation hingegen, wenn von politischer Seite im klei-
neren oder größeren Stil interveniert wurde. Die größtenWellen schlug dabei im April 1869
die Behandlung eines Gesetzesentwurfs über die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im
volkswirtschaftlichen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. Handelsminister Plener berichte-
te im Ministerrat am 25. April 1869 sichtlich erregt darüber, dass das Subkomitee des Aus-
schusses die Grundsätze der Regierungsvorlage zwar akzeptiert, jedoch gleichzeitig die Erwei-
terungdes imGesetzesentwurf beschriebenenNetzes anGarantiebahnenummehrereProjek-
te gefordert hatte. Gegen die Aufnahme dieser zusätzlichen Projekte, die sich mit Ausnahme
einer Studie für eine Linie vonWien über Mariazell nach Innsbruck größtenteils in Galizien
und Böhmen befanden, sprach sich derHandelsminister sowohl aus praktischen als auch aus
finanziellen Gründen entschieden aus. Für Plener war es offensichtlich, dass die Abgeordne-
ten dabei primär eigene finanzielle Interessen verfolgten. Diese Einschätzung teilte Finanzmi-
nister Brestel, der in dem Zusammenhang überdies bemerkte: „Das Sprichwort ‚Eine Hand

598 MR. v. 25. 8. 1869/V.
599 Rgbl.Nr. 56/1868 Artikel IV.
600 MR. v. 13. 5. 1869/III; MR. v. 21. 10. 1871/II.
601 MR. v. 26. 6. 1869/XIII–XV.
602 So im Fall der Vorarlberger Bahn, für deren Errichtung mehrere Offerte von Baufirmen vorlagen, die im

Ministerrat diskutiert wurden.MR. v. 29. 7. 1869/I.
603 MR. II v. 2. 8. 1869/I.



LXXXVI Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

wäscht die andere‘ habe eine neue Bewahrheitung, aber auch einen Zusatz dahin gefunden,
dass in diesem Spiel jede Hand schmutzig werde.“604 Den Hintergrund für die scharfe Re-
aktion der beiden Minister bildete der Umstand, dass mehrere Abgeordnete entweder selbst
in die Projekte involviert waren oder eine Aufwertung ihrer Besitzungen durch die Errich-
tung der Bahnlinien erwarteten605. Den Vorschlag Brestels, den gesamten Gesetzesentwurf
zurückzuziehen, befürwortete Plener jedoch nicht, da er diesen als zu wichtig betrachtete,
um ihn den wenigen „räudigen Schafen“ im Abgeordnetenhaus zu opfern. Nach längerer
Debatte einigte sich der Ministerrat schließlich darauf, die vom Subkomitee geforderten Er-
gänzungen strikt zurückzuweisen und auf derRegierungsvorlage zu beharren.DieseHaltung
vertrat Plener auch im Abgeordnetenhaus, zog aber den Gesetzesentwurf Ende April 1869
zur Überarbeitung zurück, da er für die ursprüngliche Fassung offenbar keine Mehrheit zu
finden glaubte606.

Auch bezüglich der Trassierung undDurchführung einzelner Projekte wurde politisch
interveniert. Dies betraf unter anderemdie Fortsetzung der Kronprinz-Rudolf-Bahn vonVil-
lach bzw. Tarvis in Richtung Triest. Eine direkte Verbindung der Stadt mit den nordwestli-
chen Kronländern schien bei der gestiegenen Bedeutung des Hafens seit der Eröffnung des
Suezkanals durchaus vorteilhaft607. Die Verbindung von Tarvis nach Triest war bereits im
August 1865 erstmals im Kontext eines Vorprojekts zur Kronprinz-Rudolf-Bahn im Minis-
terrat besprochen worden608, wobei zwei Trassenvarianten zur Sprache kamen.Während die
eine Variante von Tarvis über Pontebba und Udine nach Triest führte, hätte die andere, die
sogenannte Predilbahn, vonTarvis aus den Predil in einemTunnel unterfahren und anschlie-
ßend durch das Isonzotal über Görz ihr Ziel erreicht. Als Anfang 1868 die Verlängerung der
Rudolfsbahn in Richtung Süden aktuell wurde, kamen zwar beide Trassenvarianten erneut
zur Diskussion, wobei die Variante über Udine aufgrund der Abtretung Venetiens an Italien
nach dem Krieg von 1866 jedoch praktisch nicht mehr in Frage kam. Trotzdem setzte ins-
besondere auf landespolitischer Ebene sofort intensives Lobbying für den Bau der Strecke
auf inländischem Gebiet ein. Alleine von Jänner 1868 bis November 1871 befasste sich der
Ministerrat insgesamt zwölf Mal mit der Predilbahn609. Handelsminister Plener informierte
den Ministerrat am 3. Mai 1869 darüber, dass er vom Monarchen zahlreiche Petitionen aus
Triest für den Bau der Strecke übermittelt bekommen habe und von Franz Joseph aufgefor-
dert worden sei, die Verwirklichung des Projekts ehebaldigst zu ermöglichen. Allerdings kam
das Vorhaben bis Ende 1871, trotz zahlreicher weiterer Eingaben und Forderungen lokaler In-
teressensgruppen, nichtweiter voran.Ähnliche Fälle politisch oderwirtschaftlichmotivierter
Interventionen sind in dieser Zeit auch aus den böhmischen Ländern dokumentiert. DerMi-
nisterrat befasste sich unter anderem mit dem Konflikt der Städte Troppau und Jägerndorf

604 Prot. ReichsratAH. 1. 5. 1869 (195. Sitzung) 5912;MR. v. 25. 4. 1869/II.
605 Matis, Österreichs Wirtschaft, 194; Schäffle, Der „große Börsekrach“, 86 ff.
606 MR. v. 25. 4. 1869/II.
607 Für die Diskussion rund um die Errichtung einer zweiten Eisenbahnverbindung nach Triest siehe Vodo-

pivec, Die slowenischen Pläne, 75–81.Die Hoffnungen der Staatsverwaltung auf eine große Expansion des
Hafens von Triest aufgrund der Eröffnung des Suezkanals erfüllten sich letztlich nur zum Teil. Bachinger,
Das Verkehrswesen, 313.

608 MR. v. 11. 8. 1865/I,Ömr.VI/1, Nr. 3.
609 MR. v. 31. 1. 1868/VIII; MR. v. 19. 11. 1868/XIX; MR. v. 1. 3. 1869/II, MR. v. 12. 3. 1869/II, MR. v. 23. 3.

1869/VI (alle drei Protokolle nicht erhalten);MR. v. 25. 4. 1869/III;MR. v. 30. 4. 1869/VII;MR. v. 3. 5. 1869/
XI; MR. v. 25. 2. 1870/IV, MR. I v. 4. 12. 1870/II, MR. v. 24. 3. 1871/VIII, MR. v. 25. 3. 1871/IV (alle vier
Protokolle nicht erhalten).
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über den Trassenverlauf der mährisch-schlesischen-Eisenbahn610 sowie dem Versuch, die ge-
plante Streckenführung der Franz-Joseph-Bahn zwischen Plan undMarienbad zu verändern,
um den Gewinn der beteiligten Bauunternehmen zu steigern611.

Von größerer staatspolitischer Bedeutung waren dagegen die Verhandlungen mit Un-
garn über Bau und Betrieb der über die Karpaten führenden ungarisch-galizischen Verbin-
dungsbahn Mihaly–Przemyśl612, der aus militärisch-strategischer Sicht – sie war als eine der
Hauptaufmarschbahnen gegen Russland konzipiert – eine besondere Bedeutung zukam.
Noch vor der Konzessionserteilung berichtete Ackerbauminister Potocki in Vertretung des
Handelsministers imMinisterrat am25.August 1869 über dieVerhandlungen in der von den
beidenHandelsministerien eingerichtetenKommission zuFragender gemeinsamenBetriebs-
rechnung, der Aufteilung der Einkommensteuerleistung der Bahn, der Gestaltung der Tarife
sowie dem Sitz der Gesellschaft613. Der Ministerrat stimmte Potockis Einschätzung bei, dass
das Übereinkommen als Präjudiz für alle zukünftigen Vereinbarungen für grenzüberschrei-
tende Bahnen zwischen den beiden Teilen der Monarchie dienen werde. Daher sei in den
Verhandlungen eine „besondere Vorsicht in Beziehung auf dieWahrung der diesseitigen [cis-
leithanischen] Interessen“ angebracht614. Die Konzession für den cisleithanischenAbschnitt
der Strecke wurde schließlich im September 1869 erteilt615.

Eine über die rein wirtschaftlichen Aspekte hinausgehende Bedeutung erlangen auch
die galizischen Bahnprojekte. Handelsminister Plener berichtete im Ministerrat am 5. Mai
1869 darüber, dass die galizischen Abgeordneten in den Verhandlungen über die ungarisch-
galizische Verbindungsbahn darüber geklagt hatten, dass neben dieser strategischen Bahn
nicht auch andere, dieWirtschaft desKronlandes förderndeLinien ausgeschriebenwurden616.
NachdemdieRegierung bei einemRückzug der galizischenMandatare die Beschlussunfähig-
keit des Reichsrates befürchten musste617, hielt es der Handelsminister für wünschenswert,
dassmanAbgeordneten zumindest dieHerstellung einer jener Linien inAussicht stellenwür-
de, die in der ursprünglichen Fassung des Gesetzesentwurfs über die Komplettierung des Ei-
senbahnnetzes enthalten gewesen waren618. Dagegen sprachen sich jedoch der Finanzminis-
ter, der Justizminister und der Minister des Innern entschieden aus, da sie argumentierten,
dass die Staatsfinanzen durch die Garantieleistungen für die bereits in Betrieb befindlichen
Bahnen sowie für in näherer Zukunft zu leistende Bauvorschüsse schon so beansprucht wä-
ren, dass es nicht angehe, weitere Verpflichtungen zu übernehmen. Letztlich entschied man
sich auf Vorschlag von Ministerpräsident Taaffe, den galizischen Abgeordneten lediglich in
unverbindlicher Form die Verwirklichung eines der in Frage stehenden Projekte in Aussicht

610 MR. II v. 2. 8. 1869/IV.
611 MR. v. 3. 12. 1869/XIV.
612 Bachinger, Das Verkehrswesen, 289.
613 MR. v. 25. 8. 1869/V.
614 MR. v. 25. 8. 1869/V.
615 Rgbl.Nr. 180/1869.
616 MR. v. 5. 5. 1869/XI. Die von Plener angesprochenen Verhandlungen fanden im volkswirtschaftlichen Aus-

schuss statt, dem der Gesetzesentwurf nach der ersten Lesung im Abgeordnetenhaus zugewiesen worden war.
Prot. ReichsratAH. 15. 3. 1869 (176. Sitzung) 5306.

617 Siehe den AbschnittDer Konflikt umZentralisierung oder Föderalisierung des Staates in dieser Einleitung.
618 MR. v. 25. 4. 1869/II.
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zu stellen.Die von den dreiMinistern geäußertenBedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit
weiterer Garantiebahnen hatten dagegen weder unmittelbar noch mittelbar Einfluss auf die
von der Regierung in Eisenbahnfragen verfolgte Politik.

Weitere imMinisterrat behandelte Eisenbahnthemen waren Vereinbarungenmit Bahn-
gesellschaften über die Herstellung bzw. Umgestaltung von Linien619 sowie Verhandlungen
über die Abtragung von Garantieschulden620 und über die Höhe zu gewährender Staatsga-
rantien. Sie gelangten entweder aufgrund ihrer Bedeutung oder wegen der Involvierungmeh-
rererMinisterien auf die Tagesordnung621. Dagegen zeigte die Regierung nurwenig Interesse
an der Überwachung von Betriebsführung und Gebarung der Bahngesellschaften im Rah-
men der Kontrollrechte und wurde dabei auch noch von den betroffenen Gesellschaften
blockiert. So erklärte Finanzminister Brestel im Ministerrat am 7. Juni 1869, dem Wunsch
von Handelsminister Plener nach einer Ernennung von je zwei Verwaltungsräten für die Eli-
sabethbahn und die Buschtěhrader Bahn nur wenig abgewinnen zu können, da man bereits
in der Vergangenheit mit den staatlichen Eisenbahnkommissären schlechte Erfahrungen ge-
macht habe622. Plener betonte jedoch, dass „das Handelsministerium von dem Gebaren der
Eisenbahnverwaltungen gar nichts erfährt und über diewichtigstenMaßregeln oft erst durch
die Zeitungen in Kenntnis gesetzt wird“, und beharrte deshalb auf seinemAntrag, der gegen
die Stimme des Finanzministers zum Beschluss erhoben wurde623. Im Ministerrat vom 26.
Juni musste Plener der Konferenz jedoch mitteilen, dass der Verwaltungsrat der Elisabeth-
bahn die Ernennung der beiden Verwaltungsräte davon abhängig machte, dass der Staat sein
Aktienpaket nicht abstoße624. Während sich die Regierung gegen den Verwaltungsrat der
Elisabethbahn durchsetzte, erhob auch die Buschtěhrader Bahn Einspruch gegen die Bestel-
lung der zwei von der Regierung ernannten Verwaltungsräte625, worauf das Kabinett sein
Verlangen zurückzog626. Der an diesem Beispiel evidente Mangel an Wille und an Möglich-
keit, die Geschäftstätigkeit der Bahngesellschaften zu kontrollieren oder darauf Einfluss zu
nehmen, stellt rückblickend betrachtet einen der Hauptgründe dafür dar, dass zahlreiche
Unternehmen bereits vor demBörsenkrach von 1873 in erhebliche wirtschaftliche Probleme
gerieten627.

619 MR. II v. 21. 4. 1869/VII–VIII.
620 MR. II v. 21. 4. 1869/IX–X.
621 Siehe dazu die Diskussion um die Errichtung der strategisch bedeutenden Vorarlberger Bahn. MR. v. 29. 7.

1869/I.
622 Aufgabe der Eisenbahnkommissäre war es, die Gebarung der garantierten Eisenbahnen laufend zu überprü-

fen. Ihre Einrichtung ging auf eine entsprechende Forderung von Finanzminister Plener im Jahr 1864 zurück.
Für die Diskussion siehe MR. II v. 13. 5. 1863/III, Ömr. V/6, Nr. 354; MR. v. 4. 8. 1864/IV, Ömr. V/8,
Nr. 484;MR. v. 12. 11. 1864/I, Ömr. V/8, Nr. 512;MR. v. 27. 12. 1864/I, Ömr. V/9, Nr. 523. Die Bestel-
lung eines Staatskommissärs zur Kontrolle der Finanzen sowie der Betriebssicherheit der jeweiligen Bahn war
in allen ab 1865 ausgestellten Konzessionsurkunden für staatlich garantierte Eisenbahnen enthalten. Rgbl.
Nr. 93/1865 § 20.

623 MR. II. v. 7. 6. 1869/V.
624 MR. v. 26. 6. 1869/XVI.
625 MR. I v. 30. 10. 1869/VII (Protokoll nicht erhalten).
626 MR. II v. 7. 6. 1869/V, Fn. 12.
627 Bachinger, Das Verkehrswesen, 292 ff.
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c) Weitere Investitionsprojekte

Die rege Bau- und Investitionstätigkeit der ausgehenden Gründerzeit abseits des Eisenbahn-
baus bildet sich in den Ministerratsprotokollen nur zu einem geringen Teil ab. Nur wenige
vonder Staatsverwaltung selbst inAuftrag gegebeneProjekte gelangten auf dieTagesordnung
des Ministerrates, darunter der Bau des Justizpalastes in Wien628 sowie die Errichtung eines
Gebäudes für die technische Akademie in Lemberg629. An Bauvorhaben der verkehrstech-
nischen Infrastruktur wurden neben dem Ausbau der Hafenanlagen an der Adria630 vor al-
lem die Errichtung neuer Donaubrücken in Linz631 und Wien632 im Ministerrat behandelt,
wobei in der Regel Finanzierungsfragen diskutiert wurden. Einen immer wiederkehrenden
Tagesordnungspunkt bildete auch das Telegrafenwesen, wobei Fragen der Errichtung von
Infrastruktur633, darunter auch des neuen Telegrafenamtes in Wien634, der Herstellung von
Verbindungen insAusland635 sowie derAbschluss vonVerträgen über denTelegrafenverkehr
mit denNachbarstaaten636 besprochenwurden.Maßnahmen der Länderwaren dagegen nur
selten Gegenstand der Beratungen. Auf der Tagesordnung standen etwa die ah. Sanktionie-
rung vonLandesgesetzen über dieHerstellung und denErhalt von Straßen637 oder dieAbleh-
nung der Bauordnung vonCzernowitzwegen derNichteinhaltung feuerpolizeilicherGrund-
sätze638.

Weitere Themen im Ministerrat

Die zwischen Jänner 1868 undNovember 1871 mit Abstand am häufigsten auf die Tagesord-
nung gelangendeMaterie bildete die Verleihung von Auszeichnungen anmehr oder weniger
verdiente Personen. In insgesamt 142 Sitzungen beschäftigte sich der Ministerrat damit639.
Den zweithäufigsten Diskussionsgegenstand bildeten Steuerfragen, worüber das Kabinett
auf 104 Sitzungen diskutierte640. Besprochen wurden dabei sowohl ganz Cisleithanien be-
treffende Steuergesetze und Rechnungsabschlüsse als auch die Regelung von Abgaben der

628 MR. II v. 28. 6. 1870/VI (Protokoll nicht erhalten).
629 MR. v. 16. 7. 1870/V (Protokoll nicht erhalten).
630 MR. v. 19. 11. 1868/XX (Tagesordnungspunkt nicht erhalten); MR. v. 23. 3. 1869/VIII; MR. v. 25. 3. 1871/V

(beide Protokolle nicht erhalten).
631 MR. II. v. 19. 8. 1868/V; MR. v. 25. 8. 1868/III; MR. I v. 15. 10. 1868/I (alle drei Protokolle nicht erhalten);

MR. v. 3. 5. 1869/V.
632 MR. v. 30. 11. 1879/I–II; MR. v. 25. 4. 1871/I; MR. v. 26. 7. 1871/III (alle drei Protokolle nicht erhalten).
633 MR. v. 12. 3. 1869/V;MR. v. 22. 3. 1869/XIV (beide Protokolle nicht erhalten).
634 MR. v. 22. 3. 1871/IX (Protokoll nicht erhalten).
635 Bachinger, Das Verkehrswesen, 318;MR. v. 18. 2. 1870/II; MR. v. 26. 2. 1870/IV; MR. II v. 20. 5. 1870/

VI (alle drei Protokolle nicht erhalten).
636 MR. v. 12. 8. 1868/V;MR. v. 26. 11. 1868/V (beide Protokolle nicht erhalten).
637 MR. v. 4. 11. 1871/IV;MR. v. 15. 11. 1871/VI–VIII.
638 MR. v. 9. 6. 1869/X.
639 Davon erhaltenMR. v. 24. 1. 1868/XIV;MR. v. 17. 2. 1869/VII;MR. II v. 21. 4. 1869/XII;MR. v. 15. 5. 1869/

XXII; MR. v. 22. 5. 1869/III–IV; MR. v. 26. 6. 1869/V, X; MR. II v. 2. 7. 1869/I; MR. II v. 2. 8. 1869/VII;
MR. v. 7. 8. 1869/I; MR. v. 11. 8. 1869/I; MR. v. 14. 8. 1869/VI; MR. v. 3. 9. 1869/X; MR. II v. 22. 9. 1869/
XV;MR. v. 8. 11. 1870/VII;MR. v. 18. 9. 1871/IV;MR. v. 14. 10. 1871/IV;MR. v. 23. 10. 1871/VI, VIII;MR.
v. 30. 10. 1871/III–IV;MR. v. 15. 11. 1871/XII.

640 Davon erhaltenMR. v. 25. 4. 1869/VII; MR. v. 15. 5. 1869/I, VIII, IX, XIV;MR. v. 15. 6. 1869/VII; MR. II
v. 2. 7. 1869/I, IV; MR. v. 22. 11. 1869/XII–XII; MR. v. 8. 11. 1870/III; MR. v. 18. 9. 1871/V; MR. v. 14. 10.
1871/II; MR. v. 23. 10. 1871/II; MR. v. 15. 11. 1871/V.
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Kronländer und Gemeinden. Ein Beispiel für letzteres bildete die im Jahr 1871 im Wege ei-
nes Majestätsgesuchs vorgebrachte Bitte der Stadt Salzburg, die Einreihung der Gemeinde
in eine höhere Fleischsteuerklasse aufgrund des bei der Volkszählung von 1869 festgestellten
Bevölkerungszuwachses rückgängig zu machen. Finanzminister Holzgethan bezeichnete die
vom Salzburger Gemeinderat vorgebrachten Argumente insgesamt als nicht stichhaltig, und
Unterrichtsminister Jireček bemerkte in Zusammenhang mit demGesuch trocken: „Das Pe-
titium komme gewissermaßen darauf hinaus, als ob Salzburg von der mehr als 20.000 betra-
genden Einwohnerzahl dispensiert werden wollte, eine Dispens von Tatsachen könne aber
nicht stattfinden.“DieEingabewurdedaraufüberAntragdes Finanzministers abgewiesen641.
Gleichfalls mit großer Regelmäßigkeit standen Fragen des Vereinsrechts sowie Angelegenhei-
ten konkreter Vereine auf der Tagesordnung. Bis Ende 1871 behandelte die Konferenz ins-
gesamt 59 mal Fragen aus diesem Themenkreis642. Darunter befanden sich auch zahlreiche
politische Vereine, die sich in dieser Zeit konstituierten oder versuchten, ihren Tätigkeitsbe-
reich durch Zusammenschlüsse oder die Gründung von Zweigvereinen auf überregionaler
Ebene zu erweitern643. Zahlreiche dieserOrganisationen, so etwa dieArbeiter- Bildungs- und
Turnvereine, bildeten in den folgenden Jahrzehnten die Basis für die Entstehung politischer
Parteien in Cisleithanien644.

Ebenfalls mehrfach Thema im Ministerrat war die Ostasiatische Expedition645, die im
Frühjahr 1868 für denAbschluss vonHandelsverträgenund zurHerstellung vonWirtschafts-
kontakten in den fernenOsten entsandt wordenwar. Die Tagesordnungen desMinisterrates
geben dabei Aufschluss über den Verlauf der Expedition sowie deren geradezu österreichi-
sches Schicksal. Im Mai 1868 debattierte man über einen Nachtragskredit für die Expediti-
on646, im August 1869 stand neuerlich deren finanzielles Mehrerfordernis auf der Tagesord-
nung647 und schließlichbeschäftigteman sichmit derMöglichkeit einesAbbruchs desUnter-
nehmens wegen der fehlenden finanziellen Bedeckung648. Nach der tatsächlichen Rückbeor-
derung der Expedition imOktober 1869649 besprach derMinisterrat imMai 1870, im Jänner
1871 sowie im Februar 1871 jeweils noch einmalMöglichkeiten für die Begleichung der nicht
gedecktenMehrkosten650. Abschließend, offenbar nach der Klärung der finanziellen Fragen,
wurde schließlich im Juli 1871 die Verleihung vonAuszeichnungen an verdiente Expeditions-
mitglieder diskutiert651. Daneben warfen bereits andere Ereignisse ihre Schatten voraus. Die
für das Jahr 1873 anberaumte Wiener Weltausstellung war bis November 1871 insgesamt 13

641 Die Einwohnerzahl Salzburgs betrug nach der Volkszählung von 1869 insgesamt 20.538 Personen. Die höhere
Fleischsteuerklasse kam ab 20.000 Einwohnern zur Anwendung.MR. v. 18. 9. 1871/V. ZurVolkszählung siehe
Rgbl.Nr. 67/1869.

642 Davon erhalten MR. v. 26. 6. 1869/III; MR. v. 10. 7. 1869/III; MR. v. 13. 7. 1869/I; MR. v. 19. 7. 1869/VII;
MR. v. 22. 7. 1869/II; MR. v. 6. 8. 1869/VI.

643 Scharf, Ausgleichspolitik und Pressekampf, 81.
644 Ucakar, Demokratie und Wahlrecht, 178–197; Butschek, Österreichische Wirtschaftsgeschichte,

147 ff.
645 MR. I v. 26. 1. 1866/III,Ömr.VI/1, Nr. 47.
646 MR. v. 7. 5. 1868/II (Protokoll nicht erhalten).
647 MR. v. 25. 8. 1869/II.
648 MR. v. 3. 9. 1869/XIII.
649 GMR. v. 19. 10. 1869,Gmr. I/1, Nr. 63.
650 MR. v. 15. 5. 1870/III; MR. I v. 3. 1. 1871/I; MR. v. 15. 2. 1871/IX (alle drei Protokolle nicht erhalten).
651 MR. II v. 12. 7. 1871/VI.
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Mal auf der Tagesordnung des Ministerrates652, wobei auch bereits organisatorische Detail-
fragen geklärt wurden. Neben solchen umfangreicheren Materien mit staatpolitischer oder
wirtschaftlicher Tragweite fanden auch Themen scheinbar geringererWichtigkeit ihrenWeg
in den Ministerrat, die jedoch auf längere Sicht betrachtet eine große Bedeutung erlangten.
Per Ministerratsbeschluss vom 7. August 1869 wurde zunächst nur für die Verwendung im
Inland die Korrespondenzkarte im Postverkehr zugelassen, die bald auch von den ausländi-
schen Postverwaltungen akzeptiert und übernommen wurde653. Somit geht die Einführung
der Post- und Ansichtskarten auf einen Vorschlag des cisleithanischen Handelsministers Ple-
ner zurück, auf dessen Vortrag hin sich der Ministerrat „mit dieser, als höchst zweckmäßig
erkanntenMaßregel einhellig einverstanden“ erklärte654.

Überlieferung

Die Protokolle der Jahre 1868–1871 sind durch den Justizpalastbrand sehr stark inMitleiden-
schaft gezogen worden. Von den Protokollen der insgesamt 618 Sitzungen des Ministerrates
zwischen Jänner 1868 und November 1871 blieben lediglich 73 Protokolle erhalten655. Die
erhaltenen Dokumente weisen zudem häufig brandbedingte Lücken auf, wobei es jedoch in
allen Fällenmöglich ist, den Sinn der besprochenenMaterien zu erfassen. Rekonstruiert wer-
den konnten zudem auch einzelne Tagesordnungspunkte aus 14 weiteren Sitzungen durch
Abschriften,Auszüge sowie eineAnsprache desKaisers imMinisterrat aus anderenArchivbe-
ständen656. Dennoch fehlen aus vielen Schlüsselphasen der behandelten Zeitperiode sämtli-
che Protokolle.Nicht dokumentiert ist die Zeit der Krise des Bürgerministeriums imHerbst/
Winter 1869 sowie die letztlich gescheiterte Verständigungsaktion des Ministeriums Potocki
mit der tschechischen staatsrechtlichen Opposition in Böhmen im Frühjahr 1870. Überdau-
ert haben dagegen die Aufzeichnungen zu vier wesentlichen, zwischen November 1869 und
März 1870 abgehaltenen Sitzungen zur geplanten Wahlrechtsreform des Abgeordnetenhau-
ses, die mit demRichtungsstreit um denAusbau der Verfassung in Zusammenhang stand657.
Gleichfalls erhalten sind die Protokolle von September bis November 1871, welche das Schei-
tern der böhmischenAusgleichsaktion und den Sturz desKabinettsHohenwart dokumentie-
ren658. Außerdem wurden die Abschriften zweier Protokolle vom 8. November 1868 sowie
vom 10.November 1869 in den Band aufgenommen, die bereits publiziert sind und als Typo-
skripte im Familienarchiv Taaffe einliegen659. Sie dokumentieren Diskussionen der Minister

652 MR. I v. 21. 4. 1870/IV;MR. v. 12. 5. 1870 IV;MR. v. 15. 5. 1870/II;MR. II v. 25. 5. 1870/II;MR. I v. 30. 5.
1870/I; MR. v. 22. 2. 1871/IV; MR. II v. 29. 3. 1871/I; MR. I v. 8. 4. 1871/IV; MR. v. 10. 7. 1871/IV; MR. II
v. 12. 7. 1871/I;MR. v. 21. 7. 1871/VII;MR. v. 26. 7. 1871/I (alle zwölf Protokolle nicht erhalten);MR. v. 11. 9.
1871/IV.

653 Bachinger, Das Verkehrswesen, 316.
654 MR. v. 7. 8. 1869/V.
655 ZumVerlust im BestandMinisterratsprotokolle sieheMalfèr, Einleitung.Cmr. I, 12–16.
656 MR. v. 8. 1. 1868/II;MR. v. 15. 1. 1868/II;MR. v. 21. 1. 1868/X;MR. v. 24. 1. 1868/XIV;MR. v. 28. 1. 1868/

IX;MR. v. 31. 1. 1868/VIII;MR. v. 25. 5. 1868/I;MR. I v. 14. 7. 1868/I;MR. II v. 10. 10. 1868/I;MR. v. 19. 11.
1868/XIX;MR. v. 17. 2. 1869/VII;MR. v.I v. 22. 9. 1869/XV;MR. v. 29. 9. 1869/VII;MR. v. 28. 9. 1870/II.

657 MR. I v. 17. 11. 1869/II; MR. v. 10. 12. 1869/I; MR. I v. 3. 1. 1870/I; MR. I v. 19. 3. 1870/I.
658 MR. v. 23 und 30. 9. 1871; MR. v. 5., 9., 14., 20., 21., 22., 23., 25., 27. und 30. 10. 1871; MR. v. 4., 6., 8., 14.

und 15. 11. 1871.
659 Hhsta., Familienarchiv Taaffe, Fasz. 18–29, Fasz. 18–48; Skedl, Nachlaß Taaffe, 49–63, 75–83.
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zur Wahlrechtsreform sowie andere grundlegende Auseinandersetzungen innerhalb der Re-
gierung.Da es sich dabei aber umkeine ordentlichenMinisterratsprotokolle handelt, wurden
sie als „Protokolle anderer Provenienz“ in den Band aufgenommen.

Die 87 ganz oder teilweise erhalten gebliebenen „regulären“ Protokolle stellen keines-
wegs nur isolierte, unbedeutende Überreste eines größeren Ganzen dar. Vielmehr liefern sie
wertvolle Hinweise auf praktische Fragen zum Aufbau des neuen Staates, zur öffentlichen
Verwaltung sowie zu den Beziehungen zuUngarn. Dokumentiert sind neben legislativen Fra-
gen Infrastrukturprojekte, wie die Vergabe von Konzessionen für den Eisenbahnbau660, die
engmit den gleichfalls wiederholt imMinisterrat zur Sprache gekommenenWirtschafts- und
Handelsfragen661 in Verbindung stehen. Zusätzlich geben die vollständig erhaltenen und in
diesem Band publizierten Tagesordnungen Rückschlüsse darauf, welche Themenkomplexe
wann und wie oft Diskussionsgegenstand imMinisterrat waren. Die Tagesordnungen doku-
mentieren auchdie indiesen Jahrennochüberaus regePartizipationdesKaisers andenSitzun-
gen und damit an der Regierungstätigkeit an sich. Franz Joseph leitete 65 der 618 Sitzungen
selbst, wobei sich der Monarch üblicherweise dann für eine Teilnahme entschied, wenn für
ihn persönlich relevante Themen behandelt wurden. Dazu zählten neben Wehrfragen und
religiösen Angelegenheiten auch die Schulgesetze662, Aspekte der ministeriellen Verwaltung
(Eidesleistung663) sowie des Staatsaufbaus (Verfassungs- und Wahlreform664). Von den un-
ter Vorsitz des Monarchen abgehaltenen Sitzungen sind dreizehn Protokolle erhalten665. Sie
zeigen die Detailkenntnis Franz Josephs666, sein aktives Eingreifen in die Regierungsarbeit
durch kritische Rückfragen sowie den Umstand, dass er sich vielfach über die begründeten
Einwendungen der Ressortminister hinwegsetzte.

660 Siehe dazu vor allem MR. II v. 21. 4. 1869/VII–X; MR. v. 25. 4. 1869/I–III; MR. v. 15. 5. 1869/XI–XVI;
MR. II v. 2. 8. 1869/I–VI.

661 Siehe dazu vor allemMR. v. 8. 10. 1868/III–VI; MR. v. 5. 5. 1869/V–X;MR. v. 15. 5. 1869/I–X.
662 MR. v. 1. 3. 1869/IV (Protokoll nicht erhalten).
663 MR. v. 15. 1. 1868/II.
664 MR. v. 10. 12. 1869/I ;MR. I v. 19. 3. 1870/I.
665 MR. v. 15. 1. 1868; MR. v. 25. 5. 1868; MR. II v. 10. 10. 1868; MR. v. 30. 4. 1869; MR. v. 13. 5. 1869; MR.

v. 27. 6. 1869; MR. v. 10. 12. 1869; MR. I v. 19. 3. 1870; MR. I v. 20. 10. 1871; MR. II v. 20. 10. 1871; MR. v.
21. 10. 1871; MR. v. 22. 10. 1871; MR. v. 6. 11. 1871; MR. v. 14. 11. 1871.

666 Hasner, Denkwürdigkeiten, 95.
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Einleitungsband: Ministerrat und Ministerratsprotokolle 1848–1867. Behörden-
geschichtliche und aktenkundlicheAnalyse vonHelmutRumpler (Wien 1970); I: Die
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Repartierung Zuteilung, Verteilung
Repetition Wiederholung
reponieren zurücklegen
resolvieren einen Beschluss fassen, beschließen
restieren übrig bleiben, noch schuldig sein
restringieren einschränken, begrenzen
Revirement Umschichtung; Abrechnung
saisiert beschlagnahmt
salva redactione unter Vorbehalt der Überarbeitung
Sekundizfeier Feier des 50jährigenMesselesens
Sequestration Beschlagnahme, Zwangsverwaltung
sollizitieren erregen, beunruhigen, reizen; etwas gerichtlich betreiben
stante concluso nach dem geltenden Beschluss
statutarisch gesetzmäßig, satzungmäßig
stipulieren verspreche, zusagen, eine Übereinkunft erzielen
Subsistenz Lebensunterhalt; Bestand
successor natus natürliche/logische Nachfolger
sukzinkt kurz gefasst, gedrängt
Superaedificat Bauwerk auf einem fremden Grundstück
Supernumerär Überzähliger, über die bestimmte Dienstzahl Angestellter
supplieren ergänzen, nachtrage
Suszeptibilität Empfindlichkeit, Reizbarkeit
systemisieren Planstelle im Staatsdienst schaffen
Tabularurkunde grundbücherliche Urkunde
Taglia Kopfgeld, Prämie
tale quale wie es ist
Tutel Vormundschaft
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Utilität Nutzbarkeit, Nützlichkeit
Velleität Anwandlung, Wunsch
vidimieren amtlich vergleichen und beglaubigen
vindizieren verlangen, fordern, zusprechen
Votant Stimmführer





VERZEICHNIS DER TEILNEHMERAM
MINISTERRAT

1. Jänner 1868–21. November 1871
In den Protokollen sind die Sprecher oft nicht namentlich, sondern nur in ihrer amtlichen Funktion
genannt; zur Identifizierung dieser Teilnehmer am Ministerrat bringt das folgende Verzeichnis eine
nachRangundBehördenstatus gegliederteÜbersicht derTeilnehmer jener Sitzungen, derenProtokoll
ganz oder teilweise erhalten ist.

Ordentliche Mitglieder des Ministerrates
Ministerpräsident

Karl (Carlos) Fürst Auersperg (30. 12. 1867 bis 24. 9. 1868)
Eduard Graf Taaffe (24. 9. 1868 bis 15. 1. 1870)1
Ignaz Edler v. Plener (15. 1. 1870 bis 31. 1. 1870)2
Leopold Ritter Hasner v. Artha (1. 2. 1870 bis 12. 4. 1870)
Alfred Graf Potocki (12. 4. 1870 bis 4. 2. 1871)
Karl Sigmund Graf v. Hohenwart (6. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)3
Ludwig Freiherr v. Holzgethan (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)4

Ministerpräsidentstellvertreter
Taaffe (30. 12. 1867 bis 24. 9. 1868)

Minister des Innern
Karl Giskra (30. 12. 1867 bis 11. 4. 1870)
Taaffe (12. 4. 1870 bis 4. 2. 1871)
Hohenwart (4. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)
August Freiherr v. Wehli (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)5

Minister für Kultus und Unterricht
Hasner (30. 12. 1867 bis 31. 1. 1870)
Karl v. Stremayr (31. 1. 1870 bis 12. 4. 1870)
Adolf Ritter v. Tschabuschnigg (12. 4. 1870 bis 30. 6. 1870)5
Stremayr (30. 6. 1870 bis 4. 2. 1871)
Josef Jireček (6. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)
Karl Fidler (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)5

Justizminister
Eduard Herbst (30. 12. 1867 bis 12. 4. 1870)
Tschabuschnigg (12. 4. 1870 bis 4. 2. 1871)

1 Zunächst alsMinisterpräsidentstellvertretermit der FortführungderGeschäfte beauftragt, am17. 4. 1869
definitiv zumMinisterpräsidenten ernannt.

2 Provisorisch mit der Führung des Präsidiums imMinisterrate betraut.
3 ZumVorsitzenden imMinisterrat ernannt.
4 Interimistisch mit dem Vorsitz imMinisterrate betraut.
5 Mit der einstweiligen Leitung des Ministeriums betraut.
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Karl Habietinek (6. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)
Georg Freiherr v. Mitis (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)5

Finanzminister
Rudolf Brestel (30. 12. 1867 bis 12. 4. 1870)
Karl Freiherr v. Distler (12. 4. 1870 bis 6. 5. 1870)5
Holzgethan (6. 5. 1870 bis 25. 11. 1871)6

Handelsminister
Plener (30. 12. 1867 bis 12. 4. 1870)
Sisinio Freiherr de Pretis von Cagnodo (12. 4. 1870 bis 4. 2. 1871)5
Albert Eberhard Friedrich Schäffle (6. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)
Ludwig Freiherr von Possinger (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)5

Ackerbauminister
Potocki (30. 12. 1867 bis 15. 1. 1870)
Brestel (15. 1. 1870 bis 31. 1. 1870)5
Anton Banhans (1. 2. 1870 bis 12. 4. 1870)
Potocki (12. 4. 1870 bis 6. 5. 1870)5
Alexander Freiherr v. Petrinó (6. 5. 1870 bis 4. 2. 1871)7
Schäffle (6. 2. 1871 bis 30. 10. 1871)5
Otto Ritter v. Wiedenfeld (30. 10. 1871 bis 25. 11. 1871)5

Minister für Landesverteidigung
Taaffe (30. 12. 1867 bis 15. 1. 1870)8
Plener (15. 1. 1870 bis 31. 1. 1870)5
Johann Ritter v. Wagner (1. 2. 1870 bis 12. 4. 1870)
Taaffe (12. 4. 1870 bis 6. 5. 1870)5
Victor Freiherr v. Widmann-Sedlnitzky (6. 5. 1870 bis 28. 6. 1870)
Potocki (28. 6. 1870 bis 4. 2. 1871)5
Aloys Heinrich Freiherr v. Scholl (6. 2. 1871 bis 25. 11. 1871)

Minister ohne Portefeuille
Johann Nepomuk Berger (30. 12. 1867 bis 15. 1. 1870)
Kazimierz Ritter v. Grocholski (11. 4. 1871 bis 25. 11. 1871)

Gemeinsame Minister, fallweise den Ministerratssitzungen beigezogen
Reichskanzler

Friedrich Ferdinand Freiherr v. Beust

Reichskriegsminister
Franz Freiherr Kuhn v. Kuhnenfeld

Reichsfinanzminister
Melchior Graf Lónyay von Nagylónya und Vásárosnamény

6 Zunächst zumMinister ernannt und mit der Leitung des Ministeriums betraut, am 30. 6. 1870 definitiv
zum Finanzminister ernannt.

7 Zunächst zumMinister ernannt und mit der Leitung des Ministeriums betraut, am 30. 6. 1870 definitiv
zum Ackerbauminister ernannt.

8 Mit der Führung der Agenden des Ministeriums betraut.
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Ungarische Minister, die fallweise den Ministerratssitzungen beigezogen wurden
Ministerpräsident

Gyula Graf Andrássy von Czik-Szent-Király und Kraszna Horka

Finanzminister
Béla Freiherr v. Wenckheim

Leiter und Vertreter von Zentral- und Provinzialstellen, die fallweise den
Ministerratssitzungen beigezogen wurden
Leiter der galizischen Statthalterei

Ludwig Possinger Ritter v. Choborski

Landespräsident in Krain
Sigmund Conrad Edler v. Eybesfeld

Hofrat der böhmischen Statthalterei
Franz Laufberger

Fachreferenten, die fallweise den Ministerratssitzungen beigezogen wurden
Ministerium des Äußern

Maximilian Freiherr v. Gagern (Hof- undMinisterialrat)

Ministerium des Innern
Gustav Kubin (Ministerialrat)
Oswald Bartmański (Ministerialrat)

Ministerium der Justiz
Joseph Ritter v. Waser (Sektionschef)

Handelsministerium
Johann Pfeiffer (Sektionsrat)

Ackerbauministerium
Carl Peyrer (Sektionsrat)

Ministerium für Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit
Anton Rohr v. Rohrau (Sektionsrat)
Paul Ritter v. Schäfer (Sektionschef)
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Nr. 1 Ministerrat, Wien, 1. Jänner 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Instruktion für das Gesamtministerium. II. Art der Kundmachung der Ah. Handschreiben,
welche Regierungsakte betreffen. III. Entwerfung des Wirkungskreises für das Ackerbaumi-
nisterium. IV. Antrag wegen Ernennung des Landesgerichtspräsidenten Dr. Waser zum Sek-
tionschef im Justizministerium. V. Entfernung des Sektionschefs Baron Kriegs-Au aus dem
Ministerium für Kultus und Unterricht.

KZ. 47 –MRZ. 1

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 10. Jänner 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 2 Ministerrat, Wien, 7. Jänner 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Has-
ner.

I. Au. Vortrag, womit die Grundzüge der vorläufigen Neugestaltung des Ministeriums für Lan-
desverteidigung und öffentliche Sicherheit zur Ah. Genehmigung unterbreitet werden. II. Au.
Vortrag in Betreff der Abgrenzung der Geschäftsbereiche des Handels- und des Ackerbauminis-
teriums. III. Anstände in Betreff einiger Bestimmungen der Punktationen zum organischen
Statute der Reichskanzlei. IV. Wegen Beseitigung der „Auf Ah. Anordnung“ bei Publikation
von Gesetzen. V. Gegenzeichnung der Regierungsakte Sr. Majestät von Seite des betreffenden
Ressortministers. VI. Änderung der Eingangsformel auf den Urteilen und Erkenntnissen der
Gerichte. VII. Änderungen im Diensteide der Organe der Staatsverwaltung. VIII. Publizie-
rung der drei finanziellen Ausgleichsgesetze für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder. IX. Antrag auf Zulassung der Deputation des Prager Stadtverordnetenkollegiums an
das kaiserliche Hoflager. X. Beratung der Instruktion für das Gesamtministerium.

KZ. 50 –MRZ. 2

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 27. Jänner 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 3 Ministerrat, Wien, 8. Jänner 1868

RS. fehlt; Abschrift von Tagesordnungspunkt II,Ava., Nachlass Alexy, Kt. 2.Wortlaut und Da-
tum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Has-
ner.

I. Besetzung der Oberlandesgerichts-Präsidentenstelle in Krakau. II. Änderungen in der Eides-
formel für alle Organe der Staatsverwaltung. III. Kompetenzfrage hinsichtlich der Verwaltung
der Staatsschuld. IV. Übermittlung des Handelsteilvoranschlages pro 1868 für Militärkroa-
tien an das Reichskriegsministerium. V. Ausscheidung des auf die Länder der ungarischen
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Krone entfallenden Anteiles am gemeinsamen Gefällenstraffonds. VI. Verhandlungen wegen
Kodifizierung der in den hierseitigen Ländern bestehenden Biersteuer. Bestimmungen für die
ungarischen Länder.

KZ. 51 –MRZ. 3
[I. fehlt]

II. In Gemäßheit des im letztenMinisterrate gefassten Beschlusses1 brachte der Justizminis-
ter nach der inzwischen mit dem Ratsgremium des Justizministeriums abgehaltenen Bera-
tung2motiviert seineAnträge zur Kenntnis der Konferenz, welche inDurchführung des Art.
8 des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt3, wonach alle richterlichen Beamten
in ihrem Diensteide auch die unverbrüchliche Beobachtung der Staatsgrundgesetze zu be-
schwören haben, in Bezug auf alle Amts- undDiensteide, welche das Departement der Justiz
berühren, durch eine Ministerialverordnung zur Richtschnur vorzuzeichnen waren.

Nachdem der Minister des Innern daran erinnert hatte, dass nach dem gefassten Be-
schlusse diese Anträge für sämtliche Organe der Staatsverwaltung zu generalisieren wären,
weil nach Artikel 13 des Staatsgrundgesetzes über die Ausübung der Regierungs- und Voll-
zugsgewalt4 „alleOrgane der Staatsverwaltung in ihremDiensteide auch die unverbrüchliche
Beobachtung der Staatsgrundgesetze zu beschwören haben“, modifizierte der Justizminister
seine Anträge sohin in diesem Sinne in nachstehender Weise: Es wäre die Bestimmung zu
erlassen:
1.) dass alle Amts- und Diensteide, welche infolge neuer Ernennungen oder Beförderungen
noch zu leisten sind, an Stelle der Worte: „an den Ah. vorgezeichneten Regierungsgrundsät-
zen unverbrüchlich festzuhalten“ die Worte zu enthalten haben: „die Staatsgrundgesetze un-
verbrüchlich zu beobachten“.
2.) dass alle schon beeideten Organe der Regierung nachträglich auf die Worte: „Ich erkläre
an Eidesstatt die Staatsgrundgesetze unverbrüchlich zu beobachten“, zu verpflichten sind.
3.) dass dieserVerpflichtung in allen Fällen, inwelchen diemündlicheAblegung des Eidesmit
größeremZeitverluste oder Schwierigkeiten andererArt verbundenwäre, durch dieUnterfer-
tigung und Einsendung einer der obigen Bestimmung entsprechenden Eidesformel Genüge
zu leisten sei.

DerMinisterpräsident bemerkt ad 3.), dass in eineUnterscheidung, ob es demEinzel-
nen leicht oder schwierig sei, den Eid mündlich abzulegen, sich nicht einzulassen, sondern
für alle die schriftliche eidesstättige Erklärung, welche an die vorgesetzten Behörden einzu-
senden wäre, vorgeschrieben werden soll, weil eine so umfassende Nachschwörung im Publi-
kum den Gedanken aufkommen lassen könnte, dass der frühere Beamteneid das öffentliche
Wohl nicht genügend geschützt hat.DieKonferenz stimmte diesenAnträgen des Justizminis-
ters unter gleichzeitiger Annahme des Amendements des Ministerpräsidenten einhellig bei.
Hienach hat daher ad 3.) die eingeschlossene Stelle: „in welchen diemündliche Ablegung des
Eidesmit größeremZeitverluste oder Schwierigkeiten andererArt verbundenwäre“ zu entfal-
len. Eine längere Debatte rief die Frage wegen Eliminierung der Eidesklausel, die sich auf die

1 MR. v. 7. 1. 1868/VII (Protokoll nicht erhalten).
2 In den Beständen desAva., JM., Präs. und allg. konnte kein Hinweis auf die oben erwähnte Sitzung des Rats-

gremiums des Justizministeriums gefunden werden.
3 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 144/1867.
4 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 145/1867.
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Nichtteilnahme an geheimenGesellschaften bezieht, hervor. Der Justizminister meinte, dass
diese Klausel allerdings künftighin bei allen Eidesleistungen werde zu entfallen haben, weil
sie mit den Bestimmungen des neuenVereinsgesetzes5 nicht im Einklange steht, nach seinem
Dafürhalten wäre jedoch die Initiative für einen solchen Antrag am besten demMinister des
Innern mit Wirkung für alle Departements vorzubehalten.

Der Minister des Innern meinte, dass sich die Konferenz gleich in die Beratung die-
ser Frage einlassen könne, zumal es ihm nicht imMindesten zweifelhaft erscheine, dass diese
Klausel, welche sich mit dem neuen Vereinsgesetze nicht mehr verträgt, jedenfalls entfallen
müsse. Nachdem der Ministerpräsident vorerst nur im Allgemeinen seinen Bedenken ge-
gen den Entfall der eidlichen Angelobung der Staatsbeamten über deren Nichtteilnahme an
geheimen Gesellschaften im Auslande Ausdruck gegeben hatte, bemerkte der Justizminis-
ter ebenfalls imAllgemeinen, dass die auf besonderen niemals kundgemachtenVerfügungen
beruhende Eidesklausel, die sich auf dieNichtteilnahme an geheimenGesellschaften bezieht,
dem Staatsgrundgesetze gegenüber, welches vorschreibt, dass das Vereinsgesetz gewährleistet
ist, nicht mehr haltbar sei. Durch das Vereinsgesetz sei der Begriff einer unerlaubten Gesell-
schaft ganz entfallen. Die Beeidigung auf diese Klausel habe auch in der 10-jährigen Periode
1848–1858 nicht stattgefunden, ohne dass sich dabei eine Gefahr für das öffentliche Wohl
ergeben habe. Kein Staat in der Welt beeide seine Beamten in dieser Weise, was für einen Be-
amten nicht erlaubt sei, darüber enthalten die Gesetze die Bestimmungen, viel gefährlicher
wäre das Einlassen von Beamten mit ausländischen Regierungen, wogegen im Beamteneide
keine Bestimmung enthalten ist.

Der Minister Dr. Berger bemerkte, es sei im zweiten Teile des Strafgesetzes vom Jah-
re 1803 die Teilnahme an geheimen Gesellschaften als eine schwere Polizeiübertretung gegen
die Sicherheit des gemeinschaftlichen Staatsbandes und den öffentlichen Ruhestand erklärt6
und demgemäß auch die fragliche Klausel in den Beamteneid aufgenommen worden. Da
aber in dem neuen Strafgesetze die Teilnahme an geheimen Gesellschaften als eine straffälli-
ge Handlung nicht mehr bezeichnet wird7, und bei dem Bestande des Vereinsgesetzes diese
Klausel ganz gegenstandslos geworden sei, stimme er gleichfalls für die Eliminierung.

Mit derAnsicht beziehungsweise demAntrage des Justizministers vereinigten sich auch
der Handelsminister, der Minister des Innern und der Finanzminister, welcher letzterer
einen Pleonasmus dahin finden würde, wenn man pro futuro in Betreff der Nichtteilnahme
derBeamten an ausländischenGesellschaften eineBestimmung indenEid aufnehmenwollte,
da der Beamte ohnedem die Beobachtung der Gesetze beschwören müsse.

Der Ministerpräsident entgegnete, dass, wenn auch die nicht ganz sicher hingestellte
Behauptung, dass kein anderer Staat die Beamten in dieser Weise eidlich verpflichte, zugege-
ben werden wollte, doch zu bedenken sei, dass es auch in keinem anderen Staate als in Ös-
terreich, das so viele Nationalitäten vereint, in so eminentem Grade es gefährlich wäre, die
Teilnahme der Beamten an geheimen Gesellschaften im Auslande zu gestatten. Die Frage lä-
ge auch ganz anders, wenn es sich darum handeln würde, jetzt etwas Neues zu normieren,
während im Gegenteile etwas seit längerer Zeit Bestehendes unterdrückt werden will. Wenn

5 Gesetz v. 15. 11. 1867,Rgbl.Nr. 134/1867.
6 Patent v. 3. 9. 1803, Jgs. 1798–1803,Nr. 626/1803 §§ 40–50.
7 Diese Bemerkung Bergers bezieht sich darauf, dass nach § 285 b) des Strafgesetzes von 1852 die Teilnahme an

einer geheimen Gesellschaft nur noch als Vergehen statt als schwere Übertretung eingestuft wurde. Die entspre-
chende Tat wurde jedoch nach § 289 des Patentes v. 27. Mai 1852,Rgbl.Nr. 117/1852 weiterhin mit Arrest
von ein bis drei Monaten bestraft.
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dieser Schwur früher bestand, und jetzt entfallen würde, so würde gewiss mancher Beamte
dafürhalten, die Teilnahme an geheimen Gesellschaften im Auslande sei ihm nun erlaubt.
Bei dieser Frage handle es sich vorzugsweise um den Standpunkt der Sicherheit des Thrones,
denn man habe doch von jeher es als das Gefährlichste erkannt, wenn die Staatsuntertanen
sich an geheimenGesellschaften imAuslande, die das Licht derÖffentlichkeit scheuen, betei-
ligen. Wenn aber die Verpflichtung der Staatsbeamten zur eidlichen Angelobung der Nicht-
teilnahme an geheimen Gesellschaften im Auslande als ein Pleonasmus bezeichnet werden
wolle, weil die Beamten ohnedem auf die Gesetze schwören müssen, so wäre es aus demsel-
benGrundenichtminder einPleonasmus, dieselbendieBeobachtungder Staatsgrundgesetze
besonders beschwören zu lassen.

DerMinisterpräsidentensstellvertreter gab zu, dass die fragliche Klausel, insoferne
sie sich auf geheime Gesellschaften im Inlande beziehe, durch das Vereinsgesetz von selbst
entfalle. Da jedoch der Monarch berechtigt sei, von jedem Staatsbeamten zu verlangen, dass
er sich mit ausländischen geheimen Gesellschaften in keine Verbindung einlasse, so müsse,
wenn die fragliche Klausel aus dem Eide entfallen soll, dieselbe durch eine nur auf die Nicht-
teilnahme an ausländischen geheimen Gesellschaften lautende andere Klausel suppliert wer-
den. Der Ackerbauminister schloss sich der Ansicht beziehungsweise dem Antrage des Mi-
nisterpräsidenten und des Grafen Taaffe an.

Es ergab sich demnachmit fünf gegendrei StimmenderBeschluss alsAntrag 4.) „die eid-
licheAngelobungder Staatsbeamtenüber derenNichtteilnahme an geheimenGesellschaften
hat in Zukunft zu entfallen“, aufzunehmen8.
[III.–VI. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 27. Jänner 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 4 Ministerrat, Wien, 10. Jänner 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Has-
ner.
I. Au. Vortrag wegen Kontrasignatur aller Ah. Regierungsakten Sr. Majestät durch einen ver-
antwortlichen Minister. II. Behandlung vorliegender Gesuche von Juden in Galizien um gna-
denweise Bewilligung der Erwerbung von Liegenschaften. III. Übereinkommen zwischen
dem Reichsfinanzminister und dem k. k. Finanzminister aus Anlass der Ausscheidung der Ge-
schäfte desReichsfinanzministeriums aus denAgenden des bisherigen k. k. Finanzministeriums.
IV. Wegen Verrechnung der Kosten für die Delegationen. V. Beratung, ob die zu Ministern
ernanntenMitglieder derDelegation dasMandat für dieDelegation behalten können. VI. Tren-
nung des Obersten Rechnungshofes. VII. Ob Studienfondseigentum als ein Staatsgut anzuse-
hen sei. VIII. Verkauf der dem Ärar eigentümlichenWerksanteile zu Bleiberg. IX. Erledigung
der Petition mehrerer Gold- und Silberarbeitergremien in Böhmen hinsichtlich der Kittwaren.

KZ. 52 –MRZ. 4
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 27. Jänner 1868.
[Franz Joseph].

8 Gegenstand fortgesetzt imMR. v. 15. 1. 1868/II.
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Nr. 5 Ministerrat, Wien, 11. Jänner 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Unterschrift bei Publikation vonGesetzen. II. Verhandlungen über das Konkordat. III. Ver-
setzung in Disponibilität des Sektionschefs Freiherrn v. Kriegs-Au. IV. Wirkungskreis der
Reichskanzlei in Press- und Polizeisachen für die im Reichsrate vertretenen Länder. V. Einbe-
rufung der Delegationen. VI. Vorlage des Übereinkommens zwischen dem Reichs- und dem
Landesfinanzminister. VII. Eingangsformel der gerichtlichen Erkenntnisse. VIII. Wirkungs-
kreis des Ackerbauministeriums. IX. Amtstitel „Exzellenz“ für die Minister. X. Antwort-
schreiben des ungarischen Ministerpräsidenten. XI. Notizen in der Zeitungspresse über die
Tagesordnung des Ministerrates.

KZ. 53 –MRZ. 5

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 6 Ministerrat, Wien, 12. Jänner 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Die Ah. Genehmigung der Instruktion für die Minister. II. Die Angelegenheiten des Kon-
kordats (Fortsetzung und Schluss).

KZ. 54 –MRZ. 6

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 7 Ministerrat, Wien, 15. Jänner 1868

RS. fehlt; Abschrift von Tagesordnungspunkt II,Ava., Nachlass Alexy, Kt. 2.Wortlaut und Da-
tum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger.

I. Über die Form der Publikation der Ah. Regierungsakte Sr. Majestät. II. Änderungen in den
Eidesformeln der Staatsbeamten.

KZ. 55 –MRZ. 7

[I. fehlt]
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II. Se. k. k. apost. Majestät geruhten bezüglich der imMinisterrate vom8. l.M. inBeratung
genommenen FragewegenModifikation der Eidesformeln für Staatsbeamte1 dieAufklärung
abzuverlangen, inwieferne das Vereinsgesetz vom 15. November 18672 die Eliminierung der
bisher bestandenen Klausel wegen der Nichtteilnahme an geheimen Gesellschaften bedin-
ge. Se. Majestät geruhten dabei der Ah. Überzeugung Ausdruck zu geben, dass wenn diese
Klausel bisher nicht bestanden hätte, es niemandem einfallen würde, dieselbe jetzt einfüh-
ren zu wollen, dass aber jetzt bei dem Wegfall derselben immerhin zu besorgen stünde, dass
die Beamten darin das Befugnis erkennen könnten, dass es ihnen nunmehr freistehe gehei-
men Gesellschaften anzugehören. Jedenfalls, erachteten Se. Majestät, müsste die Teilnahme
an ausländischen geheimen Gesellschaften den Staatsbeamten verwehrt werden, weil sonst
in Österreich, das so viele Nationalitäten in sich vereint, das Hereingreifen der Agitation von
außen wesentlich befördert würde.

Der Minister des Innern erteilte die Ah. abverlangte Auskunft damit, dass das Ver-
einsgesetz vom 15. November 1867 den Begriff einer geheimen Gesellschaft nicht mehr ken-
ne. Nach den Vereinsgesetze könne es nur erlaubte und nicht erlaubte Vereine geben; die
beabsichtigte Bildung eines Vereines muss, bevor derselbe in Wirksamkeit tritt, der politi-
schen Landesstelle schriftlich unter Vorlage der Statuten angezeigt werden; wenn der Verein
nach seinem Zwecke oder nach seiner Einrichtung gesetz- oder rechtswidrig oder staatsge-
fährlich ist, kann die Landesstelle dessen Bildung binnen vier Wochen nach Überreichung
der Anzeige untersagen; erfolgt binnen dieser Frist keine Untersagung, so kann der Verein
seine Tätigkeit beginnen. Anknüpfend an die Tatsache, dass das Vereinsgesetz den Begriff ei-
ner geheimen Gesellschaft nicht mehr kennt, sei auch die Beeidigung der Staatsbeamten auf
die fraglicheKlausel gegenstandslos geworden.DerMinisterrat habe diesen theoretischenGe-
sichtspunkt imAuge behalten, und erachtet, dassmanbei neuenEiden eineBestimmung, die
mit der gegenwärtigen Gesetzgebung nicht mehr im Einklange steht, nicht beibehalten kön-
ne, dass aber auch eine Entbindung der Beamten, welche diese Klausel beschworen haben,
nicht nötig sei, weil dieselbe mit der Wirksamkeit des Vereinsgesetzes ipso facto geschehen
sei. Geheime und erlaubte Gesellschaften seien formale Begriffe, die materielle Seite liege im
politischenMomente einer Gesellschaft.Wenn nun auch die Gestattung, einer geheimenGe-
sellschaft, welche nur wohltätige Zwecke verfolge, wie z.B. die Freimaurer, anzugehören, für
das öffentlicheWohl keinenNachteil brächte, sowären doch die gewichtigenBedenkennicht
zu verkennen, welche die Gestattung der Teilnahme an ausländischen politischen Vereinen
an Staatsbeamte im Gefolge haben könnten. Eine Beschränkung in dieser Richtung schien
demMinister des Innern notwendig.

Der Minister für Kultus und Unterricht erläuterte die Bedenken gegen die Gestat-
tung der Teilnahme an Vereinen im Auslande im Näheren damit, dass auch solche Vereine,
welche lediglich die Verfolgung humanitärer Zwecke als ihre Devise hinstellen, in ihren Aus-
wüchsen durch das verkappte Verfolgen politischer Tendenzen dem internen öffentlichen
Wohle großen Nachteil bereiten können.

Der Justizminister bemerkte, dass der Ministerrat im Hinblick auf die durch das Ver-
einsgesetz aufgestelltenBestimmungen,wonachmannurmehr erlaubteundunerlaubte, aber
keine geheimen Vereine mehr kenne, umso mehr sich gegen die Beibehaltung der fraglichen
gegenstandslos gewordenen Klausel sich aussprechen zu sollen, erachtet habe, als ja auch von

1 Fortsetzung desMR. v. 8. 1. 1868/II.
2 Gesetz v. 15. 11. 1867,Rgbl.Nr. 134/1867.
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denStaatsbeamtennicht gefordertwird, zubeschwören, andere verboteneHandlungennicht
vornehmen zu wollen. Wenn man aber den Staatsbeamten die Teilnahme an Gesellschaf-
ten im Auslande verwehren wolle, dürfte dies übrigens einer genauen Erwägung zu unterzie-
hen und das Hauptgewicht nicht auf den geheimen, sondern vielmehr auf den politischen
und unerlaubtenCharakter solcher Gesellschaften zu legen, weiters aber auch das Verbot der
Nichtteilnahme nicht unbedingt hinzustellen, sondern der Vorbehalt der Zustimmung von
Seite der Vorgesetzten zu machen sein.

Der Minister Dr. Berger rekapitulierte seine im Ministerrate vom 8. l. M. abgegebe-
nen Bemerkungen über den strafrechtlichen Ursprung dieser Klausel aus dem Strafgesetze
vom Jahre 18033 und 18524 und meinte, dass, da man nur den Widerstreit gegen staatliche
Zwecke den Beamten verwehren sollte, die Aufnahme einer Bestimmung in der Eidesformel
der Beamten „ausländischen politischen Vereinen nicht anzugehören“, zu weitgehend wäre,
und dass die zutreffende Cinosur für eine solche Bestimmung im § 26 ABGB. gelegen wäre,
wo es heißt „UnerlaubteGesellschaften sind diejenigen, welche durch die politischenGesetze
insbesondere verboten werden, oder offenbar der Sicherheit, öffentlichenOrdnung oder den
guten Sitten widerstreiten.“

Der Minister Edler v. Plener teilte die Ansicht der Vorstimme. Der Ministerpräsi-
dentensstellvertreter war gleichfalls der Ansicht, dass diese Klausel, soweit sie sich auf in-
ländische Vereine bezieht, durch das Vereinsgesetz gegenstandslos geworden sei, und dass der
Begriff von geheimenGesellschaften, die,wenn sie existierten, verbrecherischeGesellschaften
wären, abhanden gewonnen sei.

Es schien sohin aber der Begriff einer unerlaubten Gesellschaft im Sinne des Votums
des Ministers Dr. Berger bei der fraglichen Bestimmung zu prekär. DerMonarch könne von
den Staatsbeamten verlangen, mit politischen Vereinen im Auslande überhaupt sich in kei-
ne Verbindung einzulassen. Die Beschränkung im Auslande nicht geheimen Gesellschaften
nicht anzugehören, wäre für den Schutz des inneren Wohles nicht ausreichend, denn z.B.
in Russland könnte man dann unter den Augen der Regierung gegen Österreich agitieren.
Graf Taaffe proponierte sohin an die Stelle der zu eliminierenden fraglichen Klausel zu set-
zen: „Auch werden Sie schwören, dass Sie einer ausländischen, politische Zwecke verfolgen-
den, Gesellschaft weder gegenwärtig angehören, noch einer solchen Gesellschaft in Zukunft
angehören werden.“

Diesem speziellen Antrage stimmten auch die übrigen Konferenzmitglieder und auch
derMinisterpräsident bei, worauf Se. Majestät Ah. zu erklären geruhten, den fraglichenGe-
genstand über einen vomMinisterpräsidenten zu erstattenden, auch die übrigen imMinister-
rate vom 8. l. M. rücksichtlich der Abänderung der Amts- um Diensteide in Durchführung

3 Patent v. 3. 9. 1803, Jgs. 1798–1803,Nr. 626/1803 §§ 40–50.
4 Patent v. 27. 5. 1852,Rgbl.Nr. 117/1852 §§ 285–296.
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der Grundgesetze über die Ausübung der Regierungs- und Vollzugsgewalt (Art. 13)5 und
über die richterliche Gewalt (Art. 8)6 beschlossenen Bestimmungen enthaltenden au. Vor-
trag die Ah. Resolution im Sinne des vorne formulierten Antrages treffen zu wollen7.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 8 Ministerrat, Wien, 17. Jänner 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Gesuch der Bruderschaft des heiligen Erzengels Michael wegen Gestattung von Werbungen
für die päpstliche Armee. II. Erledigung der Gesuche von Juden in Galizien um Gestattung
des Aufenthaltes. III. Gesuch des anglikanischen Geistlichen Heinrich Brühl um Bewilligung
zur Abhaltung eines Privatgottesdienstes in Lemberg. IV. Publikation, dass das Ackerbaumi-
nisterium seine Amtstätigkeit begonnen habe. V. Additionalartikel zu dem mit Frankreich
bestehenden Auslieferungsvertrage. VI. Berichte der Oberstaatsanwaltschaft in Prag in Press-
sachen. VII. Ob das Vereinsgesetz auf Studentenverbindungen anzuwenden sei. VIII. Ob die
zu Ministern ernannten Delegationsmitglieder das Mandat für die Delegation behalten sollen.
IX. Bestimmung des Tages für denWiederzusammentritt des Reichsrates.

KZ. 57 –MRZ. 8
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 2. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 9 Ministerrat, Wien, 21. Jänner 1868

RS. fehlt; Abschrift von Tagesordnungspunkt X, Ava., Nachlass Alexy, Kt. 2.Wortlaut und Da-
tum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Brestel, Berger; abw.
Herbst.
I. Bitte der Elisabeth-Bahn wegen staatlicher Beihilfe zur Vermehrung der Fahrbetriebsmittel.
II. Änderung des Übereinkommensmit dem ungarischen Finanzministerium in Betreff der Ver-
waltung des Salzmonopols. III. Ebenso hinsichtlich der Branntweinbesteuerung. IV. Vertrau-
ensadresse der StadtgemeindeTeschen an dasMinisterium. V.WegenVerbleibens desMinisters
Dr. Berger in der Delegation. VI. Pensionsbehandlung des ehemaligen Unterpedells der Uni-
versität in Padua Alois Ferraroni. VII. Besetzung des Bischofsitzes in Cattaro. VIII.WegenVer-
leihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Provinzialdelegaten Alesani. IX. Ein-
stellung eines außerordentlichen Zuschusses von 200.000 fr. zurHofstaatsdotation pro 1868 in

5 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867, Rgbl. Nr. 145/1867, Art. 13 des Gesetzes legte fest, dass alle Organe der
Staatsverwaltung in ihremDiensteid auchdie unverbrüchlicheBeobachtungder Staatsgesetze beschwörenmuss-
ten.

6 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867, Rgbl. Nr. 144/1867, Art. 8 des Gesetzes legte fest, dass alle richterlichen
Beamten in ihremDiensteid auch die unverbrüchliche Beobachtung der Staatsgesetze beschwören mussten.

7 Dem entsprechenden Vortrag Auerspergs v. 15. 1. 1868, mit dem die Änderungen an der Eidesformel definitiv
festgelegt wurden, stimmte Franz Joseph mit Ah. E. v. 19. 1. 1868 zu, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 205/1868.
Gegenstand fortgesetzt imMR. v. 21. 1. 1868/X.
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denHofstaatsvoranschlag für das neueOpernhaus. X. Publikation der Ah. Entschließung vom
19. l.M.wegen desAmtseides der Beamten imnichtamtlichenTeile derWiener Zeitung. XI. Te-
legrafische Bitte des Casinovereines in Żółkiew um Entscheidung, ob der politischen Behörde
das Recht zustehe, Tanzkränzchen an Samstagen zu verbieten. XII. Reklamation gegen die
Wahl des Zisterzienser Ordenspriesters und Professors am Neustädter Obergymnasium Ober-
timpfler zumGemeinderate inWiener Neustadt. XIII. Ob die Indemnität für die im Vorjahre
zu Notstandslinderungszwecken in Galizien verteilte Summe von 250.000 fr. separat zu erwir-
ken sei. XIV. Pensionsgesuch des Statthalters in Tirol Ritter v. Toggenburg. XV. Anweisung
des Disponibilitätsbezuges für den früheren Justizminister Ritter v. Hye.

KZ. 56 –MRZ. 9
[I.–IX. fehlt]

X.ÜberAntragdesMinisters des Innern, dass es angezeigt seindürfte diemitAh.Entschlie-
ßung vom 19. Jänner l. J. erlassenen Bestimmungen hinsichtlich des Amts- und Diensteides
der Beamten1 (abgesehen von der politischen Bedeutung des Gegenstandes, so doch weil es
sich um einen Gegenstand von allgemeinem Interesse handelt, und es nur korrekt sei, dass
sowohl der bereits im Dienste befindliche als auch der neu eintretende Beamte wisse, welche
Pflichten er anzugeloben habe), wenn schon nicht in Form einer Ministerialverordnung, so
doch in historischer Weise in nichtamtlichen Teile der Wiener Zeitung zu publizieren – ei-
nigte sich die Konferenz dahin, denMinister Dr. Berger zu ersuchen, eine solche historische
Notiz zu entwerfen und die Publikation derselben im nichtamtlichen Teile der Wiener Zei-
tung zu veranlassen2.
[XI.–XV. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 2. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 10 Ministerrat, Wien, 24. Jänner 1868

RS. fehlt; zu XIV. Fa., FM. Präs. 1567/1872.Wortlaut undDatumder Ah. Entschließung:Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vorgang in Bezug auf das Gesetz in interkonfessionellen Angelegenheiten. II.Weisung an die
mährische Statthalterei bezüglich der Sprachenfrage in den Schulen. III. Au. Vortrag über die
Reformanträge des Kurators der TheresianischenAkademie. IV. Änderung in der Führung des
Konkretalstatus derMinisterialräte. V. Übereinkommen wegen Ausscheidung des auf die Län-
der der ungarischen Krone entfallenden Anteiles am gemeinsamen Gefällenstraffonds. VI. Ge-
such der Konzipisten des Ministeriums für Kultus und Unterricht um Gleichstellung in den
Bezügen mit den Konzipisten des Ministeriums des Äußern. VII. Ernennung der Finanzwach-

1 Fortsetzung desMR. v. 21. 1. 1868/II.
2 Am 23. 1. 1868 erschien im nichtamtlichen Teil der Wiener Zeitung (M.) die Mitteilung über den Wort-

laut des neuenDiensteids.Die Frage, ob auchBürgermeister undAmtsdiener auf die Staatsgrundgesetze zu ver-
eidigen wären, kam zur Sprache imMR. v. 24. 1. 1868/X und XI (Tagesordnungspunkte nicht erhalten). Der
Gegenstand der Publizierung desWortlauts des neuen Diensteids wurde fortgesetzt imMR. v. 28. 1. 1868/IX.
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kommissäre in Galizien. VIII. Erteilung der Bewilligung zum Verkaufe geringfügiger Parzellen
von unbeweglichem Staatseigentum im Verordnungswege. IX. Regierungsvorlage bezüglich
der Fideikommisse. X. Ob die Bürgermeister auf die Staatsgrundgesetze zu beeidigen sind.
XI. Ebenso die Amtsdiener. XII. Drucklegung der Voranschläge pro 1868. XIII. Aufhebung
des Verbotes zum Verkaufe von Mineralölen durch eine Ministerialverordnung. XIV. Ersu-
chen desReichskanzlers umÄußerung bezüglich einesAuszeichnungsantrages für den fürstlich
Schwarzenberg’schen Hofrat Grois.

KZ. 62 –MRZ. 10
[I.–XIII. fehlt]

[Zu XIV.] Fa., FM. Präs. 1567/1872: Ministerratsbeschlüsse über die Regelung der Kompe-
tenz zur Stellung von Auszeichnungsanträgen a) vom 24. Jänner 1868, wornach die Antrag-
stellung auf Ah. Auszeichnungen für Verdienste, welche speziell die cisleithanischen Länder
und nur diese betreffen, zur Kompetenz dieses Landesministeriums gehören1.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 9. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 11 Ministerrat, Wien, 28. Jänner 1868

RS. fehlt; Abschrift von Tagesordnungspunkt IX,Ava., Nachlass Alexy, Kt. 2.Wortlaut undDa-
tum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Erinnerung, dass alle Gesetze nicht nur von dem oder den Ressortministern, sondern auch
vomMinisterpräsidenten zu kontrasignieren sind. II. Wegen Unterbringung von Rechnungs-
beamten der Rückstandssektion der Kameralhauptbuchhaltung. III. Vorbereitung zu einer
Vereinbarung des Zoll- undHandelsbündnissesmit dem kgl. ung.Ministerium. IV. Enthebung
des Grafen Kuefstein von der Funktion als Vizepräsident des Herrenhauses und Vorschlag für
die Präsidenten- und für zwei Vizepräsidentenstellen im Herrenhause. V. Adresse der Stadt-
gemeinde Zara. VI. Antwort des Reichskanzlers bezüglich der Antragstellung bezüglich einer
Ah. Auszeichnung für den fürstlichen [Schwarzenberg’schen] Hofrat Grois. VII. Punktatio-
nen zur Feststellung der Einflussnahme des Vertreters des k. k. Ministeriums in die Tätigkeit
des Pressdepartements der Reichskanzlei. VIII. Unterlassung des vorzeitigen Kundgebens der
Absicht, gewisse Gesetzesvorlagen einbringen zu wollen. IX. Antrag auf Publizierung einer
förmlichen Ministerialverordnung über die Ah. Entschließung vom 19. Jänner l. J. bezüglich
des Amtseides. X. Ernennung des Dr. Salomon Stricker zum ao. Professor für Experimen-
talpathologie. XI. Gnadengaben für die Normalhauptschullehrerswaisen Marie und Amalie
Brusina. XII. Eingaben betreffend die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Tau-
fe und konfessionelle Erziehung der in Landesfindelanstalten von jüdischenMüttern geborenen
Kinder. XIII. Mitteilung der Ah. Entschließung bezüglich des Gesuches der Bruderschaft des
Erzengels Michael um Gestattung der Werbung für die päpstliche Armee. XIV. Ebenso über
die Ruhestandsversetzung des Statthalters Ritter v. Toggenburg. XV. Bedingungen zur Er-
richtung einer Filiale der Pfandleihgesellschaft. XVI. Erweiterung des Belehnungsrechtes der
Wiener Sparkasse. XVII. Gesetzentwurf bezüglich der Fideikommisse.

1 Fortsetzung b) und c) zurFrage derKompetenz beiAuszeichnungsanträgenMR. v. 17. 2. 1869/VII undMR. II
v. 22. 9. 1869/XV.
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KZ. 63 –MRZ. 11

[I.–VIII. fehlt]

IX. DerMinister Dr. Berger erinnerte, dass die Ah. Entschließung vom 19. l. M. bezüglich
des Amtseides der Beamten insbesondere über die eidliche Angelobung: „die Staatsgrund-
gesetze unverbrüchlich zu beobachten“ nach Beschluss des Ministerrates nur in historischer
Weise im nichtamtlichen Teile der Wiener Zeitung publiziert worden sei1. Da es ihm aber
doch notwendig erscheine, dass diese einen wichtigen Regierungsakt enthaltende Ah. Ent-
schließung mit der Kontrasignatur des verantwortlichen Ministeriums versehen werde und
dass diese für alle Zukunft geltende und für die Beamten zu kennen notwendigeVorschrift in
einer würdigeren Form kundgemacht werde, so beantrage er hierüber eine allgemeineMinis-
terialverordnung zu erlassen und dieselbe auch in das Reichsgesetzblatt einrücken zu lassen.

Diesem Antrage stimmten der Handelsminister und der Minister des Innern bei,
ersterer mit dem Beifügen, dass wenn auch schon einzelne Minister hierüber Erlässe an die
ihnenuntergeordnetenBehördenhinausgegebenhaben, dies dochnur ein Internumsei,wäh-
rend es zur Wahrung des dauernden Charakters des großen hierin liegenden Prinzipes doch
angezeigt erscheine, die Kundmachung durch einen angemessenen förmlichen Akt vorzu-
nehmen und sich nicht mit einer bloßen Zeitungsnotiz zu begnügen, letzterer aus denselben
Motiven und mit Berufung darauf, dass er auch schon bei der früheren Beratung in erster
Linie für die Erlassung einer diesbezüglichen Ministerialverordnung, welche in gesetzlicher
Weise kundzumachen wäre, sich ausgesprochen habe2.

Der Justizminister und der Finanzminister stellten dar, dass die Erlassung einer sol-
chen Ministerialverordnung jetzt, wo schon verschieden lautende Ministerialverordnungen
hierüber erlassen wurden3, nicht mehr möglich, aber auch nicht notwendig sei, und zwar
nicht notwendig, weil das Eideswesen der Beamten ohnehin einer Reform überhaupt bedür-
fe, die dermal getroffenen Bestimmungen daher nur einen transitorischen Charakter haben,
und weil die Bestimmung über das Nichtangehören an einen ausländischen politischen Ver-
ein umso weniger ein Gegenstand einer öffentlichen Kundmachung sein könne, da auch die
frühere Eidesklausel über die Nichtbeteiligung an geheimen Gesellschaften nur durch eine
niemals publizierte Präsidialverfügung vorgeschrieben war. Die Verpflichtung aber zur An-
gelobung, die Staatsgrundgesetze unverbrüchig zu beobachten, sei ohnedem im Art. 8 des
Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt4 und in Art. 13 über die Regierungs- und
Vollzugsgewalt5 für alle Organe der Staatsverwaltung in einer für alle Zukunft dauernden
Weise sichergestellt.

1 Fortsetzung desMR. v. 21. 1. 1868/X.
2 Dieser Verweis bezieht sich vermutlich auf eine Äußerung Giskras imMR. v. 7. 1. 1868/VII, dessen Protokoll

nicht erhalten ist.
3 Siehe dazu beispielhaft die entsprechende Verordnung des Justizministeriums,Ava., JM., Präs. 54/1868.Dem

Akt liegt auch eine, für die Justizbehörden in Dalmatien bestimmte, italienische Übersetzung der Verordnung
bei.

4 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867, Rgbl. Nr. 144/1867. Art. 8 des Gesetzes legte fest, dass alle richterlichen
Beamten in ihremDiensteid auch die unverbrüchliche Beobachtung der Staatsgesetze beschwören mussten.

5 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867, Rgbl. Nr. 145/1867. Art. 13 des Gesetzes legte fest, dass alle Organe der
Staatsverwaltung in ihremDiensteid auchdie unverbrüchlicheBeobachtungder Staatsgesetze beschwörenmuss-
ten.
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Der Ansicht dieser beiden Votanten stimmten auch die übrigen Minister bei, es ergab
sich daher per majora der Beschluss, es bei den diesfalls bisher getroffenen Verfügungen be-
wenden zu lassen6.
[X.–XVII. fehlt]

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 21. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 12 Ministerrat, Wien, 31. Jänner 1868

RS. fehlt. Abschrift des Tagesordnungspunktes VIII, Ava., HM. Präs., Ktn. 837.Wortlaut und
Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Mitteilung der Ah. Entschließung betreffend die Ernennung des Domherrn GeorgMarchich
zumBischofe inCattaro. II. Ebenso über dieAh. Ernennung des Präsidenten desHerrenhauses.
III. Aufhebung des ortsobrigkeitlichen Ehekonsenses in Wien. IV. Trennung der Justizorgane
in erster Instanz von den politischen Ämtern. V. Teuerungszulagen für Beamte und Diener.
VI. Verkauf von ärarischemHolz aus demWienerWalde anHolzhändler Hirschl. VII. Adresse
der Stadt Neutitschein. VIII. Landtägliche Adressen wegen Fortsetzung der Kronprinz-Ru-
dolf-Bahn nach Süden. IX. Veräußerung des Forstmeisterhauses im Prater. X. Ausfertigung
ehegerichtlicher Urteile und Erkenntnisse. XI. Regierungsvorlage wegen Abänderung des Zeu-
geneides. XII. Ebenso wegen eines Disziplinargesetzes für richterliche Beamten. Ebenso über
die Einführung der Schwurgerichte in Presssachen.

KZ. 64 –MRZ. 12

[I.–VII. fehlt]

[VIII.]DerHandelsminister bemerkte zuerst, den auf derTagesordnung stehendenGegen-
stand, die Konzessionierung der Bahnstrecke St. Michael − Leoben betreffend, wegen einer
von ihm mit der Kronprinz-Rudolf-Bahn eingeleiteten und noch nicht beendeten Verhand-
lung erst in einer der nächsten Sitzungen vortragen zu können1, und erbat sich, über ein an-
deres, die Rudolfsbahn betreffendes Objekt referieren zu dürfen.

Hiebei erinnerte er zunächst daran, dass, als es sich um die Konzessionierung der Kron-
prinz-Rudolf-Bahn handelte, die Herstellung einer Trasse von St. Valentin auf österreichi-
schem Gebiete bis zum adriatischenMeere beabsichtigt gewesen, dass jedoch wegen des Ver-

6 Die Frage, ob auch Amtsdiener auf die Verfassung zu beeiden wären, kam zur Sprache imMR. v. 4. 2. 1868/
IV (Protokoll nicht erhalten).

1 Das Protokoll des folgenden MR. v. 24. 3. 1868/IX, in dem diese Materie erneut behandelt wurde, ist nicht
mehr vorhanden. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde von der Regierung in Prot. ReichsratAH. 1. 4.
1868 (88. Sitzung) 2441 f. eingebracht; zur Annahme durch beide Häuser des Reichsrates Prot. Reichsrat
AH. 5. 6. 1868 (121. Sitzung) 3687.Die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 120/1868.
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lustes Venetiens die Konzession nur für die Strecke bis Villach erteilt worden sei2. Man ha-
be daher wiederholt die Erwägung aufgenommen, in welcher Weise die Fortsetzung dieser
Bahn bewerkstelligt werden sollte, wobei man zur Ansicht gelangte, dass die Fortsetzung die-
ser Bahn von Pontebba nach Udine zum Anschlusse an die italienischen Bahnen der natürli-
che Weg für den österreichischen Handel mit Italien wäre, zumal die gänzliche Herstellung
der Bahn auf österreichischem Gebiete bis zum Meere unter den geänderten Verhältnissen
der Territorialität mit bedeutendenKosten verbundenwäre. Es habe auch der Stadtrat in Tri-
est und der Landtag in Görz und Gradiska in der letzten Landtagsperiode Adressen an Se.
Majestät votiert, worin dieselben die übereinstimmende Bitte stellen, dass die Fortsetzung
der Kronprinz-Rudolf-Bahn gegen Süden der über den Predil durch das Isonzotal und über
Görz zum adriatischenMeere beziehungsweise nach Triest führenden Linie der Vorzug gege-
benwerde,welcheBitte auch vondenLandesbehördenunddendabei beteiligtenMinisterien
unterstützt wird3. Die zur Prüfung dieser Trasse zusammengesetzte Kommission habe zwar
den Übergang über den Predil als kostspielig erklärt, sich jedoch gleichfalls für die Fortfüh-
rung der Bahn bis zumMeere auf österreichischem Gebiete mit Entschiedenheit ausgespro-
chen.

Es handle sich jetzt darum, diese Adresse zu beantworten um Interpellationen bei dem
bevorstehenden Zusammentritte des Reichsrates zuvorzukommen. Nach seinem Dafürhal-
ten wäre die Antwort dahin zu erteilen, dass die Fortsetzung der Bahn zumMeere auf öster-
reichischem Gebiete von der Regierung intentioniert werde und dass für eine Abzweigung
nach Udine jedenfalls werde Bedacht genommen werden. Er beabsichtige demnach die bei-
den Adressen mit einem au. Vortrag Sr. Majestät zu unterbreiten und sich die Ah. Ermäch-
tigung zu erbitten, die genannten Korporationen von dem dermaligen Stande der fraglichen
Eisenbahnangelegenheit mit dem Beifügen unterrichten zu dürfen, dass von Seite der kaiser-
lichen Regierung die Verbindung der in Villach zusammentreffenden Bahnlinien mit den
österreichischen Häfen des adriatischen Meeres zunächst durchgehends nur auf österreichi-
schem Gebiete werde angestrebt werden.

Der Finanzminister war zwar, obgleich er die Verbindung mit Italien mit Rücksicht
auf die Eisenindustrie in Kärnten für die wichtigere hielt, unter den obwaltenden Verhält-
nissen mit der Erledigung der vorliegenden Adressen in beantragterWeise einverstanden. Da
jedoch nach seinemDafürhalten von der Erteilung einer Konzession für die Fortsetzung die-
ser Bahn von Villach zum Meere in nächster Zeit keine Rede sein könne, wenn man nicht
neuerdings in eine Eisenbahnkrise geraten wolle, glaubte er, dass die beabsichtigte Antwort
noch um eine Phrasemehr abgeschwächt werden solle, allenfalls in der Art, dass gesagt werde
„möglichst werde angestrebt werden“.

2 Zur Konzessionierung der Kronprinz-Rudolf-Bahn sieheMR. v. 8. 10. 1866/I,Ömr.VI/2, Nr. 103.Der § 2,
b) derKonzessionsurkunde v. 11. 11. 1866,Rgbl.Nr. 142/1866, verpflichtete dieKonzessionäre, aufVerlangen
der Staatsverwaltung auch eine Eisenbahn von Villach (nachWahl der Staatsverwaltung) nach Triest oder
einem anderen Küstenpuncte mit Einschluß einer Linie zur Reichsgrenze in der Richtung gegen Udine
herzustellen.

3 Siehe dazu das Schreiben des Staatsministeriums v. 29. 1. 1867 an HandelsministerWüllerstorf, in dem über
die beiden bereits 1866 eingebrachten Adressen berichtet wird,Ava., VA., HM., Zl. 2375/1868; anbei weitere
Korrespondenzakten der mit dieser Angelegenheit befassten Stellen.



16 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Die übrigenKonferenzmitgliederwarenmit demAntrage desHandelsministers sowohl
inmerito als in textueller Beziehung einverstanden, wobei die Ansicht ausgesprochen wurde,
dass in demBeisatze „möglichst“ eher eine Bestärkung als eineAbschwächung gelegenwäre4.

[IX.–XII. fehlt]

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 21. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 13 Ministerrat, Wien, 4. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Poto-
cki.

I. Über die Notwendigkeit eines Landesgesetzes, um die Gemeindegenossen desWahlrechts zur
Gemeindevertretung teilhaftig zu machen. II. Ebenso zur Beseitigung der Beschränkung, wor-
nach Israeliten in Galizien wegen ihres Religionsbekenntnisses von der Teilnahme an der Ge-
meindevertretung ausgeschlossen sind. III. Antrag, dass den von den Landtagen in Nieder-
österreich und Steiermark beschlossenen Gesetzen wegen Aufhebung der für einige Gattungen
des Grundbesitzes bestehenden Untrennbarkeit und der besonderen Erbfolgeordnung in Bau-
erngütern dieAh. Sanktion nicht erteilt werde. IV.Anfrage des niederösterreichischenOberlan-
desgerichtspräsidiums, ob die Amtsdiener auf die Staatsgrundgesetze zu beeiden sind. V. Re-
krutenkontingent. VI. Verhalten der Regierung im Herrenhause bei der Verhandlung über
das Schulgesetz. VII. Ebenso bezüglich des Ehegesetzes. VIII. Schreiben des Statthalters in
Steiermark betreffend den Hirtenbrief des Fürstbischofes von Seckau. IX. Ob es bei der Ein-
berufung des Reichsrates am 10. Februar verbleiben soll. X. Einholung der Ah. Ermächtigung
zur Einbringung vorläufig nur der Teilbudgets im Abgeordnetenhause. XI. Wegen Übergabe
der Dr. Vaiszschen Stiftung in die Verwaltung des ungarischen Ministeriums. XII. Ah. Ent-
schließung über die Pensionsbehandlung des Unterpedells Ferraroni. XIII. Vertrauensadresse
der Stadt Zara. XIV. Besetzung des Statthalterpostens in Tirol. XV. Au. Vortrag bezüglich
der Veräußerung des Forstmeisterhauses im Prater.

KZ. 66 –MRZ. 13

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 21. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 14 Ministerrat, Wien, 7. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Poto-
cki.

4 Auf seinen im Sinne des Ministerratsbeschlusses formulierten Vortrag v. 31. 1. 1868 wurde der Handelsminis-
ter mit Ah. E. v. 7. 2. 1868 angewiesen, die Adressen nach den gemachten Vorschlägen zu beantworten. Mit
Schreiben v. 13. 2. 1868 teilte Plener der küstenländischen Statthalterei die Ah. E. mit und wies sie an, dem-
entsprechend zu verfahren, alles in Ava., VA., HM., Zl. 2375/1868. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v.
19. 11. 1868/XIX.



Nr. 15 Ministerrat, Wien, 10. Februar 1868 17

I. Gesetzentwurf über das Truppenkontingent pro 1868. II. Wasserversorgungsfrage für Wien.
III. Sistierung einerVerfügung desWienerGemeinderates bezüglich derWahlen. IV.Antrag auf
Aufhebung des Staatsrates. V.Haltung derRegierung bezüglich der Eisenbahnangelegenheiten
im Abgeordnetenhause. VI. Über die Amendements zum Entwurfe des interkonfessionellen
Gesetzes. VII. Bezüglich der Lohnerhöhung für die nicht ständigen Salinenarbeiter in Hallein.
VIII. Vertrauensadresse der Stadt Elbogen.

KZ. 67 –MRZ. 14

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 21. Februar 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 15 Ministerrat, Wien, 10. Februar 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Mitteilung des Reichsfinanzministers über den Abschluss des Übereinkommens mit Ungarn
in Betreff der Staatsschuld und des Zoll- und Handelsbündnisses. II. Interpellation des Ab-
geordneten Kuranda wegen Sistierung der Ausdehnung des Wahlrechtes auf die Gemeindege-
nossen für die Wahlen zumWiener Gemeinderate. III. Behandlung der Konkursordnung im
Reichsrate. IV. Amendements der Regierung zu dem vom konfessionellen Ausschuss des Ab-
geordnetenhauses formulierten Entwurf eines interkonfessionellen Gesetzes.

KZ. 69 –MRZ. 15

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 26. Februar
1868. [Franz Joseph].

Nr. 16 Ministerrat, Wien, 11. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Interpellation des Abgeordneten Ljubiša in Betreff der Einführung der slawischen Sprache
bei den dalmatinischen Gerichten im Hinblicke auf die Einführung der Geschwornengerich-
te in Dalmatien. II. Wegen Einführung der polnischen Geschäftssprache bei den galizischen
Gerichten. III. Erlass des früheren Justizministers Ritter v. Komers an das mährische Ober-
landesgericht wegen Eintragung in die Landtafel in böhmischer Sprache. IV. Frage wegen
Subvention des galizischen Grundentlastungsfonds von Seite des Ärars und der Behandlung
der von dem letzteren geleisteten Vorschüsse. V. Bitte des Statthalters von Galizien um einen
Ärarialvorschuss zur ersten Einrichtung der dortigen 76 Bezirksvertretungen. VI. Verpflich-
tung der Südbahn zumAusbau der Eisenbahn Villach–Brixen und St. Peter–Fiume. VII. Erlag
der 30%igen Einzahlung auf die Aktie der Kaschau–Oderberger Bahn. VIII Rückstellung der
Konfiskationsherrschaft Burgau. IX. Subventionierung der Landesfonds. X. Verleihung des
Franz-Joseph-Ordens an den preußischenMedizinalrat Dr. Schlögl.

KZ. 70 –MRZ. 16

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 26. Februar
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 17 Ministerrat, Wien, 13. Februar 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger.

I. Verhalten der Regierung bei Beratung des interkonfessionellen Gesetzes, insbesondere der be-
züglichen Amendements, im Reichsrate. II. Regierungsvorlage bezüglich der Fideikommisse.

KZ. 72 –MRZ. 17

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Februar
1868. [Franz Joseph].

Nr. 18 Ministerrat, Wien, 14. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Notstand in Galizien. II. Verfahren bei der Verhandlung über das Budget pro 1868. III. Ge-
setzentwurf betreffend die Disziplinarbehandlung richterlicher Beamten und die unfreiwillige
Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand. IV. Gesetzentwurf zur
Regelung des Verfahrens bei den Eidesablegungen vor Gericht. V. Publikation des Ausspru-
ches der Ah. Anerkennung ohne ministerielle Kontrasignatur. VI. Vertrauensadresse der Stadt
Zwickau. VII. Subventionierung der armen Bevölkerung im Erzgebirge behufs Errichtung von
Schulen für Stickerei und Spitzenklöppelei. VIII. Meinungsdifferenz zwischen dem Handels-
minister und dem Finanzminister wegen Behandlung der Obertelegrafistenswitwe Aloisia Ems.
IX.Reorganisierung der Finanzlandesdirektionen in Böhmen undTirol (Personalveränderung).
X. Systemisierung einer dritten Sektionschefstelle im Finanzministerium.

KZ. 584 –MRZ. 18

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 6. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 19 Ministerrat, Wien, 17. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Übereinstimmung der Minister bei Stimmabgabe in den beiden Häusern des Reichsrates.
II. Verhalten der Regierung gegenüber der von dem Subkomitee des Budgetausschusses ge-
wünschten Erklärung wegen der Rechnungsabschlüsse. III. Eingabe des Konsistorialrates
Schönbach in Czernowitz wegen der Bestechlichkeit der Beamten in der Bukowina. IV. Neu-
er Zusatz zu dem Gesetzentwurfe über die Bewilligung zur Errichtung und Verschuldung von
Fideikommissen. V. Ob die Advokaten und Notare die Beobachtung der Staatsgrundgesetze
zu beschwören haben. VI. Vorbereitung von Gesetzentwürfen über die Aufhebung des Bestif-
tungszwanges als Regierungsvorlage für die Landtage. VII. Detto eines Gesetzentwurfes über
die Aufhebung der Erbfolgeordnung in Bauerngütern als Regierungsvorlage für den Reichsrat.
VIII. Detto über das Staatsbürgerrecht. IX. Detto einer Bauordnung für Czernowitz, dann
die Bukowina ohne Czernowitz als Regierungsvorlage für den Bukowinaer Landtag. X. Be-
richt der Postdirektors in Linz über das von Seite des Landeschefs in Salzburg, Coronini, an den
dortigen Postamtsverwalter gestellte Ansinnen um Ausfolgung gewisser der Post übergebener
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Privatkorrespondenzen. XI. Bitte des Komitees der Ulmer Dombaulotterie umGestattung des
Vertriebes ihrer Lose in Österreich. XII. Zugestehung eines Abstriches einiger Prozente beim
Präliminare des Ministeriums des Innern. XIII. Beförderung der Polizeikonzeptsadjunkten zu
Aktuaren. XIV. Haltung der Regierung bei der Verhandlung über die Reorganisierung der
Anstalten für die öffentliche Sicherheit.

KZ. 587 –MRZ. 19

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 6. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 20 Ministerrat, Wien, 23. Februar 1868 − Protokoll I

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger.

I. Beratung über den Gesetzentwurf zur Regelung des Verfahrens bei Eidesablegungen vor Ge-
richt a) wegenWeglassung der Klausel über das Wirksamkeitsgebiet und Anwendung jener, gil-
tig für die imReichsrate vertretenen Königreiche und Länder; b) wegen des Ausdruckes „reiner
Eid“. II. StrengeDurchführung des Gesetzentwurfes betreffend dieDisziplinarbehandlung der
richterlichen Beamten, wenn er einmal in Gesetzeskraft erwachsen sein wird. III. Betreff der
Ausdehnung des Notstandes in Galizien und wegen der Notwendigkeit der Gewährung einer
Staatshilfe.

KZ. 588 –MRZ. 20

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 21 Ministerrat, Wien, 23. Februar 1868 − Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. In Betreff desmit Preußen abzuschließendenHandelsvertrages. II. Ah. Entschließung betref-
fend die Einbringung desGesetzentwurfes über die Aufhebung des Staatsrates an denReichsrat.

KZ. 586 –MRZ. 21

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 8. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 22 Ministerrat, Wien, 25. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I.Auszeichnungsanträge für den Sektionschef derReichskanzlei v.HofmannunddenMinisteri-
alrat imMinisteriumdes InnernGustavKubin. II. FragewegenBehandlungder Staatsräte sowie
der staatsrätlichen Beamten undDiener anlässlich der Aufhebung des Staatsrates. III. Einfluss-
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nahme des k. k.Ministeriums auf die Angelegenheiten des Pressdepartements derReichskanzlei.
IV. Frage wegen Einbringung einer Regierungsvorlage an den Reichsrat über die Gewährung ei-
nes Vorschusses aus Staatsmitteln zur Linderung des Notstandes in Galizien. V. Sammlungen
für dieNotleidenden inGalizien. VI. Vorlage des von beidenHäusern beschlossenenGesetzent-
wurfes betreffend der Kosten für öffentliche Findelanstalten zur Ah. Sanktion. VII. Ebenso des
Gesetzentwurfes betreffend die Gebühren- und Stempelfreiheit bei Arrondierung von Grund-
stücken, dannwegenAusdehnung der Steuerfreijahre bei Bauten auf alleOrte. VIII.Mitteilung
der Ah. Entschließung in Betreff der WasserversorgungWiens. IX. Petition der Nationalbank.
X. Über die Motivierung der Regierungsvorlage betreffend die Bewilligung eines Rekrutenkon-
tingents von 56.548 pro 1868. XI. Interpellation des Abgeordneten Guszalewicz betreffend
die ruthenische Sprache an den galizischen Mittelschulen. XII. Herabsetzung der Telegrafen-
gebühren. XIII. Interpellation wegen Einstellung der Eilzüge zwischen Wien und Prag, dann
wegen Einstellens der „Austria“. XIV. Gesetzentwurf über die unmittelbaren Wahlen in das
Abgeordnetenhaus. XV. Antrag auf Erhebung des Kreisgerichtsrates Ferrari in den Adelsstand.
XVI. Antrag wegen Verleihung der erblichen Würde eines Herrenhausmitgliedes an den Land-
grafen Fürstenberg.

KZ. 590 –MRZ. 22
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 23 Ministerrat, Wien, 28. Februar 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Betreffend den ärarischen Vorschuss für Notstandslinderung in Galizien. II. Künftige Be-
handlung der Landeskulturfonds. III. Modifikation des Gesetzentwurfes über unmittelbare
Wahlen in das Abgeordnetenhaus. IV. Gesetzentwurf über Aufhebung der exekutiven Schuld-
haft. V. Haltung der Regierung gegenüber dem Gesetzentwurfe wegen Aufhebung der Wu-
chergesetze. VI. Eingabe des Ritters v. Hye um Erhöhung seiner Disponibilitätsgebühr.

KZ. 591 –MRZ. 23
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. März 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 24 Ministerrat, Wien, 3. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Gesetzentwurf über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden. II. Haltung
der Regierung gegenüber dem Antrage des Abgeordneten Plankensteiner betreffend das Hee-
reseinquartierungsgesetz. III. Förmlichkeiten bei der Beeidigung der Israeliten als Staatsbeamte.
IV. Auszeichnungsantrag für den fürstlich Schwarzenbergschen Hofrat Dr. Grois.

KZ. 592 –MRZ. 24
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].
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Nr. 25 Ministerrat, Wien, 6. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Ple-
ner.

I. Nachtragsforderung für den Justizetat behufs Vermehrung der Oberlandesgerichtsrats-, Lan-
des-gerichtsrats- und Ratssekretärsstellen in Prag. II. Verhalten der Regierung gegenüber der
voraussichtlichenAntragstellung imAbgeordnetenhause aufErhöhungdes zurAbhilfe desNot-
standes in Galizien zu gewährenden Staatsvorschusses. III. Antrag des Statthalters in Dalmati-
en wegenGewährung einer Jahressubvention an denOrtsvorsteher in KrivoscieMitar Samarsić.
IV. Wegen Behandlung vorliegender Gesuche von Israeliten wegen Bewilligung zur Abhaltung
von Bällen in öffentlichen Lokalitäten während der Fastenzeit. V. Gesetzentwurf betreffend die
Vorschrift über die Bildung der Geschwornenlisten für die Pressgerichte. VI. Gesetzentwurf
wegen Einführung der Schwurgerichte für Pressdelikte.

KZ. 593 –MRZ. 25

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 26 Ministerrat, Wien, 10. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Brestel, Berger; abw. Plener,
Herbst.

I. Auszeichnungsantrag für denProbst in Pöltenberg Josef Pannosch. II.Mitteilung vonderAh.
Entschließung über die Behandlung der Landeskulturfonds. III. Beteiligung des Reichskanz-
lers an der Beratung imMinisterrate über die behufs der Bedeckung des Defizits beabsichtigten
Finanzmaßregeln. IV. Behandlung der in Ungarn angestellt gewesenen Polizeibeamten in Be-
treff der Heimatfrage. V. Besetzung der Finanzlandesdirektorsstelle inMähren durch Hofrat v.
Lützelhofen. VI. Antrag desReichskriegsministers auf Ah. Verleihung desOrdens der Eisernen
Krone III. Klasse an den Bankier Sothen.

KZ. 594 –MRZ. 26

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 10. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 27 Ministerrat, Wien, 11. März 1868

P.Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Beust; abw. Plener.

I. Finanzielle Maßregeln zur Bedeckung des Defizits im Staatshaushalte.

KZ. 595 –MRZ. 27

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. April 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 28 Ministerrat, Wien, 13. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Ple-
ner.
I. Eingabe des Beamtenvereines betreffs der Verteilung der Teuerungszuschüsse für Beamte.
II. Agitation der Zeitungen, insbesondere der Augsburger Allgemeinen, gegen die bevorstehen-
den Finanzmaßregeln. III. Fortsetzung der Beratung über den Gesetzentwurf wegen Einfüh-
rung von Schwurgerichten für Pressdelikte. IV. Erhöhung des Budgets desHofstaates pro 1868.
V. Vorgang bei Beratung des Militärbequartierungsgesetzes im Ausschusse des Abgeordneten-
hauses. VI. Gesetzentwurf betreffend die Organisierung der Bezirksgerichte zum Behufe der
Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung.

KZ. 596 –MRZ. 28
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 10. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 29 Ministerrat, Wien, 15. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Durchfuhrlizenz für 50.000 Gewehre von Hamburg nach Serbien. II. Gesetzentwurf we-
gen Erhebung einer Abgabe von Vermögen. III. Gesetzentwurf über den Verkauf von unbe-
weglichem Staatseigentum. IV. Gesetzentwurf betreffend die Aufnahme einer schwebenden
Schuld von 20 Millionen Gulden. V. Gesetzentwurf über die Erhöhung der Gebühr von Lot-
teriegewinnsten. VI. Gesetzentwurf über die Umwandlung der verschiedenen Schuldtitel der
bisherigen allgemeinen Staatsschuld.

KZ. 597 –MRZ. 29
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 10. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 30 Ministerrat, Wien, 17. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Interpellation des Abgeordneten Skene wegen Einsetzung einer Liquidierungskommission
zur Feststellung der Aktiva der Reichsfinanzen. II. Interpellation des Abgeordneten Rosner
betreffend das Tragen der Waffe von Seite des Militärs außer Dienst. III. Note des ungarischen
Ministeriums wegen erfolgter Zurückweisung von in ungarischer Sprache verfassten ämtlichen
Zuschriften ungarischer Behörden in den diesseitigen Ländern. IV. Wegen Abänderung der in
dem Gesetze vom 8. Juli 1865 betreffend das der Dampfschifffahrtsgesellschaft des Österreichi-
schen Lloyd für die vertragsmäßige Besorgung des Seepostdienstes zu leistende Entgelt – imArt.
IV bestimmten Fahrtlinien. V. Gesetzentwurf, wodurch das Verfahren bei der Exekution mit-
telst des Verkaufes unbeweglicher Sachen geregelt und jenes bei der Exekution an beweglichen
Sachen teilweise geändert wird. VI. Wegen Herabsetzung der Zinsen der Hypothekarscheine.
VII. Regierungsvorlage wegen Erteilung eines Staatsvorschusses von 100.000 fl. an den Besitzer
eines zur Unterbringung der Gerichte in Spalato erbauten Realität. VIII. Haltung der Regie-
rung bei der Verhandlung über den Ehegesetzentwurf imHerrenhause.



Nr. 31 Ministerrat, Wien, 24. März 1868 23

KZ. 600 –MRZ. 30

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 31 Ministerrat, Wien, 24. März 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
Vermerk: Bei den Beratungsgegenständen VIII, IX, X, XI, XII und XIV war der Ministerpräsi-
dent nicht zugegen und führte der Ministerpräsidentstellvertreter den Vorsitz.

I. Vorgang bei Auswanderungsgesuchen. II. Beantwortung der Interpellation des Abgeordne-
ten Grafen Dürckheim wegen Zulassung auswärtiger Versicherungsgesellschaften. III. Wegen
Anwendung des Immunitätsgesetzes gegen den wegen Übertretung des Jagdgesetzes und Waf-
fenpatentes in Untersuchung gezogenen Reichsratsabgeordneten Grafen Kokoržowa. IV. Er-
wirkung Ah. Auszeichnungen für den preußischen Oberbaurat Hagen und den badensischen
Baurat Sexaner als Experte bei der Donauregulierungskommission. V. Antrag auf Ag. Verlei-
hung des Komturkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den Oberlandesgerichtsvizepräsidenten
Steyrer in Prag. VI. Gesetzentwurf wegen Einreihung der Gerichtsadjunkten der Gerichtshöfe
erster Instanz in die IX. Diätenklasse. VII. Anfrage des Reichskriegsministers, welche Stel-
len im politischen Verwaltungsdienste für ausgediente Offiziere vorbehalten werden können.
VIII. Vorlage des Handelsvertrages mit Preußen an den Reichsrat. IX. Reichsratsvorlage be-
treffend die Kommission der Eisenbahn St. Michael–Leoben. X. Übereinkommen mit dem
ungarischenMinisterium über die Verwaltung des Post- und Telegrafenwesens. XI. Zulassung
chiffrierter Depeschen im Privatverkehr. XII. Einleitungen wegen Herabmäßigung der Ei-
senbahntarifsätze. XIII. Reklamation des französischen Botschafters gegen die beabsichtigte
Kuponsteuer. XIV.Haltung derRegierung beiVerhandlung des Schulgesetzes imHerrenhause.
XV. Verlängerung des Steuerprovisoriums.

KZ. 601 –MRZ. 31

Ah. E. Ich nehme den Inhalt dieses Protokolls mit dem Bemerken zur Kenntnis, dass Ich vor
Durchführung des bezüglich der Zulassung chiffrierter Telegramme im Privatverkehr gefass-
ten Beschlusses der Erstattung eines Vortrages entgegensehe. Ofen, 27. März 1868. [Franz
Joseph].

Nr. 32 Ministerrat, Wien, 28. März 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Kundgebung der Ah.Wünsche Sr. Majestät in Betreff des bereits votierten Ehegesetzes und
des imHerrenhause zur Verhandlung kommenden Schulgesetzes.

KZ. 602 –MRZ. 32

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. April 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 33 Ministerrat, Wien, 28. März 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Das Ehe- und das Schulgesetz betreffend (erscheint im Protokolle I). II. Zustimmungsadres-
sen an dasMinisterium. III. Gesuch des Ritters v. Hye um Erwirkung der Funktionszulage für
die von ihm versehene Leitung desMinisteriums für Kultus undUnterricht. IV. Gesetzvorlage
wegen Abänderung des Gebührengesetzes aus Anlass der Einführung der neuen Konkursord-
nung. V. Gesetzvorlage wegen Aufhebung des Privilegiums der Korallenfischerei in Dalmati-
en. VI. Befreiung der vom Auslande für das deutsche Bundesschießen in Wien einlangenden
Ehren- und Festgaben vom Zolle. VII. Auflassung der Dienergehilfenstellen bei den Ministe-
rien. VIII. Zusammenstellung des Staatsvoranschlages pro 1868. IX. Vereinbarung der mit
Ungarn gemeinsamen Flagge.

KZ. 603 –MRZ. 33

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 34 Ministerrat, Wien, 4. April 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Has-
ner.

I. Betreff der an den k. k. Ministerpräsidenten gerichteten Zuschrift der Bischöfe. II. Weglas-
sung der Klausel über das Wirksamkeitsgebiet bei den Gesetzen. III. Zustimmungsadressen
an das k. k. Ministerium. IV. Auszeichnungsantrag für den Lloydagenten in Smyrna Oskar
Marinich. V. Wegen Sanktionierung des vom Bukowinaer Landtage beschlossenen Gesetzent-
wurfes betreffend die Aufhebung des Verbotes des gleichzeitigen Besitzes zweier oder mehrerer
Bauerngüter, und wegen Nichtsanktionierung der von diesem Landtage beschlossenen Gesetz-
entwürfe bezüglich der Aufhebung des politischen Grundzerstückelungsverbotes, dann bezüg-
lich der Erbfolge bei Bauerngütern. VI. Wegen Bestreitung der Kosten für die von lf. Beamten
in Landtagswahlangelegenheiten unternommenenDienstreisen und die aus diesemAnlasse auf-
gelegten Drucksorten aus dem Staatsschatze. VII. Verleihung des Eisernen-Krone-Ordens an
den Präses der Wiener israelitischen Gemeinde Josef Wertheimer. VIII. Verleihung des Ritter-
kreuzes des Leopoldordens an den Professor Dr. Purkyně und des Titels und Charakter eines
Regierungsrates an den Professor Dr. Höfler in Prag. IX. Gesetzentwurf wegen Abänderung
der Bestimmung des § 761 des ABGB. In Betreff der Erbfolge in Bauerngütern. X. Überein-
kommen mit dem ungarischen Ministerium über die Kontrolle der schwebenden Schuld und
über die Beitragsleistung Ungarns zur Verwaltung der konsolidierten Schuld. XI. Detto über
die Prägung von Scheidemünzen. XII. Detto wegen Regelung der Salzpreise.

KZ. 605 –MRZ. 34

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. April 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 35 Ministerrat, Wien, 5. April 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner, Poto-
cki.
[I.] Beantwortung des Schreibens der 14 Bischöfe vom30.März l. J. an denMinisterpräsidenten.

KZ. 606 –MRZ. 35
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. April 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 36 Ministerrat, Wien, 6. April 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner, Poto-
cki.
I. Übereinkommenmit dem ungarischenMinisteriumwegenAbänderung des Branntweinsteu-
ergesetzes (Regierungsvorlage für denReichsrat). II.DettowegenderBiersteuer (detto). III. Be-
handlung der vonder Studentenverbindung Saxonia zur Bestätigung vorgelegten Statuten für ei-
nen Geselligkeitsverein (betitelt „Akademisches Korps Saxonia“) nach dem Vereinsgesetze vom
17. 11. 1867. IV. Anträge auf Ah. Verleihung von Orden.

KZ. 607 –MRZ. 36
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 37 Ministerrat, Wien, 17. April 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Taaffe, Has-
ner. Vermerk: Der Minister des Innern und der Justizminister erscheinen erst später in der Sit-
zung.
I. Finanzgesetz pro 1868. II.Vertrauensadressen vonGraslitz, PodersamundGamming. III.Ori-
ginalurkunde über die Vereinbarung in Betreff der Beitragsleistung Ungarns zur Staatsschuld
und den Abschluss eines Zoll- und Handelsbündnisses. IV. In Betreff der verfassungsmäßigen
Behandlung der Staatsrechnungsabschlüsse von 1862–1867. V. Über die künftige Stellung der
statistischen Kommission. VI. Stimmungsberichte der Gesandten in Stuttgart, Paris und der
Schweiz ausAnlass der inAussicht genommenenBesteuerung der österreichischen Staatsgläubi-
ger. VII. Modifikationen zu denGesetzen hinsichtlich der Kontrolle der schwebenden und der
fundierten Staatsschuld. VIII. Gesetz über die Organisierung der Handels- und Gewerbekam-
mer. IX. Gesetz in Betreff der Regelung des Tarifwesens und der Überwachung des Betriebes
der Eisenbahnunternehmungen. X.Übergabe derDr.Vaiszschen Stiftung in die ungarischeVer-
waltung. XI. Vertrauensadresse vonMauthausen. XII. Übereinkommenmit dem ungarischen
Justizministerium hinsichtlich der Kosten des Strafverfahrens. XIII. Anträge des Statthalters in
Galizien für Ah. Auszeichnungen. XIV. Bedeckung eines Defizits der politischen Verwaltung
im Jahre 1867. XV. Konvent der Felicianerinnen in Krakau um Verlängerung der Bewilligung
zu Sammlungen. XVI. Bitte der Vorsteherin der religiösen Genossenschaft „Zur göttlichen
Vorsehung“ in Lemberg um Bewilligung einer Effektenlotterie. XVII. Gesetz betreffend das
Geltungsgebiet der unter Mitwirkung des Reichsrates erlassenen Gesetze. XVIII. Einleitung
des Strafverfahrens gegen die „Politik“ aus Anlass eines Artikels in der Nummer vom 16. April
gegen den Handelsminister v. Plener.



26 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

KZ. 1351 –MRZ. 37

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 14. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 38 Ministerrat, Wien, 21. April 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Poto-
cki.

[I.] Die Wehrfrage.

KZ. 608 –MRZ. 38

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 10. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 39 Ministerrat, Wien, 21. April 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Poto-
cki.

I. Wehrgesetzverhandlung (im Protokolle I). II. Antrag auf Verleihung der geheimen Ratswür-
de für denOberstlandmarschall in Böhmen. III. Erhebung des Ferdinand Ritter v. Kotz in den
Freiherrenstand. IV. Sammlungen für das Schillerdenkmal. V. Belassung des Oberlandesge-
richtsrates Visini auf dem Posten eines Podestà in Görz. VI. Antrag auf Erhöhung der Gehalte
der Statthaltereiräte.

KZ. 609 –MRZ. 39

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 40 Ministerrat, Wien, 22. und 24. April 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust; abw. Potocki.

[I.] Handels- und Schifffahrtsvertrag mit England.

KZ. 1352 –MRZ. 40
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 41 Ministerrat, Wien, 27. April 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Einladung Sr. Majestät des Kaisers von Seite des Prager Stadtrates zur Feier der Eröffnung der
neuen Brücke.

KZ. 1353 –MRZ. 41

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 10. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 42 Ministerrat, Wien, 27. April 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Einladung Sr. Majestät zur Feier der Brückeneröffnung in Prag (Protokoll I). II. Vertrau-
ensadressen an das Ministerium. III. Antrag auf Verleihung des Ordens der Eisernen Kro-
ne III. Klasse an den Hofrat des Obersten Rechnungshofes Ritter v. Escherich. IV. Beant-
wortung der Interpellation wegen etwa beabsichtigter Errichtung einer Statthaltereiabteilung
in Krakau. V. Abweichung in der ungarischen Ausfertigung des Übereinkommens bezüglich
der Staatsschuld. VI. Regierungserklärung bei der Verhandlung über das nordwestliche böh-
mische Eisenbahnnetz. VII. Beratung über das Wehrgesetz.

KZ. 1354 –MRZ. 42

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 43 Ministerrat, Wien, 28. April 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Cerrini (bei Punkt I).

I. Fortsetzung der Verhandlung über das Wehrgesetz. II. Vorlage zur Ah. Sanktion des Ehege-
setzes. III. Vorlage zur Ah. Sanktion des Schulgesetzes.

KZ. 1355 –MRZ. 43

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 44 Ministerrat, Wien, 1. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
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I. Petitionen mehrerer Bezirksvertretungen in Böhmen undMähren. II. Nachtragskonvention
zum österreichisch-englischen Handelsvertrage. III. Beantwortung der Note des Reichskanz-
lers über die Memoires des französischen Botschafters wegen Besteuerung der österreichischen
Staatsgläubiger, dann wegen Behandlung der Südbahn-Gesellschaft.

KZ. 1356 –MRZ. 44
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 14. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 45 Ministerrat, Wien, 2. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Beschluss des Stadtverordnetenkollegiums in Prag wegen der Steuervorlagen. II. Vorläufi-
ge Vereinbarung der Anträge wegen Behandlung der verfügbaren Staatsräte und des staatsrätli-
chen Beamten- und Dienerpersonales vor der Ah. Sanktionierung des Gesetzes über die Auflö-
sung des Staatsrates. III. Dankeskundgebung der Bevölkerung des sächsischen Erzgebirges für
die Feststellung des Anschlusses der böhmischen Nordwestbahn an das sächsische Bahnnetz.
IV. Beantwortung der Interpellation des Abgeordneten Skene und Konsorten betreffend das
Ah. Handschreiben vom 25. April l. J. über die Versorgungsansprüche ehemaliger österreichi-
scher Offiziere. V. Anträge für Ah. Auszeichnungen des Dr. Klubeck in Graz und des Rech-
nungsrates Johann Kraus. VI. Wegen Ah. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Or-
dens an den Hauptpunzierungsamtsdirektor Eduard Richter. VII. Eisenbahnkonzession für
die Strecke Villach–Laibach. VIII. Frage wegen Dauer der Reichsratssession.

KZ. 1357 –MRZ. 45
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 14. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 46 Ministerrat, Wien, 3. Mai 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Wegen Übergabe der Dr. Vaiszschen Stiftung in die Verwaltung des ungarischen Ministeri-
ums. II. Herausgabe der Verfallsherrschaft Burgau. III. Vorlage wegen Änderung des § 13
des Börsengesetzes beim Reichsrate. IV. Wegen Ratifikation der Präliminarmünzkonvention
mit Frankreich. V. Übereinkommen mit dem ungarischen Ministerium wegen der Gebüh-
ren. VI. Behandlung des Exposés des Finanzministers Freiherrn v. Becke vom 13. Juli 1867,
insbesondere in Betreff der Eisenbahnangelegenheiten. VII. Vertragswidriger Vorgang der Süd-
bahngesellschaft wegen Abhaltung der Generalversammlung in Paris. VIII. Gesetzentwurf
betreffend die Hintanhaltung und Unterdrückung der Rinderpest. IX. Künftige Verwaltung
des mährischen Juden-Massafonds. X. Regelung des Gestütswesens und der Hengstendepots.
XI. Gesetzentwurf über die Erfordernisse der Exekutionsfähigkeit der vor Vertrauensmännern
aus der Gemeinde abgeschlossenen Vergleiche. XII. Erlass an die Statthalter in Böhmen und
Mähren inBezug auf die Proteste der Bezirksvertretungen gegendie Steuern. XIII. Bezeichnung
der vor Schluss der Reichsratssession noch einzubringenden Vorlagen.

KZ. 1359 –MRZ. 46
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 1. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 47 Ministerrat, Wien, 4. Mai 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger.

I. Bezüglich der Einbringung des Gesetzes für die unmittelbaren Wahlen in das Abgeordneten-
haus. II. ZeitpunktundFormdes Schlusses derReichsratssession. III. StandderVerhandlungen
mehrerer Regierungsvorlagen im Reichsrate.

KZ. 1358 –MRZ. 47

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 1. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 48 Ministerrat, Wien, 5. Mai 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger;
außerdem anw. Kuhn, Cerrini, Reitz, Horst.

I. Wehrgesetzentwurf.

KZ. 1360 –MRZ. 48

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 49 Ministerrat, Wien, 5. Mai 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Wehrgesetzentwurf (im Protokolle I). II. Erledigung einer Eingabe wegen Gestattung einer
Verbindung aller slawischen Turnvereine. III. Bericht des böhmischen Statthalters über die ge-
gen dieAusschreitungen der Bezirksvertretungen inBöhmen getroffenenMaßnahmen. IV.Hal-
tung der ReichenbergerHandelskammer gegenüber den Finanzvorlagen. V. Einholung der Ah.
Genehmigung zur Einbringung des modifizierten Gesetzentwurfes wegen Hintanhaltung und
Unterdrückung der Rinderpest.

KZ. 1361 –MRZ. 49

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 1. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 50 Ministerrat, Wien, 7. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I.Genehmigungder vonderErstenösterreichischenSpar-Casse inWienprojektiertenGeschäfts-
abteilung für Hypothekendarlehen in Pfandbriefen. II. Nachtragskredit anlässlich der ost-
asiatischen Expedition. III. Wegen dem bei Beratung über den Verschleiß des Viehsalzes zu
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ermäßigten Preisen im Herrenhause möglicherweise gestellten Wunsche einer diesbezüglichen
Begünstigung für Tirol. IV. Note des Reichskanzlers wegen Ag. Ernennung des Hofrates Dr.
Unger zum lebenslänglichenMitgliede desHerrenhauses. V.Mautgebührangelegenheit bei der
neuenMoldaubrücke in Prag. VI. Über die mit Ungarn zu vereinbarende Flagge. VII. Wegen
des zum Tode verurteilten Raubmörders Georg Ratkay.

KZ. 1363 –MRZ. 50

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 51 Ministerrat, Wien, 8. Mai 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage der Besteuerung des 1865er Pariser Anlehens. II. Gesetzentwurf betreffend die Bildung
der Lehrer für Volksschulen.

KZ. 1362 –MRZ. 51

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 52 Ministerrat, Wien, 12. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Ber-
ger.

I. Frage wegen Besteuerung des 1865er Anlehens. II. Betreff der Verhandlungen wegen Über-
nahme der Hengstendepots. III. Wegen der Vorgänge bei der Volksversammlung in Raudnitz.
IV. Einbringung des Gesetzentwurfes über das Rekrutenkontingent für die diesseitige Reichs-
hälfte pro 1868. V. Antrag wegen Ah. Auszeichnung des Landeshauptmannes in Oberöster-
reich Abt Lebschy. VI. Die Petition des Prager Stadtverordnetenkollegiums. VII. Resolution
der Arbeiterversammlung bezüglich des Wahlrechtes. VIII. Verhandlungen bezüglich der Un-
terbringung der Bukowinaer Landesbehörde in einem eigenen Staatsgebäude. IX. Auslegung
des § 14 des Vereinsgesetzes vom 15. November 1867. X. Erwirkung der Ah. Sanktion für
das Gesetz wegen Abänderung mehrerer Paragraphen der Geschäftsordnung des Reichsrates.
XI. Antrag des Ministers des Innern, das Staatsbürgerrechtsgesetz im Reichsrate für dermalen
nicht einzubringen. XII. Justizministerialerlass wegen Außerkraftsetzung der Anordnung der
Einholung von Polizeinotizen über Advokaturs- und Notariatskandidaten vor ihrer Zulassung
zur Prüfung. XIII. Besetzung der Finanzlandesdirektorsstelle in Graz. XIV. Übereinkommen
mit Ungarn in Betreff der Gebühren von Rechtsgeschäften. XV. Wegen Einbringung eines
Gesetzentwurfes im Reichsrate bezüglich der Erweiterung der Befugnisse der Nationalbank.

KZ. 1366 –MRZ. 52

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Mai 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 53 Ministerrat, Wien, 13. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; außerdem anw.
Kuhn, Cerrini, Reitz, Horst; abw. Plener, Berger.

[I.] Beratung über das Wehrgesetz.

KZ. 1364 –MRZ. 53

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 54 Ministerrat, Wien, 14. Mai 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; außerdem anw.
Kuhn, Cerrini, Reitz, Horst; abw. Plener, Berger.

I. Fortsetzung der Beratung über das Wehrgesetz. II. Erlass an den Statthalter in Böhmen
anlässlich der Volksversammlung bei Raudnitz.

KZ. 1365 –MRZ. 54

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 55 Ministerrat, Wien, 15. Mai 1868

P.Hueber; VS.Auersperg; anw.Taaffe, Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel; außerdem
anw. Rossbacher; abw. Berger.

I. Das Wehrgesetz (Fortsetzung).

KZ. 1367 –MRZ. 55

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 56 Ministerrat, Wien, 16. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Ber-
ger.

I. Anfrage Preußens wegen Fortdauer der Verbindlichkeit des die Auslieferung politischer Ver-
brecher betreffenden Bundesbeschlusses vom 18. August 1836 und der einschlägigen Vereinba-
rung de dato Münchengrätz 1833. II. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Gesetze a) Organi-
sation der politischen Verwaltungsbehörden und b) Geltungsgebiet der unter Mitwirkung des
Reichsrates erlassenenGesetze. III. Beendigung derKriegsschäden-Vergütungsangelegenheiten
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1866. IV. Behandlung der Kriegsschäden der eigentlichen Großgrundbesitzer. V. Nachtrags-
kredit für die Durchführung des Gesetzes wegen Hintanhaltung der Rinderpest (Errichtung
von Kontumazstationen, Bestellung von Tierärzten).

KZ. 1368 –MRZ. 56

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Mai 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 57 Ministerrat, Wien, 18. Mai 1868

P.Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel; abw. Berger.

I. Verfassungsmäßige Behandlung des österreichisch-englischen Schifffahrtsvertrages. II. Detto
des Vertrages mit Bayern wegen Einbeziehung der Tiroler Gemeinde Jungholz in das bayrische
Zoll- und indirekte Besteuerungssystem. III. Vorlage des interkonfessionellen Gesetzes zur Ah.
Sanktion. IV. Ah. Auszeichnungen für den Sektionsrat Ritter v. Braulik und die Ministerial-
sekretäre Leander Rigel und Rudolf Hirsch. V. Gesetzentwurf betreffend die Rechte und das
Verfahren der grundbücherlichen Zerteilung einer Liegenschaft. VI. Gesetzentwurf über die
Ermächtigung des Ministeriums zur provisorischen Abänderung der Statuten und Reglements
der Nationalbank. VII. Betreffend die Erledigung der Majestätseingabe des Prager Stadtver-
ordnetenkollegiums bezüglich der Finanzmaßregeln. VIII. Petition des Prager Stadtrates in
Betreff der Konzessionierung von Eisenbahnen. IX. Eingabe des Wiener Arbeiterbildungs-
vereines wegen Errichtung eines Lesezimmers in Penzing. X. Industrieausstellung des Wiener
Arbeiterbildungsvereines. XI. Projekt zur Kontrolle unrekommandierter Briefe.

KZ. 1369 –MRZ. 57

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 58 Ministerrat, Wien, 20. Mai 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel;
abw. Berger.

I. Gesetzentwurf in Betreff der Abänderung der Bestimmungen bezüglich der Erbfolge in Bau-
erngütern. II. Der zur Ah. Sanktionierung vorgelegte Gesetzentwurf in Betreff der Disziplinar-
behandlung richterlicher Beamten und die unfreiwillige Versetzung derselben auf eine andere
Stelle oder in den Ruhestand.

KZ. 1370 –MRZ. 58

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. Juni 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 59 Ministerrat, Wien, 21. Mai 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel;
außerdem anw. Beust, Becke, Kuhn, Reitz, Horst; abw. Berger.

[I.] Beratung über das Wehrgesetz.

KZ. 1371 –MRZ. 59

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 60 Ministerrat, Wien, 22. Mai 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger; außerdem anw. Beust, Becke, Kuhn, Reitz, Horst.

[I.] Fortsetzung der Beratung über das Wehrgesetz.

KZ. 1372 –MRZ. 60

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 61 Ministerrat, Wien, 23. Mai 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Kuhn, Cerrini, Reitz, Horst.

I. Wehrgesetz.

KZ. 1373 –MRZ. 61

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 62 Ministerrat, Wien, 24. Mai 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger; außerdem anw. Beust, Becke, Kuhn, Andrássy, Festetics, Reitz, Horst.

[I.] Das Wehrgesetz.

KZ. 1375 –MRZ. 62

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 63 Ministerrat, Wien, 25. Mai 1868

RS. fehlt; Ansprache des Kaisers an den Ministerrat (Kanzleischrift) in Hhsta., Kab. Kanzlei,
Direktionsakten, Fasz. 5/1868;Teildruck:Fellner,Kaiser Franz Josephunddas Parlament, 314;
Wortlaut und Datum der Ah. EntschließungHhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw.
Auersperg.
[I.] Sanktionierung der drei konfessionellen Gesetze.

KZ. 1374 –MRZ. 63
Zu [I.] Hhsta., Kab. Kanzlei, Direktionsakten, Fasz. 5/1868a: Die durch die Beschlüsse bei-
derHäuser des Reichsrates festgestellten Entwürfe des Ehe-, Schul- und interkonfessionellen
Gesetzes1 sindMir nunmehr vonMeinemMinisterratemit demAntrage auf Sanktionierung
vorgelegt worden2. Indem Ich den für Staat undKirche so wichtigen Schritt durch Erteilung
der erbetenen SanktionierungunternehmeundhiedurchdenEntwürfenGesetzeskraft verlei-
he, erwächst fürMich, demdie Sorge für dieWohlfahrt desReiches vor allem amHerzen liegt,
die gebieterischeRegentenpflicht, keinenZweifel darüber entstehen zu lassen, unter welchen
Voraussetzungen und von welchen Grundgedanken geleitet, Ich den wichtigen Staatsakt der
Sanktionierung vollzogen habe.

Fest entschlossen, die Staatsgrundgesetze, auf welchen die neue Ordnung der Dinge be-
ruht, offenund aufrichtig inAusführung zu bringen, zähle Ichmit Sicherheit undZuversicht
darauf, dass in deren Bestimmungen auf religiösem und kirchlichem Gebiete3 nicht noch
weitergehende Berechtigung zu Folgerungen gesucht und gefunden werde, die mit den Ge-
boten der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit und der Freiheit in offenemWiderspruch ste-
hen. Durch die Sanktionierung dieser drei Gesetze sind auf diesemGebiet der Gesetzgebung
neueZustände geschaffenworden4, welche aber nur dann eine dauernde Festigkeit gewinnen,
wenn nicht mehr weiter an denselben gerüttelt wird, daher namentlich jenen bedauerlichen
Bestrebungenwirksame Schranken gezogenwerdenmüssen, welche dahin gerichtet sind, die
Hauptstützen der Gesellschaft zu untergraben. Ich erwarte mit Zuversicht, dass sich die ein-
zelnen Bestimmungen der vorliegenden Gesetze unter einer patriotischen, gewissenhaften
und energischen Leitung zu festen Elementen und kräftigen Mitteln der Versöhnung, Ein-

a Der im folgenden abgedruckte Text enthält den Aktenvermerk Ansprache Sr. Majestät an den Ministerrat
anlässlich der Sanktion des Ehegesetzes.

1 Rgbl.Nr. 47,Rgbl.Nr. 48 undRgbl.Nr. 49, alle ex 1868.DerMinisterrat beschäftigte sich inmehreren
Sitzungen zwischen dem 4. 2. und dem 28. 4. 1868 wiederholt mit den konfessionellen Gesetzen (Protokolle
nicht erhalten).

2 Das Schulgesetz wurde von Hasner mit Vortrag v. 30. 4. 1868, das Ehegesetz von Herbst mit Vortrag v. 1. 5.
1868 sowie das Gesetz über die interkonfessionellen Verhältnisse von Hasner mit Vortrag v. 19. 5. 1868 dem
Kaiser zur Sanktionierung vorgelegt. Die Ah. E. wurde für alle drei Gesetze am 25. 5. 1868 erteilt, Hhsta.,
Kab. Kanzlei. KZ. 1574, 1579, 1800, alle ex 1868.

3 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 14–16.
4 Das am 18. August 1855 zwischen demKaiser und demPapst abgeschlossene Konkordat hatte der katholischen

Kirche im Kaisertum Österreich eine Sonderstellung unter den anerkannten Konfessionen eingeräumt und
ihr unter anderem weitgehende Vorrechte im Bereich des Schulwesens (Art. 5–8) sowie der Eheangelegenheiten
von Katholiken (Art. 10) zuerkannt. Rgbl.Nr. 195/1855.Mit der Sanktionierung der drei konfessionellen
Gesetze wurden wesentliche Teile des Konkordats faktisch außerWirksamkeit gesetzt, siehe dazu Leisching,
Die römisch-katholische Kirche, 42–47.
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tracht und tätigen Zusammenwirkens aller sozialen Kräfte für das öffentlicheWohl gestalten
werden. Ich erwarte daher, dass die Auslegung, Anwendung undDurchführung der bezügli-
chen Beschlüsse imWege der Administration jene Befürchtungen entkräftenwerden, welche
derenTextierung herbeizurufen geeignet ist5, undmehr undmehr der Beweis geliefert werde,
dass dieselben der notwendig gewordenenReform des Verfassungslebens einzig und allein ih-
re Entstehung verdanken.Was insbesondere die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche
und Schule anbelangt, so rechne Ich auf die Einhaltung der ausdrücklich gegebenen Zusi-
cherung, dass durch die neuen Gesetzesbestimmungen weder die religiöse Freiheit, noch das
Recht jeder Kirche auf selbstständige Wahrung und Verfolgung ihrer eigentümlichen kirch-
lichen Interessen angetastet, noch der religiöse Sinn der Bevölkerung gefährdet werde6. Wäh-
rend jetzt noch im Ehegesetze eine große Anzahl gläubiger Katholiken nur ein Zurückgehen
auf Verhältnisse erblickt, welche bis zu den ersten Jahren Meiner Regierung legal bestanden
haben7, müsste bei einem weiteren schrankenlosen Fortschreiten die Gefahr eines ernsten
Konfliktes als unausweichlich erscheinen. Zu einem Bruche mit der Kirche werde Ich nim-
mermehr die Hand bieten, dessen dürfen Sie sich ebenso für versichert halten als Ich niemals
des Glaubens sein könnte, dass Sie die Verantwortung für die unabsehbaren Folgen auf sich
nehmen möchten und könnten, die ein solcher für die Monarchie nach sich ziehen müss-
te. Ich bedarf endlich sicherer Bürgschaft dafür, dass die gesetzlichen Bestimmungen, welche
zumSchutze aller anerkanntenKonfessionenbestehen, der katholischenKirche gegenüber in
strengeremMaße, als dies bisher geschehen, – Ich brauche nur auf den ungeahndet gebliebe-
nen, alles Maß überschreitendenMissbrauch der Pressfreiheit8 zu verweisen – zum Vollzuge
kommen und den Zuwiderhandelnden die volle Strenge des Gesetzes treffe.

Unter dem Schutze der Verfassung und einer starken und gerechten Regierung sollen
sich alle Konfessionen so ungehindert bewegen und frei entwickeln können, wie ihnen die-
ses nunmehr gewährleistet ist, diese Freiheit ermöglicht den Aufschwung ihrer Kräfte und
verbürgt die gegenseitige Achtung ihrer Rechte, ohne welche das konstitutionelle Leben, in
welches wir getreten, unmöglich gedeihen kann. Keine Anstrengung wird Mir zu groß er-
scheinen, um diesen auf kirchlicher Freiheit fußenden Rechtszustand herzustellen und zu
erhalten. Wir bedürfen des Friedens ebenso dringend im Innern wie nach Außen, damit die
Neugestaltungen Wurzel schlagen und sich zu den gehofften segensreichen Wirkungen ent-
falten können.

5 Gemeint sind hier vor allem die mit großer Schärfe geführten Debatten im Abgeordneten- und Herrenhaus
des Reichsrates, Vocelka, Verfassung oder Konkordat?, 68–89.

6 Wörtlich hatte Hasner in seinem Vortrag v. 30. 4. 1868 bemerkt, dass durch die einschlägigen §§ 1–8 weder
die religiöse Freiheit, noch das Recht jeder Kirche auf selbstständige Wahrung und Verfolgung ihrer ei-
gentümlichen kirchlichen Interessen angetastet, noch endlich der religiöse Sinn der Bevölkerung gefähr-
det werde,Hhsta., Kab. Kanzlei. KZ. 1574/1868.

7 Bis zumAbschluss des Konkordats hatten für alle Konfessionen die imAbgb. festgelegten Bestimmungen über
das Eherecht uneingeschränkt Gültigkeit gehabt (§§ 44–136), Jgs.Nr. 946/1811.Mit diesem Zustand unzu-
frieden, hatte Kaiser Franz Joseph den Kultusminister mit einem Ah. Kabinettsschreiben vom 2. 12. 1851 be-
auftragt, die Einleitungen zu treffen, um die österreichische Gesetzgebung in Ehesachen für Katholiken
indie nötigeÜbereinstimmungmit denSatzungenderKatholischenKirche zubringen,MR.v. 3. 12. 1851,
Ömr. II/5, Nr. 592.Dieser Befehl hatte einen Prozess in Gang gesetzt, an dessen Ende der Abschluss des Kon-
kordats von 1855 gestanden war. Das am 25. 5. 1868 sanktionierte Ehegesetz unterstellte die Katholiken hin-
sichtlich des Eherechts wieder den Bestimmungen des Abgb. und wies Streitfälle den weltlichen Gerichten zu.

8 Insbesondere von Seitender liberalenPressewurdemitunter vehement für die konfessionellenGesetze und gegen
das Konkordat Stellung bezogen, Vocelka, Verfassung oder Konkordat?, 95–130.
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Wien, den 25. Mai 18689.

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 64 Ministerrat, Wien, 26. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetz betreffend die von Hypothekenanstalten ausgegebenen Pfandbriefe. II. Vertrauens-
adresse der Gemeindevertretung des Kurortes Schönau. III. Absicht des Reichskriegsministers,
den mit 30. Juni l. J. aus demMilitärverbande zu entlassenden Reservisten die Entlassungszerti-
fikate insolange nicht zu erfolgen, bis als Ersatz die neuen Rekruten gestellt sind. IV. Haltung
der Regierung bei der Verhandlung über den Ausschussbericht hinsichtlich der finanziellen Ge-
setzvorlage.

KZ. 1376 –MRZ. 64

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 65 Ministerrat, Wien, 27. Mai 1868

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Eröffnung der Regierung an das Episkopat in Betreff der drei konfessionellen Gesetze, insbe-
sondere wegen Nichtbestreitung der Zulässigkeit des Fortbestandes der geistlichen Ehegerichte
pro foro interno. II. Ausführung des österreichisch-preußischen Handelsvertrages. III. Ein-
holung der Ah. Sanktion für das Gesetz wegenAuflösung des Staatsrates; Antragstellungwegen
Behandlung der Staatsräte und des staatsrätlichen Beamten- und Dienerpersonals in Folge der
Auflösung. IV. Vorstellung des Bürgermeisters von Prag gegen die Zurückweisung der Petition
des dortigen Stadtverordnetenkollegiums. V.WegenAbhaltungderGeneralversammlungender
„Assicurazione Generale“ abwechselnd in Triest undVenedig. VI. Verleihung des Franz-Joseph-
Ordens an den Sekretär des niederösterreichischen Landesausschusses v. Perko. VII. Erhebung
in den Adelsstand des Direktors der Landesbaudirektion in Innsbruck Leonhard Liebener.

KZ. 2043 –MRZ. 65

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 66 Ministerrat, Wien, 28. Mai 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

9 Gegenstand wurde fortgesetzt imMR. II v. 15. 6. 1868/X. (nicht erhalten).
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I. Mitteilung eines Telegrammes aus Görz wegen der Feier der Sanktionierung der drei konfes-
sionellen Gesetze. II. Promemoria des Dr. Lewinger wegen Begnadigung des Raubmörders
Ratkay. III. Berichte der Gesandtschaften in Darmstadt und Brüssel bezüglich der Kuponsteu-
er. IV. Übertragung des Freiherrenstandes des Reichskriegsministers auf dessen Bruder, den
Major Alexander Kuhn v. Kuhnenfeld. V. Einfluss des Staatsgrundgesetzes über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger Art. IV auf die Wirksamkeit des Auswanderungspatentes vom 24.
März 1832. VI. Majestätsgesuch des Grafen Bissingen wegen Anweisung seines Ruhegehaltes
in Innsbruck. VII. Neue Textierung der §§ 9, 10 und 12 des Gesetzentwurfes betreffend die
Rechte und das Verfahren bei der grundbücherlichen Zerteilung einer Liegenschaft. VIII. Ent-
wurf eines Schreibens an den Episkopat anlässlich der Sanktionierung der drei konfessionellen
Gesetze. IX. Interpellation wegen Verzögerung der Viehtransporte auf den Eisenbahnen in
Galizien. X. Detto wegen Einbringung des Gesetzentwurfes bezüglich der Einführung des me-
trischen Maß- und Gewichtssystems in der gegenwärtigen Session des Reichsrates. XI. Detto
des Abgeordneten Ritter v. Hormuzaki betreff der Lemberg–Czernowitzer Bahn. XII. Detto
desAbgeordneten Freiherrn v.Widmann betreff desÜbereinkommens zwischen derNord- und
der Staatsbahn.

KZ. 2044 –MRZ. 66

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 67 Ministerrat, Wien, 8. Juni 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Ah. Handschreiben wegen der Ausfälle und Verspottungen der katholischen Kirche im „Figa-
ro“. II. Protest des päpstlichenNuntius gegen dieAh. sanktionierten drei konfessionellenGeset-
ze. III.WegenAh. Sanktionierung des Staatsschuldenkontrollskommissionsgesetzes. IV. Stand
der Verhandlung wegen der Frage der Kriegsschädenvergütung. V. Wegen Erwirkung der Ah.
Sanktion für die Gesetze a) betreffend Organisierung der Bezirksgerichte, b) Aufhebung der ge-
gen den Wucher bestehenden Gesetze und c) Bewilligung zur Errichtung und Verschuldung
von Fideikommissen. VI. Detto für das Gesetz wegen Freigebung der Korallenfischerei an den
Küsten von Dalmatien. VII. Wegen Belassung des Quartiergeldes für den pensionierten Hof-
rat des Obersten Gerichtshofes Ritter v. Stöckl. VIII. Verleihung des Eisernen Krone-Ordens
III. Klasse an den zu pensionierenden Oberlandesgerichtsrat Franz Hacker. IX. Tagung der
Europäischen Telegrafenkonferenz inWien. X.Wegen Verleihung der Konzession für die böh-
mische und die österreichische Nordwestbahn. XI. Ernennung des Ministerialrates v. Curter
zum Finanzlandesdirektor in Tirol. XII. Interpellation des Abgeordneten Dr. Schindler in der
ScharfschenAngelegenheit. XIII. Einbringung einer Gesetzvorlage betreffend die Änderungen
im Zolltarife für Dalmatien. XIV. Übergriff des galizischen Landesschulrates anlässlich der Sta-
bilisierung des provisorischen Schulrates undVolksschulinspektorsOlszewski. XV. Feststellung
der Prinzipien für die neuen Steuervorlagen.

KZ. 2045 –MRZ. 67

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 68 Ministerrat, Wien, 10. Juni 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vorlagen zur Bedeckung des Defizitrestes im Jahre 1868 imWege der Besteuerung. (Die übri-
gen Beratungsgegenstände erscheinen im Protokolle II).

KZ. 2046 –MRZ. 68

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 69 Ministerrat, Wien, 10. Juni 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vorlagen zur Bedeckung des Defizitrestes im Jahre 1868 (Protokoll I). II. Vertrauensadres-
se des Fortbildungsvereines „Eintracht“ in Smichov. III. Auflösung der bis jetzt bestande-
nen Staatsschuldenkontrollkommission undAuszeichnung von ein paarMitgliedern derselben.
IV. Ansuchen der italienischen Regierung wegen Teilnahme der österreichischen Grenzprovin-
zen, insbesondere Südtirols, an der landwirtschaftlichenAusstellung inVerona. V. Entwurf des
Wasserrechtsgesetzes. VI. VerordnungwegenÄnderung desVerbotes vonTheatervorstellungen
an Normatagen.

KZ. 2047 –MRZ. 69

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 70 Ministerrat, Wien, 15. Juni 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger;
außerdem anw. Kuhn, Cerrini, Horst.

I. Neuerliche Abänderung einiger Bestimmungen desWehrgesetzentwurfes. (Die übrigen Bera-
tungsgegenstände erscheinen im Protokoll II).

KZ. 2048 –MRZ. 70

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 71 Ministerrat, Wien, 15. Juni 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Ple-
ner.
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I. Neuerliche Abänderung des Wehrgesetzentwurfes (Protokoll I). II. Mitteilung von der Ah.
Sanktionierung desGesetzes wegenAuflösung des Staatsrates und derGenehmigung der Anträ-
ge bezüglich der Behandlung des staatsrätlichen Personales. III. Wegen Überlassung der Biblio-
thek des Staatsrates an den Reichsrat. IV. Ernennung des Dr. Eigner in Linz zumLandeshaupt-
mann inOberösterreich. V.Wegen Errichtung einer eigenen ungarischen geologischen Anstalt.
VI. Einbringung des Gesetzentwurfes über das Staatsbürgerrecht imReichsrat. VII. Zulassung
einer Deputation des Prager Stadtverordnetenkollegiums amAh.Hoflager wegen Einladung Sr.
Majestät zur Feier der Brückeneröffnung. VIII. Verwendung der Überschüsse der Dotation
der politischen Verwaltung zur Bestreitung der Kosten für die neu zu organisierenden Bezirks-
gerichte. IX. Verleihung des Titels und Charakters eines Sektionschefs an den Ministerialrat
Distler im Finanzministerium. X. Vorberatung über den Entwurf einer Vollzugsverordnung
zumEhegesetze. XI. Petition desAbgeordnetenHormuzaki wegen Einberufung der griechisch-
orientalischen Synode. XII. Abänderung des Instanzenzuges bezüglich der von k. k. Konsu-
larämtern in der Levante geschöpften Erkenntnisse in Übertretungsfällen.

KZ. 2049 –MRZ. 71

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 72 Ministerrat, Wien, 18. Juni 1868 – Protokoll I

P. fehlt; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Ber-
ger; außerdem anw. Beust, Becke, Kuhn, Andrássy, Festetics, Eötvös.

[I.] Das Wehrgesetz.

KZ. 2050 –MRZ. 72

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 73 Ministerrat, Wien, 18. Juni 1868 – Protokoll II

P. Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vertagung des Reichsrates. II. Rekrutenkontingentvorlage. III. Mitteilung über die Ein-
holung der Ah. Sanktion für die Gesetzentwürfe wegen der schwebenden Schuld von 25Millio-
nen und wegen Änderungen in der Branntweinsteuer. IV. Vorlage wegen der Form der neuen
Scheidemünzen. V. Vorfrage wegen Beantwortung der Interpellation des Abgeordneten Sturm
(wegen der Instruktion des Bischofes von Brünn die konfessionellen Gesetze betreffend).

KZ. 2051 –MRZ. 73

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 74 Ministerrat, Wien, 22. Juni 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Poto-
cki.
I. Ah. Sanktionierung des Finanzgesetzes pro 1868. II. Detto der Gesetze a) Advokatenord-
nung; b) Erbfolge in Bauerngütern und c) Schwurgerichte in Presssachen. III. Detto detto
wegen Durchführung von unmittelbaren Wahlen in das Abgeordnetenhaus. IV. Frage wegen
Sanktionierung des Eisenbahntarifgesetzes. V. Ah. Auszeichnungen anlässlich der Eröffnung
der neuenMoldaubrücke. VI. Interpellation des Dr. Sturmwegen der Instruktion des Bischofs
in Brünn über die konfessionellen Gesetze. VII. Ah. Sanktionierung des Gesetzes über die
Ausprägung von Scheidemünzen. VIII. Konzessionsverleihung für die österreichische Nord-
westbahn. IX. Detto die böhmische Nordwestbahn [sic! recte Nordbahn].

KZ. 2052 –MRZ. 74
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 75 Ministerrat, Wien, 23. Juni 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auers-
perg.
I. Vertagung des Reichsrates bis 1. September l. J. II. Einholung der Ah. Sanktion für das Ge-
setz wegen Hintanhaltung der Rinderpest. III. Detto der Gesetze wegen a) Organisierung der
Handels- und Gewerbekammern; b) Herstellung einer Lokomotiveisenbahn von Laibach nach
Tarvis. IV. Mitteilung an den Reichskanzler wegen Annahme des englischen Schifffahrtsver-
trages im Herrenhaus. V. Ah. Auszeichnungen anlässlich der Eröffnung der Brücke über die
Moldau in Prag. VI. Konzessionsverleihung für die böhmischeNordwestbahn. VII. Interpella-
tion wegen der Lemberg–Czernowitzer Bahn und wegen des Übereinkommens der Nordbahn
mit der Staatsbahn. VIII. Interpellation des Abgeordneten Sturm über das Verhalten der Re-
gierung gegenüber den verschiedenen Emanationen bezüglich der konfessionellen Gesetze.

KZ. 2053 –MRZ. 75
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 76 Ministerrat, Wien, 24. Juni 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Mitteilung einer Depesche des Reichskanzlers an Baron Meysenbug. II. Entwurf einer Ver-
ordnung über den Vollzug des Ehegesetzes vom 25.Mai 1868. III. Einholung der Ah. Sanktion
für das Gesetz wegen der unmittelbarenWahlen in das Abgeordnetenhaus.

KZ. 2054 –MRZ. 76
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 77 Ministerrat, Wien, 1. Juli 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel;
abw. Berger.

[I.]Ministerialverordnung betreffend den Vollzug des Gesetzes in Ehesachen vom 25.Mai 1868,
RGBl. Nr. 47.

KZ. 2055 –MRZ. 77

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 78 Ministerrat, Wien, 1. Juli 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Ber-
ger.

I. Vorgang gegenüber den Ausfällen der Journale, insbesondere des „Figaro“, gegen die katholi-
sche Kirche. II. Erweiterung der böhmischen Untergymnasien zu Brünn und Olmütz zu acht-
klassigen Obergymnasien. III. Ah. Verleihung des Eisernen-Krone-Ordens II. Klasse an den
Sektionschef im Finanzministerium Ritter v. Neuwall. IV. Verbesserung der Bezüge der bei
dem Post- und Telegrafenwesen angestellten Beamten und Diener. V. Über den österreichisch-
englischenZoll- undHandelsvertrag. VI.AnsuchendesKomitees des 3. deutschenBundesschie-
ßens in Wien wegen Ah. Bewilligung, dass der Schützenfestzug durch die kaiserliche Hofburg
und die innere Stadt ziehen dürfe. VII. Anträge auf Ah. Auszeichnungen anlässlich der Anwe-
senheit Sr.Majestät imLeitmeritzer Kreise. VIII.WegenÜbernahme der Kosten für die bei den
Länderstellen verwendeten Polizeibeamten auf den Etat der politischen Verwaltung. IX. Ge-
such umGenehmigung eines Arbeiterverbrüderungsfestes inWien. X. Regierungsvorlagen für
die Landtage wegen Änderung von 15 Landgemeindegesetzen und von 24 Gemeindestatuten.

KZ. 2056 –MRZ. 78

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 79 Ministerrat, Wien, 2. Juli 1868 – Protokoll I

P.Artus; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel; abw. Berger.

[I.] Einberufung der Landtage.

KZ. 2057 –MRZ. 79

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 80 Ministerrat, Wien, 2. Juli 1868 – Protokoll II

P. fehlt; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Berger.

I. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Gesetzentwurf betreffend die Beweiskraft der Geburts-,
Trauungs- und Sterbematriken der Israeliten. II.Übertragung der Ingerenz beiAuswanderungs-
bewilligungen an das Ministerium für Landesverteidigung. III. Frage wegen Ah. Sanktionie-
rung des vom böhmischen Landtage angenommenen Gesetzentwurfes über die Armenpflege.
IV. Regierungsvorlagen für die Landtage wegen Änderung der Bestimmungen der Landtags-
wahlordnung in Absicht auf die Wählbarkeit in die Landtage, dann die Suspension oder den
Verlust der Landtagsmandate. V. Gesetzvorlage für die Landtage betreffend die Freiheit des
Verkehres mit Grund und Boden. VI. Gesetzvorlage für den galizischen Landtag betreffend
die Tragung der Kosten der Amtshandlungen über verspätete Anmeldungen der von Amts we-
gen der Ablösung und Regulierung unterliegenden Rechte. VII. Landtagsvorlage für Galizien
wegenFestsetzung eines Präklusivtermins zurAnmeldung der derGrundentlastung unterliegen-
den Schuldigkeiten. VIII. Landesgesetz für Istrien betreffend die Änderung der Gemeindeord-
nung in Absicht auf die Bestimmung wegen Trennung und Vereinigung von Ortsgemeinden.
IX. Gesetzvorlage für Steiermark wegen Exkamerierung mehrerer Straßenzüge. X. Straßenpo-
lizeiordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen in Niederösterreich. XI. Landtags-
vorlage für Böhmen bezüglich der Verwaltung undVerwendung derKurtaxen und Fonds in den
dortigen Kurorten. XII. Arrangement mit Ungarn wegen Beteiligung an den Staatswohltätig-
keitslotterien. XIII. Mitteilung von dem Geschäftsabschlusse wegen des Vorschusses von 25
Millionen.

KZ. 2059 –MRZ. 80

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 81 Ministerrat, Wien, 7. Juli 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

I. Resolutionen des liberalen Vereines inWels gegenüber der Allokution des Papstes. II. Antrag
aufAh.Auszeichnung des Sektionschefs imHandelsministerium v. Pretis. III. Vorschlagwegen
Ah. Ernennung des Ritters v. Schwarz zum Sektionschef extra statum im Handelsministerium.
IV. Wegen Übertragung der Konzession für die Kaschau–Oderberger Bahn an die Société de
Credit Foncier Internationale. V. Wegen Errichtung eines Bistums in Troppau. VI. Wegen
Teilnahme der Studierenden an bestimmten Versammlungen oder VereinenNichtstudierender.
VII. Aufschrift bei dem Übereinkommen dieses und des ungarischenMinisteriums wegen Ein-
bringung der Kosten für Sträflinge. VIII. Vorgang gegenüber den ungeachtet des behördlichen
Verbotes stattfindendenVolksversammlungenunter freiemHimmel inBöhmen. IX.Nachsicht
des Quittungsstempels bei jenen Obligationen, deren Zinsen bisher mit gestempelten Quittun-
gen zu beheben waren. X. Abschluss des Vertrages mit dem Konsortium Kirchmayer wegen
Ankaufes von Staatsgütern. XI.WegenAh. Bewilligung für den Sektionschef imFinanzministe-
riumRitter v.Neuwall, die durch neuerlicheWahlwieder auf ihn gefalleneVerwaltungsratsstelle
der Südbahn annehmen zu dürfen.
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KZ. 2060 –MRZ. 81

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 82 Ministerrat, Wien, 8. Juli 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

I. Antrag auf Ah. Auszeichnung für den Landesgerichtsrat Franz Wokaun und den Kreisge-
richtspräses FerdinandKolber. II. Prorogation des Reichsrates bis 24. Oktober l. J. III. Antrag
auf Ah. Auszeichnung für Professor Hudges. IV. Vorgang gegenüber den Ordinariaten bei
Verweigerung der Übergabe von Akten in Ehescheidungsangelegenheiten. V. Veränderungen
in den Posten der Statthalter und Länderchefs. VI. Gesetz betreffend die Schulaufsicht.

KZ. 2061 –MRZ. 82

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 83 Ministerrat, Wien, 8. Juli 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

[I.] Gesetzentwurf betreffend die Schulaufsicht.

KZ. 2062 –MRZ. 83

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 84 Ministerrat, Wien, 11. Juli 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Auersperg, Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki,
Herbst, Berger.

I. Bestimmung des 17. Oktober l. J. für den Wiederzusammentritt des Reichsrates. II. Wegen
der Agitationen der Tagespresse gegen die katholische Kirche. III. Bezüglich der Abhaltung
eines allgemeinen Arbeiterverbrüderungsfestes. IV. Wegen Vermeidung größerer politischer
Demonstrationen beim Schützenfeste und Aufrechthaltung des privaten Charakters dieses Fes-
tes. V. Einschreiten gegen die fortgesetzten Demonstrationen in Südtirol.

KZ. 2063 –MRZ. 84

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Juli 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 85 Ministerrat, Wien, 14. Juli 1868 – Protokoll I

RS. fehlt. Abschrift,Hhsta., Admin. Reg., F 1, Ktn. 129, Fasz. „Akten 1867–1873“, fol. 79–84.
Wortlaut und Datum der Ah. EntschließungHhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; außerdem anw. Beust,
Gagern; abw. Potocki, Herbst, Berger.

[I.] Frage über die Ah. Titel Sr. Majestät und die zu gebrauchende territoriale Bezeichnung ins-
besondere bei Staatsverträgen.

KZ. 2064 –MRZ. 85

[I.]DerReichskanzler bezeichnete es alswünschenswert, über die Frage desTitels Sr.Majes-
tät, welche vom ungarischenMinisterpräsidenten Grafen Andrássy demnächst bei Sr. Majes-
tät zur Sprache gebracht werden wird1, sich mit dem k. k. Ministerrate in Fühlung zu setzen,
um insbesondere vondessenAnsichtenüber den zu gebrauchendenTitel Sr.Majestät unddie
zu gebrauchende Territorialbezeichnung bei Staatsverträgen in Kenntnis zu sein, um durch
die zu treffende Vereinbarung nachträglichen Schwierigkeiten und Modifikationen bereits
paraphierter Staatsverträge, wie sich solche z. B. bei dem Handelsvertrage mit Preußen über
ungarische Anforderungen ergaben, vorzubeugen2.

Die Ausarbeitungen hiezu seien von der Archivsdirektion erfolgt, und es soll der große
Titel Sr. Majestät in der mit dem Ah. Patente vom Jahre 1804 bestimmten Fassung unverän-
dert bleiben3. Der mittlere Titel soll nur dahin geändert werden, dass im Kontexte anstatt
„König von Ungarn“ gesagt wird „Apostolischer König von Ungarn“, wogegen kein Beden-
ken obwaltet. Der kleine Titel dermal lautend: „Franz Joseph der Erste von Gottes Gnaden
Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, König von Galizien, Lodomerien
und Illyrien; Erzherzog von Österreich etc. etc.“, soll nach ungarischem Wunsche in Hin-
kunft lauten:„Franz Joseph der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich und Apos-
tolischer König von Ungarn“. Hier erscheine nicht nur das Bindewort „und“ bedenklich,
sondern es verderbe auch die Eliminierung von Böhmen sehr viel.

Der Finanzminister hielt für Staatsverträge die ungarischerseits proponierte Fassung
den staatsrechtlichen Verhältnissen, wie sie tatsächlich geworden sind, für entsprechend, in-
dem bei der dermaligen dualistischen Regierungsform Se. Majestät in Ah. Ihrer Person nur
die zwei Kontrahenten in Sich begreifen.

Der Minister des Innern meinte, dass zu sagen wäre „Kaiser von Österreich, Aposto-
lischer König von Ungarn, König von Böhmen und Galizien etc. etc.“, wodurch den Wün-
schenderUngarn entsprochenundderTitel nochmehr gekürztwäre,weil dannLodomerien
und Illyrien nicht mehr dabei ist.

1 Siehe das entsprechende Promemoria Andrássys, datiert mit 10. 7. 1868,Hhsta.,Admin. Reg., F 1, Ktn. 129,
Fasz. Acten von 1867 bis 1873, fol. 17–26.

2 Handels- und Zollvertrag v. 9. 3. 1868, ratifiziert Ende Mai 1868, publiziert als Rgbl. Nr. 52/1868. Zur
Genese des Kaisertitels bis zum Jahr 1868 Tetzner, Der Kaiser, 61–80, und Stourzh, Dualismus 1867
bis 1918, 1183–1187mit umfangreichen Quellen- und Literaturhinweisen.

3 Siehe dazu das Schreiben Arneths, des Direktors des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, v. 5. 6. 1868, Hhsta.,
Admin. Reg., F 1, Ktn. 129, Fasz. Acten von 1867 bis 1873, fol. 73–78. Das Patent v. 1. 8. 1804 abgedruckt
als Pgv. Bd. 22, Nr. 20/1804, ebenso Bernatzik, Die österreichischen Verfassungsgesetze, Nr. 13.
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DerMinister für Kultus und Unterricht meinte, es könne kein Land verletzen und
auch kein staatsrechtliches Präjudiz schaffen,wennbei Staatsverträgen imPréambule der klei-
ne Titel Sr. Majestät „Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn, König von
Böhmen usw.“ und im Kontexte des Vertrages der Ausdruck „Se. k. k. Apostolische Majes-
tät“ gebraucht wird.

Der Finanzminister hielt es für genügend, wenn im Préambule des Vertrages gesagt
wird „Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn“, weil hiebei der Titel
auchdieTerritorienbezeichnet.DieEliminierung vonBöhmenundGalizienwerdenicht auf-
fallen undkönne auchnicht verletzen, in politischerBeziehung aberwäre sie gleichgültig.Der
Titel sei nur eine Konsequenz des gewordenen Zustandes und insoweit es sich um Zoll- und
Handelsverträge handelt, könneman nur die Kontrahenten, die eben dieser Titel bezeichnet,
nennen.

Der Ministerpräsidentstellvertreter meinte, dass die Ansicht des Finanzministers
richtig wäre, wenn früher Böhmen im kleinenTitel nicht genannt gewesenwäre, so aber wür-
de dessen Eliminierung einen großen Sturm im Lande hervorrufen.

Der Ministerpräsident glaubte, dass dabei zu berücksichtigen sei, dass in der Regie-
rungsform derDualismus wohl politisch eingeführt, diplomatisch aber noch nicht vollzogen
ist. Ungarn wolle dies nun in klarsterWeise dargestellt wissen.Wenn nun auch dasMinisteri-
umdie dualistischeRegierungsformnicht ignorieren könne, so frage es sich doch, obdasselbe
dies diplomatisch vor demAuslande dokumentierenwolle, und damüsseman diemöglichen
Konsequenzen näher ins Auge fassen.

GrafTaaffe erwähnte, dass, wenn es sich umeinen Friedensvertrag handeln sollte, diesen
Se. Majestät doch nur als Kaiser von Österreich abschließen würden.

Die Konferenz einigte sich sohin in dem Einraten, dass bei Zoll- und Handelsverträgen
im Préambule der Titel „Kaiser von Österreich und Apostolischer König von Ungarn“ und
imKontexte derAusdruck „Se. k. k.ApostolischeMajestät“, bei allen anderenStaatsverträgen
aber der kleine Titel „Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn, König von
Böhmen undGalizien usw.“ und imKontexte derAusdruck „Se. k. k. ApostolischeMajestät“
in Anwendung zu kommen habe.

Der Reichskanzler setzte die Konferenz weiters in Kenntnis, dass ungarischerseits für
dieKollektivbezeichnung vonÖsterreich, die bisher durch „KaisertumÖsterreich“ oder „Ös-
terreichischer Kaiserstaat“ ausgedrückt wurde, alternativ der Ausdruck „Österreichisch-Un-
garische Monarchie“ oder „Österreichisch-Ungarisches Reich“ vorgeschlagen worden sei.
Letztere Bezeichnung akzentuiere ganz besonders denBegriff der Zusammengehörigkeit und
dürfte sich aus diesem Grunde zur Annahme umso mehr empfehlen, als nach der allgemei-
nen Auffassung des Dualismus im Auslande die proponierte Bezeichnung als ein Ausdruck
des Zusammenhanges erscheinen wird.

Der Finanzminister glaubte, dass der Ausdruck „Österreichische Monarchie“ auch
vom ungarischen Gesichtspunkte genügend wäre, weil er den einheitlichen Standpunkt be-
zeichnet. Indessen sei es nicht zu leugnen, dass zwei verschiedene Dinge auch zwei verschie-
den Namen brauchen, es könne sich dem wohl niemand widersetzen. Wir haben sogar drei
verschiedene Körper, für welche die Namen erst gefunden werden müssen, und es bedarf in
dieser Beziehung auch einer Norm für die diesseitigen Länder.
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Der Ministerialrat Freiherr v. Gagern klärte auf, dass Graf Andrássy in seiner diesfäl-
ligen Denkschrift nicht vorgeschlagen habe, dass die Länder der Westhälfte „Österreich“ ge-
nannt werden, dass er vielmehr geglaubt habe, dass dieselben „die deutsch-slawischen Län-
der“ zu nennen seien4.

Der Finanzminister meinte, dass, wenn nach dem Antrage die Gesamtheit der Mon-
archie mit „Österreichisch−Ungarisches Reich“ bezeichnet wird, es sich wohl von selbst so
machen werde, dass der Ausdruck „Kaisertum Österreich“ nur auf die diesseitigen Länder
bezogen wird.

DerMinister für Kultus und Unterricht widersprach dieser Behauptung, indem er
der Ansicht war, dass unter der Kollektivbezeichnung „KaisertumÖsterreich“ kein Mensch
sich nur die diesseitigen Länder denken werde. Staatsrechtlich gebe es eine Einheit für sämtli-
che Länder der Monarchie, und so locker dieselben nun auch sein mögen, könne man, ohne
nach außen das Selbstgefühl auf das Empfindlichste zu verletzen, diese Einheit, solange sie
besteht, nach außen nicht aufgeben, daher auch nicht zugeben, dass der den Inbegriff aller
Länder Sr. Majestät bezeichnende Name „Österreich“ aus der Geschichte gestrichen werde.

Der Ministerpräsident bemerkt, dass niemand beim Ausgleich mit Ungarn glauben
konnte, dass Ungarn, welches keine diplomatische Vertretung hat, nach außen als ein eigener
Staat erscheinen soll, was es durch die Anforderung der proponierten Titulatur zu erreichen
bestrebt ist.

Der Minister des Innern und der Handelsminister schlossen sich der Ansicht des
Finanzministers, dass für die Gesamtheit die Kollektivbezeichnung „Österreichisch-Ungari-
sches Reich“ zugestanden werden könnte, der Handelsminister jedoch nur in der Vorausset-
zung an, dass vondieserBezeichnung vorkommendenFallswohl in StaatsverträgenGebrauch
gemacht, dass aber nicht ein eigenes Publikandum hierüber erlassen werde, was sehr bedenk-
lich wäre.

Der Ministerialrat Freiherr v. Gagern gab hierüber die Auskunft, dass nach dem An-
trage des ungarischenMinisterpräsidentenhierüber denKabinetten imdiplomatischenWege
eine Notifikation gemacht werden soll.

Der Minister des Innern besorgte, dass eine solche Maßregel, da die Vertretung nach
außen doch dieselbe bleiben muss, im Reichsrate große Unannehmlichkeiten bereiten wür-
de.

DerMinisterpräsidentstellvertreter erkannte in der ungarischerseits beabsichtigten
Titeländerung einen sehr weit gehenden Schritt, welche Konzession auf das österreichische
Bewusstsein einschneidend zu wirken geeignet ist und welche sich Ungarn erst durch eine
angemessene Erledigung des Wehrgesetzes verdienen sollte. Er behaupte überhaupt, dass die
Ungarn auf die Lösung der Titelfrage nur deshalb so sehr drängen, weil sie von derselben
beim Wehrgesetze eine ihren Absichten entsprechende Anwendung machen und dieselbe
zur Schaffung einer ungarischen Armee ausnützen wollen5. Es sei daher doppelt geraten, sei-
tens dieses Ministeriums umgekehrt auf den Standpunkt sich zu stellen, mit der Lösung der
Titelfrage zu warten, bis das Wehrgesetz in Ungarn erledigt sein wird.

4 Siehe das in Anm. 1 zit. Promemoria Andrássys. Die Frage des Namens Cisleithaniens kam auch anlässlich
der Regelung desWappens Österreich-Ungarns zur Sprache, MR. v. 10. 9. 1915/I,Cmr. VIII/1, Nr. 67.

5 Zur–mühevollen –Einigung über dasWehrgesetzmit denUngarn im Jahre 1868 siehePapp,Die ungarische
Landwehr, 636–644,mit weiterführenden Quellen- und Literaturhinweisen.
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DerMinisterpräsidentmeinte, dass es heute zu einemBeschlusse imMinisterrateüber
die angeregte Frage nicht zu kommen brauche, welcher Beschluss schon dadurch sehr er-
schwert wäre, weil drei Minister abwesend sind und wegen Vertagung des Reichsrates sich
nicht mit den Fraktionen der Häuser diesfalls vertraulich in Kontakt gesetzt werden kön-
ne. Dass aber das Verschwindenmachen des bisherigen Gesamtbegriffes für Österreich dem
Reichsrate sehr schmerzlich fallen und dasMinisterium dem gegenüber im Reichsrate einen
sehr schweren Stand haben würde, sei augenscheinlich. Die Fühlung, die der Reichskanzler
in dieser Fragemit diesemMinisteriumpflegenwollte, habe stattgefunden, in derDiskussion
imMinisterrate haben sich drei Stimmen für und drei Stimmen gegen denAntrag ausgespro-
chen, es werde nun Sache des Reichskanzlers sein, von den ausgesprochenen Ansichten bei
der Verhandlungmit demGrafenAndrássy den ihm zweckdienlich erscheinendenGebrauch
zu machen, ohne sich, was gefährlich wäre, darauf berufen zu können, dass der Ministerrat
hierüber bereits einen Beschluss gefasst habe.

Der Minister des Innern trat sohin zu der Ansicht des Grafen Taaffe über, dass mit
der Lösung der Titelfrage bis zur Erledigung des Wehrgesetzes im ungarischen Reichstage
zuzuwarten sei.

Der Handelsminister machte auf die Bedenken in staatsrechtlicher Beziehung auf-
merksam, die bei einer im absoluten Wege erfolgenden Änderung der bisherigen Bezeich-
nungen, die für diese Länder doch auch ein historisches Recht bilden, sich ergeben würden.
Zugleich gab er sein Vorhaben kund, mit Rücksicht auf die bei der heutigen Diskussion zur
Sprache gebrachten Verhältnisse mit der Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem un-
garischenMinisterium in Bezug auf die Vereinbarung einer gemeinsamen Flagge noch etwas
zuwarten zu wollen6.

Der Reichskanzler erachtete in demWorte „Reich“ einen Fortschritt und eine Verbes-
serung des einheitlichen Begriffes erkennen und es nur bedauern zu können, wenn es in vor-
liegender Frage nicht zu einem Abschlusse käme, da eine bestimmte Feststellung vielleicht
gerade angesichts der Verhandlung über die Wehrfrage erwünscht wäre und dadurch auch
Unannehmlichkeiten bei neuen Staatsverträgen von vornherein beseitigt wären. Im Reichs-
rate scheine ihm übrigens in der fraglichen Beziehung eher die Ansicht des Finanzministers
vorzuwalten, undman könne überhaupt nicht übersehen, dass durch denDualismusVerhält-
nisse gegeben sind, die sich nicht mehr wegleugnen lassen. Schließlich erbat sich der Reichs-
kanzler eine Abschrift des Konferenzprotokolls über diese Beratung7.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. Juni 1868.
[Franz Joseph].

6 Die die Flaggenfrage betreffendenMR. II v. 28. 1. 1868/IX,MR. v. 7. 5. 1868/VI,MR. II v. 22. 7. 1868/XIV,
MR. v. 20. 9. 1868/II, MR. v. 27. 10. 1868/II und MR. v. 5. 12. 1868/VII sind nicht mehr vorhanden. Auf
Vortrag Beusts v. 16. 2. 1869 wurde mit Ah. E. v. 18. 2. 1869 die Einführung der neuen gemeinsamenHandels-
flagge genehmigt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 588/1869; die entsprechende Kundmachung des Handelsmi-
nisteriums v. 6. 3. 1869 publiziert alsRgbl.Nr. 28/1869.

7 Die diese Frage behandelnden MR. v. 25. 7. 1868/V, MR. v. 8. 11. 1868/I und MR. III v. 14. 11. 1868/III
sind nicht mehr vorhanden. Auf Vortrag Beusts v. 14. 11. 1868,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ.4222/1868,wurde
die Angelegenheit mit einem Ah. Handschreiben vom selben Tag endgültig geregelt, Hhsta., CBProt. 148/
1868, das Handschreiben abgedruckt u. a. bei Bernatzik, Die österreichischen Verfassungsgesetze, Nr. 15.
Genaue Darstellung und Analyse des hier vorgebrachten Problems bei Stourzh, Dualismus 1867 bis 1918,
1187–1194mit umfangreichen Quellen- und Literaturhinweisen.
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Nr. 86 Ministerrat, Wien, 14. Juli 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

I.Änderung in derTitulatur Sr.Majestät (Protokoll I). II.Mitteilung von einemDankschreiben
der Gemeindevertretung in Jičín bezüglich der Konzessionierung der österreichischen Nord-
westbahn. III. Mitteilung von dem Einlangen mehrerer Adressen und Petitionen. IV. Ver-
ständigung der Präsidenten der beiden Häuser des Reichsrates von dessen Vertagung auf den
17. Oktober l. J. V. Ernennung des Prälaten Reslhuber zum Landeshauptmannstellvertreter in
Oberösterreich. VI. Künftiger Vorgang bei Erteilung der Genehmigung zur Bildung von Ver-
einen. VII. Wegen Verleihung des Eisernen-Krone-Ordens III. Klasse an den Bankier Sothen.
VIII. Vorgang bei Verweigerung der Annahme von ämtlichen Zustellungen in ungarischer Spra-
che von Seite diesseitiger Privatparteien. IX. Verordnung betreffend die Änderung des Verbotes
von öffentlichen Bällen etc. an bestimmten Tagen. X.Weisung an die Länderchefs hinsichtlich
der Heiligung der Sonn- und Feiertage. XI. Einführung eigener Brief- und Stempelmarken
in der Militärgrenze. XII. Wegen Ah. Auszeichnung des Finanzdirektors in Salzburg Ritter v.
Hartmann. XIII. Vertragsbestimmungen bei Abschluss des Verkaufes der Staatsgüter an das
Konsortium Kirchmayer. XIV. Ah. Auszeichnung für die Professoren Stein und Schulte.

KZ. 2066 –MRZ. 86

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 87 Ministerrat, Wien, 15. Juli 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

I. Vertrauensadressen derGemeindevertretung der StadtTetschenundder StadtgemeindeRum-
burg. II. Änderungen in den Personen der Länderchefs. III. Änderungen imWehrgesetzent-
wurfe. IV. Gesetzentwurf betreffend die Realschulen.

KZ. 2591 –MRZ. 87

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. Juli 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 88 Ministerrat, Wien, 19. Juli 1868

P. Hueber; VS. Auersperg; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Giskra, Brestel; abw. Potocki, Herbst, Ber-
ger.

I. Mitteilung mehrerer Adressen und Petitionen anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Er-
lass des Reichskanzlers an Freiherrn v. Meysenbug in Rom als Entgegnung auf die Äußerungen
der päpstlichen Allokution. III. Definitive Verleihung der Konzession für die österreichische
Nordwestbahn an das Konsortium Salm-Haber. IV.WegenVorlage des von beidenHäusern an-
genommenen Gesetzentwurfes über die Regelung der Eisenbahntarife zur Ah. Sanktionierung.
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V. Kaiserliche Verordnung über die Anwendung des den politischen und Justizbeamten einge-
räumten Reisegebührenausmaßes auf die berghauptmannschaftlichen Beamten. VI. Verhand-
lungen mit der Südbahn in Betreff des Baues der Linien Villach–Brixen und St. Peter–Fiume.
VII. Wegen einer belehrenden Weisung an die Statthalter über das zulässige Vorgehen bei Aus-
übung des Petitionsrechtes anlässlich der Sistierung eines Beschlusses der Gemeindevertretung
Reichenberg bezüglich der Allokution durch den dortigen Bezirksamtsadjunkten. VIII.Wegen
Absendung einer Ministerialkommission nach Triest zur Untersuchung der letzthin dort statt-
gefundenen Vorgänge. IX. Majestätsgesuch eines gewissen A. M. Schultz aus Charlottenburg
in Preußen in Betreff der Einwanderung von 20–30 preußischen Familien nach Österreich.

KZ. 2593 –MRZ. 88

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10.August 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 89 Ministerrat, Wien, 22. Juli 1868 – Protokoll I

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Brestel.

[I.] Statthalterfrage in Triest.

KZ. 2592 –MRZ. 89

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10.August 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 90 Ministerrat, Wien, 22. Juli 1868 – Protokoll II

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Giskra, Brestel; abw. Auersperg, Potocki, Herbst, Berger.

I. Statthalterfrage in Triest (Protokoll I). II. Dankadresse einer Volksschullehrerversammlung
in Troppau. III. Kundgebungen aus Anlass der päpstlichen Allokution. IV. Vorschlag zur
Besetzung der Stelle eines Landeshauptmannstellvertreters in Krain. V. Mitteilung der Wei-
sungen an die Behörden wegen der Kundgebungen von Gemeindevertretungen aus Anlass der
päpstlichen Allokution. VI. Formale Behandlung des Staatsvertrages mit der Schweiz wegen
Beseitigung vonGrenzdifferenzen. VII.Ausscheidung des Erfordernisses für die Staatsstiftungs-
plätze inMilitärbildungsanstalten aus demBudget desMinisteriums fürKultus undUnterricht.
VIII. Auszeichnung des Fabriksbesitzers Schmitt in Böhmisch Aicha. IX. Beschleunigte Vor-
lage der Auszeichnungsanträge für die Professoren Stein und Schulte. X. Regierungsvorlage
bei den Landtagen wegenAufhebung der Sprachzwangsgesetze. XI. Frage der Errichtung einer
italienischen Universität. XII. Frage der Errichtung von vier polnischen Lehrkanzeln an der
Universität in Lemberg. XIII. Frage der Universitätsrektorswahl in Innsbruck. XIV. Verhand-
lung über die Form der Handelsflagge nachMaßgabe des Zoll- und Handelsbündnisses.

KZ. 2594 –MRZ. 90

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10.August 1868.
[Franz Joseph].
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Nr. 91 Ministerrat, Wien, 25. Juli 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Giskra, Brestel; abw. Auersperg, Potocki, Herbst, Berger.

I. Mitteilung der Ah. Sanktion des Gesetzentwurfes betreffend die Ruhegehalte der Minister.
II. Mitteilung von Kundgebungen aus Anlass der päpstlichen Allokution. III. Mitteilung der
Ah. genehmigten Neubesetzung der Posten von Länderchefs. IV. Günstigere Pensionsbehand-
lung des pensionierten Hofrates und Ersten staatsrätlichen Sekretärs Ritter v. Kesaer. V. Frage
des Ah. Titels. VI. Leopold-Ordensverleihung für Hofrat Wessely in Brünn. VII. Nicht-
gestattung einer Volksversammlung unter freiem Himmel in Lemberg. VIII. Verleihung des
Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an denHafenkapitän Tomsich in Zara. IX. Subvention
für die Nordpolexpedition unter Petermann. X. Vorgang bei Besetzung der neuen Landposten
in Böhmen. XI. Stand der Tarifverhandlung mit der Nordbahn. XII. Änderung des § 34 des
Gesetzes betreffend die Bildung der Lehrer für Volksschulen. XIII. Obligate Sprachstudien an
Realschulen. XIV. Landesgesetz fürNiederösterreich betreffend die Errichtung und Erhaltung
der Fortbildungskurse für Lehrlinge und Gehilfen der Gewerbetreibenden in Wien und jenen
der Handels- und Gewerbetreibenden außerhalbWiens.

KZ. 2595 –MRZ. 91
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10.August 1868.
[Franz Joseph].

Nr. 92 Ministerrat, Wien, 31. Juli 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Brestel; abw. Auersperg,Hasner,Herbst, Berger.

I. Mitteilung von dem Einlangen mehrerer Kundgebungen anlässlich der päpstlichen Allokuti-
on. II. Betreffend das Majestätsgesuch des pensionierten Staatsrates Freiherrn v. Quesar um
Erhöhung seines Ruhegenusses. III. Übereinkommen mit der Nationalbank wegen ihres Ver-
hältnisses zur Staatsverwaltung. IV. Form der neu hinauszugebenden Staatsschuldenverschrei-
bungen. V. Art der Verrechnung der Einkommensteuer und der Taxbeträge von den Akti-
vitätsbezügen der Angestellten bei den gemeinsamen Ministerien. VI. Wegen Regelung des
Verhältnisses des Staatsschatzes zu den galizischen Grundentlastungsfonds. VII. Reklamation
des Statthalters in Böhmen wegen der im Zuge befindlichen Organisierung der Finanzlandesdi-
rektion. VIII. Über die Abhaltung einer Volksversammlung in Lemberg wegen Beteiligung an
der Weihe des Zürcher Monumentes. IX. Wegen Abhaltung einer Volksversammlung in den
Sperlsälen (hier) zu Ehren der Anwesenheit derMitglieder der Deutschen Volkspartei. X. Frage
wegenMitfertigung der Eisenbahnkonzessionsurkunden von dem betreffenden Fachreferenten
des Handelsministeriums ad mandatum. XI. Wegen Ah. Verleihung des Eisernen-Krone-Or-
dens an den Eisenwerksbesitzer Anton Fischer. XII. Betreffend die für die zweite Hälfte des
August beabsichtigteArbeiterversammlung inWien. XIII.WegenMitteilung der eingetretenen
Verfassungsänderungen an die Landtage durch die betreffenden Länderchefs. XIV. Pensionsge-
such des Statthalters in Tirol Ritter v. Toggenburg. XV. Anweisung des Disponibilitätsbezuges
für den früheren Justizminister Ritter v. Hye.

KZ. 2596 –MRZ. 92
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Salzburg, 21. August
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 93 Ministerrat, Wien, 4. August 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Brestel, Berger.

I.Mitteilung vonKundgebungen aus Anlass der päpstlichen Allokution. II. Antrag wegen Ver-
leihung des Franz-Joseph-Ordens an den quiesziertenRechnungsratKuttig in Brünn. III.Neue
Besetzung der Stelle eines Gendarmerieinspektors. IV. Arbeiterverbrüderungsfest in Wien.
V. Antrag wegen Verleihung des Ordens der Eisernen Krone an den Wiener Universitätsprofes-
sor Dr. Grassl.

KZ. 2598 –MRZ. 93
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Salzburg, 21. August
1868. [Franz Joseph].

Nr. 94 Ministerrat, Wien, 5. August 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Brestel, Berger.

[I.] Motivierung der abweislichen Entscheidung des Gesuches um Gestattung des Arbeiterver-
brüderungsfestes in Wien.

KZ. 2597 –MRZ. 94
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Salzburg, 21. August
1868. [Franz Joseph].

Nr. 95 Ministerrat, Wien, 7. August 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Brestel, Berger.

I. Mitteilung weiterer Kundgebungen anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Reorgani-
sierung der lf. Polizeibehörden in Tirol und Vorarlberg, speziell in Welschtirol. III. Weisung
an den Statthalter in Galizien, in der bei Eröffnung des Landtages zu haltenden Ansprache ei-
nen Passus zurKalmierung der dort herrschendenMissstimmung gegenüber der Beteiligung der
Abgeordneten aus Galizien an den Reichsratsverhandlungen einfließen zu lassen. IV. Bezüg-
lich der Aufhebung der gemischten Landes- und der Ministerialkommission für die Personal-
und Disziplinarangelegenheiten der gemischten Bezirksämter. V. Wegen Besetzung der Stelle
eines Oberstlandmarschallstellvertreters in Böhmen. VI. Auslegung des Art. XIII des interkon-
fessionellen Gesetzes anlässlich der Entscheidung über einen Rekurs gegen ein Straferkenntnis
über einen christlichen Schankinhaber in Lemberg wegenOffenhaltens seines Schanklokales an
Sonntagen. VII. Meinungsdifferenz zwischen den betreffenden Ministerien über einen Punkt
der Durchführungsverordnung zum Gesetze über die Maßregeln zur Hintanhaltung der Rin-
derpest. VIII. Auszeichnungsanträge anlässlich des Geburtsfestes Sr. Majestät. IX. Gehaltser-
höhung und Auszeichnung für den Professor Schulte in Prag.

KZ. 2599 –MRZ. 95
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Salzburg, 21. August
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 96 Ministerrat, Wien, 12. August 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Giskra, Brestel, Berger.

I. Mitteilungen über die Reise des Ministerpräsidentenstellvertreters in Landtagsangelegenhei-
ten nach Prag. II. Frage wegen Besetzung der Stelle des Vizeoberstlandmarschalls in Böhmen.
III. Auszeichnungsantrag für den Dr. Formigini. IV. Kompetenz des Ministeriums des Äu-
ßern zur Erstattung von Auszeichnungsanträgen aus Anlass der Auszeichnung des Professors
Horschet in München. V. Behandlung des Postvertrages mit der Schweiz und der Post- und
Telegrafenverträge und Konventionen überhaupt. VI. Auszeichnung für Professor Schulte
in Prag. VII. Rücksichtnahme auf die politisch-national korrekte Haltung der Beamten bei
Besetzung der Stellen bei den Gerichten in Böhmen, insbesondere der Kreisgerichtspräsidien.
VIII. Adressen aus Anlass der päpstlichen Allokution.

KZ. 2600 –MRZ. 96

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Salzburg, 21. August
1868. [Franz Joseph].

Nr. 97 Ministerrat, Wien, 19. August 1868 – Protokoll I

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Giskra, Brestel, Berger.

[I.] Wegen Besetzung der Stelle eines Vizeoberstlandmarschalls in Böhmen durch Dr. Banhans.

KZ. 2601 –MRZ. 97

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 3. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 98 Ministerrat, Wien, 19. August 1868 – Protokoll II

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki,Herbst; abw. Auersperg,Hasner, Giskra, Brestel, Berger.

I. Frage der Ernennung des Vizeoberstmarschalls in Böhmen (Protokoll I). II. Kundgebung
mehrererGemeinden undBezirksvertretungen anlässlich der päpstlichenAllokution. III. Kom-
petenz der Gemeindebehörden bei Schul- und Kirchenbauten aus Privatmitteln, aus Anlass ei-
ner Differenz bei dem Kirchenbaue im Kurorte Hall. IV. Äußere Ausstattung der neuen Ob-
ligationen in Durchführung der Unifikation der Staatsschuld. V. Bestimmung des Punktes
der Donauüberbrückung für die Trasse der Linz–Budweiser Lokomotiveisenbahn. VI. Stand
der Verhandlungen mit der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn in Bezug auf die Herabsetzung der
Tarife. VII. Auslegung des Art. V des Finanzgesetzes pro 1868 in Bezug auf die Einstellung
unverwendet gebliebener Kredite in den Voranschlag für 1869. VIII. Frage der Rektorswahl
an der Innsbrucker Universität. IX. Erwirkung des Franz-Joseph-Ordens für den Professor der
Krakauer Universität Bosubowski.

KZ. 2602 –MRZ. 98
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Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Bezüglich des Bera-
tungsgegenstandes V, der Feststellung der Bahntrasse zwischen Linz und Budweis, ist Mir
über den strategisch hochwichtigen Punkt der Donauüberbrückung in Oberösterreich Vor-
trag zu erstatten und hat vorMeiner Entscheidung kein weiterer Schritt in dieser Angelegen-
heit zu geschehen. Ischl, 24. August 1868. [Franz Joseph].

Nr. 99 Ministerrat, Wien, 25. August 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Auersperg, Hasner, Potocki, Ber-
ger.

I. Kundgebung anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Loyalitätskundgebung des in Prag
versammelt gewesenen deutschen kaufmännischenVereines zur Feier desAh.Geburtsfestes. III.
Ah. Entschließung über denMinisterratsbeschluss bezüglich derDonauüberbrückung inOber-
österreich für die Bahntrasse Linz–Budweis. IV. Ministerielle Verfügung bezüglich der Kom-
petenz der politischen Behörden und des Verfahrens über Rekurse aus Anlass des neuen Orga-
nismus der politischen Verwaltung. V. Bewilligung einer Funktionszulage von 2.000 fl. für
den Statthalter in Dalmatien FML. Ritter v. Wagner auf Rechnung der politischen Verwaltung.
VI. Interpellation des oberösterreichischenLandtagsabgeordnetenDr. EdlbacherwegendesVer-
haltens der Regierung gegenüber der Renitenz der Bischöfe in Absicht der Staatsgrundgesetze.
VII. Verhalten der Regierung bezüglich der Anfrage der Länderchefs über die vielen Landtags-
vorlagen. VIII. Gesetzentwurf betreffend die Durchführung der den Bezirksvertretungen in
Gemeindeangelegenheiten zustehenden Amtshandlungen. IX. Anträge des Salzburger Landes-
ausschusses a) wegen Berechtigung der Frauenspersonen zu den Landtagswahlen; b) bezüglich
Beitragsleistung aus Staatsmitteln zu den Flussregulierungs- und Entsumpfungsarbeiten an der
Saale. X. Pensionsbemessung für den Statthalter Gustav Chorinsky. XI. Pensionsbemessung
für den Statthalter Eduard Freiherr v. Bach. XII. Auszeichnungsanträge für den Statthalterei-
rat Baron Handel, dann die Mediziner Dr. Franz Oppitz und Anton Schneider in Marienbad.
XIII. Frage über den Besuch der Landtage von Seite der Minister. XIV. Typografisch-artisti-
sche Ausstattung der neuen Konvertierungsobligationen. XV. Behandlung der Angehörigen
der Länder der ungarischen Krone bei Bewerbung um Justizdienststellen.

KZ. 2603 –MRZ. 99

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 100 Ministerrat, Wien, 27. August 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Auersperg, Plener, Ber-
ger.

I. Kundgebungen anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Betreffend den Besuch des böh-
mischen Landtages durch den Reichskanzler. III. Anfrage des Statthalters in Triest wegen des
von der Rechten des dortigen Landtages gegenüber ihrer Terrorisierung durch die Linke beab-
sichtigten Austrittes. IV. Gesetzentwurf betreffend die Einführung von Bezirksvertretungen
in Niederösterreich. V. Gesetzentwurf wegen Abänderung der Gemeindeordnung für Czer-
nowitz. VI. Betreffend die Durchführung und Beendigung der Grundlastenablösungs- und
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-regulierungsarbeit durch die bisher bei den betreffendenKommissionen verwendetenGerichts-
beamten. VII. Erteilung der bischöflichenWürde an den Olmützer Domherrn Baron Königs-
brunn. VIII. Wegen Errichtung eines italienischen Staatsgymnasiums in Triest. IX. Auszeich-
nungsantrag für den Abt in Zwettl, Augustin Steining. X. Behandlung der durch die Orga-
nisierung der politischen Verwaltung und der Bezirksgerichte verfügbar gewordenen Beamten
und Diener. XI. Gesetzentwürfe für Galizien betreffend die Amtssprache bei den a) Adminis-
trativbehörden, b) Finanzbehörden und c) Gerichten. XII. Erlass an die Oberlandesgerichte
bezüglich der Ausfolgung der ehegerichtlichen Akten von Seite der Ordinariate. XIII. Frage
wegen Abhaltung der beabsichtigten Lehrerversammlung in Prag am 31. August l. J.

KZ. 2604 –MRZ. 100

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 101 Ministerrat, Wien, 31. August 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auers-
perg.

I. Kundgebungen anlässlich der päpstlichenAllokution. II.Mitteilung von demErscheinen des
Ministerpräsidenten Fürsten Auersperg als Landtagsabgeordneter in Prag. III. Wegen Verein-
fachung des Geschäftsstiles bei der Korrespondenz zwischen den Zivil- und Militärbehörden
durch Weglassung der Höflichkeitsformeln. IV. Ah. Dankesbezeigung des Fabriksbesitzers
Franz Schmitt in Böhmisch-Aicha für die ihm gewordene Ah. Auszeichnung. V. Pensionsbe-
messung für den in den Ruhestand zu versetzenden Vizepräsidenten Grafen Lažanský. VI. Ah.
Auszeichnungsantrag für den zu pensionierenden Statthaltereisekretär Alois Freiherr v. Lilien-
au. VII. Zirkularschreiben des Ministers des Innern an die Statthalter und Länderchefs anläss-
lich der neuen politischen Organisierung. VIII. Ernennung des Ministerialsekretärs mit Titel
einesOberfinanzratesGustavRitter v.Ottenfeld zumFinanzdirektor in Salzburg. IX. In Sachen
des Übereinkommens mit dem ungarischenMinisterium über die gegenseitige Behandlung der
Gebührenpflichtigkeit von Urkunden. X. Gesuch der Elisabeth-Westbahn um die Bewilligung
zur Einbeziehung der zu ihrer Ausdehnung nötigen Effektiven sowie der Geldbeschaffungskos-
ten in das garantierte Anlagekapital. XI. Wegen Herausgabe eines Werkes des Professors Beda
Dudik durch die Staatsdruckerei. XII.WegenErrichtung vonLesezimmern in den Fabriksorten
derUmgebungWienerNeustadt durch denArbeiterverein ebendort. XIII.Die vomgalizischen
Landesausschusse ausgearbeitete Gesetzvorlage über Lehrerbildungsanstalten.

KZ. 2605 –MRZ. 101

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 102 Ministerrat, Wien, 4. September 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Plener, Poto-
cki.
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I. Wegen Beschleunigung der Landtags- und Reichsratsverhandlungen behufs baldigster Einbe-
rufung derDelegationen. II. Auszeichnungsantrag für denDomherrnErnstMaximilianHurez.
III. Auszeichnungsantrag für den Landesgerichtsrat Strahl. IV. Entwurf eines Statuts für eine
Sicherheitswache.

KZ. 2606 –MRZ. 102

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 103 Ministerrat, Wien, 5. September 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Plener, Poto-
cki.

I. Kundgebungen anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Frage wegen Sanktionierung des
vomTiroler Landtage im Jahre 1866 beschlossenenGesetzes betreffend die Erneuerung derUm-
gestaltung der Hypothekarrechte in Tirol. III. Über den vom galizischen Landtage im Jahre
1866 gefassten Beschluss über den von der Regierung den Landtagen zur Äußerung mitgeteil-
ten Entwurf einer Grundbuchsordnung. IV. Wegen Ernennung des Landesgerichtsrates Leo
Issetscheskul in Czernowitz zumOberlandesgerichtsrat in Lemberg. V. Vorgang gegenüber der
Weigerung der Pfarrer zurAusstellung des bei der einverständlichen gerichtlichen Ehescheidung
notwendigen Zeugnisses über denVersöhnungsversuch. VI. Absicht der verfassungstreuen Par-
tei des schlesischen Landtages gegenüber den Anmaßungen der Tschechen, namentlich dem an
den böhmischen Landmarschall gelangten Proteste, eine energische Verwahrung kundzugeben.
VII. Loyalitätskundgebungdes Breslauer fürstbischöflichenGeneralvikars inTeschenDr.Helm.
VIII. Ausschreibung der böhmischen Landtagswahlen auf den 19. September. IX. Ansuchen
wegen Bildung eines religiösen Reformvereines in Steiermark. X. Ansuchen des Arbeiterbil-
dungsvereines in Wien um Ausdehnung seiner Wirksamkeit. XI. Frage wegen neuerlicher
Verweigerung der Bestätigung derWahl des GrafenClam-Martinitz als Obmann von Bezirksver-
tretungen. XII. Auftrag des Erzbischofs vonOlmütz an seinenDiözesanklerus wegen Führung
derMatriken in böhmischer Sprache in böhmischen (tschechischen) Bezirken. XIII. Antrag des
krainerischen Landesausschusses wegenÄnderung der Landtagswahlordnung. XIV.Gesetzent-
wurf des niederösterreichischen Landesausschusses betreffend die Enteignung unbeweglichen
Gutes zu Straßen- undWasserbauten. XV.Ansicht des Verfassungsausschusses des oberösterrei-
chischen Landtages bei Beratung der Regierungsvorlage betreffend die Änderung der Gemein-
deordnung. XVI. Eventuelle Schwierigkeiten bezüglich der bei den Landtagen als Regierungs-
vorlage eingebrachten Gesetze über die Fälle der Verurteilung eines Landtagsabgeordneten im
böhmischen [und] mährischen Landtage. XVII. Loyalitätskundgebungen anlässlich des Ah.
Geburtsfestes.

KZ. 3273 –MRZ. 103

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 104 Ministerrat, Wien, 7. September 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Plener, Hasner, Poto-
cki.

I. Rekurs des JohannReiner in Lochau (Vorarlberg) gegen die Statthaltereientscheidung, womit
das bewilligt gewesene politische Eheaufgebot aufgehoben wurde. II. Bericht des Statthalters
in Triest über die dortigen Zustände.

KZ. 2507 –MRZ. 104

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 105 Ministerrat, Wien, 7. September 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Plener, Hasner, Poto-
cki.

I. Kundgebungen anlässlich der päpstlichen Allokution. II. Mitteilung des Ministerratsbe-
schlusses bezüglich der Einberufung der Delegationen an denReichskanzler. III.Wegen gleich-
mäßiger Regelung der Bezüge der Türhüter und Amtsdiener. IV. Betreffend die vom tschechi-
schen Gesangsverein Hlahol in Prag beabsichtigte Gründung eines Bundes tschechoslawischer
Gesangsvereine. V. Betreffend die Änderung der Landes- und der Landtagswahlordnung in
Steiermark. VI. Auszeichnungsantrag für den Vizepräsidenten des Lemberger Oberlandes-
gerichtes Maximilian Füger v. Rechtborn. VII. Anfrage des Statthalters in Triest bezüglich
des Verhaltens gegenüber der Absicht des dortigen Stadtrates, den Bericht der Untersuchungs-
kommission über die Julivorfälle in landtägliche Verhandlung zu nehmen. VIII. Wegen Ah.
Genehmigung des Elaborates der Donauregulierungskommission. IX. In Betreff des Gesetzes
wegen Erneuerung und Umgestaltung der Hypothekarrechte in Tirol.

KZ. 3274 –MRZ. 105

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1868. [Franz Joseph].

Nr. 106 Ministerrat, Wien, 15. September 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust, Moering; abw. Auersperg.

I. Betreffend die Zustände in Triest und die dagegen zu ergreifendenMaßregeln. II. In Angele-
genheit der Donauregulierung. III. Feststellung der dem Reichsrate vorzulegenden Entwürfe
des Wehr- und des Landwehrgesetzes.

KZ. 3275 –MRZ. 106

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 2. Oktober
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 107 Ministerrat, Wien, 16. September 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auers-
perg.

I. Kundgebungen anlässlich der päpstlichenAllokution. II. Gesetz über die Tragung der Schub-
kosten zur See (Triester Landtag). III. Abänderung der Landtagswahlordnung für Vorarlberg.
IV. Landtagsbeschluss in Steiermark betreffend die Aufhebung des politischen Ehekonsenses.
V. Detto in Niederösterreich in demselben Betreffe. VI. Detto detto betreffend die Erhaltung
der aus ärarischer Verwaltung ausgeschiedenen Straßen. VII. Detto in Schlesien betreffend
einen Nachtrag zu dem § 87 der Gemeindeordnung. VIII. Detto detto betreffend die Ab-
änderung des § 74 der Gemeindeordnung, des § 8 des Schulbaukonkurrenz- und des § 11 des
Kirchenbaukonkurrenzgesetzes. IX. Detto in der Bukowina betreffend die Abänderung des
Statuts für die Stadt Czernowitz. X. Detto in Niederösterreich betreffend den Beitrag der Hei-
matgemeinden zu den Schubkosten. XI.Wegen unmittelbarer Vorlage der Landesgesetze (über
Regierungsvorlagen) zur Ah. Sanktion ohne vorheriger Anzeige im Ministerrate. XII. Gesetz-
entwurf über die Volkszählung. XIII. Beschlagnahme des Hirtenbriefes des Bischofes in Linz
vom 7. September l. J. XIV.Weisung an die Länderchefs, die von den Landtagen beschlossenen
Gesetze nicht alle an den Minister des Innern, sondern an die betreffenden Ressortminister zu
leiten. XV.Wegen Sanktionierung des oberösterreichischenLandtagsbeschlusseswegenEinfüh-
rung einer Aufnahmsgebühr von je 10 fl. inmehrerer Ortsgemeinden Verband. XVI. Detto der
Beschlüsse des oberösterreichischen Landtages betreffend die Einführung einerHundesteuer in
den Gemeinden Grein, Hall und Lambach. XVII.Wegen Auflösung des Laibacher Gemeinde-
rates. XVIII.WegenAh. Bewilligung einer Funktionszulage für denLeiter der niederösterreichi-
schen Statthalterei Ritter v. Weber. XIX. Mitteilung von der au. Vortragserstattung in Betreff
der Regulierung der Bezüge der Türhüter undAmtsdiener. XX.WegenAh. Auszeichnung des
Wiener Tapezierers Fiebich. XXI. Betreffend das Ersuchen des Erzbischofs von Olmütz um
Eröffnung derMotive der Ablehnung der Ernennung des Domherrn Freiherrn v. Königsbrunn
zumWeihbischofe. XXII. Anfrage des Statthaltereileiters in Triest wegen Einvernehmung des
Konsistoriums bei Besetzung von Kommunalvolksschullehrerposten. XXIII. Personalverän-
derungen bei den Gerichtsbehörden in Triest. XXIV. Entwurf einer kaiserlichen Verordnung
über die im Interesse der öffentlichen Ruhe und Sicherheit in Triest zu treffendenMaßregeln.

KZ. 3276 –MRZ. 107

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 2. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 108 Ministerrat, Wien, 17. September 1868

P. fehlt; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg.

I. Beratung über die im Memoire des Statthalters in Galizien enthaltenen sieben Anträge.
II. Schließung des dalmatinischen Landtages am 25. September l. J. III. Behandlung des vom
krainerischen Landtage ausschließend in slowenischer Sprache beschlossenen Gesetzes über die
Hutweidenverteilung. IV. Gesetz wegen Gleichberechtigung der slawischen und italienischen
Sprache im Verkehre der Behörden mit den Parteien und im inneren Dienste der Behörden in
Dalmatien. V. Interpellation im dalmatinischen Landtage über die Haltung des Abgeordneten
Hofrats Lapenna. VI. Frage wegen Vereinbarung der Handelsflagge mit Ungarn.
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KZ. 3277 –MRZ. 108

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 5. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 109 Ministerrat, Wien, 20. September 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Poto-
cki.

I. Kundgebung anlässlich der päpstlichenAllokution. II.WegenÜberantwortung des staatsrät-
lichenArchives samt den betreffendenBeamtenundDienern an dieKabinettskanzlei. III. Frage
der Vereinbarung der Flagge mit Ungarn. IV. Betreffend die Verordnung über die Amtsspra-
che der Behörden in Galizien. V.Wegen Ah. Genehmigung des Beschlusses des kärntnerischen
Landtages betreffend den Verkauf einiger Landeseigentumsobjekte. VI. Wegen Ah. Sanktio-
nierung des steiermärkischen Landtagsgesetzes über die Freiheit des Verkehres mit Grund und
Boden. VII. Anfrage des Landeschefs in Schlesien, ob und wann Se. Majestät auf der Durch-
reise nach Galizien Loyalitätsbezeigungen entgegennehmen werden. VIII. Betreffend die Ah.
Auszeichnungen für Eisenbahnbeamte anlässlich der Ah. Reise nach Galizien. IX. Auszeich-
nungsantrag für den griechisch-katholischen Priester Dr. Kostek. X. Telegrafischer Auftrag
an den Statthalter in Galizien wegen Berichterstattung über die Landtagsadresse und Resoluti-
on. XI. Betreffend die Justizpersonalveränderungen in Triest. XII. Bitte des Senatspräsiden-
ten Dr. Heisler um Belassung seines Quartiergeldes als Personalzulage bei seiner Pensionierung.
XIII. Anspruch der Besitzer des ehemaligen Lehens Asch-Asch auf eine Entschädigung für die
Steuerfreiheit des an die Stelle des Reallehens getretenen Geldlehens. XIV. Absicht der Stadt
Graz, die dortigen ärarischen als Exerzierplätze dienenden Glacisgründe gegen Überlassung an-
derer Gründe erwerben zuwollen. XV.Wegen des an die betreffenden Landtage vorzuschlagen-
den Vergleiches über die an einzelne Landesfonds gezahlten Entschädigungen für aufgehobene
Gefälle. XVI. Gesetzentwurf über die Befugnisse der Regierungsgewalt zur Verfügung zeitwei-
liger und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen.

KZ. 3278 –MRZ. 109

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 110 Ministerrat, Wien, 22. September 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Brestel, Berger; abw. Auersperg, Potocki,
Herbst.

I. Weisung an den Statthalter in Galizien wegen Verhaltens bei der Verhandlung der Resolution
imLandtage. II. Absicht der Versammlung der deutschenNaturforscher undÄrzte, Innsbruck
als nächsten Versammlungsort zu wählen. III. Niederösterreichische Landtagsvorlage bezüg-
lich der Aftermiete. IV. Wegen Ah. Sanktion des vom steiermärkischen Landtage beschlos-
senen Gesetzes betreffend die Durchführung der den Bezirksvertretungen in Gemeindeangele-
genheiten zustehenden Amtshandlungen. V. Kaiserliche Verordnung mit den Befugnissen der
Regierungsgewalt zur Verfügung zeitweiliger und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden
Gesetzen. VI. Auszeichnungsanträge gelegenheitlich der Ah. Reise nach Galizien. VII. Wegen
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Ah.Genehmigung des Abschlusses über das Verkaufsgeschäft wegen des Eisenwerkes Eisenberg.
VIII. Vergleich mit Krain bezüglich des Äquivalentes für Gefälle. IX. Verhandlung mit der
Nordbahn hinsichtlich der Herabminderung des Kohlentarifes.

KZ. 3279 –MRZ. 110
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 111 Ministerrat, Wien, 28. September 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Betreffend das vom krainerischen Landtage ausschließend in slowenischer Sprache beschlosse-
neGesetzwegen derHutweidenverteilung. II.Wegen Sanktionierung des vom steiermärkischen
Landtage beschlossenenGesetzes betreffend die Bewilligung vonUmlagen auf die direkten Steu-
ern zur Deckung der Bezirkserfordernisse in Birkfeld und Stainz. III. Detto vom Vorarlberger
Landtage detto betreffend die von Heimatgemeinden an den Landesfonds zu zahlenden Ver-
pflegskosten. IV. Wegen Sanktionierung des vom Vorarlberger Landtage beschlossenen Ge-
setzes betreffend die teilweise Rückvergütung von Schubkosten seitens der Heimatgemeinden.
V. Detto vom kärntnerischen Landtage detto betreffend die Einführung einer Hundesteuer in
Villach. VI. Detto vom Vorarlberger Landtage detto betreffend die Abänderung der §§ 14 und
24 des Vermögenssteuerpatentes für Vorarlberg vom 10. April 1837. VII. Au. Dankadresse des
steiermärkischen Landtages anlässlich der Sanktionierung der Staatsgrundgesetze etc. VIII. Der
vom niederösterreichischen Landesausschusse dem Landtage vorgelegte Entwurf eines neuen
Straßengesetzes.

KZ. 3280 –MRZ. 111
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 112 Ministerrat, Wien, 28. September 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust.
I. Gang der Regierung gegenüber der dermaligen Situation in Galizien. II. Zeitpunkt für die
Erlassung der Verordnung hinsichtlich der Geschäftssprache in Galizien. III. Aufsichberu-
henlassen der Auszeichnungsanträge für Angehörige Galiziens. IV. Bedenken gegen die Erlas-
sung einer allgemeinen Verordnung nach § 14 über die zeitweilige und örtliche Suspension der
Grundrechte. V. Gesuch des Veteranenvereins in Aussee, dass den ärarischen Salzarbeitern die
Militärdienstjahre bei der Provisionsbehandlung angerechnet werden. VI.Notwendigkeit, dass
denMeetings in Böhmen gegenübermit größerer Entschiedenheit vorgegangenwerde. VII. Ah.
Befehl, dass das Wehr- und Landwehrgesetz spätestens bis 10. Oktober im Ministerrat beraten
werde. VIII. Eröffnung Sr. Majestät an die Minister.

KZ. 3281 –MRZ. 112
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1868. [Franz Joseph].



60 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Nr. 113 Ministerrat, Wien, 1. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Adresse des oberösterreichischen Landtages. II. Landesgesetz für Niederösterreich über den
freien Verkehr mit Grund und Boden. III. Beschlüsse des mährischen Landtages über das
Ausbleiben der Tschechen im Landtage. IV. Kundgebungen aus Anlass der Sanktionierung
der konfessionellenGesetze: a) Dankadresse an Se.Majestät des evangelischenOberkirchenrates
Augsburger Konfession; b) Vertrauensäußerung des schlesischen Senioratsausschusses. V. Ver-
trauensadresse des oberösterreichischen Landtages an das Gesamtministerium. VI. Ah. Er-
mächtigung, denmit der Schweiz abgeschlossenenHandelsvertrag und Postvertrag demReichs-
rate übergeben zu dürfen. VII. Promemoria bezüglich einer Ah. Auszeichnung für Dr. Alfred
Jurnitschek. VIII. Ebenso für den Dichter Leopold Kompert. IX. Antrag für Ah. Auszeich-
nungen für denMinisterialrat Höchsmann und den Sektionsrat Falb des Handelsministeriums.
X. Über die Stellung desMinisterpräsidentenstellvertreters. XI. Ergebnis der Verhandlung mit
der Nordbahn in der Tariffrage. XII. Mitteilung, dass der Vertrag wegen Ungarisch-Altenburg
gekündigt wurde. XIII. Ansuchen um Subventionierung der Naturforscherversammlung in
Innsbruck. XIV. Bezüglich des Verfahrens gegen den Bischof in Linz aus Anlass dessen saisier-
ten Hirtenbriefes.

KZ. 3282 –MRZ. 113

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 114 Ministerrat, Wien, 3. Oktober 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Horst.

[I.] Wehrgesetz.

KZ. 3283 –MRZ. 114

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 115 Ministerrat, Wien, 6. Oktober 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Maßregeln aus Anlass der Unruhen in Böhmen.

KZ. 3286 –MRZ. 115

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 116 Ministerrat, Wien, 6. Oktober 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vertrauensadressen an dasMinisterium. II. Landesgesetz für Dalmatien wegen teilweiser Än-
derung des Gesetzes über Feldschäden. III. Beschluss des galizischen Landtages auf Vertagung
der Verhandlung über die Regierungsvorlage, wodurch mehrere die Teilnahme der nichtchrist-
lichen Gemeindeglieder an der Gemeindevertretung beschränkenden Bestimmungen aufgeho-
benwerden sollen. IV. Interpellation im galizischenLandtage, ob FlussregulierungLandessache
sei. V. Beschluss des Tiroler Landtages wegen Vertagung der Verhandlung über die Regierungs-
vorlage bezüglich des Wahlrechtes der Gemeindegenossen. VI. Personalzulage für den Leiter
der galizischen Statthalterei Ritter v. Possinger.

KZ. 3284 –MRZ. 116

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 117 Ministerrat, Wien, 6. Oktober 1868 – Protokoll III

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Horst, Rohrau.

I.Wehrgesetz. II. Bewilligung zur Einführung derHundesteuer inmehrerenGemeindenTirols.
III. Bestimmung des Punktes für den Wiener Bahnhof der Franz-Joseph-Eisenbahn. IV. Or-
ganisierung der Abteilung für Post- und Telegrafenangelegenheiten imHandelsministerium als
eine eigene Sektion desselben und Gleichstellung mit den übrigen Sektionen in Absicht auf die
Bezüge der betreffenden Beamten; dann Pensionierung und Auszeichnung des Generalpostdi-
rektors Ritter v. Maly. V. Versetzung des Professors Moriggl wegen regierungsfeindlicher Um-
triebe. VI. Übersetzung des Landesgerichtspräsidenten Scherauz von Triest nach Klagenfurt
und Auszeichnung desselben; Ernennung des Vizepräsidenten und Präsidenten des Handels-
und Seegerichtes v. Fluck zum Präsidenten des Triester Landesgerichtes; und Erwirkung einer
Personalzulage für denMinisterialrat Farfoglia.

KZ. 3285 –MRZ. 117

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 118 Ministerrat, Wien, 8. Oktober 1868

RS.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 8. 10.), Plener 14. 10., Hasner 14. 10., Potocki
14. 10., Giskra, Herbst, Brestel, Berger 16. 10.; außerdem anw. Laufberger (zeitweise bei I.).

I. Maßregeln für Böhmen. II. Auflösung oder motivierter Schluss des Tiroler Landtages.
III. Antrag auf Ah. Sanktion des vom oberösterreichischen Landtage beschlossenen Gesetzes
wegen Vereinigung von Ortsgemeinden. IV. Antrag auf Ah. Sanktion des vom steiermärki-
schen Landtage beschlossenen Gesetzes einer 30%igen Umlage für die Bezirksvertretung Stainz.
V. Ebenso für das vom Bukowinaer Landtage beschlossene Gesetz wegen Ausscheidung von
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Grundbesitzungen in Idzestie und Konstituierung zu einem gemeinschaftlichen Gutsgebiete.
VI. Ebenso detto wegen Ausscheidung von Grundbesitzungen in Botorchovitzo und Konstitu-
ierung zu einem gemeinschaftlichen Gutsgebiete.

KZ. 3287 –MRZ. 118
Protokoll des zu Wien am 8. Oktober 1868 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze
Se. Exzellenz des Herren k. k. Ministerpräsidentenstellvertreters.

I. Der Ministerpräsidentenstellvertreter referierte, dass er sich infolge Ministerratsbe-
schlusses vom 6. l. M.1 an das Ah. Hoflager nach Ofen begeben und daselbst Sr. Majestät
zuerst mündlich über die Sachlage in Böhmen Bericht erstattet und sohin den Inhalt des Mi-
nisterratsprotokolles vom 6. l. M. vorgetragen habe2. Se. Majestät, immer Ag. bereit, die Au-
torität der Regierung zu schirmen und aufrecht zu erhalten, haben hierauf
1. die Enthebung des Baron Kellersperg als Statthalter von Böhmen Ah. zu genehmigen ge-
ruht und sehen der Erstattung des diesbezüglichen au. Vortrages entgegen3.
2. Mit der Absendung eines kaiserlichen Kommissärs nach Prag haben Sich Se. Majestät aus
den im Ministerrate vom 6. l. M. von der Majorität dagegen vorgebrachten Gründen nicht
einverstanden erklärt, dagegen haben Se. Majestät der Abordnung eines Generalen Sich Ah.
geneigt erklärt und es der Erwägung desMinisterrates anheim gestellt, ob der betreffendeGe-
neral gleich definitiv zum Statthalter zu ernennen oder nur mit der Leitung der böhmischen
Statthalterei zu betrauen wäre. Se. Majestät haben hiefür auch auf den FML. Koller4 in Prag
hingewiesen und die Ah. Gnade gehabt, in einem soeben angelangten Telegramme auch der
Erwägung des Ministerrates die Wahl des FML. Nuppenau, des GM. Scholl oder des GM.
Zastavniković zu überlassen5.
3. Se. Majestät haben ferner die vomMinisterrate beschlossene allgemeine Verordnung über
die Zulässigkeit der zeitlichen und örtlichen Suspension der Grundrechte Ag. zu genehmi-
gen6 und sich damit einverstanden zu erklären geruht, dass auf Grund dieser Verordnung die
in denArt. 12 und 13 des Gesetzes über die allgemeinenRechte der Staatsbürger enthaltenen
Rechte (über das Vereins- und Versammlungsrecht, dann über das Recht der Preßfreiheit)

1 MR. I v. 6. 10. 1868/I; davor kam diese Angelegenheit bereits in MR. II v. 2. 9. 1868/VI zur Sprache, beide
sind nicht mehr vorhanden.

2 Der sich in der so genannten Tábor-Bewegung manifestierte national-politische Protest weiter Teile der tsche-
chischen Gesellschaft hatte eine große Intensität erreicht, siehe dazuUrban, Die tschechische Gesellschaft 1:
335–344; Purš, Tábory v českých zemích.

3 Ernst Freiherr von Kellersperg bekleidete diesen Posten seit März 1867.
4 Alexander Freiherr von Koller war seit 1866 Divisionär in Prag, zu ihmÖbl. 4: 87.
5 Unter den Beständen des Ava.,Ministerratspräsidium konnte kein Hinweis auf dieses Telegramm gefunden

werden. Georg Freiherr v. Nuppenau war Stellvertreter des Chefs des Generalstabs, Heinrich Freiherr v. Scholl
war Chef des Geniekomitees im Kriegsministerium und Gedeon Ritter v. Zastavniković war zugeteilter Gene-
ral und Leiter der militärisch-technischen Geschäftsgruppen im Kriegsministerium.

6 Das Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrat ver-
tretenenKönigreiche und Länder, abgedruckt u. a. bei Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 134.Die teilwei-
se Suspendierung dieses Gesetzes war durch den § 14 des Rgbl.Nr. 141/1867, § 20 des Rgbl.Nr. 142/1867
und des § 2 desRgbl.Nr. 144/1867 geregelt. Die zeitweilige und örtliche Ausnahme von den bestehenden
Gesetzen war mit Ah. E. v. 7. 10. 1868 auf Vortrag Giskras v. 22. 9. 1868 genehmigt worden,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3479/1868, publiziert als kaiserliche Verordnung v. 7. 10. 1868Rgbl.Nr. 136/1868.
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für Prag und jene Bezirke in Böhmen, wo die gleiche Notwendigkeit nach dem mündlichen
Berichte des Hofrates Laufberger vomMinisterrate anerkannt wird, zeitweilig mittelst einer
Spezialverordnung des Gesamtministeriums suspendiert werden7.
4. Se. Majestät haben auch dem Grundsatze nach genehmigt, dass die Lokalpolizei in Prag
wieder in die Hände der Regierung übernommen werde, und sehen den diesfälligen au. An-
trägen entgegen8.
5. Se. Majestät haben Sich auch mit der Vermehrung der Garnison in Prag einverstanden er-
klärt, glauben jedoch, dass auch ohne Erhöhung des Truppenstandes in Böhmen der Zweck
durch Konzentrierung des dort vorhandenen Militärs in die Orte, wo Ruhestörungen vor-
kommen oder zu besorgen sind, erreicht werden könne. Zu diesem Behufe haben Se. Ma-
jestät auch den Kriegsminister zu ermächtigen geruht, nach Maßgabe des vomMinister des
Innern anzudeutenden Erfordernisses Truppendislokationen in Böhmen ohne vorherige spe-
zielle Einholung der Ah. Genehmigung vornehmen zu dürfen9.
6. Se.Majestät haben aber auch bei diesemAnlasseAh. zu bemerken geruht, über dieArt und
Weise, wie sich die öffentliche Presse in Wien gestaltet, auf das Unangenehmste berührt zu
sein. Insbesondere seien in einemWiener Blatte Feuilletonartikel gegen Se. kaiserlicheHoheit
den durchlauchtigstenHerrn ErzherzogAlbrecht enthalten gewesen, welcher infamierenden
Herabsetzungen und Verunglimpfungen dieses kaiserlichen Prinzen seine Spalten öffnete10,
weiters ein Artikel gegen die Königin von Spanien, welcher in schamlosesterWeise dem Prin-
zipe der Legitimität ins Gesicht schlug11. Ebenso unliebsam haben Se. Majestät zu bemerken
geruht, dassMaßregeln, welche von derRegierung zu treffenwären, von der Tagespresse dem
Ministerium schon früher kommandiert werden, endlich dass, wenn im Schoße desMinister-
rates Maßregeln beschlossen werden, gewisse Zeitungen schon tags darauf diese Mitteilung
über die gefassten Beschlüsse bringen, was nur der Autorität der Regierung schädlich und ge-
eignet sein kann, den Erfolg solcher Maßregeln, die großenteils durch Überraschung wirken
sollen, abzuschwächen oder ganz zu paralysieren.

Der Ministerpräsidentenstellvertreter eröffnete sohin über diese sechs Punkte die Dis-
kussion, welche folgendes Ergebnis hatte:

7 Auf Vortrag Taaffes v. 8. 10. 1868 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 9. 10. 1868 die angesuchtenMaßnah-
men,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3545/1868.

8 Auf Vortrag Belcredis v. 15. 1. 1866 hatte der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 1. 1866 beschlossen, etliche der bestehen-
den Polizeidirektionen aufzulösen, die weiter bestehenden – in den wichtigsten Städten wieWien, Prag usw. –
sollten Agenden an die Gemeinden abtreten, siehe dazuMR. v. 13. 1. 1866/I ,Ömr.VI/1, Nr. 44.Mit Schrei-
ben (K.) v. 27. 1. 1866 forderte Belcredi die in Frage kommenden Statthaltereien auf, entsprechende Vorschläge
auszuarbeiten, alles inAva., IM., Polizei, Oberste Polizeibehörde Präsidium II, Ktn. 189, Zl. 115/1866.Die
der Prager Kommunalvertretung zustehenden erweiterten Agenden der Lokalpolizei waren erst mit Ah. E. v.
8. 1. 1868 auf Vortrag Taaffes v. 5. 1. 1868,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 112/1868, genehmigt worden; publi-
ziert als Kundmachung des böhmischen Statthaltereipräsidiums v. 8. 2. 1868, Lgbl. BöhmenNr. 5/1868.

9 Vgl. die bereits Ende August erteilte kaiserliche Ermächtigung zu Dislokationsveränderungen und Garnison-
verstärkungen in Böhmen ohne vorherige Ankündigung und den darauf Bezug nehmenden Vortrag Kuhns v.
30. 8. 1868, alles in Ka., MKSM., SR. 65, Zl. 66/1868.

10 Gemeint sind die Artikel Kriegsministerium und Inspectorat in der Wiener Sonn- undMontagszei-
tung v. 27. 9. 1868 undMilitär-Politik inWiener Sonn- undMontagszeitung v. 5. 10. 1868.

11 Gemeint ist der Artikel Ein verlorenes Königsgeschlecht in Wiener Sonn- und Montagszeitung v.
4. 10. 1868; in einem in derselben Ausgabe erschienen Feuilleton war Königin Isabella II persönlich schwer
diffamiert worden.
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Ad 1. Der Minister des Innern bemerkte, dass Baron Kellersperg über die ihm infol-
ge eines Ministerratsbeschlusses mit Erlass vom 1. Oktober l. J. zugegangene Aufforderung
zur Aufklärung und Rechtfertigung seines Benehmens erst am heutigen Tage sich zur Ab-
sendung eines Telegrammes bestimmt fand, in welchem er anzeigt, dass er bettlägrig war und
Samstag nachWien kommenwerde12. Ebenso sei heute die beiliegende Erklärung des Barons
Kellersperg eingelangta.

Nach Ablesung dieser Erklärung glaubte der Justizminister, sich auf die Bemerkung
beschränken zu sollen, dass von einem angeblichen Bekämpfen des Antrages des Schulrates
Maresch im böhmischen Landtage seinerseits gar keine Rede sein konnte, da er über densel-
benmit niemandemgesprochenund sich inunauffälligsterWeise derAbstimmung enthalten
habe, was, wenn nicht der Abgeordnete Görner es nachträglich bemerkt hätte, gar nieman-
dem aufgefallen wäre13. Desgleichen müsse er sich dagegen verwahren, als hätte er den Arti-
kel der Reichenberger Zeitung14, der ihm erst später mitgeteilt wurde, auch nur gekannt, da
er diese Zeitung niemals lese. Die Heiterkeit, von der Baron Kellersperg spreche, sei ebenso
unrichtig, als er mit Dr. Uchatzy15 überhaupt in gar keiner Beziehung stehe und auch mit
demselben über den fraglichen Gegenstand gar nicht gesprochen habe. Er müsse sich daher
gegen alle in der Darstellung des Barons Kellersperg enthaltenen, ihn betreffenden und ihn
in einemmöglicherweise falschen Lichte darstellenden, aber alles tatsächlichen Grundes ent-
behrenden Insinuationen entschieden verwahren. Es hänge übrigens selbstverständlich nur
von demAh. Ermessen Sr.Majestät ab, ob er oder BaronKellersperg das Feld ihres ämtlichen
Wirkens zu räumen haben16.

Der Minister des Innern bemerkte, dass nach der inzwischen erfolgten, dem Grafen
Taaffe einstweilen mündlich bekannt gegebenen Ah. Entschließung der Standpunkt ein ge-
gebener sei und dass er demnach dem Baron Kellersperg telegrafisch erwidern werde: „Nach
gegenwärtiger Lage bitte ich Ihre Ankunft nach eigener Bequemlichkeit einzurichten.“

Die Konferenz erklärte sich mit dieser Erwiderung einverstanden.

a Das Schreiben Kellerspergs v. 4. 10. 1868 liegt dem Originalprotokoll bei.

12 ImböhmischenLandtag war es am23. 9. 1868währendderDebatte umdasneue Schulaufsichtsgesetz zwischen
Kellersperg und Herbst zu einem Eklat gekommen, worüber die Zeitungen berichteten, Die Presse v. 26. 9.
1868. Nachdem die Reichenberger Zeitung v. 25. 9. 1868 über einen möglichen Eintritt Kellerspergs
in ein neues Ministerium Vermutungen angestellt hatte und Die Presse v. 26. 9. 1868 Kellersperg mit den
Worten zitierte SagenSie freundlichst IhremRedacteur [der ReichenbergerZeitung], in einMinisterium, in
welchemHerbst undHasner sitzen, sitzt ein Kellersperg nicht, stellte Kellersperg mittels eines Telegramms
an die Presse richtig…habe ich denNamen desmir hochverehrtenHerrnMinisters vonHasner bei jenem
Ausspruche gar nicht erwähnt, abgedruckt in Die Presse v. 28. 9. 1868, womit der Skandal perfekt war.
Daraufhin wurde in einerMinisterbesprechung beschlossen, Kellersperg um rechtfertigende Aufklärungen zu
ersuchen, Vortrag Taaffes v. 30. 9. 1868 mit Ah. E. v. 2. 10. 1868 zur Kenntnis genommen, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3632/1868. Das hier erwähnte Telegramm Kellerspergs konnte unter den Beständen des Ava.,
Ministerratspräsidium und Ava., IM., Präs. nicht gefunden werden.

13 Nachdem die Kommission des böhmischen Landtages jenen Passus der Regierungsvorlage nicht berücksichtigt
hatte, in dem die Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes den kirchlichen Oberbehörden zustehen sollte, hat-
te Maresch den Antrag gestellt, diese Stelle der Regierungsvorlage doch einzufügen, vgl. den Bericht über die
Sitzung des böhmischen Landtages am 23. 9. 1868 inDie Presse v. 26. 9. 1868.

14 Siehe Anm. 12.
15 Zu August Uchatzy sieheWurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 48: 214.
16 Taaffe hatte bereits mit Vortrag v. 30. 9. 1868 über die Differenzen zwischen Herbst und Kellersperg berichtet;

diesen Vortrag hatte der Kaiser mit Ah. E. v. 2. 10. 1868 lediglich zur Kenntnis genommen, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3632/1868.
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DerMinister des Innern erklärte hierauf seinVorhaben, den au.VortragwegenEnthe-
bung des Barons Kellersperg von dem Statthalterposten in Böhmen nunmehr erstatten und
die Motive hiefür aus der Berufung auf die im Ministerratsprotokolle vom 6. l. M. vollin-
haltlich aufgenommene Diskussion dieser Frage sowie aus dem Umstande ableiten zu wol-
len, dass die vorliegende Äußerung des Barons Kellersperg den Zweck, der demMinisterium
dabei vorgeschwebt, nicht erreicht habe, da aus derselben nur Gereiztheit, nicht aber eine
Rechtfertigung entnommen werden könne.

Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass das Wesen der Sache nicht
in der Kontroverse zwischen Baron Kellersperg und dem Justizminister, sondern darin liege,
dass der Inhalt des Telegrammes des Barons Kellersperg öffentlich Missachtung gegen ein
Mitglied der Regierung aussprach, was weder der Justizminister noch die übrigenMitglieder
der Regierung auf sich [beruhen] lassen können17.

Der Minister des Innern hielt es übrigens für angemessen, dass die Enthebung des
Barons Kellersperg in einer für ihn ehrendenWeise erfolge, weshalb er beantragen wolle, dass
Se.Majestät die Ah. Anerkennung seiner vorzüglichenDienste, welche derselbe an der Spitze
verschiedener Länder zu betätigen in der Lage gewesen, Ag. auszusprechen geruhen wolle.

DerMinisterpräsidentenstellvertreter glaubte, dass auch auf eine günstigerefinanzi-
elle Behandlung des Barons Kellersperg in der Art etwa, dass das begonnene letzte Dienst-
quinquennium als vollendet angenommen werde, der au. Antrag zu stellen wäre.

Die Konferenz erklärte sich mit diesen Anträgen einverstanden18.
Ad 2 wurde bemerkt, dass die Wahl des Generalen Koller in einer Vorbesprechung der

Minister für eine solche erkanntworden sei, gegenwelche nichts erinnertwerden könnte.Die
im telegrafischenWege erfolgte Einberufung desselben, umwegen der ihm zugedachtenMis-
sionmit ihm vorher Rücksprache zu pflegen, wäre nach der Ansicht der Konferenz übrigens
keinHindernisgrund, dass auch einemanderender vonSr.Majestät nachträglichAh. bezeich-
netenGeneralen dieseMissionübertragenwerde.DieKonferenzwar auchdarüber einig, dass
der betreffende General, auf den dieWahl Sr. Majestät fallen werde, nicht zum Statthalter zu
ernennen, sondern nurmit der Leitung der Statthalterei zu betrauenwäre, und zwar nament-
lich aus dem vom Grafen Taaffe angeführten Grunde, weil derselbe Vorgang auch in Triest
beobachtet worden ist und FML. v. Moering sich sonst gekränkt fühlen könnte19.

Ad 3beantragte derMinister des Innern, dass die bereits entworfene, zurAnwendung
der kaiserlichen Verordnung vom 7. l. M. bestimmte Ministerialverordnung (Beilage 2/2)b,
zu deren Erlassung noch die Ah. Genehmigung im telegrafischen Wege einzuholen wäre, zu
erlassen über das Geltungsgebiet, aber vorher der zur Auskunftserteilung aus Prag hieher be-
schiedene Hofrat Laufberger gehört werde. Vorher fand er jedoch noch zu bemerken, dass

b Liegt dem Originalprotokoll in handschriftlicher Fassung bei.

17 Zum TelegrammKellerspergs anDie Presse siehe Anm. 12.
18 Auf Vortrag Giskras v. 10. 10. 1868 wurde Kellersperg mit Ah. Handschreiben vom selben Tag des Postens des

Statthalters in Böhmen enthoben,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3701/1868.Mit Ah. E. v. 10. 11. 1868 auf Vor-
trag Giskras v. 4. 11. 1868 erhielt Kellersperg den normalmäßigenRuhegenuss von 5.250 fl. p. a.; die Rückzah-
lung des Restes eines Gehaltvorschusses von 630 fl. wurde ihm nachgesehen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4125/
1868.

19 Moering war mit Ah. Handschreiben v. 30. 7. 1868 auf Vortrag Giskras v. 29. 7. 1868 zum Leiter der küsten-
ländischen Statthalterei ernannt worden, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2784/1868. Zu Karl Moering Öbl.
6: 339. Auf Vortrag Giskras v. 10. 10. 1868 wurde Koller mit Ah. Handschreiben vom selben Tag mit der Lei-
tung der böhmischen Statthalterei betraut,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3703/1868.
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auch der Statthaltereivizepräsident Baron Henniger zur Begegnung ähnlicher Vorkommnis-
se, wie die letzten waren20, Anträge gestellt habe21, die dahin gehen, a) dass in jenen Bezirken,
wo solcherZusammenlauf zubesorgen, dieLokalpolizei sogleich vondenRegierungsorganen
zu übernehmen sei, b) dass die Statthaltereileitung ermächtigt werde, in den Fällen, wo vor-
auszusehen ist, dass Versammlungen auch ohne Erlaubnis der Behörden abgehalten werden
dürften, das Zustandekommen solcher Versammlungen durch das rechtzeitige Einschreiten
derMilitärmacht zu verhindern, ferner c) dass die Staatsanwaltschaft in Prag durchden Justiz-
minister angewiesen werde, nach § 38 des Preßgesetzes22 die Einstellung gewisser Zeitungen
zu veranlassen, endlich d) dass an denKriegsminister das Ansuchen gestellt werde, noch zwei
Eskadronen Husaren nach Karolinenthal und Smichow zu verlegen.

Die Verfügung über Antrag a) wurde der Besprechung zum Punkte 4 vorbehalten, An-
trag b) aber von der Konferenz als ein solcher gehalten, zu dem die Statthaltereileitung keiner
Ermächtigung bedarf, weil ihr diese Vorkehrung im eigenenWirkungskreise zustehe.

Zu demAntrage c) bemerkte der Justizminister, dass der Staatsanwalt in Prag den glei-
chen Antrag gestellt habe, dass jedoch aus dem Berichte des Oberstaatsanwaltes hervorgehe,
dass bisher bezüglich keiner einzigen böhmischenZeitung die Erfordernisse des § 38 des Preß-
gesetzes eintreten, da hiezunicht Einleitungsbeschlüsse undBeschlüsse aufVersetzung in den
Anklagestand, sondern nur rechtskräftige Enderkenntnisse genügen können, solche aber in
der erforderlichen Regel noch bei keiner böhmischen Zeitung vorhanden sind23.

Die Konferenz konstatierte, dass über diesen Antrag keine spezielle Ermächtigung not-
wendig sei, da in der jetzt kundzumachenden allgemeinen kaiserlichen Verordnung auch hie-
für vorgedacht sei.

Bezüglich des Antrages d) wäre nach Ansicht der Konferenz mit dem Kriegsminister
sich in das Einvernehmen zu setzen.

SodannwurdeHofrat Laufberger in die Sitzung berufen,welcher über dasTatsächliche
der letzten Ausschreitungen in Prag mit dem Beifügen berichtete, dass auch für den 11. und
18. l.M. Versammlungen in derUmgebung Prags, eine noch größere aber für den 3.c Novem-
ber l. J. als dem Gedächtnistage der Schlacht amWeißen Berge angesagt seien. Die Garnison
in Prag hielt Laufberger für genügend, die Kommunalwache dagegen ihrem Dienste nicht
gewachsen mit dem Beifügen, dass die tschechische Bevölkerung die Sache so auffasse, als
wenn sie von der Kommunalwache nichts zu fürchten hätte24. Eine Maßregel, insbesondere
gegenüber der tschechischen Presse, hielt er für unumgänglich notwendig, weil die Erfah-
rung zeigt, dass die tschechischen Blätter für die Bewegung das mot d’ordre geben, dem die
tschechische Bevölkerung blind folgt. Was die Bezirke betrifft, in welchen das Vereins- und
Versammlungsrecht, dann die Preßfreiheit zeitweilig zu suspendieren wären, glaubte Hofrat

c Die Ziffer 3 ist mit Bleistift durchgestrichen; am Rande steht 7.

20 In Prag und Umgebung war es am 4. 10. 1868 zu Zusammenstößen zwischen tschechischen Demonstranten
und demMilitär gekommen, siehe dazuWiener Zeitung (A.) v. 5. und 6. 10. 1868,Neue Freie Presse
v. 5. und 7. 10. 1868 und Purš, Tábory v českých zemích, 247mit weiteren Quellenhinweisen.

21 Diese Anträge Hennigers konnten unter den Beständen des Ava., IM., Präs. nicht gefunden werden.
22 Rgbl.Nr. 6/1863, Preßgesetz v. 17. 12. 1862.
23 Die entsprechenden Akten,Ava., JM., Präs. 416, 420 und 453, alle ex 1868 sind nicht mehr vorhanden.
24 Siehe dazuAnm. 8.
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Laufberger, dass mit dieser Maßregel nicht nur für Prag, sondern auch für den Sprengel von
13Bezirkshauptmannschaften – Smichow,Karolinenthal, Schlan,Raudnitz, Jitschin, König-
grätz, Melnik, etc. – insbesondere für das nordöstliche Böhmen vorzugehen wäre.

Der Justizminister war der Ansicht, dass durch ein energisches Niederhalten in der
Hauptstadt Prag auch ein nachhaltiger Einfluss auf die Agitation im Lande geübt werden
wird. Die Hauptsache dabei bleibe, die agitatorische Presse zügeln zu können, welche ihren
Hauptsitz in Prag hat, denn außerhalb Prags werden Versammlungen, wo sie bereits statt-
gefunden haben, kaummehr vorkommen, Exzesse seien daher nur in Prag und in den politi-
schen Bezirken von SmichowundKarolinenthal zu besorgen, nach seinemDafürhaltenwäre
daher die fragliche Suspension auf Prag und die genannten beiden Bezirke zu beschränken,
deren geografische Lage eine solche sei, dass sie auf einem Flächenraume von 29 Quadrat-
meilen die Stadt Prag in einem Umkreise von drei Meilen einschließen. Weiter von Prag weg
werde aber der zu Exzessen geneigte Pöbel nicht gehen, weil er das Geld hiezu nicht hat. In
den Bezirken, die Hofrat Laufberger bezeichnet habe, seien auch solche wie z. B. Podiebrad,
wo eineRuhestörung nie vorgekommen ist, über die also die fraglicheAusnahmsmaßregel zu
verhängen ebenso wenig ein Grund wäre, wie dies bezüglich der deutschen Bezirke der Fall
sein würde.

Der Minister des Innern meinte, dass ein größerer Umkreis um Prag allenfalls von
sechs Rundmeilen in die Maßregel einzubeziehen wäre.

Der Finanzminister bemerkte, dass, wenn er auch in dieser Beziehung bezüglich des
Vereins- und Versammlungsrechtes die Anschauung des Justizministers teile, er doch bezüg-
lich der Presse ein größeres Geltungsgebiet für notwendig halte, da es nicht zu bezweifeln ist,
dass, wenn diese Maßregel für Prag und Umgebung ins Leben tritt, die Národní listy und
andere größere tschechische Blätter sich in andere Städte flüchten werden, wo dann dieMaß-
regel sukzessive weiter ausgedehnt werden müsste, was aber die Gehässigkeit derselben noch
mehr steigern würde.

Der Justizminister glaubte, dass solcheÜbersiedlungen nicht leicht vorkommen dürf-
ten, schon einmal wegen der Kaution, dann weil die wenigsten, vielleicht sogar keines dieser
Blätter eine eigeneDruckerei besitzt unddieseÜbersiedlungmit großenAuslagen verbunden
wäre, endlich auch aus dem Grunde, weil nach der allgemeinen Verordnung diesen Blättern
auch für die betreffenden Bezirke das Postdebit entzogen werden könnte.

Graf Taaffe glaubte, dass bei einer so geringen Begrenzung der Aufstand kaum werde
gebrochen werden, die nachträgliche Amplifikation dieser Maßregel müsste aber einen sehr
unangenehmen Eindruck und die Regierung wegen ihrer Kurzsichtigkeit nur lächerlich ma-
chen.

Der Finanzminister stimmte endlich demAntrage des Justizministers bei, glaubte üb-
rigens, dass auch noch der angrenzende Bezirk Schlan in die Maßregel einzubeziehen wäre.

Der Minister Dr. Berger bemerkte, dass, wenn man eine bestimmte Grenze verlasse,
nichts anderes erübrigte, als die Maßregel auf das ganze Land auszudehnen.

Da kein bestimmter Gegenantrag gestellt wurde, brachte der Ministerpräsidenten-
stellvertreter denAntrag des Justizministers zurAbstimmung,welcher dieMajorität erhielt,
indemnur derMinisterpräsidentenstellvertreter und derMinister des Innern dagegen stimm-
ten.
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(Hofrat Laufberger entfernte sich hierauf aus der Sitzung, nachdem er es noch als mög-
lich bezeichnet hatte, dass die Übersetzungen beider Verordnungen in die böhmische Spra-
che loco Prag zu einer Zeit vorgenommenwerden können, dass sie künftigen Sonntag den 11.
l. M. in Prag publiziert werden können.)

Die Konferenz beschloss sohin, dass Se. Majestät au. zu bitten wäre, die Ah. Genehmi-
gung zur Publikation dieser beiden Verordnungen im telegrafischen Wege zu erteilen und
dass der Minister des Innern alle Vorbereitungen zu treffen hätte, dass beide Verordnungen,
und zwar die Spezialverordnung unter Berufung auf die Ah. Genehmigung am 11. l. M. so-
wohl im Reichsgesetzblatte als auch in der Wiener Zeitung und Prager Zeitung, und zwar in
letzterer auch in böhmischer Sprache, kundgemacht werden können25.

Ad 4 bezeichnete es Graf Taaffe für notwendig, in Prag die Lokalpolizei wieder in die
Hand der Regierung zu nehmen undmit Aufhebung der 1866er Verordnung des gewesenen
Staatsministers Grafen Belcredi auf die Bestimmungen des Statutes der Stadt Prag zurück-
zugehen, welche eine gesetzliche Änderung nicht erfahren haben26. Die Sicherheitswache in
Prag werde nach einiger Purifikation von der Regierung in eigene Regie zu übernehmen und
zu deren Kommando einige bewährte Gendarmerieoffiziere dahin zu kommandieren sein.
Bevor er Sr. Majestät den au. Vortrag hierüber erstatte, werde er übrigens noch den Prager
Polizeidirektor einberufen, ummit ihm hierüber zu beraten.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zustimmend zur Kenntnis27.
Ad 5 erklärte der Minister des Innern sein Vorhaben, sich an den Kriegsminister vor-

läufigmit dem Ersuchen wenden zu wollen, dass noch zwei Eskadronen Kavallerie nach Prag
oder die nächste Umgebung verlegt werden, welche Mitteilung die Konferenz zur Kenntnis
nahm.

Der Justizminister bemerkte, dass es ihm, worauf auch Bürgermeister Klaudy hinge-
wiesen habe, zweckmäßig erschiene, wenn für einige Zeit Militärpatrouillen in Prag einge-
führt würden28.

Ad6beklagte derMinister des Innern, dass diePreßfreiheit in einigenWienerBlättern
in so unverständigerWeise ausgenützt werde. Indessen könne doch nur gegen jene Artikel ei-
ne Verfolgung eingeleitet werden, durch welche das Strafgesetz übertreten wurde. Als solche
erkenne er jedenfalls jene der Sonn- und Montagszeitung über die Auslassungen gegen Se.
kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Albrecht, jene gegen die Köni-

25 Die kaiserliche Verordnung v. 7. 10. 1868 über die zeitweise Suspendierung der Grundrechte, zit. in Anm. 6,
und die sich darauf gründende Spezialverordnung des Gesamtministeriums für Prag und Umgebung, zit. in
Anm. 7, wurden alsRgbl.Nr. 136 bzw.Rgbl.Nr. 137, beide ex 1868, am 11. 10. 1868 publiziert; am selben
Tag wurden beide Verordnungen in derWiener Zeitung und der Prager Zeitung abgedruckt.

26 Siehe dazuAnm. 8.
27 Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 9. 10. 1868/III, MR. v. 10. 10. 1868/VI und VII, die nicht mehr vor-

handen sind. Auf Vortrag Taaffes vom 9. 10. 1868 wurde die Erweiterung der Agenden der Lokalpolizei mit
Ah. E. v. 11. 10. 1868 rückgängig gemacht,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3698/1868.Das Vorgehen der Prager
Polizeidirektion anlässlich der vorausgesetzten Demonstrationen in Prag am 8. November kam in MR. II v.
14. 11. 1868/II zur Sprache, das nicht mehr vorhanden ist. Auf Vortrag Taaffes v. 12. 11. 1868 wurdemit Ah. E.
v. 17. 11. 1868 nebst der Vermehrung Landesgendarmerie in Böhmen auch die Errichtung einer neuen k. k.
Sicherheitswache in Prag bewilligt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4238/1868.

28 Mit Schreiben v. 9. 10. 1868 an Kuhn ersuchte Giskra umVerstärkung der Prager Garnison und um fallweise
Unterstützung der Landesstelle durch dasMilitär, worauf das Kriegsministeriummit Schreiben (K.) v. 10. 10.
1868 das Generalkommando in Prag anwies, dementsprechend nach eigenem Ermessen vorzugehen, alles in
Ka., KM., Präs. 79–3/7/1868. Zur Durchführung dieser Befehle siehe Ka., KM., Präs. 79–3/30 ex 1868.
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gin von Spanien gerichteten, von Übertretungen gegen die öffentliche Sittlichkeit strotzen-
den Artikel, endlich auch den gegen den Justizminister gerichteten, dessen Ehre empfindlich
verletzenden Artikel29. Bezüglich dieser drei Artikel möchte er den Justizminister ersuchen,
dem Staatsanwalte wegen Einleitung des Strafverfahrens die Weisung zu geben. Nachdem je-
doch auchgewisse Journale in letztererZeit in fortgesetzterReihenfolgedie abenteuerlichsten
Gerüchte über den Bestand einer Ministerkrisis bringen und durch diese täglich wiederhol-
ten grundlosen Beunruhigungen auch die Autorität der Regierung empfindlich geschädiget
wird, möchte er es auch der Erwägung der Konferenz anheimstellen, ob nicht in neuerlichen
Wiederholungsfällen gegen solche Blätter das Verfahren wegenÜbertretung gegen die öffent-
liche Ruhe und Ordnung durch Verbreitung beunruhigender Gerüchte eingeleitet werden
soll.

Die Konferenz war darüber einig, dass der Justizminister wegenVerfolgung der erwähn-
ten drei Artikel den Staatsanwalt anweise und denselben auch beauftrage, gegen den Skandal
in Wiener Blättern bezüglich der Herabsetzung von Personen und Genossenschaften an der
Hand des Gesetzes strenger vorzugehen30.

Auf die Bemerkung des Grafen Taaffe, dass die Gerichte in Prag diesfalls viel rigoroser
vorgehen als jene in Wien, erwiderte der Justizminister, dass die Prager Blätter zum Hasse
gegen die Regierung und Ungehorsam gegen die Behörden aufreizen und daher nach dem
§ 65 a des Strafgesetzes31 wegen Störung der öffentlichen Ruhe behandelt werden, welche
Absicht aber denWiener Blättern ferne liege.

Der Finanzministermeinte, dass es angezeigt gewesenwäre, gegendie Sonn- undMon-
tagszeitung, welche den Artikel gegen die Königin von Spanien brachte, das objektive Straf-
verfahren einzuleiten, während jetzt das ordentlicheVerfahren viel Skandal imGefolge haben
dürfte32.

Der Antrag desMinisters des Innern wegen Verfolgung der Artikel überMinisterkrisen
wurde als nicht opportun fallen gelassen, wobei Minister Dr. Berger bemerkte, dass die An-
wendung des § 30833 Strafgesetz auf diese Fälle einen unangenehmen Eindruck hervorrufen
würde und dass, daman diesen Klatsch schon durch fünfWochenmit Geduld ertragen habe,
man ihn noch acht Tage umso ruhiger ertragen könne, da bei dem Wiederzusammentritte
des Reichsrates die Publizistik doch einen anderen Stoff für ihre Artikel wählen wird.

Schließlich bemerkte Graf Potocki, dass es höchst wünschenswert wäre, wenn sich die
Konferenzmitglieder gegenseitig das Wort geben würden, gegen niemanden etwas davon zu
erwähnen, was im Schoße desMinisterrates verhandelt wird. Die Bewahrung des Geheimnis-
ses hierüber sei von der größtenWichtigkeit, und ohne dessen versichert zu sein, könne man
nicht regieren. Graf Potocki hielt es schließlich für angezeigt, wenn die offiziöse Presse dazu
bestimmt werden könnte, bezüglich der für Prag bestimmten Ausnahmsmaßregel das Feld
vorzubereiten.

29 Zuden erwähntenArtikeln gegenErzherzogAlbrecht undKönigin Isabella sieheAnm. 10 und 11, gegenHerbst
Wiener Sonn- undMontagszeitung v. 4. 10. 1868.

30 Unter den Beständen des Ava., JM., Präs. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden.
31 Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen, in Wirksamkeit gesetzt mit Patent v. 27. 5.

1852,Rgbl.Nr. 117/1852.
32 Zum durch das Gesetz über das Strafverfahren in Preßsachen v. 17. 12. 1868,Rgbl.Nr. 67/1863, eingeführ-

ten Begriff des objektiven Verfahrens sieheOlechowski, Die Entwicklung des Preßrechts, 636–641.
33 Verbreitung falscher beunruhigender Gerüchte oder Vorhersagen, sieheOlechowski, Die Entwicklung

des Preßrechts, 636–641.
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Der Justizminister hielt dies gleichfalls für zweckmäßig und meinte, dass namentlich
die „Neue Freie Presse“, die schon einen Artikel gebracht hat, in welchem sie der Regierung
ein energisches Vorgehen gegen die tschechischen Bestrebungen anriet, vermocht werden sol-
le, Samstag und Sonntag auf diesen Schritt vorzubereiten. Bei gehöriger Inspirationwerde sie
dies gewiss tun, insbesondere wenn sie wisse, dass etwas geschieht, weil die größeren Blätter
es lieben, wenn sie inspiriert erscheinen.

Der Minister Dr. Berger erklärte sich bereit, in diesem Sinne auf drei bis vier Blätter
wirken zu wollen34.

II. Der Minister des Innern referierte, der Statthalter in Tirol habe infolge telegrafischer
Aufforderungberichtet, dass über denmit 28 gegen21StimmenangenommenenVertagungs-
antrage des Abgeordneten Greuter über die Regierungsvorlage in Betreff der Gemeindege-
nossen seines Erachtens von Seite der Regierung nur dagegen zu verwahren wäre, dass eine
Regierungsvorlage nach Schluss der Session zum Gegenstande von Begutachtung des Lan-
desausschusses gemacht werde, was jedoch erst in nächster Session zu geschehen hätte35. Da
jedoch der Vorwand zur Ablehnung in der Aufnahme des Wortes „Gemeindemitglied“ gele-
gen ist, so könnte, um die Partei, welche gegen die Staatsgrundgesetze opponiert, entweder
ganz zu entlarven oder ihr Gelegenheit zum Einlenken zu geben, noch eine neue Regierungs-
vorlage eingebracht werden, wofürRitter v. Lasser den Entwurf beilegte, in dem es heißt „alle
österreichischen Staatsbürger“ etc.36 Für den Fall, als dies beliebte, bitte Ritter v. Lasser um
telegrafischeWeisung. Er bemerkt weiter, dass wenn ihm nicht die Weisung zukomme, nach
oder während der Abstimmung über das Schulgesetz die Landtagssession zu schließen, „weil
der Landtag die Durchführung der Staatsgrundgesetze in Gemeinde- und Schulsachen in
wesentlichen Punkten ablehnt“, er den Landtagsschluss erst am 10. l. M. aussprechen werde.
Eine Auflösung des Landtages im dermaligenMomente hält Ritter v. Lasser nicht angezeigt,
weil gleichzeitig neue Wahlen angeordnet werden müssten und Wahlen in der nächsten Zu-
kunft gewiss kein günstigeres Resultat geben werden.Wenn aber einWert darauf gelegt wür-
de, dem Landtage wegen Widerstand gegen die Staatsgrundgesetze ostensibel einen Schlag
zu versetzen, bittet der Statthalter um Ermächtigung, während oder unmittelbar nach der
Schulgesetzverhandlung die Session im Ah. Auftrage zu schließen.

Nach eingehender Diskussion dieses Gegenstandes einigte sich die Konferenz

34 Tatsächlich erschienen im Sinne der Ministerratsbeschlüsse inspirierte Artikel in Neue Freie Presse v. 10.
und 11. 10. 1868,Die Presse v. 10. 10. 1868 undNeues Fremden-Blatt v. 10. 10. 1868.

35 Die entsprechende Korrespondenz zwischen Innenministerium und der Tiroler Statthalterei ist unter den Be-
ständen desAva., IM., Präs. nichtmehr auffindbar.Mit Ah. E. v. 14. 7. 1868 aufVortrag Giskras v. 6. 7. 1868
hatte der Kaiser die Entwürfe über die mit den Staatsgrundgesetzen in Einklang gebrachten Gemeindegesetz-
gebungen der einzelnen Kronländer sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2486/1868. Den für Tirol be-
stimmten Entwurf hatte Lasser gleich zu Beginn der Landtagssession eingebracht, Prot. Landtag Tirol
22. 8. 1868 (1. Sitzung) 4.Der von Greuter gestellt Antrag, Prot. LandtagTirol 5. 10. 1868 (25. Sitzung)
682,war nach kontroversiellerDiskussion angenommenworden,Prot. LandtagTirol 5. 10. 1868 (25. Sit-
zung) 692. ZurEntwicklung derTirolerGemeindegesetzgebungHoflacher, TirolerGemeinde-Ordnung.

36 Nach § 7 derTirolerGemeindeordnung v. 9. 1. 1866,Lgbl.TirolundVorarlbergNr. 1/1866,warenGe-
meindegenossen, auch wenn sie den Steuerzensus erfüllten, vomWahlrecht ausgeschlossen; Artikel 4 des Staats-
grundgesetzes v. 21. 12. 1867, Rgbl.Nr. 142/1867, garantierte aber allen Staatsbürgern, die die steuerlichen
Voraussetzungen erfüllten, das aktive und passiveWahlrecht.
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1. in der Ansicht, dass auf die vom Statthalter proponierte neue Vorlage nicht einzugehen sei,
weil darin doch ein halbes Zurückweichen und Instichlassen der früheren Vorlage gelegen
und es für die weitere Regierungsaktion in Tirol vorteilhafter wäre, wenn sich der Kampf für
die Staatsgrundgesetze nicht bloß um die konfessionelle Frage (Schulgesetz) dreht;
2. in der Ansicht, dass zwar der Landtag in Tirol jedenfalls aufgelöst werden müsse, dass je-
doch der dermalige Moment hiezu nicht opportun wäre;
3. was die Frage betrifft, ob der Schluss des Landtages einfach oder motiviert zu geschehen
hätte, einigte sich die Konferenz, nachdem eine vom Justizminister proponierte Fassung für
den motivierten Schluss vom Ministerpräsidentenstellvertreter, dem Handelsminister und
dem Grafen Potocki als eine solche befunden wurde, durch welche die freie Ah. Entschlie-
ßung Sr. Majestät alteriert wäre, dahin, dass dem Statthalter bedeutet werde, der Schluss des
Landtages habe nach der Erledigung des Schulgesetzes mit der im Berichte vorgeschlagenen
obigen Formel und dem Zusatze zu geschehen: „indem die Regierung im Bewusstsein der
ihr obliegenden Pflicht sich die weitere Erwägung darüber vorbehält, welche verfassungsmä-
ßigenMittel anzuwenden sein werden, um den Staatsgrundgesetzen von Seite des Landtages
Anerkennung zu verschaffen“37.
III.DerMinister des Innern gab seinVorhabenkund, das vomoberösterreichischenLandtage
beschlossene Gesetz wegen Vereinigung von Ortsgemeinden38, weiters
IV. das vom steiermärkischen Landtage beschlossene Gesetz wegen einer 30%igen Umlage
auf die direkten Steuern für die Bezirksvertretung Stainz zur Bestreitung der Bezirkserforder-
nisse39, weiters
V. das vom Bukowinaer Landtage beschlossene Gesetz betreffend die Ausscheidung der vor-
mals herrschaftlichen, dem Leon, Basil und Johann v. Reus in Idzestie gehörigen Grundbe-
sitzungen aus dem Verbande der gleichnamigen Gemeinden und Konstituierung derselben
zu einem gemeinschaftlichen Gutsgebiete40, endlich
VI. das vomBukowinaer Landtage beschlossene Gesetz betreffend die Ausscheidung des vor-
mals herrschaftlichen, den Ludwig Nagyschen Erben Augustin Rotter und Amalie Sucha-
nek, dann dem Dominik Moysa gehörigen Gutsanteile in Botuschanitza aus dem Verband
der gleichnamigen Gemeinden und Konstituierung derselben zu einem gemeinschaftlichen
Gutsgebiete Sr. Majestät zur Ah. Sanktion vorlegen zu wollen41.

37 Mit exakt diesen Worten und unter Bezugnahme auf die telegrafische Weisung des Innenministers und den
Ministerratsbeschluss verkündete Lasser am 9. 10. 1868 den Schluss des Landtages, Prot. Landtag Tirol
9. 10. 1868 (31. Sitzung) 933.

38 Der Landtag hatte das Gesetz, womit der § 2Alinea 2 und § 83 des Gemeindegesetzes v. 28. 4. 1864 aufgehoben
wurden, in seiner 20. Sitzung am 25. 9. 1868 angenommen, Prot. LandtagOberösterreich 482–494.
Auf Vortrag Giskras v. 8. 10. 1868 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 12. 10. 1868 sanktioniert, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3705/1868, publiziert als Lgbl. Oberösterreich Nr. 19/1868.

39 Der Landtag hatte das Gesetz in seiner 13. Sitzung am 19. 9. 1868 angenommen, Prot. Landtag Steier-
mark 235. Auf Vortrag Giskras v. 8. 10. 1868 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 14. 10. 1868 sanktioniert,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 3553/1868, publiziert als Lgbl. Steiermark Nr. 28/1868.

40 Der Landtag hatte das Gesetz in seiner 4. Sitzung am9. 9. 1868 angenommen, Prot. LandtagBukowina
55 f.AufVortrag Giskras v. 8. 10. 1868wurde das Gesetzmit Ah. E. v. 14. 10. 1868 sanktioniert,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3554/1868, publiziert als Lgbl. Bukowina Nr. 17/1868.

41 Der Landtag hatte das Gesetz in seiner 4. Sitzung am9. 9. 1868 angenommen, Prot. LandtagBukowina
55.Auf Vortrag Giskras v. 8. 10. 1868 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 14. 10. 1868 sanktioniert,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3708/1868, publiziert als Lgbl. Bukowina Nr. 18/1868.
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Die Konferenz war hiemit einverstanden.

Wien, am 8. Oktober 1868. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. Franz Joseph.

Nr. 119 Ministerrat, Wien, 9. Oktober 1868 – Protokoll I

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Horst, Rohrau.

I. Landwehrgesetz. II. Landsturmgesetz.

KZ. 3288 –MRZ. 119

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 23. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 120 Ministerrat, Wien, 9. Oktober 1868 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Ernennung desHofrates Volkner zumLottodirektor. II. Erhebung in den Freiherrnstand des
Direktors derCredit-AnstaltMinisterialratRitter v.Mayrau. III. Verfügungenwegen desRück-
überganges der Lokalpolizei in Prag an die Regierung. IV. Durchführung der bezüglich Prags
beschlossenen Ausnahmsverfügungen. V. Projektierte sozialdemokratische Volksversammlung
inWien. VI. Gesetzvorlage wegen Verminderung des Aktienkapitales der Nationalbank um 20
Millionen. VII. Verfassungsmäßige Behandlung der statutarischen Pensionsbegünstigungen
für Angestellte der neuen Wiener Polizeiwache. VIII. Vertrauensadresse der Gemeinde Wei-
ßensulz in Böhmen. IX. Bewilligung einer Versammlung in Prag zur Verbreitung des neuen
böhmischen evangelischen Glaubens. X. Honorarzusicherung für den Erfinder eines Kontroll-
apparates für nicht rekommandierte Briefe.

KZ. 3746 –MRZ. 120

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 28. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 121 Ministerrat, Wien, 10. Oktober 1868 – Protokoll I

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Volksversammlung sozialdemokratischer Tendenz inWien.

KZ. 3747 –MRZ. 121

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 28. Oktober
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 122 Ministerrat, Wien, 10. Oktober 1868 − Protokoll II

RS. fehlt. Teilabschrift des Tagesordnungspunktes I,Hhsta., PA. I, Ktn. 558, fol. 230.Wortlaut
und Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust.

I. Wahl des Ministerpräsidenten. II. Ausnahmsmaßregeln für Böhmen. III. § 13 des Wehrge-
setzes.

KZ. 3748 –MRZ. 122
Auszug aus dem ersten Beratungsgegenstande der unter dem Ah. Vorsitze am 10. Oktober
1868 abgehaltenenMinisterratssitzung.

[I.] Der Reichskanzler erlaubte sich sohin die ehrerbietigste Anfrage zu stellen, ob er nicht
an den FürstenCarlos Auersperg zur weiterenVerständigung seines Bruders Adolf schreiben
dürfe, dass Se.Majestät Allerhöchstsich nicht entschließen konnte, den FürstenAdolf Auers-
perg von seinem gegenwärtigen Posten desOberstlandmarschalls in Böhmen, auf welchem er
dermal unersetzlich wäre, abzuberufen, und dass überhaupt Se. Majestät Allerhöchstsich be-
stimmt gefunden habe, es für denAugenblick von der Ernennung einesMinisterpräsidenten
abkommen zu lassen1.

Se. Majestät geruhten den Reichskanzler hiezu zu ermächtigen und demselben auch
aufzutragen, dabei einigeWorte der Ah. Anerkennung für die kundgegebene Bereitwilligkeit
des Fürsten Adolf Auersperg, einem solchen Rufe folgen zu wollen, einfließen zu lassen2.

[II.–III. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 29. Oktober
1868. Franz Joseph.

Nr. 123 Ministerrat, Wien, 11. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzvorlage für den Reichsrat betreffend die Befugnisse der Regierungsgewalt zur Verfü-
gung zeitweiliger und örtlicher Ausnahmen der Grundrechte. II. Gesetzliche Abhilfe in Ver-
weigerungsfällen der Ausstellung eines Zeugnisses über die Versöhnungsversuche von Seite der
Seelsorger. III. Auszeichnungsanträge für denGeneralsekretär derNordbahn Jakob Jacobi und

1 Carlos Auersperg hatte im Juni 1868 seinen Rücktritt eingereicht, nachdem Beust während eines kaiserlichen
Besuches in Prag Besprechungen mit Führern der tschechischen national-politischen Bewegung geführt hatte –
ohne Wissen der cisleithanischen Regierung, was deren Ministerpräsident als Affront ansah. Aus politischen
Rücksichten blieb er aber noch einige Zeit offiziell im Amt; bei seinem endgültigen Ausscheiden aus der Regie-
rung hatte er seinen Bruder Adolf als Nachfolger vorgeschlagen, siehe dazu Judson, Exclusive revolutiona-
ries, 136 f.;Rudolf, Fürst Karl Auersperg, 136–140; Schütz, Werden undWirken des Bürgerministeri-
ums, 130–136;Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 339 f. Taaffe, der seit 24. 9. 1868 die Geschäfte des
Ministerpräsidenten als dessen Stellvertreter geführt hatte, wurde am 17. 4. 1869 definitiv zumMinisterpräsi-
denten bestellt, das Ah. Handschreiben v. 17. 4. 1869 abgedruckt u. a. inWienerZeitung (M) v. 18. 4. 1869.

2 Mit Schreiben (Abschrift) v. 11. 10. 1868 anCarlos Auersperg kamBeust demkaiserlichenAuftrag nach,Hhs-
ta., PA. I 558, fol. 228 f.
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den dortigen Generalinspektor Aichler. IV. Organisierung des Pferdezuchtwesens. V. Wegen
Gewährung einer Unterstützung aus Reichsmitteln für die durch Überschwemmung verwüs-
teten Gegenden Tirols. VI. Wegen Sanktionierung des vom Tiroler Landtage beschlossenen
Gesetzes betreffend die Freiheit des Verkehres mit Grund und Boden. VII. Detto der vommäh-
rischen Landtage angenommenen Regierungsvorlage betreffend die Abänderung der Gemein-
deordnung für Mähren und die Stadt Brünn, dann der Gemeindestatute für Olmütz, Znaim,
Iglau undUngarischHradisch. VIII. Dotation der Geologischen Reichsanstalt. IX. Auszeich-
nung für den Grenzinspektor Klimesch in Trautenau. X. Vorlage der Nachtragskredite an den
Reichsrat. XI. Mitteilung des durch die neueWehrverfassung bedingten Erfordernisses an den
Reichsrat. XII. Gesetzentwurf betreffend die Anwendung der Bestimmungen des allgemeinen
Strafgesetzes und der Strafprozessordnung auf katholische Geistliche.

KZ. 3749 –MRZ. 123

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 28. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 124 Ministerrat, Wien, 12. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust, Kuhn, Horst.

[I.] Schlussberatung über das Wehrgesetz.

KZ. 3750 –MRZ. 124

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Gödöllő, 8.November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 125 Ministerrat, Wien, 13. Oktober 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzvorlage für den Reichsrat betreffend die Befugnisse der Regierungsgewalt zur Verfü-
gung zeitlicher und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen. II. Einbringung der
beidenAusnahmsverordnungen vom7. und 10.Oktober l. J. nebst einerDenkschrift imReichs-
rate. III. Einbringung des österreichisch-englischen Zoll- und Handelsvertrages im Reichsrate.
IV. Majestätseingabe des Linzer Bischofs Rudigier um Schutz gegen die Verfügungen des Lin-
zer Landesgerichtes. V. Frage, ob der § 13 des Wehrgesetzes nach der ungarischen Fassung
darin zu belassen, oder ob für diese Bestimmungen eine eigene Regierungsvorlage im Reichs-
rate einzubringen wäre. VI. Petition wegen Aufrechthaltung des Territorialmilizbataillons in
Triest. VII.Wegen Sanktionierung des vom schlesischen Landtage beschlossenenGesetzes über
die Hundesteuer.

KZ. 3751 –MRZ. 125

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 28. Oktober
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 126 Ministerrat, Wien, 13. Oktober 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust, Kuhn, Horst.

I. Schlussberatung über das Landwehrgesetz. II. Wegen Mitteilung des Kostenerfordernisses
der Armee nach dem neuenWehrgesetze im Reichsrate.

KZ. 3751 –MRZ. 126

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 127 Ministerrat, Wien, 14. Oktober 1868 – Protokoll I

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Beust.

[I.]GesetzentwurfwegenAufhebung desArt.XIVdesKonkordates betreffenddieAnwendung
der Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes und der Strafprozessordnung auf katholische
Geistliche.

KZ. 3754 –MRZ. 127

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 29. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 128 Ministerrat, Wien, 14. Oktober 1868 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Demokratisch-soziale Volksversammlung in Wien. II. Textuelle Richtigstellung des letztge-
fassten Entwurfes des Wehrgesetzes. III. Gesetzentwurf wegen Änderung der Nationalbank-
statuten in Hinsicht auf die Verminderung des Aktienkapitals. IV. Ah. Sanktionierung von
Landesgesetzen für Kärnten betreffend eine Modifikation des § 6 der Gemeindeordnung für
Klagenfurt, [für] Steiermark in Bezug auf Schubkosten, [für] Istrien betreffend die Verpflich-
tung der Gemeindeglieder zur Annahme der Wahl in Kirchen-, Schul- und Straßenkomitees.
V. Au. Ergebenheitsadresse des dalmatinischen Landtags. VI. Regierungsvorlage in Betreff der
Ausnahmsverfügungen aus Anlass der Ereignisse in Prag. VII. Anträge wegen Ausdehnung
und Erweiterung obiger Verfügungen. VIII. Anträge wegen Auszeichnung von Landtagsmit-
gliedern.

KZ. 3755 –MRZ. 128

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].
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Nr. 129 Ministerrat, Wien, 15. Oktober 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Kuhn.
[I.] Frage wegen Bestimmung des Ortes für die Donauüberbrückung für die Trasse Linz–Bud-
weis.

KZ. 3756 –MRZ. 129
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 130 Ministerrat, Wien, 15. Oktober 1868 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I.Wegen Sanktionierung desGesetzentwurfes betreffend dieÄnderungen des Pressgesetzes vom
17. Dezember 1862. II. Wegen Einbringung eines Gesetzentwurfes betreffend die Anwendung
der Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes und der Strafprozessordnung auf katholische
Geistliche im Reichsrate.

KZ. 3757 –MRZ. 130
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Gödöllő, 29. Oktober
1868. [Franz Joseph].

Nr. 131 Ministerrat, Wien, 19. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.
I. Eingabe der Gemeindevertretung von Prag umNichtsanktionierung des Landtagsbeschlusses
wegen Trennung der Technik in zwei selbständige, nach Nationalitäten geteilten Lehranstalten.
II. Einleitung von Zusammenkünften hervorragender Reichsratsabgeordneter unter Anwesen-
heit der Minister. III. Gesetzentwurf betreffend die Organisation des Reichsgerichtes. IV. Ge-
setzentwurf betreffend die Handhabung der Disziplinargewalt über Advokaten und Advoka-
turskandidaten. V. Vernehmung des Reichsratsabgeordneten Dr. Roser wegen einer öffentlich
gemachtenÄußerung. VI.Mitteilung voneinerLoyalitätskundgebungdesKrakauerGemeinde-
rates. VII.Vorlage sämtlicher bisher eingelangterAdressen anlässlichder päpstlichenAllokution
an Se.Majestät. VIII.Wegen Sanktionierung des vom steiermärkischenLandtage beschlossenen
Gesetzes wegen Trennung der mit der Stadt Knittelfeld vereinten 14 Landgemeinden und deren
Konstituierung zu drei selbständigenOrtsgemeinden. IX.Detto inNiederösterreich betreffend
die Herstellung der öffentlichen, nicht ärarischen Straßen und Wege. X. Detto detto betref-
fend die Straßenpolizeiordnung für die öffentlichen, nicht ärarischen Straßen. XI. Detto detto
betreffend die Anhaltung gemeinschädlicher Personen in Zwangsarbeiteranstalten. XII. Detto
in Istrien betreffend die Abänderung der Gemeindeordnung. XIII. Wegen Nichtsanktionie-
rung des vom schlesischen Landtage beschlossenenGesetzes betreffend eine Gemeindeordnung
für die Stadtgemeinde Friedek. XIV. Frage wegen Reorganisierung des Redaktionsbüros des
Reichsgesetzblattes. XV. Einschränkung der Beteilung mit Freiexemplaren der Wiener Zei-
tung. XVI. Frage wegen Einberufung des Staatsgerichtshofes behufs dessen Konstituierung.
XVII. Wegen Ernennung des Landesgerichtsrates Leo Issetscheskul in Czernowitz zum Ober-
landesgerichtsrat in Lemberg. XVIII. Proposition des ungarischen Finanzministers wegen der
Reichspensionen.
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KZ. 3758 –MRZ. 131

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 132 Ministerrat, Wien, 21. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Zeitpunkt der Einberufung der Delegationen. II. Wegen Einflussnahme auf die Wiener
Journale behufsMäßigung in ihrer Opposition gegen die Tschechen. III. Stimmung der Bevöl-
kerung in Böhmen gegenüber den Ausnahmsmaßregeln. IV. Einstellungmehrerer böhmischer
Zeitungen. V.Wegen Sanktionierung des vom steiermärkischen Landtage beschlossenenGeset-
zes wegen einer Auflage für Hunde in Radkersburg. VI. Detto in Böhmen wegen Abänderung
des Gesetzes über die Bezirksvertretungen (§ 77). VII. Detto in Böhmen über die Regelung
der Kurangelegenheiten in den Kurorten. VIII. Beschluss des Pilsner Stadtausschusses wegen
Verpachtung des dortigen Theaters für ausschließlich böhmische Vorstellungen. IX. Bitte des
pensionierten Statthalters Grafen Chorinsky um Fortbezug eines Äquivalentes seines Quartier-
geldes. X. Rekursangelegenheit des Linzer Bischofs Rudigier. XI. Frage bezüglich der Abschaf-
fung des Konkretalstatus der Hof- undMinisterial-, dann der Sektionsräte. XII. Verhalten der
Regierung gegenüber demGesetzentwurfe betreffend die Ehen zwischenAngehörigen verschie-
dener christlicher Religionsbekenntnisse.

KZ. 3759 –MRZ. 132

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Franz Joseph]. Wien,
3. November 1868.

Nr. 133 Ministerrat, Wien, 24. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Majestätsgesuch des Linzer Bischofs Rudigier um Schutz gegen die Verfügungen des Linzer
Landesgerichtes. II. Promemoria des Prager Bürgermeisters Dr. Klaudy über die dortigen Vor-
fälle bzw. die Ausnahmsmaßregeln. III. Ernennung des Polizeirates CarlHofmann zumPolizei-
direktor in Triest. IV. Haltung der Regierung bei der Verhandlung über das Gesetz betreffend
dieMischehen. V. Verhalten der Regierung gegenüber demAntrage auf Abschaffung des Kon-
kordates und dann dem Berichte über das Mühlfeldsche Religionsgesetz. VI. Au. Adresse des
Vorarlberger Landtages anlässlich der Sanktionierung der Staatsgrund- und der konfessionellen
Gesetze. VII. Vertrauensadresse dieses Landtages an das Ministerium. VIII. Wegen Ah. Sank-
tionierung des vom kärntnerischen Landtage beschlossenen Gesetzes bezüglich der Gebühren
für die Aufnahme in den Gemeindeverband in St. Georgen und Straßburg. IX. Detto in Tirol
wegen Verwendung eines Teiles des Stammvermögens des Approvisionierungsfonds zur Unter-
stützung der Überschwemmten. X. Detto in Böhmen wegen Verkaufs mehrerer kleiner Lan-
desrealitäten. XI. Detto in Salzburg wegen Veräußerung einer demMädchenwaisenhausfonds
gehörigen Grundfläche. XII. Detto in Böhmen wegen Abänderung des Gesetzes über die Be-
zirksvertretungen (§ 66). XIII. Wegen Ah. Sanktionierung des vom Landtage in Dalmatien
beschlossenen Gesetzes wegen Abänderung der Gemeindeordnung in Dalmatien bezüglich der
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Steuerzuschläge. XIV. Wegen Nichtsanktionierung des vom Landtage in Schlesien beschlosse-
nenGesetzes wegenAbänderung der §§ 26 und 27 derGemeindeordnung fürTroppau. XV. Be-
treffend die Vorlage der Kriegsbudgets an die Delegationen. XVI. Übereinkommen mit dem
ungarischen Finanzministerium in Betreff der gemeinsamen Zivilpensionen. XVII. Anregung
des ungarischen Finanzministers auf Ausscheidung der Kosten für die Erhaltung der kaiserli-
chen Paläste und Schlösser aus dem gemeinsamen Hofstaatsbudgets und Übernahme auf das
betreffende Länderhälftenbudget. XVIII. Wegen Mitteilung der einzelnen Detailbudgets an
das Abgeordnetenhaus.

KZ. 3761 –MRZ. 133

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Gödöllő, 8.November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 134 Ministerrat, Wien, 26. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Das Budget der gemeinsamen Angelegenheiten betreffend.

KZ. 3762 –MRZ. 134

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Gödöllő, 8.November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 135 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage der Vertagung des Reichsrates während der Sitzungen der Delegationen. II. Abände-
rung der österreichischenFlagge. III.Nichtsanktionierung des vom Istrianer Landtage beschlos-
senen Gesetzes wegen Abänderung der Gemeindeordnung. IV. Detto in Salzburg detto der
Landgemeindewahlordnung. V. Wegen Nichtsanktionierung des vom steiermärkischen Land-
tage beschlossenen Gesetzes wegen Abänderung des Statutes der Stadt Marburg. VI. Wegen
Sanktionierung des vomLandtage inGalizien beschlossenenGesetzes betreffend die Freiheit des
VerkehresmitGrundundBoden. VII.Detto in SalzburgwegenAbänderung der Landtagswahl-
ordnung. VIII. Detto in Böhmen wegen Bewilligung für mehrere Gemeinden zur Einhebung
einer Heimatrechtstaxe. IX. Detto in Mähren wegen Einhebung einer Mietzinsumlage für
Volksschulzwecke in Iglau. X. Detto in Mähren betreffend den Beitrag der Heimatgemeinden
zu den Schubauslagen. XI. Einstellung der Prager Zeitschrift „Blaník“. XII. Auszeichnungs-
antrag für den englischen UntertanW. R. Dracke.

KZ. 3763 –MRZ. 135

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Franz Joseph]. Gö-
döllő, 8. November 1868.



Nr. 136 Ministerrat, Wien, 28. Oktober 1868 79

Nr. 136 Ministerrat, Wien, 28. Oktober 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Beust, Becke, Kuhn, Früh.

I. Budget der gemeinsamen Ausgaben: a) Reichskriegsministerium; b) Verwendung eines Teil-
betrages des Dispositionsfonds des gemeinsamen Ministerium des Äußern in Ungarn. II. Ah.
Sanktionierung landtäglich beschlossener Gesetze a) für Oberösterreich wegen Aufhebung des
politischen Ehekonsenses; b) für Kärnten wegen Abänderung der Gemeindeordnung in Betreff
der zwangsweisen Zusammenlegung vonGemeinden; c) für Kärnten betreffend die Freiheit des
Verkehres mit Grund und Boden; d) für Böhmen wegen Trennung der Gemeinden Ober- und
Niederlichtenwald. III. Beschluss des böhmischen Landtages in Hinsicht auf die ausgetrete-
nen Landtagsmitglieder. IV. Entziehung des Postdebits der tschechischen Zeitung „Blaník“.
V. Erledigung der Adressen aus Anlass der bischöflichenHirtenbriefe. VI. Beantwortung einer
Interpellation im Abgeordnetenhause in Bezug auf die Einführung des meterischen Maß- und
Gewichtssystems. VII. Beantwortung der Interpellation wegen Überweisung gewisser Befug-
nisse der galizischen Statthalter an einige Bezirkshauptmänner.

KZ. 3764 –MRZ. 136

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 24. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 137 Ministerrat, Wien, 1. November 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; au-
ßerdem anw. Beust, Becke, Kuhn, Andrássy, Lónyay, Festetics, Tegetthoff, Früh.

[I.] Feststellung des Budgets des Kriegsministeriums pro 1869 mit Inbegriff der Kriegsmarine.

KZ. 3766 –MRZ. 137

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 30. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 138 Ministerrat, Wien, 2. November 1868

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Prorogation des Zusammentrittes der Delegationen über den 12. November hinaus, um noch
vorher den Beschluss des Reichsrates über das Wehrgesetz zu ermöglichen.

KZ. 3767 –MRZ. 138

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 24. November
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 139 Ministerrat, Wien, 6. November 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Wegen Ah. Sanktionierung des Landtagsbeschlusses in Niederösterreich bezüglich der Forter-
hebung der Brückenmaut an den Brücken bei Traismauer. II. Detto in Oberösterreich wegen
Einführung einer Gebühr für die Aufnahme in den Gemeindeverband von Ischl, Viechtwang
undWaldhausen. III. Detto in Salzburg detto von Schleedorf, Siezenheim etc. IV.Detto in Stei-
ermark wegen einer 30%igen Umlage zur Deckung der Bezirkserfordernisse in Liezen pro 1869.
V.Detto inTirolwegenEinhebung einerAbgabe jährlicher 3.000 fl. und später 4.000 fl. vonden
Bäckern in Pergine. VI. Detto in Tirol betreffend einen Anhang zum Gemeindegesetze bezüg-
lich derObliegenheiten derGemeindevorsteher. VII.Detto inTirol betreffend dieAbänderung
der Gemeindeordnung in Bozen und Innsbruck. VIII. Detto in Tirol betreffend die Tragung
der Kosten für dieWachen bei Viehseuchen. IX. Detto in Böhmen betreffend die Abänderung
des § 87 der Gemeindeordnung. X. Detto in Böhmen betreffend die Trennungmehrerer bisher
vereinigter Ortschaften und Konstituierung derselben zu selbständigen Gemeinden. XI. Det-
to in Böhmen wegen Einhebung einer Bezirksumlage in den Bezirken Kamenitz und Lomnitz.
XII. Detto in Mähren betreffend die Hundesteuer in Kremsier und Olmütz. XIII. Detto in
Schlesien betreffend die Abänderung des § 77 der schlesischenGemeindeordnung de dato 15. 11.
1863 hinsichtlich des Selbstbesteuerungsrechtes der Gemeinden. XIV. Detto in Schlesien we-
gen Verschiebung der Aktivierung der Bezirksvertretungen bis zur Revision des Gesetzes über
die Bezirksvertretung. XV.Detto in Schlesien betreffend denKostenbeitrag derHeimatgemein-
den für Schüblinge. XVI. Detto in Galizien betreffend die durch das Land zu übernehmende
Bürgschaft für das von der Stadt Stanislau aufzunehmende Anlehen per 500.000 f. XVII. Det-
to in Görz betreffend die Abänderung der Grundordnung. XVIII. Detto in Istrien betreffend
die Klassifizierung der nicht ärarischen Straßen in Istrien. XIX. Detto in Görz betreffend
die Veräußerung eines dem provinzialständischen Fonds gehörenden Ackergrunde. XX. Re-
kurs des Dr. Funke in Leitmeritz gegen die Statthaltereientscheidung wegen Beanständung der
Gründung eines deutschen Turnverbandes in Böhmen. XXI. Postvertrag mit den Donaufürs-
tentümern. XXII. Ah. Sanktionierung des Rekrutierungkontingentgesetzes. XXIII. Über-
einkommen mit Ungarn bezüglich des Stempelgebühren- und Taxwesens. XXIV. Proposi-
tion der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft wegen Auflösung des Staatsgarantiegesetzes usw.
XXV. Übereinkommen der beiderseitigen Ministerien wegen Pauschalierung der Auslagen für
das Zollgefälle. XXVI. Bezüglich der Erhebung des Ritters v. Mayrau in den Freiherrenstand.
XXVII. Antwort auf die Note des Reichskanzlers wegen der Auszeichnung des Dichters Kom-
pert. XXVIII. Aufhebung der Verpflichtung der offiziellen Landeszeitungen zur Aufnahme
unentgeltlicher Amtsinserate. XXIX. Volksversammlung behufs Gründung eines Vereins für
Gewissensfreiheit.

KZ. 4025 –MRZ. 139

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 24. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 140 Ministerrat, Wien, 7. November 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Zatloukal (bei I).
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I. Gesetzentwurf über den Wirkungskreis der Militärgerichte. II. Erhöhung der Pension des
Ministerialrates Becher. III. Ah.Auszeichnung für denArchivar desHerrenhausesHofelmayer.
IV. Gesetz des schlesischen Landtages betreffend die Auflösung der Kontributionskörnerfonds.
V. Einschreiten wegen Gestattung der Bildung einer Freimaurerloge inWien.

KZ. 4027 –MRZ. 140

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 141 Ministerrat, Wien, 8. November 1868

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage der Ah. Titel und der Territorialbezeichnungen. II. Böhmischer Landtagsbeschluss
betreffend die Trennung des Prager Polytechnikums in zwei national geschiedene Institute.

KZ. 4028 –MRZ. 141

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 24. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 142 Ministerrat, Wien, 12. November 1868

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Ordensauszeichnungen. II. Antrag des Statthaltereileiters in Prag, FML. Freiherrn v. Koller,
dass dem Grafen Heinrich Clam-Martinic die geheime Ratswürde entzogen werde. III. Ver-
trauenskundgebung der Gemeinde Altaussee aus Anlass der päpstlichen Allokution und der
bischöflichen Hirtenbriefe. IV. Ah. Sanktionierung der Beschlüsse des niederösterreichischen
Landtages betreffend die Beitragsleistung zur Donauregulierung. V. Ah. Sanktionierung des
Gesetzes bezüglich der Änderung der Statuten der Nationalbank.

KZ. 4029 –MRZ. 142

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 30. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 143 Ministerrat, Wien, 14. November 1868 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Einholung der Sanktion für das Istrianer Landesgesetz betreffend die Bildung neuer Ortsge-
meinden. II. Detto für das niederösterreichische Landesgesetz wegen Abänderung des § 38 der
Gemeindewahlordnung für Niederösterreich. III. Detto für das oberösterreichische Landesge-
setz betreffend einen Tarif für Ärzte, Wundärzte und Hebammen bei Behandlung Armer und
Findlinge. IV. Detto für das oberösterreichische Landesgesetz betreffend Gemeindeumlagen,
dann Abgaben für Haltung von Hunden. V. Einholung der Ah. Sanktion für das galizische
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Landesgesetz betreffend die Bedeckung der Kosten der in öffentlichen Spitälern behandelten
Armen. VI. Detto für den Beschluss des niederösterreichischen Landtages betreffend eine
nachträgliche 20%ige Umlage für den Straßenbezirk Geras. VII. Detto für das oberösterrei-
chische Landesgesetz betreffend die Bildung von vier Konkurrenzbezirken für Bezirksstraßen-
umlegungen. VIII. Detto für den Beschluss des oberösterreichischen Landtages betreffend
die Zinskreuzereinhebung in Eferding. IX. Detto für das galizischen Landesgesetz betreffend
Änderungen des Gemeindegesetzes aus Anlass des Entfalls der Beschränkungen inHinsicht der
Teilnahme nichtchristlicher Gemeindeglieder an der Gemeindevertretung. X. Detto für das
oberösterreichische Landesgesetz betreffend die Aufhebung desMusikimpostgefälles. XI. Det-
to für die böhmischen Landesgesetze wegen Änderung der §§ 10 Gemeindeordnung und 15 Ge-
meindewahlordnung, dann der §§ 13, 15, und 17 der Landtagswahlordnung. XII. Detto für
das tirolerische Landesgesetz wegen Änderung der Gemeindeordnung von Trient. XIII. Ein-
holung der Ah. Sanktion für den Beschluss des mährischen Landtags wegen Heimatrechtsge-
bühren in Uttigsdorf und Boskowstein. XIV. Detto für das Görzer Landesgesetz wegen Ein-
führung einer Hundesteuer in Görz. XV. Ablehnung der Ah. Sanktion des vom schlesischen
Landtage beschlossenen Statutes für Bielitz. XVI. Änderung des § 6 der Geschäftsordnung
des Herrenhauses (Ernennung des Kanzleidirektors). XVII. Kompetenz zur Abänderung der
Wohnungskündigungs- und Räumungstermine zunächst mit Rücksicht auf Linz und Urfahr.
XVIII. Staatsbeitrag per 3.000 beziehungsweise 5.000 fr. für die Naturforscherversammlung in
Innsbruck.

KZ. 4030 –MRZ. 143
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 30. November
1868. [Franz Joseph].

Nr. 144 Ministerrat, Wien, 14. November 1868 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Ordens- und Adelsauszeichnungen. II. Der Vorgang der Prager Polizeidirektion anlässlich
der vorausgesetzten Demonstrationen in Prag am 8. November.

KZ. 4031 –MRZ. 144
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 4. Dezember
1868. [Franz Joseph].

Nr. 145 Ministerrat, Wien, 14. November 1868 – Protokoll III

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Ausspruch der Ah. Anerkennung für das erfolgreiche Bemühen des Ministeriums bezüglich
des Wehrgesetzes. II. Nichtsanktionierung des vom schlesischen Landtage beschlossenen Ge-
setzes betreffend die Auflösung der Kontributionskörnerfonds. III. Entscheidung in der Frage
bezüglich der Ah. Titel und der Territorialbezeichnungen. IV.Wegen Behandlung desWehrge-
setzes im Herrenhause. V. Ah. Aufforderung an den Ministerrat, in der Zeit bis zumWieder-
zusammentritte des Reichsrates die Wünsche Galiziens zu prüfen.

KZ. 4032 –MRZ. 145
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 4. Dezember
1868. [Franz Joseph].
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Nr. 146 Ministerrat, Wien, 19. November 1868

RS. fehlt. Abschrift des Tagesordnungspunktes XIX, Ava., HM. Präs., Ktn. 837.Wortlaut und
Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1868.
P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Wegen Ah. Sanktionierung des vom Landtage in Steiermark beschlossenen Gesetzes über die
Form der von derHufbeschlagslehranstalt auszustellenden Zeugnisse. II. Detto inNiederöster-
reich über die gewerblichen Fortbildungsanstalten. III. Detto in Steiermark betreff des Statutes
für die Landschaftsbürgerschulen. IV. Prätention von Seite der Evangelischen, dass trotz der
den evangelischenKultus- und Schulzwecken gewidmeten StaatsdotationdieseZwecke zugleich
aus dem Normalschulfonds dotiert werden. V. Einbringung des Gesetzentwurfes bezüglich
der Übernahme eines Drittels der Donauregulierungsauslagen auf den Staatsschatz. VI.Wegen
Sanktionierung des vom Landtage in Niederösterreich beschlossenen Gesetzes betreffend die
Kompetenz bei Aufstellung vonMauten etc. VII. Detto in Görz betreffend die Klassifizierung
der nicht ärarischen Straßen. VIII. Detto in Tirol über die Bezirksvertretung. IX. Wegen teil-
weiser Ah. Genehmigung des vom böhmischen Landtag beschlossenen Gesetzes betreffend die
Taxeinhebung fürRealbesitzerwerbungen undAufnahme in denGemeindeverband. X.Wegen
Aufhebung des Konkretalstatus derMinisterial- und Sektionsräte. XI.Weigerung inOberöster-
reich undMähren, sich der Exkamerierung der Straßen zu fügen. XII. Frage wegenAusfolgung
der im Jahre 1848 konfiszierten, in denDepots noch erliegendenWaffen. XIII.Mangel an Perso-
nale für Zustellung vonMahnungen undVornahme vonExekutionen und die Steuereinhebung
in Tirol. XIV.Nichtsanktionierung des vomBukowinaer Landtage beschlossenenGesetzes we-
gen Abänderung des § 16 der Landesordnung. XV. Vereinbarung mit Ungarns Ministerium
wegen Einbringung des Rekrutenkontingentsgesetzes pro 1869. XVI. Betreff der seinerzeitigen
Pensionierung des Polizeidirektors Straub in Prag. XVII. Promemoria des Prager Stadtrates
über die dortigen Ausschreitungen. XVIII. Privatschreiben des Kardinals Rauscher in Betreff
der Führung der Matrikenbücher. XIX. Gerüchte wegen Fortsetzung der Rudolfsbahn nach
Italien statt über den Predil über Pontebba. XX. In der Angelegenheit des Hafenbaues Tri-
est. XXI. Bau einer Verbindungsbahn zwischen Ungarn und Galizien. XXII. Änderung in
demÜbereinkommenmit dem ungarischenMinisterium in Betreff der gemeinsamen Zivilpen-
sionen. XXIII. Wegen der Abhaltung der Staats-Wohltätigkeitslotterien. XXIV. Wegen eines
Übereinkommens mit dem ungarischen Ministerium bezüglich der Steuer der gemeinschaftli-
chen Eisenbahnen.

KZ. 4033 –MRZ. 146
[I.–XVIII. fehlt]

[XIX.]DerHandelsminister referierte, dass der Statthaltereileiter inTriest ihmangezeigt ha-
be, dass das Gerücht, dass die Fortsetzung der Rudolfsbahn statt über den Predil nach Italien
über Pontebba zur Ausführung gebracht werden wolle, große Bestürzung in Triest hervorge-
rufen habe1.

Da hierüber keine Unterhandlungen seitens der Regierung stattgefunden haben und
dieselbe im Tenor der hierüber erflossenen Ah. Entschließung „anzustreben hat“, dass die
Bahn auf österreichischem Gebiete bis zum Meere gebaut wird, und da sich auch schon in

1 Fortsetzung desMR. v. 31. 1. 1868/VIII. Vgl. dazu das Telegrammdes Statthaltereirates und Regierungskom-
missärs beim Görzer Landtag, Felix Pino Freiherr v. Friedenthal, an das Handelsministerium v. 3. 9. 1868
über die Bestürzung wegen solcher angeblichen Einigung mit der italienischen Regierung, Ava., VA., HM.,
Zl. 13250/1868.
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Triest einComitato hiefür gebildet und die politisch-technische Begehung dieserTrasse nach-
gesucht hat2, beabsichtige er demStatthalter in dieserRichtung die erforderlicheBeruhigung
zu gewähren und gleichzeitig auch in dem halb offiziösen Eisenbahnblatt dieses Gerücht in
gleicherWeise dementieren zu lassen.Das erwähnteGerücht sei übrigens nicht ganz grundlos,
weil es an die Öffentlichkeit gedrungen sei, dass Baron Burger zur Zeit, als er zuletzt in Vene-
dig in besonderer Mission fungierte, und auch der Abgeordnete Schindler in dieser Bezie-
hung weitgehende Pourparlers mit Vertretern der italienischen Regierung hielten, wornach
die Strecke über Pontebba nach Udine ohne aller Staatsgarantie gebaut werden würde, wenn
die italienische Regierung sich zu einem Beitrage von 14Millionen Lire herbeilassen würde3.

DieKonferenz erklärte sichmit demVorhaben desHandelsministers einverstanden, der
Finanzministermit Beifügung desWunsches, dass sich in der Erklärung strikte an den Sinn
des Ministerratsbeschlusses vom 31. Jänner 1868 gehalten werde, wo der gebrauchte Aus-
druck „anstreben“ nur bedeuten könne, dass man die Frage der Predilbahn studieren werde.
Denn, mag man die Predilbahn bauen oder nicht, so sei doch so viel sicher, dass seinerzeit
die Bahn über Pontebba nachUdine zumAnschlusse an die italienischen Bahnen im Interes-
se der Kärntner Eisenindustrie wird gebaut werden müssen. Man würde sich aber sehr irren,
wennman glauben wollte, dass man durch den Bau über den Predil auch nur einen Italianis-
simo in Triest für sich gewinnen würde4.
[XX.–XXIV. fehlt]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 4. Dezember
1868. [Franz Joseph].

Nr. 147 Ministerrat, Wien, 25. November 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Antrag auf Hinterlegung der Originalien sämtlicher Ah. sanktionierten Gesetze in der Re-
gistratur des Ministerrates. II. Betreff der Bestellung lf. Kommissäre bei den Gesellschaften,
Banken etc. III. Frage, wie bei den Adelsdiplomen, Schiffspatenten etc. die Eingangsformel
infolge der neuen Fassung des Ah. Titels zu lauten habe, dann, ob das betreffende Ah. Hand-
schreiben den beiden Häusern des Reichsrates mitzuteilen sei. IV. Wegen Einbringung des
Entwurfes eines Staatsbürgerrechtsgesetzes im Reichsrate. V. Wegen Einbringung des Volks-

2 Siehe dazu das SchreibenMoerings an Plener v. 2. 10. 1868,Ava., VA., HM., Zl. 17447/1868.
3 Das Gerücht gründete sich auf Art. XIII desWiener Friedensvertrages mit Italien, in dem beide Regierungen

die Verpflichtung eingingen, den Eisenbahnverkehr zu erleichtern und beide Eisenbahnnetze enger zu verbin-
denRgbl.Nr. 116/1866, und auf dem Schlussprotokoll v. 23. 4. 1867 zu Art. V des Postvertrages mit Italien,
in dem diese Verpflichtung erneut ausgesprochen und Pontebba ausdrücklich als Anschlussstelle genannt wur-
de,Rgbl.Nr. 110/1867.

4 Im Sinne des Ministerratsbeschlusses beantwortete Plener mit Schreiben (K.) v. 20. 11. 1868 das vonMoering
an Se. Excellenz den Minister des Inneren [sic!] gerichtete Berichtschreiben mit der Mitteilung über die
anfangs erwähnte Bestürzung, Ava., VA., HM., Zl. 20470/1868. Im Artikel Zum Projecte der Pontebba-
bahn im Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschifffahrt der oesterreichisch-un-
garischen Monarchie v. 5. 12. 1868 wurde eine Einigung über den Bau der Pontebbabahn mit der ita-
lienischen Regierung entschieden zurückgewiesen. Die diese Materie behandelndenMR. v. 1. 3. 1869/II, MR.
v. 12. 3. 1869/II undMR. v. 23. 3. 1869/VI sind nicht mehr vorhanden. Fortsetzung des Gegenstandes inMR.
v. 25. 4. 1869/III.
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zählungsgesetzes. VI. Wegen Zulassung einer Deputation der Stadt Brünn am Ah. Hoflager
behufs Abänderung der Ah. Entschließung vom 15. 10. 1865 über die Vermögensverwaltung
der ehemaligen kgl. Stadt Brünn. VII. Wegen Sanktionierung des vom Landtage in Schlesien
gefassten Beschlusses betreffend die Einhebung von Gemeindeumlagen. VIII. Detto in Stei-
ermark wegen Einhebung von Zinskreuzern in Marburg. IX. Detto in Galizien betreffend
die Bedeckung der Gemeindeauslagen in Wilkow und Młyniska durch Zuschlag zu den direk-
ten Steuern. X. Detto in Galizien wegen Gemeindezuschlags von den geistigen Getränken in
Przemysl. XI.Wegen Sanktionierung des vomLandtage inNiederösterreich gefassten Beschlus-
ses betreffend die Regelung des Mautgebührentarifes zu St. Egyd und Freiland. XII. Detto
in Krain wegen Taxeinhebung in den Gemeinden für die ihnen obliegenden Parteiamtshand-
lungen. XIII. Detto in Steiermark betreffend die Regelung des Wahlrechtes in Städten und
Märkten, welche mit der umwohnenden Landbevölkerung zu einer Ortsgemeinde verbunden
sind. XIV. Detto in Böhmen beschlossenen Gesetzes betreffend die Armenpflege. XV. Det-
to in Niederösterreich über die Bauordnung für Wien. XVI. Detto in Steiermark betreffend
die Bestimmung der Bezirksstraßen I. Klasse. XVII. Nichtsanktionierung der vom galizischen
Landtage beschlossenen Gesetze betreffend die Amtssprache bei den k. k. Administrativ- etc.
Behörden. XVIII. Berichte des Polizeidirektors und des Statthalters in Prag bezüglich des Vor-
ganges der Polizei bei Verhaftung der mit Trauerzeichen versehenen Kirchenbesucher. XIX. Ei-
senbahnverbindung von Ungarn und Galizien. XX. Sanktionierung des Gesetzes betreffend
die Verwendung und Verwertung der Glacisgründe in Graz. XXI. Abschluss des Verkaufsge-
schäftes bezüglich des Staatsgutes „Kobernaußerwald“ in Oberösterreich. XXII. Schwierigkeit
bei Negoziieren des Anlehens für die Stadt Stanislau. XXIII. Vorschläge des ungarischen Fi-
nanzministers wegen Bestreitung der Kosten des Extraordinariums des Kriegsministeriums pro
1869. XXIV. Wegen Passierung einer in die Rechnung der Lemberg–Czernowitzer Eisenbahn
eingestellten Summe von 164.000 fl. für Stempelgebühren. XXV. Gesetzentwurf betreffend
die Errichtung von Gewerbegerichten. XXVI. Kompetenzkonflikt in der Sache des Gastwirtes
Neuhauser in Brünn gegen die dortige Stadtgemeinde wegen Ersatzleistung für Bequartierung
preußischer Truppen. XXVII. Gerichtliche Verfolgung des Abgeordneten P. Greuter wegen
seiner Rede inHippach. XXVIII. Zeitungsberichte über angebliche Einleitung vonAusgleichs-
verhandlungen mit Vertrauensmännern der Tschechen.

KZ. 4034 –MRZ. 147
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 15. Dezember
1868. [Franz Joseph]

Nr. 148 Ministerrat, Wien, 26. November 1868

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.

I. Begnadigung des wegen des Verbrechens derMajestätsbeleidigung verurteilten StadtratesWil-
helm Pick in Smichow. II. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Beschluss des Landtages in
Kärnten betreffend die Feststellung des Mauttarifes für den Klagenfurter Lendkanal. III. Det-
to des Görzer Landtages wegen Verteilung einiger Gemeindegründe in Nakla. IV. Schreiben
des Kardinals Ritter v. Rauscher wegen Modifikationen in der Ministerialverordnung vom 25.
September 1868 dieMatrikenführung betreffend. V. Verfassungsmäßige Behandlung des in Ba-
den-Baden am 25. Oktober l. J. abgeschlossenen Telegrafenvertrages mit dem Norddeutschen
Bund, Bayern, Württemberg und Baden. VI. Verhalten der Regierung bei den Wehrgesetzver-
handlungen imHerrenhause inAbsicht auf die eventuelle Frage wegen derMilitärbefreiung der
vormals deutschen Standesherrn.
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KZ. 4035 –MRZ. 148

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 15. Dezember
1868. [Franz Joseph]

Nr. 149 Ministerrat, Wien, 4. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Ah. Auszeichnung für den Bürgermeister und Gerichtsnotar in Karlsruhe Georg Gerhart.
II. Wegen Bewilligung einer höheren Pension und von Erziehungsbeiträgen für die Kerkermeis-
terswitwe in Lemberg. III. Rekurs des steiermärkischen Konsistoriums gegen die Ernennung
eines Lehrers in Friedau. IV. Gesetzentwurf betreffend die Haftung der Eisenbahnunterneh-
mungen für die auf Eisenbahnen herbeigeführten körperlichen Verletzungen oder Tötungen.
V. Entwurf eines Schreibens an den FML. Fürsten Windischgrätz als Erwiderung auf dessen
Promemoria betreffend das Verhältnis der vormals reichsständischen deutschen Standesherren
zum neuen Wehrgesetze. VI. Wegen Vereinbarung mit Ungarn über die Teilung der Garan-
tiesummen der gemeinsamen Eisenbahnen. VII. Anforderung der Nationalbank auf Subven-
tionierung pro 1868. VIII. Gesetzentwurf über die Grund-, Gebäude-, Erwerb- und Personal-
einkommensteuer. IX. Gesetzentwurf über Aktiengesellschaften etc. X. Promemoria des
Statthalters in Dalmatien über die dortige Sprachenfrage. XI. Detto über einige Bedürfnisse
Dalmatiens: Volksbildung, Straßenbau etc. XII. Ah. Auszeichnung für den Bezirkshauptmann
Freiburg. XIII. Ah. Sanktionierung des Landesgesetzes in Krain betreffend die Hundesteuer.
XIV. Detto in Kärnten wegen Abänderung der Gemeindeordnung. XV. Frage wegen Sanktio-
nierung des vomBukowinaer Landtage beschlossenen Gesetzes über Bewilligung von Auflagen
auf Unternehmungen und Erwerbszweige in Czernowitz.

KZ. 4037 –MRZ. 149

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Dezember
1868. [Franz Joseph]

Nr. 150 Ministerrat, Wien, 5. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw.Wagner.

I. Promemoria des Statthalters in Dalmatien bezüglich der Sprachenfrage ebendort. II. Det-
to bezüglich einiger Bedürfnisse in Dalmatien: Hebung des Unterrichtes, der Landwirtschaft
etc. III. Berechtigung des Statthalters, in den Kommissionen des dalmatinischen Landtages zu
erscheinen. IV. Personalzulage für den Bezirkshauptmann in Ragusa. V. Reden des Professors
Dr. Scherer bei den Kommersen der Burschenschaften Silesia und Arminia. VI. Vorgang des
Olmützer geistlichen Ehegerichtes. VII. Unterlassung der Mitteilung der Ah. Entschließung
wegenÄnderung des Ah. Titels an denReichsrat. VIII. Erlassung einer Regierungsverordnung
in der Flaggenfrage. IX. Antrag auf Ah. Sanktionierung des Landtagsgesetzes in Niederös-
terreich bezüglich der Holzabstockung in der Gemeinde Bisamberg. X. Detto detto wegen
Verteilung von Gemeindegründen in Garsten, Oed, Fischau und Partendorf. XI. Detto det-
to wegen Einhebung einer Mautgebühr an der Pielachbrücke zu Gräfendorf. XII. Detto in
Kärnten wegen Gemeindeaufnahmsgebühr zu Feistritz. XIII. Frage wegen Sanktionierung des
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steiermärkischen Landesgesetzes über die Kompetenz imVerfahren inAngelegenheit der öffent-
lichen, nicht ärarischen Straßen etc. XIV. Frage wegen Sanktionierung des vom böhmischen
Landtage beschlossenen Gesetzes wegen Aufhebung der politischen Ehekonsense. XV. Nichts-
anktionierung des vom galizischen Landtage beschlossenen Gesetzes über die Bemautung der
öffentlichen, nicht ärarischen Straßen, Brücken etc. XVI. Behandlung dreier vorliegender Ge-
suche zur Bewilligung von Sammlungen. XVII. Nichtsanktionierung des vom Bukowinaer
Landtage beschlossenen Gesetzes wegen Abänderung der Gemeindeordnung. XVIII. Entzie-
hung des Postdebits für das in Venedig erscheinende Journal „Il Tempo“. XIX. Gesetzentwurf
betreffend die Grundzüge bei Anmeldung und Umgestaltung der Hypothekarrechte in Tirol.

KZ. 4041 –MRZ. 150

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Dezember
1868. [Franz Joseph]

Nr. 151 Ministerrat, Wien, 7. Dezember 1868

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Einholung der Ah. Genehmigung zur Vorlage des Gesetzentwurfes über die Grundsteuer an
den Reichsrat. II. Aufhebung der Beitragsleistung der Mühlenbesitzer der oberen Moldau zu
den Stauwehren. III. Einholung der Ah. Sanktion hinsichtlich der vom Krainer Landtage
beschlossenen Landesumlagen. IV. Detto für die vom dalmatinischen Landtage beschlos-
senen Nachtragsbestimmungen zur Gemeindewahlordnung für Dalmatien. V. Detto für
die Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages betreffend die Einführung von Gemeinde-
aufnahmsgebühren in Groß-Pertholz, Oberndorf, Neustadt, Aspang, Säusenstein und Tulln.
VI. Detto für die Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages betreffend die Trennung der
Ortsgemeinden Groß-Harras und Tipolz, Elsarn und Oberthürnau, Wienersdorf und Tribus-
winkel. VII. Ablehnung der Ah. Sanktion für das vom steiermärkischen Landtage beschlossene
Gemeindestatut für Graz. VIII. Freiexemplare der amtlichen Landeszeitungen für Behörden.
IX. Überweisung der Entscheidungen letzter Instanz in Forst-, Jagd- und Feldpolizei-, dann Fi-
schereiangelegenheiten in das Ressort des Ackerbauministeriums. X. Vorlage an den Reichsrat
wegen des Staatspreises per 10.000 fr. pro 1876 für Seidenbauprämien. XI. Unterordnung der
Bergakademien zu Přibram und Leoben unter das Ackerbauministerium. XII. Weglassung des
§ 4 des Gesetzes über die Haftpflicht der Eisenbahnunternehmungen für auf Eisenbahnen her-
beigeführte körperliche Verletzungen und Tötungen. XIII. Gesetzentwurf über die Volkszäh-
lung. XIV. Frage der Erwirkung der Ah. Sanktionierung der von den Landtagen beschlossenen
Gesetze über die Schulaufsicht. XV. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens für
den zu pensionierenden Handelsministerialexpeditsdirektor Durfeld. XVI. Kundgebung des
Ministerrates an den Reichskanzler aus Anlass seiner Erhebung in den Grafenstand.

KZ. 4651 –MRZ. 151

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Dezember
1868. [Franz Joseph]
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Nr. 152 Ministerrat, Wien, 9. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Beglückwünschungsschreiben der k. k.Minister an denReichskanzler. II. Einholung der Ah.
Ermächtigung zur Einbringung des Gesetzentwurfes über die Gebäudesteuer an den Reichsrat.
III. Detto des Entwurfes des Finanzgesetzes. IV. In Angelegenheit der Anforderung der Na-
tionalbank auf die Staatssubvention. V. Ausbruch der Viehseuche zu Krasna in der Bukowina.
VI. Entwurf des Schreibens an den FML. Fürsten Windischgrätz in Angelegenheit der Militär-
befreiung der vormals reichsunmittelbaren Standesherren. VII. Oberösterreich: Landtagsbe-
schlüsse über a) die Voranschläge des Grundentlastungs- und Landesfonds, b) die Auflassung
des Findelhauses. VIII.WegenAh. Sanktionierung des vomgalizischenLandtage beschlossenen
Gesetzes über denAusbaumehrerer Landesstraßen. IX. Vorgang gegenüber den vomProfessor
Dr. Scherer anlässlich von Burschenschaftskommersen gehaltenenReden. X. Sammlungen des
Prager Journals „Frisch voran“.

KZ. 4652 –MRZ. 152

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph]

Nr. 153 Ministerrat, Wien, 10. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzentwurf über die Volksschulaufsicht in Galizien. II. Frage wegen Erlassung einer Mi-
nisterialverordnungbezüglich der Schulaufsicht in jenenLändern, rücksichtlichwelcher die von
den Landtagen beschlossenen Schulaufsichtsgesetze der Ah. Sanktion nicht empfohlen werden
können. III. Erwiderung des Reichskanzlers auf das Beglückwünschungsschreiben des k. k.
Ministerrates. IV. Ah. Begnadigung des Smichover Bürgers Pick undWeisung an die Staatsan-
waltschaft in Prag wegen milderen Vorgehens in Presssachen. V. Einholung der Ah. Ermäch-
tigung zur Einbringung des provisorischen Steuergesetzes für die drei ersten Monate des Jahres
1869 im Reichsrate. VI. Beantwortung der Interpellation aus Anlass des Hořowitzer Eisen-
bahnunglücksfalles. VII. Deputation der Mennoniten aus Galizien wegen Befreiung von der
Militärpflicht.

KZ. 4654 –MRZ. 153

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. Jänner 1869.
[Franz Joseph]

Nr. 154 Ministerrat, Wien, 15. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Galizianische Frage. II. Besetzung der Finanzdirektorsstelle in Triest. III. Verkauf des Staats-
gutes Oberstockstall in Niederösterreich. IV. Bewilligung eines verzinslichen Anlehens mit
Prämien für die Stadt Stanislau. V. Antrag auf Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-
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Ordens an Medailleur Radnitzky und Professor Bauer. VI. Übertragung des Fürstenstandes
des verstorbenen Fürsten JosefDietrichstein auf dessen SchwiegersohnAlexanderGrafenMens-
dorff-Pouilly.

KZ. 4655 –MRZ. 154

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 12. Jänner 1869.
[Franz Joseph]

Nr. 155 Ministerrat, Wien, 16. Dezember 1868

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Horst, Rohrau.

I. Bestimmungen für den Übergang zum neuen Wehrgesetze. II. Erwirkung der Ah. Sankti-
on für den Beschluss des niederösterreichischen Landtages wegen des mehr als 25%igen Verzeh-
rungssteuerzuschlages für Wien. III. Detto bezüglich der vom niederösterreichischen Landta-
ge beschlossenen Einführung der Hundesteuer in Wien, Wiener Neustadt und anderen Orten.
IV. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Beschluss des niederösterreichischen Landtages in Be-
treff der Landesfonds- und Grundentlastungsfondszuschläge pro 1868 und 1869. V. Detto
bezüglich des vom Görzer Landtage beschlossenen Gesetzes wegen Vereinigung von zwei und
mehr Ortsgemeinden. VI. Detto bezüglich der vom Tiroler Landtage beschlossenen Hunde-
steuer für Ala; Ablehnung der Ah. Sanktion bezüglich einer nachträglichen Umlage pro 1868
daselbst auf die Bierkonsumtion. VII. Antrag auf Besetzung derVizelandeshauptmannsstelle in
der Bukowina durchDr.Kochanowski. VIII. AntragwegenVerleihung desOrdens der eisernen
Krone II. Klasse an den Statthaltereivizepräsidenten in Prag, Freiherrn v. Henninger. IX. Frage
der Übernahme der Dotation für kroatisch-slawonische, vormals serbisch-banater und sieben-
bürgische Präbenden des Haller Damenstiftes auf das ungarische Budget.

KZ. 4656 –MRZ. 155

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 12. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 156 Ministerrat, Wien, 19. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Einholung der Ah. Sanktion für das Landesgesetz inNiederösterreich wegen Bewilligung von
Zinskreuzern für Ober- und Unter-St. Veit und Nussdorf. II. Detto in Kärnten wegen Ände-
rung der Einteilung der Straßenkonkurrenzbezirke. III. Detto in Steiermark wegen Einreihung
exkamerierter ärarischer Straßen in Bezirksstraßen I. Klasse. IV. Detto in Niederösterreich
wegen Bewilligung einer Brückenmaut über die Thaya für die Gemeinde Raabs. V. Detto
in Tirol bezüglich der Refundierung der Schubkosten von Seite der Gemeinde an den Landes-
fonds. VI. Meinungsdifferenz zwischen dem Justiz- und dem Ministerium des Innern wegen
Tragung der Arrestantenkosten. VII. Wegen Vereinfachung der Titulaturen und stilistischen
Form hinsichtlich des Dienstverkehres der Zivilbehörden untereinander. VIII. Betreffend die
Unterredung des Ministers des Innern mit den galizischen Abgeordneten bezüglich der galizi-
schenWünsche. IX. Benötigung einer authentischenÜbersetzung des kroatischenAusgleiches
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behufs der Beantwortung der Interpellation des Abgeordneten Dr. Sturm über die staatsrecht-
liche Stellung Dalmatiens. X. Betreffend die Bitte des Louis v. Haber um eine Ah. Auszeich-
nung. XI. Bau einer Lokomotiveisenbahn von Friedland über Mistek–Paskau nach Ostrau.
XII. Auszeichnungsantrag für den Zündwarenhändler M. Pollak anlässlich des Rudolfinums.
XIII. Änderungen im Gesetzentwurfe über die Militärgerichtsbarkeit.

KZ. 4657 –MRZ. 156

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 157 Ministerrat, Wien, 21. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Mitteilung von der Ah. Sanktion des Gesetzes wegen Forterhebung der Steuern während der
drei erstenMonate 1869. II. Einholung derAh. Sanktion für die vomReichsrate angenommene
Konkursordnung. III. Gesetzentwurf mit den grundsätzlichen Bestimmungen über das Volks-
schulwesen. IV. Betreffend den Anschluss der böhmischen Nordwestbahn an die sächsischen
Bahnlinien. V. Frage wegen Ah. Sanktionierung des Gesetzes über den Ausnahmezustand.
VI. Frage wegen Beantwortung der Eingabe des Prager Stadtrates bezüglich der Auflösung der
Kommunalwache und der sonstigenMaßregeln. VII.WegenAh. Genehmigung der Beschlüsse
des galizischenLandtages über dieVoranschläge desLandes unddesGrundentlastungsfondspro
1868 und 1869. VIII. Einholung der Ah. Sanktion für das Landesgesetz in Krain wegen Einrei-
hungder St. Peter–DorneggerReichsstraße indieKategorie derKonkurrenzstraßen. IX.Abwei-
sung des Holl mit seinemMinisterialrekurse bezüglich der Bildung einesWehrvereines inWien.
X. Mitteilung der Ah. Entschließung wegen Überweisung der Bergakademien aus dem Ressort
des Finanzministeriums in jenes des Ackerbauministeriums. XI. Auszeichnungsantrag für den
StatthaltereiratWeber in Prag. XII. Auszeichnungsantrag für denHof- undGerichtsadvokaten
Dr. Gredler.

KZ. 4658 –MRZ. 157

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 14. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 158 Ministerrat, Wien, 23. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Publikation des Protokolls über das türkischeGesetz wegen Erwerbung unbeweglichen Eigen-
tums im ottomanischen Reiche. II. Wegen Bewilligung von 10.000 fl. aus dem Staatsschatze
behufs Vergütung unberichtigter Kriegsschäden in Südtirol. III. Einholung der Ah. Sank-
tion für den Landtagsbeschluss in Niederösterreich wegen Einhebung von 4 Zinskreuzern in
der Gemeinde Salmannsdorf. IV. Fertigung der Intimationsschreiben bei Ah. Verleihung des
Regierungs- oder kaiserlichen Ratstitels durch den Antrag stellendenMinister. V. Frage wegen
Änderung des Titels bei dem Reichsgesetzblatte. VI. Mitteilung der Erwiderung des FML.
Fürst Windischgrätz auf das an ihn wegen Militärbefreiung der früheren reichsunmittelbaren
deutschen Standesherren gerichtete Schreiben. VII. Einholung der Ah. Sanktion für die vom
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Reichsrate beschlossenen Gesetzentwürfe betreffend a) die Versöhnungsversuche vor gerichtli-
chen Ehescheidungen; b) die Eheschließung zwischen Angehörigen verschiedener christlicher
Konfessionen. VIII. Gesetzentwurf betreffend die Grundsätze zur Regelung des Volksschulwe-
sens. IX. Verbreiterung der Rossitzer Bahn.

KZ. 4659 –MRZ. 158

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 159 Ministerrat, Wien, 28. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I.Mitteilung von einer Adresse des Verfassungsvereines inCilli mit demProteste gegen die Tren-
nung der Slowenen von dem Verbande mit dem steiermärkischen Unterlande. II. Einholung
der Ah. Genehmigung für den Landtagsbeschluss in Niederösterreich wegen Einhebung von
Zinskreuzern in den Gemeinden Vöslau, Floridsdorf etc. III. Detto in Steiermark wegen einer
Landesumlage von 35% pro 1869. IV. Betreffend die Dispens von dem Erfordernisse des 30. Le-
bensjahres zumBetriebe desHausierhandels. V. Einholung derAh.Genehmigung für die Land-
tagsbeschlüsse in Kärnten betreffend die Grundentlastungs- und Landesfondsvoranschläge pro
1868/69. VI. Nichtsanktionierung der galizischen Landesgesetze betreffend die Ausscheidung
der deutschen Kolonie Dobrzanica von der Nationalgemeinde gleichen Namens, dann Klasno
von Siercze etc. VII. Einholung der Ah. Sanktion für das Landesgesetz in Krain wegen Än-
derung der §§ 1–4 der Gemeindeordnung de dato 17. 2. 1866. VIII. Nichtsanktionierung des
vom Landtage in der Bukowina beschlossenen Bezirksvertretungsgesetzes. IX. Frage wegen
Sanktionierung oderNichtsanktionierung der Beschlüsse der Landtage über die Regierungsvor-
lagen a)Gesetz wegenAbänderung der Bestimmungen der Landtagswahlordnung über die Aus-
schließung von demWahlrechte und derWählbarkeit; b) Gesetz mit den Bestimmungen für die
Fälle, wenn ein Landtagsabgeordneter verurteilt oder in strafgerichtliche Untersuchung gezo-
gen wird. X. Nichtsanktionierung des vom Landtage in Mähren beschlossenen Gesetzes mit
dem Statute für Kremsier. XI. Nichtsanktionierung des vom Landtage in Istrien beschlos-
senen Gesetzes wegen Abänderung der Gemeindewahlordnung. XII. Detto in Dalmatien
betreffend die Ausschließung von der Wahlberechtigung undWählbarkeit in die Gemeindever-
tretung. XIII. Detto in Salzburg betreffend das Gemeindestatut und Gemeindewahlordnung
für die Landeshauptstadt Salzburg. XIV. Gesetzentwurf betreffend den Abschluss von Ver-
gleichen mit den Landesvertretungen in Böhmen, Schlesien, Oberösterreich, Steiermark und
Krain bezüglich der denselben gezahlten Subventionen usw. XV. Einbringung des Gesetz-
entwurfes betreffend denAbschluss eines Übereinkommensmit dem ungarischenMinisterium
wegen gegenseitiger Feststellung der Auslagen im Zollgefälle. XVI. Auszeichnungsantrag für
Dr. Freiherr v. Härdtl. XVII. Gesetzentwurf betreffend die Errichtung von Gewerbegerichten.
XVIII. Vorgang gegenüber den inWien sich bildenden religiösen Sekten.

KZ. 4660 –MRZ. 159

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 18. Jänner 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 160 Ministerrat, Wien, 29. Dezember 1868

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzentwurf über die Erwerbsteuer. II. Gesetzentwurf über die Personaleinkommensteuer.
III. Pensionsausmaß für den Sektionschef Kriegs-Au. IV. Gesuch eines Protestanten wegenGe-
stattung des Übertrittes seines katholischen Kindes in das protestantische Religionsbekenntnis.

KZ. 4661 –MRZ. 160

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 18. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 161 Ministerrat, Wien, 30. Dezember 1868

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Verleihung der geheimen Ratswürde an den Präsidenten des Oberlandesgerichtes in Triest
Freiherrn v. Hohenbühel. II. Situation des Bahnhofes der böhmischenNordwestbahn in Karls-
bad. III. Finanzielle Begünstigungen der Unternehmung der Franz-Josefs-Bahn in Absicht
auf den schnelleren Ausbau ihrer sämtlichen Linien. IV. Einführung von Taxen für gewis-
se Amtshandlungen des Magistrates in Triest zur Deckung des Ausfalls im städtischen Budget.
V. Ah. Sanktionierung der Beschlüsse des dalmatinischen Landtages wegen Einhebung höherer
Gemeindezuschläge in einer Anzahl von Gemeinden pro 1868; Ablehnung der Ah. Genehmi-
gung bezüglich von Gemeindetaxen und Abgaben pro 1868, die in die Kategorie der Steuerzu-
schläge nicht gehören.

KZ. 4662 –MRZ. 161

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 18. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 162 Ministerrat, Wien, 6. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Angriffe der „Neuen Freien Presse“ auf denMinisterpräsidentenstellvertreter. II. Pensionsbe-
messungs- und Auszeichnungsantrag für den Polizeirat Janota. III. Durchfuhrangelegenheit
bezüglich Kanonenbestandteilen in die Donaufürstentümer. IV. Vertrauensadressen der Ge-
meinde Waidhofen an der Ybbs und des deutschen politischen Vereines in Leitmeritz an das
Gesamtministerium. V. Einholung der Ah. Genehmigung für die Verzehrungssteuerzuschläge
der Stadtgemeinde Görz. VI. Meinungsdifferenz zwischen den Ministern für Ackerbau und
des Innern bezüglich desRechtes desWaldbesitzers auf Berufung gegen freisprechende Erkennt-
nisse in Forstfrevelfällen. VII. Frage bezüglich des Beginnes der Rückerstattung des galizischen
Notstandsvorschusses. VIII. Betreffend die Sammlung behufs Errichtung einer böhmischen
Gewerbeschule inWien. IX. Antrag auf Verleihung des Freiherrnstandes an denMinisterialrat
Fluck v. Leidenkron. X. Personalveränderungen imMinisterium des Innern, insbesondere der
Sektionschefs. XI. Frage wegen Änderung des Ah. Titels bei den Eisenbahnkonzessionsurkun-
den, bei Privilegien etc. XII. Änderung imGesetzentwurfe über die Erwerbsteuer. XIII. Detto
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die Personaleinkommensteuer. XIV. Inslebentreten des mit der Schweiz abgeschlossenenHan-
delsvertrages. XV. Ernennung des Finanzbezirksdirektors Posanner zum Finanzlandesdirektor
in Laibach. XVI. Inanspruchnahme weiterer 120.000 fl. für innere Einrichtung des neuen
Opernhauses. XVII. Korrespondenzsprache zwischen dem galizischen Landesschulrat und der
dortigen Finanzprokuratur. XVIII. Subventionsfrage derNationalbank. XIX.Auszeichnungs-
antrag für denTabakfabrikendirektorMerkl. XX.ÜbereinkommenmitUngarnwegenTeilung
der Steuern von den gemeinsamenEisenbahnen. XXI. Ernennung vonHerrenhausmitgliedern.

KZ. 65 –MRZ. 1
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 5. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 163 Ministerrat, Wien, 8. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Konzessionserteilung der Eisenbahnstrecke von Falkenau über Bleistadt nach Klingenthal in
Sachsen. II. Beantwortung der Interpellation des Abgeordneten Skene betreffend die Vorlage
einer Strafprozessordnung für die Armee. III. Frage wegen Erlassung eines Waffendurchfuhr-
verbotes gegen Rumänien. IV. Ernennung von Herrenhausmitgliedern.

KZ. 66 –MRZ. 2
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 26. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 164 Ministerrat, Wien, 11. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe, Vermerk:Der Ministerpräsidentenstellvertreter erschien, weil zu Sr. Ma-
jestät befohlen, erst bei demBeratungsgegenstandeVII in der Sitzung und es führte während sei-
ner Abwesenheit der Handelsminister den Vorsitz; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst,
Brestel, Berger.
I. Gesetzentwurf wegen Einhebung einer Rentensteuer von Zinsen, öffentlichen Fonds usw.,
dann von den der Erwerbsteuer nicht unterliegenden Aktiengesellschaften. II. Ansuchen des
Tiroler Landtages hinsichtlich der Rückvergütung der zu viel gezahlten Weinsteuer an dortige
Wirte. III. Wunsch des Vorarlberger Landtages wegen Einhebung der Weinverzehrungssteu-
er bei dessen Einfuhr und nicht von den Schenkern. IV. In Angelegenheit der Lösung des
Garantieverhältnisses mit der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. V. Gesetzentwurf über
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, dann über Erwerbs- undWirt-
schaftsgenossenschaften. VI. Frage wegen Entziehung des Postdebits für die in Pest erscheinen-
de böhmische Zeitschrift „Obrana“. VII. Pensionsbemessungs- und Auszeichnungsantrag für
den Sektionschef im Finanzministerium Ritter v. Neuwall, dann Ernennung der Titularsekti-
onschefs Gobbi und Distler zu wirklichen und des Ministerialrates Moser zum Titularsektions-
chef. VIII. Beantwortung der Interpellation des Dr. Ryger betreffend das Knabenseminar in
Kremsier. IX. Frage wegen Änderung der Aufschrift „Kaiserthum Österreich“ in den Legiti-
mationskarten der Gewerbetreibenden nach Preußen. X. Wegen Ernennung von Herrenhaus-
mitgliedern.

KZ. 68 –MRZ. 3
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 31. Jänner 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 165 Ministerrat, Wien, 12. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger. An-
merkung der Herausgeber: Am selben Tag fand ein gemeinsamerMinisterrat unter kaiserlichem
Vorsitz statt, dem neben den gemeinsamen nur die cisleithanischen Minister zugezogen wurden,
GMR. v. 12. 1. 1869 publiziert inGmr. I/1,Nr. 30.DieserMinisterratwar inGMR. v. 4. 1. 1869 –
Gmr. I/1, Nr. 29 – von Franz Joseph als cisleithanischer Ministerrat angeordnet worden – siehe
Gmr. I/1, Nr. 29, Anm. 14.
I. Ah. Bedenken gegen die Sanktionierung des vom oberösterreichischen Landtage beschlosse-
nen Gesetzentwurfes, wornach zur Bewilligung von Zuschlägen zu den Steuern für Gemein-
dezwecke nicht mehr ein Landesgesetz, sondern nur die Genehmigung des Landesausschusses
erforderlich sein soll. II. Ah. bezeichnetes Gesuch des Oberlandesgerichtspräsidenten in Triest
Freiherrn v. Hohenbüchl um Ah. Verleihung der geheimen Ratswürde. III. Auszeichnungsan-
trag für denWiener Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Gredler. IV. Beratung über die galiziani-
sche Frage.

KZ. 70 –MRZ. 4
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 5. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 166 Ministerrat, Wien, 14. Jänner 1869 – Protokoll I

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.
[I.] Die Ernennung neuer Mitglieder in das Herrenhaus betreffend.

KZ. 69 –MRZ. 5
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 23. Jänner 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 167 Ministerrat, Wien, 14. Jänner 1869 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.
I. Beantwortung der Interpellation des Abgeordneten Dr. Sturm wegen der staatsrechtlichen
Stellung Dalmatiens mit Rücksicht auf den ungarisch-kroatischen Ausgleich. II. Anträge des
Statthalters von Dalmatien in Absicht auf eine mehrere Wirksamkeit des Statthalters in Bezug
auf die Bevölkerung. III. Frage wegen Aufhebung der Ritterlehen in den Ländern, wo sie
noch bestehen. IV. Nichtsanktionierung des galizischen Landtagsbeschlusses bezüglich der
öffentlichen Krankenanstalten. V. Vorfrage wegen Regelung der gegenseitigen Kompetenz
der diesseitigen und der ungarischen Gerichte. VI. Kompetenzkonflikt zwischen dem Landes-
verteidigungsministerium und dem Obersten Gerichtshof anlässlich der Klage des Gastwirtes
Neuhauser in Brünn gegen den dortigen Gemeinderat wegen Ersatzleistung für Bequartierung
preußischer Truppen.

KZ. 72 –MRZ. 6
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 26. Jänner 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 168 Ministerrat, Wien, 18. Jänner 1869 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Nachträglicher Vorschlag für ein Ag. zu ernennendes Mitglied des Herrenhauses.

KZ. 73 –MRZ. 7

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 5. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 169 Ministerrat, Wien, 18. Jänner 1869 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Nichtsanktionierung des von den Landtagen in Tirol und Vorarlberg beschlossenen Gesetz-
entwurfes wegen Einführung des Bataillonsverbandes unter den Landesschützenkompanien.
II. Mitteilung von den Telegrammen der Stadtkommunen Ragusa, Spalato und Sebenico we-
gen h[oher] Befriedigung über die Interpellationsbeantwortung bezüglich der staatsrechtlichen
Stellung Dalmatiens. III. Einholung der Ah. Sanktion für den Beschluss des mährischen Land-
tages betreffend die Auseinandersetzung der Anteile der Kranken-, Irren- etc. -fonds in Brünn
an dem denselben gemeinschaftlichen unbeweglichen Eigentume in Brünn. IV. Nichtsanktio-
nierung des dalmatinischen Landesgesetzes wegen Änderung der §§ 18 und 19 der Landesord-
nung. V. Pensionsbemessung für die Witwe des verstorbenen Oberstburggrafen Graf Cho-
tek. VI. In Angelegenheit der formellen Behandlung der Resolution des galizischen Landtages.
VII. Betreffend die Interpellationen wegen des Verwaltungsgerichtshofes, dann der Ehegerich-
te. VIII. Haltung des Ministeriums gegenüber der eventuellen Aufforderung von Seite des
Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses um Auskunft über das Bestehen von zwei Ver-
ordnungen des Kriegsministeriums über Ehrengerichte. IX. Einschreiten der Direktion des
österreichischen Museums für Kunst und Industrie um Überlassung einiger Stücke der k. k.
Porzellanmanufaktur in das bleibende Eigentum. X. Frage wegen Vorlage der Staatsrechnungs-
abschlüsse an den Reichsrat. XI. Verordnung betreffend den Vollzug der den Übertritt von
einer Kirche oder Religionsgemeinschaft zur anderen regelnden Bestimmungen des Gesetzes
vom 25. Mai 1868. XII. Gesetzentwurf betreffend die Systemisierung der auf Staatskosten zu
besetzenden Dienstplätze bei den Landes- und Bezirksschulräten.

KZ. 74 –MRZ. 8

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 5. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 170 Ministerrat, Wien, 20. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. In Angelegenheit der Ermäßigung der Telegrafengebühren und Einführung eines Einheitsta-
rifes für den ganzen Umfang des Reiches. II. Auszeichnungsantrag für den Seesanitätslaza-
rettsdirektors in Triest Ferdinand Pogatschnigg. III. Beantwortung der Interpellation des Dr.
Hanisch betreffend die Aufstellung eines Verwaltungsgerichtshofes. IV. Einholung der Ah.
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Sanktion für das kärntnerische Landesgesetz wegen einer Mietsauflage in Klagenfurt für Schul-
zwecke. V. Detto in Böhmen über die Anmeldung der von Amts wegen abzulösenden oder
zu regulierenden Rechte und beziehungsweise Grundlasten. VI. Wegen Beantwortung der In-
terpellation des polnischen Abgeordneten Grocholski bezüglich der Vorlage der Resolution des
galizischen Landtages an den Reichsrat.

KZ. 75 –MRZ. 9

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 171 Ministerrat, Wien, 23. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Kuhn, Leuzendorf.

I. Gesetzentwurf betreffend denWirkungskreis derMilitärgerichte. II. Petition des Oberstleut-
nants Bartels an den Reichsrat mit der Beschwerde über das über ihn eingesetzte Ehrengericht.

KZ. 76 –MRZ. 10

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 5. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 172 Ministerrat, Wien, 27. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Olmützer Domkapitelfrage. II. Geschäftsordnung des griechisch-orientalischen Konsistori-
ums in Czernowitz. III. Beantwortung der Interpellation des AbgeordnetenWeichs betreffend
die noch bestehendeWirksamkeit der geistlichen Ehegerichte. IV. Beantwortung der Interpella-
tion des Abgeordneten Dr. Leonardi betreffend die Einführung einer neuenNotariatsordnung.
V. Bewilligung zur Betriebseröffnung der Kaschau–Oderberger Bahn. VI. Au. Vortrag wegen
Erhebung des Ferdinand Ritter v. Kotz in den Freiherrnstand. VII. Antrag wegen Sanktio-
nierung des Beschlusses des niederösterreichischen Landtages betreffend den Verkauf eines zur
Zwangsarbeitsanstalt gehörigen Grundes. VIII. Ebenso bezüglich des Beschlusses des Salzbur-
ger Landtages in Betreff der Bewilligung höherer Gemeindeumlagen für mehrere Gemeinden
für die Jahre 1867, 1868 und 1869. IX. Antrag auf Nichtgenehmigung des vomTiroler Landta-
ge beschlossenen Statutes für die Stadt Rovereto. X. Verhalten derMinister im konfessionellen
Ausschusse bei der Verhandlung über den vomDr. Sturm verfassten Entwurf eines Ehegesetzes.

KZ. 79 –MRZ. 11

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10. Februar 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 173 Ministerrat, Wien, 29. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Vorschlag des Leopold Grafen Thun zum lebenslänglichenHerrenhausmitgliede. II. Galizia-
nische Frage.

KZ. 80 –MRZ. 12

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 10. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 174 Ministerrat, Wien, 31. Jänner 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I. Frage wegen Erhöhung des Garantiekapitals für die Franz-Joseph-Bahn. II. Nichtsanktionie-
rung des vom Istrianer Landtage beschlossenen Statutes für Rovigno. III. Ablehnung der Bitte
des Kärntner Landesausschusses wegen Änderung des Lendkanal-Mauttarifes. IV. Majestäts-
gesuche mehrerer Landtagsabgeordneten und Gemeindevertreter aus Tirol a) um Bewilligung
eines Staatsbeitrages zur Etschregulierung und b) um Zuwendung des Ertrages einer der nächs-
ten Staatswohltätigkeitslotterien zurAusführung eines Spitales etc. in Innsbruck. V. Einholung
derAh. Sanktion für dasKärntnerLandesgesetzwegenUmlagen indenGemeindenGörtschach,
Egg und Arnoldstein. VI. Sammlung von Beiträgen unter der Jugend Tirols für eine Ehrenga-
be für den Papst durch Othmar v. Riccabona. VII. Einholung der Ah. Sanktion für das vom
niederösterreichischen Landtage beschlossene Statut für Waidhofen an der Ybbs.

KZ. 81 –MRZ. 13

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 13. Februar 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 175 Ministerrat, Wien, 1. Februar 1869

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw. Stählin;
abw. Hasner.

I. Erwirkung derAh. Sanktion für denGesetzentwurf bezüglich der Beitragsleistung zurDonau-
regulierung. II. Detto bezüglich des Gesetzentwurfes über die Rechte und das Verfahren bei
der grundbücherlichen Zerteilung einer Liegenschaft. III. Auflassung der Amtsbotenstellen
bei den Telegrafenstationen. IV. Frage der Vermehrung der Mitgliederzahl des Abgeordneten-
hauses.

KZ. 82 –MRZ. 14

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 13. Februar 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 176 Ministerrat, Wien, 3. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I. Übergabe der Resolution des galizischen Landtages an den Verfassungsausschuss. II. Er-
hebung des sächsischen geheimen Kammerrates Kaskel in den österreichischen Freiherrnstand.
III. Antrag auf Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an denMinisterialkonzi-
pisten des Ministeriums des Innern Freiherrn v. Lederer. IV. Fortsetzung der Beratung über
die Vermehrung der Mitglieder des Abgeordnetenhauses.

KZ. 84 –MRZ. 15

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Februar
1869. [Franz Joseph].

Nr. 177 Ministerrat, Wien, 5. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I. Betreffend die Zugestehung des Gerichtsstandes des Obersthofmarschallamtes an den GdK.
Alexander Prinz Württemberg. II. Beantwortung der Interpellation des Grafen Spiegel betref-
fend die Landwirtschaftliche Lehranstalt in Ungarisch Altenburg. III. Gesetzentwurf wegen
Ausschreibung von Staatsprämien fürMaulbeerbaumpflanzungen. IV. Beschränktes Entschei-
dungsrecht der Landesstellen bei Ehebewilligungen für Militärpflichtige. V. Konzessionsertei-
lung für die Eisenbahnstrecke vonLaibach nachTarvis. VI.Art der Beantwortung der Zuschrift
des Ausschusses umMitteilung der Resolution des galizischen Landtages. VII. Betreffend den
Gesetzentwurf über die Militärgerichtsbarkeit. VIII. Erhebung des Gutsbesitzers Viktor Rit-
ter Sessler v. Herzinger in den Freiherrnstand. IX. Entziehung des Postdebits für die in Genf
erscheinendeZeitschrift „Felleisen“ inCisleithanien. X.WegenDeckung des fürWohltätigkeits-
zwecke in Dalmatien bestimmten Betrages von 3.000 fl. XI. Gebührenänderungen anlässlich
des neuen Gesetzes über Aktiengesellschaften.

KZ. 463 –MRZ. 16

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Februar
1869. [Franz Joseph].

Nr. 178 Ministerrat, Wien, 6. Februar 1869

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I. Verordnung über den Gebrauch der in Dalmatien landesüblichen Sprachen im Verkehre der
politischen Behördenmit den Gemeinden und Parteien. II. Frage der Vermehrung derMitglie-
derzahl des Abgeordnetenhauses.

KZ. 464 –MRZ. 17

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Februar
1869. [Franz Joseph].
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Nr. 179 Ministerrat, Wien, 7. Februar 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage der Ah. Sanktionierung der von den verschiedenen Landtagen beschlossenenGesetzent-
würfe über die Schulaufsicht. II. Majestätsgesuch des Oberlandesgerichtspräsidenten Ritter v.
Fontana in Zara um Niederschlagung der vom Obersten Gerichtshofe gegen ihn eingeleiteten
Disziplinaruntersuchung.

KZ. 465 –MRZ. 18

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Februar
1869. [Franz Joseph].

Nr. 180 Ministerrat, Wien, 10. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Verordnung in Betreff des Gebrauches der slawischen Sprache im Strafverfahren bei den Ge-
richten in Dalmatien. II. Gesetzentwurf über die Vermehrung der Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses des Reichsrates.

KZ. 466 –MRZ. 19

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 181 Ministerrat, Wien, 12. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I.Weigerung der Anerkennung der Staatsgrundgesetze von Seite der Bischöfe von Linz und von
Seckau. II. Motivenbericht zu dem Gesetzentwurf über die 50%ige Vermehrung der Zahl der
Mitglieder des Abgeordnetenhauses. III. Gesetzentwurf mit den Bestimmungen für den Fall,
wenn sich ein Landtag des Rechtes, das Haus der Abgeordneten des Reichsrates zu beschicken,
gesetzlich begibt. IV. In Angelegenheit der Konzessionserteilung für die Eisenbahnstrecke
Laibach–Tarvis.

KZ. 467 –MRZ. 20

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 182 Ministerrat, Wien, 13. Februar 1869 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzentwurf über dieDurchführung von unmittelbarenWahlen der nach einemproponier-
ten Gesetze in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates zu entsendenden 104 Abgeordneten.
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KZ. 468 –MRZ. 21

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 183 Ministerrat, Wien, 13. Februar 1869 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Betreffend dasÜbereinkommenmitUngarn hinsichtlich der gegenseitigenAnsprüche an den
bisher gemeinschaftlichen Staatspferdezuchtanstalten. II. Offert bezüglich des Verkaufes des
Wiener Neustädter Kanales.

KZ. 469 –MRZ. 22

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 184 Ministerrat, Wien, 15. Februar 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Die Frage der Vermehrung der Mitgliederzahl des Abgeordnetenhauses in Verbindung mit
der böhmischen Frage.

KZ. 471 –MRZ. 23

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 185 Ministerrat, Wien, 16. Februar 1869

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Beust.

I. Frage der weiteren Behandlung der Angelegenheit wegen der Nachtragskonvention mit Eng-
land. II. Verfassungsmäßige Behandlung des Staatsvertrages mit Preußen wegen Regulierung
desGrenzzuges zwischenBöhmenund der preußischen Provinz Schlesien. III.Nichtgestattung
vonMaskenbällen außer der Karnevalszeit.

KZ. 472 –MRZ. 24

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. März 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 186 Ministerrat, Wien, 17. Februar 1869

RS. fehlt; zu VII. Fhka., FM. Präs. 1567/1872.
P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I.Haltung derRegierung gegenüber demAntrage des AbgeordnetenGraf Spiegel wegen Errich-
tung einer landwirtschaftlichen Lehranstalt. II. Einholung der Ah. Ermächtigung zur Einbrin-
gung des Gesetzentwurfes wegen Ausschreibung von Staatspreisen für Maulbeerpflanzungen.
III. Einholung der Ah. Sanktion für den Beschluss des Tiroler Landesausschusses wegen Zu-
schlags von 50% zu den Steuern für die Gemeindefraktion Lodrons. IV. Ah. signiertes Gesuch
des Abgeordneten Ritter v. Kotz um Nachsicht der Hälfte der Taxe für seine Erhebung in den
Freiherrnstand. V. Frage wegen Entziehung des Postdebits für die in der Schweiz erscheinen-
de französische Zeitschrift „L’Égalité“. VI. Wegen Erwiderung der Note des Reichskanzlers
in der Auszeichnungsangelegenheit des Bankiers Louis Haber. VII. Vorgang bei Auszeich-
nungsanträgen für in den diesseitigen Ländern domizilierende Personen wegen Verdiensten um
Ungarn oder um das Ressort des Reichskanzlers. VIII. Einzuschlagender Vorgang von Seite
der Regierung hinsichtlich der Aktion in der böhmischen Frage. IX. Gesetzentwurf betreffend
Änderungen in denRangsverhältnissenundBezügen fürGerichtshofbeamte undDiener. X. In
Angelegenheit des Übereinkommens mit Ungarn in Betreff der Verwaltung der fundierten und
der schwebenden Schuld. XI. Auszeichnungsanträge für den Prager Professor Smutek und den
Ministerialrat Heider imMinisterium für Kultus und Unterricht.

KZ. 473 –MRZ. 25

[I.–VI. fehlt]

[Zu VII.] Fhka., FM. Präs. 1567/1872: Ministerratsbeschlüsse über die Regelung der Kom-
petenz zur Stellung von Auszeichnungsanträgen b) vom 17. Februar 1869, wo die zwischen
dem Reichsministerium und den beiderseitigen Landesministerien getroffene Vereinbarung
gutgeheißen wurde, dass, wenn es sich um Belohnung von für Ungarn erworbene Verdiens-
te an einer in diesen Ländern domizilierenden Person, oder um die Auszeichnung von Ver-
diensten um das Ressort des Reichskanzlers handelt, das ungarische Ministerium, und be-
ziehungsweise der Reichskanzler sich an das hiesige Ministerratspräsidium mit der Anfrage
zu wenden hat, ob seitens des diesseitigenMinisterrates eine Anstand gegen den beabsichtig-
tenAuszeichnungsantrag bestehe oder nicht, welches diese negative Zensur abgibt, ohne sich
auf den positiven Teil einzulassen, ob der Betreffende der Auszeichnungwürdig sei, und dass
ebenso vice versa vorzugehen ist1.

[VIII.–XI. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 187 Ministerrat, Wien, 19. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

1 Zu a) sieheMR. v. 24. 1. 1868/XIV, zu c) sieheMR. II v. 22. 9. 1869/XV .
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I. Einholung der Ah. Sanktion für die Gesetze wegen Einführung der Schwurgerichte in Presssa-
chen und wegen Bildung der Geschwornenlisten. II. Beantwortung der Interpellation des Ab-
geordneten Dr. Perger wegen Kasernierung der mittellosen Studenten als Einjährig Freiwillige.
III. Übereinkommen mit Ungarn wegen Festsetzung der Rekrutenkontingentsziffer. IV. An-
trag auf Nichtsanktionierung des vom landtäglich versammelten Triester Stadtrate beschlosse-
nen Gesetzes betreffend die Auflösung des Territorialmilizbataillons in Triest. V. In Betreff
der vom Ausschusse des Abgeordnetenhauses getroffenen Abänderungen des Landwehrgeset-
zes (Regierungsvorlage). VI. In Betreff des Ausmaßes der Pension für die Witwe des Baron
Hock und wegen Übernahme derselben auf die gemeinsamen Angelegenheiten. VII. Wegen
Vorlage einesGesetzentwurfes über dieGröße undArt der EinhebungderMilitärtaxe für dieMi-
litärinvalidenversorgung. VIII.Mitteilung von derÜbernahme der Kaschau–Oderberger Bahn
durch die Anglo-Austrian Bank. IX. Ausdruck der Befriedigung der in Konstantinopel leben-
denDalmatinerwegender Interpellationsbeantwortung inBetreffder staatsrechtlichenStellung
Dalmatiens. X. Auszeichnungsantrag für den griechischen Generalkonsul Themistoteles Me-
taxa. XI. Einbringung des Gesetzentwurfes wegen Bestimmung der Frist für Erlöschung der
Verpflegskostenansprüche der allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten an die Landesfonds.
XII. In Betreff des Gesetzentwurfes wegen Erhöhung der Professorengehalte.

KZ. 475 –MRZ. 26

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 188 Ministerrat, Wien, 22. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Stellung der Regierung gegenüber der galizischen Frage. II. Beantwortung der Interpella-
tion hinsichtlich der Gestüte und Hengstendepots. III. Detto des Dr. Tomann wegen der
provisorischen Verordnung bezüglich der Schulaufsicht. IV. Programmfeststellung für die Ah.
Anwesenheit Sr. Majestät in Triest durch den anlässlich des Stapellaufes der „Lissa“ nach Triest
gehenden Ministers des Innern. V. Einholung der Ah. Sanktion für den Beschluss des nieder-
österreichischen Landtages wegen Bewilligung von Steuerzuschlägen für die GemeindenUnter-
Olbendorf, Säusenstein und St. Egyd. VI. Vorgang gegenüber der Weigerung der Bischöfe
von Linz und Seckau wegen Anerkennung der staatlichen Gesetze über die Ehegerichtsbarkeit.
VII. Berichtigung der Druckfehler in dem vom Abgeordnetenhause ausgegebenen Gesetzent-
wurfe über die Schwurgerichte in Presssachen. VIII. Gesetzentwurf über die Gebarung und
Kontrolle der konsolidierten Staatsschuld.

KZ. 476 –MRZ. 27

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 189 Ministerrat, Wien, 23. Februar 1869

P.Hueber;VS. Taaffe; anw.Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw. Pfeif-
fer (bei I); abw. Plener.
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I. Gesetzentwurf betreffend die Lokomotiveisenbahn von Przemysl nach Lupkow zur Verbin-
dungmit dem ungarischen Eisenbahnnetze. II. In Angelegenheit der Verleihung des Prädikates
„Durchlaucht“. III. Gesetzentwurf über die Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen.
IV. Frage wegen Sanktionierung der verschiedenen Landtagsbeschlüsse über das Realschulge-
setz.

KZ. 478 –MRZ. 28

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 6. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 190 Ministerrat, Wien, 28. Februar 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Gesetzentwurf in Betreff derHerstellung der Eisenbahn von St. Peter nach Fiume und vonVil-
lachnachFranzensfeste. II.Auszeichnungsantrag für denHofrat desOberstenRechnungshofes
Josef Schönwald. III. Detto BankierMax Springer. IV. Frage der Beantwortung der Interpella-
tion des Baron Pratobevera wegen Reform des Reichsrates in Verbindung mit der böhmischen
Frage. V. Mitteilung von dem Verkaufe der ärarischen Papiermühle zu Schlöglmühl. VI. Mi-
nisterialverordnung wegen Ablegung der Maturitätsprüfung und Giltigkeit der betreffenden
Zeugnisse. VII. Einholung der Ah. Sanktion für den vomReichsrate beschlossenen Gesetzent-
wurf über die Haftpflicht der Eisenbahnunternehmungen bei körperlichen Verletzungen oder
Tötungen vonMenschen.

KZ. 480 –MRZ. 29

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Agram, 12.März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 191 Ministerrat, Wien, 1. März 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Hasner, Potocki, Giskra, Brestel, Berger; abw. Plener, Herbst.

I. Gesetzentwurf über die galizisch-ungarische Bahn. II. Frage der Predilbahn. III. Zu-
wendung des Erträgnisses einer Staatswohltätigkeitslotterie an diemedizinische Fakultät in Inns-
bruck. IV. Gesetzentwurf über das Volksschulwesen. V. Beschränkung des Linzer Bischofs
auf seine Kongrua. VI. Stadium der Verhandlung über das Religionsgesetz. VII. Ah. Auszeich-
nungen für Triestiner. VIII. Stand der Verhandlungen bezüglich der Verfassungsrevision und
der böhmischen Frage.

KZ. 481 –MRZ. 30

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len]. [Franz Joseph].



104 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Nr. 192 Ministerrat, Wien, 4. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Note des Kardinals Rauscher aus Anlass des Erlasses des Ministers des Innern gegen das Wir-
ken der Ordinariate in Ehesachen. II. Kundmachung der zu St. Petersburg unterzeichneten
Deklaration über die Ausschließung gewisser Sprenggeschosse vom Kriegsgebrauche. III. Be-
antwortung des Einschreitens des niederösterreichischen Landesausschusses bezüglich des ein-
jährigen Freiwilligendienstes derHörer des Praktikantenkurses an der Landesackerbauschule zu
Grossau. IV. Anfrage des Obersten Gerichtshofes hinsichtlich des Statthaltereierlasses an das
bischöfliche Ordinariat zu Leitmeritz wegen Einschließung der Pfarrer Starrach und Albrecht.
V. Einholung der Ah. Sanktion für den niederösterreichischen Landtagsbeschluss wegen Ge-
meindeumlagen in Kirchschlag etc. VI. Detto in Görz wegen Veräußerung von zwei dem
Provinzialfonds gehörigenGrundstücken. VII.WegenAh.Genehmigung der vomTiroler Lan-
desausschusse nachgesuchten Verpfändung vonNationalbankpfandbriefen aus dem Stammver-
mögen des Tiroler Approvisionierungsfonds. VIII. Gesetzentwurf über die Vervollständigung
des Eisenbahnnetzes.

KZ. 482 –MRZ. 31

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 22. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 193 Ministerrat, Wien, 5. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Berger.

[I.] Gesetzentwurf betreffend die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes der im Reichsrate ver-
tretenen Königreiche und Länder.

KZ. 483 –MRZ. 32

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 22. März 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 194 Ministerrat, Wien, 7. März 1869 – Protokoll I

P.Hueber;VS.Taaffe; anw.Plener,Hasner, Potocki,Giskra,Herbst, Brestel; außerdemanw.Kuhn,
Rohrau, Horst; abw. Berger.

I. Betreffend die Rekrutenkontingentsziffer. II. Aufnahme der Eisenbahnlinie von Lemberg
gegen die russisch-polnische Grenze in den Gesetzentwurf betreffend die Vervollständigung des
Eisenbahnnetzes.

KZ. 484 –MRZ. 33

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. März 1869.
[Franz Joseph].



Nr. 195 Ministerrat, Wien, 7. März 1869 – Protokoll II 105

Nr. 195 Ministerrat, Wien, 7. März 1869 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Berger.

[I.] Frage bezüglich der von Seite der Regierung im Subkomitee des Verfassungsausschusses ab-
zugebenden Erklärung über die galizianische Angelegenheit in Verbindungmit der Verfassungs-
revisions- und der böhmischen Frage.

KZ. 732 –MRZ. 34

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 2. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 196 Ministerrat, Wien, 11. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Konzessionierung der Pferdeeisenbahn von Ebensee nach Ischl. II. Gesetzentwurf betreffend
die Militärgerichtsbarkeit. III. Haltung des Ministeriums im Subkomitee des Verfassungsaus-
schusses gegenüber der galizianischen Frage.

KZ. 733 –MRZ. 35

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 8. April 1969.
[Franz Joseph].

Nr. 197 Ministerrat, Wien, 12. März 1869

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Hamm (bei IV).

I. Verhalten desMinisterrates im Subkomitee desAusschusses desAbgeordnetenhauses über die
galizische Resolution. II. Begrüßungsrede des Podestà in Triest und Entwurf der Ah. Erwide-
rung; Ah. Kundgebungen in Betreff der Predilbahn und des Hafenprojektes. III. Frage der
Begnadigung der abgeurteilten Görzer Teilnehmer an der vorjährigen antiösterreichischen De-
monstration zuPalmanova. IV. FragewegenErrichtung einer landwirtschaftlichenHochschule
inWien. V. Frage der Konzessionierung der Lokaltelegrafen für die UmgebungWiens. VI. Ge-
setzentwurf wegenKonzessionierung der Eisenbahnlinie Graz–St. Gotthart zumAnschlusse an
die Stuhlweißenburger Bahn. VII. Verkauf derWiener Verbindungsbahn und einiger kleinerer
Objekte. VIII. Ausprägung eines weiteren Betrages in neuen Scheidemünzen. IX. Erwirkung
des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens für den Registratursdirektor im Finanzministerium
Cuny-Pierron.

KZ. 734 –MRZ. 36

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. April 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 198 Ministerrat, Wien, 14. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Ergebenheitsadresse andenPapst vonSeite der inRomlebenden fremdenKatholiken. II. Straf-
nachsichtsgesuch des Schusters Pichler in Trofaiach, abgeurteilt wegenVergehens der Aufwiege-
lung. III. Ernennung des Sekretärs des Kreisgerichtes Wiener Neustadt Schilcher zum Ratsse-
kretär des Oberlandesgerichtes in Wien. IV. Ablehnung des Rekurses der Nationalbank gegen
die verweigerte Zahlung eines Staatsgarantiebeitrages pro 1868. V. Proposition der böhmischen
Westbahn bezüglich der Kapitalisierung ihrer Schuld an den Staat. VI. Verkauf der ärarischen
Werke in Neuberg und Mariazell. VII. Aufschub der Beantwortung der Interpellation bezüg-
lich des Gestütwesens. VIII. Über die Führung der Riesengebirgsbahn. IX. Aufhebung des
Ausnahmszustandes in Prag. X. Erwiderung einer Note des Kardinals Rauscher in Betreff der
Matrikenführung.

KZ. 735 –MRZ. 37
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 199 Ministerrat, Wien, 22. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Zeitpunkt der Einberufung der Delegationen. II. Wegen Ah. Sanktionierung des Tiroler
Landesgesetzes betreffend die Bestimmungen für die Fälle der Verurteilung eines Landtagsabge-
ordneten etc. III. Detto des niederösterreichischen Landtagsbeschlusses betreffend eineGrund-
abtrennung in der Gemeinde Herzogbierbaum. IV. Wegen Ah. Sanktionierung des Gesetzes
betreffend die Systemisierung der Landes- und Bezirksschulräte. V. Detto des Gesetzes über die
Anmeldung undUmgestaltung derHypothekarrechte in Tirol. VI. Detto detto über die Ausle-
gung des § 25 der kaiserlichenVerordnung vom 16.November 1858, RGBl.Nr. 213. VII. Detto
des Gesetzes betreffend die Rückzahlung des galizischenNotstandsanlehens. VIII. Detto detto
über die Volkszählung. IX. Detto des Finanzgesetzes pro 1869. XDetto des Übereinkommens
mit Ungarn betreffend das Stempel-, Gebühren- und Taxwesens. XI. Detto detto wegen der
gemeinschaftlichen Auslagen im Zollgefälle. XII. Detto des Gesetzes über den Abschluss von
Vergleichen mit den Landesvertretungen wegen der bisherigen Subventionen. XIII. Detto des
Gesetzes betreffend das Lotterieanlehen für die Stadt Stanislau. XIV. In Sachen des Lokaltele-
grafen inWien. XV.Mitteilung von den in Triest verliehenen Ah. Auszeichnungen. XVI. Ent-
ziehung des Postdebits für die in Berlin erscheinende „Correspondance Tchèque“. XVII. Resi-
gnation des Innsbrucker Bürgermeisters Dr. Rapp. XVIII. Auszeichnungsantrag für denKreis-
gerichtspräses in Brüx Alois Hauer. XIX. Zusammenlegung von Kriegskassen mit Zivilkassen.
XX. In Sachen der Lieferung des Schulholzes von den galizischen Domänen. XXI. Abzahlung
der Schuld der böhmischen Westbahn an den Staat in Silberprioritäten. XXII. Schuldangele-
genheit der Pardubitzer Bahn an den Staat. XXIII. Rekurs gegen die Statthaltereientscheidung
in Sachen der Ableitung des Kaiserbrunnens etc. nach Wien. XXIV. Gesetzentwurf über die
Einführung neuer Goldmünzen. XXV. Begnadigungsgesuch für denMichael Neumayer.

KZ. 736 –MRZ. 38
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. April 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 200 Ministerrat, Wien, 23. März 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I.Mitteilung von der Ah. Sanktionierung des Finanzgesetzes. II. Verpflichtung der Gemeinden
zur Haltung des Reichsgesetzblattes. III. Vereinbarung mit Ungarn wegen gemeinschaftlicher
Form für die Ausfertigung der Privilegiumspatente. IV. Wegen Aufhebung des Ausnahmszu-
standes in Prag. V. Stand der Verhandlung über die Eisenbahngesetzentwürfe. VI. In Betreff
der Ausführung der Predilbahn. VII. Ah. Aufforderung zur baldigsten Verfassung der Landes-
verteidigungsordnung inTirol. VIII. Bezüglich derHerstellung vonHafenbauten inDalmatien
und der Narentaregulierung. IX. Errichtung eines zweiten griechisch-orientalischen Bistums
in Dalmatien.

KZ. 737 –MRZ. 39

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 201 Ministerrat, Wien, 31. März 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Brestel, Berger; abw. Herbst.

I. Mitteilung von zwei Berichten des Botschafters in Rom über dessen Unterredung mit Kar-
dinal Antonelli bezüglich der Ehegerichtsbarkeit. II. Petition der Bezirksvertretung Umge-
bung Graz bezüglich der Reform des Reichsrates. III. Wegen Ah. Sanktionierung des nie-
derösterreichischen Landtagsbeschlusses betreffend den Verkauf einer Grundfläche der Wiener
Irrenanstalt. IV. Wegen Sanktionierung von Kärntner Landtagsbeschlüssen betreffend die Ver-
äußerung einiger landschaftlicher Gründe etc. V. Nichtsanktionierung des vom schlesischen
Landtage beschlossenenGesetzes betreffend dieAufhebung der Pfarrarmeninstitute etc. VI. Er-
hebung des Rittmeisters Julius M. Dahmen in den österreichischen Adelsstand. VII. Wegen
Ernennung des gewesenenReichsratsabgeordneten undDelegaten Alesani zumErsten Statthal-
tereirat in Zara. VIII. Anfrage des Statthalters in Tirol wegen Beteiligung an demGottesdienste
zur Sekundizfeier des Papstes. IX. Frage wegen Zulassung einerDeputation der Prager Gemein-
devertretung an das Ah. Hoflager in Sachen a) des Prager Gaswerkes und b) eines besonderen
Gemeindeschulstatutes. X. Gesetzentwurf betreffend die Regelung der polizeilichen Abschaf-
fung und des Schubwesens. XI. Ernennung des Hofrates Jorkasch-Koch zum Finanzlandes-
direktionsvizepräsidenten in Lemberg. XII. Nachtragskredit für das Unterrichtsministerium
aus Anlass der Landes- und Bezirksschulräte. XIII. Interpellationsbeantwortung wegen der
Staatspferdezuchtanstalten (Dr. Gross). XIV. Auszeichnungsantrag für den Gutspächter in
Haugsdorf Josef Thomas. XV. Detto für den Wiener Fabrikanten Thonet, den Handelskam-
merpräsidenten in Bozen Tschurtschenthaler, den böhmischen SpitzenfabrikantenMax Unger
und den Sektionsrat imHandelsministerium Franz Mayer.

KZ. 740 –MRZ. 40

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. April 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 202 Ministerrat, Wien, 1. April 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Koller.

I. Protest des krainerischen Landesausschusses gegen die Schulaufsichtsverordnung vom 10. Fe-
ber l. J. II. Frage der Einberufung der diesjährigen Delegationen. III. Vertagung der Ah. Sank-
tionierung des Gesetzes über die Volkszählung. IV. Beseitigung des Unfuges, dass mit Papieren
von noch nicht konzessionierten Unternehmungen an der Börse gehandelt wird. V. Frage
wegen Aufhebung des Ausnahmszustandes in Prag und Umgebung.

KZ. 741 –MRZ. 41

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 203 Ministerrat, Wien, 2. April 1869 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Frage wegen Aufhebung des Ausnahmszustandes in Prag und Umgebung.

KZ. 742 –MRZ. 42

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 204 Ministerrat, Wien, 2. April 1869 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Gesetzentwurf über die Militärgerichtsbarkeit. II. Gesetzentwürfe betreffend die Gebühren-
freiheit für die Aufhebung der Propination in Mähren und Schlesien. III. Gesetzentwurf be-
treffend die Gebührenfreiheit für die Duplikate der bei der Feuersbrunst in Stanislau verbrann-
ten gerichtlichen Eingaben und Urteile. IV. Einschreiten des außerordentlichen Professors in
Prag Dr. Gundling um Bewilligung eines Gehaltes. V. Wegen Sanktionierung des steierischen
Landesgesetzes betreffend das organische Statut für die landschaftlich-technische Hochschule
in Graz. VI. Beschwerden gegen den Statthaltereileiter in Lemberg wegen Abänderung des
Wirkungskreises der Schulräte. VII. Gesetzentwurf über die Matrikenführung der Akonfessio-
nellen.

KZ. 743 –MRZ. 43

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 22. April 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 205 Ministerrat, Wien, 5. April 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Stand der Verhandlung im Subkomitee des Verfassungsauschusses über die galizische Frage.
II. Einleitung zur Vornahme der Wahlen für die Delegation in den beiden Häusern des Reichs-
rates. III. Wegen Ernennung des Präsidenten des Reichsgerichtes und dessen Stellvertreters,
dann wegen der in den beiden Häusern vorzunehmenden Wahlen der Mitglieder und Ersatz-
männer dieses Gerichtes. IV. Gesuch des Expriesters Schnella wegen Abhaltung von Vorträ-
gen über Religion gegen Eintrittsgeld in öffentlichen Lokalitäten. V. Auszeichnungsantrag
für Professor Dr. Oppolzer. VI. Erwiderung der Zuschrift des Kardinals Rauscher in Betreff
der Matrikenführung. VII. Gesetzentwurf über die Notariatsordnung. VIII. Detto wegen
Regelung der Eheschließung von Akonfessionellen, dann der Führung der Geburts-, Ehe- und
Sterberegister. IX. Reichsfeindliche und national-separatistische Tendenz der polnischen und
ruthenischen Tagespresse.

KZ. 744 –MRZ. 44
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 22. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 206 Ministerrat, Wien, 10. April 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Wegen Ah. Bestätigung des Dr. Suppan zum Bürgermeister von Laibach. II. Neuwahl des
Gemeindeausschusses inLemberg aufGrunddes provisorischen Statuts. III. Antrag aufNichts-
anktionierung des Gesetzentwurfes wegen Übergabe des Vermögens der Pfarrarmeninstitute in
die Verwaltung der Gemeinden in Oberösterreich. IV. Regelung des direkten Steuerdienstes
in erster Instanz. V. Antrag auf Ah. Sanktion des Gesetzes wegen der Gemeindevergleiche.
VI. Wegen Beteiligung der Credit-Anstalt an dem Anlehensgeschäfte mit Italien. VII. Aus-
zeichnungsantrag für den Chef der Firma Kochs Söhne in Graz. VIII. Detto für den greisen
Compositeur Dessauer. IX. Über die Verhandlung der galizischen Resolution im Verfassungs-
ausschusse.

KZ. 745 –MRZ. 45
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 207 Ministerrat, Wien, 13. April 1869

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Über die Stellung des Ministerpräsidentenstellvertreters Grafen Taaffe.

KZ. 746 –MRZ. 46
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 208 Ministerrat, Wien, 15. April 1869, 8 Uhr abends [– Protokoll I]

P. fehlt; VS. fehlt; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger. Vermerk:
Besprechung derMinister.

[I.] Die Ernennung eines Ministerpräsidenten betreffend.

KZ. 747 –MRZ. 47

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 18. April 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 209 Ministerrat, Wien, 15. April 1869 [– Protokoll II]

P.Artus; VS. Taaffe; anw. Plener,Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.
Beust.

[I.] Frage der galizischen Resolution.

KZ. 748 –MRZ. 48

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 210 Ministerrat, Wien, 16. April 1869

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Ah. Sanktion der vom böhmischen Landtage beschlossenen Gesetze a) wegen Bildung eines
neuen Bezirksvertretungsgebietes Rokitnitz und b) wegen der Abänderung des § 7, Punkt 50,
der böhmischen Landtagswahlordnung. II. AnstandwegenMilitärassistenzleistung imZwecke
der öffentlichen Sicherheit in Prag. III. Frage der galizischen Resolution.

KZ. 749 –MRZ. 49

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 211 Ministerrat, Wien, 17. April 1869

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Ansprache des Ministerpräsidenten an den Ministerrat anlässlich seiner definitiven Ernen-
nung.

KZ. 752 –MRZ. 50

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 212 Ministerrat, Wien, 18. April 1869 – Protokoll I

P. Hueber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage der Aufhebung des Ausnahmszustandes in Prag und Umgebung. II. Nichtzulassung
einer Deputation des Stadtrates in Prag in Sachen des Gaswerkes in Prag und wegen Erlassung
eines besonderen Gemeindeschulstatuts an das Ah. Hoflager. III. Frage wegen Ah. Sanktion
desGesetzentwurfes über die Erfordernisse der Exekutionsfähigkeit der vor Vertrauensmännern
aus der Gemeinde abgeschlossenen Vergleiche. IV. Betreffend das Gesetz über die Militärjuris-
diktion, dann jenes über die Jurisdiktion für die Landwehr. V. Frage wegen Ah. Sanktion der
Gesetzentwürfe über die künftige Einrichtung der Realschulen in Tirol, Steiermark undDalma-
tien etc. VI. Regelung des direkten Steuerdienstes.

KZ. 1445 –MRZ. 51

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 213 Ministerrat, Wien, 18. April 1869 – Protokoll II

P. Hueber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. In Angelegenheit wegen der landwirtschaftlichen Hochschule. II. und III. Auszeichnungs-
anträge anlässlich des Ah. Vermählungsfestes. IV. Auszeichnungsantrag für den Polizeidirektor
Straub. V. Detto für den Hilfsämterdirektionsadjunkten Koch. VI. Auszeichnungsantrag
für den Staatsanwalt Ziller. VII. Erhebung in den Adelsstand des Kassendirektors Winter.
VIII. Wegen Einbringung des Gesetzes über die Notariatsordnung. IX. Wegen Vornahme der
Wahlen in dieDelegation angesichts des beabsichtigtenAustrittes der Polen aus demReichsrate,
dann wegen Erlassung der Sprachenverordnung für Galizien.

KZ. 751 –MRZ. 52

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 214 Ministerrat, Wien, 19. April 1869

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Frage, ob der Ministerpräsident seinen Amtsantritt im Reichsrate mit einer Ansprache noti-
fizieren solle. II. Anträge des Subkomitees des Verfassungsausschusses bezüglich der direkten
Wahlen; Haltung der Regierung gegenüber denselben. III. Anträge desselben Subkomitees in
der galizischen Resolutionsfrage; Stellungnahme der Regierung hiezu. IV. Behandlung der
Fälle von Auswanderung aus diesen Ländern nach Ungarn.

KZ. 753 –MRZ. 53

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 11. Mai 1869.
[Franz Joseph].
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Nr. 215 Ministerrat, Wien, 21. April 1869 – Protokoll I

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung: Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen;
Wortlaut und Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1869.
P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.

I. Rekrutenkontingentsbewilligung für 1869. II. Programm für die Prüfungskommissionen
für Aspiranten für den einjährig freiwilligen Dienst. III. Ansuchen umGleichstellung der Pri-
vathandelslehranstalt des Karl Porges inWien mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in
Absicht auf die Zulassung der Abiturienten zum einjährig freiwilligen Militärdienste. IV. Re-
verse vonmit Stipendien zur Vorbildung fürMilitärbildungsanstalten Beteilten hinsichtlich der
Verpflichtung zur sieben- oder vierjährigen Präsenzdienstleistung.

KZ. 754 –MRZ. 54
Protokoll I des zuWien am 21. April 1869 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

[I.–III. fehlt]

[IV.] []ne einer hierauf [] Bestimmung insoferne [] als nicht notwendig [] als es tunlich be-
funden [] eineVerpflichtung zu [höhe]ren Präsenzdienstleistung [bei] der Verleihung solcher
Stipendien zur Bedingung [zu] machen1.

[] vom Reichskriegs[minister] [in] dieser Richtung [] aus der Anlage [] Entwurfe eines
[] sich []a [] dass dagegen, dass die Verleihung einer Stiftung an die Erfüllung von Bedingun-
gen geknüpft werde, gesetzlich kein Anstand obwalten könne, insoferne diese Bedingungen
nicht unmögliche oder unerlaubte seien.DieBedingungnun, dass der Stipendist, je nachdem
er ein ganzes oder ein halbes StipendiumzurVorbildung zumEintritt in eineMilitärbildungs-
anstalt genießt, wenn er in eine solche nicht aufgenommen werde, sieben oder vier Jahre []
Truppenkörper []en sich ver[]ung, dass der Be[] Erfüllung dieser [] bereit sei, wäre demKom-
petenzgesuche anzu[]. [] der Erklärung [] wäre dieselbe am []en als Revers []. Sollte jedoch in
An[] [be]gründeten for[]ten des Justizmi[] in Hinblick auf die Bestimmungen der §§ 24 []
eingegangenenVerpflichtung sich als eine zu große Last herausstellen sollte, dieRückzahlung
desGesamtbetrages des Stipendiums erfolgenwürde, was in der Billigkeit gelegen sei und den
Intentionen des Reichskriegsministeriums nicht zuwiderlaufend scheine.

a Der – ebenso wie das Protokoll beschädigte – Entwurf zu dem Revers, welchen Eltern und Vormünder aus-
zustellen hätten, deren Söhne oder Mündel mit Militärstipendien beteilt würden liegt dem Originalpro-
tokoll bei.

1 Die Dauer der Präsenzdienstleistung von Stipendiaten militärischer Bildungsanstalten bestimmte allgemein
der § 19 desWehrgesetzes v. 5. 12. 1868,Rgbl.Nr. 151/1868. Zum System und Reform derMilitärbildungs-
anstanstalten von 1866 bis 1874 siehe Poten, Geschichte des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens,
254–334.
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Nachdem der Justizminister die Bedenken des Finanzministers, ob die Ausstellung
des Reverses durch die betreffenden Bewerber selbst, mit Rücksicht auf das [] Jahren, in wel-
che [] der Regel stehen []ssig erscheine []2.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Neuberg, 17.Mai 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 216 Ministerrat, Wien, 21. April 1869 – Protokoll II

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen.
P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Hasner.
I. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages betref-
fend die Zuteilung von Gebietsteilen der Gemeinden Dürnstein und Stein zur Ortsgemeinde
Unterloiben und der Gemeinde Buchberger Waldhütten zur Ortsgemeinde Stiefern. II. For-
mulierung der Erklärung der Regierung im Verfassungsausschusse punkto Abgeordnetenhaus-
vermehrung und direkte Wahlen. III. Gesuch wegen Erklärung der Straße von Monfalco-
ne nach Rosica als Reichsstraße. IV. Gesetzentwurf wegen Exkamerierung der Reichsstra-
ßen. V. Frage der Behandlung von Fällen der Übersiedlung (Auswanderung) nach Ungarn.
VI. Staatsbürgerrecht der mit der mit dem Bezuge der Pension auf italienische Kassen gewiese-
nen, mit Bewilligung sich in Italien zeitlich aufhaltenden k. k. Offiziere. VII. Übereinkommen
mit der Südbahngesellschaft wegenHerstellung der Eisenbahnen St. Peter–Fiume und Villach–
Franzensfeste (Brixen). VIII. Detto mit der Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft wegen
Umwandlung der Linz–Budweiser Pferdebahn in eine Lokomotivbahn mit einer Zweigbahn
von Wartburg nach St. Valentin. IX. Detto mit der Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn in
Hinsicht auf die Garantieschuld. X. Detto detto mit der böhmischen Westbahn. XI. Ge-
setzentwurf über die Durchführungsbestimmungen zum Gesetze vom 20. Juni 1868 über die
Konvertierung der Staatsschuld. XII. Auszeichnungsanträge für königlich preußische Finanz-
beamte aus Anlass derMission des Sektionsrates Elsner. XIII. Vorstellung der englischen Staats-
gläubiger in Bezug auf die Staatsschuldkonversion. XIV. Gesetzentwurf wegen Veräußerung
von Staatsgütern.

KZ. 1441 –MRZ. 55
Protokoll II des zu Wien am 21. April 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze
Sr. Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
[I.] [Der Minister des Innern beantragt und erhält die Zustimmung des Ministerrates zur
Erwirkung der Ah. Sanktion für die] Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages betref-
fend 1. dieAusscheidung vonGebietsteilenderKatastralgemeindenDürnsteinundSteinund
die Zuteilung derselben zur Ortsgemeinde Unterloiben und 2. die Trennung der Katastral-
gemeinde BuchbergerWaldhütten von derOrtsgemeindeTautendorf und Zuweisung dersel-
ben zur Ortsgemeinde Stiefern1.

2 Auf Vortrag Kuhns v. 24. 5. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 17. 6. 1871 die Organischen Bestimmun-
gen für die k. k.Militär-Bildungsanstalten,Ka., KM., Präs. 2065/1871, in denen dieDauer des Präsenzdiens-
tes unter den dargestellten Umständen geregelt wurde; die entsprechende Zirkularverordnung des Kriegsmi-
nisters v. 30. 6. 1871 abgedruckt in Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer. Normalverordnun-
gen.Nr. 123/1871, der diesbezügliche Revers als Beilage I.

1 Diese Beschlüsse hatte der Landtag in seiner 31. Sitzung am 9. 10. 1868 – Prot. Landtag Niederöster-
reich 9. 10. 1868 (31. Sitzung) 947 f . – gefasst. Auf Vortrag Giskras v. 23. 4. 1869 wurden die hier genannten
Beschlüsse des niederösterreichischen Landtages mit Ah. E. v. 25. 4. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei
KZ. 1401/1869.
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[II.] Der Minister des Innern [] [ha]be er sich eine ge[] [Form]ulierung der Kundge[bung
der] Regierung erbitten [] in [] d. M. [] worden sei2.

[]me er auf das Er[], dass nebst ihm auch [] Mitglieder des [] Verfassungs[ausschusses]
[]n mögen. [] abzugebende [] die ge[]en wäre: [] einschlägigen An[] Bezug auf die Ver[meh-
rung der] Mitgliederzahl des Abgeordnetenhauses (durch []eise zu bewerkstelligen[de] Wah-
len:) []ber Be[]ndesord[]während []eil []falls eine bestimmte Erklärung abzugeben. Sie will
jedoch nicht unterlassen zu bemerken, dass sie ihrerseits einer Vermehrung derMitglieder des
Abgeordnetenhauses nicht entgegen wäre. In Hinsicht auf das Erscheinen im Ausschusse er-
neuert der Justizminister seine diesfalls bereits früher gegebene Zusage3.

III. Der Minister des Innern referiert über ein vomHandelsminister befürwortend an ihn
[gerichte]tesGesuch derHandelskammer inGörz, dass die Straße vonMonfalcone nach dem
Hafenplatz Rosica als Reichsstraße erklärt werde4.

ZurUnterstützungwerde die Bedeutung dieser ¾Meilen langen Straße für denHandel
und insbesonderederUmstandhervorgehoben, dass derHafenvonRosicawegen sei[ner] ver-
hältnismäßigen me[]keit als Reichshafen [] der Handelskammer [] habe sich auch der Lan[]
vonGörz und die [] in Triest lebhaft [] Gewährung des gestelltenAnsuchens verwendet. [Ein
ähn]liches Petitwurdebereits im Jahre 1865 vomStaats[ministerium] zurückgewiesen5. [] die
Sachewegen [] in denMinister[rat] der allseitig ange[]minderung der []as überhaupt zulässig
[] eine Straße, welche bis [] Reichsstraße gewesen [] solchen zu machen. [] hiefür genügen[]
vorzuliegen, [] sich über [] seiner [] könnte, [] die [] aus []straßen unverrückt im Auge behal-
ten werden.

Die Konferenz erklärte sich sonach einstimmig für die Ablehnung dieses Gesuches6.

IV. Der Minister des Innern beabsichtigt, eine Gesetzvorlage betreffend die Exkamerierung
der Reichsstraßen im Reichsrate noch in dieser Session einzubringen.

In Absicht auf eine nähere Präzisierung der bezüglich der Exkamerierung von dermali-
genReichsstraßenmaßgebendenMomente schiene ihm (Minister des Innern) eineModifika-
tion des § 1 des beiliegenden, demGesetze über die Landes- und Bezirksstraßen nachgebilde-

2 So hatte z. B. Rechbauer imMärz demReichsrat etliche Petitionen überreicht, die eine Erhöhung der Abgeord-
netenzahl und direkteWahlen betrafen, die alle dem Verfassungsausschuss zugewiesen wurden, Prot. Reichs-
rat AH. 13. 3. 1869 (175. Sitzung) 5267.Zur komplexen Frage einer Parlamentsreform und des Verhältnisses
von Reichsrat und Landtagen, Brauneder, Die Verfassungsentwicklung, 192–199, 213–216,mit weiter-
führenden Literaturhinweisen. Die Frage der direktenWahlen war bereits zur Sprache gekommen inMR. v.
25. 2. 1868/XIV, MR. v. 28. 2. 1868/III, MR. v. 4. 5. 1868/I, MR. v. 22. 6. 1868/III, MR. v. 24. 6. 1868/III,
MR. v. 13. 2. 1869/I undMR. v. 19. 4. 1869/II (alle nicht mehr vorhanden).

3 An der Sitzung des Verfassungsausschusses des Abgeordnetenhauses am 29. 4. 1869 nahmen seitens der Regie-
rung Taaffe und Giskra teil, wobei der Innenminister die vomMinisterrat beschlossene Erklärung abgab, sie-
he dazu Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 331. Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 13. 7. 1869/I,
MR. v.6. 9. 1869/VIII, MR. I v. 17. 11. 1869/II undMR. v. 10. 12. 1869/I (alle nicht mehr vorhanden).

4 Der Statthaltereileiter in Triest hatte mit Schreiben an das Innenministerium v. 8. 12. 1868 das Ansuchen
um Inkamerierung der besagten Straße gestellt, worauf das Innenministerium das Handelsministeriummit
Schreiben (K.) v. 23. 2. 1869 um dessen Ansicht ersuchte. Das Handelsministerium unterstützte das Ansuchen
in seiner Antwort v. 6. 3. 1869, alles inAva., IM., allg. 3412/1869.

5 Schreiben (K.) des Staatsministeriums an die Statthalterei inTriest v. 29. 3. 1865,Ava., IM., allg. 2070/1865.
6 Mit Schreiben (K.) v. 24. 4. 1869 teilte das Innenministeriumder Statthalterei in Triest mit, dass demAntrag

auf Inkamerierung nicht stattgegeben wird,Ava., IM., allg. 3412/1869.
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ten Referentenentwurfes notwendiga,7. Der Eingang des § 1 würde sonach zu lauten haben:
„Wenn die fernere Erhaltung einer Straße aus Reichsmitteln weder durch Rücksichten auf
den Ha[] noch durch solche auf []ng des Reiches ge[], so ist dieselbe u. s. f. [(nach dem]
Entwurfe) … zu exkamerieren.“ Wenn die Interessen [] präzisiert, welche []eg auf die fernere
[]nahme von Staatsmitteln zur Erhaltung von Straßen maßgebend sein können, [] durch die
Voran[]ses kaum anfecht[]einen Prinzipes [] Durchführung der Exkamerierung eine konkre-
te [] gewonnen.

DerMinisterpräsident meint, [] dringender [] Ausnahme [] allgemeinen Regel in Be-
zug auf den Beginn der Wirksamkeit hinsichtlich dieses Gesetzentwurfes nicht vorzuliegen
scheine, der § 3 füglich [] bleiben könnte, womit sich der Minister des Innern einverstanden
erklärte.

Der Finanzminister hat [], ob der Gesetzentwurf imAbgeordnetenhause durchgehen
werde. Er stimmt indes, sowie alle übrigen Stimmführer, dafür, dass dieseVorlage nach zuvor
eingeholter Ah. Genehmigung imHause eingebracht werde8.
V.DerMinister des Innern kommt auf die Frage der Behandlung vonÜbersiedlungennach
Ungarn zurück.

In der Konferenz vom 19. l. M. sei die Ansicht zur Geltung gelangt, dass solche Fäl-
le ebenso wie Auswanderungen zu behandeln wären9. Dieser Auffassung des Ministerrates
scheinen ihm aber nicht ganz richtige tatsächliche Voraussetzungen zu Grunde gelegen zu
sein. Denn wenn auch in Bezug auf die Verlassenschaftsabhandlungen und in Bezug auf die
Strafrechtspflege in der Praxis so vorgegangen werden mag, [] Ungarn diesen Ländern ge[]
als Ausland betrachtet []te Auffassung doch [] vorlagen der Re[] die aus neuerer []tieren,
wie namentlich [] den Entwurf des [] Strafgesetzes und auch den Entwurf des Polizei[] nicht
übergegangen [] er sich nachträglich []. [] glaube, sei in der [] Ungarn inÜber[]fällen als Aus-
land [] sei, zunächst der [] gegenwärtigen [] maßgebend. []en nach dem [] Patente vom []
wohl in Be[] Bestimmungen über die Bewilligung zur Auswanderung, die unbefugte Aus-
wanderung und das Ediktalverfahren – durch die Staatsgrundgesetze ipso facto aufgehoben
sei10, in den übrigen Bestimmungen aber fortan in Kraft bestehe, der Austritt nach Ungarn
gesetzlich nicht als Auswanderung in das Ausland [] behandelt werden. Es schiene ihm dies
auch den gegenwärtigen Verhältnissen umso weniger zu entsprechen, als die beiden Länder-
gruppen jetzt eigentlich inniger miteinander verbunden seien, als dies in früheren Perioden
der Fall war, in welchen der Austritt nachUngarn niemals als Auswanderung behandelt wor-
den sei. Er würde daher glauben, dass die vorliegende Anfrage des Statthalters in Steiermark

a Liegt dem Originalprotokoll in handschriftlicher Fassung bei.

7 Zum Komplex der öffentlichen Ärarial- und nicht ärarischen Straßen siehe das Kapitel über die Herstellung
und Erhaltung dieser StraßenMayerhofer – Pace, Handbuch 5: ab 529.

8 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 30. 4. 1869/IV.
9 Fortsetzung desMR. v. 19. 4. 1869/IV (nicht vorhanden).DieAuswanderungwar bis zur Erlassung der Staats-

grundgesetze hauptsächlich durch das Auswanderungspatent v. 24. 3. 1832 geregelt gewesen, publiziert als Hof-
kanzleidekret v. 2. 4. 1832, Pgv. Bd. 60, Nr. 34/1832.

10 Gemeint ist derArt. IV,Absatz 3 des Staatsgrundgesetzes v. 21. 12. 1867 über die allgemeinenRechte der Staats-
bürger,Rgbl.Nr. 142/1867.Das Innenministerium hatte bereits mitWeisung v. 3. 6. 1868 fest gestellt, dass
das Auswanderungspatent v. 1832 durch die Staatsgrundgesetze weitgehend ungültig geworden sei,Ava., IM.,
Präs. 7201/1868. Zur Auswirkung der Staatsgrundgesetze auf das Auswanderungspatent Mayerhofer –
Pace, Handbuch 2: 935–938.
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dazu benützt werden sollte, diese Angelegenheit im Wege der Verhandlung mit der ungari-
schen Regierung prinzipiell zum Abschlusse zu bringen11. Es handle sich zunächst darum,
dass die ungarischen Behörden von einigen Leuten aus Luttenberg, welche sich in Ungarn
niedergelassen haben, förmliche Entlassscheine der k. k. Behörden verlangen. Er würde nun
aus diesem Anlasse die Anfrage an das ungarische Ministerium [] in welchem Zwecke vor[]
dieser Länder, wenn [] Ungarn ansiedeln [] nebst der Zertifikate [] Vorstehers über den [] aus
dem Gemeinde[] noch die Entlassung [] Bezirkshauptmannschaft [] werde. [] Erledigung
hierauf [] Zweifel die prinzipielle [] in Fluss bringen.

Der Ministerpräsident [] dass, wie er sich zu erinnern glaube, aus Anlass []ung des
Gesetzes [] Staatsbürgerschaft []keit desselben [] Richtung be[], dass man auf diesem Wege
auch zu einer Regelung der Frage wegen Behandlung der Übersiedlungen nach Ungarn ge-
langenwürde, weil dasAuswanderungspatent, welchesUngarn einfach den übrigenLändern
gleichstelle, in Folge der geänderten staatsrechtlichen Verhältnisse nichtmehr als maßgebend
anzusehen sein dürfte.

Minister Dr. Berger bemerkt, dass nach seiner Ansicht in staatsbürgerlicher Bezie-
hungUngarn jedenfalls als Ausland zu betrachten sei. Das Auswanderungspatent sei diesfalls
in keiner Weise maßgebend. Es komme auf den Begriff an, was Ausland sei, und der werde
durch andere Verhältnisse geschaffen.

Der Justizminister bemerkt, dass die ungarischenGerichtsbehörden konsequent diese
Länder vollständig alsAuslandbetrachten unddass ausAnlass derVereinbarungüber dieVer-
lassenschaftsabhandlungen ungarischerseits sogar darauf gedrungen wurde, dass dieser Auf-
fassung auch hierseits ausdrücklich zugestimmt werde. Es würde sich sonach jedenfalls emp-
fehlen, sich mit der ungarischen Regierung in Verhandlungen über diese Frage einzulassen,
[] wegen ihres tiefen []ns in alle Ver[] einer definitiven [] dringend be[]. [] ihm daher jeder []
willkommen, welcher []ere Lösung her[] geeignet ist. Übrigens glaube er, [] diese Wechselbe-
ziehung [] durch vertragsmäßige Vereinbarungen [] werden [] werden müssen.

Hiernach entscheidet sich die Konferenz einhellig dafür, dass nach dem Antrage des
Ministers des Innern aus Anlass des speziellen Falles aus Steiermark eine Korrespondenz mit
der ungarischen Regierung in dem vom Minister des Innern angedeuteten Sinne eröffnet
werde12.

VI.DerMinister des Innern teilt derKonferenz eineAnfrage desReichskriegsministersmit,
ob und inwieweit solchen pensionierten Offizieren, welche auf Grund der Friedenstraktate
von Zürich und Wien13 mit ihren Pensionen an königlich italienische Kassen gewiesen sind,
insoferne sie sich mit Bewilligung in Italien aufhalten, das österreichische Staatsbürgerrecht
gesichert sei14. DerMinister des Innern gedenkt, demReichskriegsminister zu erwidern, dass
die Eigenschaft der Betreffenden als österreichische Staatsbürger weder durch den Pensions-
bezug bei italienischenKassen noch durch den zeitlichenAufenthalt in Italien in irgendeiner
Weise berührt werden könne.

11 Diese Anfrage konnte unter den Beständen des Ava., IM. nicht gefunden werden.
12 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 26. 5. 1869/V.
13 Gemeint sind die Friedenstraktate zwischen Österreich, Frankreich und Sardinien v. 10. 11. 1859, Rgbl.

Nr. 214/1859 Art. XIV, und Österreich und Italien v. 3. 10. 1866,Rgbl.Nr. 214/1859 Art. XVII.
14 Das Reichskriegsministerium hatte aus gegebenem Anlass das Ministerratspräsidium mit Schreiben (K.) v.

3. 4. 1869 umKlärung dieser Frage ersucht,Ka., KM., Präs. 2–49/1/1869,worauf dasMinisterratspräsidium
die Angelegenheit an denMinister des Innern weiterleitete.
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Die Konferenz ist hiemit einhellig einverstanden15.

VII. Der Handelsminister bringt zur Kenntnis des Ministerrates, dass [] der Einbringung
des Gesetzentwurfes in Betreff der [] der Eisenbahnen von St. Peter nach Fiume und von
Villach nach Brixen die durch []mlich unangenehm [] Südbahngesellschaft sich []nden habe,
derRegierung []Übereinkommen []Herstellung dieser [] Eisenbahnlinien zu proponieren16.

[] enthalte günstige [] für den Staat, zu [] die Südbahngesellschaft [] zu haben scheine,
[] zu tun sein [] in ihr Netz eingreifende Linien nicht in andere [] kommen zu lassen, welche
Situation bei Einbringung des Gesetzentwurfes auch zunächst in das Auge gefasst worden
war. Die Bedingungen des Offertes gipfeln darin, dass der in der Konzessionsurkunde vom
[23.] September 185817 zugesicherte Beitrag des Staates zu den Baukosten dieser Linie mit
13 Millionen pauschaliert werde. Es bleibt der Staatsverwaltung überlassen, dieses Pauscha-
le entweder selbst zu beschaffen oder dies im Wege einer gemeinschaftlichen Operation mit
der Südbahngesellschaft unter den zu vereinbarenden näherenModalitäten zu bewirken.Die
Südbahngesellschaft verzichtet auf strittige Ansprüche an das Ärar aus der schwebenden Ab-
rechnung im Belaufe von einer Million, und übergehen die beiden Linien als integrierender
Teil in das österreichische Netz mit den für dieses letztere bestehenden konzessionsmäßigen
Rechten und Verpflichtungen. Er (Handelsminister) sei mit demOfferte einverstanden, und
habe er sich auch mit dem Finanzminister darüber geeinigt18.

DerMinister des Innernmeint, dass, danach ihmzugekommenenNotizendas indem
Gesetzentwurf aufgenommene Kapital von 1,450.000 fr. per Meile [] St. Peter–Fiumaner-
Bahn []en erscheine, er es den [] der Staatsverwaltung [] fände, wenn bei []glichen Bedingung
[]leistung mit einem [] „wirklichen Her[]“ geblieben würde.

Der Handelsminister bemerkt, dass die Südbahngesellschaft hierauf nicht eingehen
könne. []s sei das Anlagekapital in dem Gesetzentwurfe []en für beide []men, der []n würde
15Millionen, somit immer noch mehr als das beanspruchte Pauschale betragen.

Der Finanzminister spricht sich ebenfalls für die Pauschalierung aus,welche allerdings
ein großes [] bedinge, welchem aber die [Vor]teile gegenüber stehen, dass im Falle zwischen
der Staatsverwaltung und der Südbahngesellschaft noch streitigen Punkte und eine Spezial-
garantie in Hinsicht auf diese beiden Linien entfallen. Nachdem seitens der übrigen Stimm-
führer gegen das Eingehen auf das Offert keine Bedenken erhoben wurden, erklärte sich die
Konferenz auch mit dem vom Handelsminister beantragten Modus procedendi einverstan-
den. Derselbe würde darin bestehen, dass er den Gesetzentwurf nicht zurückziehen würde,
was nicht opportun erscheine. Er würde vielmehr dahin wirken, dass im Subkomitee ein An-
trag in der Richtung der Übertragung der Herstellung dieser Bahnlinien an die Südbahn
gestellt würde. Er würde sonach dem Subkomitee das vorliegende Offert ad informandum

15 Mit Schreiben v. 27. 4. 1869 teilte Giskra dem Reichskriegsministerium den Beschluss des Ministerrates mit,
Ka., KM., Präs. 2–49/2/1869 (Zl. 1644/1869).

16 Die Angelegenheit war bereits zur Sprache gekommen in MR. v. 11. 2. 1868/VI, MR. v. 19. 7. 1868/VI und
MR. v. 28. 2. 1869/I (alle nicht mehr vorhanden). Plener war mit Ah. E. v. 3. 3. 1869 auf seinen Vortrag v.
26. 2. 1869 ermächtigt worden, den diesbezüglichen Gesetzentwurf im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 809/1869, anbei der Gesetzentwurf in XI Artikeln; Einbringung des Entwurfes Prot. Reichsrat
AH. 13. 3. 1869 (175. Sitzung) 5269.

17 Die Konzessionsurkunde v. 23. 9. 1858 abgedruckt in Pollanetz – Wittek, Sammlung der das Österrei-
chische Eisenbahnwesen betreffenden Gesetze 2/1: 197–220.

18 Siehe dazu die Akten Fa., FM., Präs. 934/1869 und Präs. 1221/1869.
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mitteilen, welches hieraus Anlass nehmen würde, im Ausschusse den Antrag auf ein Gesetz
zu stellen, wornach der Handelsminister ermächtigt würde, dieses Über[] mit der Südbahn
[]schließen19.

VIII. Der Handelsminister referiert über das Übereinkommen, welches im Einverständnis-
se mit dem Finanzminister mit der Gesellschaft der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn wegen der
Umwandlung der Linz–Budweiser-Bahn in eine Lokomotivbahn mit einer Zweigbahn von
Wartberg nach St. Valentin getroffen hat20.

[] wurde mit der Re[] der Vorschussschuld der [] die Staatsverwaltung []ung gebracht.
[] Garantiekapital für [] wurde mit []ge von 1,340.000 fr. [] Maximum festgesetzt, inklusi-
ve der Tilgungsquote, der Betrag im Hinblick auf die beiden Donaubrücken bei Linz und
bei Mauthausen und die sonstigen Terrainschwierigkeiten nicht zu hoch gegriffen erscheine.
Als Grundsatz gelte, dass diese Bahn einen integrierenden Bestandteil des ganzen Netzes der
Kaiserin-Elisabeth-Westbahn zu bilden haben werde, nachdem nach einer Periode von neun
Jahren eine kumulierte Betriebsrechnung geführt werden wird. Die Gesellschaft verpflichtet
sich, die nach Schluss der Abrechnung für das Jahr 1868 noch restierenden Staatsvorschüs-
se (circa sechs Millionen) samt 4%igen Zinsen im Laufe des Jahres 1869 an das Ärar zu re-
fundieren. Hiebei wird ein Sechstel der Restschuld nachgesehen, die weiteren fünf Sechstel
des schuldigen Nominalbetrages sind in liberierten Aktien zum Parikurse zu refundieren. Es
wird gestattet, dass das hienach entfallendeAktienkapital dem garantiertenAnlagekapital der
alten Linie zugerechnet werde. Im Falle, als bei den neuen Linien sich ein Ausfall am garan-
tierten Reinerträgnisse ergeben sollte, wird die Hälfte des Überschusses der alten Linien zur
Deckung dieses Ausfalles verwendet und nur der Rest des Ausfalles vom Staate vorschusswei-
se gedeckt werden. []nn ferner nach Auflassung der getrennten Betriebsrechnung []schüs-
se aushaften sollten, [] ausschließlich von den [] Linien herrühren, wird []er ein Drittel der
Überschüsse des gesamten alten und neuen Netzes zur Refundierung der Staatsvorschüsse
mit 4%iger [] verwenden. [] dieses Übereinkommen [] den gegebenen Ver[] den Interessen
des [] entsprechend erscheine, [] Handelsminister [] Genehmigung [] k. k. apost. Majestät
[] mit einer Gesetzvorlage an den Reichsrat zur verfassungsmäßigen Behandlung zu leiten,
wozu er sich die Zustimmung der Konferenz erbitte.

Dieselbe erklärt sich hiemit einhellig einverstanden21.

19 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 13. 5. 1869/III.
20 Am 19. 8. 1868/V wurde diese Angelegenheit im Ministerrat besprochen (ist nicht mehr vorhanden). Der

Kenntnisnahme dieses Protokoll wurde der AH. E. der Satz beigefügt: Bezüglich des Beratungsgegenstandes
V, der Feststellung der Bahntrasse zwischen Linz und Budweis, ist Mir über den strategisch hochwichti-
gen Punkt derDonauüberbrückung inOberösterreichVortrag zu erstatten und hat vorMeiner Entschei-
dung kein weiterer Schritt in dieser Angelegenheit zu geschehen. Der Vortrag Pleners v. 18. 9. 1868 um
Genehmigung für den Umbau der Pferdeeisenbahn Linz–Budweis in eine Lokomotivbahn wurde nicht resol-
viert. Die Angelegenheit kam erneut zur Sprache in MR. v. 25. 8. 1868/III und unter Vorsitz des Kaisers in
MR. I v. 15. 10. 1868/I (beide nicht mehr vorhanden). Mit Schreiben v. 20. 10. 1868 reichte Plener eine nach
den Beschlüssen des genannten Ministerrates abgefasste Ah. E. zum Vortrag v. 18. 9. 1868 ein, die dann am
22. 10. 1868 resolviert wurde,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3470/1868.

21 Auf seinen Vortrag v. 24. 4. 1869 wurde Plener mit Ah. E. v. 27. 4. 1869 ermächtigt, den entsprechenden Ge-
setzentwurf im Reichsrat einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1425/1869. Fortsetzung des Gegenstan-
des inMR. v. 15. 5. 1869/XV.
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IX. Der Finanzminister bringt das Abkommen zur Kenntnis der Konferenz, welches er in
Betreff der Garantieschuld mit der Pardubitzer Eisenbahngesellschaft zu treffen gedenke22.

NachdemdieVerhandlungenwegenFusiondieserBahnmit derÖsterreichischenNord-
westbahn noch keineswegs weit vorgeschritten seien, liege der Pardubitzer Eisenbahngesell-
schaft ebenmitRücksicht auf die Förderungder Fusionsverhandlungendaran,mit der Staats-
verwaltung für sich allein ein Übereinkommen abzuschließen23. Er habe keinen Anstand
auf die Refundierung der Garantieschuld an Kapital [] Zinsen durch Prioritäts[]tionen mit
bVorschuss ein Sechstelb und auf die []hme der Garantie [] dadurch bedingte [] des Anlage-
kaptials []n. [] würde er darin [], dass zur Tilgung [] Garantievorschüsse [] die Hälfte der
Rein[]überschüsse eingezogen []. [] jedoch die von der [] angestrebte Umwandlung der Ga-
rantie [] betreffe, so könnte [] dann zugestanden [], wenn die vollständige Fusion mit der
Nordwestbahn zustande kommt, weil sich die größere Inanspruchnahme der Finanzen dann
mit dem Nutzen motivieren ließe, welchen diese Vereinigung für den Staat jedenfalls haben
wird.

Der Ministerrat ist mit dem Vorhaben des Finanzministers einverstanden, welcher we-
gen Erlangung der reichsrätlichen Ermächtigung zum definitiven Abschlusse dieses Überein-
kommens die geeigneten Schritte tun wird24.

X. Der Finanzminister teilt der Konferenz mit, dass er auch mit der Gesellschaft der Böhmi-
schenWestbahn inHinsicht auf die Garantieschuld zu einemAbkommen gelangt sei, bezüg-
lich dessen er mit Ah. Genehmigung eine Vorlage im Reichsrate einzubringen gedenke25.

Nach diesemÜbereinkommenwürde dasAnlagekapital der böhmischenWestbahn um
3,000.000 [], deren Garantie [] einer Annuität von [] seitens des Staates []men würde. [] Ge-
sellschaft wird ermächtigt, [] diesen Betrag Obligationen zu emittieren und [] Verzinsung
undTilgung erforderlichen Zahlungen [] Betriebsabrechnung []n. []en neu emittierten [Ob-
ligation]en erhält der Staat []albetrag von [], womit die gesamte [] anKapital und []st. []nden
der Gesellschaft bleibende Rest der Obligationen wird verwendet auf die Tilgung der schwe-
benden Schuld aus demVergleichemit der Bauunternehmung und als Vermehrung der Fahr-
betriebsmittel, Rekonstruktion des Bahnkörpers und Neuanlage von []plätzen nach Anord-
nung des Handelsministeriums. Zur Tilgung künftiger Garantievorschüsse würde nur die
Hälfte der Reinertragsüberschüsse zu verwenden sein.

b-b Einfügung Brestels.

22 Fortsetzung des MR. v. 22. 3. 1869/XXII (nicht vorhanden). Die Pardubitzer Eisenbahn war die Süd-Nord-
deutsche Verbindungsbahn.

23 Dazu und zum Folgenden das Schreiben des Verwaltungsrates der Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn v.
15. 4. 1869 an Brestel, Fa., FM., Präs. 1264/1869.

24 Mit Schreiben (K.) v. 28. 4. 1869 unterrichtete Brestel den Verwaltungsrat der genannten Bahn vom Beschluss
des Ministerrates, Fa., FM., Präs. 1264/1869. Die 16. ordentliche Generalversammlung der Süd-Norddeut-
schen Verbindungsbahn erteilte am 30. 4. 1869 dem Verwaltungsrat den Auftrag, auf Grundlage des Minis-
terratsbeschlusses weiter zu verhandeln, gedrucktes Protokoll derGeneralversammlung inFa., FM., Präs. 1837/
1869.

25 Die Angelegenheit war zuvor zur Sprache gekommen in MR. v. 14. 3. 1869/IV und MR. v. 22. 3. 1869/XXI
(beide nicht mehr vorhanden). Zu den Übereinkommen siehe Fa., FM., Präs. 708/1869 und Präs. 839/1869;
der Verwaltungsrat der Böhmischen Westbahn hatte mit Schreiben v. 4. 4. 1869 das ausgehandelte Überein-
kommen akzeptiert Fa., FM., Präs. 1021/1869.
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Die Konferenz erklärt sich hiemit einstimmig einverstanden26.
XI. Der Finanzminister bringt den Gesetzentwurf zur Sprache, welchen er in Betreff der
Durchführungsbestimmungen für das Gesetz vom 20. Juni 1868 über die Konvertierung
der Staatsschuld im Abgeordnetenhause einzubringen gedenke27. Derselbe beziehe sich zu-
nächst auf die Amortisation der Kupons nicht konvertierter Obligationen28. Er habe bereits
mit dem Justizminister das Einvernehmen gepflogen und werde über die definitive Redakti-
on nochmalsmit dem JustizministerRücksprache nehmenund sich sonach zur Einbringung
imHause die Ah. Ermächtigung erbitten.

Die Konferenz erklärt sich einstimmig hiemit einverstanden29.
XII. Der Finanzminister beabsichtigt sich wegen Erwirkung Ah. Auszeichnungen für [] kgl.
preußische Finanzbeamte, welche sich durch zuvorkommendeUnterstützung der []Mission
des in Anbetracht der Steuerreform [] entsendeten Sektionsrates Elsner in sehr anerkennens-
werter Weise hervorge[]den Reichskanzler []30. [] werde dem Reichskanzler [], dass für den
kgl. [] Clottes der Orden der Eisernen Krone 3. Klasse, dann []stralinspektor in [] und für
den Ober[] in Trier das Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens Allerhöchstenorts in Antrag
gebracht werde.

Die Konferenz ist hiemit einhellig einverstanden31.
XIII. Der Finanzminister bringt zur Kenntnis des Ministerrates, dass der Reichskanzler die
neu[] Vorstellung der englisch[]reichischen Staatsgläubiger gegen die Konvertierung an ihn
geleitet habe32.

Der Reichskanzler habe auf die Eventualität hingedeutet, dass zur nochmaligen Klar-
stellung des Standpunktes der Regierung in der Sache eine Interpellation im Abgeordneten-
hause hervorgerufenwerden könnte. Ihm (Finanzminister) scheine hiezu keine Veranlassung
vorzuliegen. Von der Ausführung des Gesetzes könne nicht abgegangenwerden. Er beabsich-

26 Auf seinen Vortrag v. 25. 4. 1869 wurde Brestel mit Ah. E. v. 28. 4. 1869 ermächtigt, den entsprechenden Ge-
setzentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1440/1869;Einbringung imReichsrat
Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung) 5954. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/
VII.

27 Gesetz über die Umwandlung der verschiedenen Schuldtitel der bisherigen allgemeinen Staatsschuld,
Rgbl. Nr. 66/1868. Zum Komplex der Vereinheitlichung der Staatsschuld Beer, Die Finanzen Oester-
reichs, 372–385.

28 DieHinausgabe der Obligationen der einheitlichen Staatsschuld war durch die Kundmachung des Finanzmi-
nisteriums v. 28. 12. 1868 geregelt worden,Rgbl.Nr. 66/1868.

29 Auf seinenVortrag v. 25. 4. 1869wurde BrestelmitAh. E. v. 28. 4. 1869 ermächtigt, denRegierungsentwurf im
Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1486/1869; Einbringung imReichsrat, Prot. Reichs-
rat AH. 1. 5. 1869 (195. Sitzung) 5912. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 5. 5. 1869/VIII.

30 Elsner hatte sich 1868 zum Studium des Grundsteuerkatasters in Preußen aufgehalten.
31 Brestel ersuchte mit Schreiben v. 21. 4. 1869 Beust um Vermittlung in dieser Angelegenheit,Hhsta., Admin.

Reg. F23, Ktn. 15, Fasz. Steuern 1869. Auf Vortrag Beusts v. 1. 5. 1869 erhielten mit Ah. E. v. 3. 5. 1869 Steu-
errat Clotten den Orden des Eisernen Kreuzes III. Klasse sowie Katastralinspektor Nehm und Oberförster de
Lassaux das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1531/1869.

32 Zur Konvertierung der Staatsschuld siehe Tagesordnungspunkt XI. Beust hatte mit Schreiben v. 17. 4. 1867
auf Grund eines Berichtes des österreichischen Botschafters in London und einer Intervention des großbritan-
nischen Botschafters in Wien Brestel diesbezüglich unterrichtet, Fa., FM., Präs. 1198/1869. Schon zuvor hat-
te das Außenministerium das Finanzministerium mit Schreiben v. 7. 4. 1869 ähnlich informiert, Fa., FM.,
Präs. 1070/1869. Siehe auch den Schriftwechsel in dieser Angelegenheit,Hhsta., Admin. Reg. F 34 SR., Ktn.
32, Fasz. Varia, fol. 643 f., 618–635 und 648–654.
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tige daher, den Reichskanzler zu ersuchen, der englischen Regierung den demReichskanzler
ohnedies bekannten Standpunkt des Ministerrates in der Frage in der ihm (Reichskanzler)
angemessen scheinendenWeise nochmals auseinanderzusetzen.

DerHandelsministerwürde sehrwünschen,wennden englischenGläubigernwenigs-
tens das Zugeständnis gemacht werden könnte, dass die Zinsen von in [] befindlichen Papie-
ren [] London ausbezahlt würden, [] ja auf anderen Plätzen [] Frankfurt amMain und []dam
geschehe.

Der Finanzminister bemerkt, [] solcheVerfügung in [] nicht angehe,wo []ungbestehe
undwo []derDifferenz zwischen []undSilberkurs die [] läge, dass unter ge[]rskonstellationen
eine [] Kupons von ander[] nach London zur Aus[] geschickt werden würde. [] anders sei es
mit [] nur die Silber[]. [] wenn er in Süddeutschland Kupons österreichischer Papiere []en
lasse, so schaffe er sich damit [] das benötigte Silber für seine Zahlungen. Übrigens habe die
Konvertierung neuerlich gezeigt, dass England an österreichischen Staatsobligationen in der
Tat nur sehr wenig besitze.

Der Handelsminister meint, dass die Möglichkeit eines Missbrauches ihm doch kein
genügendes Moment zu sein scheine, um das, wie ihm bekannt sei, von England ausgestellte
Ansuchen um die Zinsenzahlung loco London geradezu von sich abzuweisen.

Der Finanzminister weiset wiederholt auf die Verschiedenheit der Verhältnisse zwi-
schen den Plätzen mit Silber- und jenen mit Goldwährung hin, die es unmöglich machen,
ohne Fixierung des Kurses von Monat zu Monat die Zinsen in London auszahlen zu lassen;
dies aber würde den Wünschen der Betreffenden insoferne nicht entsprechen, als die Einlö-
sung der Kupons in dieser Weise ebenso gut durch die Bankiers geschehen kann33.

XIV. Der Finanzminister bemerkt, dass, nachdem im Finanzgesetze pro 1869 unter der Bede-
ckung auch eine Post „Einnahmen aus der Veräußerung von Staatseigentum im Belaufe von
3 Millionen34 [], er darauf Bedacht nehmen müsse, sich wegen des []es der betreffenden []
die hiezu erforderliche [] Ermächtigung vomReichsrate zu verschaffen.

[Er] beabsichtige daher diesfalls [] Ah. Genehmigung [] Gesetzentwurf ein[]. [] bedeu-
tenderen Objekte, []tanzugeben gedenke [] Wiener Verbindungs[bahn], [] galizische Bade-
anstalt [] nebst einem für den [] der Badeanstalt not[] kleinen Grundkomplexe, [] in Tirol
und ein [], dann das [] Direktionsgebäude []den35. Außerdemwürde er es [für] zweckmäßig
halten, sichmittels desGesetzes imAllgemeinen zurVeräußerung jenerGebäude undGrund-
stücke ermächtigen zu lassen, welche wegen Entbehrlichkeit fürMilitärzwecke an das [] Ärar
zurückgestellt werden. Er habe hiebei den hiesigen Exerzierplatz im Auge, welchen er im Ge-
setzentwurf als Verkaufsobjekt nicht bezeichnen könne, weil die diesfälligen Verhandlungen
nochnicht abgeschlossen seien und sich jedenfalls über den Schluss derReichsratssession hin-
ausziehen werden. Es schiene daher notwendig, die Ermächtigung zum Verkaufe schon im

33 Mit Schreiben (K.) v. 4. 5. 1869 an Beust berichtete Brestel über die einhellige Meinung des Ministerrates,
dass das Gesetz über die Unifizierung der Staatsschuld genau und ausnahmslos in Vollzug zu setzen sei, und
ersuchte den Außenminister, in diesem Sinne Stellung zu beziehen, Fa., FM., Präs. 1198/1869.

34 Rgbl. Nr. 34/1869, Finanzgesetz für das Jahr 1869 v. 23. 3. 1869, Staatsvoranschlag, Abteilung Staatsein-
nahmen, Abschnitt XIV.

35 Der Verkauf einiger dieser Objekte war offenbar in MR. v. 12. 3. 1869/VII (nicht vorhanden) zur Sprache
gekommen.
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vorhinein zu erhalten, um im gegebenen Momente mit den weiteren Verhandlungen wegen
der Parzellierung des Platzes nicht aufgehalten zu sein, deren Finalisierung, wie derMinister
des Innern betont, schon jetzt sehr dringend erscheine.

Der Justizminister und derHandelsminister bemerken, dass ein so bedeutendesOb-
jekt wie der Exerzierplatz unter der vom Finanzminister gewählten allgemeinen Bezeichnung
von vornherein wohl kaumwürde subsumiert werden können, daher es jedenfalls notwendig
seinwürde, imAusschusse diesfalls die näherenAufklärungen zu [], []as der Finanzminister
[], da es ohnedies in seiner Absicht gelegen war.

[Unter] dieser Voraussetzung [trat] die Konferenz dem [Antrag] des Finanzministers []
bei36.
Wien, am 21. April 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Neuberg, 17.Mai 1869.
Franz Joseph

Nr. 217 Ministerrat, Wien, 23. April 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 23. 4.), Plener 28. 4., Potocki 28. 4.,
Giskra 28. 4., Herbst, Brestel, Berger 28. 4.; abw. Hasner.
I. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Gesetzentwurf betreffend einige Änderungen in den
Titel- und Rangsverhältnissen und Bezügen der Gerichtsbeamten. II. Aufhebung des Aus-
nahmszustandes in Prag. III. VorschlagwegenErnennung des Präsidenten undVizepräsidenten
des Reichsgerichtes. IV. Regierungsvorlage betreffend die Stempel- und Gebührenbefreiung
der Verhandlungen zur weiteren Durchführung der Grundentlastung in Böhmen.

KZ. 1442 –MRZ. 56
Protokoll des zu Wien am 23. April 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Justizminister teilt der Konferenz mit, dass er wegen Dringlichkeit der Sache den im
Herrenhause schon definitiv angenommenen Entwurf betreffend einige Änderungen in den
Titeln, Rangsverhältnissen und Bezügen (Adjuten) der Gerichtsbeamten und Diener Sr. k.
u. k. apost. Majestät zur Ah. Sanktion heute unterbreite1.

Die Konferenz erklärt sich hiemit einverstanden2.
II. Der Ministerpräsident bringt die Vorbereitungsverfügungen wegen Aufhebung des
Ausnahmszustandes in Prag neuerlich zur Sprache3.

36 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 30. 4. 1869/III.
1 Fortsetzung desMR. v. 17. 2. 1869/IX (nichtmehr vorhanden).Herbst war auf seinenVortrag v. 19. 2. 1869mit

Ah. E. v. 24. 2. 1869 ermächtigt worden, denGesetzentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab.Kanzlei,
KZ. 646/1869; Einbringung des Gesetzes im Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 27. 2. 1869 (167. Sitzung)
5029, Annahme in 3. Lesung, Prot. Reichsrat AH. 13. 3. 1869 (175. Sitzung) 5629–5287, Annahme in
3. Lesung im Herrenhaus, Prot. ReichsratHH. 22. 4. 1869 (66. Sitzung) 1722–1731.

2 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 25. 4. 1869/VI.
3 Der Gegenstand war bereits behandelt worden in MR. v. 14. 3. 1869/IX, MR. v. 23. 3. 1869/IV, MR. v. 1. 4.

1869/V, MR. I v. 2. 4. 1869/I und MR. v. 18. 4. 1869/I (alle nicht mehr vorhanden). Zur Verhängung des
Ausnahmezustandes über Prag und Umgebung sieheMR. v. 8. 10. 1868/I.
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Über seine, auf Ministerratsbeschlüssen beruhende Aufforderung habe der Statthalter-
eileiter FML. Baron Koller die diesfälligen Detailanträge nach Einvernehmung des Polizeidi-
rektors in Prag nunmehr erstattet4. Dieselben bezielen:
1. die Vermehrung der Gendarmerie;
2. die Vermehrung der Prager Sicherheitswache;
3. die Verstärkung der Prager Garnison;
4. die Sicherstellung in Bezug auf die Mitwirkung des Militärs bei sich ergebenden Anlässen
nachMaßgabe der diesfälligen Ansprüche des Statthaltereileiters;
5. die Fassung der zu plakatierenden Kundmachung aus Anlass [] des Ausnahmezustandes.

[]beantragt der Statthaltereileiter eineVermehrungderGendarmerie []enum550Mann,
wovon [] Prag und die Umgebung die [] das Land (der Polizeidirektor hatte für Prag und
Umgebung eine Vermehrung von 100Mann []genommen, welche auf [] zu restringieren der
Statthaltereileiter sich bestimmt []). Der Ministerpräsident findet, []an Gendarmerie um []
jedenfalls zu hoch gegriffen. Es handle sich dringend zunächst [] Prag und die Umgebung []
um die Vororte Karolinenthal und Smichow. [] dass schon wiederholt [] der Gendarmerie
[] 4 Mann sei dem in anderen Ländern wie namentlich Galizien gegenüber (910 Mann) an
und für sich ein sehr hoher. Eine so beträchtliche Vermehrung der Gendarmerie in Böhmen
würde ohne Zweifel ähnliche Ansprüche in anderen Ländern nach sich ziehen. Auch stehe
der Kostenpunkt entgegen, da die Vermehrung um [] Mann einen Mehraufwand von mehr
als 150.000 fr. für die [] dieses Jahres zur Folge hätte. Er glaube daher, dass sich in diesem
Augenblicke darauf beschränkt werden sollte, für Prag und Umgebung eine Gendarmerie-
vermehrung von 50 Mann eintreten zu lassen, welche der Statthaltereileiter als zureichend
bezeichnet. Betreffend die weitere Vermehrung der Gendarmerie im Lande müssten bei dem
entscheidenden Einflusse der Lokalverhältnisse jedenfalls Vorverhandlungen gepflogen wer-
den, welche einzuleiten FML. Baron Koller aufzufordern und worüber sich die seinerzeitige
definitive Schlussfassung vorzubehalten wäre.

Die Konferenz tritt der Ansicht des Ministerpräsidenten einhellig bei.
Ad 2 beantragt FML. Baron Koller in Übereinstimmung mit dem Polizeidirektor die

Vermehrung der Prager Sicherheitswache um 100Mann. DerMinisterpräsident meint, auch
das wäre zu viel. Der Polizeidirektor habe bei dem Antrage ins Auge gefasst, dass die Sicher-
heitswache für alle Eventualitäten so genügen solle, []Militärassistenzleistung [] auch zu neh-
men nicht mehr notwendig wäre. [] gehe aber nicht an. Die [] des Militärs sei un[]den nicht
zu entbehren. [] Rücksicht hierauf würde [], dass eine Vermehrung der derzeitig 435 Mann
starken Sicherheitswache um 60Mann [] dürfte, welche selbstverständlich nur provisorisch
für die [] des Bedarfes aufzunehmen []. [] Grund gegen die Vermehrung [] Mann sei auch
der, []icht halten dürfte, []ter Leute und []n augenblicklich []ren. Bei einer geringeren Zahl
könne man bei der Aufnahme []rischer sein und könne diese in aller Stille erfolgen. FML.
Baron Koller habe bereits ganz tüchtige Leute in Vormerkung und weitere 30 seien ebenfalls
gleich disponibel. Die Augmentierung um 60 Mann [] daher sofort durchgeführt werden.
Die Mehrkosten beziffern sich für die acht Monate mit etwas über 19.000 fr.

4 Koller hatte diese Anträge mit Schreiben v. 21. 4. 1869 Taaffe mitgeteilt; der entsprechende Akt Ava., Minis-
terratspräsidium 8, Zl. 236/1869, ist nicht mehr vorhanden; vgl. das Schreiben Taaffes an Kuhn v. 21. 4. 1869
und das Schreiben Kollers an Kuhn v. 26. 4. 1869 mit Bezug auf die Anträge, beide inKa., KM., Präs. 52–8/
1/1869 (Zl. 1574/1869).
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Der Finanzminister meint, dass der Stand der Sicherheitswache vielleicht zweckmäßi-
gerweise auf 500Mann ergänzt, somit um65Mann vermehrt werden könnte, womit sich der
Ministerpräsident und alle übrigen Stimmführer einverstanden erklären.

Ad 3. Der Ministerpräsident bemerkt, dass aus dem Berichte des FML. Baron Kol-
ler nicht deutlich hervorgehe, ob er sich wegen der Garnisonsvermehrung in Prag bereits an
denReichskriegsminister gewendet habe. Unter diesenUmständen gedenkt derMinisterprä-
sident, den Statthaltereileiter einzuladen, dem Reichskriegsminister diesfalls unaufgehalten
die näherenVorschläge zu erstatten,wobei namentlich auf eine angemesseneVermehrungder
Kavallerie Rücksicht zu nehmen sein werde. Zugleich werde er (Ministerpräsident) sich an
den Reichskriegsminister mit dem Ersuchen wenden, den diesfälligen []gen des FML. Baron
Koller [] zu geben. InHinsicht auf die an[]Gewährung einerMilitärbereitschaft oderMilitär-
assistenz []maligesAnsuchendes Statthaltereileiters hat sich derMinisterpräsident ausAnlass
eines []n Berichtes des FML. BaronKoller an denReichskriegsminister bereits gewendet und
[] diesem Anlasse wiederholt tun5. In Hinsicht auf die zu [] Kundmachung des Statthalter-
eileiters bringt über Ein[] des Ministerpräsidenten [] Minister des Innern einen [] Minister-
präsidenten mitgeteilten im []leitung verfassten [] Manifestes zur []ung.

Der Minister des Innern findet, dass das Schriftstück jedenfalls sehr gekürzt werden
müsste und dass namentlich der zweite Teil, der sich in allgemeinen politischen Exkursen
ergeht, welche hier nicht am Platze scheinen, ganz wegbleiben müsste6.

Der Finanzministermöchte fragen, obdennüberhaupt ein derleiManifest notwendig
sei. Er würde es für genügend halten, wenn anknüpfend an die amtliche Publikation in der
offiziellen Prager Zeitung ein Artikel gebracht würde in der Richtung, dass man der Erwar-
tung Raum gebe, der gesunde Sinn der Bevölkerung werde die Rückkehr zu den normalen
gesetzlichen Zuständen durch eine diesen entsprechende Haltung zu würdigen wissen, zu-
mal die Regierung auch ohne Ausnahmszustand jeder Störung der öffentlichen Ruhe mit
Entschiedenheit entgegentreten würde.

DerMinisterpräsident bemerkt, dass, nachdemdieEinführungdesAusnahmezustan-
des von einer Proklamation des Statthaltereileiters begleitet war, konsequent der gleiche Vor-
gang auch bei der Aufhebung eingehalten werden sollte. Auch habe FML. Baron Koller eine
solche Kundgebung imAuge, und habe derselbe einen Entwurf dafür schon vor einiger Zeit
vorgelegt. Derselbe wird, als [] annäherndwas de[] der Finanzminister als den zweckmäßigen
Inhalt für eine derartige Kundgebung bezeichnete []innig als vollkommen [] erkannt, weil in
diesem Entwurfe der Standpunkt der öffentlichen Ruhe und Ordnung [] festgehalten und
der [] Standpunkt aber beiseite [], was sich umsomehr [] derMaßregel nach []empolitisch de-
monstrativen Charakter nicht gegeben werde und solle. DerMinisterpräsident wird [] FML.
BaronKollermitteilen, dass sein Entwurf für das [] vollkommengut [] unddass die endgiltige
Abfassung ihm überlassen werde.

Über die Anregung des Ministers des Innern wird sonach Sr. k. u. k. apost. Majes-
tät unaufgehalten au. Vortrag erstattet, mittelst dessen Allerhöchstdieselben werden gebeten
werden, die Aufhebung des Ausnahmszustandes nebst der vom Justizminister vorgelegten
Ministerialverordnung zu genehmigen. Die Durchführung wird wie bei der Einführung des
Ausnahmszustandes einzurichten sein und zwar so, dass die Publikation imReichsgesetzblat-
te entweder am 29. April oder am 1. Mai erfolgt und dass der Statthaltereileiter hievon tele-

5 Das in Anm. 4 zit. Schreiben v. 21. 4. 1869.
6 Der Entwurf des Manifestes inAva., Ministerratspräsidium 8, Zl. 261/1869.
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grafisch verständigt wird, um noch am nämlichen Tage die in Prag erforderlichen Kundma-
chungen zu erlassen7. Das allgemeine Gesetz betreffend die Befugnisse der Regierungsgewalt
zur Verfügung zeitweiliger und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen werde
dann in einigen Tagen nach Aufhebung des Ausnahmszustandes in Prag zur Publikation ge-
langen8.

III. Der Justizminister bringt den Sr. k. u. k. apost. Majestät zu erstattenden Vortrag wegen
Ernennung des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Reichsgerichtes zur Sprache9.

Die Sache sei dringend, weil schon in beidenHäusern des Reichsrates von Seite der Prä-
sidenten Anfragen wegen der [] an ihn gelangt seien, w[eil in] Gemäßheit der gefa[ssten] [Be-
schlü]sse die Vorschlagserstattung beziehungsweise Ernennung des Präsidiums des Reichsge-
richtes [] voranzugehen hätte. Bezüglich des Präsidenten hält es der Justizminister für selbst-
verständlich, dass zu diesem Posten ein Funktionär des Justizdienstes [] entsprechend hoher
Stellung berufen []. [] müsse nach demGesetze seinen ständigenWohnsitz in []10. Bezüglich
des Vizepräsidenten [] war im Gesetze nicht []ben, immerhin aber [] einer ausgiebigen Un[]
des Präsidenten aus [] Rücksichten sehr wünschenswert. Nach reiflicher Erwägung [] Jus-
tizminister für die Stellung des Präsidenten den ehemaligen Staatsratspräsidenten Freiherrn
v. Lichtenfels, den ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Freiherrn v. Krauß
und den ehemaligen Justizminister und gegenwärtigen Landmarschall von Niederösterreich
Freiherrn v. Pratobevera. Von Seite des Ministers des Inneres wurde der Konferenz auch der
gegenwärtige Präsident desOberstenGerichtshofesRitter v. Schmerling genannt undder frü-
here JustizministerRitter v.Hye als eine Persönlichkeit bezeichnet,welche bei diesemAnlasse
zu besprechen füglich nicht umgangen werden könnte. Nach einer längeren Besprechung ei-
nigte sich die Konferenz in der Ansicht, dass auf Freiherrn v. Lichtenfels wegen seines hohen
Alters und wegen seiner Kränklichkeit, welche ihn selbst an denHerrenhaussitzungen teilzu-
nehmen hindere, füglich nicht reflektiert werden könne. Freiherr v. Krauß sei ebenfalls im
Alter sehr vorgerückt, infolgedessen er namentlich kaum in der Lage wäre, sich der mit vieler
Anstrengung verbundenen Leitung einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zu unterziehen.

7 Auf Vortrag Taaffes v. 24. 4. 1869 wurde mit Ah. E. v. 25. 4. 1869 der Ausnahmezustand in Prag, Smíchov
undKarolinenthal aufgehoben,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1412/169; publiziert als Verordnung des Gesamt-
ministeriums v. 28. 4. 1869,Rgbl.Nr. 53/1869.Diese Verordnung und eine begleitende Kundmachung Kol-
lers v. 29. 4. 1869 publiziert u. a. in Prager Zeitung v. 29. 4. 1869. Zur Korrespondenz über das Prozedere
zwischen Taaffe und Koller siehe Ava., Ministerratspräsidium 8, Zl. 261/1869. Zur Vermehrung der Gali-
zien in Prag das Schreiben (K.) Kuhns an Montenuovo, den Kommandierenden in Prag, v. 3. 5. 1869, Ka.,
KM., Präs. 52–8/1/1869 (Zl. 1574/1869).

8 Einbringung der entsprechenden Regierungsvorlage, Prot. Reichsrat AH. 17. 10. 1868 (135. Sitzung)
4158 f.; zur Annahme durch beide Häuser des Parlaments Prot. ReichsratAH. 15. 1. 1869 (155. Sitzung)
4753; publiziert als Gesetz v. 5. 5. 1869, Rgbl.Nr. 66/1869, ausführliche Darstellung und Analyse bei Ha-
siba, Notverordnungsrecht, 49–54mit weiteren Quellen- und Literaturhinweisen.

9 Fortsetzung des MR. v. 5. 4. 1869/III (nicht mehr vorhanden). Der Artikel 5 des Staatsgrundgesetzes über die
Einsetzung eines Reichsgerichtshofes v. 21. 12. 1867 bestimmte, dass der Kaiser den Präsidenten und Vizepräsi-
denten von sich aus, dieMitglieder (und Ersatzmänner) des Gerichtes über Vorschlag des Reichsrates ernannte,
Rgbl.Nr. 143/1867. Zur Genese, Errichtung und Kompetenz des Reichgerichtshofes Lehne, Rechtsschutz
im öffentlichen Recht, 672–684mit umfangreichen weiterführenden Literaturhinweisen.

10 § 3 des Gesetzes über die Organisation des Reichsgerichtes bestimmte u. a., dass der Präsident, die ständigen
Referenten und die Ersatzmänner ihrenWohnsitz inWien haben mussten,Rgbl.Nr. 44/1869.
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Der Berufung des Ritters v. Schmerling stehe die Inkompatibilität der Stellung des Prä-
sidenten des Reichsgerichtes mit jener des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes entgegen,
da nachArtikel 2 lit. a des Staatsgrundgesetzes über die Einsetzung des Reichsgerichtes dieses
[] berufen sein werde, über [Kompetenz]konflikte zwischen Gerichts- und Verwaltungsbe-
hörden zu [entscheiden], welche sich in der [] sehr zahlreich ergeben. [Ritter] v. Hye betref-
fend [] nach allen Seiten hin [] Stellung, welche er [] einnehme, es demselben zur Unmög-
lichkeit [] für diese Stellung []g zu bringen. Der Ministerrat entschied sich einhellig dafür,
dass Sr. Majestät Baron Pratobevera zur Ag. Ernennung zum Präsidenten des Reichsgerich-
tes au. vorgeschlagen werde. Derselbe vereinige die wesentlichen für diese Stellung erforderli-
chen Eigenschaften in sich, sowohl was seine höhere Rangsstellung als seine in einer langen
dienstlichen und politischen Vergangenheit erworbene persönliche Geltung betrifft. In sei-
ner gegenwärtigen Stellung als Landmarschall von Niederösterreich wurde in Hinsicht auf
die imWirkungskreise des Reichsgerichtes gelegenen Entscheidungen über Kompetenzkon-
flikte zwischen Landesvertretungen und den obersten Regierungsbehörden oder zwischen
den autonomen Landesorganen verschiedener Länder11 von Seite des Ministerrates kein Be-
denken dagegen gefunden, dass Baron Pratobevera zum Reichsgerichtspräsidenten ernannt
werde, nachdem in den wenigen Fällen solcher Art, in welchen Niederösterreich eventuell
beteiligt sein werde, seine Substitution durch den Vizepräsidenten selbstverständlich Platz
greifen werde. Der Ministerrat erkannte es jedoch zugleich als eine notwendige Konsequenz
dieser Ernennung, dass Baron Pratobevera in das Herrenhaus berufen werde, was in geeig-
netem Zeitpunkte und zwar ehestens bei Sr. Majestät zu beantragen wäre. Für die Stelle des
Vizepräsidenten [] der Justizminister den Oberlandesgerichtspräsidenten in Innsbruck Frei-
herrn v. Resti-[Ferrari], den pensionierten Sektionschef und vormaligen Referenten []rate
Weissmann [] den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Freiherrn v. Szymonovicz.

Der Finanzminister bemerkt, [] ihm aus politischen Gründen unbedingt zu empfeh-
len scheine, [] Vizepräsidentenstelle []er berufen werde, um [] wegen Bevorzugung []alität
zu begegnen. Dieser Ansicht schloss sich zunächst []minister an, welcher sonst [] Sektions-
chef Weissmann als für den Posten im Vorzuge geeignet, empfohlen haben würde. Auch alle
übrigen Stimmführer traten der Ansicht des Finanzministers unbedingt bei. Die Konferenz
erkannte ferners dieMeinungdes Justizministers als vollkommenbegründet, dass es jedenfalls
vonVorteil sei, wenn derVizepräsident am Sitze desReichsgerichtes ständigwohne, wornach
auf Baron Resti-Ferrari nicht weiter reflektiert wurde, abgesehen von der Ungewissheit, ob
eine solche Berufung auch seinenWünschen entsprechen würde.

Der Ministerrat einigte sich sohin schließlich in dem einhelligen Beschlusse, Sr. Ma-
jestät für die Stelle eines Vizepräsidenten des Reichsgerichtes den Senatspräsidenten Baron
Szymonovicz in Vorschlag zu bringen, welcher, wie der Justizminister bemerkte, eine lang-
jährige, sehr ersprießliche Wirksamkeit im Justizdienste, und zwar in verschiedenen Teilen
des Reiches für sich habe, als Senatspräsident bei dem Obersten Gerichtshofe wegen seiner
Tüchtigkeit sehr geschätzt werde, übrigens auch im Herrenhause sehr tätig sei, und welcher
voraussichtlich auch den Anforderungen seiner neuen Stellung im gleichen Maße genügen
würde12.
IV. Der Finanzminister erbittet und erhält die Zustimmung desMinisterrates, nach eingehol-

11 Gesetz über die Einsetzung eines Reichsgerichtes,Rgbl.Nr. 143/1867 Art. 2 b und c.
12 Herbst erstattete am 25. 4. 1869 einen im Sinne des Ministerratsbeschlusses verfassten Vortrag,Hhsta., Kab.

Kanzlei, KZ. 1433/1869. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 30. 4. 1869/II.
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ter Ah. Genehmigung [] Böhmen sehr wichtigen Gesetzentwurf noch in dieser Reichs[rats-
session] einzubringen betreffend die Stempel- und Gebührenbefreiung der Verhandlungen
[zur weiteren] Durchführung der Grundentlastung in Böhmen13.
Wien, am 23. April 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Neuberg, 17.Mai 1869.
Franz Joseph.

Nr. 218 Ministerrat, Wien, 25. April 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 25. 4.), Plener 9. 5., Hasner 11. 5.,
Potocki 10. 5., Giskra 11. 5., Herbst, Brestel, Berger 12. 5.
I. Regierungsvorlage wegen der Bedingungen einer Eisenbahn von Bludenz nach Feldkirch und
Bregenz und zumAnschlusse an die bayrischen und Schweizer Bahnen. II. Haltung der Regie-
rung im volkswirtschaftlichen Ausschusse gegenüber den Anträgen des Subkomitees in Bezug
auf das allgemeine Eisenbahngesetz. III. Einsetzung eines Komitees zur Vorberatung der Pre-
dilbahn-Angelegenheit. IV. Stand der Angelegenheit der Nachtragskonvention mit England.
V. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Landesgesetze wegen Aufhebung der Propination in
Böhmen, Mähren und Schlesien. VI. Ah. Sanktionierung des Gesetzes wegen der Gehalte und
Rangsverhältnisse der Beamten der Gerichtshöfe. VII. Erwirkung der Ah. Sanktion für das
Gesetz wegen Einhebung der Verzehrungssteuer von Bier.

KZ. 1443 –MRZ. 57
Protokoll des zu Wien am 25. April 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I.DerHandelsminister referiert über dieAngelegenheit derVorarlbergschenEisenbahn. In
den Gesetzentwurf wegen Vervollständigung des Eisenbahnnetzes sei eine Bahn von Inns-
bruck zum [] an die bayrischen und Schweizer Kommunikationslinien [] genommen wer-
den1. So notwendig undwichtig diese Linie auch erscheine, so könne dochwegen der großen
Schwierigkeitenderselbenundder dadurchbedingtenfinanziellenOpfer nicht daran gedacht
werden, einen Gesetzentwurf wegen Ausführung dieser Linie so bald einzubringen. Es stelle
sich jedoch andererseits als sehr wünschenswert heraus, für das Land Vorarlberg in Hinsicht
auf Eisenbahnen schon jetzt etwas zu tun. Wiederholte Petitionen der Handels- und Gewer-
bekammer und der sonstigen Körperschaften des Landes lassen entnehmen, dass zunächst
der Mangel einer Eisenbahnverbindung mit den bayrischen und Schweizer Linien im Lan-
de tief empfunden werde und dass es zur Hebung der Industrie und des Handels daselbst
notwendig sei, ohne Aufenthalt wenigstens dem dringendsten Bedürfnisse gerecht zu wer-
den. Die Reichsratsabgeordneten Vorarlbergs hätten dem Handelsminister unablässig die
Notwendigkeit derBerücksichtigungder einschlägigenLandesinteressennahe gelegt undher-
vorgehoben, dass die unbedingt verfassungstreue Haltung der gesamten Bevölkerung Vorarl-

13 Auf seinen Vortrag v. 25. 4. 1869 erhielt Brestel mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 die Genehmigung, diesen Gesetzent-
wurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 1490/1869;Einbringung derRegierungsvorlage
Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6022. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/
V.

1 ZumGesetzentwurf über die Vervollständigung des österreichischen Eisenbahnnetzes siehe Anm. 4.
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bergs einMotiv [] Erfüllung der berechtigten Ansprüche derselben wäre. Sie wiesen nament-
lich darauf hin, dass es ihnen in der Tat Schwierigkeiten in Bezug auf ihre Stellung machen
würde, wenn sie in die [] zurückkehren müssten, ohne [] für das Land vitalen [] irgendein
Resultat erzielt [].

Unter diesen Umständen habe sich der Handelsminister verpflichtet, [] der Richtung
einesmög[] Zugeständnisses in dieser []mit demFinanzminister inUnterhandlung zu treten.
[] derselbenhat sichder [] zunächst inBerücksichtigungder entschiedenenverfassungstreuen
Haltung Vorarlbergs [] zuzustimmen, dass [] Session des Reichsrates ein Gesetzentwurf ein-
gebracht werde, der die Bedingungen der []nierung einer Eisenbahnlinie von Bludenz nach
FeldkirchundBregenz bis an die österreichisch-bayrischeGrenze inLordach zumAnschlusse
an die in Lindaumündende bayrische Bahn und dann von Feldkirch und von Bregenz an die
Schweizer Rheingrenze zum Anschlusse an die Schweizer Bahnen2. Die Länge dieser Linien
betrage im Ganzen 10 Meilen. Als Garantie sei der 5%ige Reinertrag von einem Nominalan-
lagekapitale von 1,200.000 fr. perMeile inklusive der Tilgungsquote in Aussicht genommen,
was inAnbetracht der technischen Schwierigkeiten namentlich in Bezug auf Brückenbau kei-
neswegs zu hoch gegriffen erscheine. Andererseits werde beabsichtigt, in dem betreffenden
Gesetzentwurfe die Alternative des Staatsbaues mehr zu betonen, als dies bezüglich anderer
Bahnen geschehen ist, so dass in demGesetze dem Staate gewahrt bliebe, ohneRücksicht dar-
auf, ob sich binnen einer bestimmten Zeit für die Übernahme des Baues um denMaximalbe-
trag der Garantie ein Konsortium fände, von der Konzessionserteilung ganz abzusehen und
zumBaue auf eigeneRechnung zu schreiten,wenn dies den Interessen des Staates zusagender
befunden werden sollte. In diesem Falle würde für das Jahr 1869 ein Nachtragskredit von 2
Millionen in Anspruch genommen werden. In Bezug auf die übrigen Konzessionsbedingun-
gen würde der Gesetzentwurf diejenigen Bestimmungen enthalten, welche [] in letzter Zeit
eingebracht [] Konzessionierung von [] Gesetzentwürfe aufgenommen wurden. Der Han-
delsminister erbittet sich [] die Zustimmung der Konferenz, nach eingeholter Ah. Genehmi-
gung einen Gesetzentwurf in [] noch im Laufe der []gen Reichsratssession [] einzubringen.

Die Konferenz erklärt sich hiemit [] einverstanden, der Minister des Innern speziell
im [] darauf, dass, da die Fest[] der Trasse dieser Bahnlinien [] Verbindung mit der [] erfol-
gen könne, die []einen Standpunkte wich[]gende Lösung dieser [] die eventuelle Beseitigung
[] Abschwächung des sachlich ganz unberechtigten Widerstrebens gefördert werden dürfte,
welches Vorarlberg vom Standpunkte []er und persönlicher Interessen und [] diesfälligen aus
langen und gründlichen Verhandlungen hervorgegangenen, technisch kaum anfechtbaren
Projekte bisher entgegengestellt worden sei3.

2 Zur Vorgeschichte und den konkreten Verhandlungen siehe Ava., HM., allg. 1110/1869.
3 Auf seinen Vortrag v. 28. 4. 1869 wurde Plener mit Ah. E. v. 29. 4. 1869 ermächtigt, den entsprechenden Ge-

setzentwurf im Reichsrat einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1508/1869; Einbringung im Reichsrat
Prot. Reichsrat AH. 1. 5. 1869 (195. Sitzung) 5912 und Zuweisung an den volkswirtschaftlichen Aus-
schuss,Prot.ReichsratAH. 15. 3. 1869 (176. Sitzung) 5306. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5.
1869/XIII.
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II. Der Handelsminister bringt zur Sprache, wie sich die Regierung in der morgen stattfin-
denden Sitzung des volkswirtschaftlichen Ausschusses in Bezug auf die Anträge des Subko-
mitees betreffend den Gesetzentwurf wegen Vervollständigung des Eisenbahnnetzes zu ver-
halten haben werde4.

In Bezug auf die Grundsätze, welche demGesetzentwurfe zugrunde liegen, stimme das
Subkomiteemit denAnträgen derRegierungsvorlage überein.DieÄnderungen, die dasselbe
in Vorschlag bringe, beziehen sich teils auf die formale Anordnung des Stoffes, teils merito-
risch auf die Feststellung des Netzes der Garantiebahnen. Die formalen Änderungen laufen
darauf hinaus, dass alle verschiedenen Arten der staatlichen Begünstigungen in zwei Artikel
zusammengefasst aufgezählt werden (Art. I und II). Hierauf folgt (Art. III) die Bestimmung,
dass die Staatsverwaltung vor allem dahin zu wirken habe, dass die Vervollständigung des Ei-
senbahnnetzes durch die Gewährung der (imMaximum) 30-jährigen Steuerfreiheit zu Stan-
de gebracht werde. Daran schließt sich die Bestimmung, dass denjenigen []en, welche durch
Gewährung der Steuerfreiheit allein nicht zu Stande kommen sollten, die []gung der Garan-
tie, der []ung an der Kapitalsbe[] oder des Staatsbaues []det werden kann. [] Aufnahme des
Art. VII der []vorlage wegen jedesmaliger Berücksichtigung der Lage der []en und des Geld-
marktes []Majorität des Subkomitees [] notwendig erachtet, wogegen dieMinoritätmit dem
[]tter Baron Petrinò die [Einsch]altung dieses Artikels im [] beantragen gedenke.

Diemateriellen, die Veränderungen des Bahnnetzes betreffenden Bestimmungen belan-
gend, wurde [] den in der Regierungsvorlage beantragten unter die (Garantie)Bahnen neu
aufgenommen:
1. eine Bahn von einem Punkte der Lemberg–Czernowitz–Jassyér Bahn in der Bukowina an
die ungarische Grenze gegenMarmarossziget;
2. eine Bahn von einem Punkte der Carl-Ludwigs-Bahn nächst Tarnow einerseits gegen Epe-
ries, anderseits gegen die Weichsel;
3. eine Bahn von Oszwieczim in der Richtung gegen die Kaschau–Oderberger Bahn mit
Zweigbahnen nach Bielitz und Krakau;
4. eine Bahn von einemPunkte der Kaiser–Ferdinands-Nordbahn (Olmütz) über Jägerndorf
zum Anschlusse an das preußische Bahnnetz;
5. eineBahnvon einemPunkte dermährisch-schlesischenNordbahn (Sternberg) über Schön-
berg an die preußische Grenze;
6. eine Bahn von Reichenberg durch den Bezirk Friedland an die preußische Grenze;
7. eine Bahn von Iglau zum Anschlusse an die Franz-Josefs-Bahn bei Wessely oder Budweis;
8. eine Bahn im Anschlusse an die St. Peter–Fiumaner Bahn durch Istrien nach Pola.
9. eine Bahn vonWien an die Kronprinz-Rudolfsbahn (Reifling) anschließend, mit der Fort-
setzung von einemanderenPunkte dieser Bahnüber St. Johann zurVerbindungmit der Linie
Innsbruck–Feldkirch;
Weitere meritorische Änderungen betreffen, dass für die Linie Przemysl–Stryj–Hussiatin die
Richtung über Stanislau ausdrücklich []de; dass zu Gunsten [] gesetzt wurde, dass die Wei-
terführung der Linien von Villach nach dem Meere und gegen die venetianischen Bahnen

4 Fortsetzung des MR. v. 4. 3. 1869/VIII, des MR. v. 5. 3. 1869/I und des MR. I v. 7. 3. 1869/II (alle nicht
vorhanden). Plener war mit Ah. E. v. 9. 3. 1869 auf seinen Vortrag v. 7. 3. 1869 ermächtigt worden, diesen
Gesetzentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 874/1869; Einbringung imReichsrat,
Prot.ReichsratAH. 13. 3. 1869 (175. Sitzung) 5268 f.; siehe dazuKonta, Geschichte der Eisenbahnen
Österreichs, 64 ff.



130 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

auf österreichischen [] stattzufinden habe, und dass [] von Spalato über Knin []usse an das
österreichisch-[]Bahnnetz die Fortsetzung []nachLaibachundder [] Innsbruck andie schwei-
zerischen Bahnen die bestimmte [] Feldkirch und Bregenz [] wurde, endlich dass die [] Re-
gierung beantragten [] Rottenmann–Wels und Salzburg–[] ausgeschieden wurden. [] neu
hinzugekommenen [] hat der Handelsminister [] aller Wärme und Ent[]gen angekämpft. []
insbesondere geltend [gemacht], dass nachdemdieRegierung [] fürGalizien schonmit nicht
weniger als vier Bahnlinien []gedacht habe, die Erweiterung des[] Galizien betreffenden Net-
zes um drei weitere Linien (1., 2., 3.) mit den maßgebenden Verhältnissen durchaus nicht
im Einklange stehe. In Bezug auf die neu aufgenommenen mährisch-schlesischen [] hat der
Handelsminister auf die Zwecklosigkeit der Aufnahme derselben hingewiesen, nachdem für
die Linie vonOlmütz (4.) schon jetzt ein Konzessionsgesuch auf Grund der Steuerbefreiung
vorliege und die Ausführung der Linie von Sternberg (5.) ebenfalls nur mit Steuerbefreiung
sicher vorausgesehen werden könne. Gegen die Wien–Reifling-Tiroler Bahn führte er mit
der größten Entschiedenheit alle Argumente ins Feld, welche sich aus der Monstrosität die-
ses Projekte nach allen Richtungen hin von selbst ergeben. Der Entgegnung im Subkomitee,
dass durch die Aufnahme in das Netz die Eventualität der Herstellung der betreffenden Li-
nien auf dem Wege der Steuerbefreiung nicht ausgeschlossen sei und dass die Regierung es
immer in derHandhabe, das Spezialgesetz in dieserRichtung einzubringen, trat derHandels-
minister damit entgegen, dass schondieTatsache, dass eineLinie imGesetze unter denGaran-
tielinien erscheine, jeden Unternehmer von vorneherein bestimmen werde, von der weniger
vorteilhaften Begünstigung der Steuerbefreiung abzusehen. Seine (desHandelsministers) Be-
mühungen blieben jedoch ohne den] erwünschten Erfolg. Von den übrigen Änderungen []
der Handelsminister und im Hinblick auf die eben be[] Einbringung des Gesetzentwurfes
wegen der Bludenz–Feldkirch–Bregenzer Bahn5 keinen [] dagegen haben, dass die [] Linie
Innsbruck [] bayrische Grenze über [] Feldkirch in das Gesetz aufgenommen werde, zumal
[]lfrage nicht vorge[]de. [] würde er auch glauben, [] durch die in Bezug auf []ge der Linien
von [] angenommenen Textierung: „auf österreichischen Gebiete“ hinsichtlich der Frage des
Predil keineswegs unbedingt im vorhinein ge[] werde6. Desgleichen scheinen ihm die politi-
schenRücksichten nicht ganz unberechtigt, welche für die Fortsetzung einer dalmatinischen
Bahn nach Krain in dem Standpunkte geltend gemacht worden seien, dass es notwendig er-
scheine, den VerbandDalmatiens mit dieser Reichshälfte in dieser wirksamenWeise zu befes-
tigen, um eventuellen Velleitäten nach einer [] hin zuvorzukommen.

Nach dieser Auseinandersetzung der Sachlage frage nun der Handelsminister, welche
Haltung die Regierung den Subkomiteeanträgen gegenüber einzunehmen haben werde. Sei-
ner Ansicht nach müsse gegen die neu eingefügten Bahnen mit aller Entschiedenheit ange-
kämpft werden, nachdem dieselben den Plan und die Anlage des Gesetzes geradezu umsto-
ßen. Es müsste darauf hingewiesen werden, dass die Schwierigkeiten der Ausführung des
Bahnnetzes umso größer werden, je mehr Linien man in das Gesetz aufnehme, abgesehen
davon, dass der Nebenzweck des Gesetzes, in dem Wettlaufe nach Konzessionen einen ge-
wissen Stillstand herbeizuführen, durch die Aufnahme so vieler Bahnen geradezu vereitelt
würde. Es könnte ferner in Aussicht gestellt werden, dass die Regierung durch die unverän-
derteAnnahme der Subkomiteeanträge sich eventuell genötigt sehenwürde, dasGesetz nicht
zur Ah. Sanktion zu empfehlen. Das wäre jedoch [] aufzubehalten, da er kein [] Drohungen

5 Zu dieser Bahn siehe Tagesordnungspunkt I.
6 Zur Predilbahn siehe Tagesordnungspunkt III.
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sei, zumal [] Erfahrungen der Zweck, welchen sie fördern sollen, selten erreicht werde. Ein
anderer Gedanke wäre [] dass, wenn die Subkomiteeanträge im volkswirtschaftlichen [] zum
Beschlusse erhoben [] der Gesetzentwurf von []ung zurückzuziehen [] und dass in einem
neuen Entwurfe nur jene Artikel wieder [] werden, durch welche die Regierung ermächtigt
werde [] Bahnunternehmungen []ßigjährigen Steuerfreiheit [] administrativen Wege zuzu[].
[] müsste er (Handelsminister)[] entschieden erklären, [] durch diesen Modus [] würde es
den Anschein []nen, als ob es der Regierung [] darum zu tun sei, sich [] zu verschaffen und
dass sie sich zu demMeritorischen der Frage des Eisenbahnnetzes gleichzeitig verhalte. Es wä-
re dies ein Standpunkt, welcher nach seinem Erachten überhaupt nicht der richtige für die
Regierung sei und welcher ihm als Ressortminister [] insbesondere peinlich sein []. [] habe
der Regierung den Vorwurf gemacht, dass sie in Hinsicht auf die Vervollständigung des Ei-
senbahnnetzes nicht von feststehendenPrinzipien aus vorgehe.DiesenVorwurf zu beseitigen
habe der Gesetzentwurf, welchen die Regierung eingebracht habe, zum Zwecke gehabt. Die
Regierung habe mit demselben den Plan, welchen sie für den zweckmäßigsten halte, darge-
legt.Wenn dieAnträge derRegierung nicht durchgehen, so sei, daman namentlich in Fragen
solcher Art den Erfolg zum voraus nicht in der Hand haben könne, der Nachteil davon für
die Regierung eben kein besonderer.Wohl abermüsste es auf die Stellung derRegierung und
namentlich auf seine Stellung alsHandelsminister in sehr unwillkommenerWeise zurückwir-
ken, wenn er auf seine eigenenGedanken keinenWert legen und sich in Bezug auf diemerito-
rische Frage des Bahnnetzes negativ verhalten müsste. Es wäre das eine ihm persönlich nicht
nur nicht ko[]nde, sondern geradezu [] Rolle. Er würde daher den von ihm vorgeschlagenen
Vorgang empfehlen [] besonderes Gewicht darauf [], dass der Finanzminister [] im volkswirt-
schaftlichen [Ausschusse] erscheine und ihn in [] Bekämpfung der Subkomiteeanträge [] den
in erster Reihe []den finanziellen Argumenten unterstütze.

Der Finanzminister weiset darauf hin [] von Anfang an gegen []gung dieses Gesetz-
entwurfes gewesen sei. []dlich zur Einbringung [] zugestimmt habe, so sei dies []g geschehen,
dass der []ei ins Spiel kommenden []en dasGesetz nicht zu[]en lassenwerde. [] nun anders ge-
kommen. [Das] Sprichwort: „Eine Hand wäscht die andere“ habe eine neue Bewahrheitung,
aber auch einen Zusatz dahin gefunden, dass in diesem Spiele jede Hand schmutzig werde.
Es sei in wahrhaft exorbitanter Art an den Tag getreten, wie in unerquicklichster Weise der
Widerstreit der Einzelinteressen durch gegenseitige Konnivenzen auf Kosten der Sache, eine
vom staatlichen und speziell vomfinanziellenGesichtspunkte höchst bedenkliche Lösung ge-
funden habe, welche in derAufnahme des geradezu unsinnigen Projektes der Bahn vonWien
über Mariazell nach Innsbruck gipfle. Der Anteil, welchen einzelne Abgeordnete an diesen
Verhandlungen genommen, sei in weitere Kreise des Hauses gedrungen und habe die kor-
rekteren Elemente desselben aufgerüttelt und in denselben den Entschluss reifen lassen, sich
diesen Vorgängen in entschiedensterWeise entgegen zu stellen. Es schiene ihm (Finanzminis-
ter) daher sehr gut, wenn eine Diskussion in dieser Sache vermieden werden könnte, welche
dem Ansehen des Abgeordnetenhauses jedenfalls nur höchst abträglich sein würde. Es liege
dies im Interesse der Regierung selbst, welche nicht wünschen könne, dass das Ansehen des
Abgeordnetenhauses durchDebatten in kaum gut zumachenderWeise leide, welche, wie die
über dieMariazeller Bahn, voraussichtlich umsomehr zum einer höchst unliebsamenBespre-
chung des Verhaltens der beteiligten Persönlichkeiten in dieser Sache führen müsste [] sich
des Einflusses dieser le[] schon in der Presse geltend []ne, welche teilweise diesem Projekte
bereits das Wort führen [].
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Der Finanzminister würde [] glauben, dass es zweckmäßig wäre, über den eigentlichen
Kernpunkt der widerlichen Streitigkeiten []lich über die Aufzählung derGarantiebahnen im
Gesetze []assung des betreffenden [] hinauszukommen. [] Aufzählung dieser []de eigentlich
doch mehr [] als genützt. [] hätte Gelegenheit sich heute [] Überzeugung zu verschaffen, []
zum Ausdruck [] Wünsche nach Galizien [] Bahnlinien. [] beruhigen lassen würden, wenn
dieAufzählungder [] imGesetze selbst unterbleibenwürde. Erwäre daher dafür, dass derVer-
such gemacht würde, den volkswirtschaftlichenAusschuss zumZurückgreifen auf die Regie-
rungsvorlage zu vermögen. Wenn dies nicht zu erreichen sein sollte, wäre er für das Zurück-
ziehen der gegenwärtigen Vorlage und dafür, dass dieselbe durch eine neue ersetzt, welche
sich nur auf die Gewährung der Steuerbefreiung zu beschränken hätte. Das in Aussicht stel-
len derNichtsanktion des Gesetzes würde ihmweniger konvenieren. Es sei immerhin schwer,
im letzten Augenblicke damit hervorzutreten, während die Zurückziehung des Gesetzes sich
viel einfachermachen ließe.DerVorwurf, der Entwicklung des Eisenbahnnetzes die gebotene
Aufmerksamkeit nicht zuzuwenden, würde der Regierung in keinem Falle gemacht werden
können, nachdem das, was durch die Vorlage der verschiedenen Spezialgesetze für Eisenbah-
nen bezielt werde, sich zusammen wohl auf 100Millionen beziffere, die dem Eisenbahnbaue
zugute kommen. Und das sei gewiss ein sehr ansehnlicher Betrag. Er könne daher nur das
eventuelle Zurückziehen der Vorlage wärmstens empfehlen, da ihm vor allem daran gelegen
sei, einer erregten, widerlichen und schädlichen Debatte aus diesem Anlasse im Abgeordne-
tenhause, auf welche man bei der gerechten Empörung eines Teiles der Abgeordneten sich
gefasst machenmüsste, [zu] begegnen. Darauf, dass das Gesetz eventuell imHerrenhause die
entsprechende Korrektur erhalten könnte, [sei] angesichts der Erfahrungen [] Verhandlung
über das [Gesetz]wegenEntrichtung der Einkommensteuer vonEisenbahnen []ffen, da diese
Verhandlung den Bestand einer wahren []rei unter den Eisen[]ten in diesem Hause [] ausge-
stellt habe.

Der Handelsminister bemerkt, [] sei von einem Skandal []n. [] Skandal werde aber
[] losgehen, welche [] Mariazeller Bahn stehen [] voraussichtlich ein sehr [] Kampf werden.
Dafür aber, dass die Regierung deswegen, weil möglicherweise [] einzelne Persönlichkeiten
des Abgeordnetenhauses ein Sturm losbrechen werde, zum Zurückziehen einer als notwen-
dig erkannten Vorlage entschließen sollte, fände er keinen genügenden Grund. Jede größere
Versammlung habe einige räudige Schafe in ihrerMitte.Wenn daher gegen diese der [Sturm]
losgehe, so sei dies zwar immerhin nicht angemessen, es tangiere aber weder die Körperschaft
noch die Institution. Er würde daher keinen Grund einsehen, sich wegen dieser wenigen Per-
sönlichkeiten zu opfern und eine Sache preiszugeben, die eine großeWichtigkeit habe. Diese
sei zunächst in derAufstellung eines Systems zurVervollständigung des Eisenbahnnetzes gele-
gen, welche sowohl von Seite derRegierung als in derÖffentlichkeit als einwirkliches Bedürf-
nis erkannt worden sei. Darum lege er auf das Gesetz so großenWert, weil es eben das System,
welches die Regierung in Bezug auf die Eisenbahnen verfolge, durch die Skizzierung der gro-
ßen Verbindungslinien zum Ausdrucke bringe. Die Eventualität, dass, wenn ja die Anträge
des Subkomitees im volkswirtschaftlichen Ausschusse und im Hause zum Beschlusse erho-
ben werden sollten, imHerrenhause doch eine Sanierung erfolgen könnte, halte er nicht für
so sehr in Frage stehend. Der Koteriezusammenhang, welcher sich bei Gelegenheit der Ver-
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handlung des Eisenbahneinkommensteuergesetzes7 dort [] aber nur so lange wirksam sein, []
es sich umFragen handle, welche von allen Eisenbahnunternehmungen []chen gemeinschaft-
liche Interessen berühren.

In dem fraglichenGesetzentwurf aber handle es sich umgerade [] auf die, derRegierung
[]ensten Punkte der Subkomiteeanträge umdie Frage []renz für schon bestehende [] nament-
lich für die [] und für die Kaiserin-Elisabeth-Westbahn8, und werde [] Herrenhause mehrsei-
tig [] Interesse der alten [] Zweifel geltend []. [] aber daran nicht zu [] das Herrenhaus mit []
auch im Abgeordnetenhause angenommenen Anträge des Subkomitees in allen und jedem
übereinstimmen. Die Folge würde sein, dass das Gesetz an das Abgeordnetenhaus zurück-
gehen müsste und bei dem nahen Sessionsschlusse dort kaum mehr wieder aufgenommen
werden würde. Allerdings würde die Regierung in dieser Weise zu der Erledigung wegen der
Steuerbefreiungen in dieser Sessionnichtmehr gelangen.Daran aberwäre endlichweniger ge-
legen, weil sich in dieser Richtung in den Sommermonaten ohnedies nicht viel tun lasse und
weil kaum länger als bis zumMonateOktober zuzuwartennotwendigwäre, umdie Sache von
neuem wieder in Fluss zu bringen, wo der Reichsrat voraussichtlich wieder zusammenkom-
men würde. Diese Situation wäre aber jedenfalls eine würdigere. Die Regierung hätte ihren
guten Willen gezeigt, die Feststellung eines Systems für Eisenbahnbauten endlich herbeizu-
führen. Wenn es nicht gelungen wäre, den Gesetzentwurf noch in dieser Session endgiltig
zustande zu bringen, so würde doch der Regierung kein Verschulden hieran zur Last gelegt
werden können. Das Zurückziehen der Vorlage im Stadium der Ausschussverhandlung und
die Substituierung eines diewesentlichsten prinzipiellen Punkte []ierenden neuenEntwurfes
[] schiene ihm von seinemStandpunkte als Ressortminister durchaus nicht annehmbar, da er
hiedurch notwendig in eine so [] Stellung geratenmüsste, [] die Fortführung seines [] höchst
peinlich werden würde.

DerMinisterpräsident bemerkt, dass die Ansichten des Handelsministers und des Fi-
nanzministers eigentlich nicht so weit auseinander gehen als es den [] habe. Der Handelsmi-
nister wolle [den Antr]ägen des Subkomitees im volkswirtschaftlichen Ausschusse und im
hohen Hause auf das Entschiedenste entgegentreten und [] dass im Herrenhause möglich
[]ediert werde, wobei er [] nur das bezwecken [], dass das Gesetz, sofern es []ch noch eine den
Prinzipien der Regierungsvorlage entsprechende Fassung erhielte, vor Sessionsschluss über-
haupt nicht mehr zustande komme. Der Finanzminister wolle die Unmöglichkeit für die Re-
gierung, ein nach den Anträgen des Subkomitees votiertes Gesetz zu akzeptieren, schon im
Ausschusse []en erklären und im Falle als infolge dieser Erklärung nicht auf die Regierungs-
vorlage zurückgegangen würde, es gar nicht zur Plenarberatung kommen lassen, das Gesetz
zurückziehen und einen neuen Entwurf wegen der Ermächtigung zur Steuerbefreiung ein-
bringen. Der Ministerpräsident sei nicht in der Lage, sich von seinem Standpunkte in eine
Detailerörterung der Bestimmungen des Gesetzentwurfes einzulassen, welche hier in Frage
stehen. In seiner Stellung glaube er jedoch, demMinisterrate die Erwägung nahelegen zu sol-
len, dass, wie bekannt, von verschiedenen Seiten gegen die gegenwärtige Ordnung der Dinge
gearbeitet werde. In erster Linie richten sich diese Bestrebungen allerdings gegen das Minis-
terium. In zweiter Reihe aber sei man von gewissen Seiten auch sehr bemüht, das Abgeord-
netenhaus zu diskreditieren, es als ein Rumpfparlament hinzustellen und das Ansehen des

7 Gesetz v. 8. 5. 1869 über die Bemessung, Vorschreibung undEinhebung der Erwerb- undEinkommensteuer von
Eisenbahnunternehmungen, publiziert alsRgbl.Nr. 61/1869.

8 Zur Kaiserin-Elisabeth-Westbahn sieheMR. II v. 21. 4. 1869/VIII.
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Hauses nach außen hin zu untergraben, soweit immer man hiezu Anhaltspunkte finden zu
können glaube. Es sei nicht zu []te Versuche nicht ganz erfolglos geblieben seien, und es zeige
schon die äußerliche Tatsache, dass das Publikum an den Sitzungen des Abgeordnetenhau-
ses in neuerer Zeit in []el wenig Anteil nehme, [] Vertretungskörper an []en Nimbus in der
Öffentlichkeit einigermaßen verloren []. []re aber auf Seite der [] dazu auf, jeden Anlass [] zu
vermeiden, welcher den [] Abgeordnetenhaus ge[] feindseligen Parteitendenzen [] scheinen-
de Berechtigung [] umsomehr dann, [] sich darum handle, den [] die willkommeneGelegen-
heit []chen aus der Kompromittierung einzelner Mitglieder der Regierungspartei für ihre []
Nutzen zu ziehen, welche [] eine Herabsetzung des Ansehens der Regierungspartei im Vor-
zuge gerichtet seien. In dem vorliegenden Falle würde sich aber der Sturm imAbgeordneten-
hause vorwiegend gegen das Zentrum und die Linke wenden. Es handle sich also eigentlich
um den Schutz der verfassungstreuen Partei des Hauses. In dieser Beziehung scheine daher
große Vorsicht auf Seite der Regierung dringend geboten. Oft haben kleine Ursachen große
Wirkungen und er wolle zur Bekräftigung dessen nur an jene sehr analoge Situation in den
letzten Jahren des früheren konstitutionellen Regimes erinnern, wo die Verhandlungen über
die Siebenbürger Bahn von den Gegnern des Systems nicht ohne Erfolg ausgebeutet worden
seien9. Er glaube also, dass dieser Punkt sehr wohl in Erwägung gezogen werden sollte.

Der Minister des Innern bemerkt, er habe a principio gegen die Einbringung dieses
Gesetzes gestimmt. Er sei der Einbringung endlich nicht weiter entgegengetreten, zunächst
in der Voraussicht des Nichtzustandekommens des Gesetzentwurfes infolge der gegenseiti-
gen Eifersucht auf Begünstigungen mit Eisenbahnen. Nun aber sei eine Einigung der diver-
gierenden Tendenzen und zwar auf Kosten des Staatssäckels dennoch erfolgt und das Zu-
standekommen eines nicht []tbaren Gesetzes in Aussicht. Unter diesen Umständen [] sich
konsequent mit seiner ursprünglichen Anschauung nur der Ansicht des Finanzministers an-
schließen. ImMinisterrate sei ausdrücklich beschlossen worden, dass die Regierung an ihrer
Vorlage unbe[dingt fest]halten solle. [] Annahme dieses Beschlusses könne [] somit nur um
die Frage [] dem eventuell mit [] Abänderungen der []vorlage beschlossenen Gesetzentwurf
[] Sanktion zu verweigern, [] vor der Plenarberatung ganz zurückzuziehen wäre. [] halte die
letztere Modalität für die zweckmäßigere. [] wollte, dass von Seite der [] ein System in Hin-
sicht der Eisenbahnen markiert werde. Diesem Verlangen sei durch die [] Gesetzentwurfes
entsprochen worden. Der Zweck sei also erreicht. [] der Regierung ein anderes [] oder eine
so weitgehende Er[]rung des von ihr vorgeschlagenen Systems entgegengestellt werde, [] die
Regierung soweit es die Inanspruchnahme der Finanzen betreffe, die Verantwortung hiefür
unmöglich übernehmen könne, so treffe die Schuld nicht die Regierung, wenn von der ge-
wünschten Feststellung eines Systems ganz Umgang genommen [] müsse. Auf eine Restrin-
gierung des erweiterten Netzes durch das Herrenhaus zu hoffen, sei illusorisch. Gegen Vor-
teile für das Allgemeine, und als ein solcher müsse innerhalb bestimmter Grenzen endlich
jede neue Eisenbahn betrachtet werden, könne kein Vertretungskörper ankämpfen, so wenig
es der Minister des Innern von dem engeren Standpunkte seines Ressorts aus der Öffentlich-
keit gegenüber zu tun in der Lage wäre. Dann aber scheine das, was der Ministerpräsident
angedeutet, der eingehendsten Berücksichtigung wert. Denn schon jetzt werde von gewissen
Seitenher gesagt, dass dasAbgeordnetenhaus imGegensatze zu seinerAufgabe auchpolitisch
KoteriezweckeVerfolge. Es scheine ihm also in der Tat großeVorsicht nötig, umdasHaus vor
weiteren Verdächtigungen in dieser Richtung sicherzustellen.

9 Zur Siebenbürger Bahn vgl.Malfèr, Einleitung.Ömr.V/9, XXII.
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Der Ackerbauminister weiset darauf hin, dass, wenn imAusschusse von Seite der Re-
gierung mit Festigkeit auf der Regierungsvorlage beharrt, die Unmöglichkeit, auf den mons-
trösen Subkomitee-Entwurf einzugehen, nachdrücklichst betont, wenn ferner dem volks-
wirtschaftlichen Ausschusse [] gemacht würde, dass [] an der weiteren Verzettlung dieser
wichtigen Sache er allein die Verantwortung zu tragen hätte; ein []en von Seite des Ausschus-
ses [] doch erwartet werden könnte.

Der Handelsminister würde mit der erwarteten Vertretung des []spunktes eine sehr
dankbare []en. []n müsse er es allerdings, [] Gesetz gar nicht zustande []n. Er könne anderer-
seits []en, dass ein Skandal im [Abgeordneten]hause politisch die übelsten [] haben würde,
und das []ent dürfe nicht unterschätzt []. DerHandelsministermeint, vor dem Skandal sei ei-
ne []. Eswerde imAbgeordnetenhause zu argenKämpfen nicht kommen, dazu scheine es auf
der Seite, vonwelcher aus derKampf unternommenwerdenwolle, an demnötigen []he zu ge-
brechen. Übrigensmeint er, dass, wenn es ja imHause zu ärgerlichenDiskussionen kommen
sollte, dies für eine Regierung, welche so dastehe wie die gegenwärtige, ganz ohne Einfluss
auf die eigene Stellung bleiben müsste. Hocherregte Debatten aus Anlass der Eisenbahnfra-
gen kommen überall vor. Er weise namentlich auf die Verhandlungen in der bayrischenKam-
mer hin, wo sich ebenfalls eine Kirchturmpolitik sondergleichen geltend gemacht hat, und
wo das Gesetz ebenfalls nicht zustande gekommen ist. Und obwohl der bayrische Finanzmi-
nister dies in vorhinein wusste, habe er seinen Entwurf dennoch nicht zurückgezogen. Er
sei nur entschieden gegen den Akt des Zurückziehens des Gesetzes, worin eigentlich allein er
sichmit demFinanzminister imGegensatze befinde.Das Zurückziehenwiderstrebe ihm aber
zunächst deswegen, weil, indem eswegen der die Vorlage derRegierungwesentlich alterieren-
den Amendierungen erfolge, gleichsam das offene Eingeständnis einer erlittenen Niederlage
involviere.

Der Finanzminister bemerkt, dass, wenn von einerNiederlage der Regierung in dieser
Sache überhaupt dieRede sein könne, diese schonmit demUmstoßen des von derRegierung
proponierten Liniennetzes erfolgt wäre.

Der Justizminister meint, dass die Sache leicht wäre, wenn der volkswirtschaftliche
Ausschuss nicht die unglückliche Zusammensetzung hätte, wie es eben der Fall sei. Bei je-
dem [] sei es wahrscheinlich, dass eine entschiedene Bekämpfung der monströsen Subkomi-
teeanträge von Seite derRegierung nicht ohne Erfolg bleiben []. [] dem volkswirtschaftlichen
Ausschusse [] dieseWahrscheinlichkeit nicht []. [] eben nurmöglich, dass die [] mit ihren Er-
klärungen [] erwünschte Wirkung zu Wege [], möglich sei es allerdings []. []ne daher, dass
die Regierung im Ausschusse jedenfalls [] Position ergreifen solle. [] damit gedroht werden
solle, [] gegebenenfalles nicht zur Ah. Sanktion zu empfehlen, lasse [] gestellt. Er für seine
Person []nel die Regierung werde [] oder jenen Gesetzentwurf zur Ah. Sanktion nicht emp-
fehlen, als konstitutionell korrekt finden [], indem einmal damit der Ah. Schlussfassung Sr.
Majestät präjudiziert werde und weil andererseits das Ministerium in vorhinein nicht wissen
könne, ob es im Zeitpunkte der Sanktionierung noch im Amte sein werde. Jedenfalls wäre
eine Drohung in dieser Richtung für den äußersten Fall vorzubehalten. Wie es aber auch sei,
würden die Verhandlungen im Ausschusse morgen sicher nicht beendet werden. Im Laufe
der Debatte werde es sich ja zeigen, ob im Ausschusse Geneigtheit vorhanden sei, die über
die Regierungsvorlage hinausgehenden Subkomiteeanträge abzuwerfen oder nicht. In letzte-
rem Falle könne die Regierung nach seinem Erachten allerdings schonmorgen erklären, dass
sie ihre Aufzählung der Garantielinien als Kardinalfrage betrachte. Die endgiltige Schlussfas-
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sung über dieArt undWeise, wie imFalle derAnnahme der Subkomiteeanträge dasVeto,wel-
ches die Regierung gegen einen im Ausschusse in diesem Sinne formulierten Gesetzentwurf
unbedingt einlegenmüsste, durchzuführen wäre, könnte aber einen Gegenstand späterer Er-
wägungen bilden. Er sei daher in thesi mit dem Finanzminister einverstanden, nur glaube er,
dass für die endgiltige Schlussfassung über die Haltung der Regierung in dieser Frage der Er-
folg der morgen imAusschusse erfolgendenRegierungserklärungen und der Verlauf und das
Ergebnis der morgigenDebattenmaßgebende tatsächliche Anhaltspunkte liefern werden, in
welcher Beziehung er nu[], dass möglicherweise [] Garantielinien im Ausschusse [] fallen ge-
lassen werden könnte.

Der Ministerpräsident resümiert [] das Ergebnis der bisherigen [] dahin, dass es sich
also [] Anträge handle:
[1] die Regierung und zwar [] Ausschusse an ihrer Vorlage unbedingt festhalten solle;
[2] derMinisterrat schon heute []lle demZustandekommen []Grundlage der Subkomiteean-
träge der die Garantielinien im [] votierten Gesetzentwurfe entgegenzutreten und dass eine
dahin [] Erklärung in allgemeiner []gen im Ausschusse abge[] werde und
[3] die Schlussfassung über die [] Vetos bis nach der morgen stattfindenden Ausschussver-
handlung vertagt werden solle.

Dem Antrage ad 1 stimmen alle Votanten bei. Für den Antrag ad 2, welchem sich auch
der Handelsminister in der Voraussetzung der Annahme des Antrages ad 3 anschließt, erklä-
ren sich ebenfalls sämtliche Stimmführer.

Der Finanzminister betonte, dass der Beschluss desMinisterrates praktisch die Bedeu-
tung haben müsse, dass ein Gesetzentwurf, welcher in Bezug auf die Aufzählung der Garan-
tielinienmit derRegierungsvorlage nicht übereinstimme, nie zumGesetzewerdendürfe.Die-
ser Beschluss müsse als ein unter allen Umständen feststehender betrachtet werden können,
damit diejenigenMinister, welchen alsMandataren desMinisterrates die Abgabe einer Erklä-
rung imAusschusse in diesem Sinne obliegen werde, sicher sein können, dass das, was erklärt
werde, auch geschehe. In Absicht auf die Formulierung der zunächst vom Handelsminister
nach Lage der Umstände vielleicht am zweckmäßigsten vor dem Schlusse der Generaldebatte
abzugebenden Erklärung wurde einstimmig beschlossen, dass gesagt werde, die Regierung
könnte einem den Anträgen des Subkomitees im Punkte der Garantielinien entsprechenden
Gesetzentwurfe ihre Zustimmung niemals geben und behalte sich vor, ihre sich aus diesem
Gesichtspunkte ergebende Haltung einem solchen Gesetzentwurfe gegenüber in Erwägung
zu ziehen.

Der Antrag ad 3 wurde ebenfalls einstimmig zum [Beschluss] erhoben10.

III. Der Handelsminister bringt in Vorschlag, dass nachdem infolge eines an denMinister-
präsidenten eingelangten und von diesem ihm als Ressortminister zur Antragstellung imMi-
nisterrate mitgeteilten Ah. Handschreibens vom [] d. J. Sr. k. u. k. apost. Majestät aus Anlass
mehrerer []eingaben wegen der [] Förderung des Predil[]ktes au. [Vortrag zu] erstatten sei, es

10 In der Sitzung des Volkswirtschaftlichen Ausschusses v. 27. 4. 1869 wies Plener in einer längeren Rede die Ab-
änderungsvorschläge zur Regierungsvorlage zurück und erläuterte den Standpunkt der Regierung, siehe dazu
den Bericht in der Wiener Zeitung (M.) v. 29. 4. 1869. Mit Schreiben v. 29. 4. 1869 zog Plener den Ge-
setzentwurf über die Vervollständigung des österreichischen Eisenbahnnetzes wegen der Kürze der Zeit zurück
und behielt sich vor, ihn in der nächsten Reichsratssession wieder einzubringen, Prot. Reichsrat AH. 1. 5.
1869 (195. Sitzung) 5912.
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sich zur [] der Sache empfehlen, diese wichtige Angelegenheit [] Behandlung im vollen Mi-
nisterrate einem Komitee zur Vor[] zu überweisen, in welchem [] leichter ein Expediens er[]
werden könnte11.

Der Ministerrat erklärt sich hiemit einverstanden, und übernehmen es der Minister
des Innern und der Finanzen, an diesen Vorberatungen mit demHandelsminister teilzuneh-
men12.

IV. DerHandelsminister teilt demMinisterrate das Ergebnis der Korrespondenzmit, welche
im Sinne derMinisterratsbeschlüsse vom [] Februar l. J. in Bezug auf die Nachtragskonventi-
on mit der englischen Regierung gepflogen worden sei13.

Die Einigung in Bezug auf das Fallenlassen des Systems derWertzölle sei erzielt. Ebenso
stimme die englische Regierung inHinsicht auf die von uns proponierten Gewichtszollsätze
zu bis auf einen Punkt. Sie verlange nämlich, dass nicht bedruckte Schafwollstrumpfwaren
jetzt nicht mit 35 fr., wie hierseits proponiert wurde, sondern mit 18 fr., in zwei Jahren mit
15 fr. klassifiziert werde. Ferner verlange die englische Regierung, dass der Termin, von wel-
chem an die minderen Ansätze für einige Gattungen ordinärer Wollwaren in Kraft zu treten
hätten, nicht, wie hierseits proponiert worden, vom Jahre 1872, sondern vom Jahre 1871 an-
gefangen und die allgemeinen Konventionalzölle nicht vom Jahre 1870, sondern schon vom
1. Juli 1869 in Kraft zu treten hätten. Die Modifikationen in Betreff der Zollansätze für die
Strumpfwaren könnten ganz ohne Bedenken zugestanden werden, da die einheimische Pro-
duktion in diesem Artikel eine bedeutende und eines besonderen Schutzes bedürftige nicht
[sei]. Dagegen könne [] davon sein [] allgemeinen schon vom Juli [] ab in Wirksamkeit zu
setzen. Der Termin bis 1. Jänner 1870 sei ohnedies sehr kurz und es werde [] kosten, selbst bis
zum 1. Jänner [] die Konvention durch alle [], welche sie in Bezug auf []le Behandlung noch
durch[] habe, durchzubringen. [] einer Festhaltung des Termines []er 1870 folge aber, dass
[]mTermine 1. Jänner []Wirksamkeit dermin[] für jene Artikel fest[] werdenmüsse, für wel-
che [] eine zweijährige Vorbereitungs- und Übergangsperiode mit []en für notwendig er[]. []
denke sonach von dem [] der neuesten Verhandlungen im Sinne der Ministerratsbeschlüsse
vom 16. Februar d. J. dem []sse zu dem Zwecke die Mitteilung zu machen, damit dieser im
Hause den Antrag stelle, der Regierung zu empfehlen, auf den vorläufig vereinbarten neuen
Grundlagen zum definitiven Vertragsabschlusse mit England zu [sch]reiten.

11 Die Angelegenheit der Predilbahn war bereits zur Sprache gebracht worden in MR. v. 1. 3. 1869/I, MR. v.
12. 3. 1869/II und MR. v. 23. 3. 1869/VI (alle nicht mehr vorhanden). Taaffe war mit Ah. Handschreiben
v. 22. 3. 1869 aufgefordert worden, die durch eine Deputation überbrachten Gesuche um die Fortsetzung der
Kronprinz Rudolf-Bahn über den Predil zu berücksichtigen und die Angelegenheit voranzutreiben,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, Kurrentbilleten, 35 c/1869; die erwähnten Gesuche,Hhsta., Kab. Kanzlei, Bittschriftenpro-
tokoll Nr. 5551, 5552, 5553 und 5554, alle ex 1869, sind in diesem Bestand nicht mehr vorhanden. Taaffe
hatte mit Schreiben v. 22. 3. 1869 Plener über den Inhalt des Ah. Handschreibens informiert und den Han-
delsminister ersucht, das Predilbahnprojekt zu fördern bzw. entsprechende Anträge imMinisterrat einzubrin-
gen,Ava., VA., HM., Zl. 6155/1869.

12 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 30. 4. 1869/VII.
13 Fortsetzung des MR. v. 16. 2. 1869/I (nicht mehr vorhanden). Der zwischen Österreich und Großbritannien

am 16. 12. 1865 abgeschlossene Handelsvertrag (Rgbl. Nr. 2/1866; siehe dazu MR. v. 23. 10. 1865/II, MR.
v. 10. 11. 1865/IV undMR. v. 22. 11. 1865/III,Ömr. VI/1, Nr. 18, Nr. 24 und Nr. 27) hatte mit der Nach-
tragskonvention v. 1. 7. 1868 (Rgbl.Nr. 39/1868) eine Änderung erfahren. Der Regierungsentwurf wegen ei-
ner neuerlichenNachtragskonvention war in Prot. Reichsrat AH. 17. 10. 1868 (135. Sitzung) 4186 einge-
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Von Seite des Ministerrates wird dagegen nichts erinnert14.

V. Der Minister des Innern bringt die Frage der Erwirkung der Ah. Sanktion für die von
den Landtagen von Böhmen,Mähren und Schlesien angenommenenGesetzentwürfe wegen
Aufhebung des Propinationsrechtes in Anregung15.

Soweit die Durchführung dieser Gesetze die Gebührenfreiheit der betreffenden Ver-
handlungen und,wasMähren betrifft, dasAbsehen von demErfordernisse der kuratorischen
Genehmigung voraussetze, wozuReichsgesetze erforderlich seien, sei Se. k. u. k. apost.Majes-
tät bereits mittelst au. Vortrages des Finanzministers im Einverständnisse mit dem Justizmi-
nister um die Ah. Ermächtigung zur Einbringung diesfälliger Gesetzentwürfe im Reichsrate
au. gebeten worden16. Dass Se. Majestät eine Ah. Entschließung über diese au. Vorlage nicht
herabgelangen zu lassen geruht haben, erkläre sich durch denUmstand, dass Se.Majestät bis-
her nicht in die Lage gekommen sind, von den betreffenden Landesgesetzen, auf welche sich
die erwähnten Entwürfe der Reichsgesetze beziehen, Ah. Einsicht zu nehmen, nachdem der
Minister [] au. Vorlage dieser Landesgesetze zur Ah. Sanktion bis zum Herablangen der Ah.
Ermächtigung zur Einbringung der Reichsgesetze zuwarten zu sollen glaubte. Da nun aber
der Schluss der [] Session herannahe und [] die Durchführung der [], auf welche in den []
Ländern großer Wert [] ohne das Reichsgesetz []en könne, erachte der Minister des Innern
den Zeitpunkt [] die betreffenden Landesgesetze mit dem Antrage auf die [] Ah. Sanktion
[] dem Zwecke Sr. k. u. k. apost. Majestät nachträglich zu unterbreiten, damit wegen des Zu-
sammenhanges der Reichs- und Landesgesetze das notwendige Gesamt[] Sr. Majestät für die
eventuellen Ah. Entschließungen vorliege. Gegen die Ah. Sanktion der drei Landesgesetze
betreffend die Aufhebung der Propination bestehe kein Anstand. Die betreffenden Gesetze
wurden anlässlich der Erstattung des au. Vortrages wegen Einbringung der erwähnten Regie-
rungsvorlagen imReichsrate in einer [] bestehend aus dem referierendenMinister, demHan-
delsminister, dem Justiz- und dem Finanzminister auf das Eingehendste geprüft. Er glaube
daher, von einer Detailbesprechung derselben heute absehen zu können.

Nachdem derMinister des Innern die Prinzipien der betreffenden landtäglich beschlos-
senen Gesetzentwürfe in Kürze auseinandergesetzt hatte, stimmte der Ministerrat seinem
Vorhaben, dieselben zur Ah. Sanktion zu empfehlen, einhellig bei. Der Minister des Innern
bemerkt, dass, nachdem Se. Majestät von den Umständen, welche es notwendig erscheinen
lassen, dass die Entwürfe der betreffenden Reichsgesetze tunlichst bald an den Reichsrat ge-
langen,mittelstAg. Einsichtnahme indieses ProtokollAh.Kenntnis zunehmengeruhenwer-
den, es demMinisterpräsidenten anheim zu stellen wäre, diese Angelegenheit Sr.Majestät au.
gegenwärtig zu halten und Allerhöchstdemselben die ehrfurchtsvolle Bitte des Ministerrates

bracht worden und vomPlenum an den Finanzausschuss überwiesen worden, Prot. ReichsratAH. 20. 10.
1868 (136. Sitzung) 4198. Sämtliche, diese Angelegenheit betreffendenAkten desAva.,HM., Präs. liegen nicht
mehr ein.

14 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/XXVI.
15 Fortsetzung des MR. II v. 2. 4. 1869/II (nicht vorhanden). Die Gesetzentwürfe waren von den Landtagen

wie folgt angenommen worden: Böhmen, Prot. Landtag Böhmen 24. 9. 1868 (18. Sitzung) 83;Mähren,
Prot. Landtag Mähren 26. 9. 1868 (19. Sitzung) 600; Schlesien, Prot. Landtag Schlesien 30. 9.
1868 (29. Sitzung) 544.

16 Vortrag Brestels v. 8. 4. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1216/1869. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v.
30. 4. 1869/VI.
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vorzutragen, dass Se.Majestät im Falle Allerhöchstdieselben in Beziehung auf die Sanktionie-
rung der fraglichen Gesetze etwa Bedenken haben sollten, [] Ministerrate gewähren geruhen
mögen, die [] seiner au. Vorlage Allerhöchstdenselben in []cher Erörterung darzulegen17.

[VI.] Der Justizminister teilt der Konferenz mit, dass Se. k. u. k. apost. Majestät die Gnade
[] unterbreiteten Gesetzentwurf [] auf die Gehalte und Rangverhältnisse der Beamten der
Gerichtshöfe mit der Ah. Sanktion herabgelangen zu lassen18.

[VII.] Der Finanzminister teilt der Konferenz mit, dass er wegen Dring[lichkeit] der Sache
den in beiden Häusern des Reichsrates angenommenen Gesetzentwurf wegen Einhebung
der Verzehrungssteuer von Bier Sr. k. u. k. apost. Majestät zur Ah. Sanktion vorgelegt habe19.

Die Konferenz nimmt hievon Kenntnis.

Wien, am 25. April 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869.
Franz Joseph.

Nr. 219 Ministerrat, Wien, 28. April 1869

RS. undbA.; P.Artus;VS.Taaffe; BdE. undanw. (Taaffe28. 4.), Plener 9.5.,Hasner 11. 5., Potocki
10. 5., Giskra 11. 5., Herbst, Brestel, Berger 12. 5.

I. Petition der niederen Beamten der Staatsbehörden in Lemberg um die Bewilligung vonQuar-
tiergeldern. II.Nichtbewilligung einermehr als 100%igenGemeindeumlage inZwickau. III. Be-
antwortung der Interpellation im Abgeordnetenhause in Angelegenheit der Gendarmerie.
IV. Maßregeln wegen Evidenzhaltung und Invigilierung des Pferdeexportes aus Anlass größerer
Pferdeankäufe für französische und preußische Rechnung. V. Anfragen der königlich bayri-
schen und der Schweizer Regierung über die Haltung der k. u. k. Regierung in Bezug auf das
ökumenische Konzil. VI. Schluss der Reichsratssession. Vorbereitung der Thronrede.

KZ. 1444 –MRZ. 58
Protokoll des zu Wien am 28. April 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

I.DerMinister des Innern be[] eine vomAbgeordnetenhause demGesamtministerium zur
Würdigung und Amtshandlung abgetretene imWege des Ministerpräsidenten zugekomme-
nen Petition des niederen Beamten- und Dienerpersonales der Staatsbehörden in Lemberg

17 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 30. 4. 1869/V.
18 Fortsetzung desMR. v. 23. 4. 1869/I. AufVortrag Herbsts v. 23. 4. 1869 war das Gesetzmit 24. 4. 1869 sanktio-

niertworden,Hhsta.,Kab.Kanzlei,KZ. 1407/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 48/1869.Auf seinenVortrag v.
26. 4. 1869 wurdeHerbst mit Ah. E. v. 27. 4. 1869 ermächtigt, imReichsrat einenGesetzententwurf über einen
Nachtragskredit zur Finanzierung der wegen Änderung der Rangverhältnisse entstandenenMehrkosten ein-
zubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1439/1869; Einbringung imReichsrat, Prot. ReichsratAH. 1. 5.
1869 (195. Sitzung) 5911 f. Fortsetzung des Gegenstandes über den Nachtragskredit inMR. v. 15. 5. 1869/II.

19 Fortsetzung des MR. v. 6. 4. 1868/II (nicht vorhanden). Brestel war mit Ah. E. v. 12. 4. 1868 auf seinen Vor-
trag v. 6. 4. 1868 ermächtigt worden, diesen Gesetzentwurf im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 1318/1868;Einbringung imReichsrat, Prot.Reichsrat, AH. 20. 4. 1868 (93. Sitzung) 2666.Zur
Annahme des Gesetzentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates siehe Prot. Reichsrat, AH. 24. 4. 1869
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um Bewilligung von Quartiergeldern1. Nachdem Quartiergelder nur für Wien und Triest
bestehen, würde eine ausnahmsweise Gewährung des Ansuchens der Beamten in Lemberg
eine Reihe ähnlicher Ansprüche nach sich ziehen. Übrigens liegen besondere Motive für ei-
ne Ausnahme zugunsten der Lemberger Beamten nicht vor. DerMinister des Innern spricht
sich daher, soweit es die Beamten seines Ressorts betrifft, für die Zurückweisung der Petition
aus.

Auch alle übrigen Minister vereinigen sich in dem Beschlusse, dass der Petition keine
Folge zu geben [sei]2.

II. Der Minister des Innern bringt wegen einer zwischen ihm und dem Finanzminister ob-
waltenden Meinungsverschiedenheit die Frage zur Sprache, ob die für die Stadt Zwickau in
Böhmen beschlossene Kommunalumlage mit 179 % der ordentlichen Verzehrungssteuer auf
Wein, Branntwein, Spiritus und Likör zu genehmigen wäre oder nicht.

Der Finanzminister erklärt sich mit Rücksicht auf die enorme Höhe dieses Zuschlages,
welcher auf denWeinsteuerertrag jedenfalls nachteilig einwirken würde, gegen die Genehmi-
gung. Bei Zuschlägen auf die Verzehrungssteuer sei es geboten, etwas []er vorzugehen, bei []
auf die direkten Steuern [] seitens des Finanzministeriums dies nie Anstände []. DerMinister
des Innern bemerkt, dass es sich hier zwar nicht um einen Zuschlag zur Verzehrungssteuer
handle, da Zwickau [] geschlossenen Orten [] um eine Abgabe [] Verbrauche innerhalb der
Stadt. Er erkenne übrigens nicht die Wirkung einer Umlage in solcher Höhe auf die Stamm-
steuer der Be[]nden und gedenke sonach auf []ung der Umlage für Zwickau []en übermäßi-
gen Höhe derselben Allerhöchstenorts anzutragen.

Der Ministerrat erklärt sich [] einverstanden3.

III.DerMinisterpräsident teilt derKonferenz denEntwurf der Beantwortung der Interpel-
lation mit, welche im Abgeordnetenhause am 6. April l. J. in Angelegenheiten der Gendar-
merie an ihn gerichtet wurde4.

Er glaubte, mit der Beantwortung bis jetzt warten zu sollen, da, wenn er kurz vor oder
kurz nach seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten das Wort ergriffen hätte, für den ers-
ten Augenblick im Hause die Meinung hätte entstehen können, dass er eine programmati-
sche Rede halten wolle, was namentlich wegen des Effektes der natürlichen Enttäuschung zu
vermeiden ihm angemessen geschienen habe. Der Entwurf der Interpellationsbeantwortung
verbreitet sich in einer längern, durch die umfassendere Fragestellung bedingten Auseinan-

(192 Sitzung) 5803.Mit Ah. E. v. 25. 4. 1869 auf Vortrag Brestels v. 24. 4. 1869 wurde das Gesetz zur Ände-
rung der Bestimmungen bei Einhebung der Verzehrungssteuer von Bier sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 1422/1869; das Gesetz publiziert alsRgbl.Nr. 49/1869.

1 Siehe dazu das Schreiben des niederen Beamten- und Diener-Personals bei den Staatsbehörden in Lemberg
um Bewilligung von Quartiergeldern v. 1. 1. 1869, Fa., FM., Präs. 876/1869.Die Petition wurde durch Zemi-
ałkowski im Reichsrat eingebracht und an den Budgetausschuss überwiesen, Prot. Reichsrat AH. 30. 1.
1869 (160. Sitzung) 4883; der Ausschuss empfahl wegen der sich daraus ergebenden Konsequenzen die Angele-
genheit dem Gesamtministerium zu überlassen, Prot. Reichsrat, AH. 11. 3. 1869 (174. Sitzung) 5242.

2 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden.
3 Mit Ah. E. v. 19. 5. 1869 wurde auf Vortrag Giskras v. 9. 5. 1869 der Antrag der Gemeinde Zwickau auf

Erhöhung der Gemeindeumlage abgelehnt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1718/1869.
4 Interpellation des Victor Freiherr v. Widmann und Genossen, Prot. Reichsrat AH. 6. 4. 1869 (180. Sit-

zung) 5449 f., in der die Regierungsvorlage eines Gendarmeriegesetzes urgiert wurde.
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dersetzung über die in Ansicht auf die Gendarmerie zum Ausdrucke gebrachten Wünsche
und über das, was zur Erfüllung derselben von Seite der Regierung nach Maßgabe der Um-
stände entweder bereits geschehen sei oder noch geschehen werde. Es wird gesagt, dass:
1. inHinsicht auf die Ergänzung derGendarmerie durch intelligente Leute imEinvernehmen
mit dem Reichskriegsministerium das innerhalb des noch bestehenden Systems Möglichste
geschehen []erne bei der Zuweisung []gente für dieGendarmeriemöglichst auf die intellektu-
elle Befähigung der Zuzuweisenden Rücksicht genommen werde, [] jedenfalls der betreffen-
den [] notwendig sein und [] zumGendarmerie[] der wirklichen Einstellung als Gendarmen
durch [] monatliche Probezeit dar[].
2. die Inspektionsreisen der [] das zulässig geringste [] tatsächlich reduziert worden seien,
wornach vorläufig im ersten Semester dieses Jahres angeordnet wurde, dass der Landesgen-
darmeriekommandant nur die Hälfte der Flügel- [und] Zugsstationen seines Kommandos,
der Flügelkommandant die Hälfte der Posten seines Flügels und der Zugskommandant die
[] stehenden Posten nur einmal zu inspizieren habe.
3. dass die Ergänzung derGendarmerie durch eigene gemischte Assentierungskommissionen
imBestande des gegenwärtigen Systems, wornach dieGendarmerie einenTeil der k. k. Armee
bildet, dermal zwar nicht zurGänze ausführbar sei, dass aber schon jetzt dahin gewirkt werde,
dass sich Freiwillige zur Gendarmerie aus der Reserve möglichst zahlreich melden.
4. dass demWunsche, es möge die Dislokation der Gendarmerie sowie die Übersetzung oder
strafweise Entlassung der Gendarmen im jedesmaligen Einverständnisse mit den politischen
Behörden im wesentlichen schon jetzt ebenso entsprochen sei, wie
5. dem Wunsche, dass die Gendarmen den dienstlichen Aufträgen der vorgesetzten politi-
schen Behörden unbedingt Folge zu leisten verpflichtet werden, dass
6. auf den Wunsch wegen Erfolgung und Verrechnung der Gebühren der Gendarmerie bei
denLandes- und Steuerkassen nicht eingegangenwerden könne, nachdem zufolge der gepflo-
genen Erhebungen hiedurch die bezielte Geschäftsvereinfachung und Ersparnis keineswegs
erreicht werde [] und dass
7. sich auch der Wunsch wegen Herabsetzung der Fahrtpreise auf []bahnen für im Dienste
reisende Gendarmen unter die jetzigen Mindesttarife weder bei den bestehenden noch bei
erst zu konzessionierenden Eisenbahnen realisieren [] eingehende Verhandlungen mit dem
Handelsministerium beziehungsweise mit den Bahnunternehmungen herausgestellt habe.

[] auf die allgemeine [] Reorganisation [] werde gesagt, dass [] hiezu bereits vorliegen-
den [] den Länderstellen zur [] übermittelt worden sind [] alles werde ange[]den, um sobald
als nur möglich mit einer Regierungsvorlage vor das Haus zu kommen. Endlich werde auf
die Umstaltung der Gendarmerieinspektion [] im Zwecke des möglichsten Anschlusses an
die politische Organisierung erfolgte Kreierung von Wachtmeisterposten am Sitze der Be-
zirkshauptmannschaften und auf die in einigen Ländern erfolgte Vermehrung des Gendar-
meriemannschaftsstandes hingewiesen, was alles in der Linie dessen liege, was von [Seite] des
Hauses bei wiederholten Anlässen als Ziel des bei der Reorganisierung des Institutes Anzu-
strebenden bezeichnet worden sei.

Der Ministerrat findet über den Entwurf der Interpellationsbeantwortung nichts zu
bemerken5.

5 In diesem Sinne beantwortete Taaffe die Interpellation, Prot. Reichsrat, AH. 1. 5. 1869 (195. Sitzung)
5915 ff. Alle Protokolle dieses Bandes, in denen dieser Gegenstand behandelt wurde (siehe die Nr. 280, 283,
333, 334, 428, 429, 531, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 545, 561,568) sind nicht mehr vorhanden. Ein Gendar-
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IV. DerMinisterpräsident teilt der Konferenz eine an ihn gerichtete Note des Reichskanzlers
mit, betreffend die Wahrnehmungen über in neuerer Zeit massenhaft vorgekommene Pfer-
deankäufe für Rechnung Preußens und Frankreichs6.

Der Reichskanzler wünschte den Ministerrat hievon in Kenntnis gesetzt zu wissen, zu-
nächst deswegen, damit eine sorgfältige Invigilierung des Pferdeexportes an den Grenzstatio-
nen Platz greife, von deren Ergebnis er namentlich für den Fall unterrichtet zu werden er-
suchte, als dieser bedeutende Export fortdauern oder gar noch größere Dimensionen anneh-
men sollte.DerMinisterpräsident bemerkt, dass aus dieserMitteilung sichwohl allerdings die
Notwendigkeit einer Überwachung des Pferdeexportes zu ergeben [] dieser Hinsicht []nen
Augenblicke gen[] sein. Zu derMaßregel eines Pferdeausfuhrverbotes aber scheine auch jetzt
keine genügendeVeranlassung vorzuliegen, zumal nachden ihmzugekommenenNotizen die
Pferdeausfuhr in allerletzter Zeit mehr ab- als zugenommen habe.

DerAckerbauminister weiß aufgrund zuverlässigerNotizen, dass dieUrsache der grö-
ßeren Pferdeankäufe der französischen Mi[] in dem günstigen [] gelegen sei, welches ein []
hier gemachter be[] Kauf von Offizierspferden [] französische Armee hatte. [] Pferde hätten
sich nämlich []ten der französischen Armee so vortrefflich bewährt, dass eine eigene Militär-
kommission hieher gesendet wurde, []00Offizierspferde anzukaufen, dieselben wurden sehr
teuer, []0–1300 frs. bezahlt. Es liege darin nationalökonomisch jedenfalls ein Vorteil, denn es
sei anzunehmen, dass in Hinkunft die französische Regierung fortan Pferdeankäufe hier ef-
fektuieren werde. Eine bedenkliche Seite scheine [] unter diesen Verhältnissen diese Tatsache
nicht zu haben.

Der Handelsminister erwähnte, er selbst habe den Reichskanzler darauf aufmerksam
gemacht, dass nach ihm zugekommenen Notizen Pferde für Preußen hier um jeden Preis
gekauft würden, wie auch darauf, dass große Getreidesendungen, und zwar von kleinen Sta-
tionen aus (wahrscheinlich um weniger Aufmerksamkeit zu erregen), für Rechnung eines
gewissen Hirsch nach Köln gehen. Gleichwohl glaube auch er, dass zu einemAusfuhrverbot
keine Veranlassung vorliege, was in jedem Falle eine ganz verkehrte Maßregel wäre.

DerAckerbauministermacht aufmerksam,dass einmöglichst genauesVerzeichnis der
über die Grenzen austretenden Pferde unter allen Umständen erwünscht wäre. Der Finanz-
minister erklärt sich bereit, eine diesfällige Weisung an die Zollämter zu erlassen.

DerMinisterrat einigte sich sonach in demBeschlusse, dass demReichskanzlermitzutei-
len wäre, wie derMinisterrat in den ihm bekannt gewordenen Tatsachen keine zureichenden
Motive gefunden habe, die Maßregel eines Pferdeausfuhrverbotes als notwendig oder [] zu
erkennen. Gleichwohl werde die Bewegung des Pferdeexportes fortan im Auge [] und wer-
den wegen Invigilierung und Evidenzhaltung desselben die entsprechenden Weisungen an

meriegesetz für Cisleithanien wurde erst 1876 erlassen, publiziert als Rgbl.Nr. 19/1876. Zur Entwicklung
der Gendarmerie und zur Genese des Gendarmeriegesetzes von 1868 bis zum Zustandekommen 1876 May-
erhofer – Pace, Handbuch 1: 996 Anm. 3; Neubauer, Die Gendarmerie in Österreich 1849–1924.
Im Auftrage der Gendarmeriezentraldirektion verfaßt, 67–71.

6 Schreiben (K.) Beusts an Taaffe v. 15. 4. 1869, Hhsta., PA. I 554, fol. 509–512, anbei Schreiben Kuhns an
Beust v. 9. 4. 1869, in dem er über den vermehrten Pferdeankauf berichtet.
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die Ämter erlassen werden. Der Ministerrat werde nicht er[], auf diesem Wege zu [] gelan-
genden Daten [] Reichskanzler mitzuteilen. [] jedenfalls sehr interessantenMitteilungen des
Ackerbauministers wird der Ministerpräsident den Reichskanzler mündlich unterrichten7.

V. Der Minister für Kultus und Unterricht teilt der Konferenz mit, dass ihm der Minis-
terpräsident von zwei an den Reichskanzler gelangten Anfragen auswärtiger Regierungen in
Bezug auf die Stellung der k. u. k. Regierung zu dem bevorstehenden ökumenischen Konzile
Kenntnis gegeben habe8. Die eine rühre vom Präsidenten des schweizerischen Bundesrates,
die andere von dem kgl. bayrischenMinister des Äußern Fürsten Hohenlohe her, [] letzterer
auch zu der Anfrage des Schweizer Bundesrates denAnstoß gegeben habe, wie aus der bezüg-
lichen Note des Fürsten Hohenlohe unzweifelhaft zu entnehmen sei9. Es handle sich in der
Sache wesentlich um zwei Fragen:
1. Ob es angezeigt sei, das Konzil durch einen Vertreter zu beschicken.

Nun seien allerdings bei dem letzten allgemeinen Konzile von Trient die Monarchen
durch eigene Ablegaten (Orator principis) vertreten gewesen10. Wie aber die Dinge gegen-
wärtig liegen, so sei man noch nicht so weit, umüber diese Frage heute einen Beschluss fassen
zu können, was jedenfalls voraussetze, dass eine Einladung der Regierungen von Seite Roms
erfolge.Dies sei bisher nicht geschehen,man sei vielmehr,wie er ausMitteilungenvonvertrau-
enswürdiger und eingeweihter Stelle entnommen habe, in Rom über die Frage, ob Vertreter
der Regierungen eingeladen werden sollen oder nicht, noch gar nicht schlüssig geworden. In
Rom sei man namentlich wegen Italiens in einer schwierigen Lage, welches nicht übergan-
gen werden könnte, wenn andere katholische Regierungen eingeladen würden, gegen dessen
Einladungman sich aber begreiflicherweise sträube. Da nun von einer Einladung hier bisher
nichts bekannt geworden sei und da es jedenfalls derWürde derRegierung nicht entsprechen
könnte, sich ohne eine solche zur Beteiligung am Konzile gewissermaßen aufzudrängen, so
erübrige nach seinemErachten nichts anderes, als dassman bei derKurie durch denBotschaf-
ter in ganz konfidentiellemWege anfragen lasse, ob eine Einladung der Regierung überhaupt
zu erwarten sei undwelche die Stellung sei, welche imFalle einer Einladung demVertreter der
Regierung bei dem Konzile eingeräumt werden würde. [Nach]Maßgabe der Erwiderung, []
diese Anfrage erfolgen würde, [] über die Entsendung eines Vertreters, falls eine Einladung
erfolgen [] fassen.

7 Mit Schreiben v. 29. 4. 1869 teilte Taaffe Beust den Beschluss des Ministerrates mit und fügte hinzu, dass zur
EvidenzhaltungderBewegungdesPferdeexportesWeisungen erlassenwerden,Hhsta., PA. I 554, fol. 574.Zu
den entsprechendenMaßnahmen siehe den Akt Fa., FM., Präs. 1473/1869; dieMaßnahmen wurden schließ-
lichmit Schreiben (K.) des Finanzministeriums an die diesbezüglichen Finanzlandesdirektionen v. 23. 9. 1869
aufgehoben, Fa., FM., Präs. 3085/1869.

8 Kurze Darstellung der Haltung der Donaumonarchie zum geplanten Konzil bei Engel-Janosi, Österreich
und der Vatikan 1846–1918, 156–159.

9 Beust hatte mit Schreiben (K.) v. 11. 4. 1869 Taaffe um Stellungnahme zum Bericht Ottenfels v. 31. 3. 1869 er-
sucht,Hhsta., PAXL 129, Fasz. Correspondenzmit dem cisleithanischenMinister Präsidium (Graf Taaffe)
1869; der Bericht Ottenfels v. 31. 3. 1869 in dem er die Schweizer Position erläuterte inHhsta., PAXXVII 35,
Fasz. Berichte aus Bern fol. 36 f.Mit einem weiteren Schreiben (K.) v. 19. 4. 1869 leitete Beust die entsprechen-
de bayerische Anfrage an Taaffe weiter,Hhsta., PAXL 129, Fasz. Correspondenzmit dem cisleithanischen
Minister Präsidium (Graf Taaffe) 1869, zur bayerischen Position siehe das Schreiben (Abschrift) Hohenlohes
an Bray v. 9. 4. 1869,Hhsta., PAXL 129, Fasz. Correspondenzmit dem ungarischenMinister Präsidenten,
Grafen Andrássy 1869, fol. 11 f.

10 Siehe dazu Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 363 f., 404, 457.
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[2.] Die zweite Frage betreffe die Haltung der Regierung den eventuellen Konzilbeschlüssen
gegenüber.

Der bayrische Ministerpräsident habe in dieser Beziehung vorbeugende Maß[] zum
Schutze der modernen Staats[] im Auge, wie Abmahnungen [] der einzelnen Länder und
[] und Protestationen in []. Von diesem Gesichtspunkte aus habe er die Frage in Anregung
gebracht, ob es [] angezeigt gehalten werde, durch gemeinsame Beratungen vielleicht selbst
durch eine Konferenz von Vertretern sämtlicher beteiligter Regierungen ein Einverständnis
über die in dieser Richtung vorzunehmenden, wenn nicht kollektiven so doch identischen
Schritte herbeizuführen. Nach den Erkundigungen, welche er (Kultusminister) bei Persön-
lichkeiten eingezogen habe, welche von den Vorgängen in [] ziemlich genau unterrichtet, []
über die Gegenstände, mit welchen sich das Konzil zu beschäftigen haben werde, bisher gar
nichts Verlässliches bekannt. Es habe bisher nur die „Civiltà cattolica“ hierüber gesprochen,
ein Blatt, welches wie bekannt, unter demEinflusse des Jesuitenordens stehe11. Nun sei es bei
dem Einflusse der Jesuiten bei der Kurie immerhin möglich, dass die von der „Civiltà cattoli-
ca“ bezeichneten Punkte einen Gegenstand der Konzilberatungen bilden werden. Von einer
Beschlussfassung derKurie hierüber habe aber offiziell bis jetzt durchaus nichts verlautet, viel-
mehr gehen die Nachrichten dahin, dass über die Vorverhandlungen in dieser Richtung in
Rom das tiefste Geheimnis bewahrt werde. Da nun bisher nicht einmal ein Programm des
Konzils vorliege, schiene es ihm (Kultusminister) voreilig und taktlos, sich jetzt schon in eine
Beratung über die Stellung einzulassen, die man eventuellen Konzilbeschlüssen gegenüber
einnehmen würde. Hievon könnte höchstens dann die Rede sein, wenn ein Programm für
dasKonzil schon offiziell festgestellt und bekanntwäre. So aberwäre das, was dembayrischen
Kabinette vorschwebe, nach seinemDafürhalten einfach eine Demonstration in die Luft ab-
geschossen. Das Konzil habe über dogmatische Fragen zu verhandeln und zu beschließen.
In diese menge sich der Staat nicht, von dem Standpunkte ausgehend, dass rein innerkirch-
liche Frage den Staat als solchen nicht berühren. Überschreiten die Beschlüsse des Konzils
die Grenzen des Dogmas, indem sie in die Sphäre des Staates eingreifen wollen, dann würde
es Sache des Staates sein, seine Rechtssphäre zu wahren und sich solchen Beschlüssen entge-
genzustellen. Bei der heute gegebenen Lage aber schiene zu solchen Schritten auf Seite der
Regierungen noch keine Veranlassung vorzuliegen. Er meine daher, dass sich gegen die [Pro-
posi]tionen des bayrischen Ministerpräsidenten auszusprechen sei. Der Reichskanzler habe
sich in der an denMinisterpräsidenten gerichteten [] in gleichem Sinne ausgesprochen [] die
aus der Anlage ersichtlich [] dieses Schreibens dartun, [] Kultusminister über den [] Minis-
terpräsidenten verliesta. [] habe er (Kultusminister) Gelegenheit gehabt, mit dem schweizeri-
schen Geschäftsträger über die Sache zu sprechen, welcher Schritte in der vom [] Hohenlohe
angedeuteten Richtung ebenfalls als ganz inopportun ansehe.

DerMinisterpräsident schließt sich derAnsicht desKultusministers unbedingt an. Es
würde in Schritten solcher Art eine [] Inkonsequenz der Regierung gelegen sein, welche an
dem Grundsatze der freien Bewegung der Kirche festhalte. Den bayrischen Ministerpräsi-
denten scheinen bei seinen Propositionen liberale []täten geleitet zu haben, welche allerdings
auch auf gewisse politische Effekte gerechnet sein mögen.

a Exzerpt des Schreibens Beusts an Taaffe v. 19. 4. 1869 liegt dem Originalprotokoll bei.

11 Zur Stellung der Zeitung Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846–1918, 158; zum Blatt selbst
Dante, Storia della „Civiltà Cattolica“ (1850–1891).



Nr. 219 Ministerrat, Wien, 28. April 1869 145

DerMinister des Innernmeint, dass es inHinsicht auf denGrundsatz der Freiheit der
Kirche zunächst auf eine genaue Abgrenzung ihrer Rechts- und Wirkungssphäre und jener
des Staates ankomme und dass eventuelle Beschlüsse des Konzils etwa im Sinne des Syllabus
zu einer entsprechenden Wahrung des staatlichen Standpunktes allerdings auffordern wür-
den.

Der Finanzminister schließt sich ebenfalls der Meinung des Kultusministers an, da
man jetzt in vorhinein nicht sagen könne, es werde über das Dogma hinausgegriffen werden.

Der Justizminister ist mit dem Antrage des Kultusministers gleichfalls einverstanden.
Nur möchte erWert darauf legen, dass die wegen der Einladung nach Rom zu richtende An-
frage einen rein konfidentiellen informatorischenCharakter erhalte. Denn er würde glauben,
dass die Frage, ob selbst im Falle einer Einladung ein eigener Vertreter zumKonzile entsendet
werden solle, noch einer genaueren Erwägung bedürftig wäre. Die Verhältnisse zur Zeit des
Konzils von Trient seien wesentlich andere gewesen. Die Abgesandten der Monarchen wä-
ren damals berechtigt gewesen, [] in die Verhandlungen [] was auch tatsächlich geschehen sei.
DerKaiser sei Schutzherr derKirche gewesen undhabe seinRecht desVeto durch denOrator
principis ausüben können. Unter den heutigen Verhältnissen [] ihm für die Vertreter der Re-
gierungen von vorneherein kein ge[] Platz am Konzile. []me alles auf die Stellung an, welche
den Vertretern gegeben werde [] da für die Stellung eines Cere[]dten der Botschafter ohne-
hin []. [] daher wünschen, dass alles [] würde, wodurch die beabsichtigte [] den Anschein
gewinnen könnte, als ob von Seite der Regierung etwa eine [] hervorgerufen werden.

[Der Kultus]minister bemerkt, dass sein [Antrag] diesen Sinn hatte und dass er eine
streng konfidentielle Anfrage in Bezug auf eine ver[]ng inRombestehenden [] imAuge habe.

Minister Dr. Berger meint, das Konzil sei eine rein kirchliche Angelegenheit, welche
als solche den Staat nicht berühre. Jede Be[]ung am Zustandekommen des Konzils, [] Invigi-
lierung desselben, also auch die []ung eines eigenen Ablegaten der Regierung würde er daher
eher für schädlich als für nutzbringendhalten. Erst nachMaßgabederKonzilsbeschlüssewür-
de es sich zeigen, ob und inwieweit der Staat Veranlassung habe, zu den gefassten Beschlüssen
Stellung zu nehmen. Sollte zum Beispiel zum Dogma erhoben werden, dass der Ausspruch
des Oberhauptes der Kirche infallibel sei, so würde es darauf ankommen, ob dies nur pro
ecclesiastico oder auch in den Wechselbeziehungen zwischen Staat und Kirche Geltung zu
haben hätte. In dem letzteren Falle würden jedenfalls gegen zu weit gehende, die Rechtssphä-
re des Staates eventuell alterierende Konsequenzen híeraus Maßnahmen erforderlich sein.

DerMinisterpräsident resümiert sonach das Ergebnis der Beratung dahin, dass – den
Anträgen des Kultusministers entsprechend – demReichskanzler zu eröffnen wäre, dass der
Ministerrat die Ansichten des Reichskanzlers über die Inopportunität des Vorschlages des
bayrischen Ministerpräsidenten teile. Der Ministerrat finde nach der gegenwärtigen Sachla-
ge keine Veranlassung, die Stellung der Regierung in Bezug auf die eventuellen Beschlüsse
des Konzils schon jetzt zu einem Gegenstande der eigenen Beschlussfassung und der Verein-
barung mit anderen Regierungen zu machen, indem er sich die eventuell zur Wahrung des
staatlichen Standpunktes erforderlichen Entschließungen nach Maßgabe des Verlaufes der
Konzilsverhandlungen beziehungsweise nach Maßgabe der gefassten Beschlüsse vorbehalte.
In Hinsicht auf die Vertretungsfrage wäre der Reichskanzler zu ersuchen, vorläufig die von
demKultusminister beantragte streng konfidentielle und informative Anfrage nach Rom zu
richten.
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DerMinisterrat erklärte sich hiemit einhellig einverstanden12.

VI.DerMinisterpräsident leitet dieAufmerksamkeit derKonferenz auf denUmstand, dass
es dringend notwendig erscheine, den letzten Termin für den Schluss der Reichsratssession
endgiltig festzustellen.

Von vielen Seiten im Abgeordnetenhause sei ihm [] der lebhafteste Wunsch [] worden,
dass die [] möglichst bald ge[schlossen] werden möge, wel[] auch als ganz [] erkannt werden
[]. [] seien allerdings [] Zeit neue Gesetzesvorlagen eingebracht worden, deren Durchbrin-
gung noch in dieser Session wünschenswert sei. Der gleiche Fall [] mit anderen Gesetzen [],
welche bereits in Verhandlung begriffen sind. Dies hindere jedoch nicht jetzt schon darüber
schlüssig zu werden, welches der günstigste Termin sein solle, [] welchem der Sessionsschluss
stattzufinden hätte. Es würde sich eine solche Schlussfassung vielmehr empfehlen, um imMi-
nisterrate darüber ins Reine zu kommen, welche Gesetze heuer noch durchzuführen wären,
damit schleunigst und mit wirksamenNachdruck auf die möglichst beschleunigte Inangriff-
nahme oder Weiterverhandlung solcher Gesetze Einfluss genommen werden könne. Bei den
früherenBesprechungen imMinisterratewurde als letzterTermin für den Sessionsschluss die
ersteHälfte desMonatesMai inAussicht genommenund zu öfterenMalen auf den 8.Mai als
den entsprechendsten Schlusstag hingewiesen13. DerMinisterpräsident würde glauben, dass
sich der 15. Mai (Samstag vor Pfingsten) empfehlen würde. Würde mit dem 15. Mai nicht
geschlossen, so gäbe es nach seiner Meinung keine Grenze mehr. Würde aber der Schluss am
15. Mai erfolgen, so könnte einerseits das Notwendigste und Dringendste immerhin noch
durchgebracht [werden]. Andererseits würde doch ein angemessener Zwischen[raum] zwi-
schen der Reichs[ratssession] und den mit 1. Juli beginnenden Delegationen [] und den bei
diesen beteiligten Reichsratsmitgliedern die nötige Erholung [] für die eigenen Angelegen-
heiten geboten [] nach sich vielseitig []estenWünsche geltend []. [] daher unbedingt für den
15. Mai und könnten, im Falle sich der Ministerrat über diesen Termin einigen würde, den
Präsidien beiderHäuser sofort davon vertraulichMitteilung gemachtwerden, damit sie ihrer-
seits auf die Durchführung der wichtigen Gesetze und Beseitigung alles dessen, was minder
wichtig, den geeigneten Einfluss nehmen. Der Ministerpräsident lade die Minister ein, sich
über seinen Antrag auszusprechen.

Der Finanzminister bemerkt, dass in Betreff der Grundsteuer in der Kommission des
Herrenhauses erst übermorgen die erste Sitzung stattfindet14. In Beziehung auf dieses Gesetz
beständen zwei Strömungen imHerrenhause, vonwelchen die eine auf einHinausziehen der
Verhandlungen hinarbeite. Gelänge es, diese Strömung zu überwinden, dann können ohne
Anstand die Verhandlungen über die Grundsteuer in der Kommission des Herrenhauses in
der nächsten Woche beendet werden. Gelänge es aber nicht, die auf das Hinausziehen des
Gesetzes gerichtete Tendenz zu paralysieren, dann nütze es auch nichts, wenn etwa noch acht

12 Mit Schreiben v. 4. 5. 1869 teilte Taaffe Beust denMinisterratsbeschluss mit,Hhsta., PA. XL 129, Fasz. Cor-
respondenz mit dem cisleithanischenMinister Präsidium (Graf Taaffe) 1869.Auf weiteres Drängen Bayerns
teilte Beust Ingelheim, dem österreichischen Gesandten inMünchen, mit Schreiben (K.) v. 15. 5. 1869 mit, Ös-
terreich werde sich vorläufig passiv verhalten, Hhsta., PA IV 40, Fasz. Weisungen 1869, fol. 18–25. Mit
Schreiben (K.) v. 18. 5. 1869 wies Beust die österreichische Gesandtschaft in der Schweiz an, die genannte Kor-
respondenz mit Bayern vertraulich Welti mitzuteilen,Hhsta., PA XXVII 35, Fasz. Weisungen nach Bern,
fol. 3.

13 In den noch vorhandenenMinisterratsprotokollen finden sich keine Hinweise auf diese Besprechungen.
14 Zur Grundsteuer sieheMR. v. 15. 5. 1869/VIII.
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Tage zugegeben würden, denn zur Durchbringung des Grundsteuergesetzes würde es dann
heuer doch nicht mehr kommen. Er sei also unbedingt dafür, dass die Session am 15. Mai
geschlossen werde, was [] nach jeder Richtung hin []lle.

DerHandelsminister [] ermüsste den größtenWert auf dasZustandekommender bei-
den Spezial[gesetze] betreffend die Przemysler15 [] Villach–Brixener Bahnen16 [] wofür die
wich[tigsten] wirtschaftlichen und militärischen Rücksichten [sprechen]. [] habe die Prze-
mysler [Bahn] allerdings das Subkomitee bereits passiert. Er könne [] im vorhinein nicht sa-
gen, ob die weiteren Verhandlungen so glatt ablaufen werden, da doch eine Gegenströmung
wegen der Duklalinie vorhanden zu sein scheine. Die Villach–Brixener Bahn sei jedoch noch
nicht so weit, er könne daher heute unmöglich mit einiger Gewissheit sagen, ob diese beiden
Gesetze bis 14. Mai durch beide Häuser würden durchgebracht werden können. Wenn dies
aber nicht geschehen könnte,würde er dies für ein imhöchstenGrade bedauerliches unglück-
liches Ereignis halten. Ein weiterer sehr wichtiger Gegenstand sei die Nachtragskonvention
mit England, rücksichtlich deren es ihm wenigstens sehr zweifelhaft erscheine, dass die Ver-
handlungen darüber bis 14. Mai finalisiert werden könnten17. Er verhehle nicht, dass ihn die
Resignation des Finanzministers in Bezug auf die Grundsteuer sehr überrasche. Er für seinen
Teil glaube, dass es sehr schwer halte, heute überhaupt schon einen Termin für den Sessions-
schluss endgiltig festzustellen, wodurch, insoferne es nicht möglich wäre, die angedeuteten
[] bis dahin durchzubringen, vom Standpunkte seines Ressorts höchst wichtige staatliche In-
teressen in bedauerlicher Weise gefährdet und geschädigt werden könnten.

Der Justizminister meint, dass nach dem, was er über die Stimmung imHerrenhause
vernommen habe, [] entschieden dahin gehe, [] Pression in Bezug auf die Beschleunigung
derDurchbringung der Vorlagen [] geben. []Meinung also, mit []ung eines Termines [], dass
die Verhandlungen beschleuniget [] gegebenen Zeitpunkte auch finalisiert [] erscheine bei
der gegebenen Sachlage weit [] in Bezug auf das Abgeordnetenhaus als in Bezug auf das Her-
renhaus begründet. Gleichwohl wäre er der Festsetzung des Schlusstermines auf den 15. Mai
nicht entgegen, jedoch in der Voraussetzung, dass bezüglich der imReichsrate eingebrachten
umfangreichenGesetzesvorlagen, derenErledigungbis zumSchlusse desReichsrates nicht zu
gewärtigen sei, von Seite der Regierung Beschlüsse nachMaßgabe der §§ 2 und 3 desGesetzes
vom 30. Juli 1867 über die Behandlung umfangreicher Gesetze provoziert werden, wornach
die Behandlung dieser Vorlagen nach den Bestimmungen des oben erwähntenGesetzes statt-
zufinden hätte18. Hiedurch würde das Materiale erhalten werden, welches [] Ausschüssen
be[] und für die nächste Session ein bedeutender Gewinn an Zeit erzielt, was namentlich für
große Vorlagen aus seinem Ressort, wie die Notariatsordnung19, Strafprozess20- und Zivil-

15 Zur Eisenbahnstrecke Lupkow–Przemyśl sieheMR. v. 15. 5. 1869/XI.
16 Zur Eisenbahnstrecke Villach–Brixen sieheMR. v. 15. 5. 1869/XII.
17 Zur Nachtragskonvention mit England sieheMR. v. 15. 5. 1869/XXVI.
18 Rgbl.Nr. 104/1867.
19 Zur Notariatsordnung sieheMR. v. 15. 5. 1869/XVIII.
20 Der Regierungsentwurf der neuen Strafprozessordnung war bereits 1867 dem Reichsrat vorgelegt worden,

Prot. Reichsrat AH. 28. 10. 1867 (45. Sitzung) 1201, kam erst inMR. v. 21. 11. 1870/IV (nicht mehr vor-
handen) erneut zur Sprache und wurde mit Gesetz v. 23. 5. 1873,Rgbl.Nr. 119/1873, in Kraft gesetzt.
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prozessordnung21, dann aber auch im Hinblick auf das Gesetz über Aktiengesellschaften22
etc., die Erwerbsteuer23 und das Volksschulgesetz24 von besonderer Wichtigkeit sei. Er stelle
sonach hierauf denAntrag, undwerde es imFalle derAkzeptierung desselben Sache einzelner
Minister sein, imMinisterrate in allernächster Zeit jene Gesetzentwürfe namhaft zumachen,
[] Absicht auf welche durch die Regierung die angedeuteten der Ah. Genehmigung []enden
Beschlüsse []zieren für notwendig erachtet werden sollte.

DerHandelsminister [], dass ihmmit [] Auskunftsmittel [] gedient wäre, nachdem []
Vorlagen in die [] der imSinne [desGesetzes] vom30. Juli 1867umfangreichennicht gehören.

Der Minister des Innern meint, dass er vom Standpunkte seines Ressorts zwar kein
unmittelbares Interesse daran hätte, sich für einen späteren als den proponierten Termin aus-
zusprechen. Er glaube aber, dass angesichts der großen weitgreifendenNachteile, welche mit
dem Nichtzustandekommen des Grundsteuergesetzes verbunden wären25, das Opfer einer
Zugabe von etwa acht oder vierzehn Tagen denn doch vollkommen gerechtfertigt erscheine.
Er weise in dieser Beziehung darauf hin, dass die ohnedies einen großen Zeitaufwand erfor-
derndenKatastral- und Einschätzungsarbeiten heuer nicht einmal beginnen und dass wieder
ein sehr langer Zeitraum verfließenwürde, bis dieWirkungen dieses Gesetzes beginnen könn-
ten, wozu aber nach allen Seiten hin das entschiedenste Bedürfnis vorliege.

DerFinanzministerwiederholt, dass,wenndieHerrenhauskommissiondenWillenha-
be, sie in zehnTagen gut fertig werden könne, wenn nicht, so nütze in Bezug auf das Zustand-
kommen des Grundsteuergesetzes die Zugabe von einerWoche nichts um die es sich endlich
nur handeln könne. Aber abgesehen hievon kommewesentlich das politischeMoment in Be-
tracht, da man sich bei Verlängerung der Session sehr unangenehmen Folgen, namentlich in
Bezug auf die []lle Nichtbeschlussfähigkeit des Hauses, aussetze, [] das Ministerium von []
Standpunkte nicht [] und dürfe.

DerHandelsminister [] dass, wenn durchaus [] ein Termin festgesetzt werdenmüsste,
er den 30. [] proponieren würde.

Minister Dr. Berger spricht sich dahin aus, dass man im Abgeordnetenhause allge-
mein darauf gefasst sei, dass die Session am 15.Mai geschlossen werde. Eine durch zwei Jahre
sich dahin ziehende Session sei schon an und für sich eine Kalamität. Abgesehen hievon er-

21 Der Regierungsentwurf für eine umfangreiche Reform der Zivilprozessordnung war bereits 1867 dem Reichs-
rat vorgelegt worden, Prot. Reichsrat AH. 18. 12. 1867 (66. Sitzung) 1899, wurde in MR. v. 11. 3. 1870/
XVII (nicht mehr vorhanden) behandelt und kam erst 1895 zu Stande, siehe dazu Ogris, Die Rechtsent-
wicklung in Cisleithanien, 576 ff.

22 Ein diesbezüglicher Regierungsentwurf war Anfang 1869 im Reichsrat eingebracht worden, Prot. Reichs-
rat AH. 19. 1. 1869 (156. Sitzung) 4777; eine gesetzliche Regelung im engeren Sinne des Wortes kam nie zu
Stande, die Frage wurde durch einzelne ministerielle Verordnungen im Laufe der Zeit geregelt, siehe dazu
Ogris, Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien, 606–611mit weiteren Quellen- und Literaturangaben.

23 Ein diesbezüglicher Regierungsentwurf war Anfang 1869 im Reichsrat eingebracht worden, Prot. Reichs-
rat AH. 15. 1. 1869 (155. Sitzung) 4756, und wurde in der nächsten Reichsratssession zurückgezogen; erst im
Rahmen der Personalsteuer von 1896 wurde die allgemeine Erwerbssteuer als eine Extrasteuer installiert, sie-
he dazuMayerhofer – Pace, Handbuch 7: 810 f.

24 Die entsprechende Regierungsvorlage war imMärz im Reichsrat eingebracht, Prot. Reichsrat AH. 2. 3.
1869 (168. Sitzung) 5046 f.und schließlich von beidenHäuser angenommenworden,Prot.ReichsratAH.
11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6179. Auf Vortrag Hasners 12. 5. 1869 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 14. 5. 1869
resolviert Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1684/1869, publiziert als Rgbl. Nr. 62/1869. Zum sog. Reichsvolks-
schulgesetz siehe ausführlich Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4: 111–116,
mit weiterführenden Hinweisen.

25 Zur Grundsteuer sieheMR. v. 15. 5. 1869/VIII.
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scheine es durchaus als notwendig, dass zwischen demReichsrate und den Delegationen ein
angemessener Zwischenraum mitten inne liege, was nicht der Fall wäre, wenn später als am
15. Mai geschlossen würde. Ferner scheine ihm in dem letzten Vorkommnisse mit dem ein-
maligen Wegbleiben der Galizianer, Tiroler und Slowenen die dringende Aufforderung zu
liegen, mit dem Sessionsschlusse nicht zu zögern, wenn es ohne Eklat ablaufen solle26. Er sei
daher unbedingt für den 15. Mai.

DerMinister für Kultus undUnterrichthält die ebenberührtenpolitischenGründe
für vollkommen entscheidend in der Frage. Das Vorkommnis bei der Beratung des Schulge-
setzes habe für den Augenblick weitere Folgen allerdings nicht gehabt. Allein, es lasse sich
nicht voraussehen, ob solche Szenen nicht und in verstärkter Auflage wiederkehren würden.
Die Möglichkeit, dass dies geschieht, sei unleugbar vorhanden. Er ziehe daher auch einen []
Sessionsschluss vor und schließe sich demnach dem Antrage des Ministerpräsidenten an.

Der Ackerbauminister [] im vollsten Maße []keit der vomMinister Dr. Berger vorge-
brachten politischen Gründe. Er sehe voraus, dass es zu unangenehmen [] kommen werde.
Mit Rücksicht hierauf meine auch er, dass die politische Notwendigkeit vorliege, die Session
nicht noch weiter hinauszuziehen. Woran gelegen sei, dass es durchgesetzt werde, das werde
auch bis zum 15.Mai durchgesetzt werden können, da der Einfluss desMinisteriums auf das
Abgeordnetenhaus, über welchen dasselbe zu gebieten in der Lage sei, ihm in dieser Bezie-
hung zunächst maßgebend zu sein scheine.

Bei der hierauf erfolgendenAbstimmungwirdderAntragdesMinisterpräsidenten,wor-
nach der Schluss der Reichsratssession endgiltig auf den 15. Mai festzusetzen wäre, mit sechs
gegen zwei Stimmen zum Beschlusse erhoben. Dagegen stimmten der Handelsminister und
der Minister des Innern. Letzterer erklärte, dass, falls Aussicht vorhanden wäre, durch Zu-
gabe einer Woche das Grundsteuergesetz zu gewinnen, er die Verlängerung der Session um
die auf die Pfingstfeiertage folgende Woche als vollkommen gerechtfertigt ansehen würde.
Mit dem Antrage des Justizministers, dass bei allen jenen unerledigten größeren Gesetzen,
auf welche das Gesetz vom 30. Juli 1867 Anwendung findet [] dies nach Feststellung der be-
treffenden Vorlagen von Seite der Regierung zu provozieren wäre, erklärten sich sämtliche
[Votanten] einverstanden. []ber die Anregung desMinisterpräsidenten wird als zweckmäßig
erkannt, [] offiziöser [] sowohl im Verkehre mit den Mitgliedern des Reichsrates als in der
dem [] der Regierung []lichen Presse zum [] der entsprechenden [] die Mitteilung []ieren zu
lassen, dass der Ministerrat sich auf den Termin des 15. Mai geeinigt habe, nachdem der Ter-
min erst nach erfolgter Ah. Schlussfassung Sr. k. u. k. apost.Majestät als endgiltig feststehend
betrachtet werden kann.

DerMinister des Innern gibt zubedenken, dass angesichts des ebengefasstenBeschlus-
ses es ihm hohe Zeit zu sein scheine, sich mit der Fassung der Thronrede ohne Aufenthalt
ernstlich zu beschäftigen.

DerMinisterpräsident bemerkt, er stimmemit demMinister des Innern in Bezug auf
dieNotwendigkeit der baldigstenVerfassung derThronrede vollkommenüberein.Nachdem
jedoch die Thronrede ein Akt sei, welcher aus der Initiative des Monarchen hervorgehe, so
komme es zunächst darauf an, dass Se. Majestät über die Grundzüge der Thronrede zuvor
prinzipiell die Ah. Willensmeinung kundzugeben geruhen. Er werde Sr. Majestät nach der
Ah. Rückkunft, welcher für übermorgen entgegengesehen werden dürfe, auf Grund eines
bereits vorbereiteten Exposés in der Sache Vortrag erstatten, sobald ihm dies möglich sein

26 Zur sich zuspitzenden politischen Situation vgl. Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 388.
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werde, damit Se. Majestät []en, über [] Grundzüge der Thronrede Ah. Beschluss zu fassen.
Hiernach werde der Ministerpräsident die Thronrede im Ministerrate zur weiteren Bespre-
chung bringe.

Der Handelsminister macht darauf aufmerksam, dass, wenn ihn seine Erinnerungen
nicht trügen, []stande des früheren konstitutionellen Regimes ein anderer Vorgang eingehal-
ten worden sei. Damals habe der Staats[minister] nicht ein Exposé über die Grundzüge, son-
dern einen fertigen Entwurf der Thronrede imMinisterrate zur Beratung gebracht, welcher
dann durch die Vermittlung des durchlauchtigsten Vorsitzenden Sr. Majestät unterbreitet
worden sei. Hierauf hätten Se. Majestät, im Falle als Allerhöchstdieselben Änderungen in
dem Entwurfe in einer oder der anderen Beziehung gewünscht haben, gewöhnlich eine Kon-
ferenz unter Ah. Vorsitze anzuordnen geruht, in welcher dann die endgiltige Feststellung er-
folgte27.

Der Ministerpräsident bemerkt, dass, soviel ihm bekannt, auch früher der Entwurf
der Thronrede an den Ministerrat erst dann gelangt sei, bis Se. Majestät davon Einsicht zu
nehmen und demselben prinzipiell Ah. zuzustimmen geruht hätten.

DerMinister des Innernmeint, dass, da die imMinisterrate zustande gekommeneRe-
daktion der Thronrede Sr. Majestät zur endgiltigen Ah. Genehmigung in jedem Falle unter-
breitet werdenmüsse, die beabsichtigte vorläufigeVorlage eines prinzipiellen Exposés insofer-
ne eine durch innere Gründe nicht motivierte Komplifikation des Vorganges zu involvieren
scheine, als infolgedessen Se. Majestät Allerhöchstsich zu zwei Ah. Akten in einer und der-
selben Sache genötiget sehen würden. Übrigens glaube er, dass die Thronrede nicht in dem
vomMinisterpräsidenten angedeuteten Sinne, [] als eine Regierungsakt [] im eigentlichsten
Sinne []ssen sei. Daraus folge, dass der Entwurf der Thronrede vomMinisterium auszugehen
habe und dass es diesem [], den Entwurf Sr. Majestät zur Ah. Billigung [oder Verw]erfung in
Vorlage zu bringen. Diese Auffassung entspreche auch der Praxis in allen Ländern mit kon-
stitutionellen Einrichtungen, überall werde die Thronrede als ein Regierungsakt angesehen,
für welchen, als aus eigener Initiative hervorgegangen, das Ministerium die Verantwortung
im vollenUmfange trage. Das Essentielle sei, dass Se.Majestät über den Inhalt der Thronrede
Ah. Beschluss zu fassen geruhen. Dies geschehe aber, wenn ein imMinisterrate formulierter
Entwurf Sr. Majestät zur Ah. Genehmigung unterbreitet werde.

Der Ministerpräsident glaubt in Bezug auf den Charakter des Aktes der Thronrede
bemerken zu sollen, dass dieselbe anderen Regierungsakten nicht beigezählt werden könne,
nachdem für sie eine Kontrasignatur der Minister nicht erforderlich sei. Übrigens sei zwi-
schen dem von ihm und dem vomMinister des Innern proponiertenModus doch ein großer
Unterschied.Nach der Proposition desMinisters des Innernwürde es sich gleichsamnur um
einen Referentenentwurf handeln, von welchem man im vorhinein nicht die Überzeugung
habe, ob Se. Majestät demselben auch die Zustimmung zu erteilen geruhen würden. Es emp-
fehle sich jedenfalls mehr, sich in vorhinein zu versichern, wohin die Ah. Willensmeinung in
Bezug auf das, was der Inhalt der Thronrede sein solle, gerichtet sei.

Der Minister Für Kultus und Unterricht meint, die Thronrede sei ein Regierungs-
akt wie jeder andere. Die Regierung könne aber [] Sr. Majestät nicht [] gedacht werden. Es
sei daher nicht wesentlich von wo die Initiative [] Thronrede ausgehe.

27 Vgl. MR. v. 8. und 12. 6. 1863/I, Kletečka – Koch, Einleitung.Ömr.V/6, Nr. 362.
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Der Justizminister erklärt sichmit derAnsicht des []votanten einverstanden inderVor-
aussetzung, dass dem Ministerium die vollständige Freiheit in der Beratung der Thronrede
gewahrt bleibe28.

Wien, am 28. April 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869.
Franz Joseph.

Nr. 220 Ministerrat, Wien, 30. April 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Taaffe 30. 4.), Plener 9. 5., Hasner 11. 5.,
Potocki 10. 5., Giskra 11. 5., Herbst, Brestel, Berger 12. 5.

I.Regierungsvorlage desRekrutenkontingentes für 1869. II. Frage der ErnennungdesReichsge-
richtspräsidenten. III.RegierungsvorlagenwegendesVerkaufes einiger ärarischerObjekte, prin-
zipielle Frage wegen derMilitärobjekte, speziell wegen des Paradeplatzes. IV. Regierungsvorlage
wegen Exkamerierung der Reichsstraßen. V. Frage der Ah. Sanktionierung der Landesgesetze
wegen Aufhebung der Propinationsrechte in Böhmen, Mähren und Schlesien. VI. Textuelle
Richtigstellung der Regierungsvorlage in Betreff des zur Durchführung obiger Landesgesetze
für Mähren und Schlesien erforderlichen Reichsgesetzes. VII. Stand der Angelegenheit der
Predilbahn.

KZ. 1446 –MRZ. 59
Protokoll des zuWien am 30. April 1869 abgehaltenenMinisterrates unter demAh. Vorsitze
Sr. Majestät des Kaisers

[I.] Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen dem Ministerrate zu eröffnen, dass Allerhöchst-
dieselben gegen die Fassung des Art. I der vom Ministerpräsidenten unterbreiteten Regie-
rungsvorlage wegen Bewilligung des Rekrutenkontingentes einige Bedenken haben, insofer-
ne dieser Artikel in der vorgelegten Stilisierung so verstanden werden könnte, als ob es sich
diesmal nur um die Bewilligung des Kontingentes für das Heer und für die Ersatzreserve für
das Jahr 1869 handeln würde1.

Nun sei aber nach § 13 des Wehrgesetzes die diesjährige Feststellung des Kontingentes
für die nächsten zehn Jahre maßgebend, insoferne keine neue Volkszählung stattfinde2. Se.
Majestät geruhen es daher für notwendig zu erkennen, dass die Stetigkeit der in diesem Jah-
re zur Bewilligung gelangenden Kontingentsziffer einen präzisierteren Ausdruck erhalte, als
dies im Art. I der beantragten Regierungsvorlage geschehen sei, welcher so klinge, als ob das
Kontingent eben nur für heuer bewilligt werden solle, ohne Rücksicht darauf, dass die dies-
jährige Bewilligung zugleich die Fixierung des Jahreskontingentes für zehn Jahre zu involvie-
ren habe.

28 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 8. und 9. 5. 1869/III.
1 Der Gegenstand kam zuvor zur Sprache in MR. v. 19. 2. 1869/III, MR. v. 7. 3. 1869 /I. und MR. I v. 21. 4.

1869/I (alle nicht mehr vorhanden). Taaffe hatte mit Vortrag v. 23. 4. 1869 den Regierungsentwurf vorgelegt,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1431/1869.

2 Wehrgesetz v. 5. 12. 1868,Rgbl.Nr. 151/1868.
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Der Minister des Innern erlaubte sich zu bemerken, dass, nachdem in der unterbrei-
teten Regierungsvorlage der § 13 des Wehrgesetzes zitiert werde, die von Sr. Majestät Ag. an-
gedeutete Rücksicht in Bezug auf die Stetigkeit des Jahreskontingentes gewahrt schiene.

Se. Majestät geruhten zu [], dass hiedurch allein [] sonstigen Stilisierung des Art. I eine
missverständliche Auslegung desselben keineswegs ausgeschlossen erscheine. Allerhöchstdie-
selbenwürden einemehr präzisierte, die Bestimmungen des § 13 desWehrgesetzes in prägnan-
tererWeise zumAusdrucke bringende Fassung des Art. I für notwendig erkennen. Se. Majes-
tät geruhten sonach Allerhöchstsich dahin auszusprechen, dass von diesem Gesichtspunkte
aus Er die folgende Formulierung des Artikels empfehlen würde:

„Zur Erhaltung des stehenden Heeres und der Kriegsmarine in der im § 11 des Wehr-
gesetzes vom 5. Dezember 1868 angenommenen Stärke, dann für die Ersatzreserve wird im
Sinne des § 13 dieses Gesetzes das von den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Län-
dern zu leistende Jahreskontingent und zwar für das stehende Heer mit 56.041 und für die
Ersatzreserve mit 5.604 Mann festgestellt und die Aushebung dieser Kontingente im Jahre
1869 bewilligt.“

Der Ministerpräsident und der Justizminister äußerten sich dahin, dass sich gegen
diese jedenfalls präzisiertere Fassung des Art. I durchaus kein Bedenken ergeben würde, zu-
mal wie der Justizminister bemerkte, die Vorbehalte wegen allfälliger Änderungen in der Zif-
fer der Jahreskontingente infolge einer neuen Volkszählung oder infolge einer Modifikation
des Institutes der Militärgrenze durch die ausdrückliche Bezugnahme auf den § 13 desWehr-
gesetzes ausreichend gewahrt seien, womit der Ministerrat übereinstimmte.

Der Ministerpräsident erlaubt sich sonach an Se. k. u. k. apost. Majestät die Bitte zu
richten, dass Allerhöchstdieselben Ag. geruhen mögen, die Ah. genehm gehaltene neue Stili-
sierung des Art. I mit der Ah. Ermächtigung zur Einbringung des Gesetzentwurfes im Abge-
ordnetenhause Ag. []gen zu lassen, was Se. Majestät Ag. zuzusichern geruhen3.

[II.] Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen aus Anlass des [] Ernennung des Präsidiums des
Reichsgerichtes vom Justizminister [] au. Vortrages zu erklären, dass Se.Majestät [] Vorschlag
wegen Besetzung der Präsidentenstelle große Anstände []4.

Se. Majestät seien entschieden gegen die Ernennung des Baron Pratobevera, indem Se.
Majestät nicht glauben, dass derselbe der geeigneteMann für diesewichtige Stellewäre,weder
inHinsicht auf seinenCharakter, noch inHinsicht auf hervorragende juridische Kenntnisse,
von welchen Sr. Majestät bisher nichts zur Ah. Kenntnis gekommen sei.

DerMinisterpräsident erlaubt sich zubemerken, dass,wie Se.Majestät aus demMinis-
terratsprotokolle Ag. entnommen haben dürften, der Vorschlag des Baron Pratobevera ledig-
lich die Folge dessen gewesen sei, dass derMinisterrat nach eingehender Besprechung aller für
diesen Posten eventuell in Frage kommenden Persönlichkeiten endlich zu dem gewisserma-
ßen negativen Resultate gelangt sei, dass außer Baron Pratobevera niemand vorhanden wäre,
welcher für diese Stelle in Vorschlag gebracht werden könnte, nachdem sich in Hinsicht auf
alle anderen möglichen Kandidaten große, kaum zu überwindende Schwierigkeiten heraus-
gestellt hatten.

3 Mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 auf den in Anm. 1 zit. Vortrag genehmigte Franz Joseph die Einbringung des von
ihm eigenhändig korrigierten Gesetzentwurfes in den Reichsrat. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 5. 5.
1869/IV.

4 Fortsetzung desMR. v. 23. 4. 1869/III .
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DerHandelsminister erwähnt, dass er für Freiherrn v.Lichtenfels gewesenwäre, gegen
dessenWahl jedoch der sehr leidende Zustand desselben geltend gemacht worden sei.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass Freiherr v. Lichtenfels für diese Stellung jeden-
falls vor allen anderen geeignet wäre, falls seine Gesundheitsverhältnisse ihm die Übernahme
derselben gestatten würden, was Sr. Majestät nicht bekannt sei.

Der Justizminister erlaubt sich seine Meinung dahin auszusprechen, dass, nachdem,
was er namentlich durch den im Justizministerium als Konzipist angestellten Sohn des Frei-
herrn v. Lichtenfels über dessen Gesundheitszustand in Erfahrung gebracht, Freiherr v. Lich-
tenfels sich nicht entschließenwürde, diesen Posten zu übernehmen. Er habe schon ebenmit
Rücksicht auf seine sehr angegriffene Gesundheit sich von den Verhandlungen im Herren-
hause gänzlich fern gehalten und sei zunächst, allerdings auch wegen der Krankheit seines
Sohnes, nach Görz gefahren, sei aber selbst in hohem Grade leidend. Unter diesen Umstän-
den [] des Freiherrn v. Lichtenfels nichtmöglich, so wünschenswert sie wegen der ausgezeich-
neten Begabung desselben zunächst für diese Stellung auch wäre.

Der Ministerpräsident erwähnt, es sei auch Ritter v. Schmerling in das Auge gefasst
worden, der Berufung desselben stehe aber das sehr wesentliche Bedenken entgegen, dass die
Kumulierung der Stelle des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes mit jener als Präsident
des Reichsgerichtes nicht zulässig erscheine, nachdem das Reichsgericht über Konflikte zwi-
schen den Gerichts- und Verwaltungsbehörden zu entscheiden haben werde, welche Kon-
flikte keineswegs vereinzelt vorkommen, sondern einen sehr ansehnlichen Teil der kurrenten
Aktion des Reichsgerichtes bilden dürften.

Der Justizminister bemerkt, dass das Expediens, dass der Reichsgerichtspräsident sich
in solchen Fällen durch den Vizepräsidenten vertreten lasse, bei der voraussichtlich großen
Anzahl dieser Fälle kaumdurchführbar erscheine.Abgesehenhievonkommeaber inBetracht,
dass durch die Wahl der beiden Häuser namentlich von Seite des Herrenhauses Räte des
Obersten Gerichtshofes sicher werden in Vorschlag gebracht werden. Wenn nun auch noch
der Reichsgerichtspräsident dem Obersten Gerichtshofe entnommen würde, würde es den
Anschein gewinnen, als wäre das Reichsgericht gleichsam einAbleger des OberstenGerichts-
hofes, was im Interesse der Institution nicht wünschenswert schiene.

Se. k. u. k. apost. Majestät geruhten es als umso notwendiger zu bezeichnen, dass der
Wahl des Präsidenten für das Reichsgericht die sorgfältigsten Erwägungen vorangehen, als
die Stelle sehr wichtig sei. Se. Majestät könnten Allerhöchstsich positiv nicht entschließen,
Baron Pratobevera zu ernennen, [] Se. Majestät zunächst schon [] des Mangels an Charak-
ter[] entschieden nicht für den [] Posten geeignetenMann [] vermögen. Se.Majestät geruhen
anzufragen, ob nicht Baron Krauß in das Auge zu fassen wäre.

Der Minister des Innern erlaubt sich zu bemerken, dass Baron Krauß bereits in dem
hohenAlter von 82 Jahren stehe, was ungeachtet seiner physischenRüstigkeit auf die geistige
Elastizität doch zurückwirke. Es sei dies bisweilena schonbeiKommissionsverhandlungen im
Herrenhause wahrnehmbar. Er glaube nicht, dass Baron Krauß noch in der Lage wäre, sich
den Anstrengungen der Leitung öffentlicher Verhandlungen mit dem gewünschten Erfolge
zu unterziehen.

a Einfügung Giskras.
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Der Ackerbauminister zollt demCharakter des Baron Krauß, dessen Ehrenhaftigkeit
in jeder Beziehung unantastbar sei, die vollste Anerkennung. Er meint jedoch, dass seine po-
litischen Ansichten mit der jetzigen Situation doch nicht so harmonieren, wie es von einem
Funktionär auf einem so wichtigen Posten gewünscht werden müsse.

Der Ministerpräsident erwähnte, dass im Ministerrate auch Ritter v. Hye genannt
wurde, welcher in früherer Zeit von mehreren Seiten für diese Stellung in Aussicht genom-
men war, dass der Ministerrat jedoch mit Rücksicht auf seine Haltung im Herrenhause ihn
als unmöglich in die Kombination gar nicht einbeziehen zu sollen erachtete.

Se. Majestät geruhtenAllerhöchstihrerÜbereinstimmungmit demMinisterrate in Be-
zug auf die Unmöglichkeit der Ernennung dieser Persönlichkeit Ausdruck zu geben, worauf
Se. Majestät die Frage aufzuwerfen geruhten, ob nicht auf einen der aktiven Oberlandesge-
richtspräsidenten gegriffen werden könnte.

Der Justizminister erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass wohl nur pensionierte Ober-
landesgerichtspräsidenten in Frage kommen könnten, nachdem in Aktivität stehende Ober-
landesgerichtspräsidenten aus den Ländern zur Stelle eines Reichsgerichtspräsidenten schon
deswegen nicht berufen werden, weil derselbe nach dem [] seinen ständigen Aufenthalt []
haben müsse. Pensionierte Oberlandesgerichtspräsidenten, welche die erforderliche Quali-
fikation hätten, seien aber nicht vorhanden. [] müsste also, insoferne es sich um die Ober-
landesgerichtspräsidenten außerhalb Wiens handle, [] Übernahme des Postens des Reichs-
gerichtspräsidenten, welche mit keinerlei Emolumenten []en sei, eigens die Pensionierung
eines oder des andern erfolgen. Auch komme in Betracht, dass für die Stelle des Reichsge-
richtspräsidenten eine höhere juristische Kapazität wohl sehr wünschenswert sei, dass aber
bei den Oberlandesgerichtspräsidenten bei dem Umfange, welchen die Administration der
Gerichte nach und nach gewonnen habe, der Schwerpunkt mehr auf dem administrativen
Talent []. Es würde daher durch die Berufung eines oder des andern Oberlandesgerichtsprä-
sidenten möglicherweise eine nicht leicht und schnell ersetzbare Lücke in Hinsicht auf den
administrativen Dienst entstehen, ohne dass für das Reichsgericht ein besonderer Gewinn
erzielt würde. Dieser Fall trete namentlich bei dem Oberlandesgerichtspräsidenten in Lem-
berg Ritter v. Komers ein, welcher allenfalls für das Präsidium des Reichsgerichtes in Frage
kommenkönnte.Komers sei, obwohlweniger hervorragend als Jurist, alsOberlandesgerichts-
präsident in Lemberg ausgezeichnet an seinem Platze; er halte strenge auf Ordnung, worauf
es dort hauptsächlich ankomme. Eswäre daher schade,wenn er inRuhestand versetztwerden
würde, da er in Lemberg nur schwer entbehrt werden könnte.

DerMinister für Kultus undUnterrichtmeint, obnicht aufRitter v.Hein zugreifen
wäre, welcher als stabil in Wien in der Aktivität belassen werden könnte5 und dessen juristi-
sche Begabung jener des Baron Pratobevera wohl die Waage halten dürfte.

Der Justizminister entgegnet, dass Ritter v. Hein als Jurist eine Bedeutung wohl nicht
habe, nachdemer in seiner früheren Stellung inTroppaudieGelegenheit nicht haben konnte,
die hiezu nötigen juridischen Erfahrungen zu sammeln, wozu dem Freiherrn v. Pratobevera
schon in der von ihm durchmehrere [Jahre] bekleideten Stelle eines Rates bei demObersten
Gerichtshofe die Möglichkeit geboten war. Gleichwohl sei er ein sehr guter Oberlandesge-
richtspräsident, wofür ihn nebst anderen Eigenschaften insbesondere seine []llende Natur
geeignet erscheinen lasse. Dann aber wäre fachlich zu []gen, dass es wohl nicht gut anginge,
dass der Präsident des [am] Sitze desReichsgerichtes befindlichenGerichtshofes II. Instanz in

5 Franz Ritter v. Hein war von 1865 bis 1881 Präsident des Oberlandesgerichtes inWien.
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Kompetenzkonfliktenmit der obersten Instanz präsidieren könne. Unter diesenUmständen
würde der Justizminister meinen, dass die Ernennung des Baron Krauß als eine vorüberge-
hendeMaßregel ammeisten für sich hätte.

Der Finanzminister glaubt, dass, nachdem auch unter den pensionierten höheren Be-
amten aus der Linie des Verwaltungsdienstes keine geeignete Persönlichkeit vorhanden sei,
die zu der Stelle einesReichsgerichtspräsidentenberufenwerden könnte,was bei der gemisch-
tenNatur dieses Gerichtshofes prinzipiell keineswegs ausgeschlossen wäre, wohl nichts ande-
res als die Wahl des Freiherrn v. Krauß erübrigen werde.

Der Ministerpräsident und der Ackerbauminister weisen für den Fall der Berück-
sichtigung vonVerwaltungsbeamten auf BaronHalbhuber als eine anerkannteKapazität hin,
wogegen jedoch der Justizminister bemerkt, dass es denn doch der Stellung und Aufgabe
des Reichsgerichtes entsprechend wäre, dass ein Justizmann von Fach an seine Spitze gestellt
werde.

Nachdem der Handelsminister noch den pensionierten Staatsrat Quesar als für diese
Stelle geeignet bezeichnete, glaubte derMinisterpräsident bemerken zu sollen, dass dieDis-
kussion jedenfalls die Notwendigkeit herausgestellt habe, dass die [] im Ministerrate noch-
mals in Erwägung gezogen werde. Er erlaubte sich daher an Se. Majestät die Bitte zu rich-
ten, dass Allerhöchstdieselben zu gestatten geruhen mögen, dass Sr. Majestät aufgrund einer
neuerlichen Besprechung im Sinne der kundgegebenen Ah. Intentionen eine Persönlichkeit
namhaft gemacht werden dürfe.

Se. Majestät geruhten diesen Vorgangmit der Erklärung zu genehmigen, dass Se. Majes-
tät [] mit der Ah. [] des vorliegenden au. Vortrages inne[] geruhen werden6.
[III.] Se. Majestät geruhen demMinisterrate zu eröffnen, dass Allerhöchstdieselben in dem
Gesetzentwurfe betreffend den Verkauf einiger Objekte des unbeweglichen Staatseigentums,
zu dessen Einbringung Ah. ermächtigt [] werden der Finanzminister [] habe, einem für Al-
lerhöchstdieselben vollständig neuen Grund[] Ansehung derjenigen Objekte geeignet seien,
welche demMilitärärar gehören, die aber zuMilitärzwecken entbehrlich wurden7.

Es werde nämlich in dem Gesetzentwurfe mit der sub lit. f vom Reichsrate für den Fi-
nanzminister in Anspruch genommenen allgemeinen Ermächtigung zum Verkaufe solcher
Objekte implicite der Grundsatz ausgesprochen, dass derlei für Militärzwecke entbehrliche
Objekte an die Finanzen der beiden Reichshälften übergehen, je nachdem sie in dieser oder
jener Reichshälfte gelegen seien. Sr. Majestät sei dieser Grundsatz, welcher zunächst die Ver-
fügungenmit dem Paradeplatz berühren würde, von solcherWichtigkeit erschienen, dass Se.
Majestät Allerhöchstsich bewogen gefunden haben, eine Beratung der Reichsminister über
diese Frage zu veranlassen8. Das Reichsministerium hat in voller Würdigung der Tragwei-
te dieses Grundsatzes den Wunsch ausgesprochen, es möge, ehe der Gesetzentwurf in die-
ser Fassung vor den Reichsrat gelange, die prinzipielle Frage in einer gemischten Sitzung des
Reichsministeriums und des Ministerrates zum Austrag gelangen. Insoferne jedoch die Ein-
bringung des Gesetzentwurfes dringend erscheine, könnte in der Vorlage der Punkt f, wel-

6 Mit Ah. E. v. 1. 5. 1869 auf Vortrag Herbsts v. 25. 4. 1869 –Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1433/1869 – verlang-
te der Kaiser, statt Pratobevera eine andere geeignete Persönlichkeit für den Posten des Präsidenten des
Reichsgerichtes in Vorschlag zu bringen. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 3. 5. 1869/IX.

7 Fortsetzung des MR. II v. 21. 4. 1869/XIV. Brestel hatte mit Vortrag v. 25. 4. 1869 um die Ermächtigung zur
Einbringung des entsprechenden Gesetzes im Reichsrat angesucht, Fa., FM., Präs. 1392/1869.

8 GMR. v. 30. 4. 1869/I,Gmr. I/1, Nr. 42.
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cher sich auf die für Militärzwecke entbehrlich gewordenen Objekte beziehe, eventuell weg-
gelassen werden. Se. Majestät würden Sich dann in der Lage befinden, die [] Bewilligung
zur Einbringung des Gesetzentwurfes []en, wogegen Se. Majestät nicht gestatten könnten,
dass []ige Grundsatz hinsichtlich der Militärobjekte gleichsam [] zur Lösung gebracht [], da
Se. Majestät Sich jedenfalls vorbehalten müssen, hierüber aufgrund einer vorangegangenen
gründlichen Erörterung die []lste Entscheidung zu treffen. Durch die Überweisung [] dem
Militärärar ge[] von diesem nicht weiter benötigten Objekte an die beiderseitigen Finanzen
könnten sich sehr leicht Schwierigkeiten und Komplikationen mit den Delegationen erge-
ben, in deren Wirkungskreis die Bestimmungen hinsichtlich des Militärärars überhaupt, so-
mit auch [] hinsichtlich solcher außerordentlicher Einnahmsquellen des Militärärars gehö-
ren. Übrigens würde das Militärärar in allen derlei Fragen zu kurz kommen, und würde der
Reichskriegsminister gar keine Veranlassung haben, sich solcher Objekte, deren eine große
Zahl vorhanden sei und mit deren Erlöse viel geleistet werden könnte, zu begeben, wenn er
genötigt würde, dies ohne alle Entschädigung zu tun. Speziell den Paradeplatz betreffend sei-
en weder Se. Majestät noch der Reichskriegsminister jemals von der Idee ausgegangen, dass
derselbe einfach an die Finanzen übergehen solle, der Gedanke war vielmehr der, dass damit
für die vielen Bedürfnisse, welche das Militär hier habe, eine angemessene Deckung geschaf-
fen werden könnte. Wenn seitens der Finanzverwaltung dem Reichskriegsminister eine Ver-
größerung der Schmelz in Aussicht gestellt werde, welche übrigens keinesfalls mit einemmit
demWerte des Paradeplatzes imVerhältnis stehendenAufwande verbundenwäre, so blieben
noch immer bedeutende, große Summen erheischende Bedürfnisse, wie unter anderen der
Bau eines neuen Gebäudes für das Generalkommando in Wien, der Spitalsbau und so fort,
für welche der Reichskriegsminister zu sorgen hätte, für welche er aber keine Deckung hätte,
wenn er den Besitz des Paradeplatzes einfach und ohne Entschädigung preisgeben müsste.

Der Finanzminister erlaubt sich zu bemerken, dass ihm in dieser [] Reziprozität das
Entscheidende zu sein scheine. [] Erachtens könnte nämlich [] anderer Vorgang eingehalten
werden als in der andern []. [] das Militäreigentum als gemeinsam angesehen, dann [] beide
Reichshälften nach dem Verhältnisse von 70 und 30 % daran []iren, und würde dann die []
der Veräußerung solcher [] Objekte allerdings vor die Delegationen gehören. Da nun diese
Frage anlässlich der Verhandlungen über den Paradeplatz zum ersten Male aufgetaucht war,
wollte sich der Finanzminister vergewissern, welche Anschauungen man auf Seite der unga-
rischen Regierung über die Sache habe. Bei Gelegenheit anderweitiger Verhandlungen mit
dem ungarischen []minister habe er daher auch die Frage des Eigentums von Militärobjek-
ten jedoch ganz allgemein ohne irgendwelchen Bezug auf die Paradeplatzangelegenheit zur
Sprache gebracht. Es wurde ihm gesagt, die ungarische Regierung halte an der Anschauung
fest, dass solche Objekte nur in der Nutznießung des Militärs seien, dass jedoch das Eigen-
tum derselben jener Reichshälfte zukomme, auf deren Grund und Boden sie sich befänden.
Diese Auffassung der Frage habe die ungarische Regierung in der Angelegenheit der Gestü-
te auch betätigt9. Da er nun gefunden habe, dass auf ungarischer Seite die Ansicht, dass die
Militärobjekte je nach ihrer örtlichen Lage ein Eigentum der betreffendenHälfte bilden, fest-
stehe, glaubte er im Interesse der diesseitigen Steuerträger sich dieser Auffassung anschließen

9 Zur Regelung des MilitärgestütwesensWagner, Kriegsministerium 2: 53 undWagner, Die k. (u.) k. Ar-
mee, 572mit weiteren Literaturhinweisen.
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zu sollen, weil sonst in Hinsicht auf die Aufbringung der Quote für das Militärbudget eine
Ungleichmäßigkeit und zwar zu Ungunsten der diesseitigen Reichshälfte sich ergeben müss-
te.

Se. Majestät geruhten zu bemerken, dass es vollkommen den Ah. Intentionen entspre-
che, dass in Bezug auf diese Frage in beiden Reichshälften die gleichen Grundsätze Geltung
erlangen. Se. Majestät fänden Sich auch nicht für die Ansicht des ungarischenMinisteriums
auszusprechen. Im Gegenteile. Übrigens bestehe hinsichtlich der Gestüte und hinsichtlich
des Paradeplatzes doch ein Unterschied. Die Realitäten der Gestüte seien ursprünglich nicht
im Besitze des Militärärars gewesene Do[], welche der Militärverwaltung zur Benützung für
Zwecke []wesens zugewiesen worden []. Der Paradeplatz sei ein Stück Grund, welcher, so-
lange es eben fortifikatorische Gründe gebe, als solcher im Besitze des Militärs gewesen sei.
Bezüglich der fortifikatorischen Gründe habe aber seit jeher der Grundsatz gegolten, dass sie
ein Eigentum des Militärärars seien. Infolge dieses Grundsatzes seien auch die aufgelassenen
fortifikatorischen Gründe inWien keineswegs gratis, sondern unter der Bedingung verschie-
dener, sehr namhafter Gegenleistungen der Stadterweiterung überlassen worden, welche zu-
letzt mit einer vom Stadterweiterungsfonds geleisteten []alung von vier Millionen [] worden
seien.

Der Finanzminister erlaubt sich zu bemerken, dass nach den bestehenden Vorschrif-
ten fortifikatorische Gründe ohne weitere Verfügung an das Finanzärar zu fallen hätten, was
ohne die Stadterweiterung auch mit denWiener Fortifikationsgründen geschehen wäre.

Der Minister des Innern meint, dass selbst wenn der Paradeplatz als im vollen Eigen-
tume des Militärärars befindlich angesehen würde, der Erlös davon doch in keinem Falle ein
Partikularvermögen des Kriegsministeriums bilden könnte, sondern zur Deckung des Mili-
täraufwandes herangezogen werden müsste.

Der Ackerbauminister erlaubt sich auf denVerlauf der Verhandlungenwegen derGe-
stüte hinzuweisen. In diesen wurde ungarischerseits immer als Kardinalpunkt hingestellt,
dass es keinMilitärärar gebe und dass jedes Ens aus der Benützung des Militärs im Augenbli-
cke des Aufgebens von Seite desMilitärs in das Eigentumder betreffendenReichshälfte über-
gehe. In diesem Sinne hätten sich ihm gegenüber sowohl dieMinister v. Lonyay und v. Goro-
ve als Graf Andrássy entschieden ausgesprochen. Zur Begründung dieser Auffassung hätten
sie auf die Ansprüche hingewiesen, welche sie in Konsequenz der gegenteiligen An[]ata auf
alle in diesen [] befindlichenMilitärobjekte, speziell auf den Paradeplatz, das Arsenal zu erhe-
ben in [] wären.

Se. Majestät geruhten zu [], dass der Grundsatz, es [] Militärärar, ein ge[] und höchst
bedenklicher sei. [] würde dann die Frage [], wer die Kasernen und []ungen hier und in Un-
garn []en hätte.

Der Finanzminister erlaubt sich seine Meinung dahin auszusprechen, dass, wenn Se.
Majestät Ag. zu entscheiden geruhen, dass die Militärobjekte als gemeinschaftliches Eigen-
tum [zu] []en haben, er von seinem Standpunkte dagegen nichts einwendenwerde, nachdem
der Grundsatz, was aus gemeinsamen Mitteln beigeschafft worden sei, auch gemeinsames
Eigentum zu bleiben habe, jedenfalls eine rationellere Begründung für sich habe. Er glaube
aber, dass die Akzeptierung dieses Grundsatzes auf ungarischer Seite Schwierigkeiten begeg-
nen dürfte, namentlich soweit es die Konsequenzen desselben in Bezug auf die Gestütsfrage
betreffen würde. Könnten aber die Ungarn dazu nicht vermocht werden, dann würde, wie
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er meine, wohl nichts erübrigen, als auch hierseits das Prinzip des Überganges solcher hier
befindlicher Objekte an die diesseitigen Finanzen zu akzeptieren, nachdem die Gleichförmig-
keit des Vorganges das Wesentlichste bei der Sache sei.

Se.Majestät geruhenwiederholt zubetonen, dass dieReziprozität denAh. Intentionen
vollkommen entspreche.

Der Justizminister erlaubte sich auf die nicht günstige Stimmung hinzuweisen, wel-
che die Verhandlungen über die Gestüte im Abgeordnetenhause hervorgerufen haben, weil
man die diesseitigen Länder verkürzt glaubte. Die diesfällige Interpellation sei von der Re-
gierung beantwortet worden, und habe die Regierung ihren Standpunkt dargelegt, welcher
dahin gehe, dass in Bezug auf das Realvermögen Konzessionen an [] gemacht werden, soweit
[]er zulässig, dass aber in [] die Pferde und das Meliorationsvermögen an dem Grundsatze
der Gemeinschaftlichkeit des Eigentums festgehalten werde10. [] nun die Ungarn gleich[] Su-
peraedificate, die aus gemeinsamenMitteln angeschafften [], ja sogar die Ernte als Eigentum
Ungarns vindizieren, [] alles das auf ungarischen [] finde, so werde man diese [] den letzten
Konsequenzen [] hinsichtlich nicht mehr benötigter (Waffen) auf Absurditäten []nde An-
sicht zwar nicht teilen []en, wenn man sich aber []gen müsse, werde man diesen Grundsatz
in Bezug auf die in dieser Reichshälfte befindlichen Militärobjekte der notwendigen Gleich-
mäßigkeit wegen sich gleichfalls anzueignen genötigt [].

Se.Majestät geruhen zubemerken, dass der viel größereWert sich indieserReichshälfte
befinde, wobei Se.Majestät zugleich daran zu erinnern geruhen, dass die Teilung der Gestüte
nicht aus der Ah. Initiative Sr. Majestät hervorgegangen sei. Übrigens sei hinsichtlich der Ge-
stüte die Teilung bereits gesetzlich ausgesprochen und handle es sich jetzt zunächst um die
Durchführung der getrenntenVerwaltung11. Dies begründe einenwesentlichenUnterschied,
nachdem im Hinsicht auf das Militärärar noch kein Fall vorgekommen sei, in welchem der
Grundsatz, dass es kein Militärärar gebe und dass die Objekte desselben nach Maßgabe der
örtlichen Lage zwischen den beidenReichshälften zu teilen, gesetzlich Geltung erlangt hätte.

Der Ministerpräsident erlaubt sich seine Meinung dahin auszusprechen, dass, nach-
dem Se. Majestät nur daran Anstand genommen haben, dass in dem Gesetzentwurf wegen
Veräußerung von einigen Objekten des Staatseigentums auch im Allgemeinen solche Objek-
te aufgenommen erscheinen, welche als zu Militärzwecken entbehrlich an die Finanzverwal-
tung zurückgestellt werden, es sich zunächst darumhandeln dürfte, ob der betreffendePunkt
im Gesetzentwurfe nicht weggelassen werden könnte.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass, wenn der Punkt in demGesetze stehen bliebe,
hinsichtlich der Sache schon entschieden [], was Se. Majestät wegen der [Wich]tigkeit des
Prinzipes und der tief eingreifenden Konsequenzen zu gestatten nicht in der Lage wären.

DerMinister des Innern erlaubt sich auf dieDringlichkeit hinzuweisen, dass dieAnge-
legenheit des Paradeplatzes baldmöglichst geregelt werde, weil sonst die günstigen Konjunk-
turen des heurigen Jahres zumNachteile des Stadterweiterungsfonds und zumNachteile der
großen allgemeinen Interessen unwiederbringlich verloren gehen würden, welche in Bezie-
hung auf den Bau des Parlamentsgebäudes, der Universität und des [] an diese Angelegenheit
[] seien.

10 Interpellation durch Franz Groß und Genossen, Prot. Reichsrat AH. 3. 2. 1869 (161. Sitzung) 4891 f.;
Beantwortung durch Potocki, Prot. Reichsrat AH. 6. 4. 1869 (180. Sitzung) 5450.

11 Kundmachung des Ackerbauministeriums v. 24. 1. 1869, publiziert alsRgbl.Nr. 15/1869.
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Se. Majestät geruhen die Aufklärung zu verlangen, ob inHinsicht auf den Paradeplatz
ein Gesetz überhaupt notwendig sei.

Der Finanzminister erlaubt sich zu bemerken, dass auch der Reichskriegsminister die
Notwendigkeit einer legislativen Verfügung anerkannt habe. Er von seinem Standpunkte
würde auf das Zustandekommen eines solchen noch in dieser Session keinen besonderen
Wert legen, nachdem er hiebei erst den im Jahre 1870 sich ergebendenAbgang imAuge hatte.
Insoferne der Verkauf des Paradeplatzes aber aus anderen Rücksichten dringend sei, würde
der Mangel der hiezu erforderlichen Bewilligung jedenfalls eine unübersteigliche Schwierig-
keit bilden. Es müsste daher eine Formel gefunden werden, welche den Finanzminister zum
Verkaufe des Paradeplatzes, vorbehaltlich der Austragung der Ansprüche auf das Eigentums-
recht, ermächtigen würde. Juridisch wäre dagegen kein Anstand, da man vorbehaltlich der
Entscheidung der Rechtsfrage auch zu Verfügungen über streitige Objekte bevollmächtigt
werden könne.

Nach einerweiterenDiskussion bringt der Justizminister inVorschlag, dass der betref-
fendePunkt desGesetzentwurfes so zu stilisierenwäre, dass der Finanzminister hiedurch zum
Verkaufe vonbisher von verschiedenenVerwaltungszweigenbenütztenund für diese entbehr-
lich gewordenen Objekten, welche in den Besitz der Finanzverwaltung übergegangen sind,
ermächtigt werde. [] dieseWeise würden die [] Objekte nicht genannt und [] speziell was den
Paradeplatz [] die Veräußerung auf [] dieses Gesetzes in dem Falle [] als derselbe in den Besitz
der Finanzverwaltung übergehen [], was jedoch nur nach der [] der Rechtsfrage geschehen
könne. Der Finanzminister hätte gegen diese Fassung kein Bedenken.

Se. Majestät geruhen Sich dahin auszusprechen, dass Allerhöchstdieselben diese Stili-
sierung ebenfalls für unverfänglich und der Lösung der prinzipiellen Frage nicht präjudizie-
rend betrachten. Bei der Wichtigkeit des im []el gelegenen Prinzipes, worüber Se. Majestät
Allerhöchstsich die Bewilligung ausdrücklich vorzubehalten [] doch schon im vorhinein an-
zu[] geruhen, dass zur Vermeidung vielfacher Komplikationen diese Entscheidung zur Aner-
kennung eines gemeinsamen Militärärars werde führen müssen, wollen es Se. Majestät dem
Ministerrate sehr empfohlenwissen, dass in denVerhandlungenmit demAusschusse dasOb-
jekt des Paradeplatzes nicht genannt undüberhaupt dahin gewirktwerde, dass dieDiskussion
nicht weiter führe und dass nicht etwas die Sache jetzt zur Entscheidung gebracht werde, was
Se. Majestät als im hohen Grade bedenklich und schädlich erkennen würden12. Se. Majestät
werden sonach die Vorlage des Finanzministers mit der Ah. genehmigten Modifikation oh-
ne weitere Bemerkung zu resolvieren geruhen, indem Se. Majestät Sich auf dieses Protokoll
berufen wollen, dass Allerhöchstdieselben die in der Diskussion über die prinzipielle Frage
von verschiedenen Seiten gemachten theoretischen Bemerkungen noch nicht zu akzeptieren
geruhen13.

12 Zu den Verhandlungen über den Verkauf des Josefstädter Exezier- und Paradeplatzes im Jahre 1869 siehe Fa.,
FM., Präs. 728, 1751 und 3600, alle ex 1869. Die diesen Gegenstand behandelnden MR. v. 11. 3. 1870/XVI,
MR. II v. 15. 3. 1870/IVundMR. v. 31. 5. 1870/I sind nichtmehr vorhanden. ZumPlatz und seinerÜbergabe
an denWiener Stadterweiterungsfonds im Jahre 1870 Czeike, Historisches LexikonWien 2: 235 f.

13 Der in Anm. 7 zit. Vortrag wurde mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 resolviert, wobei der strittige Passus vom Kaiser ei-
genhändig im Sinne des Ministerratsbeschlusses abgeändert wurde; Einbringung der Gesetzesvorlage in den
Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung) 5954. Fortsetzung des Gegenstandes über den
Verkauf des unbeweglichen Staatseigentums in MR. v. 5. 5. 1869/VIII. Die Frage des durch das Kriegsminis-
terium verwendeten ärarischen Eigentums kam inMR. v. 26. 5. 1869/VI erneut zur Sprache.
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IV. Se.Majestät geruhen aus Anlass des vomMinister des Innern erstatteten au. Vortrages we-
gen Erlangung der Ah. Ermächtigung zur Einbringung eines Gesetzentwurfes wegen Exka-
merierung der Reichsstraßen die Frage zur Erörterung zu bringen, ob es nicht zu erneuerten
Konflikten zwischen der Reichsvertretung und den Landtagen führenwürde, wenn über die
Exkamerierung der Reichsstraßen, wodurch den Ländern jedenfalls große Lasten auferlegt
werden, ein Gesetz imWege der Reichsvertretung erlassen werden würde, ohne die Landtage
hierüber früher gehört zu haben14.

DerMinister des Innern erlaubt [] Darlegung der faktischen [] zu bemerken, dass mit
der []g dieses Gesetzes dem [] der Landtage von Oberösterreich undMähren und einer Auf-
forderung des Abgeordnetenhauses ent[] werde, wornach die Lösung der Frage der Exkame-
rierung der Reichsstraßen imWege der Reichsgesetzgebung zu erfolgen hätte. DerGesetzent-
wurf lasse für die [] der autonomen Organe [] hinlänglichen freien Spielraum, wenn er nur
die Kriterien auf[], unter welchen die Erhaltung einer Reichsstraße aus Staatsmitteln aufzu-
hören habe, während die Bestimmung, ob die betreffenden Straßen als Landes-, Bezirks- oder
Gemeindestraßen zu behandeln sein würden, für die autonomen Organe offen bleibe. Es er-
scheine unbedingt notwendig,mit der Exkamerierung derReichsstraßen vorzugehen, umdie
Finanzen von der nicht gerechtfertigten Erhaltung solcher Straßen zu entlasten, welche bei
der dermaligen Entwicklung der Eisenbahnen einem Staatsinteresse nicht mehr dienen.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass Allerhöchstdieselben dem Grundsatze voll-
kommen zustimmen, dass Straßen so viel als möglich exkameriert werden sollten. Dies sei
jedoch, da die exkamerierten Straßen nicht aufhören können zu existieren, für denjenigen,
der die Erhaltung übernehmen müsse, eine Last. Es finde also eine Übertragung der Kosten
an andere Organe statt, ohne dass diese gehört worden seien. Früher sei doch mit den Land-
tagen verhandelt worden, was jedenfalls ein milderer Weg gewesen sei als die Erlassung eines
Reichsgesetzes ohne Anhörung der Landtage, wodurch unter den gegebenen Verhältnissen
zu Rekriminationen von Seite der Landtage leicht Veranlassung geboten werden könnte. Se.
Majestät geruhen die Ah. Ansicht auszusprechen, dass die Erlassung eines solchen Gesetzes
gar nicht notwendig sei, indem es sich eigentlich um eine Budgetfrage handle.

Der Finanzministermeint, dass den nächsten Landtagen die Straßen einfach bekannt-
zugeben wären, für deren Erhaltung aus Staatsmitteln in das künftige Budget einen Betrag
einzustellen die Regierung nicht mehr in der Lage wäre, woraus sich dann eventuell die wei-
terenVerhandlungenmit den Landtagen ergebenwürden.Hiemit entfiele zunächst für diese
Session die Einbringung der Vorlage wegen der Exkamerierung.

Nach einer längerenDiskussion, an der sichmitAusnahmedesMinisters des Innern alle
Minister [] des Finanzministers aus[], geruhen Se. k. u. k. apost. Majestät Allerhöchstsich
gleichfalls für denAntrag des Finanzministers zu erklären, wornach von der Einbringung des
fraglichen Gesetzentwurfes in dieser Session abzu[] sein wird15 [.]

14 Fortsetzung desMR. II v. 21. 4. 1869/IV.
15 Dermit Vortrag v. 21. 4. 1869 eingebrachte Antrag Giskras auf Vorlage des entsprechenden Gesetzes imReichs-

rat wurde mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 nicht bewilligt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1402/1869.



Nr. 220 Ministerrat, Wien, 30. April 1869 161

V. Se. Majestät geruhen dem Ministerrate zu eröffnen, dass Allerhöchstdieselben dem vom
Minister des Innern vorgelegtenGesetzentwurfewegenAufhebungder Propination in [Mäh-
ren] die Ah. Sanktion bereits zu erteilen geruht haben16. Dagegen finden Se.Majestät inHin-
sicht auf die Ah. Sanktionierung der ebenfalls die Aufhebung der Propination betreffenden
Gesetze für [Schlesien] und Böhmen große Schwierigkeiten. Namentlich sei der Vorgang des
schlesischen Landtages, wornach dasRecht der ausschließlichen Erzeugung derGetränke oh-
ne alle Entschädigung aufgehoben werden wolle, in hohem Grade befremdend und scheine
dem reinen Diebstahl gleichzukommen.

DerMinister des Innern erlaubt sich zu bemerken, dass, nachdem das ausschließliche
Erzeugungsrecht seiner Natur nach kein privatrechtliches Verhältnis, sondern dem öffentli-
chen Rechte entsprossen sei, dessen unentgeltliche Aufhebung vom Standpunkte des öffent-
lichenRechtes unzweifelhaft zulässig erscheine. EineAnalogie hiefür bilde der infolge derGe-
werbeordnung vom Jahre 1859 eingehaltene Vorgang in Bezug auf die Realgewerbe, welchen
durch die Gewerbefreiheit ohne Entschädigung aller Wert benommen worden sei17. Diese
Anschauung habe auch im mährischen und im böhmischen Landtage vorgeherrscht. Nur
habe der mährische Landtag allerdings für die Aufhebung des ausschließlichen Erzeugungs-
rechtes eine billige Entschädigung statuiert. Hiefür wären jedoch nicht Gründe des Rech-
tes, sondern Gründe der Opportunität maßgebend, nämlich die durch Parteiverhältnisse im
Lande gebotene Rücksichtnahme auf denGroßgrundbesitz. Ebenso zeige die in Böhmen be-
schlossene Modalität infolge welcher die für das ausschließliche Erzeugungsrecht bewilligte
Ablösung von dem Entstehen neuer, durch die Aufhebung des Monopols ermöglichter Ge-
werbe abhängig gemacht wurde, dass die Ablösung auch dort als eine Forderung des Rechtes
nicht behandelt worden sei. Im schlesischen Landtage, wo die Verhältnisse in Hinsicht auf
den Großgrundbesitz anders geartet seien als [], habe man nun von einer [] Rücksichtnah-
me auf denselben []en zu können erachtet und keinen Anstand genommen, die un[] Aufhe-
bung dieses auf Ti[] des öffentlichenRechts basierenden [] als der Erzeugung zu []. Insoferne
sich sonach der schlesische [Landtag] hiebei innerhalb der Grenzen der ihm zukommenden
Rechtsbefugnisse [] habe, scheine der Ah. [] über den Vorgang des []s etwas hart.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass das böhmische Gesetz in seiner Eigentümlich-
keit bezüglich der Kreierung des durch 20 Jahre anzusammelnden Entschädigungsfonds zur
Verteilung an [] unbekannte Besitzer somerkwürdig sei und voraussichtlich so viel Aufsehen
machenwerde, dass ein großer Entschluss dazu gehöre, dieses Gesetzmit der Ah.Namensfer-
tigung zu versehen.

[]minister gesteht zu, dass es sonderbar erscheine, wenn eine und dieselbe Angelegen-
heit dreimal anders entschieden werde. Seiner Überzeugung nach aber sei dies in merito un-
bedenklich. Das Propinationsrecht sei infolge der Praxis in Bezug auf die Verleihung von
Schankbefugnissen nahezu wertlos geworden, was insbesondere in Bezug auf das ausschließ-
liche Erzeugungsrecht der Fall sei. Gleichwohl sei der Fortbestand desselben nicht ohne hem-
mende Rückwirkung auf den Aufschwung der Bierindustrie, welche infolge der Herabset-
zung der Zölle sich zu einer ansehnlichen Exportfähigkeit zu entwickeln beginne, was na-

16 Fortsetzung desMR. v. 25. 4. 1869/V. Das entsprechende Gesetz für Mähren war auf Vortrag Giskras v. 25. 4.
1869 mit Ah. E. v. 29. 4. 1869 sanktioniert worden, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1497/1869; publiziert als
Lgbl. Mähren Nr. 23/1869.

17 Zur Gewerbeordnung von 1859 sieheMalfèr, Einleitung.Ömr. IV/1, LXIII f.,mit weiteren Quellen- und
Literaturhinweisen.
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mentlich für Böhmen von Wichtigkeit sei18. In Hinsicht auf den Vorgang in Schlesien sei
der übrigens auch für die dortigen allgemeinen politischen Verhältnisse bezeichnende Um-
stand von Wichtigkeit, dass der betreffende Landtagsbeschluss einstimmig gefasst worden
sei, woraus hervorgehe, dass auf Seite der Großgrundbesitzer kein Widerstreben gegen die
unentgeltliche Aufhebung des Erzeugungsrechtes bestehe. Was Böhmen betreffe, so sei der
Maßstab der Ablösung, welcher einem noch vom früheren Landesausschusse herrührenden,
unter wesentlicher Beteiligung Riegers zustande gekommenen Entwurfe seine Entstehung
verdanke, auf Seite der Großgrundbesitzer ebenfalls keinen Anständen begegnet. Allerdings
seien jene Bestimmungen des Gesetzes, welche die Bildung des Entschädigungsfonds betref-
fen, namentlichwas die Kapitalsansammlung auf 20 Jahre betrifft,monstruös. Übrigens wer-
de die Zahlung von 5.000 fr. für die Errichtung einer Bierbrauerei die Folge haben, dass dafür
große Brauetablissements entstehen, wie ein solches neben dem schon vorhandenen in Pilsen
zu [] beabsichtigt werde, was [] zurHebung dieses wichtigen und einen ansehnlichen Export
versprechenden Industriezweiges jedenfalls vorteilhaft [] [de].

DerMinister des Innern erörtert denNutzen,welcher sich durchAufhebung der Pro-
pination für die betreffenden Länder ergeben würde, was ein in Brünn vorgekommener Fall
dartue, wo die Errichtung einer großen Brauerei durch eine Aktiengesellschaft daran schei-
terte, dass die propinationsberechtigte innere Stadt Brünn die Bewilligung zur Errichtung
dieses neuen Etablissements von der Zahlung eines Betrages von 50.000 fr. abhängig machte.
Der Minister des Innern erlaubt sich daher an Se. Majestät die Bitte zu richten, dass Aller-
höchstdieselben den üblen Eindruck, welchen Se. [Majestät] namentlich aus der schlesischen
[] empfangen haben, auf Allerhöchstdieselben nicht wirken zu lassen und dem böhmischen
und schlesischen Gesetze die Ah. Sanktion nicht zu versagen Ag. geruhen mögen.

Se. Majestät geruhen Sich dahin auszusprechen, dass unter den obwaltenden Umstän-
den für Allerhöchstdieselben wohl nichts anderes erübrigen dürfte19.

VI. Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen zu bemerken, dass der Art. I des vom Finanzminister
unterbreiteten Entwurfes eines Reichsgesetzes in Betreff einiger der Reichsgesetzgebung vor-
behaltener zur Durchführung der Landesgesetze über die Propinationsaufhebung für Mäh-
ren und Schlesien notwendiger Bestimmungen insoferne nicht korrekt stilisiert zu sein schei-
ne, als darin gesagt werde, dass Eingaben, welche im Grunde „der zu erlassenden – von dem
mährischen und schlesischenLandtage bereits beschlossenenLandesgesetze“… stempel- und
gebührenfrei seien20. Die Berufung auf ein „beschlossenes“, aber noch nicht Ah. sanktionier-
tesGesetz geruhenSe.Majestät für unzulässig zu erklären, nachdem, solangedieAh. Sanktion
fehle, ein „Gesetz“ eben noch nicht vorhanden sei. Se. Majestät sei der Ah. Ansicht, dass eine
Berufung auf die Landesgesetze in dem Reichsgesetze weder notwendig noch zweckmäßig
erscheine, nachdem das Reichsgesetz vor den Landesgesetzen zur [Publ]ikation zu gelangen
haben werde.

18 Gemeint ist vermutlich der 1868 abgeschlossene Handels- und Zollvertragmit demDeutschen Zollverein,Rg-
bl.Nr. 52/1868.

19 Auf Vortrag Giskras v. 25. 4. 1869 wurde das Gesetz betreffend die Aufhebung und Auflösung der Propina-
tionsrechte für Böhmen mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1499/1869, und
als Lgbl. BöhmenNr. 55/1869 publiziert. Das entsprechende Gesetz für Schlesien wurde mit Ah. E. v. 23. 5.
1869 auf Vortrag Giskras v. 25. 4. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1498/1869, und als Lgbl.
Schlesien Nr. 18/1869 publiziert.

20 Fortsetzung desMR. v. 25. 4. 1869/V.
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Der Justizminister erlaubt sich zu bemerken, dass im Allgemeinen [] werden könnte
„die Eingaben [] auf die Durchführung der [] der Propinationsrechte etc.“.

Se. Majestät geruhen Allerhöchstihre Willensmeinung dahin []en, dass der Art. I des
Gesetzentwurfes in diesem Sinne neu [] und Allerhöchstdenselben vom [Finanz]minister im
kurzen Wege wieder unterbreitet werde, wornach Se. Majestät dem Gesetzentwurfe die Ah.
Sanktion zu erteilen geruhen wollen21.
VII. Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen den Ah. Wunsch auszudrücken, vom Ministerrate
Auskunft über den Stand der Angelegenheit wegen der Predilbahn zu erhalten, nachdem Se.
Majestät diesem Projekte besonderer Wichtigkeit []en geruhen22.

Der Finanzminister erlaubt sich seiner Meinung in eingehender Auseinandersetzung
dahinAusdruck zu geben, dass die Predilbahn vorerst ein halbes Jahr recht gut ruhen gelassen
werden könnte, nachdem das Ende der Session nahe sei, mittelst der eingebrachten Spezial-
gesetze sehr bedeutende Summen für Eisenbahngarantien den Finanzen auferlegt wurden,
nachdem die Börse keineswegs mehr so willig sei wie vor einiger Zeit23, nachdem die Aus-
lage für die Predilbahn eine enorme und mit den angestrebten Vorteilen insoferne nicht im
Verhältnisse sei, als die Konkurrenz der Brennerbahn bei der nicht bedeutenden Längendif-
ferenz durch Tarifermäßigungen allenfalls durch Dazwischenkunft von Staatsmitteln paraly-
siert werden könnte, die Besorgnis vor der Pontebbalinie aber so lange ungegründet sei, als
Chancen für den Bau der Predilbahn bestehen.

DerHandelsminister entwickelt in eingehenderErörterungdie aufdie alsbaldige Inan-
griffnahme der Predilbahn hinweisenden Momente. Er bemerkt gegenüber den Ausführun-
gen des Finanzministers, dass, wenn infolge der Staatsgarantie der neuenBahnen eine größere
Belastung der Finanzen eingetreten sei, andererseits wieder Refundierungen von Staatsvor-
schüssen stattgefunden haben. Ein längeres Warten mit der Predilbahn könnte angesichts
des sich schon infolge des Bestandes der Isthmuseisenbahn24 entwickelten, stetig steigenden
Mehrverkehres überTriest denStaat der großenVorteile,welchemit einer die kürzesteVerbin-
dung zwischen Ägypten und England ermöglichenden Linie Triest–Villach–[]–Bodensee
verbunden wären, in nicht zu re[] Weise verlustig machen. In Hinsicht auf die Wirkung der
angedeuteten Tarifsherabsetzung sei nicht zu übersehen, dass [] die Brennerbahn als die [] Li-
nie in denHänden einer und derselben Gesellschaft befinden. [] werde durch die türkischen
[]en.Dem in anderer, []meinenStandpunkte vollkommengerechtfertigteWeise zu[]menhiel-
te er für geboten. Den Geldmarkt betreffend seien [] die Eisenbahnwerte und zwar [] die
jungen Bahnen von den []en Rückgängen verschont geblieben. Er sei vollkommen einver-
standen, dass nichts überstürzt werde, [] – ein erster Schritt müsste schon in dieser Session
geschehen. Er würde daher beantragen, dass ein Gesetzentwurf eingebracht werde, mittelst
dessen dieRegierung ermächtigt würde, dieHerstellung []dung der inVillachmündenden []
mit demMeere undmit den venetianischen Bahnen auf österreichischemGebiete auf Staats-

21 Mit Ah. E. v. 4. 5. 1869 auf seinen Vortrag v. 1. 5. 1869 wurde Brestel ermächtigt, die revidierte Regierungsvor-
lage im Reichsrat einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1536/1869; Einbringung im Reichsrat Prot.
Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6022, Annahme durch den Reichsrat Prot. Reichsrat AH.
10. 5. 1869 (199. Sitzung) 6149. Auf Vortrag Brestels v. 19. 5. 1869 wurde das entsprechende Gesetz mit Ah. E.
v. 23. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1788/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 180/1869.

22 Fortsetzung desMR. v. 25. 4. 1869/III.
23 Zur Förderung des Eisenbahnbaues durch den Staat und der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Flaute siehe

Matis, Österreichs Wirtschaft, 186–194 und 198–203.
24 Gemeint ist die 1868 erbaute Eisenbahn Kairo–Ismailia.
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kosten zu bewirken, wozu der Regierung für das laufende Jahr ein Kredit von zweiMillionen
eröffnet würde. Damit würde das ganze zweifellose Stück Villach–Tarvis in Angriff genom-
men werden, welches sich zum Staatsbaue im Vorzuge eigne.

Inderhierauf gefolgten längerenDiskussion, inwelcher derFinanzminister unterHer-
vorhebung der in Bezug auf Eisenbahnen schon vorhandenen finanziellenBelastung,welcher
ein Plus an Steuern nicht gegenüber stehenwerde, seinen Bedenken gegen dieses Projekt Aus-
druck gibt und an seinem Standpunkte festhält, dass in der Sache bis zum Spätherbst zuge-
wartet werden könnte, während der Handelsminister die unbedingte Notwendigkeit, zu
diesem bescheidenen Anfange sofort zu schreiten, betont, wird von Seite des Ministers des
Innern, des Justizministers und des Ministerpräsidenten geltend gemacht, dass es sich
nach den Anführungen des Handelsministers um einen ganz neuen Gedanken handle, der
im Ministerrate noch gar nicht zur Sprache gekommen sei, dass der Ministerrat somit auch
nicht in der Lage sei, sich heute hierüber bindend auszusprechen.

Der Ministerpräsident erlaubt sich sonach, an Se. Majestät die Bitte zu richten, Ag. ge-
statten zu wollen, dass der neue Antrag des Handelsministers zuvor im Ministerrate zur nä-
heren Beratung gebracht werden dürfe, deren Ergebnis Sr. Majestät zur Ah. Schlussfassung
unterbreitet werden wird.

Se. Majestät geruhen dies Ag. zu genehmigen und die Sitzung zu schließen25.
Wien, am 30 April 1869. Taaffe
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869.
Franz Joseph.

Nr. 221 Ministerrat, Wien, 3. Mai 1869

RS. undbA.; P.Hueber;VS.Taaffe; BdE. undanw. (Taaffe3. 5.) Plener 9. 5.,Hasner 11. 5., Potocki
10. 5., Giskra 11. 5., Herbst, Brestel, Berger 12. 5.
I. Erledigung der Vorstellung des Prager Stadtrates gegen den Ausnahmszustand. II. Antrag
auf Ag. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Wiener Advokaten Dr.
Sonnleithner. III. Ablehnung des Gesuches des Nonnenklosters in Przemyśl um Bewilligung
zu Sammlungen im ganzen Reiche. IV. Antrag auf Bestätigung der Wahl des Dr. Angeli zum
Podestà inTriest. V.WegenBedeckung der ersten Jahrestangente für denBau derDonaubrücke
in Linz. VI. Antrag auf Ah. Sanktion des vommährischen Landtage beschlossenen Gesetzent-
wurfes, womit die Folgen bestimmt werden, wenn ein Abgeordneter vom Landtage wegbleibt.
VII. Gesetzentwurf, wodurch für die Korrespondenzen in Angelegenheit der Aufhebung und
Ablösung des Propinationsrechtes die Portobefreiung zugestanden wird. VIII. Anstände bei
Bildung der Jahreslisten der Geschwornen in Prag. IX. Vorschlag für die Posten des Präsiden-
ten undVizepräsidenten desReichsgerichtes. X.Majestätsgesuch derRatsprotokollistenwaisen
Aloisia und Carlotta Dalmatien Cesare in Triest um eine Gnadengabe. XI. Vorläufige Erledi-
gung der Petitionen mehrerer Korporationen in Angelegenheit der Predilbahn.

KZ. 1448 –MRZ. 60
Protokoll des zu Wien am 3. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.

25 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 3. 5. 1869/XI.
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[I.] [] Motion des Ministers des [] beschloss die Konferenz, dass die [] erledigte Vorstellung
des Prager Stadtrates gegen denAusnahmszustand [] an den Leiter der böhmischen [Statthal-
terei] mit der Aufforderung zurückzuleiten sei, die Beilagen dieser Eingabe mit Hinweisung
auf die erfolgte Aufhebung des Ausnahmszustandes an den Bürgermeister in Prag zurückzu-
stellen1.

II.ÜberAntrag des Justizministers beschloss derMinisterrat einhellig, dass für denhiesigen
Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Sonnleithner aus Anlass seines 50-jährigen Jubiläums im
Doktorate Allerhöchstenorts auf Ag. Verleihung des Ordens der eisernen Krone [III.] Klasse
anzutragen sei2.

III. Der Minister des Innern gab sein Vorhaben kund, das Gesuch des Benediktiner Non-
nenklosters in Przemyśl um Bewilligung zu Sammlungen imUmfange der imReichsrate ver-
tretenen Königreiche und Länder in gleicherWeise wie dies bezüglich ähnlicher Gesuche der
Felizianerinnena [] für die Emigrantenschule3 in [] erledigen zu wollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden4.

[IV.] Der Minister des Innern beabsichtigt, den Antrag des Statthaltereileiters in Triest, die
Wahl des Dr. Angeli zum Podestà in Triest Sr. Majestät [zur] Bestätigung zu empfehlen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden5.

[V.] Der Minister des Innern bemerkte, [] bezüglich des dringend notwendigen Baues der
Donaubrücke in Linz6, deren [] beiläufig 900.000 fr. beträgt, um die formelle Frage [] eine
Gesetzvorlage im [] eingebracht, oder ob, was [] den korrekten Weg erkenne, [] Gelegenheit
als Budgetsache be[] und durch Einstellung eines Jahres[] in den Staatsvoranschlag implicite
[] Zustimmung zu diesem [] eingeholt werden soll.

Im heurigen Jahre wird voraussichtlich nur ein geringer Teil des Gesamtaufwandes zur
Verwendung gelangen, es muss jedoch der Bauvertragmit den Bauunternehmern abgeschlos-
sen werden, und insoferne sei es wünschenswert, dass eine Ingerenznahme des Reichsrates
vorangehe, wenngleich er bei dem neuerdings sehr gefährdeten Zustande der Donaubrücke
in Linz ohne Scheu die Einleitung des Baues einer neuenBrücke, und zwar einer Steinbrücke,
auf seine Verantwortung nehmen würde. Übrigens sei auch darauf Rücksicht zu nehmen,
dass nicht die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, welche einen Beitrag zu diesem Brücken-
bau zugesichert hat, zur Zurückziehung dieser Zusicherung dadurch bestimmt werde, dass
der Reichsrat den ganzen hiefür notwendigen Aufwand von 900.000 fr. aus Staatsmitteln
bewilligt.

a Korrektur aus Phönicianer.

1 Die Eingabe des Prager Stadtrates konnte unter den Beständen des Innenministeriums nicht gefundenwerden.
Zur Aufhebung des Ausnahmezustandes sieheMR. v. 23. 4. 1869/II.

2 AufVortrag Herbsts v. 30. 4. 1869 erhielt Sonnleithner mit Ah. E. v. 3. 5. 1869 den angetragenenOrden,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 1522/1869. Zu Leopold Edler v. Sonnleithner sieheÖbl. 12: 426 f.

3 Der diesen Gegenstand behandelndeMR. v. 17. 4. 1868/XV ist nicht mehr vorhanden.
4 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden.
5 Auf Vortrag Giskras v. 4. 5. 1869 wurde die Wahl Maximilian D’Angelis mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 bestätigt,

Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1569/1869.
6 Die alte hölzerne Brücke war am5. 5. 1868 nach einerKollisionmit einemSchlepper schwer beschädigt worden,

siehe dazuWiener Zeitung (A.) v. 6. 5. 1868.
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Der Finanzminister meinte, dass der exakteste Vorgang jener wäre, für den Bau der
Linzer Brücke einen Teilbetrag [] fr. als Nachtragskredit [] zu []en, welcher Kredit, insoweit
er nicht heuer wirklich zur Verwendung gelangt, für das nächste Jahr übertragbar ist. In der
Motivierung wäre die Notwendigkeit des Baues dieser Brücke hervorzuheben, der Gesamt-
kostenaufwandmit demBeifügen anzugeben, dass hievonnoch jenerBetrag [] kommenwird,
welchen dieDonaudampfschifffahrtsgesellschaft als Baubeitrag [], endlich zu bemerken, dass
[] nur dieQuote von 100.000 fr. [] genommenwerde. Endlichmüsste die Ah.Genehmigung
[] Vorgange unverweilt [] Vortrage eingeholt werden.

Die Konferenz schloss sich dem Antrage des Finanzministers einhellig an7.
[VI.]DerMinister des Innernbeabsichtigt, einenvommährischenLandtagebeschlossenen
Gesetzentwurf, womit die Folgen bestimmt werden sollen, wenn ein Abgeordneter aus dem
Landtage wegbleibt, Sr. Majestät zur Ah. Sanktion zu unterbreiten8.

Die Konferenz war hiemit einverstanden9.
VII.DerHandelsminister beabsichtigt, ausAnlass derAh. genehmigtenLandesgesetzeüber
die Aufhebung und Ablösung des Propinationsrechtes10 einen Gesetzentwurf im Reichsra-
te einzubringen, wodurch die im Art. II, Absatz 15, des Gesetzes vom 2. Oktober 1865 über
die gebührenfreie Benützung der Postanstalt den Korrespondenzen in Angelegenheiten der
Lehenallodialisierung, derGrundlastenablösungundRegulierung zugestandenePortobefrei-
ung11 auch auf die Korrespondenzen in Angelegenheit der Aufhebung und Ablösung des
Propinationsrechtes ausgedehnt wird.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden12.
VIII.Der Justizminister erinnerte, dass nach §9desGesetzes überdieBildungderGeschwor-
nenlisten für die Pressgerichte vom 9. März l. J. die Reduktion der Urliste auf die Jahresliste
von einerKommission vonwenigstens sechs und höchstens zwölfMitgliedern derGemeinde-
vertretung der Stadt,wodas Pressgericht seinen Sitz hat, unter demVorsitze des Bezirksvorste-
hers, in Städtenmit eigenenGemeindestatuten aber unter demVorsitze des Bürgermeisters in
der Art [], dass von dieser Kommission [] Personen gewählt werden, [] ihrer Verständigkeit,
Ehrenhaftigkeit, rechtlichen Gesinnung und [] Fähigkeit für das Amt eines Geschwornen
vorzüglich geeignet erscheinen13.

[] anderen Staaten die Jahresliste der Geschwornen von einem Organe der Regierung,
von dem Präfekten, in Deutschland aber von den Appellationsgerichtspräsidenten gebildet
wird, ist in Österreich durch das Gesetz der jedenfalls [] Vorgang eingeführt, dass [] der Jah-

7 Mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 auf seinen Vortrag v. 4. 5. 1869 wurde Giskra ermächtigt, einen Nachtragskredit von
100.000 fl. für den genannten Zweck imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1571/1869;Ein-
bringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6044 f. Fortsetzung des Gegenstan-
des inMR. v. 15. 5. 1869/II.

8 Der Gesetzentwurf wurde vom mährischen Landtag beschlossen Prot. Landtag mähren, 24. 9. 1868 (17.
Sitzung) 509.

9 Auf Vortrag Giskras v. 4. 5. 1869 wurde der Gesetzentwurfmit Ah. E. v. 6. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1568/1869; publiziert als Lgbl. Mähren Nr. 20/1869.

10 Siehe dazu zuletzt MR. v. 30. 4. 1869/V .
11 Rgbl.Nr. 108/1865; siehe dazuMR. v. 15. 9. 1865/II ,Ömr.VI/1, Nr. 9.
12 Plener wurde mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 auf seinen Vortrag v. 2. 5. 1869 ermächtigt, diesen Gesetzentwurf im

Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1581/1869; Einbringung im Reichsrat Prot. Reichs-
rat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6025. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/VI.

13 Rgbl.Nr. 33/1869.
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resliste einer Kommission []vertretung, für welche die eine Hälfte dieser Mitglieder der Prä-
sident des Gerichtshofes erster Instanz, die andere Hälfte aber der Bürgermeister zu bestim-
men hat, überlassenwurde. In Prag hat nun der Bürgermeister Klaudy, wie wohl vorauszuset-
zenwar, sechs tschechischeMitglieder derGemeindevertretung, der Landesgerichtspräsident
aber sechs deutsche für die Kommission bestimmt. Die deutschenMitglieder der Kommissi-
on wollten nun, da es sich im Sinne und auch nach demWortlaute des Gesetzes in späteren
Paragrafen nicht umeine eigentlicheWahl, sondern umeineAuswahl unter den in derUrliste
aufgenommenen Geschwornen handelt, eine Besprechung über die mehr oder minder vor-
zügliche Eignung dieser Personen für das Amt eines Geschworenen vorausgehen lassen und
sohin eine Vereinbarung mit den der tschechischen Nationalität angehörigen Kommissions-
mitgliedern erzielen. Die tschechischen Mitglieder haben jedoch diese Proposition nicht ak-
zeptiert und auf derWahl durch Stimmen bestanden. Die Folge dieserWahl sei gewesen, dass
von den für Prag entfallenden 384 Geschwornen nur 21 durch Majorität gewählt wurden,
während die übrigen 363 Geschwornen nur je sechs Stimmen erhielten. Bürgermeister Klau-
dy habe nun [] Statthaltereileiter in Prag [], ob ihm als Vorsitzenden [] das Diremtionsrecht
[]. [] des hierüber von dem FML. Baron Koller erstatteten Berichtes sei []selben von den mit
derDurchführung []Gesetzes beauftragtenMinistern des Innern und der Justiz zurweiteren
[]gung des Bürgermeisters bedeutet worden, dass es sich im Sinne des Gesetzes nicht um eine
Wahl, sondern um eine Auswahl handle und dass [] Fall, wenn in der Kommission [] Verein-
barung erzielt werden [], das natürliche und vomGesetze [] beschlossene Auskunftsmittel []
wäre. Ein Diremtionsrecht habe der Bürgermeister ebenso wenig als anderwärts der Bezirks-
vorsteher, da sie nach dem Gesetze nicht Mitglieder der Kommission, sondern nur mit dem
Vorsitze in derselben betraut sind.

Morgen wird die Kommission nun neuerdings zusammentreten, es wird aber, wie Dr.
Smeykal, der gleichfalls Kommissionsmitglied ist, privative schrieb, tschechischerseits zu ei-
ner Auswahl oder zur Auslosung sich nicht herbeigelassen werden, weil die Tschechen nun-
mehr eine neue Taktik befolgen wollen. Sie kalkulieren nämlich so: Vom 5. Mai l. J. ange-
fangen, an welchem Tage das Gesetz über die Schwurgerichte in Presssachen inWirksamkeit
tritt, können die gewöhnlichen Gerichte über die durch den Inhalt einer Druckschrift ver-
übten Verbrechen und Vergehen nicht mehr entscheiden, wenn keine Geschwornen gewählt
werden, kommt aber keinGeschwornengericht zustande, es wird daher für die fraglichenDe-
likte dann gar kein Gericht geben. Dieser Kalkül habe wohl insofern eine Lücke, weil sie auf
die dem obersten Gerichtshofe zustehende Befugnis der Delegation der Verhandlung an ein
anderes Schwurgericht dabei vergessen haben. Obgleich nun, solange über das Ergebnis der
fraglichen Kommission ein ämtlicher Bericht nicht vorliegt, ein Anlass zu einer Verfügung
nicht vorhanden ist, habe er sich erlaubt, den Ministerrat von diesem [] Manöver in Kennt-
nis setzen [], [] dieser neue Fall ganz [] klarzulegen, dass an einen Vergleichmit diesen Leuten
in staatrechtlichen Fragen wohl nicht zu denken ist, [] aus Parteirücksichten sich sogar []tli-
chen Institutionen nicht be[] wollen.

Der Ackerbauminister bemerkt, dass keine Regierung derWelt zugeben könnte, dass
aus Parteigehässigkeit für gewisse Delikte gar kein Gericht bestehe. Wenn [] durch die Partei-
manövers der tschechischen Mitglieder der Kommission für [] die Jahresliste der Geschwor-
nen nicht zustande käme,werdeman sich nicht scheuen brauchen, das Schwurgericht in Leit-
meritz als das nächstgelegene für die Prager Pressdelikte delegieren zu lassen.
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DieseAnsichtwurde vonderKonferenz einhellig geteilt, derMinisterpräsident erach-
tete jedoch, ein Gewicht darauf legen zu sollen, dass die Kommissionsmitglieder im voraus
auf das Delegationsbefugnis des Obersten Gerichtshofes für den bezeichneten Fall aufmerk-
sam gemacht werden, damit die Tschechen nicht hinterher der Regierung den Vorwurf ma-
chen können, die Regierung habe die Sache so angestellt, damit sie für die Prager Pressver-
gehen ein anderes Schwurgericht delegieren lassen könne. Die Konferenz erkannte diese Vor-
sicht für zweckmäßig,worauf sichder Justizminister bereit erklärte, privative in einemheute
noch abzusendenden Expressbriefe an Dr. Smeykal den letzteren aufzufordern, die Kommis-
sion auf das Delegationsbefugnis des Obersten Gerichtshofes aufmerksam zu machen und
sie dadurch vielleicht zu einer Vereinbarung in der fraglichen Angelegenheit zu vermögen14.

IX. Der Justizminister setzte die Konferenz in Kenntnis, dass sein au. Vortrag mit dem Vor-
schlage für die [] Ernennung des Freiherrn v. Pratobevera zum Präsidenten des Reichsgerich-
tes mit der Ah. Resolution an ihn gelangt sei, anstatt des Freiherrn v. Pratobevera eine andere
geeignete Persönlichkeit hiefür in Vorschlag zu bringen15.

Bezüglich des gleichzeitig in Vorschlag gebracht gewesenen Freiherrn v. Szymonowicz
für die Vizepräsidentenstelle des Reichsgerichts enthalte die Ah. Entschließung nichts, es
könne daher inVerbindungmit demErgebnisse der Beratung diesesGegenstandes unter dem
Ah. Vorsitze wohl angenommen werden, dass Se. Majestät den diesfälligen [] Ag. approbie-
renwerden. Er könne nur bei seiner frühern [] verharren, dass für den Posten des Präsidenten
des Reichsgerichtes Sr.Majestät keine geeignetere Persönlichkeit vorgehalten werden könnte
als der Baron Krauß. Derselbe habe seit dem Jahre 1856 [sic!], in welchem er als Justizminis-
ter abtrat und zum ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofes ernannt wurde16, in kei-
ner Richtung eine politische Tätigkeit ausgeübt, während dem Baron Lichtenfels, bei aller
sonstiger ganz eminenter Eignung, doch das entgegenstünde, dass er Präsident des Staatsra-
tes und ein entschiedener Gegner des Dualismus gewesen ist. Abgesehen davon aber würde
Baron Lichtenfels wegen Kränklichkeit dieses Amt nicht übernehmen. Dem Baron Krauß
stehe dagegen außer seinem hohen Alter nichts entgegen, bei der ihm noch in seltener Weise
gebliebenen körperlichen Rührigkeit und lebhaften Geistesfrische werde er aber auf diesem
Posten noch gute Dienste leisten können, und wenn ihm sein hohes Alter die Leitung der öf-
fentlichen Verhandlungen erschweren sollte, könne er sich bei öffentlichen Verhandlungen
durch denVizepräsidenten Baron Szymonowicz vertreten lassen. Dass BaronKrauß in so ho-
hemAlter stehe, habe zudem das Gute, dass er, wenn sich eine geeignete Persönlichkeit für []
diesen Posten in der Folge finden [] einem anderen Platz []. Gegenüber der Ah. Ernennung
des Baron Krauß zum Präsidenten des Reichsgerichtes könne wohl niemand von einer Prä-
terierung sprechen, [] die Wahl des Baron [], die der Finanzminister [] ins Auge gefasst habe,
den Freiherrn v. Pratobevera empfindlich kränken müsste.

14 Die Kommission für die Zusammenstellung der Geschworenenliste bildete ein Subkomitee, das sich in seiner
Sitzung am 7. 5. 1869 auf eine Liste geeinigt hatte,Neue Freie Presse v. 9. 5. 1869.Die Kommission, deren
eigene Beratungen ohne Erfolg verliefen, nahm schließlich in ihrer Sitzung am 22. 5. 1869 den Listenvorschlag
des Subkomitees an, Národní Listy v. 23. 5. 1869, dort auch das 383 Namen umfassende Verzeichnis der
Geschworenen, aus dem dann durch Los ein Dienstverzeichnis von 36Mitgliedern und neun Ersatzleuten auf
ein Jahr bestimmt wurde.

15 SieheMR. v. 30. 4. 1869/II, Anm. 4.
16 Karl Freiherr v. Krauß war bis 1857 Justizminister.
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Bei der hierauf von dem Ministerpräsidenten vorgenommenen Abstimmung über
den Antrag des Justizministers erklären sich mit Ausnahme des Finanzministers, der für Ba-
ron Doblhoff [], alle Konferenzmitglieder damit einverstanden, dass Baron Krauß als Präsi-
dent und Baron Szymonowicz als Vizepräsident des Reichsgerichtes Sr. Majestät au. in Vor-
schlag zu bringen seien17.
X. Der Justizminister referierte über das der Ah. Bezeichnung gewürdigteMajestätsgesuch
derRatsprotokollistenwaisenAloisia undCarlottaDalCesare inTriest um eineGnadengabe,
dem Finanzminister gegenüber seine Geneigtheit ausgesprochen zu haben, bei den von den
Behörden dargestellten rücksichtswürdigen Verhältnissen und nachgewiesener Vermögens-
losigkeit und Erwerbsunfähigkeit der Bittstellerinnen, für jede derselben auf die Ag. Bewilli-
gung einer Gnadengabe jährlicher 40 fr. au. antragen zu wollen.

Der Finanzminister habe sich von seinem Standpunkte mit dem beabsichtigten Gna-
denantrage nicht einverstanden erklärt, für den Fall aber, wenn in dem vorliegendem Falle
Gründe politischer Natur zur Geltung gebracht werden, es seinem Ermessen überlassen, ob
darin ausreichendeMotive vorhanden seien, um darauf gestützt den beabsichtigten Gnaden-
antrag Allerhöchstenorts vertreten zu können. Wenn abgesehen von der Hilfsbedürftigkeit
dieser Waisen die Äußerung des tirolisch-vorarlbergischen Oberlandesgerichtes, dass ein Ah.
Gnaden[] zugunsten der Familie Dal Cesare gerade in Welschtirol der Regierung [] Sympa-
thien zu erwerben geeignet wäre, immerhin beachtenswert [zu sein scheine], glaube er, dass
auch politische Gründe vorhanden seien, aus welchen der angedeutete au. Antrag gerechtfer-
tigt werden könnte.

Die Konferenz erklärte sich hierauf mit dem Gnadenantrage des Justizministers einver-
standen18 .
[XI.] DerHandelsminister bemerkte, dass Se.Majestät die Petitionen von so vielenKörper-
schaften in Triest wegen schleuniger Durchführung der Fortsetzung der Kronprinz-Rudolfs-
Bahn über den Predil nach Triest demMinisterpräsidenten mit Ah. Handschreiben vom 22.
März l. J. mit dem Ah. Auftrage zuzufertigen geruhten, diese Angelegenheit unter Hinweg-
räumung allfälliger Hindernisse mit aller Energie zu fördern und die ehetunliche Verwirk-
lichung des proponierten Predil-Eisenbahnbaues zu ermöglichen und über den Stand der
Sache ungesäumt au. Vortrag zu erstatten19.

Um nun dem Drängen aller diesfälliger Interessenten nachzugeben und denselben ei-
ne Beruhigung zu gewähren, glaube er, dass nach einzuholender Ah. Ermächtigung unter
gleichzeitiger Darlegung über den Stand der Sache in dem betreffenden au. Vortrage des Mi-
nisterpräsidenten ein Lebenszeichen in Angelegenheit der Predil-Bahn dadurch zu gebenwä-
re, wenn die Gesuche des Triester Stadtrates, der dortigen Handelskammer und des Görzer
Landesausschusses in der Art vorläufig erledigt würden, dass gesagt werde: Die Regierung
erkennt die Herstellung der Verbindung der in Villach zusammentreffenden Linien auf ös-
terreichischem Gebiete mit dem Meere angesichts der bevorstehenden Eröffnung des Suez-
kanales als eine dringende und behält sich vor, nach genauer Erwägung der Frage, welche Art

17 Auf Vortrag Herbsts v. 4. 5. 1869 wurden mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 Krauß zum Präsidenten des Reichsgerichtes
und Ignaz Freiherr v. Szymonowicz zu dessen Stellvertreter ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1570/1869.
Zur Ernennung weitererMitglieder des Reichsgerichtshofes sieheMR. v. 22. 5. 1869/I.

18 Der im Sinne des Ministerratsbeschlusses abgefasste Vortrag Herbsts v. 7. 5. 1869 wurde mit Ah. E. v. 12. 5.
1869 resolviert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1662/1869.

19 Fortsetzung desMR. v. 30. 4. 1869/VII. Zum genannten Ah. HandschreibenMR. v. 25. 4. 1869/III, Anm. 11.
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der staatlichen Begünstigungen, ob der Bau auf Staatskosten, die staatliche Garantie oder die
Beteiligung des Staatsschatzes an der Kapitalsbeschaffung, dem Zwecke des gesicherten Zu-
standekommens der Verbindung und den finanziellen Interessen am meisten zusagend sei,
zur Einbringung einer diesfälligen Vorlage in der nächsten Session des Reichsrates die erfor-
derlichen Schritte zu über[].

DieKonferenzwarmit diesemAntrage [] einverstanden, nur glaubtenderMinister des
Innern und der Finanzminister, dass statt desWortes „dringende“ dasWort „notwendige“
zu setzen sei. Die übrigen Konferenzmitglieder stimmten jedoch für die Beibehaltung des
Wortes „dringende“,weil, wenndieRegierung eineMaßregel für notwendig erkennt, sie auch
einMotiv hat, die erforderliche Gesetzvorlage ehetunlichst einzubringen, was nach Lage der
Verhältnisse ohnedem erst für die nächste Session des Reichsrates zugesichert wird20.

Wien, am 3. Mai 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869.
Franz Joseph.

Nr. 222 Ministerrat, Wien, 5. Mai 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 5. 5.) Plener 12. 5., Hasner 12. 5.,
Potocki 12. 5., Giskra 11. 5., Herbst, Brestel, Berger 15. 5.

I. Gesetzentwurf des mährischen Landtages über die eventuelle Wahl von Reichsratsabgeord-
neten aus dem ganzen Landtage mit Beseitigung der Gruppenwahl. II. Beschluss des Petiti-
onsausschusses wegen der beiden Zirkularverordnungen des Kriegsministers die Ehrengerichte
betreffend. III.Maßnahme gegenMontenegro aus Anlass des Verbotes der Einfuhr des österrei-
chischen Salzes. IV. Beschluss des Wehrausschusses auf Änderungen im Rekrutenkontingents-
gesetze. V. Anzeige über den Verkauf der beiden ärarischen Werke Mariazell und Neuberg.
VI. Ebenso bezüglich der Salzburger Kameralforste. VII. Antrag auf Ah. Sanktion des Gesetzes
über die Eisenbahnzuschläge. VIII. Zusammenstellung der vomReichsrate noch nicht erledig-
ten Finanzgesetzvorlagen. IX. Gesetzvorlage für einenNachtragskredit für die Errichtung einer
landwirtschaftlichen Hochschule. X. Ebenso unter den Titel: Zentralleitung des Handelsmi-
nisteriums für die Inspizierung der neuen Eisenbahnlinien. XI. Erklärung über die Absicht der
Regierung, in der nächsten Session eine Gesetzvorlage für eine galizische Bahn im Reichsrate
einbringen zu wollen. XII. Einwirkung auf den Aufschub bei Verteilung des Berichtes über die
galizische Resolution.

KZ. 1449 –MRZ. 61

20 Der nach demMinisterratsbeschluss abgefasste Vortrag Taaffes v. 19. 5. 1869 wurde mit Ah. E. v. 21. 5. 1869
resolviert und der Ministerpräsident zugleich aufgefordert, die genannten Petitionen entsprechend zu beant-
worten, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1782/1869. Nachdem Taaffe Plener mit Schreiben v. 22. 5. 1869 über
die kaiserliche Entschließung informiert hatte, beantwortete der Handelsminister mit Schreiben (K.) v. 25. 5.
1869 in diesem Sinne die Petitionen, alles in Ava., VA., HM., Zl. 6881/1869. Die diese Materie behandeln-
den MR. v. 25. 2. 1870/IV, MR. I v. 4. 12. 1870/II, MR. I v. 3. 1. 1871/II und MR. v. 24. 3. 1871/VIII sind
nicht mehr vorhanden. Auf seinen Vortrag v. 26. 2. 1870 wurde Plener mit Ah. E. v. 2. 3. 1870 ermächtigt, ei-
nen Gesetzentwurf wegen Errichtung einer Eisenbahnlinie von Tarvis über den Predil nach Görz im Reichs-
rat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 682/1870;Einbringung imReichsrat Prot.ReichsratAH.
3. 3. 1870 (27. Sitzung) 561.Diese Linie wurde nie errichtet.
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Protokoll des zu Wien am 5. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.

[I.]DerMinister des Innern referierte, [] sichbei derWahl derMitglieder desAbgeordneten-
hauses des Reichsrates [] mährischen Landtag vielfach ge[], dass in einer oder der anderen oft
nur aus einigenMitgliedern bestehenden Gruppe des Anhanges zur Landesordnung ein zur
Annahme des Reichsratsmandates geeigneter Abgeordneter nicht zu finden und das Land
deshalb nur unvollständig im Abgeordnetenhause vertreten ist1.

Um diesem Übelstande abzuhelfen, hat nun der mährische Landtag einen Gesetzent-
wurf des Inhalts beschlossen, dass die vom Landtage in das Haus der Abgeordneten des
Reichsrates gewähltenMitglieder sofort nach vollzogner Wahl dem Landtage zu erklären ha-
ben, ob sie das Reichsratsmandat anzunehmen und auszuüben bereit sind, und dass, wenn
der Gewählte und außer ihm auch alle anderen derselben Gruppe angehörigen Landtagsmit-
glieder die Annahme der Ausübung des Reichsratsmandates ablehnen, der Landtag berechti-
get ist, die hiedurch auf die verfassungsmäßige Anzahl von 22 Abgeordneten des Reichsrates
noch fehlenden Mitglieder aus seiner Mitte ohne Beschränkung auf die einzelnen Gruppen
beziehungsweise Gebiete, Städte und Körperschaften zu wählen2. Da jedoch eine derartige
gesetzliche Bestimmung eine Abänderung des Anhanges zur Landesordnung enthält, indem
dadurch für einen bestimmten Fall alle Landtagsmitglieder in eineWahlgruppe vereinigt wer-
den, habe der Landtag die gedachte Bestimmung nicht als Landesgesetz sondern nach § 7Ab-
satz 3 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 nur als Antrag
für Erlassung eines Reichsgesetzes beschließen können, was er auch getan habe. Die Zweck-
mäßigkeit dieses Gesetzes sei wahrscheinlich und es sei dasselbe auch sachlich notwendig, um
die aus Mähren fehlenden vier Abgeordneten in den Reichsrat zu bringen.

Der Landtag hat dasGesetz stimmeinhellig beschlossen, bekanntlich seien aber immäh-
rischen Landtage nicht Dreivierteile sämtlicher Landtagsmitglieder anwesend gewesen. Die
Zulässigkeit dieses Landtagsbeschlusses wird zwar bestritten werden, denn der [] Landesord-
nung fürMähren normiert, [dass die] Wahl derMitglieder auf die [] des Grundgesetzes über
die Reichsvertretung festgesetzteWeise zu geschehen hat und dass die Verteilung der zu wäh-
lenden Mitglieder des Hauses der Abgeordneten auf die einzelnen Gebiete, Städte und Kör-
perschaften im Anhange zu dieser Landesordnung festgestellt ist. Indem daher der § 16 der
Landesordnung ausdrücklich auf die im Anhange festgestellte Verteilung der zu wählenden
Abgeordneten auf die einzelnen Gebiete, Städte und Körperschaften hinweist, könnte wohl
gefolgert werden, dass dieser Wahlmodus nach Gruppen zu einem integrierenden Bestand-
teile der Landesordnung selbst geworden, so dass der Antrag, hievon abzugehen, als Antrag
auf Abänderung der Landesordnung anzusehen wäre, zu dessen Beschlusse die Gegenwart
von mindestens drei Viertel aller Mitglieder des Landtages erforderlich sein würde. Auch las-
se sich nicht leugnen, dass durch das vorliegende Gesetz, welches eventuell die Wahl eines
Reichsratsabgeordneten aus dem ganzen Landtage an die Stelle der Gruppenwahl setzt, die
Interessenvertretung und damit die Grundlage der Landesordnung berührt wird und dass,

1 Die Feststellung der Gruppen(wahl) zur Beschickung mit Abgeordneten zum Reichsrat aus den Landtagen
hatte das Grundgesetz v. 1867 erneut ausgesprochen, Rgbl.Nr. 141/1867 § 7. Die detaillierten Angaben zu
denGruppen inMähren inRgbl.Nr. 20/1861, Beilage IIm., LandesordnungundLandtagswahlordnung
für die Markgrafschaft Mähren, Anhang.

2 Annahme in dritter Lesung am 24. 9. 1868, Prot. LandtagMähren 24. 9. 1868 (17. Sitzung) 504 ff.
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wenn dieses Prinzip fallengelassen wird, Änderungen die Bahn gebrochen ist, deren weitere
Entwicklung dermal gar nicht abzusehen ist. Es seien solche Einzelheiten übrigens minimal
gegenüber der in Verhandlung genommenen allgemeinenWahlreform3.

Da es sich jedoch infolge einer gestellten Interpellation4 darum handelt, ob nicht nach
eingeholter Ah. Ermächtigung das Gesetz demnach noch im Reichsrate eingebracht werden
soll, welcher es in dieser Session in keinem Falle mehr erledigen würde, oder obmit der Inter-
pellationsbeantwortung vorzugehen und die Motive anzuführen sein, aus denen die Regie-
rung dieses Gesetz nicht einbringen zu können glaubt, so erachte er, da sich auch die Ansicht
vertreten lässt, [], nach Art. II des Anhanges zur [mährischen] Landesordnung, Anträge auf
Änderungen in der Verteilung der vomLandtage [] der Abgeordneten des Reichsrates zu ent-
sendendenMitglieder auf die einzelnen Gebieten usw. zur Kompetenz des Reichsrates gehö-
renunddaher keinenGegenstandderAbänderungenderLandesordnungbilden, umsomehr
die Einbringung dieses Gesetzes nach eingeholter Ah. Ermächtigung beantragen zu können,
als dadurch die Vervollständigung der Zahl der Abgeordneten für den Reichsrat ermöglicht
wird, die Vereitlung des landtäglichen Wahlrechtes durch eine widerspenstige Gruppe un-
möglich gemacht ist, die Anwendung dieses Grundsatzes auch in anderen Landtagen eine
Gefährdung der Verfassung oder anderen Missbrauch nicht erkennen lässt und endlich die
Beschlussfassung des Reichsrates darüber vorbehalten bleibt.

Der Justizminister bemerkte, der §7desGrundgesetzes überdieReichsvertretungvom
26. Februar 1861 habe die Anordnung enthalten, dass die Wahl der Reichsratsabgeordneten
von dem Landtage in der Art zu geschehen habe, dass die nachMaßgabe der Landesordnun-
gen auf bestimmte Gebiete usw. entfallende Zahl an Mitgliedern des Abgeordnetenhauses
aus den Landtagsmitgliedern derselben Gebiete usw. hervorgehen5. In der revidierten Verfas-
sung vom 21. Dezember 1867 sei diese Bestimmung insoferne geändert worden, als § 7 der-
selben normiert: „Die Wahl hat durch absolute Stimmenmehrheit in der Art zu geschehen,
dass die nach Maßgabe des Anhanges zur Landesordnung etc. hervorgehen.“ Die revidierte
Verfassung habe daher den Anhang der Landesordnungen als einen integrierenden Teil der
Landesordnungen erklärt6. Übrigens bestimme der § 16 der Landesordnung fürMähren aus-
drücklich, dass die Verteilung der zu wählenden Mitglieder des Hauses der Abgeordneten
auf die []en Gebiete usw. in dem Anhange [] der Landesordnung festgestellt ist. [] ist nur in
der Landesordnung und stimmt mit dem Grundsatz überein, dass []en vertreten sein sollen.
Sobald daher die Wahl in einer anderen Weise geschieht, wird die Landesordnung geändert,
und dazu sei die Dreiviertelanwesenheit und die Zweidrittelmajorität sämtlicher Landtags-
mitglieder erforderlich. Demzufolge könne er dem Antrage des Ministers des Innern, dass
der fragliche Gesetzentwurf im Reichsrate eingebracht werde, nicht beistimmen.

DerFinanzministermeinte, dass sichhierüber streiten ließe,weil der § 7der revidierten
Verfassung auch die Bestimmung enthält, dass Änderungen in der Feststellung der Gruppen
und in der Verteilung der zu wählenden Abgeordneten unter die einzelnen Gruppen über
Antrag der Landtage durch ein Reichsgesetz erfolgen. Er halte übrigens die Frage, ob der An-
hang zuderLandesordnung als ein integrierenderTeil derLandesordnung anzusehen sei oder

3 SieheMR. II v. 21. 4. 1869/II.
4 Interpellation des Eduard Sturm und Genossen, Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung) 5985.
5 Zum entsprechenden Passus des Grundgesetzes über die Reichsvertretung Bernatzik, Verfassungsgesetze,

Nr. 72.
6 Siehe Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 133.
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nicht, im vorliegenden Falle nicht für maßgebend. Für ihn stehe die Frage so, ob man in den
wenigen Tagen vor Schluss der Reichsratssession eine so sekundäre Frage noch vor das Haus
bringen soll und noch dazu, wo die FragewegenÄnderung desWahlmodus anhängig ist, und
da könne er sich nur unbedingt gegen die Einbringung des Gesetzes und nur dafür ausspre-
chen, dass in Beantwortung der Interpellation erklärt werde, dass die Regierung es nicht für
angezeigt halte, bei dem nahen Schlusse der Session und da die Frage derWahlreform imAll-
gemeinen in Verhandlung genommenwerde, diese einzelne Frage durch ein Spezialgesetz für
einen Landtag zur Erledigung[] zu bringen.

Da die Konferenz der Ansicht des Finanzministers einhellig beitrat, konformierte sich
hiemit auch der Minister des Innern, welcher sohin die Antwort auf die Interpellation da-
hin proponierte, dass gesagt werde: Der vom mährischen Landtage beschlossene Antrag be-
treffe ein wichtiges [], nach welchem die Reichsvertretung [] gesetzt ist. Nachdem nun die
[] über die Zusammensetzung der []vertretung schon seit längerer Zeit []stande der Verhand-
lung imAbgeordnetenhause gemachtworden ist, so scheine es derRegierung nicht angezeigt,
dass diese einzelne Frage durch ein Spezialgesetz für einen Landtag erledigt werde, und des-
halb habe sie das fragliche Gesetz im Reichsrate nicht eingebracht.

Die Konferenz erklärte sich salva redactione hiemit einverstanden7.
II. Der Justizminister brachte zur Kenntnis der Konferenz, dass der Petitionsausschuss des
Abgeordnetenhauses den Antrag des Dr. Figuly angenommen habe, welcher in der Wesen-
heit auf eine Anschuldigung des Justizministers hinausläuft, dass er das Zustandekommen
der beiden Zirkularverordnungen des Kriegsministers, die Ehrengerichte betreffend, nicht
verhindert habe und von der Voraussetzung ausgeht, dass namentlich die darin enthaltenen
Änderungen desMilitärstrafgesetzes und Strafverfahrens nur imWege derGesetzgebung hät-
ten zustande kommen können und daher nicht giltig seien8.

Dieser Antrag sei über die Petition des Oberstleutnants Bartels vom Petitionsausschus-
se bereits angenommen, und es wird heute, falls nicht eine Zurücknahme erfolgen sollte, der
betreffende Bericht beschlossen und über Antrag des Dr. Czajkowski in Druck gelegt wer-
den9. Er werde in diesem Falle verlangen, dass in der nächsten Sitzung nach der Verteilung
des Berichtes die Verhandlung darüber imHause stattfinde und der Antrag, den er natürlich
auf das Bestimmteste bekämpfen werde, jedenfalls zur Abstimmung komme, da dessen An-
nahme selbstverständlich seine Demission zur Folge haben müsste. Dass die Verhandlung so
bald als möglich auf die Verteilung des Berichtes folge, sei notwendig, damit die Polemik der

7 Im Sinne des Ministerratsbeschlusses beantwortete Giskra die erwähnte Interpellation, Prot. Reichsrat
AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6285 f.

8 Die Protokolle, die sich mit dieser Materie zuvor beschäftigt hatten, MR. II v. 18. 1. 1869/VIII und MR. v.
23. 1. 1869/II sind nicht mehr vorhanden. Gemeint sind die Zirkularverordnungen v. 6. 11. 1867, Armee-
VerordnungsblattNr. 209/1867 (Vorschriften für dieMilitärehrengerichte) und v. 11. 3. 1868,Armee-
Verordnungsblatt Nr. 39/1868 (Teilweise Abänderung einiger Urteilsformen des Militärstrafverfah-
rens mit Bezug auf die Ehrengerichte).

9 Der pensionierte Oberstleutnant Eduard Bartels Ritter von Bartberg hatte 1866/67 anonym drei Broschüren
über die Feldzüge von 1859 und 1866 verfasst, in denen die österreichische Seite scharf kritisiert wurde. Die
daraufhin gegen Bartels durchgeführte kriegsgerichtliche Untersuchung konnte dessen Urheberschaft nicht be-
weisen. Bartels wurde freigesprochen, der Fall aber an dasMilitärehrengericht weitergeleitet, das ihnmangels
stichhaltiger Beweise ebenfalls freisprach, siehe dazu Broucek, Der „Fall Bartels“, 199–205. Bartels hatte
auf Grund der Tätigkeit desMilitärehrengerichtes eine Petition wegen Verletzung seiner verfassungsmäßigen
Rechte an den Reichsrat gerichtet, Einbringung und Zuweisung an den Petitionsausschuss, Prot. Reichs-
rat AH. 16. 12. 1868 (153. Sitzung) 4718.
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Journale nicht vorläufig einseitig sich der Sache bemächtige. Wünschenswert wäre es übri-
gens, wenn der Ackerbauminister auf den Czajkowski wirken würde, um denselben noch zu
bewegen, gegen den Figuly’schen Antrag im Ausschusse zu stimmen.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis, und Graf Potocki erklärt sich
bereit, heute noch mit Czajkowski hierüber Rücksprache zu halten10.

III.DerMinisterpräsident setzte dieKonferenz vondemInhalte einerNotedesReichskanz-
lers in Kenntnis, wornach der dalmatinische Statthaltereileiter meldete, dass der Fürst von
Montenegro die Einfuhr österreichischen Salzes unbedingt und unter Androhung vonGeld-
und Kerkerstrafen verboten hat. Graf Beust habe telegrafisch noch genauere Auskunft hier-
über abverlangt und halte es für den Fall, als sich diese Maßregel bestätigt und nicht zurück-
genommen werden sollte, für vollkommen angezeigt, dieses Verbot unsererseits mit einem
Waffenausfuhrverbote nach Montenegro zu beantworten, zumal die Waffenausfuhr dahin
mancherlei Unzukömmlichkeiten mit sich bringe.

Graf Beust glaube auch, dass schon jetzt die Verfügung getroffen werden sollte, damit
solcheWaffensendungen, welche sich etwa bereits unterWeg befinden, die Grenze nicht pas-
sieren, sondern einstweilen angehalten werden11. DerMinisterpräsident glaubte, dass vorläu-
fig, bis nicht die Tatsache des Salzeinfuhrverbotes konstatiert sein wird, mit einem vollständi-
genWaffenausfuhrverbote gegenMontenegro noch nicht vorzugehen wäre. Vorläufig geden-
ke er, den dalmatinischen Statthaltereileiter telegrafisch zu ersuchen, allen Waffen- und Mu-
nitionssendungen nach Montenegro, wenn selbe auch mit Geleitscheinen versehen wären,
bis auf weitere Weisung den Austritt nach Montenegro zu verweigern. Unter einem werde
er den FML. v. [] ersuchen, die obige Tatsache festzustellen und eventuell dahin zu wirken
dass das Ausfuhrverbot montenegrinischerseits zurückgenommen werde. Von den einstwei-
ligen Verfügungen würde er unter einem den Reichskanzler und den Reichskriegsminister
in Kenntnis setzen und die anderen Verfügungen wegen Ausspruch des vollständigen Waf-
fenausfuhrverbotes nach dem Einlangen der verlangten Auskünfte eventuell nachkommen
lassen.

10 DieAngelegenheit wurde sechs Tage später vomPlenumdes Reichsrates behandelt, wobei sowohl Figuly als auch
Herbst ihre Standpunkte vertraten; der erste Antrag des Petitionsausschusses, über die Petition Bartels zur Ta-
gesordnung überzugehen wurde angenommen, der zweite, das Justizministerium aufzufordern, in Zukunft
die Rechte der gesetzgebendenGewalt durchmilitärischeDisziplinarvorschriften nicht alterieren zu lasse, wur-
de abgelehnt, Prot. Reichsrat AH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6209–6214. Fortsetzung des Gegenstandes
inMR. v. 2. 6. 1869/IX.

11 Beust hatte mit Schreiben (K.) v. 4. 5. 1869 Taaffes über den Stand der Dinge in dieser Angelegenheit infor-
miert und um einWaffenembargo gegenüber Montenegro ersucht,Hhsta., Admin. Reg., F 34, SRKtn. 112,
r. 92 2/1.Diemontenegrinische Regierung hatte bereits Ende 1868 einVerbot des Ankaufs österreichischen Sal-
zes erlassen, siehe dazu den Bericht des Bezirkshauptmanns von Cattaro v. 15. 12. 1868,Hhsta., Admin. Reg.,
F 34, SR Ktn. 112, r. 92 2/1; im April 1869 wurde das Verbot mit Dekret unter Androhung einer Strafe von
hundert Gulden und einem Jahr Kerker drastisch verschärft, siehe dazu den Bericht des Bezirkshauptmanns
von Cattaro an das dalmatinische Statthaltereipräsidium v. 26. 4. 1869 und das Telegramm des dalmatini-
schen Statthalters an Beust v. 28. 4. 1869, beidesHhsta., Admin. Reg., F 34, SR Ktn. 112, r. 92 2/1.
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Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden, der Finanzminister mit dem Beifü-
gen, dass sich der Fürst vonMontenegrowahrscheinlich ein Salzmonopol einrichtenwill und
dassman,wennman schonRepressalien ergreifenwill, solchewählen sollte, die etwas nützen,
was gegenüber von Montenegro am wirksamsten durch eine gänzliche Sperre der Ausfuhr
von Lebensmitteln geschehen könnte12.
IV. Der Ministerpräsident machte die Mitteilung, dass der Wehrausschuss mit der Regie-
rungsvorlage, womit die Aushebung der zur Erhaltung des stehendenHeeres und der Ersatz-
reserve erforderlichen Rekrutenkontingente im Jahre 1869 bestimmt wird, im großen Gan-
zen [] auchmit den Ziffern sich einverstanden erklärt, dass jedoch bei der Spezialdebatte sich
der Ausschuss über Antrag des Dr. Rechbauer dahin entschieden habe, dass der Artikel I in
zwei Artikel zu zerfallen habe, und zwar sei im ersten das Jahreskontingent festzustellen, in
dem zweiten aber die Bewilligung zur Aushebung zu gebena,13. Die Regierung sei ersucht
worden, dem []ten Beschlusse gemäß die Stilisierung dieser[] beiden Paragrafe zu veranlassen.
Da vom Standpunkte desWehrgesetzes gegen diesen Beschluss kein Anstand besteht, glaube
er die aus der Anlage (Beilage) ersichtliche Fassung der Art. I und II dem Wehrausschusse
proponieren zu sollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden14.
V.Der Finanzminister setzte dieKonferenz inKenntnis, dass er die beiden ärarischenWerke
Mariazell undNeuberg []Waldungenumden sehr günstigenPreis von dreieinhalbMillionen
Gulden und []ung des halbenWertes aller Vorräte verkauft habe15.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis16.
VI. Der Finanzminister machte weiters die Mitteilung, dass er auch die Salzburger Kameral-
forste um 880.000 fr. und gegen Übernahme sämtlicher auf 200.000 fr. veranschlagten Ser-
vituten an die Wiener Bank verkauft habe.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis17.

a Die Regierungsvorlage liegt in gedruckter Fassung und mit handschriftlichen Korrekturen versehen dem Ori-
ginalprotokoll bei.

12 Die entsprechenden Maßnahmen wurden im Sinne des Ministerratsbeschlusses getroffen, siehe dazu das
SchreibenTaaffes an Beust v. 6. 5. 1868,Hhsta., Admin. Reg., F 34, SR Ktn. 112, r. 92 2/1. Fortsetzung des
Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/XX.

13 Fortsetzung desMR. v. 30. 4. 1869/I. Die Regierungsvorlage war am 1. 5. 1869 in der 195. Sitzung eingebracht
und sogleich an den Wehrausschuss überwiesen worden, Prot. Reichsrat AH. 1. 5. 1869 (195. Sitzung)
5913.

14 Nachdem der nach demMinisterratsbeschluss abgeänderte Gesetzentwurf von beidenHäusern des Reichsrates
angenommen worden war, Prot. Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6280, wurde mit Ah. E. v.
22. 5. 1869 das Gesetz auf Vortrag Taaffes v. 17. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1774/1869;
publiziert alsRgbl.Nr. 86/1869.

15 Fortsetzung des MR. v. 14. 3. 1869/VI (nicht vorhanden). Die beiden Werke waren im Gesetz v. 20. 6. 1868
über den Verkauf vom unbeweglichen Staatseigentum aufgelistet, Rgbl. Nr. 68/1868, das in MR. v. 24. 1.
1868/VIII, in MR. v. (14.)/15. 1. 1868/III und 17. 3. 1868/V beraten wurde; diese Protokolle sind nicht mehr
vorhanden.

16 Auf Vortrag Brestels v. 2. 5. 1869 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 6. 6. 1869 den Verkauf um die genannte
Summe an die Anglo-Österreichische Bank und andere,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1559/1869.

17 Die Kameralforste waren im Gesetz v. 20. 6. 1868 über den Verkauf vom unbeweglichen Staatseigentum auf-
gelistet,Rgbl.Nr. 68/1868.Mit Ah. E. v. 8. 9. 1869 auf Vortrag Brestels v. 6. 9. 1869 wurde der Kaufvertrag
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3262/1869.
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VII. Der Finanzminister beabsichtigt, das nunmehr auch vomHerrenhause angenommene
Gesetz über die Eisenbahnzuschläge Sr. Majestät zur Ah. Sanktion zu unterbreiten18.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.

VIII. Der Finanzminister bemerkte, dass von den durch ihn [] eingebrachten Gesetzen nach-
stehende die Erledigung noch nicht erhalten haben. Im Abgeordnetenhause: 1. das Gesetz
über die Stempelbefreiung fürAktien- undKommanditgesellschaften19; [2.] dasGesetz über
Ausprägung der Goldmünzen20; [3.] das Gesetz über Einberufung der alten Titel der Staats-
schuld21; [4.] das Gesetz über Veräußerung vonObjekten unbeweglichen Staatseigentums22;
[5.] das Gesetz über die böhmische Westbahn23. Im Herrenhause: [6.] das Gesetz über die
VorarlbergerWein-undVerzehrsteuer24 und [7.] dasGesetzüberdieAusprägungneuer Schei-

18 Zur Geschichte der entsprechenden Gesetzesvorlage, insbesondere der Ablehnung durch dasHerrenhaus, MR.
v. 23. 11. 1864/III,Ömr.V/8Nr. 515. ImApril 1868 war erneut die Initiative zur Einbringung eines entspre-
chendenGesetzes vomAbgeordnetenhaus des Reichsrates ausgegangen, Prot. ReichsratAH. 1. 4. 1868 (88.
Sitzung) 2474.Nach längeren Beratungen und Abänderungswünschen des Herrenhauses wurde der Gesetzes-
entwurf von beiden Häusern angenommen, Prot. Reichsrat AH. 28. 4. 1869 (194. Sitzung) 5890. Mit
Ah. E. v. 8. 5. 1869 auf Vortrag Brestels v. 3. 5. 1869 wurde das Gesetz über die Bemessung, Vorschreibung und
Einhebung der Erwerbs- und Einkommensteuer von Bahngesellschaften sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 1635/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 61/1869.

19 Die Regierungsvorlage war eingebracht worden, Prot. Reichsrat AH. 19. 2. 1869 (165. Sitzung) 4976 f.
und Prot.ReichsratAH. 23. 2. 1869 (166. Sitzung) 5020 an den volkswirtschaftlichenAusschuss überwie-
sen worden. Diese Regierungsvorlage hingmit dem bereits früher eingebrachten Entwurf zurNeuregelung der
Aktiengesetzgebung zusammen, Prot.ReichsratAH. 19. 1. 1869 (156. Sitzung) 4777, der, ebenso wiemeh-
rere nachfolgende Reformversuche, im Reichsrat scheiterte, siehe dazuMayerhofer – Pace, Handbuch 5:
345; so wurde auch der Gesetzesentwurf über Begünstigungen für Aktien- undKommanditgesellschaften nicht
weiter behandelt.

20 Fortsetzung desMR. v. 22. 3. 1869/XXIV (nicht vorhanden). Die Regierungsvorlage war eingebracht worden,
Prot.ReichsratAH. 19. 4. 1869 (197. Sitzung) 5639 undwurde in dritter Lesung vomAbgeordnetenhaus
angenommen, Prot. ReichsratAH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6189 f., konnte aber vomHerrenhaus nicht
mehr erledigt werden, so dass sie in der nächsten Session erneut eingebracht wurde, Prot. Reichsrat AH.
18. 12. 1869 (4. Sitzung) 36.NachAnnahmedurch beideHäuser desReichsrates,Prot.ReichsratAH. 5. 3.
1870 (28. Sitzung) 592wurde das Gesetzmit Ah. E. v. 9. 3. 1870 auf Vortrag Herbsts v. 6. 3. 1870 sanktioniert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 898/1870; publiziert als Rgbl. Nr. 22/1870. Siehe dazu Bachmayer, Die
Geschichte der österreichischenWährungspolitik, 47, 111.Die diesen Gegenstand behandelnden Protokolle,
MR. v. 21. 10. 1869/V undMR. v. 7. 3. 1870/X, sind nicht mehr vorhanden.

21 Fortsetzung desMR. II v. 21. 4. 1869/XI. Annahme des Gesetzentwurfes durch das Abgeordnetenhaus, Prot.
ReichsratAH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6186–6189.Brestel ersuchtemitVortrag v. 24. 11. 1869 umdieGe-
nehmigung zur Vorlage eines revidierten Gesetzesentwurfes im Reichsrat, was mit Ah. E. v. 4. 12. 1869 die kai-
serlicheZustimmung fand,Fa., FM., Präs. 3895/1869; erneuteEinbringung imReichsrat Prot.Reichsrat
AH. 18. 12. 1869 (4. Sitzung) 36;Annahme durch beideHäuser des Reichsrates,Prot.ReichsratAH. 18. 3.
1870 (33. Sitzung) 701. Auf Vortrag Brestels v. 21. 3. 1870 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 24. 3. 1870 sanktio-
niert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1083/1870; publiziert als Rgbl.Nr. 37/1870.Die diesen Gegenstand be-
handelndenMinisterratsprotokolle (MR. v. 21. 10. 1869/VundMR. v. 15. 12. 1869/III) sind nicht vorhanden.

22 Fortsetzung des MR. v. 30. 4. 1869/III. Annahme des Gesetzes durch beide Häuser des Reichsrates, Prot.
Reichsrat, AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6281. Auf Vortrag Brestels v. 16. 5. 1869 sanktionierte der Kai-
ser mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 das Gesetz,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1733/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 73/
1869.

23 Siehe dazuMR. II v. 21. 4. 1869/X undMR. v. 15. 5. 1869/VII.
24 Siehe dazuMR. v. 15. 5. 1869/I.
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demünzen25. Er werde trachten, dass die unter 3, 4, 5 und 7 angeführten Gesetze noch ihre
Erledigung erhalten, bezüglich der übrigen bestehe keine dringendeNotwendigkeit, sie noch
in dieser Session durchzubringen.

IX. Der Ackerbauminister gab sein Vorhaben kund, in Gemäßheit des vom Abgeordne-
tenhause gefassten Beschlusses wegen Errichtung einer landwirtschaftlichen Hochschule in
Wien und Förderung landwirtschaftlicher Mittelschulen ein Gesetz einbringen zu wollen26,
mit welchem hiefür pro 1869 ein Nachtragskredit von 70.000 fr. bewilliget wird.

Die Konferenz war hiemit einverstanden27.

X. Der Handelsminister erwähnte, dass er durch den Zuwachs von 140 Meilen neuer Ei-
senbahnlinien für die Inspizierung derselben genötigt sei, bei dem Titel Zentralleitung des
Handelsministeriums (Eisenbahn-Generalinspektion) eine Vermehrung um 40.000 fr. pro
1869 vomReichsrate noch in Anspruch zu nehmen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden28.

XI.DerHandelsminister bemerkte, dass nunmehr sämtliche Eisenbahnspezialgesetzvorlagen
[]schaftlichen Ausschusse durchgebracht seien.

Bei der Verhandlung über die Łupków–Przemyśler Bahn29 habe sich eine große Ver-
stimmung derGalizianer bemerkbar gemacht, derenWünsche durch diese, wie sie sagen, rein
strategische Bahn nicht befriedigt wurden und die daher noch eine andere auch in volkswirt-
schaftlicher Beziehung ihren Landesinteressen entsprechende galizische Bahn hergestellt wis-
sen wollen. Er habe ihnen bedeutet, dass bei dem bevorstehendenReichsratsschlusse von der
Einbringung eines Gesetzes über eine neue galizische Bahn in dieser Session keine Rede sein
könne, worauf sie erwiderten, dass sie an dieRegierung die Frage richtenwerden, ob sie bereit
sei, in der nächsten Session eine Gesetzvorlage für eine galizische Bahn im Reichsrate einzu-
bringen. Er halte es nun für wünschenswert, [] Polen, da man ihrenWünschen [] rechtlicher
Beziehung nicht entsprechen [], doch in materieller Beziehung []nde Erklärung im Namen
derRegierung gegebenwerde, inwelcher, ohne sich für eine bestimmteBahn zubinden, zu sa-
gen wäre, dass die Regierung ihre dem allgemeinen Eisenbahnnetzgesetze zugrunde gelegene
Anschauung – ungeachtet sie die Gesetzvorlage zurückgezogen30 – nicht geändert habe und
dass sie beabsichtigt, eine der darin enthalten gewesene galizische Bahn durch Einbringung
einer Regierungsvorlage in nächster Session zur Verwirklichung zu bringen.

25 Siehe dazuMR. v. 15. 5. 1869/III.
26 Der Gegenstand war zuvor zur Sprache gekommen inMR. v. 12. 3. 1869/IV undMR. II v. 18. 4. 1869/I. Der

Beschluss des Abgeordnetenhauses Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung) 5980.
27 MitAh. E. v. 6. 5. 1869 auf seinenVortrag vom selbenTagwar Potocki zurVorlage eines entsprechendenGesetz-

entwurfes im Reichsrat ermächtigt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1634/1869; Einbringung im Reichs-
rat, Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6045. Fortsetzung des Gegenstandes wegen des Nach-
tragskredits inMR. v. 15. 5. 1869/II. Der Gegenstand wegen der Errichtung einer landwirtschaftlichen Hoch-
schule kam erneut zur Sprache inMR. v. 22. 3. 1871/X (nicht vorhanden) und inMR. v. 8. 1. 1872/VIII,Cmr.
III/1, Nr. 20.

28 Plener wurde mit Ah. E. v. 6. 5. 1869 auf seinen Vortrag v. 5. 5. 1869 ermächtigt, einen entsprechenden Ge-
setzentwurf im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1625/1869; Einbringung im Reichsrat,
Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6026. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/
II.

29 Zu dieser Bahn sieheMR. v. 15. 5. 1869/XI.
30 SieheMR. v. 25. 4. 1869/II Anm. 10.
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DieserAntragwurde vondemAckerbauminister auf daswärmste unterstützt, der auf
eine solcheZusicherung aus demGrunde großenWert legte,weil die Zurücknahmedes Eisen-
bahnnetzgesetzes auf die Polen einen deprimierendenEindruckmachte, weil sie fürchten, bei
derweiterenEntwicklung der Eisenbahnbauten zu kurz zu kommen,weil sie den gesetzlichen
Anhaltspunkt verloren haben und es nunmehr ausschließlich in dieHände der Regierung ge-
legt ist, ihnen eine Eisenbahn zu bewilligen oder nicht.

Dagegen wurde der [] Handelsministers von dem Finanzminister, dem Justizminis-
ter und demMinister des Innern auf das entschiedenste bekämpft, wobei geltend gemacht
wurde, dass es ganz unzulässig wäre, jetzt noch, wo die Staatsfinanzen durch die Garantieleis-
tung für eine ganze Reihe von Bahnen und durch die denselben vielleicht obliegende Bau-
herstellung der soeben für die nächste Session zugesicherten Ausführung der Predilbahn31
in empfindlicher Weise [] sind, eine solche positive Zusicherung zu machen, weil man nicht
die Überzeugung haben könne, dass man eine solche Verpflichtung zu erfüllen imstande sein
werde, zumal derGeldmarkt durch die bereits konzessionierten Eisenbahnen jetzt schon in ei-
nerWeise inAnspruch genommen ist, dass er die jetzt schon erforderlichen Leistungen kaum
aufzubringen vermag32.

Der Finanzminister würde insbesonders [] die Erklärung der Regierung zu beschrän-
ken hätte, dass die Regierung an ihrer Anschauung über die []keit der Bahnen, die sie in das
Eisenbahnnetzgesetz aufgenommen hatte, festhält und dass sie sich bei Vorlage von Eisen-
bahnspezialgesetzen von diesen Anschauungen leiten lassen werde. Der Justizminister aber
erachtete, dass die Regierungserklärung zu enthalten hätte, dass die Regierung an ihren An-
schauungen über die Zweckmäßigkeit der im Eisenbahnnetzgesetze aufgeführt gewesenen
Bahnen festhält und vor allen anderen eine der darin enthalten gewesenen galizischen Bah-
nen zur Verwirklichung zu bringen geneigt ist. Beide Minister hatten dabei vor Augen, dass
der Regierung dadurch, dass von einer Geneigtheit, eine Vorlage für eine galizische Bahn in
nächster Session einzubringen, in der Erklärung nichts gesagt wird, freie Hand für alle Even-
tualitäten bewahrt wird, und der Justizminister glaubte insbesondere, dass eine Erklärung
in der von ihm vorgeschlagenen Weise („vor allen anderen“), wodurch ihnen die Priorität
zugesichert würde, denWünschen der Galizianer mehr als [] im Sinne des Antrages des Han-
delsministers zusagen würde, weil es immerhinmöglich wäre, dass auch eine Reihe ähnlicher
Erklärungen erfolge. Vom politischen Standpunkte entspreche eine solche Erklärung weit
mehr, weil sie eine Beruhigung gebe, sie verpflichtet aber auch die Regierung nicht, schon
in der nächsten Session eine Vorlage einzubringen, was sie möglicherweise nicht tun könn-
te. Der Ackerbauminister erklärte sich eventuell auchmit einer Erklärung nach Antrag des
Justizministers zufrieden gestellt.

Der Handelsminister wollte sich jedoch zu einer solchen Erklärung aus dem doppel-
ten Grunde nicht verstehen, einerseits, weil für den Ressortminister kein sachlicher Grund
bestehe zu erklären, dass die Regierung eine galizische Bahn vor allem anderen zur Verwirkli-
chung zubringenbeabsichtigt, und anderseits [] es sichdarumhandelt, denGalizianern etwas
zuzusichern, was ihren [] zusagt, was aber nicht zu[] anderen bereits gemachten Zusicherun-
gen inWiderspruch steht, was bei Annahme desAntrages des Justizministers hinsichtlich der
Predilbahn der Fall wäre.

31 Siehe dazuMR. v. 3. 5. 1869/XI.
32 Zum ab 1867 einsetzenden Eisenbahnboom und dessen Finanzierung Matis, Österreichs Wirtschaft, 186–

194.
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DerMinisterpräsident, welcher eine beruhigende Erklärung für die Galizianer in die-
ser Beziehung für sehr wünschenswert hielt, proponierte, dass anstatt des vom Handelsmi-
nister mit gutemGrunde in der vom Justizminister vorgeschlagenen Formulierung der Erklä-
rung beanständeten Passus „vor allen anderen“ zu setzen wäre „vorzugsweise“ oder etwa „als
eine der ersten“ zur Verwirklichung zu bringen geneigt ist.

Die Konferenz erklärte sich schließlichmit dieser letzteren Alternative einverstanden33.
XII. DerMinisterpräsident setzte die Konferenz in Kenntnis, dass ihm aus sehr guter Quelle
mitgeteilt worden sei, dass es imWunsche der galizianischenReichsratsabgeordneten gelegen
sei, dass die galizische Resolution im Pleno des Abgeordnetenhauses gar nicht mehr auf die
Tagesordnung gesetzt werden würde. Es sei ihm daher nahegelegt worden, auf den Präsiden-
ten des Abgeordnetenhauses zu wirken, dass der Bericht des Verfassungsausschusses in den
nächsten Tagen nicht zur Verteilung kommt, weil sonst die galizianische Delegation mora-
lisch genötigt wäre, wenn die Verhandlung hierüber ungeachtet der Verteilung des Berichtes
nicht auf die Tagesordnung gesetzt würde, mit einem ostensiblen Schritte vorzugehen34.

[] dies nun selbst im Wunsche der Galizianer gelegen ist und dadurch sehr missliebi-
ge Diskussionen beseitigt und vermieden wird, dass der Schluss der Session beider Häuser
unter großer Erbitterung erfolgt, und nachdem, wenn [] die galizianischen Reichsratsabge-
ordneten nach geschlossener Session ihre Mandate niederlegen sollten, dies dann nicht als
eine Demonstration gegen den Reichsrat, sondern als eine Demonstration gegen den [] an-
gesehen werden müsste, glaube er, dass in der gewünschten Weise auf den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses indirecte eingewirkt werden sollte.

Der Ackerbauminister war der Ansicht, dass wenn diese Wendung von den Galizia-
nern gewünscht werden sollte, worüber der polnische Klub heute Beschluss fassen werde,
dieselbe von der Regierung nur als ein erwünschtes Resultat angesehenwerden könne, gegen
welche vom Standpunkte der Regierung keine Einwendung erhoben werden sollte.

DerMinister des Innernbemerkte, dassman sichhiedurch allerdings eineUnannehm-
lichkeit vom Halse schaffen, sich jedoch hiedurch die Nötigung auflasten würde, bei dem
Wiederzusammentritte des galizischen Landtages die von demselben beschlossene Adresse
durch eine kaiserliche Antwort zu erledigen, und dass dann die Regierung auf einem ungüns-
tigerenBoden stehenwird,wenndieAntwort derKronenicht auf derGrundlage desVotums
des Reichsrates oder doch eines Hauses desselben erfolgen wird. Man könne daher das fragli-
cheResultat nicht so glatt als ein erwünschtes bezeichnen.Dazu kommt noch, dass dieRegie-

33 Einleitend zur dritten Lesung des Gesetzes über die hier genannte Eisenbahnlinie erklärte dann aber Plener
lediglich, dass die Regierung an dem eingebrachten Programme [d. i. die aus Zeitgründen zurückgezogene
Regierungsvorlage über den Ausbau des Gesamteisenbahnnetzes] fest[hält] und hofft auch, für die baldige
Verwirklichung desselben sorgen zu können, Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6040.

34 Die galizische Resolution kam zuvor in mehreren Ministerratssitzungen zur Sprache (Nr. 165, 169, 170, 173,
176, 177, 188, 195, 196, 197, 205, 206, 209, 210 und 213), zuletzt in MR. v. 19. 4. 1869/III (alle nicht mehr
vorhanden). In der vom galizischen Landtag am 24. 9. 1868 beschlossenen sogenannten galizischen Resoluti-
on wurden weitreichende national-polnische Forderungen erhoben, die letztendlich auf eine Änderung der cis-
leithanischen Verfassung hinausliefen; deutscher Text bei Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 353 f., pol-
nischer Text bei Bobrzyski – Jaworski – Milewski, Z dziejów odrodzenia, 150–153.; zur Genese der
Resolution Grodziski, Sejm Krajowy, 295–315; Pannenkowa, Walka Galicji, 71–134; Wereszycki,
Historia polityczna Polski, 30 f.Die Resolution war am 30. 10. 1868 der Regierung übermittelt worden, die
erst nach längerer Zeit die Angelegenheit an den Reichsrat weiterleitete; auch das Parlament, bzw. der Verfas-
sungsausschuss, verfolgten eine Hinhaltetaktik, sodass bis kurz vor Sessionsende im Reichsrat noch keine Ent-
scheidung gefallen war, siehe dazu Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 86 ff.
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rung sich dann nicht des Verdachtes entschlagen könnte, dass sie es gewesen sei, die die Sache,
die sie bisher lange Zeit verzettelt, von der Tagesordnung ganz abgesetzt habe. Diesen Ver-
dacht dürfe aber die Regierung umso weniger gegen sich aufkommen lassen, als sie [] erklärt
habe, dass sie die Verhandlung über die galizische Resolution nicht scheue. Endlich glaube
er, dass es auch den Reichsratsabgeordneten nur angenehm sein [], durch die Verhandlung
über die Resolution in eine klare Position zu gelangen.

Der Finanzminister hielt es für ein [], wenn die Diskussion über die galizische Resolu-
tion im Reichsrate vermieden werden kann, die jedenfalls eine sehr [] und erbitterte sein, die
[] doch nicht zur Lösung bringen wird. Übrigens sei die Sache seitens der Regierung bereits
gekennzeichnet, die Regierung hat bereits auf die Interpellation hierüber geantwortet, und
in gleicherWeise wird die Antwort auf die Landtagsadresse zu lauten haben35. Der Reichsrat
habe eine sehr großeTätigkeit entfaltet, trotz allen Fleißeswerde abermanches unerledigt blei-
ben. Den Reichsrat könne daher kein Vorwurf treffen, wenn unter den Restanzen auch die
galizische Angelegenheit begriffen ist. Der Schwierigkeit beim nächsten galizischen Landta-
ge werde man nicht entgehen, es mag nun die Diskussion über die Resolution imReichsrate
vorangegangen sein oder nicht. Er glaube daher, dass man vorerst den Präsidenten des Abge-
ordnetenhauses ersuchen sollte, den bezüglichen Bericht heute und morgen nicht verteilen
zu lassen.

Der Justizminister glaubte, dass der Präsident des Abgeordnetenhauses zu vermögen
sein dürfte, vor Freitag, den 7. l. M., den Bericht nicht auszugeben, weil man dann schon
eine Tagesordnung haben werde, die mit lauter Regierungsvorlagen das Abgeordnetenhaus
bis zum Schlusse beschäftigen wird. Wenn keine Abendsitzungen abgehalten werden, sind
überhaupt bis zum Schlusse der Session nurmehr sieben Sitzungenmöglich, wovon eine aus-
schließend mit der Wahl der Mitglieder des Reichsgerichtes ausgefüllt werden wird. Wenn
dann [] die Tagesordnung bestimmt ist, wird es kaummehr möglich sein, dass die galizische
Resolution noch zur Verhandlung kommt.Dessen ungeachtet würde er aber doch nichtmei-
nen, dass positiv dahin gewirkt werde, dass die Verteilung des Berichtes so spät erfolge, dass
[]che gar nicht mehr zur Verhandlung kommen kann. Er würde daher beantragen, dass die
Verteilung des Berichtes samstags erfolgen soll, damit die Delegierten, wenn sie wollen, noch
in der Lage sind, etwas zu unternehmen, sie werden dann wahrscheinlich schweigen, im wid-
rigen Falle aber könnte einHeißsporn sagen, die Verteilung sei absichtlich so spät erfolgt, dass
eine Verhandlung über die Resolution nicht mehr möglich gewesen ist.

Die Konferenz einigte sich sohin, dassmit demPräsidentenDr. Kaisersfeld dahinRück-
sprache gepflogen werde, dass er den Bericht vor Samstag nicht verteilen lasse36.
Wien, am 5. Mai 1869. Taaffe.

35 Anfang des Jahres 1869 hatte Giskra auf eine Interpellation Grocholskis eineWeiterleitung der galizischen Re-
solution an den Reichsrat zur verfassungsmäßigen Behandlung verweigert, und erst auf Antrag Ziemiałkow-
skis eine Abschrift der Resolution demVerfassungsausschuss zurKenntnis gebracht. In der Folge wurde der Ver-
fassungsausschuss vom Parlament zur Berichterstattung aufgefordert, siehe dazu Kolmer, Parlament und
Verfassung 1: 366 f.

36 NachdemKaiserfeld, Präsident des Abgeordnetenhauses, auf Anfrage Grocholskis die Verteilung des Berichtes
über die galizische Resolution für den 8. 5. 1869 versprochen hatte, Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197.
Sitzung) 6046 f., erklärte er, wiederum auf Anfrage Grocholskis, erst nach Erledigung aller Regierungsvorla-
gen den Bericht auf die Tagesordnung setzen zu wollen, Prot. Reichsrat AH. 10. 5. 1869 (199. Sitzung)
6166 f., um einen Tag später die Unmöglichkeit der Behandlung des Berichtes in dieser Session zu konstatieren,
Prot. Reichsrat AH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6215. In der nächsten Reichsratssitzung kritisierte Adam
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Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Mai 1869
Franz Joseph.

Nr. 223 Ministerrat, Wien, 8. und 9. Mai 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 9. 5.), Plener 18. 5., Hasner 19. 5.,
Potocki 26. 5., Giskra 20. 5., Herbst 13. 6., Brestel, Berger.

I. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Gesetzentwürfe betreffend die Aufhebung des Lehenban-
des inBöhmen, Schlesien,Tirol, Istrien,DalmatienundKärnten. II.DettoGörzerLandesgesetz
über die Verteilung der Gemeindegründe von Descla und Camigna. III. Entwurf der Thron-
rede für den Schluss des Reichsrates. IV. Erwirkung der Ah. Sanktion für das Gesetz wegen
der Gewerbegerichte. V. Detto Tiroler Landesgesetz wegenUmgestaltung und Erneuerung der
Hypothekarrechte.

KZ. 1450 –MRZ. 62
Protokoll des zu Wien am 8. Mai 1869 um 7 Uhr abends und 9. Mai abgehaltenen Minister-
rates unter dem Vorsitze Sr. Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
Fortsetzung am 9. Mai 1869, abends 7 Uhr.
Gegenwärtige: Dieselben wie vorne.

I.DerMinister des Innern gab seinVorhabenkund, nunmehr auch vomHerrenhause ange-
nommenen Gesetzentwurf betreffend die Aufhebung des Lehenbandes in Böhmen, Schlesi-
en, Tirol, Istrien,Dalmatien undKärnten Sr.Majestätmit dem au.Antrage aufAh. Sanktion
unterbreiten zu wollen1.

Die Konferenz war hiemit einverstanden2.

Potocki die Verzögerungen in dieser Angelegenheit scharf und wies jegliche Verantwortung seitens der Polen für
die – negativen – Folgen dieser Entwicklung zurück, Prot. ReichsratAH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6236
f. Fortsetzung des Gegenstandes der galizischen Angelegenheit inMR. v. 13. 5. 1869/IV. Alle dieseMaterie be-
handelnden nachfolgendenMinisterratsprotokolle sind, bis aufMR. II v. 4. 11. 1870/I, nichtmehr vorhanden.

1 Zur teilweisen Aufhebung des Lehensverbandes siehe MR. v. 31. 10. 1862/V, Brettner-Messler – Koch,
Einleitung.Ömr.V/4,XVII–XX,mitweiterführendenQuellen- undLiteraturhinweisen.Der § 7 des Staats-
grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 142/1867, lieferte den
stichhaltigenGrund für die völlige Aufhebung.Nachdem sich die Landtage der hier genanntenLänder für die
Ablösung aller Lehen ausgesprochen und durch ihre Reichstagsabgeordneten diesbezügliche Anträge im Par-
lament eingebracht hatten, stimmte der Reichsrat den Anträgen zu. Einbringung des Antrages für Böhmen,
Prot. Reichsrat AH. 22. 10. 1868 (137. Sitzung) 4205, Schlesien Prot. Reichsrat AH. 13. 11. 1868
(150. Sitzung) 4609, Tirol und Vorarlberg Prot. Reichsrat AH. 11. 11. 1868 (145. Sitzung) 4457, Görz,
Gradiska, Istrien und Triest Prot. Reichsrat AH. 3. 11. 1868 (140. Sitzung) 4293, Dalmatien Prot.
Reichsrat AH. 5. 11. 1868 (142. Sitzung) 4346 und Kärnten Prot. Reichsrat AH. 19. 2. 1869 (165.
Sitzung) 4977; zur Annahme aller Anträge durch beide Häuser des Reichsrates Prot. Reichsrat AH. 4. 5.
1869 (196. Sitzung) 5968 f.

2 Auf Vortrag Giskras v. 9. 5. 1869 erhielten die entsprechenden Gesetzesvorlagen mit Ah. E. v. 12. 5. 1869 die
Sanktion, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1672/1869; publiziert als Rgbl. Nr. 106/1869 (Böhmen), Rgbl.
Nr. 107/1869 (Schlesien),Rgbl.Nr. 108/1869 (Tirol und Vorarlberg),Rgbl.Nr. 109/1869 (Görz, Gra-
diska, Istrien und Triest),Rgbl.Nr. 110/1869 (Dalmatien) undRgbl.Nr. 111/1869 (Kärnten).Zur Auf-
hebung des LehensbandesMischler – Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch 3: 481–484;Ogris,
Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien, 596.
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II. DerMinister des Innern beabsichtigt, das vomGörzer Landtage beschlosseneGesetz über
die Verteilung der Gemeindegründe von Descla und Camigna Sr. Majestät zur Ah. Sanktion
zu empfehlen3.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.

III. Der Ministerpräsident brachte hierauf den in ./. [als Beilage] beiliegenden, von dem
Minister Dr. Berger verfassten Entwurf der Ah. Thronredea für den Schluss des Reichsrates
zur Beratung und leitete, nachdem er die Grundzüge und die Hauptgliederung desselben in
allgemeinen Umrissen hervorgehoben hatte, vor allem die Generaldebatte hierüber ein4.

DerMinister des Innern bemerkte, dass die erste Lesung dieses Entwurfes auf ihn den
Eindruck gemacht habe, dass derselbe nur die allerkühlste Stimmung hervorzurufen imstan-
de sein dürfte, so dass er glaube, dass die Zustimmungsrufe der Reichsratsmitglieder ausblei-
ben werden. Die ungarische Thronrede habe einen zugleich erhebenden Eindruck bei ihm
zurückgelassen5, der vorliegende Entwurf enthalte fast nur eine langatmige Aufzählung der
in dieser Session zustande gekommenen Gesetze, und es fehlt jede [], was ferner geschehen
soll. [] der Thronrede liege nur in den [] Seiten des Entwurfes.

DerMinister für Kultus und Unterricht [] die Schwierigkeiten, unter unseren [] ei-
nerThronrede eine derartige [] zu geben, dass ein packender Eindruck vorhergesehenwerden
könne. Weitere Hoffnungen für die Zukunft zu machen sei unleugbar sehr schwer, [] dürf-
te doch der Eindruck, welchen die Thronrede nach der Fassung des Entwurfes hervorrufen
wird, ein guter sein, da Se.Majestät mit Entschiedenheit den Standpunkt, den die Regierung
einnimmt und die Grundhältigkeit der Verfassung und der liberalen Gesetze darin betonen.
Das sei jedoch das Wesentlichste, und deshalb wolle er sich auch mit einer in etwas nüchter-
nem Tone gehaltenen Thronrede begnügen. Speziell freue er sich über den Passus bezüglich
des Volksschulgesetzes, welcher jedoch bedinge, dass Se.Majestät dieses Gesetz noch vor dem
Reichsratsschlusse Ah. zu sanktionieren geruhenwerden6. Die Bedenken, welche ihm an der
Stelle, wo von dem Verhältnisse der Schule zur Kirche gesprochen wird, bezüglich des mit
den Worten: „Ich hege die Erwartung etc.“ beginnenden Passus obschweben, werde er bei
der Spezialdebatte näher auseinandersetzen.

Der Finanzminister bemerkte, dass es ihm gerade mehr zusage, wenn die Thronrede
in einem etwas nüchterneren Tone gehalten ist. Der Gesamteindruck, den die Anhörung der
Lesung des Entwurfes auf ihn gemacht, sei übrigens der, dass [] Spezialgesetze [] zu großer
Breite gesprochen wird, und dass dort Kürzungen umso mehr angezeigt sein dürften, weil
die zu ausgedehnten Details die Bedeutung der wichtigeren Gesetze abschwächen. Speziell
werde der Schlusssatz des Entwurfes anders gedreht werdenmüssen, weil er nach der jetzigen
Fassung eine variable Auslegung zulässt.

a Liegt dem Originalprotokoll bei.

3 Das Gesetz war vomGörzer Landtag am 2. 10. 1868 beschlossen worden, Prot. LandtagGörz undGra-
disca 2. 10. 1868 (10. Sitzung) 195–202. Auf Vortrag Giskras v. 9. 5. 1869 wurde das Gesetz mit Ah. E. v.
15. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1701/1869, es wurde in Lgbl. österreichisch-illi-
risches Königreich nicht publiziert.

4 Fortsetzung desMR. v. 28. 4. 1869/VI.
5 Die am 24. 4. 1869 zur Eröffnung des ungarischen Reichstages gehaltene Thronrede u. a. abgedruckt inNeue

Freie Presse v. 25. 4. 1869.
6 Zum sog. Reichsvolksschulgesetz sieheMR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 24.
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Der Justizminister bemerkte, dass er die Beanständigung der Vorvotanten [] des allzu
großen Details für gerechtfertigt halten würde, wenn die [] von so ungewöhnlich langer []
gewesen wäre. So aber sei es [] notwendig, manches bereits Vergessene [] dieser Legislations-
periode wieder in das Gedächtnis zu rufen. Insbesondere halte er es auch für erforderlich,
auch über das Gesetz bezüglich des Vereins- und Versammlungsrechtes einige Worte in den
Entwurf einfließen zu lassen, da dieses Gesetz im öffentlichen Leben eine große Rolle spielt.

Der Minister Dr. Berger gab zu, dass der Entwurf wenig enthalte, was einen packen-
den Eindruck versprechen lasse. Er bemerkte jedoch, dass er bei Verfassung des Entwurfes
absichtlich das Ziel vor Augen gehabt habe, dabei nicht eine zu große Schwunghaftigkeit zu
entwickeln. In Österreich sei man zur Genüge daran gewohnt, dass bei solchen Anlässen mit
vielen Phrasen herumgeklingelt wird, man wisse aber auch, was nachgefolgt ist. Derlei Tira-
den packen jetzt niemanden mehr. In Staaten, die sich einer Konsolidierung erfreuen, seien
die Thronreden nur ganz nüchterne Aktenstücke, jene, womit die Session eröffnet wird, be-
zeichne nur das, was zu leisten ist, und jene, womit sie geschlossen wird, retrospektiv nur das,
was die Kammern geleistet haben. Bei einer Session, die zwei Jahre gedauert hat, sei ein größe-
res Detail über die zustande gekommenenGesetze umso unerlässlicher, zumal demReichsra-
te vielfach der Vorwurf der Sterilität gemacht wurde. Der vorliegende Entwurf sei jedenfalls
getragener als die ungarische Thronrede, deren Ton ein noch weit dürrerer gewesen sei. Wäh-
rend in der ungarischen Thronrede eine ungeheure Summe dessen, was die ungarische Ver-
tretung erst zu leisten haben wird, aufgezählt wird, beweist der vorliegende Entwurf, welch
großen Umfang legislatorischer Tätigkeit die diesseitige Reichsvertretung bereits entwickelt
hat. Es stehe nichts entgegen,wenn ein [] verfasstwerdenwollte, []haltung des pragmatischen
[] Schwung enthaltenwürde, [] jedoch, dass solcheThronreden für denkendeMenschenund
nicht auf [] berechnet sein sollten.

Der Handelsminister wollte den Argumenten des Ministers Dr. Berger die []ung der
Bedeutung nicht absprechen, er wünschte aber gleichfalls eine [] mehr sukzinkte Fassung
jenes [], welcher die erlassenen Gesetze auf [] sich in eine solche Details []ung verlässt, die
mehr in einer Schlussrede eines Kammerpräsidenten, als in der vomMonarchen gehaltenen
Thronrede am Platze wäre. Hierauf wurde zur Spezialdebatte geschritten, wobei die in der
Anlage mit roter Tinte ersichtlich gemachten Modifikationen und Streichungen einiger in
zu großes Detail sich einlassender Stellen und in die Thronrede nicht notwendig gehörender
Anführungen im allseitigen Einverständnisse vorgenommen wurden.

Bei der mit 19. bezeichneten Alinea wurde die Beratung wegen vorgerückter Nachtzeit
abgebrochen und zur Fortsetzung der Beratung von dem Ministerpräsidenten für morgen
abends 7 Uhr eine Sitzung anberaumt.

Die Beratung über die Thronrede wurde bei Alinea 19 (alt) wieder aufgenommen und von
dem Justizminister die Notwendigkeit motiviert, bei der Aufzählung der Justizgesetze ei-
ne logischere Reihenfolge eintreten zu lassen und die bedeutenderen, in Durchführung der
Staatsgrundgesetze erlassenen Justizgesetze den rein sachlichen vorangehen zu lassen. Nach
seinemAntragewäre nachAlinea []. Zahlreiche Justizgesetze habenmit ihrer Verwirklichung
weitgehender Reformen [] Verfassungsgesetze be[] die Alinea 16 auf Seite 8 [] der Schwurge-
richte7 zu reihen, [] die Alinea auf der 10. []glich der Unabhängigkeit der []gen und dieselbe

7 Rgbl.Nr. 32/1869.
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mit dem beantragten Passus bezüglich der Trennung[] Rechtspflege von der Verwaltung8 [],
dann würde der auf Seite 10 [] Passus wegen der Militärgerichte9 [], dann käme Alinea 14
(alt) [] der Advokatenordnung10, Alinea [] bezüglich der Konkursordnung11, [] wegen Auf-
hebung der Schuldhaft12, und 18 (alt) wegenGründung neuer Fideikommisse13. Hierauf hät-
te die auf der 10. Seite stehendeAlinea beginnendmit denWorten „Eine großeReihe anderer
Gesetze“ zu folgen,weiters dieAlinea 19 (alt), welcher jedochnachdemAntrage desMinisters
des Innern nachstehende Fassung zu geben wäre: „Die Verwaltung wurde wesentlich verein-
facht für die Verbesserung des Loses der Staatsbeamten usw. wie auf Seite 10. Hierauf wären
die auf Seite 6 stehenden beiden Alineas wegen der großen Eisenbahnlinien und wegen der
Donauregulierung zu reihen. Die Anträge des Justizministers bezüglich der Reihenfolge so-
wohl als auch bezüglich derAmplifizierung der neuenAlinea 15 auf Seite 10wurden einhellig
angenommen.

Die sich hieran reihenden Alineas 25 und 26 (auf dem Einlagsbogen der Beilage enthal-
ten) wurden beibehalten und in ersterer nur das Wort „erleichtert“ auf „gefördert“ abgeän-
dert, in letzterer [] gestrichen.

Der weiters beantragt gewesene Passus bezüglich der Handels- und Gewerbekammern,
für dessen Beibehaltung die Minister v. Plener, Dr. Herbst und Dr. Berger stimmten, wur-
de infolge Majoritätsbeschlusses (fünf gegen drei) gestrichen, einerseits weil der Passus keine
so hohe Bedeutung hat, dass er notwendig in der Thronrede aufgenommen werden müsste,
anderseits aber um die Bedeutung des Vordersatzes „an[] der Legislation im Interesse der ar-
beitenden Klassen der Bevölkerung“ []en sich die Stelle wegen der [] sittlichen und geistigen
Interessen anschließen wird, nicht durch Einschiebung des Mittelsatzes wegen der Handels-
und Gewerbekammern abzuschwächen.

Bei der Alinea 27 wurde nur eine stilistische Verbesserung vorgenommen.
Alinea 28 (Herstellungund [] des bürgerlichenEherechtes)14 []Worte „zurVermeidung

[]“ welche allenfalls als eine [] aufgefasst werden könnten, [] Einverständnisse gestrichen.
In der Alinea 30, welche das Verhältnis der Schule zur Kirche behandelt15, wurden über

Antrag des Justizministers die Worte „ebenso berechtigten als“ gestrichen, weil der Satz, wie
er im Entwurfe steht, nicht wahr wäre und wie ein Hohn klingen würde.

In der Alinea 31: „Ich hege die Erwartung, dass diese gesetzlichenAnordnungen sich als
genügend bewähren mögen, um ein friedliches einklängiges Walten des Staates und der Kir-
che dauernd herbeizuführen.“ – fand derMinister für Kultus und Unterricht dieWorte
„sich als genügend bewähren mögen“ für bedenklich, weil sie keinen guten Eindruck hervor-
rufen und eine Kritik herausfordern werden. Diese Erklärung bezieht sich auf die Ah. Kund-
gebung, welche Se. Majestät bei Ah. Sanktionierung der konfessionellen Gesetze dem Mi-
nisterrate in der Richtung zu machen geruhten, dass die prinzipielle Grundlage auf diesem
Gebiete mit dem Gewährten als abgeschlossen betrachtet werden müsse. Der Ah. Intention
Sr. Majestät könnte aber, ohne dass nach der anderen Seite hin gedroht wird, durch eine an-

8 Rgbl.Nr. 44/1868.
9 Siehe dazuMR. v. 15. 5. 1869/XIX.
10 Rgbl.Nr. 96/1868.
11 Rgbl.Nr. 1/1869.
12 Rgbl.Nr. 34/1868.
13 Rgbl.Nr. 61/1868.
14 Rgbl.Nr. 47/1868.
15 Rgbl.Nr. 48/1868.
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dere Fassung entsprochen werden, welche den Gedanken der Stetigkeit des Gegebenen zum
Ausdrucke zu bringen hätte. Als eine solche Fassung würde er vorschlagen: „Ich hege die
Erwartung, dass diese gesetzlichen Anforderungen sich als dauernde Grundlage eines fried-
lichen einklängigen Wirkens des Staates und der Kirche bewähren werden.“ [] würde nach
seinem Dafürhalten der Ah. Willensmeinung vollkommen, aber in einer der Kritik weniger
unterliegenden Weise entsprechen, indem damit gesagt wird, „dass man in den Prinzipien
nicht weiter gehen zu müssen erwartet“.

Der Justizminister fand den Passus „sich als genügend bewähren mögen“ noch []un-
gen gefährlich, einerseits [] „genügend“ gewissermaßen [] Regierung aussprechen [] vermei-
den sollte, []alle geradezu als eineDrohung gegen die Kirche aufgefasst werdenwürde, indem
dieser Satz ausdrückenwürde: „Wenn diese gesetzlichenAnordnungen sich bewähren, werde
bei denselben verblieben werden, wenn nicht, werde aber hierin noch weiter gegangen wer-
den. Aus diesem Grunde erachtete der Justizminister, der ganz unbedenklichen und der Ah.
Intention dennoch Ausdruck gebenden Fassung des Ministers Ritter v. Hasner beistimmen
zu sollen.“

Der Ministerpräsident bemerkte, dass Sr. Majestät der Ausdruck „als genügend be-
währenmögen“ sehr zugesagt habe und dass daher, wenn schon die vomKultusminister pro-
ponierte Fassung angenommenwerdenwollte, es ihm angezeigt erschiene, wenn durch einen
Beisatz mit ein paar Worten in unverfänglicher Weise die Ah. Absicht zum Ausdrucke ge-
bracht würde, dass Se. Majestät in der konfessionellen Frage nicht weiter gehen wollen.

Der Finanzminister meinte, dass auch mit dem Ausdrucke „dauernde Grundlage“
schon sehr viel gesagt sei, und dass eine Besprechung in der Presse auch hierüber nicht aus-
bleiben wird.

Der Minister des Innern sprach seine Überzeugung aus, dass, wenn an dieser Stelle
zum Ausdrucke gebracht werden wollte, an den gesetzlichen Anordnungen in der konfes-
sionellen Frage dürfe gar nicht gerührt werden, ein Hallo auf der anderen Seite zuverlässig
angeschlagen werden wird.

Die Konferenz nahm sohin die vomMinister Ritter v. Hasner proponierte Fassung an.
Der Minister des Innern sprach hierauf den Wunsch aus, dass, bevor zur Schlussredak-

tion der drei Alineas [] 36 und 37, welche unstreitig den [] der ganzen Thronrede enthalten,
[] wird, noch in Erwägung gezogen werden sollte, inwieferne nicht [] politische Gedanken []
Ausdruckfinden sollten. [] sehen,wenn [] Staatsstreichsgelüsten ein kräftiges nonfiat vonder
Krone entgegen gehalten würde; ferners eine Ah. Erklärung oder besser der Ausspruch der
Ah. Überzeugung, dass das Festhalten an den Grundlagen der Verfassung den berechtigten
Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wohlfahrt derselben hinsichtlich der Fragen, die ge-
genwärtig ihre Erledigung nicht finden konnten, eine hinlängliche Basis bietet; dass endlich
auch etwasmehrmateriellerGehalt bezüglich dessen,was in der nächstenZukunft angestrebt
werden soll, in die Thronrede hineinzulegen und daher von dem Gedanken der Wahlreform
nicht geschwiegen werden soll.

DerMinisterpräsident bemerkte, dass an dieser Stelle zweiGedanken zumAusdrucke
gebracht werden wollten, das Festhalten an der Verfassung und ein versöhnliches Wort an
die Adresse jener, die sich durch die Verfassungszustände nicht für befriedigt halten. Eine
noch größere Detaillierung scheine ihm gefährlich, weil, wenn man von der Zurückweisung
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des Gedankens einer Sistierung spricht, man doch nicht umhin könnte, auf der andern Seite
etwas in Aussicht zu stellen, was gewissermaßen als die Brücke zur Verständigung angesehen
werden könnte, was jedenfalls sehr schwierig wäre.

Der Finanzminister hielt es nicht für notwendig, dass die Idee der Wahlreform in die-
ser Thronrede eine Erwähnung findet, er glaubte sich aber mit den beiden letzten Alineas
36 und 37 nicht ganz einverstanden erklären zu können. Es bezieht sich das, was dort gesagt
wird, bloß auf die Tschechen und Südtiroler, dann auf eine Fraktion desHerrenhauses, nicht
aber auf die Galizianer, die auf dem Boden der Verfassung geblieben sind. Es sollte nach dem
Passus „Österreich [] große Heimat sein etc.“ eine [] dahin gemacht werden, dass [] würde:
„Die Ausbildung der [] in jenem Teile der [] sich bisher von derselben [] bei ruhiger Überle-
gung die Überzeugung hervorrufen, dass auf dieser Grundlage die Verständigung unter den
Völkern erfolgen wird, weil usf.“

Der Justizminister war wohl auch der Ansicht, dass von den politischen Rechten et-
was gesprochen werden sollte, dies sei jedoch in Alinea 5 ohnehin geschehen, wo es heißt:
„Eine Verfassung ausgestattet mit allen konstitutionellen Bürgschaften und dadurchweiterer
Entwicklung fähig etc.“ Deshalb brauche man in eine weitere Auseinandersetzung nicht ein-
zugehen. Er hielt jedoch das vorletzte Alinea 36 aus dem Grunde für bedenklich, weil dort
gesagt wird, die Verständigung unter den Völkern wird erfolgen, weil sie erfolgen muss, weil
nur Österreich es ist, das allen seinen Völkern Schutz etc. bietet. Hier fehle offenbar das Bin-
deglied, dass die Verfassung dazu geeignet ist, die Verständigung unter den Völkern herbei-
zuführen. Wenn dieser Zwischengedanke hier nicht zum Ausdruck gebracht würde, könnte
Alinea 36 auch von jener Partei, die die Verfassung negiert, ohne von ihrem Standpunkte et-
was aufzugeben, angenommen werden, denn damit wäre beides ausgesprochen, nämlich die
Verständigung wird erfolgen dadurch, dass die einen die Verfassung aufgeben, oder dadurch,
dass die anderen sie annehmen.

DerMinister des Innern bemerkte, dass durch dieAufnahme eines solchen Satzes, der
die Verfassung als den Boden hinstellen würde, auf welchem die Verständigung zu erreichen
ist, sein Bedenken wegen der Verfassungssistierung behoben wäre.

DerMinister für Kultus und Unterricht proponierte sohin den Eingang der Alinea
[] folgendermaßen abzufassen: „Die Verfassung ist der Boden, auf dem dieses Ziel erreicht
werden kann, auf demselben wird die Verständigung unter den Völkern, dessen [] erfolgen
usw.“

[] die allseitige [], der Minister des Innern schlug nur vor, anstatt des einem theoreti-
schenGutachten oder einer Lehrmeinung gleichkommenden Passus „aufwelchen dieses Ziel
erreicht werden kann“, zu sagen wäre „auf welchem dieses Ziel zu erreichen ist“.

Der Unterrichtsminister begründete seine Fassung damit, dass sie keinen Imperativ,
sondern bloß eine Ah. Überzeugung ausspreche, er wollte jedoch gegen die positivere Fas-
sung „zu erreichen ist“ keine Einwendung erheben, welche sohin auch von der Konferenz
angenommen wurde.

Der Antrag desMinisters des Innern, dass noch derWahlreform erwähnt werde, wurde
allseitig abgelehnt, und zwar von dem Justizminister aus dem Grunde, weil wohl niemand
voraussetzenwird, dass Se.Majestät in der SchlussthronredeAllerhöchstsich über diese Frage
aussprechen werden, die, wie derMinister Dr. Berger beifügte, nur in einer Thronrede am
Beginne einer Session einen Sinn hätte, jetzt aber, wo die Regierung in dieser Frage nichts
getan hat, nicht passen würde.
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Der Minister des Innern modifizierte sohin seinen Antrag dahin, dass bei Alinea 5,
wo von der Entwicklungsfähigkeit der Verfassung gesprochen wird, eine Amplifikation in
der Richtung vorgenommenwerde, dass gesagt wird „und dadurchweiterer Entwicklung im
Interesse der Gesamtheit und seiner Teile fähig“.

Dieser Vermittlungsantrag wurde von dem Justizminister bekämpft, weil er den
Schwerpunkt aus dem Reichsrate in die Landtage verlegen würde, während es doch genügt,
wenn gekennzeichnet wird, dass die Verfassung nicht etwas absolut Starres ist. Wie die Ent-
wicklung der Verfassung erzielt werden soll, das sei eine Sache der [].

DerMinister des Innern zog infolge []ung in der Erkenntnis []Alinea 5 diese Einschal-
tung [] seinenAntrag zurück [] seinBedauern aus, dass in demEntwurfe keine passende Stelle
enthalten ist, wo der Passus wegen der galizianischen Interessen und wegen der Wahlreform
passend eingeschaltetwerdenkönnte. Inder letztenAlineawurden imallseitigenEinverständ-
nisse die aus der Beilage 2/2 zu ersehenden Streichungen vorgenommen.Nachdem sohin die
zweite Lesung des Entwurfes in der nach den bisherigen Beschlüssen sich ergebenden Weise
vorgenommen worden war, beantragte der Minister des Innern, in der Alinea 3 das vorletzte
Wort „gekräftigt“ in „gewahrt“ abzuändern,was vorgenommenwurde. Ermachteweiters auf
einen nach seinemDafürhalten zwischen den Alineas 7 und 8 bestehenden Hiatus aufmerk-
sam, indemAlinea 8 nur dann logisch an Alinea 7 zu reihen wäre, wenn in letzterer noch ein
Bindesatz aufgenommen würde, der zum Ausdrucke brächte, dass die neue Wehrverfassung
Österreich in eine Lage gebracht habe, dass man bei feindlicher Bedrohung einen Krieg nicht
zu scheuen braucht16. Die Konferenz hielt einen solchen Zwischensatz nicht für notwendig,
sie glaubte übrigens, dass eine eventuelle Einschaltung demweiterenNachdenken überlassen
werden könnte.

DerMinister des Innern machte weiters aufmerksam, dass in den Alineas 11, 16 und 20
(alt) dreimal der Ausdruck gebraucht sei: „In Ausführung der Staatsgrundgesetze“ und „Im
Geiste der Staatsgrundgesetze“. Die Konferenz beschloss, dass in Alinea [] (alt) dieser Beisatz
wegzulassen sei.

Endlich wurde über Proposition des Ministers des Innern in der Alinea [] neu der Satz
„Das Lehenband []gt, wo es noch besteht, der []ung“ dahin abgeändert „das Lehenbandwird
allgemein der Ablö[]“17.

[] Beratung über die [] Ergebnis aus der [] dazu gehörigen Einlagsbogenb vollständig zu
ersehen ist, geschlossen18.

b Randvermerk: (2/2 Beilage), die dem Originalprotokoll beiliegt.

16 Mit Ah. E. v. 19. 10. 1868 hatte der Kaiser auf Vortrag Taaffes v. 15. 10. 1868 die Einbringung des Gesetz-
entwurfes zur Erfüllung derWehrpflicht in den Reichsrat genehmigt,Hhsta. Kab. Kanzlei KZ. 3802/1868;
nach Einbringung des Gesetzentwurfes, Prot. Reichsrat AH.20. 10. 1868 (136. Sitzung) 4196 f., und An-
nahme durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. ReichsratAH. 10. 12. 1868 (151. Sitzung) 4653 f ., sank-
tionierte der Kaiser auf Vortrag Taaffes v. 28. 11. 1868 mit Ah. E. v. 5. 12. 1868 die Beschlüsse des Reichsrates,
Hhsta., Kab. Kanzlei KZ. 4531/1868; publiziert alsRgbl.Nr. 151/1868. Siehe dazuWagner, Die k. (u.)
k. Armee,mit weiterführenden Quellen- und Literaturhinweisen.

17 Vgl. dazu TOP I.
18 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 13. 5. 1869/I.
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IV. Der Justizminister gab sein Vorhaben kund, das von beiden Häusern angenommene
Gesetz wegen der Gewerbegerichte19 und
V. das vom Tiroler Landtage beschlossene Landesgesetz wegen Umgestaltung und Erneue-
rung der Hypothekarrechte Sr. Majestät zur Ag. Sanktion unterbreiten zu wollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden20.
Wien, am 8. Mai 1869.
Wien, am 9. Mai 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 224 Ministerrat, Wien, 13. Mai 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Taaffe 13. 5.), Plener 25. 5., Hasner 28. 5.,
Potocki 27. 5., Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Entwurf der Thronrede für den Schluss des Reichsrates. II. Frage wegen Sanktionierung des
Landwehrgesetzes. III. Gesetzentwurf über die Eisenbahn St. Peter–Fiume. IV. Frage wegen
Erlassung der für Galizien beschlossenen Administrativverordnungen.

KZ. 1452 –MRZ. 63
Protokoll des zu Wien am 13. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Majestät des Kaisers
[I.] Se. k. u. k. apost. Majestät [] dieMinisterberatung [] Entwurf derThronrede (Beilage)a
[]ung zu unterziehen, [] geruhte Ag. hervorzuheben, dass Allerhöchstdieselben teils in Bezug
auf den essentiellen Inhalt, teils in stilistischer Beziehung eine Modifikation für angezeigt er-
achten1.

InderAlinea 3hatte derursprünglicheEntwurf amSchlusse gelautet, es sollte dieMacht-
stellung der Gesamtmonarchie verjüngt und gekräftigt werden. Statt dieser beiden aus ei-
nem diplomatischen Aktenstücke bei Schaffung des Dualismus entnommenen Zeitwörter

a Liegt dem Originalprotokoll bei.

19 FortsetzungdesMR. v. 28. 12. 1868/XVII (nicht vorhanden).Herbst warmitAh.E. v. 6. 1. 1869auf seinenVor-
trag v. 31. 12. 1868 ermächtigt worden, die entsprechende Gesetzesvorlage imReichsrat einzubringen,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 46/1869; Einbringung im Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 15. 1. 1869 (155. Sitzung)
4761.Nach Annahme durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung)
5984,wurde das Gesetz auf Vortrag Herbsts v. 10. 5. 1869mit Ah. E. v. 14. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1614/1869; publiziert als Rgbl. Nr. 63/1869. Zu diesen Gerichten siehe Ogris, Die Rechts-
entwicklung in Cisleithanien, 635 f.

20 Der Gegenstand kam zuvor zur Sprache inMR. v. 5. 9. 1868/I, MR. v. 7. 9. 1868/IXMR. v. 5. 12. 1868/XIX
undMR. v. 22. 3. 1869/V (alle nichtmehr vorhanden).NachdembeideHäuser desReichsrates dieGrundsätze
über die Anmeldung undUmgestaltung der Hypothekarrechte in Tirol angenommen hatten, Prot. Reichs-
rat AH. 17. 3. 1869 (178. Sitzung) 5368, publiziert als Rgbl. Nr. 42/1869, wurde das detaillierte Gesetz
vom Tiroler Landtag in der 27. Sitzung der 2. Session der 2. Periode am 7. 10. 1868 angenommen, Prot.
Landtag Tirol 7. 10. 1868 (27. Sitzung) 785. Auf Vortrag Herbsts v. 10. 5. 1869 wurde das Gesetz mit
Ah. E. v. 15. 5. 1869 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1688/1869, publiziert als Lgbl. Tirol und
Vorarlberg Nr. 25/1869.

1 Fortsetzung desMR. v. 8. und 9. 5. 1869/III.
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sei nach dem Beschlusse des Ministerrates das Wort „gewahrt“ gesetzt worden. Sr. Majestät
erschiene jedoch der Ausdruck „gekräftigt“ an dieser Stelle viel bezeichnender, wogegen Al-
lerhöchstdieselben nichts zu erinnern hätten, wenn die Wörter „verjüngt und“ weggelassen
würden.DerMinisterrat war einhellig der Ansicht, dass der Sr.Majestät zusagendeAusdruck
„gekräftigt“ anstandslos wieder hergestellt werden könne.

In der Alinea 5: „Eine Verfassung ausgestattet mit allen konstitutionellen Bürgschaften
und dadurch weiterer Entwicklung fähig“, fanden Se. Majestät das Wort „dadurch“ zu bean-
ständen und die Ah. Ansicht auszusprechen, dass dasselbe ganz weggelassen werden könnte.

Der Ministerpräsident erlaubte sich Sr. Majestät zu entgegnen, dass der Ministerrat
aus dem Grunde das Wort „dadurch“ hier aufgenommen habe, weil hiemit gekennzeichnet
wird, dass die Verfassung als keine abgeschlossene Sache angesehen werden kann und weil
dieser Ausdruck nach beiden Seiten eine wichtige [] hat, gegenüber der Nationa[] die von
der Verfassung jetzt []befriedigt sind und denen er die [] gewähren wird, dass der [] zur Ver-
fassungsrevision die [] ergreifen kann, und gegenüber der anderen Seite, weil dieMöglichkeit
der Wahlreform hiemit zuge[].

Der Minister des Innern bemerkte, [] diesbezüglichen Beratungen [] die Entwick-
lungs[] näher beleuchtendenPassus aufgenommenwissenwollte, sich jedoch derAnsicht der
Majorität gefügt habe, welche bei Aufnahme desWortes „dadurch“ dies für nicht notwendig
befunden habe.

Der Minister für Kultus und Unterricht meinte, dass, wenn das Wort „dadurch“
hier wegbliebe, die Verfassung als etwas Unvollständiges kritisiert würde.

Se. Majestät geruhten hierauf Ah. zu resolvieren, dass das Wort „dadurch“ zu verblei-
ben habe. In derselbenAlinea 5 bezeichneten Se.Majestät den Satz „denen sie in Verbindung
mit ihren Landesordnungen für autonome Selbstverwaltung weiten Spielraum gewährt“ als
nicht korrekt stilisiert und nicht gut verständlich, was daher kommt, weil sich das Wort „sie“
auf die Verfassung und das Wort „ihrer“ auf die Königreiche und Länder bezieht. Sr. Majes-
tät erachteten daher, dass dieser Satz richtiger so stilisiert werden sollte, dass gesagt werde: „[]
Verbindungmit den Landesordnungen weiter Spielraum für autonome Selbstverwaltung ge-
währt“.DerMinisterrat erkannte dasAh. angeregte Bedenken für vollkommen gerechtfertigt
und die Ah. vorgeschlagene Textierung als unbedingt richtiger an.

Se. Majestät geruhten es für notwendig zu bezeichnen, dass Alinea 7, welcher die He-
bung der Machtstellung durch die neueWehrverfassung2 betont, und Alinea 8, welcher aus-
spricht, dass die freundschaftlichenBeziehungen zuden anderenMächtendie Erhaltungund
dauernde Sicherung des Friedens verbürgen, in eine Satzverbindung gebracht werde, weil,
wenn der Satz [] der äußeren Beziehungen für sich allein hingestellt würde, die äußeren []
in die Vertretungskörper ge[]de, was zu vermeiden getrachtet werden müsse und was in der
letzten ungarischen Thronrede ebenfalls vermieden worden ist.

DerMinister des Innern bemerkte, [] früheren [] Bedenken ergeben, und dass er den
Ministerrat zeuge des Ministerratsprotokolles darauf aufmerksam gemacht habe.

DerMinisterpräsident proponierte, dass die Zusammenfassung der beiden Alineas 7
und 8 in einen Satz durch die zweiWorte „während die“ geschehen solle, wornach derMittel-
satz lauten würde: „sondern auch ihre Machtstellung gehoben, während die freundschaftli-
chen Beziehungen zu den anderenMächten die Erhaltung und dauernde Sicherung des Frie-
dens verbürgen, dessen das Reich etc.“

2 ZumWehrgesetz v. 5. 12. 1868 sieheMR. v. 8. und 9. 5. 1869/III, Anm. 16.
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Der Finanzminister aber glaubte, dass die passendste Satzverbindung jene wäre, dass
nach denWorten „ihre Machtstellung gehoben“ als neuer Satz aber nicht als neue Alinea zu
beginnen wäre mit denWorten: „Dies und die freundschaftlichen Beziehungen etc. etc.“

DemMinister Dr. Berger machte das Wort „dies“ an dieser Stelle den Eindruck, also
ob hiemit auf den Säbel geklopft werdenwollte, was in der norddeutschen Presse gewiss übel
vermerkt werdenwürde. Er glaubte daher, sich für die Satzverbindungmit denWorten „wäh-
rend die“ aussprechen zu sollen, weil diese Fassung keinen Kausalzusammenhang zwischen
Machtentwicklung und Friedensverbürgung enthält.

Der Ministerrat war der Ansicht, dass die Zusammenfassung dieser beiden Alineas mit
denWorten „Dies und“ zweckmäßiger wäre, nicht nur weil sie derWahrheit mehr entspricht,
sondern mit Rücksicht auf ihre Bedeutung gegenüber den Delegationen.

Se. Majestät geruhten zur []en Sicherheit es für notwendig zu bezeichnen, dass der
Minister des [Äußern] darüber befragt werde, und den Ministerpräsidenten aufzutragen, []
fallsGrafBeust die [Worte] „dies und“nicht bean[]lbe in erster Linie [] denWorten „während
die“ vornehmen zu lassen.

In derAlinea 9 glaubten Se.Majestät, dass der Satz „die empfindlichenOpfer verschmer-
zen wird“ richtiger zu lauten haben dürfte: „die empfindlichen Opfer wird verschmerzen las-
sen.“ Die Konferenz einigte sich in dem au. Ersuchen, die Berichtigung hiernach vornehmen
zu lassen.

In der Alinea 10 war Sr. Majestät das Wort „ausgestreut“ nicht ganz genehm. Aller-
höchstdieselben geruhten Sich aber doch für die Beibehaltung desselben zu entschließen,
nachdemderMinisterpräsident dargestellt hatte, dass zu demHauptworte „die Saat“ nicht
leicht ein passenderes Zeitwort als „ausstreuen“ gefunden werden könnte.

DerMinister des Innernproponierte zuAlinea 10, dass dieWorte „inder abgelaufenen
Session“ aus dem Hintersatze in den Vordersatz nach den Worten „geehrte Herren“ gereiht
werden, weil auf diesenWorte der [] und sie daher auch früher angeführt werden sollten. Die
Konferenz schloss sich diesem Antrage an, welche sohin Se. Majestät Ag. zu genehmigen ge-
ruhten.

Der Ministerpräsident bemerkte, dass ihm soeben aufgefallen sei, dass Alinea 13 mit
demWorte „begonnen“ schließt und Alinea 14 mit den Worten „Die Schwurgerichte begin-
nen“3 anfängt, und es daher mit Rücksicht auf denWohllaut zweckmäßig sein dürfte, in der
einen oder anderen dieser beiden Alineas anstatt des Zeitwortes „beginnen“ ein anderes Zeit-
wort zu wählen.

Der Finanzminister beantragte den Anfang der Alinea 14 dahin abzuändern: „Die
Schwurgerichte treten demnächst in Presssachen in Tätigkeit etc.“ Diesem Antrage trat die
Konferenz bei und Se. Majestät geruhten denselben zu genehmigen.

Alinea 16 könnte nach dem [] Sr. Majestät [] Militärgerichtsbarkeit4 „im Geiste der für
alle Staatsbürger geltenden Staatsgrundgesetze“ auf Strafsachen beschränkt wurde, nicht be-
lassenwerden, weil die Staatsgrundgesetze nur für die imReichsrate vertretenenKönigreiche
und Länder Geltung haben, die Armee aber hier und in Ungarn ein einheitlicher Körper ist
und die Staatsgrundgesetze daher die Leute, wenn sie Soldaten sind, nicht berühren können.
Der Beisatz im Geiste der Staatsgrundgesetze wäre daher mit Rücksicht auf Ungarn, wo das
Militärjurisdiktionsgesetz auch durchgesetzt werden muss, bedenklich.

3 Zur Einführung der Schwurgerichte sieheMR. v. 8. und 9. 5. 1869/III. Anm. 7.
4 ZumGesetz über dieMilitärgerichtsbarkeit sieheMR. v. 15. 5. 1869/XIX.
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Der Finanzminister beantragte sohin, dass in gleicher Weise, wie dies zufolge der frü-
heren Beratung bei der Alinea, welche von den Schwurgerichten handelt, wohl nur um nicht
in Wiederholungen zu geraten, beschlossen würde, auch bei Alinea 16 dieser Beisatz wegge-
lassen werde, wornach diese Alinea mit den Worten beginnen würde: „Die Militärgerichts-
barkeit wurde [] beschränkt etc.“ Dieser Antrag erhielt die Beistimmung der Konferenz und
sohin die Ah. Genehmigung.

Zu Alinea 23 geruhten Se. Majestät die Streichung der Worte „der Länder“, die hier
nicht am Platze wären und die wahrscheinlich bei der Modifikation des früheren Entwurfes
(„der produktivreichsten Länder der Monarchie“) aus Versehen stehen gelassen wurden, für
notwendig zu bezeichnen. Der Ministerrat erbat sich au., diese Streichung vornehmen zu
dürfen.

Zu Alinea 26 wollten Se. Majestät darüber ins Klare gesetzt sein, inwieweit mit dem
Passus „es bezeichnet zugleich einen erfreulichen Anfang der Legislation im Interesse der ar-
beitenden Klassen der Bevölkerung“ den arbeitenden Klassen eine Berücksichtigung [] ange-
deihen lassen zu [] wurde.

Der Minister des Innern und der Justizminister [], dass hiebei bestimm[] sozialen
Frage wie Arbeitszeit in Fabriken, sanitäre Anordnungen, Aufhebung der Zwangsgenossen-
schaften, die Frage des Koalitionsrechtes ins Auge gefasst wurden und ausgedrückt werden
wollte, dass die Regierung die Wichtigkeit dieser Fragen nicht verkennt.

Se. Majestät fanden es weiters für keine passende Reihenfolge, dass nach Alinea 27,
der von der Sorge für die höheren sittlichen und geistigen Interessen spricht, in der nächsten
Alinea 28 von der Wiederherstellung des bürgerlichen Eherechtes5 gesprochen werde, und
erachteten sonach, dass Alinea 29 (alt) als (neue) Alinea 28 und Alinea 28 (alt) als (neue) Ali-
nea 29 zu reihen wären. Die Konferenz erkannte die Zweckmäßigkeit dieser Ah. Proposition
an.

Zu Alinea 30 geruhten Se. Majestät den Ministerrat zu befragen, ob nicht nach der ur-
sprünglichen Fassung: „das Verhältnis der Schule zur Kirche6 wurde, ohne den ebenso be-
rechtigten als wohltätigen Einfluss der letzteren zu schmälern“, die gemäß des Ministerrats-
beschlusses weggelassenenWorte „ebenso berechtigten als“ restituiert werden könnten.

Der Justizminister erwiderte, dass,wenndieseWorteweggelassenwerden, deutlich aus-
gedrücktwird, dass der Einfluss derKirche auf die Schule, derwohltätig ist, nicht geschmälert
wurde. Wenn der Satz in der früheren Fassung also mit Inbegriff der Worte „ebenso berech-
tigten als“ verbliebe, wäre aber auch [] gesagt, was, weil es nicht ganzwahr ist,Widerlegungen
erfahren könnte, [] Einfluss derKirche auf die Schulewurde, insoweit er nicht berechtigt war,
tatsächlich geschmälert, und zwar zwangsweise durch das Schulaufsichtsgesetz7.

Se. Majestät geruhten hierauf von der Wiederaufnahme der Worte „ebenso berechtig-
ten als“ Ag. ab[].

5 Rgbl.Nr. 47/1868.
6 Rgbl.Nr. 48/1868.
7 Die Schulaufsicht war prinzipiell durch das Gesetz v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 48/1868, über das Verhältnis der

Kirchen zum Staat geregelt; zur provisorischen Regelung in einigen Kronländern sieheRgbl.Nr. 19/1869.
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[Alinea 31] hätten Se. Majestät [] mit Rücksicht auf die Tendenzen [] verwichenen Ta-
gen [] bemerkbar machten, gewünscht, wenn dem Gedanken hätte Ausdruck gegeben wer-
den können, dass in der konfessionellen Frage mit den gegebenen Gesetzen ein Abschluss
gemacht worden sei. Gleichwohl nahmen Se. Majestät keinen Anstand Ag. zuzugeben, dass
die frühere Stilisierung „genügen mögen“ keine sehr glücklich gewählte gewesen sei.

Der Justizminister bezeichnete diese frühere Stilisierung als ein zweischneidiges
Schwert, mit dem hiedurch auch ein Hieb auf die Seite der Kirche geführt worden wäre.

In der Alinea 33 fanden Se. Majestät das Wort „Heimat“ an und für sich und aus dem
weiteren Grunde zu beanständen, weil in Alinea 35 wieder davon gesprochen wird, dass Ös-
terreich die große Heimat sein soll, die alle seine Völker zu umfangen berufen ist.

DerMinister Dr. Berger schlugmitZustimmungdesMinisterrates folgende [][„]wird
Sie das Bewusstsein treu und redlich geübter Pflicht erfüllen und Ihnen neue Kraft zu den
großen Aufgaben verleihen, die Ihrer noch harren etc.“ Diese Fassung geruhten Se. Majestät
Ag. zu genehmigen.

Se. Majestät geruhten zu den beiden Alineas 36 und 37, auf welche, als die unstreitig
wichtigsten, der größte Wert gelegt werden müsse, zu bemerken, dass Allerhöchstdieselben
die ursprüngliche Fassung der Alinea 36, in welcher von der Verständigung der Völker ge-
sprochen wurde, für besser halten, indem sich hieran Alinea 37 passend anschließen würde,
wo als die künftige Aufgabe des Reichsrates jene hingestellt wird, die bestehende Verfassung
zumHort aller Stämme des gemeinschaftlichen Vaterlandes zu []. [] jetzigen Fassung sage es
Sr. Majestät nicht zu, dass in beiden Alineas [] der Verfassung gesprochen [] diese Wiederho-
lung [] die Bedeutung des in Alinea 36 Gesagten nur abzuschwächen geeignet ist.

Der Justizminister erlaubte sich zu erwidern, dass er in der jetzigen Fassung dieser bei-
den Alineas keine Wiederholung, sondern nur einen natürlichen Gedankengang erblicke.
DemMinisterrate sei es bei derModifikation dieser Stellen nur darum zu tun gewesen zu ver-
meiden, demReichsrate als künftige Aufgabe zu stellen, zu demZiele der Verständigung den
Weg zu finden, ohne dass dabei gesagtwordenwäre, dass nur dieVerfassung der Boden ist, auf
welchem dieses Ziel erreicht werden könne, weil sonst die keineswegs in denAh. Intentionen
Sr.Majestät gelegene und nur ungegründete Besorgnisse und auf der anderen Seite unberech-
tigte Hoffnungen zu erwecken geeignete Schlussfolgerung nahe gelegen gewesen wäre, dass
auch ein von der Verfassung abweichenderWeg zum Ziele der Verständigung führen könnte.
Es komme bei dem Anstreben einer Verständigung der Völker vor allem auf die Klarheit der
Standpunkte an, und er glaube, dass die Tschechen nicht eher im Landtage und Reichsrate
erscheinen werden, als bis sie zur Überzeugung gelangt sind, dass es keinen anderenWeg, be-
rechtigteWünsche zu erreichen, gibt, als auf demBoden der Verfassung. Dass Se.Majestät in
der Thronrede diesem Gedanken klaren Ausdruck geben, darin glaube er einen Kernpunkt
erkennen zu sollen, während die Phrase in der Alinea 37, dass die Verfassung zumHort aller
Stämme des gemeinschaftlichen Vaterlandes gemacht werden soll, vom praktischen Stand-
punkte ihm gleichgiltig erscheint. Um daher der Ah. Willensabsicht zu entsprechen, schlage
er vor, dass Alinea 36 unverändert gelassen, Alinea 37 in nachstehenderWeise formuliert wer-
de: „Das sei dieAufgabe, die SiemitGottes Beistand lösenmögen,wennMeinRuf Siewieder
umMich versammelt“.

DerMinister Dr. Berger glaubte, dass zwischen der von ihm vorgeschlagenen und der
jetzigenFassungwenigUnterschied enthalten sei,weil der zweite Satz seiner Fassung jedender
besorgtenHintergedanken ausschließt. Sein Satz sei nur von allem befreit, was gewisseNatio-
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nalitäten irritieren könnte, während die Fassung nach Beschluss der Majorität viel strammer
und nur geeignet erscheint, große Renitenz hervorzubringen oder doch die bereits vorhande-
ne zu steigern. Solchen Stimmungen sollte man aber doch Rechnung tragen und daher eine
minder schroffe Fassung wählen, zumal, wenn sie, wie seine, so gehalten ist, dass auch die
streng verfassungsmäßige Partei daran keinen Anstand nehmen kann.

Der Handelsminister meinte, dass der Unterschied der ursprünglichen und der jetzi-
gen Fassung doch kein so geringer sei, als der Minister Dr. Berger meine, in der früheren Sti-
lisierung sei wohl auch enthalten, wohin man ziele, aber [] dieses Ziel zu erreichen ist, müsse
schärfer gekennzeichnet und die Verfassung als der hiezu einzig mögliche Boden hingestellt
werden, weil sonst demGedanken Raum gegeben würde, dass es hiezu noch andereWege ge-
be, als die Beschickung des Landtages und Reichsrates. Dass die neue Fassung noch gewisser
diese Irritation erregen könne, mag zugegeben werden, jedenfalls wird es [] nur sehr heilsam
wirken, wenn bei diesem feierlichen Anlasse von Sr. Majestät ausgesprochen wird, dass nur
die Verfassung der Ausgangspunkt der Verständigung sein kann. Er scheue auch diese Irri-
tation um so weniger, als der Widerstand gegen die Verfassung nur auf diese Art gebrochen
werden kann.

DerMinister des Innern bemerkte, [] nach der jetzigen Fassung [] was Se. Majestät []
mit den Ministern [] die Gnade hatten, [] die Verfassung der einzige Weg zur Verständigung
sein und dass von einer Verfassungssistierung keine Rede mehr sein könne. Diesem Gedan-
ken gegenüber den Aussprüchen der Zuversicht und Notwendigkeit des feudalen Journales
„DasVaterland“ undder kleinenOpposition imAbgeordnetenhauseAusdruck zu gebenund
solche Träumereien, die mit dem Mantel der Loyalität umhangen werden, als nicht im ent-
ferntestenmit den Ah. Absichten Sr.Majestät übereinstimmend zu bezeichnen, scheine ihm
unbedingt notwendig. Er sei weit entfernt glaubenmachen zu wollen, dass die Verfassung als
aus Erz gegossen oder als aus Quadern gebaut hingestellt sei, deshalb scheine ihm auch der
Passus in Alinea 5 wegen der Entwicklungsfähigkeit der Verfassung zweckmäßig, er müsse
aber der jetzigen gegenüber der früheren Fassung der Alinea 36 deshalb den Vorzug zuer-
kennen, weil hienach jeder Zweifel ausgeschlossen ist, als wenn auf einem anderen Boden []
Verfassung eine Verständigung möglich wäre.

Der Finanzminister glaubte als erste Bedingung, damit eine Verständigung möglich
werde, jene bezeichnen zu sollen, dass dieRenitenten zurÜberzeugung gebrachtwerden, dass
ihre Ansprüche auf eine gesonderte staatsrechtliche Stellung ganz unzulässig sind. Dies hier
auszusprechen sei unbedingt notwendig, [] er sei auch überzeugt, dass ein klarer Ausspruch
hierüber, wie ihn die jetzige Fassung enthalte, die Renitenz nicht steigern werde, sondern im
Gegenteile zu ruhigerer Überzeugung führen könne. Deshalb scheine ihm die frühere Fas-
sung, welche die Möglichkeit noch anderer [] als auf dem Boden der Verfassung die Errei-
chung des Zieles der Verständigung erhoffen lässt, entschieden als be[] und er würde, wenn
schon Se.Majestät an der doppelten [] VerfassungAnstand nehmen [] Linie für den ver[] Jus-
tizministers [] Alinea 36 mit den Worten beginnen soll: „Die verfassungsmäßige Vertretung
ist der Boden etc.“, damit gesagt werde, dass die Verständigung nur im Reichsrate möglich
ist.

Der Minister für Kultus und Unterricht glaubte sich nur für die neue Fassung aus-
sprechen zu können, weil er die Erweckung einerHoffnung, dass die Verständigung auch auf
einem anderenWege als auf jenemderVerfassung zu erreichenwäre, für ganz unmöglich hielt
und weil nach seinemDafürhalten auch hierin ein versöhnlicher Standpunkt eingehalten ist.
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DerAckerbauminister bemerkte, dass er die ursprünglich Fassung zwar für konzilian-
ter halte, dass er aber doch der neuen, den Standpunkt der Regierung besser zumAusdrucke
bringenden Fassung hauptsächlich deshalb beigestimmt habe, weil sie jene, die auf die Verfas-
sung mit scheelen Augen hinsehen und auf das gegenwärtige Ministerium wenig Hoffnung
[] Regierungsabsichten den Spiegel derWahrheit entgegenhält, während die frühere Fassung
doch nur mehr oder weniger eine Phrase enthält, welche bei der außerhalb der Verfassung
stehenden Partei den erwünschten Erfolg umso weniger finden würde, als ja von derselben
ein Ausgleich mit dem jetzigenMinisterium als unmöglich erachtet wird.

Se. Majestät geruhten hierauf die Ah.Ansicht auszusprechen, dass die Verständigungs-
frage von der Regierung in die Hand genommen werden müsse, und nach der Anschauung
der Minister [] als das zweckmäßigste zu bezeichnen, die Alinea 37 ganz zu streichen.

Der Justizminister erlaubte sich zwar [] entgegenzuhalten, dassAlinea [37] deshalb am
Platze sein dürfte, weil sie den Reichsratsabschied und die Floskel enthalte, dass Se. Majestät
dieWiedereinberufung desReichsrates inAussicht stellen; Se. Majestät geruhten jedoch bei
der Ah. Entschließung, die Thronrede mit Alinea 36 zu schließen, in dem Ah. Anbetrachte
[]en, dass die Wiedereinberufung des Reichsrates ohnehin in der [] in Aussicht gestellt ist8.

II. Se. k. u. k. apost. Majestät fanden das Ah. Bedenken auszusprechen, dass durch die Ah.
Sanktion des Landwehrgesetzes, welches im § 27 bei den Obliegenheiten des Landwehrober-
kommandanten bei drohendem Kriege oder während desselben im Punkte 5 von der Re-
gierungsvorlage dahinlautend: „Die Ausübung der Disziplinargewalt über die Offiziere und
über die in aktiver Dienstleistung stehende Mannschaft“ darin abweicht, dass dieser Punkt
vom Reichsrate also formuliert wurde: „Die Ausübung der Disziplinargewalt über die in ak-
tiver Dienstleistung stehenden Offiziere und Mannschaft“ − der Jurisdiktionsnorm für die
Landwehr in Bezug auf die nicht in aktiver Dienstleistung stehenden Offiziere präjudiziert
werden könnte9.

Der Justizminister erwiderte, dass in dem Entwurf der Landwehrjurisdiktionsnorm
derselbe Grundsatz, welchen § 2 der Jurisdiktionsnorm enthalte, aufgenommen worden sei,
und dass allerdings mehr nicht durchgesetzt werden könnte, dass er aber für die Durchbrin-
gung dieses Grundsatzes gutstehen zu können glaube, weshalb Se. Majestät von dem ange-
regten BedenkenAg. abzusehen und das Landwehrgesetz Ah. zu sanktionieren geruhen dürf-
ten10.

8 Der Kaiser hielt die Thronrede am 15. 5. 1869 im Rahmen des feierlichen Schlusses der Reichsratssession im
Zeremoniensaal der Wiener Hofburg; Bericht darüber in Wiener Zeitung (A.) v. 15. 5. 1869, Text abge-
druckt u. a. bei Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 390 ff.

9 Das Landwehrgesetz war zuvor zur Sprache gekommen in MR. v. 15. 9. 1868/III, MR. II v. 28. 9. 1868/VII,
MR. I v. 9. 10. 1868/I, MR. II v. 13. 10. 1868/I undMR. v. 19. 2. 1869/I (alle nicht mehr vorhanden). Taaffe
hatte bereitsmitAh. E. v. 19. 10. 1868 auf seinenVortrag v. 15. 10. 1868 dieGenehmigung zurEinbringung die-
ses Gesetzes imReichsrat erhalten,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3802/1868;Einbringung imReichsrat, Prot.
ReichsratAH. 20. 10. 1868 (136. Sitzung) 4196 f.Nach einigenÄnderungen wurde der Gesetzentwurf von
beiden Häusern des Reichsrates angenommen, Prot. Reichsrat AH. 4. 5. 1869 (196. Sitzung) 5967 f.

10 AufVortrag Taaffes v. 7. 5. 1869wurdedasGesetzmitAh.E. v. 13. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta.,Kab.Kanzlei,
KZ. 1664/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 68/1869. Zur Genese des Landwehrgesetzes (als Teil des Komplexes
Wehrgesetz)Wagner, Kriegsministerium2: 46–50; Schmidt-Brentano, DieArmee inÖsterreich, 88–
97; Schweizer, Die österreichisch-ungarischenWehrgesetze, 310–336.



Nr. 225 Ministerrat, Wien, 15. Mai 1869 195

III. Se. k. u. k. apost.Majestät geruhtenSich andenHandelsministermit demBedenken zu
wenden, dass die Fiumaner, weil in demGesetze für die Eisenbahn St. Peter–Fiume keine Be-
stimmung über den Bautermin enthalten ist, von der Besorgnis erfüllt sind, dass die Südbahn
den Baufortschritt dieser Bahn sehr verzögern werde11.

Der Handelsminister erlaubte sich hierüber []ung zu geben, dass in dem [] der Süd-
bahn diesfalls [] Bauzeit bedungen worden [] diesem Jahre mit [] werden wird12.

IV. Se. k. u. k. apost. Majestät glaubten bei dem Umstande, als die Frage wegen der gali-
zischen Resolution heute vom Abgeordnetenhause durch Ajournierung vorläufig abgetan
wurde13, es der Erwägung Allerhöchstihres Ministerrates anheimstellen zu sollen, ob nicht
zur Beruhigung des Landes jetzt mit der Erlassung der für Galizien schon früher beschlosse-
nen Administrativverordnungen insbesondere jener bezüglich der ämtlichen Geschäftsspra-
che vorzugehen wäre14.

Der Justizminister bemerkte, dass die letztere Verordnung damals rasch beschlossen
worden und dass seither eine geraume Zeit verflossen sei. Deshalb möchte er an Se. Majestät
die au. Bitte stellen, Ag. gestatten zuwollen, dass derMinisterrat diese Verordnung nochmals
durchberaten dürfe.

Se. Majestät geruhten diese Bitte Ag. zu genehmigen15.

Wien, am 13. Mai 1869. Taaffe
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1869.
Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. Taaffe (15. 5.), Plener 28. 5., Hasner 29. 5.,
Potocki 29. 5., Giskra 21. 5., Herbst 13. 6., Brestel, Berger.

I.Wegen Ah. Sanktionierung des Gesetzes überWein- undMostverbrauchssteuer in Vorarlberg.
II. Detto wegen der Nachtragskredite pro 1869. III. Detto wegen Ausprägung von Silberschei-
demünzen. IV. Detto wegen Stempel- und Gebührenbefreiung bei Erneuerung der beim Bran-
de in Stanislau zugrunde gegangenen Gerichtsakten. V. Detto wegen Gebührenbefreiung in
Grundentlastungssachen. VI. Detto wegen Gebührenbefreiung der Verhandlungen aus Anlaß
der Aufhebung und Ablösung des Propinationsrechtes. VII. Detto wegen Refundierung der
Staatsgarantieschuld der BöhmischenWestbahn. VIII. Dettowegen derGrundsteuer. IX.Det-
to über den Beschluss des Steuerreformausschusses des Abgeordnetenhauses. X. Detto wegen
Aufnahme eines Anlehens aus dem Bukowinaer griechisch-orientalischen Religionsfonds zur

11 Fortsetzung desMR. II v. 21. 4. 1869/VII.
12 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/XII.
13 Zur galizischen Resolution zuletzt MR. v. 5. 5. 1869/XII. Zur Vertagung der diesbezüglichen Frage, Prot.

Reichsrat AH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6236 f.
14 Fortsetzung des MR. v. 5. 5. 1868/XII. Die Erlaubnis zur Erlassung einer Ministerialverordnung über die

Amtssprache in Galizien war bereits mit Ah. E. v. 27. 9. 1868 auf Vortrag Giskras v. 23. 9. 1868 erteilt worden,
Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 3493/1868; dieKundmachung sollte erst nach derRückkehr des Kaisers von seiner
geplanten, dann aber nicht verwirklichten Galizienreise stattfinden; die entsprechenden MR. v. 27. 8. 1869/
XI, MR. v. 20. 9. 1869/IV undMR. II v. 28. 9. 1868/II sind nicht mehr vorhanden.

15 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 5. 1869/XXI.
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Herstellung eines Regierungsgebäudes in Czernowitz. XI. Detto für die Eisenbahn Lupkow–
Przemysl. XII. Detto für die Eisenbahn Villach–Brixen und St. Peter–Fiume. XIII. Detto für
die Eisenbahn Bludenz–Feldkirch–Bregenz. XIV. Detto für das Übereinkommen in Betreff
der Franz-Joseph-Bahn. XV. wegen Ah. Sanktionierung des Gesetzes für das Übereinkom-
men der Umstaltung der Linz–Budweiser Pferdebahn in eine Lokomotivbahn. XVI. Detto
wegen 30-jähriger Steuerbefreiung bei Eisenbahnkonzessionen. XVII. Detto für den Beschluss
des Abgeordnetenhauses in Betreff der Notariatsordnung. XVIII. Detto des Gesetzes wegen
Erleichterungen bei Erlangung von Notariaten. XIX. Detto über die Militärgerichtsbarkeit.
XX. In Angelegenheit der Zurückhaltung der Waffen- und Munitionssendungen nach Monte-
negro. XXI. Wegen Erlassung der für Galizien beschlossenen Administrativverordnungen,
dann wegen Ernennung eines Statthalters ebendort. XXII. Auszeichnungsantrag für den Ar-
chivar des Abgeordnetenhauses Johann Kupka und den Kammerstenografen Leopold Conn.
XXIII. Detto für den Triester Ingenieur Ernst Pontzen. XXIV. Betreffend den Staatsvorschuss
zur Pflasterung der Stadt Pola. XXV. Verhandlung wegen Erfüllung der vonGundaker Fürsten
v. Dietrichstein zugeordneten,mit 500.000 fl. dotierten Spitalstiftung durch die GräfinTherese
Herberstein. XXVI. In Betreff der Behandlung der englischen Nachtragskonvention.

KZ. 1453 –MRZ. 64
Protokoll des zu Wien am 15. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

Der Finanzminister beabsichtigt, nachstehende vom Reichsrate beschlossene Gesetze Sr.
Majestät mit der au. Bitte um Sanktionierung zu unterbreiten:

I. wegen der Wein- undMostverbrauchsteuer in Vorarlberg1,

II. wegen der Nachtragskredite pro 18692,

III. wegen Ausprägung von Silberscheidemünzen3,

1 Der vorgehende MR. v. 11. 1. 1869/III –Wunsch des Vorarlberger Landtages wegen Einhebung der Wein-
verzehrungssteuer bei dessen Einfuhr und nicht von den Schenkern – ist nichtmehr vorhanden.Wein und
Most waren in Tirol und Vorarlberg mit Gesetz v. 30. 12. 1866 besteuert worden,Rgbl.Nr. 9/1867, siehe da-
zuMR. v. 10. 12. 1866/II,Ömr. IV/2Nr. 115. Brestel warmit Ah. E. v. 26. 3. 1869 auf seinenVortrag v. 20. 3.
1869 ermächtigt worden, einen Gesetzentwurf mit den Vorarlberger Wünschen im Reichsrat einzubringen,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1024/1869; Einbringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 9. 4. 1869 (181.
Sitzung) 5467.Nach Annahme des Gesetzesentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates Prot. Reichsrat
AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6280 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Brestels v. 16. 5.
1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1731/1869, publiziert alsRgbl.Nr. 89/1869.

2 DieGesetzesvorlagen über dieNachtragkredite zurDeckung desMehraufwandes wegen der Änderung der Ge-
halte undRangverhältnisse der Beamten der Gerichtshöfe (MR. v. 25. 4. 1869/VI); des Baues einerDonaubrü-
cke in Linz (MR. v. 3. 5. 1869/V); der Errichtung einer landwirtschaftlichen Hochschule inWien und Förde-
rung landwirtschaftlicherMittelschulen (MR. v. 5. 5. 1869/IX); der Zentralleitung des Handelsministeriums
(MR. v. 5. 5. 1869/X) waren von beiden Häusern des Reichsrates angenommen worden, Prot. Reichsrat
AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6280; publiziert alsRgbl.Nr. 74/1869.

3 Der Gegenstand war zuvor zur Sprache gekommen inMR. v. 4. 4. 1868/XI, MR. II v. 18. 6. 1868/IV,MR. v.
22. 6. 1868/VII undMR. v. 12. 3. 1869/VIII (alle nichtmehr vorhanden).MitAh. E. v. 20. 3. 1869war Brestel
war auf seinenVortrag v. 13. 3. 1869 ermächtigt worden, den entsprechendenGesetzesentwurf imReichsrat ein-
zubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 934/1869; Einbringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 6. 4.
1869 (180. Sitzung) 5447. Nach Annahme des Gesetzesentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates Prot.
ReichsratAH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6280wurde dasGesetzmit Ah. E. v. 20. 5. 1869 aufVortrag Bres-



Nr. 225 Ministerrat, Wien, 15. Mai 1869 197

IV. wegen der Stempel- und Gebührenbefreiung bei Erneuerung der beim Brande in Stanis-
lau zugrunde gegangenen Gerichtsakten4,
V. wegen der Gebührenbefreiung in Grundentlastungssachen5,
VI. wegen der Gebührenbefreiung der Verhandlungen aus Anlass der Aufhebung und Ablö-
sung des Propinationsrechtes6,
VII. wegen Refundierung der Staatsgarantieschuld der böhmischenWestbahn7,
VIII. wegen der Grundsteuer8, endlich

IX. den Beschluss des Steuerreformausschusses des Abgeordnetenhauses9.

tels v. 16. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1732/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 75/1869.Zur
Herausgabe dieser neuen Silberscheidemünze zwecks Einziehung der noch im Umlauf befindlichen 6 Kreuzer-
stücke von 1848 und 1849, Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte 2: 543.

4 Fortsetzung des MR. v. 2. 4. 1869/III (nicht vorhanden). Am 28. 9. 1868 hatte ein verheerendes Feuer fast
ein Drittel der Stadt zerstört, unter anderem auch das Kreisgericht, siehe Wiener Zeitung (M.) v. 30. 9.
1868. Die Stanislauer Advokatenkammer hatte daraufhin eine Petition um die hier genannte Gebührenbe-
freiung andenReichsrat gerichtet,Prot.ReichsratAH.5. 11. 1868 (142. Sitzung) 4347; Brestel erhieltmit
Ah. E. v. 7. 4. 1869 auf seinen Vortrag v. 2. 4. 1869 die Genehmigung zur Einbringung eines entsprechenden
Gesetzesentwurfes im Reichsrat, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1182/1869; Einbringung im Reichsrat Prot.
ReichsratAH. 13. 4. 1869 (182. Sitzung) 5493.NachAnnahme durch beideHäuser des Reichsrates,Prot.
ReichsratAH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6224,wurde dasGesetzmit Ah. E. v. 18. 5. 1869 aufVortrag Bres-
tels v. 14. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1714/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 76/1869.

5 Fortsetzung desMR. v. 23. 4. 1869/IV. Zur Annahme des Gesetzes durch beide Häuser des Reichsrates, Prot.
Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6295. Auf Vortrag Brestels v. 19. 5. 1869 wurde das Gesetz über
die Stempel- und Gebührenfreiheit bei der Grundentlastung in Böhmenmit Ah. E. v. 23. 5. 1869 sanktioniert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1788/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 79/1869.

6 Fortsetzung desMR. v. 3. 5. 1869/VII. ZurAnnahmedesGesetzesentwurfes durch beideHäuser desReichsrates
Prot.ReichsratAH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6295.AufVortrag Pleners v. 20. 5. 1869wurde dasGesetz
mit Ah. E. v. 25. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1800/1869; publiziert als Rgbl.Nr. 94/
1869.

7 Fortsetzung des MR. II v. 21. 4. 1869/X. Nach Annahme der entsprechenden Regierungsvorlage durch beide
Häuser desReichsrates,Prot.ReichsratAH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6281,wurde das entsprechendeGe-
setzmit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Brestels v. 16. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1734/
1869; publiziert als Gesetz v. 20. 5. 1869,Rgbl.Nr. 72/1869.

8 Fortsetzung desMR. v. 7. 12. 1868/I (nicht vorhanden). Bereits 1864war ein erfolgsloserVersuch unternommen
worden, ein umfassendes Grundsteuergesetz ins Leben zu rufen, siehe MR. v. 7., 9., und 10. 10. 1864/I,Ömr.
V/8Nr. 511. Brestel war nunmit Ah. E. v. 9. 12. 1868 auf seinen Vortrag v. 7. 12. 1868 ermächtigt worden, ei-
nen entsprechendenGesetzesentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4601/1868; Ein-
bringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 10. 1. 1869 (151. Sitzung) 4655.Nachdem der modifizierte
Gesetzentwurf von beiden Häusern des Reichsrates angenommen worden war, Prot. Reichsrat AH. 13. 5.
1869 (201. Sitzung) 6224, wurde er auf Vortrag Brestels v. 19. 5. 1869 mit Ah. E. v. 24. 5. 1869 sanktioniert,
Hhsta.,Kab.Kanzlei, KZ. 1799/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 88/1869.ZumGrundsteuergesetz vom Jahre
1869, dessen Durchführung wegen der Implementierung eines einheitlichen Katasters erst 1881 zumAbschluß
kam, sieheMayerhofer – Pace, Handbuch 7: 757–763; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 384 f.

9 Die Einbringung einer größeren Steuerreform in den Reichsrat war zuvor zur Sprache gekommen in MR. v.
4. 12. 1868/VIII, speziell der Erwerbsteuer MR. v. 29. 12. 1868/I, 6. 1. 1869/XII undMR. v. 11. 1. 1869/I, der
PersonaleinkommensteuerMR. v. 29. 12. 1868/II undMR. v. 6. 1. 1869/XIII, der RentensteuerMR. v. I und
der GebäudesteuerMR. v. 9. 12. 1868/II (alle nicht mehr vorhanden); zur Grundsteuer siehe den vorstehenden
Tagesordnungspunkt. Auf Vortrag Brestels v. 16. 5. 1869 genehmigte Franz Joseph mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 die
Anwendung des Gesetzes v. 30. 7. 1867,Rgbl.Nr. 104/1867, (Behandlung umfangreicher Gesetze im Reichs-
rat, d. h. Behandlung dieser Gesetze durch Ausschüsse auch nach Schluss der Session), auf die Verhandlun-
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Die Konferenz war hiemit einverstanden.
X. Der Minister des Innern beabsichtigt, sich die Ah. Sanktion für den vom Reichsrate
beschlossenen Gesetzentwurf wegen Aufnahme eines Anlehens aus dem Bukowinaer grie-
chisch-orientalischen Religionsfonds zum Zwecke der Herstellung eines Regierungsgebäu-
des in Czernowitz au. zu erbitten10.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.
XI. Der Handelsminister gab sein Vorhaben [] Ah. Sanktion au. zu erbitten [] für den
Gesetzentwurf für die Eisenbahn Lupkow–Przemyśl11,
XII. für die Eisenbahn Villach–Brixen und St. Peter–Fiume12,
XIII. für die Eisenbahn Bludenz–Feldkirch–Bregenz13,
XIV. für das Übereinkommen in Betreff der Franz-Josefs-Bahn14,

gen des Steuerreformausschusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1735/1869.Der Antrag des Ausschusses, Prot.
Reichsrat AH. 11. 5. 1869 (200. Sitzung) 6180, war von beiden Häusern des Reichsrates angenommen
worden, Prot. Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6281 f. Es ging um die Gesetzesvorlagen über die
Erwerbssteuer, die Personaleinkommensteuer, beide im Reichsrat eingebracht Prot. Reichsrat AH. 15. 1.
1869 (155. Sitzung) 4756 und um die Rentensteuer, eingebracht Prot. Reichsrat AH. 26. 1. 1869 (158.
Sitzung) 4834. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 21. 10. 1869/VI, inMR. v. 15. 4. 1870/VIII wurde die
Zurückziehung des Lohn- und Erwerbssteuergesetzes beraten. Beide Protokolle sind nicht mehr vorhanden.

10 Giskra war mit Ah. E. v. 8. 5. 1869 auf seinen Vortrag 4. 5. 1869 ermächtigt worden, einen entsprechenden
Gesetzesentwurf im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1640/1869; Einbringung im Reichs-
rat, Prot. Reichsrat AH. 10. 5. 1869 (199. Sitzung) 6118.Nach Annahme des Gesetzentwurfes durch bei-
de Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6295, wurde das Gesetz mit
Ah. E. v. 25. 5. 1869 auf Vortrag Giskras v. 18. 5. 1869 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1812/1869;
publiziert alsRgbl.Nr. 118/1869.

11 Fortsetzung des MR. v. 1. 3. 1869/I (nicht mehr vorhanden). Plener hatte mit Ah. E. v. 1. 3. 1869 auf seinen
Vortrag v. 24. 2. 1869 dieGenehmigung erhalten, den entsprechendenGesetzesentwurf imReichsrat einzubrin-
gen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 721/1869; Einbringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 13. 3. 1869
(175. Sitzung) 5269.NachAnnahme durch beideHäuser des Reichsrates,Prot.ReichsratAH. 13. 5. 1869
(201. Sitzung) 6225,wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Pleners v. 18. 5. 1869 sanktioniert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1766/1869; publiziert als Rgbl.Nr. 83/1869. Diese Strecke war der galizische
Teil der projektierten Ersten ungarisch-galizischen Verbindungsbahn. Umfangreiche weiterführende Angaben
zu dieser Bahn beiNeuner, Bibliographie der österreichischen Eisenbahnliteratur, 726 ff. Fortsetzung des
Gegenstandes inMR. II v. 2. 8. 1869/VI.

12 Fortsetzung des MR. v. 13. 5. 1869/III. Nachdem der modifizierte Gesetzentwurf von beiden Häusern des
Reichsrates angenommen worden war, Prot. Reichsrat AH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6225, wurde er
auf Vortrag Pleners v. 15. 5. 1869 mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1744/
1869; publiziert als Gesetz v. 20. 5. 1869, Rgbl.Nr. 85/1869.Das auf Grund dieses Gesetzes am 27. 7. 1869
abgeschlossenen Übereinkommen zwischen dem Staatsärar und der Südbahngesellschaft zur Herstellung die-
ser Eisenbahnlinie publiziert alsRgbl.Nr. 138/1869.

13 Fortsetzung des MR. v. 25. 4. 1869/I. Zur Annahme des Gesetzentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates,
Prot.ReichsratAH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6225.MitAh. E. v. 20. 5. 1869 aufVortrag Pleners v. 15. 5.
1869wurdendieZugeständnisse undBedingungen fürdas fraglicheUnternehmen sanktioniert,Hhsta.,Kab.
Kanzlei,KZ. 1745/1869; publiziert alsGesetz v. 20. 5. 1869,Rgbl.Nr. 91/1869.FortsetzungdesGegenstandes
inMR. v. 29. 7. 1869/I .

14 Mit Ah. E. v. 28. 2. 1869 auf seinen Vortrag v. 23. 2. 1869 war Plener ermächtigt worden, den entsprechen-
den Gesetzesentwurf im Reichsrat einzubringen, Einbringung als Teil des Ausbaus sämtlicher Eisenbahnli-
nien Cisleithaniens, Prot. Reichsrat AH. 13. 3. 1869 (175. Sitzung) 5269. Nach Annahme durch beide
Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6224 f. Prot. Reichsrat HH
12. 5. 1869 (73. Sitzung) 2025 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Pleners v. 18. 5. 1869
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1757/1869; publiziert als Rgbl.Nr. 92/1869. Fortsetzung des Ge-
genstandes inMR. v. 3. 9. 1869/XIV.
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XV. für das Übereinkommen in Betreff der Umstaltung der Linz–Budweiser Pferdebahn in
eine Lokomotivbahn15, endlich
XVI. fürdenGesetzentwurfwegen30-jähriger SteuerbefreiungbeiEisenbahnkonzessionen16.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.
XVII. Der Justizminister beabsichtigt, sich die Ah. Sanktion au. zu erbitten für den Be-
schluss des Ausschusses des Abgeordnetenhauses in Betreff der Notariatsordnung17,
XVIII. für den Gesetzentwurf wegen Erleichterungen bei Erlangung vonNotariaten18, und
XIX. für den Gesetzentwurf über die Militärgerichtsbarkeit19.

XX. Der Ministerpräsident machte mit [] auf den vomMinisterrate als Repressalie gefass-
tenBeschlusswegen einstweiligerZurückhaltungderWaffenundMunitionssendungennach
Montenegro und wegen Erlassung eines Ausfuhrverbotes [] für den Fall als die [] die Erlas-
sung eines [] nachMontenegro [] sollten, dieMitteilung, dass der soeben aus Cetinje zurück-
gekehrte Statthalter in Dalmatien hierüber an den Reichskanzler berichtet habe, der Fürst
vonMontenegro habe über diese Salzangelegenheit bemerkt, dass das von ihm erlassene Ver-
bot der Salzeinfuhr aus Österreich keinen anderen Grund habe, als die ohnehin so kargen

15 Fortsetzung desMR. II v. 21. 4. 1869/VIII. Der entsprechende Gesetzentwurf war in Prot. Reichsrat AH.
1. 5. 1869 (195. Sitzung) 5912 eingebracht worden und in Prot. Reichsrat AH. 1. 5. 1869 (202. Sitzung)
6294 nach geringfügigerÄnderung durch dasHerrenhaus vomAbgeordnetenhaus angenommenworden. Auf
seinen Vortrag v. 19. 5. 1869 wurde Plener mit Ah. E. v. 23. 5. 1869 ermächtigt den entsprechenden Vertrag
mit der Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft abzuschließen Hhsta., Kab. Kanzlei. KZ. 1787/1869; pu-
bliziert als Gesetz v. 23. 5. 1869,Rgbl.Nr. 90/1869.Das aufGrund dieses Gesetzes am 30. 6. 1869 abgeschlos-
senen Übereinkommen zwischen dem Staatsärar und der Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft zur Um-
wandlung dieser Eisenbahnlinie publiziert alsRgbl.Nr. 122/1869.

16 Der Gesetzentwurf war auf Antrag des Abgeordneten Steffens eingebracht worden, Prot. Reichsrat AH.
1. 5. 1869 (195. Sitzung) 5951.Nach Annahme durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH.
13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6225 f.,wurde das Gesetzmit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Pleners v. 15. 5. 1869
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1728/1869, publiziert alsRgbl.Nr. 82/1869.

17 Der Gegenstand war zuvor zur Sprache gekommen inMR. v. 27. 1. 1869/IV,MR. v. 5. 4. 1869/VII undMR.
v. 18. 4. 1869/VIII (alle nichtmehr vorhanden).Mit Ah. E. v. 28. 4. 1869 auf seinenVortrag v. 20. 4. 1869 hat-
te Herbst die Genehmigung zur Einbringung der Gesetzesvorlage über die neue Notariatsordnung erhalten,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1389/1869; Einbringung im Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 1. 5. 1869 (195.
Sitzung) 5917. Das Abgeordnetenhaus des Reichsrates hatte den Antrag des Justizausschusses zur Anwendung
des Gesetzes über die Behandlung umfangreicher Gesetze im Reichsrat v. 30. 7. 1867, Rgbl. Nr. 104/1867,
auf diese Gesetzesvorlage angenommen, Prot. Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6281 f., was auf
Vortrag Herbsts v. 15. 5. 1869 mit Ah. E. v. 18. 5. 1869 sanktioniert wurde,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1720/
1869.Die neue Notariatsordnung und das entsprechende Einführungsgesetz wurden erst in der übernächsten
Reichsratssession von beidenHäuern angenommen, Prot. ReichsratAH. 4. 7. 1871 (22. Sitzung) 376, pu-
bliziert alsRgbl.Nr. 75/1871. ZumNotariatswesen in Österreich sieheOgris, Die Rechtsentwicklung in
Cisleithanien, 582, vor allemAnm. 6;Mischler–Ulbrich,Österreichisches Staatswörterbuch, 709 ff.;
Meyer, Die Notariatsordnungen; zum Zustandekommen der Notariatsordnung von 1871 Lifka, Zur Ge-
nesis der Notariatsordnung vom 25. Juli 1871. Die beiden, die neue Notariatsordnung betreffenden Proto-
kolle, MR. II v. 3. 1. 1871/III undMR. I v. 18. 7. 1871/VII sind nicht mehr vorhanden.

18 Zugleichmit derGesetzesvorlage überdie neueNotariatsordnung, siehe vorigenTagesordnungspunkt,warauch
eine Gesetzesvorlage über Erleichterungen bei Erlangung von Notariaten im Reichsrat eingebracht worden.
Nach Annahme dieses Gesetzentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 14. 5.
1869 (202. Sitzung) 6280 f., wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 18. 5. 1869 auf Vortrag Herbsts v. 15. 5. 1869
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1721/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 70/1869.

19 Der Gegenstand war zuvor zur Sprache gekommen inMR. v. 7. 11. 1868/I, MR. v. 19. 12. 1868/XIII, MR. v.
23. 1. 1869/I, MR. v. 5. 2. 1869/VII,MR. v. 11. 3. 1869/II, MR. II v. 2. 4. 1869/I undMR. I v. 18. 4. 1869/IV
(nicht vorhanden). Herbst war mit Ah. E. v. 11. 4. 1869 auf seinen Vortrag v. 5. 4. 1869 zur Einbringung des
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Einkünfte der Regierung zu steigern, indem er in der Lage sei, das Salz viel billiger als aus Ös-
terreich zu beziehen, dass aber die Angabe unrichtig sei, als habe er so harte Strafen auf die
Übertretung obigen Verbotes festgesetzt20.

Es frage sich daher, obman infolge dieser Auskunft bei der Anhaltung derWaffentrans-
porte nach Montenegro verbleiben oder dieselben freigeben solle. Mit Rücksicht auf eine
soeben im telegrafischen Wege erfolgte Anzeige des FML. Ritter v. Wagner, dass der Bezirks-
hauptmann von Cattaro als vollkommen glaubwürdig meldet, der Fürst von Montenegro
habe []ensten zu einer Räuberbande vereinigt und derart organisiert, um in mehreren Abtei-
lungen in türkisches Gebiet einzufallen, Raubzüge zu unternehmen und dadurch Konflikt
mit der Türkei zu provozieren als Ausgangspunkt allgemeiner Erhebung, glaube der Reichs-
kanzler, dass unter diesenVerhältnissen vonder Freigebung derWaffensendungennachMon-
tenegro wohl keine Rede sein könne. Er glaube demnach, dass es bis auf weiteres bei der ver-
fügten Anhaltung der für Montenegro bestimmten Waffen- und Munitionssendungen zu
verbleiben hätte.

Die Konferenz war hiemit einverstanden21.

XXI. DerMinisterpräsident bemerkte, dass Se. Majestät schon in dem letzten unter Ah. Vor-
sitze abgehaltenenMinisterrate denWunsch auszusprechen geruht haben, die Erlassung der
gewisse [Konzessionen für Galizien] enthaltenden Administrativverordnungen [] alsbald er-
folgen [solle]22, unddass Se.Majestät diesemAh.Wunsche imGesprächemit ihmneuerdings
Ag. Ausdruck zu geben mit dem Beifügen geruhten, dass diese Verordnungen umso eher er-
lassen werden sollten, weil der gute Eindruck derselben paralysiert oder doch abgeschwächt
werden könnte, wenn inzwischen durch die Journalistik noch höher gespannteWünsche an-
geregt werden würden. In dieser Beziehung müsse er vorzugsweise auf die schon früher be-
schlossene Verordnung wegen der Geschäftssprache der Behörden und Ämter in Galizien23,
dann auf das Schulaufsichtsgesetz für Galizien24 hinweisen.

Gesetzentwurfes im Reichsrat ermächtigt worden, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1203/1869; Einbringung im
Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 13. 4. 1869 (182. Sitzung) 5496. Nach Annahme des modifizierten Ge-
setzesentwurfes durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6228,
sanktionierte der Kaiser das Gesetz mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 auf Vortrag Herbsts v. 15. 5. 1869,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1739/1869; publiziert als Rgbl. Nr. 78/1869. Siehe dazu Wagner, Die k. (u.) k. Armee,
539 ff.mit weiterführenden Quellen- und Literaturhinweisen.

20 Fortsetzung desMR. v. 5. 5. 1869/III.
21 Das Waffenembargo blieb bestehen, siehe dazu Neue Freie Presse v. 24. 5. 1869. Alle diesen Gegenstand

behandelnden späteren Ministerratsprotokolle sind nicht mehr vorhanden. Die Frage des Salzbezuges wur-
de erst – auf Initiative Montenegros – entschieden. Auf Vortrag Beusts v. 24. 3. 1871 genehmigte der Kaiser
mit Ah. E. v. 25. 3. 1871 die Aufnahme von Verhandlungen zur Lösung dieser Frage,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 949/1871; zu den nachfolgenden Verhandlungen unter maßgeblicher Beteiligung des Finanzministeri-
ums siehe das Quellenmaterial in Hhsta., Kab. Kanzlei, Admin. Reg. F 34 SR, Ktn. 112, r 92–2/2. Der
schließlich am 14. 6. 1871 abgeschlossene Vertrag über die Salzlieferungen nach Montenegro wurde am 14. 8.
1871 ratifiziert, Bittner, Staatsverträge 4: Nr. 3876.

22 Fortsetzung desMR. v. 13. 5. 1869/IV.
23 Siehe dazuMR. v. 13. 5. 1869, Anm. 14.
24 Zum galizischen SchulaufsichtgesetzMR. v. 29. 5. 1869/I.
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Der Ackerbauminister hielt es gleichfalls für hochwichtig, dass mit diesen Konzessio-
nen ehetunlichst vorgegangen werde, undmeinte, dass derMinisterrat sich nicht nur auf die
Sprachen- und Schulaufsichtsfrage beschränken, sondern auch die Angelegenheit wegen der
Stiftung für das Skarbeksche Theater25, dann die Frage wegen Ernennung eines Statthalters
für Galizien26 in den Kreis seiner Erwägungen ziehen sollte.

[]minister erklärten sich bereit, nach noch vorauszugehender Vorberatung im nächsten
Ministerrat hierüber Vortrag zu halten27.
XXII. DerMinister des Innern gab sein Vorhaben kund, für den Archivar des Abgeordne-
tenhauses Kupka, dann für den Kammerstenografendirektor Professor Conn die Ag. Verlei-
hung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens au. beantragen zu wollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden28.
XXIII. Der Handelsminister beabsichtigt, für den Bauführer bei dem Hafenbau in Triest
Pontzen mit Rücksicht auf seine [] die Ag. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-
Ordens au. zu beantrage.

Die Konferenz war hiemit einverstanden29.
XXIV. DerMinister des Innern referierte, es sei schon im Jahre 1865 die Frage wegen einer
Abhilfe für die sanitärenÜbelstände in Pola durch eine Unterstützung aus Staatsmitteln ven-
tiliert worden, und dieRegierung habe sich damals geneigt erklärt, zur Trockenlegung des pa-
lude grande, dann zur Kanalisierung und Pflasterung der Stadt der Kommune ein Darlehen
aus Staatsmitteln zu gewähren, wobei das Kriegsministerium zur Beisteuer eines Dritteiles
der Kosten aus seinem Etat sich bereit erklärte30. Das damalige Projekt sei einer technischen
Prüfung unterzogenworden, welche das Ergebnis lieferte, dass die Trockenlegung des palude
grande als ein Übelstand und die Kanalisierung als schädlich befunden und die Pflasterung
der Stadt für eine genügende Abhilfe gegen die sanitären Übelstände bezeichnet wurde.

Eswerde nun dasAnsuchen gestellt, zur Pflasterung der Stadt Pola derKommune einen
Staatsvorschuss unverzinslich gegenRefundierung in sechs vom Jahre 1872 [] gewähren. Der
betreffende Betragmüsste nun in das Budget eingestellt und zu dieser Ausgabe von denKam-
mern die Ermächtigung angesprochen werden. Er habe jedoch das gerechte Bedenken, dass
die Kammern zu einer solchen Auslage, die prinzipiell doch nur eine reine Kommunalange-
legenheit betrifft, ihre Zustimmung nicht geben werden, und er glaube auch, dass die dies-
fällige Anforderung des Kriegsministers vor den Delegationen Schwierigkeiten unterliegen
werde. Er könne sich auch wegen der zu besorgenden Exemplifikationen mit einem solchen
Vorgange nicht befreunden, glaube aber, [] nach der Entwicklung der Sachlage denKriegsmi-
nister befragen zu sollen, ob er noch bereit sei, der früheren Zusage [] des einDrittel Beitrages
aus seinem Etat nachzukommen.

25 Siehe dazuMR. v. 28. 5. 1869/II.
26 Der Statthalter in Galizien, Agenor Graf Gołuchowski, war mit Ah. Handschreiben v. 1. 10. 1868 von diesem

Posten abberufen und Ludwig Possinger Ritter von Choborski zum Leiter der Statthalterei ernannt worden,
Hhsta., CBProt. 115/1868; erst im Juli 1871 wurde ein Statthalter in Galizien, wiederum Gołuchowski, ein-
gesetzt.

27 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 22. 5. 1869/II .
28 Auf Vortrag Giskras v. 15. 5. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 20. 5. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1738/1869.
29 Auf Vortrag Pleners v. 15. 5. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 18. 5. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1712/1869.
30 Siehe dazu Ka., KM., 8. Abt. 42–55/1/1865 (Nr. 1647/1865) und 42–55/2/1865 (Nr. 2241/1865).
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Der Finanzminister bemerkte, dass der [] anderen Zwecken, als [] handelt, in Aus[]
und jetzt ein solcher [] werdenmüsste, womit er wegen des schlechten Beispieles, welches hie-
durch gegeben und welches die maßlosesten Berufungen so vieler Kommunen herbeiführen
würde, sich nicht einverstanden erklären könne.

Der Ministerpräsident meinte, dass es doch schwer wäre, von einer so kleinen Stadt
wie Pola zu verlangen, für ihre Verhältnisse so große Herstellungen meist doch mit Rück-
sicht auf die Sanität der dort stationierten Truppen zu bewirken. Er glaube daher, dass das
neuerliche Ansuchen zu unterstützen und der begehrte Betrag von 32.000 fr. im nächsten
Budget einzustellen und bei dieser Angelegenheit Hand in Hand mit dem Kriegsminister
vorzugehen wäre.

Der Justizminister bemerkte, dass er sich eher für einen Staatsbeitrag als für einen
Staatsvorschuss, der erfahrungsmäßig niemals zurückgezahlt wird, aussprechen würde. Er
glaubte übrigens, dass das Kriegsministerium, welches so große Summen auf Bauten in Pola
aufwendet, für den diesfälligen Beitrag aufkommen solle.

Der Finanzminister teilte die letztere Ansicht mit dem Beifügen, dass der einzige
Grund für die Pflasterung in Pola in der Sorge für die Erhaltung derGesundheit der Truppen
gelegen ist, wornach es sich daher nur um eine gemeinsame Angelegenheit handelt.

Die Konferenz einigte sich sohin, dass der Minister des Innern bei Übermittlung der
Verhandlung an das Kriegsministerium sich darauf zu beschränken habe, das im Interesse
desMilitärärars gelegene Ansuchen der Kommune Pola beimKriegsministerium zur Berück-
sichtigung zu befürworten31.
XXV. Der Minister des Innern berichtet über die Verhandlung wegen Erfüllung der von
Gundacker Fürsten v. Dietrichstein in der Fideikommiss[] Jänner 1690 ange[] Summe von
500.000 fr. [] Spitalstiftung [] des Mannesstammes und infolge des Familienvertrages vom
13. Dezember 1856 hiezu berufene Therese Gräfin v. Herberstein geborene Gräfin von Diet-
richstein32.

Nach Darstellung des Sachverhaltes und Hervorhebung des Umstandes, dass die ge-
dachte Gräfin ursprünglich die Stiftungssumme von 500.000 fr. mit dem nach Maßgabe
des Finanzgesetzes vom 20. Februar 181133 entfallendenWerte von 210.000 fr. erlegen wollte,
dass dagegen die böhmische Statthalterei der Ansicht gewesen sei, dass das Finanzpatent vom
Jahre 1811 auf die Leistung dieser Stiftung keine Anwendung zu finden habe und der Wert
dieser Stiftung nach dem zur Zeit der Fideikommisserrichtung in den österreichischen Lan-
den bestandenen 16 ¼ fr. Fuße zu berechnen sei, was derzeit nach österreichischer Währung

31 Mit Schreiben v. 26. 5. 1869 an Kuhn ersuchte Giskra – unter Darstellung der neuen Situation – den Reichs-
kriegsminister um dessen StellungnahmeKa., KM., 8. Abt. 42–47/3/1869 (Nr. 3070/1869).Nach eingehol-
ten Informationen von derMarinesektion,Ka., KM., 8. Abt. 42–47/2/1869 (Nr. 2717/1869), erklärte Kuhn
mit Schreiben (K.) v. 16. 7. 1869 an Giskra, dass die staatliche finanzielle Unterstützung der Pflasterung Po-
las nicht im Interesse des Militärs läge, Ka., KM., 8. Abt. 42–47/3/1869 (Nr. 3070/1869).

32 Nach der testamentarischen Verfügung des Gundacker Fürsten zuDietrichstein von 1690 sollte nach demAus-
sterben der Berechtigten für das Familienfideikommiß inmännlicher Linie die in Allodialerbfolge die in Fra-
ge kommende älteste Tochter des letzten Fideikommißbesitzers aus den Einkünften eines aus dem Fideikom-
miß ausgeschiedenen Güterkomplexes imWert von 500.000 fl. ein Spital für verdiente verarmte Edelleute er-
richten; nachdem der letzte Fideikommißanwärter Moriz Graf Dietrichstein auf seine diesbezüglichen Rech-
te verzichtet hatte, übernahm seine Tochter Therese nun diese Aufgabe, siehe dazu den Vortrag Giskras v. 18. 5.
1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1794/1869.

33 PgvNr. 14/1811.
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ein Kapital von 646.153 fr. 84 Kreuzer repräsentiert, und nach weiterer Anführung des Um-
standes, dass die beiden Finanzprokuraturen inWien und Prag die Sache als sehr zweifelhaft
betrachteten [] dieses höheren Betrages abrieten, bemerkte der referierende Minister, dass
die Gräfin Herberstein einen Vergleich dahin proponierte, den Betrag von 500.000 fr. CM.
Nominalwert in Grundentlastungsobligationen der im Reichsrate vertretenen Königreiche
undLänder als Stiftungsfonds zu erlegen, diesen nach demNominalbetrage derGrundentlas-
tungsobligationen vom 27. August 1864 als dem Sterbetage des Grafen Moriz Dietrichstein
an gerechnet bis zum Erlagstage mit 5 % unter Abrechnung der bestehenden Kuponsteuer
zu verzinsen, die erste Rate der Vergleichssumme mit 150.000 fr. in Grundentlastungsobli-
gationen innerhalb vier Wochen nach Annahme des Vergleichsantrages, ferner einen Betrag
von 100.000 in Grundentlastungsobligationen binnen drei Monaten nach Erlag der [] Ra-
te und sohin den Rest von [250.000 fr.] Grundentlastungsobligationen innerhalb [] nach
Erlag der [] zu erlegen und die []äßig bei Erlag []34. Da die Sache streitig und der Vergleichs-
antrag daher günstig ist, und daman bei der Annahme desselben durch das Rechtsgutachten
beider Finanzprokuraturen gedeckt ist, beantrage er, dass auf die Ag. Genehmigung dieses
Vergleichsantrages au. eingeraten wäre.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden35.
XXVI. Der Handelsminister gab sein Vorhaben in Betreff der künftigen Behandlung der
englischenNachtragskonvention kund, gemäßwelcher er den ihmdurchdenPräsidentendes
Abgeordnetenhausesmitgeteilten Beschluss des Abgeordnetenhauses lediglich demMinister
des Äußern mitteilen will, dessen Sache es sei, die Konvention mit England abzuschließen
und dieselbe den Vertretungen in beiden Reichshälften wieder mitzuteilen36. Der gewöhnli-
che Vorgang, dass man fertige Reichsverträge bringt, werde dabei eingehalten [] Vorgangmit
Rücksicht auf die Parität mit Ungarn nicht verlassen werden. In dieser Richtung habe er die
Note an denMinister des Äußern bereits entworfen37.

Die Konferenz war hiemit einverstanden38.

34 Therese Gräfin vonHerberstein hatte bereits 1863 um eine zeitgemäße Umstaltung der angeordneten Stiftung
ersucht,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 30/1863; vgl. auchHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3689/1864.

35 Der in Anm. 32 zitierte Vortrag Giskras wurde mit Ah. E. v. 25. 5. 1869 im Sinne des Ministerratsbeschlusses
resolviert. Zur Realisierung der neuen Stiftung sieheHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1951/1870.

36 Fortsetzung desMR. v. 25. 4. 1869/IV. Der Reichsrat hatte auf Empfehlung des Finanzausschusses die Regie-
rungsvorlage über die Nachtragskonvention zum Handelsvertrag mit England v. 16. 12. 1865 abgelehnt und
die Regierung ermächtigt, ein neues Abkommen, das mehr Schutz für heimische Baumwoll- und Schafwollwa-
ren bieten sollte, abzuschließen, Prot. Reichsrat AH. 7. 5. 1869 (197. Sitzung) 6031.

37 Plener hatte bereits mit Schreiben v. 11. 5. 1869 Beust einen neuen, nach den Beschlüssen des Reichsrates v. 7. 5.
1869 geänderten Entwurf der Nachtragskonvention übermittelt, Hhsta., Admin. Reg. F 34 SR, Ktn. 32,
Fasz. r. 2. Varia, fol. 678–687.

38 Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 26. 2. 1870/II (nicht vorhanden). Die Verhandlungen über den neu-
en Vertrag zogen sich bis zum Jahresende, siehe dazu die diesbezügliche Korrespondenz zwischen dem Reichs-
kanzler, dem österreichisch-ungarischen Botschafter in London, dem großbritanischen Botschafter in Wien
und Plener Hhsta., Admin. Reg. F 34 SR, Ktn. 32, Fasz. r. 2. Varia, fol. 689–828.Mit Ah. E. v. 3. 1. 1870
auf seinen Vortrag v. 31. 12. 1869 wurde Beust ermächtigt, den am 30. 12. 1869 unterzeichneten Vertrag den
Ministerpräsidenten der beiden Reichshälften zur verfassungsmäßigen Behandlung zu übergeben, Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 1/1870.Die neu ausverhandelte Konvention wurde demReichsrat durch Plener überreicht,
Prot.ReichsratAH. 19. 1. 1870 (7. Sitzung) 60 und schließlich von beidenHäusern angenommen,Prot.
Reichsrat AH. 14. 2. 1870 (20. Sitzung) 370.Mit Ah. E. v. 9. 2. 1870 auf Vortrag Beusts v. 7. 2. 1870 er-
hielt der Vertrag die Ah. Bestätigung, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 507/1870; publiziert als Rgbl. Nr. 13/
1870. Siehe dazu Kolmer, Parlament und Verfassung, 45.
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Wien, am 15. Mai 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 226 Ministerrat, Wien, 22. Mai 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 22. 5.), Plener 28. 5., Hasner 29. 5.,
Potocki 29. 5., Giskra 31. 5., Herbst 13. 6., Brestel; abw. Berger.
I.VorschlagwegenErnennungderMitglieder desReichsgerichtes. II.Administrativverordnung
für Galizien, insbesondere wegen der Geschäftssprache. III. Antrag auf Ah. Auszeichnungen
aus Anlass der Eröffnung des neuen Opernhauses. IV. Au. Auszeichnungsantrag für den Prä-
sidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften v. Karajan. V. Verbot einer Volksver-
sammlung in Kolin. VI. Eidesformel für den Präsidenten des Reichsgerichtes. VII. Anfrage
des Reichskanzlers, ob der Gesandte in Stuttgart Graf Chotek nicht vielleicht für den Statthal-
terposten in Böhmen in Aussicht genommenwerde. VIII. In der Untersuchungsangelegenheit
gegen den Linzer Bischof Rudigier.

KZ. 1454 –MRZ. 65
Protokoll des zu Wien am 22. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Als ersten Gegenstand der Beratung [] Sr. Majestät au. zu [] Vorschlag zur Ernennung der
Mitglieder des Reichsgerichtes1.

Der Justizminister beantragte von den [] laut Beilagea Vorgeschlagenen Sr. Majestät
für die erste Stelle denDr.KarlHabietinek, Professor derRechte inWien, für die zweite Stelle
den Dr. Florian Ziemialkowski, Landtags- und Reichsratsabgeordneter in Lemberg, für die
dritte Stelle den Dr. Moriz Heyssler, Professor der Rechte in Wien, für die vierte Stelle den
JohannKiechl, pensionierterHofrat in Innsbruck, für die fünfte Stelle denDr.Rudolf v.Ott,
Bürgermeister in Brünn, für die sechste Stelle den Dr. Josef Suppan, Advokaten in Laibach,
au. in Vorschlag zu bringen2.

Von den vom Herrenhause Vorgeschlagenen (Beilage 2/2)b beantragte er für die erste
Stelle den Ritter v. Hye, für die zweite Stelle den Oberlandesgerichtsrat Rumler, für die drit-
te Stelle den Freiherrn v. Apfaltern, für die vierte Stelle den Grafen Hartig, [für die fünfte
Stelle] den Konstantin Fürsten [Csartoryski] und für die sechste Stelle den Professor Unger
au. vorzuschlagen3. Diese Anträge wurden aus den vom Justizminister angeführtenMotiven
von der Konferenz einhellig angenommen,mit Ausnahme des Vorschlages für die zweite Stel-

a Liegt dem Protokoll bei.
b Liegt dem Protokoll bei.

1 DerGesetzentwurf betreffend dieOrganisation des Reichsgerichtes stand inMR. v. 19. 10. 1868/III zum ersten
Mal auf derTagesordnung, die Ernennungdes Präsidenten undderMitglieder inMR. v. 5. 4. 1869/III (beide
nicht mehr vorhanden). Zur Ernennung des Reichsgerichtspräsidenten zuletzt MR. v. 3. 5. 1869/IX.

2 Das Abgeordnetenhaus hatte in Prot.ReichsratAH. 13. 5. 1869 (201. Sitzung) 6235 f . diesen Besetzungs-
vorschlag beschlossen.

3 DasHerrenhaus hatte in Prot. ReichsratHH. 13. 5. 1869 (75. Sitzung) 2096–2113 diesen Besetzungsvor-
schlag beschlossen.
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le der vomHerrenhause vorgeschlagenen Personen, nämlich des Ritters v. Scharschmid, des
Oberlandesgerichtsrates Rumler und des Staatsrates Freiherrn v. Quesar. Der Justizminister
hatte diesbezüglich bemerkt, dass es hiebei von der Vorfrage abhänge, ob man den Staatsrat
Quesar, der vom Herrenhause weniger Stimmen als die beiden anderen hatte, in Vorschlag
bringen solle. Er glaubte mit Rücksicht auf die [] gegen den Staatsrat gerichtet [] öffentliche
Meinung gegen Quesar [] dermal im Justizministerium [] stehenden Oberlandesgerichtsrat
Rumler [], da letzterer ein sehr []sierter Justizrat ist, böhmisch spricht und [] Gerichtshofprä-
sidenten der Zukunft für Böhmen in Aussicht genommenwerden kann. Der Antrag des Jus-
tizministers erhielt mit fünf gegen zwei Stimmen dieMajorität, da derMinisterpräsident, der
Unterrichtsminister, der Handelsminister und der Ackerbauminister für und nur derMinis-
ter des Innern und der Finanzminister gegen diesen Antrag stimmten. Als Ersatzmänner be-
antragte der Justizminister aus den vomAbgeordnetenhause Vorgeschlagenen denDr. Franz
Schmitt, Advokaten in Wien, und den Dr. Mathias Dollenz, gleichfalls Advokaten in Wien,
dann aus den vom Herrenhause Vorgeschlagenen den Hofrat Ritter v. Hackher, dann den
Handelsgerichtspräsidenten Thaddäus Merkl, und zwar diese vier in nachstehender Reihe
au. in Vorschlag zu bringen: Für die erste Stelle Merkl, für die zweite Stelle Dr. Schmitt, für
die dritte Stelle Hackher, für die vierte Stelle Dr. Dollenz.

[] die allseitige Zustimmung4.

II. DerMinisterpräsident brachte hierauf die fürGalizien zu erlassendenAdministrativver-
ordnungen und zunächst insbesondere die Ministerialverordnung betreffend die Amtsspra-
che der Behörden, Ämter und Gerichte im inneren Dienste und im Verkehre mit anderen
Behörden zur Sprache5.

Der Minister des Innern erinnerte, dass die von dem Ministerrate vereinbarte Ver-
ordnung wegen der Amtssprache (Beilage 3/3)ac die Bestimmung hatte, im September 1868
während der beabsichtigt gewesenenReise Sr.Majestät in Galizien publiziert zu werden, dass
jedoch, nachdem die Ah. Reise nach Galizien aufgegeben war, die Verordnung mit Ag. Ge-
stattung Sr. Majestät bis zu dem Zeitpunkte [], bis ein neuer Statthalter für Galizien ernannt
sein würde, den günstigen Eindruck [] sein Amt angenehm antreten könnte6. Nachdemnun
dieser Gegenstand von Sr. Majestät neuerlich Ag. angeregt wurde, könne es sich, da Gründe,
warum man sich jetzt gegen die Erlassung der Verordnung aussprechen sollte, nicht vorhan-
den sind, nur darumhandeln, obman die Verordnung jetzt sogleich und nach dem früher be-
schlossenen Inhalte erlassen soll. DerUmstand, dass so viele der an demReichsrate haltenden
Personen sich einen sehr beschwichtigenden Eindruck für das Land versprechen, lasse wohl
die baldige Publikation der Verordnung als wünschenswert erscheinen, die Schwierigkeiten
jedoch, welche sich hieraus für die Administration unzweifelhaft ergeben werden, lassen es
ihm rätlich erscheinen, den Termin, an welchem die Verordnung in Wirksamkeit zu treten
hat, nicht am 1. September, wie einigeMinister glauben, sondern später hinaus, allenfalls am

c Liegt dem Protokoll bei.

4 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 26. 5. 1869/IV.
5 Fortsetzung desMR. v. 15. 5. 1869/XXI.
6 Diese Sprachenverordnung stand auf der Tagesordnung in MR. v. 27. 8. 1868/XI, MR. v. 20. 9. 1868/IV,

MR. II v. 28. 9. 1868/I und MR. II v. 18. 4. 1869 IX, die Reise des Kaisers in MR. v. 20. 9. 1868/VII und
VIII undMR. v. 22. 9. 1868/VI (alle nicht mehr vorhanden).
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1. Jänner 1870 festzusetzen, überhaupt aber mit [der Publizierung nicht früher] vorzugehen,
bevor nicht der Statthaltereileiter Ritter v. Possinger über diese wo wichtige Verordnung ver-
nommen sein wird.

Der Ackerbauminister glaubte, dass bei dieser Angelegenheit die politische Seite der
Frage zunächst ins Auge gefasst und von diesem Standpunkte auf eine schnelle Erledigung
ein ganz besonderes Gewicht gelegt werden müsse. Ein Hinausschieben des Termines, an
welchem die Verordnung in Wirksamkeit zu treten hat, erscheine ihm aber auch gar nicht
notwendig, da in den dreiMonaten Juni, Juli und August eine hinreichende Zeit für die Vor-
bereitungen geboten ist.

Der Finanzministerwar derAnsicht, dass es bezüglichderWirksamkeit der zu erlassen-
den Verordnung auf einen Monat früher oder später nicht ankomme, dass es aber jedenfalls
gut [], die Verordnung beim Zusammentritt des Landtages schon in Kraft zu sehen, weil es
vom größtenWert wäre, wenn der [] im Landtage darauf hinweisen könnte, dass diese Ange-
legenheit bereits zur Aktivität gelangt ist.

Der Justizminister meinte, dass mit der Erlassung der fraglichen Verordnung ein
Schritt gemacht würde, der vom Standpunkte der Gleichberechtigung gegenüber den Ru-
thenen immerhin als ein sehr bedenklicher betrachtet werden müsse. Diese Rücksicht be-
stimme ihn, in erster Linie sich gegen die Erlassung der Verordnung auszusprechen, und in
zweiter Linie dafür zu stimmen, dass vor der Erlassung noch der Statthaltereileiter Possinger
einvernommen werde. Wenn die Majorität des Ministerrates die Erlassung der Verordnung
beschließen sollte, würde er sich zwar diesem Beschlusse fügen, er müsste dann aber einige
Modifikationen der früher vereinbarten Verordnung, die er für wesentlich halte, beantragen,
und zwar wären in § 2 die Worte „untereinander so wie“ wegzulassen, weil der Minister den
Staatsanwaltschaften nicht unbedingt die Vorschrift geben könne, dass dieselben im inneren
Verkehr sich nur der polnischen Sprache bedienen dürfen, indem es ihnen, ebenso wie es den
Gerichten freigestellt ist, den Vortrag und die Beratung in jener Sprache zu halten, in welcher
die Ausfertigung zu erfolgen hat, möglich seinmuss, im inneren Verkehre sich der deutschen
Sprache zu bedienen,wenn es sich umeine in deutscher Sprache geführteUntersuchung,was
bezüglich der Juden in Galizien meist der Fall sein wird, handeln sollte. Weiters wäre es mit
Bezug auf die Bukowina, die sonst mit dem Begehren eines eigenen Oberlandesgerichtes her-
vortretenwürde, notwendig, in § 3nachder letztenAlineanachstehendenBeisatz einzufügen:
„Bezüglich aller bei demOberlandesgerichte und der Oberstaatsanwaltschaft []kommenden,
dasHerzogtumBukowina betreffendenAngelegenheiten hat es bei der bisherigenGeschäfts-
sprache zu verbleiben.“ Endlichmüssten im § 6 im Eingange, wo es heißt „Diese Verordnung
ist bei den, demMinisterium des Innern, der Justiz und der öffentlichen Sicherheit unterste-
henden Behörden, Ämter und Gerichten sogleich etc. etc. durchzuführen“, die Worte „der
Justiz“ weggelassen werden, weil die §§ 1 und 2 nicht von den Strafanstalten handeln und
daher, wenn im § 6 die Worte „der Justiz“ verbleiben würden, auch die Strafanstalten in die
Verordnung einbezogenwären, was jedoch nicht beabsichtigt wird und auch nicht zweckmä-
ßig wäre, weil die Strafanstalten unmittelbar dem Justizministerium unterstehen und deren
Korrespondenzmeist sich auf ökonomische Verträge bezieht, die fast durchgängigmit Juden
abgeschlossen und in deutscher Sprache abgefasst sind.Dafürmüssten aber nach denGerich-
ten „die Staatsanwaltschaften“ im § 6 ausdrücklich genanntwerden, so dass die [] würde: „Be-
hörden und Ämter, dann den Gerichten und Staatsanwaltschaften sogleich etc.“ Mit diesen
das Detail der Verordnung betreffenden Anträgen erklärte sich die Konferenz einverstanden.
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Der Finanzminister beantragte mit Rücksicht auf den Umstand, dass in Betreff des
direkten Steuerdienstes, der jetzt bei den Bezirkshauptmannschaften geführt wird, die Ange-
legenheitenweiter an die Finanzlandesdirektionen gehen, dass in dem § 6 eine klarere Fassung
vorzunehmenwäre, wodurch zumAusdrucke gebracht würde, dass diese Verordnung bezüg-
lich des direkten Steuerdienstes längstens binnen drei Jahren vollständig durchzuführen ist,
was am zweckmäßigsten dadurch bewirkt werden könnte, wenn zwischen den Wörtern „[]
Ämtern“, dann „längstens binnen drei Jahren“ die Worte „[] direkten Steuerdienste“ [].

[Die Konferenz war] hiemit einverstanden.
Der Unterrichtsminister meinte, dass unter den Behörden, bei welchen diese Verord-

nung sogleich oder innerhalb drei Jahren durchzuführen ist, zwar nicht die demMinisterium
für Kultus und Unterricht unterstehenden Behörden angeführt werden könnten, weil die
akademischen Behörden nicht unter die Vorschrift dieser Verordnung subsumiert werden
können, dass jedoch in den §§ 1 und 6 der Landesschulrat aufgenommen und demgemäß
imKopfe der Verordnung auch dasMinisterium für Kultus undUnterricht genannt werden
müsste.

Die Konferenz erklärte sich mit diesen Anträgen einverstanden. Nachdem die Konfe-
renz sohin mit allen gegen eine Stimme (des Justizministers) den Beschluss gefasst hatte, dass
die Verordnung zu erlassen sei, nachdem aber auch die übrigen Stimmführer sich der An-
sicht des Ministers des Innern zugeneigt hatten, dass es zweckmäßig sei, vor der Hinausgabe
der Verordnung noch den Statthaltereileiter v. Possinger einzuvernehmen, und auch eine Be-
schlussfassung bezüglich des Beginns der Wirksamkeit bis dahin zu verschieben, richtete der
Minister des Innern sogleich ex sessione im telegrafischen Wege an Ritter v. Possinger das
Ersuchen, ehetunlichst in Wien einzutreffen7.

III.DerMinister des Innerngab seinVorhabenkund, Se.Majestät ausAnlass derEröffnung
des neuen Opernhauses8 au. bitten zu wollen, in einem Ah. Handschreiben an den Grafen
Wickenburg als Präses der Stadterweiterungskommission die Ag. Anerkennung für dessen
ersprießliche Mitwirkung aussprechen und demMinisterialrate im Ministerium des Innern
Edlen v. Matzinger als Referenten der Kommission das Ritterkreuz des Leopold-Ordens, []
Bauleiter Wilt, den Ar[chitekten] []ich und Gugitz und dem [] jedem das Ritterkreuz des
[]ordens Ag. verleihen zu wollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden9.

IV. Der Minister des Innern referierte, es habe Se. kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste
Herr Erzherzog Rainer zufolge Schreibens des Kuratorsstellvertreters der Akademie derWis-
senschaften gnädigst den Wunsch ausgesprochen, dass für den Präsidenten der Akademie
derWissenschaften v. Karajan, der am 31. Mai l. J. von seiner Funktion abtritt, eine Ah. Aus-

7 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 26. 5. 1869/VIII.
8 Das neueOpernhaus wurde am25. 5. 1869mitMozartsDonGiovanni eröffnet; zur späteren Staatsoper siehe

Czeike, Historisches LexikonWien 5: 278 f.mit umfangreichen Literaturhinweisen.
9 Auf Vortrag Giskras v. 22. 5. 1869 wurden die hier Genannten mit Ah. Handschreiben v. 25. 5. 1869 mit den

angetragenen Auszeichnungen bedacht,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1806/1869.
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zeichnung und zwar die Ag. Verleihung des Ritterkreuzes des Leopoldordens au. beantragt
werde10. Demzufolge beabsichtige er, für den dieser Ah. Auszeichnung vollkommen würdi-
gen Präsidenten v. Karajan die Ag. Verleihung des obigen Ordens au. in Antrag zu bringen11.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.

V. Der Minister des Innern beabsichtigt, dem Vorhaben der böhmischen Statthalterei, dem
Gesuche um Bewilligung zur Abhaltung einer Volksversammlung am 6. [], bei der es sich
nach dem Programme umWehrhaftmachung der Nation handeln würde, keine Folge zu ge-
ben, zuzustimmen, weil schond die Wehrverfassung und die Wehreinrichtungen kaum ein
Gegenstand von Beratungen in einer Volksversammlung unter freiem Himmel bilden dürf-
ten eund auf den vorliegenden Fall § 6 des Gesetzes über VR [] findete.

Die Konferenz war hiemit einverstanden12.

VI. Der Justizminister beantragte für die Beeidigung des Freiherrn v. Krauß als Präsidenten
des Reichsgerichtes13 in Gemäßheit des Gesetzes betreffend die Organisation des Reichsge-
richtes14 die in der Anlage 4/4 ersichtliche Formelf.

Die Konferenz war hiemit einverstanden.

VII. Der Ministerpräsident bemerkte [] Reichskanzler beabsichtige, den Gesandten in
Stuttgart Grafen Chotek [] für den Gesandtenposten in St. Petersburg au. in Vorschlag zu
bringen und dassGraf Beust für diesesMinisteriumdieRücksicht genommen habe, bei dem-
selben durch ihn anfragen zu lassen, ob nicht Graf Chotek für den Statthalterposten in Prag
in Aussicht genommen werde, weil, wenn der Statthalter aus dem böhmischen Adel gewählt
werden sollte, Graf Chotek beinahe der einzige wäre, auf den dieWahl gelenkt werden könn-
te15. Wenn aber Graf Chotek einmal den Gesandtenposten in Petersburg bekleidet hätte, so
wäre dessen nachherige Ernennung zum Statthalter in Böhmen wohl ganz unmöglich.

Der Ministerrat einigte sich dahin, dass dem Reichskanzler zu erwidern wäre, er möge
sich durch die angedeutete Rücksicht nicht abhalten lassen, mit seinem au. Vorschlage zur
Besetzung des Gesandtenpostens in Petersburg, sobald es ihm beliebt, vorzugehen. Der Mi-
nisterrat ging dabei von der Ansicht aus, dass es wünschenswert sei, den FML. v. Koller noch
einigeZeit [in] der Leitung der Statthalterei zu erhalten16, weil sich beimböhmischenLandta-
ge vieles entscheiden kann, nachdem der Zwiespalt im tschechischen Lager bald ein so akuter

d Einfügung Giskra.
e-e Einfügung Giskra.
f Die Eidesformel liegt dem Originalprotokoll bei.

10 Zu Theodor Georg von Karajan sieheÖbl. 3: 230 f.
11 Auf Vortrag Giskras v. 23. 5. 1869 erhielt Karajan die mit Ah. E. v. 27. 5. 1869 die genannte Auszeichnung,

Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1831/1869.
12 Mit Schreiben v. 9. 5. 1869 hatte eine achtköpfige Gruppe um die Abhaltung dieser Versammlung angesucht;

Koller plädierte im Schreiben v. 21. 5. 1869 an Giskra vehement gegen die Bewilligung, worauf Giskra mit
Schreiben (K.) v. 24. 5. 1869 das Veranstaltungsverbot guthieß, alles inAva., IM., Präs. 550, Nr. 2167/1869.

13 Zur Ernennung Karl Krauß’ sieheMR. v. 3. 5. 1869/IX.
14 Rgbl.Nr. 44/1869.
15 Zu Bohuslav Graf Chotek siehe Sturm – Seibt – Lemberg – Slapnicka, Biographisches Lexikon zur

Geschichte der böhmischen Länder 1: 196. Er war seit 16. 12. 1866 österreichischer Gesandter in Stuttgart.
16 Zur Ernennung Kollers sieheMR. v. 8. 10. 1868/I, Anm. 19.
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geworden seinwird, dass dieHoffnung der Landtagsbeschickung von Seite der Tschechen an
Boden gewinnt. Wenn dies zur Tatsache geworden sein wird, werde der geeignete Zeitpunkt
zur Ernennung eines Statthalters für Böhmen gekommen sein17.
VIII. Der Justizminister teilte derKonferenzden Inhalt einesBerichtes desLinzerLandesge-
richtspräsidenten an das Präsidium des Oberlandesgerichtes in Wien in der Untersuchungs-
angelegenheit gegen den Linzer Bischof Rudigier mit, aus dem sich folgendes ergibt18:

Das Landesgericht Linz hat am 2. [] den Beschluss gefasst, dass [] Untersuchungsan-
gelegenheit gegen [] Linz wegen des in der [] Hirtenbrief vom 7. September []deten Verbre-
chens [] öffentlicher Ruhe in die von der Staatsanwaltschaft in Linz beantragte vorläufige
Vernehmung des Bischofes nicht einzugehen, sondern den Akt als geschlossen der Staatsan-
waltschaft zuzufertigen sei. Hierüber hat die Staatsanwaltschaft die Berufung ergriffen, und
das Oberlandesgericht in Wien hat unterm 21. April entschieden, dass mit Behebung des
oberwähnten Beschlusses die nach § 9 des Gesetzes über das Strafverfahren in Presssachen
zu führende Voruntersuchung durch Vernehmung des Bischofes Rudigier zu pflegen sei. In-
folgedessen wurde der Bischof am 9. Mai mit Dekret zur informativen Vernehmung in der
wider ihn anhängigen Voruntersuchung eingeladen, Freitag den 14. Mai um 11 Uhr von M.
bei demUntersuchungsrichter Landesgerichtsrat Pöchmüller zu erscheinen, und zwar durch
Zustellung dieser Einladung zu seinen eigenen Handen. Allein, anstatt dieser Einladung Fol-
ge zu leisten, gelangte an den genannten Untersuchungsrichter eine Zuschrift des Bischofes
de dato 13. Mai l. J., worin er sagte, „dass es dem Herrn Untersuchungsrichter zur Wissen-
schaft dienen möge, dass seither ihm und anderen Bischöfen die Anordnung des Heiligen
Vaters bekannt gegeben wurde, dass es ihnen (den Bischöfen) nicht erlaubt sei, sich persön-
lich vor einemweltlichenGerichte in Strafsachen zu stellen, unddass,wenn er keinen anderen
Grund zum Nichterscheinen bei der beantragten Voruntersuchung hätte, schon dieser eine
vollkommen entscheidend wäre.“

Darüber hat das Landesgericht Linz dem Bischof nach § 118 StPO. unter Androhung
einer Geldstrafe [] und unter fernerer [], dass ein Vorführungsbe[] gegen ihn werde erlassen
werden, [] Vernehmung auf den [], und dieses []chneten Brief der Staatsanwaltschaft mit-
geteilt, nachdem sich daraus der vielleicht auch der Regierung bisher unbekannt gebliebene
Befehl des Papstes ergibt, dass die österreichischenBischöfe sich vor denweltlichenGerichten
nicht stellen dürfen.Vondieser ihm imWege desOberlandesgerichtspräsidiums zugekomme-
nen Anzeige setze er, nachdem sich bereits die Journale dieses Gegenstandes bemächtigt ha-
ben, vorläufig den Ministerrat mit dem Beifügen in Kenntnis, dass er die Staatsanwaltschaft
in Linz im telegrafischen Wege beauftragt habe, über den Erfolg der für gestern angeordnet

17 Auf Vortrag Beusts v. 12. 10. 1869 wurde Chotek mit Ah. E. v. 14. 10. 1869 zum österreichischen Gesandten
am russischen Hof ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3699/1869. Die Besetzung des Statthalterpostens in
Böhmen kam erst inMR. v. 11. 9. 1871/III zur Sprache; der TOP fehlt. Chotek bekleidete diesen Posten zwischen
11. 9. und 7. 11. 1871.

18 Fortsetzung des MR. I v. 13. 10. 1868/IV, des MR. v. 21. 10. 1868/X und des MR. v. 24. 10. 1868/I (alle nicht
vorhanden). Der Linzer Bischof Franz Josef Rudigier hatte am 7. 9. 1868 in einem Hirtenbrief zum Wi-
derstand gegen die staatlichen Schul- und Ehegesetze aufgerufen und war nach Beschlagnahmung des Hir-
tenbriefes auf Betreiben des Statthalters wegen des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe angeklagt
worden, zu ihmÖbl. 9: 313 f.mit weiteren Quellen- und Literaturhinweisen. Siehe auch Vocelka, Verfas-
sung oder Konkordat?, 162–166; Leisching, Die römisch-katholische Kirche, 47 f. mit umfangreichen
Quellen- (Anm. 76) und Literaturangaben. Alle diesen Gegenstand behandelnde Akten in Ava., JM., allg.
sind nicht mehr vorhanden.
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gewesenen Vernehmung des Bischofes unter Vorlage einer Abschrift des obigen Briefes zu
berichten. Er behalte sich seine eventuelle Antragstellung bis nach dem Einlagen des abver-
langten Berichtes vor, könne aber nicht vermeiden, schon vorläufig seine Anschauung dahin
auszusprechen, [] sehr ernsthaft erscheine, nachdem die Renitenz des Klerus jetzt eine ganz
andereGestalt annimmt, als die sie früher hatte, wo es sichmeist umdoktrinäre Auslegungen
handelte. Darin, dass dem Bischofe angeblich seither die erwähnte Anordnung des Papstes
bekannt gegeben wurde, läge ein Akt der offenbaren Feindseligkeit und des entschiedenen
Eingriffes in die Souveränitätsrechte Sr. Majestät, der unleugbar auch über die Bestimmung
des Artikels XIV des Konkordates einseitig hinweggeht, nachdem dort für die []e majores, si
opus fuerit die Obsorge durch ein beiderseitiges Übereinkommen vorbehalten wurde. Er sei
daher derAnsicht, dass die [] einenGegenstand einer diplomatischen []werde bietenmüssen,
die [] wirklich so verhielte wie [] sagt, dem Ministerrat zur [] müsste, ob Sr. Majestät [] der
au. Antrag zu [] Botschafter [].

DerMinisterrat nahmdieseMitteilungvorläufig zurKenntnis, der Finanzministermit
demBeifügen, dass falls es wirklich zu einer diplomatischenVerhandlungmit der päpstlichen
Kurie kommen sollte, der österreichische Botschafter dabei von der Voraussetzung ausgehen
sollte, dass es der kaiserlichen Regierung ganz unglaublich erscheine, dass den Bischöfen in
Österreich seither eine solche Anordnung des Heiligen Vaters zugegangen ist19.
Wien, am 22. Mai 1869. [Taaffe]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 227 Ministerrat, Wien, 26. Mai 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 26. 5.), Plener 31. 5., Hasner 2. 6.,
Potocki 1. 6., Giskra 3. 6., Herbst 3. 6., Brestel; außerdem anw. Possinger; abw. Berger.
I.Mitteilung von einemErinnerungstelegrammvon Seite der Bürgerschaft vonBöhmisch-Leipa
anläßlich der vor Jahresfrist erfolgten Ah. Sanktionierung der konfessionellen Gesetze. II. Det-
to von zwei Anerkennungstelegrammen an das Gesamtministerium aus demselben Anlasse von
der Gemeinde Nixdorf und dem Teplitz-Schönauer Fortbildungsvereine. III. Einholung der
Ah. Sanktion für das Gesetz wegen Kundmachung der Reichsgesetze. IV. Wegen Einhaltung
der alphabetischenOrdnung bei der Vortragserstattung über dieMitglieder des Reichsgerichtes.
V. In derAuswanderungsfrage nachUngarn. VI. FragewegenVeräußerung vonunbeweglichen,
in der Benützung des Kriegsministeriums stehendenObjekten. VII.Wegen der Vorbereitungen
für den 300-jährigen Erinnerungstag der sogenannten Lubliner Union. VIII. Administrativ-
verordnung wegen der Geschäftssprache in Galizien.

KZ. 1457 –MRZ. 66
Protokoll des zu Wien am 26. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Minister des Innern teilte der Konferenz ein ihm von dem Bürgermeister von Böh-
misch-Leipa zugekommenes Telegramm [] mit: „[Die Bevölkerun]g von Böhmisch-Leipa []
Dankbarkeit der vor Jahresfrist erfolgten Sanktionierung der konfessionellen Gesetze und
bringt Sr. Majestät, dem allgeliebten Kaiser Franz Josef, ein dreifaches Hoch aus“.

19 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 5. 7. 1869/I.
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Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis1.

II. Der Ministerpräsident setzte die Konferenz gleichfalls von dem Einlangen zweier An-
erkennungstelegramme an das Gesamtministerium bei Gelegenheit des Jahrestages der Ah.
Sanktionierung der konfessionellenGesetze, und zwar von Seite desGemeindevorstandes des
Industrieortes Nixdorf, dann des Teplitz-Schönauer Fortbildungsvereines in Kenntnis2.

III. DerMinister des Innern gab sein Vorhaben kund, das von beidenHäusern des Reichs-
rates beschlosseneGesetz wegenKundmachung der Reichsgesetze Sr.Majestät [] Antrag auf
Ah. Sanktion unterbreiten zu wollen3.

Die Konferenz war hiemit einverstanden4.

IV.Der Justizministermachte dieMitteilung, dass er in demgemäßMinisterratsbeschlusses
erstatteten au. VortragewegenAg. Ernennung derMitglieder desReichsgerichtes die von der
Konferenz Vorgeschlagenen in dem Resolutionsentwurfe in alphabetischer Ordnung und
nur die vier Ersatzmänner [] beschlossenen Reihenfolge ange[] habe, weil die Bestimmung
des [] der Reichsgerichtsmitglieder nicht Sache der Regierung, sondern nur des Reichsge-
richtes selbst und dessen Präsidenten sein könne5.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung [] zur Kenntnis6.

V. Der Minister des Innern gab die []innen des ungarischen Ministers des Innern, dass
in dem Falle, wenn ein österreichischer Staatsangehöriger die Aufnahme in eine ungarische
Gemeinde und dadurch die Behandlung als Untertan der ungarischen Krone zu erlangen
wünscht, der einfache Entlassschein einer österreichischen Gemeinde nicht genügen, son-
dern dessen Bestätigung durch die kompetente Bezirkshauptmannschaft erforderlich sein
soll, in Gemäßheit eines früheren Ministerratsbeschlusses mit der in Abschrift beiliegenden
Note (Beilage)a an denMinister Grafen Festetics erwidern zu wollen7.

Die Konferenz war hiemit einverstanden8 .

a Das Schreiben (Abschrift) Giskras an Festetics liegt dem Originalprotokoll bei.

1 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Gemeint
sind die Gesetze v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49, alle ex 1868.

2 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden. Gemeint sind die Gesetze v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49, alle ex 1868.

3 Der Gesetzentwurf stand in MR. v. 23. 2. 1869/III undMR. v. 26. 2. 1869/III auf der Tagesordnung (beide
nicht mehr vorhanden). Auf seinen Vortrag v. 10. 3. 1869 war Giskra mit Ah. E. v. 24. 3. 1869 ermächtigt
worden, den entsprechendenGesetzentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 918/1869.
Einbringung im Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 6. 4. 1869 (180. Sitzung) 5446; zur Annahme durch
beide Häuser des Parlaments Prot. Reichsrat AH. 14. 5. 1869 (202. Sitzung) 6294.

4 Auf Vortrag Giskras v. 29. 5. 1869 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 10. 6. 1869 sanktioniert, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 2051/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 113/1869.

5 Fortsetzung desMR. v. 22. 5. 1869/I.
6 Brestel legte die nach den hier genannten Kriterien erstellte Vorschlagsliste mit Vortrag v. 26. 5. 1869 dem

Kaiser zur Genehmigung vor,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1861/1869. Fortsetzung des Gegenstandes in MR.
v. 2. 6. 1869/I.

7 Fortsetzung desMR. II v. 21. 4. 1869/V.
8 Im dem dem Protokoll beiliegenden Schreiben (Abschrift) Giskras an Festetics wurde die Notwendigkeit einer

eingehenderen Erörterung dieser Angelegenheit dargelegt. Die Bezirkshauptmannschaften waren mit Erlass
des Innenministeriums v. 5. 9. 1868, Zl. 413, ermächtigt, nicht wehrpflichtigen Auswanderern Bescheinigun-
gen über das Ausscheiden aus dem österreichischen Staatsverband auszustellen, publiziert als Verordnung des
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VI. Der Finanzminister setzte die Konferenz in Kenntnis, dass in den letzten Tagen inmeh-
reren Sitzungen des Reichsministeriums unter Beiziehung der ungarischenMinister und des
Ministerpräsidenten Grafen Taaffe, dann in seinem Beisein, und zwar zuletzt in einem Mi-
nisterrate unter dem Ah. Vorsitze die Frage wegen Veräußerung von unbeweglichen, in der
Benützung des Kriegsministeriums stehenden Objekten verhandelt worden sei, wobei das
gemeinsameMinisterium zuerst den Standpunkt des gemeinsamen Besitzes, die ungarischen
Minister aber den Standpunkt derTerritorialität angenommenhaben.DerKriegsminister ha-
be sich auf keinen bestimmten theoretischen Standpunkt gestellt, in erster Linie sich jedoch
nicht gegen den gemeinsamen Besitz ausgesprochen9.

Ihm selbst sei es bloß um die Aufstellung eines für beide Reichsteile [] Prinzipes zu tun
gewesen, [] er natürlich nichts einzuwenden gehabt hätte, wenn von der Gemeinsamkeit des
Besitzes ausgegangenworden []. [] sei dann eineFassung formuliert [], dass derKriegsminister
das [] aus dem Besitze aller am [] 1868 in seinen Händen be[findlichen Objekten] des unbe-
weglichen [] soll, so lange []Militärzwecken []. [] dies nicht mehr der Fall wäre, diese Objekte
an das Finanzärar des betreffenden Länderteiles überzugehen haben. Würde es sich aber um
Objekte handeln, die noch zu Militärzwecken gebraucht werden, die jedoch eine anderwei-
tige Verwendung finden sollen, so soll dem Kriegsminister der Ersatz des Gebrauchswertes
geleistet werden10. Der Kriegsminister habe für diesen Fall den Ersatz des Verkaufswertes an-
gesprochen, und die ungarischen Minister haben sich, um dem Kriegsminister zu gefallen,
diesemWunsche hingeneigt. Se. Majestät haben dem mit vollem Grunde entgegengehalten,
dass auf diese Weise eine ungeheure Konfusion in die Sache gebracht und eine Ingerenz aller
Vertretungskörper herbeigeführt werdenwürde, und haben SichAh. imAllgemeinen für die
Festhaltung eines gemeinsamen Eigentumes ausgesprochen. Zuletzt sei beschlossen worden,
keinen ganz prinzipiellen Standpunkt einzunehmen, sondern als Richtschnur aufzustellen,
dass, insoferne es sich um einzelne Objekte handelt, die dermal im Besitze der Militärverwal-
tung sind, von derselben aber nicht mehr benötigt werden, dieselben an das Finanzärar, und
zwar an jenes, in dessen Gebiete sie gelegen sind, überzugehen haben, dass jedoch, wenn es
sich um eine Dispositionmit irgend einem im Besitze derMilitärverwaltung stehenden, aber
für selbe nicht absolut entbehrlichenObjekte handeln würde, die Sache an die Delegation zu
bringen sei11. Er habe demweiter keine Einsprache entgegengestellt, einerseits weil er glaube,
dass die Delegationen darauf nicht eingehen werden, anderseits aber, dass die Delegationen,
wenn sie dies [] würden, durch die Annahme [] das gemeinsame Eigentum [] würden.

[]minister war der Ansicht [] wegen der daraus []ungen nicht ange[] über diesseitiges
und über ungarisches Eigentum die Delegationen gar nicht entscheiden können, deren Ge-
setzgebungsrecht im Finanzwesen sich nur auf das gemeinsame Budget erstreckt. Über sol-

galizischen Statthaltereipräsidiums v. 14. 5. 1869, Lgbl. Galizien Nr. 23/1869; es ging um die – nicht ge-
löste – Frage des Verhältnisses zwischen Cis- und Transleithanien in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, sie-
he dazuMayerhofer – Pace, Handbuch 2: 949–958. Das erwähnte Schreiben Festetics’ (v. 15. 5. 1869)
konnte unter den Beständen des Ava., IM. nicht gefunden werden.

9 Fortsetzung desMR. v. 30. 4. 1869/III. Beust hatte am 1. 5. 1869 die kaiserlicheWeisung erhalten, diese Frage
unter den genannten Bedingungen zu klären, Hhsta., CBProt. 54/1869; die Verhandlungen in GMR. v.
23. 5. 1869/I, GMR. v. 24. 5. 1869/I, GMR. v. 25. 5. 1869/I, GMR. I v. 26. 5. 1869/I, und GMR. II v. 26. 5.
1869/I,Gmr. I/1, Nr. 44, 45, 46, 47 und 48.

10 Die Beilage zum GMRProt. v. 25. 5. 1869, Grundzüge für die Behandlung des Immobilienbesitzes der ge-
meinsamenMilitärverwaltung, abgedruckt alsGmr. I/1, Nr. 46a.

11 So geschehen in GMR. II v. 26. 5. 1869/I,Gmr. I/1, Nr. 48.
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che Fragen können nach seinem Dafürhalten nur die beiderseitigen Regierungen Vereinba-
rungen treffen, und nur die beiderseitigen Vertretungen entscheiden. Es zeige sich bei dieser
Gelegenheit wieder einmal recht deutlich, dass die Ungarn mit ihren Standpunkten wech-
seln, je nachdem sich daraus für sie der größere Vorteil ergibt. Bei denGestüten haben sie den
Standpunkt des Territorialbesitzes angenommen, bei vorliegenden Objekten soll die Sache
wieder an die Delegationen verwiesen werden, natürlich, weil, wenn es sich um den Wiener
Paradeplatz handeln würde, die Delegationen dann auf den Erlös als Bedeckung im nächsten
gemeinsamenBudget greifenwürden. SeinRechtsgefühl revoltiere, wenn [] zusehen soll, wie
die diesseitigen Länderinteressen bei jeder Gelegenheit rücksichtslos verkürzt werden sollen.
Wenn es sich einmal umObjekte in derMilitärgrenze handeln wird, werdeman schon die Er-
fahrung machen, wie es die Ungarn, die jetzt schon gegen das Salzschlagen dort Einsprache
erheben,mit der Eigentumsteilung haltenwerden.DerKriegsminister habe freilich eine so ei-
gentümliche Stellung, dass er selbst bei den flagrantesten Verletzungen desWehrgesetzes von
niemandemzurVerantwortung gezogenwerdenkönnte, dennverantwortlich ist derselbenur
bezüglich der Delegationsbeschlüsse, die sich aber nur auf das Budget be[]. Dafür, dass die
Ungarn die aus gemeinsamenMitteln entstandenen, auf ihremTerritorium gelegenenGestü-
te [] legten, kann das diesseitige [] nicht verantwortlich [], weil sie dies nicht [], aber würde es
sich einer schwerenVerantwortlichkeit aussetzen, wenn es bezüglich der jetzt in Frage stehen-
den Objekte zu einer derartigen Disposition mit dem Eigentume seine Zustimmung geben
würde.

Nachdem hierüber noch eine längere Diskussion zwischen dem Finanzminister und
dem Justizminister sich ergeben und erster insbesondere darauf hingewiesen hatte, dass die
Schwierigkeit wegen derGestüte von der diesseitigenDelegation dadurch hervorgerufenwor-
den sei, weil sie die Gestüte als keineMilitär- und daher als keine gemeinsame Angelegenheit
erklärt hat, setzte der Ministerpräsident diesen Gegenstand, den der Ministerrat vorläufig
zur Kenntnis nehmen wolle, von der Tagesordnung ab, weil die Zeit schon vorgerückt war
und er es für notwendig hielt, die galizischen Angelegenheiten mit Zuziehung des eben in
Wien anwesenden Statthaltereileiters Ritter v. Possinger vor allem zur Sprache bringen zu
lassen12.
VII. Der Minister des Innern referierte über die von dem Statthaltereileiter in Lemberg
erstattete Anzeige, dass Vorbreitungen getroffen werden, um am 31. August l. J. den drei-
hundertjährigen Erinnerungstag des in der Geschichte Polens Epoche machenden Aktes der
sogenannten Lubliner Union auf das feierlichste zu begehen13.

Bereits habe sich auch schon die Presse des Gegenstandes bemächtigt, und es [] nicht
zu zweifeln, dass dieser Gegenstand, der eine historische Unterlage [], politisch ausgebeutet
werdenwürde.DasmaterielleObjekt einer solchen [] wäre auch nicht bloßGalizien, sondern
auch Posen und das alte Kongreßpolen. Der Statthaltereileiter bemerkte, dass [] Abwicklung

12 Taaffe ersuchte Brestel mit Schreiben v. 25. 6. 1869, auf der Grundlage der im GMR. II v. 26. 5. 1869/I ge-
troffenen Vereinbarungen mit seinem ungarischen Amtskollegen weitere Verhandlungen zu pflegen, worauf
Brestel demMinisterpräsidenten mit Schreiben (K.) v. 8. 7. 1869 erwiderte, dass, da von Fall zu Fall einzeln
zu verfahren sei, kein förmliches Abkommen zwischen den beiden Reichsteilen und demnach auch keine weite-
ren Verhandlungen notwendig seien, alles in Fa., FM., Präs. 2194/1869.

13 Possinger hatte wiederholt über die geplante Feier berichtet und um Verhaltensmaßregeln ersucht, Ava., IM.,
Präs. Nr. 1154, 1501, 1665 und 2111, alle ex 1869 alle im Sammelakt, Ava., IM., Präs. Nr. 3404/1869. Zur
Lubliner Union, der Gründung der polnisch-litauischen Adelsrepublik, siehe Butterwick, Polish-Lithua-
nianMonarchymit komparativer Analyse und weiteren Literaturhinweisen.
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einer solchen Feier[] öffentliche Volksversammlungen [] werden, um die Agitation []lichst
weitgreifende [] erhöhen, und dass bei Entscheidung der Frage, ob diese Feier zu bewilligen
sei oder nicht, nicht nur die BestimmungenderGesetze über dasVereins- undVersammlungs-
rechtmaßgebend sein, sondern auch internationaleRücksichten in dieWaagschale fallenwer-
den, weshalb er bitten müsse, ihm die Anschauungen der kaiserlichen Regierung in dieser
Richtung bekannt geben zuwollen, um hievon nachMaßgabe der weiteren Entwicklung des
Programmes dieser Feier einen den Intentionen der Regierung entsprechenden Gebrauch
machen zu können. Er habe nicht unterlassen, hierüber den Reichskanzler um Mitteilung
seiner Meinung zu ersuchen, welcher in dem Antwortschreiben in Erinnerung brachte, dass
er unlängst, als er aus Anlaß von Erörterungen über galizische Fragen im Ministerrate seine
Ansicht dahin auszusprechenGelegenheit gefunden habe, dass er von seiner Seite gegenKon-
zessionen, die derMinisterrat an [] auf dieAutonomie des Landes zu empfehlen geneigt wäre,
keine Einwendungen zu erheben fände und dass er für den Fall, als Russland, was wohl kaum
vorauszusetzen wäre, mit Einstreuungen dagegen auftreten sollte, von seinem Standpunkte
aus nicht unterlassen würde, jede unberechtigte Einmischung abzulehnen und die für das In-
land getroffenen Verfügungen nötigenfalls nach außen zu vertreten14. Anders stelle sich aber
der Fall der gegenwärtigen Frage dar. [] würden durch das beabsichtigte Lubliner Unions-
fest nicht nur Reminiszenzen aus der Geschichte des ehemaligen selbständigen Polenreiches
[] und dadurch das höchst [] polnische Gemüt auf die []lichste Weise agitiert, sondern []
auf die neu belebte Absicht [] Veränderung in [] gewiesen, die eine [] Demonstration gegen
Russland nicht in Abrede stellen ließen, und es könne sich hier wohl nicht erst um Expek-
torationen, Ausschreitungen u. dgl. beim Feste selbst handeln, denen auf repressivemWege
zu begegnen wäre, sondern es liege das Feindselige der Sache schon unverkennbar in der Na-
tur derselben. Der Reichskanzler meint daher, dass er bei dieser Sachlage auch nicht in der
Lage wäre, einer ganz berechtigten eventuellen Interpellation einer befreundeten ausländi-
schen Regierung entgegen zu treten, und er müsse daher vom Standpunkte einer friedferti-
gen versöhnlichen Politik dem Auslande gegenüber das größte Gewicht darauf legen, dass
der Idee des Lubliner Unionsfestes von den betreffenden Behörden rechtzeitig ein Damm ge-
setzt werde. Dem Reichskanzler erscheint eine derartige Maßregel umso begründeter, als es
ja bei einiger [] den Arrangeurs dieses Festes einleuchtenmuss, dass sie durch ihr Beginnen ja
nur den Anstoß geben würden, damit die russische Regierung sich genötigt sehe, gegen die
dortigen Polen mit aller Herbheit vorzugehen, wodurch die Lage derselben nur durch ihre
Stammesbrüder selbst verbittert würde. Bei dieser Sachlage glaubte der Minister des Innern
beantragen zu sollen, dass dem Statthaltereileiter zu bedeuten wäre, das Lubliner Unionsfest,
bei dem es sich umVolksversammlungen undUmzüge handeln wird, nach den betreffenden
Bestimmungen der Gesetze über das Vereins- und Versammlungsrecht, [] weil hiedurch das
öffentliche Wohl [] würde, zu verbieten.

Der Statthaltereileiter Ritter v. Possinger fügte noch bei, dass [] noch umso größer
werden [] die polnischen Zeitungen []ken, damit bei dieser []ischer Akt geschaffen []it gegen
die Teilung Polens protestiert werde. Über Anfrage bemerkte er weiters, dass das Gesuch um

14 Giskra hattemit Schreiben v. 20. 5. 1869 Beust die Anfragen und Berichte Possingers übermittelt und umMei-
nung des Reichskanzlers ersucht, Hhsta., PA. XL 129, Fasz. Correspondenz mit dem cisleithanischen Mi-
nister-Präsidenten.Mit Antwortschreiben v. 22. 5. 1869 an Giskra entwickelte Beust seine – hier wiedergege-
benen – Ansichten,Ava., IM., Präs. Nr. 2201/1869 inAva., IM., Präs. Nr. 3404/1869.
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Bewilligung zur Abhaltung dieser Feier noch nicht eingebracht sei und dass das Festkomitee
unter demVorsitze des Präsidenten des demokratischenVereinesDr. Smolka sich in Lemberg
konstituierte und aus 30Mitgliedern bestehen soll.

Der genannte Statthaltereileiter gab es übrigens als möglich zu, dass in dem Falle, wenn
er in geeigneter Weise transpirieren lassen könnte, dass die Bewilligung zur Abhaltung die-
ser Feier von der Regierung nicht erteilt werden wird, das Gesuch um die Bewilligung der
Abhaltung dieses Festen gar nicht gestellt werden wird.

Die Konferenz einigte sich sohin, dass der Polizeidirektor in Lemberg anzuweisen wäre,
die hierauf einschlägigen Einschreiten wegen Abhaltung von Volksversammlungen, Umzü-
gen u. dgl. mit der kurzenMotivierung[], als dem öffentlichenWohle gefährlich im Sinne des
gedachten Gesetzes ablehnend zu erledigen und dass auch die galizische Statthalterei, wenn
die Sache im Rekurswege an sie gelangen würde, den Bescheid der Polizeidirektion aus dem-
selben Grunde zu bestätigen habe und dass, falls die Sache in letzter Instanz an das Minis-
terium des Innern gelangen sollte, es jetzt noch als eine offene Frage anzusehen sei, ob man
bei der Ablehnung des Ministerialrekurses bei dem Abweisungs[] beiden ersten Instanzen
bleiben oder die Ablehnungsgründe [] amplifizieren solle. Weiters beschloss die Konferenz,
den Statthaltereileiter zu ersuchen, schon in konfidentieller Weise die betreffenden Persön-
lichleiten [] zu lassen, dass die Feier [] Regierung nicht bewilligt []. [] Anfrage erklärte [] im
Ministerrate bekannt gewordenen mündlichen Weisungen mit Verzicht auf eine besondere
Erledigung seines Anfrageberichtes für genügend15.
VIII. Der Ministerpräsident brachte hierauf die vomMinisterrate beschlossene Verordnung
wegen der Geschäftsspracheab in Galizien in Gegenwart des Statthaltereileiters v. Possinger
zurBeratung, undderMinister des Innernbemerkte, dass er demgenanntenStatthaltereilei-
ter den Beschluss des Ministerrates, dass die Anordnung zu erlassen sei, sowie eine Abschrift
derselben zur Informierung mit dem Bemerken mitgeteilt habe, dass es zunächst nur mehr
auf die Erwägung über die Fixierung des Zeitpunktes, zu welchem dieselbe in Wirksamkeit
treten soll, ankomme16.

Ritter v. Possinger bemerkte sohin, dass er, wenngleich es sich nach der dargestellten
Sachlage nicht mehr um die Frage, ob die Einführung der polnischen Sprache als Geschäfts-
sprache für den inneren Dienst der galizischen Behörden und den Verkehr derselben mit
anderen Behörden zulässig sei oder nicht, sondern nur darum handelt, wie beziehungswei-
se mit welchem Zeitpunkte die bereits beschlossene und entworfene Ministerialverordnung
in Wirksamkeit zu setzen sei, sich dennoch zur Beleuchtung des Gegenstandes einige kurze
Bemerkungen vorzutragen erlauben müsse, um wenigstens darüber die Beruhigung zu ha-
ben, dass eine so wichtige und folgenschwere Maßregel nur nach reiflicher und [] Erwägung
der maßgebenden Verhältnisse getroffen wurde. Vor allem könnte es als feststehend [ange-

b Liegt dem Protokoll bei.

15 Nachdem Beust mit Schreiben (K.) v. 18. 6. 1869 Taaffe um Auskunft über die Haltung der Regierung in
dieserAngelegenheit ersucht hatte, teilte ihmTaaffemit Schreiben v. 19. 6. 1869die Beschlüsse desMinisterrates
v. 26. 5. 1869 mit, alles in Hhsta., PA. XL 129, Fasz. Correspondenz mit dem cisleithanischen Minister-
Präsidenten.DemoffiziellenAnsuchen umdie Bewilligung einer großen Feier der LublinerUnionwurde nicht
stattgegeben; die statt dessen abgehaltenen kirchlichen Hochämter, Aufschütten eines Gedenkhügels, feierliches
Diner, Illuminationen in Lemberg und Krakau verliefen weitgehend friedlich, siehe dazu Ava., IM., Präs.
Nr. 3009, 3077, 3208, 3377 und 3404, alle ex 1869 inAva., IM., Präs. 3404/1869.

16 Fortsetzung desMR. v. 22. 5. 1869/II.
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sehen werden], dass jene Verordnung durch [kein] tatsächliches Bedürfnis begründet [ist].
[Die] Geschäftssprache der galizischen []parteien findet be[reits] unter Berücksichtigung []
der Landessprachen und namentlich der polnischen Sprache statt. Wenn daher die Verord-
nung dennoch erlassen wird, so stellt sie sich bloß als eine Konzession zugunsten der polni-
schenNationalsache dar und wird natürlich alle jene Konsequenzen haben, welche imAllge-
meinen jede lediglichnationalenBestrebungen gemachteKonzessionunter denobwaltenden
Verhältnissenmit sich bringt. Die durch polnisch nationale Prätentionen bereitete Schwierig-
keit und die Exklusivität gegenüber dem streng österreichischen Standpunkte erhält somit
einen noch festeren Boden, und wenn von Seite der polnischen Nationalpartei die Anforde-
rung besonderer Konzessionen unter Hinweisung auf die Eigentümlichkeiten der Provinz
begründet wird, so ist nicht zu übersehen, dass eben durch die Polonisierung der Administra-
tion in Galizien eine solche Eigentümlichkeit geschaffen wird, aus welcher man sicher nicht
verabsäumen wird, die Berechtigung neuerlicher Konzessionen abzuleiten.

Das zweiteMoment, das er berührenmüsse, betrifft die Stimmungdes galizischenLand-
volkes. Der dortige Landmann ist wie jeder andere streng konservativ und steht im öffentli-
chen Leben an jener Seite, wo die faktische Macht ist. Eine besondere Eigentümlichkeit des
galizischen Bauern liegt jedoch darin, dass er in sozialer Beziehung den sogenannten Her-
ren – worunter er [] die Polen versteht – mit unüberwindlichemMisstrauen begegnet, dann
[] nichts so sehr perhorresziert, [als] den Übergang der Regierungsgewalt in die Hände der
in den [Kreis? Bezirks?]vertretungen vorwiegend repräsentierten polnischen Nationalpartei,
[] nachdem die fragliche Verordnung insbesondere eine äußerliche Behandlung der adminis-
trativen [Verhältnisse] im Lande, namentlich [hinsichtlich] der Aufschriften der [Ämter] []
bedingt, nicht selten [] der Bedeutung der ein[] Landmanne in der Richtung begreiflich zu
machen suchen werden, wienach jetzt an die Stelle der österreichischen Regierung die polni-
scheRegierung getreten, die der Landmann als sein höchstesUnglück betrachtet. Eine solche
Stimmung herrscht nicht nur beim ruthenischen, sondern auch beim masurischen Bauern,
und er glaube diesenUmstanddeshalb nichtmit Stillschweigenübergehen zu sollen,weil jene
neue Einrichtung unter dem Landvolke möglicherweise solche Kundgebungen veranlassen
wird, welche geeignet sein können, der Regierung erhebliche Verlegenheiten und Schwierig-
keiten zu bereiten.

Das dritte Moment bezieht sich auf die ruthenische Frage. Es ist Tatsache, dass im Lan-
de neben den Polen eine noch zahlreichere ruthenische Bevölkerung besteht und dass eben
in neuester Zeit anlässlich der Vorbereitungen zur Lubliner Unionsfeier17 eine Seite der pol-
nisch-demokratischen Partei der Bestand der besonderen [] Nationalität und Sprache offen
prononciert wird, um eine Annäherung zwischen den Polen und Ruthenen zu erzielen. Es
dürfte daher nicht ein Leichtes sein, den Vorwurf der Verletzung der im Staatsgrundgesetze
allenNationalitäten gewährleistetenGleichberechtigung ihrer Sprache imAmte18 zu entkräf-
ten, wenn nur die polnische Sprache als privilegierte Geschäftssprache der Behörden gesetz-
lich eingeführt werden wird. Wenn ferner den Ruthenen – zum Teile nicht mit Unrecht –
russische Sympathien zum Vorwurfe gemacht werden, dann ist es sicher anzunehmen, dass
die Ruthenen in dieser Maßregel eine Vergewaltigung ihrer Nationalität sehend neben []gen
offenen Kundgebungen ihrer []ung insbesondere auch aus [] Sympathien keinen Hehl ma-

17 Siehe dazu zuletzt TOP VII.
18 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 19.
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chenwerden. [], die er be[] die unglücklichen [] in der politischenVerwaltung als auchbei den
Gerichten und insbesondere bei den Finanzbehörden der neuen Einrichtung wegen Nicht-
kenntnis der polnischen Sprache zumOpfer fallen werden.

Wenn nun angesichts der dargestellten, sehr beachtenswerten Momente die beabsich-
tigte Maßregel in Ausführung tritt, so möge man wenigstens darüber nicht den geringsten
Zweifel hegen, dass die Aktion der kaiserlichen Regierung in Galizien nur unter der Bedin-
gung eine mögliche gedacht werden kann, wenn man sich vollkommen verlässlicher und der
Regierung treu ergebener Organe versichert, ist dies nicht der Fall, so hört jede Aktion der
Regierung in Galizien auf. Die bloß aus politischenRücksichten gewährte Polonisierung der
Administration in Galizien wird auch im Beamtenstande eine rege politische Zersetzung zur
unaus[bleiblichen] Folge haben, dahermitGrund zur Besorgnis ist, dass dieRegierung in trü-
ben und bewegten Zeitverhältnissen − deren Eintritt in Galizien nicht außer dem Bereiche
naher Möglichkeit liegt − der Verlässlichkeit der Organe nicht sicher, kaum in der Lage sein
wird, die gesetzliche Ordnung unter allen Verhältnissen und Umständen zu wahren. Diese
Erwägungen hielt er sich verpflichtet wenigstens in allgemeinenUmrissen zu berühren, unge-
achtet sie nunmehr, wo dieMaßregel als eine definitiv beschlossene dasteht, [] nichtsmehr zu
ändern ge[eigne]t sind. In Bezug auf denZeitpunkt der []ung derMaßregel sei er derAnsicht,
dass, wenn sie einmal ge[]werden soll, esmehr oder [] gleichgiltig bleibt, ob diese [] 1. Septem-
ber l. J. [] Jänner 1870 zu []. Was noch die Fassung der Verordnung und namentlich des § 1
betrifft, so erlaube er sich darauf aufmerksam zumachen, dass vielleicht kein geeigneterer An-
lassmehr sich sobald ergebendürfte, die Stellung des galizischenLandeschulrates klarzulegen,
wie der vorliegende.Diese Behörde hat sich auf einen ganz unstatthaften Standpunkt deshalb
gestellt, weil sie beharrlich die Anschauung festhält, dass sie demMinisterium nicht unterge-
ordnet sei, sondern die höchste Instanz im galizischen Unterrichtswesen bilde, gegen deren
Aussprüche und Verfügungen kein Rekurs oder Beschwerdezug mehr zulässig sei. Der gali-
zische Landesschulrat hat dieser unstatthaften Anschauung in einem förmlichen Beschluss
Ausdruck gegeben, gebärdet sich als eine streng autonome Behörde, verleugnet [gänzlich]
und unbedingt den Charakter einer Regierungsbehörde, als welche allein er jedoch sowohl
nach seiner Einsetzung als auch insbesondere nach dem Sinne der bezüglichen Landtagspeti-
tion angesehen werden kann19.

Der Ministerpräsident meinte, dass im § 1 dann ausdrücklich anzuführen wäre: „der
demMinisterium für Kultus und Unterricht unterstehende Landesschulrat etc.“

Der Statthaltereileiter v. Possinger [], dass demvorschwebendenZweckenochbesser
entsprochen würde, wenn im § 1 gesagt würde: „der demMinisterium für Kultus undUnter-
richt unterstehende k. k. Landesschulrat, die k. k.Gerichte etc.“ – obgleich er nicht verhehlen
könne, dass die Verordnung, wenn sie so hinausgeht, wegen des Landeschulrates aufgegriffen
werden [].

Der Unterrichtsminister erklärte sich []sierung einver[standen], [] mit dem Regula-
tive für den galizischen Landesschulrat vollkommen im Einklange steht, nach welchem der
Wirkungskreis des Landesschulrates im Schulwesen jener ist, der früher der Statthalterei zu-
gestanden ist. Dass Geschrei über die fragliche Fassung entstehen könne, sei möglich, man

19 Zum erwähnten Beschluss des galizischen Landesschulrates siehe MR. v. 28. 5. 1869/I Anm. 5. Zur Stellung
und (Eigen)Definition des bereits 1867 eingerichteten Landesschulrates (Lgbl. Galizien Nr. 12/1867) siehe
Grodziski, Der Landtag Galizien, 2144, Anm. 47, 2156, Anm. 73; Bartel, Landesschulrat, 347 ff.
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brauche es aber nicht zu scheuen, weil man sich auf dem gesetzlichen Boden bewegt und es
wirklich Not tut, den Übergriffen des Landesschulrates einen Damm zu setzen und diesfalls
wieder in die gesetzliche Bahn einzulenken.

Der Justizminister meinte, dass, wenn ja die fragliche Verordnung einen politischen
Erfolg haben sollte, wovon er sich nicht viel verspreche, derselbe durch den heute angeregten
Beisatz wegen des Landesschulrates vollständig paralysiert sein werde.

Der Ackerbauminister hielt, wenn man das glaube, es für notwendig, den fraglichen
Beisatz noch in genauere Erwägung zu ziehen.

Der Justizminister bemerktweiters, dass er nicht geglaubthabe, dass bei denGerichten
die Kenntnis der polnischen Sprache so wenig verbreitet sei. Wenn dies der Fall wäre, könnte
er sich nicht dafür aussprechen, dass dieVerordnung bei denGerichten schon vom 1. Septem-
ber inWirksamkeit treten soll, weil sich sonst einGerichtsstillstand ergeben könnte, denman
nicht herbeiführen dürfe. Er müsste sich dann vielmehr für den 1. Jänner 1870 bezüglich der
Gerichte erklären. Es unterläge aber selbst dieserTermin großenSchwierigkeiten,weil er nicht
wüsste, wie er sich bei der gesetzlich gewährleisteten Unabsetzbarkeit der Richter gegen jene
benehmenmüsste, die bis dahin nicht imstandewären, in polnischer Sprache zu amtieren, da
man doch nicht mit Disziplinaruntersuchungen gegen sie dieserwegen [vorgehen könne].

Statthaltereileiter von Possinger bemerkte []keit weniger [] schon teilweise in pol-
nischer Sprache amtiert wird, als bei den Finanzbehörden ergeben wird, für welche aber die
Verordnung erst nach drei Jahren wirksam werden soll.

Der Ministerpräsident glaubte, dass das größte Gewicht auf die sogleiche Erlassung
der Verordnung gelegt werden müsse, weil der gute Eindruck derselben sich nur dann erge-
ben wird, wenn sie zur Zeit des Zusammentrittes des Landtages wenigstens zum Teile schon
in Aktivität gesetzt ist. Es kommt zunächst darauf an, zu zeigen, dass das Ministerium für
Galizien etwas tun wolle, und wenn ja, was er aber nicht besorge, die frühere Einführung der
Verordnung bei den Gerichten Schwierigkeiten unterliegen sollten, so möge man den Wirk-
samkeitstermin für die politischen Behörden mit 1. September l. J., für die Gerichte aber mit
1. Jänner 1870 festsetzen.

Der Minister des Innern erklärte, dass es ihm widerstrebe, bezüglich der politischen
Behörden und der Gerichte in einer Verordnung zweierlei Termine festzusetzen, da doch
nicht anzunehmen ist, dass der dreimonatliche Unterschied ausreichen wird, um die Rich-
ter zur Amtierung in polnischer Sprache zu befähigen.

Der Finanzminister bemerkte, dass er bezüglich der Finanzbehörden damit befriedi-
get sei, dass den Finanzbeamten in der Verordnung ein dreijähriger Termin offen gehalten
wurde; was die Beamten der übrigen Verwaltungszweige betrifft, so sei es zunächst Sache der
betreffenden Ressortminister, die Einführungstermine in Überlegung zu ziehen. Das müs-
se er jedoch zugeben, dass die Sache den Wert einer ungleich höheren Demonstration habe,
wenn sie im kürzeren Termine [] wird.

Der Ministerpräsident fand hierauf [] die Sitzung []setzung der [] Gegenstand für
übermorgen eine neuerliche Sitzung anzuberaumen20.
Wien, am 26. Mai 1869. Taaffe
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1869.
Franz Joseph.

20 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 28. 5. 1869/I.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 28. 5.), Plener 2. 6., Hasner 4. 6.,
Potocki 3. 6., Giskra 4. 6., Herbst 5. 6.; außerdem anw. Possinger; abw. Brestel, Berger.
I. Verordnung über die Amtssprache der Behörden in Galizien. II. Graf Skarbeksche Theater-
stiftung. III. Ernennung des Notars Julian Szemelowski zum Bürgermeister in Lemberg.

KZ. 1458 –MRZ. 67
Protokoll des zu Wien am 28. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
I.DerMinisterpräsident nahmdieBeratungüber dieVerordnungbetreffenddieAmtsspra-
che bei denBehörden inGalizien [], dass in dem []Ministerrate zu § 1wegen des Landesschul-
rates zwei Amendements gestellt worden seien, bezüglich welcher ein Beschluss noch nicht
gefasst worden sei1.

Nach dem ersteren sollte in § 1 die Einschaltung gemacht werden: „dann der dem Mi-
nisterium für Kultus und Unterricht unterstehende Landesschulrat“; nach letzterem diese
Einschaltung aber lauten: „dann der dem Ministerium für Kultus und Unterricht unterste-
hende k. k. Landesschulrat“. Über die erstere Einschaltung seien sämtliche Stimmen schon
so ziemlich einig gewesen, es dürfte sich daher nur darum handeln, ob man auch noch die
weitere Einschaltung des „k. k.“ für unbedingt notwendig halte, zumal die Besorgnis ausge-
sprochen wurde, dass hiedurch eine Verstimmung hervorgerufen und der günstige Eindruck
der Verordnung paralysiert werden könnte.

Der Unterrichtsminister meinte, dass, wenn der Beisatz „dann der demMinisterium
für Kultus und Unterricht unterstehende Landesschulrat“ aufgenommen wird, es irrelevant
sei, ob dann auch das „k. k.“ beigefügt wird, denn demGalizianer werde jedenfalls der erstere
Beisatz der unangenehmere sein, während der Umstand, dass der Landesschulrat als ein kai-
serlich-königlicher bezeichnetwird, ihnen gleichgiltiger ist. Da es daher in derWirkung einen
geringen Unterschied begründen wird und die Wirkung durch den weiteren Beisatz „k. k.“
nicht unangenehmer gemacht wird, glaube er, dass die Einschaltung im Sinne des letzteren
Amendements gemacht werden soll.

Der Statthaltereileiter v. Possinger bemerkte, dass er den Antrag im Sinne der letzte-
ren Alternative deshalb gestellt habe, weil der Landesschulrat von Galizien jener Körper ist,
der die größten Schwierigkeiten in der Administration [] bereitet. Schon Graf [] habe es er-
kannt, dass der Landesschulrat ihm über den Kopf [] dass derselbe darauf [] Rechte als Präsi-
dent [] zu schmälern. []chend, dass der Landesschulrat als eineRegierungsbehörde instituiert
worden ist, habeman dahin getrachtet, aus demselben infolge vonKompromissen etwas ganz
anderes zu machen, und zwar einen vollständig autonomen, dem Einflusse der Regierung
gänzlich entrückten Körper, der unter fortgesetzten Emanzipationen allmählig das werden
sollte, was imWunsche der polnischenNationalpartei liegt, eine ArtWielopolskische Eduka-
tionskommission2. Zu dieser Gestaltung der Dinge habe auch beigetragen, dass es verlautete,
Graf Beust habe zur Zeit, als er als Ministerpräsident auch das Ministerium für Kultus und
Unterricht leitete, mit den Polen Verhandlungen über noch weiter gehende Zusicherungen
auf dem Gebiete des Unterrichtswesens in Galizien angeknüpft3.

1 Fortsetzung desMR. v. 26. 5. 1869/VIII.
2 Zum galizischen Landesschulrat sieheMR. v. 26. 5. 1869/VIII, Anm. 19.
3 Siehe dazuRumpler, Parlament und Regierung, 673mit weiterführenden Literaturhinweisen.
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Der Ministerpräsident klärte diesbezüglich auf, dass damals den Polen, um sie zum
Eintritte in den Reichsrat zu bewegen, ein Landesschulrat zugesichert worden sei, dass aber
besondere Verhandlungen im Detail nicht gepflogen worden seien.

Ritter v. Possinger bemerkte weiters, dass er, als er die Leitung der Statthalterei über-
nahm, denMitgliedern des Landesschulrates vorgestellt habe, dass er ein Beamter, einMann
der Administration sei und als solcher seine Pflichten kenne und dass er sie ersucht habe, sich
ihren statutarisch bestimmten Wirkungskreis gegenwärtig zu halten, da es durchaus nicht
angehe, dass eine vollziehende Behörde, die der Landesschulrat ist, Opposition treibt und da-
durch ihren [] Boden schwächt, und zwar umso [mehr], [] da der Landesschulrat berufen,
[] kaiserlichen Behörden Befehle zu []. Er habe ihnen auch vorgehalten, dass bei Fortsetzung
des eingeschlagenen [Weges] es dazu kommen könnte, dass die Bezirkshauptmannschaften
dem Landesschulrat [den Gehorsam] künden. [] habe er sich Ruhe [] Landesschulrat habe
[]schen Angelegenheiten ordnungsgemäß an das Ministerium seine Berichte erstattet. Infol-
ge der Wendung, die die Verhältnisse über die galizische Resolution angenommen haben4,
habe sich jedoch die Aktion der auf Autonomie abzielendenMitglieder des Landesschulrates
in letzterer Zeit freier gestaltet und man habe gewisse Fragen aus dem Reglement herausge-
griffen und dieselben einseitig zum Gegenstand eines Beschlusses gemacht. So habe man, da
man sah, dass er als Präsident des Landesschulrates infolge erhaltenerWeisungen Berichte an
das Ministerium erstattete, förmlich beschlossen, dass der Landesschulrat demMinisterium
nicht untersteht. Er habe diesen Beschluss aus dem Grunde nicht sistiert, weil der Landes-
schulrat zugleich beschlossen hatte, hierüber einen Bericht an das Unterrichtsministerium
zu erstatten. Inzwischen habe er erfahren, dass man die Sache nun trainieren wolle und dass
diese Vorlage mit denMotiven nicht so bald an dasMinisterium gelangen dürfte. Damit wei-
ters die Vorlagen an das Ministerium nicht in Form von Berichten gelangen, habe der Lan-
desschulrat weiters beschlossen, dass jede Angelegenheit an den vollen Ratstisch zu bringen
und die betreffende Ausfertigung nicht an das Ministerium für Kultus und Unterricht, son-
dern an die Person desMinisters abzusenden und von einemMitgliede des Landesschulrates
zu kontrasignieren sei5. Er habe diesen einen Akt des Misstrauens involvierenden Beschluss
nicht [sistiert], weil er erklärt habe, dass er sich an das provisorische Reglement pflichtgemäß
halten werde, in [] an nicht durch Spezialbeschlüsse [] Ministerium gar nicht bekannte [],
hineinlegen könne. []gten der gal[izische] [] Boden stellt, [] nicht zu halten [] dem Grund-
satze principiis obsta notwendig erscheint, dass volle Klarheit in der Sache herrsche, könne er
es nur für zweckmäßig und geboten erachten, dass die Titulatur des Schulrates als eines kai-
serlich-königlichen, wie sie auch von demMinisterium fortwährend gebraucht wird, auch in
der Verordnung, um deren Erlassung es sich handelt, gebraucht werde.

Der Ackerbauminister meinte, dass sich in der Diskussion über den Landesschulrat
zu weit eingelassen wurde, da jetzt doch nicht die Frage über die Reorganisierung des Lan-
desschulrates beraten werden soll und es sich nur darum handelt, den Landesschulrat in den
§ 1 der Verordnung einzubeziehen, dabei aber eine Stilisierung aufzufinden, die nicht alle
möglichen Deutungen zulässt und Missstimmung hervorzurufen geeignet wäre und damit
den guten Eindruck vollständig verwischen würde, welchen die übrigen Bestimmungen, wie

4 Zur galizischen ResolutionMR. v. 5. 5. 1869/XII.
5 Mit Schreiben v. 29. 5. 1869 hatte dann der galizische Landesschulrat seine diesbezüglichen Beschlüsse v. 17. 4.

und 29. 5. 1869 Hasner offiziell mitgeteilt; Hasner wies in seiner Antwort v. 28. 7. 1869 die darin geäußerten
Ansichten entschieden zurück, alles inAva., CUM., Unterricht, allg. 5931/1869.
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zu hoffen, hervorbringen könnten. Er könne daher nur nachdrucksamst empfehlen, dass sich
für eine solche Fassung geeinigt werdenwolle, die das Prinzip sicherstellt, ohne dabei Verstim-
mung zu erzielen.

Der Justizminister stellte stante concluso, dass die Verordnung erlassen werden soll,
den Antrag, im § 1 zu sagen: „dann der k. k. Landesschulrat und die k. k. Gerichte usw.“ Dass
gesagt werde, „der demMinisterium für Kultus undUnterricht unterstehende etc.“, sei näm-
lich nicht notwendig. Es sei bei den übrigen der genanntenMinisterien der Ausdruck „unter-
stehend“ nur deshalb in Anwendung gekommen, weil man doch nicht alle den Ministerien
unterstehendenBehörden [undÄmter] einzeln aufführen konnte. [DenZusatz] „k. k.“ halte
er aber für [notwendig], weil sonst eine Fassung ge[wählt würde], die der Frage präjudizieren
könnte. [Das] „k. k.“ drücke aber [aus, dass der] Landesschulrat keine [], [sond]ern als eine
im [Sinne der Regierungs]gewalt amtierende Behörde demMinisterium unterstellt sei, weil
nach dem Staatsgrundgesetze der Kaiser die Regierungsgewalt durch verantwortliche Minis-
ter übt.

DerUnterrichtsminister gab zu, dass dieWeglassungdes erstenPunktes ausOpportu-
nitätsrücksichten als notwendig erkannt werden könne. Er wolle sich daher, obwohl im Be-
wusstsein, dass dann das Odium ausschließend auf ihn fallen wird, wohl herbeilassen, dem
Vermittlungsantrage des Justizministers beizustimmen, jedoch, damit er in seiner Stellung,
die er gegenüber dem galizischen Landesschulrate einnehmen zu müssen glaube, nicht des-
avouiert werden könne, nur unter der Bedingung, dass derMinisterrat in einem zu Protokoll
zu nehmenden Beschlusse ausdrücklich erklärt, dass der Landesschulrat eine k. k. Behörde
und als solche demMinisterium für Kultus undUnterricht unterstellt sei und dass die Regie-
rung diesen Standpunkt fortan als den bei allen [Fäll]en maßgebenden zu betrachten habe.
Der Ackerbauminister erklärte sich hiemit vollkommen einverstanden.

Der StatthaltereileiterRitter v. Possinger bemerkte, dass es nach seinemDafürhalten
keine unglücklichere Administration als in Galizien gebe, wenn trübe Verhältnisse eintreten.
Wenn er sich gegen die eine oder die andere Richtung, die man einschlagen wolle, entschie-
den ausspreche, so geschehe das, weil er sich stets auf den österreichischen Standpunkt stelle.
Wenn die Strömung dahin geht, dass man den Landesschulrat polonisieren oder autonom
machen will, könnte er nur wünschen, dass man die Ausführung [den Händen] eines polni-
schen Statthalters übergeben möge, obwohl er einsehe, dass es unter den dermaligen Verhält-
nissen schwer fallen wird, einen [] Statthalter zu finden, der [] [Inte]resse vor Augen hat, da-
bei [] Regierung gut bedient. [] übergehend [] auf die akademischen Behörden aufmerksam
machen, dass es nicht schaden könnte, die bei den Universitäten befindlichen Bibliotheks-
direktionen als Behörden zu gebrauchen und daher im Eingange auch zu sagen: „die dem
Ministerium für Kultus und Unterricht unterstehenden Behörden und Ämter“. Der Drang
dieser Ämter, sich der polnischen Geschäftssprache zu bedienen, sei vorhanden, und es seien
auch schonAnfragen bei ihm gestellt worden, ob er dies erlaubenwürde. Es wäre auch in der
Tat nicht abzusehen, warum, wenn man den lf. Behörden erlaubt, polnisch zu korrespon-
dieren, gerade die bezeichneten Ämter die polnische Korrespondenz in deutscher Sprache
erwidern müssten.

Der Justizministermeinte, dassman sich in ein solchesDetail in derVerordnung nicht
einlassen könne, weil man sonst auch für die technischen Akademiena Bestimmungen erlas-
sen müsste. Ausnahmen könne man überhaupt in die Verordnung nicht hineinnehmen, das

a KorrekturHerbsts ausÄmter.
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hätte aber auch mit den Administration wenig zu tun. Wenn die Krakauer akademische Be-
hörde Korrespondenzen in polnischer Sprache beantwortet, so brauche man das nicht zu
rügen, die Korrespondenzmit demMinisterium ist deutsch geblieben und das sei dieHaupt-
sache.

Der Minister des Innern bemerkte, auf den Gegenstand der Beratung – die Einschal-
tung für § 1 – wieder einlenkend, dass es ihm nicht zusagen [], durch die Aufnahme des
Passus „dem Ministerium für Kultus und Unterricht unterstehende“ ganz nebenbei in der
fraglichen Verordnung die prinzipielle Frage rücksichtlich des Landesschulrates zu verfügen.
Unter der Voraussehung, dass derMinisterrat darüber schlüssig wird [] Standpunkte der Re-
gierung [] Landesschulrat in Galizien eine [] solche dem Minister[], würde auch [] [Abän-
der]ungsantrag des Justizministers aussprechen. Eine vollständigeKlarheit der Ansichten der
Minister über dieses Verhältnis erscheine ihm aber unbedingt notwendig, nachdem die Frage
durch die Aktion des Landesschulrates eine ganz nebelhafte Gestalt angenommen hat, und
weil der Landesschulrat nach der von ihm aufgestellten Fiktion, nach welcher er weder ei-
ne autonome noch eine Regierungsbehörde wäre, da er sich weder dem Landesausschusse
noch demMinisterium unterstellt, vermeint eine rein absolute, in das Staatsgefüge gar nicht
einzuschaltende Behörde wäre, was bezüglich eines Exekutivorganes, das der Landesschulrat
unstreitig ist, als eine offene Absurdität erkannt werden müsste.

Der Ministerpräsident bemerkte, dass es ihm hauptsächlich darauf anzukommen
scheine, eine solche Fassung zuwählen, wodurch kein Präzedens geschaffenwird.DerAntrag
des Justizministers scheine ihm aber die rechte Mitte einzuhalten und doch das Prinzip fest-
zuhalten, denn durch die Einschaltung des „k. k.“ ist dieUnterordnung des Landesschulrates
unter dasMinisteriumwohl eine selbstverständliche. Er stimme daher gleichfalls demAntra-
ge des Justizministers bei, und bringe, obwohl er wie erwähnt die obige Schlußfolgerung für
eine selbstverständliche halte, demWunsche einiger Stimmführer entsprechend, den Antrag
zur Abstimmung: dass die Regierung den Standpunkt einzunehmen [habe], dass der galizi-
sche Landesschulrat als eine demk. k.Ministerium fürKultus undUnterricht unterstehende
Administrativbehörde anzusehen sei.

Der Ministerrat erklärte sich mit dem Antrage einhellig einverstanden und sprach sich
auch dafür aus, dass die Einschaltung im § 1 zu lauten habe: „dannder k. k. [Landesschulrat]“.
[Über Vorschlag] des Justizministers [] dahin geeinigt, nach den Worten „zu bedienen“ den
ersten Satz mit einem Schlusspunkte zu schließen und den nächsten Satz „für den Verkehr“
als eigene Alinea hinzustellen.

Im § 2 wurden die Worte „mit den im § 1 benannten Behörden“ im Zwecke der deutli-
cheren Unterscheidung dahin abgeändert: „mit den im Eingange des § 1 aufgezählten Behör-
den“.

Im § 4, dass sich bei Führung der Kassajournale etc. bei den k. k. Kassen der deutschen
Sprache zu bedienen sei, wurden über Antrag des Unterrichtsministers im Zwecke der größe-
ren Deutlichkeit die Worte „auch fernerhin der deutschen Sprache zu bedienen“ eingeschal-
tet.

Im § 4,Alinea 2,welcher normiert, dass sich auch bezüglich der innerenAdministration
undManipulation des Post- und Telegrafendienstes etc. der deutschen Sprache zu bedienen
sei,wurdenüberAntrag desHandelsministers amSchlusse derBeisatz aufgenommen: „sowie
für den gegenseitigen Verkehr der betreffenden Ämter und Organe“.
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Zu § 5 hielt der Justizminister einen Beisatz nach dem Worte „Parteien“ deshalb für
notwendig, weil man unter „Parteien“ nur einzelne Personen, nicht aber Korporationen, Ge-
meinden usw. versteht und daher eine verschiedene Auslegungmöglich wäre. Sein Antrag zu
sagen „mit den Parteien, den nicht lf. Behörden, denKorporationen undGemeinden“ erhielt
sohin die allseitige Zustimmung.

Im § 6 wollte der Ackerbauminister den Beginn der Wirksamkeit sowohl für die poli-
tischen Behörden als für die Gerichte auf den 1. September l. J. festgestellt wissen.

Der Justizminister meinte, dass man für die Gerichte einen entfernteren Termin be-
stimmen sollte, weil die Durchführung der Verordnung bei den Gerichten schwieriger ist.

Der Statthaltereileiter v. Possinger aber bemerkte, dass der Drang nach der polni-
schen Sprache bei den Gerichten ein größerer als bei den politischen Behörden ist und dass
es ihm daher, [] Maßregel auf Effekt [], []mäßig erscheine, dieselbe sowohl bei den politi-
schen Behörden als bei den Gerichten im nämlichen Termine in Aktivität zu setzen, zumal
den Richtern, welche bis dahin nicht in polnischer Sprache amtieren könnten, deutsche Pro-
zesse zugeteilt werden können, deren es unzweifelhaft eine Menge geben wird.

ÜberMotion desMinisters des Innern einigte sich sohin die Konferenz, den 1. Oktober
l. J. als den Beginn derWirksamkeit der Verordnung festzusetzen. DerMinister des Innern
gab hierauf sein Vorhaben kund, den im Sinne der obigen Beschlüsse modifizierten Verord-
nungsentwurfmit einemkurz gefassten au. Vortrage unter Berufung auf dasMinisterratspro-
tokoll Sr. Majestät au. unterbreiten zu wollen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden6.
Die Beilage enthält den nach den Ministerratsbeschlüssen modifizierten Verordnungs-

entwurfb.
II. Der Minister des Innern referierte über die vom Statthaltereileiter in Galizien einbeglei-
tete Majestätseingabe des galizischen Landesausschusses, womit um die Ag. Bewilligung ge-
beten wird, dass die Stanislaus Graf Skarbeksche Stiftung von der in dem Ah. Privilegium
vom 28. März 1842 erhaltene Verpflichtung, ein deutsches Theater in Lemberg zu erhalten,
wenigstens auf so lange befreit werde, als das Graf Skarbeksche Armen- und Waiseninstitut
in Drohobycz in seinem ganzen vom Stifter angeordneten Umfange nicht dem öffentlichen
Gebrauche übergeben sein wird7.

Nach ausführlicher Darstellung des [] Sachverhaltes und des [] Rechtsgutachtens der
Finanzprokuratur glaubte derMinister des Innern, dass in Erwägung, dass die Verpflichtung
derDrohobyczr Stiftung zur [] des deutschen Schauspieles []gründet erscheint; in Erwägung,
dass die Befreiung von dieser Verpflichtung bei Aufrechthaltung des Privilegiums in seinen

b Liegt dem Protokoll bei.

6 Auf Vortrag Giskras v. 31. 5. 1869 genehmigte Franz Joseph mit Ah. E. v. 4. 6. 1869 die Kundmachung der
Ministerialverordnung über die Amtssprache in Galizien,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1918/1869; publiziert
als Lgbl. GalizienNr. 24/1869. Siehe dazuHugelmann – Boehm, Nationalitätenrecht, 103 f.;Kann,
Nationalitätenproblem I, 227 f.; Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 89–91; Rumpler, Parlament
und Regierung, 708.

7 Zur Skarbekschen Stiftung sieheGot, Das österreichische Theater in Lemberg, 526–531.Die Aufgabe der
Stiftung war die Errichtung und Erhaltung eines Armen- undWaiseninstitutes; da das stark defizitäre Thea-
ter ein Teil der Stiftung war und aus den Mitteln der Stiftung erhalten werden musste, konnte das Armen-
undWaiseninstitut bis dato nicht errichtet werden. Das Majestätsgesuch des Landesausschusses v. 17. 4. 1868
zit. bei Got, Das österreichische Theater in Lemberg, 732 Anm. 32.
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übrigenTeilen demZwecke des Privilegiums geradezu entgegenwäre und überdies die Unzu-
kömmlichkeit mit sich brächte, dass bis zum Jahre 1892 an niemanden anderen eine Theater-
konzession in Lemberg könnte verliehen werden; endlich in Erwägung, dass die ungeschmä-
lerte FortführungderTheaterunternehmung,wennauchdie Stiftungbeeinträchtigend, doch
auf die ganzeDauer desTheaterprivilegiums von50 Jahren vomStifter selbst vorgesehenwur-
de, Sr. Majestät der au. Antrag zu stellen wäre, der Bitte des galizischen Landesausschusses
keine gewährende Folge zu geben.

Der Ackerbauminister bemerkte, dass in einer Sache, die doch unstreitig dem Lan-
de gehört und als solche nach der [] das Ressort des Landesausschusses betrifft, doch nicht
in solcher Weise abgesprochen werden sollte, zumal mit dem deutschen Theater bisher eine
unglaublicheWirtschaft getrieben und bis auf die neueste Zeitmanches Jahr bis zu 30.000 fr.
aus demStiftungserträgnisse aufdasTheater verwendetwurden, sodass die SkarbekscheWohl-
tätigkeitsanstalt inDrohobycz seit 27 Jahren nicht ins Leben gerufenwerden konnte. Er glau-
be daher, dass ein Jahresbeitrag von 14.000 fr. aus den Stiftungsrenten für das Theater zu
fixieren und auf dieser Basis die weitere Verhandlung zu pflegen wäre.

Der Statthaltereileiter hielt es gleichfalls für billig, die Verantwortlichkeit [] Theater-
stiftung auf die Rente aus demTheatergebäude zu beschränken, [] die Regierung als Kuratel-
behörde []Wohltätigkeitsstiftung doch auch [] Interesse habenmüsse, dass [die Stift]ung als-
bald ins Leben gerufen []. Der Rechtsstandpunkt müsse übrigens festgehalten werden, und
es erscheint die Regierung bezüglich des Theaters als Kompaziszent, die die Theaterstiftung
aufrecht erhalten müsse, wenn auch die Stiftung dabei zugrunde gehen sollte.

Der Justizminister teilte die Ansicht bezüglich des Rechtsstandpunktes mit dem Bei-
fügen, dass der Stifter selbst erkannt habe, dass mit der Erhaltung des Theaters eine Last ver-
bunden sei, die darum nach 50 Jahren aufzuhören hat.

Der Minister des Innern meinte, dass wenn man auch aus Billigkeitsrücksichten –
selbstverständlich unter Wahrung des Rechtsstandpunktes – sich herbeilassen sollte, einen
bestimmten Jahresbeitrag aus den Stiftungsrenten, z. B. 15.000 fr., zu fixieren, dieses Fixum
doch nur so lange gelten könnte, als sich dabei ein Theaterunternehmer finden würde, und
dass es sonst entsprechend zu erhöhen wäre. Da auch die übrigen Stimmführer aus Billig-
keitsrücksichten sich für die Auswerfung eines Fixums für das Theater hinneigten, so modi-
fizierte der Minister des Innern seinen Antrag dahin, es sei, da es aktenmäßig nicht vorliegt,
welches Erträgnis das Theatergebäude abwirft und welche Summe aus den Stiftungsrenten
für das Theater gegeben wird, der Akt an das Statthaltereipräsidium in Lemberg zur Aufklä-
rung hierüber mit dem Bedeuten zurückzuleiten, dass die Regierung zwar vom rechtlichen
Standpunkte die Aufhebung oder Sistierung des Theaterprivilegiums nicht zugeben könne,
aber geneigt sei, Anträge des Kuratoriums über die Art, wie beide Stiftungen alsbald reali-
siert werden könnten, allenfalls in der Weise, dass für eine bestimmte Reihe von Jahren für
das Theater ein fixer Jahresbeitrag aus den Stiftungserträgnissen geleistet und [] ein neues
Übereinkommen ge[] werde, entgegenzunehmen [] Erwägung zu ziehen. Das [] habe daher
in dieser Weise die weiteren Verhandlungen zu pflegen.

Die Konferenz stimmte diesem Antrage bei8.

8 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 6. 7. 1871 (nicht mehr vorhanden). Erst nach langwierigen Verhand-
lungen, siehe dazu Got, Das österreichische Theater in Lemberg, 732 f., wurde schließlich mit Ah. E. v.
20. 10. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 14. 10. 1871 das Theaterprivilegium aufgehoben, womit die finanziel-
le Belastung der Skarbekschen Stiftung wegfiel,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3650/1871.
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III. Der Minister des Innern beantragte in Übereinstimmung mit dem Antrage des galizi-
schenStatthaltereileiters, auf die Stelle desBürgermeisters inLemberg, die durchKroeblsTod
erledigt ist, gemäß des für Lemberg bestehendenRegulatives, nachwelchem derMinister des
Innern den Bürgermeister zu ernennen hat, keinen Beamten hinzusetzen, sondern einen Ge-
meinderat, und zwar den in Bezug auf politische Haltung als verlässlich befundenen Notar
Julian Szemelowski zu berufen9. Er müsse jedoch dabei voraussetzen, dass der Justizminister
seine Zustimmung gibt, dass der Genannte als Notar sich substituieren lassen dürfe.

DieKonferenz erklärte sich hiemit einverstanden, und der Justizminister gab seinVor-
haben kund, in letzterer Beziehung das Oberlandesgericht in Lemberg zur Äußerung aufzu-
fordern10.

Wien, am 28. Mai 1869. [Taaffe]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 229 Ministerrat, Wien, 29. Mai 1869

RS. und bA.; P.Artus; VS. Taaffe; BdE. undanw. (Taaffe 29. 5.), Plener 2. 6.,Hasner 4. 6., Potocki
3. 6., Giskra 4. 6., Herbst; außerdem anw. Possinger; abw. Brestel, Berger.

I. Frage der Ah. Sanktionierung des vom galizischen Landtage votierten Schulaufsichtsgesetzes.
II. Detto detto des vom galizischen Landtage votierten Gesetzentwurfes in Betreff der Lehrerse-
minarien. III. Frage der Einführung der polnischen Unterrichtssprache auf den Universitäten
Krakau und Lemberg. IV. Kundgebungen aus Schluckenau und Zwickau aus Anlass des Jah-
restages der Sanktion der konfessionellenGesetze. V.Maßregeln gegen die slowenischenTabors
aus Anlass der Exzesse in Josephsthal. VI. Vorkonzession für das Konsortium Bauer und Ge-
nossen in Brünn zur Errichtung einer Fabrik auf Aktien zur Erzeugung englischer Wollwaren.
VII. Vorkonzession für das Unternehmen der Errichtung einer Zentralbörse (Lloyd) inWien.

KZ. 1459 –MRZ. 68
Protokoll des zu Wien am 29. Mai 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

[I.] DerMinister für Kultus und Unterricht [] der Bezirksschul[aufsicht] [] zur Sprache1.
[] Sanktionierung [] votierten [] die Schulaufsicht schon []. Damals habe die Geneigt-

heit vorgewaltet, den Gesetzentwurf gegen seinen (des Unterrichtsministers) Antrag zur Ah.
Sanktion zu empfehlen, weil man darin ein Mittel zur Beruhigung der namentlich auf dem
Gebiete des Unterrichtswesens stark hervorgetretenen Bewegung in der Richtung der Erwei-

9 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf einen derartigen Antrag Possingers gefunden
werden. Zur geltenden Praxis der staatlichen Einsetzung des Bürgermeisters von Lemberg Rasp, Beiträge,
491.

10 Die beiden Akten hinsichtlich der Substituierung, Ava., JM., Allgemeine Registratur II 18 Galizien Szeme-
lowski (Nr. 7028 und 7139, beide ex 1869) sind nicht mehr vorhanden. Zur Ernennung Szemelowskis zum
Lemberger Bürgermeister sieheNeue Freie Presse v. 8. 6. 1869.

1 Fortsetzung des MR. v. 7. 12. 1868/XIV, MR. v. 10. 12. 1868/I und II, MR. v. 7. 2. 1869/I undMR. v. 22. 2.
1869/III (alle nicht mehr vorhanden). Der Gesetzentwurf war in der 3. Lesung des galizischen Landtages an-
genommen worden, Prot. Landtag Galizien 8. 10. 1868 (32. Sitzung) 876.
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terung der Landesautonomie zu erblicken glaubte. Seither haben Se. k. u. k. apost. Majes-
tät die Angelegenheit neuerlich in Anregung zu bringen und Allerhöchstselbst den großen
Bedenken Ausdruck zu geben geruht, welche Se. k. u. k. apost. Majestät gegen die Sanktio-
nierung des fraglichen Gesetzentwurfes haben2. Der Minister für Kultus und Unterricht re-
kapituliert die von dem Statthaltereileiter Ritter v. Possinger bei Vorlage des Gesetzentwur-
fes gegen denselben erhobenen Einwendungen, welche er (Minister für Kultus und Unter-
richt) als vollkommen begründet anerkannt habe und fortan anerkenne3. Diese Einwendun-
gen sind imwesentlichen gegen die die Bezirksschulaufsicht betreffenden Bestimmungen des
Gesetzentwurfes gerichtet, welchen zufolge, prinzipiell abweichend von der Regierungsvor-
lage, an Stelle der Bezirksschulräte für den Umfang der bestehenden 74 politischen Bezirke
Distriktsschulräte errichtet werden sollen, [deren] Amtssitze im Gesetzentwurfe [] Grenzen
jedoch unabhängig von der administrativen Einteilung des Landes von demLandesschulrate
festzustellen wären. Von diesen Distriktsschulräten sollen die eigentliche Regierungsorgane
gänzlich ausgeschlossen und soll derVorsitz demDelegierten des Landesschulrates, nachUm-
ständen den Delegierten des Landesausschusses, der Geistlichkeit oder den Bezirksvertretun-
gen übertragen werden. DemDistriktsschulrate soll ferner auch ein vom Landesschulrate zu
ernennender Visitator (in der [] Diätenklasse) nebst einem Sekretär zur Stellvertretung mit
beratender Stimme beigegeben werden.

Diese Bestimmung hat der Statthaltereileiter in eingehender Motivierung weder über-
haupt als zweckmäßig noch als den galizischen Verhältnissen angemessen bezeichnet, indem
dieselben der Staats[] jede Ingerenz durch ihre [] das Schulwesenbenehmen, andererseits aber
bedeutende Mehrauslagen nach sich ziehen würden, die Zwecke also, welche die Regierung
mit ihrer Vorlage [] angestrebt hatte, gerade [] würden. [] Bedenken müsse jedenfalls großes
Gewicht beigelegt werden. [] im I. [Abschnitt des Gesetzent]wurfes an [] vorgenommenen
unwesentlichen Änderungen der Ah. Sanktionierung keineswegs im Wege stehen würden,
so sei dies doch in Bezug auf die eben erwähnten abändernden Bestimmungen des zweiten
Abschnittes entschieden der Fall. Mit Rücksicht hierauf und auf den Umstand, dass die Ah.
Ansicht Sr. k. u. k. apost.Majestät in diesemSinne ziemlich festzustehen scheine,wäre derUn-
terrichtsminister der Meinung, dass von der ursprünglich beantragten Ah. Sanktionierung
abzugehenwäre.Allerdingswürde es eine Schwierigkeit bilden, dass er imFalle derNichtsank-
tionierungwie in den anderen betroffenen Ländern die Schulaufsicht zwischenweilig imVer-
ordnungswege zu regeln genötigt wäre, was voraussichtlich in Galizien einen großen Sturm
hervorrufen würde. Darüber aber wäre hinwegzukommen, wenn mit der Einholung der Ah.
Entscheidung über die Sanktion bis zum Zusammentreten des nächsten Landtages zugewar-
tet werden würde, wobei freilich die Inkonvenienz nicht vermieden werden könnte, dass der
jetzige illegale Zustand bis dahin fortdauere.

Der Ackerbauminister möchte an den Statthaltereileiter zuvörderst die Frage richten,
ob er in Bezug auf die Schulaufsicht die Regierungsvorlage als für Galizien lebensfähig hal-
te, speziell in der Richtung, ob es möglich sei, in jedem politischen Bezirke die genügenden
geeignetenKräfte für den Schulrat zu finden. Er (Ackerbauminister) sei vomGegenteile über-

2 Giskra hatte bereits mit Vortrag v. 23. 12. 1868 den Vortrag Hasners v. 21. 12. 1868 über das vom galizischen
Landtag beschlossene Gesetz über die Volksschulaufsichtsbehörde dem Kaiser zur Entscheidung vorgelegt. Der
Vortrag war mit der handschriftlichen Notiz Franz Josephs Unerledigt dem Unterrichtsminister zuzustellen,
Wien 14. Mai 1869 zurückgelangt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4814/1868.

3 Vgl. das Schreiben Possingers an Hasner v. 16. 11. 1868,Ava., CUM, Unterricht, Präs. 484/1869.
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zeugt.WenndieRegierungsvorlage für jedender 74politischenBezirkeGaliziens einen Schul-
rat bestellt wissen wollte, so scheine ihm dies eben nur die schablonenhafte Anpassung eines
allgemeinen Prinzipes auf die sowesentlich verschiedenenVerhältnisse Galiziens zu sein, und
wie die Schablone schon in vielen Beziehungen die verderblichsten Folgen nach sich gezogen
habe, so würde dies auch bezüglich der Schulaufsicht in Galizien der Fall sein. Er weise auf
das Volksschulgesetz hin, welchem in ganz Europa entschiedenste Anerkennung [] werde4.

Dennoch sei die Frage [] berechtigt, ob dieses [Gesetz], ja ob es nach 15 Jahren [in Ga-
liz]ien werde durchgeführt werden können. Die gleichen Verhältnisse treten [] auf die Schul-
aufsicht ein. [] der Gesetze vom 28. Mai5 [] Organe dafür von []tung, es [] Auswahl vorge-
gangen werden. Dies setze aber ein hinreichendes Material voraus, welches in Galizien sehr
schwer für zwölf Schulräte, für 74 aber unbedingt nicht vorhanden sei.

Der Statthaltereileiter Ritter v. Possinger bemerkt, er habe den von demMinister
für Kultus und Unterricht erwähnten Bericht auf Grundlage der ihm von dem Regierungs-
kommissär bei dem letzten Landtage Bartmański zugekommenen Daten erstattet. Hierauf
habe die Regierungsvorlage alle Chancen gehabt, vom Landtage angenommen zu werden,
und sei dieselbe nur infolge der AgitationenCzerkawskis, des Verfassers des Gegenentwurfes,
und seiner Gesinnungsgenossen gefallen. Die Majorität sei nicht groß gewesen, so dass die
Annahme als eine berechtigte erscheine, dass, wenn die Regierungsvorlage mit Berücksichti-
gung der auf Seite der Regierung annehmbaren Modifikationen wieder eingebracht werden
würde, die Annahme derselben durchgesetzt werden könnte.

Die Frage betreffend, ob die Regierungsvorlage für Galizien lebensfähig sei, so erinnere
ihn (den Statthaltereileiter) die Zweifel dagegen in jene Einwendungen, welche seinerzeit ge-
gen die Lebensfähigkeit der Bezirksausschüsse und der Bezirksvertretungen in Galizien erho-
benworden seien6. Auch damals habe eine Partei imLandtage nur zwölf Bezirksvertretungen
gewünscht und auch damals sei dieNichtlebensfähigkeit einer größerenAnzahl solcher auto-
nomer Körper als Argument gebraucht worden. Dann sei allerdings in letzter Auflösung das
politische Motiv zu Grunde gelegen, größere parlamentarische Körper zu schaffen, welche
vermöge ihrer Zusammensetzung und der Ausdehnung des ihnen zugewiesenen Distriktes
die Eignung zu einer [] die Administration kräftiger und mit größerem Nachdruck []grei-
fenden Aktion innegewohnt hätte. Wenn nun damals behauptet worden sei, es werde den
mehreren kleineren Bezirksvertretungen sowohl an der geeigneten Individuen als an denOb-
jekten für ihre Tätigkeit mangeln, so habe die Erfahrung das Gegenteil herausgestellt. Die
Bezirksvertretungen haben sich als vollständig lebensfähig erwiesen, dieMitglieder sind über-
all vorhanden, und ist [] Klage über Mangel an Be[] vorgekommen, im Ge[]lte mitunter die
Ge[]tretungen gesetzlich nicht Gelegenes als in ihren Bereich gehörig zu betrachten. Wenn
nun die Bezirksvertretungen lebensfähig seien, deren kleinste 26Mitglieder erfordern, sower-
de dies mit den Bezirksschulräten umso mehr der Fall sein, da sieben bis achtMitglieder, um
welche es sich für diese handle, überall leicht würden aufgebracht werden können.

Der Statthaltereileiter habemaßgebenden Persönlichkeiten des Landtagesmehrfach die
Frage gestellt, warum auf die Regierungsvorlage nicht eingegangen worden sei. Man sei ihm
die Antwort darauf überall schuldig geblieben. Der eigentliche Grund sei in dem Streben

4 Zum sog. Reichsvolksschulgesetz sieheMR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 24.
5 Auf Grund der Beschädigung dieser Stelle ist unklar, auf welches konkrete Gesetz Bezug genommen wird. Ein

Gesetz v. 28. 5. gab es 1860 bis 1869 nicht.
6 Das Gesetz über die Bezirksvertretungen v. 1. 8. 1866 publiziert als Lgbl. Galizen Nr. 21/1866.
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gelegen gewesen, den Einfluss der Regierungsorgane auf das Schulwesen gänzlich zu beseiti-
gen, welchen man in gewissen Parteikreisen als einen verderblichen zu betrachten gewohnt
sei. Hiezu war die Bildung von nur zwölf Distriktsschulräten das leichteste Mittel, da eine so
große Ausdehnung desWirkungskreises des am Sitze des Distriktsschulrates befindlichen Be-
zirkshauptmannes in Schulsachen durch Rücksichten der Administration von vorneherein
ausgeschlossen erschien. In Beziehung auf die Lebensfähigkeit der Bezirksschulräte könne er
volle Beruhigung geben. Ein weiterer Grund, auf der Institution der Bezirksschulräte zu be-
harren, sei der, dass die einzige Möglichkeit der Regierung, den unerlässlichen Einfluss auf
die Schulangelegenheiten zu sichern, darin gelegen sei, dass sich die Gliederung der Schul-
aufsichtsorgane der politisch-administrativen Einteilung des Landes anschließe und dass der
Vorstand der politischen Behörde dem Schulrate und zwar als leitendes Mitglied angehöre.
Diese Einrichtung habe wegen des Entfalles eigener Lokalitäten und in sonstiger Beziehung
auch große ökonomische Vorteile für sich. In Bezug auf die Frage wegen Ausführbarkeit des
Volksschulgesetzes inGalizien bemerkt der Statthaltereileiter, dass, wennman die Verfassung
unddie Staatsgrundgesetze in dasAuge fasse,manwohlmancherlei Bestimmungenbegegnen
wird, über deren in jedemLande []mäßigmöglicheDurchführbarkeit zu zweifeln erlaubt sein
[]. Wenn man sich nun in Beziehung auf diese Gesetze mit der []ng tröste, die Entwicklung
der betreffenden Länder werde [] derselben in [] Konsequenzen [] oder längerer [], so dürfte
[] berechtigt sein, soweit es die Durchführung des Volksschulgesetzes in Galizien betreffe.

DerMinister für Kultus undUnterrichtmacht aufmerksam,dass,wasdie inAbsicht
auf die Durchführung des Volksschulgesetzes notwenige Rücksichtnahme auf die besonde-
ren Verhältnisse Galiziens angehe, für dieses Land bezüglich der wichtigsten und schwierigs-
ten Bestimmungen Ausnahmen festgestellt worden seien.

Der Justizminister meint, dass sich das Bedenken des Ackerbauministers wegen des
Mangels genügenden Materiales für eine so große Zahl von Bezirksschulräten, welches ihm
nicht ganz unberechtigt zu sein scheine, vielleicht durch die Aufnahme einer Bestimmung in
eine neu einzubringende Vorlage beseitigen ließe, wornach durch einen Landtagsbeschluss
die Zusammenlegung mehrerer politischer Bezirke in einen Schulbezirk gestattet würde, wo-
bei jedoch die Heranziehung des Bezirkshauptmannes am Sitze der Schulaufsicht als Leiter
dieser letzteren aufrecht zu erhalten wäre. Er denke hiebei daran, dass in Steiermark, wo der
Landtag abweichend vonderRegierungsvor[lage] für jeden [] oder Bezirksvertretungs-Bezirk
einen Schulrat aufzustellen beschlossen habe, sich die Notwendigkeit einer ähnlichen Reme-
dur unzweifelhaft herausstellen werde, da es unmöglich sei, diese Bestimmung dort überall
durchzuführen, wovon ihm im Schulbezirke Obdach, wo faktisch nur eine Schule bestehe,
ein prägnanter Fall bekannt geworden sei7.

Der Minister des Innern wäre gegen eine solche Ermächtigung des Landtages. Abge-
sehen davon, dass derselbe ohne Zweifel in diesemWege auf die ursprüngliche beliebte Zahl
von zwölf Bezirksschulräten zurückkommenwürde, sehe er in der Voraussetzung, dass für 74
genügende Kräfte aufgebracht werden können, [] Grund ein, warum von dieser Zahl abge-

7 Der § 24 des Landesgesetzes für die Steiermark v. 8. 2. 1869 über die Schulaufsicht bestimmte, dass für jeden
Schulbezirk, der in der Regel dem Sprengel einer Bezirksvertretung entsprach, ein Bezirksschulrat einzurich-
ten sei; eine Abänderung eines Schulbezirkes konnte allerdings durch ein Landesgesetz erfolgen, Lgbl. Stei-
ermark Nr. 11/1869.
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gangenwerden sollte, nachdem74Bezirksschulräte schon vonder größerenZahl vonMitglie-
dern, die zu den betreffenden Geschäften herangezogen werden, die diesen Körperschaften
zukommenden Aufgaben jedenfalls [besser] als zwölf zu lösen in der Lage sein werden.

Der Statthaltereileiter Ritter v. Possinger hätte gegen das von []minister angedeu-
te-te []nde Pfört[]. Die Tendenz ging eben dahin, mit der Beseitigung der Aufstellung eines
Schulrates in jedem politischen Bezirke den Einfluss der Regierungsorgane zu beseitigen. Er
würde dahermeinen, dass andemGrundsatze festzuhaltenwäre, dass für jedenBezirk eineBe-
zirksaufsicht zu bestehen habe, umso mehr, als die Durchführung derselben keinen Schwie-
rigkeiten unterliegt.

Der Ackerbauminister stimmt unbedingt für die Sanktionierung des landtäglich vo-
tierten Gesetzentwurfes. Er sieht voraus, dass sonst ein Unterrichtsgesetz für Galizien nicht
zustande kommt und dass der Unterrichtsminister genötigt sein werde, zu einer Oktroyie-
rung zu schreiten, was aber ebenfalls nicht zum Ziele führen werde, da sich die unabhängi-
gen Elemente von einer Institution ferne halten werden, in welcher der Einfluss der Beamten
ein überwiegender sein würde. Die sich daraus ergebende Situation werde möglicherweise
für die Beamten eine erwünschte sein, ob sie aber den allgemeinen Interessen entsprechen
würde, müsse dahin gestellt bleiben.

Der Statthaltereileiter Ritter v. Possinger besorgt nicht, dass es zu einer Oktroyie-
rung kommen [], gegen welche er selbst sich ausgesprochen habe, da in der Tat nur der Ein-
fluss einiger Landtagsmitglieder, welche sich als Spezialisten in Unterrichtssachen gerieren,
die Annahme der Regierungsvorlage hintertrieben habe. Und was den Einfluss der Beam-
ten betreffe, sei dieser ja der Einfluss der Regierung. Er meine, das Land Galizien würde sehr
glücklich sein,wenn an Stelle der jetzigenBezirksvertretungenBeiräte aus der Bevölkerung an
der Seite der Bezirkshauptmänner unter der Leitung dieser letzteren bestehen würden, und
doch würde ein solches Gesetz im galizischen Landtage keine Aussicht auf Annahme haben.
Der Ackerbauminister hält dies [] für so ausgemacht, zumal er mit dem Statthaltereileiter
über die Vorzüge solcher Beiräte übereinstimme. Dies gehöre übrigens auf ein anderes Blatt.
Tatsache sei, dass das allgemeine [Schulauf]sichtsgesetz im galizischen Landtage nicht werde
angenommenwerden, dass daher der Unterrichtsminister gezwungen sein werde, [mit] einer
Verordnung vorzugehen.

Der Justizminister bemerkt, dass []fähigkeit []te bisher als Motiv der Ablehnung der
Regierungsvorlage nicht geltend gemacht worden sei, jetzt vorerst nichts erübrigen dürfte,
als die Regierungsvorlage in Bezug auf die 74 Schulräte wieder einzubringen, dem Landtags-
kommissär aber an die Hand zu geben, dass auf Seite der Regierung gegen ein eventuelles
Amendement kein Anstand bestehen würde, mittelst dessen der Landtagsgesetzgebung vor-
behalten bliebe, die Vereinigung zweier oder mehrerer politischer Bezirke zu einem Schulbe-
zirke zu beschließen, falls sich hiezu nach den Erfahrungen der Praxis das Bedürfnis ergeben
sollte.

DerMinister des Innern bemerkt, dass der Landesgesetzgebung inHinsicht auf die in
das Ressort der Exekutive fallende Bestimmung der Territorialeinteilung in administrativer
Beziehung die Entscheidung nicht zukomme. Er wäre daher dafür, dass die Formel gewählt
würde: „Über Antrag oder nach Anhörung des Landtages können bei sich herausstellender
Notwendigkeit je zwei oder mehrere Bezirke in einen Schulbezirk vereiniget werden.“

Der Minister für Kultus und Unterricht wäre dafür, dass eine solche Bestimmung
schon in die neue Regierungsvorlage aufgenommen werde.
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Der Justizminister weiset auf den analogen Vorgang in Böhmen hin, wo im Gesetze
bestimmt worden sei, dass, wenn in einem politischen Bezirke die Bevölkerung der Sprache
nach verschieden ist, der Bezirk und zwar über Antrag des Landesschulrates in zwei Schulbe-
zirke geteilt werden könne8.

DerUnterrichtsminister, derAckerbauminister undderHandelsminister finden,
dass es sich als zweckmäßig empfehlen dürfte, in Galizien in Bezug auf die Vereinigung in
gleicher Weise vorzugehen und die Antragstellung [] Gesetze dem Landesschulrate zu über-
lassen.

Der Statthaltereileiter Ritter v. Possingermeint, dass es keinen guten Eindruckma-
chenwürde,wenndieÄnderung der Schulbezirke demMinisteriumvorbehaltenwerden soll-
te,währenddochdie []ngliche Feststellung derselben [] der Landesgesetzgebung []würde, zu-
mal da der betreffende Bezirkshauptmann die Ingerenz auch für den verei[] die Vereinigung
[] sich dieAdministration []ühre. []für, dass die [] Schulbezirke []nfalls über eineRegierungs-
vorlage vomLandtage zu votierenwäre, wobei der Einfluss der Regierung dadurch genügend
sichergestellt wäre.

Der Justizminister bemerkt, dass der Landtag es allerdings nicht gut aufnehmen könn-
te, wenn ihm in Absicht auf eine Änderung der Schulbezirke die einfache Antragstellung zu-
gewiesen würde, es würde ihm daher zweckmäßiger scheinen, die diesfällige Antragstellung
dem jedenfalls kompetenteren und vonwechselnden politischen Strömungenweniger als der
Landtag berührten Landesschulrat zu überlassen.

Nach dem Resümee des Ministerpräsidenten wird sich sonach dahin geeiniget, dass
1. von demAntrage auf Ah. Sanktionierung des vom galizischen Landtage votiertenGesetzes
abgegangen,
2. dassmit der Publikation der ablehnendenAh. Entschließung bis zumZusammentritte des
Landtages zugewartet und
3. dass eine neue Vorlage eingebracht werde, in welche neben dem als unbedenklich erkann-
ten vom Landtage vorgenommenenModifikationen in Bezug auf die in der ursprünglich be-
antragten Zahl undArt der Zusammensetzung zu normierenden Bezirksschulräte der Zusatz
aufzunehmen wäre, dass über Antrag des Landesschulrates die Vereinigung von zwei oder
drei politischen Bezirken in einen Schulbezirk gestattet werden kann, wo die Erfahrung die
Notwendigkeit hiezu herausgestellt habe, in welchem Falle der Bezirkshauptmann am Sitze
des Bezirksschulrates für das vereinigte Gebiet den Vorsitz und die Leitung desselben zu füh-
ren habe.

Die betreffenden Beschlüsse wurden mit der Majorität von fünf Stimmen gegen eine
(jene desAckerbauministers) gefasst, welcher sich unbedingt für die Ah. Sanktion des land-
täglich votierten Gesetzentwurfes aussprach9.

8 Gesetz über die Schulaufsicht für das Königreich Böhmen v. 8. 2. 1869, publiziert als Lgbl. BöhmenNr. 26/
1869 § 18.

9 Fortsetzung des Gegenstandes über die Schulaufsicht im Allgemeinen inMR. v. 13. 7. 1869/V; über die Schul-
aufsicht in Galizien in MR. II v. 22. 9. 1869/VIII, MR. II v. 3. 6. 1870/II und MR. v. 21. 11. 1870/V (alle
drei nicht mehr vorhanden).Mit Vortrag Giskras v. 25. 9. 1869 wurde der Vortrag Hasners wegen Ablehnung
des vom galizischen Landtag letztes Jahr beschlossenen Schulaufsichtsgesetzes vorgelegt und mit Ah. E. v. 29. 9.
1869 resolviert, mit dem Auftrag, einen neuen diesbezüglichen Gesetzesentwurf des Kultus- und Unterrichts-
ministeriums einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3374/1869.Nachdem der galizische Landtag einen
weiteren diesbezüglichen, nur unwesentlich modifizierten Gesetzesentwurf angenommen hatte, wurde dieser
aufVortrag Hasners v. 6. 6. 1870mit Ah. E. v. 21. 6. 1870 erneut abgelehnt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2400/
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II. Der Minister für Kultus und Unterricht bringt die Frage der Ah. Sanktionierung des
vom galizischen Landtage votierten Gesetzentwurfes in Betreff der Lehrerseminarien zur Er-
örterung10.

[] dem Ministerrate [], die Entscheidung [] Zustandekommen [] Gesetzes suspendiert
[] die bezüglich []staltenmaßgebenden Prinzipien definitiv festgestellt wurden, wornach sich
erst übersehen ließ, wie weit von diesen der galizische Gesetzentwurf abweiche. Nach einer
neuen sorgfältigen Prüfung habe sich herausgestellt, dass der fragliche Gesetzentwurf in vie-
len Bestimmungen den durch das Reichsgesetz vom 14. Mai 1869 festgestellten Grundsät-
zen nicht entspreche11. Über einige dieserModifikationen könnte allerdings hinausgegangen
werden, wie über die Teilung der Seminarien in höhere und niedere (§ 1) und über die hie-
durch bedingtenAbweichungen in Betreff der zu lehrendenGegenstände (§ 3), nachdemdas
Reichsgesetz gestatte, denBildungskurs herabzusetzen.Dagegen bildet das demLandesschul-
rate imWiderspruchemit demOrganisationsregulativ und demReichsvolksschulgesetze der
Regierungsvorlage eingeräumte Verordnungsrecht (§§ 8, 12, 14, 15, 21 und 24) einen so we-
sentlichen Umstand, dass zunächst wegen dieser, jede Ingerenz des Unterrichtsministeriums
auf die fraglichen Institute ausschließenden, absolut unzulässigen Erweiterung der Kompe-
tenz des Landesschulrates auf die Ah. Sanktion desGesetzentwurfes nicht eingeratenwerden
könne.

DieKonferenz erklärt sich hiemit einstimmig einverstanden.Über dieAnregungdesMi-
nisterpräsidenten und des Ackerbauministers wird jedoch beschlossen, mit der Publikation
der Ablehnung des Gesetzentwurfes vorerst zuzuwarten12.
III. DerMinister für Kultus und Unterricht erwähnt, dass ihm noch ein Beschluss des galizi-
schenLandtages vorliege,wornachmit denUniversitätenKrakauundLemberg die polnische
Sprache als Unterrichtssprache einzuführen wäre13.

Abgesehen davon, dass ein Gesetz darüber nicht in den Wirkungskreis des Landtages
gehöre, zumal die Bestimmung hierüber überhaupt nicht [Sache der] Gesetzgebung sei, son-
dern sich als eine administrative Verfügung darstelle, bemerkt der Unterrichtsminister, dass
die Universität Krakau im Hauptsächlichen [] bereits polonisiert sei, indem [] einige weni-
ge Materien [deutsch] vorgetragen werden. Die Polonisierung der Lemberger Universität er-

1870. Vorläufig wurde auf Vortrag Stremayrs v. 22. 11. 1870 mit Ah. E. v. 28. 11. 1870 eine provisorische Ver-
ordnung über die Organisierung der Bezirksschulaufsicht erlassen; diese auf Grundlage eines Vorschlages des
Landesschulrates erstellte Verordnung sah 22 Schulbezirke vor, dafür wurden die Bezirksschulräte vom Unter-
richtminister ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4591/1870, publiziert als Verordnung des Unterrichtsmi-
nisters v. 1. 12. 1870, Lgbl. Galizien Nr. 94/1870.

10 Der Gesetzentwurf war in der 3. Lesung des galizischen Landtages angenommen worden, Prot. Landtag
Galizien 28. 9. 1868 (25. Sitzung) 599. Zu den Lehrerbildungsanstalten nach dem Reichsvolksschulgesetz
allgemein sieheGönner, Österreichische Lehrerbildung, 147–157.

11 Zum sog. Reichsvolksschulgesetz sieheMR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 24.
12 Auf Vortrag Giskras v. 23. 9. 1869 wurde der Vortrag Hasners wegen Ablehnung des vom galizischen Land-

tag letztes Jahr beschlossenen Lehrerseminargesetzes mit Ah. E. v. 28. 9. 1869 resolviert,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 3373/1869. Die diese Materie behandelnden MR. II v. 3. 6. 1870/IV und MR. v. 21. 11. 1870/VI sind
nicht mehr vorhanden. Nachdem auf Vortrag Hasners v. 6. 6. 1870 ein vom galizischen Landtag neu beschlos-
senes Gesetz über die Lehrerseminare mit Ah. E. v. 21. 6. 1870 erneut abgelehnt wurde,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2400/1870, wurde schließlich mit Verordnung des galizischen Landesschulrates v. 25. 2. 1871 das proviso-
rische Statut für Lehrerbildungsanstalten dieses Königreiches erlassen, Lgbl. Galizien Nr. 20/1871.

13 Der Gesetzentwurf war in der 3. Lesung des galizischen Landtages angenommen worden, Prot. Landtag
Galizien 12. 9. 1868 (12. Sitzung) 208.
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scheine aber nicht als [] praktische Bedürfnis []en und es nicht []mitteln er[]alt lediglich []n
Nationa[]lten. []heit gehabt, mit den galizischen Abgeordneten über diese Angelegenheit
mehrfach Rücksprache zu pflegen, und seien gegen seine diesfällige Auffassung keine Ein-
wendungen vorgebracht worden.

Nachdemder Justizminister bemerkt hatte, dass vielleicht erklärt werden könnte, dass
die vollständige Polonisierung derKrakauerUniversität keinemAnstande unterliege, erklärte
sich die Konferenzmit der Ansicht desMinisters für Kultus undUnterricht einverstanden14.

Der Ackerbauminister stellt die Frage, ob hiemit die Verhandlungen über administra-
tive Zugeständnisse in Galizien abgeschlossen seien und ob sich sonach dieselben auf die al-
leinige Erlassung der Amtssprachverordnung beschränkt würden, worauf der Ministerprä-
sident erklärte, dass dies allerdings der Fall sein werde15.
IV. Der Minister des Innern bringt zur Kenntnis der Konferenz, dass die Korporationen
von Schluckenau dem dort anwesend gewesenen Statthaltereileiter FML. Baron Koller am
Jahrestage der Ah. Sanktion der konfessionellen Gesetze ihre freudigen Gefühle über diesen
Ah. Akt ausgedrückt haben.

DerMinisterrat nimmt diese sowie eine ähnliche Kundgebung aus Zwickau zur Kennt-
nis16.
V. Der Minister des Innern teilt der Konferenz zwei Berichte des Landespräsidenten von
Krain mit, welche sich auf die aus den öffentlichen Blättern bekannten Vorgänge bei dem
Ausfluge der Laibacher Turner nach Josephsthal beziehen17.

Diese Berichte sowie ein vertrauliches, an den Minister des Innern gerichtetes Schrei-
ben des Ritters v. Conrad lassen entnehmen, dass die Stimmung unter dem slowenischen
Landvolke infolge der vielen Agitationen eine gegen die Deutschen im höchsten Grade er-
regte und wegen der Hinneigung der slowenischen Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten eine
sehr bedenkliche sei18. Wenn nun auch mit Rücksicht auf die bisher getroffenen Vorsichts-
maßregeln nach der Ansicht des Landespräsidenten vorerst noch ab[] werden könne, ob auf
[] des diesfälligen Gesetzes [] Ausnahmsverfügungen [] geschritten werden müssen, [] doch
dringend notwendig [] nationalen Hetzereien [] Ziel zu setzen. [] Gesetzes über das [] bie-
te hiezu eine []en auf [] Tendenz dieser Volksversammlungen zurückgeblickt wird, welche
entschieden gegen den Bestand der Verfassung und auf die Bildung eines Königreiches Slo-
wenien sowie auf eine Vergewaltigung der Deutschen gerichtet, somit unzweifelhaft als das

14 Auf Vortrag Giskras v. 27. 9. 1869 wurde der Vortrag Hasners wegen Ablehnung des vom galizischen Land-
tag letztes Jahr beschlossenen Gesetzes wegen Einführung des Polnischen als Unterrichtssprache an den beiden
Universitätenmit Ah. E. v. 30. 9. 1869 resolviert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3528/1869. Fortsetzung des Ge-
genstandes über die polnische Vorlesungssprache an der Krakauer Universität in MR. II. v. 25. 4. 1870/VIII
(nichtmehr vorhanden). AufVortrag Tschabuschniggs v. 26. 4. 1870 verfügte der Kaiser mit Ah. E. 30. 4. 1870,
dass alle Vorträge an der Krakauer Universität bis auf jene über deutsche Sprache und Literatur in Polnisch
abgehalten werden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1679/1870; weitere Fortsetzung MR. v. IV (nicht mehr vor-
handen).

15 Zur Amtssprache in Galizien siehe zuletzt MR. v. 28. 5. 1869/I.
16 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Gemeint

sind die Gesetze v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49, alle ex 1868.
17 Am23. 5. 1869 war während eines Ausfluges eine Abordnung der (deutschen) Laibacher Turner von einheimi-

schen (slowenischen) Bauern attackiert worden, vgl. dazu Berichte in Laibacher Tagblatt v. 24. 5. 1869,
Laibacher Zeitung v. 24. 5. 1869 undNeue Freie Presse v. 26. 5. 1869.Die Berichte des Krainer Lan-
despräsidenten konnte unter den Beständen des Ava., IM. nicht gefunden werden.

18 Allgemein zur slowenischen nationalen Politik/Bewegung in dieser Zeit,Melik, Slovensko narodno gibanje.
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öffentliche Wohl gefährdend zu betrachten sei. Diesem Treiben müsse einmal ein Ende ge-
macht werden. Der Minister des Innern beabsichtigt daher, dem Landespräsidenten an die
Hand zu geben, von nun an keine Tabors zu bewilligen und ihn zu versichern, dass allfällige
Rekursewegennicht gestatteter solcherVolksversammlungen imMinisteriumnicht aufrecht
erledigt werden würden.

DerMinisterpräsident ist derAnsicht, dass,wennderZustandder öffentlichenSicher-
heit die Abhaltung vonVolksversammlungen als gefährlich erscheinen lasse, das Verbot nicht
einseitig die slowenischen Volksversammlungen, sondern solche Versammlungen überhaupt
treffen müsse, wenn nicht zu Beschwerden Anlass geboten werden solle, dass die Regierung
beiden Nationalitäten gegenüber nicht mit dem gleichenMaße messe.

Der Justizminister äußert sich in gleichem Sinne und hebt insbesondere hervor, dass
das, was über die Haltung des Landespräsidenten bei diesem Anlasse in die Öffentlichkeit
gedrungen sei, zunächst dazu auffordere, dass derselbe über seine Abwesenheit von Laibach
sowie über die Verweigerung der angesuchten Entsendung der über seine Anordnung in Lai-
bach konzentriert gebliebenen Gendarmerie an den Versammlungsort zur Rechtfertigung
gezogen werde.

Der Minister des Innern meint, dass eben nur zur Untersagung der slowenischen Ta-
bors Gründe vorliegen, dass diese Verfügung aber umso gerechtfertigter erschiene, als es sich
gegenüber der wilden []ütigen bäuerlichen Massen um das jetzt noch mögliche principiis
obstare handle. Nach einer längerenDiskussion, bei welcher allseitig anerkannt, dass es unbe-
dingt notwendigwäre, demgegenwärtigen [] die deutscheBevölkerung []Zuständen inKrain
[]chen, meint der [], dass es sich em[] Landespräsident[]berufen und von [] eine Rechtferti-
gung [], im [] und leichter zu gebende Aufklärungen über den eigentlichen Stand der Dinge
zu verlangen, mit der Beschlussfassung über den Antrag desMinisters des Innern aber bis da-
hin innezuhalten. NachdemRitter v. Conrad in demBerichte ohnehin sich dahin ausgespro-
chen hat, dass er in der nächsten Zeit Volksversammlungen und Aufzüge nicht zu gestatten
gedenke, so läge in dem Aufschube der Entscheidung des Ministerrates keine Gefahr. Der
Minister des Innern würde den Bericht des Landespräsidenten zur Kenntnis nehmen und
ihn gleichzeitig auffordern, nach Zulass der Umstände baldigst sich hieher zu begeben.

DerMinisterrat erklärte sichmit fünf Stimmen gegen die StimmedesMinisters des In-
nern hiemit einverstanden, welcher keinen Anstand hätte, nach seinemAntrage unter seiner
persönlichenVerantwortlichkeit sofort vorzugehen und keinen genügendenAnlass zur Beru-
fung des Ritters v. Conrad fände, zumal er sich wegen des auffallenden Verhaltens desselben
die weiteren geeigneten Schritte im Korrespondenzwege ohnedies vorbehalten habe19.
VI. Der Minister des Innern bringt die Angelegenheit der Vorkonzession des Konsortiums
Otto Bauer, Popper etc. in Brünn für die Errichtung einer Fabrik auf Aktien zur Erzeugung
englischerWollenwaren (Thoddy) zur Sprache20. In derMinisterialvereinskommission habe
sich nämlich eineDifferenz über die Zulässigkeit der Erteilung einerVorkonzession in diesem
Falle ergeben, undwurde sich namentlich von Seite des Vertreters des JustizministeriumsMi-
nisterialrat v. Benoni gegen die Gewährung des Petites des Konsortiums ausgesprochen.

19 Am 29. 5. 1869 erließ Conrad eine Proklamation, in der die Bevölkerung zum friedlichen Zusammenleben
und zum Vertrauen in die Regierung aufgerufen wurde, abgedruckt in Laibacher Zeitung v. 31. 5. 1869.
Zu Conrads Einberufung nach und seiner inWienNeue Freie Presse v. 6. 6. 1869. Fortsetzung des Gegen-
standes inMR. II v. 7. 6. 1869/VII.

20 Der entsprechende Akt,Ava., IM., allg. 9351/1869 ist nicht mehr vorhanden.
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Der Justizminister erwähnte, dasMotivhiefürhabeMinisterialratBenoni indemMan-
gel jedes Grundes für die Erteilung einer Vorkonzession an dieses Konsortium gefunden, was
darauf schließen lasse, dass es demselben nur darum zu tun seinmochte, auf diesemWege die
Reihenfolge umzustoßen. Die vorliegenden Konzession[] vorzunehmen der [] Kommission
angesichts []dels der letzten [] ebenso zur [] war wie [] eines weniger laxen [] Bewilligung von
Aktien[] überhaupt. [] bei Eisenbahnunternehmungen Vorkonzessionen im Sinne des § 15
des Vereinsgesetzes vom Jahre 1852 niemals erteilt worden21.

DerMinister des Innernbemerkt, dass dieAnordnung, dassGesuche umBewilligung
zur Errichtung vonAktiengesellschaften in der Reihenfolge ihres Einlangens erledigt werden
sollen und dass bei der Würdigung derselben mit größerer Restriktion vorzugehen sei, von
ihm selbst ausgegangen sei und sich in der Periode derÜberflutungmitKonzessionsgesuchen
als sehrwirksam erwiesen habe.Diese Periode sei aber jetzt überhaupt vorüber, undwas spezi-
ell das vorliegende Unternehmen betreffe, so erscheine dasselbe als ganz solid und verlässlich.
Es sei auf einer Million Anlagekapital berechnet, von welcher nur die Hälfte, und zwar mit
einer 40%igen Einzahlung, somit eigentlich nur die Summe von 200.000 f. emittiert werden
soll. Die Aktien seien zu 1.000 f. nominal, also höher als die üblichen Börsespekulationswer-
te. Das Konsortium legeWert auf die Erlangung der Vorkonzession, weil noch vorbereitende
Schritte notwendig seien, hinsichtlich welcher [] wenigstens sechs Wochen aufge[] die Vor-
konzession nicht erteilt werdenwollte. Auf eine Priorität scheine es denUnternehmern nicht
sowohl anzukommen, da ja in Brünn ein ähnliches Etablissement in den Händen einer Fa-
briksfirma bereits bestehe. Übrigens sei der Standpunkt der Regierung nicht der polizeiliche,
zu untersuchen, zu welchem Zwecke die Vorkonzession angesucht werde, sondern der, falls
die Unternehmer es für nützlich finden, sich darum zu bewerben, demAnsuchen zu willfah-
ren, soweit ein gesetzliches Hindernis nicht im Wege stehe, was nach [] des Vereinsgesetzes
nicht der Fall sei.

Der Justizminister spricht sich gegen die Erteilung der Vorkonzession aus, nachdem
dass Ansuchen [] einen der im § 15 vorge[] Fällen subsumiert werden [] und nachdem über-
haupt der [] des Petites nicht abzusehen [] denn der, der Unter[] Priorität zu sichern [] Zu-
standekommen [] analogen Unter[].

Der Ministerpräsident meint, [] die Regierung []ntlich der [] Vereins[] Grund nicht
[] Vorkonzession zu verweigern. Von diesem Standpunkte, welcher nach der Regierungsvor-
lage betreffend das Gesetz wegen der Aktiengesellschaften22 auch der künftigen Stellung der
Staatsverwaltung in Bezug auf die Zulassung von solchen Vereinen entspreche, wäre er für
die Erteilung der Vorkonzession in dem gegebenen Falle.

Der Ministerrat erklärte sich mit fünf Stimmen gegen die Stimme des Justizministers
hiemit einverstanden23.
VII. Anknüpfend daran erklärt sich die Konferenz mit dem Antrage des Ministers des In-
nern einstimmig einverstanden, dass dem KonsortiumHaber, Leitenberger etc., welches die
Erbauung einer Zentralbörse sowohl für den Effekten- als für den Warenverkehr unter dem
Namen „Wiener Lloyd“ mit einem Anlagekapital von vier Millionen Gulden beabsichtige,

21 Der § 15 des kaiserlichen Patentes v. 26. 12. 1853 regelte das Einschreiten um die Ermächtigung zu den vorbe-
reitendenMaßregeln für die Bildung eines Vereins,Rgbl.Nr. 253/1852.

22 Siehe dazu zuletzt MR. v. 5. 5. 1869/VIII, Anm. 19.
23 Aus dem Akt Fa., FM., Präs. 2533/1869 geht hervor, dass die Statuten der k. k. priv. Wollwaren-Industrie-

Gesellschaft in Brünn bewilligt wurden.
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welche zunächst durch Beteiligung größerer Bankhäuser aufgebracht werden wollen, in An-
betracht der hervorragendenWichtigkeit eines solchen Etablissements für den an demMan-
gel an räumlicher Konzentrierung bisher krankenden Wiener Handel die angestrebte in die
Vereinskommission ebenfalls auf Anstände seitens des Vertreters des Justizministeriums ge-
stoßene Ermächtigung zu den vorbereitendenMaßregeln im Sinne des § 15 des Vereinsgeset-
zes unbedenklich erteilt werde24.

Wien, am 29. Mai 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 230 Ministerrat, Wien, 2. Juni 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 2. 6.), Plener 7. 6., Potocki 16. 6.,
Giskra (BdE. fehlt), Herbst 13. 6., Brestel; abw. Hasner, Berger.

I. Antrag, dass es von dem Vorschlage des Advokaten Dr. Schmitt zum Ersatzmann des Reichs-
gerichtes sein Abkommen erhalte. II. Dankadresse der Kommune Innsbruck aus Anlass der
Vervollständigung der Universität Innsbruck. III. Erwägung, ob wegen mehrerer beanstände-
ter Zeitungsartikel das Strafverfahren eingeleitete werden soll. IV. Bewilligung einer Volksver-
sammlung für den 6. l. M. in Lemberg. V. Antrag auf Nichtsanktionierung des vom mähri-
schen Landtage beschlossenenGesetzentwurfes betreffend die Zusammenlegung derGrundstü-
cke. VI. Antrag auf Sanktion der vom böhmischen Landtage beschlossenen Gesetzentwürfe
betreffend Änderungen in mehreren Bezirksvertretungsgebieten. VII. Anerkennungsadresse
des Fortbildungsvereines Donawitz. VIII. Antrag auf Sanktion des vom galizischen Landta-
ge beschlossenen Gesetzes betreffend das Verbot, die dem Tatragebirge eigenen Alpentiere zu
erlegen, und auf Nichtsanktion des Gesetzes betreffend das Verbot, insektenfressende und Sing-
vögel, dann Fledermäuse einzufangen und zu verkaufen. IX. Artikel im neuen Fremdenblatte
„Zur Disziplinarvorschrift für das k. k. Heer“. X. Extraordinarium des Kriegsministeriums pro
1870. XI. Wegen Kontrasignatur von zwei Ernennungen bei dem Rechnungsdepartement der
Staatsschuld.

KZ. 1920 –MRZ. 69
Protokoll des zu Wien am 2. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

I. Der Justizminister teilte auf Grund []rates des Ministeriums des Äußern [] den Sachver-
halt mit, zufolge [] Anschein hat, als sei die [] Notar Dr. Florian Fischer [] eines Vertrages
bezüglich der „Société agricole et industrielle d’Egypte“, welche derselbe in der Beurkun-
dungsklausel de datoWien 22. Jänner 1868 alsmit demvorgewiesenen „gedrucktenOriginal“

24 Zur Idee, eine zentrale Börse inWien zu errichten und zu den diesbezüglichen Beratungen siehe Stekl, Wie-
ner Börsegebäude, 157 ff.Da die Börsekammer AnfangMärz 1869 aus dem schon längere Zeit bestehenden
Börsebau-Comité ausgetreten war – siehe dazu Fa., FM., Präs. 1774/1869, Erklärung der Börsekammer in
der Versammlung des Börsebau Comité vom 1. März 1869 – bemühte sich das hier genannte Konsortium
mit konkreten Vorschlägen um die Realisierung des Vorhabens, siehe dazu den Schriftwechsel in Ava., IM.,
Stadterweiterungsfonds 155, Zl. 4926, 7773 und 8310, alle ex 1869.Nachdem aber die Börsekammer ihrer-
seits konkrete Pläne vorlegte, Schreiben der Börsekammer an Brestel v. 29. 5. 1869, Fa., FM., Präs. 1774/1869,
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wörtlich gleichlautend bestätigte, in der Tat mit dem Druckoriginale insoferne nicht gleich-
lautend, als wohl in der vidimierten Kopie, nicht aber in derjenigenDruckschrift, die nun als
Original vorgelegt wird, ein besonderer Additionsartikel zu dem als Annex Nr. 4 bezeichne-
ten Vertrage aufgenommen erscheint, welcher Additionalartikel also in unzulässigerWeise in
die vidimierte Abschrift Eingang gefunden haben müsste.

Zunächst wende er sich hierüber an den Präsidenten des Wiener Landesgerichtes mit
dem Ersuchen, mit Beziehung auf die §§ 161 und 168 der Notariatsordnung zu veranlassen,
dass in der Sache die erforderlichen Vorerhebungen in der Disziplinarfrage gegen den Notar
Fischer gepflogen werden.

AusdiesenVorerhebungen, beiwelchen es sich auchumdieEinvernehmungdesWiener
Advokaten Dr. Franz Schmitt, welcher im Interesse des in Ägypten sich aufhaltenden öster-
reichischen Untertans Anton Lucovich die Vidimierung erwirkt zu haben scheint, handeln
wird, dürften sich auch Anhaltspunkte zur Beurteilung ergeben, ob gegen Lucovich Grund
zu einem strafgerichtlichen Einschreiten bestehe, weshalb die Akten auch der Staatsanwalt-
schaft mitzuteilen sein werden. Wie nun immer auch das Ergebnis eines [] eventuellen straf-
gerichtlichen Eingreifens gegen Lucovich ausfallen [] der durch die fragliche dolose []ltung
zunächst die k. k. Diplomatie in Ausübung einer ihm günstigen vor[] bei der ägyptischen
[Regierun]g zu vermögen intendiert haben [] so ist doch jedenfalls die [] eines pflichtwidri-
genVorganges [], welcher, ohne eben [] haben, seine Beglaubigung [] blindenVertrauen ohne
gehörige Kollationierung beigesetzt haben kann, nicht ausgeschlossen und die Veranlassung
von Vorerhebungen im Disziplinarwege geboten. Wenn nun auch gegen den Advokaten Dr.
Schmitt nicht der entfernteste Verdacht einer sträflichen Mitwirkung hiebei besteht, und
obwohl derselbe den Ruf eines sehr respektablen Mannes genießt, so glaube er doch in dem
Umstande, dassDr. Schmitt im Interesse seinesKlientenLucovich eingeschritten ist unddass
Dr. Schmitt im Zuge der Vorerhebung in der Disziplinarfrage gegen den Notar Dr. Fischer
jedenfalls einvernommen werden wird, es für rätlich halten zu sollen, dass Dr. Schmitt in
dem Stadium, in welchem sich die fragliche Angelegenheit befindet, von Sr. Majestät nicht
als Ersatzmann für das Reichsgericht ernannt werde1.

Er sei zwar überzeugt, dass die Sache für Dr. Schmitt spurlos ablaufen werde, glaube je-
doch, dass seine Ernennung zum Ersatzmann des Reichsgerichtes seinen Neidern leicht An-
lass geben könnte, in der Besprechung der Lukovichschen Affäre den Namen seines Vertre-
ters Dr. Schmitt in irgendeiner abträglichenWeise mit einzuschalten. Da es aber im Interesse
des neuen Institutes des Reichsgerichtes geboten erscheint, dass auch nicht ein Schatten ei-
nes Verdachtes auf ein Mitglied desselben geworfen werden könne, so halte er die Vorsicht
für notwendig, Se. Majestät au. zu bitten, mit der infolge Ministerratsbeschlusses von ihm
beantragten Ernennung des Dr. Schmitt zum Ersatzmann beim Reichsgerichte nicht vorzu-
gehen, und er würde, wenn die Konferenz hiemit einverstanden wäre, aus der bezüglichen
Terna des Herrenhauses den [Gerichtshofpräsi]denten Steyrer an Stelle des Dr. Schmitt Sr.
Majestät nachträglich au. in Vorschlag bringen.

wurde diese mit der Durchführung des Baues beauftragt, Ava., IM., Stadterweiterungsfonds 155, Zl. 8898,
11424 und 1205, alle ex 1869. Zum weiteren Verlauf Stekl, Wiener Börsegebäude, 160 ff. Fortsetzung des
Gegenstandes inMR. v. 10. 6. 1871/III (nicht mehr vorhanden).

1 Zur Ernennung derMitglieder des Reichsgerichtes und deren Ersatzmänner siehe zuletztMR. v. 26. 5. 1869/
IV.
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[Die Konferenz] teilte die Ansichten des [Justizministers] [] Gegenstande und [] Antra-
ge einverstanden2.
II.DerMinisterpräsident setzte dieKonferenz vondemEinlangen einerAdresse derVertre-
tung der Landeshauptstadt Innsbruck an das Gesamtministerium in Kenntnis, womit den
Gefühlen des Dankes der dortigen Bürgerschaft für die vom Ministerium vermittelte Ver-
vollständigung der Universität Innsbruck durch Errichtung der medizinischen Fakultät Aus-
druck gegeben wird3.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis.
III. Der Justizminister bemerkte, dass ihm letzthin im Ah. Auftrage von demMinisterprä-
sidentenmehrere Zeitungsblätter zu dem Ende eingehändigt worden seien, um in Erwägung
zu ziehen, ob wegen der beanständeten Artikel nicht das Strafverfahren eingeleitet werden
soll. Er habe vorläufig die Staatsanwaltschaft hierüber nicht einvernommen, sondern einGut-
achten hierüber von demReferenten über Presssachen im Justizministerium verfassen lassen,
welches er demMinisterratsprotokolle in Beilage allegierea. Was nun
a) den Leitartikel des Pokrok vom26.Mai 1869,Nr. 31, betrifft, so teile er die Ansicht desMi-
nisterialreferenten, dass mit Rücksicht darauf, dass der Erfolg einer wegen dieses Artikels zu
erhebenden Anklage nicht als ganz zweifellos erscheint, mit einer Anklage nicht vorzugehen
wäre. Die Verhandlung über diesen Artikel würde wahrscheinlich zu großen Impertinenz-
en und zu vielen Skandalen Anlass geben, und höchstwahrscheinlich dann doch mit einem
„Nichtschuldig“ []schlossen werden. [Er] halte es aber rätlich, die erste [Verhand]lung über
ein Pressdelikt vor dem Geschwornengerichte in Prag über [] Fall vornehmen zu lassen, bei
[] Schuldigerklärung mit [] werden kann, wozu sich ohne Zweifel bald Gelegenheit bieten
werde. Die Konferenz teilte diese Ansicht.
b) Den Leitartikel „Die Wahlen in Frankreich“ in Nr. 144 der Zeitschrift „Politik“ vom 26.
Mai l. J. betreffend, bemerkte der Ministerpräsident, dass eine Beratung hierüber zu ent-
fallen habe, nachdem es nicht in der Absicht gelegen war, den Justizminister hierüber zur
Begutachtung zu veranlassen.
c) Das Gedicht „An das spanische Volk“ in Nr. 25 des „Figaro“ vom 29.Mai 1869 betreffend
bemerkte der Justizminister, auch hierüber die Ansicht desMinisterialreferenten zu teilten,
dass hierin im Sinne des Strafgesetzes von den Gerichten kaum der Tatbestand einer straf-
baren Handlung erkannt werden wird, weil dasselbe ganz speziell von den Verhältnissen des
spanischen Volkes handelt und die Anpreisung einer verbotenen Handlung oder eine Auf-
forderung dazu im Gedichte nicht enthalten ist. Dass aber der Angriff des monarchischen
Prinzipes strafbar sei, darüber enthalte das Strafgesetz keine Bestimmung. Unstreitig sei das
Gedicht sehr frech, imGanzen klinge aber doch wie imHeineschen Gedichte, dessen Traves-
tie es enthält, hauptsächlich Ironie durch.

a Die Gutachten über die in der Folge genannten Artikel der drei Zeitungen mit der deutschen Übersetzung des
Leitartikels des Pokrok (DeutscheWirtschaft in Böhmen) liegen bei.

2 Auf Vortrag Brestels v. 3. 6. 1869 stimmte der Kaiser mit Ah. E. v. 9. 6. 1869 dem Änderungsvorschlag zu,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1982/1869. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 7. 6. 1869/I.

3 Zu den entscheidenden Verhandlungen, der Wiedererrichtung und der feierlichen Eröffnung der Medizini-
schen Fakultät am 25. 10. 1869 sieheHuter,Hundert JahreMedizinische Fakultät, 93–131.DieDankadres-
se an das Ministerium (und an den Kaiser) war in der Bürgerausschusssitzung v. 23. 4. 1869 beschlossen wor-
den, Innsbrucker Nachrichten v. 26. 4. 1869.
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DerMinisterpräsident meinte, dass dieses Gedicht in einemWiener Blatte doch eine
stark antimonarchische Tendenz bekunde, die nicht so leicht hingenommen werden sollte.

Der Justizminister glaubte, dass,wenndieKonferenzdieswünschenwürde, der Staats-
anwalt zur Erwägung aufgefordert werden könnte, ob nicht diesfalls gegen den „Figaro“ mit
einer Anklage vorzugehen wäre.

Die Konferenz erklärte sich sohin ein[] damit einverstanden, dass die [] Aufforderung
an den Staatsanwalt gerichtet werde und zwar selbstverständlich unter Mitteilung des Gut-
achtens des Ministerialreferenten4.
IV. Der Minister des Innern machte die Mitteilung, dass in Abwesenheit des Statthalter-
eileiters Ritter v. Possinger von Lemberg der mit der interimistischen Amtsleitung betraute
Hofrat die telegrafische Anzeige erstattet habe, dass der Ausschuss des Demokratischen Ver-
eines in Lemberg um die Bewilligung zur Abhaltung einer Volksversammlung unter freiem
Himmel für den 6. l. M. eingeschritten sei5.
Als Gegenstand der Beratung werde angegeben: „Welche Politik das Land gegenüber dem
Vorgehen des Reichsrates in der Resolutionsfrage einzunehmen hat“. Der bezeichnete Hof-
rat glaubt, dass die Einberufung dieser Volksversammlung offenbar im Zusammenhange mit
dem Beschlusse des Demokratischen Vereines, welcher in der Nr. 125 der „Gazeta Narodo-
wa“ enthalten gewesen, stehe.Nachdemdieser []stand bereits von denZeitungen besprochen
wurde und die Untersagung der Bewilligung so ausgelegt werden würde, als wenn die Regie-
rung eine Besorgnis hätte, dass diese Frage besprochen werde, glaubt der gedachte Hofrat,
dass diese Volksversammlung bewilligt werden soll. Der Minister des Innern war gleichfalls
der Ansicht, dass die Regierung keine Scheu manifestieren solle, dass die erwähnte Frage be-
sprochen werde, und stimmte daher über gepflogene mündliche Einvernehmung des Statt-
haltereileiters Ritter v. Possinger für die Bewilligung.

Die übrigen Konferenzmitglieder stimmten gleichfalls für die Bewilligung, und [] der
Ministerpräsidentunter derVoraussetzung, dass die erforderlichenAnstalten getroffenwer-
den, dass Polizei[] zurÜberwachung abgeordnet [], welche bei Übergriffen die Versammlung
zu schließen hätten und [bei] gesetzwidrigen Vorfällen die [Amtshan]dlung einzuleiten wä-
re6.
V. Der Minister des Innern gab sein Vorhaben kund, im Einverständnisse mit dem Justiz-
minister und dem Ackerbauminister auf die Ablehnung der Sanktionierung des vom mäh-
rischen Landtage beschlossenen Gesetzentwurfes betreffend die Zusammenlegung (Arron-
dierung) der Grundstücke aus den im abgelesenen Konzepte des au. Vortrages enthaltenen
Gründen au. antragen zu wollen7.

4 Die beiden betreffende Akten Ava., JM., allg. 7458 und 8071, beide ex 1869, laut ProtokollbuchWeisung an
und Bericht derWiener Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit des Figaro, sind nicht mehr vorhanden.

5 Abschrift des Telegramms inAva., IM., Präs. 550, Nr. 2341/1869.
6 Mit Telegramm (K.) v. 3. 6. 1869 erteilte Giskra sein Einverständnis zur Bewilligung der Volksversammlung,

Ava., IM., Präs. 550, Nr. 2341/1869.Die Versammlung musste aber wegen starken Regens kurz nach Beginn
vertagt werden, Schreiben Possingers an Giskra v. 7. 6. 1869,Ava., IM., Präs. 550, Nr. 2439/1969. Das neuer-
liche Ansuchen des Demokratischen Vereins in Lemberg um Bewilligung eines neuen Termins wurde bewilligt
und die Versammlung schließlich am 13. 6. 1869 abgehalten, siehe das Schreiben Possingers an Giskra v. 15. 6.
1869,Ava., IM., Präs. 551, Nr. 2585/1869.

7 Der mährische Landtag hatte den Gesetzentwurf in dritte Lesung in der 12. Sitzung der 3. Session am 16. 9.
1868 angenommen, Prot. Landtag mähren 16. 9. 1868 (12. Sitzung) 246.
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Die Konferenz war hiemit einverstanden8.

VI. Der Minister des Innern beabsichtigt, die vom böhmischen Landtage beschlossenen Ge-
setzentwürfe betreffend Änderungen in den Bezirksvertretungsgebieten Böhmisch-Aicha,
Gablonz, Niemes, Reichenberg und Turnau der Ah. Sanktion zu empfehlen9.

Formell wäre jedoch zu bemerken, dass in der Überschrift des Gesetzes aus Versehen
ein Wort, welches im Landtagsbeschlusse enthalten, nämlich „Gränzendorf“ weggeblieben
ist, was jedoch die Ah. Sanktionierung nicht hindern dürfte, da die Bestimmung im Geset-
ze selbst enthalten ist. Der Handelsminister teilte diese Ansicht und glaubte nur, dass das
Gesetz so abgedruckt werden müsse, wie es der Landtag vorgelegt habe.

Die Konferenz erklärte sich hierauf mit dem Antrage einverstanden10.

VII.DerMinister des Innern setzte dieKonferenz vondemEinlangen einerAnerkennungs-
adresse an dasGesamtministerium,welche gelegenheitlich der Feier des ersten Jahrestages der
Ah. Sanktion der konfessionellen Gesetze seitens des Komitees des deutschpolitischen und
[]bildungsvereines zu Donawitz [] wurde, in Kenntnis11.

VIII. Der Ackerbauminister gab sein [],
[a)] [das vom galizischen] Landtage beschlossene Gesetz betreffend das Verbot, die dem

Tatragebirge eigenen Alpentiere zu vertilgen und zu verkaufen, der Ah. Sanktion zu empfeh-
len, dagegen aber b) die Nichtsanktionierung des vom galizischen Landtage beschlossenen
Gesetzes betreffend das Verbot, insektenfressende und Singvögel, dann Fledermäuse einzu-
fangen und zu verkaufen, au. zu beantragen, und zwar wegen dessen unvollständiger und
zumTeile in technischer Beziehung unrichtiger Fassung und weil er der Ansicht ist, dass mit
diesem Gesetzentwurfe das angestrebte Ziel, alle für die Bodenkultur nützlichen Vögel zu
schützen, nicht erreicht werden könnte12.

Die Konferenz war hiemit einverstanden13.

IX. Der Justizminister lenkte die Aufmerksamkeit der Konferenz auf einen im „Neuen
Fremdenblatte“ vom heutigen Tage (Beilage)b mit der Aufschrift „Zur Disziplinarvorschrift
für das k. k. Heer“ versehenen Artikel, von dem gar nicht abzusehen ist, wie er in das allerof-
fiziöseste Zeitungsblatt die Aufnahme habe finden können14.

b Liegt dem Originalprotokoll nicht bei.

8 Auf Vortrag Giskras v. 2. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 8. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2019/1869.Die Zusammenlegung von Grundstücken inMähren wur-
de erst durch Lgbl. Mähren Nr. 30/1884 geregelt.

9 Zur Annahme Prot. Landtag Böhmen 25. 9. 1868 (19. Sitzung) 38 ff.
10 Auf Vortrag Giskras v. 5. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 10. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2037/1869; publiziert als Lgbl. BöhmenNr. 88 undNr. 89 ex 1869.
11 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Gemeint

sind die Gesetze v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 47/1868;Rgbl.Nr. 48/1868;Rgbl.Nr. 49/1868.
12 Beide Gesetze wurden beschlossen Prot. Landtag Galizien 5. 10. 1868 (29. Sitzung) 745 f.
13 Auf Vortrag Giskras v. 15. 7. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 7. 1869 im Sinne des Ministerrats-

beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2539/1869; das Gesetz bezüglich der Alpentiere publiziert als Lgbl.
Galizien Nr. 26/1869.

14 Neues Fremden-Blatt v. 2. 6. 1869; zur offiziösen Stellung des Blattes Ehrenpreis, „Reichsweite“ Pres-
se, 1597, Anm. 199;Höbelt, Die deutsche Presselandschaft, 1835.
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Wenn übrigens auch der Eingang desselben, welcher die durch die Petition des Oberst-
leutnants v. Bartels in Linz hervorgerufene Debatte behandelt15, den sehr bedenklichen Pas-
sus enthält: „Aber es bleibt dessen ungeachtet nichtwenigerwahr, dass dasGesetz vom6.No-
vember 1867 über die Einführung derMilitärehrengerichte16 ohneMitwirkung desReichsra-
tes zustande kam, und einWiderspruchmit dem Staatsgrundgesetz vorhanden ist“, so könne
man sich über das als über eine abgetane Sache hinaussetzen. Im Schlusssatze wurde jedoch
auch angeführt, dass imMilitärverordnungsblatte auchGesetze undVorschriften erscheinen,
welche reine Strafgesetze sind und bedeutende Veränderungen in den bisher geltenden Straf-
gesetzen begründen. Es wird hiebei auf die mit Zirkular vom 21. April 1869, Präs. Nr. 1366
(36. Stück des k. k. Armeeverordnungsblattes)17 erlassene Disziplinarvorschrift für das k. k.
Heer mit dem Beifügen hingewiesen: „Wir haben es bei dem letzteren Gesetze mit einer orga-
nischenArbeit zu tun,mit einem tief einschneidendenGesetze, wodurch nicht bloß einzelne
kleine Paragrafe des Militärstrafgesetzes, sondern eine ganze Klasse von Vergehen der Judika-
tur desMilitärstrafrichters entzogen und derDisziplinastrafgewalt desObersten oderHaupt-
mannes überlassen werden“. So begründet und richtig nun letztere Behauptung ist, so sei es
doch kaumbegreiflich, dass das „Neue Fremdenblatt“ sich diesesGegenstandes bemächtigen
konnte, der nach der darin enthaltenen Ankündigung in einer Reihe von weiteren Artikeln
noch näher beleuchtet werden soll.

Abgesehen aber von diesem Umstande, worüber der Pressleitung die Ingerenznahme
überlassen werden muss, könne er die ihm hieraus erst bekannt gewordene Erlassung dieser
neuen Disziplinarvorschrift für das k. k. Heer nicht gleichgiltig hinnehmen, durch welche
unstreitig wichtige Bestimmungen desMilitärstrafgesetzes aufgehobenwerden18. Der § 4 der
erwähntenDisziplinarvorschrift verfüge: „DermilitärischenDisziplinargewalt unterliegen: 2.
alleHandlungen undUnterlassungen,welche dasMilitärstrafgesetz alsMilitär- oder gemeine
Vergehen bezeichnet und mit keinem längeren als dreimonatlichen einfachen oder strengen
Arreste bedroht usw.“ Es sind also hiemit alle gemeinen Vergehen der Judikatur des Militär-
strafrichters entzogen und derDisziplinargewalt unterworfenworden, was nichts weniger als
gleichgiltig ist, weil es gegen dieDisziplinarerkenntnisse keinRechtsmittel gibt undweil jeder
selbstständige Kommandant das Disziplinarstrafrecht [ausübt]. Dem entgegen enthält nun
dasMilitär[strafgesetz vom] Jahre 1855 folgende Bestimmungen: Art. V des Kundmachungs-
patentes sagt: „Als Verbrechen oder Vergehen dürfen nur diejenigen Handlungen oder Un-
terlassungen behandelt und bestraft werden, die in diesem Strafgesetze ausdrücklich für ein
VerbrechenoderVergehen erklärtwerden.“Der § 88 aber normiert: „Die Strafemuss vondem
Richter mit Vermeidung jeder Eigenmacht bloß nach demGesetze usw. bestimmt werden.“

Hienach kannwohl nicht geleugnetwerden, dass der fraglicheArtikel im „Neuen Frem-
denblatte“materiell nurRichtiges enthalte, und es sei nicht zu verantworten, dass eine solche
Bestimmung erlassen werden konnte, und zwar noch dazu, da dem Kriegsminister bekannt
ist, dass Se. Majestät im Grundsatze Ag. auszusprechen geruhten, dass Änderungen im Mi-
litärstrafgesetze nur im Wege der Gesetzgebung erfolgen können, was auch infolge Ah. Er-
mächtigung bei Gelegenheit einer Interpellationsbeantwortung im Abgeordnetenhause aus-

15 Zu dieser Petition sieheMR. v. 5. 5. 1869/II.
16 Eigentlich Zirkularverordnung des Kriegsministers, sieheMR. v. 5. 5. 1869/II, Anm. 8.
17 Die Disziplinarvorschrift für das Heer war mit Ah. E. v. 7. 4. 1869 auf Vortrag Kuhns v. 30. 3. 1869 sanktio-

niert worden, Ka., MKSM. 57–2/4/1869; publiziert als Armee-VerordnungsblattNr. 120/1869.
18 Gemeint ist dasmit kaiserlichemPatent v. 15. 1. 1855 eingeführteMilitärstrafgesetzbuch,Rgbl.Nr. 19/1855,

siehe dazu Schmidt-Brentano, Die Armee in Österreich, 430 f.
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drücklich erklärt wurde. Er beabsichtige daher, an den Kriegsminister eine Note zu richten,
in welcher er sich auf Obiges berufend der Anfrage stellen will, wie es komme, dass eine mit
dem bestehenden Gesetze und mit dem Ah. Willen Sr. Majestät so direkt im Widerspruche
stehende Bestimmung wie jene des § 4 der Disziplinarvorschrift erlassen werden konnte und
wie der Kriegsminister dieselbe zu vertreten gedenke. Auchwerde er hiemit das Ersuchen ver-
binden, der Kriegsminister möge in Zukunft vor Erlassung einer jeden das Disziplinarwesen
betreffenden Ver[ordnung] nicht unterlassen, sich mit ihm vorläufig in das Einvernehmen
zu setzen19.

Die Konferenz nahm die Mitteilung des Vorhabens zur Kenntnis. Der Ministerpräsi-
dent erteilte dem [in die Sitzung] berufenenHofrate [] den Auftrag, sogleich auf die Redak-
tion des „Neuen Fremdenblattes“ zu wirken, damit die angekündigte Fortsetzung der diesen
Gegenstand behandelnden Artikel unterbleiben20.
X. Der Finanzminister bemerkte, dass ihm heute von dem Reichsfinanzminister der Aus-
weis über das vom Kriegsminister bei den Delegationen einzubringen beabsichtigte Extra-
ordinarium des Kriegsministeriums pro 1870 mitgeteilt worden sei, welches sich ohne der
Kriegsmarine mit 6,700.000 fr. beziffert21.

Im vorigen Jahre habe dieses Extraordinarium inklusive derMarine 6,300.000 fr. betra-
gen.Wenn nun für die Kriegsmarine pro 1870 in das Extraordinarium der gleiche Betrag wie
imVorjahre, nämlich 700.000 fr., eingestellt würden, so würde sich das gesamte Extraordina-
riumpro 1870 auf 7,400.000 fr. belaufen und somit um1,100.000 fr. höher als das vorjährige.
Was nun die einzelnen Posten betrifft, so sei er bei einigen prinzipiell für dieWeglassung, weil
sie in das Extraordinarium nicht gehören. Es seien dies zunächst die Ausgaben für die Mili-
tärgrenze:
1. Verbesserung des Grenzschulwesens,
2. Aufstellung einer eigenen Grenzwache,
3. Kosten für die Volkszählung,
4. Umbau einer Straße,
5. Hafenbauten, Seeleuchten und
6. neue Telegrafenerrichtung in der Militärgrenze.

Alles dies betreffe ausschließlich Verwaltungsauslagen für dieMilitärgrenze, welche bis-
her im Ordinarium als einzelne Post: „Zuschuss für die Militärgrenze“ präliminiert wurden,
weil man es prinzipiell unterlassen hat, die speziellen Ausgaben und Einnahmen der Militär-
grenze zum Gegenstande eines Votums der Delegationen zu machen. Die diesbezüglichen
Ansätze, zusammen 880.000 fr., müssen also aus dem [Extraordinarium] ausgeschieden wer-
den, und er glaube, dass der Kriegsminister entweder den „Zuschuss für die Militärgrenze“
imOrdinarium etwas höher ansetzen oder, was auch keine große Schwierigkeit bereitenwird,

19 Mit Schreiben (Abschrift) v. 6. 6. 1869 an Kuhn verwirklichte Herbst seine Absicht. Die Angelegenheit wur-
de In einer am 16. Juni unter dem Ah. Vorsitze S. M. stattgehabten Sitzung berathen.Dem folgten einige
Stellungnahmen sowie Gegendarstellungen des Kriegs- und des Justizministeriums, bis schließlich Franz Joseph
eigenhändig verfügte. Die Angelegenheit wurde In einer am 16. Juni unter dem Ah. Vorsitze S. M. stattge-
habten Sitzung berathen. Vor der Hand ad acta.

20 Diese Angelegenheit wurde von der Zeitung noch zweimal behandelt, Neues Fremden-Blatt v. 15. und
16. 6. 1869, allerdings mit der Schlussfolgerung, dass man dem Gesetz, obwohl es in juridischer Beziehung
nicht ganz glücklich formuliert ist, die Anerkennung nicht versagen könne.

21 Schreiben Bekes an Brestel v. 31. 5. 1869, Fa., FM., Präs. 1811/1869; anbei Zusammenstellung der Einzelposten
für das Extraordinarium für 1870.
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bemüht sein sollte, diesen Betrag durch erhöhte Einnahmen in der Militärgrenze zu decken.
Nach Abschlag der obigen Summe würde das Extraordinarium auf 5,820.000 fr. herabge-
mindert. Die Konferenz teilte die Ansicht des Finanzministers.

Gegen den Ansatz: Komplettierung des Trainmateriales 116.000 fr. wurde von keiner
Seite ein Anstand erhoben. Die Posten: Karten für Kriegsfälle 3.000 fr. und Eisenbahnmate-
rialsanschaffung zum Studium für Pioniere 5.300 fr. wollte der Finanzminister an und für
sich nicht beanständen, er meinte jedoch, dass es kein richtiges Prinzip sei, viele solche kleine
Posten in das Extraordinarium einzustellen, was auch einen schlechten Eindruckmache. Die
Konferenz einigte sich dahin, dass diese Ansätze nicht zu beanständen, jedoch in das Ordina-
rium zu überstellen seien.

Bezüglich der für zwei Donaukriegsdampfer (Monitors) veranschlagten Summe von
400.000 fr. beantragte der Finanzminister die Streichung der Hälfte mit 200.000 fr., wor-
nach vorderhand nur einer gebaut werden könnte. Der Ministerpräsident bemerkte, dass
die Beistellung dieser Monitors hauptsächlich imWunsche der Ungarn gelegen [].

Der Ackerbauminister erinnerte an die unglaublichen Erfolge, welche im letzten ame-
rikanischenKriegemit denMonitors auf demMississippi erreichtwurden,mit demBeifügen,
dass dieselben für den Fall eines Krieges nicht nur in der unteren Donau, sondern auch oben
[bis] Linz gute Dienste leisten könnten.

DerMinister des Innern und der Justizminister beantragten die Streichung der gan-
zen Summe von 400.000 fr., weil sie diese Auslage nicht für nötig und das Wechseln der Sys-
teme für bedenklich hielten, wobei sie auf die bestandene Kriegsflottille, die dannwieder auf-
gelassen wurde, hinwiesen. Mit allen gegen zwei Stimmen wurde sohin beschlossen, dass der
Abstrich bei dieser Post 200.000 fr. zu betragen habe.

Übersiedlungskosten für die Militärakademie 18.000 fr. beantragte der Finanzminis-
ter zu den kleinen Posten zu schreiben und in dasOrdinarium zu übertragen. Die Konferenz
war hiemit einverstanden.

Die Post: Ergänzung des Pulvermateriales per 58.000 fr. beantragte der Finanzminister
zu streichen, weil der Kriegsminister den Erlös für das von ihm verkaufte Pulver habenmüsse.
Die Konferenz stimmte bei.

Die für Fortsetzung der Verlegung der Truppenkörper in die Ergänzungsbezirke veran-
schlagte Summe von200.000 fr. beantragte der Finanzminister auf dieHälfte von 100.000 fr.
zu reduzieren,welchemAntrage dieKonferenz sich anschloss, nachdemderMinister des In-
nern darauf aufmerksam gemacht hatte, dass auch für die regelmäßige Bewegung der Trup-
penkörper ein Ansatz im Ordinarium enthalten ist.

Die Post: Freskomalereien im Waffensaale des Arsenals 65.820 fr. wurde im allseitigen
Einverständnisse gestrichen.

Bei der Post: Anschaffung von 100Montigny Mitrailleurs und 50 Festungshinterlader-
kanonen per 755.000 fr. beantragte der Finanzminister eineHerabminderung auf 500.000
fr., womit die Konferenz einverstanden war.

[] Neubauten für Festungswerke undMilitärgebäude 1,885.000 fr. [] beantragte der Fi-
nanzminister ein Drittel [] 685.000 fr. zu streichen und [] Summe auf 1,200.000 fr. herab-
zumindern. Die Konferenz war hiemit einverstanden, der Justizminister wollte diese Summe
auf 1,000.000 fr. ermäßigt wissen.
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Die Post: Tragbetten für Verwundete per 60.000 fr. wurde nicht beanständet. Ebenso
wurde der Ansatz für die Auflösung der Josephinischen Akademie per 158.500 fr. als eine
transitorische Post in der Voraussetzung unbeanständet gelassen, dass im Ordinarium auf
diesen Ansatz die geeignete Rücksicht genommen wurde22.

Endlich: Supernumeräre mit Rücksicht auf die Gagenerhöhung 2,090.000 fr. Der Fi-
nanzminister glaubte, dass diese Summe auf 1,700.000 fr. zu beschränkenwäre,weilmanden
Antrag stellen müsse, dass die Gagenerhöhung nur für die Offiziere des definitiven Standes
Platz zu greifen habe und dass die Supernumerären davon auszuschließen sind. Die Konfe-
renz war hiemit einverstanden.

Der Finanzminister bemerkte, dass durch diese Restriktionen das Extraordinarium an-
statt der veranschlagten 6,700.000 fr. nur 4,000.000 fr. betragenwürde. Ermeinte auch, dass
dieses Ministerium nur die möglichste Herabminderung des Extraordinariums anzustreben
habe, ohne dass demselben eine Vertretung obliege.

Der Minister des Innern bemerkte, dass man sich über das wirkliche Erfordernis im
Extraordinarium kein Urteil bilden könne, solange man die Begründung desselben nicht er-
halten habe. Im vorigen Jahre sei auch das Extraordinarium in einemMinisterrate unter dem
Ah. Vorsitze Post für Post durchgegangen worden, und es sei auf Grundlage der sachlichen
Erwägung der Zweckmäßigkeit die Einstellung einzelnen Posten erfolgt23.

Der Finanzminister bemerkte, dass dies nur insoferne richtig sei, als das Ministerium
im Vorhinein erklärte, dass das Extraordinarium nicht mehr als [] Gulden betragen dürfe,
worauf dann die Subrepartition der einzelnen Erfordernisposten im Extraordinarium vorge-
nommen worden sei.

Der Justizminister meinte, dass das Ministerium überhaupt nicht über die Summe
des Extraordinariums schlüssig werden könnte, solange es die Summe nicht kenne, die der
Kriegsminister für das Ordinarium ansprechen wolle.

Der Finanzminister erwiderte, dass die Gesamtsumme des Ordinariums für 1870 im
Allgemeinen mit der bezüglichen Summe des vorigen Jahres übereinstimmen werde. Es sei-
en im Ordinarium bedeutende Herabminderungen vorgenommen worden, dadurch aber,
dass die Preise der Naturalien nach dem wirklichen Erfordernisse in das Präliminare einge-
stellt wurden, habe eine Erhöhung um eine Million Gulden stattgefunden. Wenn nicht die
eigenenEinnahmengeringer ausfallen,werdedasOrdinariumbis auf einenminimalenUnter-
schied jener Summe, die im vorigen Jahre bewilligtwurde, gleichkomme.Dazu kommen aber
noch die beantragten Gagenerhöhungen, die, wie er und auch der ungarische Finanzminis-
ter glauben, von denDelegationen wohl für die subalternen, kaum aber für die Stabsoffiziere
bewilligt werden dürften. Der ungarische Ministerpräsident sei dafür, dass die betreffende
Summe auch für die Stabsoffiziere eingestellt werden sollte, das ist 2,800.000 fr. für beide.

Der Ministerpräsident bemerkte, dass, wenn die Gagenerhöhung nur für die subal-
ternenOffiziere bewilligt werden [], die diesfällige Erfordernissumme []200.000 fr. betragen
würde. Es wäre dabei nur zu bedenken, dass es möglich sein könnte, dass die ungarischeDele-
gation wegen der Honvéds [] Gagenerhöhung noch auf höhere [Ränge] von Offizieren, we-
nigstens [bis zu denMajors] greifen könnte.

22 Zur Josephinischen Akademie, der Ausbildungsstätte fürMilitärärzte,Czeike, Historisches LexikonWien
3: 389 f.; zum Beschluss, sie aufzulassen,Wagner, Kriegsministerium 2: 134.

23 MR. v. 1. 11. 1868/I (nicht mehr vorhanden).
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Der Minister des Innern bemerkte [] Frage im Allgemeinen [] die finanzielle Mög-
lichkeit der Anforderung gerecht zu werden, da sei es Sache des Finanzministers zu erwägen,
inwiefern die benötigte Summe bedeckt werden könne, dann die Erwägung der sachlichen
Notwendigkeit der einzelnen Erfordernisansätze, da könne man sich aber kein Urteil bilden,
solange nicht die Details gegeben werden.

Der Finanzminister bemerkte schließlich, dass das Gesamtkriegsbudget pro 1870 rela-
tiv mit jenem des Vorjahres gleich sei. Im vorigen Jahre habe inklusive der Marine das Extra-
ordinarium 6,000.000 fr. betragen, für das nächste Jahr würde es mit Einschluss der voraus-
sichtlichen Auslagen für die Marine nach Obigem 5,000.000 fr. betragen, für das Ordinari-
umwerde aber wegen der Gagenerhöhungen um 1,000.000 fr. mehr präliminiert werden, so
dass tale quale dieselbe Summewie imVorjahre sich ergibt. Er beantrage daher, von der Kon-
ferenz ermächtigt zuwerden, sich gegen dasReichsministerium zu äußern, dass nachAnsicht
des k. k. Ministeriums das Extraordinarium auf vier Millionen fr. herabzumindern sei.

Hierüber wurde von keiner Seite Einwendung erhoben24.
XI. Der Finanzminister bemerkte, dass es sich um die Frage handelt, von wem die Kontra-
signatur von zwei Ernennungen bei dem Rechnungsdepartement der Staatsschuld, welches
doch [] noch nicht geändertenGesetze demReichsfinanzminister untersteht, vorgenommen
werden soll25.

[Der] Reichsfinanzminister habe, um nicht bei den Delegationen auf Anstände zu ge-
raten geglaubt, dass der cisleithanische Finanzminister die Kontrasignatur vornehmen soll-
te, weil die [] zur Gänze im diesseitigen []steht. [] doch solange die [] Gesetzvorlage von [Sr.
Majestät] nicht Ah. erledigt [] sein wird, nach dem bestehenden Gesetze die Verwaltung der
Staatsschuld von dem Reichsfinanzminister zu führen ist, und nachdem letzterer auch die
Ernennungen ausfertigen wird, könne er es nur für korrekt halten, dass der Reichsfinanzmi-
nister die fragliche Kontrasignatur vornehme26.

Die Konferenz erklärte sich damit einverstanden, dass die Anfrage des Baron Beke in
dieser Weise ihre Erwiderung finde27.
Wien, am 2. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Juni 1869.
Franz Joseph.

24 Eine schriftliche Erwiderung dürfte es nicht gegeben haben; auf dem inAnm. 21 zit. Schreiben Beckes findet sich
derRandvermerk Brestels v. 6. 6. Ad acta.Der entsprechendeAkt Fa., RFM., allg. 4249/1869 ist skartiert wor-
den. DasMarinebudget, inklusive des Extraordinariums, wurde vom GemeinsamenMinisterrat inGMR. I
v. 4. 6. 1869/I, Nr. 50, das Extraordinarium für das Heer in GMR. II v. 4. 6. 1869/I, Gmr. I/1, Nr. 51 be-
raten und beschlossen. Das von den Delegationen schließlich beschlossene Extraordinarium für das Heer im
Jahre 1870 betrug 3,818.500 fr., jenes für die Kriegsmarine 2,459.973 fr., Schreiben des Reichsfinanzministe-
riums an Brestel v. 15. 10. 1869 mit dem endgültigen Staatsvoranschlag pro 1879, Fa., FM., Präs. 3346/1869.

25 Die Verwaltung der Staatsschuld war nach dem Ausgleich von 1867 zunächst dem Reichsfinanzministerium
unterstellt worden, Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 160.

26 Mit Gesetz vom 10. 6. 1868 war die cisleithanische Regierung ermächtigt worden, mit der Regierung der Län-
der der ungarischen Krone ein Übereinkommen zur Regelung der Gebarung undKontrolle der konsolidierten
Schuld abzuschließen,Rgbl.Nr. 54/1868.

27 Nachdem das in Anm. 26 genannte Übereinkommen nicht zu Stande gekommen war, wurde durch das Ge-
setz vom 13. 4. 1870 verfügt, dass die Gebarung und Verwaltung der konsolidierten Staatsschuld vom cisleitha-
nischen Finanzministerium übernommen und geführt werden sollte, Rgbl. Nr. 65/1870, womit auch das
Rechnungsdepartement der Staatsschuld demWirkungskreis dieses Ministeriums zugeteilt wurde.
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Nr. 231 Ministerrat, Wien, 7. Juni 1869 – Protokoll I

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 7. 6.), Plener 14. 6., Hasner, Giskra
14. 6., Herbst 16. 6., Brestel 16. 6; abw. Potocki, Berger.
[I.] Berufung der Staatsräte Freiherr v. Holzgethan und Freiherr v. Quesar in das Reichsgericht.

KZ. 1923 –MRZ. 70
Protokoll I des zu Wien am 7. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
[I.] Der Justizminister referierte, derMinisterpräsident habe ihmmitgeteilt, dass Se. Majes-
tät Ag. den Wunsch auszusprechen geruhten, dass ehemalige Staatsräte bei der Ernennung
zuMitgliedern des Reichsgerichts berücksichtigt werden1.

Nach den Ternavorschlägen des Herrenhauses handle es sich dabei um den Freiherrn
v. Quesar und um den Freiherrn v. Holzgethan, von welchen beiden der letztere zum Ersatz-
manne vorgeschlagenwurde2. Er könnte es nun allerdings nicht für passendfinden,wennnur
Baron Holzgethan zum Ersatzmann, Baron Quesar aber nicht zum Mitgliede des Reichsge-
richtes ernanntwürde, und eswürde nach seinerAnsicht hierin sogar eineZurücksetzung für
beide gelegen sein. Nachdem nun die beidenGenannten imTernavorschlage desHerrenhau-
ses enthalten sind und Se. Majestät deren Berücksichtigung beim Reichsgerichte wünschen,
besteht durchaus kein Anstand, dieselben nachträglich Sr. Majestät au. in Vorschlag zu brin-
gen, und zwar umso weniger, da es ja Sr. Majestät selbstverständlich freistand, abgehend von
demVorschlage desMinisterrates [] zu Ersatzmännern des Reichsgerichtes zu ernennen, und
derMinisterrat Sr.Majestät gegenüber sich nur zu au. Danke verpflichtet ansehenmuss, dass
Allerhöchstdieselben konstitutionellem Brauche folgend das für solche Ernennungen aller-
dings verantwortlicheMinisteriumzurErwägungdesAh.WunschesAg. aufzufordern geruh-
ten. Es wäre daher aus der Herrenhausterna: Scharschmid – Rumler – Quesar der vom Mi-
nisterrate vorgeschlagene Oberlandesgerichtsrat Rumler auszuscheiden und an dessen Stelle
der pensionierte Staatsrat Freiherr v. Quesar zur Ag. Ernennung als Mitglied des Reichsge-
richtes nachträglich au. in Vorschlag zu bringen. Ebenso wäre aus der Herrenhausterna für
die Ersatzmänner: Hackher – Holzgethan – Rizy der vomMinisterrate vorgeschlagene Hof-
rat Ritter v. [] auszuscheiden und anstatt dessen der pensionierte Staatsrat BaronHolzgethan
als Ersatzmann nachträglich au. vorzuschlagen.

Nachdem jedoch Oberlandesgerichtsrat Rumler auch mit Rücksicht auf seine Kennt-
nis der böhmischen Sprache zumReichsgerichtsmitgliede vomMinisterrate in Vorschlag ge-
brachtwar, undwennderselbenunmehr entfällt, derProfessorHabietinekdas einzigeReichs-
gerichtsmitglied sein wird, welches der böhmischen Sprache vollkommen kundig ist, so dürf-
te der au. Vorschlag der beiden genannten ehemaligen Staatsräte auch die Notwendigkeit ei-
ner Änderung derReihenfolge bei Ag. Ernennung der Ersatzmänner in der Artikel bedingen,
dass der nachträglich anstatt des Wiener Advokaten Dr. Schmitt au. in Vorschlag gebrachte
pensionierte Gerichtshofpräsident Steyrer in der Ah. Entschließung bei den Ersatzmännern
als der erste angeführt werde, weil bei den Ersatzmännern die Reihenfolge für deren Eintritt
in das Reichsgericht maßgebend ist und für den Fall, als gerade Professor [Habietinek] wäre

1 Fortsetzung desMR. v. 2. 6. 1869/I; zu den Vorschlägen des Reichsrates sieheMR. v. 22. 5. 1869/I.
2 Prot. Reichsrat HH. 13. 5. 1869 (75. Sitzung) 2112, Wahl Holzgethans als Ersatzmann und Prot.

ReichsratHH. 13. 5. 1869 (75. Sitzung) 2099,Wahl Quesars als Mitglied.
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[] der böhmischen Sprache kundige Präsident Steyrer eintreten und somit auch rücksicht-
lich des Erfordernisses dieser Sprachkenntnis für eine Succursale gesorgt sein würde. Die neu
zu beantragende Reihenfolge für die Ersatzmänner wäre daher: 1. Steyrer, 2. Holzgethan, 3.
Merkl und 4. Dr. Dollenz.

Die Konferenz erklärte sich mit diesen Anträgen einverstanden, worauf der Minister-
präsident sein Vorhaben kundgab, mit Berufung auf das Ministerratsprotokoll Sr. Majestät
einen kurzen au. Vortrag zu erstatten, womit er mit Bezug auf den vom Justizminister er-
statteten diesbezüglichen Vorschlag die heute beschlossenen Abänderungen au. beantragen
werde3.

Wien, am 7. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 232 Ministerrat, Wien, 7. Juni 1869 – Protokoll II

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 7. 6.), Plener 14. 6., Hasner 19. 6.,
Giskra 14. 6.,Herbst 17. 6., Brestel 16. 6; außerdemanw.ConradvonEibesfeld; abw.Potocki, Berger.

I. Vertrauenskundgebungen der Schützenkorps von Bilin, Brüx, Görkau, Kaaden etc. II. Ver-
trauensadresse der StadtverwaltungHohenelbe. III. In Betreff des Budgets des Kriegsministeri-
ums pro 1870. IV. Wegen Verminderung des Aktienkapitals der Creditanstalt durch Rückzah-
lung von 40 fl. auf jede Aktie. V. Wegen Ernennung zweier Verwaltungsräte bei der Elisabeth-
und Buschtehrader Bahn von Seite der Staatsverwaltung. VI. Betreff der Einlösung der verkäuf-
lichen Gewerbe (Kammerhandel). VII. Bericht über die bäuerlichen Exzesse in Jantschberg
und in Josefsthal in Krain.

KZ. 1925 –MRZ. 71
Protokoll II des zu Wien am 7. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

I. Der Ministerpräsident brachte der Konferenz ein Telegramm zur Kenntnis, nach wel-
chem die zum Feste der Fahnenweihe in Saaz versammelten Schützenkorps der Städte Bilin,
Brüx, Görkau, Kaaden, Klösterle, Komotau,Maschau, Preßnitz und Saaz demGesamtminis-
terium ein überzeugungstreues Hoch mit der Versicherung bringen, dass sie auf den Boden
der Verfassung feststehen wollen und werden in unwandelbarer Treue für Kaiser und Vater-
land.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis1.

3 Der inMR. v. 26. 5. 1869/IV, Anm. 6 zit. Vortrag Brestels über die Besetzung des Reichsgerichtes wurde unter
Berücksichtigung der hier beschlossenen Modifikationen mit Ah. E. v. 9. 6. 1869 resolviert; die Besetzungsliste
publiziert in derWiener Zeitung (M.) v. 11. 6. 1869.

1 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden.
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II. Der Minister des Innern teilte der Konferenz den Inhalt einer Vertrauensadresse der
StadtvertretungHohenelbe an das Gesamtministerium aus Anlass der Feier des Erinnerungs-
tages der Ah. Sanktion der konfessionellen Gesetze mit2.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis.
III. Der Finanzminister bemerkte, dass er die Beschlüsse des Ministerrates vom 2. Juni l. J.
in Betreff des Budgets des Kriegsministeriums pro 18703 in der betreffenden mit Zuziehung
auchder ungarischenMinister abgehaltenenBeratungderReichsminister vertretenhabe,wo-
bei der größere Teil der vom diesseitigenMinisterrate beantragten Abstriche auch angenom-
men worden sei4.

Der Kriegsminister habe zwar nicht bis auf das von diesemMinisterium beantragteMi-
nimum bei Extraordinarium herabgehen wollen, damit den Delegationen noch dieMöglich-
keit von Abstrichen offen gelassen werde. Infolge der vom Reichsministerium gefassten Be-
schlüsse werde jedoch das Extraordinarium genaumit dem für das Vorjahr bewilligten Betra-
ge in gleicherHöhe angesprochenwerden. DasOrdinariumwerde allerdings durch die Über-
tragung einzelner kleiner Posten aus dem Extraordinarium erhöht werden, es werde aber im
Ganzen mit Ausnahme der für die Gagenerhöhung entfallenden Post nicht größer als jenes
des Vorjahres sein. Das Ordinarium der Kriegsmarine sei etwas kleiner als jenes im Vorjahre,
obgleich die Gagenerhöhung per 200.000 fr. darin bereits aufgenommen ist. Das Extraor-
dinarium der Marine sei dagegen um zweieinhalb Millionen Gulden größer als im Vorjahre
präliminiert worden, da im vorigen Jahre fürAnschaffung von Schiffen nichts bewilliget wur-
de und dieQuote, die hierfür systemmäßig auf zehn Jahre verteilt werden sollte, nunmehr für
neun Jahre zu verteilen beantragt wird. Er habe erklärt, dass er dieser Anforderung nicht bei-
stimmen könne, weil die finanzielle Lage diese Auslagen nicht gestattet. Der Vizeadmiral v.
Tegetthoff habe erwidert, dass er es sich gefallen lassen müsste, wenn die Delegationen diese
Post streichen, dass er aber auf der Aufnahme dieser Post verharrenmüsse, weil ihn sonst ein-
mal die Verantwortlichkeit treffen könnte, dass er die Notwendigkeit dieser Anschaffungen
nicht erkannt habe. Der Reichsfinanzminister und die ungarischen Minister haben propo-
niert, dass nicht die obige Summe, sondern nur eine Million Gulden mehr als im Vorjahre
einzustellen sei, und zwar als Ersatz für den Verlust des Kriegsschiffes „Radetzky“ und für
die Gagenerhöhung. Der genannte Vizeadmiral habe jedoch hierauf nicht eingehen wollen,
weil er es für notwendig hielt, dass die Delegationen über die prinzipielle, auf mehrere Jahre
verteilte Ergänzung des Standes der Kriegsschiffe ihr Votum imGanzen abgeben, und weil er
glaubte, dass der Ersatz für das verlorene Kriegsschiff Radetzky als eine Erneuerung des be-
reits vorhanden gewesenen faktischen Bestandes der Kriegsmarine aus dem Ordinarium zu
geschehen hätte. v. Tegetthoff sei daher bei seinerMehrforderung von zweieinhalbMillionen
Gulden verharrt, worauf er (Minister Dr. Brestel) erklärt habe, dass eine solche Erhöhung des
Budget nicht mit seinem Einverständnisse geschehen würde. Dabei sei es in der Beratung der
Reichsminister geblieben.

DerMinisterpräsident bemerkte, dass nachdenVerfassungsbestimmungen rücksicht-
lich des Budgets für die gemeinsamen Angelegenheiten das Benehmen auch mit dem diessei-
tigenMinisterium gepflogen werdenmuss, was geschehen ist, es sei jetzt Sache des Reichsmi-

2 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden. Gemeint sind die Gesetze v. 25. 5. 1868,Rgbl.Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 49 alle ex 1868.

3 MR. v. 2. 6. 1869/X; die Beschlüsse betrafen lediglich das Extraordinarium.
4 GMR. I v. 4. 6. 1869/I und GMR. II v. 4. 6. 1869/I,Gmr. I/1, Nr. 50 und Nr. 51.
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nisteriums, über die andieDelegationen zu stellendenAnsprüche schlüssig zuwerden.Dieses
Ministeriumhabe die Vertretung gegenüber demReichsrate nur bezüglich jener Summen zu
leisten, mit denen es sich einverstanden erklärte.

Die Konferenz nahm hierauf die Mitteilung des Finanzministers zur Kenntnis5.
IV.Der Finanzminister referierte, es sei imVorjahre der Beschluss derGeneralversammlung
der Creditanstalt fürHandel undGewerbe, ihr Aktienkapital um zehnMillionenGulden zu
vermindern und zu dem Ende Aktien zurückzukaufen, unter der Bedingung der Einhaltung
der Kautelen des Handelsgesetzes, nämlich des Aufrufes der Gläubiger und Ausführung der
Maßregel nach Ablauf eines Jahres, genehmigt worden6.

Dieses Jahr sei nun verflossen, indes sei die Verminderung des Aktienkapitales imWege
des Rückkaufes nicht möglich, da die Aktien derzeit über pari stehen. Die Anstalt ersuche
nun, die Verminderung des Aktienkapitales durch Rückzahlung von 40 fr. für jede Aktie
bewerkstelligen zu dürfen7. Er beantrage die Genehmigung dieser Bitte, gegen welche kein
Anstand besteht, gegen dem, dass nachträglich die entsprechende Statutenänderung vorge-
nommen werde. Aus Anlass dieser Maßregel komme aber zu bemerken, dass die Regierung,
indem sie im vorigen Jahre der Creditanstalt nur den Rückkauf der bezüglichen zehnMillio-
nen fr. Aktien gegen Einhaltung der Kautelen des Handelsgesetzes gestattet hat, damit aner-
kannt [habe, dass jeder] Rückkauf von Aktien einer Aktiengesellschaft einer Verminderung
des Aktienkapitales gleich zu achten und daher nur unter Beobachtung der Vorschriften des
Handelsgesetzes zulässig sei. Da nun wiederholt einzelne Bankinstitute ihre eigenen Aktien
kauften, so glaube er, dass sämtliche lf. Kommissäre bei solchen Anstalten in Kenntnis zu
setzen seien, dass die Regierung jeden Kauf von eigenen Aktien ohne Einhaltung der Bestim-
mungen des Handelsgesetzes als dem Gesetze zuwider ansehen müsse und dass daher die lf.
Kommissäre darnach vorzugehen haben8.

Die Konferenz erklärte sich mit beiden Anträgen einverstanden9.
V. Der Finanzminister bemerkte, dass der Handelsminister in zwei Zuschriften denWunsch
ausgesprochen habe, dass bezüglich der Elisabethbahn und der Buschtehrader Bahn von Sei-
te der Staatsverwaltung von dem Rechte der Ernennung zweier Verwaltungsräte Gebrauch
gemacht werden soll10.

5 Zum von den Delegationen beschlossenen und vom Kaiser sanktionierten Gesamtbudget siehe den gedruckten
Staatsvoranschlag für 1870; das Ordinarium für das Heer betrug 71,845.857 fl., jenes für die Kriegsmarine
7,373.312 fl., Fa., FM., Präs. 3346/1869.

6 Mit Schreiben v. 10. 4. 1868 hatte die Credit-Anstalt das Finanzministerium um Genehmigung der von der
Generalversammlung beschlossenen Aktienreduzierung ersucht, Fa., FM., Präs. 806/1868. Diese Genehmi-
gung wurde mit Ah. E. v. 20. 5. 1868 auf Vortrag Brestels v. 15. 5. 1868 erteilt Fa., FM., Präs. 1224/1868.

7 Schreiben der Credit-Anstalt an das Finanzministerium v. 28. 5. 1869, Fa., FM., Präs. 1738/1869.
8 Das geschah mit Erlass Giskras an sämtliche Länderchefs v. 15. 6. 1869,Ava., AckM, Präs. 204/1869.
9 Mit Schreiben (K.) v. 9. 6. 1869 an den Verwaltungsrat der Credit-Anstalt erteilte Brestel die Genehmigung

zumRückkauf derAktien unter derAuflage, die notwendig gewordenen Statutenänderungen vorzulegen,Fa.,
FM., Präs. 1738/1869.Nachdem diese Statutenänderungen von der nächsten Generalversammlung am 31. 3.
1870 beschlossenen worden waren, wurden sie schließlich vom Innenministerium genehmigt, siehe dazu Fa.,
FM., Präs. 1528 und 2654, beide ex 1870.

10 Plener hattemit Schreiben v. 27. 5. 1869 Brestelmitgeteilt, dass ermit Schreiben vom selbenTagandenVerwal-
tungsrat der Kaiserin-Elisabeth Bahn diese Forderung erhoben hatte, FA., FM., Präs. 1840/1869. Zu Buscht-
ehrader Eisenbahn vgl. das Schreiben (K.) Pleners an das Innenministeriums v. 10. 6. 1869, in dem die neuen
Statuten der genannten Eisenbahngesellschaft unter der Bedingung der Reservierung von zwei Verwaltungs-
ratstellen für die Staatsverwaltung akzeptiert werden,Ava., VA., HM., allg. 3144/1869.
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Er habe schon bei einer früherenGelegenheit, als dieser Gegenstand dem Prinzipe nach
imMinisterrate besprochenwurde, sich gegen solche Ernennungen ausgesprochen und glau-
be bei seiner Ansicht umsomehr verharren zu sollen, als er hievon nur die gleichen Übelstän-
de abzusehen vermöchte, die man mit den lf. Kommissären bei den Anstalten in Erfahrung
zu bringen mehrfach Gelegenheit hatte11. Wenn übrigens der Ministerrat mit Rücksicht auf
den Aktienbesitz der Staatsverwaltung die Ernennung von je zwei Verwaltungsräten bei den
in Rede stehenden Eisenbahngesellschaften beschließen sollte, würde er in Anspruch neh-
men, dass die Ernennung je eines dieser beiden Verwaltungsräte von ihm als Finanzminister
vorzunehmen wäre.

DerHandelsminister hielt die Ernennung derVerwaltungsräte von Seite der Staatsver-
waltung für eine wirkliche Notwendigkeit deshalb, weil das Handelsministerium von dem
Gebaren der Eisenbahnverwaltungen gar nichts erfährt und über die wichtigsten Maßregeln
oft erst durch die Zeitungen in Kenntnis gesetzt wird. Namentlich in praktischer Beziehung,
um das erforderliche Materiale für die dienstliche Wirksamkeit des Handelsministeriums zu
gewinnenunddadurch imstande zu sein, eine gehörigeÜberwachung dieser Eisenbahngesell-
schaften vornehmen zu können, könne er unmöglich davon abgehen, dass von diesem auch
in anderen Staaten, namentlich in Bayern, jederzeit geübten Rechte Gebrauch gemacht wer-
de. Was übrigens den Akt der Ernennung betreffe, verstehe es sich von selbst, dass er diesfalls
imEinvernehmenmit demFinanzminister vorgehenwerde, demes auch zustehe, einen dieser
beiden Verwaltungsräte selbst zu ernennen.

DerMinister des Innern war der Ansicht, dass die Regierung bei den von ihr subven-
tionierten und bei jenen Bahnen, von welchen sie im Besitze von Aktien ist, von dem frag-
lichen Rechte Gebrauch machen soll. Nur sollten die von der Regierung ernannten Verwal-
tungsräte keineTantiemenbeziehen, sondernbloß–ohneBelastungderAktionäre–Präsenz-
marken erhalten, bei jenen Gesellschaften aber, wo solche Präsenzmarken nicht eingeführt
sind, diese Verwaltungsräte wie die lf. Kommissäre bei Aktiengesellschaften eine Entlohnung
für ihre Mühewaltung erhalten.

Der Handelsminister erklärte sich mit diesen Modalitäten einverstanden, worauf der
also amendierte Antrag des Handelsministers mit allen gegen eine Stimme, nämlich des Fi-
nanzministers, angenommen wurde12.
VI.Der Finanzminister bemerkte, dass bezüglich der verkäuflichenGewerbe (Kammerhan-
del) die Eigentümlichkeit bestehe, dass sie nur in Wien und sonst nirgendswo eingelöst wer-
den.

Dies beruht auf einemPrivattitel, indem in frühererZeit eineGebühr vondenneuverlie-
henen Gewerben zur Bildung eines Entschädigungsfonds eingehoben wurde, welcher Fonds
in den 1840er Jahren inkameriert worden ist13. Bis zum Jahre 1866 sei die Liquidierung in der
Art erfolgt, dass nach Einvernehmung der Finanzprokuratur über die Einlösbarkeit von der

11 Zur Institution der landesfürstlichen Eisenbahnkommissäre Röll, Entwicklung der Eisenbahn-Gesetzge-
bung, 21.

12 Fortsetzung des Gegenstandes über die Kaiserin-Elisabeth Bahn in MR. v. 26. 6. 1869/XVI, über die Buscht-
ehrader Eisenbahn in MR. I v. 11. 10. 1869/XI und MR. v. 30. 10. 1869/VII (beide nicht mehr vorhanden).
Mit Schreiben (K.) v. 2. 11. 1869 informierte Plener das Innenministerium, dass auf Grund des Beschlusses
desMinisterrates v. 30. 10. 1869 das Handelsministerium auf die Forderung nach zwei Verwaltungsräten der
Buschtehrader Eisenbahngesellschaft verzichtet,Ava., VA., HM., allg. 3144/1869.

13 Zur Genese desWiener Kammerhandels und der Inkamerierung des Einlösungsfonds im Jahre 1842 siehe die
Referentendarstellung in Fa., FM., Kreditabteilung, Nr. 5848/1868, Faszikulatur 14 B 9.
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Statthalterei entschieden und die Verhandlung dann dem Finanzministerium vorgelegt wur-
de. Im Jahre 1866, wo der Staatsminister Graf Belcredi auch auf die Finanzverwaltung einen
maßgebenden Einfluss ausübte, sei durch Ministerratsbeschluss festgesetzt worden, dass die
politische Behörde allein über die Zulässigkeit der Ablösung zu entscheiden hat14. Er glaube
nun, dass dieser Vorgang nicht in der Ordnung sei, weil es sich um eine rein privatrechtliche
Verpflichtung des Staates als Besitzers des inkamerierten Fonds handelt. Sein Antrag gehe da-
her dahin, dass es von diesem im Jahre 1866 gefassten Beschlusse abzukommen habe und eine
gemischte Kommission aus Abgeordneten der Ministerien des Innern, des Handels und der
Finanzen zu bestellen sei, welche nach Einholung desGutachtens der Finanzprokuratur über
die Zulässigkeit der Ablösung zu entscheiden haben wird.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden15.
VII. Über Aufforderung des Ministerpräsidenten erstattete der Landespräsident von
Krain v. Conrad ausführlichen Bericht über die bäuerlichen Exzesse am Jantschberg und
in Josefsthal mit dem Beifügen, dass die dabei vorgekommenen Vorfälle in den letztgehalte-
nen Tabor wurzeln16.

Zum Verständnisse der Lage sei es notwendig, auf die Laibacher Zustände zurückzu-
gehen. Bis zum Jahre 1867 habe in Laibach ein ganz nationaler Gemeinderat bestanden, und
von da an sei alles getanworden, umdurch Ergänzungswahlen eine kleineMinorität der deut-
schen Partei zustande zu bringen. Im Sommer 1867 sei schon ein Drittteil vonDeutschen im
Gemeinderate gewesen, und nach diesenWahlen habe sich die erste Affäre in Jeschza ergeben.
Als dann der Gemeinderat aufgelöst wurde, sei, da infolge von Parteimanövern die Nationa-
len sich amWahlakte nicht beteiligten, ein ganz deutscher Gemeinderat gewählt worden, in
dem nicht die kleinste Minorität von Slowenen enthalten ist17. Infolgedessen sei sogleich die
Besorgnis entstanden, dass dieser Körper sich nicht als Gemeinderat, sondern als Fraktion
der deutschen Partei gerieren wird. Der deutsche Gemeinderat hat auch seine exklusive Stel-
lung zu bedauerlichen Kundgebungen insbesondere in der Presse benützt und den Vorwurf
zu erhärten getrachtet, dass die Führer der nationalen Partei abgenützte Größen seien, denen
man das Übergewicht der Deutschen bei den Landtagswahlen beweisen werde. Dadurch ge-
troffen, haben die Führer der Slowenen nach einemAnlasse zu einemGegenbeweise gesucht,
unddadurch sei dieTaborfrage zur Sprache gekommen.Bei diesenTabors sei die gewöhnliche
Rede von der Vereinigung Sloweniens gewesen, welche jederzeit mit Enthusiasmus begrüßt
wurde, indessen sei sich dabei stets in der gesetzlichen Grenze gehalten worden. Das Wirk-
samste dabei sei aber das Treiben der bestellten Agenten gewesen, die diese Rede unter den
Bauern in ihrerWeise kommentierten undmit religiösen Berufungen aufputzten, so dass die
Nationalen die Tabors mit der Überzeugung verließen, dass ihnen Unrecht geschehe.

14 Siehe dazuMR. v. 1. 6. 1866/VI,Ömr.VI/2, Nr. 78.
15 Mit Schreiben (K.) v. 10. 7. 1869 an das Innenministerium benannten Brestel seinenVertreter für die gedachte

Kommission; mit einem weiteren Schreiben (K.) vom selben Tag ersuchte er das Handelsministerium um Ent-
sendung seines Vertreters, alles in Fa., FM., Kreditabteilung, Nr. 5848/1868, Faszikulatur 14 B 9. Die Kom-
missionsberatungen fanden Mitte August 1869 statt; dazu und zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen
den beteiligtenMinisterien Fa., FM., Kreditabteilung,Nr. 35296/1869 undNr. 20972/1870, beide Fasziku-
latur 14 B 9. Zur schließlich erzielten Einigung siehe dieWeisung (K.) Holzgethans an das Präsidium der Fi-
nanzprokuratur inWien mit den detaillierten ausgehandelten Direktiven für das weitere Prozedere v. 23. 10.
1870, Fa., FM., Kreditabteilung, Nr. 27283/1870, Faszikulatur 14 B 9.

16 Fortsetzung desMR. v. 29. 5. 1869/V.
17 Zur Germanisierung des Laibacher Gemeinderates in den 1860er JahrenMelik, Nekaj značilosti, 68.
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Der erste Gegenstand, der dabei immer zur Sprache gebracht wurde, sei die Gleichbe-
rechtigung der slowenischen Sprache in der Schule und im Amte gewesen. In ersterer Be-
ziehung entbehren die Vorwürfe jeder Berechtigung, da keine Volksschule in Krain deutsch
organisiert ist. Bezüglich des Gebrauches der slowenischen Sprache im Amte seien aber die
bündigsten Vorschriften der Ministerien des Innern und der Justiz nicht vollkommen aus-
führbar, weil die slowenische Sprache nicht jene Technik wie die böhmische und polnische
hat und manche Erledigungen in slowenischer Sprache völlig unverstehbar wären. An den
letzten Vorfällen haben übrigens die Führer der Slowenen keinen aktiven Anteil genommen,
und in zweiter und dritter Linie stehende, zur Slovenia18 und zurClique charakterloser Leute
und zumJanhagel19 derPartei gehörende Individuen seien es gewesen, die unter demLandvol-
ke die Sache arrangierten, was ihnen bei der angeborenen exzessiven Natur des slowenischen
Bauers mit der geringsten Mühe gelungen ist. Was nun die Maßregeln betrifft, die getroffen
werden mussten oder noch zu treffen sind, so müsse unterschieden werden. Dem Landvolke
gegenüber handle es sich nur umMaßregeln der Sicherheit, und nachdem die bei den letzten
Ereignissen dringendst verdächtigten 23 Personen eingeliefert wurden, sei für die Erhaltung
der Ruhe so ziemlich gesorgt und es werde bezüglichmehrerer Kommunen im Bezirke Littai
nur darauf ankommen, ihnen die Polizeigewalt abzunehmen. In Josefsthal sei eine Kompa-
nie Soldaten eingelegt worden, um die zwei Fabriken nicht dem Überfalle preiszugeben20.
Für die Sicherheit der Stadt und der beiden angrenzenden Bezirke sei im ausreichenden Ma-
ße gesorgt. Wünschenswert sei es jedenfalls, und er müsse sich auch erlauben, hierauf einen
positivenAntrag zu stellen, dass dieMilitärgarnison, die nur aus zwei inLaibachundRudolfs-
werth stationierten Bataillonen besteht, vermehrt werde, weil noch die Abhaltung [] Tabors
beabsichtiget wird.

Der Ministerpräsident meinte, dass die letzthin herangezogene Division Kavallerie
noch inKrain einstweilen verbleiben undnoch einRegiment Infanterie dahin verlegtwerden
könnte.

Der Landespräsident glaubte, dass mit diesen Mitteln für alle Fälle das Auslangen ge-
funden werden könnte. Er bemerkte weiters, dass die große Partei im Lande, wie jede Natio-
nalpartei, aus gewissen ersten Persönlichkeiten, dann aus einemTrosse von Leuten, die in der
Agitation ihr Interesse suchen, endlich aus einer Fraktion fanatisierter Individuen bestehe,
zu welcher letzteren vorzugsweise die Studenten zählen. Dieser Partei stehen die Deutschen
gegenüber, ohne dass von einer deutschen Partei füglich die Rede sein kann, da die deutsche
Bevölkerung im Lande nur aus circa 300 Familien in Laibach und der ganz ruhigen Einwoh-
nerschaft in Gottschee und aus einer Anzahl von Deutschen in einer kleinen Enklave gegen
Kärnten zu gelegen besteht. So numerisch gering aber auch diese Zahl sei, ebenso unstreitig
prävaliere sie an Intelligenz und Wohlhabenheit, und jetzt habe sie im Gemeinderate in Lai-
bach die Exklusivität erlangt. Zu wünschen wäre es gewesen, wenn der jetzige Gemeinderat
seinen Sieg in angemessenerWeise benützt hätte, indem er durch eine imponierendeHaltung
unzweifelhaft eine Bresche in die andere Partei gelegt hätte, was umso leichter zu erreichen
gewesenwäre, da die Führer der Slowenen, Tomann,Costa, Bleiweis21, zu denen sich in neue-

18 ZumVerein Slovenija siehe Vodopivec, Die Entwicklung, 518.
19 Janhagel = alter Ausdruck für Pöbel.
20 Siehe dazu den Bericht in Laibacher Tagblatt v. 25. 5. 1869.
21 Zu Johann Bleiweis siehe Öbl. 1: 93; zu Lovro TomanWurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserth-

ums Oesterreich 44: 245–249; zu Etbin Henrik Costa Slovenski Biografski Lexikon 1: 85 f.
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rer Zeit Zadnar [sic!]22 gesellte, jeder einen anderen Weg gehen. Statt sich mit kommunalen
Angelegenheiten zu beschäftigen, wende sich der Gemeinderat fortwährendmit Entrüstung
gegen die andere Partei, gegen die sowie gegen den Klerus er täglich in der Presse losschlägt23.

Die Maßregel, die diesen Leuten gegenüber Platz zu greifen hätte, könne nur darin be-
stehen zu sorgen, dass solcheDingenichtwieder angezetteltwerden.Die Führer stellen sich in
den Hintergrund und sind insolange unerreichbar, als sie auf gesetzlichem Boden stehen. Er
glaube daher, dass es angezeigt wäre, eineMäßigung nach beiden Seiten zu empfehlen, wozu
sich bei Erledigung des demnächst zur Vorlage gelangenden Promemorias des Gemeindera-
tes die schickliche Gelegenheit ergeben wird24. Wünschenswert sei es auch, dass die Erfolge
der gerichtlichen Prozedur nicht so lange hinausgedehnt werden und dass die Staatsanwalt-
schaft mit mehr Energie vorgehe. Die Beruhigung der Gemüter werde aber nach seinem Da-
fürhalten sich am ehesten ergeben, wenn den Deutschen Mäßigung und Rücksicht auf ihre
Minoritätsstellung empfohlen wird. Zuletzt wäre auch die Stellung des Klerus in Erwägung
zu ziehen, der im Ganzen eine verderbliche Wirksamkeit entfaltet und zur moralischen Ent-
rüstung in vielen Fällen Anlass gab und dessen Einfluss umso gefährlicher ist, als er bei den
Wahlen tonangebend ist. In Krain sei früher für die Idee der südslawischen Verbrüderung
vielfach Propaganda gemacht worden, seit zwei Jahren aber habe sich die Gestalt der Dinge
bedeutend geändert, und seitdem Kroatien für slowenische Nationalitätsbestrebungen ein
unmögliches Gebiet geworden, sei die Slovenia zur Phrase geworden, die in aller Munde ge-
führt wird, an deren Realisierung aber dessen ungeachtet niemand ernstlich glaubt. Auffal-
lend bleibe es jedenfalls, dass jeder der nationalen Führer einen anderenWeg geht. Dr. Costa
sei der klerikale Anwalt, zu dem alle dieser Partei Angehörigen umRat kommen. Bleiweis sei
jedenfalls der Bedeutendste, aber auch der Vorsichtigste unter ihnen, der sich für einen Pa-
trioten vom reinstenWasser gibt und bezüglich dessen es bisher unmöglich war, etwas nach-
zuweisen, was nicht loyal gewesen wäre. Alle diese Leute vereinigen sich nur in dem, dass sie
glauben machen wollen, dass das Volk hinter ihnen steht. Diesen Führern gegenüber kön-
ne man keine Maßregel in Anwendung bringen, das einzige, was gegen sie einzuhalten wäre,
bestünde darin, ihnen nichts zuzugestehen, dieselben aber auch nicht herauszufordern.

DerMinister des Innern interpellierte hierauf denLandespräsidenten, ob die Behaup-
tung in öffentlichen Blättern zutreffe, dass die Beamtenschaft im Lande nicht durchgängig
entspreche, und ob nicht imGremiumder Landesregierung oder unter den Bezirkshauptleu-
ten eine Purgierung erforderlich sei25.

Der Landespräsident stellte dies in Abrede und bemerkte, dass nur ein paar Staatsan-
waltssubstituten notorisch der nationalen Partei angehören und bei den Tabors mit den übli-
chenDekorationen erscheinen. Der Staatsanwalt Lehmann sei übrigens ein sehr verlässlicher
Mann.

Der Justizminister bemerkte, dass der Staatsanwalt diese Substituten hätte anzeigen
sollen, und dass er hierüber die Erkundigungen einziehen werde.

22 Gemeint ist wohl der Journalist, Schriftsteller und Politiker Valentin Zarnik, zu ihm Wurzbach, Biogra-
phisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 44: 245–249.

23 Vgl. dazu die am 1. 6. 1869 beschlossene Denkschrift des Laibacher Gemeinderates anläßlich der Ereignisse v.
23. 5. 1869, in der dem – proslowenischen –Klerus bedeutendeMitschuld daran zugewiesen wurde, siehe dazu
das Laibacher Tagblatt v. 3. und 4. 6. 1869, undDas Vaterland v. 9. 6. 1869.

24 Die in Anm. 20. genannte Denkschrift wurde von Vertretern des Gemeinderates Giskra am 8. 6. 1869 über-
reicht, Laibacher Tagblatt v. 12. 6. 1869.

25 Vgl. dazu den entsprechenden Artikel inDas Vaterland v. 1. 6. 1869.
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Der Minister des Innern verlangte weiters Auskunft darüber, ob die von den öffent-
lichen Blättern gebrachte Notiz, dass bei dem Auszuge der Turner ein Zusammenstoß in
Aussicht gestanden sei, dennoch aber keine Vorsichtsmaßregeln getroffen worden seien, auf
Wahrheit beruhe26.

v. Conrad erwiderte, dass dieselben Blätter, die fragten, wie es komme, dass keine Vor-
sichtsmaßregeln getroffen waren, sich widersprechen, indem sie später sagten: ja wären die
Turner gewarnt worden, so wären sie nicht ausgezogen. Daher sei es wohl bekannt gewesen,
dass die Stimmung infolge der Tabors eine gereizte war und dass den Turnern Verlegenheit
bereitet werden könnte, dass aber besondere Vorsichtsmaßregeln geboten gewesen wären, sei
nicht abzusehen gewesen. In Josefsthal seien auch zehn Gendarmen am Platze gewesen, und
eine Kompanie sogleich nach demVorfalle eingetroffen27. Auf die Frage, ob es wahr sei, dass
v. Conrad bei Gelegenheit des letzten Exzesses nicht in Laibach anwesend gewesen, erwiderte
letzterer, dass er an demselben Tage vormittags in Familienangelegenheiten abwesend war, je-
doch nachmittags zurückgekehrt sei, worüber der Beweis durch das an diesem Nachmittage
von ihm an denMinister des Innern gerichtete Anzeigetelegramm über die stattgefundenen
Exzesse gegeben sei.

Nach dieser Information fand der Ministerpräsident die Sitzung zu schließen28.

Wien, am 7. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 233 Ministerrat, Wien, 9. Juni 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 9. 6.), Hasner 14. 6., Giskra 15. 6.,
Herbst 17. 6., Brestel 16. 6; abw. Plener, Potocki, Berger

I. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für den Dechant Franz Nitsch zu
Haidl in Böhmen. II. Erwirkung des Komturkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für Professor
Carl Piloty inMünchen und des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für Friedrich Friedlän-
der, Albert Zimmermann und Joseph Gasser. III. Erwirkung des Ordens der Eisernen Krone
III. Klasse für den Kreisgerichtspräses Baron Codelli in Görz. IV. Ablehnung der Ah. Sankti-
on des vom Krainer Landtage votierten Gesetzentwurfes wegen Gleichberechtigung der slowe-
nischen Sprache in Amt und Schule. V. Detto des vom Krainer Landtage angenommenen
Gesetzentwurfes betreffend die Anhaltung gemeinschaftlicher Personen im Zwangsarbeitshau-
se. VI. Detto der Beschlüsse des Krainer Landtages wegen Änderungen in der Landtagswahl-
ordnung. VII. Genehmigung des Beschlusses des Istrianer Landtages betreffend Änderungen
der Geschäftsordnung. VIII. Ablehnung der Ah. Sanktion des Beschlusses des Stadtrates in
Triest als Landesvertretung wegen Einbeziehung von Teilen einiger Territorialgemeinden in das
Weichbild der Stadt. IX. Detto des vom Bukowinaer Landtage votierten Gesetzentwurfes we-
gen Abänderung des § 18 der Landesordnung (Wirkungskreis des Landtages). X. Detto der
vom Bukowinaer Landtage votierten Bauordnung für Czernowitz. XI. Ablehnung der Ah.
Sanktion des vommährischen Landtage votierten Gesetzentwurfes betreffend Änderungen der

26 Vgl. dazu den entsprechenden Artikel inDas Vaterland v. 3. 6. 1869.
27 Siehe dazu den Bericht in Laibacher Tagblatt v. 25. 5. 1869.
28 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 9. 6. 1869/XIII.
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Landtagswahlordnung. XII. Abkürzung der Frist zur Einbringung von Rekursen gegen Ent-
scheidungen der politischen Behörden im Verordnungswege. XIII. Allgemeine Verfügungen
aus Anlass der Exzesse in Krain.

KZ. 1927 –MRZ. 72
Protokoll des zu Wien am 9. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Eduard Graf Taaffe.

I. Der Minister für Kultus und Unterricht erbittet sich und erhält die Zustimmung des
Ministerrates, für den [] Jahre in der Seelsorge in []ller Weise tätig gewesenen []dechant und
Konsistorialrat Franz Nitsch zu Haidl in Böhmen [] Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-
Joseph-Ordens Allerhöchstenortes []1.

II. Der Minister für Kultus und Unterricht gedenkt ferner, aus Anlass der internationalen
Kunstausstellung in Wien als Anerkennung hervorragender künstlerischer Leistungen für
denProfessorder kgl. BayerischenAkademiederKünste inMünchenKarl PilotydasKomtur-
kreuz des Franz-Joseph-Ordens und für den derzeitigen Vorstand derWiener Künstlergenos-
senschaft Friedrich Friedländer das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens, dann als Anerken-
nung des ausgezeichneten künstlerischen Wirkens zunächst auch bei der Ausschmückung
des neuen Opernhauses, dann namentlich als Lehrer sehr verdienstvollen Landschaftsmaler
Albert Zimmermann und dem Bildhauer Joseph Gasser das Ritterkreuz des Franz-Joseph-
Ordens zu erwirken.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einstimmig einverstanden2.

III. Ebenso findet derMinisterrat gegen den Antrag des Justizministers nichts zu erinnern,
wornach aus Anlass der Pensionierung des Kreisgerichtspräses Baron Codelli in Görz mit
Rücksicht auf seine vierzigjährige pflichteifrige und ersprießliche Dienstleistung für densel-
ben bei Sr. k. u. k. apost. Majestät auf die Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III.
Klasse anzutragen wäre3.

IV. Der Minister des Innern beantragt, dass der vom krainerischen Landtage votierte Ge-
setzentwurf zur Durchführung der Gleichberechtigung der slowenischen Sprache in den öf-
fentlichen Schulen und Ämtern zur Ah. Sanktion nicht empfohlen werde4.

Der fragliche Gesetzentwurf übergreife, was die Bestimmungen hinsichtlich der Unter-
richtssprache in den Volksschulen, in den Lehrerbildungsanstalten, in den Gymnasien und
Realschulen, dann indenGewerbeschulen angehe, entschieden indieKompetenz desReichs-
rates, dessen Sache es sei, die Grundsätze des Unterrichtswesens bezüglich der Volksschulen
und der Gymnasien festzusetzen5. Faktisch seien auch die einschlägigen Bestimmungen über
die Unterrichtssprache in den Volksschulen durch das Volksschulgesetz für alle im Reichs-

1 Auf Vortrag Hasners v. 9. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 15. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2134/189.

2 Auf Vortrag Hasners v. 10. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 15. 6. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2111/1869.

3 Auf Vortrag Herbsts v. 3. 8. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2857/1869.

4 Annahme nach 3. Lesung durch den Landtag, Prot. Landtag Krain 1. 10. 1868 (20. Sitzung) 494.
5 Rgbl.Nr. 141/1867 § 11 i.



Nr. 233 Ministerrat, Wien, 9. Juni 1869 255

rate vertretenen Königreiche und Länder bereits getroffen6. Der Unterrichtsminister habe
sich mit aller Bestimmtheit gegen die betreffenden Bestimmungen des Gesetzentwurfes aus-
gesprochen. Und was den Gebrauch der slowenischen Sprache seitens der lf. Behörden ange-
he, so gehören die betreffenden Bestimmungen nicht in den Bereich der Legislative, sondern
in jenen der Vollzugsgewalt, die faktisch bereits im Verordnungswege das verfügt habe, was
der Landtag imWege der Gesetzgebung beabsichtige.

Die Konferenz erklärt sich mit der Ablehnung dieses Gesetzentwurfes einstimmig ein-
verstanden7.
V. Der Minister des Innern beabsichtigt, bezüglich des vom Landtage in Krain votierten Ge-
setzentwurfes betreffend die Anhaltung gemeinschädlicher Personen im Zwangsarbeitshau-
se8 imEinverständnissemit demMinisterium für Landesverteidigung und öffentliche Sicher-
heit und mit dem Justizminister auf die Verweigerung der Ah. Sanktion anzutragen, weil
derselbe den zur Kompetenz des Reichsrates gehörigen Bestimmungen des künftigen Poli-
zeistrafgesetzes vorgreife9.

Der Ministerrat ist hiemit einhellig einverstanden10.
VI. Der Minister des Innern bringt drei vom Landtage in Krain votierte Gesetzentwürfe we-
genAbänderungderLandtagswahlordnung zur Sprache.Dieselbenbezielen imwesentlichen:
a) dass dieGemeinden, insofern sie landtäflicheGüter besitzen, aus derWählerklasse der Städ-
te und Landsgemeinden in jene der Großgrundbesitzer versetzt werden;
b) dass in den mit der bestehenden Wahlordnung festgesetzten Gruppen eine vollständige
Änderung Platz greife und
c) dass jederGrundbesitzmit einer Jahressteuer von 100 fr. dasWahlrecht in derWählerklasse
des Großgrundbesitzes begründe11.

Ad a) bemerkt der Minister des Innern, dass der Genehmigung dieser Bestimmung zu-
nächst die Rücksicht auf andere Länder im Wege stehe, in welchen die gegebenenfalls dann
nicht abzulehnende Verstärkung derWählerklasse des Großgrundbesitzes durchGemeinden
mit landtäflichem Grundbesitz die bestehenden Parteiverhältnisse zum großen Vorteile der
staatsrechtlichenOpposition alterieren würde. Dies wäre namentlich in Böhmen der Fall wo
durch eine solche Bestimmung die dermaligen Majorität des verfassungstreuen Großgrund-
besitzes geradezu vernichtet würde. Aus diesemOpportunitätsgrunde sei auch schon im Jah-
re 1867 die Ablehnung eines früheren ähnlichen Beschlusses des Krainer Landtages erfolgt12.

6 Der § 6 des Gesetzes v. 14. 5. 1869 über die Grundzüge des Unterrichtswesens bezüglich der Volksschulen be-
stimmte, dass die Festsetzung der Unterrichtssprache in die Kompetenz der Landesschulbehörde fiel, Rgbl.
Nr. 62/1869.

7 Auf Vortrag Giskras v. 10. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 15. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2120/1869.

8 Annahme nach 3. Lesung durch den Landtag, Prot. Landtag Krain 16. 9. 1868 (12. Sitzung) 233.
9 Die das Polizeistrafgesetz betreffendenMR. v. 22. 4. 1871/II, MR. v. 25. 4. 1871/V undMR. v. 6. 7. 1871/III

sind nicht mehr vorhanden. Erst das Gesetz v. 10. 5. 1873, Rgbl.Nr. 108/1873, über polizeistrafrechtliche
Bestimmungen wider Arbeitsscheue und Landstreicher regelte diese Materie.

10 Auf Vortrag Giskras v. 10. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 14. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2103/1869.

11 Die Anträge des Landesausschusses Prot. Landtag Krain 27. 8. 1868 (4. Sitzung) 26 ff.; es handelte sich
um dieModifizierung der §§ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 32 und 37 der Landtagswahlordnung.

12 Der krainische Landtag hatte die Änderungen in Prot. Landtag Krain 21. 12. 1866 (13. Sitzung) 188–
207 angenommen; diese waren – bis auf eine Ausnahme – auf Vortrag des damaligen Justizministers Taaffe
v. 18. 4. 1867 mit Ah. E. v. 1. 5. 1867 nicht sanktioniert worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1645/1867.
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Er sei daher ebenfalls für die Ablehnung des vorliegenden Gesetzentwurfes, womit der
Ministerrat sich einstimmig einverstanden erklärt, und zwar hätte die Ablehnung über die
Motion des Finanzministers einfach unter Hinweisung auf die vorangegangene ablehnende
Ah. Entschließung zu geschehen.

Ad b) bemerkt der Minister des Innern, dass die beschlossenen Bestimmungen, wel-
che eine vollständige Änderung des bestehenden Landtags, in weiterer Folge somit auch der
Wahlgruppen für den Reichsrat involvieren würden, was nach § 7 des Grundgesetzes über
die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 dem Reichsrate vorbehalten ist13.

DieKonferenz beschließt einhellig nach demAntrage desMinisters des Innern, dass die-
serGesetzentwurf aus demGrundeder nach § 7desGrundgesetzes über dieReichsvertretung
mangelnden Kompetenz des Landtages abzulehnen wäre.

Ad c) beantragt der Minister des Innern gleichfalls die Verweigerung der Ah. Sanktion
mit einfacher Hinweisung auf eine über eine analoge Vorlage im Jahre 1867 erfolgte Ah. Ab-
lehnung, zumal durch die Aufnahme nicht landtäflicher Grundbesitzer mit der verhältnis-
mäßig sehr geringen Jahressteuer von 100 fr. die Wählerklasse der Großgrundbesitzer (jetzt
126) um 86 zumeist bäuerliche Grundbesitzer, also ummehr als zwei Dritteile vermehrt, die
Interessen des eigentlichenGroßgrundbesitzes, somit der entschiedenstenGefährdung preis-
gegeben würden.

Sämtliche Votanten stimmen den Anträgen des referierendenMinisters bei14.

VII. DerMinister des Innern bespricht den Beschluss des Istrianer Landtages wegenAbände-
rungen seiner Geschäftsordnung dahingehend, dass im Landtage über einen Antrag, ob eine
auf eine Interpellation erteilte Antwort oder die Verweigerung derselben sofort zum Gegen-
stande der Diskussion zu machen sei, unmittelbar und ohne Beratung ein Beschluss gefasst
werden könne15.

Der Statthaltereileiter inTriest hatteursprünglichbeantragt, dass gegendiesenBeschluss
Einsprache erhoben werden sollte, weil er unzweckmäßig sei und weil er sich als eine Ände-
rung des § 35 der Landesordnung darstelle, somit die nicht konstatierte Majorität nach § 28
der Landesordnung voraussetze. FML.Möring habe jedoch infolge einer mündlichen Rück-
sprachemit demMinister des Innern dieses BedenkenmitRücksicht auf die gleichen Bestim-
mungen der reichsrätlichen Geschäftsordnung nachträglich fallengelassen. DerMinister des
Innern hält den betreffenden Beschluss für ganz unbedenklich und gedenke, dagegen keine
weitere Einsprache zu erheben, wornach die Erstattung eines au. Vortrages hierüber entfalle.

Der Ministerrat stimmt dem Antrage des Ministers des Innern einstimmig bei.

13 Rgbl.Nr. 141/1867.
14 Auf Vortrag Giskras v. 1. 6. 1869 wurden die drei Gesetzentwürfe mit Ah. E. v. 19. 6. 1869 abgelehnt, Hhs-

ta., Kab. Kanzlei, KZ. 2176/1869.Nachdem der krainische Landtag dieselben Änderungswünsche erneut be-
schloss, Prot. Landtag Krain 11. 11. 1868 (12. Sitzung) 110–127, wurden sie auf Vortrag Giskras v. 25. 5.
1870 mit Ah. E. v. 27. 5. 1870 wieder abgelehnt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2030/1870. Derselbe Vorgang
wiederholte sich 1871, Annahme der Änderungswünsche durch den Landtag, Prot. Landtag Krain 27. 8.
1871 (5. Sitzung) 45 f., Ablehnung mit Ah. E. v. 20. 9. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 16. 9. 1871,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 2336/1871. Die diese Materie behandelnden Protokolle, MR. v. 26. 4. 1870/VIII, MR. v.
23. 5. 170/VI undMR. v. 16. 9. 1871/II sind nicht mehr vorhanden.

15 Prot. Landtag Istrien 16. 9. 1868 (10. Sitzung) 200.
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VIII. Der Minister des Innern beabsichtigt, den Beschluss des Stadtrates von Triest als Lan-
desvertretung,wornachdasWeichbild vonTriest durchEinbeziehung vonTeilen einiger zum
Territorium gehörigen Katastralgemeinden zu erweitern wäre, aus formellen und meritori-
schen Gründen zur Ah. Sanktion nicht zu empfehlen16.

Meritorisch spreche gegen den Beschluss, dass das Territorium infolgedessen zu sehr
zusammenschrumpfen und die slawische Minorität vollständig annihiliert würde. Die Ah.
Ablehnung eines früheren gleichen Beschlusses sei vorangegangen, und würde in der aber-
maligen Nichtsanktionierung des vorliegenden Beschlusses das einzige Mittel gelegen sein,
den Stadtrat zu der bisher abgelehnten Revision des Statutes zu vermögen17.

Der Finanzminister meint, dass der Beschluss mit Rücksicht auf die fortschreitende
Ausdehnung der Stadt auf Territorialgemeindeterrain sachlich zweckmäßig erscheine. Aller-
dings hänge derselbe mit der Revision des Statutes für Triest zusammen, worüber aber dem
gegenwärtigen, neu gewählten Stadtrate eine Vorlage nicht gemacht worden sei. Er würde da-
hermeinen, dass der fragliche Beschluss jetzt nurwegen des Zusammenhangesmit derRevisi-
on des Statutes abzulehnen und zu sagen wäre, dass bezüglich dieser eine Regierungsvorlage
in der nächsten Session des Stadtrates als Landesvertretung werde eingebracht werden.

DerMinister des Innernkonformiert sichdiesemAntrage,welchemauch alle anderen
Stimmführer beitreten18.
IX. Der Minister des Innern referiert über den von dem Bukowinaer Landtage votierten Ge-
setzentwurf betreffend Änderungen des § 18 der Landesordnung19.

Ein wesentliches Bedenken gegen die Ah. Sanktionierung dieses Gesetzentwurfes bilde
die Formulierung des Einganges des Art. I. Derselbe laute: „Alle Angelegenheiten, welche
sich auf Rechte, Pflichten und Interessen des Landes beziehen und im § 11 des Grundge-
setzes über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 (RGBl. Nr. 141) dem Reichsrate
nicht ausdrücklich vorbehaltenwird, werden als Landesangelegenheiten erklärt und gehören
als solche in den Wirkungskreis des Landtages.“ Diese Formulierung, mit welcher nur eine
Umschreibung der §§ [Walter:11 und 12] des Grundgesetzes über die Reichsvertretung beab-
sichtigt werde, gehe in ihrem letzten Satze über dieses Ziel entschieden hinaus, indem nicht
alle Landesangelegenheiten als solche, sondern nur insoweit sie ein Gegenstand der Gesetzge-
bung sind, zumWirkungskreise der Landtage gehören, was im § 12 des Grundgesetzes über
die Reichsvertretung klar präzisiert sei. Die Formulierung des Bukowinaer Gesetzentwurfes
sei dahermit denBestimmungendesGrundgesetzes über dieReichsvertretung indieserBezie-
hung nicht im Einklange, indem hiemit eine Reihe von der Exekutive vorbehaltenen Landes-
angelegenheiten in den Bereich der Landesgesetzgebung gezogen würde. Der Gesetzentwurf
eigne sich sonach nicht, zur Ah. Sanktion empfohlen zu werden.

Der Finanzminister erklärt sich entschieden gegen die Erwirkung der Ah. Sanktion.
Allerdings habe der Reichsrat bei der Revision der Februarverfassung Zugeständnisse an die
Autonomie der Länder gemacht. Diese erweiterte Kompetenz der Landtage beruhe aber auf
der Reichsverfassung. Das festzuhalten, sei sehr wichtig. Denn wenn der Text der Reichsver-

16 Prot. Stadtrat Triest 7. 9. 1868 (44. Sitzung) 112.
17 AufVortrag Belcredis v. 27. 8. 1866 war ein ähnlicher Beschluss des Triester Stadtrates mit Ah. E. v. 30. 8. 1866

abgelehnt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3061/1866.
18 Auf Vortrag Giskras v. 18. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 22. 6. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2236/1869.
19 Annahme nach 3. Lesung durch den Landtag, Prot. Landtag Bukowina 22. 9. 1868 (8. Sitzung).
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fassung in die Landesordnungen aufgenommenwürde, könnte eine eventuelleÄnderungder
einschlägigen Bestimmungen der Reichsverfassung nurmit gleichzeitiger Änderung der Lan-
desordnungen erfolgen, wogegen schonwegen der Schwierigkeiten derDurchführung große
Bedenken obwalten.

Der Justizminister schließt sich dem mit dem Beifügen an, dass es durch einen sol-
chen Vorgang den Anschein gewinnen könnte, als seien die betreffenden Bestimmungen der
Reichsverfassung erst durch dieAufnahmederselben in die Landesordnungen perfekt gewor-
den, was mit der Sach- und Rechtslage im offenbarenWiderspruche stehen würde.

Sonach entscheiden sich sämtliche Stimmführer für den au. Antrag auf Ablehnung des
Gesetzentwurfes. Dieselbe hätte ohne Angabe der Motive zu geschehen, wofür die Notwen-
digkeit nicht vorliege; allenfalls könnten die Ablehnungsgründe dem Landespräsidenten zu
seiner Richtschnur bei eventuellen Rekriminationen mitgeteilt werden20.
X. Über denAntrag desMinisters des Innern beschließt die Konferenzmit drei gegen zwei
Stimmen, dass die Ablehnung der Ah. Sanktion der vom Bukowinaer Landtage votierten
Bauordnung für Czernowitz aus dem Grunde beantragt werde, weil der Landtag die Stra-
ßenbreite fürNebengassen und die Vorstädte überhaupt auf nur vier Klafter festgesetzt habe,
was nach der übereinstimmenden Äußerung der technischen Departements der Czernowit-
zer Landesregierung und des Ministeriums des Innern aus Rücksichten des Verkehres, der
künftigen Entwicklung der Stadt, vorzugsweise aber aus sanitären Rücksichten als nicht zu-
lässig bezeichnet wurde21.

Der Finanzminister stimmte für dieVorlage zurAh. Sanktion,weil ihm gegen die Stra-
ßenbreite von vier KlafternmitRücksicht auf die vomHauptverkehr entlegeneren Stadtteile,
für welche sie gelten soll, zumal im Hinblick auf die geringere Höhe der Häuser nach keiner
Seite hin solche Bedenken vorzuliegen scheinen, welche das Eingreifen der Zentralregierung
in diese wesentlich lokale Verhältnisse berührende Angelegenheit genügend motivieren wür-
den.

DerMinisterpräsident spricht sich gleichfalls für die Erwirkung derAh. Sanktion aus,
weil es sich auch ihm zu empfehlen scheine, derartigen Beschlüssen der Landesvertretungen
ohne zwingende Notwendigkeit, welche er in dem vorliegenden Falle nicht erblicken könne,
entgegen zu treten, um sich nicht demmehr oderminder gegründetenVorwurfe der Vorliebe
für eine Bevormundung der Landtage auszusetzen22.
XI. Der Minister des Innern gedenkt den vom mährischen Landtage beschlossenen Ge-
setzentwurf wegen Änderung der Landtagswahlordnung Sr. k. u. k. apost. Majestät mit dem
Antrage auf Ablehnung der Ah. Sanktion zu unterbreiten, weil durch die zu § 3 beschlos-
senen Änderungen der Wahlbezirke auch Änderungen in der Feststellung der Gruppen für
die Reichsratswahlen eintreten, worüber vom Landtage nur die Erlassung eines Reichsgeset-

20 Auf Vortrag Giskras v. 20. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 24. 6. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2251/1869.

21 Annahmenach 3. Lesung durch denLandtag,Prot. LandtagBukowinae 9. 10. 1868 (19. Sitzung) 427 f.
22 Auf Vortrag Giskras v. 10. 6. 1869 wurde die vorgelegte Bauordnung für Czernowitz mit Ah. E. v. 17. 6. 1869

abgelehnt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2146/1869.Nachdem der Bukowinaer Landtag die beanstandete Be-
stimmung über die Straßenbreite auf zumindest sechs Klafter geändert hatte, Prot. Landtag Bukowina
20. 10. 1869 (17. Sitzung) 242, wurde sie mit Ah. E. v. 7. 12. 1869 auf Vortrag Giskras v. 22. 11. 1869 geneh-
migt,Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 4251/1869; die Bauordnung abgedruckt alsLgbl. BukowinaNr. 1/1870.
Der diese Angelegenheit behandelndeMR. v. 22. 11. 1869/VIII ist nicht mehr vorhanden.
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zes beantragt werden könnte23. EinenweiterenGrund der Ablehnung bilde die beschlossene
Einbeziehung der im Besitze von land- oder lehentäflichen Gütern befindlichen Gemeinden
in die Wählerklasse des Großgrundbesitzes.

Die Konferenz stimmte dem Antrage des Ministers des Innern einhellig bei24.

XII. Der Minister des Innern bringt zur Sprache, dass der Handelsminister unter Darlegung
der hiefür namentlich im Interesse der Förderungder Eisenbahnbauten sprechendenGründe
die Abkürzung der für Rekurse gegen Expropriationserkenntnisse bestehenden sechzigtägi-
gen Rekursfrist angeregt habe.

Die Zweckmäßigkeit der Bestimmung kürzerer Fristen zur Einbringung von Rekursen
gegen Entscheidungen der politischen Behörden im Allgemeinen und speziell im Expropria-
tionsverfahren sei nach vielseitigen geschäftlichen Erfahrungen außer jeden Zweifel gestellt.
Die Bestimmung der sechzigtägigen Rekursfrist (soweit nicht durch besondere Gesetze kür-
zere Fristen angeordnet sind) beruhe auf der auf Grund einer Ah. Genehmigung Sr. k. u. k.
apost.Majestät erlassenenVerordnungdesMinisteriums des Innern vom27.Oktober 185925.
Es frage sich nun, ob diese Ministerialverordnung einfach im Verordnungswege aufgehoben
beziehungsweise abgeändert werden könne, oder ob dieselbe als Gesetz anzusehen und somit
im Gesetzgebungswege abzuändern sei. Der letztere Weg habe namentlich die Schwierigkeit,
dass kein Anhaltspunkt für die diesfällige Kompetenz des Reichsrates vorliege, nachdem die
BestimmungderRekursfristen zudennach § 11 desGrundgesetzes über dieReichsvertretung
dem Reichsrate vorbehaltenen Feststellung der Grundsätze der politischen Verwaltung26 of-
fenbar nicht gehöre und nachdem über die Feststellung dieser Grundsätze demReichsrate in
Bezug auf die politische Verwaltung eine weitere legislative Kompetenz nicht zukomme. Es
müssten daher alle Landtage darüber beschließen, was in letzter Auflösung der Unmöglich-
keit der Änderung jedweder derartiger politisch-administrativen Verordnung gleichkommen
würde. Der Minister des Innern würde meinen, dass die betreffende Verordnung den inter-
nen Geschäftsgang bei den politischen Behörden betreffe und daher mit Ah. Genehmigung
Sr. k. u. k. apost. Majestät im Verordnungswege unbedenklich abgeändert werden könnte.

Der Minister für Kultus und Unterricht teilt diese Ansicht, insoferne die fragliche
normative Verfügung nicht als Gesetz, sondern als auf einer Ah. Genehmigung Sr. k. u. k.
apost.Majestät beruhende Verfügung publiziert worden sei. Es empfehle sich, in dieser Rich-

23 Annahme des Gesetzentwurfes durch den mährischen Landtag Prot. Landtag Mähren 25. 9. 1868 (18.
Sitzung) 542.

24 Auf Vortrag Giskras v. 11. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 15. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2119/1869.Nachdem der mährische Landtag den Gesetzentwurf –mit
einigenModifikationen – erneut angenommen hatte, Prot. LandtagMähren 26. 10. 1869 (15. Sitzung)
462 f., wurde der Entwurf auf Vortrag Giskras v. 28. 3. 1870 mit Ah. v. 1. 5. 1870 resolviert mit dem Auf-
trag, die notwendigen Änderungen im Anhang zur mährischen Landesordnung (Einbeziehung einiger Städ-
te aus den Landgemeinden in dieWählerklasse der Städte) im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 1222/1870; erst auf Vortrag Hohenwarts v. 17. 2. 1871 mit Ah. E. v. 27. 2. 1871,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 597/1871, wurde die entsprechende Regierungsvorlage im Reichsrat eingebracht, Prot. Reichsrat
AH. 7. 3. 1871 (19. Sitzung) 222;Annahmedurch beideHäuser desReichsratesProt.ReichsratAH. 28. 4.
1871 (35. Sitzung) 602; Sanktionmit Ah. E. v. 11. 5. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 9. 5. 1871,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1560/1871, publiziert alsRgbl.Nr. 138/1871.Die diese Materie erneut behandelndenMR. v.
26. 4. 1870/V undMR. v. 15. 2. 1871/I sind nicht mehr vorhanden.

25 Rgbl.Nr. 196/1859, Absatz 3.
26 Rgbl.Nr. 141/1867.
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tung etwas freiere Hand zu []en, weil sonst die Administration über die Maßen erschwert
werden würde. Der Finanzminister hätte ebenfalls kein Bedenken gegen das Vorgehen im
Verordnungswege.

Der Justizminister findet, dass diese Frage eine reifliche Erwägung zu erheischen schei-
ne. Die Festsetzung der Rekursfristen hänge jedenfalls mit den Rechten der Parteien zusam-
men, welche, insoweit etwa in speziellen Verordnungen bestimmte Rekursfristen festgesetzt
wären, durch eine eventuelle Abkürzung dieser letzteren beeinträchtigt würden.

Der Finanzminister meint, dass man sich die Sache nicht erschweren sollte, wo es sich
nur um die Form handle. Die Verletzung der Rechte eines Dritten trete nicht ein, soferne
es nur jedem möglich gemacht sei, den Rekurs einzubringen. Insoferne bestimmte Gesetze
bestimmte Rekursfristen feststellen würden, wären diese aufrecht zu erhalten.

Nach einer längerenDiskussion entschied sich die Konferenz schließlich einstimmig da-
für, dass auf Grund der einzuholenden Ah. Genehmigung eine Verordnung erlassen werde
des Inhaltes, dass in allen Fällen, wo nicht durch ein Gesetz eine andere oder durch eine Ver-
ordnung bereits eine kürzere Frist angeordnet ist, die in der Ministerialverordnung vom 27.
Oktober 1859 normierte Frist zur Einbringung von Rekursen gegen Entscheidungen der po-
litischenBehörden auf vierWochen herabgesetzt wird.Diese Berufungsfrist wurde als imAll-
gemeinen genügend befunden und der in neuerer Zeit vonReichsrate für Rekurse inGrund-
steuerverhandlungen festgesetzten vierwochentlichen Frist entsprechend erkannt27.
XIII. Der Minister des Innern bringt zur Kenntnis der Konferenz, dass ihm von Seite des
Landesausschusses inKrain eineDarstellungder letztenEreignisse in Josefsthal zugekommen
sei im [Namen] der aus Dr. Bleiweis, Toman undCosta bestehenden slowenischenMajorität
dieser Körperschaft, welche der Landeshauptmann Dr. v. Wurzbach unter ausdrücklicher
Wahrung der gegenteiligen Anschauungen der Minorität an ihn geleitet habe28.

Er gedenke dieses Schriftstück ebenso unbeantwortet zu lassen, wie die Eingabe entge-
gengesetzter Tendenz des Laibacher Gemeinderates, nachdem beide mehr theoretische Aus-
führungen der gegenseitigen Parteistandpunkte enthalten29. Er habe aber mit dem anwesen-
den Abgeordneten des Gemeinderates eingehende Rücksprache gepflogen30, infolge deren
er
1. die Bitte des Landespräsidenten und des Bürgermeisters lebhaft unterstützen müsse, dass
ein Infanterieregiment nach Krain disloziert werde, und zwar wäre es wünschenswert, dass
hiezu ein nicht krainerisches Regiment bestimmt werde.
2. befürworte er, dass bei Besetzung von Pfarrpfründenmöglichst darauf gesehenwerde, dass
dieselben nicht Geistlichen zuteil werde, welche in die nationalen Agitationen verwickelt sei-
en, worauf von Seite des Landespräsidenten und der Entsendeten des Gemeinderates beson-
derer Wert gelegt wird.
3. werde er die Bezirkshauptmänner anweisen, bei den Amtstagen die Bevölkerung über die
Richtung der Regierung und der konstitutionellen Gesetzgebung und über die Stellung der
Nationalitäten untereinander aufzuklären.

27 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 6. 1869/II.
28 Fortsetzung des MR. II v. 7. 6. 1869/VII. Inhaltliche Wiedergabe dieser Darstellung/Denkschrift in Laiba-

cher Tagblatt v. 8. 6. 1869.
29 Vgl. den Bericht über die Sitzung des Laibacher Gemeinderates v. 1. 6. 1869, in dem diese Denkschrift zur

Kenntnis gebracht wurde, Laibacher Tagblatt v. 3. 6. 1869.
30 Die Abordnung war am 8. 6. 1869 von Giskra empfangen worden, Laibacher Tagblatt v. 12. 6. 1869.
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Auch werde er denselben zur Pflicht machen, in Fällen, wo die Kanzel in agitatorischer
Richtung missbraucht werde, die Anzeige davon dem Landeschef sofort zu erstatten. Dem
Landeschef habe er übrigens bedeutet, vorerst die Abhaltung von Tabors unter Hinweisung
auf den § 6 desGesetzes über dasVersammlungsrecht nicht zu gestatten unddie slowenischen
aber auch die deutschen Vereine strenge zu überwachen.

DerMinister für Kultus und Unterrichtwird die Schulaufsichtsorganewegen stren-
ger Hintanhaltung nationalen Parteitreibens in den Schulen nachdrücklichst anweisen und
möglichst daraufRücksicht nehmen, dass bei derBestellung vonPfarrernmit großerVorsicht
vorgegangen werde.

Die Konferenz nimmt hievon Kenntnis31.

Wien, am 9. Juni 1869. Taaffe
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Juni 1869.
Franz Joseph.

Nr. 234 Ministerrat, Wien, 12. Juni 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 12. 6.), Plener 16. 6., Hasner 17. 6.,
Giskra (BdE. fehlt), Herbst 21. 6., Brestel (BdE. fehlt); Potocki, Berger.

I. Berichtigung eines im „Pokrok“ vom 9. l. M. Nr. 44 enthaltenen Artikels.

KZ. 1928 –MRZ. 73
Protokoll des zu Wien am 12. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Eduard Graf Taaffe.

I. DerMinisterpräsident lenkte die Aufmerksamkeit der Konferenz auf einen im „Pokrok“
vom9. l.M.,Nr. 44, erschienenenArtikel, demwie imAus[] bemerktwird, noch eineReihen-
folge von Fortsetzungen nachkommen soll. Bezüglich dieses insbesondere gegen dieMinister
Dr. Giskra, Ritter v. Hasner und Dr. Herbst gerichteten Artikels sei die gemäßigte Stilisie-
rung auffallend, so dass es den Anschein gewinnt, dass dieser Artikel nicht in Prag, sondern
inWien verfasst wurde.

31 Mit Rundschreiben v. 14. 6. 1869 wies der krainische Landespräsident die Bezirkshauptleute an, sich gemäß
der hier von Giskra aufgestellten Richtlinien zu verhalten, abgedruckt u. a. in Laibacher Zeitung v. 21. 6.
1869; überdies wies er darauf hin, dass eine politische Betätigung der Lehrer zu deren Entlassung führen könne,
Laibacher Zeitung v. 28. 6. 1869. Fortsetzung des Gegenstandes über Truppenverstärkung in Krain in
MR. v. 27. 6. 1869/I.
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Der Justizminister teilte der Konferenz eine deutsche Übersetzung der markantesten
Stellen dieses – „Buridan’s Esel“ betitelten Artikels (Beilage)a – mit dem Beifügen mit, dass
derselbe von Unwahrheiten strotzt, die, wie insbesondere die Behauptung, dass die genann-
ten dreiMinister die Verhängung des Belagerungszustandes über ganz Böhmen bei Sr.Majes-
tät beantragt haben, eine tatsächliche Berichtigung erfahren sollten1.

Der Finanzminister meinte, dass die Spekulation bei solchen Artikeln nur darauf ge-
richtet ist, dass eine Anklage gestellt und dann die Verhandlung vor dem Geschworenenge-
richte mit dem Ausspruche „Nicht schuldig“ abgeschlossen wird, oder dass die Regierung
durch solche fortgesetzteAgitationen zuAusnahmsmaßregeln sich drängen lassen soll.Das si-
chersteMittel, solchenTendenzen die Spitze abzubrechen, sei nach seinemDafürhalten, den
„Pokrok“ durch die Staatsanwaltschaft nach Zulass des Pressgesetzes zur offiziellen Berichti-
gung verhalten zu lassen und jeder solchen Wiederholung sogleich wieder die Berichtigung
nachfolgen zu lassen, was für diese Journale das Unangenehmste ist, indem es den Glauben
an die Verlässlichkeit dieser Zeitungsnotizen im Publikum schwinden macht. Im fraglichen
Artikel sei die Behauptung, dass von einigen Ministern die Verhängung des Belagerungszu-
standes über ganz Böhmen beantragt wurde, unsinnig, das Böswillige liegt aber darin, das
über den diesfalls angeblich abgehaltenen Ministerrat, bezüglich über die Voten der einzel-
nenMinister, wie gesagt wird, „aus verlässlichster Quelle“ Mitteilungen gebracht werden.

Die Konferenz teilte diese Ansichten und beschloss, dass der Statthaltereileiter in Prag
zu ersuchen sei, infolge erhaltenen Auftrages durch die Staatsanwaltschaft in Prag den „Po-
krok“ im Sinne des Gesetzes zur offiziellen Berichtigung bezüglich des in Rede stehenden
Artikels zu verhalten. Die zu wählende Fassung hiefür wäre nach einhelliger Ansicht folgen-
de: „Der ‚Pokrok’ vom 9. Juni l. J. enthält folgende Mitteilung: (Dann wäre die bezügliche
Stelle desArtikels zu setzen.Hierauf hätte zu folgen:)DieseMitteilung ist in allen ihrenTeilen
vollständig unwahr.“

ÜberAnregung von Seite desMinisters Ritter v.Hasner einigte sich derMinisterrat wei-
ters, dass eine noch ausführlichere Berichtigung durch den „Pražský Denník“ und durch die
„Bohemia“ durch Vermittlung der Pressleitung zu veranlassen sei, dass eine solche Einfluss-
nahme aber auf Wiener Blätter zu unterbleiben habe, da dieselben von böhmischen Jour-
nalnachrichten grundsätzlich keine Notiz nehmen und die Regierung nicht dazu beitragen
sollte, für böhmische Journale Reklame zu machen2.

DerMinisterpräsident schloss hierauf die Sitzung, weil er es nicht für [angezeigt] hält,
die auf die heutige Tagesordnung gesetzten, Galizien betreffenden Gegenstände in Abwesen-
heit des Ministers Grafen Potocki beraten zu lassen.
Wien, am 12. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. Juni 1869.
Franz Joseph.

a Liegt dem Originalprotokoll bei.

1 Diese Behauptung findet sich nicht in dem genannten Artikel, sondern in einer anschließendenKorrespondenz
aus Wien mit Datum vom 7. 6. 1869. Laut Protokollbuch des Hhsta., Informationsbüro GZ. 1153/1869
(Akt an die ČSR ausgefolgt) habe der Literat Neruda berichtet, dass den Redaktionen der tschechischen Op-
positionsblätter Briefe aus Wien zugekommen seien, nach welchen der Kaiser beabsichtige, für die slawischen
Teile derMonarchie die Verfassung zu sistieren und alle Vereine aufzulösen und die Presse zu unterdrücken.

2 Im Pokrok erfolgte bis Ende Juli 1869 keine derartige Richtigstellung. Auch imKulhavy, Pražský denník.
wurde diese Angelegenheit in derselben Zeit nicht erwähnt.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 15. 6.), Plener 19.6., Hasner 20. 6.,
Potocki 20. 6., Giskra (BdE. fehlt), Herbst 21. 6., Brestel (BdE. fehlt); abw. Berger.
I. Dank der Handels- und Gewerbekammer in Laibach, dass anlässlich der letzten Vorfälle kei-
ne Ausnahmsverfügungen getroffen wurden. II. Au. Bitte wegen baldiger Resolvierung des
au. Vortrages wegen Herabsetzung der Rekursfrist in politischen Angelegenheiten von 60 Ta-
gen auf vier Wochen. III. Antrag auf Ablehnung der Ah. Sanktion der drei vom galizischen
Landtage votierten Gesetzentwürfe hinsichtlich der Amtssprache bei den Behörden. IV. Detto
detto des vom galizischen Landtage votierten Gesetzentwurfes über die Unverletzlichkeit und
Unverantwortlichkeit der galizischen Landtagsabgeordneten. V. Gesetzentwurf, wodurch in
Gemäßheit desGesetzes vom6. Februar 1869 dieOrgane bestimmtwerden,welche zur Entschei-
dung berufen sind, ob durch einen Grundtausch eine bessere Bewirtschaftung bewirkt werde.
VI. In Betreff der Eröffnung vonBriefenmitGeldeinlagen durch die Krakauer Postdirektionwe-
gen Verdachtes einer Gefällsübertretung durch Spielen in ausländischen Lotterien. VII. Frage,
ob das Gesetz vom 20.Mai 1869 betreffend die Steuerbefreiung für neun Eisenbahnlinien auch
auf solche Konzessionen Anwendung finden könne, deren Erteilung – ohne Steuerbefreiung –
diesemGesetze vorangegangen ist. VIII. FragewegenBeeidigung der unter § 102 der Eisenbahn-
betriebsordnung erwähnten Eisenbahnangestellten auf die Staatsgrundgesetze. IX. Mitteilung
von der am 20. Juli beginnenden Tagung eines Eisenbahnkongresses in Wien. X. Mitteilung
von der Beschlagnahme der von dem Organe der Arbeiter die „Volksstimme“ in 10.000 Exem-
plaren gedruckten Broschüre – die Rede des spanischenAbgeordnetenCastelar für Einführung
der Republik enthaltend.

KZ. 1929 –MRZ. 74
Protokoll des zu Wien am 15. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Graf Taaffe.
I.DerMinisterpräsident setzte dieKonferenz von einemBerichte desLandespräsidenten in
Krain in Kenntnis, infolge dessen die LaibacherHandels- undGewerbekammern imNamen
des gesamtenHandels- und Gewerbestandes im Lande die Bitte vorgebracht hat, demMinis-
terpräsidenten den Dank derselben dafür auszusprechen, dass die Regierung aus Anlass der
letzten bedauerlichenVorfälle imLande sich nicht bestimmt gefunden hat, Ausnahmsanord-
nungen durch Suspendierung der Staatsgrundgesetze eintreten zu lassen, indemdieHandels-
kammer zugleich die Bitte beifügte, dass sich die Regierung zu einer solchen, die Interessen
des Handels und der Gewerbe so wesentlich berührenden Verfügung auch fernerhin nicht
veranlasst finden möge1.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis.
II.DerMinister des Innern ersuchte denMinisterpräsidenten, Sr.Majestät die au. Bitte vor-
zutragen, den au. Vortrag wegen Herabsetzung der Rekursfrist in politischen Angelegenhei-
ten von 60Tagen auf vierWochenAg. bald resolvieren zuwollen, weil der 1. September l. J. in
der Verordnung selbst als der Beginn der Wirksamkeit dieser neuen Bestimmung bezeichnet
wurde und bis dahin allen Parteien, die gegenwärtig noch Entscheidungen in politischen An-
gelegenheiten erlangen, die dermal bestehende 60-tägige Rekursfrist gewahrt werden muss2.

1 Unter den Beständen desAva., Ministerratspräsidium konnte kein Hinweis auf diesen Bericht gefunden wer-
den. Zu den Vorfällen in Krain siehe zuletzt MR. v. 9. 6. 1869/XIII.

2 Fortsetzung desMR. v. 9. 6. 1869/XII.
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DerMinisterpräsident erklärte sich hiezu bereit3.

III. DerMinister des Innern beabsichtigt, bezüglich der drei vom galizischen Landtage be-
schlossenenGesetzentwürfe hinsichtlich derAmtssprache bei denBehörden4, welcheGesetz-
entwürfe durch die diesfalls erlasseneMinisterialverordnung gegenstandslos geworden sind5,
Sr. Majestät den au. Antrag auf Nichtsanktionierung zu stellen, weil die Erlassung solcher
Bestimmungen [] Befugnisse der Exekutivgewalt [] und die Sache durch die gedachte Minis-
terialverordnung ihre Erledigung bereits gefunden hat.

Der Ministerrat war hiemit einverstanden6.

IV. Der Minister des Innern beabsichtigt den vom galizischen Landtage votierten Gesetzent-
wurf über die Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit der galizischen Landtagsabgeord-
neten zurAh. Sanktionnicht zu empfehlen,weil aus demGesetzentwurfe folgernwürde, dass
auchder vorsichtsweiseArrest nachdenVorschriften derZivilprozessordnungundder exeku-
tive Arrest, soweit derselbe noch zulässig ist, gegen ein Landtagsmitglied gleich demVerhafte
wegen strafbarer Handlungen unstatthaft sei7.

Diese Ausdehnung der Immunität erscheine als durchaus unzulässig. Übrigens sei mit
dem Gesetze vom 3. Oktober 1861, RGBl. Nr. 98, die Immunität sowohl der Mitglieder des
Reichsrates als jener der Landtage gesichert, und besondere Bestimmungen hierüber für ein
einzelnes Land überflüssig und, insoferne nachträglich im Reichsgesetze eine Amplifikation
der fraglichen Bestimmung vorgenommenwerdenwürde, ein solches Speziallandesgesetz be-
denklich. Er gedenke daher, die Ablehnung der Ah. Sanktion zu beantragen und dieselbe
nicht nur mit dem ersterwähnten Motive, sondern auch damit zu begründen, „weil der Ge-
genstanddiesesGesetzentwurfes durch dasReichsgesetz bereits für alleKönigreiche undLän-
der gleichförmig geordnet ist“.

Die Konferenz war hiemit einverstanden8.

V. Der Minister des Innern referierte über den beiliegenden Gesetzentwurf (Beilage)a, wo-
durch in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. Februar 1869, RGBl. Nr. 18, die Organe bestimmt
werden, welche zur Entscheidung berufen sind, ob durch einen Grundtausch eine bessere
Bewirtschaftung bewirkt werde, mit dem Beifügen, dass der Ackerbauminister bezüglich ei-
niger bei der Vorberatung vorgekommenenDissidenzen sich der gleichförmigen Ansicht des
Ministers des Innern und des Justizministers nachträglich angeschlossen habe.

a Liegt dem Originalprotokoll bei.

3 Auf Vortrag Giskras v. 17. 6. 1869 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 20. 6. 1869 die Herabsetzung der Re-
kursfrist,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2203/1869; die entsprechende Verordnung des Innenministers v. 22. 6.
1869 publiziert alsRgbl.Nr. 116/1869.

4 Die Landtagsbeschlüsse, Prot. Landtag Galizien 2. 9. 1868 (7. Sitzung) 92, Prot. Landtag Galizi-
en 4. 9. 1868 (8. Sitzung) 99 und Prot. Landtag Galizien 4. 9. 1868 (8. Sitzung) 115 betrafen die Amts-
sprache bei den Verwaltungs- und Gerichtsstellen.

5 Zur ministeriellen Sprachenverordnung für Galizien siehe zuletzt MR. v. 28. 5. 1869/I.
6 Auf Vortrag Giskras v. 15. 6. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 26. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2267/1869.
7 DerGesetzentwurf war inProt. LandtagGalizien 10. 10. 1868 (34. Sitzung) 946, angenommenworden.
8 Auf Vortrag Giskras v. 15. 6. 869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 26. 6. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2267/1869.
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Zu § 1 machte der Finanzminister darauf aufmerksam, ohne jedoch einen positiven
Antrag stellen zu wollen, ob in Gemeinden mit einem eigenen Statute nicht richtiger „der
Gemeindevorstand“ anstatt, wie die Verordnung vorschreiben soll, „die Kommunalbehör-
de“ zur Entscheidung berufen werden soll. Die Konferenz behielt die im Entwurfe vorge-
schlagene, zu einem Missverständnisse keineswegs Anlass gebende, wegen des übertragenen
Wirkungskreises aber notwendige Bezeichnung „die Kommunalbehörde“ bei.

Zu § 3 hielt es der Finanzminister nicht für logisch richtig, dass Alinea 2 mit einer Be-
stimmung für einen Ausnahmsfall beginnt und dann erst die allgemeine Bestimmung daran
gereiht wird. Er beantragte daher die Reihenfolge der beiden Sätze zu verkehren, wie dies in
der Beilage ersichtlich gemacht ist, womit sich die Konferenz einverstanden erklärte.

Zu § 5 beantragte der Minister des Innern, dass die Rekursfrist von sechs Wochen
auf vier Wochen in Übereinstimmung mit der künftigen allgemeinen Norm bezüglich des
Berufungstermines in politischen Angelegenheiten beschränkt werde, womit die Konferenz
einverstanden war.

Die Bestimmung des § 6 bezeichnete der referierende Minister deshalb als notwendig,
weil in BöhmenundTirol die Freiteilbarkeit vonGrundundBodennoch nicht durchgeführt
ist, jene des § 7 aber aus demGrunde, weil in Schlesien das Gesetz über [Bezirks]vertretungen
zwar publiziert, aber nicht durchgeführt ist.

Die Konferenz erklärte sich hierauf mit der Einholung der Ah. Ermächtigung zur Ein-
bringungdieses sowie des diesbezüglich fürTriest proponierten, ohneAbänderung angenom-
menen Gesetzentwurfes (Beilage 2/2)b einhellig einverstanden9.
VI. Der Minister des Innern bemerkte, der Statthaltereileiter in Galizien habe ihm angezeigt,
dass im Krakauer Bahnhofe von Seite der Postdirektion Briefe mit Geldeinlagen wegen Ver-
dachtes einer Gefällsübertretung durch Spielen in ausländischen Lotterien eröffnet werden,
welches Vorgehen die Postdirektion damit rechtfertigen will, dass sich die Bestimmung des
Artikels 10 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger hinsicht-
lich der Unverletzbarkeit des Briefgeheimnisses nur auf Briefe und nicht auf Geldsendungen
bezieht10.

b Liegt nicht bei.

9 Mit Ah. E. v. 10. 7. 1869 auf Vortrag Hasners (in Vertretung Giskras) v. 29. 6. 1869 wurde die Ermächtigung
erteilt, die entsprechenden Entwürfe in den Landtagen als Regierungsvorlage einzubringen, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 2420/1869. Nachdem die Vorlagen von den Landtagen von Oberösterreich, Niederösterreich,
Salzburg, Kärnten, Schlesien, der Bukowina, Görz und Gradiska, Mähren, Galizien, Istrien und Böhmen
mit marginalen Änderungen als Landesgesetze angenommen worden waren, wurden sie auf Vortrag des In-
nenministers v. 2. 4. 1870 mit Ah. E. v. 5. 4. 1870 sanktioniert; die in wesentlichen Teilen modifizierten Lan-
desgesetze für Steiermark und Triest jedoch nicht (bei den übrigen Ländern wurde von einer Einbringung ab-
gesehen, da die nötigen technischen Voraussetzungen fehlten), Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1264/1870. Eine
neuerliche Einbringung der Regierungsvorlage in den Landtagen von Steiermark und Triest Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3341/1871, brachte wiederum kein positives Resultat. Erst nach dem dritten Versuch,Hhsta.,
Kab.Kanzlei, KZ. 3660/1872,wurde das vom steiermärkischenLandtag angenommeneLandesgesetz aufVor-
trag Chlumeckys v. 17. 3. 1873 mit Ah. E. v. 23. 3. 1873 sanktioniert Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1282/1873,
und jenes vom Triester Landtag angenommen Landesgesetz auf Vortrag desselbenMinisters v. 5. 4. 1873 mit
Ah. E. v. 9. 4. 1873,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1516/1873.

10 Siehe dazu das Schreiben (Abschrift) Possingers an Plener v. 9. 6. 1869, das offenbar auch Brestel und Giskra
bekannt gegebenwurde,Fa., FM., II.Abt. (NeuesBankale)Nr. 19819/1869, Fasz. 11. 6.DasStaatsgrundgesetz
publiziert alsRgbl.Nr. 142/1867.
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Er halte nun diese willkürliche Unterscheidung mit dem Staatsgrundgesetze nicht ver-
einbar, unddiemöglicherweise für dasÄrar sich ergebendeVerkürzungnicht für ausreichend,
dass auf den bloßen Verdacht einer Gefällsübertretung hin das Gesetz über das Briefgeheim-
nis eludiert werden könnte. Er könnte daher zu einem solchen Vorgange niemals seine Zu-
stimmung geben, weil nach seiner Ansicht das Briefgeheimnis auch für Fahrpostsendungen
gilt, weil das Siegel es ist, welches den Anspruch auf Unverletzbarkeit begründet.

Der Justizminister und der Unterrichtsminister teilten die Ansicht
des Ministers des Innern, ersterer unter Berufung auf das Staatsgrundgesetz, nach welchem
die Beschlagnahme von Briefen, außer dem Falle einer gesetzlichen Verhaftung oder Unter-
suchung, nur in Kriegsfällen oder auf Grund eines richterlichen Befehles in Gemäßheit be-
stehenderGesetze vorgenommenwerden kann, dann unter Be[] zur Interpretation [] Bestim-
mungen der §§ 110 und 111 der Strafprozessordnung11.

DerHandelsministermeinte, dass überdiesenGegenstanddochnicht sofort abgespro-
chen werden könnte, da es notwendig sei, denselben unter Zuhandnahme der bestehenden
Gesetze und Verordnungen in reiflichere Erwägung zu ziehen. Nach der Dienstinstruktion
gehört nämlich ein Paket nicht der Briefpost, sondern der Fahrpost an, sowohl in Bezug auf
die Haftung als auf die Rechtsfolgen, und es ist daher im Sinne der postalischen Vorschrif-
ten eine Geldsendung nicht als Brief zu betrachten12. Die Fahrpost ist auch nicht mehr ein
Regale, und es steht jedermann frei, Pakete und Geldsendungen überall hin zu verfrachten.

Der Finanzminister teilte die Ansicht der Vorstimme und hielt es gleichfalls für not-
wendig, die Sache reiflicher zu überlegen. Den Bemerkungen der Vorvotanten wollte er jetzt
nur entgegenhalten, dass nach dem Sinne des Staatsgrundgesetzes die Korrespondenz es ist,
welche durch das Gesetz in Schutz genommen ist, und dass für die in Rede stehenden Fälle
der gefällsgerichtliche Auftrag an die Stelle des richterlichen Befehles tritt.

Der Ministerpräsident meinte, dass, da der Handelsminister und der Finanzminister
eine nähere Prüfung der Sache unter Vergleichung der bestehendenVorschriften für notwen-
dig erachten, es angezeigtwäre,wennderMinister des InnerndenExpeditionsentwurf anden
Statthaltereileiter verfassen lassen und denselben vorläufig den beiden vorgenannten Minis-
tern zur Einsicht und allfälligen Beifügung von Bemerkungen mitteilen würde.

Die Konferenz erklärte sich mit einem solchen Vorgange einverstanden13.

VII. Der Handelsminister bemerkte, das Gesetz vom 20. Mai 1869 betreffend die Steuer-
befreiung für neue Eisenbahnlinien enthalte im Artikel 1 []: „Die Staatsverwaltung wird er-
mächtigt, bei Konzessionierung neuer Eisenbahnlinien … folgende Begünstigungen zu ge-
währen14.“

11 Rgbl.Nr. 151/1853.
12 Zur Unterscheidung zwischen Brief- und Fahrpost, Kosel, Österreichische Postvorschriften, Anm. 1.
13 Zu den diesbezüglichen Verhandlungen der beteiligten Ministerien siehe den Schriftwechsel zwischen Plener

und Brestel, Fa., FM., II. Abt. (Neues Bankale) Nr. 26715/1869, Fasz. 11. 6.DieMRProt. betreffend das Ge-
setz über den Schutz des Briefgeheimnisses sind alle nicht mehr vorhanden,MR. II v. 20. 11. 1869/VII,MR. v.
22. 11. 1869/XVI undXVII undMR. v. 31. 3. 1870/III.Mit demGesetz zum Schutze des Brief- und Schriften-
geheimnisses v. 6. 4. 1870,Rgbl.Nr. 42/1870,wurde die widerrechtliche Eröffnung der Briefe unter Strafe ge-
stellt; auf Grund dieses Gesetzes wurdenmit Verordnung v. 6. 11. 1874 detaillierte Direktiven zur Behandlung
verdächtiger, aus demAusland einlangender Briefe herausgegeben, publiziert alsVerordnungsblatt für
das FinanzministeriumNr. 34/1874.

14 Zum hier genannten Gesetz sieheMR. v. 15. 5. 1869/XVI.
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Im Artikel II heißt es dann: „Bei den Verleihungen von Konzessionen, in welchen die
Staatsverwaltung von der im Artikel I eingeräumten Ermächtigung Gebrauch macht, ist …
Rücksicht zu nehmen.“ Aus Anlass spezieller Fälle handle es sich nun um die Frage, ob das
zitierte Gesetz auch auf solche Eisenbahnkonzessionen Anwendung finden könne, deren Er-
teilung ohne Steuerbefreiung demGesetze vom 20.Mai 1869 vorangegangen ist. Für die Gra-
matneusiedler Bahn wurde nämlich die Konzession bereits im Jahre 1864 erteilt, die Bahn ist
jedoch nicht zustande gekommen, weil der Termin wegen mancherlei Schwierigkeiten nicht
eingehalten wurde. Vom Jahre 1864 bis 1868 wurde jedoch dieser Termin infolge Ah. Geneh-
migung den Konzessionären fortwährend verlängert, welche nunmehr erklären, dass sie oh-
ne Steuerbefreiung die Bahn nicht bauen können und die Anwendung des Gesetzes vom 20.
Mai l. J. für die ihnenkonzessionierteLinie inAnspruchnehmen15. Ein ähnlichesBewandtnis
habe es bezüglich derMährisch-Ostrauer Bahn16. Da es sich aber nicht um die Konzessionie-
rung einer neuen Eisenbahnlinie, sondern um faktisch und rechtlich seit dem Jahre 1864 und
1868 bereits erteilte Konzessionen handelt, könne er nur beantragen, dass den bittstellenden
Konzessionären, welchen es freisteht, ihre Konzession verfallen zu lassen und um die Ertei-
lung einer neuen abermals einzuschreiten, in Erledigung ihrer Gesuche bedeutet werde, dass
das Gesetz vom 20. Mai 1869 auf sie keine Anwendung finden könne.

Die Konferenz teilte die Ansicht des Handelsministers, dass es in fraudem [legis ge-
han]delt wäre, wenn man das Gesetz vom 20. Mai 1869 auch auf die früher erteilten Kon-
zessionen anwenden wollte, und stimmte sohin dem gestellten Antrage einhellig bei17.
VIII. Der Handelsminister bemerkte, dass nach § 102 der Eisenbahnbetriebsordnung vom
Jahre 1851 diejenigen Bahnbeamten und Diener, welchen nach den Lokalverhältnissen die
Aufsicht über die Bahn, die hierzu gehörigen Anstalten und das die Bahn benützende Publi-
kum zusteht, behufs der Ausübung des ihnen übertragenen polizeilichen Wirkungskreises
auch auf Privatbahnen von der Staatsverwaltung in Eid genommen werden und dass die auf
solche Weise beeideten Bahnbeamten und Diener rücksichtlich ihrer Dienstverrichtungen
gegenüber dem Publikum auch auf Privatbahnen den gesetzlichen Schutz gleich anderen öf-
fentlichen Verwaltungsbeamten genießen18.

Dieser Eid bezüglich der Eisenbahnangestellten sei niemals ein Gegenstand der Bean-
ständigung gewesen, jetzt frage es sich, ob bis zum untersten Bahnwächter hinab „die unver-
brüchliche Beobachtung der Staatsgrundgesetze“ in die Eidesformel aufgenommen werden
soll. Der ungarische Handelsminister habe diese Frage gleichfalls aufgenommen und glaube,
dass, nachdem insbesondere bei der Staatsbahn ein häufiger Wechsel dieser Organe von und
nach Ungarn stattfindet, diese Eisenbahnorgane zur Beobachtung der Verfassung in jenem
Bereiche, für welchen sie zur Dienstleistung berufen sind, zu beeiden wären19. Obwohl er
nun der Meinung sei, dass man es der ungarischen Regierung überlassen solle, wie sie es be-

15 Eingabe der Konzessionäre v. 10. 4. 1869,Ava., VA., HM., Zl. 17033/1869.
16 Eingabe der Konzessionäre v. 10. 4. 1869,Ava., VA., HM., Zl. 6931/1869.
17 Mit Schreiben (K.) v. 17. 6. 1869 teilte das Handelsministerium den Konzessionären der EisenbahnWiener

Neustadt–Gramatneusiedl,Ava., VA., HM., Zl. 7640/1869, und denKonzessionären der Mährisch Ostrau-
er Eisenbahn, Ava., VA., HM., Zl. 6931/1869, den Beschluss des Ministerrates mit. Fortsetzung des Gegen-
standes über die Gramatneusiedler Bahn inMR. II v. 2. 8. 1869/III.

18 Zur Eisenbahnbetriebsordnung sieheMR. v. 11. 8. 1851,Ömr. II/5, Nr. 539.
19 Die kgl. ung. General-Inspektion für Eisenbahnen und Schifffahrt hatte bereits mit Schreiben v. 6. 1. 1869 an

die k. k. General-Inspektion der österreichischen Eisenbahnen einen neuen Diensteid für das Gesamtreich mit
Bezug auf die Staatsgrundgesetze vorgeschlagen, worauf die österreichische Generalinspektion diesen Vorschlag
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züglich der Beeidigung dieser Eisenbahnangestellten für die Länder der ungarischen []halten
wissen will, und dass []er Beeidigung dieser Organe [] auf die ungarische Verfassung keine
Rede sein könne, so glaube er doch von dem eingangs erwähnten positiven Gesetze nicht
abgehen zu können und daher beantragen zu sollen, dass die auf diese Art beeideten Eisen-
bahnangestellten auch im Sinne des Art. 13 des Gesetzes über die Ausübung der Regierungs-
und Vollzugsgewalt zur Beschwörung der unverbrüchlichen Beobachtung der Staatsgrund-
gesetze20 zu verhalten wären, was er übrigens durch Abforderung von Reversen veranlassen
würde.

Der Ackerbauminister meinte, dass es doch zu weit ginge, wenn man bis zum letzten
Bahnwächter herab die Eisenbahnangestellten zur Beschwörung der Beobachtung der Staats-
grundgesetze verhalten würde, und stimmte daher gegen diese Beeidigung.

Der Finanzminister sprach sich gleichfalls gegen die Beeidigung der Eisenbahnange-
stellten auf die Staatsgrundgesetze und zwar zunächst in demAnbetrachte aus, dass auch die
Bürgermeister nicht auf die Staatsgrundgesetze beeidetwurden, die doch einenweit größeren
polizeilichen Wirkungskreis haben als die Eisenbahnangestellten, die bloß wenige spezielle
Verrichtungen haben, die mit Ausübung einer polizeilichen Aktion in Verbindung stehen.

Der Justizminister hielt die Beeidigung der fraglichen Personen auf die Staatsgrundge-
setze für notwendig, weil der Art. 13 sagt „Alle Organe der Staatsverwaltung“ und ein Eisen-
bahnangestellter, insoferne er durch seinen Dienst berufen ist, Agenden eines polizeilichen
Wirkungskreises zu verrichten, jedenfalls als ein Organ der Staatsverwaltung angesehen wer-
den muss. Die Einwendung des Finanzministers wegen der Bürgermeister sei nicht maßge-
bend, weil die Bürgermeister als solche überhaupt nicht beeidigt werden, sondern nur die
Beobachtung [] Pflichten anzugeloben haben.

Der gleichen Ansicht waren auch die [] Mitglieder des Ministerrates [] Minister des
Innern beifügte, dass umso weniger daran gezweifelt werden könne, dass diese fraglichen
Eisenbahnangestellten als „Organe der Staatsverwaltung“ angesehen werden müssen, wie sie
sogar in die Lage kommen können, Passagiere zu verhaften.

Der Ministerpräsident stimmte zwar gleichfalls für den gestellten Antrag, er machte
jedoch darauf aufmerksam, dass wenn die Eisenbahnbeamten auf die Staatsgrundgesetze be-
eidigtwerden, dies dann auch bezüglich der Forstbeamtenwerde geschehenmüssen,was aber
bezüglich Böhmens immerhin auf Anstände stoßen könnte und daher sehr zu überlegen wä-
re.

Die Konferenz erklärte sich sohin mit allen Stimmen dafür, dass auf eine alternative
Beeidigung auf die Staatsgrundgesetze oder die ungarische Verfassung nicht einzugehen sei,
und mit fünf gegen zwei Stimmen (Ackerbauminister und Finanzminister), dass die Beeidi-
gung der Eisenbahnangestellten, die unter § 102 der Eisenbahnbetriebsordnung fallen, auf
die Staatsgrundgesetze zu veranlassen sei21.

mit Schreiben v. 7. 2. 1869 befürwortend an das Handelsministerium weitergeleitet hatte; nachdem die Ange-
legenheit offenbar liegen geblieben war, urgierte die ungarische Seite mit Schreiben v. 25. 5. 1869 die Erledi-
gung alles inAva., VA., HM., allg. 3014/1869.

20 Rgbl.Nr. 145/1867.
21 Mit Schreiben (K.) v. 19. 6. 1869 informierte das Handelsministerium die k. k. General-Inspektion der öster-

reichischen Eisenbahnen über den Ministerratsbeschluss mit dem Auftrag, auch die k. ung. General-Inspekti-
on für Eisenbahnen und Schifffahrt zu benachrichtigen; die modifizierte Eidesformel liegt bei, alles in Ava.,
VA., HM., allg. 3014/1869.
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IX.DerHandelsminister setzte dieKonferenz inKenntnis, dass vom20. Juli l. J. an inWien
ein Kongress von Abgeordneten der deutsch-österreichischen Eisenbahnen durch mehrere
Tage stattfinden wird, welchem wie 1858 einige Aufmerksamkeit zu erweisen angezeigt sein
wird, wozu er die Anstalten treffen werde22.
X. Der Justizminister setzte die Konferenz in Kenntnis, dass das Organ der Arbeiter, näm-
lich die „Volksstimme“, die Rede des spanischen Abgeordneten Castelar für die Einführung
der Republik (Beilage 3/3)c als Broschüre im Selbstverlage in 10.000 Exemplaren habe dru-
cken lassen, um dieselbe in [] unter die Arbeiter zu verbreiten.

DasTendenziöse dabei gehe schon daraus hervor, dass die denBestand vonMonarchien
verdammenden Stellen recht auffällig mit fetten Lettern abgedruckt wurden. Der Staatsan-
walt habe die ganze Auflage wegen des Umstandes, weil die „Volksstimme“ als Journal kein
Verlagsrecht für solcheBroschürenhat,mit Beschlag belegt undwolle das objektiveVerfahren
gegen die „Volksstimme“ anstrengen lassen23. Er habe demStaatsanwalt, der sich hierüber bei
ihm angefragt habe, bedeutet, er möge so vorgehen, falls derMinisterrat nicht etwa etwas an-
deres hierüber beschließen würde. Er setze nun denMinisterrat hievon in Kenntnis, welcher
keine Veranlassung finden dürfte, in eine Beschlussfassung hierüber sich einzulassen.

Der Ministerrat nahm hierauf diese Mitteilung einfach zur Kenntnis24.
Wien, am 15. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Juni 1869.
Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 26. 6.), Plener 3. 7., Hasner 4. 7.,
Herbst (BdE. fehlt), Brestel 5. 7.; abw. Potocki, Giskra, Berger.
I. Note des Reichsgerichtspräsidenten wegen Ernennung des Beamten- und Dienerpersonales
für das Reichsgericht. II. Detto wegen Verordnungen in Bezug auf Stempel- und Gebühren-
pflichtigkeit, Armenrecht und Postportofreiheit für das Reichsgericht. III. Ausdehnung der
Wirksamkeit des Vereines der Freunde der Volksaufklärung in Lemberg auf Schlesien. IV. An-
trag auf Ah. Sanktion des Beschlusses des niederösterreichischen Landtages betreffend die Be-
willigung der Forterhaltung von drei Mietzinskreuzern in Liesing. V. Antrag auf Ah. Auszeich-
nungen für die beiden Bezirkshauptleute in Krain: Pajk und Graf Auersperg. VI. Bestätigung

c Liegt dem Originalprotokoll bei.

22 Es handelte sich um die Versammlung des Vereins der deutschen Eisenbahnverwaltungen. Alle diese Angele-
genheit betreffende Akten inAva., HM., Präs. sind nicht mehr vorhanden. Zu den Verhandlungen und Fest-
lichkeiten, an denen auch Mitglieder der Regierung teilnahmen siehe die Berichte in Die Presse v. 19., 20.,
21., 22. und 23. 7. 1869 und Neue Freie Presse v. 19., 20., 21., 22. und 23. 7. 1869. Im Jahre 1858 hatte
die Versammlung am 13. September in Triest stattgefunden. Auf Vortrag Toggenburgs v. 4. 7. 1858 warenmit
Ah. E. v. 4. 8. 1858 5.000 fl. zur Deckung der Kosten seitens der österreichischen Staatseisenbahnverwaltung
bewilligt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, MCZ. 2380/1858.

23 Siehe dazu den Agentenbericht v. 13. 6. 1869; hier heißt es allerdings, dass die Rede Castelars in 2.000 Exem-
plaren, welche die ganzeAuflage bilden sollen, wegen Formfehlernmit Beschlag belegtwordenwar,Hhs-
ta., Informationsbüro (IB-Akten), GZ. 1300/1869 in GZ. 110/1869.

24 Die diese Angelegenheit betreffenden Akten, Ava., JM., allg. 7216, 7945, 8590 und 8769, alle ex 1869 sind
nicht mehr vorhanden.
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derWahl des Notars Trojan zumObmann der Bezirksvertretung in Rakonitz. VII. Erledigung
der Anfrage, ob der Schulfonds in die Landesverwaltungmit oder ohne der für den Staatsschatz
verrechneten Schuld zu übergehen habe. VIII. Errichtung eines griechisch-orthodoxenBistums
in Cattaro. IX. Übergabe der Stiftung weiland Sr. Majestät Kaiser Franz I. für zwei Freiplätze
imWiener Stadtkonvikte für Jünglinge ungarischerNationalität an das ungarischeMinisterium.
X. Antrag auf Ah. Auszeichnung für denRealschuldirektor auf der LandstraßeWeiser. XI. Än-
derung des Titels Sr. Majestät im Telegrafenvertrage mit den deutschen Staaten. XII. Anfrage,
welche Flagge die Hafen- und Seesanitätsämter zu führen haben. XIII. Verleihung der Konzes-
sion für eine Eisenbahn von Leoben nach Vordernberg. XIV. Detto vonDux nach Bodenbach.
XV. Detto von Lobositz über Dux nach Klostergrab. XVI. Kontroverse bezüglich der von der
Staatsverwaltung zu bestellenden zwei Verwaltungsräte für die Kaiserin-Elisabeth-Bahn.

KZ. 1930 –MRZ. 75
Protokoll des zu Wien am 26. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Ministerpräsident setzte die Konferenz von dem Inhalte der Note des Präsidenten
des Reichsgerichtes vom [] in Kenntnis, mit welcher [] gegeben wird, dass die Konstituie-
rung des Reichsgerichtes am 21. l. M. durch die Wiener Zeitung publiziert werden wird1,
und dass das Reichsgericht, was die Systemisierung des dem Kollegium erforderlich erschei-
nenden Personales an Konzepts- und Kanzleibeamten betrifft, beschlossen habe, es seien für
denHilfskonzeptsdienst vorläufig nur zwei Beamte, und zwar a) ein erster Schriftführer und
zugleich Präsidialsekretär mit dem Range, Charakter und Bezügen eines Sektionsrates und
mit der Einreihung in den allgemeinen Konkretalstatus der Sektionsräte der sämtlichen Mi-
nisterien und b) ein zweiter Schriftführer und Sekretär mit dem Range und Charakter eines
Ministerialsekretärs, demGehalte von 1800 fr. und einemQuartiergelde von 300 fr., für den
Hilfskanzleidienst aber vorläufig drei Beamte, dann ein Türhüter, drei Amtsdiener und ein
Portier zu systemisieren2.

Das Reichsgericht sei auch hierauf zu den Ernennungen geschritten und habe die Stelle
des ersten Schriftführers dem disponiblen Sektionsrate im aufgelösten Staatsrate Dr. Kauzia-
ni verliehen, die Stelle des zweiten Schriftführers aber einstweilen unbesetzt gelassen. Die sys-
temisierte Stelle des Leiters der Kanzleihilfsämter habe das Reichsgericht dem disponiblen
staatsrätlichen Offizial Carl Schwarzbeck definitiv verliehen, die zwei Offizialsstellen aber
einstweilen gleichfalls unbesetzt gelassen. Endlich habe das Reichsgericht auch die Ernen-
nungen für die von demselben systemisierten Dienersposten, dann für die Portiersstelle vor-
genommen und den Ministerpräsidenten ersucht, wegen Anweisung der Dienstbezüge für
alle Ernannten das Erforderliche zu verfügen3. Es sei nun nicht zu zweifeln, dass das Reichs-
gericht durch seine Beschlüsse über die Systemisierung seines Beamtenpersonales und durch
den Akt der Ernennung seine Befugnisse überschritten habe, da § 9 des Gesetzes über die
Organisation des Reichsgerichtes vom 18. April 1869 diesfalls vorschreibt, dass das Reichs-
gericht ermächtigt ist, dem Ministerrate das ihm nötige Kanzlei- und Hilfspersonale zu be-
zeichnen und dasselbe in Anspruch zu nehmen. Das Reichsgericht erscheint hienach nicht
befugt, eine Systemisierung seines Hilfspersonales vorzunehmen, abgesehen davon, dass es
die bei jeder Systemisierungübliche vorläufigeEinvernahmedes Finanzministers nicht gepflo-

1 Eine kurze Notiz über die Konstituierung war in derWiener Zeitung (M.) v. 25. 6. 1869 erschienen.
2 Schreiben Krauß’ an Taaffe 23. 6. 1869,Ava., Ministerratspräsidium 8, Zl. 480/1869.
3 Rgbl.Nr. 44/1869 § 9.
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gen hat, es ist aber auch der Ernennungsakt inkorrekt begangen worden, da die Ernennung
eines Sektionsrates Sr. Majestät vorbehalten ist und auch die Verfügung über Einreihung in
den Konkretalstatus des Sektionsrates nur über eingeholte Ah. Ermächtigung getroffen wer-
den könnte. Der korrekte Vorgang des Reichsgerichtes wäre daher der gewesen, dass dasselbe
dem Ministerpräsidenten wegen des von ihm benötigten Personales die Anträge zu stellen
und die Personen zu bezeichnen gehabt hätte, welche es für diese Posten ernannt wissen wol-
le. Der Ministerpräsident hätte sohin den Finanzminister zu vernehmen gehabt und würde
sohin Sr. Majestät hierüber au. Vortrag erstattet haben. Gegen die Persönlichkeiten der vom
Reichsgerichte ernannten Beamten Dr. Kauziani und Schwarzenbeck sei übrigens nichts zu
erinnern, indemdiese beiden disponiblen ehemaligen Staatsratsbeamten von ihmeinstweilen
zur Dienstleistung bei dem Reichsgerichte zugewiesen wurden und durch deren Wiederan-
stellung der Pensionsetat erleichtert wird4.

Er beabsichtige demnach, dem Präsidenten des Reichsgerichtes Baron Krauß vorerst
mündlich, dann in Erledigung seiner Note auch schriftlich zu bedeuten, dass derMinisterrat
nachMaßgabe des Gesetzes die vomReichsgericht beschlossene Systemisierung seines Perso-
nales nicht anerkennen könne und die Absicht habe, die vom Reichsgerichte vorgenomme-
nen Quasiernennungen als Anträge zu betrachten, über welche der Ministerpräsident nach
Einvernehmung des Finanzministers den au. Vortrag erstatten wird. Dem Baron Kraußmüs-
se es auch überlassen werden, sichmit demKollegium des Reichsgerichtes wegenModifikati-
on seiner Beschlüsse auseinanderzusetzen. Den au. Vortrag werde er aber erst dann erstatten,
wenn die Rückantwort des Baron Krauß eingelangt sein wird, deren Mitteilung er dem Mi-
nisterrate nicht vorenthalten werde.

Der Justizminister bemerkte, dass das Reichsgericht auch nach den Verhandlungen
in den Kommissionen des Reichsrates über das Gesetz für die Organisierung des Reichsge-
richtes nicht im Zweifel sein konnte, dass ihm das Ernennungsrecht für seine Beamten nicht
zustehe, denn der Berichterstatter imHerrenhause, über dessen Beschluss der Text der Regie-
rungsvorlage: „Das nötige Hilfspersonale wird vomMinisterrate zugeteilt“, nach Inhalt des
dermaligen Gesetz § 9 abgeändert wurde, habe in der Sitzung vom 16.März l. J. ausdrücklich
gesagt: „Obwohl die Kommission der Meinung war, dass sich der Umfang der Arbeiten des
Reichsgerichtes und die Zahl des nötigen Hilfspersonales besonders bei der in einzelnen Fäl-
len notwendigen Sprachkenntnis im vorhinein nicht bestimmen lasse, wollte sie demReichs-
gerichte doch einen Einfluss auf die Wahl dieses Hilfspersonales sichern und hat daher statt
dem früheren § 10 die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Juni 1868, Nr. 53, für die Staats-
schuldenkontrollskommission aufgenommen5, da sich diese Bestimmung bereits praktisch
bewährt und doch die Bestellung eines besonderen Personales, das nicht gehörig beschäftigt
ist, und die daraus erwachsenden unnötigen Kosten vermeidet6.“

Der Ministerrat erklärte sich hierauf mit der Ansicht des Ministerpräsidenten und mit
dem von demselben vorgeschlagenen Vorgange einhellig einverstanden7.

4 Die Dienstzuweisung war mit Schreiben (K.) Taaffes v. 16. 5. 1869 an die Genannten erfolgt,Ava., Minister-
ratspräsidium 8, Zl. 353/1869.

5 Rgbl.Nr. 53/1868 § 22.
6 Prot. ReichsratHH. 16. 3. 1869 (62. Sitzung) 1592.
7 Zur Frage des Kanzlei- und Hilfspersonals des Reichsgerichtes siehe Hugelmann, Das österreichische

Reichsgericht, 476. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. II v. 2. 7. 1869/III.
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II.DerMinisterpräsident bemerkteweiters, dass nach Inhalt einerNote desReichsgerichts-
präsidenten vom 24. Mai l. J. das Reichsgericht noch vor Publikation seiner Geschäftsord-
nung die Erlassung von Partikularverordnungen der beteiligten Ministerien für notwendig
bezeichnet habe, wodurch a) die Stempel- undGebührenpflichtigkeit rücksichtlich der beim
Reichsgerichte vorkommenden Eingaben, Geschäfte und Ausfertigungen, b) die Erlangung
des Armenrechtes für die bei demselben einschreitenden armen Parteien, und endlich c) die
Postportofreiheit für die Korrespondenz des Reichsgerichtes sowie die Gleichstellung seiner
telegrafischenKorrespondenzmit anderen Staatsdiensttelegrammen geregeltwerden soll8. Er
werde die betreffendeNotemit denmitgeteilten Verordnungsentwürfen den beteiligtenRes-
sortministern mit dem Ersuchen um schriftliche Äußerungmitteilen und hienach die Rück-
note an den Reichsgerichtspräsidenten ergehen lassen9.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis, und zwar der Justizminister mit
dem Beifügen, dass die in demmitgeteilten Verordnungsentwurfe bezüglich des Armenrech-
tes enthaltene Bestimmung wegen des unentgeltlichen Vertreters wohl einer Modifikation
wird unterzogen werden müssen, indem dieselbe mit Alinea 2 des § 16 der Advokatenord-
nung vom 6. Juli 1868 nicht im Einklange steht10.

III. Der Unterrichtsminister referierte im Namen des auf Urlaub befindlichen Ministers
des Innern, der Statthaltereileiter in Galizien habe angezeigt, dass der Verein der Freunde der
Volksaufklärung in Lemberg seinen Statuten nach als ein nicht politischer angesehen wur-
de11. Da derselbe aber nach Bericht des dortigen Polizeidirektors in seinemWirken politische
Tendenzen verfolgt, so habe v. Possinger ihm bedeuten lassen, dass er für den Fall, wenn er
von Seite des Ministeriums als ein politischer Verein erklärt werden sollte, sich den für politi-
sche Vereine geltenden Anordnungen des Vereinsgesetzes zu unterziehen und insbesondere
auch hinsichtlich der beimMinisterium des Innern überreichten Anzeige über die beabsich-
tigte Ausdehnung seiner Wirksamkeit auf Schlesien vorläufig im Sinne der §§ 11 und 35 des
berufenen Gesetzes die Entscheidung des Ministers des Innern abzuwarten habe12.

8 Schreiben Krauß’ an Taaffe v. 24. 5. 1869, Ava., Ministerratspräsidium 8, Zl. 393/1869. Zur Frage der Ge-
schäftsordnung für das Reichsgericht sieheMR. v. 22. 7. 1869/IV .

9 Mit Schreiben (K.) v. 5. 6. 1869 teilte Taaffe Brestel das AnliegenKrauß’mit und ersuchte umdessen Stellung-
nahme,Ava., Ministerratspräsidium 8, Zl. 393/1869.

10 Zur Advokatenordnung siehe Rgbl. Nr. 96/1868. Mit Schreiben (Abschrift) an Taaffe v. 1. 7. 1869 lehnte
Herbst die Zuerkennung des Armenrechtes ab, worauf Taaffe dies mit Schreiben v. 5. 7. 1869 Krauß mitteil-
te, alles inAva., JM., Reichsgericht 120, Fasz. I, Nr. 1/1869.Mit Schreiben (Abschrift) v. 5. 7. 1869 teilte Ple-
ner Taaffe mit, dass die angesuchte Postportofreiheit gewährt würde, Erlass des Handelsministeriums v. 5. 7.
1869, publiziert als Post-Verordnungsblatt für das k.k. Handelsministerium Nr. 26, und die
Telegramme des Reichsgerichts als Staatsdepeschen behandelt würden, aber den neuesten Bestimmungen zu-
folge auch die telegrafischen Staatsdepeschen gebührenpflichtig sind,Kundmachung der Staatstelegrafen-
direktion v. 28. 7. 1869, publiziert als Verordnungen für die Oesterreichischen Telegraphen-
AemterNr. 15. Fortsetzung des Gegenstandes über die Stempel- und Gebührenpflichtigkeit in MR. v. 19. 7.
1869/II.

11 Zu diesem Verein siehe Janowski, Galizien auf demWeg zur Zivilgesellschaft, 812.
12 Das Vereinsgesetz v. 15. 11. 1867,Rgbl.Nr. 134/1867.Das Zentralkomitee des fraglichen Vereines hatte mit

Schreiben v. 14. 5. 1869 dem Innenministerium angezeigt, dass es seine Tätigkeit ausweiten wolle, Ava., IM.,
Präs. 2493/1869.Giskra ersuchte daraufhin Possinger mit Schreiben (K.) v. 19. 5. 1869 um einen Bericht über
diesen Verein Ava., IM., Präs. 2116/1869. Nachdem die Polizeidirektion mit Bericht v. 28. 5. 1869 die hier
wiedergegebene Ansicht geäußert hatte, wies Possinger den Verein an, sich so zu verhalte, wie hier imMinister-
rat zitiert wurde, und unterrichtete mit Schreiben v. 8. 6. 1869 Giskra davonAva., IM., Präs. 2493/1869.
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Es könne ihm nun nicht zusagen, dass die angedeutete Erklärung vom Minister des
Innern abgegeben werde, weil, wenn dieser Verein, welcher bisher nur als ein nicht politi-
scher den gesetzlichen Bedingungen seines Bestandes entsprochen hat, seinen statutenmäßi-
gen nicht politischenWirkungskreis überschritten hat, entweder nach § 24 des Vereinsgeset-
zes aufzulösen, oder nach § 35 desselben zu verhalten gewesen wäre, sich den für die Bildung
eines politischen Vereines geltenden Anordnungen dieses Gesetzes zu unterziehen, worüber
jedoch die Entscheidung dem ordnungsmäßigen Instanzenzug überlassen bleiben müsse. Er
beabsichtige daher in Erledigung des vorliegenden Berichtes dem Statthaltereileiter zu über-
lassen, das weitere Verfahren gegen diesen Verein mit Rücksicht auf dessen in das Gebiet der
Tätigkeit eines politischen Vereines übergreifende Wirksamkeit nach Maßgabe der §§ 24, 30
und 35 des Vereinsgesetzes im instanzmäßigenWege einzuleiten, dem Statthaltereileiter aber
auch zu bedeuten, dass der Minister des Innern unter diesen Umständen aber auch nicht in
derLage ist, die im §30der StatutendiesesVereines ausdrücklich vorbehalteneGenehmigung
der Ausdehnung seiner Tätigkeit auf österreichisch Schlesien zu erteilen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden13.

IV.DerUnterrichtsminister nomine desMinisters des Innern beabsichtigt, denBeschluss des
niederösterreichischen Landtages betreffend die Bewilligung zur Forterhebung von 3 Miet-
zinskreuzern in der Ortsgemeinde Liesing zur Ah. Sanktion zu empfehlen14.

Die Konferenz war hiemit einverstanden15.

V. Der Unterrichtsminister referierte im Namen des Ministers des Innern, der Landespräsi-
dent in Krain habe die Bitte gestellt, derMinister des Innern möge sich bestimmt finden, für
denBezirkshauptmannvonUmgebungLaibach JohannPajk und für denBezirkshauptmann
von Littai Alexander Grafen Auersperg rücksichtlich ihrer aus Anlass der letzten bedauerli-
chenVorfälle in diesenBezirken16 an denTag gelegten umsichtigen und energischenTätigkeit
und zwar für den ersteren dieAg. Erhebung in denAdelsstand und für den letzteren denAus-
druck der Ah. Zufriedenheit bei Sr. Majestät au. zu erbitten17.

Er könne nun derzeit einen solchen Antrag nicht für empfehlenswert erachten, weil es
doch immerhin politisch bedenklich erscheine, wenn im gegenwärtigen Zeitpunkte aus dem
erwähntenAnlasse Ah. Auszeichnungen verliehenwürden. Er glaube daher, dass es vorläufig
genügen dürfte, den beiden genannten Bezirkshauptleuten die Anerkennung ihrer umsichti-
gen Tätigkeit im Namen des Ministers des Innern auszusprechen und es dem Letzteren vor-
zubehalten, bei passender Gelegenheit unter anderen Anträgen auch die beiden genannten
Beamten Sr. Majestät wegen einer Ah. Auszeichnung gegenwärtig zu halten.

13 Mit Schreiben (K.) v. 28. 6. 1869 wies Hasner (i. V. Giskras) Possinger an im Sinne desMinisterratsbeschlusses
zu verfahren,Ava., IM., Präs. 2493/1869.

14 Annahme durch den Landtag, Prot. LandtagNiederösterreich 9. 10. 1868 (31. Sitzung) 955.
15 Auf Vortrag Giskras v. 29. 6. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 9. 7. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2419/1869; publiziert als Kundmachung des Leiters der niederösterrei-
chischen Statthalterei v. 22. 7. 1869, Lgbl. Niederösterreich Nr. 34/1869.

16 Zu den Vorfällen siehe NR. v. 29. 5. 1869/V, Anm. 17.
17 Fortsetzung des MR. v. 9. 6. 1869/XIII. Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese

Bitte gefunden werden.
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DieKonferenz teilte dieseAnsicht, und zwarder Justizministermit demBeifügen, dass
die genannten Beamten doch nur ihre Schuldigkeit getan haben und ein Auszeichnungsan-
trag, so langenicht einmal die bezüglicheUntersuchung zuEnde geführt ist, doch als verfrüht
angesehen werden müsstea,18.
VI. Der Unterrichtsminister nomine des Ministers des Innern referierte, dass der Statthal-
tereileiter in Prag die Ah. Bestätigung der Wahl des Notars Alois Trojan zum Obmanne der
Bezirksvertretung in Rakonitz befürwortet habe.

Trojan gilt als ein hervorragendes Mitglied der tschechischen Partei und übt unstreitig
einen dominierenden Einfluss in der Bezirksvertretung aus19. Wegen seiner regierungsfeindli-
chen Gesinnung und weil eine Untersuchung wegen Veruntreuung gegen ihn anhängig war,
glaubten der Referent und der Sektionschef imMinisterium des Innern, dass auf die Ah. Be-
stätigung dieser Wahl nicht anzutragen sei. Die fragliche Untersuchung steht mit der Un-
tersuchung wegen des gleichen Verbrechens gegen den Notar Schmidt in Unhoscht im Zu-
sammenhange. Das Untersuchungsverfahren gegen den Notar Trojan ist jedoch laut einer
Mitteilung des Untersuchungsgerichtes in der Weise beendet, dass keine weiteren Anhalts-
punkte zur Fortsetzung vorliegen. Bei diesemUmstande und da Trojan nicht zu den absolut
Regierungsfeindlichen zählt, und auch der Statthaltereileiter sich dafür aussprach, glaube er,
dass die Ah. Bestätigung derWahl Trojans zumObmanne der Bezirksvertretung in Rakonitz
au. zu beantragen wäre.

Der Justizminister schloss sich dieser Ansicht an, weil die politische Haltung Trojans,
der ein moderater Mann ist, doch ungleich weniger bedenklich ist als jener Männer, denen
wie demGrafen Clam-Martinic die Ah. Bestätigung ihrer Wahl versagt wurde20, weil Trojan
in der Tat nicht zu der unbedingt regierungsfeindlichen Partei gezählt werden könne und
derselbe sogar, wenn mehr isoliert, sogar einer Transaktion fähig gewesen wäre.

Die Konferenz stimmte hierauf dem Vorhaben des referierendenMinisters bei21.
VII. Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass die Statthalterei für Ober-
österreich angefragt habe, ob der Schulfonds in die Landesverwaltung mit oder ohne der für
den Staatsschatz verrechneten Schuld zu übergehen habe22.

Diese Frage sei wohl im Schulgesetze vom 14. Mai 1869 nicht entschieden, indem der
§ 66 dieses Gesetzes nur von der Übergabe der Fonds in ihrem gegenwärtigen tatsächlichen
Bestande mit allen auf ihnen rücksichtlich der Verwendung für Schulzwecke oder aus beson-
deren Privattiteln lastendenVerbindlichkeiten spricht, ohne der Staatsschuld zu erwähnen23.
Da jedoch bei der Verfassung dieses Gesetzes gewiss nicht an die Übergabe der Schulfonds

a Randvermerk Franz Josephs sehr richtig.

18 Es konnte kein Hinweis auf eine Ausführung der beantragten Auszeichnungen gefunden werden. Fortsetzung
des Gegenstandes über die Ereignisse in Krain inMR. v. 27. 6. 1869/I.

19 Zu Alois Pravoslav Trojan siehe Pavlíček, Působení Aloise Pravoslava Trojana.
20 Clam-Martinic’Wahl zumObmann der Bezirksvertretung inNeustraschitz, dann in Schlan und schließlich

in Unhoscht war jedesmal nicht bestätigt worden, siehe dazu Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3112, 3400 und
3514, alle ex 1868. Zu Heinrich Jaroslav Clam-Martinic siehe Sturm – Seibt – Lemberg – Slapnicka,
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder 1: 204.

21 Auf Vortrag Giskras v. 30. 6. 1869 wurdemit Ah. E. v. 9. 7. 1869 dieWahl Trojans zumObmann der Bezirks-
vertretung in Rakonitz bestätigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2418/1869.

22 Schreiben Hohenwarts v. 12. 6. 1869 an Hasner,Ava., CUM., Unterricht, allg. 5322/1869.
23 Zum sog. Reichsvolksschulgesetz sieheMR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 24.
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mit der Schuld gedacht wurde, zumal dadurch den meisten Ländern eine mitunter sehr be-
deutende Last aufgebürdet werden würde, deren rechtliche Begründung nichts weniger als
zweifellos ist, und da die Länder den Schulfonds mit der Schuld gar nicht übernehmen wür-
den, in welcher Beziehung eine Erklärung vonOberösterreich schon vorliegt, beabsichtige er
ausAnlass dieserAnfrage an sämtlicheLänderchefsmitAusnahmeDalmatiens,wo ein Schul-
fonds nicht besteht, einen Erlass zu richten und darin auf denWortlaut des § 66 des Gesetzes
vom 14. Mai 1869 mit dem Beifügen hinzudeuten, dass die Forderung des Staatsschatzes an
die Fonds darin weder ausdrücklich noch implicite erwähnt erscheint, dass dieselbe sonach
bei der Übergabe an die Landesausschüsse außer Betracht zu lassen sei.

Die Konferenz erklärte sich mit diesem Antrage einhellig einverstanden24.

VIII. Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass er infolge der von Sr. Majestät
im Ministerrate vom 23. März l. J.25 an ihn gerichteten Ah. Aufforderung die Erhebungen
über die Frage wegen Errichtung eines griechisch-orientalischen Bistums in Cattaro gepflo-
gen und aus den vom früheren Statthalter in Dalmatien Freiherrn v. Philippović sowie von
dem dermaligen Leiter der dortigen Statthalterei FML. v. Wagner hervorgehobenen haupt-
sächlich politischen Gründen zu dem Entschlusse gelangt sei, sich die Ah. Ermächtigung zu
den Voreinleitungen zumZwecke der Errichtung eines eigenen griechisch-orientalischen Bis-
tums für die Kreise Cattaro und Ragusa au. zu erbitten, um hiemit einem lebhaften, schon
in dem der Ah. Bezeichnung gewürdigten Majestätsgesuche der dortigen griechisch-nichtu-
nierten Bevölkerung vom Jahre 1868 ausgesprochenenWunsche zu entsprechen26. Die Frage
sei zunächst eine finanzielle, und es werde, bevor zu deren Lösung geschritten werden kann,
auch darauf ankommen, die verfassungsmäßige Genehmigung des Mehraufwandes im be-
rechneten Betrage von 3.776 fr. zu erzielen.

Der Finanzminister erklärte sich mit dem Vorhaben des Kultusministers mit der Ein-
schränkung einverstanden, [] förmliche Zusage, die Staatsdotation von 4.000 fr. für diesen
Bischof auch im Falle von größeren Stiftungen der dortigen Bevölkerung nicht zu vermin-
dern, nicht gegeben werden sollte.

Unter gleichzeitiger Annahme dieses Amendements erklärte sich hierauf die Konferenz
mit dem Antrage des Kultusministers einverstanden27.

IX. DerMinister für Kultus undUnterricht referierte in Betreff der von weiland Sr.Majes-
tät dem Kaiser Franz I. im Jahre 1808 errichteten Stiftung für zwei Freiplätze in demWiener
Stadtkonvikte für Jünglinge ungarischerNationalität, welche beiAuflösung des Stadtkonvik-
tes inHandstipendien unter Aufrechthaltung des Qualifikationserfordernisses der Bewerber

24 Mit Schreiben (K.) v. 28. 6. 1869 wies Hasner die Landeschefs im Sinne desMinisterratsbeschlusses an,Ava.,
CUM., Unterricht, allg. 5322/1869.

25 MR. v. 23. 3. 1869/IX (nicht mehr vorhanden).
26 Bereits Anfang 1868 hatten die Bewohner des Cattaroer Kreises ein Gesuch um die Errichtung eines Bistums

an den Kaiser gerichtet,Hhsta., Kab. Kanzlei, Bittschriftenprotokoll Nr. 621/1868.
27 Mit Ah. E. v. 17. 7. 1869 auf Vortrag Hasners v. 28. 5. 1869 wurde die Ermächtigung erteilt, Voreinleitungen

zur Errichtung des fraglichen Bistums zu veranlassen,Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 2374/1869.Die diese Ange-
legenheit behandelndenMR. v. 18. 2. 1870/VI undMR. v. 31. 5. 1870/V sind nicht mehr vorhanden. Schließ-
lich wurde mit Ah. E. v. 6. 11. 1870 auf Vortrag Stremayrs die Errichtung des Bistums genehmigt, Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 4257/1870, undmit Ah. E. v. 25. 2. 1871 auf Vortrag Jirečeks v. 21. 2. 1871 Gerasim Petra-
nović zum neuen Bischof ernannt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 653/1871. Siehe dazu Németh, Zhishman,
136 insbesondere Anm. 663 und 664.mit umfangreichen Quellenhinweisen.



276 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

ungarischer Nationalität und der Verpflichtung, die Studien in Wien respective an einer ös-
terreichischen Lehranstalt zu betreiben, umwandelt und infolge von Stiftungsüberschüssen
für drei Stipendisten hinreichend geworden sei28.

Da nun infolge der neuestenGestaltung der österreichisch-ungarischenMonarchie Ver-
hältnisse und Bedürfnisse geschaffen wurden, welche geeignet sind, auf den Fortbestand obi-
ger Einrichtungwie überhaupt auf den Zweck und die Persolvierungsmodalitäten dieser Stif-
tung Einfluss zu üben und sich dieNotwendigkeit derModifizierung der Bestimmungen die-
ser Stiftung nicht bestreiten lässt, habe die niederösterreichische Statthalterei als Tutelarbe-
hörde denAntrag stellen zu sollen geglaubt, dass dieVerwaltung undVerfügung über dasVer-
mögen dieser Stiftung in die Hände des kgl. ung.Ministeriums zu legen und in diesem Sinne
die in der Stiftungsurkunde vorbehaltene Ah. Bestimmung zu erwirken wäre. Der Referent
im Unterrichtsministerium habe sich dagegen erklärt [] gleichen Verhältnissen [] Jünglinge
ungarischerNationalität, die eine österreichische Lehranstalt besuchen wollen, vorzugsweise
begünstigen zu können.Da jedoch einGrund zu solchenBegünstigungennicht ansteht, glau-
be er im Sinne des Einratens der Statthalterei die Abtretung der Verwaltung dieser Stiftung
an das ungarische Ministerium beantragen zu sollen.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden29.

X. Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass die Konstellation es mit sich ge-
bracht habe, dass bei der Besetzung der Schulratsposten der sehr verdienstvolle und auch in
der hiesigen Gemeinde in großemAnsehens stehende Direktor der Realschule auf der Land-
straße Weiser übergangen werden musste. Um demselben diese Kränkung weniger empfind-
lich zumachen, beabsichtige er, für denselben dieAg.Verleihung desRitterkreuzes des Franz-
Josephs-Ordens au. zu beantragen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden30.

XI. Der Handelsminister bemerkte, dass im Telegrafenvertrage mit den deutschen Staaten,
welcher in beidenHäusern des Reichsrates durchgegangen ist und der jetzt ratifiziert werden
soll31, die Titelfrage die Ursache ist, dass im Eingange des Kontextes an der Stelle, wo die Be-
vollmächtigungen der Monarchen erwähnt werden, eine kleine Änderung im Sinne des neu
angenommenen Ah. Titels32 vorgenommen werden muss, wozu dem Reichskanzler die Zu-
stimmung des diesseitigenMinisteriums auszusprechen umsoweniger ein Anstand bestehen
dürfte, nachdem die Genehmigung beider Häuser des Reichsrates sich auf das Meritum des
Vertrages bezieht, der erwähnte Eingang aber kein integrierender [] des Vertrages ist.

Die Konferenz war hiemit einverstanden33.

28 Auf Vortrag Thuns v. 20. 9. 1849 hatte Franz Joseph mit Ah. E. v. 10. 10. 1849 die Umwandlung der Konvikt-
stiftung in eine Handstipendienstiftung genehmigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, MRZ. 3492/1849.

29 Auf Vortrag Hasners v. 13. 7. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 19. 7. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2524/1869.

30 Auf Vortrag Hasners v. 28. 6. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 1. 7. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2333/1869.

31 Fortsetzung des MR. v. 26. 11. 1868/V (nicht vorhanden). Zur Annahme durch beide Häuser des Reichsrates
Prot. Reichsrat AH. 23. 4. 1869 (191. Sitzung) 5771.

32 Zur Änderung des Ah. Titels sieheMR. I v. 14. 7. 1868/I.
33 Auf Vortrag Beusts v. 27. 12. 1869 wurde der Vertrag mit Ah. E. v. 30. 12. 1869 genehmigt, Hhsta., Kab.

Kanzlei, KZ. 4643/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 39/1870.Die kleine Änderung imTitel des Kaisers wurde
berücksichtigt.
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XII. Der Handelsminister erwähnte, dass die Angelegenheit wegen der Flagge ein Korollar
dahin gefunden habe, dass über Anfrage der Zentralseebehörde es sich darum frage, wie die
Hafen- und Seesanitätsämter beflaggt sein sollen34.

Da für diese Ämter die Bestimmung besteht, dass sie die bandiera mercantile zu führen
haben, und mit Rücksicht auf den Zweck der Beflaggung der Gebäude dieser Ämter – um
sie als das, was sie sind, für die einlaufenden Schiffe kennbar zu machen – glaube er, dass die
gedachten Ämter in Hinkunft der neuen gemeinsamen Flagge sich zu bedienen hätten und
in dieser Weise die gestellte Anfrage zu erledigen sei.

Die Konferenz war hiemit einverstanden35.
XIII. Der Handelsminister bemerkte, dass ein Konsortium mit dem Grafen Meran an der
Spitze sich um die Verleihung der Konzession für eine Lokomotivbahn von Leoben nach
Vordernberg beworben habe36.

Die Länge dieser Bahnbeträgt nicht ganz zweiMeilen, das Steigungsverhältnis ist durch-
schnittlich 1:64, das stärkste 1:40. Die Kosten der Anlage sind nicht bedeutend, sie betra-
gen per Meile 448.000 fr., im ganzen daher ca. 800.000 fr., als Baukaution wird ein Betrag
von 100.000 fr. erlegt. In Betreff des Tarifes sind im wesentlichen die für die Nordwestbahn
getroffenen Bestimmungen zugestanden worden: das Konsortium nimmt die Steuer- und
Stempelgebührenbefreiung für zwanzig Jahre in Anspruch, es hat sich jedoch über gepfloge-
neVerhandlungmit einer fünfzehnjährigen Steuerbefreiung begnügt.MitRücksicht auf den
Wert dieser Bahn in volkswirtschaftlicher Beziehung und da die Herstellung derselben schon
wiederholt denGegenstand derWünsche des Abgeordneten- und desHerrenhauses gebildet
hat, beantrage er die Erteilung der Konzession für diese Bahn an das gedachte Konsortium
unter Zugestehung einer fünfzehnjährigen Steuerfreiheit.

Die Konferenz war hiemit einverstanden37.
XIV. Der Handelsminister bemerkte, dass ein Konsortium um die Erteilung der Konzession
für eine Lokomotiveisenbahn von Dux nach Bodenbach eingeschritten sei38.

Die Länge der Bahn beträgt siebenMeilen, die Steigungsverhältnisse sind durchschnitt-
lich 120 auf 2.000 Klafter, nur bei einer längeren Partie ergebe sich noch ein bedeutende-
res Steigungsverhältnis. Die Baukosten belaufen sich per Meile auf 639.000, im Ganzen da-
her auf 4,400.000 fr., die Vollendung wird in zwei Jahren zugesichert, als Kaution werden
150.000 fr. erlegt, der Tarif ist jenem der Nordwestbahn ganz gleich. Mit Rücksicht der Län-
ge der Bahn und dass einige schwierige Objekte hergestellt werden müssen, wird die Steuer-
freiheit für zwanzig Jahre in Anspruch genommen. Der Statthalter befürworte diese Kon-

34 Die Triester Zentralseebehörde hatte mit Schreiben v. 5. 5. 1869 das Handelsministerium um Klärung dieser
Frage ersucht,Ava.,HM., allg. 9650/1869.Auf Vortrag Beusts v. 16. 2. 1869 war mit Ah. E. v. 18. 2. 1869 die
Einführung der neuen Handelsflagge genehmigt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 588/1869; die entspre-
chende Kundmachung des Handelsministeriums v. 6. 3. 1869 publiziert alsRgbl.Nr. 28/1869.Das darauf
Bezug nehmende Protokoll des MR. v. 5. 12. 1868/VIII ist nicht mehr vorhanden.

35 Mit Schreiben (K.) v. 26. 6. 1869 teilte das Handelsministerium der Triester Zentralseebehörde diesenMinis-
terratsbeschluss mit,Ava.,HM., allg. 9650/1869.

36 Zur Vorgeschichte siehe Ava., VA., HM., Zl. 5810/1869.
37 Auf Vortrag Pleners v. 26. 6. 1869 erteilte der Kaiser mit Ah. E. v. 8. 7. 1869 angesuchte Konzession und ge-

nehmigte den Konzessionsentwurf,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2404/1869. Die Konzessionsurkunde wurde
dannmit Ah. v. 31. 7. 1869 auf Vortrag Pleners v. 28. 7. 1869 unterfertigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2753/
1869; die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 136/1869.

38 Zur Vorgeschichte siehe Ava.,HM., VA., HM., Zl. 20203/1868 und Zl. 10246/1869.
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zession auf das wärmste, und er beantrage daher mit der Erteilung dieser Konzession an die
gedachten – nunmehr auch mit dem Maria-Scheiner-Konsortium fusionierten – Konzessi-
onswerber unter Zugestehung der Steuerfreiheit für zwanzig Jahre vorzugehen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden39.

XV.DerHandelsminister bemerkte weiters, dass sich ein Konsortium, an dessen Spitze Prinz
Rohan steht, um die Konzession für die Lokomotivbahn von Lobositz über Dux nach Klos-
tergrab in der Richtung gegen Tharandt in Sachsen bewerbe40.

Die Länge der Bahn beträgt neun Meilen, das Steigungsverhältnis ist größtenteils ein
schwieriges, die Baukosten betragen perMeile 590.000 fr., im ganzen daher ca. 5,000.000 fr.,
die Baufrist ist für drei Jahre bestimmt, der Tarif jenem der Nordwestbahn gleich, die Steu-
erfreiheit wird für zwanzig Jahre in Anspruch genommen. Mit Rücksicht darauf, dass die-
se Bahn, die mächtige Kohlenreviere durchzieht, entschieden in volkswirtschaftlicher Bezie-
hung von großemVorteile seinwird, beantrage er die Erteilung derKonzession an das gedach-
te Konsortium unter Zugestehung einer zwanzigjährigen Steuerfreiheit.

Die Konferenz war hiemit einverstanden41.

XVI. Der Handelsminister brachte die Kontroverse bezüglich der von der Staatsverwaltung
zu bestellenden zwei Verwaltungsräte für die Elisabeth-Westbahnmit demBeifügen zur Spra-
che, dass sich der Finanzminister gegen den von der Generalversammlung beschlossenen Bei-
satz, dass diese beiden Verwaltungsräte nur insolange zu fungieren hätten, als sich die Staats-
verwaltung im dermaligenVollbesitze der Aktien von 21.000 Stück befinde, aus demGrunde
verwahrt habe, weil er freie Hand in der Veräußerung dieser Aktien behalten und an dieMit-
wissenschaft der Gesellschaft über den Aktienbesitz nicht gebunden sein will42.

Über gepflogene Besprechung mit dem Finanzminister beabsichtige er daher, dem Ver-
waltungsrate zu bedeuten, dass die Regierung diese Verklausulierung für unstatthaft befinde,
dass sie jedoch, um das Übereinkommen nicht aufzuhalten, dasselbe gegen dem perfekt ma-
chen wolle, wenn der Verwaltungsrat erklärt, dass er bei der nächsten Generalversammlung
anstreben werde, die Zustimmung derselben zur Bestellung der zwei Verwaltungsräte seitens
der Staatsverwaltung [] dem letzthin von der Generalversammlung beschlossenen Amende-

39 Auf Vortrag Pleners v. 1. 7. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 9. 7. 1869 angesuchte Konzession und ge-
nehmigte den Konzessionsentwurf, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2421/1869. Die Konzessionsurkunde wurde
dannmit Ah. v. 26. 7. 1869 auf Vortrag Pleners v. 18. 7. 1869 unterfertigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2628/
1869; die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 137/1869.

40 Zur Vorgeschichte siehe Ava., HM., VA., Zl. 193, 11704 und 19474 alle ex 1868 und Ava., HM., VA.,
Zl. 12467/1869.

41 Auf Vortrag Pleners v. 29. 6. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 7. 7. 1869 angesuchte Konzession und
genehmigte denKonzessionsentwurf,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2394/1869.DieKonzessionsurkunde wurde
dann mit Ah. v. 13. 8. 1869 auf Vortrag Pleners v. 8. 8. 1869 unterfertigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2928/
1869; die Konzessionsurkunde publiziert als Rgbl.Nr. 137/1869. Auf Vortrag Schäffles v. 4. 7. 1871 wurde
allerdings mit Ah. E. v. 7. 7. 1871 die Konzession für erloschen erklärtHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2265/1871.
Ab 1872 wurde dann die hier angeführte Strecke von der Prager–Dux Eisenbahngesellschaft zur Ausführung
gebracht.

42 Fortsetzung desMR. II v. 7. 6. 1869/V.Die Generalversammlung der Kaiserin-Elisabeth-Bahn am 16. 6. 1869
hatte die Junktimierung der Ernennung von zwei staatlichenVerwaltungsrätenmit demVollbesitz der Aktien
beschlossen, Bericht über die Generalversammlung Brestel in Ava., VA., HM., Kaiserin-Elisabeth Bahn 21,
Zl. 10818/1869.Mit Schreiben (K.) v. 23. 6. 1869 an Plener erklärte sich Brestel gegen diesen Beschluss und für
das Ernennungsrecht des Staates,Ava., VA., HM., Kaiserin-Elisabeth Bahn 21, Zl. 10818/1869.
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ment []43. Dem Verwaltungsrate werde dabei aber auch bedeutet werden, dass die Regie-
rung provisorisch bis zur nächsten Generalversammlung zwei Verwaltungsräte bestellen wer-
de. LetztereVerfügungbeziehungsweiseAndeutunghielt der Justizminister für bedenklich,
weil, wenn die nächste Generalversammlung auf denWunsch der Regierung nicht einginge,
diese zwei provisorischenVerwaltungsräte entlassenwerdenmüssten, was für sie schimpflich
und für die Regierung kompromittierend wäre.

Die Konferenz teilte diese Ansicht, und der Handelsminister modifizierte hierauf sei-
nen Antrag in letzterer Beziehung dahin, dass dem Verwaltungsrate hierüber zu bedeuten
wäre, „dass, was die Ernennung der Verwaltungsräte betrifft, die Antwort bei Erledigung der
Statuten erfolgen wird“. Mit dieser Modifikation erklärte sich die Konferenz mit demAntra-
ge des Handelsministers einverstanden44.

Wien, am 26. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Garatshausenb, 7. Juli
1869. Franz Joseph.

Nr. 237 Ministerrat, Wien, 27. Juni 1869

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Taaffe 27. 6.), Plener 3. 7., Hasner 5. 7.,
Potocki 4. 7., Herbst (BdE. fehlt), Brestel 5. 7.; abw. Giskra, Berger.

I. Abgehen von dem Antrage wegen Verlegung eines Infanterieregimentes nach Krain. II. An-
trag auf Wiedererrichtung von zwei Bezirksgerichten in Krain.

KZ. 1931 –MRZ. 76
Protokoll des zu Wien am 27. Juni 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Ah. Vorsitze
Sr. Majestät des Kaisers.

I. Se. k. u. k. apost. Majestät geruhten zu eröffnen, dass infolge Ministerratsbeschlusses
der Kriegsminister [] au. Vortrag wegen Verlegung eines Infanterieregimentes von Kärnten
nach Krain erstattet habe, vor dessen Resolvierung Se. Majestät Allerhöchstsich bestimmt
finden, diese Sache nochmals im Ministerrate zur Sprache zu bringen, weil Se. Majestät von
derNotwendigkeit einerTruppenverstärkung inKrain durchaus nicht überzeugt sind, zumal
dort seit längerer Zeit keine Ereignisse sich ergeben haben, welche die Notwendigkeit dieser
Maßregel bedingten, und weil, wenn sich in der Folge eine solche Truppenverstärkung als
dringend notwendig herausstellen sollte, der Truppenzuzug aus Görz und Kärnten mittelst
Eisenbahn binnen 24 Stunden bewirkt werden könnte1.

b Korrektur aus Ischl.

43 Gemeint ist das Übereinkommen zur Umwandlung der Linz–Budweiser Pferdebahn in eine Lokomotivbahn,
siehe dazuMR. v. 15. 5. 1869/XV.

44 Mit Schreiben v. 19. 6. 1869 teilte Plener den Ministerratsbeschluss dem Verwaltungsrat der Kaiserin-Elisa-
beth-Bahn mit, worauf der Verwaltungsrat mit Schreiben vom selben Tag an Plener die entsprechende Versi-
cherung abgab, alles inAva., VA., Kaiserin-Elisabeth Bahn 21, Zl. 12440/1869.

1 Fortsetzung desMR. v. 26. 6. 1869/V. Vortrag Kuhns v. 18. 6. 1869, Ka., MKSM. 65–1/10/1869.
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Da auch der FML. Baron John und der dortige Truppenkommandant diese Maßregel
nicht für notwendig befinden2, erscheine es umso mehr wünschenswert, wenn von dersel-
ben abgesehen werden könnte, da dieselbe vom militärischen Standpunkte immerhin von
mancherlei Unzukömmlichkeiten begleitet wäre und insbesondere eine Unterbrechung der
regelmäßigen Arbeit und des Unterrichtes in den betreffenden Regimentern zur Folge hätte,
die wegen der kurzen Präsenzzeit derMannschaft nachMöglichkeit zu vermeiden getrachtet
werden müsse.

Der Ministerpräsident bemerkte, dass die Truppenverstärkung in Krain zunächst
doch nur unter dem Drucke der dort vorgekommenen bedauerlichen Vorfälle und zur Be-
schwichtigung der Angst der städtischen Bevölkerung in Laibach von dem Landespräsiden-
ten beantragt worden sei und dass, da eine neuerliche Ruhestörung dort seither nicht mehr
vorgekommen ist, unter der Voraussetzung, dass die herangezogenen zwei Kavallerieeskadro-
nen, welche zur Verhütung von unerlaubtenmeetings jedenfalls ausreichen dürften, in Krain
stationiert belassenwürden, von derVerlegung eines Infanterieregimentes nachKrain dermal
wohl Umgang genommen werden könnte, zumal ja, wie Se. Majestät Ag. anzudeuten geruh-
ten, für den Fall, als Symptome, die aufAbsicht vonUnruhen deuten,wahrnehmbarwürden,
die erforderliche militärische Macht schnell herbeigezogen werden kann.

DerUnterrichtsminister hielt es doch für angezeigt, dass derLandespräsident inKrain
früher gefragt werde, ob er bei den geänderten Verhältnissen und mit Rücksicht auf die mit
der fraglichen Maßregel in militärischer Beziehung verbundenen und ihm anzudeutenden
Schwierigkeiten sich nicht selbst veranlasst sehe, von seinem erwähnten Antrage abzustehen.
Wenn Se. Majestät dies genehm halten sollten, würde er imNamen des Ministers des Innern
sogleich einen geeigneten Erlass an den Landespräsidenten ergehen lassen.

Se. Majestät geruhten hierauf den Unterrichtsminister hiezu zu ermächtigen3.
II. Se. k. u. k. apost.Majestät geruhten den vom Justizministermit au. Vortrage gestelltenAn-
tragwegenWiedererrichtung von zwei Bezirksgerichten inKrain der Beratung imMinisterra-
tes zu unterziehen4, weil Se.Majestät, ungeachtet derAntrag von demLandtage ausgegangen
ist5, von der dringendenNotwendigkeit dieser Verfügung nicht überzeugt sind, zumal dieser
Antrag Ähnlichkeit mit jenem für dieWiedererrichtung von Bezirksgerichten in Salzburg ha-
be, wovon der Landesgerichtspräsident Weihs proprio motu gegenüber Sr. Majestät mit der
Versicherung abgeraten habe, dass diese Bezirksgerichte fast gar keine Beschäftigung hätten.

Der Justizminister erlaubte sich zu erwidern, dass gerade dieser Ausspruch das Lan-
desgerichtspräsidenten und Landeshauptmannes Weihs, von welchem der Landesausschuss
aus dessen ämtlichen Berichte zur Kenntnis gelangte, die Stellung des Weihs im Landesaus-
schusse schwierig gemacht habe. In Krain sei das Verhältnis ein ganz anderes als in Salzburg,
in welch letzterem Lande die Notwendigkeit der Wiedererrichtung von einigen Bezirksge-
richten durch die geografischen Verhältnisse motiviert wird, was in Krain, wo es sich nicht
um kleine Gerichte handelt, nicht der Fall ist. Nicht die Überzeugung vonUnnotwendigkeit
sei es gewesen, warum bei der Organisierung der Bezirksgerichte in Krain die Aufstellung je-

2 Schreiben Johns, des kommandierendenGenerals in Graz, v. 19. 6. 1869, an das Reichskriegsministerium, Ka.,
MKSM. 65–1/10/1869.

3 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. I. v. 2. 7. 1869/II.
4 Herbst hatte den entsprechenden Vortrag am 15. 6. 1869 dem Kaiser vorgelegt, Hhsta., Kab. Kanzlei,

KZ. 2178/1869.
5 Prot. Landtag Krain 14. 9. 1868 (11. Sitzung) 216.
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ner Bezirksgerichte, derenWiedererrichtung jetzt in Antrag steht, nicht stattgefunden hat, es
sind vielmehr nur aus finanziellen Gründen, weil sonst die zwei Fünftel der früheren Dotati-
on der gemischten Bezirksämter nicht zugereicht hätten, die fraglichen zwei Bezirksgerichte
aufgelassen worden, und zwar gegen den Antrag der Behörden. Die üblen Folgen haben sich
aber bereits gezeigt, es haben die Geschäfte in den dortigen Bezirken bedeutend abgenom-
men,weil dieMöglichkeit,Recht zu suchen, entfallen ist.Nunhaben sichmitEinstimmigkeit
sowohl die Gerichte als auch der Landeschef für die Errichtung dieser zwei Bezirksgerichte
ausgesprochen, die auch keinen Anlass zu Exemplifikationen geben könnte, weil die fragli-
chenBezirke keineswegs zu den kleineren gehören. Es könnte daher auch bezüglich Salzburgs
keine Beispielsfolgerung abgeleitet werden, obwohl es auch kaum möglich sein dürfte, die
Wünsche Salzburgs, insbesondere bezüglich einiger Bezirke imHochgebirge, ganz zurückzu-
weisen. Die Schwierigkeit ergebe sich insbesondere wegen der Steuerämter, die zugleich als
Gerichtsdepositenämter zu fungieren haben und deren Revirements in letzterer Beziehung
jenes der Steuerperzeption oft um das doppelte, ja dreifache übersteigt. Im Ganzen sei auch
die Zahl der unvermeidlichwieder zu errichtendenBezirksgerichte verschwindend klein, und
eswerden dieseKostenmitAusnahme von Salzburg durch den reichlicheren Einfluss vonGe-
bühren gewiss vollkommen gedeckt werden. Speziell sei Krain in einer ungünstigeren Lage,
weil, wenn dort nichtmit derOrganisierung der Anfang gemacht wordenwäre, die betreffen-
den Bezirksgerichte nicht aufgehoben worden sein würden. In Anbetracht dieser Umstände
und da die Bevölkerung hierauf großes Gewicht legt und auch politische Rücksichten gel-
tend gemacht werden und da endlich für die Errichtung neuer Bezirksgerichte eineDotation
von 28.000 fr. im Budget eingestellt ist, die fast zur Gänze noch vorhanden ist, und da er ver-
sichern könne, dass andere derartige Anträge als von denen Se. Majestät bereits in Kenntnis
sind, nicht nachkommen werden, möchte er Se. Majestät au. bitten, seinen diesfälligen au.
Antrag Ag. zu genehmigen.

DerMinisterpräsident bemerkte, dass er, so sehr er imPrinzipe für die Verminderung
der Bezirksgerichte eingenommen sei, doch, wo solcheGründe sprechen, denAntrag des Jus-
tizministers nur unterstützen könne.

Bei der von Sr. Majestät hierauf gestellten Umfrage fand keines der anwesenden Konfe-
renzmitglieder gegen den Antrag des Justizministers etwas zu erinnern6.
Wien, am 27. Juni 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Garatshausena, 8. Juli
1869. Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 2. 7.), Plener, Hasner 9. 7., Potocki 8.
7., Herbst (BdE. fehlt), Brestel; abw. Giskra, Berger.

a Korrektur aus Ischl.

6 Der in Anm. 1 zitierte Vortrag wurde mit Ah. E. v. 28. 6. 1869 resolviert. Die Verordnung des Justizministe-
riums v. 30. 6. 1869 über die Errichtung der beiden Bezirksgerichte publiziert als Rgbl. Nr. 121/1869, eine
weitere Verordnung des Justizministeriums v. 16. 9. 1869 bestimmte den 1. 10. 1869 als den Beginn der Amts-
wirksamkeit der genannten Gerichte, publiziert alsRgbl.Nr. 147/1869.
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I. Vorschlag auf Ernennung von zwei Erzbischöfen in den diesseitigen Ländern zu Kardinälen
(Tarnoczy undWierzchleyski). II. Frage wegen Vermehrung der Truppen in Krain.

KZ. 1932 –MRZ. 77
Protokoll I des zu Wien am 2. Juli 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.

I. DerMinister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass nachdemdie Zahl der Kardinä-
le in Österreich durch Todesfälle [] abgeschmolzen ist, es vorzugsweise [] Rücksicht auf das
bevorstehende Konzil in Rom darauf ankommen werde, zwei Erzbischöfe aus den diesseiti-
gen Ländern zur Ernennung zu Kardinälen bei der päpstlichen Kurie zu kandidieren, zumal
in Erfahrung gebracht wurde, dass auch seitens der ungarischen Regierung die Ernennung
von zwei ungarischen Erzbischöfen zu Kardinälen angestrebt werden will1.

Die Persönlichkeiten, die dabei vor allem in das Auge gefasst werden können, sind der
Erzbischof von Salzburg v. Tarnóczy und der römisch-katholische Erzbischof in Lemberg
Ritter v. Wierzchleyski, und unter der Voraussetzung, dass von Seite des Ministerrates gegen
denVorschlag dieser beidenErzbischöfe nichts eingewendetwird, handle es sich zunächst um
eine damit in Verbindung stehendeGeldfrage. Die Taxen nämlich, welche für die Verleihung
des Kardinalshutes nach Rom abgeführt werden müssen, sind beträchtlich, sie betragen 10
bis 12.000 fr. Diese Taxe kann nun der Erzbischof Wierzchleyski aus seinem reichlichen Ein-
kommen leicht bezahlen, während der Erzbischof Tarnóczy aus seiner geringeren Kongrua
diese Taxe zu bestreiten kaum in der Lage sein wird. Da diese Leistung aus dem Religions-
fonds, weil er passiv ist, nicht bestritten werden kann, so würde es sich nur darum fragen, ob
dieselbe aus Staatsmitteln bestritten werden könnte.

Der Finanzminister hielt dies, zumal dem diesseitigen Ministerium das Verfügungs-
recht selbst nur über eineQuote desDispositionsfonds nicht zusteht, nicht fürmöglich, weil
dies nur dadurch bewirkt werden könnte, dass entweder hiefür pro 1869 ein Nachtragskre-
dit in Anspruch genommen, oder eine Post in das nächstjährige Budget eingestellt wird, was
beides aber unter den dermaligen Umständen die missliebigsten Bemerkungen hervorrufen
würde.

Der Ministerpräsident meinte vor allem bezüglich der in Vorschlag gebrachten Per-
sönlichkeiten, dass der Erzbischof Tarnóczy hiefür ein jus quaesitum habe, der Primas von
Deutschland und []natus des apostolischen Stuhles sei und bereits dieKardinalssoutane trägt
und ihm nur noch der Kardinalshut abgehe. Der Vorschlag des Lemberger Erzbischofes Wi-
erzchleyski habe aber insoferne einen Wert, als er ein Kompliment für Galizien enthält. Was
die Geldfrage betrifft, so sei es richtig, dass Tarnóczy die Kardinalstaxen zu bestreiten kaum
in der Lage sein wird. Da es nun nicht rätlich sei, diese Angelegenheit vor den Reichsrat zu
bringen, der Bestreitung dieser Auslage zur Gänze aus dem Dispositionsfonds der Umstand
entgegensteht, dass auch von Seite der ungarischen Regierung für einen der von ihr Vorge-
schlagenen dasselbe begehrt werden könnte, so handle es sich, ein Auskunftsmittel ausfin-
dig zu machen, bei dem Tarnóczy dem Publikum gegenüber als Zahler der Taxen erscheinen

1 Trauttmansdorff, österreichischer Botschafter beim Hl. Stuhl, hatte bereits mit Schreiben v. 17. 5. 1869 an
Beust die hier dargelegte Situation geschildert und auf die Ernennung von zwei österreichischen Kardinälen
gedrängt. Beust ersuchte mit Schreiben (K.) v. 25. 5. 1869 Taaffe und Andrássy um ihre Meinung in dieser
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muss. Nun seien aber seinesWissens auch demKardinal Fürst Schwarzenberg drei- oder vier-
jährige Raten zur Abstattung dieser Taxe von dem apostolischen Stuhle bewilligt worden2,
es dürfte daher angezeigt sein, den Botschafter in Rom durch den Reichskanzler anzugehen,
auch für Tarnóczy die Erwirkung des Zugeständnisses von mehrjährigen Raten in Rom an-
zustreben, und dann in der Folge bei der einen oder anderen Rate dem Tarnóczy vielleicht
aus dem Dispositionsfonds beigesprungen werden könne. Da die Taxen nach Rom gezahlt
werdenmüssen und die Regierung umNachsicht oder Zufristung nicht betteln kann, werde
es aber Sache des Tarnóczy sein, selbst die Ratenzahlung nachzusuchen und sich als Zahler
der Taxe zu gerieren.

DerKultusministermeinte, dass dann dermodus procedendi der wäre, dass zuerst we-
gen der Geldfrage mit dem Reichskanzler das Benehmen gepflogen wird, dass dann der au.
Vortrag an Se. Majestät von dem Kultusminister erstattet und nach dessen Resolvierung die
Angelegenheit an den Reichskanzler wegen Anweisung des k. k. Botschafters zur weiteren
Verhandlung geleitet wird. Mit Tarnóczy könnte auch schon dermal im vertraulichen Wege
in den angedeuteten Richtungen eine Verständigung erfolgen, sobald Se. Majestät von die-
semGegenstandedurchAg. Einsicht desMinisterratsprotokolles inAh.Kenntnis gesetzt sein
werden.

Die Konferenz erklärtes sich hierauf mit dem Vorschlage der beiden genannten Erzbi-
schöfe zur Ernennung zu Kardinälen, dann mit dem Antrage über den Vorgang in der Tax-
frage bezüglich des Erzbischofes Tarnóczy einhellig einverstanden3.
II. Der Finanzminister referierte im Namen des abwesenden Ministers des Innern, dass in-
folge der im Ministerrate vom 27. Juni l. J. von Sr. Majestät ausgegangenen Anregung der
Landespräsident in Krain aufgefordert worden sei, sich zu äußern, ob er die beantragte Ver-
mehrung desMilitärs in Krain um ein Infanterieregiment unter den dermaligen Umständen
noch für notwendig halte4.

Nachdem der Finanzminister den bezüglichen, gestern eingelangten Bericht in extenso
vorgelesen hatte, fügte er bei, dass er aus diesem Berichte die Anschauung gewonnen habe,
dass v. Conrad die beantragte Maßregel noch immer für notwendig hält, dass er zwar kei-

Angelegenheit; in seinem Antwortschreiben v. 26. 6. 1869 beanspruchte Andrássy zumindest zwei Kandidaten
aus den Reihen des ungarischen Klerus, alles inHhsta., Admin. Reg., F 26, Ktn. 20, Fasz. Cardinäle öster-
reichische.

2 Fürst Friedrich zu Schwarzenberg war Anfang 1842 zum Kardinal erhoben worden,Wolfsgruber, Fried-
rich Kardinal Schwarzenberg 1: 221.

3 InHhsta., Admin. Reg., F 26, Ktn. 20, Fasz. Cardinäle österreichische befindet sich die diese Angelegenheit
betreffende Korrespondenz zwischen Beust, Taaffe, Hasner, Andrássy, Eotvös und Palomba; gemäß desWun-
sches des Vatikans, nur zwei Kandidaten zu benennen, einigte man sich schließlich auf Maximilian v. Tar-
noczy und den Fürstprimas von Ungarn, Erzbischof von Gran Johann v. Simor. Hasner schlug vor, eventuelle
finanzielle Unterstützung Tarnoczys durch das Ministerium des Äußern durchzuführen, Schreiben Hasners
an Beust v. 4. 7. 1869. Mit Ah. E. v. 21. 10. 1869 auf Vortrag Beusts v. 20. 10. 1869 sanktionierte der Kaiser
die Nominierungen und unterzeichnete ein diesbezügliches Schreiben (Abschrift) v. 21. 10. 1869 an den Papst.
Mit vertraulichem Schreiben v. 18. 11. 1869 an den Kaiser versprach der Papst, beim nächsten Kardinalskon-
sistorium die Ernennungen vorzunehmen, alles inHhsta., Admin. Reg., F 26, Ktn. 20, Fasz. Cardinäle ös-
terreichische. Es sollte allerdings bis Ende 1873 dauern, bis dies tatsächlich geschah.

4 Fortsetzung des MR. v. 27. 6. 1869/II. Brestel bezieht sich auf den Vortrag Kuhns v. 18. 6. 1869, in dem der
Kriegsminister allerdings die Verlegung von nur zwei Infanteriebataillonen beantragt hatte. John, der kom-
mandierende General in Graz, hatte dagegenmit Schreiben v. 19. 6. 1869 an dieMilitärkanzlei Sr.Majestät
keine Notwendigkeit zur Truppenverstärkung in Krain attestiert, alles in Ka., MKSM. 65–1/10/1869.
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nen unmittelbaren Widerspruch gegen die Unterlassung der Maßregel erheben will, dass er
sich aber in seinerÄußerung so gestellt hat, dass seineVerantwortlichkeit bei etwaigen künfti-
gen Ereignissen gedeckt ist5. Da daher v. Conrad die Frage der absoluten Notwendigkeit der
Truppenvermehrung in Krain zwar verneint, dieselbe aber doch für notwendig hält, so kön-
ne es sich nur darum handeln, ob man die mit der fraglichenMaßregel verbundenen Kosten
und Unannehmlichkeiten in militärischer Beziehung im richtigen Verhältnisse mit der Ge-
fahr erkennt, die man eben durch dieMaßregel vermeiden will, und nachdem die Kosten des
Marsches eines Regimentes von Kärnten oder Görz nach Krain nicht beträchtlich sind und
für diese Truppen nunmehr nach Inhalt des Berichtes zusagende Unterkunft ausgemittelt
wurde, nachdem weiters der dermalige Truppenstand in Krain (1.200 Mann ohne der nicht
in Anrechnung zu bringenden Artilleriebespannung) nicht einmal der Hälfte der Zahl, die
nach dem Präsenzstande der Armee verhältnismäßig für Krain entfällt, gleichkommt, und
es in einem Lande, wo die öffentliche Ruhe stets bedroht ist, nicht rätlich erscheinen kann,
denTruppenstand soweit unter das Verhältnis herabsinken zu lassen, nachdem es weiters bei
der dortigen Aufregung darauf ankommt, das Vorkommen von Exzessen im vorhinein zu
vermeiden, nicht aber durch nachträglichen Militärzuzug Emeuten niederzuschlagen, und
nachdem bei der vorliegenden Äußerung des Landespräsidenten das Ministerium es wäre,
welches bei Unterlassung der vom Landespräsidenten beantragten, aus eigener Anschauung
für notwendig befundenen Maßregel die Verantwortung zu übernehmen hätte, was er sich
unter den angedeuteten Umständen nicht getraue, so glaube er, dass Sr. Majestät der au. An-
trag zu stellen wäre, die Verlegung eines Regimentes oder doch von zwei Bataillons Infanterie
Ag. zu gestatten, für den Fall aber, als Se. Majestät aus überwiegenden militärischen Rück-
sichten diesen Antrag nicht zu genehmigen geruhen sollten, doch Ag. die weitere Belassung
der nach Krain herbeigezogenen zwei Eskadronen Kavallerie gestatten zu wollen.

Der Ackerbauminister bemerkte, der Landespräsident erwähne in seinem Berichte
von der Notwendigkeit der militärischen Besetzung des Strafhauses, der Kassen, des Telegra-
fenamtes usw. in Laibach, wornach die so zersplitterte Garnison zur anderweitigen Verwen-
dung bei Unruhen nicht mehr hinreiche. [] ihm nun vor, dass die [] falsch ist, denn es könne
sich ja doch nicht um die Niederwerfung einer allgemeinen Schilderhebung, einer Revolu-
tion, handeln, bei der die militärische Besetzung dieser Gebäude notwendig wäre, sondern
doch nur um ein militärisches Einschreiten bei einem Krawalle handeln, wozu die vorhande-
ne Garnison wohl zureichen dürfte.

Der Unterrichtsminister meinte, dass wohl unter allen Umständen die Sorge für die
Sicherheit der öffentlichen Anstalten und Kassen die militärische Bedeckung der genannten
Gebäude im Falle von Unruhen bedinge und dass, wenn an mehreren Orten zugleich Ruhe-
störungen vorkämen, das zur Herstellung der Ordnung erforderliche Militär in genügender
Stärke nicht mehr vorhanden sein wird. Da es nun klar erscheine, dass der Landespräsident
für diesen Fall die Verantwortung ablehnt, so wäre es unter diesen Umständen für das Mi-
nisterium wohl gewagt, die Verantwortung zu übernehmen, und nachdem die Kosten der
Truppenverlegung nicht bedeutend sind und die Meinung wegen der besorgten schlechten
Garnisonsorte berichtiget wurde, glaube er unter diesen Umständen, dem Antrage des Fi-
nanzministers beistimmen zu sollen.

5 Der Bericht Conrads konnte unter den Beständen des Ava., IM., Präs. nicht gefunden werden.
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DerMinisterpräsident bemerkte, er habe derTruppenvermehrung inKrainursprüng-
lich beigestimmt, weil, wenn sie im Momente nach dem Exzesse eingetreten sein würde, da-
mit eine wirksame Demonstration verbunden gewesen wäre. Das sei nun nicht geschehen,
und seit den letzten Vorfällen seien sechs Wochen verstrichen, ohne dass sich etwas gezeigt
hätte, was eine Erneuerung der Unruhen absehen ließe. Der Landespräsident habe allgemein
die Weisung erlassen, dass bis auf weiteres die Abhaltung von Tabors nicht bewilligt werden
darf6, man braucht daher nur genügende militärische Kräfte, um zu verhindern, dass nicht
bewilligte Tabors nicht dennoch zustande kommen. Dazu reiche aber der [] durch zwei Ka-
vallerieeskadronen verstärkte Truppenstand aus. Die Verlegung eines Infanterieregimentes
nach Krain sei vom militärischen Standpunkte nicht erwünscht, weil die Truppen weit aus-
einander disloziert werdenmüssten, wodurch die gehörige Abrichtung zumal bei der kurzen
Präsenzzeit schwierig würde. Wenn der Landespräsident sage, er brauche schon den größten
Teil der LaibacherGarnison zurBesetzungder öffentlichenGebäude, so vergesse er doch, dass
doch die Polizei in vorhinein von einer etwa beabsichtigten Schilderhebung in Kenntnis sein
müsste und dass dann in 16 Stunden die erforderlicheMilitärmacht aus Graz herbeigeschafft
werden kann. Überhaupt scheine es ihm auch aus politischenRücksichten nicht wünschens-
wert, durch die fragliche Maßregel der Sache, die rein als ein Putsch angesehen und als ein
solcher behandelt wurde, die Bedeutung einer slowenischen Frage zu geben, nachdem doch
seither eine so geraume Zeit verstrichen ist, und er glaube aus allen diesen Rücksichten gegen
die Verlegung eines Infanterieregimentes nach Krain stimmen, jedoch die fernere Belassung
der zwei Kavallerieeskadronen als opportun bezeichnen zu sollen.

Der Handelsminister meinte, dass man sich den Standpunkt des Landeschefs vorhal-
tenmüsse, der dochdie gehörigeUmsicht habenunddie gegebenenVerhältnisse zuwürdigen
verstehen müsse. Wenn man nun das voraussetze und bedenke, dass der Landeschef die frag-
liche Maßregel für notwendig erachtet und sich der Verantwortung, wenn sie unterbliebe,
entschlägt, wenn man weiters in Erwägung zieht, dass die Stimmung im Lande noch keines-
wegs eine solche ist, dass man darüber beruhigt sein könnte, dass keine Ruhestörung mehr
vorkommen wird, da abgesehen von den Attentaten auf Offiziere selbst in der Stadt Laibach
kleinere Exzesse selbst in neuester Zeit sich er[], das Bewerfen von Eisenbahn[] mit Steinen,
da weiters nicht zu leugnen ist, dass unter solchen Zuständen die Friedfertigen leiden und zu
deren Schutz doch etwas geschehen sollte, und da endlich die fragliche Maßregel so geringe
undmaßvoll ist, dass sie nicht zur Bedeutung einerDemonstration hinaufgeschraubtwerden
könnte, so glaube er, nur dem Antrage des Finanzministers beistimmen zu können.

Der Finanzminister fügte noch bei, dass es ihm den Anschein mache, als wenn mili-
tärischerseits auf die Zurückziehung der zwei Eskadronen Husaren, die sie schon wiederholt
in Anspruch nahmen, ein höheres Gewicht gelegt werde, als auf die Möglichkeit der Unter-
lassung der Verlegung eines Infanterieregimentes nach Krain. Die Bemerkung wegen der Er-
schwerung der Abrichtung erscheine ihm auch weit zutreffender bezüglich der Kavallerie.
Dies seien aber nur Rücksichten zweiter Ordnung, bei den großen Kosten, die das Militär
erfordert, könneman doch begehren, dass es, wenn es darauf ankommt, zur Erhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit verwendetwird. ImLande sei unstreitig noch großeGärung vorhanden,
undwenndieTruppen erst dann ins Land versetztwerdenwürden,wenndennoch verbotene
Tabors gehaltenwürden,müsste diesAufregung bewirken,während dieseTruppenverlegung

6 Eine diesbezügliche explizite Direktive Conrads konnte unter den Beständen des Ava., IM., Präs. nicht gefun-
den werden. Zur Unterdrückung der slowenischen Taborbewegung sieheMR. v. 29. 5. 1869/V.
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jetzt in einem relativ ruhigenMomente als eine regelmäßig erfolgendeDisposition angesehen
werdenwird. Er lege überhaupt vielmehrWert auf denmoralischen Eindruck derHintanhal-
tung von Exzessen als auf jenen der Repression. Erwähnen wolle er noch, dass unlängst auch
der Finanzlandesdirektor, der doch ein Krainer ist, mit Steinen beworfen wurde.

Der Justizminister meinte, dass man die Beurteilung, ob die gegen die Maßregel spre-
chenden militärischen Rücksichten überwiegend sind, dem Ah. Ermessen Sr. Majestät über-
lassen []. Nachdem jedoch der Finanzminister [] hatte, dass wohl die Verfügung Sr. Majestät
zustehe, dass das Ministerium jedoch eine Antrag stellen müsse, weil es sonst verantwortlich
bleibt, so bemerkte der Justizminister, dass, nachdem Se. Majestät Ag. zugegeben habe, dass
der Landeschef nochmals in der Sache befragt werde, man bei der vorliegenden Äußerung
gar nicht anders könne, als seinen Antrag zu unterstützen.

Der Ministerpräsident brachte hierauf den Antrag des Finanzministers zur Abstim-
mung, welcher mit vier gegen zwei Stimmen (nämlich gegen jene des Ministerpräsidenten
und des Ackerbauministers) zum Beschlusse erhoben wurde7.

Wien, am 2. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.

Nr. 239 Ministerrat, Wien, 2. Juli 1869 – Protokoll II

RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 2. 7.), Plener, Hasner 12. 7., Potocki
9. 7., Herbst (BdE. fehlt), Brestel; abw. Giskra, Berger.

I. Auszeichnungsantrag für den Oberfinanzrat L. Bogucki. II. Anspruch des Reichsgerichtes
auf Antizipativzahlung und Einkommensteuerfreiheit der den dortigen ständigen Referenten
zukommenden Gebühr von 3.000 fl. III. Erwiderung der Note des Reichsgerichtspräsidenten
bezüglich der Systemisierung des Konzeptskanzlei- und Dienerpersonales desselben und über
deren Ernennung. IV. In Betreff des Übereinkommens mit dem ungarischen Ministeriums
betreffend die Bestimmung, an welche Kassen die Einkommensteuer und Taxabzüge rücksicht-
lich der gemeinsamen Beamten abzuführen sind. V. In Betreff der Behandlung der vor dem
1. Jänner 1868 aus Staatsmitteln hergestellten oder akquirierten, im Besitze der Militärverwal-
tung befindlichen Immobilien. VI. Regelung der Stellung des gemeinsamen Rechnungshofes.
VII. In Sachen der Verhandlungwegen definitiver Überlassung des Eigentumsrechtes sogenann-
ter Pfandgüter an deren Besitzer in Tirol.

KZ. 1933 –MRZ. 78
Protokoll II des zu Wien am 2. Juli 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

I. Der Finanzminister gab sein Vorhaben kund, für den nach 40-jähriger Dienstzeit in den
Ruhestand tretenden Oberfinanzrat [der Lemberger] Finanzlandesdirektion [] Bogucki die
Ag. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse au. beantragen zu wollen.

7 Auf den im Sinne des Ministerratsbeschlusses erstatteten Vortrages Brestels (im Namen des Innenministers)
v. 3. 7. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 6. 7. 1869, dass keine Truppenverschiebung nach Krain vor-
genommen werden sollte und die zwei Eskadronen Kavallerie in Laibach und Umgebung verbleiben sollten,
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Die Konferenz war hiemit einverstanden1.

II. Der Finanzminister machte die Mitteilung, dass das Reichsgericht zwei ständige Referen-
ten gewählt habe, vondenen jeder die gesetzmäßigeGebühr von3.000 fr. zu erhaltenhat, eine
Ausgabe, die dermal wenigstens umso weniger ganz gerechtfertigt erscheine, als bei derWahl
der betreffenden Persönlichkeiten nicht mit Rücksicht auf Sprachverhältnisse vorgegangen
wurde.

Das Reichsgericht hat aber auch die Leistung dieser „Entschädigung“ in monatlichen
Antizipativraten und die Befreiung von der Einkommensteuer in Anspruch genommen2. Er
beabsichtige, dem Präsidium des Reichsgerichtes zu erwidern, dass zwar die Gebühren für
diese zwei ständigen Referenten für dieses Jahr angewiesen wurden, dasselbe jedoch zugleich
aufmerksam zu machen, dass die Frage als eine offne zu betrachten sei, ob der Reichsrate für
die Zukunft die Notwendigkeit zweier ständiger Referenten beim Reichsgerichte anerken-
nen wird. Weiters wolle er bedeuten, dass eine Antizipation, die sub titulo Entschädigung
geleistet wird, nach den bestehenden Normen und der steten bisherigen Übung unzulässig
sei. Endlichwerde er auch die Frage der Befreiung von der Einkommensteuer unter Berufung
auf die Analogie mit den Landesausschüssen, die gleichfalls auf eine bestimmte Zeitdauer ge-
wählt sind und dennoch von ihren Gebühren die Einkommensteuer zu entrichten gehalten
sind, ablehnend beantworten.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden3.

III. Der Ministerpräsident las das Konzept der Erwiderung der Note des Reichsgerichts-
präsidenten über die Systemisierung des Konzepts-, Kanzlei- und Dienerpersonales dessel-
ben und über die Ernennungen mit dem Beifügen ab, dass sich hiebei die vomMinisterrate
letzthin hierüber gefassten Beschlüsse gegenwärtig gehalten wurden und dass auch der Justiz-
minister nach vorläufiger Einsicht sich hiemit einverstanden erklärt, übrigens bemerkt habe,
dass ihm durch die beabsichtigte Zuwendung eines höheren Charakters und Gehaltes an die
am Schlusse der Rücknote angeführten Beamten undDiener der Begriff einer bloßen Zuwei-
sung zur Dienstleistung alteriert zu werden scheine4.

Der Finanzminister teilte diese Ansicht und beantragte die Einschlagung eines glei-
chen Vorganges, wie derselbe bezüglich der bei der Staatsschuldenkontrollkommission zuge-
teiltenBeamten eingehaltenwurde,mit demBeifügen, dassCharaktererhöhungen, die schon
als etwas Bleibendes erscheinen, dermalen zu unterbleiben hätten, dass jedoch dem mit der
Leitung der Hilfsämter des Reichsgerichtes zu betrauenden ehemals staatsrätlichen Offizial

Ka., MKSM. 65–1/10/1869. Schließlich wurde auf Vortrag Kuhns v. 8. 7. 1869 mit Ah. E. v. 11. 7. 1869 ent-
schieden, überhaupt keine Truppenverlegungen nach Krain durchzuführen und die zwei Kavallerieeskadro-
nen zurückzubeordern,Ka., MKSM. 65–1/10/1869.

1 Auf Vortrag Brestels v. 3. 7. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 7. 7. 1869 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2390/1869.

2 Schreiben Krauß’ an Taaffe v. 25. 6. 1869. Taaffe hatte daraufhin mit Schreiben (K.) v. 28. 6. 1869 Brestel
um seineMeinung ersucht, alles inAva., Ministerratspräsidium 8, Zl. 494/1869.

3 Mit Schreiben an Taaffe v. 3. 7. 1869 äußerste sich Brestel gemäß demMinisterratsbeschluss zu den Ansuchen,
worauf Taaffe mit Schreiben v. 4. 7. 1869 Krauß in diesem Sinne unterrichtete, alles in Ava., Ministerrats-
präsidium 8, Zl. 502/1869.Auch nachdemKrauß erneut die Bitte der beiden Referenten um Steuerbefreiung
unterstützt hatte (Schreiben an Herbst v. 15. 10. 1869), lehnte Herbst diese Bitte mit Schreiben an Krauß v.
23. 10. 1869 ab, alles inAva., JM., Präs. 394/1869.

4 Fortsetzung desMR. v. 26. 6. 1869/I.
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Schwarzenbeck und dem betreffenden Diener die denselben vom Reichsgerichte zugedach-
te Aufbesserung als „Zulage zu ihren Gehalten für die Dauer ihrer dermaligen Verwendung“
zugestanden werden könnte.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einverstanden, worauf der Ministerpräsident sein
Vorhaben kundgab, den Schlusssatz seiner Rücknote im obigen Sinnemodifizieren lassen zu
wollen5.
IV. Der Finanzminister bemerkte, dass er durch Ministerratsbeschluss vom 31. Juli v. J. er-
mächtigt worden sei, ein Übereinkommen mit dem ungarischen Finanzminister darüber zu
treffen, anwelcheKassen die Einkommensteuer und die Taxbezüge rücksichtlich der gemein-
samen Beamten abzuführen sind6. Demnach sei die Sache derart geregelt worden, dass die
Einkommensteuer dieser Beamten an die Kasse, bei der das Gehalt vorgeschrieben ist, abge-
führt, die Taxbezüge aber als gemeinsame Einnahme behandelt werde7.

Dubios und unausgetragen sei nur die Frage geblieben, wie sich diesfalls hinsichtlich
der im Auslande angestellten gemeinsamen Beamten zu benehmen sei. Er wolle nun hier-
über dem ungarischen Finanzminister proponieren, dass die diesfälligen Einkommensteuer
undTaxbezüge als gemeinsameEinnahme zu verrechnen, und zwar nachdenjenigenEinkom-
mensteuergesetzen zu perzipieren seien, welche für die betreffende Länderhälfte, wo die Be-
zugskasse des Gehaltes liegt, maßgebend sind.

Die Konferenz war hiemit einverstanden8.
V. Der Finanzminister referierte, dass der Reichskanzler durch Vermittlung des Ministerprä-
sidenten ihn angegangen habe, er möge sich nunmehr in Absicht auf die Behandlung der vor
dem 1. Jänner 1868 aus Staatsmitteln hergestellten oder akquirierten, im Besitze der Militär-
verwaltung befindlichen Immobilien in Gemäßheit der in der unter Ah. Vorsitze abgehalte-
nen Sitzung des gemeinsamen Ministerrates in drei Punkten gefassten Beschlüsse mit dem
ungarischen Finanzminister in das Einvernehmen setzena,9.

Der Finanzminister bemerkte, dass nach den unter dem Ah. Vorsitze gepflogenen Be-
ratungen, wie er die Sache aufgefasst habe, diese drei Punkte nicht Gegenstand eines förm-
lichen Übereinkommens waren, sondern nur die Richtschnur abgeben sollen, wie in praxi

a Abschrift der entsprechenden Note Beusts an Taaffe v. 21. 6. 1869 liegt dem Originalprotokoll bei.

5 Mit Schreiben (K.) v. 2. 7. 1869 teilte Taaffe Krauß den Ministerratsbeschluss mit, Ava., Ministerratspräsi-
dium 8, Zl. 480/1869. Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 19. 10. 1870/IX (nicht mehr vorhanden). In
der Folge nahmKrauß wiederholt das Recht der Systemisierung des Kanzleipersonals für das Reichsgericht in
Anspruch, was jedes Mal von der Regierung als unzulässig erklärt wurde, siehe dazu Ava., Ministerratsprä-
sidium 8, Zl. 520, 529 und 700, alle ex 1869 und Ava., JM., Reichsgericht 120, Zl. 137/1870.

6 MR. v. 31. 7. 1868/V (nicht mehr vorhanden).
7 Siehe dazu das Schreiben Lónyays an Brestel v. 8. 2. 1869, in dem er entsprechende Vorschläge zur Regelung

der Angelegenheit machte, Fa., FM., V. Abt. (Gebühren), Nr. 5010/1869, Faszikulatur 31. 5.
8 Mit Schreiben (K.) v. 3. 7. 1869 an Lónyay machte Brestel die hier erläuterten Vorschläge, Fa., FM., V. Abt.

(Gebühren),Nr. 5010/1869, Faszikulatur 31. 5.DieAngelegenheit blieb längere Zeit unerledigt und erst nach
Urgenzen Beckes, siehe Fa., FM., Präs. 3165/1869, kam es zu einer Einigung, die die Vorschläge Brestels voll-
inhaltlich einschloss, siehe das Schreiben Brestels an Becke v. 15. 11. 1869 und die Schreiben (K.) Beckes v. 1. 12.
1869 an die betroffenen Zentralstellen, alles in Fa., RFM., allg. 8862/1869.

9 Gemeint sind die Beschlüsse der beiden gemeinsamen Ministerratssitzungen v. 26. 5. 1869, jeweils Tagesord-
nungspunkt I, Gmr. I/1, Nr. 47 und Nr. 48. Beust hatte mit zwei inhaltlich identischen Schreiben (K.) v.
21. 6. 1869 Taaffe und Andrássy hinsichtlich ihrer Finanzminister dazu aufgefordert,Hhsta., PA. I 560, Li-
asse V/13, Zl. 456/1869.
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in jedem einzelnen Falle vorzugehen sei, da speziell ja auch, was die Ausführung des zweiten
Punktes betrifft, man abwartenmüsse, ob dieDelegationen in die Beratung diesfalls an sie ge-
langender Anträge eingehenwerden. Es sei daher keine Veranlassung für ihn vorhanden, neu-
erlich mit dem ungarischen Finanzminister in Unterhandlung zu treten, ja er besorge, dass
dies eventuell wieder zu neuen Schwierigkeiten führen dürfte. In diesem Sinne beabsichtige
er die Aufforderung des Reichskanzlers zu erledigen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden10.

VI. Der Finanzminister bemerkte, dass der Reichsfinanzminister ihm seine Anfrage wegen
Regelung der Stellung des gemeinsamen Rechnungshofes unter Mitteilung des bezüglichen
Gesetzentwurfes bekannt gegeben habe11.

Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit des Gegenstandes und da manche der hiebei
vorkommenden Fragen noch kontrovers sind, als z. B. die Erstattung der unmittelbaren Vor-
träge an Se. Majestät durch den Präsidenten des Rechnungshofes, Besetzungen, die Einfluss-
nahme des Rechnungshofes auf die Rechnungsdepartements der Ministerien usw., halte er
es nicht für angezeigt, schon jetzt vor dem nahen Zusammentritte der Delegationen darauf
einzugehen, und er beantrage daher, demReichsfinanzminister zu antworten, dass er glaube,
dass vorerst die Stellung des diesseitigen Rechnungshofes den diesseitigenMinisterien gegen-
über gesetzlich neu geregelt sein müsse12, ehe diesfalls ein analoger Antrag wegen Regelung
der Stellung des gemeinsamen Rechnungshofes gestellt werden könne.

Die Konferenz war hiemit einverstanden13.

10 Nachdem Taaffe Beust von diesem Ministerratsbeschluss unterrichtet hatte, ersuchte der Reichskanzler An-
drássy mit Schreiben (K.) v. 16. 7. 1869 um eine Äußerung des ungarischen Finanzministers,Hhsta., PA. I
560, Liasse V/13, Zl. 507/1869. Nachdem ungarischerseits keine Reaktion erfolgte und Braun, der Direktor
der Kabinettskanzlei, imNamen des Kaisers mit Schreiben an Beust v. 4. 2. 1870 das weitere Vorgehen urgiert
hatte,Hhsta., PA. I 560, Liasse V/13, Zl. 39/1870, erklärte Beust mit Vortrag v. 11. 2. 1870, dass er auf eine
Antwort der Ungarn warte,Hhsta., PA. I 560, Liasse V/13, Zl. 46/1870.

11 Schreiben Beckes an Brestel v. 18. 6. 1869, Fa., FM., Präs. 2195/1869. Auf Vortrag Beckes v. 6. 4. 1868 war be-
reits mit Ah. E. v. 9. 4. 1868 die prinzipielle Genehmigung zur Aktivierung eines gemeinsamenObersten Rech-
nungshofes und zur Bestellung Hocks zu dessen provisorischemLeiter erteilt worden;Details derOrganisierung
dieser Behörde sollten nachgereicht werden,Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 1295/1868.AufVortragHocks v. 26. 4.
1868 verfügte der Kaiser mit Ah. E. v. 7. 5. 1868 u. a., dass bis auf Weiteres Bestimmungen über den Wir-
kungskreis und die Geschäftsordnung des bestehenden Rechnungshofes [d. i. der 1866 errichtete Oberste
Rechnungshof] insoweit sie auf die Geschäftsordnung im Allgemeinen und die Rechnungskontrolle der
gemeinsamenAngelegenheiten sich beziehen auch für den gemeinsamenRechnungshofGeltung haben,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1610/1868. Das diese Materie behandelnde MRProt. v. 10. 1. 1868/VI ist nicht
mehr vorhanden. Zu den Besprechungen im Oktober 1868 zwischen Hock, Becke, Brestel und Lónyay über die
Stellung des gemeinsamen Obersten Rechnungshofes siehe, Fa., Gemeinsamer Oberster Rechnungshof, Präs.
2/1868 bzw. Fa., Gemeinsamer Oberster Rechnungshof, Präs 58/1869.

12 Zum System der cisleithanischen Rechnungskontrolle, dem cisleithanischen Obersten Rechnungshof, den ein-
zelnen Rechnungsdepartements und deren Stellung zueinander siehe Mayerhofer – Pace, Handbuch 1:
507–514.

13 Mit Schreiben (K.) v. 11. 7. 1869 teilte Brestel Becke denMinisterratsbeschluss mit, Fa., FM., Präs. 2195/1869.
Bereits Anfang 1868 hatte die österreichische Delegation den Antrag auf Regelung der konstitutionellen Stel-
lung des gemeinsamen Obersten Rechnungshofes gestellt und das gemeinsameMinisterium aufgefordert, ent-
sprechende Vorschläge im geeignetenWege zu erstatten, Prot.DelegationRR. 20. 2. 1868 (5. Sitzung) 65;
die letzte Erwähnung dieser Frage belegt, dass dies nicht geschehen ist, Prot. Delegation RR. 25. 2. 1911
(7. Sitzung) 258, siehe auch Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 180.
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VII. Der Finanzminister bemerkte, dass in Tirol sich von Zeit zu Zeit Verhandlungen wegen
definitiver Überlassung des Eigentumsrechtes sogenannter Pfandgüter an deren Besitzer sich
ergeben.

Solche Güter wurden Gläubigern des Staates anstatt des Zinsengenusses pfandweise
in den Besitz übergeben gegen [], dass der Staat berechtigt ist, gegen Rückzahlung des er-
haltenen Darlehens das Gut zurückzunehmen. Es frage sich daher bezüglich dieser Güter,
was als der Wert der Veräußerung angesehen werden müsse, der Wert des ganzen Gutes oder
bloß der Wert des Rücklösungsrechtes. Wird letzteres angenommen, so kann mit Rücksicht
auf die Vollmacht des Finanzministers, Staatsgüter imWerte bis 25.000 fr. veräußern zu dür-
fen14, kein Anstand gegen diese Veräußerungen bestehen, würde aber der volle Gutswert oh-
ne Rücksicht auf die darauf haftende Pfandsumme als der Wert der Veräußerung anzusehen
sein, dann bedürfte es zu einer solchen Veräußerung eines Spezialgesetzes. Er glaube, dass der
Vorgang in dem Sinne zu pflegen sei, dass es sich bei den fraglichenGütern bloß umdenWert
des Rücklösungsrechtes handelt.

Die Konferenz war hiemit einverstanden15.

Wien, am 2. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Hueber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 5. 7.), Plener, Hasner 13. 7., Potocki
19. 7., Brestel; abw. Giskra, Herbst, Berger.

I. Schreiben des Kardinals Rauscher aus Anlass der Untersuchung gegen den Bischof Rudigier
in Linz. II. Regierungsvorlage für die Landtage in Betreff der gewerblichen Fortbildungsschu-
len. III. Gesuch wegen Erweiterung des Piaristenuntergymnasiums in Reichenau (Böhmen) in
ein Obergymnasium. IV. Wegen der Vorlage an den Tiroler Landtag zur Änderung der Lan-
desverteidigungsordnung. V. Uniformierungsvorschrift für die Landwehr. VI. Betreff der
Bestellung der Landwehrevidenzhaltungskommandanten. VII. Stand der Landwehr mit Ende
dieses Jahres (ca. 40.000Mann). VIII. Entscheidung der Anordnung des interkonfessionellen
Gesetzes vom 25. Mai 1868 bei Wechselverhältnissen der Katholiken griechischen und lateini-
schen Ritus anlässlich eines Rekurses des griechisch-katholischen Ordinariates in Lemberg in
einer Taufangelegenheit eines Kindes der Ehegatten Michlewski. IX. Wegen Beteiligung der
k. k. Regierungsorgane an der feierlichen Beerdigung der sterblichenÜberreste Casimir desGro-
ßen.

KZ. 1934 –MRZ. 79
Protokoll des zuWien am 5. Juli 1869 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsitze Sr. Ex-
zellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

14 Warmit Gesetz v. 20. 6. 1868 für 1868 und 1869 erteilt worden,Rgbl.Nr. 68/1868.
15 Ein besonderer Erlass/besondereVerordnung imSinne desMinisterratsbeschlusses konnte unter den Beständen

des Fa., FM. nicht gefunden werden.
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I. DerMinisterpräsident setzte dieKonferenz vondemInhalte des beiliegendenSchreibens
Kardinal Fürsterzbischofes Rauscher aus Anlass der Einleitung der Untersuchung gegen den
Linzer Bischof wegen des Verbrechens der Störung der öffentlichenRuheamit demBeifügen
in Kenntnis, dass dieses Schreiben, in welchem sich der Kardinal in eine Prüfung des bekann-
ten Hirtenbriefes des Bischofes Rudigier einlässt, sich zu einer schriftlichen Beantwortung
nicht eignet, da die Angelegenheit demGerichte übergeben wurde und demGeschworenen-
gerichte es zustehen wird, zu urteilen, ob der Tatbestand des imputierten Verbrechens vor-
handen sei oder nicht1.

Wenn aber auch diese Zuschrift sonach nur bei denAkten und zwar hier bei demMinis-
terratsprotokolle zu reponierenwäre, so beabsichtige er doch,weil er dieAufrechthaltung des
freundlichen Verkehres mit dem Kardinal Rauscher für notwendig halte, dem letzteren gele-
genheitlich eines ihm zu machenden Besuches zu bemerken, dass er nicht in der Lage gewe-
sen sei, über die erwähnte Zuschrift etwas zu verfügen, und weiters ihm privative zu raten, in
seinem eigenen Interesse keine Veranlassung zu nehmen, diese Zuschrift zu veröffentlichen,
wenigstens insolange nicht, bis der Spruch des Gerichtes erfolgt sein wird, weil eine solche
frühere Verlautbarung voraussichtlich den der Absicht des Kardinals entgegengesetzten Ein-
druck hervorrufen würde.

Die Konferenz war hiemit einverstanden2.
II. Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass im vorigen Jahre ein Gesetz-
entwurf über gewerbliche Fortbildungsschulen in Verhandlung genommen, sohin als Regie-
rungsvorlage im niederösterreichischen Landtage eingebracht und dem vom Landtage be-
schlossenen Landesgesetze die Ah. Sanktion erteilt wurde3. Infolge einer an die Statthalter
und Landespräsidenten ergangenen Aufforderung zur Äußerung, ob []hung ähnlicher Ge-
setzentwürfe [] übrigen Ländern demWunsche der gewerblichen Bevölkerung entsprochen
würde und unter welchen Modalitäten auf das Zustandekommen eines solchen Gesetzes ge-
zählt werden könnte4, dürften, wie dies seitens des Salzburger Landespräsidenten schon ge-
schehen ist5, von den Länderchefs Anträge wegen Einbringung solcher Regierungsvorlagen
an die Landtage eingebracht werden.

Er erbitte sich demnach die Zustimmung des Ministerrates für diese Fälle, wenn nicht
wesentliche Modifikationen des für Niederösterreich6 bereits Ah. genehmigten bezüglichen
Gesetzes beantragt würden, ohne weiteren Vortrag im Ministerrate unmittelbar die Ah. Er-
mächtigung zur Einbringung solcher Regierungsvorlagen au. ansuchen zu dürfen.

Die Konferenz war hiemit einverstanden7.

a Das Schreiben liegt dem Originalprotokoll bei.

1 Zur Affäre Rudigier sieheMR. v. 22.5. 1869/VIII.
2 NachdemRudigier am 12. 7. 1869 vom Schwurgericht für schuldig und zur 14-tägigen Kerkerstrafe verurteilt

wordenwar,wurde ihmmitAh.Handschreiben v. 13. 7. 1869diese Strafe erlassen,Hhsta.,CBProt. 74/1869.
3 Publiziert als Lgbl.Niederösterreich 23/1868, siehe dazu Engelbrecht, Geschichte des österreichi-

schen Bildungswesens 4: 197 insbesondere Anm. 32.
4 Schreiben Hasners v. 9. 4. 1869 an die betreffenden Stellen,Ava., CUM., Unterricht, Präs. 179/1869.
5 Zusammenfassung des Salzburger Landespräsidenten inAva., CUM., Unterricht, Präs. 269/1869.
6 Im Originalprotokoll irrtümlich Oberösterreich.
7 Mit Ah. E. v. 17. 7. 1869 auf seinen Vortrag v. 7. 7. 1869 wurde Hasner zur Einbringung eines entsprechenden

Landesgesetzes für Oberösterreich ermächtigt, Ava., CUM., Unterricht, Präs. 339/1869; sein analoger Vor-
trag für Salzburg vom selben Tag wurde mit Ah. E. v. 18. 7. 1869 resolviert, Ava., CUM., Unterricht, Präs.
340/1869. Die Ermächtigung zur Einbringung eines ähnlichen Gesetzes für Krain erteilte der Kaiser mit
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III. Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte, dass ein Gesuch um Erweiterung des
Piaristenuntergymnasiums inReichenau imnördlichenBöhmen in einObergymnasium,wo-
zu die erforderlichen Mittel größtenteils vorhanden sind und teilweise von der Gemeinde
hergegeben werden wollen, vorliege und dass es sich hiebei um einen Zuschuss des Staates
handelt.

Was die Bestellung der Lehrer anbelangt, so erklärt der Provinzial des Piaristenordens,
dass er die erforderlichen Lehrer auch für das Obergymnasium bestellen wolle und dass er,
wenn er anfänglich mit seinen Kräften nicht ausreichen sollte, für die Bestellung geeigneter
weltlicher Lehrer sorgen werde, bis er die Stelle mit eigenen Ordenslehrern besetzen könne8.
Der Unterrichtsminister war der Ansicht, dass bei Erledigung des vorliegendenGesuches die
§§ 3 und 6 des Schulgesetzes vom 25. Mai 1868 in Frage kämen9.

Die Vorschrift des § 3, „wornach die vomStaate, von einemLande oder vonGemeinden
ganz oder teilweise gegründetenund erhaltenen Schulen allen Staatsbürger ohneUnterschied
des Glaubensbekenntnisses zugänglich sind“, dürfte der Genehmigung des vorliegenden Ge-
suches nicht imWege stehen, weil auf diesem Gymnasium Protestanten und Juden die Auf-
nahme wohl nicht verweigert werden wird.

MitRücksicht auf § 6 aber, „wornachdieLehrämter anden im§3bezeichneten Schulen
für alle Staatsbürger, welche ihre Befähigung hiezu in gesetzlicherWeise nachgewiesen haben,
gleichmäßig zugänglich sind“, frage es sich, ob die Staatsverwaltung einen Beitrag zu einem
Gymnasium leisten könne, das doch gewiss ein konfessionelles ist.

Würde aber die Bewilligung versagt werden, wäre es mit Rücksicht auf das praktische
Bedürfnis zu bedauern. Die Bewilligung ließe sich allerdings in dem Anbetrachte rechtfer-
tigen, weil gesetzlich nichts entgegensteht, dass das Piaristenkollegium einen Evangelischen
zum Lehrer an diesem Gymnasium bestellt. Aus diesem Gesichtspunkte wäre es daher kein
Hindernis, dass die Staatsverwaltung etwas beiträgt, obwohl es sich um ein Piaristengymna-
sium handelt. Unverkennbar handle es sich dabei um eine heikle Frage, und man dürfte zur
Gründung dieses Obergymnasiums die Genehmigung nicht erteilen, wenn hiedurch ein Ge-
setz als verletzt angesehenwerdenmüsste.Dadies nunnachder obigenAnschauungnicht der
Fall wäre, da weiters die Errichtung dieses Obergymnasiums ein sehnsüchtiger Wunsch der
Gemeinde ist, die die erforderlichen Geldmittel hiefür bereits seit dem Jahre 1851 angesam-
melt hat, und da endlich auch der Statthaltereileiter die Gewährung des Gesuches wärmstens
befürwortet, glaube er, wenn auchmit einigem Zagen, den Antrag auf Genehmigung stellen
zu sollen.

Dem Finanzminister schien es mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 6 des Schul-
gesetzes bedenklich, diese Genehmigung auszusprechen, und er glaubte, um das Zustande-
kommen dieses Obergymnasiums nicht zu hindern, als Auskunftsmittel in Vorschlag brin-
gen zu sollen, dass die betreffende Staatsdotation im Präliminare pro 1870 eingestellt werde,
wo dann durch die Genehmigung des Voranschlages seitens der gesetzlichen Faktoren impli-
cite die jetzt fragliche Bewilligung ausgesprochen wäre, was keinem Anstande unterläge, da
es sich hiebei nicht um ein Verfassungsgesetz handelt.

Ah. E. v. 12. 8. 1869 auf Vortrag Hasners v. 30. 7. 1869,Ava., CUM., Unterricht, Präs. 394/1869.Zu den ge-
werblichen Fortbildungsschulen siehe Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4:
197 ff.

8 Koller hatte mit Schreiben v. 30. 5. 1869 über dieses Gesuch berichtet und es befürwortet,Ava., CUM., Unter-
richt, allg. 4787/1869.

9 Rgbl.Nr. 48/1868.
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Der Ministerpräsident hielt die vom Vorvotanten vorgeschlagene Form für sicherer,
er meinte jedoch, dass jedenfalls die Voraussetzung ausgesprochen werden müsste, dass im
Gründungsstatute nicht etwa ausgesprochen werde, dass nur Katholiken als Lehrer auf die-
sem Gymnasium bestellt werden dürfen.

Der Handelsminister stimmte der Ansicht des Ministerpräsidenten bei und glaubte,
dass als Echappatoire der Ausdruck gebraucht werden könnte: „vorausgesetzt, dass die allge-
meinem Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Mai 1868 aufrecht erhalten werden.“

In dieser Form erklärte sich auch der Finanzminister mit dem Antrage auf Genehmi-
gung einverstanden, welcher hierauf solchergestalt einhellig angenommen wurde10.

IV.DerMinisterpräsidentbemerkte, dass sich infolgeAh. SanktionierungdesWehrgesetzes
die Notwendigkeit einer Vorlage an den Tiroler Landtag zur Änderung der Landesverteidi-
gungsordnung ergeben habe11.

Er habe es sich zurAufgabe gemacht, einen solchenEntwurf, welcher alle Eigentümlich-
keitenTirols beibehält, insoweit sie nichtmit demWehrgesetze und demLandwehrgesetze in
Widerspruche stehen, verfassen zu lassen, welcher Entwurf auch demKriegsministerium zur
Begutachtung mitgeteilt wurde12. Er beabsichtige diesen Entwurf sohin dem Statthalter in
Tirol zur vorläufigen []tung zu übersenden, und den [] im Landesverteidigungsministerium
nach Innsbruck abzuordnen, um bei der Durchgehung des Entwurfes, zu welcher auch die
Landesverteidigungsoberbehörde beizuziehen sein wird, die sachgemäßen Aufschlüsse zu er-
teilen und über etwaigeModifizierungsanträge sogleich eine Vereinbarung zu erzielen13. Den
so vorbereitetenGesetzentwurf werde er sohin erst imMinisterrate seinerzeit in Vortrag brin-
gen14.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis15.

10 Mit Schreiben (K.) v. 14. 7. 1869 teilteHasner Koller mit, unter den dargelegtenBedingungen keine Einwände
gegen die Erweiterung des Gymnasiums zu erheben,Ava., CUM., Unterricht, allg. 4787/1869.

11 Fortsetzung des MR. v. 23. 3. 1869/VII (nicht mehr vorhanden). Zum Landwehrgesetz siehe MR. v. 13. 5.
1869/II. § 35 des Landwehrgesetzes legte fest, dass die Bestimmungen über die Erfüllung der Wehrpflicht in
der Landwehr in Tirol und Vorarlberg einem Landesgesetz vorbehalten blieben. Es galt das Landesverteidi-
gungsgesetz v. 4. 7. 1864, Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 31/1864.

12 Der diese Angelegenheit betreffende Akt Ka., KM., 2. Abt. 21–23/1869 ist nicht mehr vorhanden.
13 Es handelte sich umMajor Joseph Statz, vgl. das SchreibenLassers v. 9. 7. 1871, indem er umdessenEntsendung

ersucht,Ka.,MfLV., Präs. 116/1869.DerAkt betreffend die Übersendung des Gesetzentwurfes an Lasser,Ka.,
MfLV., Präs. 97/1869 ist nicht mehr vorhanden.

14 Das entsprechendeMRProt. v. 13. 9. 1869/I ist nicht mehr vorhanden.
15 Auf Vortrag Giskras und Taaffes v. 17. 9. 1869 erteilte der Kaiser mit Ah. E. v. 24. 9. 1869 die Genehmigung

den Regierungsentwurf in der nächsten Landtagssession einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3430/
1869.Alle dieseMaterie betreffendenMRProt. aus den Jahren 1869 und 1870–MR. v. 20. 10. 1869/I,MR. II
v. 3. 1. 1870/II,MR. v. 23. 11. 1870/XXIII,MR. I v. 15. 12. 1870,MR. v. 29. 12. 1870/VI undMR. v. 1. 1. 1871/
III − sind nicht mehr vorhanden. Nach Einbringung des Gesetzentwurfes im Landtag, Prot. Landtag Ti-
rol 29. 9. 1869 (3. Sitzung) 24 und Beratung Prot. Landtag Tirol 21. 10. 1869 (13. Sitzung) 254–276,
wurde der Entwurf angenommen mit Ausnahme der Bestimmung über die Verwendung der Landesschützen
außerhalb Tirols (§ 4), Prot. Landtag Tirol 23. 10. 1869 (14. Sitzung) 285–303. Siehe dazu ausführ-
lich Jäger, Tiroler Landesvertheidigung, 25–48.Die Angelegenheit blieb über ein Jahr unerledigt; erst mit
AhE. v. 19. 12. 1870 auf Vortrag Taaffes v. 16. 12. 1870 wurde die vom Tiroler Landtag angenommene Vari-
ante sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4854/1870; publiziert als Lgbl. Tirol und Vorarlberg
Nr. 1/1871.Dazu mit Analyse Fontana, Geschichte des Landes Tirol 3: 138–141.
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V. Der Ministerpräsident bemerkte weiters, dass er auch eine Uniformierungsvorschrift für
die Landwehr habe ausarbeiten lassen, bei welcher als leitende Grundsätze imAuge behalten
wurden, dass dieAnschaffung sowohlfeil alsmöglich geschehenkönne, dass sichdieUniform
der gewöhnlichenTracht der Landbevölkerung in jedemLande tunlichst anschließt und dass
die Erzeugung im Lande selbst vorgenommen werden soll16.

Er beabsichtige auch aus ökonomischen Rücksichten, nur jene Bestandteile der Uni-
form, die für das Exerzieren notwendig sind, vorderhandmachen zu lassen, die Lieferungsun-
ternehmer aber zu verpflichten, gewisse Vorräte zur Erzeugung der übrigen Uniformierungs-
sorten zu halten, damit im Falle des Erfordernisses die Anfertigung unaufgehalten erfolgen
könne. Nachdem nun im Abgeordnetenhause der Wunsch ausgesprochen wurde, dass bei
der Landwehruniform auf die nationalenWünsche nach Tunlichkeit Rücksicht genommen
werde17, so beabsichtige er, den Entwurf der allgemeinen Uniformierungsvorschrift den ein-
zelnen Länderchefs zur Begutachtung unter Einvernehmung der Landesausschüssemitzutei-
len, und sohin erst hierüber die Angelegenheit imMinisterrate in Vortrag zu bringen.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis18 .
VI. Der Ministerpräsident bemerkte, dass es nunmehr, wo die Rekrutierung bevorsteht und
mit der Organisierung der Landwehr begonnen werden muss, notwendig wird, Landwehre-
videnzhaltungskommandanten, wozu Hauptleute zu ernennen sind, zu bestellen19.

Da auf jeden Ergänzungsbezirk zwei Bataillonen entfallen, wären eigentlich 80 Land-
wehrevidenzhaltungskommandanten zu bestellen, er werde aber Sr. Majestät vorläufig nur
41, die bei derRekrutierungmitzuwirken habenwerden, vorschlagen, und da er hiefür 40 aus
der Liste der pensionierten Offiziere herausgezogen hat und nur für Triest ein aktiver Haupt-
mann, der sämtliche drei Landessprachen kennt, ernannt werden wird, so wird für die erste
Zeit nur eine geringere Geldausgabe notwendig werden, weil aus der Dotation des Landes-
verteidigungsministeriums nur die Differenz zwischen der Pension und dem aktiven Gehalte
dieserOffiziere darauf gezahlt zuwerdenbraucht.Als Erfordernis bei ErnennungdieserLand-
wehrevidenzhaltungskommandanten sei zunächst imAuge behalten worden die vollkomme-
ne Qualifikation rücksichtlich frühere Verwendung als Ergänzungsoffizier, die Kenntnis der
Landessprachen, die Geburt in dem betreffenden Lande, und dass dann tunlich der Betref-
fende imHausregimente gedient hat. Nach Vornahme dieser Sichtung sei er nunmehr in der
Lage, sich an den Finanzminister zuwenden,weil sich dieNotwendigkeit einesNachtragskre-
dites nicht nur zur Aufzahlung der Ergänzung des Gehaltes für obige 40 Offiziere, sondern

16 Vgl. die teilweise korrigierten Entwürfe samt den Bemerkungen des zuständigen Referenten in Ka., MfLV.,
Präs. 317/1869.

17 Vgl. dazu die Beratungen des parlamentarischenWehrausschusses, Auszug in Ka., MfLV., Präs. 36/1869.
18 Mit Schreiben (K.) v. 17. 8. 1869 schickte Taaffe den Entwurf der Adjustierungs- und Ausrüstungsvorschrift

für die Landwehr an die einzelnen Länderchefs zur Begutachtung aus,Ka., MfLV., Präs. 317/1869.Die defi-
nitive Vorschrift wurde schließlich als Beilage XI des Statuts für die k. k. Landwehr mit Zirkularverordnung
v. 30. 5. 1870 veröffentlicht,ArmeeVerordnungsblatt (Normalien)Nr. 121/1870. Ein weiteresMinis-
terratsprotokoll zu dieserMaterie –MR. v. 13. 8. 1870/X – ist nicht mehr vorhanden.

19 Zum Landwehrgesetz siehe zuletzt MR. v. 13. 5. 1869/II. Die Evidenzhaltung war im § 10 des Landwehrge-
setzes, Rgbl. Nr. 68/1869, festgelegt. Taaffe hatte bereits mit Schreiben v. 11. 6. 1869 an das Kriegsministe-
rium um die Einsetzung einer Kommission zur Eruierung geeigneter Personen für diese Aufgabe ersucht. Die
von Kuhnmit Vortrag v. 11. 6. 1869 vorgelegte Liste der Geeigneten wurde mit Ah. E. v. 13. 6. 1869 genehmigt,
worauf das Kriegsministerium mit Schreiben v. 19. 6. 1869 an das Landesverteidigungsministerium den 1. 7.
1869 als Termin für die angesuchte Kommission festlegte, alles in Ka., KM., Präs. 72–14/1/1869 (Zl. 2245/
1869). Zum weiteren Prozedere siehe Ka., MfLV., Präs 58 und 119, beide ex 1869.
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auch zur Bestreitung der Auslagen für einige im Landesverteidigungsministerium inVerwen-
dung genommene Offiziere ergibt. Der Nachtragskredit für das heurige Jahr werde übrigens
ein geringer sein.

Die Konferenz nahm diese Mitteilung zur Kenntnis20.
VII. Der Ministerpräsident machte die Mitteilung, dass nach einer angestellten Berechnung
heuer aus dem Reservestande circa 28.000 Mann und bei der Aushebung unmittelbar aus
der Bevölkerung circa 12.000 Mann in die Landwehr übergehen werden, so dass der Stand
der Landwehr mit Ende des Jahres circa 40.000Mann betragen wird21.

Die Konferenz nahm dies zur Kenntnis.
VIII. Der Minister für Kultus und Unterricht stellte den einem Ministerialrekurse zu-
grunde liegenden Sachverhalt dar, aufGrund dessen er, da aus denAkten hervorgeht, dass die
Ehegatten Constantin und VeronikaMichlewski der katholischen Kirche lateinischen Ritus
angehören, und nicht dargetan ist, dass sie gesetzlich berechtiget waren, ihr am 13. Oktober
1861 geborenes Kind der katholischen Kirche griechischen Ritus zuzuwenden, überdies aus
der Tatsache der von einem Priester dieses Ritus vollzogenen Taufe allein die Zugehörigkeit
des Getauften zu diesem Ritus nicht gefolgert werden kann, die Vorstellung des griechisch-
katholischen Ordinariates der Lemberger Erzdiözese gegen die betreffende Statthaltereient-
scheidung, mit welcher anerkannt wurde, dass das erwähnte Kind der genannten Ehegatten
gesetzlich zu der katholischen Kirche lateinischer Ritus zuständig sei, keine Folge zu geben
beabsichtigt22.

Zugleich beantragte er, die von der galizischen Statthalterei prinzipiell angeregte Frage
anbelangend, ob auch die Wechselverhältnisse der Katholiken des griechischen und lateini-
schen Ritus unter die Bestimmungen des interkonfessionellen Gesetzes vom 25. Mai 1868
fallen23, diese Frage in Ansehung dessen bejahend zu beantworten, dass durch dieses Gesetz
der Standpunkt vorgezeichnet erscheint, den die Regierung in den Fällen einzunehmen hat,
in denen sich die Interessen verschiedener Kultusgenossen [] in dem erwähnten Gesetze []
Angelegenheiten berühren, [] die Regierung hinsichtlich dieser Angelegenheiten nur das er-
wähnte Gesetz maßgebend sein kann.

Die Konferenz war mit diesen Anträgen einverstanden24.
IX. Der Ministerpräsident setzte die Konferenz von dem Inhalte der beiden Berichte des
Leiters der galizischen Statthaltereib in Betreff der feierlichen Beerdigung der sterblichen
Überreste Casimir des Großen mit dem Beifügen in Kenntnis, dass er unter den angedeu-

b Beide Berichte liegen dem Originalprotokoll bei.

20 MitAh. E. v. 18. 7. 1869wurde aufVortrag Taaffes v. 14. 7. 1869 die Aufstellung derOffiziere der Landwehre-
videnzhaltungskommanden genehmigt, Ka., MKSM. 12–3/2/1869 (Zl. 2182/1869).Die entsprechende Zir-
kularverordnung v. 25. 7. 1869 publiziert als Armee Verordnungsblatt (Normalien) Nr. 30/1869.

21 Vgl. dazu das Schreiben des Kriegsministeriums an das Präsidium des Landesverteidigungsministeriums v.
30. 6. 1869 mit dem voraussichtlichenMannschaftsstand per Ende 1869, Ka., MfLV., Präs. 94/1869.

22 Siehe das SchreibenPossingers anHasner v. 25. 4. 1869 unddie ausführlichenAnmerkungen desministeriellen
Referenten, alles inAva., CUM., Neuer Kultus, Katholisch, Zl. 3865/1869.

23 Rgbl.Nr. 49/1868.
24 Mit Erlass (K.) v. 7. 7. 1869 teilte Hasner der Lemberger Statthalterei den Beschluss des Ministerrates mit,

Ava., CUM., Neuer Kultus, Katholisch, Zl. 3865/1869. Zum teilweisen Widerspruch der römisch-katholi-
schen Kirche in Galizien gegen diesen Erlass, d. h. gegen die Bestimmungen des interkonfessionellen Gesetzes v.
25. 5. 1868,Ava., CUM., Neuer Kultus, Katholisch, Zl. 11224/1869.
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teten Verhältnissen sichmit den Anträgen des Ritters v. Possinger, dass die k. k. Behörden als
solche an dieser Feier nicht teilnehmen können und dass die Beamten nur, wenn sie geladen
sind, als Private sich dabei beteiligen können, nur einverstanden erklären könne. Insbeson-
dere könnte auch nach seinem Dafürhalten von einem offiziellen Erscheinen des dortigen
politischen Chefs, des Bezirkshauptmannes in Krakau, keine Rede sein, weil derselbe als Ver-
treter Sr. Majestät die offizielle Stelle bei der Feier einnehmen müsste, die jedoch nach dem
vorliegenden Programme dem Fürsten Sapieha zugedacht ist25.

Dies hindre jedoch nicht, dass der Bezirkshauptmann und der Militärkommandant,
wenn sie eingeladen werden, als Honoratioren privatim sich beteiligen, nur müssten sie sich
jeder aktiven Beteiligung als Unterfertigung vonUrkunden usw. enthalten, sie könnten auch
nicht die Einsargung konstatieren, zumal sie auch bei derAussargung nicht zugezogenwaren.

Der Handelsminister bemerkte, die Einladung an die Chefs der Behörden werde mit
Hinblick auf ihre dienstliche Eigenschaft und nicht als Gäste erfolgen. Sie dürften daher nur
in Zivilkleidern und nicht in Uniform erscheinen. Selbst dann aber noch werde, da man sei-
nen inneren Gedankenprozess, der [] Meinung nicht substituieren [] einer offiziellen [] über
die Grenzen [], gegen welche dieser [] werden wird, nicht vollständig vermieden sein, und es
könnte selbst eine derartige Beteiligung zur Erschwerung der Beziehungenmit der russischen
Regierung, ja sogar zu Rekriminationen führen.

Der Ackerbauminister wollte zwar nicht in Abrede stellen, dass diese Angelegenheit
wegen ihrer Entwicklung zu einem politisch nationalen Charakter für die österreichische Re-
gierung, der an der Aufrechthaltung freundschaftlicher Beziehungen mit den Nachbarstaa-
ten begreiflicherweise sehr gelegen sei muss, jedenfalls von Bedeutung ist. Indessen würde
es nach seiner Ansicht doch nur schwer möglich sein, dass die [] der Regierung bei dieser
Feier sich nicht beteiligen, da Casimir der Große [do]ch ein König war und es sich um die
Leichenfeier eines Königs handelt. Glücklicherweise habe der Bischof von Krakau sich nicht
bestimmen lassen, die Feier über den 8. Juli l. J. hinaus zu verschieben, die Beteiligung [] wird
daher keine sehr große sein. Er stimme daher demAntrage des galizischen Statthaltereileiters
gleichfalls mit dem Beifügen, dass die geladenen Beamten in Zivilkleidern zu erscheinen hät-
ten, bei.

Der Unterrichtsminister fand es insbesondere wegen der Beziehungen mit den nach-
barlichen Regierungen für höchst bedenklich, wenn die österreichische Regierung Sympa-
thien für solche Kundgebungen an den Tag legen würde. Man dürfe nicht aus dem Auge
lassen, dass Casimir der Große kein Regierungsvorgänger Sr. Majestät gewesen ist, denn er
war nicht König von Galizien, sondern König von Polen. Unstreitig handle es sich bei dieser
Feier nur eine Demonstration in Absicht auf das Königreich Polen, und es erscheine daher
sehr gefährlich, wenn [] [Regie]rung irgendwie sympathisch [] beteiligen würde. [] nicht um
eine nationale [] um eine staatsrechtliche Demonstration handelt, die nur zu leicht als eine
Provokation gegen Russland aufgefasst werden könnte, glaube er sich gegen jede Beteiligung
der Regierungsorgane unbedingt aussprechen zu sollen.

25 DasProgrammfür die für den 8. 7. 1869 geplante feierliche Beerdigung in demhier genannten zweitenBericht
Possingers v. 3. 7. 1869. ZumKasimir III denGroßen (1310–1370) Jaglarz, KazimierzWielki.Detaillierter
Bericht über die Auffindung seiner sterblichen Überreste am 14. 6. 1869 bei Restaurierungsarbeiten an der
Krakauer Domkirche inWiener Zeitung (M.) v. 7. 7. 1869.
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DerMinisterpräsident fand keine Bedenken, wenn nur eine privative Beteiligung der
Beamten in Zivilkleidern stattfindet. Er meinte auch, dass das gänzliche Wegbleiben der Re-
gierungsorgane umso weniger angeordnet werden könnte, nachdem Se. Majestät, nachdem
der hierüber befragteReichskanzler erklärt hatte, dass eine derartige Beteiligung in diplomati-
scher Beziehung keinem Bedenken unterläge, den Krakauer Militärkommandanten zum Er-
scheinen angewiesen habe26. Um aber doch einen einheitlichen Vorgang zwischen den Zivil-
undMilitärbehörden zu erzielen, beabsichtige er, Se. Majestät im telegrafischenWege zu bit-
ten, die Instruktion an den FML. Dormus [] abzuändern, dass sie mit der vomMinisterrate
bezüglich der Zivilbehörden zu beschließenden übereinstimme. Bei der hierauf vorgenom-
menen Abstimmung erklärten sich mit Ausnahme des Ministers Ritter v. Hasner, der gegen
jedeGestattung der Beteiligung der Beamten sich aussprach, sämtliche Stimmführermit dem
Antrage desMinisterpräsidenten einverstanden. DerHandelsminister stelle übrigens aus die-
semAnlasse dieNotwendigkeit eines einklänglichenWaltens zwischen demMilitär und dem
Zivile mit dem Beifügen dar, dass es ihm erwünscht erscheine, wenn der Reichskanzler bei
solchen gelegenheitlichen Äußerungen über Gegenstände, die auch eine Rückwirkung nach
innen hervorzurufen [], ein vorläufiges Einvernehmen [] mit den diesseitigen Ministerien []
würde.

DerMinisterpräsident erklärte sich bereit, in dieser Richtung ein Ersuchschreiben an
den Reichskanzler zu richten27.

Wien, am 5. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.

Nr. 241 Ministerrat, Wien, 10. Juli 1869

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen.
P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 10. 7.); anw. Hasner, Potocki, Brestel, Berger; abw.
Plener, Giskra, Herbst.

I. Pressprozess gegen die „Debatte“ wegen die böhmische Krone verunglimpfender Artikel.
II. Weisung an die Staatsanwaltschaft in Graz in Bezug auf die kirchenfeindliche Haltung des
Blattes „Freiheit“. III. Abweisung des Gesuches des Turnvereines „Sokol“ um Bewilligung der
Gründung eines Turnvereinsverbandes in Böhmen, Mähren und Schlesien.

KZ. 1936 –MRZ. 80

26 Der Kaiser hatte auf die Anfrage des KrakauerMilitärkommandos v. 29. 6. 1869 wegen Teilnahme desMili-
tärs anden Feierlichkeiten verfügt Betheiligungmit einigenwenigenOfficieren dannUnterfertigungwenn
sie verlangt wird, gestattet; der entsprechende Befehl war mit Telegramm v. 1. 7. 1869 demMilitärkomman-
do übermittelt worden, alles in Ka., KM. Präs. 58–7/1/1869.

27 Noch am selben Tag wies Taaffe Possinger telegrafisch an, im Sinne des Ministerratsbeschlusses vorzugehen
und ersuchte gleichzeitig Beck um eine gleiche Weisung an den Krakauer Militärkommandanten, was nach
eingeholter kaiserlicher Bewilligung auch geschah, alles in Ka., MKSM. 36–1/1/1869. Unter den Beständen
des Ava., Ministerratspräsidium und des Hhsta., PA. XL 129 konnte kein Hinweis auf das hier erwähn-
te Ersuchschreiben gefunden werden. Zu den Feierlichkeiten am 8. 7. 1869 Buszko, Uroczystości Kazimier-
zowskie; Fałkowski, Dwa pogrzeby.
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I. [] Als ein Symptom desselben müsse die Tatsache angesehen werden, dass eine Anzahl von
Bürgern Prags um die gerichtliche Verfolgung der „Debatte“ angesucht habe1. Nun scheine
ihm (Minister für Kultus und Unterricht) der Standpunkt des Oberstaatsanwaltes nicht
der richtige zu sein.Denn nicht darumkönne es [sich] zunächst handeln, ob die Verurteilung
des Blattes wahrscheinlich sei, sondern ob eine Verletzung des Gesetzes vorliege, welche eine
gerichtliche Verfolgung zu begründen geeignet erscheine. Bei dem großenAufsehen, welches
der fragliche Artikel gemacht habe und bei dem Umstande, als der dadurch getroffenen Op-
positionbezüglich ihrer Parteiziele vonderRegierung sonst nichtRechnunggetragenwerden
könne, meine er, dass die Regierung nicht anstehen sollte, das Ihrige zu tun, dass der verletz-
ten Partei gegenüber Gerechtigkeit geübt werde, wenn es auch jener Partei weniger anstehen
möge, über Verunglimpfungen in deutschen Blättern zu klagen, welche in ihren Organen
gleiche, ja vehementere und perfidere Angriffe auf die Deutschen zu häufen nicht aufhören.

Der Ministerpräsident bemerkt, []innern das [] Tschechen heilig? [] „Debatte“ ver-
anlasst [] Justizminister []nung der Staats[] Absicht auf die Ein[] strafgerichtlichen Ver[]
aufmerksam zu machen. Der Skandal habe aber mit dem erwähnten Artikel sein Ende []gs
erreicht, indem auch in den Abendblättern der „Debatte“ [] und 9. d. M. auf das Thema
[] böhmischen Krone in einer kaum []ger wegwerfenden und in []ten Sprache zurückgekom-
men []. Bei der Sache schiene ihm vonWichtigkeit, dass es sich nicht um eine []frage, sondern
um ein von Parteien des Landes hochge[]s Symbol handle, welches in der „Debatte“ die un-
würdigsteVerunglimpfung erfahrenhabe. [] derRegierung von [] der allerdings []Vorwurf []
pflegen [] Präsident [] dass der Beweis []les durch eineTatsache geführtwerde,welche imLan-
de der allgemeinen Publizität ge[]egen würde und geeignet wäre, und den Verdächtigungen
der Regierung in dieser Beziehung ein Ziel zu setzen. Dies würde geschehen, wenn gegen die
„Debatte“ klagbar aufgetreten würde, weil hiemit offenkundig konstatiert wäre, dass ein Zu-
sammenhang derRegierungmit diesemBlatte beziehungsweise eine Billigung oder Be[]gung
der Auslassungen []lben in der Richtung, um welche es sich hier handelt, nicht []ht. Und
darauf komme es seines Erachtens hauptsächlich an, zumal die Indignation in Böhmen über
dieseArtikel nicht auf die nationalenKreise beschränkt geblieben sei, was dieTatsache dartue,
dass sich der Petition um die [Ein]leitung des Strafverfahrens auch Prager Bürger deutscher
Nationalität angeschlossen haben. Die Verurteilung des Blattes steht in zweiter Linie. Daher
halte er die Motive des Oberstaatsanwaltes für nicht maßgebend. Sobald eine Gesetzesverlet-
zung vorliege, was ja zugegeben werde, [] für den Staatsanwalt die []re Frage [] Regierung [].
Für die Einleitung des Strafverfahrens und [] der die böhmische [] den ähnlichen Artikel der
„Debatte“ aus jüngster []s auf Seite der [] auch aus Rücksichten auf die Ah. Person Sr. Majes-
tät geboten zu sein scheine, gegenüber von Ausschreitungen der Presse in dieser Richtung []
gleichgiltig zu verhalten.

Der Finanzminister meint, dass der Titel, auf welchen hin []en des fraglichen Artikels
gegen die „Debatte“ die Anklage zu erheben wäre, nicht gleichgiltig wäre. Seines Erachtens
würde es sich empfehlen, wegen Majestätsbeleidigung und Verhetzung der Nationalitäten
hin, nicht aber etwa wegen Religionsstörung Anklage zu führen. [] letztere hielte er wegen []
nicht erwünschter Ein[] anderer Seite [] keinen [] die Regierung [] Majestätsbeleidigung []
Verhetzung der Nationalitäten []gründet erachte.

1 Die Debatte hatte in ihrer Ausgabe v. 7. 7. 1869 im Leitartikel An die Deutschen in Böhmen die tschechi-
sche Nationalbewegung in drastischerWeise angegriffen und die Deutschen in Böhmen zum resolutenWider-
stand aufgerufen. Dazu siehe Paupié, Handbuch 1: 199 f.
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DerMinisterrat beschließt sonach einhellig, dass derOberstaatsanwalt anzuweisenwäre,
dass er gegen die „Debatte“ wegen der []tlichen besprochenen, die böhmische Krone betref-
fenden Artikel die Anklage zu erheben habe, nachdem er selbst zugestanden, dass in densel-
ben über das Gesetz hinausgegangen worden sei2.
II. Im Zusammenhange damit macht der Minister für Kultus und Unterricht darauf
aufmerksam, dass es sich auch umdie Frage handle, ob gegen das inGraz erscheinende []blatt
„Freiheit“wegen eines schon am6. Juni d. J. gebrachtenArtikels dieAnklage erhobenwerden
solle, welcher in einer über alles dies hinausgehendenWeise die Person des heiligen Franz von
Assisi und seiner Regel herabsetze und verunglimpfe3.

Der Staatsanwalt habe sich gegen die Einleitung des Strafverfahrens ausgesprochen. Er
(Minister für Kultus und Unterricht) glaube, dass von einer Anklage wegen des fraglichen
Artikels abzusehen wäre und zwar [] nachdem [] dieWirkung [] des Einschreitens [] bedingt
sei. [] absolut verwerflichenBlattes „Freiheit“ aber, [] auchPrivatskandale []Verunglimpfung
[] Institutionen gerichtet [] es ihmnotwendig, der Staatsanwaltschaft dieWeisung zu erteilen,
dass wenn das Blatt in [] ähnliche Artikel bringen [], mit der Anklage sofort vorzugehen sein
werde.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einhellig einverstanden4.
III. Der Finanzminister teilt in Vertretung des Ministers des Innern demMinisterrate mit,
dass er beabsichtige, ein Gesuch des Turnvereines „Sokol“ in Prag um die Bewilligung zur
Gründung eines Verbandes der Turnvereine in Böhmen, Mähren und Schlesien abschlägig
zu erledigen, nachdem [] Jahre ein gleiches Gesuch [] eines slawischen [] des in den [] und
im Laufe [] eines Verbandes der []vereine auf Grund [] der Ministerratsbeschlüsse zurückge-
wiesen wurden5. Er gedenke in der Erledigung sich auf die früheren ablehnenden Entschei-
dungen, namentlich auf jene desGesuches der Leitmeritzer Turner ausdrücklich beziehen zu
wollen, um mit der Konstatierung des nach beiden Seiten hin gleichmäßigen Vorgehens der
Regierung etwaigen Rekriminationen auf slawischer Seite von vorneherein zu begegnen.

Der Ministerrat stimmte dem einhellig zu6.
Wien, am 10. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.

2 Die diese Angelegenheit betreffenden Akten Ava., JM. allg. 8213, 8504, 9079, 9204 und 9826, alle ex 1869
sind nicht mehr vorhanden. Die Zeitung wurde kurze Zeit darauf eingestellt; die Nachfolge trat Die Tages-
Presse an, Paupié, Handbuch 1: 200.

3 ImArtikelDer „heilige“ Franz vonAssisiwurde dieser als interessanter Kauz und seine Ordensregel als eine
Regel für Schweine bezeichnet.

4 Die diese Angelegenheit betreffenden Akten Ava., JM., allg. 7973, 8398, 8939, 9390 und 9687, alle ex 1869
und Ava., JM., Präs. 366/1869 sind nicht mehr vorhanden.

5 Zur Gründung und Rolle des für die tschechische Nationalbewegung so wichtigen Turnvereins Sokol siehe Po-
korný, Vereine und Parteien in Böhmen, 621 f.mit umfangreichen Literaturhinweisen.

6 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Zum da-
maligen – vergeblichen – Versuch, einen Dachverband der Sokolvereine in den böhmischen Ländern zu grün-
den ausführlichNolte, The Sokol in the Czech lands, 79–89mit umfangreichen Quellen- und Literatur-
hinweisen; vgl. auchMašek, Snahy o zřízení, 3–13.
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Nr. 242 Ministerrat, Wien, 13. Juli 1869

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen.
P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 13. 7.); anw. Hasner, Potocki, Brestel, Berger; abw.
Plener, Giskra, Herbst.

I. Eingabe des Wiener Vereines „Demokratischer Fortschritt“ wegen Einführung des allgemei-
nen Stimmrechtes, direkter Wahlen und Koalitionsfreiheit. II. Ausnahmsweise Ausfuhrbewil-
ligung für eine Waffensendung von hier nachMontenegro. III. Übertritt des Protokollführers
des Ministerrates, Ministerialrat Ritter v. Hueber zur Handelsgesellschaft für Forstprodukte.
IV. Wiedervorlage der nicht sanktionierten Realschulgesetze. V. Wiedervorlage der nicht sank-
tionierten Schulaufsichtsgesetze. VI. Vorlagen an die Landtage: Gesetzentwurf zur Regelung
der Errichtung, der Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen. VII. Detto det-
to: Gesetzentwurf zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen
Volksschulen. VIII. Erwirkung eines Gehaltes von 800 fr. für den außerordentlichen. Professor
des Strafrechtes in Prag Dr. Grundling. IX. Rekurs des Dr. Tauschinski wegen verweigerter Be-
willigung zur Errichtung einer „Akademie für Geschichte, Philosophie und Rhetorik“ inWien.

KZ. 1938 –MRZ. 81

[I.-II. fehlt]

[III.] DerMinisterpräsident teilt der Konferenzmit, der Protokollführer desMinisterrates
MinisterialratRitter v.Hueber habe die ihmunter sehr glänzendenBedingungen angebotene
Stelle eines Generaldirektors der hier neu errichteten Handelsgesellschaft für Forstprodukte
angenommen1.

Er erbitte nun seine Enthebung von seiner gegenwärtigen Stellung imStaatsdienste, wel-
che zu verlassen er sichnurnachhartenKämpfenund allein ausRücksichten für seine Familie
entschlossen habe. Da er es nicht auf sich nehmen zu können glaube, mit der Zurückwei-
sung der ihm angebotenen großen materiellen Vorteile seine Familie der Aussicht auf eine
sonst nicht zu ermöglichende günstigere Gestaltung der Zukunft zu berauben. Ministerial-
rat v. Hueber habe den sehnlichen Wunsch, dass die Enthebung unter solchen Modalitä-
ten erfolgen möge, welche den eventuellen Wiedereintritt in den Staatsdienst ermöglichen
und namentlich die Pensionsansprüche sichern würden, da er sich in einer nahezu []jährigen
pflichteifrigen und []treuen Dienstleistung er[] habe. Er gedenke daher, sich an die Ah. Gna-
de Sr. k. u. k. apost. Majestät [] und in einem []tänigsten Gesuche seinen Bitten dahin [] zu
geben, dass Se. k. u. k. apost. Majestät [] geruhen wollen: [1.] [] Dienstleistung als Protokoll-
führer desMinisterrates [] zu entheben und ihm []behaltung des Titels undCharakters eines
k. k. Hofrates zu []gen; [2.] ihm den eventuellen Rücktritt in den aktiven Staatsdienst; 3. für
diesen Fall auch die Anrechnung seiner bisherigen Staatsdienstzeit vorzubehalten.

DerMinisterpräsident habeMinisterialrat v. Hueber veranlasst, ihm einen Entwurf die-
sesMajestätsgesuches zu dem Ende zu überreichen, damit er (Ministerpräsident) inHinsicht
auf dasMaß der Begünstigungen klar werde, welches derMinisterrat zu befürworten geneigt
wäre, nachdem es sich ihm bei dem Umstande, als v. Hueber in seiner Eigenschaft als Proto-
kollführer demMinisterrate so nahe gestanden, [] selbst nicht zu empfehlen [] seinen Bitten

1 ZumWerdegang Huebers in der Präsidialkanzlei desMinisterrates sieheÖmr. EinleitungsbandTabelle
4/3.
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[] über [] auf dessen [] von Seite des [] Sicherheit ge[]merkt, dass es begreiflich sei, dass Mi-
nisterialrat v. Hueber den Entschluss, aus seiner jetzigen Stellung auszuscheiden, nur schwer
gefasst habe und dass ihn hiezu zunächst die Rücksichtnahme auf seine Familie bestimmt
haben mochte. Es erscheine auch begreiflich, dass Ministerialrat v. Hueber die Eventualität
seinesWiedereintrittes in den Staatsdienst, welchem er sich bis jetzt mit voller Hingebung ge-
widmet habe, in das Auge fasse und anstrebe, sich durch die Ah. Gnade Sr.Majestät denWeg
hiezu offen zuhalten. Er (Ministerpräsident)meine imAllgemeinen, dass [] der von allenMit-
gliedern desMinisterrates jederzeit [] gewürdigten ausgezeichnetenDienstleistung v.Hueber,
derselbe inHinsicht auf die gestellten Bitten jede unter den gegebenenUmständenmögliche
Berücksichtigung in vollemMaße verdiene. Andererseits glaube der Ministerpräsident, dass
auchRücksichten derOpportunität dafür sprechen [wü]rden, einenBeamten,welcher [] der
Protokollführer vermöge seinerVertrauensstellung imnahenKontaktemit demMinisterrate
gestanden, nicht aus dem Verbande mit der Regierung []lösen, wenn er (Ministerpräsident)
auch nicht den [] Zweifel über den [] Charakter v. Huebers [] hegen könne. Er bitte sich nun
die Ansicht der Konferenz.

Der Finanzministermeint, dass die vonMinisterialrat v.Hueber beabsichtigtenBitten
in der Form, wie sie gestellt werden [], eigentlich auf die Bewilligung einer Disponibilität oh-
neGehaltsbezug hinauslaufenwürden,wofür er sich nicht aussprechen könnte. Seines Erach-
tens könnte ihm der Titel und Charakter belassen und könnte Se. Majestät gebeten werden,
ihm, soferne sich ein Platz für ihn ergeben sollte, dieWiederaufnahme in den Staatsdienst Ag.
zuzusichern.

Der Ackerbauminister erklärt sich ebenfalls für Belassung des Titels und Charakters,
glaubt aber, jedes weitere Zugeständnis in Bezug auf den Wiedereintritt in den Staatsdienst
abzulehnen [] der Person des Ministerialrates v. Hueber [] Dienstleistung [] Anerkennung
zolle []tigen Verhältnissen, insoferne ein sehr bedenkliches Präzedens wäre, als dadurch die
Verlockungen zumÜbertritte in den lukrativerenGesellschaftsdienst und gerade für befähig-
tere Beamte erhöht, andererseits aber im Falle, als es wirklich zumWiedereintritte von Beam-
ten kommen sollte, welche ein Engagement bei Privatgesellschaften eingegangen hatten, eine
nicht motivierte Verletzung der Beförderungsansprüche der im Staatsdienste ausharrenden
Beamten herbeigeführt würde. Dies würde den Interessen der Regierung nicht entsprechen.

Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkt, dass die Belassung des Hofrats-
titels und Charakters ihm wohl außer Frage zu stehen schiene, nachdem der Anspruch v.
Huebers hierauf ein wohlerworbener sei. Was aber den Wiedereintritt betreffe, könne auch
er sich die Sache nur in der vom Finanzminister angedeuteten Form einer Ah. Zusicherung
denken, die ja als von Sr. Majestät ausgehend schon an und für sich dem Ministerialrate v.
Hueber eine wertvolle Gewähr für die Zukunft bieten würde. [] einer anderen Form [] nicht
absehen, wie der Wiedereintritt praktisch realisiert werden könnte, wenn nicht ein entspre-
chender Posten eben vakant wäre, indem ja weder davon, dass die Stelle v. Huebers [] offen
gehalten würde, noch davon, dass derselbe ohne eine bestimmte Verwendung in den Staats-
dienst wieder übernommen werden würde, die Rede sein könne. Die Pensionsansprüche be-
treffend glaube er, dass diese Frage durch den Wiedereintritt in den Staatsdienst bedingt sei,
und sei ihm nicht bekannt, ob diesfalls eigene Zusicherungen üblich seien.

Im Laufe der weiteren Diskussion proponierte der Finanzminister die folgende bei-
läufige Fassung eines Sr. k. u. k. apost. Majestät zu beantragenden Resolutionsentwurfes. Se.
Majestät würden [] den Ausritt des Ministerialrates v. Hueber aus seiner gegenwärtigen Stel-
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lung im Staatsdienste und zugleich Ag. zu genehmigen geruhen, dass derselbe den Titel und
Charakter eines Hofrates beibehalten dürfe. Ferner würden Se. Majestät demMinisterialrate
v. Hueber Ag. die Zusicherung zu erteilen geruhen, dass ein von ihm künftig etwa gestelltes
Ansuchen um einen erledigten Staatsdienstposten nach Tunlichkeit werde berücksichtiget
werden, und würden Sr. Majestät die Ah. Entscheidung der durch die eventuelle Wiederan-
stellung bedingten Frage der Anrechnung der vom Ministerialrate v. Hueber bis jetzt voll-
streckten Staatsdienstzeit Ah. Sich bis zum Zeitpunkte der seinerzeitigen Pensionsbehand-
lung vorzubehalten geruhen.

Diesem Antrage schlossen sich sämtliche Stimmführer an, der Ackerbauminister im
Hinblick auf die durch diese Fassung die definitiven Verfügungen bezüglich des Wiederein-
trittes offen gehaltene Latitude2.
[IV.] Der Minister für Kultus und Unterricht bringt zu Sprache, dass es sich um die
Wiedervorlage der nicht sanktionierten Realschulgesetze an die betreffenden [] handle3. []
nicht sanktionierten Gesetze seien zumeist unbedeutende Anstände eingetreten.

Ein wichtigerer Punkt sei die Sprachfrage, welche auch in der Konferenz unter Ah. Vor-
sitze Sr. Majestät zur Beratung gekommen4. Der Minister für Kultus und Unterricht glaube
nun, einen Ausweg gefunden zu haben, um die einschlägigen Bestimmungen mit dem Arti-
kel 19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Einklang zu
bringen5. Er gedenke nämlich, in den betreffenden Vorlagen den Unterschied aufzustellen
zwischen dem, was gelehrt, und dem, was gelernt werden solle. Es sollen nämlich in sprach-
lich gemischten Ländern überall die Landessprachen und fremde Sprachen gelehrt werden.
Jeder Realschüler soll verpflichtet sein, außer der Unterrichtssprache noch zwei Sprachen zu
lernen, und zwar an deutschen Schulen die französische und englische, an slawischen zwei
vondendrei SprachenDeutsch, Französisch undEnglisch (inBöhmen, Schlesien, Steiermark
und Krain), Dalmatien, Görz, Istrien [] außer [] französisch, an slawischen Schulen zwei von
den drei Sprachen Deutsch, Italienisch, Französisch. Die Auswahl unter den außer der Un-
terrichtssprache zu erlernenden Sprachen treffen bei Eintritt des Realschülers dessen Eltern
oder Vormünder. Hienach ist die Möglichkeit gegeben, dass der Schüler an nicht deutschen
Schulen die deutsche Sprache wählen kann, er muss es aber nicht tun, eine Modalität, wel-

2 AufVortrag Taaffes v. 16. 7. 1869 genehmigte der Kaiser mitAh. E. v. 19. 7. 1869denAustritt Huebers aus dem
Staatsdienst unter den vom Ministerrat vorgeschlagenen Bedingungen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2547/
1869.

3 Fortsetzung von MR. v. 15. 7. 1868/IV, MR. v. 23. 2. 1869/IV und MR. I v. 18. 4. 1869/V (alle nicht mehr
vorhanden). Hasner hatte mit Vortrag v. 21. 7. 1868 um die Ermächtigung zur Vorlage eines Regierungsent-
wurfes über die Realschulen an die Landtage ersucht, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2658/1868; nachdem er
mit Vortrag v. 26. 7. 1868 einen modifizierten Entwurf dieser Regierungsvorlage erneut Franz Joseph unter-
breitet hatte, erhielt er mit Ah. E. v. 8. 8. 1868 die angesuchte Erlaubnis,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2753/
1868. Auf Vortrag Hasners v. 21. 4. 1869 hatte Franz Joseph mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 die Gesetzentwürfe über
die Realschulen, die von den Landtagen von Mähren, Oberösterreich (zur Frage der Realschule in Oberöster-
reich siehe auchMR. v. 29. 7. 1869/V), Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Bukowina beschlossen worden wa-
ren, sanktioniert, hingegen jene vonDalmatien, Görz, Istrien, Schlesien und der Steiermark nicht sanktioniert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1396/1869. Die entsprechenden – sanktionierten – Landesgesetze über die Real-
schulen erschienen als Lgbl. Mähren Nr. 27/1869, Lgbl. Oberösterreich Nr. 15/1869, Lgbl. Salz-
burg Nr. 14/1869, Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 24/1869 (Tirol), Lgbl. Tirol und Vorarl-
berg Nr. 23/1869 (Vorarlberg) und Lgbl. Bukowina Nr. 13/1869.

4 Der Kaiser hatte in dem in Anm. 3 zitiertenMinisterrat den Vorsitz geführt.
5 Rgbl.Nr. 142/1867.
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che den Bestimmungen des Grundgesetzes vollkommen zu entsprechen scheint. Wenn an
deutschen und italienischen Schulen unter die Zahl der Sprachen, von welchen zwei gelernt
werden müssen, die betreffende slawische Landessprache aufgenommen erscheint, so recht-
fertigt sich dies nach der vomMinister fürKultus undUnterricht über dieAnfrage desAcker-
bauministers gegebeneAufklärung damit, dass der Standpunkt derRealschule die Erlernung
einerWeltkultursprache in ersterReihe beanzeige.Dies seien diewesentlichstenÄnderungen
der sonst ganz unwesentlich modifizierten neuen Vorlagen, deren Einbringung der Minister
für Kultus und Unterricht Sr. Majestät zu beantragen gedenke.

Die Konferenz findet dagegen nichts zu erinnern6.

6 Auf seinen Vortrag v. 29. 7. 1869 erhielt Hasner mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 die Genehmigung zur Einbringung
des neuerlichen Gesetzentwurfes in der nächsten Session des dalmatinischen Landtages,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 2839/1869, und das schließlich von diesem Landtag beschlossene Realschulgesetz wurde mit Ah. E. v.
7. 11. 1873 aufVortrag Stremayrs v. 4. 11. 1873 sanktioniert,Hhsta.,Kab.Kanzlei, KZ. 1135/1873; publiziert
als Lgbl. Dalmatien Nr. 34/1873. Auf Vortrag Hasners v. 30. 7. 1869 genehmigte Franz Joseph mit Ah. E.
v. 8. 8. 1869 die Einbringung eines neuerlichen Gesetzentwurfes in der nächsten Session des Görzer Landtages,
Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2840/1869; der von diesemLandtag imOktober 1869 beschlossene Gesetzentwurf
wurde aufVortrag Stremayrs v. 5. 11. 1872mit Ah. E. v. 8. 11. 1872 nicht sanktionieret,Hhsta.,Kab. Kanzlei,
KZ. 4248/1872 – ein Realschulgesetz für Görz kam bis zum Ende der Monarchie nicht zu Stande. Die Ein-
bringung eines neuerlichen Gesetzentwurfes in der nächsten Session des Istrianer Landtages wurde mit Ah. E.
v. 8. 8. 1869 auf Vortrag Hasners v. 30. 7. 1869 genehmigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2844/1869, und das
schließlich von diesem Landtag beschlossene Realschulgesetz wurde mit Ah. E. v. 19. 12. 1872 auf Vortrag Stre-
mayrs v. 14. 12. 1872 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4775/1872; publiziert als Lgbl. Küsten-
land (Istrien) Nr. 3/1873.Mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 erhielt Hasner die Ge-
nehmigung zur Einbringung eines neuerlichen Gesetzentwurfes in der nächsten Session des schlesischen Land-
tages,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2841/1869, und das von diesem Landtag beschlossene Realschulgesetz wur-
de auf seinen Vortrag v. 31. 1. 1870 mit Ah. E. v. 15. 2. 1870 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 576/
1870; publiziert als Lgbl. Schlesien Nr. 12/1870. Zur Frage der Realschule in Schlesien siehe auch MR.
v. 5. 10. 1871/III. Mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 erhielt Hasner die Genehmigung
zur Einbringung eines neuerlichen Gesetzentwurfes in der nächsten Session des steiermärkischen Landtages,
Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2845/1869, und das von diesem Landtag beschlossene Realschulgesetz wurde auf
seinen Vortrag v. 31. 12. 1869 mit Ah. E. v. 8. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 50/1870; pu-
bliziert als Lgbl. Steiermark Nr. 12/1870. Der niederösterreichische Landtag hatte zwar keinen eigenen
Gesetzentwurf erarbeitet, aber starke Einwände gegen den Regierungsentwurf von 1868 erhoben; mit Ah. E. v.
8. 8. 1869 wurde Hasner auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 ermächtigt, einen diese Bedenken berücksichtigen-
den Gesetzentwurf in der nächsten Session des niederösterreichischen Landtages einzubringen,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ.2842/1869, und der von diesem Landtag beschlossenen Gesetzentwurf wurde auf Vortrag Stre-
mayrs v. 11. 2. 1870 mit Ah. E. v. 3. 3. 1870 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 830/1870; publiziert
als Lgbl. NiederösterreichNr. 26/1870.Der böhmische Landtag hatte aus Zeitmangel keinen eigenen
Gesetzentwurf erarbeitet; mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 wurde Hasner auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 ermächtigt,
einen überarbeiteten Entwurf in der nächsten Session des böhmischen Landtages einzubringen,Hhsta.,Kab.
Kanzlei, KZ. 2847/169, und der schließlich von diesem Landtag beschlossenen Gesetzentwurf wurde auf Vor-
trag Stremayrs v. 18.42. 1874 mit Ah. E. v. 13. 9. 1874 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1738/1874;
publiziert als Lgbl. BöhmenNr. 56/1874.Auch der Kärntner Landtag hatte keinen eigenenGesetzentwurf
vorgelegt; mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 wurde Hasner auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 ermächtigt, einen teilweise
überarbeiteten Entwurf in der nächsten Session des Kärntner Landtages einzubringen,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 2846/1869, und der von diesem Landtag beschlossenen Gesetzentwurf wurde auf Vortrag Stremayrs
v. 7. 2. 1870 mit Ah. E. v. 18. 2. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 625/1870; publiziert als Lg-
bl. KärntenNr. 19/1870.Mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 wurde Hasner auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 ermäch-
tigt, einen überarbeiteten Entwurf in der nächsten Session des Krainer Landtages einzubringen,Hhsta.,Kab.
Kanzlei, KZ. 2848/1869; der schließlich von diesem Landtag beschlossene Gesetzentwurf wurde allerdings auf
Vortrag Stremayrs v. 5. 11. 1872mitAhe. E. v. 8. 11. 1872 nicht sanktioniert,Hhsta.,Kab.Kanzlei, KZ. 4248/
1872; ein Realschulgesetz für Krain wurde bis zumEnde derMonarchie nicht verwirklicht.Mit Ah. E. v. 8. 8.
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V. Der Minister für Kultus und Unterricht erwähnt, dass die nicht sanktionierten Schulauf-
sichtsgesetze den betreffenden Landtagen jedenfalls wieder vorgelegt werden müssen7. Die
von den Landtagen beschlossenen Änderungen der Regierungsvorlagen seien teils prinzipi-
elle, teils minder wesentliche gewesen. Die ersteren betreffend müsse die Regierung an dem
Standpunkte festhalten, welcher für sie maßgebend war, als sie sich für die Nichtsanktionie-
rung der betreffendenGesetzesvorlagen entschieden hat. Die neuenRegierungsvorlagenwer-
den daher in dieser Beziehung, also namentlich auch soweit es konfessionelle Verhältnisse be-
trifft, unverändert zu bleiben haben.

Dagegen erscheint die Berücksichtigung der anderen, auf die wesentlichen Prinzipien
desGesetzes nicht bezüglichenPunkte in denneuenRegierungsvorlagenwegen ihrer []Triest
beschlossene Änderung. Dort wurde nämlich an Stelle der von der Regierung proponierten
dreigegliederten Schulaufsicht nur einOrts- und einLandesschulrat beliebt, derBezirksschul-
rat aber fallen gelassen. Diese Einrichtung der Schulaufsichtsorgane werde von dem Statthal-
tereileiter in Triest wegen der Zweckmäßigkeit für die dortigen Verhältnisse warm empfoh-
len8. Es lasse sich auch nicht verkennen, dass mit Rücksicht auf die eigentümliche Stellung
der Stadt Triest und des Territoriums Opportunitätsgründe in der Tat für den Bestand einer
nur zweifachenGliederung derAufsichtsorgane sprechen.Nurwürde er glauben, dass es sich
[] empfehlen dürfte, in Triest nebst dem Landesschulrate nicht einen Ortsschulrat, sondern
einen Bezirksschulrat zu bestellen, der gleichzeitig die Funktionen eines Ortsschulrates aus-
zuüben []. Das Bedenken sei aber, dass mit dem Entfallen der Dreigliederung für eventuelle
St[]te doch eine Instanz entfalle, welche in demReichsgesetze normiert erscheine, dass daher
das Reichsgesetz mit dem Landesgesetze nicht im Einklange []9.

Der Finanzministermeinte, dass sich über dieses Bedenken bezüglich der Verfassungs-
mäßigkeit einer solchen Bestimmung []ich hinausgesetzt werden könnte. Sollte dasselbe je
von irgendwo angeregt werden, würde man sich allenfalls behufs der Ah. Sanktion die Ge-

1869 wurde Hasner auf seinen Vortrag v. 30. 7. 1869 ermächtigt, einen überarbeiteten Entwurf in der nächs-
ten Session des Triester Landtages einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2843/1869. Fortsetzung des Ge-
genstandes über das Triestiner Realschulgesetz inMR. II v. 24. 6. 1872/IV. Erst mit Ah. E. v. 5. 3. 1899 erhielt
Hartel auf seinen Vortrag v. 27. 2. 1899 die Genehmigung zu Einbringung eines Gesetzentwurfes im galizi-
schen Landtag, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 730/1899, und auf seinen Vortrag v. 11. 8. 1899 wurde das von
diesem Landtag beschlossene Realschulgesetz sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2557/1899; publiziert
als Lgbl. Galizien Nr. 108/1899.

7 Die Ermächtigung zur Einbringung eines entsprechenden Gesetzentwurfes in sämtlichen Landtagen außer
Triest war Hasner mit Ah. E. v. 14. 8. 1868 auf seinen Vortrag v. 15. 7. 1868 erteilt worden, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 2559/1868. Für Triest erhielt er die Genehmigung mit Ah. E. v. 19. 8. 1868 auf seinen Vortrag
v. 17. 8. 1868,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2989/1868.Auf Vortrag Hasners v. 17. 12. 1868 hatte Franz Joseph
mit Ah. E. v. 19.12. 1868 die Gesetzentwürfe über die Schulaufsicht, die von den Landtagen von Böhmen, der
Steiermark, Kärnten, Istrien, Dalmatien, Görz, Salzburg, Vorarlberg und der Bukowina sanktioniert, hinge-
gen jene von Mähren, Schlesien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Triest und Krain nicht sanktioniert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4772/1868.Die entsprechenden – sanktionierten – Landesgesetze über die Schul-
aufsucht erschienen als Lgbl. Böhmen Nr. 26/1869, Lgbl. Steiermark Nr. 11/1869, Lgbl. Kärnten
Nr. 10/1869, Lgbl. Küstenland (Istrien)Nr. 10/1869, Lgbl. DalmatienNr. 6/1869, Lgbl. Küsten-
land Nr. 9/1869 (Görz), Lgbl. Salzburg Nr. 6/1869, Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 14/1869
(Vorarlberg) und Lgbl. Bukowina Nr. 7/1869. Der Galizien betreffende Vortrag Hasners v. 21. 12. 1868,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4814/1868,wurdemit Datum v. 14. 5. 1869 demUnterrichtsminister unerledigt
zurückgestellt.

8 Siehe dazu das SchreibenMoerings an Hasner v. 21. 11. 1868,Ava., CUM., Unterricht, Präs. 59/1869.
9 SieheRgbl.Nr. 48/1868 § 10.
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nehmigung vonReichs wegen leicht erwirken können. Die fragliche Ausnahmsbestimmung
stelle sich eben als eine Folge der Ausnahmsstellung der Stadt Triest dar und sei wohl begrün-
det. Erwürde jedochglauben, dass auf dieÄnderung einzugehen sei,wie sie eben vomTriester
Stadtrate beschlossen worden. Er wäre daher für das Fallenlassen des Bezirksschulrates, dem
ohnehin eine besondere Wirksamkeit nicht zukomme und der die Vereinigung seiner Attri-
bute mit denen des Landesschulrates, welcher nebst demOrtsschulrate für die Schulaufsicht
[] stehen hätte.

Nachdem sich derMinister für Kultus und Unterricht diesem [] konformiert hatte,
[] die Konferenz einhellig [] der Wieder[] der von dem Minister für Kultus und Unterricht
proponierten Weise vorgegangen beziehungsweise die Ah. Genehmigung zur Einbringung
der nach diesen Prinzipien adjustierten neuen Regierungsvorlagen eingeholt werde10.
VI. Der Minister für Kultus und Unterricht referierte über die den Landtagen in Ausfüh-
rung des Volksschulgesetzes zu machenden Gesetzesvorlagen zur Regelung der Errichtung,
der Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen11.

Er glaube von einer Besprechung des anruhenden Entwurfes (für Niederösterreich)a
im Detail absehen zu können, weil es sich eben nicht um Prinzipien handle, denn diese sind
mittelst des Reichsgesetzes bereits festgestellt, sondern um eine Konkretisierung dieser Prin-
zipien in einer Reihe von Bestimmungen technischer und administrativer Natur, für welche
zunächst der sachliche Standpunkt maßgebend erscheineb. Im Allgemeinen sei er von dem
Gesichtspunkte ausgegangen, dass die Durchführung des Volksschulgesetzes, soweit dieselbe
Land[] voraussetze, unbedingt in der nächsten Session der Landtage in Angriff genommen
werdenmüsse, wenn die Sache nicht auf Jahre hinausgeschobenwerden solle. Die Regierung
könne sich dem Vorwurf nicht aussetzen, eine solche Verzögerung ihrerseits herbeigeführt

a Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll bei.
b Randvermerk (Minister Dr. Berger verlässt den Beratungssaal.)

10 MitAh. E. v. 23. 7. 1869 aufVortrag Hasners v. 14. 7. 1869 genehmigte Franz Joseph die neuerliche Vorlage der
Schulaufsichtsgesetze bei den in Frage kommenden Landtagen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2684/1869; für
Istrien erfolgte die Ah. E. am 3. 8. 1869 auf Vortrag Hasners v. 21. 7. 1869,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 2742/
1869. Das auf dieser Grundlage vom mährischen Landtag beschlossene Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v.
18. 12. 1869mit Ah. E. v. 12. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 121/1870, und alsLgbl.Mäh-
ren Nr. 2/1870 publiziert. Das vom schlesischen Landtag beschlossene Gesetz wurde mit Ah. E. v. 28. 2. 1870
auf Vortrag Stremayrs v. 5. 2. 1870 genehmigt,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 766/1870 und als Lgbl. Schle-
sienNr. 18. 1870 publiziert. Das vom niederösterreichischen Landtag beschlossene Gesetz wurde zunächst mit
Ah. E. v. 20. 3. 1870 aufVortrag Stremayrs v. 14. 3. 1870 nicht sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 1004/
1870; erst nach der neuerlichen Einbringung einer Regierungsvorlage sanktionierte der Kaiser das von die-
sem Landtag neu beschlossenen Gesetz mit Ah. E. v. 12. 10. 1870 auf Vortrag Stremayrs v. 1. 10. 1870, Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 3844/1870, publiziert als Lgbl. Niederösterreich Nr. 51/1870. Das vom ober-
österreichischen Landtag beschlossene Gesetz wurdemit Ah. E. v. 21. 2. 1870 auf Vortrag Hasners v. 7. 12. 1869
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4483/1869, und als Lgbl. Oberösterreich Nr. 9/1870 publi-
ziert. Das vom Krainer Landtag beschlossene Gesetz wurde mit Ah. E. v. 25. 2. 1870 auf Vortrag Stremayrs v.
9. 2. 1870 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 757/1870, und als Lgbl. Krain Nr. 11/1870 publiziert.
Fortsetzung des Gegenstandes über das Schulaufsichtsgesetz für Tirol inMR. v. 26. 9. 1872/II; Fortsetzung des
Gegenstandes über das Schulaufsichtsgesetz für Triest in MR. v. 26. 9. 1872/I; Fortsetzung des Gegenstandes
über das Schulaufsichtsgesetz für Galizien inMR. v. 18. 6. 1873/IV.

11 Zum sogenannten Reichsvolksschulgesetz sieheMR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 25; Abschnitt II (§§ 20–25) regel-
te den Schulbesuch, Abschnitt VI (§§ 59 ff.) die Erhaltung und Abschnitt VII (§§ 62–67) die Erhaltung der
Volkschulen mit expliziten Hinweisen auf die jeweils zu erlassenden Landesgesetze.
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oder doch nicht hintangehalten zu haben. Vorlagen der Landesausschüsse seien bisher nicht
eingelangt und bei der notorischen Unfruchtbarkeit derselben so bald auch nicht zu gewär-
tigen. Die Landesschulbehörden, welche hiezu zunächst berufen wären, seien noch kaum
konstituiert12. Es erübrigte sonach nichts anderes, als im Ministerium selbst an die Verfas-
sung der einschlägigen Entwürfe zu gehen. Mit diesen Entwürfen wolle aber den Landtagen
nichts anderes als Propositionen gemacht und den Landtagen jede Fakultät zur Vornahme
von dort etwa als zweckmäßig befundenenÄnderungen gewahrt werden. In diesem Sinne ge-
denke er auch die Länderchefs zu instruieren, [und] für den Fall als auf die eine [oder] andere
Bestimmungnicht eingegangenwerden [], daraus eine Sanktionierung [] keineswegs gemacht
werden []e. Er erbitte sich also dieZustimmungdesMinisterrates, sich zurEinbringungdieser
Vorlagen die Ah. Genehmigung erwirken zu dürfen.

Er bemerkte übrigens, dass er über die wichtigsten Bestimmungen des Entwurfes, näm-
lich über jene, welche die in dem Reichsgesetze der Landesgesetzgebung vorbehaltene Rege-
lung der Vorsorge für die Schulen in ökonomischer Beziehung betreffen, mit dem Justizmi-
nister und mit dem Finanzminister Rücksprache gepflogen habe. Beide haben sich mit ihm
in der Ansicht vereinigt, dass diese für die Entwicklung des Volksschulwesens höchst wichti-
gen Verpflichtungen nicht den Schulgemeinden, sondern den Schulbezirken in derWeise zu
übertragen wären, dass die Schulbezirksräte für die betreffenden Geschäfte durch acht Mit-
glieder der beteiligten Gemeinden mit entscheidender Stimme zu verstärken wären, welche
auch bei der Ausübung des gleichfalls an den Schulbezirk übergehenden Präsentationsrech-
tes entscheidend mitzuwirken hätten13.

DerMinisterpräsident hält es doch nicht für unbedenklich, wenn die Regierung Vor-
lagen machen werde, in welchen auf die Eigentümlichkeiten der Länder von vorneherein
keine Rücksicht genommen und vollständig in die Hände der Landtage gelegt würde, die-
se Besonderheiten erst zur Geltung zu bringen. Tatsächlich kommen auch in dem Entwurfe
mehrfache Bestimmungen vor, wie z. B. über die Erfordernisse der Schulgebäude und der
Schulzimmer, welche sich auf den ersten Blick als nur in einigen entwickelteren Ländern
durchführbar erkennen lassen. Die Folge solcher nicht für jeden einzelnen Landtag berech-
neten Vorlagen würde unzweifelhaft sein, dass auf das auf gewisser Seite ohnehin beliebte
Thema des schematischen Vorgehens der Wiener Regierung, und zwar nicht ohne eine ge-
wisse Berechtigung, in neuen Varianten zurückgekommen würde. Ihm schiene es sich daher
dann [] zu empfehlen, die Länderchefs um ihreWohlmeinung über den Entwurfe zu fragen.
Überhaupt schiene ihm die Stellung der Statthalter zu der Vorlage eine äußerst schwierige.

Der Minister für Kultus und Unterricht meint, dass den angedeuteten Vorwürfen
dadurch begegnet werden kann, dass die Statthalter aufklären, dass die Regierung nicht in
der Lage war, etwas anderes zu tun. Zur Einvernehmung der Statthalter reiche die Zeit nicht
mehr aus.Übrigens handle es sich nicht umBestimmungen, bezüglichwelcher die Eigentüm-
lichkeiten der Länder von entscheidendem Einflusse erscheinen, sondern um Fragen techni-
scher Zweckmäßigkeit. Zudem werde ja durch die erwähnte Instruktion der Statthalter den
Landtagen die möglichst größte Freiheit gewahrt.

12 Die oberste Landesschulbehörde bildete der Landesschulrat, dem die Bezirks- und Ortsschulräte untergeordnet
waren, geregelt im sogenannten Reichsvolksschulgesetz § 10.

13 Der entsprechende Passus wurde in die Gesetzesentwürfe an die einzelnen Landtage aufgenommen und später
fallweise in die Landesgesetzgebung übernommen, vgl. Lgbl. Niederösterreich Nr. 34/1870 § 39 oder
Lgbl. BöhmenNr. 22/1870 § 38.
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Der Ackerbauminister meint, dass Modifikationen an dem Entwurfe mit Sicherheit
vorauszusehen seien, weil einzelne Bestimmungen desselben in der Tat in einigen Ländern,
wie z. B. inGalizien, absolut nicht durchführbar seien.Gleichwohl glaube auch er, dass nichts
anderes erübrige, als nach demAntrage desMinisters für Kultus undUnterricht vorzugehen,
weil, da von den Landesausschüssen nicht zu gewärtigen sei, dass sie mit Vorlagen kommen,
in der Sache sonst gar nichts geschehen könnte, was doch nicht angehe.

DerFinanzminister spricht sich ebenfalls imSinnedesMinisters fürKultusundUnter-
richt aus, indem er bemerkt, dass den Statthaltern allenfalls die wichtigeren Punkte bezeich-
net werden könnten, an welchen sie festzuhalten hätten, wodurch [sic!] er namentlich die
wegen Übertragung der materiellen Obsorge für die Volksschulen mit dem Vorschlags- oder
Präsentationsrechte an die Bezirksschulräte zählen würde.

DerMinister für Kultus undUnterricht gibt dieAufklärung, dass indieserRichtung
schon alle Vorbereitungen getroffen seien. Nachdem nichts weiter bemerkt wird, erscheint
der Antrag des Ministers für Kultus und Unterricht, wornach für die unter den bezeichne-
tenModalitäten erfolgte Vorlage des fraglichen Entwurfes die Ah. Genehmigung einzuholen
wäre, mit drei gegen eine Stimme (jene des Ministerpräsidenten) angenommen14.

14 Hasner erhielt auf seinen Vortrag v. 16. 7. 1869 mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 die Ermächtigung entsprechende Ge-
setzesvorlagen in den einzelnen Landtagen – mit Ausnahme Triests – einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2860/1869; die Ermächtigung für Triest erfolgte mit Ah. E. v. 14. 9. 1869 auf Vortrag Hasners v. 4. 9.
1869,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 3333/1869.Das vom böhmischen Landtag beschlossenen diesbezügliche Ge-
setz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 5. 2. 1870 mit Ah. E. v. 19. 2. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 624/1870, und als Lgbl. BöhmenNr. 22/1870 publiziert. Das vommährischen Landtag beschlossenen
diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 16. 1. 1870 mit Ah. E. v. 24. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 338/1870, und als Lgbl. Mähren Nr. 17/1870 publiziert. Das vom schlesischen Land-
tag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 5. 2. 1870 mit Ah. E. v. 28. 2. 1870
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 766/1870, und als Lgbl. Schlesien Nr. 16/1870 publiziert. Das
vom niederösterreichischen Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 24. 3.
1870 mit Ah. E. v. 5. 4. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1265/1870, und als Lgbl. Nieder-
österreich Nr. 34/1870 publiziert. Das vom oberösterreichischen Landtag beschlossenen diesbezügliche Ge-
setz wurde auf Vortrag Hasners v. 8. 1. 1870 mit Ah. E. v. 23. 1. 1870 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 325/1870, und als Lgbl. Oberösterreich Nr. 6/1870 publiziert. Das vom steiermärkischen Land-
tag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 16. 1. 1870 mit Ah. E. v. 4. 2. 1870 sank-
tioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 398/1870, und als Lgbl. Steiermark Nr. 15/1870 publiziert. Das
vomKärntner Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 4. 1. 1870mit Ah. E.
v. 17. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 213/1870, und als Lgbl. Kärnten Nr. 12/1870 pu-
bliziert. Das vom Istrianer Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 22. 3.
1870 mit Ah. E. v. 30. 3. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1183/1870, und als Lgbl. Küsten-
land (Istrien) Nr. 20/1870 publiziert. Das vom dalmatinische Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz
wurde auf Vortrag Stremayrs v. 22. 12. 1871 mit Ah. E. v. 29. 12. 1871 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 4524/1871, und als Lgbl. Dalmatien Nr. 10/1872 publiziert. Das vom Görzer Landtag beschlosse-
nen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Tschabuschniggs v. 40. 4. 1870 mit Ah. E. v. 6. 5. 1870 sanktio-
niert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1781/1870, und als Lgbl. Küstenland (Görz) Nr. 30/1870 publiziert.
Das vom Salzburger Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 2. 1. 1870 mit
Ah. E. v. 10. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 265/1870, und als Lgbl. Salzburg Nr. 11/
1870 publiziert. Das vom Vorarlberger Landtag beschlossenen diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Has-
ners v. 4. 1. 1870 mit Ah. E. v. 17. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 214/1870, und als Lgbl.
Tirol und VorarlbergNr. 14/1870 publiziert. Fortsetzung des Gegenstandes über ein entsprechendes Ge-
setz in Triest inMR. v. IV; in Tirol inMR. v. 21. 9. 1872/V; in Krain inMR. v. 21. 9. 1872/III; in der Buko-
wina inMR. v. 22. 1. 1873/XVI; in Galizien inMR. v. 24. 4. 1873/III.



308 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

VII.Mit derselbenMajorität tritt derMinisterrat weiters demAntrage desMinisters für Kul-
tus undUnterricht bei, dass in der gleichenWeise auch rücksichtlich des beiliegendenGesetz-
entwurfes (fürNiederösterreich)c betreffend dieRegelung derRechtsverhältnisse des Lehrer-
standes an den öffentlichen Volksschulen vorzugehen wäre15.

Der Ministerpräsident glaubte unter Konstatierung des Majoritätsbeschlusses noch
einmal darauf zurückkommen zu wollen, dass – ganz abgesehen von den Detailbestimmun-
gen, bezüglich welcher er auf den Unterrichtsminister unbedingt kompromittiere – ihm das
politischeMoment gegen den beschlossenen modus procedendi insoferne zu sprechen schei-
ne, als durch Vorgänge dieser Art den föderalistischen Tendenzen, die Regelung der Landes-
angelegenheiten derZentralregierung soweit als immermöglich zu entwindenunddenLand-
tagen in die Hände zu spielen, nur mächtig Vorschub geleistet werde. Denn dieses Streben
könne [] an dem Anscheine [] Berechtigung gewinnen, wenn in einer Angelegenheit so tief
eingreifender Natur sich die Zentralregierung in Absicht auf die Würdigung der Landesver-
hältnisse gewissermaßen selbst als nicht informiert, also als inkompetent erklärt.Demkönnte
durch eine Einvernehmung der Landesausschüsse, welche mehr als drei Wochen doch kaum
in Anspruch nehmen würde, vorgebeugt werden.

Der Finanzminister würde nicht entgegen sein, wenn die Vorlage Sr. Majestät unter-
breitet, gleichzeitig aber der Entwurf an die Landesausschüsse zur Begutachtung hinausge-
geben und sich von Sr. Majestät die Ermächtigung erbeten würde, für den Fall, als einzelne
Landesausschüsse beachtenswerte Änderungen in Vorschlag bringen sollten, über die sich
infolgedessen etwa beanzeigen[] Modifikationen der Regierungsvorlage Sr. Majestät vor der
Einbringung neuerlich au. Vortrag zu erstatten.

Der Minister für Kultus und Unterricht bemerkte dem entgegen, dass die Landes-
ausschüsse zu einer solchen Begutachtung derNatur der Sache nach eigentlich nicht berufen
seien16.

c Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll bei.

15 Zum sogenannten Reichsvolksschulgesetz siehe MR. v. 28. 4. 1869/VI, Anm. 25; der Abschnitt V (§§ 48–58)
regelte dieRechtsverhältnisse der Lehrermit explizitenHinweisen auf die jeweils zu erlassendenLandesgesetze.

16 Hasner erhielt auf seinen Vortrag v. 16. 7. 1869 mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 die Ermächtigung entsprechende Ge-
setzesvorlagen in den einzelnen Landtagen – mit Ausnahme Triests – einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2860/1869; die Ermächtigung für Triest erfolgte mit Ah. E. v. 14. 9. 1869 auf Vortrag Hasners v. 4. 9.
1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3333/1869. Das vom böhmischen Landtag beschlossene diesbezügliche Ge-
setz wurde auf Vortrag Hasners v. 6. 1. 1870 mit Ah. E. v. 21. 1. 1870 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 265/1870, und als Lgbl. Böhmen Nr. 22/1870 publiziert. Das vom mährischen Landtag beschlossene
diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 16. 1. 1870 mit Ah. E. v. 24. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 336/1870, und als Lgbl. Mähren Nr. 18/1870 publiziert. Das vom schlesischen Land-
tag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 5. 2. 1870mit Ah. E. v. 28. 2. 1870 sank-
tioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 766/1870, und als Lgbl. Schlesien Nr. 17/1870 publiziert. Das vom
niederösterreichischen Landtag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 24. 3. 1870
mit Ah. E. v. 5. 4. 1870 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 1265/1870, und als Lgbl. Niederöster-
reichNr. 35/1870 publiziert.Das vom oberösterreichischenLandtag beschlossene diesbezüglicheGesetz wurde
auf Vortrag Hasners v. 8. 1. 1870mit Ah. E. v. 23. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 325/1870,
und als Lgbl. Oberösterreich Nr. 10/1870 publiziert. Das vom steiermärkischen Landtag beschlossene
diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 16. 1. 1870 mit Ah. E. v. 4. 2. 1870 sanktioniert,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 397/1870, und als Lgbl. SteiermarkNr. 17/1870 publiziert. Das vomKärntner Land-
tag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 4. 1. 1870 mit Ah. E. v. 17. 1. 1870 sank-
tioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 213/1870, und als Lgbl. Kärnten Nr. 13/1870 publiziert. Das vom
Istrianer Landtag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 22. 3. 1870 mit Ah. E.
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VIII. Der Minister für Kultus und Unterricht erbittet sich und erhält die Zustimmung der
Konferenz eine Modifikationen des Ministerratsbeschlusses vom 2. April d. J., wornach für
den das Strafrecht in böhmischer Sprache vortragenden ao. Professor Dr. Gundling in Prag
Allerhöchstenortes auf die Bewilligung eines Gehaltes von 600 fr. anzutragen wäre, die Be-
willigung eines Gehaltes von 800 fr. jährlich in Antrag bringen zu dürfen17.

Der Unterrichtsminister machte geltend, dass keine ao. Professur der Rechtemit einem
so geringen Gehalte bestehe und dass von Sr. Majestät Allerhöchstselbst mit der Ah. Ent-
schließung vom 2. März 1861 für zwei ao. Lehrkanzeln für den Vortrag der Lehrfächer der
judiziellen Staatsprüfung in böhmischer Sprache jährlich 1.600 fr. Ag. [] wurden18. Insoferne
hiemit der Jahresgehalt für einen Professor mit 800 fr. normiert erscheint, würde das Herab-
gehen unter diesen Betrag bezüglich des Professors Gundling als eine absichtlicheHintanset-
zung des böhmischen Elementes in dem Lehrkörper aufgefasst werden, während gerade das
Gegenteil beabsichtigt werde19.
IX. Der Unterrichtsminister bringt einen Rekurs des bekannten Dr. Tauschinski zur Spra-
che, worin derselbe wegen der von der niederösterreichischen Statthalterei ausgegangenen
Abweisung seines Gesuches um Bewilligung zur Errichtung einer „Philosophischen Akade-
mie“ Beschwerde führt20.

In dieser „Akademie“ will Tauschinski, dem es offenbar um eine Erwerbsquelle zu tun,
Geschichte, Philosophie und Rhetorik vortragen. Mit Rücksicht auf die Bestimmungen der
kaiserlichenVerordnung vom27. Juni 1850 (RGBl.Nr. 309) sei nunTauschinski nicht in der
Lage, seine staatliche Lehrbefähigung vorzuweisen, es möge nun diese in ihrer Einrichtung
übrigens nicht näher präzisierte Akademie als unter den § 8 oder als unter den § 17 dieser
Verordnung fallend, d. i. entweder als der Kategorie der Mittel- oder jener der Hochschulen
angehörend angesehen werden. Allerdings sei Tauschinski Dozent der Geschichte an der hie-
sigen Akademie der bildenden Künste gewesen. Für das Lehrfach der Philosophie sei er aber
nicht habilitiert, wenn er auch den Doktorgrad besitze. Und für Rhetorik gebe es gesetzlich

v. 30. 3. 1870 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1183/1870, und als Lgbl. Küstenland (Istrien)
Nr. 19/1870 publiziert. Das vom Görzer Landtag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stre-
mayrs v. 2. 3. 1870 mit Ah. E. v. 10. 3. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 915/1870, und als Lg-
bl. Küstenland (Görz) Nr. 22. 1870 publiziert. Das vomVorarlberger Landtag beschlossene diesbezügliche
Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 4. 1. 1870 mit Ah. E. v. 17. 1. 1870 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 214/1870, und alsLgbl. TirolundVorarlbergNr. 15/1870 publiziert. Das vom Salzburger Land-
tag beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Hasners v. 4. 1. 1870 mit Ah. E. v. 17. 1. 1870 sank-
tioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 215/1870, und als Lgbl. Salzburg Nr. 12/1870 publiziert. Das vom
dalmatinischen Landtag schließlich beschlossene diesbezügliche Gesetz wurde auf Vortrag Stremayrs v. 22. 12.
1871mit Ah. E. v. 29. 12. 18701 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 4524/1871, und als Lgbl. Dalma-
tienNr. 12/1872 publiziert. Fortsetzung des Gegenstandes über ein entsprechendes Gesetz in Krain inMR. v.
16. 12. 1871/VI, in Tirol inMR. v. 21. 9. 1872/V, in Triest inMR. v. 21. 9. 1872/IV, in der Bukowina inMR.
v. 22. 1. 1873/XVI, in Galizien inMR. v. 24. 4. 1873/III .

17 Eduard Gundling war zunächst zum unbesoldeten a. o. Professor bestellt worden, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 298/1868; derMR. II v. 2. 4. 1869/IV, der die Bewilligung eines Gehaltes behandelte, ist nicht mehr vor-
handen. Zu ihm siehe Sturm – Seibt – Lemberg – Slapnicka, Biographisches Lexikon zur Geschichte
der böhmischen Länder 1: 492.

18 Auf Vortrag Schmerlings v. 21. 2. 1861,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 615/1861.
19 Auf Vortrag Hasners v. 16. 7. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 27. 7. 1869 im Sinne desMinisterrats-

beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2666/1869.
20 ZuHippolyt Tauschinski siehe Pittner, Tauschinski;Czeike, Historisches LexikonWien 5: 420mit wei-

teren Literaturangaben.
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gar keine Habilitierung. Tauschinski berufe sich auf seine Lehrbefähigung im Geschichtsfa-
che und auf die Staatsgrundgesetze. Diese aber beschränken (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) die allgemeine Berechtigung der Staatsbürger
zur Gründung von Privatunterrichtsanstalten durch den gesetzlichen Nachweis der Lehrbe-
fähigung. Er gedenke daher, denRekurs zurückzuweisen, nachdem es ihmwiderstrebe, einen
Menschen von der Art Tauschinskis zur Leitung eines solchen Institutes zuzulassen. Er ver-
hehle sich übrigens nicht, dass die Sache sehr großen Lärmmachen werde, nachdemTausch-
inski alles daran setzt, zum Ziele zu gelangen, und nicht ermangeln werde, sich als von der
Regierung wegen seiner politischen Haltung Verfolgter hinzustellen, worauf die Heftigkeit
seines jetzigen fortgesetzten Sollizitierens hindeute.

Der Finanzminister glaubt, dass, insoferneTauschinski sich auf diesemWegemateriell
aufzuhelfen glaubenmag, die Erfahrung ihn bald eines anderen belehren würde. Etwas ande-
res aber sei esmit der Frage, ob gesetzlich einGrund zurZurückweisung seines Petites vorliege.
Ihm scheine dies keineswegs so ausgemacht. Für dieGeschichte sei Tauschinski unzweifelhaft
lehrbefähigt.DieRhetorik scheine ihm eigentlich eine spezielle Befähigung [] nicht vorauszu-
setzen, da es sich hiebei eigentlich mehr um eine Fertigkeit als um eine Wissenschaft handle.
Nun aber, und darauf dürfte es, wie er glaube, wesentlich ankommen, dürfte dies sogenann-
te „Akademie“ als ein rein privatliches Institut anzusehen sein, welches unter die Kategorie
eigentlicher Schulen nicht falle, und insoferne keine staatsgiltigen Zeugnisse auszustellen be-
absichtigt werden, auch die für Privatschulen gesetzlich notwendige Nachweisung der Lehr-
befähigung für den Unternehmer nicht notwendig erscheinen lasse. Rücksichten auf die po-
litische Haltung der Person sollten nicht maßgebend sein.

DerAckerbauminister bemerkt, ihn bestimme zunächst die besondereGefährlichkeit
der Person Tauschinskis gegen die Bewilligung des Gesuches zu votieren.

DerMinisterpräsidentmeint, dass für ihn zunächst die Frage entscheidend sei, obmit
der Verweigerung der angesuchten Bewilligung ein Gesetz verletzt werde. Dies sei nach den
Ausführungen desUnterrichtsministers nicht der Fall. Dass die Sache so stehe, befriedige ihn,
weil dadurch Tauschinski, welchen auch er für höchst gefährlich halte, der Boden zu einer
neuerlichen,wahrscheinlicherweise sehr verderblichenöffentlichenTätigkeit entzogenwerde.
Er würde aber in gleicher Weise votieren, es möge wer immer sein, welcher den gesetzlichen
Erfordernissen im vollen Umfange zu entsprechen nicht in der Lage wäre.

Hierauf erscheint der Antrag des Ministers für Kultus und Unterricht mit Majorität
von drei gegen eine Stimme (jene des Finanzministers) angenommen21.

Wien, am 13. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.

21 Die diese Angelegenheit betreffendenAktenAva., CUM.,Unterricht, allg. 4275, 5301 und 5802, alle ex 1869
sind nicht auffindbar.
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RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 19. 7.), Plener, Potocki, Giskra 24. 7.,
Brestel (BdE. Plener); abw. Hasner, Herbst, Berger.

I. Verkauf derWiener Verbindungsbahn, einiger ärarischer Häuser inWien und der Eisenwerke
in Tirol und Salzburg an die Wiener Bank. II. Stempel und Gebühren für die Eingaben und
Akte des Reichsgerichtes. III. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone II. Klasse an den Sek-
tionschef Gobbi; des Ritterkreuzes des Leopoldordens an den Ministerialrat Dessary und des
Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Vizedirektor der Tabakfabrik Felbinger. IV. Mit-
teilungen an den Finanzausschuss der reichsrätlichen Delegation über die finanzielle Situation
für 1870. V. Vertrauensadresse der Gemeindevertretung in Budweis. VI. Detto detto in
Stainz. VII. Petition des schlesischen Arbeitervereines wegen Aufhebung des Konkordates.
VIII. Majestätsgesuch des Bischofes von Lavant um Sammlungen für die Schulschwestern zu
Marburg. IX. Frage der Errichtung einer Militärwache für die Zivilgerichte in Wien. X. Er-
nennung des Landeshauptmannstellvertreters Eduard v. Grebmer zum Landeshauptmann in
Tirol. XI. Vorschlag wegen Ernennung des Oberlandesgerichtsrates Lawrowski zum Land-
marschallstellvertreter in Galizien. XII. Die Stellung des Landmarschalls in Galizien Fürsten
Sapieha in Beziehung auf das eingebrachte Resignationsgesuch. XIII. Frage der Bedeckung der
Druckkosten der Geschworenenlisten.

KZ. 2573 –MRZ. 83
Protokoll des zu Wien am 19. Juli 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

I. Der Finanzminister teilt der Konferenz mit, dass es ihm gelungen sei, mit dem Verkau-
fe der hiezu bestimmten ärarischen Objekte und zwar des Zeughauses in der Renngasse, des
Artilleriezeughauses auf der Seilerstätte, des alten Postgebäudes in der Wollzeile, der Wiener
Verbindungsbahn und der Eisenwerke in Salzburg und in Tirol zu einem Abschlusse zu ge-
langen1.

Die Wiener Bank habe sich erklärt, die Gesamtheit dieser Objekte um den Preis von
sechs Millionen und 400.000 fr. zu kaufen. Die stipulierten Bedingungen seien folgende:
Die Wiener Bank erlege sofort nach Abschluss des Vertrages eine Million bar; 400.000 fr.
dadurch, dass sie die Erbauung eines neuen Gebäudes für das Telegrafenamt nach Maßgabe
der mit dem Handelsministerium vereinbarten Baupläne []nimmt; zwei Millionen Gulden
werden [] Ende September 1869, der Rest zinsenfrei in Jahresraten von [].000 fr. bis Ende
1873 gezahlt. Rücksichtlich des Zeughauses in der Renngasse ist festgesetzt, dass dasselbe erst
dann in denBesitz derGesellschaft übergehen könne, wenn das neueTelegrafenamtsgebäude
hergestellt sein wird. Die Verbindungsbahn betreffend [] dieWiener Bank, welche eigens für
den Betrieb im []mäßigen Wege abgeson[]irt werden wird, [] mit dem Handelsministerium
vereinbarten Tarife. Da die Käufer eine Verlängerung der Verbindungsbahn bis zur Einmün-
dung in jene Bahn beabsichtigen, welche die Kaiserin-Elisabeth-Westbahn von der Penzing–
Hetzendorfer Verbindungsbahn aus bis an die Donau zu führen im Begriffe steht, so wäre

1 Diese Verkäufe fanden imRahmen der laufendenVeräußerungen von unbeweglichemÄrareigentum zurAuf-
besserung der Staatsfinanzen statt. Auf Vortrag Brestels v. 25. 4. 1869 war mit Ah. E. v. 30. 4. 1869 u. a. die
WienerVerbindungsbahn für diesen Zweck freigegeben worden, Fa., FM., Präs. 1392/1869, publiziert alsRg-
bl.Nr. 73/1869; die anderen hier genannten Objekte waren bereits mit Gesetz v. 20. 6. 1868,Rgbl.Nr. 68/
1868, zum Verkauf bestimmt worden.
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ihr die Konzession hiezu zu erteilen, weil diese Spekulation einen wesentlichen Faktor der
Kombinationen der Gesellschaft in Hinsicht auf den gebotenen Ankaufspreis bildet. Der
Finanzminister glaubt, dass der Verkauf für das Ärar im Allgemeinen ein günstiger sei. Die
Häuser verlieren infolge der Straßenverbreiterung nicht unbeträchtlich an der Bauarea. Sie
wären in keinem Falle höher als mit 2,700.000 fr. an denMann zu bringen gewesen, wie das
Ergebnis mehrfacher Offertverhandlungen unzweifelhaft dargetan habe. Für die Tiroler und
SalzburgerMontanwerke, die überhaupt sehr schwer verkäuflich seien, hätten nichtmehr als
6–800.000 fr. erzielt werden können. Die Wiener Verbindungsbahn könne mit Rücksicht
auf die bisherigen Reinerträgnisse nicht höher als auf drei Millionen Gulden veranschlagt
werden. Der Finanzminister gedenkt sonach, sich für diesen Verkaufsabschluss die Ah. Ge-
nehmigung zu erbitten.Den Erlös benötige er selbstverständlich zur Bedeckung desDefizites
für 1870.

Der Handelsminister hätte von seinem Standpunkte gewünscht, dass die Verbin-
dungsbahn aus diesem Komplexe ärarischer Immobilien ausgeschieden worden wäre, und
dass wegen der käuflichen Übernahme dieses Objektes mit den vier oder fünf Bahnen un-
terhandelt worden wäre, welche von dem Bestande und Betriebe der Verbindungsbahn ein
direktes Interesse haben. Jedenfalls wäre es vom volkswirtschaftlichen Standpunkte vorteil-
hafter, wenn diese Bahn in die Hände einer Eisenbahngesellschaft, als in jene einer Bank kä-
me, welcher es eben nur um die möglichst größte Verzinsung des Ankaufskapitales zu tun
sei, in welcher Beziehung die Tarife ein nach jeder Richtung genügendes [] nicht darzubie-
ten vermögen. Der Finanzminister habe zwar mit den Eisenbahnen unterhandelt, ihnen je-
doch, gedrängt durch den Umstand, dass die Wiener Bank rücksichtlich ihres Anbotes nur
bis zum 15. Juli im Worte bleiben zu wollen erklärte, insoferne einen zu kurzen Termin zur
endgiltigen Erklärung gesetzt, als sie bis dahin nicht in der Lagewaren, die hiezu erforderliche
Ermächtigung derVerwaltungsrätea einzuholen. Eswürde sich also, wie ermeine, darumhan-
deln, den Eisenbahngesellschaften unterHinweisung auf den bevorstehenden anderweitigen
Abschluss des Geschäftes nochmals die Gelegenheit zu geben, sich in Beziehung auf die Ver-
bindungsbahn und zwar auf Grundlage der Ermächtigung von kompetenter Seite endgiltig
auszusprechen.

Der Finanzminister leugnet nicht, dass die Eisenbahnverwaltungen für die Verbin-
dungsbahn allerdings mehr zahlen könnten, als andere Gesellschaften. Er habe selbst nie ei-
nen anderen Gedanken gehabt, als dieses Objekt an eine der Eisenbahngesellschaften zu ver-
kaufen. Er habe auchmit ihnen allen unterhandelt, und zwar schon vor vierMonaten, so dass
es denVerwaltungsrätenmöglich gewesenwäre, die Sache vor die gerade in diese Periode gefal-
lenenGeneralversammlungen zu bringen. Er sei aber infolge des unverhältnismäßig geringen
Anbotes der Eisenbahngesellschaften zu derÜberzeugung gelangt, dass dieselben–beiTrans-
aktionen mit der Staatsverwaltung für sich die größten Vorteile herauszuschlagen gewohnt –
auch indiesemFalle nur ein leoninischesGeschäft zumachenwillens seien, unddass zu einem
entsprechendenAbschlusse nicht zu gelangen seinwürde. Er halte daher eineErneuerungder
Verhandlung mit ihnen für nicht motiviert. Die öffentlichen Verkehrsinteressen, auf welche
der Handelsminister hingedeutet, würden mit Rücksicht auf die Tarifbestimmung nicht zu
leiden haben, zumal seiner Überzeugung nach die Eisenbahnen sich früher oder später ver-

a Korrektur ausGeneralversammlungen.
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anlasst sehen werden, die Verbindungsbahn von der Wiener Bank an sich zu bringen, wo sie
dann genötigt seinwerden, vielleicht 3,500.000 fr. für dasObjekt zu zahlen, wofür der Staats-
verwaltung drei Millionen zu geben sie Anstand genommen haben.

Die übrigen Konferenzmitglieder stimmen der Ansicht des Finanzministers über die
Zweckmäßigkeit des beantragten Verkaufsabschlusses bei2.

II. Der Finanzminister setzt die Konferenz in Kenntnis, dass in Gemäßheit des Ministerrats-
beschlusses vom 26. Juni d. J. über die Behandlung der Eingaben bei dem Reichsgerichte
und der Akte desselben in Absicht auf Stempel und Gebühren bei dem Finanzministerium
eine kommissionelle Verhandlung unter Intervention von Abgeordneten des Ministeriums
des Innern und der Justiz stattgefunden habe3.

Hiebei sei sich allseitig dahin geeiniget worden, dass in Bezug auf das Reichsgericht die
für das nicht gerichtliche Verfahren (bei denAdministrativbehörden) geltenden Bestimmun-
gen des Gebührengesetzes (also 50 Kreuzer Eingabenstempel, dagegen keine Urteilstaxe) in
Anwendung zu kommen haben4. Der Finanzminister habe sich dem angeschlossen und ge-
denke hienach die entsprechende Verordnung zu erlassen.

DerMinisterpräsidentmacht aufmerksam, dass, wie ihm vorkomme, der Justizminis-
ter sich in der Konferenz in einem der Äußerung des Vertreters des Justizministeriums gera-
dezu entgegengesetzten Sinne ausgesprochen habe, und zwar für die Anwendung der für das
gerichtliche Verfahren giltigen Stempel- und Gebührenvorschriften. Es schien ihm daher im
Hinblick auf mögliche Inkonvenienzen zweckmäßig, wenn die endgiltige Beschlussfassung
der Konferenz in der keineswegs so sehr dringlichen Sache bis zur Rückkunft des Justizmi-
nisters vertagt würde.

Die Konferenz erklärte sich damit einhellig einverstanden5.

III. Der Finanzminister erbittet und erhält die einhellige Zustimmung der Konferenz anläss-
lich der bevorstehenden Feier des Ah. Geburtsfestes folgende Auszeichnungen bei Sr. k. u. k.
apost. Majestät in Antrag zu bringen:
1. für den SektionschefGobbiwegen seiner höchst anerkennenswerten rastlosenTätigkeit bei
den Verkaufsverhandlungen wegen ärarischer Objekte, welcher allein einMehrerlös von 5–6
Millionen zu danken sei, den Orden der Eisernen Krone II. Klasse;
2. für den sehr tüchtigen und geschätztenMinisterialrat des FinanzministeriumsDessary das
Ritterkreuz des Leopold-Ordens; dann

2 Nachdem die hier angeführten ärarischen Objekte bis Ende 1869 noch immer nicht verkauft waren, siehe Vor-
trag Brestels v. 15. 1. 1870, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 237/1870, ersuchte Plener mit Vortrag v. 18. 1. 1870
umdie Genehmigung zumAbschluss eines Übereinkommensmit insgesamt sechs Eisenbahngesellschaften über
die Konzession zum Betrieb der Wiener Verbindungsbahn, die er mit Ah. E. v. 21. 1. 1870 erhielt, Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 270/1870. Schließlich genehmigte Franz Joseph mit Ah. E. v. 28. 2. 1870 auf Vortrag Bres-
tels v. 26. 2. 1870 den erwähnten Vertrag zum Betrieb der Wiener Verbindungsbahn und einen weiteren Ver-
tragmit der Wiener Baugesellschaft über den Verkauf derWiener Liegenschaften, Fa., FM., Präs. 754/1870;
anbei die beiden Verträge v. 20. 2. 1870. Aus dem Vortrag geht hervor, dass die Wiener Bank, die offenbar in
Schwierigkeiten geraten war, das ausgehandelte Paket viel günstiger haben wollte, und deswegen aus dem ur-
sprünglichen Vertrag entlassen wurde.

3 Fortsetzung desMR. v. 26. 6. 1869/II.
4 Das sog. Gebührengesetz v. 9. 2. 1850,Rgbl.Nr. 50/1850.
5 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 14. 8. 1869/VIII.
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3. für den Vizedirektor der ärarischen Tabakfabriken Oberfinanzrat Felbinger, welcher sich
als die Seele des ganzen Tabakfabriksgeschäftes um den Aufschwung desselben große Ver-
dienste erworben habe, die umso höher anzuschlagen kommen, als er sich vom einfachen
Arbeiter durch eigene Tätigkeit zu seiner gegenwärtigen Stellung aufgeschwungen hat, den
Orden der Eisernen Krone III. Klasse6.
IV. Der Finanzminister gibt der Konferenz Kenntnis von dem in Abschrift beiliegenden Ex-
poséb über den Stand der Finanzen im Jahre 1869 und über das voraussichtliche Defizit für
das Jahr 1870, auf Grund dessen er dem Finanzausschusse der reichsrätlichen Delegationen
die von ihm in dieser Richtung gewünschten Eröffnungen gemacht habe.

Die Ergebnisse des Jahres 1869 dürften, insoferne es gestattet ist, darüber jetzt einUrteil
auszusprechen, sich gegen denVoranschlag um sechs bis siebenMillionen günstiger gestalten,
vorausgesetzt, dass sich die Eingänge auf der bisherigen Höhe erhalten. Nach dem Exposé
würde sich der realeAbgang im Jahre 1870 auf rund26Millionenunddas unbedeckteDefizit
auf vier Millionen beziffern, zu dessen Begleichung eine schwebende Schuld aufgenommen
werden müsste. Der Finanzminister bemerkt, dass hiebei auf die erhöhten Nachtragskredite
für 1868 imKriegsbudget pro 1870mit vierMillionennichtRücksicht genommen sei,welche
Ziffer ihm übrigens erst in der heutigen Delegationsausschusssitzung bekannt geworden sei
und bezüglich welcher nichts anderes erübrigen werde, als [] er auch in der Delegation []
habe, sie teils durch die []ruchnahme des Stellvertreter[], teils imWege einer []den Schuld zu
bedecken7.

Der Ministerrat nimmt diese Mitteilung zur Kenntnis.
V.DerMinisterpräsident bringt eine Zustimmungs- undVertrauensadresse derGemeinde-
vertretung von Budweis8;
VI. derMinister des Innern eine ähnliche Kundgebung der Gemeindevertretung in Stainz
aus Anlass der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens gegen den Bischof von Linz9;
VII. der Minister des Innern ferners eine Petition des schlesischen Arbeitervereines in Trop-
pauwegenAufhebung desKonkordates undNichtdurchführung etwaiger den Forderungen
der Zeit widerstreitenden Beschlüsse des Konzils zur Kenntnis der Konferenz10.
VIII. Der Minister des Innern beabsichtigt, ein mit der Ah. Bezeichnung an ihn gelangtes
Majestätsgesuch des Fürstbischofes von Lavant um Bewilligung einer milden Sammlung für
die Schulschwestern zu Marburg11 Sr. k. u. k. apost. Majestät in Konsequenz mit dem frü-
heren Vorgange in mehrfachen ähnlichen Fällen mit dem au. Antrage zu unterbreiten, dass

b Liegt dem Originalprotokoll bei.

6 Auf Vorträge Brestels v. 12. 8. 1869 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2945/1869 (Gobbi),Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2946/1869 (Dessary)
undHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2947/1869 (Felbinger).

7 Ausführlicher Bericht über die am 19. 7. 1869 vormittags stattgefundene Sitzung des Budgetausschusses der
reichsrätlichen Delegation inNeue Freie Presse v. 20. 7. 1869.

8 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden.

9 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Zum
Prozess gegen Rudigier sieheMR. v. 22. 5. 1869/VIII.

10 Unter den Beständen des Ava., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden.
11 Laut Hhsta., Kab. Kanzlei, Bittschriftenprotokoll Nr. 15089/1869, war das Gesuch am 8. 7. 1869 einge-

langt.
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Fürstbischof Stepischnegg rücksichtlich der Sammlung in Steiermark an den Statthalter zu
weisen wäre, in dessen Wirkungskreise die Bewilligung einer solchen Sammlung gelegen sei,
dass aber, insoferne eine Sammlung in mehreren Ländern oder in allen bezielt werde, das
Ansuchen vomMinisterium des Innern unter Hinweisung auf die imMittel gelegene Ableh-
nung ähnlicher Bewerbungen abweislich zu erledigen wäre.

Die Konferenz findet dagegen nichts zu erinnern12.
IX. Der Minister des Innern teilt der Konferenz mit, der Minister für Kultus und Unter-
richt habe in Vertretung des Justizministers Bedenken gehabt, den au. Vortrag zu unterzeich-
nen, mit [] dessen der Justizminister im Einverständnissemit dem [] Kriegsminister und dem
Ministerpräsidenten als Minister für Landesverteidigung die au. Anträge wegen Errichtung
eines k. k. Militärwachkorps für die Zivilgerichte in Wien beziehungsweise wegen Beibehal-
tung eines Teiles der in der Auflösung begriffenen Wiener Militärpolizeiwache zu erstatten
beabsichtige13. Minister Ritter v. Hasner glaubte nämlich, dass es vom Standpunkte der Ver-
fassung nicht außer Frage zu stehen scheine, ob im Bestande des Wehrgesetzes Militärpflich-
tige zur Ableistung ihrerMilitärdienstpflicht in einem solchenWachkorps lediglich imWege
der Organisation dieses letzteren, also im Verordnungswege, verhalten werden können. Der
Justizminister, welchem der Minister für Kultus und Unterricht diese Bedenken schriftlich
bekannt gegeben, habe ihn (Minister des Innern) in Marienbad ersucht, die Sache imMinis-
terrat zur Sprache zu bringen.

Er (Minister des Innern) glaube nun im Sinne der Äußerung des Ministerpräsidenten
nicht, dass der Organisierung dieses Militärwachkorps beziehungsweise der Ergänzung des-
selben aus zum k. k. Heere Assentierten irgendwelche konstitutionellen Bedenken entgegen-
stehen. Nach § 7 desWehrgesetzes sei nämlich das stehende Heer nicht nur zur Verteidigung
des Landes gegen äußere Feinde, sondern auch zur Aufrechthaltung der Ordnung und Si-
cherheit im Innern verpflichtet. Nach den grundgesetzlichen Bestimmungen aus Anlass des
Ausgleiches mit Ungarn ist aber die innere Organisation des gesamtenHeeres der Ah. Verfü-
gung Sr. k. u. k. apost.Majestät vorbehalten. Nun ist die Bestimmung, ob ein Teil des Heeres
zu Zwecken der äußeren oder der inneren Sicherheit des Staates zu verwenden sei, eine Fra-
ge der inneren Organisation und daher dem Einflusse der Legislative entrückt. Es erscheine
daher die Genehmigung der fraglichenmilitärischenGefängniswache umso unbedenklicher,
als es sich umnichtmehr als 80Mannhandle und als bei derMilitärpolizeiwache,wo sie noch
[], und bei der Gendarmerie ganz gleicher Weise anstand[]gegangen werde.

DerMinisterpräsident bemerkt, dass die Frage, obund inwieweit es zulässig sei, inAb-
sicht auf die Ergänzung solcher Wachkörper auf nach Maßgabe des Kontingentes für den
Militärdienst Assentierte zu greifen, wohl bei größeren Körpern solcher Art, wie die Gendar-
merie oder die Zivilsicherheitswache, von Belang erscheine. Bei einem so kleinenKörper, wie
die projektierte Gefängniswache, treten aber gar keine Anstände ein.

12 Der im Sinne desMinisterratsbeschlusses erstattete Vortrag Giskras v. 9. 9. 1869 wurdemit Ah. E. v. 15. 9. 1869
dahingehend abgeändert, dass die Sammlung nur in der Steiermark bewilligt wurde,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 3327/1869.

13 Nachdem mit Ah. E. v. 16. 9. 1868 auf Vortrag Taaffes v. 8. 9. 1868 die Auflösung der Militärpolizeiwache
und die Errichtung einer Sicherheitswache inWien beschlossen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3269/1868, und
der Organisationsstatut dieser zivilen Sicherheitswache mit Ah. E. v. 2. 2. 1869 auf Vortrag Taaffes v. 27. 1.
1869 genehmigt worden war,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 372/1869, hatte dasMinisterium für Landesvertei-
digung das Justizministeriummit Schreiben v. 16. 2. 1869 davon inKenntnis gesetzt und die Aufstellung eines
Militärwachkorps für die Zivilgerichte in Wien im Mai und Juni 1869 unter sukzessiver Auflösung der be-
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Der Finanzminister findet den Zweifel denn doch nicht unberechtigt, ob angesichts
der nur die Dienstleistung imHeere betreffenden Verpflichtung jemand speziell verpflichtet
werden kann, in einem solchen, zumHeere nicht gehörigenWachkörper seinerHeeresdienst-
pflicht zu genügen.

Die übrigen Votanten vereinigen sichmit der Ansicht desMinisters des Innern und des
Ministerpräsidenten. DerMinister des Innern wird sonach in Stellvertretung des Justizmi-
nisters den au. VortragwegenAh.Genehmigung derGerichtswachemit Berufung auf diesen
Konferenzbeschluss erstatten14.

X. Der Minister des Innern bringt den Vorschlag des Statthalters Freiherrn v. Lasser wegen
Besetzung der nach dem Ableben Hasslwanters15 erledigten Landeshauptmannstelle für Ti-
rol zur Sprache, nachdem dieWiederbesetzung dieses Postens unbedingt nicht länger hinaus-
geschoben werden könne, es möge in Hinsicht auf den Fortbestand des dermaligen Tiroler
Landtages sich wie immer entschieden werden.

Der Statthalter bespricht alle möglicherweise in Frage kommenden Persönlichkeiten,
als da sind der Landeshauptmannstellvertreter Grebmer, Baron Cresseri, Professor Harum,
ProfessorWildauer, Leonardi, Streiter, und gelangt zu dem Schlusse, dass bei jedem der nach
GrebmerGenannten ein oder das andere Bedenken gegen die Berufung zu diesemPosten ein-
trete. Grebmer16 qualifiziere neben seiner Stellung alsHaupt der verfassungstreuen Partei die
Vertretung des Landeshauptmannes und seine inmehr[]Wirksamkeit imAbgeordnetenhau-
se erworbene Vertrautheit mit der parlamentarischen Aktion. Er sei aus der Wählerklasse des
Großgrundbesitzes in den Landtag gewählt und habe durch seine Wahl zum Bürgermeister
in Bruneck erst vor kurzem einen Beweis seiner Geltung in den dortigen leitenden Bevölke-
rungskreisen erhalten. Sein anfängliches Widerstreben gegen die für ihn jedenfalls mit emp-
findlichen materiellen Opfern verbundene Übernahme dieses Postens habe die Einwirkung
des Statthalters beseitigt. DerMinister des Innern, welchemGrebmer aus der Zeit, inwelcher
er demAbgeordnetenhause angehörte, vorteilhaft bekannt sei, finde den Vorschlag des Statt-
halters vollkommen motiviert und beabsichtigt sonach, Grebmer Sr. k. u. k. apost. Majestät
für die Stelle des Landeshauptmannes in Vorschlag zu bringen.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einhellig einverstanden17.

XI. Der Minister des Innern bespricht den Vorschlag des Leiters der galizischen Statthalterei
wegen Besetzung der nach dem Metropoliten Litwinowicz erledigten Stelle eines Landmar-
schallstellvertreters in Galizien18.

stehenden Militärpolizeiwache angekündigt, Ava., JM., allg., Ktn. 3969, Nr. 2140/1869; darauf wurde die
Angelegenheit zwischen dem Justizministerium, demMinisterium für Landesverteidigung und dem Reichs-
kriegsministerium erörtert, siehe dazu Ava., JM., allg., Ktn. 3969, Nr. 3908, 5467, 6498 und 7266, alle ex
1869.

14 Auf Vortrag Giskras v. 22. 7. 1869 genehmigte Franz Josephmit Ah. E. v. 29. 7. 1869 die Aufstellung des fragli-
chenWachkorps,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2670/1869. Siehe dazu Bauer, Die historische Entwicklung
der Justizwache.

15 Zu Johann Hasslwanter sieheÖbl. 2: 205.
16 Zu Eduard v. Grebmer (auch: Eduard Grebmer v.Wolfsthurn) sieheÖbl. 2: 51.
17 Auf Vortrag Giskras v. 20. 7. 1869 wurde Eduard von Grebmer mit Ah. E. v. 22. 7. 1869 zum Landeshaupt-

mann in Tirol ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2624/1869.
18 Zu Spiridon Litwinowicz sieheWurzbach, Biographisches Lexikon des KaiserthumsOesterreich 15: 296.
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Nachdem keine Aussicht vorhanden, dass bis zum Zusammentritte des Landtages ein
neuer griechisch-katholischer Erzbischof bereits in Funktion sein werde, welcher auch in der
Würde eines Landmarschallstellvertreters der eigentliche successor natus des verstorbenen
Metropoliten Litwinowicz sein würde, hat Ritter v. Possinger von dem kaum anfechtbaren
Grundsatze ausgehend, dass die zweite Landtagswürde einemVertreter der ruthenischenNa-
tionalität zukomme, nach sorgfältiger Prüfung aller Persönlichkeiten, welche hierfür allen-
falls in Frage kommen könnten, den Oberlandesgerichtsrat Lawrowski als den einzigen mög-
lichen Kandidaten bezeichnet. Derselbe war bereits Mitglied des Landesausschusses, ist mit
der Geschäftsführung daselbst vertraut, der Regierung ergeben, genießt wegen der Ehren-
haftigkeit seines Charakters allgemeine Achtung, innerhalb der Partei der Ruthenen großen
Vertrauens und hält sich auch gegenüber den anderen Parteien innerhalb der Grenzen einer
gewissenZurückhaltung.Unter diesenUmständenbeabsichtigt derMinister des Innern, den
Oberlandesgerichtsrat Lawrowski Allerhöchstenorts für die Landmarschallstellvertretersstel-
le au. in Vorschlag zu bringen.

Der Ackerbauminister erklärt sich hiemit einverstanden, indem er bemerkt, dass er
die Kandidatur Lawrowskis als eine durch die Umstände gegebene mit Ritter v. Possinger
bereits mündlich besprochen habe.

Auch alle übrigen Stimmführer erklären sich mit dem Vorschlage des Ministers des In-
nern einverstanden19.
XII. Der Minister des Innern macht aufmerksam, dass es sich auch darum handeln werde,
über die Stellung des Landmarschalls Fürsten v. Sapieha noch vor Eröffnung des Landtages
ins Klare zu kommen20.

Ritter v. Possinger habe ganzmotiviert dies als eineNotwendigkeit hingestellt, nachdem
der Landmarschall in offiziellen Erklärungen namentlich gegenüber dem Landesausschusse
auf die eingebrachte Resignation und zwar in einer Weise hingewiesen habe, welche keinem
Zweifel darüber Raum gebe, dass Fürst Sapieha in Beziehung auf die Fortführung seines Am-
tes unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich imGegensatze mit seinen persönlichen Über-
zeugungen beziehungsweise mit dem Standpunkte der Regierung sich befinde21. Nach dem,
was Se. Majestät ihm (Minister des Innern) mitzuteilen die Gnade hatten, wisse nun der Mi-
nister des Innern, dass zufolge der Äußerungen des Fürsten Sapieha seine Resignation eigent-
lich als nicht eingegeben anzusehen wäre. Da jedoch der Landmarschall die Tatsache anders
aufzufassen scheine und die Konsequenzen, [] aus dieser verschiedenenAuffassung der Sach-
lage abgeleitet werde könnten, auf Seite der Regierung jedenfalls eine [] zu erhei[], glaube der
Minister des Innern Sr. Majestät die [] mündlich vortragen und die diesfälligen Ah. Intentio-
nen einholen zu sollen. Der Statthaltereileiter habe nämlich proponiert, dass aufgrund einer
Ah. Ermächtigung ein Schreiben an den Fürsten gerichtet werde mit dem Ersuchen um die
Äußerung, ob er fortan auf seiner Resignation bestehe. Eine solche Anfrage setze aber jeden-

19 Auf Vortrag Giskras v. 23. 7. 1869 wurde Julian Lawrowski mit Ah. E. v. 27. 7. 1869 zumLandmarschallstell-
vertreter in Galizien ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2683/1869.

20 Leon Sapieha hatte bei einer Audienz beim Kaiser am 28. 5. 1869 wegen der unbefriedigenden Entwicklung
in der Behandlung der galizischen Resolution seine Demission als Landmarschall erklärt, siehe dazu Pijaj,
Między polskim patriotyzmem, 256 f. mit ausführlichen Quellenangaben; vgl. weiters Bieberstein, Frei-
heit in der Unfreiheit, 88. Zu Leo Fürst Sapieha-Kadeński siehe Polski Słownik Biograficzny 35: 76–
81.

21 Die Demission Sapiehas war schnell publik geworden; u. a. berichtete die Neue Freie Presse v. 28. 5. 1869
von diesem Schritt.
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falls eine umständliche Kenntnis dessen voraus, was der Landmarschall geäußert habe, als Se.
Majestät ihm die Ah.Willensmeinung zu erkennen zu geben geruhten, die Resignation nicht
anzunehmen.

Der Ackerbauminister bemerkt, er habe sich veranlasst gefunden, dem Fürsten Sapie-
ha bei seiner letzten Anwesenheit in Lemberg seine Haltung in der Resignationssache nach
dem, was der Fürst von Sr. Majestät vernommen und was er hierauf erwidert habe, als ei-
ne nicht ganz korrekte zu bezeichnen. Fürst Sapieha entgegnete: „Ich bin ja noch Landmar-
schall“. Da nun die Ersetzung des Fürsten mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein und zu
mancherlei sehr unwillkommenen Komplikationen führen müsste, hielte er (Ackerbaumi-
nister) es für das Klügste, die Sache so zu lassen, wie sie sei. Würde Fürst Sapieha über seinen
Entschluss in der Sache offiziell interpelliert, so wäre die sichere Folge davon der alsbaldige
effektive Rücktritt des Fürsten, welchenman dann als einenMärtyrer seiner Überzeugungen
hinzustellen nicht ermangeln werde. Geschieht nichts, so werde dem Fürsten der bisherige
Nimbus und mit demselben die Möglichkeit eines entsprechenden Wirkens am Landtage
erhalten, welches in der Resolutionsfrage sehr entschieden, aber ebenso entschieden in der
Frage der Reichsratsbeschickung sein würde.

Auch der Ministerpräsident besorgt bei dem Charakter des Fürsten den von dem
Ackerbauminister angedeuteten sogleichen Erfolg der beabsichtigten amtlichen Interpella-
tion.

Der Finanzministermeint, dass die Situation insoferne keine []te sei, als Fürst Sapieha
nach durch Se. Majestät veranlasster Rückgängigmachung der Resignation diese in öffentli-
chen Erklärungen dennoch aufrechterhalten habe. Dies könne nur den Sinn haben, dass er
mit seinem Willen nicht mehr Landmarschall sei, und sind seine Erklärungen auch in die-
sem Sinne interpretiert und zu Agitationen benützt worden. Das könnte wohl unmöglich so
bleiben und müsste der Fürst veranlasst werden, zu erklären, dass er sein Demissionsgesuch
zurückgezogen habe.

DerMinisterpräsidentmeint, dass es vielleicht doch der persönlichenEinwirkung des
Ackerbauministers gelingen dürfte, demFürsten Sapieha nahezulegen, dass er die Sache nicht
auf die Spitze treibe. Erwäre daher dafür, dass derAckerbauminister sich zuvor in diesem Sin-
ne mit dem Fürsten in das Einvernehmen setze, dessen Ergebnis vor einer weiteren Schluss-
fassung in der Sache abzuwarten wäre.

Der Ackerbauminister erklärt sich hiezu bereit, obwohl mit geringer Hoffnung auf
Erfolg angesichts der dem Fürsten nahestehenden Einflüsse gegenteiliger Richtung.

Hiemit wird die weitere Diskussion über diese Frage vorläufig sistiert22.

XIII. Über die Mitteilung des Ministers des Innern, dass der Justizminister die Übernah-
me der Kosten für die Drucklegung der Geschworenenlisten auf den Etat des Ministeriums
des Innern in Anspruch genommen habe, einigt sich die Konferenz dahin, diese Frage später
und zwar in Gegenwart des Justizministers in Erörterung ziehen zu wollen. Mit Rücksicht

22 Mit Schreiben v. 25. 7. 1869 ersuchte Potocki Sapieha, auf seinemLandmarschallposten zu verbleiben, zit. nach
Pijaj, Między polskim patriotyzmem, 257, Anm. 665. Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 7. 8. 1869/
IX.
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hierauf wird der Minister des Innern die Bestreitung dieser Kosten mit dem Vorbehalt der
Austragung der Frage, welchen Etat sie definitiv zu treffen hätten, auf Rechnung des Auf-
wandes der politischen Verwaltung verfügen23.
Wien, am 19. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Juli 1869.
Franz Joseph.

Nr. 244 Ministerrat, Wien, 22. Juli 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 22. 7.), Plener 29. 7., Potocki 30. 7.,
Giskra 30. 7., Brestel (BdE. fehlt); außerdem anw.Waser, Rohrau; abw. Hasner, Herbst, Berger.
I. Termin für die Einberufung der Landtage. II. Zulassung der projektierten Genossenschaft
„Hort“ als nicht politischer Verein. III. Übergang der Agenden in Militärstiftungssachen
und Angelegenheiten der Militärstiftungsplätze vom Ministerium des Innern und der Militär-
stiftungsfondssachen vomUnterrichtsministerium an dasMinisterium für Landesverteidigung
und öffentliche Sicherheit. IV. Genehmigung der Geschäftsordnung für das Reichsgericht.

KZ. 2572 –MRZ. 84
Protokoll des zu Wien am 22. Juli 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I.DerMinister des Innernbringt die Frage zur Sprache, zuwelchemZeitpunkte dieLandta-
ge einzuberufen wären. In Gemäßheit früherer Konferenzbeschlüsse wäre hiefür der Anfang
des Monates September in das Auge zu fassen1.

Es machen sich aber in einigen Ländern Stimmen geltend, welche einer späteren Einbe-
rufung der Landtage dasWort führen. Namentlich sei in Böhmen undMähren auf die Groß-
grundbesitzer Rücksicht zu nehmen, welchen die Jagdzeit die Absentierung vom Hause zu
Anfang September im hohen Grade unerwünscht kommen würde. Unter diesen Umstän-
den wäre kaumAussicht vorhanden, dass die Landtage in Böhmen undMähren vor dem 20.
September beschlussfähig sein würden, undwürden ebendort Lücken imGroßgrundbesitze
sich unliebsam fühlbarmachen. InDalmatien sei es wegen derWeinlese geradezu unmöglich,
den Landtag vor dem 1.Oktober einzuberufen. Bei dieser Sachlage schiene es sich demMinis-
ter des Innern zu empfehlen, die Landtage nach Maßgabe der Verhältnisse zu verschiedenen
Zeitpunkten einzuberufen. Festgehalten müsste jedoch daran werden, dass die Session der
Landtage sich keinesfalls über das letzte Viertel desMonates Oktober hinaus[], [] der Reichs-
rat zu Anfang November zusammentreten müsse, um das Budget noch vor Eintritt des neu-
en Jahres erledigen zu können. Es sei dies unbedingt notwendig, um aus den provisorischen
Steuerbewilligungen endlich herauszukommen und zu erzielen, dass das Finanzgesetz schon
zu Beginn des betreffenden Verwaltungsjahres votiert sei.

23 Mit Schreiben v. 3. 6. 1869 an Herbst war Giskra der Meinung, dass die Kosten für die Geschworenenlisten
vom Justizministerium zu tragen wären, worauf Herbst in seinem Antwortschreiben (K.) v. 9. 6. 1869 die
Meinung vertrat, dass dies die Pflicht der Gemeinden wäre, alles in Ava., JM., allg. 919, Nr. 6893/1869.
Auf eine erneute diesbezügliche Anfrage Giskras v. 11. 6. 1869 beharrte Herbst auf seinem Standpunkt, Ava.,
JM., allg. 919, Nr. 7269/1869.Unter den Beständen desHhsta., Kab. Kanzlei konnte kein Hinweis auf eine
neuerliche Behandlung dieses Gegenstandes imMinisterrat gefunden werden.

1 Das diese Angelegenheit behandelndeMRProt. II v. 2. 7. 1868/I ist nicht mehr vorhanden.
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Mit Rücksicht hierauf würde er sonach glauben, dass die langen Landtage, das ist, die-
jenigen, welche ein größeres Material aufzuarbeiten haben, wie der galizische und niederös-
terreichische, schon zum 9. September, die kurzen Landtage, das ist solche, für welche die
Veranlassung zu einem längeren Tagen nicht vorliegt oder deren frühere Einberufung beson-
derer Verhältnisse wegen nicht gewünscht wird, zum 20. September einberufen würden. Ei-
ne Ausnahme hätte nur bezüglich des dalmatinischen Landtages einzutreten, welcher erst
zu Anfang Oktober zu eröffnen wäre. Der Schluss würde zum 20. Oktober für alle zu erfol-
gen haben, unbeschadet einer Verlängerung der Session um einige Tage für einen oder den
anderen der Landtage, welcher dies aus rücksichtswürdigen Gründen etwa wünschen soll-
te. In dieser Weise würde auch ein angemessener Zwischenraum gegeben sein zwischen dem
Schluss der Landtage und derWiedereröffnung desReichsrates, die zwischen dem 10. und 12.
Oktober [sic!]??? erfolgenwürde. Erwürde sonach, soweit nicht bereits zureichendeAnhalts-
punkte für die Terminsbestimmung vorliegen, wie dies für Böhmen,Mähren undDalmatien
der Fall ist, mit den Landesausschüssen das Einvernehmen pflegen, welcher der beiden Ein-
berufungstermine für den betreffenden Landtag mehr konvenieren würde. Die Publikation
würde nach der bisherigen Gepflogenheit zwar gleichzeitig, jedoch in der Weise zu gesche-
hen haben, dass mehrere Ah. Patente und zwar je eines für die Landtage mit dem gleichen
Einberufungstermine verlautbart werden.

DerMinisterpräsident erklärt sich vollkommeneinverstandendamit, dass hinsichtlich
der Einberufung der Landtage nachMaßgabe der besonderen Verhältnisse vorgegangen wer-
de. Es würde auch sicherlich gut aufgenommen werden, wenn von der schablonenhaften Be-
handlung dieser Frage abgesehen würde. Die Unterscheidung zwischen langen und kurzen
Landtagen scheine daher auch ihm ganz zweckmäßig zu sein. In Bezug auf die endgiltige Fi-
xierung des Einberufungstermines hält der Ministerpräsident für angezeigt, die Äußerung
der Landeshauptmänner einzuholen, welche hiezu zunächst berufen erscheinen. Denselben
wäre seines Erachtens zu sagen, dass ihnen freistehe, den Schluss derLandtagssession zum letz-
ten Drittel des Monates Oktober als feststehend angenommen, den Einberufungstermin zu
bezeichnen, welcher sich innerhalb des Zeitraumes vom 9. September bis 20. Oktober unter
den gegebenen Verhältnissen als für den betreffenden Landtag als der geeignetste darstellt.

Der Minister des Innern stimmt dem bei. Ebenso der Handelsminister und der Fi-
nanzminister, welcher in Bezug auf die vomMinister des Innern betonte, auch von ihm (Fi-
nanzminister) anerkannte Notwendigkeit der rechtzeitigen reichsrätlichen Feststellung des
Finanzgesetzes bemerkt, dass dies jedenfalls voraussetze, dass das Budget sogleich bei Beginn
der Reichsratssession eingebracht und mit anderen Regierungsvorlagen zugewartet werde,
damit sich der Reichsrate den Budgetverhandlungen sofort mit der entsprechenden Intensi-
vität widmen könne.

Der Ackerbauminister ist gleichfalls mit dem proponierten Vorgange einverstanden,
zumal dem galizischen Landtage hiedurch dieMöglichkeit einer längeren Session gewahrt ist,
welche zur Erledigung der vielen und wichtigen, namentlich inneren Angelegenheiten, mit
welchen er sich zu beschäftigen haben wird, unbedingt notwendig erscheint2.

2 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 14. 8. 1869/II.
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II. Der Minister des Innern referiert über die Angelegenheit der Bildung einer Genossen-
schaft unter demNamen „Hort“ inWien, nachdem sich inHinsicht über die Frage, ob diese
Genossenschaft als ein politischerVerein anzusehen sei, eineMeinungsdifferenz zwischen der
niederösterreichischen Statthalterei und demMinisterium des Innern ergeben habe3.

Laut § 1 des Statutenentwurfes soll die Genossenschaft „Hort“ den Zweck haben, „auf
Grundlage einer leitenden und gestaltenden Idee die großen Lebensfragen, welche unsere
Zeit bewegen, vor allem die religiösen, sittlichen und sozialen Fragen wissenschaftlich zu er-
örternunddie so erkannteund festgestellteWahrheit gleichpraktisch auf dasLeben anzuwen-
den und dasselbe darnach zu gestalten, um auf diesemWege nicht allein das allgemeine Übel,
an welchem die Menschheit leidet und welches allgemein Verderben droht, zu bekämpfen
und das Heil der Zeit herbeizuführen, sondern damit auch zugleich einen festen Punkt bie-
ten, um welchen alle miteinander streitenden Richtungen und Parteien sich vereinigen und
an welchem alle Rat- und Hilfesuchenden sich anschließen können“. Der Leiter der nieder-
österreichischen Statthalterei hat in diesem Programme die Merkmale eines politischen Ver-
eines gefunden, infolgedessen die Projektanten desselben noch den Beisatz aufnahmen, dass
die Tagespolitik gänzlich ausgeschlossen zu bleiben habe4. Allein auch dieser Beisatz schien
der niederösterreichischen Statthalterei als nicht genügend, um von der früheren Erklärung
dieser Genossenschaft als politischer Verein abzusehen. Infolgedessen wurde an das Minis-
terium des Innern rekurriert, dessen Gremium sich im gegenteiligen Sinne dahin ausgespro-
chen habe, dass der Verein als ein politischer nicht angesehen werden könne. Der Minister
des Innern sei nun hiemit nicht einverstanden, indem er der Ansicht des Leiters der nieder-
österreichischen Statthalterei aus dem Grunde beistimmen müsse, weil, wenn auch in dem
Programme die wissenschaftliche Behandlung der bezeichneten Fragen als Zweck der Genos-
senschaft hingestellt werde, die Behandlung der sozialen Frage unter allen Umständen das
Gebiet der Politik notwendig berühren müsse. Zudem finde dieser Programmpunkt in dem
weiteren Satze, „wornach die festgestellte Wahrheit sogleich praktisch auf das Leben ange-
wendet und dasselbe darnach gestaltet werden soll“, eine Ergänzung, welche keinem Zweifel
darüber Raum gebe, dass es sich um politische Zwecke handle. Er gedenke daher die Ent-
scheidung des Statthaltereileiters aufrecht zu erhalten und die Genossenschaft als politischen
Verein zu erklären.

Der Ministerrat ist hiemit einhellig einverstanden5.

III. Sektionsrat v. Rohrau referiert im Auftrage des Ministerpräsidenten über den Über-
gang jener Angelegenheiten in denWirkungskreis des Ministeriums für Landesverteidigung
und öffentliche Sicherheit, welche sich auf Stiftungsplätze in den Militärbildungsanstalten

3 Alexander Rainer hatte mit Schreiben v. 26. 6. 1869 das Innenministerium um die Zulassung des Vereines
„Hort“ ersucht. Der zuständige Referent sprach sich in seinem Gutachten v. 19. 7. 1869 für die Qualifizierung
als nicht politischer Verein aus. DieWiener Polizeidirektion hatte aber mit Schreiben v. 17. 7. 1869 an Giskra
den Verein als einen politischen bezeichnet, alles inAva., IM., Präs. 2970/1869.

4 Der entsprechende Vorakt Ava., IM., Präs. 2686/1869 ist nicht mehr erhalten.
5 Der in Anm. 3 zit. Akt ist mit einem Randvermerk Giskras versehen, dass nach dem Ministerratsbeschluss

der Verein als ein politischer anzusehen sei; ein weiterer Randvermerk hält fest Der Herr Statthaltereileiter
erhielt die Weisung am 22. d. M. von Sr. Exzellenz im kurzen Wege und hat das Nötige verfügt. Wien
23. 7. 1869. Fortsetzung desGegenstandes inMR. v. 11. 10. 1869/XII (nicht vorhanden).Mit Schreiben v. 24. 9.
1869 informierte die niederösterreichische Statthalterei Giskra, dass das Innenministerium nach Änderung
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beziehen und bisher imMinisterium des Innern als oberster Stiftungsbehörde und soweit es
die Fonds für die Staatsstiftungsplätze in denMilitärbildungsanstalten betrifft, imMinisteri-
um für Kultus und Unterricht behandelt worden sind6.

Der Minister des Innern habe sich damit einverstanden erklärt, dass die betreffenden
Agenden des Ministeriums des Innern an das Ministerium für Landesverteidigung sofort
übergehen, nachdem sie ihrer Natur nach in denWirkungskreis des letztgenanntenMiniste-
riums gehören und keinGrund vorhanden ist, die definitive Feststellung desWirkungskreises
desMinisteriums für Landesverteidigung abzuwarten,mitwelcher die Lösung dieser Frage in
Verbindung gebracht werden sollte, nachdem der Feststellung dieses Wirkungskreises noch
länger dauernde Erfahrungen über den wesentlich von der Durchführung des Wehrgesetzes
bedingten Umfang seiner Aktion vorauszugehen haben werde. Was die Frage der Fonds für
die Staatsstiftungsplätze beziehungsweise das Erfordernis für diese letzteren betreffe, habe
der Minister für Kultus und Unterricht, in dessen Budget die betreffenden Summen bisher
eingestellt waren, die Ausscheidung derselben aus seinemBudget bereits im vorigen Jahre im
Ministerrate [].Mit Rücksicht auf diemit demMinister des Innern damals noch nicht erzielt
gewesene Einigung in Hinsicht auf die künftige Behandlung der auf diese Militärstiftplätze
bezüglichen Agenden habe der Ministerrat unterm 28. Juli 1868 beschlossen, dass pro 1869
noch der Status quo aufrecht zu erhalten wäre7. Nachdem jedoch gegenwärtig hinsichtlich
des Überganges dieser Agenden in das Ressort des Landesverteidigungsministeriums die Zu-
stimmung des Ministers des Innern vorliege, erscheine es konsequent, auch das betreffende
Erfordernis in das Budget des Ministeriums für Landesverteidigung und öffentliche Sicher-
heit zu übernehmen. Nachdem sich hiemit sowohl der Reichskriegsminister als der Minister
für Kultus und Unterricht einverstanden erklärten, handle es sich mit Rücksicht auf den
oben erwähnten Ministerratsbeschluss zunächst noch um die Zustimmung des Ministerra-
tes, welche der Erstattung des diesfälligen au. Vortrages vorauszugehen hätte und welche der
Ministerpräsident sich erbitte.

DerMinisterrat erklärte sich einhellig einverstanden, dass die oben angedeuteten Agen-
den sofort vomMinisterium des Innern in denWirkungskreis des Ministeriums für Landes-
verteidigung und öffentliche Sicherheit übergehen und dass im Voranschlage pro 1870 das
bisher im Budget des Ministeriums für Kultus und Unterricht bedeckte einschlägige Erfor-
dernis im Präliminare des Ministeriums für Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit
eingestellt werde8.

IV. Sektionschef Ritter v. Waser referiert im Auftrage des Justizministers über die Ge-
schäftsordnung für das Reichsgericht, welches diese in Gemäßheit des § 10 des Gesetzes vom
18. April 1869 (RGBl. Nr. 44) beschlossen und mit dem Ersuchen um die Erwirkung der

der Statuten erneut um Zulassung seines Vereines als eines nicht politischen angesucht habe. Mit Schreiben
(K.) v. 15. 10. 1869 informierte Giskra die Statthalterei, dass nach Ministerratsbeschluss v. 11. 10. 1869 dieses
Ansuchen positiv zu behandeln sei, alles inAva., IM., Präs. 3943/1869.

6 Zur Kompetenz der Behörden in Stiftungssachen allgemein sieheMayerhofer – Pace, Handbuch 5: 186–
189.

7 MR. II v. 22. 7. 1868/VII (nicht mehr vorhanden).
8 AufVortrag Taaffes v. 24. 7. 1869 entschied Franz Josephmit Ah. E. v. 28. 7. 1869 im Sinne desMinisterratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, 2702/1869. Siehe dazuMayerhofer –Pace, Handbuch 5: 189, Anm. 1.
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Ah. Genehmigung und sohinigen Verlautbarung derselben im Reichsgesetzblatte mittelst ei-
ner an demPublikationstage inKraft tretendenVerordnung desGesamtministeriums an den
Ministerpräsident geleitet habe9.

Diese Publikation derGeschäftsordnung imReichsgesetzblattewurde sich vomReichs-
gerichte unter Hinweisung auf die Notwendigkeit der Kenntnis mehrerer Bestimmungen
derselben für das Publikum und für die Behörden und zwar mit tunlichster Beschleunigung
erbeten,weil die ersteQuartalssitzung desReichsgerichtes für den 1.Oktober d. J. inAussicht
genommen sei. DerMinisterpräsident habe die Vorlage des Reichsgerichtes dem Justizminis-
ter mitgeteilt, welcher ihm (Sektionschef v. Waser) seine Ansichten hierüber behufs der Vor-
tragserstattung imMinisterrate bekannt gegeben habe10.Was die Publikation der (Ah. geneh-
migten) Geschäftsordnung mittelst einer Verordnung des Gesamtministeriums im Reichs-
gesetzblatte betreffe, so fände der Justizminister keinen Anstand dagegen, nachdem das Ge-
samtministerium mit dem Vollzuge des Gesetzes vom 18. April 1869 über die Organisation
des Reichsgerichtes, das Verfahren vor demselben und die Vollziehung seiner Erkenntnisse
beauftragt sei (§ 42 eben dieses Gesetzes) und weil in der Tat mehrere Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung für das Publikum beziehungsweise für die die Aktion des Reichsgerichtes in
Anspruch nehmenden Parteien und Behörden vonWichtigkeit seien, die Verlautbarung der-
selben daher im Interesse des Publikums selbst gelegen erscheine. Dahin gehören die Bestim-
mungen des § 9 (Beibringung einer Abschrift der Eingabe um ein Erkenntnis), § 10 (Zuferti-
gung der Abschrift der Eingabe an die Gegenpartei behufs der Einbringung derGegenschrift
binnen 14 Tagen), § 14 (Wiederaufnahme des Verfahrens) usf.

Der Minister des Innern bemerkt, dass ihm gegen die Publikation einer zu kontrasi-
gnierenden Verordnung mit Rücksicht auf das Gesetz vom 10. Juni 1869 (RGBl. Nr. 113)
über die Einrichtung des Reichsgesetzblattes Bedenken obzuwalten scheinen, zumal die Ge-
schäftsordnung des Reichsgerichtes mit Rücksicht auf die diesem letzteren gesetzlich zuge-
standene Autonomie seines Erachtens überhaupt den Gegenstand einer []ung nicht bilden
könne, für welche das Ministerium die Verantwortung zu übernehmen []. Jedenfalls müsste
das Meritorische der betreffenden Bestimmungen eindringlich zuvor erwogen werden.

Der Finanzminister würde gegen die Kundmachung der Geschäftsordnung nach er-
folgter Ah. Genehmigung gar keinen Anstand haben. Die betreffende Verordnung des Mi-
nisteriums würde einfach zu sagen haben, dass Se. k. u. k. apost. Majestät die nachstehende
Geschäftsordnung zu genehmigen geruht haben. Diese Formwürde er für ebenso korrekt als
unbedenklich halten. Auch der Handelsminister hätte gegen eine in dieser Form erlassene
Verordnung keine Bedenken.

Sektionschef v. Waser macht aufmerksam, dass Einwendungen gegen die Zulässig-
keit einer solchen Ministerialverordnung wohl nur vom Standpunkte der Autonomie des
Reichsgerichtes berechtigt erhoben werden könnten. Diese Rücksicht auf die Autonomie
des Reichsgerichtes entfalle aber, nachdem dieses selbst ersucht habe, dass die Verordnung
des Gesamtministeriums die Ah. genehmigte Geschäftsordnung publizieren werde.

9 Zur Entstehung des Reichsgerichtes siehe MR. v. 23. 4. 1869/III, Anm. 6. Schreiben Krauß’ an Taaffe v. 6. 7.
1869, Ava., JM., RG. 120, Fasz. I, Reg. Nr. 3, RG. 16/1869; anbei einige stark korrigierte Entwürfe der
Geschäftsordnung.

10 Schreiben (Abschrift) des Justizministers anTaaffe v. 21. 7. 1869mit denBedenken zumEntwurf derGeschäfts-
ordnung, die identisch sind mit dem, wasWaser im Folgenden imMinisterrat vorträgt,Ava., JM., RG. 56/
1869.
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DerMinisterpräsidentbemerkt, dass es ihmnotwendig erscheine, vorderweiterenDis-
kussion der Frage über die Art und Weise der Publikation der fraglichen Geschäftsordnung
den Inhalt derselben meritorisch zu würdigen, nachdem das von dem Minister des Innern
betonte Bedenken dagegen, dass durch die Publikation mittelst einer Verordnung gleichsam
die Übereinstimmung des Ministeriums mit dem Operate des Reichsgerichtes manifestiert
würde, wesentlich durch das Meritum der betreffenden Bestimmungen bedingt sei.

Über Einladung des Ministerpräsidenten bringt daher Sektionschef v. Waser die vor-
gelegte abschriftlich beiliegendeGeschäftsordnunga vollinhaltlich zurVerlesung.DieAnsich-
ten des Justizministers darüber betreffend, bemerkt Sektionschef v. Waser, dass, nachdem
[] des Gesetzes vom 18. April 1869 dem Reichgerichte das Recht einräume, sich seine Ge-
schäftsordnung selbst zu entwerfen und dieselbe durch den Ministerrat Sr. Majestät zur Ah.
Genehmigung vorzulegen11, der Standpunkt der Regierung in Absicht auf die Prüfung der
vorgelegtenGeschäftsordnungnur der sein könne, zu untersuchen, obund inwieferne die Be-
stimmungenderGeschäftsordnungdemStaatsgrundgesetze über dasReichsgericht unddem
Gesetze vom18.April d. J. widerstreiten undob vondiesemGesichtspunkte aus demAntrage
auf Ah. GenehmigungHindernisse entgegenstehen. Diesen prinzipiellen Standpunkt festge-
halten, glaube der Justizminister, dass der § 16 der fraglichenGeschäftsordnung Bedenken zu
erregen geeignet erscheine, weil nach diesemParagrafe der Referent berechtigt werden soll, ei-
ne Eingabewegen Formgebrechen insbesondere wegenMangels derUnterschrift eines Advo-
katen zum Zwecke der Verbesserung zurückzustellen. Nach § 20 des oben zitierten Gesetzes
über das Verfahren vor demReichsgerichte habe nun über die Vorfrage, ob einAntrag wegen
Abganges der formellen gesetzlichen Erfordernisse als zur Behandlung nicht geeignet zurück-
zuweisen sei, das Reichsgericht in nicht öffentlicher Sitzung zu entscheiden. Das Reichsge-
richt mochte bei Abfassung des § 16 der Geschäftsordnung auf den Unterschied der Worte
„zurückstellen“ und „zurückweisen“ Bedacht genommen haben. Allein, wenn jede formwid-
rige Eingabe ohne Unterschied der Beschaffenheit des Formgebrechens vom Referenten zur
Verbesserung zurückgestellt werden dürfe, so werde hiedurch im Falle der wirklich erfolgten
Verbesserung die Kompetenz des Reichsgerichtes und dessen Recht, gewisse Eingaben a li-
mine zurückzuweisen, umgangen. Dies könne umso weniger zulässig sein, als das Gesetz den
Unterschied zwischen vorläufiger Zurückstellung (zum Zwecke der Verbesserung) und Zu-
rückweisung nicht kenne.

Der § 16 der Geschäftsordnung widerstreite in seiner gegenwärtigen Fassung aber auch
in einer anderen Richtung demGesetze vom 18. April l. J. Würde nämlich eine formwidrige
Eingabe in tempore bei demReichsgerichte eingebracht undwürde dieselbe vomReferenten
im Namen des Reichsgerichtes (§ 15 der Geschäftsordnung) zur Verbesserung des gerügten
Gebrechens zurückgestellt werden dürfen, würde diese Weisung in vielen Fällen zur Erwei-
terung der in §§ 12 und 17 des Gesetzes normierten Fristen führen, obgleich der § 18 dieses
Gesetzes die in den §§ 12 und 17 festgesetzten Fristen als unerstreckbare erklärt und die Wie-
dereinsetzung wegen Versäumung einer dieser Fristen ausschließt.Wahrscheinlich habe man
bei Abfassung des § 16 der Geschäftsordnung die zwei Fälle im Auge gehabt, wenn a) der
Eingabe die durch die Geschäftsordnung geforderte Abschrift und b) wenn der Eingabe die
durch dasGesetz geforderte Fertigung von Seite einesAdvokatenmangle. Für diese Fälle woll-

a Liegt dem Originalprotokoll bei.

11 § 11.
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te man offenbar durch die Zurückstellung verhindern, dass die Partei nicht genötigt werde,
einewegen eines Formgebrechens zurückgewiesene Eingabe zu erneuern.Allein, diese beiden
Fälle können insoferne nicht gleichgestellt werden, als es sich im Falle ad a) um denNachtrag
eines durch die Geschäftsordnung vorgezeichneten Erfordernisses handle, wogegen im Fal-
le ad b) ein durch das Gesetz vorgeschriebenes Erfordernis fehle. Es dürfte sich nun kaum
rechtfertigen lassen, den § 16 nur durch jene Fälle zu beschränken, in welchen der eingebrach-
te Antrag sich offenbar (§ 11 der Geschäftsordnung) zur Zurückweisung eigne, weil gerade
hierüber nicht der Referent, sondern nur das Gericht zu entscheiden nach dem Gesetze be-
rufen sei.

Ein weiteres, jedoch minder wesentliches Bedenken ergebe sich gegen die Zitation des
§ 5 der Geschäftsordnung im § 23 derselben, welcher das Erfordernis der nach § 29 des Ge-
setzes vom 18. April 1869 für die Erkenntnisse des Reichsgerichtes notwendigen absoluten
Stimmenmehrheit auf alle Beschlüsse des Reichsgerichtes ausdehne.Wenn nun in diesem Pa-
ragrafe der § 5 der Geschäftsordnung zitiert werde, so wollte damit wahrscheinlich auf das
dort normierte Stimmenerfordernis bei der Wahl der Referenten als auf eine zulässige Aus-
nahme von der allgemeinen Regel des § 23 hingewiesen werden, was jedoch durch diese Zi-
tation insoferne nicht ganz klar sei, als der zitierte § 5 eben nur von der Wahl der Referenten
handle und der Akt der Wahl an sich kein Beschluss des Reichsgerichtes in der Sphäre seiner
Wirksamkeit sei.

Außer diesen beidenPunktenhätte der Justizminister keineBedenken, daher er derMei-
nung wäre, dass die Geschäftsordnung zunächst demReichsgerichte []dierung dieser beiden
Punkte zurückzustellen wäre.

Was die Frage betrifft, von welchem Standpunkte aus die Prüfung undWürdigung der
vorliegenden Geschäftsordnung zu geschehen hätte, meint der Minister des Innern, dass
es sich nicht bloß nach dem vom Sektionschef v. Waser vertretenen Antrage des Justizmi-
nisters um die Beanständung der in dem Vortrage des Sektionschefs v. Waser bezeichneten
Bestimmungen handeln könne, welche mit den organischen Gesetzen für das Reichsgericht
nicht im Einklange stehen. Seiner Ansicht nachmüsste noch eine Reihe anderer Bestimmun-
gen dieses im ganzen nichts weniger als gelungenen Operates beanständet werden, welche in
Folge einer sichtlichen Verkennung des Geistes jener Gesetze, auf Grund welcher das Reichs-
gericht in das Leben gerufen wurde, teils den Charakter des Reichsgerichtes als einer vorwie-
gend politischen Institution wesentlich alterieren, teils den Anforderungen der juristischen
Wissenschaft und Praxis sowenig entsprechen, dass die Frage voll berechtigt erscheine, ob die
Regierung ein höheres Interesse an der strikten Aufrechthaltung der Autonomie des Reichs-
gerichtes als daran habe, dass die von ihr geschaffene Institution nicht unter Umständen in
Aktion trete, welche geeignet wären, ihren Kredit und ihre Bedeutung in den fachmännisch-
juristischenund inweiterenKreisen von vorneherein auf das empfindlichste zu schmälern. Er
für seine Person wenigstens würde vermöge seiner Erfahrungen auf dem Gebiete der prakti-
schen Rechtspflege die Solidarität bezüglich des Zustandekommens einer Reihe von Bestim-
mungen dieser Geschäftsordnung auf das entschiedenste ablehnenmüssen. DerMinister des
Innernweiset in dieser Beziehung auf den § 13 hin, welcher die Einbringung einerReplik und
Duplik zulasse und damit über die Grenzen des im mündlichen Verfahren behufs der Infor-
mation gestattlichen Schriftenwechsels hinaus [] das mit dem Gesetze vom 18. April vorge-
schriebene mündliche Verfahren auf indirektem Wege [] und im offenbaren Widerspruche
mit dem Geiste des Gesetzes eine langwierige [] Prozedur anbahne. In einer anderen Rich-
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tung schiene ihm die Bestimmung der zweiten Alinea des § 14, wornach der Referent auch
von Amts wegen die Trennung des Verfahrens über die Zulässigkeit der Wiederaufnahme
des Verfahrens mit der Hauptfrage anordnen könne, zunächst wegen der ungerechtfertigten
Erweiterung der Befugnisse des Referenten bedenklich. Ein weiteres wesentliches Bedenken
würde er gegen den § 19 finden, wornach eine anberaumte Verhandlung nur auf übereinstim-
mendes Ansuchen beider Parteien auf eine andere Sitzungsperiode verschoben werden kön-
ne, zumal dadurch geradezu von einer Partei ein Recht gegen das Reichsgericht erlangt wer-
denwürde, welches nach dieser Fassung des § 19 die Verhandlung infolge eigenen Beschlusses
zu prorogieren nicht berechtiget erscheine.

In der hierauf folgenden Diskussion wird von allen Stimmführern zugestanden, dass
die vorliegende Geschäftsordnung vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit in der Tat sehr
viel zu wünschen übrig lasse. Der Utilitätsstandpunkt sei aber nicht der entscheidende für
die Regierung. Nachdem das Reichsgericht innerhalb der ihm gesetzlich eingeräumten Au-
tonomie vorgegangen sei, habe dieRegierungnur daran Interesse, dass die autonomgefassten
Beschlüsse des Reichsgerichtes demGesetze nicht widersprechen. Zu erwägen, ob und inwie-
weit mit der Geschäftsordnung den Anforderungen der Zweckmäßigkeit genügt werde, sei
Sache des Reichsgerichtes, welches der Öffentlichkeit gegenüber hiefür die Verantwortung
auch allein auf sich zu nehmen haben werde. Die Majorität der Konferenz (vier Stimmen ge-
gen eine Stimme des Ministers des Innern) einigte sich sonach in der Ansicht, dass von dem
von Seite des Justizministers angedeuteten prinzipiellen Gesichtspunkte ausgegangen werde,
wofür auch die von Sektionschef v. Waser angedeutete Rücksicht zu sprechen scheine, dass
das Ministerium darauf gefasst sein müsste, vom Reichsgericht auf das Gesetz gewiesen zu
werden, wenn es über die ihm [] dasselbe gezogenen Grenzen [] in die Beschlüsse des [] aus
Zweckmäßigkeitsrücksichten amendierend eingreifen wollte.

DerMinisterpräsidentbemerkt, dass es übrigens innerhalbdieses Prinzipes einenAus-
weg gebe, umdemReichsgerichte auch die neuerliche Erwägung der Bedenken desMinisters
des Innern, welche ihm vomOpportunitätsstandpunkte sehr begründet erscheinen, nahe zu
legen. Seines Erachtens wären dem Reichsgerichte in Gemäßheit des gefassten Beschlusses
in geeigneter Form zu eröffnen, dass das Ministerium, ausgehend von dem angenommenen
prinzipiellen Standpunkte aus den von dem Sektionschef v. Waser geltend gemachten Grün-
den Bedenken tragen müsse, den § 16 in seiner dermaligen Fassung zur Ah. Genehmigung
vorzulegen, wornach eine Änderung desselben im Sinne des Gesetzes als conditio sine qua
non hingestellt erscheinen würde. Hieran aber könnte – eine vorsichtige Formulierung vor-
ausgesetzt, welche infolge desDissensesmit demReichsgerichte anlässlich der Personalfragen
und der hiedurch herbeigeführten Verstimmung in diesem Gremium sich sehr empfehlen
würde – angefügt werden, dass der Ministerrat nach erfolgter Änderung des § 16 für die Ge-
schäftsordnung die Ah. Genehmigung einzuholen bereit sei, obwohl er sich nicht verhehlen
könne, dass auch noch bezüglich anderer Punkte derselben eine Änderung ihm wünschens-
wert zu sein schiene, worauf das Reichsgericht behufs der geeigneten Erwägung aufmerksam
zu machen der Ministerrat nicht unterlassen zu sollen erachte.

Der Minister des Innern konformiert sich diesem Antrage, welchem auch alle übrigen
Stimmführer beitreten. In Betreff der Frage, welche Punkte in dieser Weise der neuerlichen
Erwägung des Reichsgerichtes anheim zu geben wären, wird sich nach längerer Diskussion
über die vomMinister des Innern angeregtenBedenken infolge der diesfälligenAufklärungen
des Sektionschefs v.Waser dahin geeinigt, dass sich in dieser Beziehung auf den vom Sektions-
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chef v. Waser angedeuteten formellen Anstand [] und nach dem Antrage des Ministers des
Innern auf [] Bedenkenwegen Erweiterung derMachtsphäre des Referenten [], dann auf das
Bedenken gegen die vorliegende die Vertagung der Versammlung durch das Reichsgericht
ausschließenden Fassung des § 19 zu beschränken wäre.

InBeziehung auf den letzterenPunkt glaubt Sektionschef v.Waser nochbemerken zu
sollen, dass, nachdem das Gesetz vom 18. April (§ 26) demReichsgerichte zur Pflicht mache,
von Amts wegen für die vollständige Erörterung des Sachverhaltes zu sorgen, aus dieser Ge-
schäftsordnung keinRecht der Parteien abgeleitetwerden könne, auf die Fortsetzung derVer-
handlung gegen denWillen des Gerichtes dringen zu können. Sektionschef v.Waser bemerkt
weiters, dass dasReichsgericht im § 29 derGeschäftsordnung beschlossen habe, dass hinsicht-
lich der Vorladung der Zeugen und Sachverständigen die für die k. k. Gerichte bestehenden
gesetzlichen Anordnungen Anwendung zu finden haben. Infolgedessen sei die Bitte gestellt
worden, den Zeugen und Sachverständigen auf Rechnung des allgemeinen Kredites, der für
das Reichsgericht angewiesen werde, Gebühren zahlbar anweisen zu dürfen. Wenn es nun
auch im Allgemeinen wünschenswert wäre, dass das Reichsgericht sich weniger mit den Ge-
richten parifizieren und sich mehr in den Formen einer politischen Körperschaft bewegen
würde, so könne doch, da einmal der diesfällige Beschluss des Reichsgerichtes vorliege, gegen
die sich daraus ergebende Konsequenz hinsichtlich der Gebühren für Zeugen, Sachverstän-
dige und Dolmetscher ein Anstand füglich nicht erhoben werden. Er würde daher glauben,
dass die betreffenden Gebühren vom Reichsgerichte auf Rechnung des nach Maßgabe des
diesfälligen Erfordernisses zu erhöhenden Amtspauschales zu erfolgen wären.

Nachdem der Ministerpräsident und der Minister des Innern gegen diesen Modus aus
demGrunde Bedenken erhoben hatten, weil es sich im Interesse der Sparsamkeit nicht bean-
zeige, derart variable Auslagen auf das Amtspauschale zu übernehmen, wurde beschlossen,
dass das Ministerialzahlamt beauftragt werde, die diesfälligen Zahlungsanweisungen des Prä-
sidiums des Reichsgerichtes, welchem das Anweisungs[] innerhalb bestimmter Grenzen be-
reits eingeräumt worden sei, auf Rechnung des demReichsgerichte gewährten, nachMaßga-
be des [] anzusprechenden allgemeinen Kredites zu entsprechen. Der Handelsminister wird
in dieser Beziehung für den abwesenden Finanzminister die erforderlichen Verfügungen tref-
fen und dem Ministerpräsident mitteilen12. Ebenso wird Sektionschef v. Waser auf Grund
der heutigen Ministerratsbeschlüsse eine Zuschrift in Betreff der Geschäftsordnung an den
Ministerpräsidenten richten, welche dieser an das Reichsgericht leiten werde13.
Wien, am 22. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Vortrages [sic!] zur Kenntnis genommen.Wien, 12. August
1869. Franz Joseph.

12 Mit Schreiben (Abschrift) v. 23. 7. 1869 teilte Plener (i. V. des Finanzministers) Taaffe das von ihm Verfügte
mit,Ava., JM., Reichsgericht 120, Fasz. I, Reg. Nr. 3, RG. 31/1869.

13 Mit Schreiben v. 1. 8. 1869 teilte Taaffe demReichsgericht das hier Beschlossenemit, worauf Krauß mit Schrei-
ben (K.) v. 3. 9. 1869 Aufklärungen und Bemerkungen zur Kritik an der vom Reichsgericht vorgeschlagenen
Textierung des § 16 der Geschäftsordnung gab, alles inAva., JM., Reichsgericht 120, Fasz. I, Reg. Nr. 3, RG.
31/1869. Die diesen Gegenstand behandelnden MR. v. 7. 9. 1869/IIV und MR. I v. 11. 10. 1869/XIV sind
nicht mehr vorhanden. Nachdem Taaffe Krauß mit Schreiben v. 15. 9. 1869 mitgeteilt hatte, dass der Minis-
terrat auf seiner Kritik am § 16 des Geschäftsordnungsentwurfes geblieben ist, übersandte Krauß Taaffe mit
Schreiben (K.) v. 6. 10. 1869 den im Sinne des Ministerrates korrigierten Entwurf, alles inAva., JM., Reichs-
gericht 120, Fasz. I, Reg. Nr. 3, RG. 56/1869. Auf Vortrag Herbsts v. 12. 10. 1869 wurde der Entwurf mit
Ah. E. v. 20. 10. 1869 resolviert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3794/1869; publiziert alsRgbl.Nr. 163/1869.
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RS.undbA.; P.Artus;VS.Taaffe;BdE. und anw. (Taaffe29. 7.), Plener 3. 8., Potocki 3. 8.,Giskra;
abw. Hasner, Herbst, Brestel, Berger.
I. Konzessionserteilung für die Vorarlberger Eisenbahn an Ganahl und Konsorten. II. Antrag
wegen Verleihung des Großkreuzes des St. Stephanordens an Statthalter BaronMecséry aus An-
lass seiner Pensionierung. III. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens an den
Ehrendomherrn in Graz Franz Legwarth. IV. Wiedereinbringung der Regierungsvorlage be-
treffend die Aufhebung der Verpflichtung zur Erlernung einer zweiten Landessprache an den
Volks- und Mittelschulen bei dem galizischen Landtage. V. Einbringung einer Regierungsvor-
lage bei dem oberösterreichischen Landtage wegen Abänderung des § 18 Realschulgesetzes für
Oberösterreich (Feststellung der Prüfungsvorschrift für Lehramtskandidaten im Verordnungs-
wege). VI. Einbringung einer Regierungsvorlage bei dem Krainer Landtage betreffend die
Errichtung und Erhaltung gewerblicher Fortbildungsschulen. VII. Antrag wegen Ablehnung
der Ah. Sanktion der Gesetzentwürfe des galizischen Landtages betreffend die obligatorische
Brandschadenversicherung der Kirchen- und Pfarr-, dann der Schulgebäude.

KZ. 2574 –MRZ. 85
Protokoll des zu Wien am 29. Juli 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I.DerHandelsminister referiert in derAngelegenheit derKonzessionserteilung für denBau
der Vorarlbergerbahn1.

In dem Gesetze vom 20. Mai 1869 über die dieser Bahnunternehmung eventuell zu ge-
währenden Begünstigungen wurde für diese etwas über zehn Meilen lange Eisenbahn eine
Maximalgarantie []mReinerträgnisse von 1,200.000 fr. perMeile bewilligt2. Andererseits ist
der Regierung gewahrt, im Falle sie für weniger konvenierend halten würde, mit der Ertei-
lung einer Baukonzession vorzugehen, die Bahn im Wege des Eigenbaues herzustellen3. In
Hinsicht auf diese Alternative hat der Handelsminister sich mit dem Finanzminister in das
Einvernehmen gesetzt. Letzterer hätte ursprünglich zunächst den Eigenbau gewünscht. Die-
sem aber seien nicht unerhebliche Bedenken imWege gestanden. Da seit langer Zeit der Staat
in eigener Regie Eisenbahnen nicht mehr gebaut hat, so müsse alles daran gelegen sein, dass
der erste solche Bau nach jeder Richtung hin vollkommen entspreche. Dies setze aber in ers-
ter Linie tüchtigeKräfte voraus, welche augenblicklich in einer für denBahnbau genügenden
Anzahl [] nicht verfügbar seien, unge[] derHandelsminister be[] zahlreiche Aufnahmen von
[] Ingenieuren veranlasste und fortan veranlasse. Die beschränkte Anzahl der Kräfte würde
die bei dem Eigenbau erforderliche intensive Kontrolle in dem erwünschten Maße unmög-
lich machen. Auch seien die Detailprojekte augenblicklich nicht so weit gediehen, dass zu
einer Vergebung der betreffenden Arbeiten so bald geschritten werden könnte. Unter die-
sen Verhältnissen, deren Erwägung sich auch der Finanzminister nicht verschlossen, habe er
(Handelsminister) mit dem Finanzminister vereinbart, dass eine Konzessionserteilung Platz
greifen solle, für welche die möglichste Konkurrenz zu eröffnen wäre. Der Handelsminister
habe sich auch hieran gehalten. Es sei zwar eine öffentliche Konkurrenz nicht eröffnet wor-
den,welche sichnicht beanzeigt habe,weilwegendesMangels von vorliegendenDetailprojek-
ten Fremde überhaupt nicht in der Lage gewesen wären, für diese Bahn irgendein Offert zu

1 Fortsetzung desMR. v. 15. 5. 1869/XIII.
2 Rgbl.Nr. 91/1869 Art. 1.
3 Rgbl.Nr. 91/1869 Art. 5.
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machen. Dagegen sei allen denjenigen, von welchen eine entsprechende Kenntnis für diesen
Eisenbahnbaumaßgebenden Verhältnisse vorauszusetzen war, Gelegenheit geboten worden,
in Konkurrenz zu treten. Infolgedessen liegen auch Offerte von mehreren Seiten vor.

VierWochen nach Erscheinen des Gesetzes habe der Handelskammerpräsident Ganahl
(imVereinemit Klein, Brassey, Credit-Anstalt) einOffert gemachtmit 1,200.000 fr. perMei-
le. Bald nach Ganahl trat Hirsch (im Vereine mit der Francobank) mit einem Offerte von
1,180.000 fr. per Meile hervor. Diesem folgte der kgl. ung. Rat und gewesene Eisenbahn-
baudirektor Tomen, welcher infolge seiner früheren Verwendung bei dem Baue der Tiro-
ler Linie der Südbahn mit den einschlägigen Verhältnissen vertraut ist, mit dem Offerte von
1,140.000 fr. per Meile. Neuestens endlich brachten Ganahl und Genossen ein weiteres Of-
fert mit 1,100.000 fr. per Meile ein, wenn 18-pfündige Schienen gelegt werden dürfen, und
mit 1,114.000 fr. perMeile, wenn 20-pfündige Schienen in Anwendung kommen sollen4. In
dem letzteren Falle würde gegen die bewilligte Maximalziffer der Staatsgarantie eine Milli-
on, im ersteren Falle 860.000 fr. []. Dass jedoch nach der Äußerung der einvernommenen
vertrauenswürdigen Techniker die Legung von 20-pfündigen Schienen sich jedenfalls mehr
empfehle, weil über den Arl unter allen Umständen 20-pfündige Schienen in Anwendung
kommen werden, in welchem Falle die leichteren Schienen auf der Strecke von Bludenz ab
ausgewechselt werden müssten, was ohne technische Schwierigkeiten und ohne Mehrinan-
spruchnahme der Staatsgarantie für eine solche aus der Betriebsberechnung nicht zu elimi-
nierende Post nicht abgehen würde, glaubt der Handelsminister, dass in erster Linie auf das
Offert mit 1,114.000 fr. zu reflektieren wäre. Er hielte dasselbe für den Interessen des Ärars
unter den gegebenenUmständen ganz entsprechend, zumal die ursprünglicheKostenberech-
nung auf den Betrag von 1,563.000 fr. gelautet habe. Es könnte allenfalls noch der Versuch
gemachtwerden, etwanoch eineweitere Ermäßigung zu erzielen,was bei derRivalität dermit
Ganahl verbundenen Institutemit der hinter den anderenOfferenten stehenden Francobank
keineswegs ganz unwahrscheinlich schiene.

Er erbitte sich daher die Zustimmung der Konferenz, mit Ganahl in der Richtung der
Ermäßigung des Anspruches von 1,114.000 fr. auf etwa 1,110.000 fr. weiter zu unterhandeln
und im Falle, als die Ermäßigung durchaus nicht zu erzielen wäre, auch auf der Basis von
1,114.000 fr. abzuschließen. Die Sache sei deswegen sehr dringend, weil Ganahl und Genos-
senwegen etwaigerÄnderungen inden augenblicklichenKonjunkturendesGeldmarktes nur
bis Ende dieser Woche imWorte stehen zu wollen erklärten.

Nachdem der Minister des Innern bemerkt hatte, dass wegen der Herabminderung
des Anspruches auf 1,110.000 fr. per Meile jedenfalls noch weiter zu verhandeln wäre, erklär-
ten er unddie übrigen Stimmführer sichmit demAntrage desHandelsministers vollkommen
einverstanden5.

II. DerMinister des Innern teilte der Konferenz mit, dass infolge der jüngst stattgefundenen
vorläufigen Besprechung der Ministerpräsident von Sr. k. u. k. apost. Majestät auf kurzem
Wege die Ah. Genehmigung erbeten habe, dass für den Statthalter von Steiermark Freiherrn
v. Mecséry aus Anlass seiner über sein Ansuchen erfolgenden Versetzung in den bleibenden

4 Siehe Schreiben (K.) des Konsortiums an das Handelsministerium v. 26. 6. 1869, Ava., VA., Vorarlberger
Bahn 1, Nr. 5.

5 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. II v. 2. 8. 1869/V.
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Ruhestand inAnerkennung seiner in langjährigemDienste erworbenen hervorragendenVer-
dienste auf die Verleihung des Großkreuzes des St. Stephans-Ordens angetragen werden dür-
fe, in welchem Sinne er sonach den au. Vortrag zu erstatten gedenke.

Der Ministerrat nimmt hievon Kenntnis6.
III. Der Minister des Innern erbittet sich und erhält die Zustimmung der Konferenz, in Ver-
tretungdesMinisters fürKultus undUnterricht für den vondemStatthalter in Steiermark als
sehr verdienstlich geschilderten Ehrendomherrn in Graz Franz Legwarth auf die Verleihung
des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens anzutragen7.
IV. DerMinister des Innern teilt der Konferenzmit, dass er in Vertretung des Unterrichtsmi-
nisters beabsichtige, sich zur neuerlichen unveränderten Einbringung der Regierungsvorlage
betreffend die Aufhebung der durch ein Landesgesetz ausgesprochenen Verpflichtung zur
Erlernung einer zweiten Landessprache an denVolks- undMittelschulen bei dem galizischen
Landtage die Ah. Ermächtigung zu erbitten8.

Der Entwurf wurde im vorigen Jahre in Böhmen und in Galizien eingebracht, in Böh-
men angenommen, gelangte in Galizien jedoch nicht zur Verhandlung9. Der Statthaltereilei-
ter spreche sich motiviert für die Wiedervorlage in der nächsten Session aus. Die Konferenz
erklärt sich mit dem Vorhaben des Ministers des Innern einhellig einverstanden10.
V.DerMinister des Innernbringt für denUnterrichtsminister zur Sprache, dass es sichdarum
handeln werde, in der nächsten Session des oberösterreichischen Landtages eine Regierungs-
vorlage einzubringen wegen Abänderung des § 18 des Realschulgesetzes11.

Nach der vom oberösterreichischen Landtage angenommenen, mit dem von der Regie-
rung vorgelegten Entwurfe nicht übereinstimmenden Bestimmung dieses Paragrafes für die
Feststellung der näherenBestimmungenüber die Befähigungsprüfung für [] und insbesonde-
re das Maß der Anforderungen in den einzelnen Gegenständen der Gesetzgebung vorbehal-
ten, während nach der Regierungsvorlage die Feststellung dieser Bestimmungen beziehungs-
weise die Erlassung der Prüfungsvorschrift demVerordnungswege zu überlassen gewesenwä-
re12. Wennwegen dieser von dem oberösterreichischen Landtage beliebten Abweichung von
der ursprünglichen Regierungsvorlage die Ablehnung der Ah. Sanktion nicht erfolgt sei, so

6 AufVortrag Giskras v. 31. 7. 1869 erhieltMecsérymitAh. E. v. 2. 8. 1869 die angetrageneAuszeichnung,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 2784/1869; zu Carl FreiherrMecséry de Tsóor sieheÖbl. 6: 180.

7 Erst aufVortrag Stremayrs v. 4. 4. 1870 erhielt LegwarthmitAh.E. v. 8. 5. 1870die angetrageneAuszeichnung,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1356/1870.

8 Die Sprachenfrage an den Volks- und Mittelschulen in Galizien war durch das Landesgesetz v. 22. 6. 1867
geregelt worden, Lgbl. Galizien Nr. 13/1867.

9 Der § 4 des Gesetzes v. 18. 1. 1866 über die Gleichberechtigung der beiden Landessprachen in Volks- undMittel-
schulen in Böhmen bestimmte die verpflichtende Erlernung der jeweils anderen Landessprache, Lgbl. Böh-
menNr. 1/1866;mitGesetz v. 5. 10. 1868wurde diese Bestimmung aufgehoben,Lgbl. BöhmenNr. 29/1868.
Hasner war damals mit Ah. E. v. 30. 7. 1868 auf seinen Vortrag v. 24. 7. 1868 ermächtigt worden, die entspre-
chenden Gesetzentwürfe in Böhmen und Galizien einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2769/1868.

10 Mit Ah. E. v. 3. 8. 1869 auf Vortrag Hasners v. 30. 7. 1869 entschied Franz Joseph im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2780/1869.

11 Gemeint ist das Landesgesetz v. 30. 4. 1869 betreffend die Realschulen in Oberösterreich, publiziert als Lgbl.
OberösterreichNr. 15/1869. Zur Reform der Realschule siehe Engelbrecht, Geschichte des österrei-
chischen Bildungswesens 4: 153 ff.

12 Annahme durch den oberösterreichischen Landtag, Prot. LandtagOberösterreich 30. 9. 1868 (25. Sit-
zung) 648.
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sei dem wesentlich auch die Erwägung zu Grunde gelegen, daß es in einem späteren Zeit-
punkte gelingen dürfte, die einschlägige, von der Regierung ursprünglich proponierte Be-
stimmung mit Zustimmung des oberösterreichischen Landtages im Wege der Modifikation
seines diesfälligen früheren Beschlusses nachträglich dennoch zur Geltung zu bringen. Bei
der Wichtigkeit einer für alle Länder gleichen Vorschrift für die Lehrerprüfungen, was die
Erlassung derselben im Verordnungswege zur notwendigen Voraussetzung habe, erscheine
es angezeigt, es schon in der nächsten Landtagssession mit einer Regierungsvorlage in dieser
Richtung zu versuchen, zumal jene Realschulgesetze, welchen bisher die Ah. Sanktion zuteil
wurde, die Erlassung der fraglichen Prüfungsvorschrift dem Verordnungswege überwiesen
haben. Der Minister des Innern gedenkt daher, sich zur Einbringung eines solchen, auf die
Abänderung der erwähntenBestimmung des § 18 des oberösterreichischenRealschulgesetzes
abzielenden Gesetzentwurfes bei dem oberösterreichischen Landtage die Ah. Ermächtigung
zu erbitten.

Der Ministerrat stimmt diesem Vorhaben einhellig bei13.

VI. Der Minister des Innern bespricht für den Unterrichtsminister den dem krainerischen
Landtage vorzulegenden Entwurf eines Landesgesetzes betreffend die Errichtung und Erhal-
tung der gewerblichen Fortbildungsschulen.

Der diesfällige Entwurf, welcher Sr. k. u. k. apost. Majestät mit der Bitte um die Ah. Er-
mächtigung zur Einbringung desselben als Regierungsvorlage unterbreitet werden soll, ent-
spricht im Wesentlichen den Bestimmungen des gleichartigen Landesgesetzes für Niederös-
terreich, welches unterm 28. November die Ah. Sanktion erhalten hatte und welches der
Unterrichtsminister den Länderchefs mit der Aufforderung zur Äußerung mitteilte, ob ei-
ne ähnliche Vorlage auch in den übrigen Ländern demWunsche der gewerblichen Bevölke-
rung entsprechen würde14. In den Entwurf, dessen Basis eine von demLandespräsidenten in
Laibach nach vorausgegangenen kommissionellen Beratungenmit den hiebei beteiligten Fak-
toren bildet, wurden einerseits einige Bestimmungen der ursprünglichen Regierungsvorlage
für Niederösterreich wieder aufgenommen, welche bei der landtäglichen Diskussion nicht
zur Geltung gelangt sind, andererseits erscheinen in dem Entwurfe einige von dem Landes-
präsidenten grundhältig motivierte, minder bedeutende Abweichungen von dem Landesge-
setze fürNiederösterreich berücksichtigt.Mit demEntwurfewürden nach derÄußerung des
Landespräsidenten dem in Hinsicht auf die Entwicklung des gewerblichen Unterrichtes in
Krain vorhandenen Bedürfnisse in befriedigender Weise entsprochen werden.

13 Mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 auf seinen Vortrag v. 30. 8. 1869 wurde Hasner zur Einbringung des Gesetzesentwur-
fes ermächtigt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2861/1869. Das diese Angelegenheit behandelnde, nachfolgende
MRProt. v. 23. 10. 1869/III ist nicht mehr vorhanden. Nachdem der oberösterreichische Landtag die Gesetzes-
änderung angenommen hatte Prot. Landtag Oberösterreich 8. 10. 1869 (13. Sitzung) 265, sanktio-
nierte sie auch der Kaiser mit Ah. E. v. 7. 12. 1869 auf Vortrag Hasners v. 23. 10. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 4059/1869; publiziert als Lgbl. Oberösterreich Nr. 1/1870.

14 Das hier genannte Landesgesetz für Niederösterreich, auf Vortrag des Kultus- und Unterrichtministeriums
v. 3. 8. 1868 als Regierungsvorlage mit Ah. E. v. 8. 8. 1868 genehmigt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2838/
1868, war vom niederösterreichischen Landtag mit geringfügigenModifikationen angenommen worden und
auf Vortrag Giskras v. 22. 11. 1868 mit Ah. E. v. 28. 11. 1868 sanktioniert worden, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 4453/1868; publiziert als Lgbl. Niederösterreich Nr. 23/1868.
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DerHandelsminister erklärt sich von seinemStandpunktemit der Einbringungdieses
Gesetzentwurfes einverstanden. In gleichem Sinne sprechen sich auch derMinisterpräsident
und der Ackerbauminister aus15.
VII. Der Minister des Innern bringt die im Ministerium für Kultus und Unterricht noch
pendente Frage der Erwirkung der Ah. Sanktion für zwei aus dem Jahre 1866 herrührende,
aus der Initiative des galizischenLandtages hervorgegangeneGesetzentwürfe zur Sprache,wo-
mit 1. die Brandschadenversicherung der Kirchen- und Pfarrgebäude und 2. jene der Schul-
gebäude imperativ ausgesprochen wurde16.

Nach Lage der weitwendigen Vorverhandlungen wurde gegen die von dem damaligen
Statthalter FML. Baron Baumgarten befürwortete Ah. Sanktionierung der fraglichen Ge-
setzentwürfe gewichtige Bedenken geltend gemacht. Namentlich hat sich das Finanzminis-
terium im Interesse des [] und der öffentlichen Fonds entschieden gegen die zwangsweise
Assekuranz der Kirchen- und Pfarrgebäude ausgesprochen, indem es auf die große Zahl der
unter öffentlichem Patronate stehenden Kirchen- und Pfründengebäude in Galizien und de-
ren meist unzureichende Dotation und die sich hieraus für den Patronmutmaßlich ergeben-
de große Last hinwies. Der frühere Statthalter in Galizien Graf Gołuchowski glaubte zwar,
den Bedenken des Finanzministeriums, soweit sie die zwangsweise Versicherung der Kirch-
und Pfarrgebäude betrafen, nicht durchgehends ein bezüglich der Sanktionierungsfrage ent-
scheidendes Gewicht beilegen zu sollen. Er verhehlte jedoch nicht, dass sich beachtenswerte
Stimmen im Lande gegen die zwangsweise Versicherung der Volksschulgebäude erhoben ha-
ben, welcher entgegenzutreten das Finanzministerium im Bestande des neuen, das bisherige
im Gesetze begründete Schulpatronat beseitigenden Schulkonkurrenzgesetzes keine Veran-
lassung zu haben erklärte. Diese, von Grafen Gołuchowski angedeuteten Bedenken gingen
imWesentlichen dahin, dass die Volksschulgebäude vielfältig bereits in das Eigentum der Ge-
meindenübergangen seien, und dass durch den bezüglichenGesetzentwurf für einenTeil des
Gemeindevermögens eine exzeptionelle Behandlung eingeführt würde, für welche Beschrän-
kung der gesetzlichen Autonomie kein maßgebender spezieller Grund vorhanden sei. Unter
allen Umständen sprach sich Graf Gołuchowski dagegen aus, dass einer der beiden Gesetz-
entwürfe für sich allein die Sanktion erhielte, weil bei einer verschiedenen Behandlung dieser
auf gleichen Grundlagen beruhenden beiden Gesetzentwürfe die einseitige Bedachtnahme
auf die Interessen der einen der dabei beteiligtenParteien allzu auffallend in denVordergrund
treten würde. DerMinister des Innern glaubt in Übereinstimmung mit dem Fachreferenten
des Ministeriums für Kultus und Unterricht sowohl die Bedenken des Finanzministeriums
hinsichtlich einer imperativen Assekuranz der Kirchen- und Pfarrgebäude für vollkommen
gegründet, als er andererseits die Bedeutung der Einwendungen nicht verkennen kann, wel-
che vom Standpunkte der Autonomie der Gemeinden gegen den Versicherungszwang der
Volksschulgebäude geltend gemacht worden seien. Unter diesen Umständen gedenke er auf
die Ablehnung der Ah. Sanktionierung beider Gesetzentwürfe den au. Antrag zu stellen.

15 Mit Ah. E. v. 12. 8. 1869 auf Vortrag Giskras v. 7. 8. 1869, mit dem er den entsprechenden Gesetzentwurf des
Kultus- und Unterrichtsministeriums vorlegte, wurde die Erlaubnis erteilt, den Entwurf in der nächsten Ses-
sion des krainischen Landtages einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2902/1869; Einbringung des Ge-
setzentwurfes Prot. Landtag Krain 17. 9. 1869 (3. Sitzung) 10. Eine für alle Kronländer (mit Ausnah-
me Niederösterreichs) verbindliche Verordnung über die Organisierung der gewerblichen Fortbildungsschulen
kam erst 1883 heraus, siehe dazuMayerhofer – Pace, Handbuch 4: 1238 f.; Engelbrecht, Geschich-
te des österreichischen Bildungswesens 4: 198.

16 Prot. Landtag Galizien 26. 4. 1866 (78. Sitzung) 1894.
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Alle Votanten vereinigen sichmit der Ansicht desMinisters des Innern, wobei von allen
Seiten noch auf die aus vielfachen Erfahrungen hervorgehende Unzweckmäßigkeit solcher
kumulativer Assekuranzen für die Beteiligten hingewiesen wird17.
Wien, am 29. Juli 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Vortrages [sic!] zur Kenntnis genommen.Wien, 12. August
1869. Franz Joseph.

Nr. 246 Ministerrat, Wien, 2. August 1869 – Protokoll I

RS. und bA.; Wortlaut und Datum der Ah. Entschließung: Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll
1869.
P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe, BdE. fehlt), Plener 6. 8., Potocki 6. 8., Giskra 6. 8.,
Herbst; abw. Hasner, Brestel, Berger.
I. Erlass an die Länderstellen in Betreff der geistlichen Korrektionsanstalten. II. Vorgang des
Fürstbischofes von Brixen in Bezug auf die Nichtausfolgung eines Protokolles aus den geistli-
chen Ehegerichtsakten betreffend eine Ehescheidungsangelegenheit.

KZ. 2575 –MRZ. 86
Protokoll I des zu Wien am 2. August 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze
Sr. Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Minister des Innern teilt der Konferenz mit, dass er in Vertretung des Ministers für
Kultus und Unterricht unterm [] Juli l. J. einen [] Statthaltereileiter [] gerichtet habe [] der
Vorgänge im Krakauer Konvente der Karmeliterinnen die daraus für die Regierung sich er-
gebende Notwendigkeit betont werde, in ernste Erwägung zu ziehen, was bezüglich dieses
Konventes zunächst einzuleiten sei1.

In dieser Richtung wird in diesem in der „Presse“ gestern veröffentlichten Erlasse die
Frage der ferneren Belassung der diesem Konvente bisher aus Staatsmitteln gewährten Sub-
vention jährlicher 1800 fr. berührt, und wird der Statthaltereileiter aufgefordert, sich zu äu-
ßern, ob gegen die Einstellung dieser Subvention Gründe geltend gemacht werden können,
weil bei dem Abgange solcher die Regierung sich zur sogleichen Einstellung dieser Subventi-
on sich verpflichtet sehen muss2. Weiters wird gesagt, dass [] die Frage in [] müsse, [] gedeih-
lichen Wirksamkeit nicht gehofft werden kann, im öffentlichen Interesse gestattet sei. Der
Statthaltereileiter wird daher aufgefordert, Bischof Galecki zur Äußerung darüber zu veran-

17 Auf Vortrag Giskras v. 5. 8. 1869 wurde diese galizische Landtagsvorlage mit Ah. E. v. 8. 8. 1869 abgelehnt,
Hhsta.,Kab.Kanzlei,KZ. 2859/1869.Die verpflichtendeBrandschadenversicherung fürVolksschulenwurde
erst mit Lgbl. Galizien Nr. 56/1886, die für Kirchen- und Pfarrgebäude mit Lgbl. Galizien Nr. 96/
1888 eingeführt.

1 Erlass des Kultusministers v. 29. 6. 1869 an den Statthaltereileiter in Lemberg, gezeichnet Giskra, abgedruckt
in Die Presse v. 1. 8. 1869. Eine Nonne war 21 Jahre lang unter menschenunwürdigen Verhältnissen im
Krakauer Karmeliterinnenkloster von ihren Mitschwestern gefangen gehalten worden; nach Aufdeckung des
Skandals musste Militär aufgeboten werden, um eine aufgebrachte Menge am gewaltsamen Eindringen in
das Kloster zu hindern, siehe dazu den ausführlichen Bericht inNeue Freie Presse v. 25. 7. 1869, den Be-
richt des Krakauer Polizeidirektors v. 24. 7. 1869 in Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2694/1869; auch Wurm,
Affäre Barbara Ubryk;Gross, War against Catholicism, 158–162.

2 Zur Frage der SubventionMR. v. 6. 8. 1869/II.
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lassen, ob der Fortbestand des Karmeliterinnenkonventes in Krakau auch nur im kirchlichen
Interesse als wünschenswert angesehen werden kann, welche Äußerung Ritter v. Possinger
mit seinem eigenen Gutachten vorzulegen haben wird. Der Minister des Innern bemerkt,
dass dieser Erlass das Resultat eingehender Beratungen, welche er mit Sektionschef Glaser
und Bischof Kutschker gepflogen habe, sei, und dass der Entwurf desselben vom Bischof
Kutschker selbst herrühre und von ihm (Minister des Innern) eher gemildert als geschärft
worden sei.

Mit den durch diesen Erlass angebahnten Verfügungen seien aber nach seiner Ansicht
dieMaßnahmen keineswegs erschöpft, zu welchen sich die Regierung angesichts der Vorfälle
im Krakauer Karmeliterinnenkloster aufgefordert finden müsse. Namentlich handle es sich
darum sicherzustellen, ob nicht mehrere solche Fälle gesetzwidriger Sequestration geistlicher
Personen vorkommen, wie es denAnschein habe, da inKuttenberg und rücksichtlich des Eli-
sabethinerinnen-Konventes inPragneuesterZeitAnzeigen gemachtworden seien,welchebei
dem Vorhandensein von Zeugen von den Gerichten für grundhältig genug erkannt wurden,
um zu Haussuchungen zu schreiten, deren Ergebnis übrigens bisher nicht bekannt sei. Bei
dem eventuellen Vorkommen solcher Fälle aber erscheine es unbedingt notwendig, Vorsorge
zu treffen, [] aufAnordnungen [] derHaft nicht freiwillig unterwerfen. Für Fälle der letzteren
Art aber sei es für die Regierung in Wahrung des staatlichen Oberaufsichtsrechtes geboten,
sich die Überzeugung zu verschaffen, dass die (freiwillige) Haft in einer den Rücksichten der
Menschlichkeit und Gesundheitspflege entsprechenden Weise zum Vollzuge gelange. In der
ersteren Beziehung hatteMinister Ritter v. Hasner im Einvernehmenmit dem Justizminister
bereits unterm7. Juni l. J. den aus derAnlage ersichtlichena, imVerordnungsblatte desMinis-
teriums für Kultus und Unterricht publizierten Erlass an sämtliche Länderstellen gerichtet,
worin erklärt wurde, dass die von den Bischöfen in Anwendung ihrer Disziplinargewalt über
unterstehendeGlieder desKlerikalstandes verfügteVerweisung einzelner Priester in eine geist-
liche Korrektionsanstalt mit dem zum Schutze der persönlichen Freiheit erlassenen Gesetze
vom 27. Oktober 18623 nur insoweit vereinbar sei, als damit der nicht erzwungene Aufent-
halt eines Priesters in einer solchenAnstalt unddie Beaufsichtigung desselbenwährenddieses
Aufenthaltes angeordnet werde, woraus folge, dass eine solche bischöfliche Anordnung nur
insoferne und insolange wirksam sein könne, als der durch dieselbe betroffene Priester sich
derselben freiwillig füge4.

Daran anknüpfend gedenke nun derMinister des Innern den abschriftlich anruhenden
Erlassb an die Länderchefs zu richten, welcher im Einvernehmen mit Bischof Kutschker ent-
worfen worden und welchen er noch dem Minister Ritter v. Hasner mitteilen wolle, da es
sich um eine wichtige Sache handle, in welcher der stellvertretendeMinister ohne [] des Res-
sortministers [] könne5.

In dem Erlasse werde angeordnet:

a Liegt dem Originalprotokoll bei.
b Liegt dem Originalprotokoll bei.

3 Rgbl.Nr. 87/1862.
4 Zur Verordnung v. 7. 6. 1869 siehe auchAva., JM., allg. Ktn. 1591, Nr. 5371 und 7178, beide ex 1869.
5 Hasner hatte mit Schreiben (K.) v. 29. 7. 1869 Herbst um seine Meinung zum neuen Erlass ersucht, Ava.,

CUM., Kultus, Präs. 355/1869; vgl. auchAva., JM., allg. Ktn. 1591, Nr. 9448/1869.
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1. dass sämtliche augenblicklich in einer geistlichenKorrektionsanstalt detiniertenMitglieder
des Säkularklerus von dem erwähnten Erlasse vom 7. Juni ohne Verzug mit dem Beisatze zu
verständigen seien, dass es ihnen hiernach freistehe, den ihnen angewiesenen Aufenthaltsort
ohne weiters zu verlassen. Diese Verständigung hätte im Falle, als die Bischöfe hiegegen ir-
gendwelchen Anstand erheben sollten, durch die Bezirkshauptmänner zu geschehen und sei
über dieselbe Nachweis zu liefern.
2.werde ausAnlass derKrakauerVorfälle erklärt, dass die obigeWeisungvom7. Juni d. J. auch
auf sämtliche Regularen beiderlei Geschlechtes Anwendung finde, wovon sämtliche Regula-
ren in gleichem Sinne und auf dem gleichenWegewie die Korrigenden des Säkularstandes zu
verständigen seien.
3. werde die Vorlage von Verzeichnissen der in freiwilliger Haft tatsächlich befindlichen Per-
sonen desWeltpriester- und des Ordensstandes nebst nähernDaten über die Dauer derHaft,
die Haftlokalitäten und die Verpflegung angeordnet.

DerMinister des Innern erbitte sich die Zustimmung desMinisterrates zu diesem Erlas-
se, mit welchem angesichts der berechtigten Erregung der öffentlichen Meinung aus Anlass
der Vorfälle in Krakau nicht länger gezögert werden sollt, zumal er ohnehin bis zur Rückkehr
des Justizministers damit zugewartet habe,was ihmwegen der persönlichenZustimmung des
Justizministers notwendig schien[.]

Der Ackerbauminister besorgt, dass, wenn es den Bischöfen nicht mehr gestattet sein
sollte, Geistliche zur Rekollektion in Korrektionsanstalten zu verhalten, die Konsequenz die
sein werde, dass seitens der Bischöfe [] Konterventionsfällen [] sofort zur Suspendierung []
Priester würde geschritten werden müssen. Dies aber werde Zustände zur Folge haben, wie
sie in Frankreich bestehen, wo es suspendierte Geistliche in den unwürdigsten Erwerbsver-
hältnissen oder gar als Bettler in großer Anzahl gebe. Eine ganze Klasse solcher Proletarier
hier zu schaffen, schiene ihm nicht unbedenklich.

Der Minister des Innern bemerkt, dass, insoweit es den Säkularklerus betreffe, mit
dem beabsichtigten Erlasse gar nichts Neues angeordnet werde, da schon der Erlass vom 7.
Juni d. J. ausgesprochen habe, dass kein Säkulargeistlicher wider seinenWillen in einem geist-
lichenKorrektionshause zurückgehaltenwerdenkönne.Übrigens sei dieBesorgniswegendes
Proletariates suspendierter Weltgeistlicher insoferne nicht gegründet, als die überwiegende
Mehrzahl derselben auf Kosten des Religionsfonds erhalten werde und als ihnen der direkt-
mäßige Bezug von 200 fl. jährlich belassen werden könnte. Aber selbst angenommen, dass
dies nicht der Fall wäre, so wäre diese Besorgnis kein ausreichender Grund, um einen denGe-
setzen geradezu zuwiderlaufenden Vorgang länger zu dulden. Dieser offenbareWiderspruch
mit denGesetzenmotiviere auch die Ausdehnung des Erlasses vom 7. Juni d. J. auf die Regu-
laren, und glaube er nicht, dass in Folge dessen zu besorgen wäre, dass sich die Klöster leeren
würden.

Der Ministerpräsident meint ebenfalls, dass, insoferne es sich um die vom Ackerbau-
minister angedeuteten Konsequenzen handle, diese schon durch den Erlass vom 7. Juni ge-
schaffen seien. Der jetzt beabsichtigte Erlass beziele nichts Neues. Etwas aber müsse auf Seite
der Regierung geschehen [] durch die Krakauer [] Wirkung [] auf die Stimmung bedingte
Notwendigkeit.

Der Justizminister bemerkt, dasWesentlichste des intendiertenneuenErlasses sei, dass
der Erlass vom 7. Juni den Beteiligten bekannt gemacht werde, was bisher gewiss nicht ge-
schehen sei, und zwar durch die Bezirkshauptmänner, wenn sich die Bischöfe dessen weigern
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sollten, worauf man gefasst sein müsse. Übrigens meine er, dass damit die Sache noch keines-
wegs zum Abschlusse gebracht sein und dass man kaum umgehen können werde, die Frage
cdes staatlichen Aufsichtsrechtes über die Klösterc in Erwägung zu ziehen. Das Bedenklichs-
te sei, dass sich auf Seite der Kongregationen, wie aus der Vernehmung der Oberin Wenzyk
und einer Vorgängerin derselben hervorgehe, auf Weisungen des Ordensgenerals in Rom be-
rufen werde6. Es frage sich nun, ob eine solche Abhängigkeit der Klöster von einer auswärti-
gen Gewalt bestehen könne, [welche] zu Verbrechen verpflichten, als welche sich Vorgänge,
wie jene in Krakau qualifizieren, und ob unter solchen Verhältnissen eine Ordensgesellschaft
überhaupt möglich sei.

DerAckerbauministermeint, dass, dadiemeistenOrden ihreGenerale inRomhaben,
dann eben die ganze Ordnung der Orden umgestoßen werden müsste, was mit der der Kir-
che grundgesetzlich gewährleisteten selbständigen Regelung ihrer inneren Angelegenheiten
nicht im Einklange zu stehen scheine.

Der Justizminister entgegnete, dass, abgesehen davon, dass es diskutabel sei, ob das zu
den inneren Angelegenheiten der Kirche gehöre, die Frage die sei, ob dies [eigentlich] mög-
lich. [] sei die Kirche [] dieOrdnung ihrer innerenAngelegenheiten den Staatsgesetzen unter-
werfen. Er glaube, dass mit Rücksicht hierauf das Vereinsgesetz notwendig einer Ergänzung
und zwar dahin bedürfe, dass die für Religionsgenossenschaften bestehenden besonderen
Gesetze und Vorschriften, mit Rücksicht auf welche dieselben nach § 3 lit. a vom Vereinsge-
setze ausgenommen wurden7, einer Revision in der Richtung der Wahrung des staatlichen
Aufsichtsrechtes unterzogen werden. Der Staat könne sich des Aufsichtsrechtes über die Or-
densgesellschaften unmöglich entschlagen. Die Aufregung über die Vorgänge in Krakau sei
sehr groß und berühre auch sonst sehr gemäßigte Kreise. Es sei notwendig, in Bezug auf diese
wichtigen und schwierigen Fragen sich selbst rechtzeitig klar zu werden und nicht erst die
Anregung derselben von außenher abzuwarten, die sicher nicht ausbleiben werde. Die Aus-
übung des Aufsichtsrechtes durch den Staat werde übrigens, wie er glaube, auch den Bischö-
fen genehm sein, indemder Fall inKrakau, vonwelchemBischofGalecki nichts gewusst habe,
die Unzulänglichkeit des bischöflichen Aufsichtsrechtes dartue.

Der Ackerbauminister bemerkt, dass dieser Fall nicht sowohl gegen das bischöfliche
Aufsichtsrecht überhaupt, als gegen die Art derHandhabung desselben seitens des Bischofes
Galecki zu beweisen scheine, welcher das Kloster in sechs Jahren nur zwei Mal besucht habe.
Er glaubt übrigens aufmerksammachen zu sollen, dass die Konsequenzen des vom Justizmi-
nister angedeuteten Standpunktes notwendig zu einem Eingreifen in das Bestimmungsrecht
der Kirche, aber auch in das Bestimmungsrecht [] führen müsse. [] seien, die Vereinigung zu
bestimmten religiösen Zwecken nicht verwehrt werden könnte.

Der Justizminister erwidert, dass eben in dieser Beziehung das staatliche Aufsichts-
recht Platz zu greifen habe.

DerHandelsminister hat sachlich gegen den Erlass nichts einzuwenden; es sei begreif-
lich, dass die Regierung zu derlei missbräuchlichen Akten der Disziplinargewalt der geistli-
chenOberen ihrenArm nicht leihen könne. Dies soll aber demKlerus ohnehin bekannt sein,
der Erlass scheine ihm also zunächst keinen konkreten Zweck zu haben. Abgesehen davon

c-c Korrektur Herbst aus der Aufhebung der Klöster.

6 Zu Oberin Maria v. Wenzyk und ihrer Verantwortung in dieser Angelegenheit Wurm, Affäre Barbara
Ubryk, 25 f.

7 Rgbl.Nr. 134/1867.
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sage es ihm überhaupt weniger zu, wenn die Regierung mit ihren Maßregeln der Zeitungs-
presse folge, wie es in dem vorliegenden Falle den Anschein haben würde. Jedenfalls wäre es
seines Erachtens besser gewesen, wenn der Erlass gleich nach Bekanntwerden der Krakauer
Vorfälle hinausgegeben worden wäre.

Der Justizministermacht aufmerksam, dass der Erlass vom7. Juni 1869, vonwelchem
der jetzt beabsichtigte eben nur eine Konsequenz sei, schon viel früher aus dem speziellen
Anlasse, dass das Konsistorium in Tarnow die Assistenzleistung der politischen Behörden
zur Einlieferung eines Priester in die geistliche Korrektionsanstalt in Anspruch genommen
habe, ohne irgendeinen Anstoß von Seiten der Presse, ja ohne dass davon auch nachträglich
viel verlautet hätte, zu Stande gekommen sei. Der Justizminister teilt anknüpfend daran der
Konferenz die Erwägungenmit, welche von seiner Seite alsmaßgebend erkanntworden seien,
es alsmit demBestande der Staatsgrundgesetze und speziell []Gesetze zumSchutze [] Freiheit
für [] unvereinbar zu erklären, dass dieDisziplinargewalt derBischöfe sich gegenwärtig auf die
Verhängung von Strafen erstrecken könne, welche die Entziehung der persönlichen Freiheit
involvieren.

Der Ministerpräsident kommt den Bemerkungen des Handelsministers gegenüber
darauf zurück, dass der Hauptzweck des jetzt beabsichtigten Erlasses darin bestehe, sich zu
versichern, dass die Beteiligten, und zwar sowohl die betreffenden Mitglieder des Säkularkle-
rus als die in dieser Beziehungnoch größererGarantienbedürftigenRegularen vondemErlas-
se vom 7. Juni verständiget werden für den Fall, als sich die Bischöfe hiezu nicht bereitfinden
lassen sollten. Er glaube übrigens nicht, dass man in dieser Richtung bei den Ordinariaten
einem großenWiderstande begegnen werde, die Mitwirkung des Bischofs Kutschker bei der
Verordnung sei ein bedeutsames Symptom hiefür, auch würde eine größere Einflussnahme
auf die Klöster den Bischöfen sicher nicht unwillkommen sein. Dies vor Augen würde er
meinen, dass ein vorläufiges vertrauliches Benehmen über den Erlass mit Kardinal Ritter v.
Rauscher die Sache wesentlich fördern würde. Es sollte der Versuch gemacht werden, durch
einen solchenAkt der Courtoisie für die demEpiskopate angesonneneMitwirkung denWeg
zu ebnen. Jedenfalls würde die Stellung der Regierung eine bessere, wenn nicht gleich von
vorne herein die Renitenz der Bischöfe vorausgesetzt würde.

DerMinister des Innern hat nichts gegen eine solche Rücksprachemit demKardinal,
[] es sich dabei lediglich [] handle und insoferne die feststehenden Prinzipien des Erlasses in
keinerWeise in Frage kommen.Nachdem imLaufe der weiterenDiskussion derMinister des
Innern noch bemerkt hatte, dass es ihmwünschenswert scheine, dass nicht nur alle gegenwär-
tigen, sondern auch alle künftig eintretendenOrdensmitglieder von demErlasse verständiget
werden,wurde allgemein anerkannt, dass sich dies als eine einfacheKonsequenz darstelle und
in den Entwurf an geeigneter Stelle eingefügt werden könne. Die Konferenz erklärt sich so-
hin mit dem vorgelegten Entwurfe und damit einverstanden, dass zuvor derselbe noch dem
Minister Ritter v. Hasner mitgeteilt und dass Kardinal v. Rauscher durch den Minister des
Innern diesfalls begrüßt werde, welcher sich bereit erklärt, mit dem Kardinal unaufgehalten
sich in Verbindung zu setzen8.

8 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 6. 8. 1869/I.
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II. Der Justizminister teilt der Konferenz den abschriftlich anruhenden Bericht des Ober-
landesgerichtspräsidiums in Innsbruck mit, betreffend das Vorgehen des Bischofes von Bri-
xen aus Anlass der Inanspruchnahme von Behelfen in einem Ehescheidungsprozessed,9. Der
Prozess war früher bei dem geistlichen Ehegerichte anhängig gewesen und überging an die
Zivilgerichte10.

ÜberAnsuchenderKlägerin SusannaSohm,welche aufEhescheidungwegenEhebruch
klagbarwurde, trugdasKreisgericht inFeldkirchdemFürstbischofe inBrixendieHerausgabe
eines bei den Brixener Ehegerichtsakten erliegenden, von dem nunmehr verstorbenen Stadt-
pfarrer aufgenommenen Protokolles unter Androhung von 1.000 fr. auf11. Über den Rekurs
des Bischofes wurde diese Verfügung vomOberlandesgerichte in Innsbruck aufgehoben, im
weiteren Instanzenzuge aber vomOberstenGerichtshofe aufrechterhalten. Infolgedessen zur
Herausgabe dieses Protokolls durch eine Kommission des Bezirksgerichtes Brixen aufgefor-
dert, erklärte der Bischof, das Protokoll vernichtet zu haben12. Dieser Vorgang sei unerhört
und zeige, wie weit von Seite einzelner Mitglieder des Episkopates in der Renitenz gegen die
Staatsgesetze gegangenwerde.Der Fall sei umso flagranter, als das Protokoll, welches von dem
verstorbenen Stadtpfarrer aufgenommenworden, das Geständnis des Ehebruches seitens des
Gatten enthalten habe. Dieser sei seither nach Amerika gegangen, auf welche Eventualität
die Klägerin schon in ihrem ursprünglichen Ansuchen hingewiesen habe, und sei dieselbe
nun bezüglich ihrer Rechte durch den Vorgang des Bischofes in empfindlichster Weise be-
einträchtiget. Das Kreisgericht Feldkirch hat die 1.000 fr. als ver[] erklärt und den Vorgang
des Bischofs, insoferne darin eine strafbareHandlung (entwederMissbrauch derAmtsgewalt
oder Betrug) erblickt werden sollte, dem kompetenten Bezirksgerichte in Brixen mitgeteilt13.
Der Justizminister glaubte der Konferenz die Kenntnis dieses Falles nicht vorenthalten zu
sollen, welcher die Tendenzen eines Teiles des Episkopates, in welchem namentlich der Fürst-
bischof von Brixen sich durch die hartnäckigste Renitenz in jeder Richtung hervortue, in
markantester Weise kennzeichnet14.

[]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 12.August 1869.
[Franz Joseph].

d Der Bericht liegt dem Originalprotokoll nicht bei.

9 Schreiben des Oberlandesgerichtspräsidiums von Innsbruck an das Justizministerium v. 30. 7. 1869,Ava., JM.
allg., Ktn. 53, Nr. 9559/1864.

10 Geregelt durchRgbl.Nr. 3/1869 Art. IV.
11 Der Fall hatte bereits öffentliches Aufsehen erregt, vgl. InnsbruckerNachrichten v. 15. 6. 1869 undDas

Vaterland v. 15. 6. 1869.
12 ZumVerlauf dieser Angelegenheit siehe die AktenAva., JM., allg., Ktn. 53, Nr. 5305, 5751 und 6886, alle ex

1869.
13 Beschluss (Abschrift) des Feldkircher Kreisgerichtes inAva., JM., allg., Ktn. 53, Nr. 9559/1869.
14 Die Staatsanwaltschaft Bozen leitete daraufhin eine Untersuchung ein, stellte aber schließlich – weil keine böse

Absicht des Bischofs von Brixen nachweisbar war – den Antrag, die Untersuchung einzustellen, welcher, wie die
Innsbrucker Oberstaatsanwaltschaft mit Schreiben (K.) v. 1. 12. 1869 dem Justizministerium mitteilte, ohne
aller Zweifel auch angenommen werden wird,Ava., JM., allg., Ktn. 53, Nr. 14798/1869.
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RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe, BdE. fehlt), Plener 6. 8., Potocki 6. 8.,
Giskra 6. 8., Herbst; abw. Hasner, Brestel, Berger.
I. Konzessionierung einer Eisenbahn von Salzburg nach Hallein. II. Konzessionserteilung an
die Turnau–Kraluper Eisenbahngesellschaft zum Bau einer Flügelbahn von der Station Nera-
towitz über Chwala nach Prag. III. In Angelegenheit der Konzessionierung der Eisenbahnlinie
von Gramatneusiedl nach Wiener Neustadt. IV. In Angelegenheit der Konzessionierung des
mährisch-schlesischen Eisenbahnnetzes. V. Abschluss der Verhandlungen mit dem Konsorti-
um für die Vorarlberger Bahn. VI. Stand der Verhandlungen wegen der Przemysl–Lupkower
Eisenbahn. VII. Auszeichnungsantrag für den Generalpostdirektor v. Maly. VIII. Antrag auf
Ernennung des Statthaltereileiters in Triest FML. Moering zum Statthalter.

KZ. 2576 –MRZ. 87
Protokoll II des zu Wien am 2. August 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsitze
Sr. Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Handelsminister referiert in der Angelegenheit der Konzessionierung einer Eisen-
bahn von Salzburg nach Hallein.

Es sei von dem bekannten [Bau]rate Schwarz für [] etwas über zwei Meilen lange Bahn
ein sehr günstiges Offert gemacht, billige Tarife zugestanden und auf Grund des Gesetzes
vom 20. Mai 1869 nur eine fünfzehnjährige Steuerfreiheit beansprucht werden1. Übrigens
verpflichte sich Schwarz, dieLinie Salzburg–Hallein denkünftigenKonzessionärender even-
tuellen Fortsetzungslinien Hallein – St. Johann – Rottenmann − Innsbruck zu überlassen,
wodurch die Staatsverwaltung für diese Linien vollkommen freie Hand behalte, was von be-
sonderer Wichtigkeit sei. Der Handelsminister gedenkt auf dieses jedenfalls sehr vorteilhafte
Offert einzugehen, womit sich die Konferenz völlig einverstanden erklärt.

DerMinisterpräsident gibt demMinisterrateKenntnis von einer auf dieAbwendung
dieses Eisenbahnbaues gerichtete, mit der Besorgnis einer Verunstaltung der Naturschönhei-
ten desAignertales begründetenEingabe einerAnzahl vonGrundbesitzern ausAigen, indem
er bemerkt, dass bei der ihm persönlich bekannten Trasse dieser Bahn die geltend gemachten
Besorgnisse abgesehen davon, dass sie die wichtige Bahnunternehmung in keiner Weise beir-
ren könnten, ganz grundlos seien.

Die Eingabe wird an den Handelsminister zur weiteren Erledigung geleitet werden2.
II.DerHandelsminister beabsichtigt, derTurnau-KraluperEisenbahngesellschaft die ange-
suchteKonzession zu einer viereinhalbMeilen langenFlügelbahn vonder StationNeratowitz
der bestehenden Linie über Chwala nach Prag zum Anschlusse an die Staatsbahn und even-
tuell an die Franz-Josefs-Bahn zu erteilen, da von der Turnau-Kraluper Gesellschaft, welche
die Hauptlinie ohne alle Subventionen von Seite des Staates [] Flügelbahn nur eine zwanzig-
jährige Steuerbefreiung in Anspruch genommen und nicht nur für die Flügelbahn, sondern
auch für die bestehende Linie Tarifsermäßigungen zugestanden werden.

1 Gemeint ist das Gesetz betreffend die Steuerfreiheit für neue Eisenbahnlinien,Rgbl.Nr. 82/1869; darin war
eine Steuerfreiheit von maximal 30 Jahren festgelegt worden.

2 AufVortrag Pleners v. 29. 8. 1869 erteilte Franz JosephmitAh. E. v. 7. 9. 1869 die angesuchteKonzession,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 3205/1869. Gegenzeichnung der Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit Ah. E.
v. 11. 12. 1869 auf Vortrag Pleners v. 6. 12. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4333/1869; die Konzessionsur-
kunde publiziert alsRgbl.Nr. 31/1870.
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DerMinisterrat ist hiemit einhellig einverstanden3.
III. DerHandelsminister erwähnt, dass, nachdem das Ansuchen des früheren Konzessionärs
Alexander Schöller der Eisenbahnlinie Gramatneusiedl – Wiener Neustadt um Gewährung
der Steuerbefreiung nach Maßgabe des Gesetzes vom 20. Mai 18694 nicht gewährt werden
konnte, derselbe die Konzession zurückgelegt habe5. Es seien nun Gustav Schöller und Au-
gust Skene umdieKonzession dieser über []Meilen langen undwegen der Fabriksorte, die sie
berührt, nützlichen Bahn vonWiener Neustadt über Ebenfurth, Pottendorf und Unterwal-
tersdorf an die Wien–Neu-Szönyer Bahn in Gramatneusiedl gegen Bewilligung einer zwan-
zigjährigen, imLaufe derVerhandlung auf 15 Jahre restringierten Steuerbefreiungunter güns-
tigenTarifsbedingungen inBewerbung getreten.Die Erteilung derKonzession unterliege kei-
nem Anstande.

Die Konferenz erklärte sich hiemit einhellig einverstanden6.
IV. DerHandelsminister bringt die Angelegenheit der Konzessionierung des mährisch-schle-
sischen Eisenbahnnetzes zur Sprache, wofür Offerte eines Konsortiums, bestehend aus dem
Prälaten Grafen Lichnowsky, Machanek und Klein, Proskowetz, Primavesi, Schroetter usw.
vorliegen.DieHauptbahn inderLänge von 1280Meilenwürde vonOlmütz nach Jaegerndorf
[] Grenze (gegen Leobschütz) gehen. Zweigbahnen würden 1. von Jaegerndorf nach Olbers-
dorf und Ratzdorf an der preußischen Grenze gegen Neisse, 2. von Jaegerndorf nach Trop-
pau, 3. vonKriegsdorf nachRömerstadt und 4. von Breitenau nachWürbenthal führen. Die
Gesamtlänge der Hauptbahn und der Flügel wäre 2324 Meilen.

Gegen dieses Projekt mache sich eine starke Opposition geltend, sowohl von Troppau
aus, wo man wünschen würde, dass die Hauptlinie von Olmütz anstatt über Freudenthal
nach Jaegerndorf durch das Aupatal direkt nach Troppau führen würde, dann von Römer-
stadt aus, wo man die Fortführung der Linie von Sternberg nach Römerstadt, Freudenthal
und Würbenthal nach Zuckmantel anstrebe. Die Troppauer Opposition [] die Leobschüt-
zer Linie werde zum Teile von der Nordbahn getragen, welche darin eine Konkurrenzbahn
für ihre Kohlenlinien erblicken müsse. Die von Troppau aus proponierte Aupatallinie wür-
de aber höchst bedeutende Schwierigkeiten bieten und daher gegen bloße Steuerbefreiung in
keinem Falle hergestellt werden können. Troppau sei übrigens in demNetze inbegriffen, und
bleibe demKomitee, welches sich erst jetzt dort gebildet hat, für den östlichenTeil Schlesiens
genug Spielraum zu weiteren Verbindungen. Die Wünsche aus Römerstadt treten den enor-
men Schwierigkeiten der direkten Linie über Römerstadt, Freudenthal und Würbenthal ge-
genüber, welche diese Bahn zu einer zweiten Semmeringbahn machen würden, umso mehr
in den Hintergrund, als die Interessen Römerstadts durch die Für[] erscheinen. Nachdem
das projektierte Netz das westliche Schlesien in verschiedenen Richtungen durchschneide,

3 Auf Vortrag Pleners v. 16. 8. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 20. 8. 1869 die angesuchte Konzession,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3045/1869. Gegenzeichnung der Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit
Ah. E. v. 12. 10. 1869 auf Vortrag Pleners v. 5. 10. 1869; die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 164/
1869.

4 Siehe Anm. 1.
5 DieKonzessionwarmitAh.E. v. 30. 9. 1864aufVortragKalchbergs v. 31. 8. 1864 erteiltworden,Hhsta.,Kab.

Kanzlei, KZ. 2912/1864.ZurNichtbewilligung der Steuerfreiheit für diese Bahn sieheMR. v. 15. 6. 1869/VII.
6 Auf Vortrag Pleners v. 17. 8. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 23. 8. 1869 die angesuchte Konzession,

Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3078/1869. Gegenzeichnung der Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit
Ah. E. v. 21. 9. 1869 auf Vortrag Pleners v. 13. 9. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3446/1869; die Konzessi-
onsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 160/1869.
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alle wichtigeren Industrieorte berühre und die kürzeste Verbindung derselben und der Stadt
Olmütz mit den Kohlenlagern bei Leobschütz herstelle, so glaube der Handelsminister, dass
gegen dasselbe von Seite der Regierung nicht nur keine Anstände zu erheben wären, son-
dern dass die möglichst baldige Durchführung desselben zu fördern wäre, zumal sich auch
derReichskriegsminister aus strategischenRücksichten für diese Linien ausgesprochen habe.
Die Bedingungen betreffend, scheint das Zugeständnis einer dreißigjährigen Steuerfreiheit
bei der Größe des Bahnnetzes vollkommenmotiviert. Der Finanzminister habe sich auch hie-
mit einverstanden erklärt.

Der Ministerrat stimmt dem Antrage des Handelsministers auf Erteilung dieser Kon-
zession einhellig zu7.
V. Der Handelsminister setzt die Konferenz in Kenntnis, dass es ihm gelungen sei, im Sin-
ne des betreffendenMinisterratsbeschlusses das Konsortium für die Vorarlberger Bahn zum
Herabgehen von 1,114.000 fr. auf 1,110.000 fr. per Meile bei Herstellung zwanzigpfündiger
Schienen zu bestimmen, wornach er die Verhandlungen zum Abschlusse gebracht habe8.
VI. Über die Anfrage des Ministerpräsidenten macht der Handelsminister dem Minister-
rate Mitteilungen über den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen wegen der Przemyśl–
Lupkower Eisenbahn, [] Unternehmer in Anbetracht des Umstandes, dass von der Garantie
für die ungarische Strecke 4.000 fl. per Meile gestrichen wurden, sich zu einem namentlich
vom Finanzminister gewünschten Abstriche für die diesseitige Linie bereitfinden lassen9. In-
folge der gepflogenen Verhandlungen wäre das Konsortium geneigt, auf eine Garantie von
48.000 fl. perMeile (statt der imGesetze vorgesehenen 50.000 fl.) unter der Bedingung einzu-
gehen, dass das Projekt inBezug auf dieGestattung größerer Steigerungen abgeändertwerden
dürfe, welche Steigungen jedoch so bedeutende seien, dasswohlwegen des kostspieligerenBe-
triebes aus finanziellen als aus militärischen Rücksichten darauf kaum eingegangen werden
könne.

Die Verhandlungen werden hierüber fortgesetzt10.
VII. Der Handelsminister erbittet sich die Zustimmung des Ministerrates, anlässlich der be-
vorstehenden Feier des Ah. Geburtsfestes Sr. Majestät für den Generalpostdirektor v. Maly
auf die Verleihung des Ordens der eisernen Krone II. Klasse antragen zu dürfen11. Die Aus-
zeichnung Malys wäre eine sehr wohlverdiente, da er eine nahezu vierzigjährige ausgezeich-

7 AufVortrag Pleners v. 4. 8. 1869 erteilte Franz JosephmitAh. E. v. 10. 8. 1869 die angesuchteKonzession,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 2886/1869. Gegenzeichnung der Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit Ah. E.
v. 4. 9. 1869 auf Vortrag Pleners v. 31. 8. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3198/186.Nachdem die Konzes-
sionäre einige – marginale – Änderungen verlangten, wurde eine neugefasste Konzession mit Ah. E. v. 21. 4.
1870 auf Vortrag de Pretis v. 18. 4. 1870 gewährt, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1589/1870. Gegenzeichnung
der neuen Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit Ah. v. 15. 5. 1870 auf Vortrag de Pretis v. 12. 5. 1870,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1888/1870; die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 77/1870.Das die-
se Materie behandelndeMRProt. v. 15. 4. 1870/II ist nicht mehr vorhanden.

8 Fortsetzung desMR. v. 29. 7. 1869/I. Auf Vortrag Potockis (in Vertretung des Handelsministers) v. 11. 8. 1869
wurde die angesuchte Konzession für die Gruppe um Ganahl mit Ah. E. v. 17. 8. 1869 erteilt, Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3000/1869. Gegenzeichnung der Konzessionsurkunde durch Franz Joseph mit Ah. E. v. 6. 10.
1869 auf Vortrag Pleners v. 30. 9. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3596/1869; die Konzessionsurkunde pu-
bliziert alsRgbl.Nr. 169/1869.

9 Fortsetzung desMR. v. 15. 5. 1869/XI.
10 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 25. 8. 1869/V.
11 Zu VinzenzMaly Ritter v. Vevanović sieheÖbl. 6: 44.
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nete Staatsdienstleistung für sich habe, in seiner jetzigen Stellung sehr verdienstlich wirke,
unermüdlich tätig sei und auch deswegen Berücksichtigung verdiene, weil er, obwohl in der
Stellung eines Sektionschefs, doch nicht die vollen Bezüge eines solchen genieße.

DerMinister des Innernundder Justizminister [] anknüpfend [] des []ministers vor-
läufig besprochenen Auszeichnungsantrag für den Sektionschef Glaser auf die Konsequen-
zen hin, welche sich inAbsicht auf die Auszeichnung anderer Sektionschefs ergebenwürden,
wennMaly den beantragten Orden bei diesem Anlasse erhielte, und behielten sich dieselben
ihr Votumüber die Auszeichnung des Sektionschefs Glaser vor, wozu ihnen derMinisterprä-
sident durch Mitteilung des diesfälligen, bisher reservierten Protokolles Gelegenheit geben
wird12.

Nachdem jedochderHandelsminister unter eingehender Schilderungderbesonderen
Rücksichtswürdigkeit Malys hervorgehoben hatte, dass derselbe am 10. September d. J. sein
vierzigstes Dienstjahr vollenden werde, erklärten sich sämtliche Stimmführer damit einver-
standen, dass bei diesem Anlasse für ihn die Verleihung des Ordens der eisernen Krone II.
Klasse in Antrag gebracht werde13.
VIII. Der Minister des Innern beabsichtigt bei dem Umstande, als FML. Moering am 5.
August d. J. bereits ein Jahr in der provisorischen Stellung eines Statthaltereileiters inTriest in
einer allen Anforderungen vollkommen entsprechendenWeise fungiere, es somit begründet
erscheine, ihm die Vorteile der definitiven Stellung eines Statthalters zuzuwenden, bei Sr. k.
u. k. apost. Majestät auf die Ag. Ernennung desselben zum Statthalter im Küstenlande unter
Vorbehalt seines militärischen Ranges den Antrag zu stellen14.

Der Ministerrat stimmt []15.
Wien, am 2. August 1869. [Unterschrift fehlt.]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Vortrages [sic!] zur Kenntnis genommen.Wien, 12. August
1869. Franz Joseph.

Nr. 248 Ministerrat, Wien, 6. August 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe, 6. 8.), Plener (BdE. fehlt), Potocki 9.
8., Giskra 9. 8., Herbst 11. 8.; abw. Hasner, Brestel, Berger.
I. Verordnung wegen der geistlichen Korrektionsanstalten. II. Einstellung der vorschussweisen
Staatssubvention des Krakauer Karmeliterinnenkonventes. III. Frage der Publikation einer Ver-
ordnung des gemeinsamen Rechnungshofes durch das Reichsgesetzblatt. IV. Vorschlag wegen
Ernennung des Bürgermeisters Dr. Felder zum Landmarschallstellvertreter in Niederösterreich.
V. Frage der Übernahme des Wiener Tierarzneiinstitutes in das Ressort des Ministeriums für
Kultus undUnterricht. VI. In Betreff der Auflösung des Vereines „Slowanská Lípa“ wegen der
von selbem gefassten Resolution.

12 Fortsetzung des Gegenstandes über Glaser inMR. v. 7. 8. 1869/III.
13 Auf Vortrag Pleners v. 7. 8. 1869 erhielt Maly mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 die angetragene Auszeichnung,Hhs-

ta., Kab. Kanzlei, KZ. 2901/1869.
14 Zu KarlMoering sieheÖbl. 6: 338 f.Moering war mit Ah. v. 30. 7. 1868 auf Vortrag Giskras v. 29. 7. 1868

bis aufweiteres zumStatthaltereileiter fürTriest unddasKüstenland ernanntworden,Hhsta.,Kab.Kanzlei,
KZ. 2784/1868.

15 Auf Vortrag Giskras v. 15. 8. 1869 wurde Moering mit Ah. E. v. 23. 8. 1869 nun zum Statthalter ernannt,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3061/1869.
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KZ. 2577 –MRZ. 88
Protokoll des zuWien am 6. August 1869 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
I. Der Minister des Innern teilt der Konferenz mit, dass Se. k. u. k. apost. Majestät ihm []
begründeten [] besprochenen Verordnung betreffend die geistlichen Korrektionsanstalten
hegen, insoferne darin eine Individualverständigung der inhaftierten Weltpriester und aller
Regularen von den Wirkungen der Verordnung vom 7. Juni 1869 angeordnet werden woll-
te, indem Se.Majestät darin nur eine direkte Aufforderung zur Auflösung der priesterlichen
Disziplin und speziell des klösterlichen Verbandes beziehungsweise der Klöster selbst zu er-
blicken vermögen1.

Gegen die übrigen Bestimmungen der Verordnung geruhten Se.Majestät nichts zu erin-
nern, vielmehr geruhten Se.Majestät zu äußern, dass, die Eliminierungdes Punkteswegender
individuellen Verständigung der Regularen vorausgesetzt, Allerhöchstdieselben nicht entge-
gen [], wenn sowohl die jetzt beabsichtigte als die frühere Verordnung vom7. Juni 1869 [] das
Reichsgesetzblatt [] würden. Im Hinblicke auf diese Ah. Intentionen [] der Minister des In-
nern [] neue Redaktion beider Verordnungen veranlasst. Die Änderungen [] ursprünglichen
im []blatte des Ministeriums für Kultus und Unterricht in [] eines Erlasses []stellen bereits
v[] Verordnung vom 7. Juni d. J. seien lediglich formeller Art, bedingt durch die Veröffentli-
chung im Reichsgesetzblatte, welche nunmehr Platz zu greifen haben werde. Die Änderun-
gen der zweiten Verordnung seien teils meritorische, insoweit die oben erwähnte, von Sr. k.
u. k. Apost. Majestät beanstandete Bestimmung weggelassen wurde, teils formelle, sich in
stilistischer Beziehung beanzeigende2. Der Minister des Innern bringt die Entwürfe beider
Verordnungen zur Verlesung [] Antrage [] Beisatze, dass die Wirkung derselben vom Tage
der Publikation zu beginnen habenwerde, beidemit den betreffendenKontrasignaturen ver-
sehen, verlautbart werden.

Minister Ritter v. Hasner, welchem der in der letzten Ministerratssitzung formulier-
te Entwurf der neuen Verordnung mitgeteilt worden, habe sich telegrafisch mit demselben
in merito einverstanden erklärt und seine Zustimmung gegeben, dass sein Name darunter
gesetzt werde3.

Der Handelsminister bemerkt, dass er eine Änderung der Fassung der Alinea [] des
neuen Entwurfes der []en Verordnung insoferne für angezeigt hielte, als []em Gefühle die
[] Gesetzes oder Verordnung es []schließen scheine, dass [] eine Voraussetzung [], dass die
Bischöfe [] die Vorlage der betreffendenVerzeichnisse übernehmenwerden, für sich allein die
unmittelbare Verbin[] mit der Bestimmung [] was im gegen[] zu geschehen h[]chen werde.

Der Justizminister [] sich in dem g[] aus.
Der Minister des Innern hat gegen eine dementsprechende Zusammenziehung der

Alineas 4 und 5 nichts einzuwenden.
Der Justizminister meint, dass es sich empfehlen dürfte, die Anführung der Krakau-

er Vorfälle als der occasio legis in der zweiten Verordnung wegzulassen, nachdem die Ver-
ordnung vom 7. Juni keine derartige Motivierung enthalte und es den Anschein gewinnen
könnte, als sei die frühere Verordnung vom 7. Juni ohne Rücksichtnahme []lle []. Inbegriff
des Ministers des Innern erkennen [] Bemerkung als vollauf begründet.

1 Fortsetzung desMR. I v. 2. 8. 1869/I.
2 Einige FassungenbeiderVerordnungenmitKorrekturen versehen inAva.,CUM.,Kultus, Präs. Zl. 355/1869.
3 TelegrammHasners v. 5. 8. 1869 inAva., CUM., Kultus, Präs. Zl. 355/1869.
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Nach einer weiteren Erwägung des Textes beider Verordnungsentwürfe nimmt der Mi-
nisterrat den Entwurf zur Verordnung vom 7. Juni unverändert, den Entwurf zur zweiten
Verordnung in der aus der Anlagea ersichtlichen, den obigen Bemerkungen entsprechenden
Fassung an.

DerMinisterpräsident endfertigt ex sessione richtig gestellte Exemplare beiderVerord-
nungen zur au. Vorlage an Se. Majestät.

DerMinister des Innernbemerkt, dass diePublikation imReichsgesetzblatte vondem
Erlasse an die Länderchefs begleitet sein werde, in dem sie aufgefordert [], die Bischöfe sofort
[]den, die betreffenden Verzeichnisse einzusenden [] entgegengesetzt [] aber unaufgehalten
zur Verfassung derselben selbst zu schreiten. Den Länderchefs werde überhaupt nachdruck-
samst empfohlen werden, sich die schleunigste Durchführung der Verordnung angelegen
sein zu lassen4.

II. Der Minister des Innern teilt der Konferenz mit Bezug auf seine Eröffnungen in der Mi-
nisterratssitzung vom 2. d. M. mit, dass die Äußerung des Statthaltereileiters in Lemberg in
Bezug auf den dem Karmeliterinnenkonvente seit 1. Jänner 1867 zugewendeten Vorschuss
aus dem Kameralärar per 1800 fl. jährlich nunmehr vorliege5.

Hiernach findeRitter v. Possinger, dass die Entziehung der fraglichen Subvention nicht
nur keine Verlegenheiten bereiten, sondern [] dazu [] Bischof [] dem gedachtenKonvent her-
vorgerufene höchst bedauerliche Angelegenheit in einer die öffentliche Meinung beruhigen-
den Weise auszutragen. Das Jahreseinkommen des Krakauer Karmeliterinnenkonventes aus
hierlands befindlichen Einnahmsquellen sei zwar im Jahre 1867 [] 1.627 fl. (gegenüber dem
Jahreseinkommen von 6[334] fl., welches dieser Konvent aus Russisch-Polen zu beziehen ha-
be) beziffertworden, es beruhe aber diese Bezifferung aufDaten,welche als unbedingt verläss-
lich nicht anzusehen seien und sei keine Gefahr, dass das Kloster in Folge der Einstellung der
Vorschusssubvention aller Subsistenzmittel entblößtwürde.Unter diesenUmständenglaube
der Minister des Innern bei Se. k. u. k. apost. Majestät auf die Einstellung dieser vorschuss-
weisen []subventionmit Ende [] 1869 anraten zu []. Denn angesichts der die Bevölkerung tief
aufregendenEreignisse sowiemitRücksicht darauf, dass es sichumeinenkontemplativenOr-
den handle, von welchem sonst kein Haus in der Monarchie aus einem öffentlichen Fonds
unterstützt werde, mangle jeder Anhaltspunkt, der ferneren Auszahlung dieser Subvention
das Wort zu führen. Die Bedeckung der einigen Krakauer Ordenskonventen aus Anlass der
Sequestration ihres Einkommens im Königreiche Polen gewährten Vorschusssubventionen
sei überhaupt bei den reichsrätlichen Budgetverhandlungen jedes Mal nur mit den größten
Anstrengungen seitens der Regierung zu erzielen gewesen. Es empfehle sich daher, den bei
den Beratungen des nächsten Budgets imAbgeordnetenhause sicher abermals zu gewärtigen-
den Einwendungen die Tatsache entgegenstellen zu können, [].

a Liegt nicht bei.

4 Auf Vortrag Taaffes v. 6. 8. 1869 genehmigte Franz Joseph die beiden nach den Beschlüssen des Ministerrates
revidierten Verordnungen mit Ah. E. v. 6. 8. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2862/1869; die Verordnung
des Kultus- und Unterrichtsministers v. 7. 6. 1869 publiziert als Rgbl.Nr. 134/1869, jene der Minister für
Kultus und Unterricht, des Innern und der Justiz v. 7. 8. 1869 alsRgbl.Nr. 135/1869.

5 Schreiben Possingers an Hasner v. 1. 8. 1869, Ava., CUM., Neuer Kultus, Katholisch, Ktn. 1116, Fasz. Kar-
meliterinnen Krakau 1869.



Nr. 248 Ministerrat, Wien, 6. August 1869 345

DerMinister des Innern gedenkt, Sr. k. u. k. apost.Majestät in diesem Sinne au. Vortrag
zu erstatten, womit sich die Konferenz einhellig einverstanden erklärte6.
III. Der Minister des Innern macht die Mitteilung, dass das Präsidium des gemeinsamen
Obersten Rechnungshofes sich wegen der Einschaltung einer von demselben ausgehenden
Verordnung betreffend die Organisierung des Rechnungsdienstes des k. k. Heeres und die
Auflösung der Militärzentralbuchhaltung in das Reichsgesetzblatt an ihn (Minister des In-
nern) gewendet habe7.

Die Konferenz stimmt dem Antrage des Ministers des Innern einhellig bei, wornach
derselbe bei dem Umstande, als das Gesetz vom 10. Juni 18698 die Kategorie [] von Geset-
zen und Verordnungen feststelle, für deren gesetzliche Kundmachung das Reichsgesetzblatt
besteht, zu welchen die fragliche Verordnung des gemeinsamen Obersten Rechnungshofes
nicht gehöre, und bei Umstande, als für Publikationen der gemeinsamen Zentralbehörden
zunächst die Wiener Zeitung bestimmt sei, die gewünschte Verlautbarung im Reichsgesetz-
blatte abzulehnen, auf die freistehendeBenützung derWiener Zeitung hinzuweisen, zugleich
aber für sich und die anderen Minister die Bereitwilligkeit zu erklären hätte, die betreffende
Verordnung den Behörden der verschiedenen Ressorts bekannt zu geben, insoferne dies von
dem gemeinsamen Obersten Rechnungshofe gewünscht werden sollte9.
IV. DerMinister des Innern [] über den Antrag des Statthaltereileiters inWien für die durch
das Ableben des Bürgermeisters Dr. Zelinka erledigte Stelle des Landmarschallstellvertreters
in Niederösterreich den gegenwärtigen Bürgermeister von Wien Dr. Felder au. in Vorschlag
bringen zu dürfen10.
V. Über die Mitteilung des Ministers des Innern, dass das Reichskriegsministerium die in
einer Kommission von Vertretern der beteiligten Ministerien vorläufig erörterte Frage der
Ausscheidung des hiesigen Tierarzneiinstitutes aus demRessort des Kriegsministeriums und
Übernahme desselben in das Ressort des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Anre-
gung gebracht und auf die Dringlichkeit der Lösung derselben noch vor Abschluss der []

6 Auf Vortrag Giskras (als Vertreter Hasners) v. 7. 8. 1869 ordnete Franz Joseph mit Ah. E. v. 12. 8. 1869 die
Einstellung der staatlichen Vorschusszahlung mit Ende September 1869 an; Hasner teilte dies Possinger mit
Schreiben v. 18. 8. 1869 mit, alles in Ava., CUM., Neuer Kultus, Katholisch, Ktn. 1116, Fasz. Karmeliterin-
nen Krakau 1869.

7 Auf Vortrag Perleuthners, des interimistischen Leiters des gemeinsamen Obersten Rechnungshofes, v. 30. 4.
1869 war mit Ah. E. v. 10. 4. 1869 die Militärzentralbuchhaltung aufgelöst und deren Geschäfte und das
Personal dem Reichskriegsministerium zugeteilt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1156/1869; siehe dazu
Wagner, Kriegsministerium 2: 75 f. Perleuthner hatte am 8. 6. 1869 eine entsprechende Verordnung un-
terzeichnet und verfügt, dass sie zur Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt an dasselbe verschickt werde, Fa.,
ORH 1369, Zl. 496/1869.

8 Rgbl.Nr. 113/1869.
9 Mit Schreiben (K.) v. 8. 8. 1869 informierte Giskra Perleuthner über den Ministerratsbeschluss, worauf der

gemeinsameObersteRechnungshof mit Schreiben (K.) v. 21. 8. 1869 dieMinisterien des Innern, der Finanzen,
des Ackerbaues und für Landesverteidigung ersuchte, die Neuorganisierung an ihre Dienstellen bekannt zu
geben, alles inFa.,ORH1370,Zl. 680/1869.DieOrganisierungdesRechnungsdienstes unddieAuflösungder
Militärzentralbuchhaltung wurde dann z. B. im Verordnungsblatt für das Finanzministerium
Nr. 35/1869. publiziert.

10 Auf Vortrag Giskras v. 7. 8. 1869 ernannte Franz Joseph mit Ah. E. v. 10. 8. 1869 Felder zum Stellvertreter
des Landmarschalls in Niederösterreich, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2881/1869. Zu Andreas Zelinka siehe
Wurzbach, Biographisches Lexikon des KaiserthumsOesterreich 59: 304–309; zu Cajetan FelderÖbl.
1: 294 f.
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Verhandlungen hingewiesen habe, beschließt die Konferenz mit Rücksicht auf die Notwen-
digkeit einer genauen eindringenden Erwägung dieser Maßregel und ihrer Konsequenzen,
zumal in finanzieller Beziehung, was jedenfalls längere Vorverhandlungen voraussetze, ein-
hellig, dass auf die Übernahme des Tierarzneiinstitutes in ein diesseitiges Ressort vorläufig
überhaupt nicht einzugehen wäre11.

MitRücksicht hieraufwurde auf dieweitere Frage, ob für denFall, als es künftig etwa zu
der Übernahme dieses Institutes käme, die betreffenden Agenden nicht zweckmäßiger dem
Ackerbauministerium als dem Unterrichtsministerium zu überweisen wären, vorerst nicht
eingegangen, und wurde diese Frage bis zum Zeitpunkte der eventuellen weiteren Verhand-
lungen [] Hauptfrage offen []12.

VI.DerMinister des Innern bringt zurKenntnis derKonferenz, dass laut eines gestern nachts
eingelangten Telegrammes des Statthaltereileiters in Prag der Verein „Slovanská Lípa“ eine
Resolution des Inhaltes beschlossen habe, dass die böhmische Nation mit der Deklaration
der ausgetretenen Landtagsabgeordneten übereinstimme13.

Die Resolution erkläre ferner, dass jeder als ein böswilliger Schädiger der Nation zu be-
trachten sei, welcher bei den bevorstehenden Landtagswahlen nicht im Sinne der Vertrau-
ensmänner wähle. Es werde ferner gesagt, dass aus Anlass der bevorstehenden Wahlen Mee-
tings zu arrangieren seien14. Infolge dieser Resolution habe der Vorstand der „Slovanská Lí-
pa“, Sladkowský, einen gedruckten Aufruf zu dem Ende versendet, in dem die Resolution
aufgenommen und der auch sonst sehr aufreizend gehalten sei. Der Statthaltereileiter beab-
sichtige, den genanntenVerein aufGrunddes § 98, lit. a und302des Strafgesetzes nachZulass
des § 20 des Vereinsgesetzes am 8. August aufzulösen, wozu er sich imHinblicke auf die Ein-
bringung eines Rekurses dagegen die Zustimmung des Ministers des Innern erbitte15. Der
Minister des Innern findet, dass die Auflösung der „Slovanská Lípa“ wegen ihres in der Tat
höchst staatsgefährlichen Treibens gesetzlich vollkommen motiviert erscheine. Die Gefähr-
lichkeit liege namentlich in dem Terrorismus, welcher durch die Bezeichnung als Schädiger

11 Zur Entwicklung des 1781 gegründeten Tierarzneiinstitutes inWienMayerhofer – Pace, Handbuch 6:
535 Anm. 1; Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4: 260 f.mit weiteren Lite-
raturhinweisen. Das dem Kultus- und Unterrichtsministerium unterstehende Institut war 1852 dem Kriegs-
ministerium untergeordnet worden, Zirkularverordnung v. 4. 4. 1852, k. k. Armee-Verordnungsblatt
(Normalien) Nr. 30/1852.Der dieseMaterie behandelnde Akt Ka., KM., Präs. 27–21 /1869 ist nicht mehr
vorhanden.

12 Fortsetzung der Angelegenheit inMR. v. 28. 3. 1870/XII (nicht mehr vorhanden). Das Institut verblieb in der
Obhut des Kriegsministeriums, wobei einzelne Fachministerien, vor allem das Kultus- und Unterrichtsminis-
terium,Mitspracherechte hatten, vgl. den vomUnterrichtsministerium erstellten Unterrichtsplan für tierärzt-
liche Studien,Rgbl.Nr. 97/1871.

13 Zur tschechischen Obstruktionspolitik im böhmischen Landtag und zur Genese der Deklaration vom 22. 8.
1868, Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 329–343; deutscher Text abgedruckt bei Kolmer, Parla-
ment und Verfassung 1: 347–350.

14 Diese Resolution war von der Slovanská Lípa in der Versammlung am 26. 7. 1869 beschlossen worden; abge-
druckt inNárodní Listy v. 27. 7. 1869.

15 § 98 des Strafgesetzbuches behandelte das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit durch Erpressung, § 302
das Verbrechen der Aufhetzung gegen andere Nationalitäten, Religionsgemeinschaften usw.,Rgbl.Nr. 117/
1852. § 20 des Vereinsgesetzes bestimmte, dass ein Verein aufgelöst werden kann, wenn er Beschlüsse oder Aus-
sprüche tut, die das Strafgesetz verletzen,Rgbl.Nr. 134/1867.
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der Nation der mit der Deklaration nicht Übereinstimmenden und in der [] Richtung hin
höchst bedenklichen Aufreizung derMassen. Er halte es an der Zeit, diesem Treiben endlich
mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten.

Der Justizminister meint, dass, insoferne FML. BaronKoller die Auflösung des Verei-
nes nach §20desVereinsgesetzesmit derVerletzungder Strafgesetze zumotivierenbeabsichti-
ge, eine genauere Kenntnis des Inhaltes des Sladkowskýschen Proklamswohl wünschenswert
gewesen wäre. Dass übrigens gesetzliche Gründe zur Auflösung des Vereines vorliegen, schei-
ne ihmnicht zweifelhaft, wiewohl er andererseits nicht verkennen könne, dass die Auflösung
lediglich vom politischen Standpunkte aus sich ihm weniger zu empfehlen schiene.

Der Ackerbauminister meint, dass der Statthaltereileiter zunächst in der Lage sei, die
tatsächlichen Verhältnisse in Beziehung auf die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung
zu beurteilen. Es erscheine ihmdaher schwer, denAnträgen des FML. BaronKoller entgegen-
zutreten, wiewohl er glaube, dass die Ansichten der Lokalbehörden über das zulässige Maß
der Parteibewegungen mitunter immerhin noch diskutabel sein mögen.

Der Ministerpräsident bemerkt, dass das Gesetz nach allen Seiten hin aufrechterhal-
ten werdenmüsse. Die Bearbeitung derMassen gehe immer weiter in Böhmen, und es zeigen
sich schon sehr bedenkliche Rückwirkungen, in Hinsicht auf die Demoralisation der Bevöl-
kerung, insbesondere inHinblick auf Eigentumsverletzungen, die jetzt viel häufiger vorkom-
men und insbesondere am flachen Lande sehr gefährlich seien. Die Regierung habe die []
durch die Handhabung [] solchen entschiedenen []dungen der öffentlichen Sicherheit zu
schützen. Er stimme daher [] Auflösung der „Slovanská Lípa“.

NachdemderMinister des Innern noch bemerkt [], dass für den Fall desRekurses das
Ministerium andieMotive des Statthaltereileiters nicht gebunden sei und dieAuflösungsent-
scheidung aus anderen Gründen, und zwar zunächst wegen Staatsgefährlichkeit bestätigen
könne, wenn ja, was der Justizminister zu besorgen scheine, die Auflösung nach § 20 des Ver-
einsgesetzes nicht genügendmotiviert sein sollte, sprechen sich sämtliche Stimmführer dafür
aus, dass demFML. BaronKoller die Zustimmung zu der beabsichtigtenAuflösung bekannt
gegeben werde16.
Wien, am 6. August 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Vortrages [sic!] zur Kenntnis genommen.Wien, 12. August
1869. Franz Joseph.
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RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen.
P. Artus; VS. Taaffe; anw. Plener, Potocki, Giskra, Herbst; abw. Hasner, Brestel, Berger.
I. Auszeichnungsanträge aus Anlass der bevorstehenden Feier des Ah. Geburtsfestes von Seite
desMinisterpräsidenten. II. Detto imRessort desMinisteriums des Innern. III. Detto imRes-
sort des Ministeriums für Kultus und Unterricht. IV. Detto im Handelsministerium. V. Ein-

16 Der Verein Slovanská Lípa wurde mit Erlass der böhmischen Statthalterei v. 7. 8. 1869 auf Grund der Reso-
lution v. 26. 7. 1869 aufgelöst, publiziert in Národní Listy v. 8. 8. 1869, siehe auch Srb, Politické dějiny,
244 f. In der genannten Resolution war auch zu Versammlungen, den sogenannten Tábors, aufgerufen wor-
den, umdie Frage, wer in den böhmischen Landtag zuwählen sei, zu beraten; bis auf ganz wenige Ausnahmen
wurden diese Versammlungen verboten, vgl. dazuNárodní Listy v. 10., 11., 12., 13. und 14. 8. 1869.
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führung von Korrespondenzkarten im Postverkehr. VI. Abschluss eines Übereinkommensmit
dem ungarischen Ministerium in Bezug auf die Statistik und Ausscheidung der statistischen
Zentralkommission sowie der Direktion für administrative Statistik aus demRessort des Obers-
tenGerichtshofesmit vorläufiger Unterstellung unter dasHandelsministerium. VII. Vorschlag
wegen Ernennung des Hofrates des Obersten Gerichtshofes Ritter v. Laminet zumOberlandes-
gerichtspräsidenten in Brünn. VIII. Vorschlag wegen Ernennung des Landesgerichtspräsiden-
ten Rossi-Sabatini zum Oberlandesgerichtspräsidenten in Zara. IX. Schreiben des Fürsten
Sapieha in Bezug auf die Beibehaltung der Stellung als Landmarschall in Galizien. X. Über-
weisung der Agenden legislativer Natur betreffend die Zusammenlegung und Zerstückung von
Grundstücken vomMinisterium des Innern an das Ackerbauministerium. XI. Austausch drei-
jähriger Hengste für die diesseitigenHengstendepots. XII. Erziehungsbeitrag für den Sohn der
Telegrafenleitungsdienerwitwe Saazer.

KZ. 2578 –MRZ. 89
Protokoll des zuWien am 7. August 1869 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
[I.] [] 1. Kutalekwegen seiner her[] betätigten loyalenGesinnung, wegen seines angerühmten
[] verdienstlichenWirkens [] Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens.
2. ebenfalls das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens für den Direktor des Karltheaters [An-
ton Ascher], nachdem sich derselbe in Beziehung [] die Handhabung den Theaterzensur-
behörden gegenüber jederzeit in sehr loyaler, entgegenkommender Weise benommen, den-
selben hinsichtlich versagter Aufführungsbewilligungen zum Zwecke der Reklame niemals
Verlegenheiten bereitet, für die Armen viel getan habe, sonst ein ehrenhafter Charakter sei,
und nachdem, damit ihm zu parifizierende Privattheaterunternehmer gegenwärtig nicht vor-
handen seien, seine Auszeichnung keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Die Konferenz erklärt sich mit [] einhellig einverstanden1.
II. Der Minister des Innern [] die in seinem Ressort vorliegenden Auszeichnungsanträge.

Infolge der diesfälligen Erörterungen vereinigt [] Minister des Innern mit [] Konferenz,
dass von seiner Seite zu beantragen wären:
1. der Statthaltereileiter in [Böhmen] FML. Freiherr v. Koller für den Orden der eisernen
Krone [I. Klasse], womit sich auch der Reichskriegsminister einverstanden erklärt.
2. Ladislaus Fürst Sanguszko, erblichesMitglied des Herrenhauses, für die geheime Ratswür-
de.
3. Adalbert Freiherr v. Widmann, eines der Häupter der verfassungstreuen Grundbesitzer in
Mähren, wegen seiner []jährigen sehr verdienstlichenWirkens für die öffentlichen Interessen
für das Großkreuz des Franz-Joseph-Ordens.
4. [Gi]dion Petrovics, Advokat in [], Präsident des dalmatinischen [], für das Komturkreuz
des [Franz-Joseph]-Ordens,
5. [Wenzel Ritter Rieger v. Riegershofen], Statthaltereirat in Prag, für die Verleihung des Ti-
tels und [Charakters] eines Hofrates.
6. der Notar in Prag und Landtagabgeordnete Dr. Forster wegen seiner hervorragenden und
sehr erfolgreichen Tätigkeit in Förderung der Zwecke der Regierungspartei für den Orden
der eisernen Krone III. Klasse.

1 Die hierGenannten erhielten aufVorträge Taaffes v. 10. 8. 1869 (Kutalek),Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 2995/
1869, bzw. v. 11. 8. 1869 (Ascher),Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2993/1869,mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 die ange-
suchten Auszeichnungen.
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7. Joseph Edler v. Neupauer, Gutsbesitzer und Landtagsabgeordneter in Steiermark, wegen
seines vielseitigen verdienstlichen Wirkens für öffentliche Institute für den Orden der eiser-
nen Krone III. Klasse.
8. Cosimo Conte di Begna-Possedari, Podestà in Zara, gleichfalls für den Orden der eisernen
Krone III. Klasse.
Für das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens:
9. den Podestà in Sebenico Frari.
10. den Podestà in Traù Conte Fanfogna.
11. den Med. Doktor Karl Braun in Zistersdorf wegen seiner fünfzigjährigen belobten Wirk-
samkeit als Arzt.
12. P. Eugen Konrath, Provinzial der Barmherzigen Brüder in Prag.
13. den Truchsess Bitterl v. Tessenberg in Graz.
14. den Bürgermeister von [Battelau] Carl Grafen [Blankenstein].
15. Groller v. Milden[see], Verwalter der freiwilligen []anstalt in Wien.
16. Dr. Joseph Braunegger, [] in Leibnitz, bezüglich dessen wegen der Rücksichtswürdigkeit
[]punkte der Notariatsführung das Einvernehmenmit dem Justizminister vorbehalten wird.
17. Emil Franz, Bezirkshauptmann in Cattaro.
18. Dr. Brzesinski, Sub[]nischen Institutes.
19. Dr. Todesco, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde in Prag und Landtagsabgeord-
neter.
20. der Fabrikant Stephan in Arnau.
21. der Med. und Chir. Doktor Eduard Lumpe inWien.
22. JohannLahner, Bürgermeister undPostmeister inNikolsburg (Landtags- undReichsrats-
abgeordneter), wegen seiner vorzüglichenWirksamkeit als Gemeindevorstand.
Ferner
[] für die Verleihung des Titels und [Charakters] eines Hofrates den Statthaltereirat in Lem-
berg Moriz Grafen []duricki.
[] die Erhebung []stand den Bankier und Präsidenten der Handelskammer in BrodyNathan
Mayer Kallir.

Hinsichtlich der schon bei früheren Anlässen zur Sprache gebrachten Frage der Aus-
zeichnung der Mitglieder des Abgeordnetenhauses Freiherr v. Eichhoff, Dr. Klier, Wolfrum,
Dr. Doubek, Dr. Berger einigte sich die Konferenz in der Ansicht, dass die Auszeichnung
von Abgeordneten als solchen mancherlei gegründete Bedenken gegen sich habe, und dass,
insoferne es sich um die Anerkennung anderweitigen verdienstlichen Wirkens handle, wie
es rücksichtlich des Dr. Doubek der Fall sei, der eventuelle Antrag zu ajournieren wäre, da
der gegenwärtige Moment zur Auszeichnung von Reichsratsabgeordneten überhaupt nicht
geeignet erscheine. Die ad 22. gemachte Ausnahme rücksichtlich des Abgeordneten Lahner
wurde damit motiviert, dass bei demUmstande, als derselbe sich imAbgeordnetenhause bis-
her in keiner Weise bemerkbar gemacht habe, seine Auszeichnung eine Anerkennung seiner
Tätigkeit im Reichsrate unmöglich aufgefasst werden könne. Hinsichtlich des vom Statthal-
ter vonDalmatien gestelltenAntrages auf Erwirkung desOrdens der eisernenKrone I. Klasse
für den [] von Zara Maupas, welchen der Minister des Innern in Übereinstimmung mit der
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Konferenz dahin zu modifizieren gedächte, dass für den genannten []politen die Verleihung
des Großkreuzes des Franz-Joseph-Ordens zu beantragen wäre, wird der Ministerpräsident
vorerst Gelegenheiten []fälligen Ah. Intentionen Sr. k. u. k. Majestät einzuholen2.

III. Der Minister des Innern bringt die im Ressort des Ministeriums für Kultus und Unter-
richt vorliegendenAuszeichnungsanträge zur Sprache, welche zunächst verdiente Persönlich-
keiten aus dem Stande der früheren Diözesanschulenoberaufseher betreffen. Die Konferenz
einigte sich, dass zu beantragen wären:
1. für den Domherrn Stöger in Wien, früheren Diözesanschulenoberaufseher und auch ge-
genwärtig Bezirksschulinspektor für Wien der Orden der eisernen Krone III. Klasse.
2. für den gewesenen Schulaufseher in Graz Dom[] Johann Gödl.
3. für den Domherrn Dr. Valentin Müller in Klagenfurt, früher ebenfalls Diözesanschulen-
oberaufseher.
4. für den bischöflichen Generalvikar des griechisch-orientalischen Bistums für die Bukowi-
na Theophil Bendella.
5. dann für den Direktor des Gymnasiums in Eger Anton Frind wegen seiner vorzüglichen
Leistungen im Lehrfache das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens3.

Der Minister des Innern bringt ferner den imMinisterrate bereits vorläufig besproche-
nen Antrag des Ministers Ritter v. Hasner wegen Erwirkung des Ordens der eisernen Krone
II. Klasse für den Sektionschef Dr. Glaser zur Erörterung4.

Über die Bemerkung des Justizministers, dass ihm für diese Auszeichnung Glasers in-
soferne gegenwärtig keine Veranlassung vorzuliegen scheine, als bei aller Anerkennung der
vorzüglichen Leistungen desselben im Fache der Legislation, Glaser doch nur verhältnismä-
ßig kurze Zeit im Amte sei, zu welchem Amt er eben nur in der Voraussetzung besonderer
Leistungen aus einem anderen Wirkungskreise berufen worden [], ihm von diesem Stand-
punkte aus nicht angezeigt erscheine,mit []Auszeichnungen solcher Sektionschefs so schnell
vorzugehen, dass aber die Auszeichnung Glasers die anderer in gleichem Falle befindlicher
Sektionschefs notwendig zur Folge haben müsste, wie namentlich die [] seit sehr langer Zeit
im Staatsdienste befindlichen, in jeder Beziehung ausgezeichneten undmit weit umfassende-
ren legislativenArbeiten inAnspruch genommenen Sektionschefs Ritter v.Waser, beschließt
der Ministerrat der von dem Justizminister betonten prinzipiellen Anschauung beitretend
einhellig, dass von demErgebnisse der früheren, inAbwesenheit derMinister des Innern und
der Justiz gepflogenen Besprechung abzusehen und denAntrag desMinisters für Kultus und
Unterricht wegen des Sektionschefs Glaser für diesmal fallenzulassen, nachdem es dem Mi-
nister Ritter v.Hasner freistehe, denselben unterGeltendmachung der für ihnmaßgebenden
Motive bei dem nächsten sich imMonate November d. J. ergebenden Anlasse wieder [].

2 Auf Vorträge Giskras v. 11. 8. 1869, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2997/1869, bzw. v. 15. 8. 1869, Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 2996/1869, erhielten die hier Genannten mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 die vorgeschlagenen
Auszeichnungen.

3 Auf Vortrag Hasners v. 10. 8. 1869 erhielten die hier Genannten, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2970/1869
(Stöger, Gödl und Müller), Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2971/1869 (Frind) und Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2973/1869 (Bendella) mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 die angesuchten Auszeichnungen.

4 Eine Auszeichnung für Glaser war bereits inMR. II v. 2. 8. 1869/VII erörtert worden.



Nr. 249 Ministerrat, Wien, 7. August 1869 351

Infolgedessen wird derMinisterpräsident von der Vorlage des betreffenden bisher reser-
viertenMinisterratsprotokolles vom13. Juli an Se. k. u. k. apost.Majestät absehen5. Bezüglich
derweiteren, vonMinisterRitter v.Hasner beabsichtigtenAnträgewegenVerleihung desOr-
dens der eisernenKrone III. Klasse an den Sektionsrat imUnterrichtsministeriumHerrmann
und den Professor des Polytechnikums in Wien Dr. Beer beschließt die Konferenz einhellig,
dass diese Anträge ebenfalls bis zum November d. J. zu ajournieren wären, wo sie dann Mi-
nister Ritter v. Hasner neuerlich zur Sprache bringen würde6.
IV. Der Handelsminister bespricht die in seinem Ressort sich ergebenden Auszeichnungs-
anträge, und stimmt die Konferenz einhellig zu, dass beantragt werde:
1. für den gewesenenPräsidenten derHandelskammer inLinz FranzHonauer []wegen seiner
verdienstlichen industriellen Tätigkeit als Schafwollenfabrikant,
2. für Franz Gustav [Neufeld] in St. Veit ebenfalls wegen []genderen industriellen [],
3. für den General[] Stellvertreter der Südbahn S[chreiner]
4. für denOberinspektor derKaiser-Ferdinands-NordbahnFranz St[ockert]wegen verdienst-
lichenWirkens im []bahnwesen, an dessen bishermeist von anderenRessorts angeregten An-
erkennung das Handelsministerium zunächst ein dienstliches Interesse habe.
5. für denMinisterialsekretär der Abteilung des Handelsministeriums für Post- und Telegra-
fenWilhelm Dew[éz],
6. und für den Direktionssekretär der Direktion der Staatstelegrafen Ludwig Hirschfeld we-
gen ihrer Verdienste um die Gründung und Leitung des für Zwecke der Pressleitung mit an-
erkennenswerten Erfolgen und verhältnismäßig geringeren Kosten []stehenden Telegrafen-
korrespondenzbüros,

für sämtliche Genannten das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens7.
V. Der Handelsminister gibt der Konferenz von seinem Vorhaben Kenntnis, bei der Post die
sogenanntenKorrespondenzkarten einzuführen,welche für kurzeMitteilungenbenütztwer-
den können und von der Postanstalt unversiegelt gegen Entrichtung des für Kreuzbandsen-
dungenbestehendengeringenPortos von2Kreuzern vorläufig imBereicheder österreichisch-
ungarischenMonarchie zu befördern wären8.

Diese Einrichtung stelle sich namentlich für den Geschäftsverkehr als sehr zweckmä-
ßig dar, wo derlei kurze, keinerlei Geheimhaltung bedürftige Mitteilungen, wie z. B. Avisos
über abgegangene oder eingetroffene Sendungen, häufig vorkommen. Die Ausdehnung die-

5 In dem vorhandenenMRProt. v. 13. 7. 1869 findet sich keinHinweis auf Glaser, zu ihm sieheÖbl. 2: 3 f.Das
diese Angelegenheit behandelndeMRProt. v. 30. 1. 1870/I ist nicht mehr vorhanden. Julius Glaser erhielt auf
Vortrag Hasners v. 30. 1. 1870 mit Ah. E. v. 2. 2. 1870 das Komturkreuz mit Stern des Franz-Joseph-Ordens,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 409/1870.

6 Fortsetzung des Gegenstandes über Herrmann in MR. v. 21. 12. 1869/II (nicht mehr vorhanden). Auf Vor-
trag Hasners v. 23. 12. 1869 erhielt Alois Herrmannmit Ah. E. v. 27. 12. 1869 den Orden der Eisernen Krone
III. Klasse, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4624/1869. Adolf Beer erhielt nie eine Auszeichnung, zu ihm siehe
Sturm– Seibt – Lemberg – Slapnicka, Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Län-
der 1: 67.

7 Auf Vortrag Pleners v. 7. 8. 1869 bzw. 8. 8. 1869 erhielten die hier Genannten, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2908/1869 (Honauer), Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2909/1869 (Neufeld), Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 2905/1869 (Stockert, Schreiner),Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2906/1869 (Dewéz, Hirschfeld)mit Ah. E.
v. 15. 8. 1869 die angesuchten Auszeichnungen.

8 Die Idee stammte von Emanuel Hermann und war bereits Anfang des Jahres publiziert worden,Neue Freie
Presse v. 26. 1. 1869.
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ser, nach erzieltem Einvernehmen mit dem ungarischen Ministerium vorerst auf die Monar-
chie beschränkten Einrichtung auf andere Länder, mit welchen Postverträge bestehen, sei zu
erwarten, nachdem schon jetzt Eröffnungen vorliegen, welchen zufolge man sowohl in der
Schweiz als imNorddeutschem Bunde geneigt zu sein scheine, in dieser Richtung mit Öster-
reich Vereinbarungen zu treffen.

Der Ministerrat erklärt sich mit dieser, als höchst zweckmäßig erkanntenMaßregel ein-
hellig einverstanden.

Rücksichtlich dessen, was die betreffenden Blätter, welche derHandelsminister zur An-
sichtmitteilt, in [] zu enthalten hätten, wurde sich daher geeiniget, dass die projektierte Klau-
sel [] der Nichtbeförderung offenbarer Unanständigkeiten oder Ehrenbeleidigungen insofer-
ne überflüssig sei, als in dieser Beziehung die ohnedies bestehenden Postdirektiven, welche in
der bezüglichen Kundmachungsverordnung noch speziell in Erinnerung gebracht werden
könnten und daher die gedruckte Bemerkung auf den Blättern „Die Postanstalt übernimmt
keineVerantwortung für den Inhalt derMitteilungen“ vollkommengenugwäre. Ebensowur-
de es als überflüssig und als möglicherweise beirrend erkannt, dass auf den Blättern dasWort
„Bestimmungsort“ gedruckt erscheine9.

VI. DerHandelsminister referiert in der Angelegenheit der Reorganisierung der statistischen
Zentralkommission und der im Verbande derselben stehenden Direktion für administrative
Statistik10.

Diese durch die eingetretenen staatsrechtlichen Veränderungen bedingte Reorganisa-
tion habe bereits den Gegenstand langer und eingehender Verhandlungen zwischen dem
diesseitigen und dem ungarischen und dem Reichsfinanzministerium gebildet11. Es erschei-
ne jetzt dringend, diese Verhandlungen, wenigstens soweit es die Hauptfrage betreffe, zum
Abschlusse zu bringen, nachdem der Präsident des Obersten Rechnungshofes für die diessei-
tigen Länder, welchem die statistische Zentralkommission samt der Direktion für adminis-
trative Statistik bisher untergeordnet gewesen sei, nunmehr auf die Ausscheidung derselben
aus seinem Ressort dringe und erklärt habe, den betreffenden Aufwand in sein Budget pro
1870 nicht mehr aufnehmen zu wollen. Im Laufe der Verhandlungen seien verschiedene Pro-
jekte über dieUmstellung der statistischenZentralkommission zur Sprache gekommen in der
Richtung, welcheOrgane zu schaffenwären, umdenAnforderungen [] sowohl in Beziehung
auf die administrative Statistik der beiden [] als für die Gesamtstatistik, soweit für gewisse
Zweige eine solche nach [] Zoll- undHandelsbündnissesmit Ungarn inAussicht genommen
erscheint, nachdem der Fortbestand der statistischen Zentralkommission in Wien als Organ

9 Mit Verordnung des Handelsministeriums v. 22. 9. 1869 wurde die Einführung der Korrespondenzkarte ge-
regelt, publiziert als Rgbl. Nr. 148/1869. Zur Genese und weiteren Entwicklung der Korrespondenz- bzw.
Postkarte siehe Zimmerl, 125 Jahre Postkarte.

10 Die Zentralkommission für die administrative Statistik war mit Erlass des Präsidenten der obersten Rech-
nungskontrollbehörde v. 3. 3. 1863 ins Leben gerufen worden, publiziert als Rgbl. Nr. 24/1863, und unter-
stand laut § 6 ihrer Statuten unmittelbar demPräsidenten der oberstenRechnungskontrollbehörde; im § 7war
festgehalten worden, dass die Direktion der administrativen Statistik der Zentralkommission als ausführen-
des Organ in geschäftlicher Beziehung untergeordnet war, siehe dazu Tesar, Oberste Rechnungskontroll-
behörde, 16.

11 Vgl. die Darstellung des zuständigen Referenten vom Februar 1869 über die stattgefundenen Verhandlungen,
Ava., HM., Präs. 22/1869 und das Schreiben Taaffes an Plener v. 3. 2. 1869, in dem er über die ungarischen
Vorschläge berichtet,Ava., HM., Präs. 79/1869.
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für diese Reichshälfte und gleichzeitig für Zwecke der gemeinsamen Statistik, welcher von
dieser Kommission ursprünglich angestrebt worden war, bei der gegenwärtigen staatsrechtli-
chen Gestaltung der Monarchie von vorneherein ausgeschlossen erschien.

Nachdem ein von dem verstorbenen Präsidenten des gemeinsamen Obersten Rech-
nungshofes Freiherrn v. Hock herrührendes Projekt der Errichtung einer statistischen Kom-
mission für diese Länder, einer solchen für Ungarn und einer dritten für gemeinsame An-
gelegenheiten auf Seite des ungarischen Ministeriums den größten Anständen in Bezug auf
die Durchbringbarkeit am Reichstage begegnet und infolge dessen sowie in Rücksicht auf
die bedeutende Kostenvermehrung beseitigt wordenwar, handelt es sich gegenwärtig darum,
dass mit der ungarischen Regierung ein Übereinkommen über die Modalitäten der Durch-
führung, des erwähnten Artikels X des Zoll- und Handelsbündnisses mit Ungarn getroffen
werde, welcher besage, dass dieMinisterien beider Teile imWege der Vereinbarung dafür sor-
genwerden, dass das statistischeMateriale (Zölle,Handel, Schifffahrt usf. betreffend) aus bei-
den Ländergebieten in einemGesamtoperate zusammengestellt werde12. Für eine solche Ver-
einbarung liegen Grundzüge vor, für welche sich auch namentlich der Reichsfinanzminister
ausgesprochen habe, welche darauf hinauslaufen, dass in jeder Reichshälfte das statistische
Materiale gesammelt und von dem in jeder Reichshälfte bestehenden statistischen Organe
dem anderen mitgeteilt und dass auf Grundlage dieser Mitteilungen am Ende jeden Jahres
ein statistisches Handbuch wie bisher herausgegeben werde, dass aber über die Mitteilung
der Daten hinausgehend, kein weiterer organischer Verband zwischen den beiden Körpern
Platz greife.

DerHandelsminister glaubt, [] wenn auf diese von ungarischer Seite [] ergangenen Pro-
positionen eingegangen [].

Was jedochdie Frage derUnterstellungder beidenKörper betrifft, glaubte derMinister
des Innern die gesamte administrative Statistik für sein Ressort vindizieren zu sollen, weil
das Materiale im Ressort des Handelsministeriums ein relativ kleines sei, in einigen Partien
wie hinsichtlich der Zoll- und Besteuerungsverhältnisse vom Finanzministerium, also von
anderwärts her beschafft werden müsse, während im Ressort des Ministerium des Innern
sich die wichtigen Agenden der Volkszählung mit der sich daran reihenden großen Serie von
statistischen Arbeiten von weittragender Bedeutung befinden und weil das Ministerium des
Innern über die für die Sammlung statistischer Daten unentbehrlichen Organe zu verfügen
habe.

Der Ackerbauminister stellt nicht in Abrede, dass ein Teil der administrativen Sta-
tistik naturgemäß in das Ressort des Ministeriums des Innern fallen würde. Es könne sich
aber nicht um eine Zersplitterung der Statistik handeln [] sich umso weniger zu empfehlen
[], als es hauptsächlich nottue, dass [] Aktion der statistischenOrgane eine []ndigere, dass die
Arbeiten dieser [] beschleunigt werden. Alle Arbeiten nun, bei denen es hauptsächlich auf
Raschheit [] wie die Feststellung der Ergebnisse der Ernte, der Handelsbewegungen, Zollver-
hältnisse usf. [], gehören entschieden in den Wirkungskreis des für die Interessen der Volks-
wirtschaft bestehenden Ministeriums; das Interesse an der Statistik in dieser Beziehung sei
ein lebendiges und trete täglich hervor. Das Interesse an der sonstigen Statistik sei ebenfalls
ein sehr begründetes, es trete jedoch nur periodisch in größeren Zeitabschnitten hervor.

DerHandelsminister kanndieAnschauungendesAckerbauministers nur als vollkom-
men begründet erkennen.

12 Rgbl.Nr. 4/1868.
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Über die Motion des Ministerpräsidenten vereinigt sich die Konferenz angesichts der
vorhandenenMeinungsdivergenzen in demBeschlusse, dass die statistischeZentralkommissi-
on und die Direktion für administrative Statistik nur vorläufig aus demBudget des Obersten
Rechnungshofes in jenes des Handelsministers eingestellt werde und dass sich der Minister-
rat vorbehalte, in Betreff der Zuweisung desselben sowie über die ganze Frage der künftigen
Organisation seinerzeit erst zu bes[] würde, hiemit das unter diesen Umständen Mögliche
erreich[]. Er beantrage daher, da es zunächst darum zu tun sei, zu einem prinzipiellen Ab-
schlusse zu kommen, dass:
1. das Übereinkommen mit dem ungarischenMinisterium im Sinne der obigen allgemeinen
Grundzüge abgeschlossen und dass
2. die statistische Zentralkommission sowie die Direktion für administrative Statistik in ih-
rem gegenwärtigen Bestande und vorbehaltlich der von ihm (Handelsminister) künftig zu
beantragenden Umstaltung derselben beziehungsweise der neuen Regelung der Funktionen
der administrativen Statistik demHandelsministerium sofort unterstellt werde, nachdemdas
Verbleiben derselben im Ressort des Obersten Rechnungshofes nicht [] tunlich erscheine.

Mit dem Antrage ad 1. war der Ministerrat einhellig einverstanden.
Ebenso erkannte es dieKonferenz einstimmig als notwendig an, dass die statistischeZen-

tralkommission sowie die Direktion für administrative Statistik aus demWirkungskreise des
Obersten Rechnungshofes schon jetzt ausgeschieden werde13.
VII.Der Justizminister referiert inderAngelegenheit derBesetzungder Stelle einesOberlan-
desgerichtspräsidenten in Brünn,welche seit April d. J. vakant, füglich nicht länger unbesetzt
bleiben könne.

Als Bewerber hiefür kommen in Frage der Präsident des Landesgerichtes in BrünnGraf
Mazzuchelli, der zweite Präsident des Oberlandesgerichtes in Graz Ritter v.Wenisch, der Prä-
sident des Landesgerichtes in Prag v. Waidele, dann die Hofräte des Obersten Gerichtshofes
Ritter v. Laminet und Hauck. Der Oberste Gerichtshof hat in der Erwägung, dass nebst der
geschäftlichenTüchtigkeit rücksichtlich dieses Postens auf die Kenntnis der slawischen Spra-
che und das äußere Ansehen in dieWaagschale falle, die Eignung der genannten Kandidaten
derWürdigung unterzogen. Bei derAbstimmung (acht Stimmen, sechsRäte, zwei Senatsprä-
sidenten) sprachen sich für die primo loco Reihung aus des Hofrates v. Laminet vier Stim-
men, zwei fielen auf v. Waidele, eine [] Hauck. Für die Reihung secundo loco stimmten fünf
Votanten fürHauck (drei []). Bezüglich der Reihung tertio loco [] Stimme aufWenisch, eine
auf Laminet, eine auf Waidele, zwei auf Mazzuchelli, [] auf den Oberstaatsanwalt in Brünn
D’Elvert. Werden diese Abstimmungen [] in das Auge gefasst, so stelle sich heraus, dass für
Laminet an einer oder der anderen Stelle sämtliche Votanten gestimmt haben, während für
Hauck sieben, für Waidele vier, für Mazzuchelli zwei und für D’Elvert ebenfalls zwei votier-
ten.

Der Präsident des Obersten Gerichtshofes sprach sich dahin aus, dass die große Bedeu-
tung des Postens es notwendig erscheinen lasse, dass der neu zu ernennende Oberlandesge-
richtspräsident alle hiefür erforderlichen Eigenschaften in sich vereinige, zumal der Vorgän-
ger Freiherr v. Lewinsky in dieser Stellung sehr gut entsprochen habe. Von diesem Stand-

13 Auf Vortrag Pleners v. 14. 8. 1869 genehmigte Franz Joseph mit Ah. E. v. 18. 8. 1869 den Beschluss des Minis-
terrates hinsichtlich der Übernahme der Direktion für administrative Statistik und der statistischen Zentral-
kommission durch das Handelsministerium,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3011/1869.Mit Schreiben v. 26. 8.
1869 teilte Plener Mercandin mit, dass das Handelsministerium die Kosten für 1870 übernehmen wird; mit
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punkte habe Ritter v. Schmerling nach eingehender Erörterung der Ansprüche und der Ei-
genschaften sämtlicher [] primo locoLaminet, secundo locoWaidele, tertio loco.GrafenMaz-
zuchelli vorgeschlagen. In Beziehung auf Laminet bemerkte der Präsident des Obersten Ge-
richtshofes, dass derselbe alle erforderlichen Eigenschaften besitze. Er gehöre zu den vorzüg-
lichstenRätendesOberstenGerichtshofes, zeichne sich durch Scharfsinn aus, fasse leicht auf,
folge als Votant vorzüglich die verwickeltsten Verhandlungen, er sei ein Mann von Bildung,
kenne das LandMähren ganz genau, es sei von ihm eine entsprechende Einwirkung auf den
Sprengel zu gewärtigen, auch sei er in gutenVermögensverhältnissen, welche ihn jedermateri-
ellen Sorge überheben, übrigens auch der slawischen Sprache [mächtig]. V. Waidele erkennt
Ritter v. Schmerling eine große Befähigung und treffliche Eigenschaften zu, welchen gegen-
über nur dieReizbarkeit undTrockenheit seinesWesens,welche ihmzwar dieAchtung, nicht
aber auchdieLiebe seinerUntergebenengesichert habe, hier umsomehr inBetracht kommen
dürfte, als er in Brünnmit den Erinnerungen an die Humanität Lewinskis zu kämpfen hätte.
Graf Mazzuchelli sei z[]der umfassend als Waidele [] gebildet, er habe aber seinen Posten bis-
her mit Ehren ausgefüllt und die Achtung und Anhänglichkeit seiner Untergebenen sowie
das allgemeine Vertrauen für sich. Hauck hielte der Präsident des OberstenGerichtshofes, so
schätzbar er alsMitglied des Kollegiums sei, zu einer erfolgreichen Leitung eines so bedeuten-
den Gerichtes für weniger geeignet, auchmangle ihm die Gabe der Repräsentation. D’Elvert
gelte als ein ausgezeichneter Beamter, werde aber voraussichtlich im Gremium des Obersten
Gerichtshofes die geeigneteste Verwendung finden. Für den in langjähriger Dienstleistung
erprobten Oberlandesgerichtspräsidenten v. Wenisch würden in erster Reihe Billigkeitsrück-
sichten sprechen, welchen jedoch die Erwägung gegenüber stehe, dass derselbe 67 Jahre alt
sei und im 42. Dienstjahre stehe, daher ein abermaligerWechsel für bald vorauszusehenwäre,
während das Dienstesinteresse die möglichste Stabilität des Oberlandesgerichtspräsidenten
erheische.

Seine eigene (des Justizministers) Ansicht betreffend so glaube er, dass es sich nur um
Waidele, Laminet undMazzuchelli handeln könne. Würde nur die juristische Befähigung in
Frage kommen, würde er sich ohne weiteres fürWaidele erklären, welcher nach seiner inners-
ten Überzeugung die beiden anderen Genannten an Kapazität und Tüchtigkeit weit überra-
ge. Seine Ansprüche erscheinen auch in ungleich höherem Maße gegründet, nachdem Wai-
dele bereits seit dem Jahre 1859 in dem Range stehe, welchen Mazzuchelli und Laminet erst
im Jahre 1863 erlangt haben. Die Entscheidung hänge für ihn wesentlich davon ab, ob die
Kenntnis der slawischen Sprache ein unumgängliches Erfordernis für den Posten des Ober-
landesgerichtspräsidenten in Brünn bilde. Diese Frage lasse sich unter den obwaltenden Ver-
hältnissen allerdings nicht verneinen, da nicht geleugnet werden könne, dass ein großer Teil
der Agenden des Oberlandesgerichtes in Mähren in Strafsachen wohl gut [] Drittteile sich
auch in slawischer Sprache auf Akten beziehen, abgesehen davon, dass es sich aus höheren
[]tischen Rücksichten nicht zu [] scheine, einen so hohen Gerichts[] in ein Land mit natio-
nal ge[] Bevölkerung zu berufen, welcher [] anderen Landessprache gänzlich unkundig wäre.
In dieser Beziehung sei []schen einer neuen Ernennung und [] Belassung auf einem unter

einemweitern Schreiben v. 8. 10. 1869 anGorove übermittelte er seinen Entwurf des Übereinkommens zurHer-
stellung einer gemeinsamen Statistik, alles in Ava., HM., Präs. 503/1869. Fortsetzung des Gegenstandes in
MR. III v. 17. 8. 1870/IV (nicht mehr vorhanden). Mit Ah. E. v. 28. 8. 1870 auf Vortrag Stremayrs v. 23. 8.
1870 wurden die beiden genannten statistischen Einrichtungen vomMinisterium für Kultus und Unterricht
übernommen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3332/1870. Zur Frage der Herstellung einer administrativen Sta-
tistik für das Gesamtreich sieheMayerhofer – Pace, Handbuch 1: 924.
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den früheren Verhältnissen erlangten Posten ein wesentlicher Unterschied. Mit Rücksicht
hierauf glaube er aufWaidele nicht reflektieren zu können und sich für Laminet aussprechen
zu sollen, welcher vom geschäftlichen Standpunkte und wegen der Kenntnis der slawischen
Sprache vor dem Landesgerichtspräsidenten Grafen Mazzuchelli jedenfalls zu berücksichti-
gen komme, zumal Laminet auch im Range nur um wenige Monate jünger als Mazzuchelli
sei. Er gedenke daher zu dem sich unter den gegebenen Umständen einzig []bietenden Aus-
kunftsmittel zu greifen, Laminet in Vorschlag zu bringen. [] aber werde selbstverständlich
[] Seite Waideles, welcher [] begründeten Anlasse []. Er gedenke daher für [] auf die Verlei-
hung Komturkreuzes des Franz-Joseph-Ordens anzutragen und behalte sich vor, ihn für die
imGremiumdesOberstenGerichtshofes freiwerdendeHofratsstelle inVorschlag zu bringen,
falls dies in seinen Wünschen gelegen wäre, was er glaube, worüber er sich jedoch noch die
Gewissheit zu verschaffenbeabsichtige. Ebensowürde er fürMazzuchelli, welcher sich verlau-
ten ließ, dass er im Falle seiner Nichtberücksichtigung um seine Pensionierung einschreiten
wolle, die gleiche Auszeichnung erbitten.

DerMinister des Innern kann nicht umhin, auf Grund seiner persönlichenKenntnis
der Verhältnisse zu bestätigen, dass es allerdings sehr wünschenswert sei, wenn der Präsident
des Oberlandesgerichtes in Brünn die Kenntnis der slawischen Sprache besitze. Unter diesen
Umständen erübrige daher auch ihm nur, Laminet Mazzuchelli den Vorzug zu geben, [] des
slawischen Idioms []. Es falle ihm dies umso []rer, als er die volle Überzeugung habe, dass die
Ernennung Laminets minder guten Eindruck machen [], da Laminet sich in Mähren der[]
Beliebtheit nicht erfreue, während Mazzuchelli allgemein geschätzt [] des Vertrauens in den
weitesten Kreisen des Landes genieße.

Der Ministerpräsident und der Ackerbauminister halten dafür, dass unter den ge-
genwärtigen Umständen von dem Erfordernisse der Kenntnis der slawischen Landessprache
unmöglich abgesehen werden könnte.

DerHandelsminister würde die Kenntnis der zweiten Landesprache nicht als absolut
unentbehrlich für den Oberlandesgerichtspräsidenten zu Brünn halten.

Die Konferenz stimmt sohin den Anträgen des Justizministers zu, so[] hinsichtlich des
Vorschlages des [] v. Laminet für die Stelle des Präsidenten des Oberlandesgerichtes in Brünn
[] Erwirkung []14.
VIII. Der Justizminister erbittet sich und erhält die einhellige Zustimmung, für den vakan-
ten Posten eines Oberlandesgerichtspräsidenten in Zara den in der Terna des Obersten Ge-
richtshofes − Rossi-Sabatini, Landesgerichtspräsident in Zara, Farfoglia, Ministerialrat im
Justizministerium, und Tastl, Oberstaatsanwalt in Zara − an erster Stelle genannten Landes-
gerichtspräsidenten Rossi-Sabatini in Vorschlag bringen zu dürfen.

Bezüglich des Ministerialrates Farfoglia bemerkt der Justizminister, dass, nachdem der-
selbe von Seite des [] Gerichtshofes aufgefordert [], um die Oberlandesgerichtspräsidenten-
stelle in Zara zu kompetieren, bei dem Umstande als auch der Vizepräsident des Landesge-
richtes in Triest und Präsident des Handels- und Seegerichtes v. Fluck darum eingeschritten
sei, bei demObersten Gerichtshofes die Absicht zu bestehen scheine, Farfoglia für den even-

14 Auf Vortrag Herbsts v. 10. 8. 1869 wurde mit Ah. E. v. 15. 8. 1869 Josef Laminet Ritter v. Artztheim zum
Präsident des mährisch-schlesischen Oberlandesgerichts bestellt; zu ihm siehe Sturm – Seibt – Lemberg –
Slapnicka, Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder 2: 371., zugleich erhielten
ErnstWaidele Ritter v.Willingen und JohannGrafMazzuchelli das Komturkreuz des Franz-Joseph-Ordens,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2963/1869.
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tuell vakant werdenden Posten des Oberlandesgerichtspräsidenten in Triest seinerzeit in Vor-
schlag zu bringen15. Über die Anfrage des Ministerpräsidenten erwähnt der Justizminister,
dass der Statthalter Ritter v. Wagner infolge mündlicher Rücksprache sich mit dem obigen
Vorschlage wegen Zara einverstanden erklärt habe, nachdem ihmdieUntunlichkeit seines ur-
sprünglichen Vorhabens, der Berufung des im Alter sehr vorgerückten Landtagspräsidenten
und Advokaten Petrovics zu diesem Posten das Wort zu führen, dargetan worden war16.

IX. Der Ackerbauminister gibt der Konferenz Kenntnis von dem Schreibena, welches der
Landmarschall Fürst Sapieha in Erwiderung der von dem Ministerrate gewünschten Son-
dierung in bezug auf die Absichten des Fürsten hinsichtlich der Beibehaltung der Landmar-
schallswürde an ihn (Ackerbauminister) gerichtet habe und inwelchemFürst Sapieha erkläre,
seine Stellung so lange nicht aufgeben zu wollen, so lange Se. Majestät ihn [] zu entheben ge-
ruhen werden [] Regierung sein [] möglich mache.

Der Ministerrat nimmt [] Kenntnis17.
DerMinister des Innern [], dass dieser korrektenErklärungdes FürstenSapieha gegen-

über seine dem [] Äußerungen bei dem Empfange der verschiedenen Deputationen nun []
zu erklären seien. Er erbittet sich vomAckerbauminister einen Auszug aus diesem Schreiben,
um denselben Ritter v. Possinger behufs seiner Orientierung streng vertraulich mitteilen zu
können. Der Ackerbauminister wird diesemWunsche gerne entsprechen18.

X. Der Ackerbauminister erbittet sich und erhält die einhellige Zustimmung desMinister-
rates, im Einverständnisse mit demMinister des Innern im Zwecke der Abänderung des bis-
herigen auf der Ah. Entschließung vom 11. Jänner 186819 beruhenden Wirkungskreises des
Ackerbauministeriums bei Sr. k. u. k. apost.Majestät den au. Antrag zu stellen, dass die [] Zu-
sammenlegung und Zerstücklung von Grundstücken bezüglich Verhandlungen legislativer
Natur aus denWirkungskreise des Ministeriums des Innern in jenen des Ackerbauministeri-
ums übergehen, welches letztere in diesen Fragen das erforderlichen Einvernehmen mit den
übrigen dabei etwas beteiligten Ministerien zu pflegen haben werde. Diese Verfügung bean-
zeige sich deswegen, weil die Fragen über Kommassation undDismembration der Grundstü-
cke ihrer inneren Natur nach landwirtschaftliche Fragen seien und sowohl legislativ als ad-
ministrativ in untrennbarem Zusammenhange mit anderen, dem Ackerbauminister bereits

a Liegt dem Originalprotokoll in deutscher Abschrift bei.

15 Alois Farfoglia wurde schließlich Präsident des Oberlandesgerichtes in Innsbruck, das diesbezüglicheMRProt.
v. 20. 9. 1870/II ist nicht mehr vorhanden.

16 Auf Vortrag Herbsts v. 10. 8. 1869 wurde Franz Rossi-Sabatini mit Ah. E. v. 13. 8. 1869 zum Präsidenten des
dalmatinischen Oberlandesgerichtes ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2953/1869.

17 Fortsetzung des MR. v. 19. 7. 1869/XII. Nachdem Franz Joseph die Absicht, Sapieha offiziell zu fragen, ob er
auf seiner Resignation beharre, zur Kenntnis genommen hatte (gleichzeitig mit der Ernennung Lawrowskis
zum galizischen Landesmarschallstellvertreter, siehe MR. v. 19. 7. 1869/XI), setzte Potocki diese Absicht mit
Schreiben an Sapieha v. 29. 7. 1869 in die Tat um, worauf Sapieha sein Verbleiben auf dem Landmarschall-
posten mit Schreiben an Potocki v. 2. 8. 1869 erklärte, zit. nach Pijaj, Między polskim patriotyzmen, 257
Anm. 668.

18 Ein Hinweis auf diese Angelegenheit konnte unter den Beständen des Ava., IM. nicht gefunden werden; Leo
Sapieha blieb weitere sechs Jahre auf dem Posten des galizischen Landmarschalls.

19 Auf den gemeinsamen Vortrag von Plener und Potocki v. 7. 1. 1868,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 125/1868.



358 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

zugewiesenen ähnlichen Agenden, insbesondere mit jenen auf das Wasserrecht, das Forstge-
setz usf. bezüglichen stehen, was auf Seite des Ministers des Innern auch anerkannt worden
sei20.

XI. Der Ackerbauminister teilt der Konferenz mit, dass, nachdem [] Handelsminister von []
Hinsicht auf dasMaterial [] der Hengstendepots vor Austragung der Rechtsfragen [] tun zu
können, vorläufig [] erübrige, als jetzt die der [] Hengste Kopf gegen Kopf ausz[], wobei auf
die Akquirierung der [] Rassen für diese Länder werde [] genommen werden.

Die Konferenz nimmt [] zustimmend Kenntnis21.

XII.DerHandelsminister bringt das „ab Imperatore“ bezeichneteMajestätsgesuchderWit-
weAnton Saazer umBewilligung eines Erziehungsbeitrages für ihren, nach ihrem als Telegra-
fenleitungsdiener bedienstet gewesenen Gatten hinterbliebenen Sohn wegen der eingetrete-
nen Kontroverse mit den Finanzministerium zur Sprache.

Dieses letztere glaubte nämlich, sich gegen dem vom Handelsministerium beabsichtig-
ten Gnadenantrag auf Ah. Bewilligung eines Erziehungsbeitrages täglicher vier Kreuzer []
aussprechen zu sollen, weil [] Saazer durch die Gewährung einer Gnadenpension ohnehin
eine Begünstigung zuteil geworden sei und weil sie nur für den einen Sohn zu sorgen habe.
Der Handelsminister glaubt, dass nachdem der verstorbene Telegrafenleitungsdiener Saazer
mehr als 29 Jahre bei demMilitär und imTelegrafendienste gedient und im letzteren die Pen-
sionsfähigkeit für sich und seineWitwe nur deswegen nicht erlangte, weil bis zu seinemAble-
ben die Organisierung der Telegrafenaufsicht nicht erfolgt war, und nachdem dieWitwemit
der Gnadenprovision täglicher 21 Kreuzer für ihren kränklichen, nunmehr siebenjährigen,
die Schule mit gutem Erfolge besuchenden Sohn zu sorgen in der Tat nicht in der Lage sei,
Billigkeitsrücksichten den vomHandelsminister beabsichtigten neuen Ah. Gnadenakt wohl
ausreichend motivieren dürften.

Die Konferenz erklärt sich mit diesem Antrage des Handelsministers einhellig einver-
standen22.

Wien, am 7. August 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 31. August 1869.
Franz Joseph.

20 Auf Vortrag Potockis v. 5. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 13. 8. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2941/1869; publiziert als Verordnung des Ackerbauministeriums v.
27. 8. 1869,Rgbl.Nr. 144/1869.

21 Zum Übergang des Gestütwesens in die Zivilverwaltung und dessen Aufteilung zwischen den beiden Reichs-
hälften nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich sieheWagner, Die k. (u.) k. Armee, 572; die diesbe-
züglichen Protokolle sind nicht mehr erhalten, MR. II v. 13. 2. 1869/I, dann über eine Interpellation darüber
MR. v. 22. 2. 1869/II und MR. v. 31. 3. 1869/XIII. Bei der Aufteilung kam es zu Differenzen, die auch den
Austausch des Zuchtmaterials behinderten, siehe dazu das Schreiben Goroves an Potocki v. 6. 7. 1869, in dem
er auf diesen Umstand explizit hinweist,Ava., AckM., Präs. 325/1869. Zu den diesbezüglichen – letztlich ge-
scheiterten – Verhandlungen, Gassebner, Pferdezucht, 25. Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 24. 11.
1869/IV (nicht mehr vorhanden).

22 Auf Vortrag Pleners v. 15. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 22. 8. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3024/1869.
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RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 11.8.), Potocki 16. 8., Giskra, Herbst;
abw. Plener, Hasner, Brestel, Berger.
[I.] Anträge des Ackerbauministers auf Ah. Auszeichnungen anläßlich des bevorstehenden Ah.
Geburtsfestes.

KZ. 2580 –MRZ. 90
Protokoll des zuWien am 11. August 1869 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Eduard Grafen Taaffe.
[I.]DerAckerbauminister bringt die in seinemRessort []gebendenAnträgewegenOrdens-
auszeichnungen zur Sprache.

[] Erörterung derselben einigt sich die Konferenz, dass aus dem Ressort des Ackerbau-
minister zu beantragen wären:
1. Arnold Plankensteiner, Gutsbesitzer in Steiermark, früher Reichsratsabgeordneter, wegen
seiner Verdienste um die Landwirtschaft, und
2. JohannFichtner, Fabriksbesitzer inAtzgersdorfwegenhervorragenderLeistungen auf dem
Gebiete der landwirtschaftlichen Industrie.

Beide für das Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens1.
Wien, am 11. August 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen. Laxenburg, 13. August
1869. Franz Joseph.

Nr. 251 Ministerrat, Wien, 14. August 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; BdE. und anw. (DatumundUnterschrift Taaffes fehlt) Potocki
27. 8., Giskra, Herbst; abw. Plener, Hasner, Brestel, Berger.
BdE. Herbsts mit der Beifügung Gesehen mit der ergebensten Bemerkung zu I., dass nach mei-
ner bestimmten Erinnerung die Konferenz von der Voraussetzung ausging und auf dieselbe be-
sonderesGewicht gelegtwurde, dass dieGegenstände der vorbehaltenenAuseinandersetzungen
und Vereinbarungen der Vertretungskörper nicht spezifiziert und letztere somit nicht auf die
Veränderungen im Rekrutenkontingente und in den Quoten beschränkt werden, sondern der
Vorbehalt ganz allgemein aufgefasst und dadurch dieWahrung aller dabei in Frage kommenden
Rechte und Interessen der diesseitigen Länder ermöglicht werde.

Beifügung Taaffes Gesehen mit dem Beifügen, dass die Konferenz sich allerdings dahin ausge-
sprochen hat, dass die Gegenstände der vorbehaltenen [] in den betreffenden Ah. Handschrei-
ben [] Protokolls [] hatte, dass aber in[] pro foro interno die []täten Auseinandersetzungen
und Vereinbarungen der Vertretungskörper neben der nicht bezweifelten Angehörigkeit der be-

1 AufVortrag Potockis v. 13. 8. 1869wurde Arnold Plankensteiner und Johann Fichtner mit Ah. E. v. 15. 8. 1869
das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens verliehen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2975/1869. Nachdem aber
Plankensteiner die Auszeichnung abgelehnt hatte, wurde die Verleihung in seinem Fall mit Ah. E. v. 6. 9. 1869
auf Vortrag Potockis v. 1. 9. 1869 zurückgenommen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3207/69.Zu Plankensteiner
sieheÖbl. 8: 116; das Schreiben Plankensteiners an Giskra v. 23. 8. 1869, in dem er die Auszeichnung ablehnt,
abgedruckt inNeue Freie Presse (A.) v. 25. 8. 1869.
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treffenden Militärgrenzgebiete zu den ungarischen Ländern als die notwendige Voraussetzung
des faktischen Überganges dieser Gebietsteile in die Zivilverwaltung der ungarischen Länder er-
kannt wurden, als die Objekte dieser Verhandlungen eben nur die Abänderungen imRekruten-
kontingente und in den Quoten betrachtet und bezeichnet worden sind. Übrigens würde die
Fassung des Schusssatzes des Protokolles ad I. auch für die Auffassung des Herrn Justizminis-
ters [] Raum geben []che Maßregel berühren [] Rechte und Interessen der diesseitigen Länder,
also auch solcher über die obigen Punkte hinausgehenden Rechte und Interessen gewahrt ist,
welche bei oder in Folge der angedeuteten Verhandlungen etwa noch in Frage kommen würde.

I. Frage der Einverleibung derMilitärgrenze in das Ländergebiet der ungarischenKrone. II. Fest-
stellung des Zeitpunktes der Einberufung der Landtage. III. Wegen ausnahmsweiser Bewilli-
gung der Annahme einer Verwaltungsratsstelle für den bei der Geologischen Reichsanstalt an-
gestellten Bergrat Fötterle. IV. Frage der eventuellen Auflösung des Tiroler Landtages. V. An-
trag auf Nichtsanktionierung des vom böhmischen Landtage votierten Gesetzentwurfes wegen
Einverleibung mehrerer Gemeinden der Bezirksvertretungsgebiete Manetin und Petschau ins
Bezirksvertretungsgebiet Luditz. VI. Auszeichnungsantrag für den Regierungsrat Kraus an-
lässlich seiner Pensionierung. VII. Detto für den Finanzprokurator in Prag Hofrat Doctor aus
demselben Anlasse. VIII. In Betreff der Stempel- und Gebührenpflichtigkeit der Eingaben bei
dem Reichsgerichte etc.

KZ. 2582 –MRZ. 91

I. Der Ministerpräsident gibt der Konferenz Kenntnis von dem Ergebnisse der Beratung,
welche unter dem Ah. Vorsitze Sr. k. u. k. apost. Majestät über die [] entspr[] Durchfüh-
rung[]gen der ungarischen Delegation von Seite des ungarischenMinisteriums in Anregung
gebrachtenFragederProvinzialisierungderMilitärgrenzebeziehungsweiseEinverleibungder-
selben in das Ländergebiet der ungarischen Krone gestern in einer Sitzung stattgefunden ha-
be, an welcher die gemeinsamen Minister, der ungarische Ministerpräsident, der ungarische
Finanzminister, dann er (Ministerpräsident) und der Minister des Innern in Vertretung des
Finanzministers teilnahmena,1.

DasResultat dieser Beratung lasse sich dahin zusammenfassen, dass Se.Majestät schließ-
lich zu erklären geruhten, dass Allerhöchstdieselben die Absicht haben zu verfügen, dass die
Warasdiner zwei Regimentsbezirke, dann der Bezirk der 11. und 12. Kompanie des Szluiner
Grenzregimentes, ferner die Militärgrenz[komm]unitäten von Zengg und [] letztere noch
vor []gegangener Vereinigung mit Zivil-Sissek als Militärgrenze aufgelöset werden und in
die Zivilverwaltung übergehen, nachdem die Frage der Kontingentsleistung und der Quo-
tenbemessung im Wege des vertragsmäßigen Übereinkommens der Vertretungskörper bei-
der Reichshälften festgestellt sein wird. Se. Majestät würden in diesem Sinne sowohl an den
Reichskriegsminister als an die beiden Ministerpräsidenten Ah. Handschreiben zu erlassen
geruhen. Nachdem jedoch Se. Majestät zu genehmigen geruhten, dass bei dem Umstande,
als der Ministerpräsident und der Minister des Innern der obigen, von letzterem angeregten
Erledigung des von ungarischer Seite vorgebrachten Petites nun für ihre Person beizutreten
in der Lage waren, hierüber [] noch der Ministerrat [] werde, stelle nun [] Ministerpräsident

a DemOriginalprotokoll liegendie dreiWortmeldungenGiskras inder Sitzungdes gemeinsamenMinisterrates
v. 13. 8. 1869,Gmr. I/1, Nr. 59, in Abschrift als Beilage bei.

1 Diese Frage war im gemeinsamenMinisterrat v. 11. 8. 1869/I Gmr. I/1, Nr. 58 und v. 13. 8. 1869/I Gmr. I/
1, Nr. 59, ausführlich behandelt worden; im Kommentar weitere Quellen- und Literaturhinweise.
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die Frage, ob gegen []gang der erwähnten [] Militärgrenzen [] Zivilverwaltung unter den ob-
gedachten Modalitäten von Seite des Minister etwa Bedenken obwalten. Über die Motive
des Justizministers erklärt der Ministerrat einstimmig, dass von seinem Standpunkte gegen
die Erlassung der angedeuteten Ah.Handschreiben beziehungsweise gegen die Überweisung
der bezeichneten Teile des bisherigen Militärgrenzgebietes an die Zivilverwaltung der unga-
rischen Länder unter den oben angeführten Modalitäten kein Bedenken obwaltet. Hiebei
wurde von der Voraussetzung ausgegangen, dass keine Urkunde besteht, welche geeignet wä-
re, die von Seite des ungarischen Ministeriums im Laufe der gestrigen Beratung mit Bezug-
nahme auf Urkunden begründete Zugehörigkeit der Militärgrenze zu den ungarischen Län-
dern in Frage zu stellen, inwelcherRichtung vomMinisterpräsidenten unddemMinister des
Innern auf dem kürzestenWege authentische Auskünfte aus demHaus-, Hof- und Staatsar-
chive, dem Kriegsministerial- und dem Kabinetts (früher staatsrätlichem) Archive werden
beschafft werden.

In dieser Voraussetzung dargetaner zweifelloser Zugehörigkeit derMilitärgrenze zu den
ungarischen Ländern findet der Ministerrat die in Frage stehende Kundgebung der Ah. In-
tentionen Sr. Majestät umso unbedenklicher, als der faktischen Übergabe der erwähnten Ge-
bietsteile derMilitärgrenze in die Zivilverwaltung Kroatiens beziehungsweise der Länder der
ungarischen Krone, die Auseinandersetzung rücksichtlich der dadurch bedingten Änderun-
gen der Kontingens[] der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder einerseits und
der Länder der ungarischen Krone andererseits, [] die Auseinandersetzung hinsichtlich der
Leistung der beiderseitigen Quoten [] vertragsmäßige Vereinbarung der Legislativen beider
Reichshälften voranzugehen haben wird, wobei es sowohl demMinisterrate in Hinsicht auf
die einschlägigenVerhandlungenmit demungarischenMinisteriumbeziehungsweise auf die
betreffendenVorlagen andenReichsrat als demReichsrate selbst beiWürdigungdieserVorla-
gen vorbehalten bleibt, die maßgebendenVerhältnisse in Absicht auf dieWahrung der durch
die fragliche Maßregel berührten Rechte und Interessen der im Reichsrate vertretenen Kö-
nigreiche und Länder in die eingehendste reiflichste Erwägung zu ziehen2.

II. Der Minister des Innern bespricht die ihm zugekommenen Berichte der Länderchefs
betreffend den Zeitpunkt, in welchem die Landtage zu eröffnen wären3.

In tunlichster Würdigung der vorliegenden Wünsche einiget sich der Ministerrat, dass
als Einberufungstermine festgestellt werden: a) der 9. September d. J. für die Landtage von
Steiermark, Kärnten und der Bukowina, b) der 15. September l. J. für die Landtage von Nie-
derösterreich, Oberösterreich, Krain, Galizien und Schlesien, c) der 22. September l. J. für
die Landtage von Görz, Istrien und Triest, d) der 25. September für die Landtage von Tirol,
Vorarlberg und Salzburg, e) der 30. September für die Landtage von Böhmen, Mähren und
Dalmatien4.

2 Zu den Ah. Handschreiben siehe ausführlich Gmr. I/1, Nr. 59, Anm. 7 und 8. Überblick über die wichtigs-
te Literatur zum Komplex der Militärgrenze in Allmayer-Beck, Die bewaffnete Macht, 88 Anm. 382.
FortsetzungMR. I v. 6. 11. 1870/II; alle übrigen diese Angelegenheit behandelndenMinisterratsprotokolle sind
nicht mehr vorhanden (Nr. 268, 311, 313, 326, 333, 338, 349, 351, 367, 371, 412, 428, 525).

3 Fortsetzung desMR. v. 22. 7. 1869/I.
4 Auf Vortrag Giskras v. 15. 8. 1869 wurden die Einberufungstermine der Landtage mit Ah. E. v. 19. 8. 1869

nach dem Vorschlag des Ministerrates festgelegt, nur der Termin für Dalmatien wurde auf den 2. 10. 1869
verschoben,Hhsta.,Kab.Kanzlei,KZ. 3034/1869;das kaiserlichePatent publiziert alsRgbl.Nr. 143/1869.
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III. Der Minister des Innern beabsichtigt die Bitte des bei der geologischen Reichsanstalt
angestellten Bergrates Fötterle um ausnahmsweise Bewilligung der Annahme der Stelle ei-
nes Verwaltungsrates der Mariazeller Eisenwerksgesellschaft bei Sr. Majestät zu befürworten,
nachdem die Dienstposten bei der geologischen Reichsanstalt, einem Mittelding zwischen
einer Behörde und einemwissenschaftlichen Institute, denDienstesstellungen [], für welche
das Verbot der Annahme von Verwaltungsratsstellen besteht, insoferne nicht gleichgehalten
werden können, als die geologische Reichsanstalt mit der Administration gar nichts zu tun
habe. Auch sei Fötterle mit Ah. Genehmigung Sr.Majestät bereits früher die Annahme einer
ähnlichen Stellung zugestanden gewesen.

Die Konferenz erklärte sich mit dem beabsichtigten Antrage des Ministers des Innern
einhellig einverstanden5.
IV. DerMinister des Innern teilt der Konferenzmit, dass er infolge des früherenMinisterrats-
beschlusses über die Frage der eventuellen Auflösung des dermaligen Tiroler Landtages das
Gutachten des Statthalters einholen wolle6.

Freiherr v. [] nun unter Erörterung der maßgebenden Umstände wohl für Nachwah-
len in Südtirol einigen Erfolg für die Verfassungs[], dagegen für allgemeine Wahlen in Folge
einer Landtagsauflösung keinen Erfolg in Aussicht und spreche sich mit Rücksicht hierauf
sowie auf die langsamen, aber stetigen Fortschritte der verfassungsfreundlichen Partei, wel-
che in ihrer weiteren Entwicklung durch eine vehemente Aufrüttlung der Verhältnisse nicht
gefördert würden, gegen die Auflösung des Landtages aus. Angesichts dieser Äußerung des
wohlinformierten und die Sachlage stets sehr vorsichtig erwägenden Statthalters trete auch
für ihn (Minister des Innern) die Frage der Auflösung dieses Landtages weiterhin nichtmehr
in den Vordergrund, daher er von derselben dermal ganz absehen zu sollen glaube.

Der Ministerrat ist hiemit einhellig einverstanden7.
V. Dem Minister des Innern liegt noch ein vom böhmischen Landtage in seiner letzten Ses-
sion votierter Gesetzentwurf vor, laut dessen 24 deutsche Gemeinden aus den Bezirksvertre-
tungsgebieten Manetin und Petschau dem Bezirksvertretungsgebiete Luditz einverleibt wer-
den sollen8.

Die Ah. Sanktionierung dieses Gesetzentwurfes, wodurch begründetenWünschen der
betreffenden Gemeinden entsprochen werden würde und gegen welchen sich im Wesentli-
chen gar nichts erinnern lasse, unterliege bloß deswegen einem Anstande, weil im böhmi-
scher Landtage übersehen wurde, dass []en Bezirk Luditz zu [] Gemeinde Moesing [] mit
der Katastralgemeinde Augezd, welche [] Manetin zu verbleiben hätte, zu einer Ortgemein-
de verbunden ist. Nach dem § 10 des Gesetzes vom 19. Mai 1868 (RGBl. Nr. 44) dürfen
aber die politischen Bezirke die Grenze der einzelnen und der zu einer gemeinschaftlichen
Geschäftsführung vereinigten Gemeinden nicht durchschneiden. Die Überstellung der Ka-
tastralgemeindeMoesing sei daher nicht tunlich, und somit könne auch der fragliche Gesetz-

5 Auf Vortrag Giskras v. 15. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 18. 8. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3021/1869. Zu Franz Fötterle sieheÖbl. 1: 334.

6 Die Frage war inMR. v. 8. 10. 1868/II (nicht mehr vorhanden) behandelt worden.
7 Unter den Beständen desAva., IM. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden. Der Tiro-

ler Landtag wurde wie vorgesehen auf den 25. 9. 1869 einberufen, siehe dazu TOP II. Die Auflösung erfolgte
erst 1870 unter der Regierung Potocki, dazu und zur politischen Entwicklung in Tirol, Fontana, Geschich-
te des Landes Tirol 3: 141–146.

8 Beschluss des böhmischen Landtages Prot. Landtag Böhmen 25. 9. 1868 (19. Sitzung) 28.
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entwurf zur Ah. Sanktion nicht empfohlen werden. Er beabsichtige sohin, in diesem Sinne
au. Vortrag zu erstatten, sich aber zugleich die Ah. Ermächtigung zu erbitten, mit der Publi-
kation der ablehnenden Ah. Entschließung bis kurz vor dem Zusammentritte des Landtages
zuwarte zu [], was auch seitens des Statthaltereileiters FML. Baron Koller befürwortet werde,
nachdem ein früheres Bekanntwerden der Ablehnung der Ah. Sanktion als gegen die berech-
tigtenWünsche der Gemeinden gerichtet gedeutet werden und auch in weiteren verfassungs-
getreuenKreisen verstimmendwirken könnte, währendmit der Eröffnung des Landtages die
Gelegenheit geboten sei, den erwähnten Anstand alsbald zu beheben.

Der Justizminister bemerkt auf Grund der ihm aus dem Verhandlungen des böhmi-
schen Landtages persönlich bekannt gewordenen Verhältnisse, dass, so wünschenswert die
Ausscheidung der betreffendenGemeinden aus demBezirkeManetin auch erscheine, wegen
der erwähnten imMittel gelegenenKollisionmit demGesetze vom 19.Mai 1868 in Bezug auf
dieKatastralgemeinde [] allerdings nichts erübrige [] Sanktionierung [] Entwurfes abzusehen
und dem Landtage die [] zu überlassen.

Auch die übrigen Mitglieder des Ministerrates treten dem Antrage des Ministers des
Innern bei9.
VI. Der Minister des Innern erbittet sich und erhält die einhellige Zustimmung der Kon-
ferenz, für den Regierungsrat der Landebehörde in Salzburg, Kraus, aus Anlass seiner Pen-
sionierung in Anerkennung seiner pflichttreuen und belobten Dienstleistung auf die Verlei-
hung des Ordens der eisernen Krone III. Klasse au. anzutragen10.
VII. Der Minister des Innern []kte in Vertretung des []ministers die gleiche Auszeichnung
für den [] langjähriger stets [] anerkannter Dienstleistung in den Ruhestand tretenden Fi-
nanzprokurator in Prag, Hofrat Doctor, von Sr. Majestät zu erbitten11.
VIII.DerMinister des Innernbringt für denFinanzminister infolge desMinisterratsbeschlus-
ses vom 19. Juli l. J., wornach die endgiltige Entscheidung in Betreff der Eingaben bei dem
Reichsgerichte und derAkte desselben inAbsicht auf Stempel undGebühren einer unter Be-
teiligung des Justizministers stattfindenden Konferenz vorbehalten wurde, diese Frage neu-
erlich zur Sprache12.

Der Justizminister sowie alle übrigen Stimmführer []ten der vom Minister des Innern
vertretenen [] kommissionellen [] der Ve[] der beteil[] vereinbarten [] dass in Bezug auf []
Reichsgericht mit Rücksicht auf den vorwiegenden Charakter derselben als [] Verwaltungs-
hofes zurGeltendmachung vonRechten undAnsprüchen politischerNatur die für das nicht
gerichtliche Verfahren (bei den Administrativbehörden) geltenden Bestimmungen des Ge-
bührengesetzes, also 50 Kreuzer für die Eingabe, dagegen keine Taxe für die Erkenntnisse in
Anwendung zu kommen haben.

Hienach wird in diesem Sinne vom Finanzministerium eine Verordnung erlassen und
das Reichsgericht imWege des Ministerpräsidenten verständigt werden13.

9 Auf Vortrag Giskras v. 22. 9. 1869 wurde mit Ah. E. v. 25. 9. 1869 der vom böhmischen Landtag votierte Ge-
setzentwurf aus den imMinisterrat genannten Gründen abgelehnt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3493/1869.

10 Auf Vortrag Giskras v. 17. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 20. 8. 1869 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3041/1869.

11 Auf Vortrag Giskras (in Vertretung Brestels) v. 19. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. E. v. 23. 8. 1869 im
Sinne des Ministerratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3076/1869.

12 Fortsetzung desMR. v. 19. 7. 1869/II.
13 Die entsprechende Verordnung des Finanzministeriums v. 28. 9. 1869 publiziert alsRgbl.Nr. 153/1869.
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Protokoll des zuWien am 14. August 1869 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze Sr.
Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Taaffe.
Wien, am 14. August 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 31. August 1869.
Franz Joseph.

Nr. 252 Ministerrat, Wien, 25. August 1869

RS. und bA.; P. Artus; VS. Taaffe; anw. Potocki, Giskra, Herbst; außerdem anw. Pfeiffer (bei V);
abw. Plener, Hasner, Brestel, Berger.

I. Mitteilung in Betreff der Ungrundhältigkeit der Gerüchte wegen angeblich in Rom beabsich-
tigter Auszeichnungen für den Bischof in Linz. II. Mehrerfordernis für die Ostasiatische Ex-
pedition. III. Erhebung in den Freiherrenstand des k. u. k. Generalkonsuls Westenholz in
Hamburg. IV. Vorschlag wegen Ernennung des Oberfinanzrates und früheren Finanzproku-
rators in Hermannstadt Dr. Pawlik zum Finanzprokurator in Prag. V. Vereinbarung mit der
ungarischen Regierung in Bezug auf mehrere Punkte der Konzession für die erste ungarisch-
galizische Verbindungsbahn (Mihaly–Przemyśl).

KZ. 2584 –MRZ. 92

[I. fehlt]

II. [] Budget pro 1870 Vorsorge zu [] der Reichskanzler ersucht []1.
ImHinblick aufdieBedenken [],welche entgegenstehenwürden [] einemsolchendurch

[] des ursprünglichen Exp[] eines bedingten Mehr[] vor dem Reichsrate zu [], ferner in der
Erwägung, dass jedenfalls auch das Einvernehmen mit der ungarischen Regierung voranzu-
gehen hätte, ersucht der Ministerrat den Ackerbauminister, sich über den Stand dieser An-
gelegenheit in den obigen Beziehungen noch nähere Aufklärung sowohl von der Seite des
Ministeriums des Äußeren als des ungarischenMinisteriums zu verschaffen.

Der Ackerbauminister erklärt sich hiezu bereit und wird nach eingeholten näheren
Informationen die Sache abermals zur Sprache bringen2.

1 Fortsetzung des MR. v. 7. 5. 1868/II (nicht mehr vorhanden). Eine österreichische Ostasienexpedition behufs
Abschlusses von Schifffahrts- und Handelsverträgen mit dortigen Ländern war bereits Anfang 1866 bewilligt
und mittels eines Kredits finanziell gesichert worden, Ah. E. v. 28. 1. 1866 auf Vortrag Mensdorff-Pouillys v.
26. 1. 1866,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 314/1866.Dazu und zurUnterbrechung des Projekts durch denKrieg
von 1866MR. I v.26. 1. 1866/III,Ömr.VI/1 /Abt. 6, Bd. 1,Nr. 47, undMR. v. II,Ömr.VI/2,Nr. 112.Auf
Vortrag Beusts v. 22. 2. 1867 genehmigte Franz Joseph die Wiederaufnahme des Projekts mit Ah. E. v. 27. 2.
1867,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 839/1967. Nachdem der Reichsrat die Expeditionskosten (533.000 fl. Ge-
samtkosten, 373.100 fl. von cisleithanischer Seite zu tragen) bewilligt hatte sanktionierte auch Franz Joseph auf
Vortrag Beusts v. 14. 7. 1868 mit Ah. E. v. 17. 7. 1868 den Plan und den Kostenvoranschlag dieser Expedition
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2545/1868.Die aus zwei Kriegsschiffen bestehende Expedition starteteMitte Ok-
tober 1868 von Triest. Zur Genese dieses Unternehmens siehe auch Scherzer, Fachmännische Berichte, I–
V.Mit Schreiben v. 16. 7. 1869 an Plener hatte Beust einen Nachtragkredit von 250.000 fl. pro 1870 für die
ostasiatische Expedition angeregt, da diese nicht wie vorgesehen, sondern erst Ende 1870 zurückkehren würde,
Ava., HM., Präs. 429/1869.

2 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 3. 9. 1869/XIII.
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III. Der Minister des Innern teilt der Konferenz mit, dass der Reichskanzler auf die schon
früher angeregte Frage der Erhebung in den österreichischen Freiherrnstand des kaiserlichen
Generalkonsuls inHamburgWestenholz, welcher Ausländer sei und denOrden der eisernen
Krone II. Klasse besitze3, neuerlich [].

[] hiemit einhellig []4.
IV. DerMinister des Innern bringt in Vertretung des Finanzministers zur Sprache, dass infol-
ge der von Sr. k. u. k. apost. Majestät nach dem diesfälligen Antrage verfügten Pensionierung
des Finanzprokurators in Prag Hofrat Dr. Doctor nunmehr dieWiederbesetzung seines Pos-
tens in Frage komme5.

Um diese Stelle seien zwei Petenten vorhanden, der Finanzprokuratorstellvertreter in
[] mit Titel und Charakter eines [], Josef Ritter v. [], [und] der Oberfinanzrat [und frühere
Finanzp]rokurator in [Hermannstadt] Pawlik, welche [].

[] Minister des Innern der Konferenz mitgeteilten Diensttabellen beide als Finanzpro-
kuratoren, der erstere in Temeswar, der letztere in Hermannstadt fungiert.

Nach Erwägung der Erfordernisse für den Posten eines Finanzprokurators in Prag und
der dienstlichen Eigenschaften beider Kompetenten entscheidet sich die Konferenz einstim-
mig dafür, dass für die Stelle eines Finanzprokurators in Pragmit dem systemmäßigenRange
und den systemmäßigen Bezügen der Oberfinanzrat Dr. Pawlik Sr. k. u. k. apost.Majestät au.
in Vorschlag gebracht werde6.
V.DerAckerbauminister bringt inVertretung desHandelsministers die Ergebnisse derVer-
handlung der aus Vertretern des diesseitigen und des ungarischen Ministeriums gebildeten
Kommission zur Sprache, deren Aufgabe es war, bezüglich einiger Punkte, welche in der von
der ungarischen Regierung bereits hinausgegebenen Konzession für die ungarische Strecke
der ersten ungarisch-galizischen Verbindungsbahn (Mihaly-Przemyśl) offen gelassen erschei-
nen [] wegen des gleichen []7. [] Falle undwegen []zen in ander[] prinzipiell unbedingt []dige
Vereinbarung [] Regierungen zu er[]. Diese Punkte [] 1. Die Frage []rechnung für [] gemein-
schaftlich [] geführt werde []ge inwelcher [] beidenRegierungen [] auf die Erg[] Erträgnisses
auf den garantierten Betrag zu konkurrieren hätten; 2. die Verteilung der Einkommensteuer;
3. die Bestimmung über die Tarife; 4. die Frage über den Sitz der Gesellschaft.

Den Punkt 1 betreffend wurde bei der Kommission wohl ad a) eine Einigung erzielt,
indem sich von Seite der Vertreter beider Regierungen für die Führung einer gemeinschaft-
lichen Betriebsrechnung ausgesprochen wurde, dagegen besteht ad b) eine Differenz, indem
von Seite des diesseitigenHandelsministeriums proponiert wurde, dass die aus demTitel der
Zinsengarantie von beiden Regierungen zu leistenden Vorschüsse ja [] für die ganze Bahn

3 Karl Friedrich Ludwig Ritter vonWestenholz war auf Vortrag Beusts v. 9. 10. 1868 mit Ah. E. v. 11. 10. 1868
der Orden der Eisernen Krone II. Klasse verliehen worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3868/1868.

4 Auf Vortrag Giskras v. 26. 8. 1869 wurdeWestenholz mit Ah. E. v. 30. 8. 1869 taxfrei in den Freiherrenstand
erhoben,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3141/1869.

5 Auf Vortrag Giskras (in Vertretung des Finanzministers) v. 19. 8. 1869 war Josef Doctor mit Ah. E. v. 23. 8.
1869 pensioniert worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3076/1869.

6 Auf Vortrag Giskras (in Vertretung des Finanzministers) v. 27. 8. 1869 entschied Franz Joseph mit Ah. e. v.
30. 8. 1869 im Sinne des Ministerratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3136/1869.

7 Fortsetzung desMR. II v. 2. 8. 1869/VI; siehe auchMR. v. 15. 5. 1869/XI. Die Konzession für den ungarischen
Teil warmit Ah. E. v. 14. 7. 1869 auf Vortrag Andrássys v. 13. 7. 1869 genehmigt worden,Hhsta., Kab. Kanz-
lei, KZ. 2494/1869. Zum Folgenden das Verhandlungsprotokoll v. 19. und 21. 8. 1869 der genannten Kom-
mission,Ava., VA., HM., allg. 16963/1869.
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nach dem Verhältnisse des auf jedes der beiden Gebiete aufge[] beziehungsweise garantier-
ten Anlagekapitales zu teilen seien [] die Vertreter der ungarischen Regierung im Hinblick
[] Eventualität, dass in Folge [] Garantie von [] Gulden für die diesseitige Strecke, die unga-
rische Regierung zu einer Zahlung auf die Garantie auch dann noch herangezogen würde,
wenn der Durchschnittsreinertrag per Meile den in dem ungarischen Gesetze festgestellten
Maximalbetrag von [] fr. übersteigt, den Reinertrag des ganzen Unternehmens des ganzen
auf die ungarisch-galizische Strecke im Verhältnisse der Länge dieser beiden Strecken ange-
teilt und der so ermittelten Reinertrag jeder einzelnen Strecke als Basis für die eventuellen
Garantievorschüsse angenommen wissen wollten. Hiebei wurde von Seite der Vertreter des
ungarischenMinisteriums auf die mit 55.000 fr. per Meilen, da in Ungarn nur 50.000 fr. ga-
rantiert seien, um 5.000 fr. höher für die diesseitige Strecke garantierte Summe für Betriebs-
mittel als auf eine bei der Bemessung des Reinerträgnisses zugunsten der galizischen Strecke
in das Gewicht fallen []gung von Seite []genHandels[] Gleichstellung beider Strecken in der
Weise proponiert [] bezüglich der galizischen vondemgarantierten [] von 55.000 fr., 5.000 fr.
in den Reservefonds zu hinterlegen wären, [] welchem die Kosten [] der Betriebsmittel zu []
wären, wenn sich ein [] der Folge etwa als [] notwendig herausstellen sollte, welchemModus
auf Seite der Konzessionäre gegenüber der Reduktion der Garantie um den betreffenden Be-
trag wegen der größeren Schwierigkeit in der eventuellen Wiedererhöhung dieser letzteren
der Vorzug gegeben werden würde.

Nach einer längerenDiskussion einigte sich derMinisterrat ad I in demBeschlusse, dass
von der Führung einer gemeinschaftlichen Betriebsrechnung zunächst gänzlich abzusehen
sei, nachdemsichdieserModusunter denbei diesenBahnunternehmen eintretendenVerhält-
nissen inAbsicht auf die beiden []enGarantieleistungen als [] korrekteste und zweckmäßigste
[] Vorzuge empfehle, während bei demBestande einer gemeinschaftlichen Betriebsrechnung
eine nach allen Seiten hin zusagende und namentlich die diesseitige []zen vorMehrleistungen
stellende Basis zur Erm[] des auf jeder Seite [] den Reinerträgnissen [] großen Schwierigkei-
ten [] werden könnte []ohnen in dieser Beziehung jetzt oder in der Folge kaum zu vermeiden
wäre. Auch erscheine es notwendig, eine besondere Vorsicht in Beziehung auf die Wahrung
der diesseitigen Interessen in diesem Falle vorzusehen, weil der dabei eingehaltene Vorgang
jedenfalls als Präjudiz angesehen werden würde für allen ähnlichen Unternehmungen von
Eisenbahnen, welche beide Staatsgebiete berühren, wie z. B. das schon jetzt bestehende Un-
ternehmen der steirisch-ungarischen Bahn8. Übrigens sei bereits in mehreren Konzessionen
an ältereUnternehmungen für neue Linien (wie z. B. bei der neuenBrünn-Prerauer Linie der
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn)9 die Führung einer getrennten Betriebsrechnung angeordnet
worden [] undwenn bisher tatsächliche Erfahrungen über dieWirkungen dieser Einrichtung
fehlen [] theoretischen [] Schwierigkeitenkein [] einenweiterenVer[] der getrenntenBetriebs-
rechnung abzusehen, welcher sich aus den oben erwähnten Gründen bei der ungarisch-ga-
lizischen Verbindungsbahn als besonders zweckmäßig empfehle. Auch sei damit keineswegs
ausgeschlossen, dass künftighin dennochdie Führung einer gemeinschaftlichenBetriebsrech-
nung vereinbart werde, wenn die Praxis dies als vorteilhafter erscheinen lassen würde. In je-
dem Falle aber und namentlich zur Erleichterung des eventuellen Überganges zu dem Sys-

8 Gemeint ist die Strecke Stuhlweißenburg-Raab-Graz, siehe dazu Pollanetz – Wittek, Sammlung 2/2:
1249–1311.

9 § 20 derKonzessionsurkunde v. 6. 5. 1867,Rgbl.Nr. 82/1867.Zudieser Teilstrecke siehePollanetz–Wit-
tek, Sammlung 2/1: 35–45.



Nr. 252 Ministerrat, Wien, 25. August 1869 367

teme der ungetrennten Betriebsrechnung erkannte der Ministerrat einhellig für unbedingt
notwendig, dass eine Gleichstellung der galizischen und der ungarischen Strecke auf die für
Betriebsmittel garantierte Summe [] unter Ablehnung der von den Konzessionären propo-
nierten [] zureichend begründeten []alität der Hinterlegung des betreffenden Betrages von
5.000 fr. in den Reservefonds durch Reduzierung des einschlägig garantierten Anlagekapi-
tals (beziehungsweise des Reinerträgnisses) von 55.000 fr. erfolge.

Ad 2. In Hinsicht der Verteilung der Einkommensteuer, bezüglich welcher bei der ge-
mischtenKommission die Einigung dahin erzielt wurde, dass das auf der ganzen galizisch-un-
garischen Strecke erzielte Reineinkommen nach demVerhältnisse derMeilenzahl geteilt und
sohin das für jedes der beiden Staatengebiete nach der wirklichen Bahnlänge erzielte Rein-
einkommen der eventuellen Einkommensteuerbemessung zu Grunde zu legen wäre, entfiel
die Beschlussfassung desMinisterrates mit Rücksicht auf den ad 1. wegen der getrennten Be-
triebsrechnung gefassten Beschluss, in Konsequenz dessen die Notwendigkeit einer Verein-
barung in Hinsicht auf die Einkommensteuerbemessung entfällt.

Ad 3. In Hinsicht auf die Tarife, bezüglich welcher in der ungarischen Konzessionsur-
kunde sich die ungarische [] Dauer der [] entscheidenden Einfluss [], erkannte es der Mi-
nisterrat einhellig als wünschenswert [] abgesehen von der Frage der Betriebsrechnung über
[]tarife für beide Strecken jedenfalls eine Vereinbarung mit der ungarischen Regierung zu-
stande komme. Nachdem der diesseitigen Regierung zufolge des Gesetzes vom 20. Mai ob-
liege, in Betreff der Konzessions- also auch der Tarifsbestimmungen auf die einschlägigen Be-
stimmungen des die österreichische Nordwestbahn betreffenden Gesetzes vom 1. Juni 1868
„tunlichst“ Rücksicht zu nehmen10 und nachdem der Maximaltarif für die Alföld-Bahn11,
welcher von Seite der Vertreter des ungarischen Ministeriums zur Annahme als Grundlage
des gemeinschaftlichen Tarifes für die erste ungarisch-galizische Verbindungsbahn propo-
niert wurde, den Maximaltarifen der österreichischen Nordwestbahn im Wesentlichen ent-
spricht, beschließt die Konferenz, in der Vor[]tarifsätze der österreichischen Nordwestbahn
im Wesentlichen tatsächlich [] oder entsprechend nahe [] einhellig, dass []lichen Tarife für
die ungarisch-galizische Verbindungsbahn [] Tarife der ungarischen [] Bahn zu Grunde zu
legen wäre.

Ad 4. In Bezug auf den Sitz der Gesellschaft, welchen die Vertreter der ungarischen Re-
gierung aus strategischen Gründen und Paritätsrücksichten nach Pest verlegt wissen wollten,
beschließt die Konferenz einhellig, dass auf der Proposition des diesseitigen Handelsministe-
riums, wornachWien als Gesellschaftssitz zu bestimmenwäre, mit aller Entschiedenheit fest-
gehaltenwerde, nachdem allemaßgebendenRücksichten, insbesondere aber auch das eigene
Interesse der Gesellschaft darauf hinweisen. Selbstverständlich müssen eigene Betriebsdirek-
tionen für die beiden Strecken bestellt werden, von welchen nach der Ansicht des Ackerbau-
ministers die eine in Pest, die andere in Przemyśl zu errichten wäre.

10 Artikel II des Gesetzes über die Steuerbefreiung für neue Eisenbahnlinien,Rgbl.Nr. 82/1869.
11 Zu dieser BahnNeuner, Bibliographie 2: 647.
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Der Ackerbauminister wird nachMaßgabe der Beschlüsse die weiteren Verhandlungen
mit dem ungarischen Ministerium pflegen und das Ergebnis seiner diesfälligen Besprechun-
gen zunächst [] ungarischen Finanzminister v. Lonyay zur Kenntnis der Konferenz bringen,
abittet zugleich um die Ermächtigung, mit den Konzessionären für die galizische Strecke ab-
zuschließen.a,12

Wien, am 25. August 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. Franz Joseph.

Nr. 253 Ministerrat, Wien, 3. September 1869

RS. und bA.; P. Weber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe 3. 9.), Hasner, Potocki 10. 9., Giskra
10. 9., Herbst 12. 9., Brestel; abw. Plener, Berger.

I. Einflussnahme auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Böhmen. II. Petition des Wiener
Gemeinderates aus Anlass des Vorfalls im Kloster der Karmeliterinnen zu Krakau. III. Neu re-
digierter Entwurf eines Straßengesetzes für Tirol. IV. Gesetzentwurf, beschlossen vomKrainer
Landtage betreffend die Verteilung der Gemeindehutweiden und derWechselgründe. V. Frage
wegen Abänderung der §§ 18 und 31 der böhmischen und des § 32 der Bukowinaer Gemeinde-
wahlordnung. VI. Rekurs des Johann und der Emilie Řehak gegen die von der böhmischen
Statthalterei ausgesprochene Zurücknahme der bereits erteilten Dispens vom Ehehindernisse
der Schwägerschaft ersten Grades. VII. Eingabe des Wiener Bürgermeisters wegen Einleitung
einer Enquete aus Anlass der ungewöhnlichen Teuerung. VIII. Regierungsvorlagen für den
Triester Landtag zur Durchführung des neuen Volksschulgesetzes. IX. Verleihung des Ritter-
kreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den Professor Wenzel Kozelka in Wien. X. Verleihung
derselben Auszeichnung an den Finanzrat David. XI. Termin zur Einberufung der Zehnkreu-
zermünzscheine und der Sechskreuzerstücke. XII. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-
Josephs-Ordens an den Titularoberlandesgerichtsrat Wolf in Troppau. XIII. Rückberufung
der ostasiatischen Expedition wegen voraussichtlicher Nichtbewilligung eines Nachtragskredi-
tes. XIV. Entscheidung über die Varianten der Franz-Joseph-Bahntrasse zwischen Plan und
Marienbad.

KZ. 2586 –MRZ. 93

a-a Signierte Einfügung Potockis.

12 Zu den weiteren Verhandlungen siehe die Protokolle v. 28. 8. 1869, Ava., VA., HM., allg. 16963/1869. Auf
Vortrag Pleners v. 9. 9. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 11. 9. 1869 die schließlich ausgehandelte Eisen-
bahnkonzession für die Strecke Przemyśl-Lupkow, den galizischen Teil der Ersten ungarisch-galizischen Ver-
bindungsbahn,Hhsta., Kab.Kanzlei, KZ. 3291/1869. Sanktionierung derKonzessionsurkunde durch Franz
Josephmit Ah. E. v. 11. 12. 1869 auf Vortrag Pleners v. 6. 12. 1869,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4332/1869; pu-
bliziert alsRgbl.Nr. 180/1869.
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[I.] [] letzte []cher auch die Regierungspartei ihre Anstrengungen werde verdoppeln müssen
[] oft erst der letzte Moment, allerdings zuweilen auch ein bloßer Zufall entscheide1.

3) Die Situation der Regierung habe sich gebessert, nicht etwa dadurch, dass die Oppo-
sition gefügiger geworden wäre, wozu keine Aussicht vorhanden sei, aber durch die Ermü-
dung ihrer Anhänger, welche je länger, desto mehr sehen, dass alle Agitationen zu keinem
Resultate führen. Diese Erfolge seien dem offenen und beharrlichen Auftreten der Regie-
rung in der W[] Angelegenheit und bei der []rung des Schulaufsichts[] zu danken. Hier sei
[] im Falle durch []keit und Geduld die Opposition selbst bezwungen werde und dass die
Regierung, wenn der Gegenpartei jede Hoffnung auf einen auf die Negation der Verfassung
begründetenAusgleich benommenwird, infolge allmähliger Zerbröckelung der Partei durch
die Ungeduld der Landbevölkerung binnen Jahresfrist sich einer weitaus besseren Situation
der Opposition gegenüber befinden werde. Jeder Schritt der Anbahnung eines Ausgleiches
seitens der Regierung unterstützt die Bestrebungen der Agitation und nährt die Hoffnun-
gen der Parteien. [] hiezuGe[]wendet und beschafft werden sollen, um auchmit dieserWaffe
kämpfen zu können, die der Opposition reichlich zu Gebote steht.

Nach einer sehr eingehenden Erörterung dieser Frage, an welcher sich alle Minister be-
teiligten, erkannte die Konferenz einhellig die Notwendigkeit sowohl der Eröffnung einer
Tätigkeit zur Einflussnahme auf die Wahlen in Böhmen, als auch die Beschaffung von Geld-
mitteln hiezu an, und beschloss die Art undWeise der Geldbeschaffung in nähere Erwägung
zu ziehen. Behufs Besprechung der in Böhmen einzuleitenden Schritte wurde beschlossen,
den Statthaltereileiter FML Baron Koller und []berger auf []2
[II.–VIII. fehlt]

IX. Der Unterrichtsminister beabsichtigt für den Professor an der theologischen Fakultät in
Wien Wenzel Kozelka aus Anlass seines bevorstehenden fünfzigjährigen Priesterjubiläums
das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens bei Sr. k. u. k. apost. Majestät zu beantragen.

Die Konferenz stimmt bei3.
X. Der Finanzminister beabsichtigt für den Finanzrat David aus Anlass dessen Versetzung
in den Ruhestand nach vierzigjähriger Dienstleistung [das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Or-
dens] []4

1 Zur Einberufung des böhmischen Landtages für den 30. 9. 1869 siehe MR. v. 14. 8. 1869/II. Da die gewähl-
ten tschechischen Abgeordneten im August 1868 ihre Teilnahme am böhmischen Landtag verweigert hatten,
waren sie ihrerMandate verlustig erklärt worden; nun, vor Eröffnung der Herbstsitzung 1869, waren Ergän-
zungswahlen für die aberkannten Mandate notwendig geworden, siehe dazu Urban, Die tschechische Ge-
sellschaft 1: 343, 350.

2 Die Ergänzungswahlen im September 1869 brachten dasselbe Ergebnis wie ein Jahr zuvor und die wiederge-
wählten tschechischen Abgeordneten setzten ihre Politik fort, Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 343,
350. Dazu und zum von der Regierungsseite ausgeübten Druck auch Srb, Politické dějiny, 243–247. Das
nachfolgende Protokoll zu diesem Gegenstand, MR. v. 6. 9. 1869/XI, ist nicht mehr vorhanden. Fortsetzung
MR. II v. 11. 10. 1869/I.

3 ZuWenzelKozelka siehe Sturm–Seibt–Lemberg–Slapnicka, BiographischesLexikon zurGeschich-
te der böhmischen Länder 2: 270. Auf Vortrag Hasners v. 4. 9. 1869 erhielt Kozelka mit Ah. E. v. 8. 9. 1869
die beantragte Auszeichnung,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3237/1869.

4 Auf Vortrag Brestels v. 4. 9. 1869 erhielt Eduard David mit Ah. E. v. 8. 9. 1869 das Ritterkreuz des Franz-
Joseph-Ordens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3228/1869.
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XI. Der Finanzminister hat die Kundmachung erlassen, dass die Zehnkreuzermünzscheine
und die Sechskreuzerstücke bei den Steuerämtern nur noch bis Ende Dezember 1869, bei
den Landeshauptkassen bis EndeMärz 1870 angenommen werden5.

Die Konferenz nimmt dies zur Kenntnis.
XII. Der Justizminister hat die Absicht, den TitularoberlandesgerichtsratWolf in Troppau
Sr. k. u. k. apost. Majestät zur Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens in An-
trag zu bringen.

Die Konferenz gibt ihre Zustimmung6

XIII. [] die ungarischeRegierung auf die Bewilligung unbedingt nicht eingehenwerde7. Ihm
scheine es das Beste zu sein, an die Expedition zu telegrafieren, dass sie so schnell wie möglich
zurückkomme.

Der Minister des Innern schlägt vor, dem Eskadrekommandanten, da weitere Sum-
men nicht bewilliget werden, daher nicht ausgegeben werden dürfen, mitzugeben, dass er
hiernach seine Rückreise einzurichten habe.

Nachdem der Ministerpräsident bemerkt, dass []8

XIV. [] Referatsbogen [] Belassung der [] Unternehmung [] Trasse, da die Kosten der ande-
ren Linien bereits größer sind, der Unterschied in der Distanz aber, da Plan von der Station
Untergramling nur ¾Meilen entfernt liege, nicht so groß sei, die Mehrkosten aufzuwiegen9.

Der Minister des Innern bemerkt, er habe sich während seiner Anwesenheit in jener
Gegend überzeugt, dass sich die Trasse über Michaelsberg einen öden, in einer Schlucht ge-
legenen, imWinter ganz unzugänglichen Ort in keiner Beziehung empfehle und nur das pe-
kuniäre Interesse der Bauunternehmer allein zu fördern geeignet sei. Für die Verwaltung sei
es von hoher Wichtigkeit, dass die Bahnen größere Städte berühren. Plan sei die wichtigste
Stadt in der Gegend.

Der Justizminister [], dass weder []oschin noch Michaelsberg irgendeine Bedeutung
besitzen, dagegen Plan der bedeutendste Ort ist. Die ganze Gegend lege, wie er sich gleich-
falls persönlich überzeugt habe, ein außerordentliches Gewicht auf dieWahl der Variante. Er

5 Mit Gesetz v. 1. 7. 1868, Rgbl.Nr. 84/1868, war die Umprägung der Sechskreuzerstücke und die Einlösung
der Münzscheine angeordnet worden, ohne eine Frist zu nennen. Die hier genannte Verordnung wurde als
Kundmachung des Finanzministeriums v. 5. 9. 1869, Verordnungsblatt für das Finanzministeri-
umNr. 35 publiziert. Siehe dazu Probszt, Österreichische Münz- und Geldgeschichte, 543.

6 Mit Ah. E. v. 8. 9. 1869 auf Vortrag Herbsts v. 2. 9. 1869 entschied Franz Joseph im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3234/1869.

7 Fortsetzung desMR. v. 25. 8. 1869/II.
8 Mit Schreiben (K.) v. 14. 9. 1869 unterrichtete Plener das Außenministerium, dass der cisleithanische Minis-

terrat beschlossen hatte, die Expedition zurückzurufen,Ava., HM., Präs. 429/1869.Die dieseMaterie behan-
delnden nachfolgenden Ministerratsprotokolle sind nicht mehr vorhanden (Nr. 369, 495, 513, 573), siehe je-
doch GMR. v. 19. 10. 1869, Gmr. I/1, Nr. 63, GMR. v. 31. 3. 1871/I, Gmr. I/1, Nr. 41, und GMR. v. 26. 4.
1871,Gmr. I/2, Nr. 44.Auf Anregung des Außenministeriums kam es am 19. 10. 1869 zu einer Beratung der
beteiligten Stellen (Außenamt, die Finanzministerien und die Marine) über das weitere Vorgehen; ein Schiff
wurde sofort zurückberufen, das zweite sollte seine Reise über Südamerika mit eingeschränktem Programm
fortsetzen, der erforderliche Nachtragskredit sollte erst nach Rückkehr der gesamten Expedition eingereicht
werden, Protokoll der Beratung Ava., HM., Präs. 696/1869. Siehe dazu auchAva., HM., Präs. 792/1869.

9 Es handelt sich um die Planung eines Abschnitts der Strecke Pilsen – Eger der Franz-Joseph-Bahn; zur Geneh-
migung dieser Strecke sieheMR. v. 15. 5. 1869/XIV. Der Verwaltungsrat der genannten Gesellschaft hatte sich
im Schreiben an das Handelsministerium v. 27. 7. 1869 gegen die Führung der Trasse über Plan ausgespro-
chen,Ava., VA., HM., allg. 15324/1869.
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spricht die Überzeugung aus, dass die Schwierigkeiten nicht viel größer und nur die durch
die etwas größere Länge verursachten Mehrkosten für die Unternehmer, vielleicht auch das
Rechthabenwollen der ursprünglichen Trassanten, die Ursache der Weigerung seien. Was
die Behauptung der Unternehmung angelangt, dass sie den Bautermin [] werde einhalten
können, so verdiene selbe keine Beachtung, denn die Unternehmung [] wo keine Anstände
[]men, noch keinen gemacht. Er stimme, wenn [] Bauunternehmer zur Führung der Bahn
über Plan verpflichtet werden kann, ohne dass dem Staat eine Verpflichtung zur Mehrzahl-
ung erwächst, gleichfalls für die Variante.

Der Finanzminister [] es als im Interesse [] gelegen, dass [] Städte [] nicht [] dies []
Franz [] worden. Auch []ge von den []zeichneten Brücken [] wenn die Trasse [] Ausführung
kommt, in Ersparung gebracht werde. Dem Staat könne eine größere Zahlung nicht erwach-
sen, da die Festsetzung der Trasse der Regierung vorbehalten worden ist. Der Unterrichts-
minister spricht sich gleichfalls für die Variante aus.

Der Beschluss derKonferenz geht somit dahin, dieVariante über Plan zu genehmigen10.

Wien, am 3. September. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. Franz Joseph.

Nr. 254 Ministerrat, Wien, 6. September 1869

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung: Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen;
Wortlaut und Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1869.
P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; außerdem anw. Laufberger
(bei XI); abw. Plener, Berger.

I. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an denOberfinanzrat Dorn. II. Vorgang bezüglich
der Beratung des Staatsvoranschlages imMinisterrat. III. Gesuch desKarl Porges umGleichstel-
lung seinerHandelslehranstaltmit derHandelsakademie bezüglich desRechtes zum einjährigen
Freiwilligendienst. IV. Telegrafisches Dankvotum des deutsch-politischen Vereines in Budweis
an das Gesamtministerium. V. Gesetzentwurf für Krain über die Verteilung der Gemeindehut-
weiden und Wechselgründe. VI. Demissionsgesuch des Dr. Banhans als Oberstlandmarschall-
stellvertreter in Böhmen. VII. Gesetzentwurf für Mähren wegen Übernahme der Regiekosten
für Ablösung der Propinationsrechte auf das Land. VIII. Frage über die Einführung direkter
Reichsratswahlen, Vermehrung der Reichsratsabgeordneten und Kürzung ihrer Funktionsdau-
er. IX. Rekurs des Heinrich Schalek und des israelitischen Matrikenführers betreffend die
Eintragung eines israelitischen Kindes, an dem die Beschneidung nicht vorgenommen wurde,
in die Geburtsmatrik. X. Beantwortung der Resolutionsadresse des galizischen Landtages vom
Jahre 1868. XI. Stand der böhmischen Landtagswahlangelegenheiten.

KZ. 2587 –MRZ. 94

[I.-II. fehlt]

10 Mit Schreiben (K.) 8. 9. 1869 informierte das Handelsministerium den Verwaltungsrat der Kaiser Franz-
Joseph-Bahn vom Beschluss des Ministerrates und forderte ihn auf, sofort das Detailprojekt für diese Strecke in
Vorlage zu bringen,Ava., VA.,HM., allg. 15324/1869; anbei umfangreichesMaterial zu diesemProjekt. Zur
weiteren Entwicklung siehe auchAva., VA., HM., allg. 18748/1869 undAva., VA., HM., allg. 21044/1869.
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[III.] [] In Betracht [] Regierung der Handelsakademie das Recht zum einjährigen Freiwilli-
gendienst gewähre. Mit Rücksicht auf die ausgezeichnete Einrichtung der Porgesschen An-
stalt beantrage der Unterrichtsminister, dass jenen Schülern derselben, welche das Unter-
gymnasium oder die selbständige Unterrealschule, ferner den zweijährigen Fachkurs mit gu-
tem Erfolge absolviert haben, das1 []

[IV.-XI. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. Franz Joseph.

Nr. 255 Ministerrat, Wien, 7. September 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Plener, Berger.

I.Meinungsdifferenz zwischen demReichskriegsministerium und demLandesverteidigungsmi-
nisterium über die Gutrechnung der Taxerleger. II. Bewilligung zumTransport von sechs gezo-
genen Kanonen aus Bosnien nach Ragusa. III. Strafnachsicht für die an der Demonstration in
Palmanova im Jahre 1868 Beteiligten. IV. Geschäftsordnung für das Reichsgericht. V. Sank-
tionierung des Gesetzes über die den Gemeindevertretungen zustehenden Vergleichsversuche
zwischen streitenden Parteien.

KZ. 2588 –MRZ. 95

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. [Franz Joseph].

Nr. 256 Ministerrat, Wien, 9. September 1869 – Protokoll I

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Plener, Berger.

I. Beantwortung der Resolutionsadresse des galizischen Landtages vom 24. September 1868.

KZ. 2589 –MRZ. 96

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. [Franz Joseph].

Nr. 257 Ministerrat, Wien, 9. September 1869 – Protokoll II

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Plener, Berger.

1 MitZirkularverordnung v. 30. 9. 1869wurde den Schülern der Privathandelsschule des Karl Porges dasRecht
zum einjährigen Freiwilligendienst zuerkannt,ArmeeVerordnungsblatt (Normalien) Nr. 268/1869.
Alle diese Angelegenheit betreffenden Akten in KA., KM., allg. sind nicht mehr vorhanden. Zur genannten
Handelsschule,Czeike, Historisches LexikonWien 3: 46.
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I. Besprechung in Betreff der vom Minister Dr. Berger kundgegebenen Absicht, wegen andau-
ernder Krankheit sein Demissionsgesuch einzureichen. II. Gesetzentwurf für Steiermark über
die Ablösung von Leistungen an Kirchen, Schulen und Pfarren. III. Verbot des beabsichtigten
sozialdemokratischen Arbeitervereines in Wiener Neustadt. IV. Budget des Ackerbauministe-
riums pro 1870. V. Mitteilungen des Finanzministers über die Börsenkrisis.

KZ. 3299 –MRZ. 97
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. [Franz Joseph].

Nr. 258 Ministerrat, Wien, 13. September 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Cerrini, an
der Lan; abw. Plener, Potocki.

I. Gesetzentwurf über das Institut der tirol-vorarlbergschen Landesverteidigung. II. Beschrän-
kung der Aufnahme in die Kadettenschulen auf jene Soldaten, die sich verpflichten, jedes in der
Kadettenschule zugebrachte oder begonnene Jahr über die gesetzliche dreijährige Liniendienst-
zeit hinaus im Präsenzstande aktiv nachzudienen. III. Aufnahme noch nicht assentierungsfä-
higer Jünglinge als Truppeneleven in die Truppenschulen sowie als Eleven für die Militärmusi-
ken. IV. Telegramm des galizischen Statthaltereileiters, die Beantwortung der galizischen Land-
tagsadresse betreffend. V. Gesuch des Landespräsidenten Grafen Coronini um Versetzung in
den zeitlichen Ruhestand. VI. Auszeichnung für den Oberbaurat Kink. VII. Bericht des
niederösterreichischen Statthaltereileiters betreffend die sozialdemokratischen Arbeitervereine
und den Arbeiterkongress. VIII. Gesetz über die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewäs-
ser. IX. Übereinkommen mit der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft wegen Auflösung
des Garantieverhältnisses. X.Mitteilung des Justizministers über den Stand der beimKrakauer
Landesgericht aus Anlass der Gefangenhaltung der Barbara Ubryk anhängigen Untersuchung.

KZ. 3300 –MRZ. 98
Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 6.Oktober 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 259 Ministerrat, Wien, 15. September 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Leuzendorf
(bei I); abw. Plener, Potocki.

I. Gesetz betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit über die Landwehr. II. Huldigungstele-
gramm des Humboldt-Festkomitees zu Teplitz. III. Petition der Stadt Graz um Erlassung eines
Klostergesetzes, Aufhebung des Konkordats und des § 3 des Vereinsgesetzes. IV. Rekurs der
„Töchter des göttlichen Erlösers“ wegen von der mährischen Statthalterei verweigerter Bewilli-
gung zur Errichtung einer Industrialschule in Znaim. V. Rekurs des rechts- und staatswissen-
schaftlichen Professorenkollegiums in Prag gegen eineWeisung des Senats über die Sprache der
Publikationen. VI. Auflassung der Pferdeausfuhrausweise. VII. Regierungsvorlage für Galizi-
en betreffend einen Präklusivtermin zur Anmeldung der der Grundentlastung unterliegenden
Schuldigkeiten. VIII. Regierungsvorlage für Steiermark betreffend Nachtragsbestimmungen
zur Gemeindeordnung bezüglich der Disziplinarbehandlung der Gemeindevorsteher.
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KZ. 3301 –MRZ. 99

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. [Franz Joseph].

Nr. 260 Ministerrat, Wien, 18. September 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki, Giskra.

I. Gesetz zum Schutze der für die Bodenkultur nützlichen Vögel für alle im Reichsrate vertrete-
nen Länder mit Ausnahme Niederösterreichs, Steiermarks und Galiziens. II. Antrag des Statt-
halters in Dalmatien auf Durchführung des Art. 19 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember
1867 bezüglich der Unterrichtssprache in den dalmatinischenMittelschulen. III. Vermehrung
der Vorträge in italienischer Sprache an den Universitäten zu Graz und Innsbruck.

KZ. 3302 –MRZ. 100

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. September
1869. [Franz Joseph].

Nr. 262 Ministerrat, Wien, 22. September 1869 – Protokoll II

RS. fehlt; zu XV. Fhka., FM. Präs. 1567/1872.
P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.

I. Gesetz für Mähren wegen Gestattung nachträglicher Ablösung unveränderlicher Naturalleis-
tungen anKirchen, Schulen und Pfarren. II. Ernennung eines Landeshauptmannstellvertreters
für Tirol. III. Resignation des dalmatinischen Landeshauptmannstellvertreters Grafen Pozza.
IV. Einstellung des Postdebits für das Journal „Le Reveil“. V. Änderung der §§ 11, 13, 25 der
Landtagswahlordnung für Galizien. VI. Instruktion für den Krainer Landespräsidenten für
den Fall des Zustandekommens einer Resolution im Landtage über die Bildung eines Kronlan-
des „Slowenien“. VII. Übergabe des mährisch-jüdischen Landesmassafonds in die autonome
Verwaltung der Israeliten des Landes. VIII. Orts- und Bezirksschulaufsichtsgesetz für Galizi-
en. IX. Gesetz über Lehrerseminarien für Galizien. X. Subventionierung der Volksschulen in
Kärnten aus Staatsmitteln. XI. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Landesgerichtsrat
Kavalla. XII. Entwurf eines Gesetzes über das Militärstrafverfahren. XIII. Ersuchen des un-
garischen Justizministers um Mitteilung des Motivenberichtes über die Militärgerichtsbarkeit.
XIV. Normierung der Frage, auf welchen Fonds die Taglien und Belohnungen für Aufgreifung
von Verbrechern zu überweisen sind. XV. Ersuchen des Reichskriegsministers um Regelung
der Kompetenz zur Stellung von Auszeichnungsanträgen.

KZ. 3304 –MRZ. 102

[Zu XV.] Fhka., FM. Präs. 1567/1872: Ministerratsbeschlüsse über die Regelung der Kom-
petenz zur Stellung von Auszeichnungsanträgen c) vom 22. September 1869, wornach mit
Rücksicht darauf, dass seit jeher der Grundsatz feststeht und gehandhabt worden ist, dass
zu au. Anträgen auf Auszeichnungen für Zivilpersonen nur der Ressortminister berufen ist,
dem Reichskriegsminister für den Fall, als er für eine Zivilperson, die sich auf militärischem
Gebiete Verdienste erworben, Ah. Orts eine Auszeichnung zu erwirken wünscht, anheimge-
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stellt bleibt, im Wege des Ministerratspräsidiums den betreffenden Ressortminister auf die
Verdienste dieser Persönlichkeit aufmerksam zumachen, dem es (in denmit Ah.Handschrei-
ben vom 16.Dezember 1867 bestimmtemFällen nach eingeholter Zustimmung desMinister-
rates) zusteht, den au. Vortrag an Se. Majestät den Kaiser zu erstatten1.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 6.Oktober 1869.
Franz Joseph.

Nr. 261 Ministerrat, Wien, 22. September 1869 – Protokoll I

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.
[I.]Modifizierter Statutenentwurf für den unter demNamen „Humanitas“ zu gründendenVer-
ein.

KZ. 3303 –MRZ. 101
Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 6.Oktober 1869.
[Franz Joseph].

Nr. 263 Ministerrat, Wien, 25. September 1869 [– Protokoll I]

P.Weber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.
I. Statuten desVereines „Humanitas“. II. Enquetekommissionüber dieTeuerungsfrage. III. Be-
sprechung der Börsezustände. IV. Resignation des Prager Bürgermeisters Dr. Klaudy. V. Er-
nennung eines Landespräsidenten für das Herzogtum Salzburg.

KZ. 3305 –MRZ. 103
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Oktober
1869. [Franz Joseph].

Nr. 264 Ministerrat, Wien, 25. September 1869 [– Protokoll II]

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.
I. Zulässigkeit einer zweiten Emission von Aktien vor Einzahlung der ersten Emission bei der
austro-italienischen Bank und der Wiener Zentralbank. II. Erklärung des Vereines „für Ab-
schaffung der Todesstrafe“ für einen politischen Verein. III. Antrag auf Dekorierung des
Schatzmeisters der Eisernen Krone jub[ilierten] Hofrat v. Raymond. IV. Auszeichnung des
Lemberger Finanzprokurators Hofrat Schabenbek. V. Auszeichnung des Sparkassadirektors
Samuel vonDioszéghy und des Kanzleivorstandes undReferenten der Sparkassa FriedrichHerr.
VI. Loyalitätserklärung der verfassungstreuenWähler von Schüttenhofen und Bergreichenstein.

KZ. 3306 –MRZ. 104
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Oktober
1869. [Franz Joseph].

1 Zu a) sieheMR. v. 24. 1. 1868/XIV, zu b) sieheMR. v. 17. 2. 1869/VII.
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Nr. 265 Ministerrat, Wien, 29. September 1869

RS. fehlt; Abschrift des Tagesordnungspunktes VII,Ava., HM. Präs. 91/1872.
P. Artus; VS. Taaffe; anw.Hasner, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.Kuhn, Schäfer;
abw. Plener, Potocki.

I. Gesetzentwurf über die Verleihung von Anstellungen an ausgediente Unteroffiziere. II. Fest-
stellung des § 1, Absatz 2, des Gesetzentwurfes betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit
über die Landwehr (Jurisdiktion über die Landwehrevidenzhaltungsorgane in gemeinen Straf-
fällen). III. Einholung der Ah. Sanktion für den vom schlesischen Landtag angenommenen
Gesetzentwurf in Betreff der Kontributionsfonds. IV. Detto detto für die Beschlüsse des stei-
rischen Landtages wegen Einführung einer Hundesteuer in Oberzeiring. V. Detto detto detto
wegen Einholung einer Gemeindeaufnahmsgebühr in mehreren Gemeinden. VI. Detto detto
detto wegen Umlagen in Stainz und Deutschlandsberg. VII. Ermächtigung des Ministers des
Innern zur unmittelbaren Einholung der Ah. Sanktion für von den Landtagen nach den Regie-
rungsvorlagen oder mit unwesentlichen Änderungen beschlossene Gesetze und der Beschlüsse
wegen einfacher Gemeinde- oder Bezirksumlagen. VIII. Ernennung des Alois Serragli zum
Landeshauptmannstellvertreter in Dalmatien. IX. Frage der Verschiebung der Landtagswah-
len in Lemberg. X. Verhalten des Regierungskommissärs im Krainer Landtage in Bezug auf
die Verordnung, dass die authentischen Landtagsprotokolle in beiden Sprachen geführt werden.
XI. Adresse des Verfassungsvereines in Cilli.

KZ. 3307 –MRZ. 105
[I.-VI. fehlt]
VII. Der Minister des Innern knüpft an die vorstehenden Mitteilungen den Antrag, dass
der Ministerrat ihn so wie im vorigen Jahre1 ermächtigen möge, solche von den Landtagen
votierte Gesetzentwürfe, welche keine oder ganz unerhebliche Änderungen der betreffenden
Regierungsvorlagen enthalten, so wie die landtäglichen Beschlüsse wegen Einführung von
Gemeinde- oder Bezirksumlagen, soweit dagegen kein Anstand obwaltet, zur Zeitersparnis
ohne vorhergehende Mitteilung im Ministerrate auf Grund der allgemeinen Zustimmung
desselben Ah. Orts zu unterbreiten.

Der Ministerrat beschließt einhellig, demMinister des Innern die gewünschte Ermäch-
tigung hiemit zu erteilen2.

[VIII.-XI. fehlt]
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Oktober
1869. Franz Joseph.

Nr. 266 Ministerrat, Wien, 3. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Suspendierung der §§ 8, 9, 10, 12 und 13 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger imBezirkeCattaro für den Fall des bewaffnetenWiderstandes gegen dieDurch-
führung des Landwehrgesetzes. II. Antrag des Präsidenten des Obersten Rechnungshofes auf

1 Das betreffende Protokoll, vermutlichMR. v. 16. 9. 1868/XI, ist nicht erhalten.
2 FortsetzungMR. v. 28. 9. 1870/II.
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Verleihung des Hofratstitels und Charakters an die Regierungsräte Neumann und Ficker, und
Kundgebung der Ah. Anerkennung für denMinisterialrat Ritter v. Glanz, den Vizedirektor der
Zentralkommission für administrative Statistik Friedrich Schmitt und den Hofsekretär Josef
Rosival. III. Anfrage des Reichskanzlers wegen Dekorierung des Großhändlers Rottenberg
und des Dr. med. Liberls in Galatz. IV. Untersagung der Einberufung eines Arbeitervereins-
kongresses seitens des Wiener Arbeiterbildungsvereines.

KZ. 3308 –MRZ. 106
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Oktober
1869. [Franz Joseph].

Nr. 267 Ministerrat, Wien, 6. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Herbst, Brestel, Berger; abw. Giskra, Potocki.
I. Einberufung der Zoll- und Handelskonferenz zur Beratung des Entwurfes eines allgemeinen
Zolltarifs. II. Nichtsanktionierung des Fischereigesetzes für Salzburg. III. Antrag im niederös-
terreichischen Landtage wegen Aufhebung der Verordnung über Jagdverpachtungen. IV. An-
forderung des ungarischenMinisteriums betreffend die Übernahme der Dotation für das unga-
rische Theater auf die Hofstaatdotation und die Ausscheidung der kgl. Schlösser und Gebäude
aus der gemeinsamen Dotation. V. Namhaftmachung von Persönlichkeiten behufs Einladung
zur Eröffnung des Suezkanals. VI. Verleihung von Ritterkreuzen des Franz-Joseph-Ordens an
die LandesgerichtsräteRössl und Finsterle. VII. Loyalitätskundgebungen des Krainer Landtags
und des Wittingauer Schützenkorps.

KZ. 3309 –MRZ. 107
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 268 Ministerrat, Wien, 11. Oktober 1869 – Protokoll I

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.Kuhn,
Dumoulin; abw. Potocki.
I.Maßregeln gegen denAufstand imBezirkCattaro. II. Künftige Verwaltung derMilitärgrenze.
III. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an Dr. Franz v. Wocher. IV. Loyalitätskundgebung
der Gemeinde Prossnitz. V. Differenzen zwischen dem Budget des Ministeriums des Innern
pro 1870 gegen 1869. VI. Gesetz über Herstellung und Erhaltung der Zufahrtsstraßen zu
Bahnhöfen in Steiermark. VII. Gesetz über die Zufahrtsstraße zum Bahnhof in Scheifling.
VIII. Statut für die Landeshauptstadt Czernowitz. IX. Regulierung des Rheinflusses in Vorarl-
berg. X. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Statthaltereirat Fischer
in Wien. XI. Statuten der Buštěhrader Eisenbahngesellschaft. XII. Statuten des Vereines
„Horst“. XIII. Differenzen im Justizbudget zwischen 1870 und 1869. XIV. Geschäftsordnung
des Reichsgerichtes. XV. Interpellation im Lemberger Landtage in Betreff der Sprachenfrage.
XVI. Einladungen zur Eröffnung des Suezer Kanals.

KZ. 3312 –MRZ. 108
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Dezember
1869. [Franz Joseph].
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Nr. 269 Ministerrat, Wien, 11. Oktober 1869 – Protokoll II

RS. fehlt; Abschrift mit demVermerkHietzing, am 18. Oktober 1869.Montag nachts. Ava.,Mi-
nisterratsprotokolle.Wortlaut und Datum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Pro-
tokoll 1869.
P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.
[I.] Stellungnahme der Regierung zum böhmischen Landtage.

KZ. 3311 –MRZ. 109
Protokoll II des zuWien am 11.Oktober 1869 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze
Sr. Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.
[I.] Der Justizminister nimmt wegen der bevorstehender Abreise einiger Konferenzmitglie-
der zum böhmischen Landtage Anlass, die Notwendigkeit hervorzuheben, dass die Minister
sich über die böhmischen Verhältnisse, insbesonders über die neuestens auftauchende Frage
einermöglichenAuflösung des böhmischenLandtages verständigen und sich über das außer-
ordentlich Bedenkliche einer solchenMaßregel, die sich nur scheinbar als eine zumAusgleich
führende Brücke empfehle, vollkommen klar machen. Er hält diese Verständigung für um-
so notwendiger, als die im böhmischen Landtage ohnehin vorhandene Beunruhigung, wie
ihm heute durch ein Gesprächmit zwei böhmischen Landtagsabgeordneten bekannt wurde,
durch die Auslassung der als offiziös geltenden Organe der Presse auf das höchste gesteigert
worden ist1. Der Justizminister hält sich angesichts dieser Verhältnisse für verpflichtet, die
Angelegenheit zur Sprache zu bringen, hat seine Anschauungen darüber niedergeschrieben,
und ersucht, selbe, indem er sie zur Vorlesung bringt und sodann zu Protokoll niederlegt,
ernster Erwägung unterziehen zu wollena,2.

Der Handelsminister kann es nur ersprießlich finden, wenn jeder in dieser wichtigen
Frage offen Farbe bekennt und wenn den Konferenzmitgliedern Gelegenheit geboten wird,
einerseits demMinisterpräsidenten ihre Anschauungen zu eröffnen, andererseits von ihm zu
erfahren, was seine Meinung ist. Er billigt die vom Justizminister gelieferte Darstellung über
die Sachlage, welche den Ansichten entspricht, die auch er auszusprechen Gelegenheit hat-
te. Die Wahrnehmungen des Justizministers über die Stimmung in den verfassungstreuen
Kreisen könne er nur bestätigen, ebenso, dass die Presse jenes Moment ist, das am meisten
verstimmend gewirkt hat. Gleiche Äußerungen wie dem Minister Herbst von böhmischen
Abgeordneten seien ihm gestern von einem schlesischen Deputierten gemacht worden. Er
wisse wohl, dass die alte Presse nicht mehr Regierungsblatt ist, dieser Umstand sei aber nicht
bekannt, und das Auftreten der Presse in den letzten Tagen gelte entschieden als Symptom

a DasMemorandum liegt der Abschrift des Protokolls nicht bei.

1 Fortsetzung vonMR. v. 3. 9. 1869/I. Zur Presse siehe die Artikel inDie Presse v. 3., 5. und 8. 10. 1869, dazu
mit direktemBezugDasVaterland v. 9. 10. 1869, dannNeues Fremden-Blatt v. 6. und 9. 10. 1869; in
allen Artikeln wurde die Notwendigkeit eines Ausgleichs mit den Tschechen betont. Zum böhmischen Landtag
nach den Ersatzwahlen im September 1869, Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 350; zu denWahlen
selbst Srb, Politické dějiny, 243–248.

2 Taaffe schickte eine Kopie des Memorandums mit Schreiben v. 12. 10. 1869 an Beust, Hhsta., PA. I 558,
fol. 786 (Kopie liegt nicht ein; der entsprechende Akt Ava., Ministerratspräsidium 8, Zl. 714/1869 ist nicht
mehr vorhanden). Mit Schreiben v. 16. 10. 1869 (Abschrift, liegt dem Protokoll bei) nahm Beust Stellung zu
den hier weiter unten angeschnittenen Fragen über Chotek und die Presseleitung. DerMR. v. 20. 10. 1869/II,
in dem die Antwort Beusts auf dasMemorandum behandelt wurde, ist nicht mehr vorhanden.
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einer in maßgebenden Kreisen eingetretenenWendung, einer Schwenkung in der Politik. Es
sei höchst wünschenswert, dass zur Beruhigung der Verfassungsfreunde etwas geschehe, das
geeignet ist, die öffentlicheMeinung zu berichtigen.Was die Frage der Landtagsauflösung be-
trifft, welche der Justizminister, gleich inmedias res eintretend, zur Erwägung gebracht, so sei
auch er, derHandelsminister, derÜberzeugung, dass das eineMaßregel von derweittragends-
ten Bedeutung wäre. Die Auffassung, die sie in der tschechischen Partei fände, könnte keine
andere sein, als dass die Regierung eine andere Majorität wünsche als bisher. Diese Auffas-
sung wäre eine ganz natürliche, denn eine Auflösung des Landtages kann nur dann gerecht-
fertigt erscheinen,wenndieRegierung selbst ihr Programmändert unddaher eine andereMa-
jorität habenwill. DieMaßregel käme der tschechischen Partei sehr erwünscht, denn ihr wür-
de allerWahrscheinlichkeit dieMajorität zufallen. Da der verfassungstreue Großgrundbesitz,
wenn er nicht vollkommen klar darüber wäre, dass die Landtagsauflösung keinen Wechsel,
sondern nur einen Versuch bedeutet, die bisher fern gebliebenen Tschechen in den Landtag
zu bringen, sich verletzt fühlen und an denWahlen nicht beteiligen dürfe.

Nach der Ansicht desHandelsministers würde ein solcher Schritt nur durch einen ganz
besonderenGrund gerechtfertigt erscheinen können; ein solcherwäre, dass der tschechischen
Parteiwirklich eineBrücke geöffnetwürde, aufwelcher sie in dasVerfassungslebenwieder ein-
zutreten vermöchte. Ein solcher Schritt könnte aber nur dann unternommen werden, wenn
er in vollkommener Übereinstimmung mit der Verfassungspartei und insbesondere bei vol-
ler Überzeugung des Großgrundbesitzes von der verfassungstreuen Absicht der Regierung
geschehe. ImentgegengesetztenFallewäre er eineUntreuederRegierung gegendie eigenePar-
tei, welche letztere in einerWeise verstimmtwürde, dass hievon die bedenklichsten Folgen be-
sorgtwerdenmüssten.Der föderalistischeGeist des böhmischenLandtageswürde sich durch
die Schaffung der gleichenMajorität im Reichsrat weiter in den letztern verpflanzen und die
föderalistische Gestaltung Österreichs wäre unausbleiblich, welche er für den Bestand der
Monarchie für entschieden verderblich halten würde. Allerdings werde gesagt, es gebe ja in
Böhmen mehr Tschechen als Deutsche, die Verfassung kennt aber nicht eine Wahl nach der
Kopfzahl, sondern wahre die Majorität der Interessen. Durch das Aufgeben des verfassungs-
treuenGroßgrundbesitzes aber würde eine Anomalie in die natürliche Interessensvertretung
Böhmens gebracht. Er wiederhole, dass nur dann zu einer Auflösung des Landtages geschrit-
tenwerden könnte, wenn sich dieRegierung für dieWiederwahl des verfassungstreuenGroß-
grundbesitzes versichert halten könnte. Ob eine Schwenkung der Politik, welche die Interes-
sen der deutschen Bevölkerung preisgibt, nicht das bisherige treue Ausharren der Deutschen
erschüttern würde, und zwar zum entschiedenen Nachteil des Reiches und der Krone, glau-
be er nicht auseinandersetzen zu sollen.Dies seien seineAnschauungen, soweit es sich umdie
Generaldebatte über das Votum des Justizministers handelt, in dem die Spezialbesprechung
der einzelnen Punkte wohl noch vorbehalten erscheint.

Der Unterrichtsminister erklärt sein volles Einverständnis mit den Auseinanderset-
zungen des Dr. Herbst. Die Minister haben diese Ansichten im Grunde schon bei andern
Gelegenheiten ausgesprochen, der Moment sei aber von so entscheidenderWichtigkeit, dass
es notwendig werde, sie mit aller Entschiedenheit zumAusdrucke zu bringen.Man solle sich
über den Begriff des Ausgleiches vollkommen klar machen. Im Jahre 1867 seien Schritte zum
Ausgleich durch Konzessionen der Verfassungspartei an die slawische Partei geschehen, man
sei dabei an einer Grenze angelangt, dass, wenn es sich nun um weitere Konzession handelt,
von welcher man eine Befriedigung der Gegner erwartet, man entweder über die Konsequen-
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zen eines solchen Ausgleiches nicht klar ist, oder wenn man darüber im Klaren ist, sich mit
Bewusstsein dem Föderalismus in die Arme wirft. – Die Konsequenzen müssen zum Föde-
ralismus zur Auslösung führen. Man könne darüber im Zweifel sein, welches Schicksal die
Monarchie erwarte, wenn das föderalistische System zur Geltung käme; die Ansicht der Mi-
nister sei, dass er den Untergang der Monarchie zur Folge hätte. Wer den ersten Schritt dazu
tut, möge auch die Verantwortung für den letzten auf sich nehmen. Er, Unterrichtsminister,
könne dieHand dazu nicht bieten.Was die Presse anbelangt, so sei er erschrocken über deren
Auslassungen in den letzten Tagen. Er wisse zwar nicht, in welchem Verhältnisse „Die Pres-
se“ zur Regierung stehe, allein der Zusammenhang mit dem „Fremdenblatte“, der Umstand,
dass die Regierung selber nicht wisse, woher diese Inspirationen kommen, kompromittie-
re sie ihrer eigenen Partei gegenüber. Der Ministerrat müsse eine Pressleitung in die Hand
bekommen3. Es sei im gegenwärtigen Augenblicke geboten, mit aller Entschiedenheit und
Energie zu handeln, und um so handeln zu können, müsse man der Bevölkerung zeigen, dass
die Regierung im vollen Einklange steht, und deshalb seien die Anträge des Dr. Herbst voll-
kommen begründet.

Der Minister des Innern entscheidet in der vorliegenden Frage zwei Momente, die
Presse und die eigentliche Situation. In Betreff der Presse habe er an einem Orte bereits sein
Befremden über die zu Tage getretenen Erscheinungen ausgesprochen und sich Mühe ge-
nommen, auf den Grund zu kommen, inwieferne Inspirationen von einer anderen Seite ih-
re Ursache gewesen wären. Man wisse, dass die „Allgemeine Zeitung“ mit der Regierung in
solcher Verbindung stehe, dass darin nichts Raum findet, was nicht eine Favorisierung sei-
tens der Regierung genießt4. Es sei ihm in Abrede gestellt worden, dass die Regierung einen
Einfluss genommen, und er habe keinen Grund, an der Wahrheit dieser Erklärung zu zwei-
feln. Tatsache sei, dass die Lösung der alten „Presse“ von der Regierung noch unbekannt, der
Zusammenhang des neuen „Fremdenblattes“ mit der Regierung aber bekannt ist, und dass
äußerlich die Meinung besteht, es sei nicht bloß ein Schwanken, sondern eine Schwenkung
der Regierung eingetreten. Dass in dieser Beziehung etwas geschehen muss, habe er bereits
ausgesprochen und er wiederhole entschieden, dass dieser Zweifel in der öffentlichen Mei-
nung nicht belassen werden darf. Sofern es sich nicht um diese Nebenfrage, sondern um die
Hauptsache, die politische Frage handelt, sei er des Erachtens, dass es wohl möglich sei, Kon-
zessionen in eine oder der andern Richtung zumachen, aber immer nur auf dem Boden und
imRahmen der Verfassung, dass bezügliche Anträge entgegenzunehmen seien, wenn sie von
der anderen Seite gemacht werden, dass es aber ein unverantwortlicher Fehler wäre, wenn die
Regierung selbst an die Vernichtung dessen ginge, auf das sie ihren Eid geleistet, wenn sie das,
was schon gewonnen, in Frage stellen und aus bloßer Konnivenz für die Herrschsucht der
Tschechenführer opfern wollte.

3 Alle MRProt. zu der dem Ministerrat unterstehenden Presseleitung (MR. v. II, MR. v. 22. 2. 1870/III, IV,
V,MR. v. 23. 2. 1870/III undMR. v. 26. 4. 1870/IX) sind nicht mehr vorhanden.Mit der Ernennung Beusts
zumMinister des Äußern war ihm auch die Presseleitung übertragen worden; seit 1868 gab es ein Abkommen,
das demMinisterrat zumindest ein Informationsrecht in Presseangelegenheiten sicherte. Unter demKabinett
Hasner errang die cisleithanische Regierung einen wesentlich größeren Einfluss, siehe dazuMoser, Die Ge-
schichte der amtlichen Pressestellen, 100–113; Paupié, Handbuch der österreichischen Pressegeschichte
1848–1959 2: 71–79.

4 Gemeint ist die in Augsburg erscheinende Allgemeine Zeitung.
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Gegenwärtig sei weder ein Subjekt noch ein Objekt eines Ausgleiches gegeben, das Sub-
jekt fehlt, denn mit Journalisten unterhandle eine Regierung nicht, es mangle aber auch ein
Objekt,weil das zielloseLeugnendieserPartei vorläufig jedeVerständigungunmöglichmacht5.
Die Partei habe kein Ziel als das der Negation, sie anerkenne keine Landesvertretung, keine
Reichsvertretung, keine Regierung, keine Dynastie, sie anerkenne nur, was ihr zu Gesicht
steht. Mit einer solchen Partei könne die Regierung gar nicht negoziieren, ohne ihren Pflich-
ten untreu zu werden. Es sei dieses aber auch nicht notwendig, denn die Schwierigkeiten
der gegenwärtigen Lage werde Österreich noch überdauern. Was den Weg anbelangt, den
die Journale bezeichnen, von welchen er noch nur annehmen wolle, dass sie bloß Elukubra-
tionen Einzelner wiedergeben, so sei die Idee eine höchst unglückliche. Was wolle man mit
der Auflösung des Landtages erzielen? Gewiss einen andern. Ist man dessen sicher, dass der-
selbe nicht die Prinzipien derReklamation annimmt?Manhätte darinwohl ein Subjekt, aber
kein Objekt der Verhandlung, denn das Objekt ist die Negation, das Chaos. Die Föderation
sei der Ruin Österreichs, eine Zerlegung des Staates in Portionen, bestimmt für diejenigen,
denen es gefällig ist, sich mit ihnen zu bereichern. Es sei seine innerste Überzeugung, dass die
Föderation zu diesem Ende führt, und dazu werde er nimmer die Hand bieten.

Der Finanzminister spricht gleichfalls seine Zustimmung zu der Denkschrift des Dr.
Herbst aus. Wenn man ein Ziel verfolgt, so müsse man darüber im Klaren sein, ob man die
Mittel zur Durchführung besitzt. Ist dies nicht der Fall, so sei jeder Schritt nutzlos, ja schäd-
lich. Die Frage, ob eine Verständigung wünschenswert sei, käme gar nicht zu erörtern, dieses
sei selbstverständlich. Ein andres sei es mit dem Wege, den man einzuschlagen hat, und ob
nicht derjenige, den man in der Intention, das Ziel zu erreichen, betreten, gerade der ent-
gegengesetzte war. Die verschiedenen Versuche, die man bisher als von Organen der Regie-
rung ausgehend angesehen hat, hatten immer dasselbe Resultat. Sie führten zu nichts, aber
sie stärkten die Hoffnung der Gegner und entmutigten die Freunde. Wären alle diese Versu-
che unterlassen und die Zeit allein als heilendes Mittel erkannt worden, so würde man jetzt
in einer besseren Position stehen als damals. Nur wenn jede Hoffnung für die Gegner voll-
kommen ausgeschlossen ist, werden sie geneigt sein, andere Wege zu gehen.

Man dürfe nicht glauben, dass die Gegner bloß einen Ausweg suchen, nachdem sie sich
verrannt haben. Die Position eines Führers, der eine Partei begründet, bringe es mit sich, dass
er sich durch das, was er gesprochen und getan, trotz eintretender besserer Einsicht gebun-
den sieht. Auf die, er wisse nicht woher angeregte Frage der Landtagsauflösung übergehend,
bemerkte er, dass wenn die Neuwahl unbeirrt erfolgt, derselbe Zustand gegeben sein würde,
der heute vorhanden ist. Wenn aber die Opposition dadurch, dass ein Teil des verfassungs-
treuen Großgrundbesitzes sich fernhält, zur Majorität gelangt, werde dadurch etwa die Ver-
fassung anerkannt sein? Die Führer der Oppositionmüssten ihrer Partei gegenüber dieWahl
in den Reichsrat perhorreszieren. Dadurch würde eine schlimmere Position geschaffen als
durch die Perhorreszierung des Eintrittes in den Landtag, es würde jeder geordnete Zustand
inÖsterreich total in Frage gestellt. Niemand könne sagen, es werde dann zur Verständigung
kommen, gerade dasGegenteil würde geschehen. EswürdenAnsprüche à laUngarn erhoben
werden, und im Falle äußerer Komplikationen stände teilweise die Existenz auf dem Spiele.

5 Im Verlauf des Jahres 1869 hatten Gespräche zwischen Regierungsvertretern und führenden Persönlichkeiten
der tschechischenOppositionüber einenAusgleich stattgefunden, die jedoch erfolglos blieben,Urban,Die tsche-
chische Gesellschaft 1: 349.
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Wenn man von einem Ausgleiche spricht und nicht die Gegner an sich herankommen
lassen, sondern an sie herantreten will, so müsse man ein bestimmtes Programm haben. Es
gebe aber heute niemanden, der sagen kann, auf dieser oder jener Basis sei eine Verständigung
möglich.Und ebendeshalb sei es unklug, von einemAusgleich zu reden, der Staatsmannmüs-
se wissen, was er will, er dürfe nicht à la recherche de l’inconnu ausgehen. Die Ereignisse in
Ungarn seien lehrreich. Hat man bei den Ausgleichsversuchen vom Jahre 1861, ja vom Jahre
18656, im Entferntesten sich vorgestellt, was jetzt daraus geworden ist und was noch werden
wird? Denn man sei noch nicht am Ende der Dinge. Jetzt sei die Situation nicht zum Aus-
gleiche angetan. Man müsse ruhig abwarten, jede Gehässigkeit vermeiden, sich immer bereit
erklären, auf Verhandlungen einzugehen, wenn sie angebotenwerden. Alles andere aber wür-
de unbedingt als Zeichen der Schwäche angesehenwerden, Beunruhigung undGefahren her-
beiführen und die Lage nur verschlimmern. Wären gewisse Punktationen vorhanden, dann
könnte die Landtagsauflösung in Frage kommen, sie könnte aber immer nur der Schluss, aber
nicht der Anfang des Ausgleiches sein. Rücksichtlich der Presse fügt er bei, es erübrige nichts
anderes, als dass das Ministerium seine eigenen Organe habe; das Publikum müsse distingu-
ieren können, was von der Regierung ausgeht.

Der Minister Berger bemerkt, er habe seit seiner Rückkehr vom Urlaub in Folge sei-
nes leidenden Zustandes auf die Pressleitung nur den geringsten Einfluss genommen. Er er-
klärt in feierlicher Weise und auf Ehrenwort, dass er in keiner der hier besprochenen Fragen
weder selbst einen Artikel geschrieben, noch veranlasst oder inspiriert habe. Insofern gegen
die Pressleitung Vorwürfe erhoben werden, müsse er sie daher von sich zur Gänze abwälzen.
Es sei übrigens ein Irrtum, wenn das bedeutendste der Blätter, die „Presse“, für ein offiziö-
ses Blatt ausgegeben wird. Die Presse sei seit vielen Wochen ganz unabhängig und behandle
die böhmische Frage deshalb im gegnerischen Sinne, um eben ihre Unabhängigkeit dadurch
zu dokumentieren Die Regierung könne nicht im geringsten Einfluss auf sie nehmen. Die
„Allgemeine Zeitung“ habe allerdings einzelne offiziöse Korrespondenzen, wer aber jene über
Böhmen geschrieben, wisse er nicht7. ImGanzen könneman sie nicht als offiziöses Blatt anse-
hen.Das „NeueFremdenblatt“ habe einenoder zwei ganzunbedeutendeArtikel in dieser Fra-
ge gebracht; in welchem Sinn sie geschrieben waren, gehe daraus hervor, dass gerade die alte
„Presse“ dagegen polemisiert habe. Was die Ausgleichsverhandlungen betrifft, bezüglich wel-
cher in derDenkschrift derName desGrafenChotek genanntwird, so sei ihmnicht bekannt,
wer denGrafen zu solchenVerhandlungen autorisiert habe. Aber er könne dieÜberraschung
nicht verhehlen, welche die Anträge der Denkschrift ihrer Gesamtheit nach in ihm hervorge-
rufen. Vor allem sei eine Bekämpfung der Auflösung des böhmischen Landtages nicht am
Platze, sie wäre es, wenn jemand im Ministerrate einen solchen Antrag bereits gestellt hätte.
Dies sei nicht der Fall gewesen.

In Betreff der Haltung in der böhmischen Frage im ganzen genommen, müsse er er-
klären, dass er mit der diesfalls fortan eingehaltenen und weiter einzuhaltenden Politik der
Regierung nicht einverstanden sei, und dass, wenn sämtliche Anträge, wie sie in der Denk-
schrift des Dr. Herbst gestellt und durch die Ausführungen der Sprecher erläutert wurden,
zum Beschlusse erwachsen sollten, ihm, um jeder weiteren Verlegenheit des Ministeriums

6 ZudenAusgleichverhandlungenmit denUngarn im Jahre 1861, die allerdings in das sogenannte Provisorium
mündeten Malfèr, Einleitung. Ömr. V/2, XXV–XVIII.; zu jenen im Jahre 1865, Malfèr, Einleitung.
Ömr.V/9, XXIII–XXX.

7 Gemeint ist der LeitartikelDie böhmischenWahlen inAllgemeine Zeitung v. 5. 10. 1869.
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zu begegnen, nichts erübrigen werde, als zu tun, was er bereits vor einigen Wochen aus Ge-
sundheitsrücksichten getan, nämlich Se. apost.Majestät au. umdie Enthebung vomAmte zu
bitten8. Er sei nämlich nicht einverstanden, dass die Regierung jede Anbahnung eines Aus-
gleiches ihrerseits zu unterlassen habe, vielmehr sei er von der Überzeugung durchdrungen,
dass die Regierung, wenn sie diese Haltung fortan beobachtet, samt der Verfassung an der
böhmischen Frage zugrunde gehen werde. Er sei kein Föderalist undwolle kein aus locker an-
einanderhängenden Körpern mit gesonderten Regierungen zusammengesetztes Österreich,
sondern er wünsche eine Gesamtverfassung der westlichen Reichshälfte inklusive Galiziens.
Er habe aber auch die Überzeugung, dass die Tschechen bei zweckmäßigem und klugemVor-
gehen auf demBoden derGesamtverfassung in den Landtag zu bringen sein und dass sie dort
ihre die Erweiterung der Landesautonomie bezweckenden Anträge auf Grund des § 19 der
Landesordnung und im Sinne derselben stellenwerden9. Dies sei keine aus subjektiven Phan-
tasmagorien gebildete, sondern aus demVerkehr mit hervorragenden Tschechenführern her-
vorgegangene Überzeugung.

DerMinisterpräsident sieht sich, nachdem in Betreff der Pressleitung Dr. Berger den
Sachverhalt auseinandergesetzt hat, in der Lage, gleich auf die Sache selbst zu übergehen. Er
schickt voraus, dass er sich, was die Frage der Rätlichkeit oder Nichträtlichkeit einer Auflö-
sung des Landtages betrifft, da diesfalls von niemandem ein Antrag gestellt worden, sondern
bloße Zeitungsartikel von dem Werte anderer häufig in den Journalen auftauchenden No-
tizen dieser Art vorliegen, nicht veranlasset gefunden haben würde, sich darüber auszuspre-
chen, wenn er hiezu nicht direkt vom Handelsminister v. Plener aufgefordert worden wäre.
Auch er, Taaffe, halte die Auflösung des Landtages für eine außerordentlich weitgreifende
und wichtige Maßregel, zu welcher die Regierung sich nicht entschließen darf, so lange sie
sich nicht bewusst ist, damit große und glänzendeResultate zu erzielen.DerHandelsminister
habe es aber als notwendig bezeichnet, vorhermit derVerfassungspartei diesfalls inVerkehr zu
treten, ihr die Gründe auseinanderzusetzen und sie gewissermaßen aufzufordern, die Regie-
rung hierin zu unterstützen.Mit dieserModalität könnte er sich, als zu keinemZiele führend,
nicht einverstanden erklären. Es wären dann nur zwei Fälle denkbar; entweder die Partei geht
nicht ein und verweigert die Zustimmung, oder aber sie findet dieMotive zutreffend, stimmt
bei und die Regierung schreitet zur Auflösung. Der erste Fall könnte der Regierung unmög-
lich angenehmsein, aberweder in demeinennoch indemanderenFall ist etwas erreicht; denn
die bloße Auflösung, selbst mit Zustimmung der Verfassungspartei, ist noch kein Resultat.
Ihm scheine die Bedingung der Auflösung darin zu liegen, dass die Regierung in der Lage sei
zu sagen, sie befinde sich im Besitz von Garantien, dass die tschechische Opposition im Falle
der Auflösung des Landtages den neuen Landtag beschicken werde.

Keiner derKollegenhabe ausgesprochen, erwolle keineAussöhnung.DerWunschnach
derselben sei als etwas Selbstverständlichen bezeichnetworden.Nur über das „Wie“ des Erzie-
lens sei man verschiedener Ansicht. Auch er glaube nicht, dass die Regierung die Initiative zu
ergreifen habe, weil das Objekt fehlt. Der Minister des Innern habe ganz richtig gesagt, eine
konstitutionelle Regierung könne nur mit Repräsentativkörper in Verhandlung treten. Dar-
an anknüpfend ziehe derMinisterrat den Schluss, manmüsse somit dieMöglichkeit schaffen,
dass die Opposition in den Repräsentativkörper trete. DieseMöglichkeit müsse in einerWei-
se herbeigeführt werden, dass die Verfassung nicht verletzt wird. Es handle sich darum, den

8 Das Demissionsgesuch Bergers war imMR. II v. 9. 9. 1869/I behandelt worden (nicht mehr vorhanden).
9 Rgbl.Nr. 20/1861, Beilage II, l.
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Modus hiezu zu finden, und dieses Problem möchte er den Kollegen zu lösen geben. Soviel
er von der Stimmung in Erfahrung gebracht habe, sei die gegenwärtige Situation eine nicht
ungünstige. Die Tschechen, ungeachtet desWahlsieges nichts weniger als mutbeseelt, weil sie
sehen, dass keine Verlegenheit durch auswärtige Komplikationen zu erwarten steht. Die Be-
merkungen des Finanzministers über die Erfahrungen an dem ungarischen Ausgleich seien
sehr beachtenswert; allein, ihm scheinen sie die Lehre zu liefern, dass die Zeit zu benützen
ist, so lange man billigen Kaufs zum Ziele gelangen könne. Dermal liege die Aufgabe darin,
die Situation zu erforschen, gestützt auf die Erfahrungen, die man gemacht hat, wahrzuneh-
men ob die Gelegenheit, in Verhandlung zu treten, vorhanden ist und im bejahenden Falle
zu veranlassen, dass der gegnerischen Seite ein Herankommen ermöglicht werde. Dies stellt
sich namentlich als eineAufgabe jenerHerrnKollegen dar, welche daran sind, sich nach Prag
zu begeben. Er müsse aber denWunsch aussprechen, dass das diesfällige Wirken der Herren
transpiriere, damit nicht nur er allein als der Ausgleichsfaiseur hingestellt werde10.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Dezember
1869. Franz Joseph.

Nr. 270 Ministerrat, Wien, 15. Oktober 1869

P. Weber; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Giskra, Brestel, Berger; außerdem anw. Beust, Kuhn; abw.
Plener, Hasner, Potocki, Herbst.
[I.] Besprechung des in Dalmatien behufs Wiederherstellung der Ruhe einzuhaltenden Verfah-
rens.

KZ. 3315 –MRZ. 110
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 271 Ministerrat, Wien, 17. Oktober 1869

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Giskra, Brestel, Berger; abw. Hasner, Potocki, Herbst.
[I.] Ah. Anordnungen für die Dauer der Ah. Abwesenheit in Bezug auf: I. Die Behandlung der
böhmischen Angelegenheiten; II. die Vorlage des Entwurfes der Ah. Thronrede nebst dem Ent-
wurfe des Finanzgesetzes für 1870; III. den Vorgang hinsichtlich der Schließung der Landtage;
IV. etwaige weitere Maßregeln in Cattaro. V. Vorlage der Auszeichnungsanträge anlässlich der
Namensfeier Ihrer Majestät der Kaiserin. VI. Vorlage dringender Landtagsbeschlüsse zur Ah.
Sanktion.

KZ. 3316 –MRZ. 111
Ah. E. fehlt.

10 Fortsetzung des Gegenstandes über die Auflösung des böhmischen Landtages in MR. v. 1. 2. 1870/IV, MR. I.
v. 30. 7. 1870/I und MR. II v. 30. 7. 1870/I (alle nicht mehr vorhanden). Der Landtag wurde – allerdings
aus Anlass des Ausbruchs des preußisch-französischen Krieges – am 30. 7. 1870 aufgelöst, vgl. Urban, Die
tschechische Gesellschaft 1: 356; Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 66.
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Nr. 272 Ministerrat, Wien, 20. Oktober 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Cerrini, an
der Lan; abw. Hasner, Potocki.

I. Modifikationen der Regierungsvorlage betreffend die Tiroler Landesverteidigung. II. Erwi-
derung des Reichskanzlers auf das schriftliche Votum des Justizministers v. 11. Oktober 1869 in
Betreff des böhmischenAusgleichs. III. Vertagung des Landtages inDalmatien. IV. Sanktionie-
rung von Gemeindeumlagen in den niederösterreichischen Gemeinden Lichtenegg, Gießhübl
und Penzing. V. Nichtgestattung des Vereines Slovanská lípa podřipská zu Raudnitz. VI. Be-
richtigung einer Schuld von 200.000 polnischen Gulden [Währung der Republik Krakau] an
die Krakauer Spitäler. VII. Verhalten der Regierung gegenüber der Auswanderung nach Russ-
land. VIII. Rekurs des Moriz Pollak gegen die Einstellung des Rotgerbereibetriebes in der
Mollardgasse Nr. 8 inWien.

KZ. 3317 –MRZ. 112

Ah. E. fehlt.

Nr. 273 Ministerrat, Wien, 21. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Remonstration des Kärntner Landtages gegen die Einberufung der Urlauber des Infanterie-
regimentes Nr. 7. II. Budget des Handelsministeriums pro 1870. III. Ausmündung der
Verbindungsbahn zwischen der österreichischenNordwest- und der Franz-Josefs-Bahn bei Zna-
im. IV. Trasse der böhmischen Nordwestbahn bei Kaaden. V. Wiedereinbringung der Ge-
setzentwürfe über a) Ausmünzung der Goldmünzen, b) über die Frist zur Konvertierung der
Staatsschuld. VI. Fortsetzung der Beratung der Steuergesetze im Reichsrate. VII. Kreierung
einer dritten Sektionschefstelle im Finanzministeriumund Ernennung des Titularsektionschefs
Alois Moser zum Sektionschef. VIII. Entwurf der Militärstrafprozessordnung. IX. Wieder-
einbringung der Advokatendisziplinarordnung. X. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens für
Professor Dr. Jeiteles. XI. Behandlung des Schulgeldes für auswärtige arme Kinder. XII. Er-
haltung der Militärparallelstraßen in Galizien. XIII. Verleihung der Eisernen Krone II. Klasse
an Eduard Ritter v. Todesco. XIV. Erhebung des Ludwig v. Haber in den Freiherrnstand.

KZ. 3318 –MRZ. 113

Ah. E. fehlt.

Nr. 274 Ministerrat, Wien, 23. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner (bei I–VII), Giskra,Herbst, Brestel, Berger (bei I–VII);
abw. Potocki.

I. Nachrichten über den Aufstand in Cattaro. II. Gleichstellung der Finanzbezirksdirektionen
in Böhmen in Betreff der Beamtenbezüge mit jenen der anderen Länder. III. Sanktionierung
des vom oberösterreichischen Landtage beschlossenen Gesetzentwurfes über die Abänderung
des Realschulgesetzes. IV. Stand der Verhandlungen über das Schulaufsichtsgesetz in Tirol.
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V. Auflassung des Staatsgymnasiums in Sign. VI. Nachrichten über den möglichen Eintritt
des Fürsten Karl Schwarzenberg in den böhmischen Landtag. VII. Verhalten gegenüber dem
im Tiroler Landtage v. Dietl und Konsorten eingebrachten Antrag betreffs der Staatsgrundge-
setze. VIII. InterpellationwegenUnzureichenheit des Fahrwassers der Elbe. IX. Vertagung des
dalmatinischen Landtages. X. Verlängerung der Session mehrerer Landtage. XI. Antrag des
Dr. Granitsch auf Herabsetzung des Wahlzensus. XII. Anschluss des Salzburger Sängerbun-
des an den allgemeinen deutschen Sängerbund. XIII. Koalitionsgesetz für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. XIV. Verleihung des Ritterkreuzes des Leopoldordens an den Hofrat Ebner.

KZ. 3856 –MRZ. 114

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Athen, 4. November
1869. [Franz Joseph].

Nr. 275 Ministerrat, Pest, 25. Oktober 1869

P. fehlt; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Giskra, Brestel; außerdem anw. Beust, Kuhn; abw. Has-
ner, Potocki, Herbst, Berger.

I. Ausscheidung des Bezirkes Cattaro aus der Statthalterei und Berufung eines höherenOffiziers
an die Spitze der Verwaltung dieses Bezirkes für die Dauer der anomalen Zustände. II.Wahl der
Persönlichkeit für diesen Posten. III. Verlängerung der Session des galizischen Landtages bis 15.
kommendenMonats. IV. Vorlage von au. Vorträgen während der Dauer der Ah. Reise.

KZ. 3857 –MRZ. 115

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Athen, 4. November
1869. [Franz Joseph].

Nr. 276 Ministerrat, Wien, 26. Oktober 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Kuhn; abw. Plener,
Hasner, Potocki.

I. Kaiserliche Verordnung wegen Unterstellung der Verwaltung im Bezirke Cattaro mit ausge-
dehnten Vollmachten unter den dortigen Militärkommandanten. II. Verlängerung der Sessi-
onsdauer der Landtage. III. Vertagung des dalmatinischen Landtages. IV. Pulversendungen
nach Scutari.

KZ. 3858 –MRZ. 116

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 22. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 277 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1869 – Protokoll I

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Kuhn; abw.
Plener, Potocki.
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I. Änderung im Entwurf der kaiserlichen Verordnung wegen Unterstellung des Bezirkes Catta-
ro unter den dortigenMilitärkommandanten auf die Dauer der außerordentlichen Verhältnisse
daselbst. II.Mitteilung des Finanzministers in Betreff der Bedeckung des Aufwandes zur Bewäl-
tigung der Unruhen im Bezirke Cattaro. III. Frage in Betreff der Zureichendheit der bisherigen
militärischen Vorkehrungen zur Bewältigung des Aufstandes in Cattaro.

KZ. 3859 –MRZ. 117

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Athen, 4. November
1869. [Franz Joseph].

Nr. 278 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1869 – Protokoll II

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Cerrini (bei
IV); abw. Plener, Potocki.

I. Öffentlichkeit der Verhandlungen der Enquetekommission über die Lebensmittelteuerung.
II. Einberufung einer Generalversammlung derWiener Bank auf Grund Beschlusses eines nicht
kompletten Verwaltungsrates. III. Beantwortung der im galizischen Landtag eingebrachten
Interpellation wegen Einstellung der Staatssubvention für das Krakauer Kloster der Karmeli-
terinnen. IV. Anfrage des Regierungskommissärs im Vorarlberger Landtage in Betreff des
Landesverteidigungsgesetzes. V. Termin der Schließung des Tiroler Landtages. VI. Sank-
tionierung vonGemeindegebühren für die GemeindenMühldorf und Freudenstein in Oberös-
terreich. VII. Sanktionierung des Verkaufs von demWiener Bürgerspital gehörigen Gründen.
VIII. Sanktionierung des Gesetzes über Aufhebung der Pfarrarmeninstitute in Schlesien.

KZ. 3860 –MRZ. 118

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 279 Ministerrat, Wien, 29. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Potocki.

I. Nachrichten über den Aufstand in Cattaro. II. Überwachung von Depeschen alarmieren-
den Inhalts vom Insurrektionsschauplatz. III. Antrag des Prager Staatsanwalts, eine Anzahl
von Anklagen wegen durch die Presse begangener Verbrechen fallen zu lassen. IV. Sanktionie-
rung eines Gesetzentwurfes betreffend die Abänderung der Landtagswahlordnung für Schle-
sien. V. Detto detto für Kärnten betreffend die Anhaltung gemeinschädlicher Personen in
Zwangsarbeitsanstalten. VI. Detto detto über Steuerzuschläge für die Gemeinden Dreifaltig-
keit und Unterrothschützen in Steiermark. VII. Detto detto betreffend die Bewilligung einer
Auflage auf denBesitz vonHunden für dieMarktgemeinde Feldbach in Steiermark. VIII.Detto
detto betreffend die teilweise Tragung der Schubkosten durch die Gemeinden in Kärnten.

KZ. 3861 –MRZ. 119

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. Dezember
1869. [Franz Joseph].
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Nr. 282 Ministerrat, Wien, 29. und 30. Oktober, dann 2. November 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berge; außerdem anw. Stadler von
Wolfsgrün; abw. Plener, Potocki.

[I.] Beratung des Gendarmeriegesetzes.

KZ. 3864 –MRZ. 122

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 280 Ministerrat, Wien, 30. Oktober 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Plener, Potocki, Berger.

I. Rückkehr des Statthalters FML. v. Wagner von Cattaro nach Zara zur Übernahme seines Zi-
vilpostens daselbst. II. Eingabe von in Triest lebenden Bocchesen wegen Belehrung ihrer irre-
geführten Landsleute. III. Sanktionierung des Gemeindestatutes für Graz. IV. Bitte des Buko-
winaer Landtages um Vertagung. V. Majestätseingabe der dalmatinischen Landtagsminorität
wegen Änderung der gegenwärtigen Organe der Landesverwaltung. VI. Strafnachsichtsantrag
betreffend den Klemens Riaviz und Joachim Periz aus Görz. VII. Einsprache der Buštěhrader
Bahngesellschaft gegen die Bestellung zweier Verwaltungsräte seitens des Staates. VIII. Anlehen
der Donauregulierungskommission.

KZ. 3862 –MRZ. 120

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 23. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 281 Ministerrat, Wien, 2. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw.Hasner, Potocki, Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.Kuhn
(bei I); abw. Plener.

I. Berichte überCattaro, Besprechung in Betreff eines eventuellenWechsels imKommando und
in Betreff der angeregten Ausdehnung des Ausnahmezustandes auf ganz Dalmatien. II. Ersu-
chen der ungarischen Regierung um Mitteilung über Dalmatien. III. Vertrauensadresse aus
Brüx. IV. Gesetzvorlage aus Kärnten über den Lendkanalmauttarif. V. Majestätsgesuch der
Witwe vonNegrelli umErhebung der Familie in den Freiherrnstand. VI. Einreihung derKosten
für das Reichsgericht in das Budget.

KZ. 3863 –MRZ. 121

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. Dezember
1869. [Franz Joseph].
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Nr. 283 Ministerrat, Wien, 4. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.
I. Schluss der Beratung über das Gendarmeriegesetz. II. Antwort an die ungarische Regierung
betreffs des Aufstandes im Bezirke Cattaro. III. Besetzung des erledigten griechisch-katholi-
schen Erzbistums in Lemberg. IV. Verhandlung über die Dismembration der Krakauer Diöze-
se. V. Interpellation imniederösterreichischenLandtage über die zu erwartende Sanktionierung
des Schulaufsichtsgesetzes. VI. Aufhebung des Repetitionsaktes für die nicht inWien graduier-
ten Ärzte behufs Ausübung der Praxis in Wien. VII. Statut für die technischen Akademien in
Lemberg und Krakau. VIII. Übereinkommen wegen Aufhebung des Garantieverhältnisses be-
züglich der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. IX. Mautgebührbewilligung für die Stadt
Steyr. X. Steuerzuschlag für die Gemeinde Vítkov. XI. Öffentlichkeitserklärung des Spitals zu
Galatha.

KZ. 3865 –MRZ. 123
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 284 Ministerrat, Wien, 8. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.
I. Elaborat über die Verwaltung der griechisch-orientalischen Kirchenangelegenheiten. II. Vor-
lage des Dissidentengesetzes. III. Einhebung eines Sitz- und Brunnengeldes für die Gemeinde
Deutsch-Matrei. IV. Trennung der Gemeinde Karneis. V. Steuerzuschläge für mehrere Ge-
meinden in Galizien. VI. Auszeichnungsgesuch des preußischen Kreisphysikus Dr. Hofmann.
VII. Erlassung einer Proklamation an die noch aufständischen Teile des Cattarenser Kreises be-
hufs Pazifizierung. VIII. Besprechung der Frage, ob von der Wahlreform in der Thronrede
Erwähnung zu geschehen hat.

KZ. 3866 –MRZ. 124
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 285 Ministerrat, Wien, 11. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.
I. Besprechung der Ah. Persönlichkeiten IhrerMajestäten in den Zeitungen. II. Unterstützung
der durch Brand verunglückten Županesen und Mainoten. III. Interpellationsbeantwortung
im ungarischen Reichstag in Betreff des dalmatinischen Aufstandes. IV. Untersagung der Ban-
derien inBöhmen. V.Aufnahmstaxe für dieGemeindenRohrbachundWallern. VI.Gesetzent-
würfe über die Gehalte und Pensionen des Lehrpersonales an vom Staate erhaltenen Anstalten.

KZ. 3867 –MRZ. 125
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Dezember
1869. [Franz Joseph].
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Nr. 286 Ministerrat, Wien, 16. November 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. bei
IV Cerrini, an der Lan, Heller, zwei Rechnungsbeamte; abw. Plener.

I. VorläufigeMitteilung eines Entwurfes der Thronrede. II. Telegramme ausCattaro undVerta-
gung derDiskussion über denAntrag des Statthalters auf Ausdehnung des Ausnahmszustandes
über ganzDalmatien. III. AbratendesGutachten desMilitärkommandanten inCattaro betreffs
der Abberufung des Bezirkshauptmannes Franz. IV. Landwehrbudget pro 1870. V. Liberie-
rung der Aktien der Wiener Volksbank.

KZ. 3868 –MRZ. 126

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 287 Ministerrat, Wien, 17. November 1869 – Protokoll I

RS. fehlt; Abschrift Ava., Ministerratsprotokolle. Teilnehmer und Tagesordnung: Ava., Minis-
terratsprotokolle, Tagesordnungen;Wortlaut undDatumder Ah. Entschließung:Hhsta., Kab.
Kanzlei, Protokoll 1869.
P. Artus; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Artikel im „Neuen Fremdenblatte“ in derWahlreformfrage und in der Presse. II.Wahlreform.

KZ. 3869 –MRZ. 127

[I.] Der Minister des Innern leitet die Aufmerksamkeit der Konferenz auf den in der bei-
liegenden Nummer des „Neuen Fremdenblattes“ vom heutigen Tage enthaltenen Leitarti-
kel: „Zur Frage der Reform“. Derselbe polemisiere anknüpfend an die von einigen Blättern
gebrachte Notiz von einem innerhalb des Ministerrates in dieser Frage bestehenden Dissen-
se gegen die unmittelbaren Wahlen unter unwürdigster Verunglimpfung jener Mitglieder
der Regierung, welchen die Vorschläge in dieser Richtung zugeschrieben werden1. Es müsse
höchlichst befremden, wie eine derartige, in der an[]sigsten Weise gehaltene Polemik gegen
definitiv noch zu fassende Entschlüsse der Regierung von einem Journale gebracht werden
könne, welches, wie das „Neue Fremdenblatt“, wie immer die faktischen Verhältnisse liegen
mögen, in der Öffentlichkeit als offiziös und zwar als dem unmittelbaren Einflusse der Press-
leitung zugänglich gelte. Er erlaube sich daher, zunächst die Frage zu stellen, ob der erwähnte
Artikel lediglich als eine Elaboration irgendeines Journalisten über diese Frage anzusehen sei,
oder obderselbe aufWeisungen, Instruktionenoder InspirationenderPressleitung als solcher
oder irgendeinesOrganes derselben beruhe. NachMaßgabe der hierauf zu gewärtigenden Er-
öffnungen behalte er sich vor, weitere Anträge zu stellen2.

1 Der Artikel inNeues Fremden-Blatt, recteDie Frage der Wahlreform, bezog sich auf eine Meldung der
Neuen Freien Presse v. 14. 11. 1869. Zum Dissens innerhalb der Regierung anlässlich der Wahlreform-
frage Skedl, Nachlaß Taaffe, 73–85;Charmatz, Österreichs innere Geschichte 1: 98.

2 Die Preßleitung unterstand demReichskanzler; Berger fungierte als Abgeordneter/Verbindungsmann des cis-
leithanischenMinisteriums, siehe dazuMoser, Die Geschichte der amtlichen Pressestellen, 104–113; vgl.
auch Paupié, Handbuch der österreichischen Pressegeschichte 1848–1959 2: 71 f.
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DerMinisterpräsident bemerkt nachVorlesung des ihmbisher nicht bekannt gewese-
nenArtikels, dass er keinenAnstand nehme, die gewünschtenAuskünfte zu geben, nachdem
Dr. Berger von den gestellten Fragen nicht unmittelbar Kenntnis genommen haben konn-
te. Er schicke voraus, dass die Frage, welche Haltung die regierungsfreundlichen Blätter in
der Angelegenheit derWahlreform einzunehmen hätten, in der Presskonferenz allerdings zur
Sprache gekommen sei, nachdem von Seite mehrerer Redaktionen an die Pressleitung das
Ansinnen umAndeutungen über die Intentionen der Regierung herangetreten wäre3. Es sei
hierüber in der Presskonferenz konferiert worden, man sei aber zu der Ansicht gelangt, dass
die Pressleitung derzeit nicht in der Lage sei, Instruktionen in der Sache zu geben, weil im
Ministerium selbst keine Einigung in der Frage erzielt worden. Sobald eine der verschiede-
nenAnsichten, welche sich bisher geltendmachten, von einerMajorität desMinisterrates de-
finitiv akzeptiert sein und sonach ein Programm für das Vorgehen der Regierung feststehen
werde, werde es selbstverständliche Pflicht der Pressleitung sein, im Sinne dieses Programmes
mit demvollen ihr zuGebote stehendenEinflusse zuwirken. Solange dieses aber nicht gesche-
hen sei, könne auch von positiven Instruktionen oder von einemWirken der Pressleitung in
der Frage nicht die Rede sein. Die Folge davon sei, dass bei demMangel jedweder Andeutun-
gen von Seite der Pressleitung die Blätter eben den eigenen Eingebungen folgen, was nicht
hintangehalten werden könne, nachdem diese Frage überhaupt und insbesondere die Frage,
ob die Wahlreform unter Mitwirkung der Landtage oder durch den Reichsrat allein durch-
zuführen sei, wenn einmal das öffentliche Interesse so weit rege gemacht hat, dass sie von der
Tagespresse kaummehr gänzlich ignoriert werden könne.

DerMinister Hasner kann nicht umhin zu gestehen, dass nach seiner Auffassung die
Aufgabe der Pressleitung eine andere sein sollte. Namentlich müsste ihr obliegen, der Ge-
samtregierung unter allen Umständen den möglichsten Schutz zu sichern. Dass innerhalb
des Ministeriums, insbesondere bei Fragen so tief eingreifender und heikler Natur Differen-
zen vorkommen, sei natürlich und schon öfter dagewesen. In einem solchen Falle aber sei es
seiner Ansicht nach Pflicht der Pressleitung dafür zu sorgen, dass sich die Blätter in der für
die Regierung noch offenen Frage vor innerhalb der Regierung erzielter Einigung überhaupt
nicht engagieren. Durch ein solches vorzeitiges Engagieren werde die öffentliche Meinung
präokkupiert, ja auf das Votum der Minister gewissermaßen eine Pression geübt, der Regie-
rung die Stellung somit nicht nur nicht erleichtert, sondernwesentlich erschwert, ja geradezu
entgegen gearbeitet. Das falle der Pressleitung jedenfalls zur Last, nachdem es ihre Sache ge-
wesenwäre, in dem angedeuteten Sinne eine negative Instruktion an die befreundetenBlätter
hinauszugeben.

DerMinisterpräsident bemerkt, dass allerdings versuchtworden sei, die Blätter zu ver-
mögen, die Angelegenheit vorläufig nicht zu diskutieren. Allein, die Blätter fügen sich nicht,
undman hat keineMittel, sie zum Schweigen zu bringen. Das einzigeMittel würde darin lie-
gen, in der Sache selbst schlüssig zu werden, dann erst könnte in einer bestimmten Richtung
auf die Blätter gewirket werden.

3 Beust, Taaffe undBerger koordinierten ihre Pressearbeit bei regelmäßigenZusammenkünften, Schütz,Wer-
den undWirken des Bürgerministeriums, 184.
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DerMinister Giskrameint, dass diese Argumentation gegenüber einemBlatte wie das
„Neue Fremdenblatt“ keine Geltung haben könne, dessen Existenz notorisch durch den Dis-
positionsfonds allein ermöglicht wird4. Unter dem Eindrucke dieses notorischen Verhältnis-
ses müsse es geradezu als ein Skandal bezeichnet werden, wenn Auslassungen gegen die Re-
gierung von der Art wie der in Rede stehenden in ein solches Blatt Eingang finden. In der Tat
müsste man sich dann die bei anderem Anlasse von Sr. Majestät Allerhöchstselbst angedeu-
tete Frage stellen, wofür die Journale gezahlt würden, wenn die Regierung eben in solchen
gezahlten Journalen angegriffen wird.

Dr. Berger erörtert die Stellung zu den offiziösen Blättern, die neuerdings so geartet
sei, dass dieselben als zur vollen Dienstleistung für die Regierung erkauft betrachtet werden
können.Wollemandas haben, somüsse aber einRegierungsorgan gegründetwerden.Offiziö-
sen Blättern könne eine gewisse Freiheit der Bewegung nicht verwehrt werden, um ihnen im
Zwecke der mehrerenWirksamkeit in entscheidendenMomenten den Schein der Unabhän-
gigkeit zu wahren. Was speziell das „Neue Fremdenblatt“ betreffe, so berühre ihn die Sache
persönlich gar nicht, da er sich seitmehr als einemhalben Jahre von jedemEinflusse auf dieses
Blatt fern gehalten habe. In der Sache selbst könne er sich der Erwägung nicht verschließen,
dass es nichts nützen würde, wenn die Regierung in den ihr näher stehenden Journalen den
Dissens in der Frage verkleistern wollte, welcher zunächst in dem offenbar von ministerieller
Inspiration ausgegangenen Kommuniqué der „Neuen Freien Presse“ an die Öffentlichkeit
gebracht worden sei5. Und wenn von Skandal gesprochen werde, so scheine ihm diese Be-
zeichnung zunächst für den Vorgang in Bezug auf dieses Kommuniqué passend.

Minister Giskra nimmt aus dieser Bemerkung Anlass, mit aller Bestimmtheit zu erklä-
ren, dass, wie er imHinblick auf die leidigen Erfahrungen aus dem Jahr 1868 für seine Person
sich überhaupt von jeder Verbindung mit Zeitungen fernhalte, er das erwähnte Kommuni-
qué in der „Neuen Freien Presse“ weder veranlasst habe, noch in irgend einer Weise daran
beteiligt sei.

Der Justizminister weiset darauf hin, dass die Fassung einzelner Stellen des Artikels
unzweifelhaft entnehmen lasse, gegen wen eigentlich die Angriffe gerichtet sind und wer na-
mentlich unter denen gemeint sei, von welchen gesagt werde: „Hinwegmit denen etc.“, oder
welchen zugemutet werde, die Wahlreform nach gefolgter Gesetzeskraft nötigenfalls mit Ka-
nonen, wie dies soeben in Dalmatien geschieht durchzuführen. Wenn solche Angriffe auf
Mitglieder der Regierung von nie da gewesener Frechheit von einem subventionierten Blatte
gebracht werden können, so sei es die Regierung vom Standpunkte der Selbstachtung sich
selbst schuldig, sofort dafür zu sorgen, dass einem solchen Blatte die Subvention bis auf den
letzten Kreuzer entzogen werde.

Der Minister des Inneren tritt dieser Ansicht des Justizministers unbedingt bei. Der-
selbe sei einem von ihmbeabsichtigtenAntrage zuvorgekommen, welchen er dahin formulie-
re, dass dem „Neuen Fremdenblatte“ die bisher aus dem Dispositionsfonds genossene Sub-
vention zur vollen Gänze zu entziehen sei, sobald dieses nach Lage der ihm nicht bekannten
Vertragsverhältnisse nur immer zulässig erscheine.

4 ZumDispositionsfonds sieheMR. I v. 5. 3. 1865/IV, Anm. 17,Ömr.V/9, Nr. 546.ZurDotation dieses Fonds
Schütz, Werden undWirken des Bürgerministeriums, 184.

5 Siehe Anm. 1.
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Dr. Herbst meint, dass die Einstellung der Subvention ohne Rücksicht auf etwa be-
stehende Vertragsverhältnisse sogleich zu erfolgen hätte, da, wie immer diese Vertragsverhält-
nisse geartet seien, der Vertrag durch eine so flagrante Verletzung der übernommenen Ver-
pflichtung auf Seite des subventionierten Blattes vom Rechtsstandpunkte ipso facto als hin-
fällig angesehen werden müsse.

Graf Taaffe bemerkt, dass die Entziehung der Subvention sofort eingeleitet werden
könne, wenn dies gewünscht wird. Damit sei aber nicht geholfen, da das Blatt voraussicht-
lich versuchen werde, sich auf andermWege seine Existenz zu sichern und zu diesem Zwecke
zunächst wahrscheinlich Opposition machen dürfte. Das Beste wäre nach seiner Meinung,
wennman, wie gesagt, in die Lage käme, einen definitiven Beschluss in der Sache selbst zu fas-
sen, um auf Grund desselben positive Instruktionen für die Beeinflussung der Presse geben
zu können.

Brestel erinnert, dass die ursprünglichen Intentionen der Regierung dahin gingen, in
der Frage derWahlreform zunächst die Landtage für sich auftreten zu lassenund vorerst nicht
selbst in die Aktion zu treten, daher sich auch einer positiven Einflussnahme zu enthalten6.
Insoferne sonach von Blättern, welche mit der Regierung in Verbindung stehen, versucht
worden sei, auf die öffentliche Meinung in einer bestimmten Richtung zu wirken, sei dieses
allerdings gegen die Intention der Regierung geschehen. Überhaupt komme er bei diesem
Anlasse auf seine schon öfters ausgesprochene Ansicht zurück, dass alle für Subventionen
derartiger Blätter aufgewendeten Summen als rein verschleudert zu betrachten seien, daman
mit diesen Blättern in letzter Auflösung nur Verlegenheit habe, wie eine solche durch eine
vorzeitige Besprechung einer imMinisterrate noch pendenten Frage jetzt vorliege.

Herbst macht bei diesem Anlasse aufmerksam, dass die ersten der wirklichen Sachla-
ge in einer sehr auffälligen Weise entsprechenden Andeutungen über die imMinisterrate in
dieser Frage bestehenden Meinungsdivergenzen in dem Leitartikel der (alten) „Presse“ vom
heutigen Tage an die Öffentlichkeit gebracht worden seien. Derselbe gebe in der bündigsten
Weise eine Analyse seiner und der Anträge des Ministers des Inneren über die Wahlreform,
welche zumAusgangspunkte vonAusführungen in der bekanntenTendenz dieses Blattes die-
nen. Wenn nun auch die Auslassungen des Artikels über das Meritum der Frage an und für
sich eine besondereAufmerksamkeit nicht auf sich ziehenwürde, so könne er doch nicht um-
hin, die Tatsache als eine in solchemGrade auffallende zu konstatieren, dass dem Blatte über
die Vorgänge im Schoße desMinisterrates ein so vorzüglichesMaterial zu Gebote stand. Die-
ses könnte keinem andern Blatte entnommen sein, da über die von ihm wie von Dr. Giskra
sorgfältigst geheim gehaltenenVorschläge bisher kein Blatt auch nur im entferntesten gespro-
chenhätte7, es könnte aber bei derGenauigkeit derMitteilungen sich nicht ausKombination
erhaschter allgemeiner Andeutungen hervorgegangen sein, woraus sich mit Notwendigkeit
der Schluss ergibt, dass die fraglichen Mitteilungen nur von einer Seite in das Blatt gelangen

6 Giskra hatte im September 1869 die Landtage auffordern lassen, Gutachten über eine Änderung der Bestim-
mung zur Beschickung des Reichsrates abzugeben, Charmatz, Österreichs innere Geschichte 1: 97; Kol-
mer, Parlament und Verfassung 1: 401 ff.; Schmitz, Anfänge des Parlamentarismus in Niederösterreich,
176. Die diesbezüglichen Landtagsbeschlüsse/Gutachten abgedruckt als Prot. Reichsrat AH. V. Session,
Beilage LVII.

7 Zum von Herbst und Giskra vertretenen Standpunkt vgl. das Schreiben Taaffes an Beust v. 9. 11. 1869, abge-
druckt bei Skedl, Nachlaß Taaffe, 73 f., und dasMinisterratsprotokoll v. 10. 11. 1869, abgedruckt bei Skedl,
Nachlaß Taaffe, 75–83; das diese Angelegenheit betreffende MRProt. v. 8. 11. 1869/VIII ist nicht mehr vor-
handen.
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konnten, wo eine genaue Kenntnis der Vorgänge vorhanden ist. Es möge dieser Modus der
bequemste sein, Anträge, welche nicht innerhalb der Linie der eigenen Anschauungen ge-
legen sind, entgegen zu wirken, indem man sie als Quacksalbereien, wie der Artikel sagt, in
die Öffentlichkeit schleudert, immerhin aber müsse ein solcher Vorgang, namentlich bei den
Eingeweihten, im hohen Grade Staunen erregen.

Taaffe wünscht, um solchen Fällen vorzubeugen, die Anwesenheit eines oder des ande-
renMinisters bei den Presskonferenzen.

Herbst undHasnermeinen dagegen, dass die bisherige Beteiligung an der Pressleitung
von Seite dieses Ministeriums wenig genutzt, [] nur geschadet habe.

Taaffe meint in Anbetracht der Wahlreform eine Instruktion für die Pressleitung aus-
zuarbeiten, vor allem setze er aber eine Einigung im Meritum der Sache voraus, die umso
wichtiger ist, als auch hievon der Entwurf der Ah. Thronrede abhänge. Was das Fremden-
blatt betrifft, werde in Gemäßheit der gefassten Beschlüsse vorgegangen werden.
[II.] Giskra wünscht, dass über sein ursprüngliches Projekt förmlich abgestimmtwerde, wel-
ches eine Verdopplung der Zahl der Abgeordneten, und zwar zur Hälfte durch die Wahl aus
den Landtagen, zurHälfte durch unmittelbareWahlen aus denGruppen bezielte.Werde die-
ser Vorschlag nicht akzeptiert, so werde er mit einem andern Vorschlage hervortreten.

Taaffe meint, dass nach den Ergebnissen der bisherigen Besprechungen der Haupt-
punkt, um welchen es sich bei der Wahlreform handle, die Frage bilde, ob die Wahlreform
von der Reichsgesetzgebung allein oder durch die Landtage beschlossen werden solle. Das
scheine ihm die eigentliche Vorfrage, über welche prinzipiell entschieden werden müsse.

Herbst möchte die Vorfrage noch anders, und zwar dahin formulieren: wie weit gehe
die Berechtigung der Reichsvertretung in der Frage derWahlreform? Ein Teil dieser Frage sei
schon im verflossenen Jahremehrfach imMinisterrate erörtert worden, als es sich umdie Ver-
mehrung der Zahl der Abgeordneten handelte8. Damals gelangte die Ansicht zur Geltung,
dass die Bestimmung der Zahl der Abgeordneten zweifellos der Reichsvertretung zukomme.
In diesem Sinne habe auch der Verfassungsausschuss die Vermehrung empfohlen9. Eine wei-
tere Frage sei aber die Art der Entscheidung der Abgeordneten. Diese falle mit der Frage
zusammen, ob das Recht der Landtage, die von der Reichsvertretung bestimmte Zahl der
Abgeordneten in den Reichsrat zu entsenden, ein landesordnungsmäßiges Recht der Land-
tage bilde, oder ob dasselbe als ein sich aus der Reichsgesetzgebung als Korollar ergebende
Verpflichtung zu betrachten sei. Wenn ein landesordnungsmäßiges Recht der Landtage im
Mittel liege, dann könnte dieses Recht nicht einseitig durch die Reichsvertretung aufgeho-
ben werden. Über diese Vorfrage müsse daher zunächst entschieden werden, da hievon jedes
weitere Vorgehen abhänge, wennman sich nicht für etwas entschließen wolle, was das Recht
der Landtage nicht unberührt lasse.

Dr. Giskrameint, dass es schwerhalte, diese Frage anderHandderParagrafe derGrund-
gesetze zu entscheiden. DerWortlaut der Landesordnungen sage: Der Landtag hat die durch
das Grundgesetz über die Reichsvertretung festgesetzte Zahl vonMitgliedern in den Reichs-
rat zu entsenden, und würde er glauben, dass aus der so gefassten Bestimmung der Landes-
vertretung ein Recht der Landtage nicht leicht abgeleitet werden könnte10. Er verkenne aber

8 DiesbezüglicheMRProt. aus dem Jahr 1868 sind nicht mehr vorhanden (Nr. 22, 23, 47, 74, 76).
9 Siehe den detaillierten Bericht über die Sitzung des Verfassungsausschusses v. 29. 4. 1869 inNeue Freie Pres-

se v. 30. 4. 1869; vgl. auch Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 331.
10 Siehe den § 16 der inRgbl.Nr. 20/1861 publizierten Landesordnungen.
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keineswegs, dass die Anschauung, es liege ein Recht der Landtage vor, eine weit verbreitete
gewesen sei11. Dem gegenüber aber komme die Tatsache in Betracht, dass die überwiegende
Mehrzahl jener Landtage, die sich für unmittelbare Gruppenwahlen ausgesprochen haben,
das Recht der Landtage beziehungsweise den Verzicht derselben auf dieses Recht ausdrück-
lich betont haben. Nur die Landtage von Kärnten und Oberösterreich hatten dieses getan12.

Bei dieser Sachlage scheine es sich zu empfehlen, sich den Umständen zu akkommo-
dieren, wie dieses auch auf Seiten der Landtage geschehen sei. Man müsse also auf die Fra-
ge zurückgreifen, worin der Zweck der Wahlreform bestehe. Dieser gehe nun unzweifelhaft
dahin, einen Reichsvertretungskörper zu schaffen, welcher von dem Belieben der einzelnen
Landtage unabhängig war, um ungehindert von singularen Gegenbestrebungen den wichti-
gen Funktionen obliegen zu können, welche ihm in Bezug auf das Budget und in sonstigen
die vitalsten Bedingungen des Staatslebens betraf, sondern [sic!]Angelegenheiten zugewiesen
sind, deren regelmäßiger Gang unmöglich von dem guten oder üblenWillen einzelner Land-
tage abhängig bleiben könne.Werde das in das Auge gefasst, so kämeman zu direktenReichs-
ratswahlen als dem einzig zum Zwecke führenden Mittel. Hier angelangt handle es sich nur
darum, jene Auslegung der bestehendenGesetzgebung zu finden, dass sich der Reichsrat das
Recht vindiziere, über dieWahlreformzubeschließen.DasWie sei eine andere Frage, undwer-
den jedenfalls die geeigneten Maßnahmen gegenüber dissentierenden Landtagen in weiterer
Linie zu erwägen sein, sowohl in Absicht auf die Modalitäten der Durchführung, in Bezug
auf welche sich vielleicht das möglichste rasche Schaffen eines fait accompli empfehlen dürf-
te, als in Hinsicht auf die möglichsten Konzessionen für die Autonomie, deren Erweiterung
bei gleichzeitiger scharfer Abgrenzung der nach den bisherigen Erfahrungen sehr unzweck-
mäßig geteilten Befugnisse der Reichs- und der Landesgesetzgebung sich an die Wahlreform
anschließen könnte. Es könne immerhin vorausgesetzt werden, dass, wenn namentlich in der
letztenRichtungnur derWirksamkeit derLandtagewürde beschwichtigen lassen können, in-
sofern bei denselben der Reichsgedanke überhaupt noch lebendig sei. Insoferne dieses nicht
der Fallwäre,würde es sich auf Seite desReiches ohnehinumeinenAkt derNotwehr handeln
und eswäre dannPflicht für dieRegierung, diesenKampf aufzunehmenunddurchzuführen.
Der Minister des Inneren würde auf seinem Antrage nicht unbedingt beharren und sich ei-
nem eventuellenMajoritätsbeschlusse in anderer Richtung akkommodieren. Ermöchte aber
vor jeder Maßregel warnen, deren Erfolg im Vorhinein fraglich wäre, da die Regierung sich
dann auch noch dem Gespötte derjenigen preisgegeben sehen werden müsste, an deren Wi-
derstreben ihre Vorschläge scheitern würden, wobei er die Eventualität im Auge habe, wenn
etwa zur entscheidenden Mitwirkung zu den betreffenden Beschlüssen die Landtage heran-
gezogen werden wollten.

Graf Potocki kann nur auf das lebhafteste bedauern, dass diese Frage so brennend ge-
worden sei, wie es jetzt der Fall, wo die Regierung ehrenhalbermit irgend etwas jedenfalls her-
vortreten müsse. Die Notwendigkeit hiezu liege jetzt ebenso so klar da, als die Schwierigkeit
bezüglich dessen,was dieRegierung inVorlage zu bringen hätte, da dasMinisterium,wenn es
Vorlagen macht, doch die Möglichkeit voraussetzen müsse, dieselben durchzubringen. Nun
glaube er, dass jeder Antrag der Regierung in bezug auf die Wahlreform bei dem Abgeord-
netenhause in den ersten Wochen großen Schwierigkeiten begegnen werde. Im Merito der

11 So hatte der niederösterreichische Landtag eigenständig im Jahre 1866 Nachwahlen von Reichsratsabgeordne-
ten beschlossen, Schmitz, Anfänge des Parlamentarismus in Niederösterreich, 175.

12 Giskra bezieht sich auf die in Anm. 7 abverlangten Gutachten.
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Sache glaube er, dass bei der fraglichen Vorlage von dem obersten Faktor der Gesetzgebung
nicht abstrahiert werden könne, wie ihm dies bei den auf unmittelbare Wahlen gerichteten
Anträgen in gewisser Beziehung der Fall zu sein scheine. Er könne sich nämlich nicht den-
ken, dass die Krone sich leicht entschließen könnte, in die Schaffung eines aus unmittelbaren
Wahlen hervorgehendenAbgeordnetenhauses zuwilligen,weil das Systemder unmittelbaren
Wahlen, das in der weiteren Entwicklung von den vorerst beibehaltenen Interessenwahlen
voraussichtlich zuWahlen nach der Kopfzahl führen würde, unzweifelhaft jene Ponderation
zwischen den Vertretungskörpern des Reiches und der Länder alteriert, welchen die Krone
auf dem Boden der gegenwärtigen Verfassungsgesetze eine Garantie bietet, deren Wichtig-
keit nicht unterschätztwerden kannunddarf. VondiesemGesichtspunkte aufgefaßt, scheine
ihm jeder Regierungsvorschlag die größten Schwierigkeiten darzubieten, welcher sich nicht
so weit nur immer möglich wenigstens dem Geiste nach an die bestehende Verfassung hält.
Daher sei auch die Frage über das Recht der Landtage die Hauptfrage, weil insoferne mit
einer Verletzung dieses Rechtes vorgegangen werden wollte, sich die Krone mit den Landta-
gen in demWiderstreite gegen einen solchen Vorgang begegnen müßte. Er habe hiebei nicht
nur Galizien, sondern auch die andern dissentierenden Landtage im Auge, welche einer ih-
re Rechte ignorierenden Wahlreform kaum zu bewältigende Hindernisse in den Weg legen
würden. Seines Erachtensmüsseman sich an das halten, was unter den gegebenenVerhältnis-
sen möglich sei und von den Grundsätzen, auf welchen die gegenwärtige Verfassung beruht,
nicht abweichen. Er müsse sich daher gegen den vom Minister des Inneren eben gestellten
Antrag erklären.

Brestel hat in bezug auf die Rechtsfrage keinen Zweifel darüber, dass der Reichsrat be-
rechtigt sei, über die Art und Weise der Zusammensetzung der Reichsvertretung einzig und
allein zu beschließen. Die Bestimmungen der Landesordnungen seien eben nur tatsächliche
Anführungen der diesfälligen im Grundgesetze über die Reichsvertretung enthaltenen Be-
stimmungen. Dem Reichsrate sei die Abänderung der bisherigen einschlägigen Bestimmun-
gen ausdrücklich gewahrt, es könne daher keine Interpretation derselben statthaben, welche
eine solche Änderung unmöglich machen würde, wie es der Fall wäre, wenn solche Ände-
rung von der Zustimmung aller Landtage abhängig gemacht werden wollten. Wolle man zu
direktenWahlen in der Gesamtheit gelangen, so gebe es allerdings nur denWeg der Reichsge-
setzgebung. Praktisch genommen sieht Brestel keinen Ausweg aus der Sache und kann nur
bedauern, dass nicht an dem ursprünglichen Standpunkte, die Landtage und die Öffentlich-
keit herankommen zu lassen, festgehalten worden sei. Er halte es für nicht möglich, mit ir-
gendeinem Projekte durchzudringen. Nicht mit demHerbsts, weil derselbe von den großen
Landtagen nicht würde akzeptiert werden, nicht mit dem ursprünglichen Projekte Giskras.
Aber auch für die direktenWahlen aus denGruppen derGesamtheit werdeman die Zweidrit-
telmajorität im Abgeordnetenhause nicht haben und nicht haben können. Was man sonach
tunwerde, werde auf einen gelinden Fiasko hinauslaufen. Das Klügste schiene ihmunbestrit-
ten, wenn in der Thronrede ein Passus aufgenommen würde, dahingehend, dass die Regie-
rung die Frage derWahlreform auf Grund der eingeholten Voten der Landtage in Erwägung
ziehen werde und wenn vorerst überhaupt keine Vorlage gemacht würde, um Zeit zu gewin-
nen, sich im Abgeordnetenhause zu orientieren.

Hasner findet es mißlich, in der elften Stunde in einer Sache ein Votum abzugeben, in
welcher eigentlich niemand in der Lage ist, Vorschläge zu machen, von welchen mit einiger
Bestimmtheit vorausgesehenwerdenkönne, dass sie zumZiele führen.Wenn esmöglichwäre,
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sich ganz zurückzuziehen, so würde er angesichts der großen Schwierigkeiten dem den Vor-
zug geben. Es stehe dem jedoch der Umstand entgegen, dass die öffentliche Meinung schon
bearbeitet worden sei. Wäre es nicht möglich, sich herauszuziehen, so käme in Betracht, dass
die Wahlreform nur dann einen Sinn hätte, wenn damit die Reichsvertretung von den Land-
tagen unabhängig gemachtwürde. Allein dies sei rechtlich ohneBedenken, namentlichwenn
die Beschlussfassung über dieWahlreform lediglich in dieHände der Reichsvertretung gelegt
werden wollte. Unter diesen Umständen bliebe wohl nichts übrig, als den ursprünglichen
Vorschlag Giskras als dasjenige zu akzeptieren, welches das relativ geringste Bedenken gegen
sich hätte, nämlich das Vorhandensein von aus verschiedenenWahlen hervorgegangenenAb-
geordneten.Wenn es aber nicht möglich wäre, aus der Sachemit Anstand herauszukommen,
wäre er in erster Linie dafür, in welchem Falle dann allerdings die gegen die Wahlreform ge-
richteten Artikel einiger Blätter den Instruktionen der Regierung unberührt vorgearbeitet
hätten.

Herbst betont, dass seine Ansicht nur dahin gegangen sei, dass die Beschlussfassung
über die Art und Weise der Beschickung des Reichsrates ein Recht der Länder bilde. Die-
se Ansicht könnte, wie er zugeben wolle, allerdings nicht die richtige sein. Zweifelhaft sei
die Frage aber jedenfalls. Denn wenn auch gesagt werde, dass die diesfalls in den Landesord-
nungen enthaltenenBestimmungen einfach als tatsächlicheAufführungen der einschlägigen
Anordnungen des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung anzusehen seien, so kön-
ne doch, wenn auf die Entschließung des Februarpatentes aus den in dem Kundmachungs-
patente auch ausdrücklich berufenen Oktoberdiplom zurückgeblickt werde, nicht verkannt
werden, dass diese in den Landesordnungen enthaltenen Bestimmungen doch wesentlich in
einem andern Lichte erscheinen13. Wenn auf die Voten der der Wahlreform zustimmenden
Landtage Rücksicht genommen werde, so zeige sich, dass insoferne der Rechtspunkt nicht
ausdrücklich gewahrt würde, doch keine Enunziation im entgegengesetzten Sinne vorliege,
dass vielmehr das Bestreben vorgeherrscht zu haben scheine, die Rechtsfrage möglichst un-
berührt zu lassen. In gleicher Tendenz habe auch der Verfassungsausschuss des Abgeordne-
tenhauses die Rechtsfrage nicht erwähnt. Alles dies tue dar, dass die Rechtsfrage selbst inner-
halb der verfassungstreuen Partei zweifelhaft sei, ganz abgesehen von den Gegnern, welche
jedenfalls an dem Rechte der Landtage festhalten und in einem gegenteiligen Vorgange eine
unzweifelhafte Rechtsverletzung erblicken würden. Nun könne aber nach seiner Meinung
die Regierung nicht mit einerMaßregel hervortreten, deren Erfolg überhaupt zweifelhaft sei,
wenn sie sich nicht klar bewusst sei,mit derMaßregel nicht auch bestehendeRechte zu verlet-
zen.Dennwenn es schonmisslich sei,mit einer innerhalb des unzweifellosen eigenenRechtes
gelegenen Maßregel nicht durchzudringen, so würde es der Würde der Regierung noch viel
weniger entsprechen, nur auf die Situation im hohenGrade bedenklich zurückwirken, wenn
sie mit einer Proposition deswegen scheitern würde, weil damit ein Recht verletzt würde. Er
würde daher jedemAntrage zustimmen, wodurch über diese Schwierigkeit in Beziehung auf
den Rechtspunkt hinausgekommen würde.

Dr. Berger glaubt seine in der Sache schon früher wiederholt abgegebene Meinungs-
äußerung nicht abermals weitläufig erörtern zu sollen, zumal er in dem, was im Laufe der
Diskussion zur Sprache gebracht worden, keine Veranlassung finde, seine Meinung zu mo-
difizieren. Er sei heute wie jederzeit überzeugt, dass eine Wahlreform außer Zusammenhang

13 Der § 16 der in Anm. 11 zit. Landesordnungen bezog sich explizit auf das Oktoberdiplom; hier war im I. aus-
drücklich die Beschickung des Reichsrates durch die Landtage festgelegt worden,Rgbl.Nr. 226/1860.
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mit Schritten zur Verständigung mit den noch außerhalb der Verfassung stehenden Partei-
en nicht sowohl zu einer Stärkung als zu einer Schwächung der Verfassung führen müsste,
indem hiedurch die deutsche Partei isoliert, die Opposition gekräftigt und der Zweifel der
verfassungstreuen Partei verbreitet werden würde. Die angestrebte Wahlreform sei nur dann
möglich, wenn dieselbe vom Reichsrate imperativ durchgeführt werde, was aber jedenfalls
einen Verfassungsbruch involviere, welcher zuvor durch einen Pakt mit den oppositionellen
Elementen auf Grundlage des Grundsatzes do ut des saniert werden müsste. Insofern man
sich hiezu nicht entschließen könnte und die Wahlreform als eine isolierte Maßregel aufzu-
fassen willens wäre, sei er der Ansicht, dass dann der Weg der Landesgesetzgebung betreten
werdenmüsste, da bei den unzweifellose imMittel gelegenen Rechten der Landtage eine Än-
derung der gegenwärtigenZusammensetzung derReichsvertretung in eineRichtung, welche
den verfassungsmäßigenCharakter derselbenwesentlich alterierenwürde, von derReichsver-
tretung allein ohne flagrante Verletzung der in denVerfassungsgesetzen gelegenenRechte der
Landtage nicht beschlossen werden könnte.

Graf Taaffe hat bereits bei der frühern Beratung auf die Notwendigkeit hingewiesen,
dieRechte der Landtage nicht außer Betracht zu lassen.DasRecht der Landtage, über dieArt
und Weise der Beschickung des Reichsrates Bestimmungen zu treffen, finde er entschieden
in demOktoberdiplome beziehungsweise in dem Februarpatente und in dem Grundgesetze
über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 begründet, welch letztere beide in dieser
Beziehung auf dem Oktoberdiplome basieren. Würde man die Einführung unmittelbarer
Wahlen von der Reichsvertretung ohne Rücksicht auf die Landtage dekretieren, so würde in
der Beseitigung eines den Ländern verfassungsmäßig zukommenden Rechtes eine entschie-
dene Schädigung der Länder gelegen sein. Hiezu könnte er umso weniger die Hand bieten,
als eine auf unmittelbareWahlen abzielende Vorlage insofern nicht einmal die Opportunität
für sich hätte, als im bessern Falle auf eine größere als die einfache Majorität im Abgeord-
netenhause nicht gezählt werden könnte. Unter den günstigen Voraussetzungen würde also
ein nichts weniger als glänzendes Resultat erzielt, demRechte aber jedenfalls Gewalt angetan
werden. Übrigens würde auch von allen Stimmführern, welche dem heute gestellten Antra-
ge desMinisters des Inneren nicht zustimmten,mit Ausnahme des aus praktischenGründen
dissentierenden Finanzministers, betont, dass das von demMinister des Inneren der Reichs-
vertretung vindizierte, von ihm selbst nicht als zweifellos hingestellte Recht zur ausschließli-
chen Beschlußfassung über dieWahlreform kein über jeden Zweifel stehendes sei, dass somit
in bezug auf eine Verletzung der Rechte der Landtage Bedenken vorliegen. Taaffe macht wei-
ters darauf aufmerksam, dass wenn Sr. Majestät ein Antrag im Sinne des heutigen Vorschla-
ges Giskras beziehungsweise eine hienach formulierte Stelle der Ah. Thronrede unterbreitet
werden würde, dem Ministerrat obliegen würde, Sr. Majestät über die Durchführung der
proponierten Wahlreform in allen Phasen, welche dieselbe voraussichtlich durchzumachen
haben würde, bestimmte Propositionen zu machen, da Se. Majestät, abgesehen von jenen
Rücksichten, welche Potocki angedeutet und deren Gewicht er vollkommenwürdige, sicher
nicht zuzustimmen geruhen würden, in der Thronrede eine konkrete Maßregel bezüglich
der Wahlreform in Aussicht zu stellen, solange deren Durchführung nicht sicher gestellt er-
scheine. Hiezu sei aber der Moment keineswegs gekommen, die Sache sei noch nicht gereift,
und könne namentlich über den voraussichtlichen Erfolg irgendwelcher Vorlage ohne einge-
hende Besprechungenmit den einflußreichen Persönlichkeiten des Abgeordnetenhauses mit
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einiger Sicherheit nicht gesprochenwerden. Er würde sich daher jenen Stimmen anschließen,
welche sich auf eine Vertagung der Beschlußfassung über die Vorlage wegen der Wahlreform
hingewiesen haben.

Herbst schließt sich dieser Ansicht an, nach eingehender Erörterung der Stadien, die
in der Angelegenheit vom Beginn an, wo eben nur die Vermehrung der Zahl der Abgeord-
neten in Frage war, bis heute unterschieden werden müsse, wo die Frage der direkten Wah-
len und zwar im Zwecke der gänzlichenUnabhängigmachung der Reichsvertretung von den
Landtagen in Verhandlung stehe. Nach umfassender Beleuchtung der demMinisterrate bis-
her vorgelegenen zwei Vorschlage Giskras und seines, glaubt Herbst bei dem Umstande, als
es der Regierung vor allem darum zu tun sein müsse, in der Angelegenheit der Wahlreform
mit keinem Vorschlage vor den Reichsrat zu treten, welcher in gegründeter Weise aus dem
Gesichtspunkte einer Verletzung der Rechte der Landtage angefochten werden könnte, in
der Erwägung, dass keiner der vorliegendenVorschläge in dieser Richtung sich zur unbeding-
ten Annahme empfehle, und in der Erwägung, dass die Landtage in der Beziehung auf die
Rechtsfrage sich mit Bestimmtheit nicht ausgesprochen haben sowie in der weiteren Erwä-
gung, dass es angezeigt erscheine, über die Frage derWahlreform überhaupt und speziell hin-
sichtlich der Rechtsfrage zuvor in ein näheres vertrauliches Einvernehmen mit den hervorra-
gendenMitgliedern desAbgeordnetenhauses zu treten, von der Einbringung einer diesbezüg-
lichen Vorlage im Reichsrate noch abzusehen wäre, demgemäß auch die Ah. Thronrede nur
einen allgemeinen Passus in dem Sinne zu enthalten hätte, dass die Frage derWahlreform auf
Grund der diesfälligen Voten der Landtage noch einen Gegenstand der Erwägung der Regie-
rung bilde.Hiemitwäre dieAngelegenheit insofern vertagt, als dieRegierungnicht bemüßigt
wäre, mit einer fertigen Vorlage sogleich vor das Haus zu treten, die indessen auf Grund des
vorliegenden und in der angedeutetenWeise eventuell zu vervollständigendenMateriales vor-
bereitet werden könnte. Zwischenzeitig würde die Presse die Aufgabe haben, die Frage der
Wahlreform nach allen Richtungen objektiv zu diskutieren. Nach einer weiteren Diskussion
vereinigen sich die Minister mit der Ansicht des Justizministers.

Taaffe wird sonach den Entwurf der Ah. Thronrede gleich morgen zur Beratung brin-
gen, nachdem über den wesentlichsten Punkt derselben die prinzipielle Einigung im Minis-
terrate nunmehr erzielt sei14. In Absicht auf die Instruktionen für die Pressleitung ersucht er
Giskra und Herbst bei der Presskonferenz übermorgen zu intervenieren15.
Wien, 17. November 1869. Taaffe.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 288 Ministerrat, Wien, 17. November 1869 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.
I. Zustimmungsadressen zu der Adresse des böhmischen Landtages der Gemeindevertretung in
Schoenlinde und des Fortbildungsvereines in Ellbogen. II. Schreiben an den kgl. ung.Minister
Baron Eötvös wegen Wahrung des diesseitigen Wirkungskreises in Bezug auf Dalmatien anläs-
sig von Äußerungen des Deputierten Simonyi. III. Voranschlag des Reichsgerichtes pro 1870.

14 Fortsetzung des Gegenstandes über die Thronrede inMR. v. 10. 12. 1869/II.
15 Fortsetzung des Gegenstandes über dieWahlreform bzw. Verfassungsrevision inMR. v. 10. 12. 1869/I.
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IV. Erhöhung derHofstaatsdotation pro 1870 und Feststellung derselben für zehn Jahre. V. Fra-
ge der Ablösung der Strecke Jedlesee–Stockerau des Stockerauer Flügels der Kaiser-Ferdinands-
Nordbahn. VI. Gesuch des P. Zacharias um Sammlungsbewilligung für Böhmen zu Zwecken
des Klosters Santa Maria di Luca in Bosnien.

KZ. 4389 –MRZ. 128

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls mit dem Bemerken zur Kenntnis genommen,
dass das Ansuchen des P. Zacharias bei der Wichtigkeit Bosniens für Österreich ausnahms-
weise hätte berücksichtigt werden können. Wien, 10. Dezember 1869. [Franz Joseph].

Nr. 289 Ministerrat, Wien, 18. und 19. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Nachrichten aus Cattaro. II. Zustimmungsadressen zur Adresse des böhmischen Landtages.
III. Frage der Schließung des dalmatinischen Landtages. IV. Statut der niederösterreichischen
Landesgebär- und -findelanstalt. V. Gemeindestatut von Bielitz. VI. Gemeindestatut von
Friedek. VII. Gesetz über die Hundesteuer in Schlesien. VIII. Verkauf von Kärntner Landes-
domestikalfondsrealitäten. IX. Gesetz über Ersatz von Krankenverpflegskosten in der Bukowi-
na. X. Straßenpolizeivorschrift für Böhmen. XI. Trennung von Ortsgemeinden in Böhmen.
XII. Bezirksumlagen für fünf Bezirke in Böhmen. XIII. Thronrede. XIV. Tag der Einberufung
des Reichsrates. XV. Ernennung eines Herrenhauspräsidenten und Vizepräsidenten.

KZ. 3871 –MRZ. 129

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 290 Ministerrat, Wien, 20. November 1869 – Protokoll I

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; [abw. Plener].

[I.] Motivenbericht zur Ah. Thronrede.

KZ. 3872 –MRZ. 130

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 291 Ministerrat, Wien, 20. November 1869 – Protokoll II

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Beschlüsse des Istrianer Landtages, Abänderung der Ge-
meindewahlordnung für Istrien betreffend. II. Erwirkung der Ah. Sanktion für den vom
Istrianer Landtage votierten Gesetzentwurf wegen Mandatsverlust in Fällen strafgerichtlicher
Verfolgung eine Landtagsabgeordneten. III. Erwirkung der Ah. Sanktion für den landtäg-
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lich angenommenen Gesetzentwurf, die Einführung von Bezirksvertretungen in der Bukowina
betreffend. IV. Erwirkung der Ah. Sanktion für den vom Kärntner Landtage votierten Gesetz-
entwurf bezüglich der Anhaltung im Zwangsarbeitshause. V. Frage, ob eine neue Vorschrift in
Betreff der Sicherheitsmaßregeln gegenDampfkesselexplosionen im administrativen oder auf le-
gislativemWege zu erlassen sind. VI.Antrag des Statthalters vonDalmatienwegenAusdehnung
des Ausnahmezustandes auf das ganze Land. VII. Regierungsvorlage in Betreff eines Gesetzes
über den Schutz des Briefgeheimnisses.

KZ. 3873 –MRZ. 131

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 292 Ministerrat, Wien, 22. November 1869

RS. fehlt; Abschrift der Tagesordnungspunkte I. und II.Ava., Ministerratsprotokolle.
P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem anw. Stre-
mayr (bei XV); abw. Plener.

I. Telegrafische Nachrichten aus Cattaro. II. Bericht des Statthalters in Dalmatien über die ur-
sprünglichenZiele desAufstandes. III. BeabsichtigteReise des dalmatinischenStatthalters nach
Wien. IV. Anzeige über die Reise des Journalisten Ricandeau nach Dalmatien. V. Gehässige
Artikel der tschechischenBlätter ausAnlass desCattarenserAufstandes. VI. Ausfuhrverbot auf
Kriegsmateriale nach den österreichisch-ungarischenHäfen des AdriatischenMeeres. VII. Ein-
berufung des Reichsrates. VIII. Bauordnung für Czernowitz. IX. Zusatz zur Bukowinaer
Gemeindewahlordnung. X. Gesetz über Schubkostenersatz für Salzburg. XI. Zusammen-
legung einiger Ortsgemeinden in Kärnten. XII. Bewilligung von Heimatrechtsgebühren und
Einführung derHundesteuer in Kärnten. XIII. Bewilligung von Steuerzuschlägen fürmehrere
Gemeinden in Kärnten. XIV. Gesetz über die Fälle der Verurteilung oder Untersuchung eines
Landtagsabgeordneten in Kärnten. XV. Organisation der Medizinalverwaltung. XVI. Gesetz
zum Schutz des Briefgeheimnisses (Fortsetzung). XVII. Verordnung über Behandlung von
Briefen mit zollpflichtigen Gegenständen.

KZ. 3874 –MRZ. 132

I. Taaffe teilt der Konferenz die vom Insurrektionsschauplatze neuestens angelangten Tele-
gramme mit1.

1 Zu den Mitte Oktober 1869 in Zusammenhang mit der Einführung des neuen Landwehrgesetzes ausgebro-
chenen Unruhen in Süddalmatien im Bezirk Cattaro sieheWagner, Die k. (u.) k. Armee, 628 f.mit weite-
ren Literaturhinweisen. Die Unruhen standen seit 3. 10. 1869 sehr oft auf der Tagesordnung desMinisterrates.
Die betreffendenMinisterratsprotokolle sind nichtmehr vorhanden. Unter den Beständen desAva.,Minister-
ratspräsidium und des Ka., MfLV., Präs. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden, vgl.
jedoch die Telegramme und Schreiben Gottfried Auerspergs, des Kommandierenden der Truppen zur Nieder-
schlagung der Unruhen, an das Reichskriegsministeriums aus dieser Zeit, Ka., KM., Präs. 25–12/126/1869,
Präs. 25–12/130/1869 und Präs. 25–12/133/1869. Fortsetzung im folgenden Tagesordnungspunkt II.
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II. Taaffe bringt einen Bericht des Statthalters von Dalmatien zur Verlesung, worin dieser
während seiner Anwesenheit im Bezirke Cattaro gewonnene Eindrücke über die Ziele der
vor Ausbruch des Aufstandes stattgehabten Umtriebe niederlegt2.

Der Statthalter erklärt darin als zweifellos, dass die griechisch-orientalischen Parteifüh-
rer denAbfall vonÖsterreich unddieVereinigungmitMontenegro anstrebten, dass der Fürst
von Montenegro sich nach dem Besitze Cattaros sehnt, dass der Widerstand der Cattareser
nicht in der Renitenz gegen Gesetz, sondern in der Treulosigkeit zu suchen ist, dass aber der
Ausbruch der Rebellion den Parteiführern und dem Fürsten in einem Zeitpunkt, wo letzter
mit der Türkei täglich in Konflikt kommen könnte und das erwartete Kriegsmaterial noch
nicht an sich gezogen hatte, sehr ungelegen kamunddass das Beharren der kaiserlichenRegie-
rung auf der entschiedenen sogleichenDurchführung des Landwehrgesetzes als einGlück an-
zusehen sei,weil dadurchmancheBerechnungendurchkreuztworden sind. Statthalterwollte
nachWien kommen, wurde aber auf die Anwesenheit des Kaisers in Triest verwiesen3.

[III. – XVII. fehlen]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 293 Ministerrat, Wien, 24. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener.

I. Absicht des türkischen Generalgouverneurs Saffet Pascha, den Cordon zugleich zur Eintrei-
bung vonPachtgeldern zu verwenden. II. Einstellung des telegrafischenVerkehrs inChiffern für
die Bezirke Ragusa und Cattaro. III. Telegramm des Generalmajors Grafen Auersperg wegen
Hemmung des Pazifikationswerkes durch das Fahnden der Staatsanwaltschaft nach rückkehren-
den Insurgenten. IV. Austausch von Hengsten aus den ungarischen Gestüten. V. Petition
des konstitutionellen Vereines in Innsbruck. VI. Gesetzentwürfe über das Grundbuchwesen.
VII. Konzessionierung einer Eisenbahn vonHohenstadt nach Zeptau. VIII. Ankauf derManz-
schenWerke und des Gutes Kimpolung seitens des Bukowinaer Religionsfonds.

KZ. 3875 –MRZ. 133

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

2 Fortsetzung von Tagesordnungspunkt I. Unter den Beständen des Ava., Ministerratspräsidium und des Ka.,
MfLV., Präs. konnte dieser Bericht nicht gefunden werden, vgl. einen ähnlichen Bericht Wagners an Taaffe
v. 11. 11. 1869 über die Ursachen des Aufruhrs, Ava., IM., Präs. 4734/1869. Auch die nachfolgenden, diese
Angelegenheit behandelndenMinisterratsprotokolle sind nicht mehr vorhanden (Nr. 293, 294, 295, 298 und
303).

3 Gemeint ist der geplante Zwischenaufenthalt des Kaisers auf seiner Rückreise von der Eröffnung des Suezka-
nals; zur Teilnahme des Kaisers an dieser Eröffnung Malfèr, Suez, 401 f. mit weiterführenden Literatur-
hinweisen.
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Nr. 294 Ministerrat, Wien, 25. November 1869

P. Artus; VS. Taaffe; anw. Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Plener, Hasner.

I. Ah. Willensmeinung wegen möglichst allgemeiner Fassung der Thronrede. II. Maßregeln in
Bezug auf den Aufstand in Cattaro in der Richtung einer Pazifikation.

KZ. 3876 –MRZ. 134

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Dezember
1869. [Franz Joseph].

Nr. 295 Ministerrat, Wien, 26. November 1869

P.Weber;VS.Taaffe; anw.Hasner, Potocki,Giskra,Herbst, Brestel, Berger; außerdemanw.Kuhn;
abw. Plener.

I. Neuestes Telegramm aus Cattaro. II. Versuch einer Pazifizierung Cattaros und Absendung
des FML. v. Rodich als kaiserlichen Kommissär. III. Nichteinstellung des internationalen
Chiffernverkehres in Cattaro und Ragusa. IV. Verzehrungssteuereinhebung in Triest. V. Bitte
istrianischer Gemeinden und des Istrianer Landesausschusses umVerlegung der Zolllinie an die
Landesgrenze Istriens. VI.Konzessionierung der BahnEbensee–Ischl und Ischl–Hallstädtersee.
VII.Anfrage desReichskanzlerswegenVerleihungdes Franz-Joseph-Ordens andenpreußischen
Untertan Redakteur Elsner. VIII. Erwägung über die Kürzung und möglichst unpräjudizierli-
che Fassung der Thronrede.

KZ. 3877 –MRZ. 135

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 296 Ministerrat, Wien, 29. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Plener, Berger.

I. Erwägung der eventuellen Auszeichnungsanträge aus Anlass der bevorstehenden Anwesen-
heit Sr. Majestät in Triest. II. Entziehung des Postdebits für das Blatt „Volksstaat“. III. Ge-
setz über Änderung der Bezirksstraßenkonkurrenz in Oberösterreich. IV. Statut für Salzburg.
V. Aufnahmstaxe inObertrum. VI. Änderung der Gemeindeordnung der Bukowina. VII. Ge-
setzentwurf über Permanenzkommissionen des galizischen Landtages. VIII. Bestellung von
zwei ständigen Landtagskommissionen in Galizien. IX. Zusatz zur galizischen Landesordnung
über die Dauer des Landtages. X. Dispens von derMaturitätsprüfung für den Advokatursama-
nuensis Oblinsky. XI. Gesuch des Wilhelm Pick umNachsicht der Folgen der Verurteilung.

KZ. 4387 –MRZ. 136

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 297 Ministerrat, Wien, 30. November 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem Stremayr
(bei III); abw. Plener.
I. Vorgang des Justizministers in Betreff der Beratung des Strafgesetzentwurfes im permanenten
Reichsratsausschusse. II. Verfolgung der „Národní listy“ wegen ehrenrühriger Angriffe auf
die Armee. III. Entwurf eines Schulgesetzes. IV. Gesetzentwurf des niederösterreichischen
Landtages a) wegen Aufhebung des Gesetzes vom 18. März 1866 betreffend die Einreihung von
Straßen unter die Landesstraßen; b) wegen Änderung des Straßengesetzes. V. Mautgesetz für
die Bukowina. VI. Gesetzentwürfe des Bukowinaer Landtages a) wegen Einreihung mehrerer
Straßen in die Konkurrenzstraßen; b) wegen Um- und Neubau einiger Straßen; c) wegen Än-
derung des Gesetzes über Herstellung und Erhaltung der Straßen. VII. Nichtverfolgung des
„Volksblattes“. VIII. Verständigung der Reichsratsmitglieder von der Eröffnung der Session.

KZ. 4388 –MRZ. 137
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 298 Ministerrat, Wien, 6. Dezember 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
I. Ernennung des BaronDoblhoff zumVizepräsidenten desHerrenhauses, dann des Baron Prat-
obevera und des Bürgermeisters Dr. Felder zu Herrenhausmitgliedern. II. Bestimmung zwei-
er Minister zur Einführung der Präsidenten beider Häuser. III. Verfolg der „Národní listy“.
IV. Aufhebung des Standrechtes in Cattaro. V. Verhinderung der Protokollierung von Bank-
gesellschaften ohne vorherige Sicherstellung der erfolgten Einzahlung. VI. Aufhebung der
Mauten in Niederösterreich. VII. Gesetzentwurf für Oberösterreich über Ausdehnung des
Verlustes der Landtagsmitgliedschaft auf die Virilstimmberechtigten. VIII. Trennung von
Katastralgemeinden inNiederösterreich. IX. Verteilung vonGrundeigentum inmehrerenOrt-
schaften Niederösterreichs. X. Umlage für den Straßenausschuss in Raabs. XI. Umlage für
den Straßenausschuss in Geras. XII. Hundesteuerbewilligung fürmehrere GemeindenNieder-
österreichs. XIII. Trennung von zwei Katastralgemeinden in Niederösterreich. XIV. Straßen-
gesetz für Oberösterreich. XV. Nachträgliche Bestimmungen zu § 92 der Gemeindeordnung
in Steiermark. XVI. Steuerumlagen für mehrere Gemeinden in Steiermark. XVII. Trennung
mehrerer Gemeinden inMähren. XVIII. Hundesteuerbewilligung für mehrere Städte inMäh-
ren. XIX. Umlage für die Gemeinde Bludenz. XX. Heimatstaxe für mehrere Gemeinden in
Böhmen. XXI. Gemeindestatut für Rovereto. XXII. Hundesteuer in Welsberg und Wilten.
XXIII. Aufschub der Aktivierung der Bezirksvertretungen in Schlesien. XXIV. Aufhebung des
Gesetzes über Reservefonds katholischer Pfarren in Galizien. XXV. Aufnahme in die Finderan-
stalten zuLemberg undKrakau. XXVI.Aufsicht über öffentliche Spitäler undAufstellung von
Spitalsräten in Galizien. XXVII. Gesetze für Galizien über Erklärung der autonomen Organe
als öffentliche Organe und über die Exekution der Bezirksvertretungsbeschlüsse durch die poli-
tischen Behörden. XXVIII. Dankesausdruck der Gemeinde Dubs. XXIX. Loyalitätsadresse
der Gemeinde Budua. XXX. Adresse des böhmischen Landtages. XXXI. Zustimmungserklä-
rungen zur Adresse des böhmischen Landtages.

KZ. 4390 –MRZ. 138
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 299 Ministerrat, Wien, 7. Dezember 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Tag der Ah. Entgegennahme der Adresse des böhmischen Landtages. II. Ersuchen des ober-
österreichischen Landtages wegen Änderung des Reichsgesetzes über die Kosten für öffentliche
Findelanstalten. III. Trennung vonGemeinden in Tirol. IV. Detto detto inMähren. V. Statut
der Gemeinde Reschen über die Einführung von „Sitzgeldern“. VI. Gesetzentwurf des oberös-
terreichischen Landtages wegen Änderung des § 6 der Landesordnung. VII. Gemeindestatut
und Wahlordnung für Innsbruck. VIII. Straßenpolizeiordnung für die Bukowina. IX. Gau-
verband von Turnvereinen in der Reichenberger Gegend. X. Immunitätsgesetz für Galizien.
XI. Staatsvoranschlag und Finanzgesetz pro 1870. XII. Gesetzentwurf wegen Forteinhebung
der Steuern bis EndeMärz 1870. XIII. Gesetzentwurf über die Fortdauer der ausnahmsweisen
Gebäudesteuerbefreiung auf weitere zwei Jahre. XIV. Gesetzentwurf über Verzugszinsen für
rückständige Steuern. XV. Zusatz zur Thronrede bezüglich der Ah. Reise Sr. Majestät.

KZ. 4391 –MRZ. 139

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 300 Ministerrat, Wien, 9. Dezember 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Änderungen an der Thronrede. II. Vorkehrungen gegen eine Demonstration der Arbeiter.
III. Mission des FML. v. Rodich nach Dalmatien. IV. Waffenausfuhrverbot. V. Nichtgewäh-
rung einer Garantie für die Vizinalbahngesellschaft.

KZ. 4392 –MRZ. 140

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 301 Ministerrat, Wien, 10. Dezember 1869

RS. fehlt; Abschrift der Tagesordnungspunkte I., II. und IV.Ava., Ministerratsprotokolle.
P. Artus; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

I. Eröffnung der Ah. Absichten in Bezug auf die Behandlung der Fragen der Wahlreform und
derVerfassungsrevision. II. Feststellung desTextes derAh.Thronrede. III. Gesetzentwurf über
Arbeiterkoalition. IV. Gesetz über die Erhöhung der Professorengehalte. V. Personalverfügun-
gen in Dalmatien. Sendung des FML. Freiherrn v. Rodich und des Ministerialrates Freiherrn v.
Fluck.

KZ. 4393 –MRZ. 141
Unter dem Ah. Vorsitze Sr. Majestät des Kaisers.
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[I.] Se. Majestät geruhen die Sitzung mit der Bemerkung zu eröffnen, dass Se. Majestät aus
dem Allerhöchstdenselben im Laufe der Ah. Reise unterbreiteten Ministerratsprotokollen
zu entnehmen geruht haben, dass sich die Minister mit der Frage der Wahlreform sehr eifrig
beschäftigt haben, ohne dass eine Einigung oder definitive Schlussfassung hierüber zustande
gekommen wäre1. Nachdem es sich bei dieser Angelegenheit um Fragen von weit gehender
Wichtigkeit handle, wollen Se. Majestät von Allerhöchstihrer Seite nur den Ministern jene
Gesichtspunkte bekannt geben, an welchen als für die weitern Verhandlungen und die end-
giltigen Ah. Beschlüsse maßgebend Se. Majestät festzuhalten entschlossen sind. Se. Majestät
wollen, dass sich auf Seite derMinister gegenwärtig gehaltenwerde, dass Se.Majestät vollkom-
men auf dem Boden der Verfassung stehen und entschieden gewillt sind, dass auch in Bezug
auf diese Frage von dem Boden der Verfassung ausgegangen werde. Die in das Aug gefasste
Wahlreform ist jedenfalls eine Änderung der Verfassung, daher Se. Majestät wünschen müs-
sen, dass, insoferne auf eine Verfassungsänderung in dieser Beziehung eingegangen werden
soll, dadurch die Kluft zwischen den Parteien und den Ländern eher vermindert als erweitert
werde. Se. Majestät wünschen ferner, dass, wenn mit der Wahlreform vorgegangen werden
wollte, gleichzeitig mit derselben solche Schritte geschehen, welche es ermöglichen würden,
dass eine Verständigung mit den bisher außerhalb der Verfassung stehenden Parteien dahin
erfolge, dass, was Sr. Majestät vor allem am Herzen liege, die Verfassung durch die allseitige
Akzeptierung und Beteiligung an der Durchführung derselben eine Wahrheit werde2.

Nachdem Se. Majestät von dieser Ansicht ausgehen und pflichtmäßig nur von dieser
Ansicht ausgehen können, scheine Sr. Majestät von den diesfälligen Allerhöchstdenselben
mit denMinisterratsprotokollenunterbreitetenVorschlägen jener des Justizministers sich zur
Grundlage für weitere Verhandlungen am besten geeignet, weil dieses Projekt, über welches
Se.Majestät sich übrigens heute näher auszusprechenAllerhöchstsich nicht veranlasst finden,
da Se. Majestät Allerhöchstsich diesfalls in keiner Weise im vorhinein binden wollen, wenigs-
tens das für sich hat, dass es den Rechten undAnsprüchen der Landtage verhältnismäßig am
wenigsten zu nahe tritt3. Se.Majestät geruhen sonach dieMinister aufzufordern, sichmit die-
sen Fragen alsbald und eingehendst zu beschäftigen, da Se. Majestät darauf dringen müssen,
dass die Sache noch vor den Weihnachtsferien des Reichsrates zur Ah. Schlussfassung in der
Weise vorbereitet werde, dass ein detailliertes Programm über das Vorgehen in dieser Angele-
genheit in allen eventuellen Stadien und Konsequenzen derselben in Vorlage komme. Denn
Se. Majestät wünschen Ah. Kenntnis darüber zu erlangen, was auf Seite der Minister beab-
sichtigt werde, wie es Se. Majestät auch für notwendig halten, dass Allerhöchstdenselben der
Weg klar dargelegt werde, welchen die Minister als den zur Durchführung ihrer Intentionen
geeigneten einzuschlagen gedächten. Se.Majestät wünschen, dass dieMinister demReichsra-

1 Die Frage war zuletzt inMR. I v. 17. 11. 1869 I und II zur Sprache gekommen. Zur Diskussion über dieWahl-
bzw. Verfassungsrevision siehe MR. II v. 21. 4. 1869/II, Anm. 2. Zur angesprochenen Reise des Kaisers siehe
Malfèr, Suez.

2 Analyse zu dieser Stellungnahme des Kaisers bei Rumpler, Parlament und Regierung, 709.
3 Herbst hatte im MR. v. 8. 11. 1869/VIII einen von ihm ausgearbeiteten Detailentwurf der Wahlreform vor-

gelegt, siehe dazu den Bericht an Beust vom 9. 11. 1869, Skedl, Nachlaß Taaffe, 73 f.Das genannte Protokoll
und der Herbstsche Entwurf sind nicht mehr vorhanden.
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te gegenüber in der Frage der Wahlreform überhaupt erst dann in irgendeiner Art auftreten,
bis in der Sache eine Einigung erzielt worden sein wird, bis zu welchem Zeitpunkte sich eine
streng reservierte Haltung empfehlen wird4.
[II.] Beratung der Thronrede5. Im Laufe der Debatte bemerkte Giskra, er hält im Hinblick
auf die Ah. Ansichten, welche Se. Majestät in Bezug auf die Gleichzeitigkeit der Wahlreform
und einer Verfassungsrevision auszusprechen geruht haben, eine Vermittlung zwischen die-
sem und dem Gedanken, dass die Wahlreform die Voraussetzung weiterer Verfassungsände-
rungen zu bilden hätte, für nichtmöglich6. Er glaube sich daher auf die Bemerkung beschrän-
ken zu dürfen, dass er es für unmöglich halte, dieWahlreformmit einer Verfassungsänderung
unter einem durchzuführen; der gegenwärtige Vertretungskörper wäre nicht dazu in der La-
ge, nachdem ihm die ihm für eine solche Aktion erforderliche Bedeutung nicht innewohne.

Brestel wäre dafür, die Sätze so zu bilden, dass nach keiner Seite hin präjudiziert werde.
Herbst glaubt hervorheben zu sollen, dass seines Erachtens zwischen Abänderungen

derVerfassungund einerVerfassungsrevision einUnterschiedbestehe. Erstere könne vollstän-
dig auf dem Boden der Verfassung vor sich gehen, letztere hebe die Verfassung provisorisch
auf und mache die Verhandlungen darüber innerhalb gewisser Grenzen zu Verhandlungen
einer Konstituante.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass dieWahlreform auch eineÄnderung derwich-
tigsten Grundprinzipien der Verfassung involviere, was umso mehr an Bedeutung gewinne,
wenn auf die Gefühle der Länder Bedacht genommen werde. Nach der in allen Phasen der
Entwicklung der verfassungsmäßigen Instruktionen im Oktoberdiplome, im Februarpaten-
te sowie in dem gegenwärtigen Staatsgrundgesetze unverrückt festgehaltenen Idee soll der
Reichsrat in den Landtagenwurzeln7. Durch eine Änderung desWahlsystemswürde sonach
die wesentliche Idee der Verfassung verlassen, der Boden der Verfassung aufgegeben und dem
Vagen entgegengegangenwerden. ZuAlineaVIIwerden in der Stelle, inwelcher vondemVer-
trauen die Rede ist, welches Se. Majestät wie Allerhöchstihre Vorfahren in die patriotischen
Gesinnungen gesetzt haben, über den Wunsch Sr. Majestät zur Beseitigung jedes Zweifels
über die sprachliche Korrektheit die Worte „auf welche Ich wie Meine Vorfahren noch nie-
mals vergebens vertraut habe“ die Worte „auf welche ich gleich Meinen Vorfahren niemals
vergebens vertraut habe“, und im letzten Satze dieses Alinea zur Vermeidung der Sr.Majestät
aufgefallenen öfterenWiederholung des Wortes „Reich“ denWorten „die von aufrichtigster
Liebe für alle Völker dieses Reiches“ die Worte „die von aufrichtigster Liebe für alle Meine
Völker“ substituiert8.
[III. fehlt]

4 Zu dieser Äußerung des Kaisers siehe auch Skedl, Nachlaß Taaffe, 83 ff. Fortsetzung des Gegenstandes über
die Reichsratswahlreform inMR. I v. 19. 3. 1870/I.

5 Sämtliche vorangehendenMinisterratsprotokolle zur Thronrede für die Eröffnung der bevorstehenden Session
sind nicht mehr vorhanden (Nr. 271, 284, 286, 289, 290, 294, 295, 299 und 300).

6 Siehe vorangehenden Tagesordnungspunkt.
7 Punkt I des Oktoberdiploms, Rgbl. Nr. 226/1860; § 7 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung, Febru-

arpatent, Rgbl. Nr. 20/1861; § 7 des Gesetzes v. 21. 12. 1867, wodurch das vorher genannte Gesetz über die
Reichsvertretung abgeändert wurde,Rgbl.Nr. 141/1867.

8 DieThronrede standnoch einmalaufderTagesordnungdesMinisterrates,MR. v. IV (nichtmehr vorhanden).
Sie wurde am 13. 12. 1869 zur Einleitung der V. Session der II. Legislaturperiode des Reichsrates gehalten,
abgedruckt u. a. in Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 2 f.
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[IV.] Hasners Referat über die Gehaltserhöhung der Professoren9.
In der Sache geruhen Se. Majestät sich dahin auszusprechen, dass Resolutionen des

Reichsrates für sich allein für die Regierung keineswegs maßgebend und bindend sein kön-
nen10. Der Reichsrat könne allerdings viel für sich in Anspruch nehmen, eine andere Sache
aber sei, ob er sich hiebei immer auch innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse bewege. Se.
Majestät können Allerhöchstsich der Besorgnis nicht verschließen, dass man auf dem einge-
schlagenen Wege immer weiter kommen, bis die nötige freie Bewegung der Administration
in sehr abträglicher und bedenklicherWeise eingeengt sein werde. Die Regelung der Gehalte
sei eine reine Budgetsache und gehöre nur in diesem Sinne vor die Vertretungskörper, welche
auf diesemWege auch indieLage kommen, ihrenEinfluss auf derartigeAdministrations- und
Organisationsfragen geltend zumachen. Esmag seine Vorteile und Bequemlichkeiten für die
Regierung haben, wenn sie sich gewisse Organisationen vomReichsrate bestätigen lässt, weil
sie sich hiedurch weiterer Schwierigkeiten in Absicht auf die Kostenbedeckung enthoben
sieht. Allein, nach allen verfassungsmäßigen Grundsätzen gehören solche Organisationen in
denWirkungskreis der Exekutive11.
[V. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 302 Ministerrat, Wien, 11. Dezember 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Rohrau (bei I und II).
I. Aushebung des Rekrutenkontingents pro 1870. II. Rückbehaltung der Reservemannschaft
in Dalmatien. III. Enthebung des Statthalters FML. v. Wagner und Bestellung des Hofrates
Freiherrn v. Fluck als Statthaltereileiter in Dalmatien. IV. Rechtfertigung der Ausnahmsmaßre-
geln in Dalmatien. V. Aufforderung des Dr. Bělský zur Erklärung über die Annahme derWahl
als Prager Bürgermeister. VI. Patronisierung der patriotischenHilfsvereine in denKronländern.
VII.Militärparallelstraßen in Galizien. VIII. Dankausdruck aus Bezdikau für die Erhebung zur
Stadt. IX. Steuerumlage für Schweindorf. X. Refundierung von Spitalskosten in Istrien.
XI. Bauordnungsnovellen für Niederösterreich. XII. Gemeindeumlagen in Krain. XIII. Hei-
matstaxen in Mähren. XIV. Bauordnung für Mähren. XV. Ergänzung des Straßengesetzes in
Mähren. XVI. Aufhebung des diritto di alboraggio.

KZ. 4394 –MRZ. 142
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

9 Fortsetzung desMR. v. 19. 2. 1869/XII (nicht mehr vorhanden).
10 Die entsprechendeResolution war imZuge derDebatte über das Budget pro 1869 verabschiedet worden, Prot.

Reichsrat AH. 9. 3. 1869 (172. Sitzung) 5166.
11 Auf Vortrag Hasners v. 26. 11. 1869 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 11. 12. 1869 die Ermächtigung zur Ein-

bringung des entsprechendenGesetzentwurfes imReichsrat,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4325/1869. Einbrin-
gung im Reichsrat, Prot. Reichsrat AH. 14. 12. 1869 (1. Sitzung) 14,Annahme Prot. Reichsrat AH.
7. 4. 1870 (45. Sitzung) 1049. Auf Vortrag Stremayrs v. 6. 4. 1870 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 9. 4. 1870
sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1361/1870; publiziert alsRgbl.Nr. 45/1870.
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Nr. 303 Ministerrat, Wien, 12. Dezember 1869

P. Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außerdem
anw. Kuhn (bei I und II), Rohrau (bei I).

I.RückbehaltungderReservemannschaft inDalmatien. II. Bezüge des FML. v.Rodich aus dem
Titel der mit der Stellung des Höchstkommandierenden in Cattaro verbundenen politischen
Funktionen. III. Vollmachten für FML. v. Rodich. IV. Änderung im Text der Thronrede.
V. Entwurf der Ah. Antwort auf die Adresse des böhmischen Landtages. VI. Weigerung des
Fürsten Carl Schwarzenberg, als Bezirksschulrat den Eid auf die Staatsgrundgesetze zu leisten.
VII. Schub- und Vorspannkonkurrenzgesetze für Salzburg. VIII. Taxen für die Aufnahme in
denGemeindeverband fürmehrere Gemeinden inNiederösterreich. IX. Begebung eines Teiles
der disponiblen Papierrente.

KZ. 4395 –MRZ. 143

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 304 Ministerrat, Wien, 13. Dezember 1869

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; außer-
dem anw. Kuhn.

[I.] Nichtentlassung der Reservemannschaft der in Dalmatien befindlichen Truppenkörper.

KZ. 4396 –MRZ. 144

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 305 Ministerrat, Wien, 15. Dezember 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel, Berger; abw. Potocki.

I. Beantwortung der Interpellation wegen der Arbeiteransammlung am Tage der Reichsratser-
öffnung. II. Gesetzentwurf über die Hofstaatsdotation. III. Gesetzentwurf über die Geldaus-
münzung und über die Frist zur Staatsschuldkonvertierung. IV. Gesetzentwurf über die Nach-
tragskredite pro 1869. V. Auszeichnung des Sektionsrates Fontaine v. Felsenbrunn. VI. Dissi-
dentenehegesetz. VII. Verwaltung des Normalschulfonds in Galizien und Tirol. VIII. Expro-
priationsgesetz für Straßen in Galizien. IX. Gemeindestatut für Rovigno. X. Steuerumlagen
für 55 Gemeinden in Böhmen. XI. Übergabe der Pfarrarmeninstitute an die Gemeinden in
Kärnten. XII. Detto in Oberösterreich.

KZ. 4397 –MRZ. 145

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 306 Ministerrat, Wien, 21. Dezember 1869

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra (ab IV), Herbst, Brestel, Berger.
I. Auszeichnung für Ministerialrat Tandler. II. Detto Sektionsrat Hermann. III. Detto
Landesgerichtspräsidenten Schenk. IV. Anfrage des Ministerium des Äußern in Betreff der
angeregten Auszeichnung für die Brüder Ephrussi. V. Auszeichnung für den kgl. sächsischen
Oberbergrat Ihle. VI. Sanktionierung der Gesetze a) über Forterhebung der Steuern; b) über
Steuerfreijahre für Bauten. VII. Verhaftung der Unterzeichner der Arbeiterpetition. VIII. Un-
terwerfungsbedingungen der Braičaner. IX. Gesetz über die Haltung von Zuchtstieren in
Vorarlberg. X. Verkauf eines dem Salzburger Landesfonds gehörigen Hauses. XI. Gesetze
über einige Landesstraßen in Galizien. XII. Gesetz über Kosten der Grundlastenablösung in
Galizien. XIII. Gesetz für Niederösterreich über Pfarrarmeninstitute. XIV. Erhebung von
Zinskreuzern in drei Gemeinden Niederösterreichs. XV. Trennung einiger Gemeinden in Nie-
derösterreich. XVI. Steuerzuschlag in Görz. XVII. Steuerbefreiung für Bauten in Salzburg.
XVIII. Nichtsanktionierung des Beschlusses wegen Fixierung der Landtagssession in Istrien.

KZ. 4398 –MRZ. 146
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 307 Ministerrat, Wien, 3. Jänner 1870 – Protokoll I

RS. fehlt; Abschrift unterzeichnet von Taaffe Ava, Ministerratsprotokolle. Teilnehmer und Ta-
gesordnung:Ava.,Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen;Wortlaut undDatum der Ah. Ent-
schließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1869.
P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
[I.] Haltung der Regierung in der Adressdebatte.

KZ. 131 –MRZ. 1
[I.] Taaffe ersucht denHandelsminister, das Ergebnis der aus Anlass der Differenzen imMi-
nisterium in den letzten Tagen vor sich gegangenen Besprechungen zur Kenntnis der Konfe-
renz zu bringen1.

Plener relationiert, er sei, wie bekannt, bei Sr. Majestät und in dem Falle gewesen, Sr.
Majestät jene Punktationen zu unterbreiten, die von der Regierung in Betreff ihrer Haltung
in der Adressdebatte zu beobachten wären, wenn Se. Majestät darauf beharrte, dass die Ah.
Entscheidungüber dieDemissionsgesuche derMinister nicht gegenwärtig, sondern erst nach
der Adressdebatte erfolge2. Se.Majestät habe beschlossen, dass sich Plener undTaaffe ins Ein-

1 Zu den hier angesprochenen Differenzen im Allgemeinen siehe MR. I v. 17. 11. 1869/I; zuletzt dazu MR. v.
10. 1. 1869/I. Das von der Majorität der Regierung (Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestl) am 18. 12. 1869
verfassteMemorandum über die durchzuführendeWahlrechtsreform hatte Taaffe mit Vortrag v. 19. 12. 1869
Franz Joseph vorgelegt, der verfügte, dass auch dieMinorität (Taaffe, Potocki, Berger) ihrVotumabgeben sollte,
was diese mit Memorandum v. 26. 12. 1869 auch tat, alles inHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4579/1869; beide
Memoranden abgedruckt u. a. bei Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 6–17.

2 Die am13. 12. 1869 gehalteneThronrede sollte durch eineAdresse des Reichsrates beantwortet werden, Beschluss
dazu Prot. Reichsrat AH. 14. 12. 1869 (1. Sitzung) 16. Sowohl die Majorität als auch die Minorität der
Regierung hatte in den in Anm. 1. zit. Memoranden ihren Rücktritt eingereicht.



Nr. 307 Ministerrat, Wien, 3. Jänner 1870 – Protokoll I 411

vernehmen setzen, weil über einige Punkte Aufklärungen notwendig geworden sind. Dieses
Einvernehmenhabe stattgefundenund sei dabei folgendes hervorgetreten.DieÜberreichung
der Demissionsgesuche sämtlicher Minister ist jedenfalls in den Adressverhandlungen als ei-
ne Tatsache mitzuteilen. Es handelt sich aber darum, welche Antwort man zu erteilen hat,
wenn um die Motive der Demissionsgesuche gefragt würde. Das Missliche einer Darlegung
der Motive ist nicht zu verkennen, weil der Konflikt esklatieren und der Adressausschuss ge-
wissermaßen zum Schiedsrichteramte herausgefordert würde, während doch die obwalten-
den Differenzen ein Internum des Ministeriums bilden. Es wären daher keineMotive mitzu-
teilen, vielmehr über die Schwierigkeit durch die Erklärung hinwegzukommen, dass die Ent-
scheidung jetzt in denHänden Sr.Majestät liege und von denMinistern in demAugenblicke,
in dem sie der Ah. Entscheidung entgegensehen, nicht gefordert werden könne, sich in die
Aufstellung eines Programmes einzulassen. Diese Erklärung wäre von Taaffe zu geben, nach-
dem selbe vorher der Zustimmung desMinisterrates unterzogen sein wird. Bezüglich der bei
der Adressdebatte zu machenden Mitteilung über die Ah. gefasste Willensmeinung, vor der
Vorlage der Adresse keinenMinisterwechsel eintreten zu lassen, wurde von Sr.Majestät nicht
für gut erachtet, dass der Zeitpunkt der Vorlage der Adresse ausdrücklich angeführt werde,
vielmehr wünschte Se. Majestät, es möge in Bezug auf die Krone die allgemein gehaltene Fas-
sung gewählt werden, dass Se. Majestät im gegenwärtigen Augenblicke sich nicht zu einer
Entscheidung über die Demissionsgesuche bewogen, sondern anzuordnen fanden, dass die
Minister [die Geschäfte] bis zur Ah. Entscheidung fortzuführen haben. Gleichzeitig hat Se.
Majestät über die Bitte der fünf Minister mündlich die Zusicherung zu erteilen geruht, dass,
wenn auch in dem diesfalls an Taaffe ergehenden Handschreiben der Zeitpunkt der Adress-
vorlage nicht ausgesprochen wird, Se. Majestät diesen Zeitpunkt jedoch zur Schlussfassung
jedenfalls zu wählen geruhen werden.

Was die Wahlreform anbelangt, so haben es die Herrn der Majorität nötig gefunden,
ein genaueres Eingehen in die Details bei der Adressdebatte zu umgehen und die in der Kon-
ferenz vom 10. Dezember 1869 befohlene reservierte Haltung zu beobachten, zumal letzte-
re mit dem betreffenden Passus der Thronrede ganz übereinstimme. Die größte Differenz
der Meinungen besteht, wie die Minister der Majorität aus dem Memoria der Minorität er-
sehen haben, in der Frage der Verfassungsrevision. Sie bildet eigentlich den Kernpunkt der
Schwierigkeiten. Auch in dieser Beziehung wird sich die Regierung reserviert zu halten ha-
ben. Dieselbe Haltung wird in Angelegenheiten der galizischen Resolution zu beobachten
sein3. Andere Angelegenheiten, als z. B. der dalmatinische Aufstand4, werden nach ihrem
speziellenCharakter besprochen und die nötigenAufklärungen von demRessortminister ge-
geben werden müssen. Die Majorität geht weiter von der Voraussetzung aus, dass nicht nur
sie, sondern auch die Minister der Minorität mit demMinisterpräsidenten bei der Verhand-
lung der Adressausschüsse zu erscheinen habenwerden. Endlich wurde von derMajorität als
Bedingung der einstweiligen Fortführung der Geschäfte bemerkt, dass die leider bis in die
neueste Zeit fortgesetzten Verhetzungen in den mit der Pressleitung in Verbindung stehen-
den Blättern unterbleiben, damit die bestehenden Differenzen nicht noch mehr zugeschärft,
in weitere Kreise nicht nur Zündstoff gebracht und dadurch Anfragen in den Ausschüssen
und unangenehme Situationen für die Regierung fortgeführt werden. Diese Punkte habe
Plener als Organ der Fünf mit Taaffe besprochen, der mit denselben einverstanden war an-

3 Zur galizischen Resolution sieheMR. v. 5. 5. 1869/XII, insbesondere Anm. 34.
4 Zum dalmatinischen Aufstand sieheMR. v. 22. 11. 1869/I.



412 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

erkennend, dass die Lage für die Regierung sehr schwierig sein wird, dass aber, nachdem Se.
Majestät beschlossen hat, vor der Feststellung der Adresse keinen Ministerwechsel eintreten
zu lassen, ein einstweiliges Palliativ nicht unausweichlich ist. Es erübrige noch zu bemerken,
dass, wenn man im Ausschuss doch zudringlich in Fragen würde, man keine Antwort ohne
Ministerratsbeschluss zu geben habe, um die Differenzen nicht gar zu sehr zu manifestieren.

Berger bemerkt, dieMinorität habe in ihrerDenkschrift ihre sofortigeDemission erbo-
ten. Se. Majestät haben die Bitte so wie demGesuche der Fünf nicht zu willfahren befunden.
Hiedurch sei für beide Teile eine Zwangslage geschaffen. Er sei mit den vorgetragenen Vor-
schlägen einverstanden, nur finde er einen Punkt nicht berührt, der von größter Wichtigkeit
sei und zu einer besonderenErklärung nötigenwerde.DieMinister können denEiertanz, wie
verabredet worden, aufführen, aber nicht ebensolcheChoreografen sitzen imAbgeordneten-
hause. Er könnte die Namen der Personen nennen, die täppisch eingreifen und die Minister
der Minorität der Verfassungsuntreue, des Verrates zeihen werden. Nun sei es der Majorität
gut bekannt, dass die Minorität nicht eine Haarbreite weit die Verfassung verlassen habe. Er
stelle daher denAntrag, die Vereinbarung zu treffen, dass wenn dieDrei nicht früher ihre Ent-
lassung erhalten, sondern alleMinister die Adressdebatte mitnehmenmüssen, und wenn ein
derartiger Vorwurf gegen die Drei erhoben wird, ein Mitglied der Fünf die Erklärung gebe,
dass alle achtMinister in ihrenTendenzen auf demBoden derVerfassung stehen und nicht in
Betreff der Verfassung, sondern nur in Bezug auf gewisse zu verfolgende Zwecke und Rich-
tungen abweichender Meinung sind. Sollte diese Vereinbarung nicht getroffen werden, so
würde er von Sr. Majestät für seine Person nochmals die Demission begehren.

Giskra kann es nun beklagen, dass Se. Majestät Sich nicht bestimmt gefunden habt,
über die Gesuche derMinister früher als nach Feststellung der Adresse zu entscheiden. Nach
seinerAnsicht könne dieses nur zumNachteile der Krone ausschlagen, weil in demAugenbli-
cke als derZustanddesKabinetts sichmanifestiert, nicht dieRegierung, sonderndieKammer
ihr Votum aussprechen und in die Aktion eintreten, die Regierung aber dieser gegenüber pas-
siv dastehen wird. Sein Pflichtgefühl gebiete ihm aber, sich der Anordnung des Monarchen
zu fügen. Er könne nicht wirklich auf spezielle Tatsachen oder Rücksprachen gestützt sagen,
dass von einem oder dem anderen Abgeordneten die Darlegung der Motive der Demissions-
gesuche unzweifelhaft verlangt werden wird. Ein solches Verlangen könne in jeder Kammer
von jedemGliede derselbenmit Recht gestellt werden. Es werde nicht angehen, bloß zu erwi-
dern, dass dieGründe nicht angegebenwerden können. EinempolitischenCharakter stehe es
nicht an, dieAngabe derGründe seinerHandlungsweise zu verweigern. Er halte dafür, dass es
angemessen wäre, die Motive auszusprechen, aus welchen die Demission begehrt worden ist.
Dadurch würde auch der Wunsch des Dr. Berger, eine Erklärung über die Verfassungstreue
zu erhalten, erfüllt werden. Ihm scheine es etwas sonderbar, dass ein Minister den Anwalt
eines anderen machen solle.

Hasner erklärt, dass von einem Gliede der Fünf niemals der Vorwurf gegen die Drei
erhoben wurde, dass sie nicht verfassungsmäßig vorgehen wollen. Ihm erscheine es am ange-
messensten, dass, falls die Frage in der Kammer gestellt und die Regierung zu einer Erklärung
gezwungen würde, diese von Taaffe in dem Sinn zu geben wäre, die Differenz bestehe nicht
darin, dass eine Fraktion des Kabinetts etwa die Verfassung aufheben wollte, sondern darin,
was zu erzielen ist.
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Dr. Herbst findet den Gegensatz der Ansichten in einem Moment, das er vor Mona-
ten geahnt und ausgesprochen, nämlich in der Frage, ob zu einer Auflösung des Landtages
geschritten werden soll. Die Auflösung desselben sei ein Recht der Krone, wäre aber in die-
sem Augenblicke nach konstitutionellen Prinzipien nur unter der Voraussetzung möglich,
dass von der Krone ein Systemwechsel beabsichtigt würde. Außerdem wäre sie, solange ei-
ne Übereinstimmung der Krone mit den Vertretungskörpern vorhanden ist, nicht korrekt.
Dann müsse aber die Regierung abtreten, die sich zu dem Systemwechsel nicht bequemen
will. Ohne diese Begründung ließe sich eine Antwort nicht geben. Er glaube übrigens nicht,
dass eine Frage gestellt werden wird, weil sie zwecklos wäre, da eine Regierung, die bloß pro-
visorisch die Geschäfte führt, keine politischen Erklärungen abzugeben hat. Es könnte sich
nur um etwaige Erklärungen einzelner Mitglieder der Regierung handeln, die ganze Regie-
rung könne keine Erklärung geben. Von Personen, die politischen Takt besitzen, werde eine
solche Frage, die nur bei maßloser Indiskretionmöglich ist, nicht ausgehen und unbedeuten-
den Personen brauche man nicht zu antworten.

Taaffe erachtet, dass der nicht zu verkennenden Schwierigkeit nur dadurch entgegenge-
wirktwerden könne,wenn alle achtMinister in denAbgeordnetenkreisen, auf die sie Einfluss
haben, diesen dahin geltend machen, dass jede derartige Frage unterbleibe. Im Verkehr mit
einzelnen, denen ja ohnehin bekannt sei, wie die Majorität und wie die Drei des Kabinetts
denkt, könneman immerhinMitteilungenüber die Lagemachen, ihnen aber nahe legen, dass
es unter den obwaltenden Verhältnissen dem Ministerium eine große Verlegenheit bereiten
würde, von der Ministerbank aus imNamen der Regierung Auskunft zu geben.

Berger ergreift dasWort zu folgenderErklärung: „Ichbedauere,missverstandenworden
zu sein. Ich habe keine Anwaltschaft in Anspruch genommen und bin immer nochMannes
genug,mich selbst zu vertreten.Wenn ich für den Fall, dass dieMinorität verfassungswidriger
Tendenzen, ja des Verrates beschuldigt würde, von der Majorität ein Zeugnis verlangt habe,
so geschah es deshalb, weil der Beschuldigte für sich selbst nur ein guter Zeuge ist und weil,
wenn die Erklärung von Taaffe gegeben werden sollte, mit Hohngelächter geantwortet wer-
den würde.Wenn behauptet wird, es könne keine solche Frage gestellt werden, so vermöchte
ich die Redner mit Namen zu nennen, die so sprechen werden, wie in den betreffenden Pres-
seorganen geschriebenworden ist. Auf politischenTakt ist nicht zu zählen; die Kammer zählt
einDutzendMitglieder, denen politischer Takt ganz und gar abzusprechen ist.Wenn dieMa-
jorität erklärt, sie gehe auf meinen Vorschlag nicht ein, so enthalte ich mich jeder Diskussion
über die Vereinbarung, bitte Se. Majestät um meine sogleiche Entlassung und erkläre, dass
ich mich von nun an aller weiteren Teilnahme an den Verhandlungen des Ministerrates ent-
schlage.“ Nach dieser Erklärung verlässt Berger den Sitzungssaal.

Hierauf gibt Giskra Nachstehendes zu Protokoll: „Es ist von keinem Minister, weder
im Ministerrate noch anderwärts dem geehrten Vorredner oder einem anderen Gliede der
Minorität des Kabinetts irgend ein Vorwurf gemacht worden, dass dieselbe den Boden der
Verfassung verlassen wolle.Wenn Zeitungsblätter derlei Anschauungen zu Tage gefördert ha-
ben, so ist dieses eben eine Sache der Zeitungen gewesen und ich kann für mich und, wie
ich überzeugt bin, für meine, die imAugenblick dieMajorität bilden, die entschiedene Erklä-
rung abgeben, dass von einemMitgliede derMajorität derVorwurf eines verfassungswidrigen
Vorgehen von Seite derMinorität in keinerWeise, weder direkt noch indirekt, in irgend einer
Zeitung jemals gemacht oder veranlaßt worden ist. Wenn daher auf den Antrag des Herrn
Unterrichtsministers, dass anläßlich einer derartigen Bemerkung derHerrMinisterpräsident
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die Güte haben wolle, eine entsprechende Erklärung abzugeben, nicht eingegangen würde,
so könnte ich es nur sehr bedauern; bin aber überzeugt, dass Graf Taaffe sich bei allen Mit-
gliedern des Hauses einer solchen persönlichen Hochachtung erfreut, dass man ihm nicht
nur nichtmitHohngelächter begegnen, sondern seiner Äußerung vollenGlauben beimessen
würde. Ich kann daher auch in Abwesenheit des Ministers Berger nur die Bitte stellen, dass
im Falle eine Frage vorkäme, der Ministerpräsident die Güte haben möge, eine Erklärung in
dem besprochenen Sinn abzugeben.“

Brestel sieht die Ursache des Dissenses in den abweichenden Ansichten über denWeg,
auf welchem der Verfassung allgemeine Anerkennung zu verschaffen ist. Mit einer solchen
Erklärung wäre auch ausgesprochen, dass das Ziel ein gleiches ist und dass daher von einer
Beschuldigung wegen Verfassungsverletzung nicht die Rede sein kann.

Potocki bemerkt, dass die reservierte Haltung, die Se. Majestät angeordnet, eine Not-
wendigkeit ist. Wenn man dieses fest im Auge behält, so könne die anstandslose Durchfüh-
rung der Erörterung gewürdigt werden. Er sei gleichHerbst der Überzeugung, dass von Seite
der Abgeordneten ein Drängen nicht zu besorgen sei.

Taaffe erklärt, dass, wenn er ermächtigt ist, imNamen des Kabinetts eine Erklärung ab-
zugeben, er bitten müsse, dass, falls von irgendeiner Seite ein Zweifel erhoben würde, dann
einMinister derDrei für dieseErklärung eintrete. Es sei keinZweifel, dass über gewisse Fragen
Differenzen imMinisterium bestehen. Se.Majestät habe denWunsch auszusprechen geruht,
dass die Minister vorläufig im Amte verbleiben. DieMinister haben zu prüfen gehabt, ob sie
diesem Ah. Wunsche nachkommen können. Sobald sie darüber einig sind, dass ihr Verblei-
ben möglich ist und sobald auch über den einzuhaltenden Vorgang eine Einigung erzielt ist,
müsse jeder Minister, ob er den Fünf oder den Dreien angehöre, für die Vereinbarung ein-
stehen. Werden die Drei angegriffen, so sei es natürlich, dass die Fünf für sie eintreten. Im
Abgeordnetenhause selbst sei dieses allerdings nicht zu erwarten, wohl aber im Ausschusse.
Wenn dieser Fall eintritt, werde er es für seine Pflicht halten, dasWort zu ergreifen; aber eben-
so rechne er darauf, dass wenn die Drei in nicht parlamentarischer Weise angegriffen werden
sollten, die Fünf es für eine Pflicht der Selbstachtung der Regierung erachtenwerden, abweh-
rend einzutreten.

Hasner,Herbst erklärenunterZustimmungallerKonferenzmitglieder, dass jederZwei-
fel in der Erklärung des Grafen Taaffe von Seite des Gesamtministeriums als eine Beleidigung
der Regierung zurückgewiesen werden müsste, da ja alle Minister demAh.Wunsche Sr. Ma-
jestät folgend noch als Gesamtministerium fungieren.

Taaffe resümiert schließlich das Ergebnis der Beratung wie folgt: Im Falle als in Betreff
der Demission eine Frage gestellt würde, ist zu erklären, dass alle Minister ihre Demission
gegeben, Se. Majestät aber Sich die Entscheidung vorbehalten und die Minister beauftragt
haben, bis dahin die Geschäfte fortzuführen5. Sollten die Motive verlangt werden, so ist dar-
über hinweg zu gehen und bloß zu [unleserliches Wort], dass sämtliche Minister auf dem
Boden der Verfassung stehen und nur über den Weg der Durchführung Differenzen herr-
schen.Was denDalmatinischenAufstand betrifft, sei es natürlich, dass er als Ressortminister
die nötigenMitteilungen machen werde, dass er aber, soferne die getroffenenMaßregeln auf
Beschlüssen der Konferenz beruhen, vollkommen berechtigt sei, sich auf selbe zu beziehen.

5 Mit Handschreiben v. 5. 1. 1870 lehnte Franz Joseph die Demission der Regierung auch schriftlich ab und
ordnete an, dass dieMinister bis zur endgültigen Entscheidung dieGeschäfte weiterzuführen hätten,Hhsta.,
CBProt. 4/1870.
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In Betreff der in Anregung gebrachten Konferenzbeschlüsse, welche einzelnen Erklärungen
im Laufe der Adressdebatte voranzugehen hätten, erscheine es selbstverständlich, dass Ver-
einbarungen anzustreben sind, da bei im Vorhinein gesicherter Majorität von eigentlichen
Beschlüssen nicht wohl die Rede sein könne. Bezüglich derWahlreformwird eine reservierte
Haltung zu beobachten sein. Dasselbe gilt bezüglich der Verfassungsrevision.

Herbst bemerkt in letzter Beziehung, es könne immerhin erklärt werden, dass dies der
Kernpunkt der Meinungsverschiedenheit ist.

Auf die Frage Giskras, was zu sagen wäre, wenn geforscht würde, worin sie bestehe, er-
widert Taaffe, dass dann zu erklären sei, dass demHause das Gesamtministerium, nicht aber
eine Fraktion gegenüber stehe, das nicht in der Lage sei, Fraktionsäußerungen abzugeben.
Was die galizische Resolution anbelangt, so wurde die Ansicht ausgesprochen, dass dieselbe
in der Adressdebatte keine Schwierigkeiten bieten werde, worauf Potocki erklärt, dass we-
nigstens von Seite der Polen keine Schwierigkeit zu besorgen sei6.

Taaffe schließt die Konferenz mit dem Bemerken, dass er es entsprechend findet, Dr.
Berger zur Zurücknahme seines heutigen Schrittes zu bewegen, der nur in seinem krankhaf-
ten und reizbaren Zustande begründet ist7.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 25. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 308 Ministerrat, Wien, 3. Jänner 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Berger.
I. Zustimmungserklärungen zur Adresse des böhmischen Landtages. II. Adressen a) wegen
Aufrechthaltung der Verfassung; b) wegen des Tiroler Landesverteidigungsgesetzes; c) gegen die
VereinigungMährens und Schlesiensmit Böhmen. III. Ordnungsverleihung anNicolausDum-
ba. IV. detto den InnsbruckerHandelskammerpräsidentenWilhelm. V. detto denHamburger
WasserbaudirektorThalmann. VI. detto denHandelsmannEduardKanitz. VII. Entscheidung
über die Situation desWotitzer Bahnhofes. VIII. Anweisung der Bezüge für dieOffiziere des Zi-
vilgerichtswachkorps in Wien. IX. Verzichtleistung der Stadt Znaim auf den Titel „königliche
Stadt“. X. Ordensverleihung an Hofrat Geringer. XI. Erhebung des Oberlandesgerichtsrates
Stransky in den Ritterstand. XII. Ordensverleihung an den Kreisarzt Dr. Plaseller. XIII. detto
an den Bildhauer Meixner. XIV. Memorandum der dalmatinischen Landtagsminorität über
die Administrationszustände in Dalmatien. XV. Denkschrift des Abgeordneten Vojnović über
die Genesis des Aufstandes in Cattaro.

KZ. 132 –MRZ. 2

6 Siehe dazuMR. v. 5. 5. 1869/XII, insbesondere Anm. 34.
7 Die folgenden die Haltung der Regierung in der Adressdebatte betreffenden Protokolle, MR. v. 8. 1. 1870/II

undMR. v. 10. 1. 1870/I, sind nicht mehr vorhanden. Die in Anm. 1 zit.Memoranden waren in derWiener
Zeitung (M.) v. 12. 1. 1870 veröffentlicht worden. Nachdem das Herrenhaus am 15. 1. 1870 eine im Sinne
desMajoritätsmemorandums formulierte Adresse verabschiedet hatte, siehe dazuRogge, Österreich 3: 283,
reichte die Regierungsminorität am selben Tag erneut ihre Demission ein,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4579/
1869, die mit Handschreiben vom selben Tag an Taaffe, Potocki und Berger angenommen wurde; mit einem
weiterenHandschreiben v. 15. 1. 1870wurde Plener mit der FührungdesMinisterratspräsidiums betraut, alles
inHhsta., CBProt. 5/1870. Fortsetzung des Gegenstandes über die Reichsratswahlreform inMR. I v. 19. 3.
1870/I.
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Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 25. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 309 Ministerrat, Wien, 4. Jänner 1870

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel; abw. Potocki, Berger.

I. Bericht des GM. Grafen Auersperg über die Unterwerfung der Župa, dann der Gemeinden
Brajići und Maini. II. Unterwerfung der Krivoscie. III. Unterwerfung des Stammes Pobori.
IV. Bericht über die Konzilsbeschlüsse. V. Bestreitung der Fahrgelegenheiten der Bezirksschul-
inspektoren aus demStaatsschatz. VI.Gesetz über dreiklassigeBürgerschulen inOberösterreich.
VII. Regelung derRechtsverhältnisse der Lehrer in Salzburg. VIII. Gesetze zur Ausführung des
Volksschulgesetzes in Vorarlberg. IX. Gesetze zur Ausführung des Volksschulgesetzes für Kärn-
ten. X.Dekoration des Freiherrn v. Rastawiecki. XI. Beschlussfähigkeit der Bezirksschulräte in
Böhmen. XII. Beeidigung der Stiftsgymnasialprofessoren auf dieVerfassung. XIII. Gesetz über
Einrichtung der Realschulen in Steiermark. XIV. Gesetz über Vereinigung vonOrtsgemeinden
für Salzburg. XV. Umlagenbefreiung für Bauten in Kärnten. XVI. Verkauf von Realitäten
des Lazarusspitals in Krakau. XVII. Präklusivtermin zur Grundlastenanmeldung in Galizien.
XVIII.ÄnderungvonGemeindegrenzen inNiederösterreich. XIX. Steuerumlagen inmehreren
GemeindenNiederösterreichs. XX. Übergabe der Grazer Glacisgründe an die Stadt. XXI. Än-
derung der Istrianer Gemeindewahlordnung. XXII. Straßenkonkurrenz- und Straßenpolizei-
gesetz für Steiermark. XXIII. Bukowinaer Straßenpolizeiordnung. XXIV. Ablösung von
Kirchen- und Schulgiebigkeiten in Galizien. XXV. Gesetz über Eisenbahnzufahrten in Ober-
österreich. XXVI. Gesetz über die Vergleichsversuche für Vorarlberg. XXVII. Veräußerung
des Bürgerspitals in Wien. XXVIII. Auflösung des Garantieverhältnisses der Donau-Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft. XXIX. Übernahme der Verwaltung der Staatsschuld. XXX. Verkauf
des Schlosses Mirabell. XXXI. Provisionierung der Münzarbeiter.

KZ. 133 –MRZ. 3

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 25. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 310 Ministerrat, Wien, 5. Jänner 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Taaffe, Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Angelegenheit der Unterwerfung der Krivoscianer.

KZ. 134 –MRZ. 4

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 25. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 311 Ministerrat, Wien, 8. Jänner 1870

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.
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I. Anweisung der erhöhten Gagen für die im Ressort des Ackerbauministeriums angestellten
Militärpersonen. II. Verhalten der Regierung in der Adressausschusssitzung. III. Staatsvertrag
über den Bahnanschluss bei Wołoczyska. IV. Adressen wegen Aufrechthaltung der Verfassung.
V. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Optiker Uglievich. VI. Gesetz über Zuerken-
nung des Charakters öffentlicher Organe an die autonomen Körperschaften in Galizien und
Exequierung ihrer Beschlüsse durch die landesfürstlichen Behörden. VII. Abänderung der
böhmischen Landtagswahlordnung. VIII. Änderungen der Landesordnung und Einführung
der geheimenWahl in Salzburg. IX. Unterstützung der Gemeinde bei Straßenbauten in Görz.
X. Verkauf der Pulverwerke in Altofen. XI. Schneeausschauflung in der Bukowina. XII. Ab-
änderung des § 18 der Bukowinaer Landesordnung. XIII. Einreihung einiger Straßen in der
Bukowina unter die Konkurrenzstraßen, dannBau und Erhaltung einiger Straßen undBrücken
daselbst. XIV. Öffentlichkeit der Sitzungen der Bezirksschulräte in Böhmen. XV. Gesuch des
Majewski um Dispens seines Sohnes von der Erlernung der ruthenischen Sprache. XVI. Prü-
fungsdispensgesuch des Kanzellisten Tripalo. XVII. Steuerteilung von in Österreich und in
Ungarn in Betrieb stehenden Unternehmungen. XVIII. Aufhebung des Brennholzzolles in
Dalmatien. XIX. Außerkurssetzung der Münzscheine und Silbersechser. XX. Quotenaus-
mittlung für die in die Zivilverwaltung übergehenden Teile der Militärgrenze. XXI. Verlei-
hung des Ordens der Eisernen Krone II. Klasse an den Finanzlandesdirektions-Vizepräsidenten
in Böhmen, Ritter v. Schröckinger.

KZ. 135 –MRZ. 5

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 30. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 312 Ministerrat, Wien, 10. Jänner 1870

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger.

[I.] Veröffentlichung der Memoranden der Majorität undMinorität des Ministeriums.

KZ. 136 –MRZ. 6

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 30. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 313 Ministerrat, Wien, 18. Jänner 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel.

I. Vorgehen der Minister in der gegenwärtigen Situation. II. Regelung der Quoten der unga-
rischen Länder zu den gemeinsamen Auslagen und zur Staatsschuld aus Anlass des Überganges
eines Teiles derMilitärgrenze in die Zivilverwaltung. III. Vorgang rücksichtlich der gesetzlichen
Anerkennung religiöser Genossenschaften.

KZ. 137 –MRZ. 7

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 30. Jänner 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 314 Ministerrat, Wien, 18. Jänner 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Plener; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel; außerdem anw. Rohrau (bei XV und
XVI).

I. Übernahme der einstweiligen Leitung des Ackerbauministeriums durch den Finanzminister.
II. Aufhebung des Waffenausfuhrverbotes. III. Adressen aus Mähren, Salzburg und Nieder-
österreich wegen Aufrechthaltung der Verfassung. IV. Vertrauensadresse des VII. Bezirkes in
Wien. V. Kommissionbericht des Krainer Landtags über den Dr. Bleiweisschen Antrag auf
Verfassungsrevision. VI. Erhebung von Straßen in Görz zu Konkurrenzstraßen. VII. Verkauf
städtischer Grundstücke in Salzburg. VIII. Umlage auf die direkten Steuern in Steiermark.
IX. Umlage auf die indirekten Steuern. X. Gesetzentwurf des schlesischen Landtags über
die Hegezeit des Wildes. XI. Gesetzentwurf des niederösterreichischen Landtags wegen Auf-
hebung der Landesstraßenmauten. XII. Schlesisches Volksschulgesetz. XIII. Böhmisches
Volksschulgesetz. XIV. Auszeichnung für den Titularhofrat Wotawa. XV. Gesetzentwurf des
niederösterreichischen Landtags wegen Aufzahlung auf die Bequartierungsgebühren aus dem
Landesfonds. XVI. Gleichstellung der landwirtschaftlichen Schule in Daubrawitz mit den
Oberrealschulen und Obergymnasien.

KZ. 138 –MRZ. 8

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 30. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 315 Ministerrat, Wien, 21. Jänner 1870

P.Weber; VS. Plener; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel.

I. Zustimmungsadressen zur Adresse des böhmischen Landtages vom 30. Oktober 1869; Ver-
trauensadressen an das Ministerium und Adressen wegen Festhalten an der Verfassung und ge-
gen einen Generallandtag in Prag. II. Konzessionierung der Bahn von Graz nach Sankt Gott-
hardt. III. Verpflichtung der österreichischen Nordwestbahn zum Bau von Flügelbahnen für
das Riesengebirge. IV. Akquirierung des sächsischen Oberfinanzrates v. Weber für den Posten
eines Generalinspektors der österreichischen Eisenbahnen. V. Übereinkommen mit Ungarn
über Modifikationen des Branntwein- und Zuckersteuergesetzes. VI. Unterwerfung der Kri-
voscie. VII. Tumultarische Vorgänge bei der Verhaftung des Redakteurs Scheu in Reichen-
berg. VIII. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an denUniversitätsprofessor Oberfinanz-
rat Chlupp in Prag.

KZ. 139 –MRZ. 9

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1870. [Franz Joseph].

Nr. 316 Ministerrat, Wien, 30. Jänner 1870

P. Artus; VS. Plener; anw. Hasner, Giskra, Herbst, Brestel.
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I. Auszeichnung für den Sektionschef Dr. Glaser mit dem Komturkreuze des Franz-Joseph-Or-
dens mit dem Sterne. II. detto für den Sektionschef Dr. Ritter v. Waser. III. detto detto Ritter
v.Wehli mit demOrden der Eisernen Krone II. Klasse. IV. Auszeichnung für denMinisterialse-
kretär Ambrož mit dem Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens. V. Entschuldigende Erklärung
an die kgl. italienische Regierung aus Anlass der Vorfälle in Sebenico im Juli 1869. VI. Ergeb-
nisse der Erhebungen aus Anlass der Petardenexplosion in Prag. Panslavistische Konföderation.
VII. Schreiben des Bischofes Kuziemski in Chelm. VIII. Aufhebung der Beschränkungen bei
Erfolgung von Geleitscheinen für die Durchfuhr von Waffen und Munition in die Donaufürs-
tentümer. IX. Vertretung des Budgets desReichgerichtes imAbgeordnetenhause. X. Adressen
wegenAufrechthaltung derVerfassung. XI.Adelsstandserhebung desMinisterialsekretärs Bald-
ass des Obersten Rechnungshofes. XII. Freiherrenstandserhebung des Dolmetschsekretärs der
englischen Gesandtschaft in Japan v. Sibold. XIII. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Be-
schluss des steirischen Landtages wegen Verkauf des Versuchshofes. XIV. detto des Tiroler
Landtages wegen Änderung der Gemeindewahlordnung. XV. Verleihung des Ritterkreuzes
des Leopoldordens an den Hofrat des Obersten Gerichtshofes v. Jenny.

KZ. 140 –MRZ. 10
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1870. [Franz Joseph].

Nr. 317 Ministerrat, Wien, 1. Februar 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Plener, Hasner, Giskra, Herbst, Brestel.
I. Frage der Vereinigung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit dem Ministerium des
Innern. II. Überkommung eines Teiles desDispositionsfonds für Pressleitung an das diesseitige
Ministerium. III. Verhalten der Regierung bezüglich der Frage wegen Auflösung des Tiroler
Landtages. IV. detto detto bezüglich Böhmens. V. Regelung des Vorganges bei dem Zustan-
dekommen des Budgets für gemeinsameAngelegenheiten. VI. Frage wegen der Grundzüge des
ministeriellen Programmes speziell in Hinsicht der konfessionellen Verhältnisse. VII. Minister-
personalfragen.

KZ. 141 –MRZ. 11
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1870. [Franz Joseph].

Nr. 318 Ministerrat, Wien, 2. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
I. Begrüßung des neugestalteten Ministeriums seitens des Ministerpräsidenten. II. Ansprache
des Ministerpräsidenten an das Abgeordnetenhaus bei der bevorstehenden Vorstellung des Mi-
nisteriums. III. Einberufung des Tiroler Landeshauptmannes zu einer Besprechung über die
eventuelle Auflösung des Landtages. IV. Haltung der Regierung gegenüber dem Ausschuss
für die galizische Resolution.

KZ. 142 –MRZ. 12
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 319 Ministerrat, Wien, 3. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Haltung der Regierung gegenüber der galizischen Resolution. II. Aufhebung des Ausnah-
mezustandes in Dalmatien.

KZ. 143 –MRZ. 13

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 320 Ministerrat, Wien, 4. Februar 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Mitteilung von Berichten über Cattaro an den Berichterstatter des Abgeordnetenhaus-Aus-
schussesGraf Spiegel. II. Flüssigmachung der Staats-Subvention für die Strecke Steyr–Weyr der
Kronprinz-Rudolf-Bahn. III. Vorlagen an den Reichsrat wegen Abweichungen von dem Kon-
zessionsgesetze für die österreichische Nordwestbahn bezüglich der Verbindung mit der Franz-
Joseph-Bahn und bezüglich der Trace im Riesengebirge. IV. Zustimmungsadresse der Ge-
meinde Strassnitz. V. Gesetzentwurf betreffend die Besoldung der Lehrer an den vom Staate
erhaltenenMittelschulen.

KZ. 144 –MRZ. 14

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 321 Ministerrat, Wien, 7. Februar 1870

P.Weber; VS.Hasner; anw. Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr; außerdemanw.
Schäfer (bei I); abw. Plener.

I. Ausscheidung der polizeilichen Agenden aus dem Ministerium für Landesverteidigung und
öffentliche Sicherheit, dann Verteilung des Personals und Budgets. II. Besprechung über den
Dispositionsfond. III. Bekanntgebung der Intentionen der Regierung in den Abgeordneten-
klubs bei wichtigen Fragen. IV. Eingabe der BezirksvertretungWindischgraz mit einem Protest
gegen eine Zerstückung Steiermarks. V. Interpretierung der Ah. Amnestie für die dalmatini-
schen Insurgenten. VI. Sistierung eines Landesausschussbeschlusses in Betreff einer Bürgerein-
kaufstaxe in der Gemeinde Tosters durch den Landeshauptmann von Vorarlberg. VII. Sanktio-
nierung des Krainer Schulaufsichtsgesetzes.

KZ. 145 –MRZ. 15

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 322 Ministerrat, Wien, 9. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Ah.Handschreiben über die Bezüge des abgetretenenMinisterpräsidentenGrafen Taaffe und
des Ministers Dr. Berger. II. Einleitung einer Besprechung mit Reichsratsabgeordneten über
die Wahlreformfrage. III. Abschluss mit dem Reichskanzler über den Dispositionsfondsanteil.
IV. Vertrauensadresse der Stadt Zlabings. V. Nichtsanktionierung des mährischen Landtagsbe-
schlusses über Auflassung der Zwangsarbeitsanstalt. VI. Steuerumlage für den Bezirksstraßen-
ausschuss zu Spitz. VII. Nichtbestätigung der Wahl des Dr. Brauner zum Bürgermeister von
Prag. VIII. Steuerbefreiungsgesetz für eine Bahnverbindung von Dux nach Prag. IX. Beant-
wortung der Interpellation über den Beschluss des medizinischen Professorenkollegiums wegen
Erhöhung der Kollegiengelder.

KZ. 146 –MRZ. 16

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 323 Ministerrat, Wien, 10. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Banhans, Stremayr; abw.Wagner.

I. Gemeindestatut für Kremsier. II. Überwachungsgebühr der böhmischen wechselseitigen
Viehversicherungsgesellschaft. III. Einladung an hervorragende Persönlichkeiten der tschechi-
schen Opposition behufs Einleitung eines Verständigungsversuches.

KZ. 147 –MRZ. 17

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 324 Ministerrat, Wien, 11. Februar 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Mitteilung der Ah. Entschließung vom 11. Februar wegen Verteilung der Geschäfte des Mi-
nisteriums für Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit. II. Frage der reichsrätlichen
Behandlung der Pruth-Schifffahrtskonvention. III. Antrag wegen Verleihung des Ordens der
Eisernen Krone II. Klasse an den in den Ruhestand tretenden Oberlandesgerichtspräsidenten
in Triest Freiherrn v. Hohenbühel. IV. Einladung an hervorragende Persönlichkeiten der tsche-
chischen Opposition behufs Einleitung eines Verständigungsversuches.

KZ. 148 –MRZ. 18

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. März 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 325 Ministerrat, Wien, 12. Februar 1870

P.Weber; VS. Plener; anw. Giskra, Herbst, Brestel,Wagner; Banhans, Stremayr; abw. Hasner.

I. Deputation aus dem Smichover Bezirk wegen der Dux–Prager Bahn. II. Instruierung des
FML. Baron Koller wegen der Einladung an Dr. Rieger und Dr. Sladkovský. III. Ankunft des
FML. Baron Rodich in Wien. IV. Kommunalabgabe in Strakosol in Galizien. V. Erhöhung
der Quote zu den gemeinsamen Ausgaben und zum Staatsschuldbeitrag aus Anlass der Provin-
zialisierung der Grenze. VI. Ersuchen der Nationalbank um Mitteilung über die die Bank
betreffenden Vereinbarungen mit Ungarn.

KZ. 149 –MRZ. 19

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 326 Ministerrat, Wien, 17. Februar 1870

P.Weber; VS. Plener; anw. Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr; abw. Hasner.

I. Bitte derKonzessionäre für dieOlmütz–JägerndorferBahnumBaufristerweiterung. II.Nach-
richten in Betreff der an Dr. Rieger und Dr. Sladkovský ergangenen Einladung. III. Nach-
tragserfordernis beim Straßen- und Wasserbaufond. IV. Änderung von Gemeindegrenzen in
Niederösterreich. V. Gemeindeaufnahmstaxe in Niederösterreich. VI. Regulierung des Za-
yabaches. VII. Unterstützungsverein für ehemalige polnische Krieger. VIII. Mitteilung der
Landtagsvoten über die direkten Wahlen an den Reichsrat. IX. Nichtzulassung ungarischer
Landesangehöriger zur verantwortlichenRedaktion von Zeitschriften. X. Straßengesetz für Ti-
rol. XI. Pauschalersparnisse imMinisterium für Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit.
XII. Ritterstandsverleihung anHeinrich Drasche. XIII. Interpellation wegen Unsicherheit am
Lande und Vermehrung der Gendarmerie. XIV. Mitteilung der Instruktionen des FML. v.
Rodich an den Reichsratsausschuss. XV. Erhöhung der ungarischen Quote und des Staats-
schuldbeitrages aus Anlass der Provinzialisierung der Militärgrenze.

KZ. 150 –MRZ. 20

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 327 Ministerrat, Wien, 18. Februar 1870

P.Artus;VS.Kaiser; anw.Plener,Giskra,Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr; außerdem
anw. Beust, Kuhn, Rodich; abw. Hasner.

I. Maßregeln zurMilderung des Notstandes in Dalmatien. II. Telegrafenverbindung mit Mon-
tenegro. III. Aufhebung desWaffen- undMunitionsausfuhrverbotes nachDalmatien. IV. Auf-
hebung der Ausnahmsverordnungen für Cattaro; Exposituren in der Bezirkshauptmannschaft
Cattaro. V. Frage der Verlegung der Statthalterei nach Spalato. VI. Kreierung eines grie-
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chisch-orientalischen Bistums in Cattaro. VII. Frage der Modifikation des Landwehrgesetzes
für Dalmatien. VIII. Truppenstand in Cattaro. IX. Galizische Eisenbahnen: Munkacs–Stryj,
Eperies–Tarnow.

KZ. 151 –MRZ. 21

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 328 Ministerrat, Wien, 21. Februar 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Hasner, Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Frage der Ah. Sanktionierung der Landesgesetzentwürfe von Kärnten und Niederösterreich
in Betreff der Regelung der Armeninstitute. II. detto detto des Landesgesetzentwurfes von
Oberösterreich betreffend die Schulaufsicht. III. Angelegenheit der theologischen Fakultät
in Innsbruck. IV. Ah. Ermächtigung wegen Einbringung der Regierungsvorlage wegen des
Betrages von 30.000 fr. für die Cattareser. V. Notiz über die im Cattareser Bezirke abhan-
den gekommenen Kirchenparamente. VI. Haltung der Regierung in Bezug auf den Antrag
Rechbauers wegen Aufhebung des Konkordates und wegen der obligaten Zivilehe.

KZ. 152 –MRZ. 22

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 329 Ministerrat, Wien, 22. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Banhans, Stremayr; abw.Wagner.

I. Statut der Unionsbank. II. Gemeindeumlagen im Herzogtum Salzburg. III. Regelung des
Verhältnisses zur Reichskanzlei in Betreff der Pressleitung und der Staatspolizei. IV. Bestellung
eines Pressleiters in der Person des Sektionsrates v. Erb. V. Bedeckung der Kosten des Press-
leitungsbüros. VI. Vereinbarung zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Minister des
Innern über die Behandlung der polizeilichen Agenden. VII. Nachtragskredit zur Linderung
des Notstandes in Dalmatien. VIII. Verkauf derWiener Verbindungsbahn, der hiezu bestimm-
tenWiener Häuser, und der Tiroler und Salzburger Eisenwerke. IX. Landesgesetze betreffend
die zur Entscheidung über Grundtausch kompetenten Organe. X. Beschluss des böhmischen
Landtages wegen Vermehrung und Erhöhung der Strakaschen Stiftungen.

KZ. 153 –MRZ. 23

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 330 Ministerrat, Wien, 23. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
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I. Auszeichnung für denGymnasialdirektor AthanasiusMaier. II. Auszeichnung für den Stadt-
dechant Linhardt. III. Ernennung des Sektionsrates v. Erb zum Pressleiter. IV. Galizische
Resolution. V. Besetzung des ruthenischen Erzbistums in Lemberg.

KZ. 801 –MRZ. 24

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 331 Ministerrat, Wien, 25. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Antwortschreiben desDr.Rieger undDr. Sladkovský. II. Eisenbahn vonWildenschwert nach
Mittelwalde. III. detto von Villach nach Tarvis. IV. Bau der Predilbahn. V. Konzessionierung
der ungarisch-galizischen Bahn Munkács–Stryj. VI. Aufhebung des Ausnahmezustandes in
Cattaro. VII. Aufhebung der Findelanstalt in Linz. VIII. Präliminare für das Ministerratsprä-
sidium. IX. Erneuerung des Kredits für die Kontumazanstalten. X. Auszeichnung für den
Professor Defiori. XI. Wahlreformfrage.

KZ. 802 –MRZ. 25

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 332 Ministerrat, Wien, 26. Februar 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Schäfer (bei III).

I. Textierung der Verordnung wegen Aufhebung der Ausnahmsverordnung für Cattaro vom
9. Oktober 1869. II. Publikation der Nachtragskonvention mit England. III. Landwehr-
statut. IV. Konzessionierung einer Telegrafenlinie von Ragusa nach Malta zur unmittelbaren
Verbindung mit Alexandrien. V. Pensionierung des Wiener Polizeidirektors Hofrat Strobach.

KZ. 803 –MRZ. 26

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 333 Ministerrat, Wien, 28. Februar 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Schäfer (bei X), Stadler (bei XII).

I. Erhebung des Hofrats Ritter v. Strobach in den Freiherrnstand. II. Erhöhung der Quote
und des Staatsschuldbeitrages aus Anlass der Provinzialisierung der Militärgrenze. III. Vervoll-
ständigung der ungarisch-galizischen Bahn durch die Linie Stryj–Lemberg. IV. Interpellation
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in Betreff der Militärstrafprozessordnung. V. Gesetz über das Lotterieanlehen der Donau-Re-
gulierungskommission. VI. Gesetz über die Ausdehnung der Gebührenbefreiung auf die im
Grundlastenablösungsgesetz vom 5. Juli 1853 nicht normierten Bezugs- und Benützungsrechte.
VII. Übernahme der Post-, Telegrafen-, See- undHafensanitätsadministration derMilitärgrenze
durch die ungarische Regierung. VIII. Bestreitung der Tapferkeitsmedaillenzulagen aus dem
Etat des Kriegsministeriums. IX. Bildung eines Spezialfonds aus dem Erlös der verkauften Pra-
ger Fortifikationsgründe. X. Landwehrstatut (Fortsetzung). XI. Gesetz wegen Ermächtigung
des Justizministers zur Ernennung von Notaren ohne die Bedingungen des neuen Notariatsge-
setzes. XII. Gendarmeriegesetz.

KZ. 804 –MRZ. 27

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 334 Ministerrat, Wien, 1. März 1870

P.Weber; VS.Hasner; anw. Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr; außerdemanw.
Stadler (bei I und II); abw. Plener.

I. Gendarmeriegesetz (Fortsetzung und Schluss). II. Vermehrung der Gendarmerie um 500
Mann. III. Beantwortung der Interpellation in Betreff der Unsicherheit am Lande. IV. Wahl
des Franz Dittrich zum Bürgermeister in Prag.

KZ. 805 –MRZ. 28

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 31. März 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 335 Ministerrat, Wien, 2. März 1870

P.Weber; VS.Hasner; anw. Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr; außerdemanw.
Stählin (bei III); abw. Plener.

I. Veröffentlichung des Schreibens von Dr. Rieger und Sladkovský. II. Mitteilungen an das
Pressbüro aus denMinisterien. III. Reichs[rats]wahlreform.

KZ. 806 –MRZ. 29

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 336 Ministerrat, Wien, 3. März 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Stählin.
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I. Aufhebung der Ausnahmsverordnung für Cattaro vom 9. Oktober 1869. II. Reichsratswahl-
reform (Fortsetzung und Schluss). III. Vertrauensadresse aus Radautz.

KZ. 807 –MRZ. 30

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 337 Ministerrat, Wien, 7. März 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Glaser (bei IV).

I. Frage der Begünstigungen für die türkischen Bahnen. II. Anfall auf einen türkischenMilitär-
arzt des Korps in der Herzegowina. III. Engagement des Direktors der französischen Ostbahn
Nördling als Konsulent für den Eisenbahnbau. IV. Gesetzentwurf wegen Erwerbung des Dok-
torgrades beziehungsweise über die Organisation der akademischen Behörden. V. Frage, ob
Ungarn als verantwortliche Redakteure diesseitiger Blätter bestellt werden können. VI. Organi-
sation der k. k. Feldgendarmerie. VII. Vorführung des Einspännerkutschers Derbin in Triest als
Zeuge vor das Strafgericht. VIII. Erwirkung desRitterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens für den
hiesigen Hof- und bürgerlichen Zimmermeister Wasserburger. IX. Frage der Erwirkung des
Ordens der Eisernen Krone III. Klasse für den spanischen Konsul und Direktors der niederös-
terreichischen Escompte-Bank Bauer. X. Erwirkung der Ah. Sanktion für das Gesetz in Betreff
derHofstaatsdotation; für dasGesetz wegen Einführung neuerGoldmünzen; für dasGesetz we-
gen Einhebung von Verzugszinsen von den nicht eingezahlten direkten Steuern; für das Gesetz
wegen Aufhebung des Eingangszolles für in Dalmatien eingeführtes Brennholz; für das Gesetz
wegenAnlegung vonKapitalien in Eisenbahn-Prioritäten; für das Gesetz wegenAufhebung des
Diritto d’alboraggio.

KZ. 808 –MRZ. 31

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 338 Ministerrat, Wien, 9. März 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Finanzielles ÜbereinkommenmitUngarn ausAnlass der Provinzialisierung eines Teils derMi-
litärgrenze. II. Behandlung der türkischen Eisenbahnlose. III. Gesetzvorlage wegen Einverlei-
bung einiger Grundparzellen in das gräfliche Czerninsche Fideikommiss Petersburg. IV.Nicht-
einstellung eines Betrages für die Humboldtstiftung in das Budget.

KZ. 809 –MRZ. 32

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. April 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 339 Ministerrat, Wien, 11. März 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
I. Denkschrift der Abgeordneten Prato und Leonardi wegen Konzessionen für Südtirol. II. Er-
nennung des Fürsten Adolf Auersperg zum Landeschef in Salzburg. III. Ernennung des Frei-
herrn v.Weber zumwirklichen Statthalter inNiederösterreich. IV. Vertagung der Besetzung des
Statthalterpostens in Graz. V. Verleihung des Kommandeurkreuzes des Leopoldordens an den
Statthalter Grafen Hohenwart, dann des Ordens der Eisernen Krone II. Klasse an den Landes-
präsidenten v.Conrad undden StatthaltereileiterRitter v. Possinger. VI. Verleihung desOrdens
der EisernenKrone III. Klasse an denBezirkshauptmann vonBregenz Schwertling. VII. Vorläu-
fige Belassung des Freiherrn v. Fluck in Dalmatien als Sektionschef extra statum. VIII. Mittei-
lung der Vorlage wegen der Ansprüche Krains auf das Sichelburger Territorium an den Reichs-
kriegsminister. IX. Postdebitentziehung der Zeitschrift „Friedensliga“ in Genf. X. Frage
der Ah. Sanktion der vom Tiroler Landtage votierten Gesetzentwürfe betreffend die Abände-
rung mehrerer Paragrafen der Landtagswahlordnung. XI. Ablehnung der Ah. Sanktion des
galizischen Gesetzentwurfes wegen Abänderung des § 102 der Gemeindeordnung. XII. detto
detto betreffend die Straßenbemautung. XIII. Frage der Ah. Sanktion des vom niederöster-
reichischen Landtage votierten Gesetzentwurfes betreffend die Aufhebung derMauten auf den
Landesstraßen. XIV. Urgierung der Verhandlung wegen Bedeckung der Kosten der dalmati-
nischen Militäroperationen als gemeinsame Auslagen aus Anlass der Interpellationsbeantwor-
tung des Grafen Andrássy im ungarischen Abgeordnetenhause. XV. Frage der Konzessionie-
rung eines Konsortiums zur Ausführung der Befestigungsbauten inGalizien samt Eisenbahnen.
XVI. Angelegenheit des Wiener Paradeplatzes. XVII. Gesetzentwurf wegen Einführung der
Zivilprozessordnung speziell mit Bezug auf das Obersthofmarschallamt. XVIII. Nachsicht der
freiwilligen Prüfung für Schüler derHandelsschule des Edeles undHeiland in Triest. XIX. An-
spruch eines Dispositionsfonds per 50.000 fr. pro 1870 vomReichsrate.

KZ. 810 –MRZ. 33
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 340 Ministerrat, Wien, 14. März 1870

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
I. Forderung von 50.000 fr. für den Dispositionsfonds bei demReichsrate. II. Protest des Gra-
zer Gemeinderates wegen der Erwerbsteuer. III. Abkürzung des strafgerichtlichen Verfahrens
in Absicht auf Geschäftserleichterungen für den Obersten Gerichtshof. IV. Nichtgestattung
der Eidesablegung des Religionslehrers an der Realschule in Linz seitens des Bischofes Rudi-
gier. V. Vorgang gegen den Bischof von Ragusa wegen des Protestes bezüglich der Einziehung
einiger Dotationsgüter des Ragusaer Gymnasiums aus dem Besitze der Jesuiten. VI. Vorgang
hinsichtlich der mit den Beschlüssen der evangelischen Generalsynode nicht übereinstimmen-
den Punkte der 1866 publizierten evangelischen Kirchenverfassung. VII. Nichtsanktionierung
des niederösterreichischen Schulgesetzes. VIII. Regierungsvorlage wegen Veräußerung von
Parzellen des Wienerwaldes und der Salzkammergutforste amMondsee und Attersee. IX. Stel-
lungnahme der Regierung zu dem Rechbauerschen Galizien betreffenden Resolutionsantrage.

KZ. 811 –MRZ. 34
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. April 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 341 Ministerrat, Wien, 15. März 1870 − Protokoll I

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Wagner, Banhans, Stremayr; (Im Beginn)
abw. (In der Sitzung beim Reichskanzler) Brestel.

[I.] Stellungnahme der Regierung zu dem Rechbauerschen Galizien betreffenden Resolutions-
antrage.

KZ. 812 –MRZ. 35
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 342 Ministerrat, Wien, 15. März 1870 − Protokoll II

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner (nur bei IV), Banhans, Stre-
mayr.

I. Antrag wegen Ehrenfahnen für die Gemeinden Cartolle, Ragusa, Pastrovicchio und Budua.
II. Vorgang bei Einreihung von Reservisten mit vollstreckter 10-jähriger Dienstzeit in die Land-
wehr aus Anlass von in Böhmen vorgekommenenAnständen. III. Vorlage zur Ah. Sanktion des
vomniederösterreichischenLandtage votiertenGesetzentwurfeswegenAufhebung derMauten
auf Landesstraßen. IV. Bedeckung der Nachtragskredite pro 1869 des Reichskriegsministeri-
ums; Paradeplatz.

KZ. 813 –MRZ. 36
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 343 Ministerrat, Wien, 19. März 1870 – Protokoll I

RS. fehlt; Abschrift mit dem Vermerk 19. 3. 1870 Ava., Ministerratsprotokolle. Teilnehmer und
Tagesordnung: Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen; Wortlaut und Datum der Ah.
Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1869.
P. Artus; VS. Kaiser; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

[I.] Frage der Reichsratswahlreform.

KZ. 814 –MRZ. 37
19. März 1870 unter Vorsitz des Kaisers: Wahlreform
[I.] Se. Majestät geruhen die Besprechung der Wahlreformfrage als den Gegenstand der
heutigen Sitzung zu bezeichnen und die Minister aufzufordern, ihren Ansichten über diese
nötige und wohl zu überlegende Angelegenheit Ausdruck zu geben1.

Hasner, [Minister]Präsident, glaubt, dasswennSe.Majestät früherAllerhöchstihren
Wunschdahinkundzugebengeruhthaben, dass dieReichsratswahlreformfragemit Schritten
in dieRichtung derVersöhnung der abseits von derVerfassung stehendenParteien geschehen

1 Zu dieser Frage siehe zuletzt MR. v. 10. 12. 1869/I.
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solle, seitens desMinisteriums solche Schritte getan worden seien2. Wenn dieselben von dem
erwünschten Erfolge nicht unmittelbar begleitet waren, so trage die Regierung hieran kei-
ne Schuld. Insoferne aber mit den Versuchen, zu einer Verständigung mit den außerhalb der
Verfassung stehenden Parteien zu gelangen, nicht abgeschlossen und in dieser Richtung even-
tuell eine Erweiterung der Kompetenz der Landtage in Aussicht genommen werden würde,
müsste es sich notwendig darum handeln, in eben dem Maße, in welchem die Landesauto-
nomie ausgedehnt wird, die Reichsvertretung zu kräftigen, um in derselben ein Zentrum zu
erhalten, welches, indem es von den Landtagen unabhängig gemacht würde, geeignet wäre,
die für die gedeihliche Entwicklung des Staatslebens unerlässliche Einheit sicherzustellen. Ei-
ne diesenZweck verfolgendeWahlreform scheine ihmdaher einGebot der politischenPflicht,
die Wahrung des österreichischen Standpunktes zu sein. Die Rechtsfrage sei eingehend erör-
tert worden, und haben sich sowohl für das Recht der Landtage als für das alleinige Recht
des Reichsrates Autoritäten erklärt. Einer grammatikalisch unanfechtbaren Auslegung stehe
aber die Textierung der Verfassungsbestimmungen entgegen3. Die Rechtsfrage müsse daher
als eine kontroverse angesehen werden. Sei dieses der Fall, dann sei die politische Opportuni-
tät entscheidend. Diese weise unbedingt darauf hin, dass in Beziehung auf die Wahlreform
eine Aktion stattfinde, weil sonst in der Tat das Verfassungsleben im Sand verrinnen müsste.
Die Rücksicht auf eine etwaige Missstimmung in einigen Ländern falle insoferne nicht sehr
nicht so sehr in das Gewicht, als dieselbe gegen die Verfassung überhaupt gerichtet und na-
mentlich in Böhmen einer Steigerung kaummehr fähig sei. Die Rechtsfrage sei vielleicht für
gewissenhafte Anhänger der Verfassung von großer Bedeutung, von viel minderem Belange
aber gewiss für diejenigen, welche die Verfassung überhaupt bestreiten. Hasner muss es da-
her als für die Regierung notwendig betrachten, in Absicht auf die Reichsratswahlreform in
Aktion zu treten, um Zuständen vorzubeugen, welche ohne eine Remedur die Verfassung in
den wesentlichen Bedingungen ihres Bestandes gefährden müssten.

Plener war immer der Anschauung, dass wenn einmal eine Verfassung gegeben sei, es
immerhin misslich erscheine, nach kurzer Zeit daran zu rütteln und dass es sich jedenfalls
mehr empfehle, allenfalls notwendige Änderungen sich auf Grund längerer Erfahrung aus
der Verfassung selbst entwickeln zu lassen. Er war daher von vorneherein gegen die Wahlre-
form, sofern nicht zwingende Gründe hiefür eintreten würden. Gegenwärtig aber liegen die
Umstände anders, da die Erfolglosigkeit des letzten versöhnlichen Schrittes denTschechen ge-
genüber, welchen diese zurückgewiesen haben, obwohl sie über die redlichen Absichten der
Regierung keine Zweifel haben konnten, die Rücksichten auf die Anbahnung des Friedens,
welche auch seinenWünschen entsprochen hätten, jedenfalls in den Hintergrund treten las-
se4. Werde der gegenwärtige Zustand des Abgeordnetenhauses und die Eventualität in das
Auge gefasst, dass eine weitere Abschwächung desselben durch den Austritt der Galizianer,
vielleicht auch der Triestiner eintreten werde, die sich bereits mit solchen Gedanken tragen,
dann erscheine die fraglicheMaßregel als ein Gebot der Selbsterhaltung, der Notwendigkeit,
um die Verfassung zu retten. Er schmeichelt sich keineswegs, dass alle renitenten Länder in-
folge der Dekretierung der direktenWahlen künftighin im Reichsrate vertreten sein werden.

2 Giskra hatte versucht, im Februar 1870 mit den politischen Führern der Tschechen, Rieger und Sladkovský,
zu verhandeln, was aber von diesen abgelehnt worden war, Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 352,
Anm. 129; Srb, Politické dějiny, 256 ff.

3 DerWirkungskreis desReichsrates (§ 11) undder Landtage (§ 12)war imGesetz v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 141/
1867, festgeschrieben worden.

4 Siehe Anm. 2.
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Hinsichtlich der Tschechen werde dieses gewiss nicht der Fall sein, aber aus Galizien dürften
wohl die Ruthenen kommen, auch die Südtiroler, welche zunächst denWeg durch den Inns-
brucker Landtag perhorreszieren. Dieses Ergebnis dürfte eintreten, und würde das jedenfalls
eine Kräftigung des Reichsrates zur Folge haben. Die Rücksicht auf das Recht der Landtage
war auch für ihn jederzeit sehrmaßgebend. Aber da es sich darum handle, um jeden Preis aus
einer kaumhaltbaren Lage herauszukommen, so scheine ihmwohl, dass die Suszeptibilität in
diesem Punkte zurückstehen und schweigen müsse. In dieser Beziehung käme insbesondere
in Betracht, dass es sicherlich einen großen Eindruck machen würde, wenn sich eine große
Majorität desReichsrates für dieBerechtigungdesselben erklärenwürde. Erwürde dahermei-
nen, dass der Versuch bezüglich der direkten Wahlen allerdings und zwar zunächst dahin zu
machen sei, dass unter den Reichsratsmitgliedern hierüber weitere Umfrage gehalten werde,
damit sie sich in sicherstellenderWeise darüber äußern, ob sie für die projektierteWahlreform
eintreten oder nicht. Habe [man] sich auch auf diesemWege der Majorität versichert, dann
könne die Einbringung einer bezüglichen Vorlage seitens der Regierung unbedenklich erfol-
gen. Ob eine Zweidrittelmajorität zu erzielen sein werde, scheine ihm sehr zweifelhaft, dieses
dürfe aber die Regierung von weiteren Schritten nicht abhalten, um nicht den Vorwurf auf
sich zu laden, dass sie ihrerseits nichts getan habe, um den Reichsrat zu retten. Ob es mög-
lich wäre, die Wahlreform noch im Laufe der jetzigen Session durchzubringen, scheine ihm
ebenfalls fraglich, da die Session nurmehr von kurzer Dauer sein dürfte. Er halte es aber vom
Standpunkte desMinisteriums für unerlässlich, dass in der Sache jedenfalls eine Aktion statt-
finde.

Giskra hat sich erlaubt, Sr.Majestät bereits früher mündlich seine Überzeugung darzu-
legen, dass dieNotwendigkeit einer Aktion in der Richtung der Einführung direkterWahlen
unbedingt anstehe. Er glaube daher, heute auf die damalige umfassende Begründung dieser
seiner Anschauungen sich berufen und nur noch hervorheben zu dürfen, dass dadurch, dass
seit längerer Zeit sich die Aufmerksamkeit der politischen Kreise sich auf die Frage derWahl-
reform konzentriere, das Drängen zu einer fortschreitenden Bewegung auf andern heiklern
Gebieten entschieden in den Hintergrund getreten sei. Ebenso scheine ihm auch die Erwä-
gung von überwiegendem Gewicht, dass die direkten Wahlen zur Reichsvertretung insofer-
ne der alleinigeWeg seien, um zum Friedenmit den dissentierenden Parteien zu gelangen, als
dadurch allein die Umwandlung der nationalen Parteien in politische ermöglicht werde, was
in Folge des Systems der direkten Wahlen in Ungarn zum Teile bereits erfolgt sei. Indem er
von einerWiederholungder Sr.Majestät bereits dargelegtenMotive seinerAnsichten absehen
zu dürfen glaube, erlaube er sich, diese Ansichten dahin zusammenzufassen, dass die Wahl-
reform im Interesse der Erhaltung der Verfassung unbedingt notwendig und Rücksichten
auf die politische Lage opportun erscheine, und dass seiner innersten Überzeugung zufolge
die Unterlassung einer Aktion in dieser Richtung oder eine Verzögerung derselben für die
höchsten Interessen des Staates verderblich sein müsste.

Herbst teilt imWesentlichendieAnsichten desHandelsministers. Für ihnwar vermöge
seiner Individualität dieRechtsfrage immer die zunächstmaßgebende. Erwolle aber zugeben,
dass dieselbe zweifelhaft sei und dass sie den Opportunitätsrücksichten gegenüber, nament-
lich dann in denHintergrund treten könne, wenn sich dieseMeinung imReichsrate überwie-
gend geltendmachenwürde.Darumhalte er das Einvernehmenmit denAbgeordneten in der
von Plener angedeuteten Weise vor der Einbringung der Vorlage ebenfalls für unbedingt nö-
tig. Es empfehle sich dies schon deswegen, weil dadurch die Ah. Person Sr. Majestät in den
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vorbereitenden Stadien der Sache gänzlich außer Frage bliebe. Was die Majorität für eine sol-
che Vorlage betreffe, so handle es sich nicht sowohl um die Notwendigkeit der Wahlreform,
als um die Art der Ausführung. Und wenn auch für das Prinzip eine große Majorität vor-
handen sei, so bestehe doch ein bedeutender Dissens in den Anschauungen hinsichtlich der
Durchführung. Zu verkennen sei nicht, dass es von großer Wichtigkeit wäre, die Reichsver-
tretung unabhängig zu machen, weil dieselbe damit insoferne an Kraft gewinnen müsste, als
die Drohungenmit demAustritte an Bedeutung verlieren würden. Er wäre daher mit Plener
dafür, dass man sich in bestimmterWeise über den Stand der Ansichten imHause versichere.
Wenn sich aber die erwünschte Majorität nicht ergeben sollte, dann wäre von der Einbrin-
gung einer Vorlage während dieser Session abzusehen und die Session sobald als möglich zu
schließen, da der Versuch der Einbringung einer solchenVorlagemit der Gefahr, einen Echec
zu erleiden, ihm sehr bedenklich scheine. Ebenso würde er die Einbringungmit demHinter-
gedanken, dass dieselbe während der jetzigen Session nicht erledigt werde, mit Rücksicht auf
den Spielraum für durchaus nichtwünschenswert halten, welcher derKritik eine längere Zeit
hindurch eingeräumt würde. Dagegen könne er die Auffassung nicht teilen, dass, wenn die
Wahlreformfrage diesmal wirklich scheitern sollte, dies die Stellung des Reichsrates in dem
angedeutetenMaß abträglich beeinflussen würde.

Brestel war die Frage, ob dem Reichsrat das Recht zukomme, über die Wahlen zum
Reichsrate allein zu beschließen, nie zweifelhaft und er hat sich schon im Jahre 1867 in diesem
Sinne ausgesprochen. Es bestehen aber Kontroversen hierüber, über welche hinwegzugehen
sich nur dann empfehle, wennman des Nutzens und des Erfolges also darüber im Vorhinein
versichert sei, im Reichsrate durchzudringen. In Fragen dieser Art seien aber bloße Versu-
che durchaus nicht rätlich. Unter der Voraussetzung des sicheren Erfolges wäre er wohl für
dieMaßregel, derenNotwendigkeit und Zweckmäßigkeit sich namentlich wegen der Beseiti-
gung des Druckes nicht verkennen lasse, welchen die Austrittsdrohungen auf die Session des
Reichsrates ausüben. Dass ein eventuelles Scheitern des Projektes der direkten Wahlen die
besorgten tiefgreifenden Folgen in Absicht auf denReichsrat haben würde, glaube er ebenso
wenig als der Justizminister. Die Sache würde allerdings viel schwieriger, aber doch nicht un-
möglicher werden. Es müsste dann sukzessive auf die Aufklärung der öffentlichen Meinung
und auf die Beseitigung der Schwierigkeiten hingewirkt werden. Die Schwierigkeiten liegen
nicht sowohl im Prinzipe der Wahlreform als in den konkreten Bestimmungen des Gesetzes
hinsichtlich der Aufrechthaltung oder Alterierung des bisherigenGruppensystems. In dieser
Beziehung könne er nun die Tatsache nicht übersehen und nicht unterschätzen, dass, wie die
Stimmung imAbgeordnetenhause sei, einzelne der derWahlreform sich Zuneigenden dersel-
ben nur dann zustimmendürften,wennderModus derDurchführung ihrenAnschauungen
entspricht. Darin liege eben seines Erachtens die große Schwierigkeit. Er sei also für die Ein-
bringung, wenn das Resultat im Vorhinein gesichert sei, woran er jedoch zweifle. Wenn aber
eine Vorlage eingebracht würde, dannmüsste sie unter allen Umständen noch in dieser Sessi-
on durchgeführt werden. Wenn nicht, wäre die Session alsbald zu schließen.

Wagner hält ebenfalls die Wahlreform für eine politische Notwendigkeit, um den zum
Nachteile der geregelten Entwicklung sich geltend machenden Gegensätzen die Spitze abzu-
brechen und den Parteien, welche unter demVorgeben materieller Interessen die Verfassung
fortan gefährden, die Waffen aus der Hand zu nehmen. Das Resultat könne möglicherwei-
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se nicht nach allen Seiten hin befriedigen, das sollte aber die Regierung von dem Versuche
nicht abhalten, vielleicht auf diesem Wege zu einem Zustande des erwünschten Friedens zu
gelangen.

Banhans, Ackerbauminister, war früher kein Freund der Reichsratswahlreform. Er hat
noch imVorjahre als Berichterstatter imReichsrate die Frage als eine damals noch nicht reife
erklärt5. Seither aber haben sich namentlich in den Ländern mit gemischter Nationalität die
Verhältnisse wesentlich geändert. In Böhmen zumal wurde die Einführung der direktenWah-
len einerseits im Interesse des Gesamtstaates, andererseits als die Voraussetzung erkannt, un-
ter welcher es möglich wäre, dass von Seite der Verfassungspartei in die Landtagswahlreform
eingegangen werde, welche die Tschechen in erster Reihe anstreben, die an dem Reichsrate
gar kein Interesse haben.DieRechtsfrage halte auch er für zweifelhaft. Indes habe er in seiner
früheren Stellung bei demMinisteriumdes InnernGelegenheit gehabt, aus denMitteilungen
von Persönlichkeiten, welche bei der Formulierung des Februarstatutes und der Landesord-
nungen mitgewirkt haben, sich dahin zu orientieren, dass die Fassung der betreffenden Be-
stimmung der Landesordnung „Der Landtag hat zu entsenden“ der ursprünglichen Formu-
lierung „Der Landtag hat das Recht zu entsenden“ eben aus demGrunde substituiert wurde,
weil man die Entsendung derMitglieder in denReichsrat eben nicht als ein unveränderliches
Recht der Landtage angesehen hat und so hingestellt wissen wollte, sondern der Ansicht war,
dass mit der über Motive des jetzigen Statthalters Freiherrn v. Lasser gewählten Textierung
„hat zu entsenden“ der Rücksicht auf dasOktoberdiplom genügendRechnung getragen, der
Lösung der als offen betrachteten Rechtsfrage aber dennoch nicht vorgegriffen würde6. Bei
dieser Sachlage hält er eswohl für erlaubt zu sagen, dass die nicht völlig klar gestellteRechtsfra-
ge keinHindernis bilden könne, dem österreichischen Vertretungskörper das jedem anderen
Vertretungskörper zustehende Recht vorzuenthalten, über die Wahl seiner Mitglieder selb-
ständig Bestimmungen zu treffen. Er könne sich daher nur für die Wahlreform aussprechen,
zumal, wenn sie fallen gelassen würde, die Landtagswahlreform in Böhmen wieder in Frage
gestellt wäre, derenWichtigkeit nicht unterschätzt werden könne.

Stremayr, Kultus und Unterricht, möchte bei der Frage der Wahlreform in drei Teile
unterscheiden: I. die politischeNotwendigkeit, II. dieRechtsfrage, III. dieArt derDurchfüh-
rung. Die politischeNotwendigkeit finde er zunächst in derNotwendigkeit gewisser Konzes-
sionen in Bezug auf die freie Bewegung der einzelnen Länder begründet, welche eben nur
in der Voraussetzung eines Gegengewichtes möglich seien, das in der Einigung imWege der
Vertretung ohne Rücksicht auf die Länder zu finden sei. Was die Rechtsfrage betreffe, so sei,
wenn auch in Beziehung auf das Recht des Reichsrates das Votum einer so hervorragenden
Autorität wie des Freiherrn v. Lichtenfels sehr bedeutend in die Waagschale falle, doch nicht
zu leugnen, dass sie eine streitige sei. Bei streitigen Fragen des Staatsrechtes wirke aber, wie
dies die Erfahrung lehre, die politische Opportunität auf das Rechtsbewusstsein in allerent-
schiedendster Weise ein. Tatsächlich seien vor zwei Jahren die Anschauungen vielmehr dem
Rechte der Landtage zugewendet gewesen. Seither sei die gegenteilige Auffassung in immer
weitere Kreise gedrungen, was bewirkte, dass nunmehr auch in rechtsgelehrten Kreisen das

5 So in der Sitzung des Verfassungsausschusses v. 29. 4. 1869 als Berichterstatter des Subkomitees dieses Ausschus-
ses, ausführlicher Bericht inNeue Freie Presse (M.) v. 30. 4. 1869.

6 Zu denMotiven bei der Abfassung des sog. Februarpatents, insbesondere beimVerhältnis Reichsrat-Landtage
die analytische Darstellung in Fellner, Das „Februarpatent“, 559 ff.,mit weiteren Quellen- und Literatur-
hinweisen.
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Recht des Reichsrates viele und hervorragende Vertreter gefunden habe. Mit Rücksicht auf
den jetzigen Stand des allgemeinen Bewusstseins könne daher die Rechtsfrage einem weite-
ren Vorgehen in der Sache durch denReichsrat kaum entgegenstehen, zumal wenn dieWahl-
reformfrage nicht allein durch den Reichsrat gelöst werden könnte, hiemit die Unmöglich-
keit ausgesprochen wäre, sie überhaupt je zur Lösung zu bringen. Denn wenn das Recht der
Landtage anerkannt würde, so wäre es klar, dass die Wahlreform nicht anders durchführbar
wäre, als wenn sämtliche Landtage zustimmen und hiemit wäre aber die absolute Stabilität
zumPrinzipe erhoben. Ihm scheine daher schon jetzt entschieden, dass die Reform Sache der
Reichsgesetzgebung sei und sein müsse. Was die Durchführung betrifft, so gehen die Mei-
nungen in demMomente auseinander, in welchem die beiden ersten Fragen bejaht wurden.
Gewiss ist, dass über die Frage der durchgängigenGruppenverdopplung innerhalb desVertre-
tungskörpers divergierende Ansichten bestehen, da ein Teil der Abgeordneten für Böhmen
und Mähren sich durch stillschweigende Vereinbarungen gebunden erachte, an der Grup-
penverdopplung, namentlich so weit es denGroßgrundbesitz betrifft, festzuhalten, während
die Innerösterreicher der entgegengesetzten Ansicht huldigen. Er zweifle, dass diesfalls eine
Einigung erzielt würde. Unter diesen Umständen kommt er zum Schlusse, dass es notwen-
dig wäre, durch die Fortsetzung der Besprechung mit den Abgeordneten in Bezug auf diese
Vorfrage Klarheit zu schaffen, welche in Absicht auf die eventuelle Lösung dieser Frage si-
cher Kombinationen ermöglichen würde.Würden sich für die Lösung derWahlreformfrage
günstige Konstellationen ergeben, dannmögeman noch im Laufe dieser Session zur Lösung
dieser Frage schreiten, da ein weiteres Hinausschieben derselben nur zu einem neuen Auf-
wühlen der öffentlichenMeinung und infolgedessen nur zu neuen größeren Schwierigkeiten
den Anlass geben würde.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass einige Minister, wie namentlich der Justizmi-
nister, auf die großen Schwierigkeiten, welchen die Frage derWahlreform in den Kreisen der
Abgeordneten begegne, und darauf hingewiesen haben, dass der Erfolg einer diesfalls ein-
zubringenden Vorlage als ein zweifelhafter erscheine. Wenn daher der Versuch im Wege der
Fortsetzung der Besprechungen mit den Abgeordnetenhausmitgliedern, für eine eventuelle
Vorlage sich die Zweidrittelmajorität zu sichern, nicht gelingen sollte, wäre Se. Majestät jeder
Entscheidung in der Sache enthoben. Se. Majestät glauben aber dennoch nicht, dass es an-
gemessen sei, die Minister im Unklaren zu lassen, zunächst weil es ihnen auch selbst darum
zu tun sei, über die Ah. Ansichten im Gegenstande der Frage im Klaren zu sein. Se. Majestät
haben infolge der eingehenden Ausführungen, welche Sr. Majestät sowohl von Seite Has-
ners als Giskras vorgetragen wurden, sehr reiflich nachgedacht und sind endlich zu folgen-
demResultate gelangt: Die von demMinisterrate in Aussicht genommeneWahlreform geht
imWesentlichen darauf hinaus, an die Stelle der gegenwärtigen Vertretung der Landtage im
Reichsrate eine Vertretung durch direkte Wahlen treten zu lassen, und zwar einfach im We-
ge der Reichsgesetzgebung ohne vorgängige Zustimmung der Landtage. Se. Majestät wollen
die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die Einführung direkter Wahlen für den Reichsrat
unter Bedingungen und Verhältnissen eine ersprießliche sein könnte, welche eine friedliche
Konsolidierung der Verfassung gewährleisten. Die jetzt vorgeschlagene Reform müsse unter
zweifachen Gesichtspunkten geprüft werden, unter dem der verfassungsmäßigen Zulässig-
keit und unter jenem der Zweckmäßigkeit.
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Sr. Majestät drängen sich in beiden Beziehungen gewichtige Bedenken gegen die Art
und Weise auf, in welcher der Ministerrat die Frage zu lösen beabsichtigt. Was zunächst die
verfassungsmäßige Zulässigkeit betrifft, so seien Se.Majestät eingedenk, dassHerbst bei einer
früheren Beratung sich mit voller Bestimmtheit äußerte, dass dem Reichsrate verfassungs-
mäßig das Recht nicht zustehen würde, einseitig und ohne Zustimmung der Landtage jene
Reform zubeschließen. In demAusspruche dieserAutorität habe dieAh.Auffassung Sr.Ma-
jestät ihre Bekräftigung gefunden, eine Auffassung, von welcher Se. Majestät bei den Grund-
gesetzen und den sie einleitenden Patenten ausgegangen sind und welche in allen einschlägi-
gen Bestimmungen daselbst ihren bestimmten unzweideutigenAusdruck finden.Wenn jetzt
in demMinisterrate die Ansicht zur Geltung gelangt, dass es sich um eine kontroverse Frage
handle, über welche schließlich die Opportunität und staatliche Rücksichten zu entschei-
den haben, so scheint es Sr. Majestät nicht vergessen werden zu dürfen, dass, soferne hier
überhaupt eine Kontroverse besteht, sie zwischen dem Rechte des Reichsrates und dem der
Landtage stattfindet und daher nicht wohl demReichsrate zustehen würde, in propria causa
zu entscheiden. Soweit dagegen die Zweckmäßigkeit in Frage kömmt, so sei einweites Feld an
Konjekturen eröffnet, dieman sich teils günstig, teils ungünstig vorstellen könne.Wollteman
auch von demmöglichen, ja wahrscheinlichen Falle absehen, dass verschiedene Landtage ge-
gen das vorgeschlagene VerfahrenWiderspruch erheben werden, so stelle sich die Alternative
entgegen, dass die direktenWahlen entweder unter oder ohne Teilnahme der nationalen Op-
position stattfinden. Im ersten Falle stehenWirkungen in Aussicht, welche das Ministerium
allein berühren, im zweiten dagegen, welcher der wahrscheinlichere ist, tritt ein Zustand ein,
der Se. Majestät nicht gleichgültig lassen könne und welchen Se. Majestät als eine Verbesse-
rung des gegenwärtigen Zustandes nicht betrachten könnten. Denn während jetzt wenigs-
tens der Reichsrat die Vertretung beschlussfähiger Landtage und also einen äußerlich geord-
neten Zustand darstelle, würden alsdann die nationalen Abstentionen eine auch nach außen
hervortretende Linke in großem Maßstabe erkennen lassen. Se. Majestät wollen hiemit den
Ministern Allerhöchstihre Ansichten in dieser Frage ausgesprochen haben, von welchen Se.
Majestät nicht abgehen können und daher auch dieMinister nicht autorisieren könne, in der
Sacheweiter vorzugehen.Hinsichtlich des künftigenVorganges derMinister demReichsrate
gegenüber geruhen Se.Majestät anzudeuten, dass es sich empfehlenmöchte, denselben nach
Annahme des Budgets und Durchbringung der wichtigen Eisenbahnvorlagen, namentlich
der galizischen, sobald als möglich zu vertagen7.

Se. Majestät geruhen hierauf die Sitzung zu schließen8.

7 Auf Vortrag Giskras v. 3. 4. 1870 erging folgende AhE.: Ich verfüge die Vertagung des Reichsrathes und
ermächtige Sie, dieselbe nach Erledigung des Finanzgesetzes durch denselben, den beiden Häusern be-
kannt zu geben. An Stelle eines konkreten Datums findet sich die Bleistiftnotiz: bleibt einstweilen unausge-
füllt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1317/1870.Mit Annahme des Budgets durch beide Häuser des Reichsrates,
Prot. Reichsrat AH. 8. 4. 1870 (46. Sitzung) 1059, wurde in derselben Sitzung das Parlament vertagt,
Prot. Reichsrat AH. 8. 4. 1870 (46. Sitzung) 1061. Eine Entscheidung über die Regierungsvorlage zum
Bau der Eisenbahn von Lemberg über Stryj an die galizisch-ungarische Landesgrenze wurde in der V. Session
des Reichsrates nicht mehr getroffen; die Annahme durch das Parlament erfolgte erst nach neuerlicher Vorla-
ge in der VI. Session, Prot. Reichsrat AH. 21. 3. 1871 (24. Sitzung) 310 f.

8 Alle die Reichsratswahlreform betreffenden Protokolle des Jahres 1870,MR. II v. 19. 3. 1870/I,MR. I v. 20. 3.
1870/I,MR. v. 7. 7. 1870/IV undMR. v. 10. 7. 1870/II, sind nicht mehr vorhanden. Auch die beiden Protokol-
le aus dem Jahr 1871,MR. v. 29. 4. 1871/VII undMR. v. 12. 5. 1871/I, die sich direkt mit der Frage der Reichs-
ratswahlreform beschäftigten, sind nicht mehr erhalten. Der Ausgleichsversuch der Regierung Hohenwart lief
auf eine Verfassungsänderung, inklusive Reform der Reichsratswahlen, hinaus.



Nr. 344 Ministerrat, Wien, 19. März 1870 − Protokoll II 435

19. März 1870.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
Franz Joseph.

Nr. 344 Ministerrat, Wien, 19. März 1870 − Protokoll II

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
[I.] Verhalten derMinister in Folge der Ah. Erklärung Sr. Majestät in Bezug auf dieWahlreform
des Reichsrates.

KZ. 815 –MRZ. 38
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 345 Ministerrat, Wien, 20. März 1870 − Protokoll I

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans (erst im Verlaufe
der Sitzung), Stremayr.
[I.] Vorgehen der Regierung in Folge der Ah. Beschlüsse wegen der Reichsratswahlreform.

KZ. 816 –MRZ. 39
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 346 Ministerrat, Wien, 20. März 1870 − Protokoll II

P. Artus; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Stremayr; abw. Banhans.
I. Personalzulage für Hofrat Baron Strobach. II. Ernennung desMinisterialrates Ritter v. Stäh-
lin zum Sektionschef im Ministerium des Innern. III. Beantwortung einer Interpellation we-
gen syphilitischer Erkrankungen mehrerer Kinder inMarein in Folge der Impfung. IV. Antrag
wegen Ah. Genehmigung des Beschlusses des steiermärkischen Landtages wegen Verkauf des
Lazaretthofes in Graz. V. Einholung der Ah. Sanktion für den Gesetzentwurf wegen Abän-
derung der Schuldtitel. VI. Einholung der Ah. Ermächtigung zur Einbringung einer Vorlage
wegen Forterhebung der Steuern. VII. Einholung der Ah. Ermächtigung zur Einbringung
einer Vorlage wegen Einführung des metrisches Maßes und Gewichtes. VIII. Einholung der
Ah. Ermächtigung zurEinbringung einerVorlagewegen einiger neuerBestimmungenbezüglich
der Dampfkesselprüfungen. IX. Einholung der Ah. Ermächtigung zur Einbringung von Vor-
lagen wegen Erlangung der Doktorwürde und wegen Organisierung der Universitätsbehörden.
X. Einbringung einesZusatzantrages imHerrenhause zumSchubgesetzwegenAbschaffung von
Fremden.

KZ. 817 –MRZ. 40
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 347 Ministerrat, Wien, 21. März 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Reorganisierung der Montanverwaltung. II. Gesetz für Niederösterreich: a) über die Ein-
richtung, Erhaltung und den Besuch der öffentlichen Volksschulen; b) über die Regelung der
Rechtsverhältnisse der Lehrer an diesen Schulen. III. Entscheidung über einen speziellen Fall
betreffend die Anwendbarkeit des Art. I des interkonfessionellen Gesetzes auf das Religionsbe-
kenntnis eines vor diesemGesetze geborenen Kindes. IV. Nichtbestätigung der Ernennung des
Heinrich Schmidt zum Mitgliede des galizischen Landesschulrates. V. Verleihung des Franz-
Joseph-Ordens an den Chorherrn Anton Kopanizza. VI. detto an den Pfarrer Franz Legwarth.
VII. Nichtsanktionierung des Istrianer Realschulgesetzes.

KZ. 818 –MRZ. 41

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 348 Ministerrat, Wien, 22. März 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. a) Gesetz über die Ergänzung des § 7 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, Nr. 141
RGBl., über die Reichsvertretung. b) Gesetz über die Anwendbarkeit des Notwahlgesetzes vom
29. Juni 1868 auf das vorstehende Gesetz. II. Dringlichkeit des Landwehrjurisdiktionsgesetzes.

KZ. 819 –MRZ. 42

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 349 Ministerrat, Wien, 26. März 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Lónyay.

[I.] Übereinkommen mit Ungarn über die Quotenerhöhung aus Anlass der Provinzialisierung
der Militärgrenze.

KZ. 821 –MRZ. 43

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 350 Ministerrat, Wien, 26. März 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
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I. Ah. Genehmigung zur Einbringung des Notwahlgesetzes. II. Mitteilung der dalmatinischen
Akten an das Abgeordnetenhaus. III. Ernennung des Grafen Sigmund Thun zumOberstland-
marschall in Böhmen. IV. Beitritt der Kommune Wien zu der Kreditoperation aus Anlass der
Donauregulierung. V. Verteilung der Gemeindegründe in Auza und Volarje. VI. Ausbezir-
kung von Gemeinden aus dem Petschauer Bezirk. VII. Änderung desWahlbezirkes aus diesem
Anlass. VIII. Fideikommiss des Grafen Babarovsky. IX. Ergänzung des Fideikommisses des
Grafen Valsassina und Arrondierung des gräflich Lodronschen Fideikommisses. X. Erhebung
des niederländischenUntertans Asser in denRitterstand. XI.Handelsverträgemit China, Siam
und Japan. XII. Interpellation wegen der Branntweinbesteuerung. XIII. detto wegen Vor-
führung der Truppen zur Beichte. XIV. Verhandlung mit Ägypten über die Aufhebung der
Konsulargerichte. XV. Gesetz über die Anstellung von Unteroffizieren im öffentlichen Dienst.
XVI. Renitenz seitens der in die Landwehr einzureihenden Reservemänner. XVII. Entlassung
der Soldaten des aufgelösten Marineinfanteriekorps aus der Landwehr. XVIII. Änderungen
des Volksschulgesetzes in Istrien.

KZ. 822 –MRZ. 44

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 351 Ministerrat, Wien, 28. März 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel, Wagner, Banhans, Stremayr; außer-
dem anw. Kuhn (bei I), Koller (bei I−IV)

I. Renitenz der in die Landwehr einzureihenden Reservemänner in Böhmen (Fortsetzung).
II. Verspätung der Posten in Böhmen. III. Ausschreitungen der Presse in Böhmen. IV. Termin
zur Einberufung des böhmischen Landtages. V. Termin für den Schluss der Reichsratsses-
sion. VI. Weiterer Vorgang in Betreff des Übereinkommens mit der ungarischen Regierung
über die Quotenfrage aus Anlass der Provinzialisierung der Militärgrenze. VII. Beantwor-
tung einer Interpellation über das Seerechtsgesetz. VIII. Gesetz a) wegen Forterhebung der
Steuern im nächsten Quartale; b) über die Begünstigungen für das Donauregulierungsanlehen.
IX. Ausdehnung des Kredits für die Donauregulierung auf die in der Richtung der Taborstraße
zu erbauenden Brücke. X. Nichtbestätigung des Dr. Rieger als Obmann der Chotěbořer Be-
zirksvertretung. XI. Gesetz a) wegen Abänderung einiger Wahlbezirke in Böhmen; b) detto in
Mähren. XII. Übernahme des Thierarzneiinstitutes in die Verwaltung des Ackerbauministeri-
ums.

KZ. 823 –MRZ. 45

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 352 Ministerrat, Wien, 31. März 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
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I. Besprechung der Situation und des weiterenVorgehens der Regierung aus Anlass des heute er-
folgten Austritts galizischer, slowenischer und küstenländischer Abgeordneten aus demReichs-
rate. II. Regierungsvorlage über das Donaudampfschifffahrts-Übereinkommen mit Ungarn.
III. Sanktionierung des Gesetzes über das Briefgeheimnis. IV. Sanktionierung des Koalitions-
gesetzes.

KZ. 824 –MRZ. 46
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 353 Ministerrat, Wien, 3. April 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
[I.] Demissionsgesuch der Minister.

KZ. 1285 –MRZ. 47
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 354 Ministerrat, Wien, 3. April 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
I. Postdebitentziehung für die Zeitschrift „Il Confine d’Italia“. II. Landtagsbeschluss wegen
Veräußerung von Grundstücken in Salzburg. III. Erhebung des pensionierten Majors Victor
Bauer in den Adelsstand. IV. Auszeichnung für Sektionschef Distler und Sektionsrat Prechtl.

KZ. 1286 –MRZ. 48
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 20. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 355 Ministerrat, Wien, 5. April 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.
I. Auszeichnungsanträge des Handelsministers. II. detto des Ministers des Innern. III. detto
des Justizministers. IV. detto des Ackerbauministers. V. detto des Ministers für Kultus und
Unterricht. V. detto des Ministers für Landesverteidigung. VII. Gehaltsverbesserung für die
Zollbeamten. VIII. Sanktionierung des a) Dissidentengesetzes; b) Gesetzes über die Gehalte
der Professoren an den Universitäten; c) detto an den Mittelschulen; d) des Gesetzes über die
Pensionsbehandlung der Professoren. IX. Ernennung des Sektionschefs Waser zum zweiten
Präsidenten des Grazer Oberlandesgerichtes.

KZ. 1287 –MRZ. 49
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. April 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 356 Ministerrat, Wien, 9. April 1870

P.Weber; VS. Hasner; anw. Plener, Giskra, Herbst, Brestel,Wagner, Banhans, Stremayr.

I. Adresse des Abgeordnetenhauses vom 7. April 1870. II. Resolution des Herrenhauses von
demselben Datum. III. Gesetz über Verleihung von Notarstellen. IV. Gesetz über Nachtrags-
kredite pro 1869; Finanzgesetz pro 1870; Gesetz über die Verwaltung der Staatsschuld; Gesetz
über den Verkauf unbeweglichen Staatseigentums. V. Landtagsgesetze über den Schutz der Vö-
gel und anderen nützlichen Tierarten. VI. Sanitätsgesetz. VII. Schubgesetz. VIII. Erlass aus
Anlass der Beschlüsse desTriester LandtagswegenRegelung derBeziehungenTriests zumReich.
IX.Verteilung vonGemeindegrundstücken inNiederösterreich. X.Gesetz fürMähren über die
Kosten der Propinationsablösung. XI. Gesetz über die Amtssprache in Krain. XII. Gesetz für
Niederösterreich über die Kosten in Kranken- und Irrenanstalten. XIII. Anrechenbarkeit der
Zulage des Statthaltereileiters Possinger bei der eventuellen Pensionsbehandlung. XIV. Gesetz
über Steuerbefreiungen bei Eisenbahnen. XV. Auszeichnung für die Papierfabrikanten Lorenz
und Roder, für den Staatseisenbahn-Generalinspektor Lihotzky, für den Literaten Hirsch und
für den Generalinspektions-Oberinspektor Hofmann. XVI. Verkauf der Salzburger und Tiro-
ler Eisenwerke. XVII. Auszeichnung für denRechnungsrat Becher. XVIII. Auszeichnung des
Freiherrn v. Geymüller und des Rechnungsrats Held. XIX. Auszeichnung der Pfarrer Plattner
undTentscher. XX.Ausdruck derAnerkennung für die Protokollführer und übrigen Beamten
der Ministerratspräsidialkanzlei.

KZ. 1288 –MRZ. 50

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 357 Ministerrat, Wien, 15. April 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. Distler (bei I−VIII), de Pre-
tis (bei I−VII),Wehli (bei VII).

I. Ansprache des Ministerpräsidenten. II. Abänderung der Konzession für die schlesische
Bahn. III. Konzessionierung der Bahn Pilsen–Saaz–Brüx–Dux. IV. Pruth-Schifffahrtsvertrag.
V. Fertigung des Gesetzes über Steuerbefreiungen bei Eisenbahnen. VI. Dienstvertrag mit dem
kgl. sächsischen Oberfinanzrat Max Freiherrn v. Weber. VII. Verkauf des Gutes Wolkersdorf.
VIII. Zurückziehung des Lohn- und Erwerbsteuergesetzes. IX. Stellung der Leiter desHandels-
undFinanzministeriums zumMinisterrate und zumMinisterpräsidenten. X. Funktionszulagen
der Leiter des Handels- und Finanzministeriums. XI. Behandlung der abgetretenen Minister.
XII. Besetzungder Statthalterposten. XIII.KündigungderDeserteurauslieferungs-Konvention
zwischen Österreich und Russland. XIV. Behandlung der von Sr. Majestät zurückgelangten
Auszeichnungsanträge undBeschluss in Betreff derDekorierung der Sektionschefs v.Wehli und
Waser.

KZ. 1289 –MRZ. 51

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. April 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 358 Ministerrat, Wien, 18. April 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg.

I. Begutachtung der zurückgelangten Auszeichnungsanträge. II. Pensionsbemessung für den
Landesverteidigungsminister FML. v. Wagner. III. Pensionsbemessung für den abgetretenen
Justizminister Dr. Herbst. IV. Amnestieakt.

KZ. 1290 –MRZ. 52

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 28. April 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 359 Ministerrat, Wien, 21. April 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. de Pretis, Distler.

I. Abschluss desDienstvertragesmit demkgl. sächsischenOberfinanzratMax Freiherrn v.Weber
als Konsulenten desHandelsministeriums für Eisenbahnbetriebsangelegenheiten. II. Frage der
Beeidigung desMax Freiherrn v.Weber und des für technische Eisenbahnangelegenheiten enga-
giertenKonsulentenNördling. III. Petition inBetreff einer Eisenbahn für Istrien. IV.Verhalten
gegenüber der Frage wegen Veranstaltung einer Weltausstellung in Wien. V. Ausdehnung des
Einziehungstermins für Münzscheine und Silbersechser alter Prägung.

KZ. 1291 –MRZ. 53

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 360 Ministerrat, Wien, 21. April 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg.

I. Amnestieakt für den 24. April 1870. II. Bedrohung der Bezirkshauptmannschaft Ragusa
mit kirchlichen Zensuren seitens des bischöflichen Ordinariates. III. Rückversetzung des Sek-
tionschefs Glaser in die Professur an der Wiener Universität. IV. Bericht des Statthaltereilei-
ters in Böhmen über Beschlüsse von deutschen Kommunen und Vereinen auf Erlassung von
Vertrauensadressen an den Reichsrat und das abgetretene Ministerium. V. Abänderung des
Auszeichnungsantrages für Baron Rothschild. VI. Adresse des Stadtverordnetenkollegiums in
Reichenberg.

KZ. 1292 –MRZ. 54

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. Mai 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 361 Ministerrat, Wien, 22. April 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg.

I. Auflösung des Reichsrates und der Landtage. II. Weiterer Bericht des Statthaltereileiters in
Böhmen aus Anlass der Agitation zur Erzielung politischer Kundgebungen für den Rechtsbe-
stand der Verfassung.

KZ. 1293 –MRZ. 55
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 362 Ministerrat, Wien, 25. April 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. Rohrau.

[I.] Beratung über einige Änderungen im Landwehrstatute und Erlassung der Landwehrjuris-
diktionsnorm im Verordnungswege.

KZ. 1294 –MRZ. 56
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 3. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 363 Ministerrat, Wien, 25. April 1870 – Protokoll II

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. de Pretis (bei I–V), Moser
(bei I–V), Glaser (bei VI–IX).

I. Entscheidung über die Riesengebirgs-Flügelbahn im administrativenWege. II. Entscheidung
über den Ausgangspunkt Zellerndorf statt Znaim der Verbindung der österreichischen Nord-
westbahn mit der Franz-Josef-Bahn im administrativen Wege. III. Maßnahmen wegen Über-
nahme der Verwaltung der Staatsschuld vom diesseitigen Finanzministerium. IV. Ernennung
des Ministerialrates v. Salzmann zumHofrat der Obersten Rechnungsbehörde. V. Ernennung
des Sektionsrates v. Schwabe zumVizedirektor der Staatsschuldendirektion und Zuweisung des
Ministerialsekretär v.Weihretter zu derselben. VI. Ernennungen für die Landesschulbehörde in
Oberösterreich. VII. Vorschrift über die Kandidatenprüfung für das Lehramt der Handelswis-
senschaften. VIII. Verfügungen wegen Einführung der polnischen Unterrichtssprache auf der
Krakauer Universität und die sich daraus ergebenden Personalveränderungen. IX. Nichtsank-
tionierung des Krainer Landesgesetzes über die Unterrichtssprache in Volksschulen und Lehrer-
bildungsanstalten. X. Ah. Resolution über die Verleihung des Ordens der Eisernen Krone I.
Klasse an den Freiherrn v. Rothschild. XI. Ah. Entschließung über die Funktionsgebühren
der Leiter des Finanz- und Handelsministeriums. XII. Vorschlag für die Domprobststelle in
Laibach. XIII. Auszeichnungen aus Anlass der Donauregulierung.

KZ. 1295 –MRZ. 57
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Mai 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 364 Ministerrat, Wien, 26. April 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. Stählin (bei VII).

I. Wiedervorlage der von dem früherenMinisterium erstatteten au. Vorträge bezüglich landtäg-
lich und reichsrätlich votierter Gesetzentwürfe und zwar betreffend die von den Landtagen be-
schlossenen Gesetzentwürfe in Bezug auf den Schutz der Bodenkultur gegen schädliche Insek-
ten etc. mit dem Antrage auf Ah. Sanktion mit Ausnahme der Vorlage von Triest. II. [det-
to] Des Gesetzentwurfes über die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes zur Ah. Sank-
tion. III. [detto] Des Gesetzentwurfes des Krainer Landtages betreffend die Durchführung
der slowenischen Sprache in Schule und Amt, mit dem Antrage auf Ablehnung der Ah. Sank-
tion. IV. [detto] Des Gesetzentwurfes des niederösterreichischen Landtages betreffend die
Verpflichtung des niederösterreichischen Landesfonds zum Ersatze von Verpflegungskosten an
Kranken- und Irrenanstalten, mit dem Antrage auf Ablehnung der Ah. Sanktion. V. [detto]
DesGesetzentwurfes desmährischen Landtages betreffendÄnderungen der Landtageswahlord-
nung zur Ah. Sanktion. VI. [detto] Des Antrages des böhmischen Landtages wegen Abände-
rung zweier Reichsratswahlgebiete, beziehungsweise wegen Einbringung einer diesfälligen Re-
gierungsvorlage mit dem Antrage auf Erteilung der Ah. Ermächtigung hiezu. VII. [detto] Des
Gesetzentwurfes des böhmischenLandtageswegenÜberstellung von 24Gemeinden aus denBe-
zirksvertretungsgebieten Manetin und Petschau nach Luditz mit dem Antrage auf Ablehnung
der Ah. Sanktion. VIII. Frage der Ah. Sanktionierung der Beschlüsse des Krainer Landtages
in Bezug auf die Änderung der Landtagswahlordnung. IX. Promemoria über die Einrichtung
und die Wirksamkeit des Pressdepartements imMinisterratspräsidium. X. Frage der Substitu-
tion des Sektionschefs Distler im Falle der längeren Dauer seiner Krankheit; eventueller Ersatz
für Sektionschef v. Gobbi. XI. Beschleunigung der Finalzusammenstellung der Ergebnisse der
Volkszählung.

KZ. 1296 –MRZ. 58

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 365 Ministerrat, Wien, 5. Mai 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg; außerdem anw. de Pretis.

I. Tarif der Turnau–Kraluper Bahn. II. Bestellung staatlicher Verwaltungsräte bei der Elisa-
beth-Westbahn. III. Veranstaltung einer Arbeiterindustrieausstellung im Jahre 1871 seitens des
Arbeiterbildungsvereines.

KZ. 1297 –MRZ. 59

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 366 Ministerrat, Wien, 5. Mai 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg.
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I. Ah. Entschließung bezüglich der Besetzung der Laibacher Domprobstei. II. Wiederherstel-
lung der Kirchen in Dalmatien. III. Auszeichnungsanträge des früheren Unterrichtsministers.
IV. Besetzung des Oberlandesgerichtspräsidentenpostens in Triest. V. Ernennung des Alois
v. Czedik zum Sektionschef im Unterrichtsministerium, und Verleihung des Sektionscheftitels
und -charakters an denMinisterialrat Freiherrn v. Tomaschek.

KZ. 1298 –MRZ. 60

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. Mai 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 367 Ministerrat, Wien, 10. Mai 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann.

I. Besetzung des Statthalterpostens in Böhmen. II. Intentionen des Ministers des Innern in
Betreff der Statthalterposten in Graz, Klagenfurt und Triest und des Hofratspostens in Triest.
III. Sammlung für das Ordenshaus der Barmherzigen in Koblenz. IV. Verleihung des Adels
an den Generalauditor Hochstetter. V. Besetzung der Stelle eines ersten Statthaltereirates in
Innsbruck. VI. Ernennung des ruthenischen Metropoliten in Lemberg. VII. Eingabe des
Senates der Innsbrucker Universität betreffend die Vertretung der letzteren im Abgeordneten-
hause. VIII. Bestellung zweier Verwaltungsräte bei der Elisabeth-Bahn seitens der Staatsverwal-
tung. IX. Gesetzentwurf des Krainer Landtages über die Unterrichtssprache. X. Quotenfrage
aus Anlass der Provinzialisierung eines Teiles der Militärgrenze. XI. Adresse aus Olbersdorf
in Schlesien gegen eine staatsrechtliche Verbindung mit Böhmen. XII. Zustimmungsadressen
aus Rokitnitz, Rumburg und Oberleitensdorf zu den Resolutionen des Herrenhauses und der
Adresse des Abgeordnetenhauses. XIII. Schreiben des Reichsratsabgeordneten Baron Prato
wegen Zuziehung eines Südtirolers zu den Notabelnkonferenzen. XIV. Stand der strafgericht-
lichen Untersuchung gegen die inhaftierten Arbeiterführer.

KZ. 1299 –MRZ. 61

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 368 Ministerrat, Wien, 12. Mai 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Stählin (bei XII–XV), Kubin (bei XVI).

I. Journalistische Invektiven gegen den Landesverteidigungsminister BaronWidmann. II. Un-
terfertigung der kaiserlichen Verordnung in Betreff der Landwehrjurisdiktionsnorm. III. Pen-
sionsbehandlung des früheren Landesverteidigungsministers FML. v. Wagner. IV. Schreiben
des Reichskanzlers bezüglich der Weltausstellung. V. Schreiben des Reichskanzlers wegen Be-
handlung der Türkenlose. VI. Beeidigung der Patronatspfarrer auf die Verfassung. VII. Verbot
einer für den 15. Mai angesagten Volksversammlung. VIII. Ernennung des Fürsten Dietrich-
stein-Mensdorff zum Statthalter in Böhmen. IX. Ernennung des Hofrates Kemperle zum
Oberlandesgerichtspräsidenten in Triest. X. Ah. Entschließung über die Auszeichnungsanträ-
ge des Kultus- und Unterrichtsministeriums. XI. Einladung zur feierlichen Inaugurierung der
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Donauregulierungsarbeiten. XII. Nichtsanktionierung des die §§ 12 und 14 der niederöster-
reichischen Landtagswahlordnung abändernden Gesetzentwurfes. XIII. Sanktionierung eines
Gesetzentwurfes für Niederösterreich wegen Änderung der Landtagswahlorte und der Abstim-
mungsart. XIV. Sanktionierung eines die Landtagswahlordnung und die Landesordnung in
Istrien abändernden Gesetzentwurfes. XV. Nichtsanktionierung des vom Triester Stadtrat als
Landtag beschlossenen Baugesetzes. XVI. Beanstandung der Geschworenenliste in Prag pro
1870.

KZ. 1300 –MRZ. 62

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 369 Ministerrat, Wien, 15. Mai 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan,Widmann; außerdem anw. de
Pretis (bei I–IV); abw. Petrinò.

I. Offerte in Betreff der Dux–Prager Eisenbahn. II. Projekt einer Weltausstellung für das Jahr
1873. III. Bestreitung der Kosten der ostasiatischen Expedition. IV. Auszeichnung für den
ersten Inspektor der Staatseisenbahn Erwin Lihotzky. V. Ausfolgung der erhöhten Gebühren
für die Gendarmerie vom 1. Juli 1870 an.

KZ. 1301 –MRZ. 63

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 370 Ministerrat, Wien, 21. Mai 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffee, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; au-
ßerdem anw. Beust.

[I.] Auflösung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates und sämtlicher Landtage mit Ausnah-
me jenes von Böhmen.

KZ. 1302 –MRZ. 64

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 2. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 371 Ministerrat, Wien, 23. Mai 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Stählin (bei III−VI), Czedik (bei XIV).
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I.Quotenfrage ausAnlass der ProvinzialisierungderMilitärgrenze. II.Rückgängigmachungder
vomFinanzministerium verfügtenAuflassung der Ärarialsaline Ragusa. III. Auflösung des Tri-
ester Stadtrates auch als Kommunalvertretung. IV. Feuerpolizeiordnung für Niederösterreich.
V. Schubgesetz. VI. Drei Gesetzesentwürfe des Krainer Landtages wegen Abänderung der
Landtagswahlordnung. VII. Dekorierung des Maire v. Marseille, Théodore Bernex. VIII. No-
bilitierung des Ignaz Franz Rozet in Wien. IX. Arbeitertag in Mürzzuschlag. X. Besetzung
des Statthalterpostens in Graz und Auszeichnung für den ersten Statthaltereirat v. Neupauer.
XI. Ernennung des Ministerialrates Benoni zum Sektionschef im Justizministerium, und Erhe-
bung des Ministerialrates Ritter v. Reinlein in den Freiherrnstand. XII. Durchführung der
Neuwahlen für die Landtage. XIII. Besetzung des Statthalterpostens in Zara. XIV. Einschrei-
ten gegen den k. k. Professor Scherer wegen eines demonstrativen Toasts beim dem Stifungsfest
der Studentenverbindung „Silesia“.

KZ. 1304 –MRZ. 65

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 372 Ministerrat, Wien, 25. Mai 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann.

I.ZirkularnotedesReichskanzlers andie österreichischenMissionenüberdasAktionsprogramm
der Regierung. II. Behandlung des Ah. signierten Gesuches des Oberlandesgerichtspräsiden-
ten Ritter v. Hein um Erhebung in den Freiherrnstand, mit Rücksicht auf den Beschluss bezüg-
lich der Verleihung des Baronats an den Ministerialrat Ritter v. Reinlein. III. Ernennung des
Freiherrn v. Kübeck zum Statthalter in Graz. IV. Zusicherung einer günstigeren Pensionsbe-
handlung für den Statthaltereileiter v. Possinger. V. Ernennung des Kanonikus Hirschler zum
Bischof in Przemyśl. VI. Abordnung des Sektionschefs v. Czedik als Vertreter des Unterrichts-
ministeriums beim Lehrertag.

KZ. 1305 –MRZ. 66

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 373 Ministerrat, Wien, 25. Mai 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. de Petris (bei I−III), Czedik (bei IV).

I. Konzession der Dux–Prager Bahn. II. Ah. Entschließung in Betreff der Weltausstellung.
III. Projekt einer Verbindungsbahn zwischen der Vorarlberger und Brennerbahn. IV. Sanktio-
nierung des Schulaufsichtsgesetzes für Triest und Gebiet.

KZ. 1306 –MRZ. 67

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 19. Juni 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 374 Ministerrat, Wien, 27. Mai 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Beust, Possinger.

[I.] Ausgleichsverhandlung mit Galizien.

KZ. 1307 –MRZ. 68

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 375 Ministerrat, Wien, 30. Mai 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Beust, de Pretis.

I. Weltausstellung. II. Österreichisch-ungarische Handels- und Zollkonferenz. III. Ankündi-
gung der Mitteilung über das Resultat der mit den Galiziern abgehaltenen Konferenzen.

KZ. 2099 –MRZ. 69

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 376 Ministerrat, Wien, 30. Mai 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Fluck.

I. Wahlen in Dalmatien. II. Besprechung mehrerer dalmatinischer Verwaltungsangelegenhei-
ten. III. Auszeichnungen für Verdienste während des Aufstandes in Cattaro. IV. Landwehr-
organisation in Dalmatien. V. Ernennung des Statthaltereirates v. Riegershofen zum ersten
Statthaltereirat in Böhmen, und Verleihung des Leopoldordens an den Hofrat Laufberger.

KZ. 2100 –MRZ. 70

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 377 Ministerrat, Wien, 31. Mai 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Widmann; au-
ßerdem anw. Kuhn, Lónyay, Tunkler, Matzinger.

I. Verkauf desWiener Paradeplatzes. II. Ruhegehalt für den früherenMinister für Landesvertei-
digung FML. Ritter v. Wagner. III. Offert des Grafen Dunin-Borkowski und Genossen wegen
Unterlassung des Baues der Munkács–Stryjer Eisenbahn. IV. Übergabe der Verwaltung der
Religions- und Studienfondsgüter vom Finanzministerium an dasMinisterium für Kultus und
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Unterricht. V. Berichte des FML. v. Rodich über a) die Verhältnisse der griechisch-orientali-
schen Geistlichkeit in Dalmatien und die Errichtung des Bistums in Cattaro; b) den Zustand
der Schulen in den unteren Kreisen Dalmatiens.

KZ. 2101 –MRZ. 71

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 378 Ministerrat, Wien, 2. Juni 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw. Beust.

I. Beschluss des Londoner Börsenrates wegenNichtzulassung österreichischer Staatspapiere zur
Kotierung auf der Londoner Börse. II. Behandlung der türkischen Eisenbahnprämienanleihe.

KZ. 2102 –MRZ. 72

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 379 Ministerrat, Wien, 3. Juni 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Widmann; außerdem
anw. Rohrau (bei II−V).

I. Sozialdemokratisches Wahlprogramm des Vereines zur Wahrung der Volksrechte. Frage der
Auflösung dieses Vereines. II. Prinzipielle Frage über die Opportunität von Abänderungen am
Wehrgesetze. III. Petition des Istrianer LandtageswegenÄnderungen desWehrgesetzes. IV.Ma-
jestätsgesuch des Fürsten Joseph Lobkowitz wegen einstweiligerMilitärbefreiung seines Sohnes
mit Rücksicht auf Art. XIV der deutschen Bundesakte. V. Bewilligung des einjährigen freiwilli-
genDienstes für die absolvierten Zöglinge derHandelslehranstalt des Patzelt inWien. VI. Frage
wegen der Normierung der längeren Präsenzdienstzeit der Zöglinge der Militärbildungsanstal-
ten mit Rücksicht auf § 19Wehrgesetz.

KZ. 2103 –MRZ. 73

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 380 Ministerrat, Wien, 3. Juni 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Widmann; außerdem
anw. Czedik.
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I. Systemisierung vonLehrkanzeln für österreichischeRechtsfächermit polnischerVortragsspra-
che an der Lemberger Universität und Ernennung von Professoren hiefür. II. Nichtsanktio-
nierung mehrerer vom galizischen Landtage votierten Gesetzesentwürfe a) wegen Einrichtung
des Landeschulrates. III. [detto] b) betreffend die Volksschulaufsicht. IV. [detto] c) wegen
Einrichtung von Lehrerseminaren. V. [detto] d) betreffend die höheren technischen Institute.
VI. [detto] e) betreffend die technischenMittelschulen. VII. Frage eines Neubaues für die Aka-
demie der bildenden Künste inWien. VIII. Erwirkung der Ah. Sanktion für zwei vomKrainer
Landtage votierteGesetzesentwürfe betreffend den Schutz nützlicher Vögel etc. IX. detto detto
eventuell für die vom Istrianer Landtage beschlossene Gesetzvorlage. X. Aufhebung desMinis-
terratsbeschlusses vom 28.März 1870 wegen Verbindung der landwirtschaftlichenHochschule
mit demMilitärtierarzneiinstitute.

KZ. 2104 –MRZ. 74

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. Juni 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 381 Ministerrat, Wien, 11. Juni 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw.Wehli (bei XII–XVI), Kubin (bei XVII).

I. Einschreiten gegen die Wochenschrift „Böse Zungen“, dann gegen die Journale „Český lev“
und „Žižka“. II. Entlassung des Gymnasialprofessors Moriggl. III. Zurückweisung österrei-
chischer Staatsbürger von der Moldau-Wallachischen Grenze. IV. Auszeichnung des kaiserli-
chen Rates Ferdinand Karl Manussi. V. detto des Gutsbesitzers Conte Francesco Manzano.
VI. detto des ehemalige Bürochefs der Credit-Anstalt Wilhelm Glaser. VII. Erhebung des
Franceso Marchese de Polesini und seines Neffen Gian-Paolo Marchese de Polesini in den Frei-
herrnstand. VIII. Frage der Übertragung der Religions- und Studienfondsgüterverwaltung
vom Finanzministerium ans Kultus- und Unterrichtsministerium. IX. Wiedereinführung der
Vorbereitungskurse in der Leobner Bergakademie. X. Geänderte Verteilung der Bergakademie-
stipendien. XI. Auszeichnung des Gutsbesitzers Freiherrn v. Gaymüller. XII. Staatsvertrag
über die Regulierung der Grenzflüsse Weichsel und San. XIII. Rekurs des evangelischen Pfarr-
vikars Beck wegen beschränkender Bewilligung zur Abhaltung von Versammlungen behufs re-
ligiöser Vorträge in Gemeinden außerhalb seines Amtssitzes. XIV. Anwendbarkeit des § 63
ABGB. auf zum Protestantismus übergetreteneOrdenspersonen, angeregt durch die vom gewe-
senen Kapuzinerfrater Poppek beabsichtigte Verehelichung. XV. Rekurs des Priesters Grander
gegen die Entscheidung des Salzburger Landespräsidiums in Betreff des katholischen Pressver-
eines für die Erzdiözese Salzburg. XVI. Gesetzentwurf des oberösterreichischen Landtages
betreffend die Erlassung neuer Statuten für die oberösterreichische Landesbrandassekuranzge-
sellschaft. XVII. Lemberger Gemeindestatut.

KZ. 2105 –MRZ. 75

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Juli 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 382 Ministerrat, Wien, 17. Juni 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò; außerdem anw. Kubin
(bei I und II); abw.Widmann.
I. Gesetzentwurf wegen Abänderung des § 37 der Landesordnung für Galizien. II. Gesetz-
entwurf wegen Abänderung des § 35 der Landesordnung für Galizien. III. Sammlung für
die Verunglückten in Konstantinopel. IV. Verleihung des Adels an den Gutsbesitzer Richard
Menschik in Troppau. V. Verhalten des mährisch-schlesischen Landesschulinspektors Au-
spiz. VI. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Bezirkshauptmann Globotschnigg in
Graz. VII. Note des Reichskanzlers in Angelegenheit der Kotierung der Türkenlose.

KZ. 2106 –MRZ. 76
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 383 Ministerrat, Wien, 17. Juni 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò; außerdem anw. de Pre-
tis; abw.Widmann.
I. Konzessionierung der Dux–Prager Bahn. II. detto der Bilin–Aussiger Bahn. III. Verlei-
hung der Konzession für den Bau der Wildenschwert-Mittelwalder Bahn und für den Bau der
Elbethal-Bahn vonNimburg–Lissa über Leitmeritz nach Tetschen, eventuell Herrenskretschen
an die Konzessionäre der österreichischen Nordwestbahn. IV. Verleihung der Konzession für
den Bau einer Verbindungsbahn von Hetzendorf bis zur Donaulände bei Albern an die Elisa-
beth-Bahn-Gesellschaft. V. detto für eine Bahn von Dzieditz nach Třimitz in Schlesien an
den Bankier Richter. VI. Aufhebung der Elbezölle. VII. Ausfolgung eines aus Wien an das
Infanterieregiment Erzherzog Leopold abgegangenen Telegrammes.

KZ. 2107 –MRZ. 77
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 384 Ministerrat, Wien, 18. Juni 1870

P.Weber;VS.Kaiser; anw.Potocki,Taaffe,Tschabuschnigg,Holzgethan,Petrinò; abw.Widmann.

I. Präterierung des früheren Oberstaatsanwalts Lienbacher bei der Besetzung von drei Oberlan-
desgerichtsratsstellen. II. Verleihung des Charakters und Ranges eines Oberlandesgerichtsrates
an den Staatsanwalt Schmeidl. III. Ernennung des Direktors des zweiten Staatsgymnasiums in
Teschen, FriedrichWilhelm Schubert, zumMitglied des galizischen Landeschulrates. IV. Frage
der Sanktionierung des Triester Schulaufsichtsgesetzes.

KZ. 2108 –MRZ. 78
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. Juli 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 385 Ministerrat, Wien, 28. Juni 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann.

[I.] Öffentlichkeit des Arbeiterprozesses.

KZ. 2109 –MRZ. 79
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 386 Ministerrat, Wien, 28. Juni 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann; außerdem
anw.Wehli (bei I und II).

I. Dispens von dem Ehehindernis der Schwägerschaft ersten Grades. II. Bestimmung der Spra-
che, in welcher die Matriken in Galizien zu führen sind. III. Bitte des pensionierten Ober-
landesgerichtspräsidenten v. Strojnovski um Fortbelassung der ihm auf vier Jahre bewilligten
Personalzulage. IV. Einbringung der Gesetzentwürfe a) über die Organisation der Universitäts-
behörden; b) über die ErwerbungdesDoktorgrades an denUniversitäten. V. Frage inBetreffder
Vorbereitung eines Gesetzentwurfes bezüglich der durch die Presse begangenen Erpressungen.
VI. Bau eines Justizpalais.

KZ. 2110 –MRZ. 80
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 387 Ministerrat, Wien, 28. Juni 1870 – Protokoll III

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò,Widmann.

I. Auszeichnung der Brüder Georg und August Strudthoff in Triest. Kompetenz hinsichtlich
der Auszeichnungsanträge von Zivilpersonen aus Anlass von Verdiensten ummilitärische Zwe-
cke. II. Antrag wegen Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an Theodor Edlen
v. Bauer spanischen Konsul und Direktor der niederösterreichischen Escomptebank. III. An-
trag wegen Erhebung des Majors Goepferth in den Adelstand mit dem Prädikate v. Altburg.
IV. Sammlung für dieWiedererbauung des abgebranntenMechitaristenklostergebäudes inKon-
stantinopel. V. Antrag wegen Verleihung des Titels und Charakters von Hofräten an den Be-
zirkshauptmann in Krakau, Statthaltereirat Ritter v. Podlewski in Lemberg, ferner wegen Verlei-
hung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an die Lemberger Statthaltereiräte Mravincsics
und Ritter v. Stransky. VI. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens für den
Hofzahnarzt Berghammer inWien. VII. Frage der Einbringung von Landesgesetzesvorlagen in
Landeskultursachen bei den nächst zusammentretenden Landtagen.

KZ. 2111 –MRZ. 81
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juli 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 388 Ministerrat, Wien, 5. Juli 1870 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdem anw. de
Pretis; abw. Petrinò.
I. Vorlage desmit Sachsen abgeschlossenenEisenbahnanschlussvertrages seitens der ungarischen
Regierung an die ungarische Legislative. II. Ratifizierung der Staatsverträge mit China, Siam
und Japan. III. Dekorierung der Papierfabrikanten Lorenz und Röder in Böhmen.

KZ. 2112 –MRZ. 82
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 389 Ministerrat, Wien, 5. Juli 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdem anw. Stäh-
lin (bei I und II), Kubin (bei III); abw. Petrinò.
I. Gesetzentwurf des Görzer Landtages wegen Verteilung von Gemeindehutweiden in Sutta.
II. Sanktionierung von 35 Mautbewilligungsgesetzen in Galizien. III. Gesetzentwurf des
Krainer Landtages über Anhaltung gemeinschädlicher Personen in der Zwangsarbeitsanstalt.
IV. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den Statthaltereirat Clesius. V. Bewilligung zu
Sammlungen für das Komitee zurGründung der Feldmarschall-Hess-Stiftung. VI. Bestätigung
des Grafenstandes der Familie Triangi. VII. Übertragung des Freiherrnstandes des Oberlandes-
gerichtspräsidenten Resti-Ferrari an dessen Schwiegersohn Hauptmann Gotter. VIII. Verlei-
hungdesLeopoldordens andenStatthaltereirat Fuchs. IX.VorlagederAusweise undProtokolle
über die Verhandlungen des galizischen Landtages von 1869 an Se. Majestät. X. Verleihung des
Leopoldordens an den Hofrat des Obersten Gerichthofes Primavesi. XI. Zustimmung zu Er-
wirkung der Eisernen Krone I. Klasse für den Komtur des Johanniter-Ordens Othenio Grafen
Lichnovsky.

KZ. 2113 –MRZ. 83
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 390 Ministerrat, Wien, 7. Juli 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Anregung einer Pressnovelle gegen ehrenrührigeMitteilungen über Privatpersonen oder über
das Privatleben von Personen öffentlicher Stellung, dann gegen bildliche Darstellungen von Per-
sonen. II. Gründungsfest des Arbeiterbildungsvereines. III. Verleihung der geheimen Rats-
würde an denGrafen SigismundThun. IV. Beratung der Aktion der Regierung gegenüber den
Landtagen und dem Reichsrat, und speziell in Betreff der Wahlreform.

KZ. 2114 –MRZ. 84
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Juli 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 391 Ministerrat, Wien, 8. Juli 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I.Mitteilung vonAh. Entschließungen. II. Demonstratives Ausbleiben des Landespräsidenten
v. Myrbach vom Empfang des Ackerbauministers Baron Petrinò in der Bukowina. III. Mittei-
lung des Justizministers über das voraussichtliche Resultat des Arbeiterprozesses. IV. Fortset-
zung der Beratung über den Vorgang der Regierung in Betreff der Wahlreform.

KZ. 2115 –MRZ. 85

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 392 Ministerrat, Wien, 10. Juli 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Beust, Püttlingen (bei I), Rohrau (bei I).

I. Staatsvertragmit den nordamerikanischen FreistaatenwegenRegelung der staatsbürgerlichen
Verhältnisse der gegenseitigenAuswanderer. II. Fortsetzung der Beratung über dieWahlreform-
frage.

KZ. 2116 –MRZ. 86

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Juli 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 393 Ministerrat, Wien, 15. Juli 1870

P.Weber;VS. Potocki; anw.Taaffe,Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdemanw. dePretis; abw.
Tschabuschnigg.

I. Pferdeausfuhrverbot. Anregung wegen beschleunigter Einberufung der Vertretungskörper.
II. Frage der Beschränkung der Ausfuhr von Waffen und Munition nach Montenegro (vorläu-
fige Besprechung).

KZ. 2117 –MRZ. 87

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 8. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 394 Ministerrat, Wien, 15. und 16. Juli 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. de Pretis; abw.
Tschabuschnigg.
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I. Ankauf der Strecke Jedlesee–Stockerau des Stockerauer Flügels der Kaiser-Ferdinands-Nord-
bahn durch die österreichische Nordwestbahn-Gesellschaft. II. Vereinbarung mit dem unga-
rischenMinisterium in Absicht auf die Zusammensetzung der Zoll- und Handelskonferenz be-
ziehungsweise über die Zuziehung von Fachmännern zu derselben. III. Vereinbarung mit dem
ungarischen Ministerium über die Trennung der Verwaltung des Seewesens an den beiderseiti-
gen Küsten. IV. Schritte wegen des Schutzes des Privateigentums zur See während des Krieges
zwischen Frankreich und Preußen. V. Vermehrung des Telegrafenpersonales. VI. Kategorische
Weisungen an die Behörden wegen strenger Durchführung des Pferdeausfuhrverbotes.

KZ. 2119 –MRZ. 88
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 7. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 395 Ministerrat, Wien, 16. Juli 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; abw. Tschabuschnigg.
I. Pensionierung des Professors der Philosophie Dr. Lipiński in Lemberg. II. Ernennung
zu Landesschulinspektoren in Galizien des E. Czerkawski, Oscard, Olszewski und Mandyber.
III. Erweiterung des Franz-Joseph-Gymnasiums in Lemberg zu einem Staatsobergymnasium.
IV. Einführung der polnischen Sprache als Geschäftssprache für die akademischen Behörden
in Krakau. Ablehnung des gleichen Antrages bezüglich der Lemberger Universität. V. Stand
der Angelegenheit wegen des Baues des Akademiegebäudes in Lemberg. VI. detto detto wegen
Bücherschränke für das Jagellonikum in Krakau. VII. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-
Joseph-Ordens für den Dechant Joseph Horčice in Altbunzlau. VIII. Vorschlag wegen Ernen-
nung des Finanzrates Sikora zum Finanzdirektor für die Bukowina. IX. Frage eines eventuellen
Waffen- und Munitionsausfuhrverbotes nach Montenegro. X. Antrag wegen Verleihung des
Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an Theodor Freiherr v. Raule. XI. Antrag wegen Be-
stätigung des altpolnischen Adels des Sigismund Rafalowski. XII. Antrag wegen Übertragung
des Grafenstandes, Wappens und Namens des Grafen Sedlnitzky an Freiherr Victor Widmann.

KZ. 2849 –MRZ. 89
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 8. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 396 Ministerrat, Wien, 19. Juli 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; abw. Tschabuschnigg.
I. Publikation des Pferdeausfuhrverbotes. II. Neutralitätserklärung. Einberufung der Vertre-
tungskörper. III. Einflussnahme aufdieNationalbankwegen einesmilderenVorganges hinsicht-
lich der Restriktionen imWechselescompte. IV. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-
Ordens an den Bergkommissär in Leoben, Ritter v. Fritsch. V. Verleihung des Ritterkreuzes
des Franz-Joseph-Ordens an den Rechnungsrat des Finanzministerialrechnungsdepartements
für Zoll- undVerzehrungssteuer JosephMünzel. VI. Eingaben der TroppauerHandelskammer
wegen Neutralität und der Klagenfurter Handelskammer wegen Einberufung der Vertretungs-
körper.

KZ. 2850 –MRZ. 90
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 8. August 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 397 Ministerrat, Wien, 20. Juli 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Stremayr; außerdem anw. Beust, Andrássy, Eötvös.

[I.] Frage wegen der Maßnahme aus Anlass der Annahme des Dogma der Infallibilität.

KZ. 2851 –MRZ. 91

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 19. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 398 Ministerrat, Wien, 21. Juli 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Waffen- und Munitionsausfuhrverbot. II. Nichtgestattung einer Volksversammlung hier
unter freiem Himmel am 24. Juli. III. Vorgehen der Regierung aus Anlass der Infallibilitätser-
klärung.

KZ. 2852 –MRZ. 92

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 9. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 399 Ministerrat, Wien, 21. Juli 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.

I. Verbot der Getreideausfuhr aus [sic!] Bayern. II. Maßregeln wegen der gegenwärtigen Arbei-
tervereine.

KZ. 2853 –MRZ. 93

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 9. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 400 Ministerrat, Wien, 23. Juli 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Einberufung der legislativen Vertretungen. II. Der gegenüber den Arbeitervereinen einzu-
haltende Vorgang. III. Abänderung des § 14 der Statuten der Oesterreichischen Nationalbank.
IV. Die das Konkordat betreffende Sitzung. V. Eingelangte Petitionen.

KZ. 2854 –MRZ. 94

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 9. August 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 401 Ministerrat, Wien, 25. Juli 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.
I. Erlass in Betreff der während des Krieges zwischen Frankreich und Preußen hinsichtlich des
Handels und der Schifffahrt zur See zu beobachtenden Grundsätze. II. Reescompte von drei
Millionen Salinenscheinen durch die Finanzverwaltung zum Zweck der Vermehrung der Bar-
mittel der Nationalbank. Petition wegen Erhöhung der Dotation der Brünner Filiale der Natio-
nalbank.

KZ. 2856 –MRZ. 95
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 9. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 402 Ministerrat, Wien, 25. Juli 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Schäfer (bei II).
I. Einrechnung derDevisen in die Bardeckung derNationalbank. Zustimmung des ungarischen
Finanzministers hiezu. II. Frage der Maßnahmen in Absicht auf die Landwehr. III. Zustim-
mung zu einer einstweiligen Kreditoperation des Reichsfinanzministers auf Basis der Reichsak-
tiven zur Deckung sofortiger Auslagen für militärische Defensivzwecke. IV. Petition des Salz-
burger Landtages wegenWiedererrichtung der Bezirksgerichte Golling undMattsee. V. Nicht-
vorlage der Landeskulturgesetzvorlage an die Landtage. VI. Verlängerung des Vertrages wegen
des Pachtes des Religionsfondsgutes Radautz für das Gestüt bis 1890. VII.Wiedereinbringung
des Realschulgesetzes bei den Landtagen. VIII. Errichtung von Lehrkanzeln mit slowenischer
Vortragssprache für die Gegenstände der judiziellen Staatsprüfung an der Grazer Universität.

KZ. 2857 –MRZ. 96
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 9. August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 403 Ministerrat, Wien, 27. Juli 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Schäfer (bei I und II).
I. Landwehrbudget pro 1871. II. Modalitäten der Einberufung der für jede Evidenzhaltung
gesetzlich bestimmten vier Landwehrmänner. III. Angelegenheit der Einrechnung derDevisen
in die Barbedeckung der Nationalbank. IV. Entwurf des Patentes wegen Einberufung der
Landtage und des Reichsrates. Festsetzung der Termine hiefür. V. Frage wegen Maßregeln
gegen Extrablätter der Journale über die Kriegsereignisse.

KZ. 2858 –MRZ. 97
Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 404 Ministerrat, Wien, 29. Juli 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
[I.] Maßnahmen aus Anlass der Infallibilitätserklärung. Antrag wegen eines geändertenModus
procedendi.

KZ. 2859 –MRZ. 98
Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 405 Ministerrat, Wien, 29. Juli 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Angelegenheit der 33 Millionen Devisendeckung der Nationalbank. Einflussnahme auf die
vom Bankgouverneur gegebene Zusicherung wegen möglichster Berücksichtigung der Forde-
rungen des ungarischen Finanzministers. II. Handhabung des § 17 des Pressgesetzes in Absicht
auf die Herausgabe von Extrablättern. III. Begutachtung des Vorschlags wegen eines Libell-
gesetzes. IV. Ansuchen des Waffenfabrikanten Söderl in Ottakring um die ausnahmsweise
Bewilligung [zur Ausfuhr] von einer Partie Gewehrschlösser nach Serbien.

KZ. 2860 –MRZ. 99
Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 406 Ministerrat, Wien, 30. Juli 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
[I.] Frage der Auflösung des böhmischen Landtages.

KZ. 2861 –MRZ. 100
Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 407 Ministerrat, Wien, 30. Juli 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; au-
ßerdem anw. Beust (bei II).
I. Frage der Auflösung des böhmischen Landtages. II. Modus procedendi in Beziehung auf das
Konkordat. III. Nichtgestattung von Sammlungen für die deutschen Kriegstruppen. IV. Au-
ßerordentliches Erfordernis für die Landwehr.

KZ. 2865 –MRZ. 101
Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 408 Ministerrat, Wien, 30. Juli 1870 – Protokoll III

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Beust.

I. PatentewegenAuflösungdes böhmischenLandtages undEinberufung aller Landtage unddes
Reichsrates. Veröffentlichung des au. Vortrages wegen Auflösung des böhmischen Landtages.
II.Artikel für dieWienerZeitungwegender Schritte bezüglich derAufhebungdesKonkordates.

KZ. 2866 –MRZ. 102

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 409 Ministerrat, Wien, 1. August 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Rohrau (bei III).

I. Durchfuhr von Pferden durch das Gebiet der österreichischen Monarchie für die schweize-
rische Eidgenossenschaft. II. Nichterstreckung des Waffendurch- und -ausfuhrverbotes auf
Dalmatiens Zollgrenze. III. Ansuchen des Reichskriegsministers um Erwirkung der Ermächti-
gung zur Einberufung der im Jahre 1870Assentierten vor dem 1. Oktober 1870. IV. Bericht des
Statthalters von Böhmen bezüglich des Vieheinkaufs seitens der Ausländer. V. Mitteilung des
Ministers für Kultus undUnterricht bezüglich der Konkordatsaufhebung. VI. Auszeichnungs-
antrag für den galizischen Landesschulinspektor Andreas Oscard. VII. Auszeichnungsantrag
für den Merkantilkapitän in Zara Richard Ivanics. VIII. Mitteilung bezüglich der vom galizi-
schen Statthaltereileiter an die Unterbehörden erlassenenWeisung. IX. Form der Einbringung
der auf Grund des § 14 der Staatsgrundgesetze erlassenen kaiserlichen Verordnung im Reichsra-
te.

KZ. 2867 –MRZ. 103

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 410 Ministerrat, Wien, 2. August 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Lasser, Kubin (bei VII).

I.AnsinnendesReichskriegsministers an das JustizministeriumwegenBegnadigung vonmilitär-
pflichtigen Sträflingen und Ermittlung der für den Kriegsfall aus Zivildienstrücksichten nicht
einzuberufenden militärpflichtigen Beamten. II. Ausnahmsweiser zweitägiger Urlaub für den
politischen Häftling Wenzl Janda aus Anlass des Todes seines Vaters. III. Ausnahmsweise
Ausfuhr von 3 Hengsten nach Russland. IV. Petition von 150 Tiroler Gemeinden wegen Auf-
hebung der provisorischen Schulaufsichtsordnung. V. Entwurf der kaiserlichen Botschaft an
denTiroler Landtag wegen der Reichsratswahlen. Frage wegen der Regierungsmitteilung an die
Landtage bezüglich der direkten Wahlen. VI. Ernennung Grebmers zum Landeshauptmann
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und Rapps zum Landeshauptmannstellvertreter für Tirol und Froschauers zum Landeshaupt-
manne und Gilms zum Landeshauptmannstellvertreter für Vorarlberg. VII. Ablehnung der
Ah. Sanktion für die Vorlage des Tiroler Landtages wegen Abänderungen derWahlordnung für
die Bezirksvertretungen.

KZ. 2868 –MRZ. 104

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 411 Ministerrat, Wien, 2. August 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

[I.] Erhebung des Finanzgrenzinspektors JohannGollitschek in den österreichischenAdelstand.

KZ. 2869 –MRZ. 105

Ah.E. Ichhabeden Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 20.August 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 412 Ministerrat, Wien, 5. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; abw. Petrinò.

I. Frage der Einbringung des Übereinkommens mit Ungarn über die Quote aus Anlass der Pro-
vinzialisierung der Militärgrenze im Reichsrate. II. Ansprüche des Reichsfinanzministers in
Ansicht auf die Deckung des außerordentlichen Erfordernisses der Kriegsverwaltung bis zum
ZusammentretenderDelegationen. III.Telegrammmehrerer Einwohner vonPilsenwegenAuf-
lösung der Pilsner Handelskammer und der böhmischenHandelskammer überhaupt in Konse-
quenz der Landtagsauflösung. IV. Promemoria der Vertretung des 1. Bezirkes in Brünn (innere
Stadt) in Angelegenheit des städtischen Singularvermögens. V. Anträge wegen Ernennung
der Landeshauptmänner und der Stellvertreter. VI. Frage der Einbringung eines Landesgeset-
zesentwurfes wegen Bildung eines Pensionsfonds für Volksschulen im steiermärkischen Land-
tage. VII. Antrag wegen Erhebung des Wiener Universitätsprofessors Dr. Pachmann in den
Ritterstand. VIII. Antrag wegenVerleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den
Krakauer Universitätsprofessor und Stiftspriester in Alt-Brünn Dr. Bratranek.

KZ. 2870 –MRZ. 106

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 413 Ministerrat, Wien, 6. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Rohrau (bei I).
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I. Zuschriften des Reichskriegsministers an das Landesverteidigungsministerium wegen der mi-
litärischen Vorbereitungsmaßregeln. II. Mitteilung an die Landtage über die direkten Wahlen.
III. Vorbereitungen wegen eventueller Durchführung des Notwahlengesetzes. IV. Frage der
Einwirkung auf die Landtagswahlen in Böhmen. V. Vorläufige Mitteilung der kaiserlichen
Botschaft an die Landtage (allgemeiner Entwurf). VI. Ordensauszeichnungen an Anlass der
Beendigung der Unruhen in Cattaro (Ljubissa, Berberovic, Macarevich, Lombardich).

KZ. 2871 –MRZ. 107
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 414 Ministerrat, Wien, 10. August 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Rohrau
(bei III); abw. Tschabuschnigg.
I. Landtagswasserrechtsgesetz. II. Reorganisierung der Administration im Staatsgestüte Ra-
dautz. III. Einberufung der im Jahre 1870 Assentierten vor dem 1. Oktober 1870. IV. Ernen-
nung eines Statthalters für Dalmatien und Auszeichnung für den bisherigen Statthaltereileiter
Baron Fluck. V. Ernennung der Landeshauptmänner und deren Stellvertreter. VI. Wahl von
Mitgliedern für die Grundsteuerlandeskommission in Dalmatien. VII. Beschränkung der Ein-,
Durch- und Ausfuhr von Waffen etc. bezüglich des Kronlandes Dalmatien. VIII. Auszeich-
nungsantrag für den Vizepräsidenten der galizischen Finanzlandesdirektion Adolf Jorkasch
Koch. IX. detto für den Finanzrat Jakob Rauch. X. detto für den quieszierten Oberber-
grat Stokher. XI. Deckung des außerordentlichen Erfordernisses der Kriegsverwaltung.

KZ. 3094 –MRZ. 108
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 415 Ministerrat, Wien, 11. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Possinger (bei
II−VI); abw. Tschabuschnigg.
I. Antrag wegen Ernennung des Dr. v. Neupauer zum Landeshauptmannstellvertreter in Steier-
mark. II. Kaiserliche Botschaft an den galizischenLandtag. III. Vorgehen falls ein Beschluss auf
Nichtbeschickung des Reichsrates im galizischen Landtage zu besorgen wäre. IV. Eventuelle
Regierungsvorlage des galizischen Grundentlastungsfonds-Präliminares pro 1871. V. Maximal-
dauer des galizischen Landtages. VI. Antrag wegen Verleihung des Ordens der Eisernen Krone
I. Klasse an den römisch-katholischen Erzbischof in LembergRitterWierzchleyski. VII. Kaiser-
liche Botschaft an die Landtage (ohne Galizien, Böhmen und Tirol). Feststellung des Entwur-
fes. VIII. Vorgang in Bezug auf die Erwirkung der Ah. Bestätigung des eventuellen Podestà von
Triest Angeli. IX. Sammlungsbewilligung für die Barmherzigen Schwestern in Zams. X. Ab-
lehnung der Ah. Sanktion des vom schlesischen Landtage votierten Gesetzentwurfes betreffend
den Feldschutz.

KZ. 3095 –MRZ. 109
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 4. September
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 416 Ministerrat, Wien, 13. August 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Possinger
(bei VI und VII), Schäfer (bei X); abw. Tschabuschnigg.

I. Ausfertigung der an die Landtage zu richtenden kaiserlichen Botschaft. II. Erlass an die
Länderchefs gelegentlich der Zumittlung der kaiserlichen Botschaft. III. Änderung in der
Textierung der kaiserlichen Botschaft. IV. Kaiserliche Botschaft für Tirol. V. Ernennung des
Bischofes für Brünn. VI. Kaiserliche Botschaft für Galizien. VII. Auszeichnungsantrag für
den Brauereibesitzer in Krakau Julius August John. VIII. Petition um Auflösung der Pilsner
Handels- und Gewerbekammer. IX. Ernennung des Güterdirektors in Radautz Pramberger
zum Sektionsrat im Finanzministerium. X. Ergänzung der Bekleidung und Ausrüstung der
Landwehr. XI. Ernennung einiger Landtagspräsidien.

KZ. 3097 –MRZ. 110

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 417 Ministerrat, Wien, 15. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Rodich (bei I), Possinger (bei II und III).

I. Übernahme des Statthalterpostens inDalmatien durch FML. BaronRodich. II. Entwurf der
kaiserlichen Botschaft wegen der Reichsratswahlen an den galizischen Landtag. III. Vertagung
der Landtage.

KZ. 3101 –MRZ. 111

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 418 Ministerrat, Wien, 17. August 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Rodich.

[I.] Eventuelle Verlegung des dalmatinischen Landtages auf den 25. August wegen gleichzeitiger
Ernennung des FML. Baron Rodich und des Hofrates Alesani.

KZ. 3102 –MRZ. 112

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 419 Ministerrat, Wien, 17. August 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Six (bei I).

I. Regierungsvorlage an den Reichsrat betreffend die Verordnung wegen der Jurisdiktion über
die Landwehr. II. detto betreffend das Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung. III. det-
to wegen der Zivilprozessordnung. IV. Personalvermehrung bei dem Obersten Gerichtshofe.
V. Einstellung von 200.000 fr. in das Budget pro 1871 für den Justizpalast. VI. Regierungs-
vorlage an den Reichsrat wegen Indemnität für die Verordnung wegen der Einrechnung der
Devisen in die Barbedeckung der Nationalbank. VII. Reorganisierung des Finanzministeri-
ums. VIII. Mitteilung über die Ah. Ernennung des Domkapitular Nötich zum Bischofe von
Brünn. IX. detto über die Ah. Verleihung des Großkreuzes des Leopoldordens an Erzbischof
Ritter v. Wierzchleyski. X. Nichteinbringung in dieser Landtagssession des niederösterreichi-
schen Schulaufsichtsgesetzes. XI. detto der Vorlage wegen der technischen Hochschule in
Brünn. XII. Übergang der Agenden der Akademie der Wissenschaften und der Geologischen
Reichsanstalt in das Ressort des Unterrichtsministeriums.

KZ. 3103 –MRZ. 113

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 420 Ministerrat, Wien, 17. August 1870 – Protokoll III

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis, Kubin (bei VI).

I. Verbindung des Bahnhofes der österreichischen Nordwestbahn mit demNordbahnhofe und
der Verbindungsbahn. Einbeziehung in das Garantiekapital. II. Einbringung von Vorlagen
für die Eisenbahnlinien Villach–Tarvis und Munkacs–Stryj. III. Vorläufige Mitteilung von
Staatsverträgen, welche eine Reichshälfte betreffen, an dasMinisterium der anderen Reichshälf-
te. IV.Unterstellung der statistischen Zentralkommission und derDirektion für administrative
Statistik unter das Ministerium für Kultus und Unterricht. V. Erwirkung des Ritterkreuzes
des Franz-Joseph-Ordens für den Betriebsdirektor der Carl-Ludwig-Bahn, Ursprung. VI. Ver-
ordnungwegenAbkürzung der Rekursfrist gegen Eisenbahn-Exproprationserkenntnisse auf 14
Tage.

KZ. 3104 –MRZ. 114

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 421 Ministerrat, Wien, 24. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Holzgethan, Stremayr; abw. Tschabuschnigg, Petrinò.



462 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

I. Weiterer Vorgang in Bezug auf die Verweigerung der unbedingten Angelobung im Tiroler
Landtage. II. Frage der Ernennung des Präsidenten des Herrenhauses. III. Vorbereitung des
Entwurfes der Ah. Thronrede. IV. Entwurf der kaiserlichen Botschaft wegen der Reichsrats-
wahlen an den böhmischen Landtag. V. Verhalten des Regierungsvertreters bei der Diskussion
im niederösterreichischen Landtage über den Ausschussantrag, die kaiserliche Botschaft betref-
fend. VI. Schließung des Salzburger Landtages. VII. Beantwortung der im niederösterrei-
chischen Landtage gestellten Interpellation wegen Reorganisation des Wiener polytechnischen
Institutes. Grundzüge hiefür. VIII. Wiedereinführung der italienischen Sprache am Realgym-
nasium in Sebenico. IX. Säkularisierung des Gymnasiums in Sign. Vorläufiges Einvernehmen
mit Statthalter FML Baron Rodich. X. Kaiserliche Verordnung nach § 14 wegen Durchfüh-
rung des Gesetzes vom 1. Juli 1868 in Beziehung auf die Einziehung der Münzscheine und der
Sechskreuzerstücke vom Jahre 1848 und 1849. XI. Ah. Genehmigung des neuen Status des Fi-
nanzministeriums. XII. Ah.Genehmigung der Vorlage in Bezug auf die kaiserlicheVerordnung
wegen Einrechnung der Bardevisen. XIII. Anweisung von 1,600.000 fl. für außerordentliche
Militärbedürfnisse. XIV. Antrag wegen Bestätigung des altpolnischen Adels des Bezirkshaupt-
mannes Ludwig Buszyński. XV. Antrag wegen Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-
Ordens an den Oberinspektor der Prager Sicherheitswache Emil Scheda. XVI. Antrag wegen
Verleihung des österreichischen Adelsstandes an den Oberstleutnant Wilhelm Probszst.

KZ. 3105 –MRZ. 115
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 422 Ministerrat, Wien, 26. August 1870

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan; abw. Petrinò, Stremayr.
[I.] Verlegung des böhmischen Landtages auf den 30. August 1870.

KZ. 3106 –MRZ. 116
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 423 Ministerrat, Wien, 27. August 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò; außerdem anw. Rever-
tera, Rohrau (bei I); abw. Stremayr.
I. Amendement zum Naturalisationsvertrag mit den Vereinigten Staaten Amerikas. II. Verlei-
hung der Eisernen Krone II. Klasse an Jonas Ritter v. Königswarter. III. Erhebung des Gustav
Ritter v. Heine in den Freiherrnstand. IV. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den
Statthaltereirat Johann Fischer in Kärnten. V. Einbringung des Gesetzentwurfes wegen Eröff-
nung eines Nachtragskredits für das Landesverteidigungsministerium pro 1870. VI. Modus
procedendi in Betreff der galizischen Resolution. VII. Kaiserliche Verordnung wegen Einberu-
fung der Münzscheine und Sechskreuzerstücke mit 30. September 1870.

KZ. 3107 –MRZ. 117
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 17. September
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 424 Ministerrat, Wien, 29. August 1870 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.
I. Gesetzvorlage in Betreff der Bedingungen und Zugeständnisse für die Unternehmung der Lo-
komotiveisenbahnMunkacs–Stryj beziehungsweise des inGalizien gelegenenTeiles dieser Linie
von der galizisch-ungarischen Grenze am Beskid nach Lemberg und von Stryj nach Stanislau.
II. Konzessionierung der Eisenbahnlinie von Chyrow im Anschluss an die erste ungarisch-gali-
zische Verbindungsbahn nach Drohobycz mit einer Zweigbahn von Drohobycz nach Boryslau.
III. Gesetzvorlage wegen Sicherstellung der Eisenbahnlinie Villach–Tarvis. IV. Konzessionie-
rung der Eisenbahnstrecke Lundenburg–Grusbach. V. Konzessionierung einer Eisenbahn von
Brünn über Iglau, Tabor, Přibram nach Pilsen oder einen geeigneten Punkt der böhmischen
Westbahn. VI. Beantwortung einer im mährischen Landtag gestellten Interpellation wegen
Inangriffnahme einer Bahn von Sternberg an die preußische Grenze.

KZ. 3108 –MRZ. 118
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 425 Ministerrat, Wien, 29. August 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Ah. Genehmigung des au. Vortrags wegen Außerkurssetzung der Münzscheine. II. Zustim-
mung zur Verwendung des Restes der Zentralaktiven vom Jahre 1867 per 1,697.000 fl. zur Erfol-
gung einesweiteren vonderReichszentralkasse an dieMilitärverwaltung zu leistendenVorschus-
ses von 3 Millionen Gulden. III. Note des Reichskriegsministers an den Unterrichtsminister
wegenVerleihung des geheimenRatstitels an denHofrat undUniversitätsprofessor Johann Frei-
herrn v. Dumreicher. IV. Gesetzentwurf zur Regelung der Bezüge des Lehrerpersonals an den
mit den Lehrerbildungsanstalten verbundenen aus Staatsmitteln erhaltenen Übungsschulen.

KZ. 3109 –MRZ. 119
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 426 Ministerrat, Wien, 1. September 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Verlegung der Eröffnung des Reichsrates auf den 15. September 1870. II. Ergebnis der un-
ter Ah. Vorsitz stattgefundenen Sitzung des Reichsministeriums über die durch die Ereignisse
bedingten Militärauslagen. III. Petition Tiroler Abgeordneter um Anberaumung einer Land-
tagssitzung behufs Leistung des Angelöbnisses. IV. Ankündigung einer Beratung über die
Jurisdiktionsfrage in Betreff der Gendarmerie. V. Ankündigung der Beratung eines Pferde-
Konskriptionsgesetzes. VI. Interpellation im niederösterreichischen Landtage in Betreff des
Wasserrechtsgesetzes und des Jagdgesetzes.

KZ. 3114 –MRZ. 120
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 427 Ministerrat, Wien, 1. September 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Vorgehen rücksichtlich der Gehaltsflüssigerhaltung in Fällen der Einberufung aktiver Zivilbe-
amten zur Militärdienstleistung. II. Nichtberücksichtigung des Antrages wegen Erwirkung
des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den k. k. Leibzahnarzt Jarisch. III. Ablehnung
der von demObersten Sanitätsrate beantragten Pensionierung desMedizinalrates Dr. Zachar in
Czernowitz. IV. Pensionierung des Landespräsidenten der Bukowina Ritter v. Myrbach. An-
tragwegenVerleihung desOrdens der EisernenKrone II. Klasse an denselben. V. Beantwortung
der Interpellation im niederösterreichischen Landtage wegenUmstaltung derWiener Gewerbe-
Zeichenschule in eine Gewerbeschule. VI. Ansuchen des böhmischen Landesschulrates um
Vorschüsse pro Oktober 1870 aus den Steuerkassen zur Deckung der Volksschullehrergehalte.

KZ. 3511 –MRZ. 121

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 428 Ministerrat, Wien, 3. September 1870 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.

I. Ausdehnung der Teilung der Seeverwaltung auf die Militärgrenze. II. Interpellation punkto
Eger–Karlsbader Eisenbahn. III. Staatsvertrag dto. 24. April 1853 die Eisenbahn zwischen
Reichenberg und Zittau betreffend.

KZ. 3513 –MRZ. 122

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 429 Ministerrat, Wien, 3. September 1870 – Protokoll II

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Benoni (bei I), Stadler (bei I).

I. Gendarmeriegesetz. II. Verlängerung der Triester Landtagssession.

KZ. 3514 –MRZ. 123

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 430 Ministerrat, Wien, 6. September 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Benoni, Stadler, Harrasowsky.

[I.] Fortsetzung der Beratung über das Gendarmeriegesetz.

KZ. 3515 –MRZ. 124

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. September
1870. [Franz Joseph].

Nr. 431 Ministerrat, Wien, 7. September 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Ernennung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Herrenhauses. II. Ablehnung des
AnsuchensderKarl-Ludwig-BahnumZuweisungvonUrlaubern fürEisenbahnbauten. III. Fra-
ge der Pensionierung des Statthalters von Triest FML. Moering. Seinerzeitiger Ersatz desselben
durch den Leiter des Handelsministeriums Freiherrn v. Pretis.

KZ. 3516 –MRZ. 125

Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 8.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 432 Ministerrat, Wien, 7. September 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Instruierung des Statthalters in Böhmen für sein Verhalten in der Adressdebatte des böhmi-
schen Landtages. II. Aushilfsweise Zuweisung des Ministerialrates v. Erb zur dalmatinischen
Statthalterei. III. EventuellerNachtragskredit für dieHengstendepots. IV. Ankündigung über
die Beratung der Thronrede.

KZ. 3518 –MRZ. 126

Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 8.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 433 Ministerrat, Wien, 9. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Vertagung der Beratung über denThronredeentwurf auf den 10. September 1870. II.Neuerli-
che BesprechungwegenErnennung des Präsidenten und derVizepräsidenten desHerrenhauses.
III. Entwurf der vomböhmischen Statthalter in derAdressdebatte des Landtages abzugebenden
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Erklärung. IV. Besprechung des von der Regierung gegenüber der Haltung des böhmischen
Landtages einzuhaltenden Vorganges. V. Verleihung des Komturkreuzes vom Franz-Joseph-
Orden an denMinisterialrat Ritter v. Peter.

KZ. 3519 –MRZ. 127

Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 8.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 434 Ministerrat, Wien, 10. September 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Gemeinsames Budget pro 1871 und Nachtragskredit zum gemeinsamen Budget pro 1870.
II. Zulassung einer Deputation an das Ah. Hoflager zur Übergabe der Adresse des böhmischen
Landtages an Se. Majestät.

KZ. 3521 –MRZ. 128

Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 8.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 435 Ministerrat, Wien, 10. September 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Entwurf der Ah. Thronrede. II. Telegramm an den Statthalter in Böhmen betreffend die
eventuelle Zulassung der Landtagsadressdeputation. III. Vorläufige Besprechung in Betreff der
Ernennung vonMinistern und einigen anderen Persönlichkeiten zu Herrenhausmitgliedern.

KZ. 3522 –MRZ. 129

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 436 Ministerrat, Wien, 11. September 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Entwurf der Thronrede. Frage der direkten Wahlen für Böhmen. II. Vertagung des böhmi-
schen Landtages.

KZ. 3524 –MRZ. 130

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 437 Ministerrat, Wien, 12. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Ernennung des Präsidiums desHerrenhauses. II. Bericht des Statthalters in Tirol über den im
Landtagmorgen zur Beratung kommendenAntrag wegenVornahme der Abgeordnetenwahlen
in den Reichsrat. III. Weitere Besprechung über den Entwurf der Thronrede. IV. Resultat
der unter Ah. Vorsitz stattgefundenen Reichsministerkonferenz über das gemeinsame Budget.
V. Ernennung von Herrenhausmitgliedern.

KZ. 3525 –MRZ. 131

Ah. E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 438 Ministerrat, Wien, 14. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Entwurf der Thronrede. II. Zuweisung desMinisterialsekretärs Pozzimit demTitel undCha-
rakter eines Sektionsrates zur dalmatinischen Statthalterei. III. Ernennung des Statthaltereirates
II. Klasse Hörlt zum stellvertretenden Statthaltereirat I. Klasse in Mähren. IV. Sanktionierung
der Straßenpolizeiordnung für Steiermark. V. Sanktionierung eines Beschlusses des oberöster-
reichischen Landtages über Gemeindeaufnahmstaxen. VI. Sanktionierung eines Landesgeset-
zes wegen Verlängerung der bestehenden Straßen- und Brückenmautprivilegien auf den nicht
ärarischen Straßen im Herzogtum Steiermark. VII. Majestätsgesuch zweier Landgemeinden
aus demHerzogtum Salzburg umGestattung der Ausfuhr von Füllen bis zumAlter von einem
Jahr.

KZ. 3526 –MRZ. 132

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 439 Ministerrat, Wien, 15. September 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I.Definitive Feststellung derAh.Thronrede. II. Empfang der böhmischenLandtagsdeputation.

KZ. 3527 –MRZ. 133

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 440 Ministerrat, Wien, 16. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
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I. Entwurf der Ah. Antwort an die die Adresse des böhmischen Landtages überbringende De-
putation. II. Gesetzentwurf des steiermärkischen Landtages, womit mehreren Gemeinden die
Einhebung von Aufnahmstaxen bewilligt wird. III. Beeidigung der zu ordentlichen Universi-
tätsprofessoren beförderten außerordentlichen Professoren.

KZ. 3528 –MRZ. 134

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 441 Ministerrat, Wien, 19. September 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Enthebung der Statthalter Freiherrn v. Lasser und Freiherrn v. Poche, dann des Landesprä-
sidenten Freiherrn v. Pillersdorff aus Anlass ihres Votums gegen die Konstituierung des Abge-
ordnetenhauses. II. Einwirkung auf das Herrenhaus wegen sofortigen Eintritts in die Aktion.
III. Beschleunigte Vorlage des Reskriptes an den böhmischen Landtag.

KZ. 3529 –MRZ. 135

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 442 Ministerrat, Wien, 20. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Entwurf des Ah. Reskriptes auf die Adresse des böhmischen Landtages. II. Ernennung des
Ministerialrates Farfoglia zumOberlandesgerichtspräsidenten in Innsbruck. III. Auszeichnung
für den Landesgerichtspräsidenten BaronCresseri in Innsbruck und den Kreisgerichtspräsiden-
ten Hartmann in Korneuburg.

KZ. 3530 –MRZ. 136

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 443 Ministerrat, Wien, 21. September 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Entwurf des Reskriptes an den böhmischen Landtag. Einberufung desselben auf den 29. Sep-
tember. II. Einwirkung auf das Herrenhaus wegen entsprechenden Fortganges der Aktion.

KZ. 3531 –MRZ. 137

Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].
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Nr. 444 Ministerrat, Wien, 23. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Beratung über die bei der nächsten Sitzung des Abgeordnetenhauses am 26. September 1870
zu beobachtende Haltung. II. Deputation aus der Bukowina in Angelegenheit des Religions-
fonds. III. Wünsche der Südtiroler wegenHerstellung eines Vorarlberg analogen Verhältnisses.
IV. Petition des katholischen Vereines in Salzburg um Schutz des Heiligen Vaters. V. Pensions-
behandlung der Statthalter Freiherr v. Lasser und Poche und des Landespräsidenten Freiherr
v. Pillersdorff. VI. Gesetzentwürfe des steiermärkischen Landtages a) wegen Einhebung eines
Zinskreuzers inMarburg; b) Erhöhung vonUmlagen für 2 Bezirksvertretungen. VII. Beschluss
des Tiroler Landtages wegen Verkauf einer zum Landhaus gehörigen Gartenmauer. VIII. Ge-
setzentwurf des Bukowinaer Landtages, Prämien für Einbringung von Raubtieren betreffend.
IX. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an denDirektor der Anglo-Bank, Adolph Seidler.
X. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an denRegierungsrat Professor Aschbach. XI. Er-
nennung desMinisterialrates Freiherr v. Häufler zum Präsidenten der statistischen Zentralkom-
mission mit Titel und Rang eines Sektionschefs und Erhebung des Ministerialrates Ritter v.
Glanz in den Freiherrnstand. XII. Reorganisierung desWiener Polytechnikums. XIII. Vorlage
der kaiserlichen Verordnungen über die Devisen der Bank und über die Einziehung der Münz-
scheine und Silbersechser zur verfassungsmäßigen Behandlung.

KZ. 3532 –MRZ. 138
Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 445 Ministerrat, Wien, 24. September 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Redigierung des Reskriptes an den böhmischen Landtag. II. Anweisung von Vorschüssen
für die Bezirksschulräte in Böhmen und Besorgung des Kassa- und Rechnungsgeschäftes der
Bezirksschulfonds durch die Steuerämter.

KZ. 3533 –MRZ. 139
Ah.E. Ichhabe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 9.Oktober 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 446 Ministerrat, Wien, 26. September 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei II), Neubauer (bei I und II).
I. Instruktion für den Regierungskommissär im böhmischen Landtag bezüglich des Ah. Re-
skriptes. II. Beschluss über die Frage, ob für den Fall direkter Reichsratswahlen in Böhmen
neueWählerlisten aufzulegen sind und eine Reklamationsfrist eingeräumt werden muss.

KZ. 3534 –MRZ. 140
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. Oktober
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 447 Ministerrat, Wien, 28. September 1870

RS. fehlt; Abschrift des Tagesordnungspunktes II,Ava., HM. Präs. 91/1872.
P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Vertagung des Abgeordnetenhauses. II. Behandlung jener Landtagsgesetze rücksichtlich de-
ren Sanktionierung kein Anstand obwaltet. III. Antrag auf Ag. Verleihung des Ordens der
Eisernen Krone III. Klasse für den ersten Regierungsrat in Salzburg Albin Ebner. IV. Ah. si-
gniertesMajestätsgesuch der FürstinMarie Kinsky geb. Fürstin Liechtenstein betreffend die von
derselben angesuchte ag. Auszeichnung derMitglieder des Komitees für den Ball der industriel-
len Gesellschaft. V. Zustimmung zu der vom Reichsfinanzminister beantragten Belastung der
Reichsaktiven um weitere 3 Millionen Gulden für Zwecke des Reichskriegsministers.

KZ. 3535 –MRZ. 141

[I. fehlt]

II. DerMinister des Innern bringt zur Sprache, dass das frühereMinisterium denMinister
des Innern ermächtigt habe1, jene Landesgesetze, rücksichtlich deren Sanktionierung nichts
entgegenstand, ohneVortragserstattung imMinisterrate zur Ah. Sanktionierung anzutragen.
Er stellt demnach denAntrag, derMinisterrat dürfte sich bestimmt finden, von der Vortrags-
erstattung nachbenannter Angelegenheiten Umgang zu nehmen und ihn ein für alle Mal er-
mächtigen, bei Sr.Majestät in jenen Fällen auf die Ah. Genehmigung anzutragen, in welchen
kein Anstand obwaltet und nicht die besondere Wichtigkeit des Gegenstandes die spezielle
Beratung erheischt:
- Zuschläge zu den lf. Steuern und andere Auflagen zur Bestreitung vonGemeinde-, Bezirks-,
Konkurrenz- und Landesbedürfnissen;
- Bewilligung von Taxen für Aufnahme in den Gemeindeverband oder Verleihung des Bür-
gerrechtes;
- Bewilligung von Kommunalanlehen;
-Veräußerung, bleibendeBelastungoderVerpfändungdesGemeinde- oderLandeseigentums;
- Trennung oder Zusammenlegung von Gemeinden;
- Mautbewilligungen.

Die Konferenz erteilt demMinister des Innern die bezügliche Ermächtigung über An-
trag des Finanzministers mit dem, dass bei Steuerzuschlägen undMautbewilligungen die be-
züglichen Erledigungen dem Finanzministerium zur Einsicht ante expeditionemmitzuteilen
sind2.

[III.-V. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. Oktober
1870. [Franz Joseph].

1 MR. v. 29. 9. 1869/VII.
2 FortsetzungMR. II v. 14. 1. 1872/I.



Nr. 448 Ministerrat, Wien, 1. Oktober 1870 471

Nr. 448 Ministerrat, Wien, 1. Oktober 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Besetzung der erledigten Landeschefsposten. II. Einschreiten des Statthalters FML. v. Moe-
ring umVersetzung in denRuhestand. III. Frage der Sanktionierung des niederösterreichischen
Volksschulaufsichtsgesetzes. IV.Mitteilung desMinisterpräsidenten inBetreff seiner Einladung
in den Ausschuss über den Rechbauerschen Vertagungsantrag.

KZ. 3798 –MRZ. 142

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 449 Ministerrat, Wien, 3. Oktober 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

[I.] Aktion der Regierung gegenüber dem Reichsrat und dem böhmischen Landtage.

KZ. 3799 –MRZ. 143

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 450 Ministerrat, Wien, 3. Oktober 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Besetzung der erledigten Statthalter- und Landeschefsposten. II. Erlass an den Statthalter in
Böhmen in Betreff der Debatte im Landtage über das Ah. Reskript.

KZ. 3800 –MRZ. 144

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 14. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 451 Ministerrat, Wien, 3. Oktober 1870 – Protokoll III

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Unbefriedigende Haltung der offiziösen Provinzpresse. Frage der Pressleitung überhaupt.
II. Auszeichnungsanträge aus Anlass der landwirtschaftlichen Ausstellung in Czernowitz, spe-
ziell auf Verleihung des Komturkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an BaronMichael Kapri.

KZ. 3801 –MRZ. 145

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Oktober
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 452 Ministerrat, Wien, 4. Oktober 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei II), Schmidt-Zabierow (bei V).

I. Termin für die Vertagung des Reichsrats. II. Nachtrag zur Instruktion für den Regierungs-
vertreter im böhmischen Landtag bei der Adressdebatte aus Anlass des Ah. Reskripts. III. Ge-
setz betreffend einen Schullehrerpensionsfonds in Steiermark. IV. Gesetzentwurf betreffend
die Bezüge und den Rang des Lehrerpersonals an der Akademie der bildenden Künste in Wien.
V. Auseinandersetzungen des Pressleiters, Ministerialrat v. Schmidt-Zabierow, über die Einwir-
kung des Pressbüros auf die offiziösen Provinzialblätter. VI. Weisung an die Staatsanwälte
wegen strengerem Vorgehen gegen die Ausschreitungen der Presse

KZ. 3802 –MRZ. 146

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 453 Ministerrat, Wien, 7. Oktober 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei I−VII).

I. Erfolgung vonReisekosten an jene Abgeordnete, welche in der vorigen Reichsratssession sich
absentierten, ohne das Mandat niederzulegen. II. Amendiertes Statut der Stadt Lemberg.
III.Gesetz fürVorarlberg betreffenddieVergleichsversuche zwischen streitendenParteien durch
aus der Gemeinde gewählte Vertrauensmänner. IV. Gesetz für Salzburg, womit die Ausübung
des Wahlrechtes zum Landtage in Städten und Märkten, welche mit der anwohnenden Land-
bevölkerung zu einer Ortsgemeinde vereinigt sin, geregelt wird. V. Gesetz für Dalmatien be-
treffend die Bewilligung von Gemeindezuschlägen. VI. Gesetz wegen Richtigstellung des § 34
des Kremsierer Statuts. VII. Einbringung einerWasenmeisterordnung im oberösterreichischen
Landtag. VIII. Gesetz für Schlesien wegen Feststellung der Schon- und Hegezeit für das Wild.
IX. Bewilligung zur Ausfuhr von 60 zweijährigen Pferden nach dem Großherzogtume Hessen.
X. Mitteilungen des Ministerpräsidenten betreffend a) ein Promemoria des Abgeordneten Ba-
ron Pascotini bezüglich einiger Triest betreffendenWünsche; b)Wünsche der KrainerDeputati-
on; c)Wünsche der Tiroler Abgeordneten; d) denGegenstand der nächstenMinisterkonferenz;
e) einen vomMinisterpräsidenten bei Sr. Majestät angesuchten kurzen Urlaub. XI. Vorberei-
tung des Budgets zur verfassungsmäßigen Behandlung des Reichsrats.

KZ. 3803 –MRZ. 147

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 454 Ministerrat, Wien, 8. Oktober 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
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[I.]Diskussion über dieKorrektheit der bloßenVertagung undNichtauflösung des böhmischen
Landtages.

KZ. 3804 –MRZ. 148
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 30. Oktober
1870. [Franz Joseph].

Nr. 455 Ministerrat, Wien, 12. Oktober 1870

P.Weber; VS. Taaffe; anw. Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; abw. Potocki, Petrinò.
I. Kundmachung der Ah. Handschreiben wegen Einberufung der Delegationen. II. Gesetz
womit einige Straßen in Kärnten als Bezirksstraßen erklärt werden. III. Verleihung des Adels
an den k. k. Burghauptmann Ludwig Montoyer. IV. Personal- und Besoldungsstandsregulie-
rung bei den leitenden Finanzlandesbehörden. V. Pensionsbehandlung des Statthalters FML. v.
Moering. VI. Ah. Sanktionierung des niederösterreichischen Schulaufsichtsgesetzes. VII. Bitte
der von Sr. Majestät empfangenen Tiroler Deputation betreffend die Aufhebung der vom Mi-
nister Dr. v. Hasner erlassenen Schulaufsichtsverordnung und die Amnestierung der aus Anlass
der Schulexzesse inhaftierten Weiber. VIII. Erklärung des Triester Gemeinderats als Landtag
behufs der Wahl eines Reichstagsabgeordneten.

KZ. 3805 –MRZ. 149
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 456 Ministerrat, Wien, 19. Oktober 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei IV und V), Bartmański (bei III).
I. Frage der Übernahme des dem FML. Baron Rodich zu Pazifizierungszwecken zur Verfügung
gestellten Kredits auf den Etat des Reichskriegsministeriums oder des Ministeriums des Innern.
II. Pensionierung des vormaligenLandesverteidigungsministers FML. v.Wagner. III. Rekurs an
dasGesamtministerium gegen eine Entscheidung desMinisteriums des Innern, womit die Sistie-
rung eines Beschlusses der Gemeinde Jaroslau wegen Ausscheidung des christlichen Vermögens
behobenwurde. IV.Gesetzentwurf des IstrianerLandtagswegenEinräumungdes aktivenWahl-
rechtes an die Kapitäne weiter Schifffahrt. V. Beschwerden der Minorität des dalmatinischen
Landtages gegen dieMajorität. VI. Vorlage eines Syndikatsgesetzentwurfes. VII. Majoritätsge-
such des Tiroler Landtags umAmnestierung der wegen Exzessen aus Anlass der Durchführung
der Volkschulenverordnungen Verurteilten. VIII. Erlässe des Justizministers an die Oberstaats-
anwälte in Innsbruck, Triest, Graz und Zara wegen strengerem Einschreiten gegen Übergriffe
der Presse. IX. Systemisierung des Kanzleipersonals für das Reichsgericht. X. Gesetzentwurf
des steiermärkischen Landtages wegenUmlegung der über denWiesberg führenden Bezirksstra-
ße.

KZ. 3806 –MRZ. 150
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. November
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 457 Ministerrat, Wien, 22. Oktober 1870 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.

I. Zugestehung der Gebührenfreiheit an die Elisabeth-Westbahn-Gesellschaft bei dem Ankauf
der Neumarkt–Braunauer Bahn. II. Handelsvertrag mit Spanien. III. Auszeichnung für den
ausAnlass derReorganisierung der Zentralseebehörde zur Pensionierung zu beantragenden Prä-
sidenten Ritter v. Goedel. IV. Neuerliche Vorlage des Gesetzentwurfes a) über Dampfkessel-
proben; b) wegen Einführung des metrischenMaßes und Gewichtes.

KZ. 3807 –MRZ. 151

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 19. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 458 Ministerrat, Wien, 22. Oktober 1870 – Protokoll II

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Rohrau (bei I−III).

I. Anwendbarkeit des § 25 des Wehrgesetzes auf Novizen geistlicher Orden, dann auf diejeni-
gen Militärpflichtigen, welche nach erfolgter Assentierung in die theologischen Studien eintre-
ten. II. Gesetzentwurf betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einerMobilisierung.
III. Gesetzentwurf betreffend die Größe und Einhebungsart der nach § 55 desWehrgesetzes für
die Invalidenversorgung zu entrichtenden Militärtaxe. IV. Auszeichnungsanträge des Acker-
bauministers aus Anlass der Grazer Ausstellung. V. detto des Ministers des Innern aus dem-
selben Anlass. VI. Gesetzentwurf womit die Maximalgesamtziffer für die Ermächtigung der
Finanzverwaltung zum Verkauf unbeweglichen Staatseigentums in den Jahren 1870 und 1871
von ½ Million Gulden auf eine Million Gulden erhöht wird. VII. Wiedereinbringung der
Regierungsvorlagen, betreffend 1. Die Gebührenbefreiung der Verhandlungen zur Durchfüh-
rung derGrundentlastung inGalizien; 2. die Begünstigung derKommanditgesellschaften, dann
Gewerbs- undWirtschaftsgenossenschaften bezüglich der Gebühren. VIII. Beschluss über die
Pensionierung des vormaligen Landesverteidigungsministers FML. v. Wagner.

KZ. 3808 –MRZ. 152

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 459 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Stählin (bei I−III), Kubin (bei IV−VII).

I. Gesetzentwurf für Mähren, betreffend die Abänderung des Gesetzes über Ablösung der Pro-
pinationsrechte. II. Gesetzentwurf betreffend die Hintanhaltung und Unterdrückung anste-
ckender Tierkrankheiten außer der Rinderpest. III. Entwurf eines Gesetzes über die Bestrei-
tung von Krankenverpflegskosten für Arme bei Epidemien und von Beerdigungskosten für Ar-
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me. IV. Gesetzentwurf betreffend die geheime Abstimmung bei Gemeindewahlen in Bozen.
V. Gesetzentwurf für Tirol betreffend die Vergütung der für Vagabunden bis zur Einlieferung
in die Schubstation auflaufendenKosten. VI. Gesetzentwurf betreffend die Verlegung des Zeit-
punktes zur Einführung breiter Radfelgen für Niederösterreich. VII. Landtagsbeschlüsse in
Betreff der Russbach-Regulierung. VIII. Auszeichnung für den Statthaltereirat Joseph Gaigg.
IX. Majestätsgesuch des Freiherrn v. Wasilko und Konsorten betreffend die Regelung der inne-
ren Angelegenheiten der griechisch-orientalischen Kirche in der Bukowina. X. Kompetenz bei
Streitigkeiten über Abgaben an kirchliche Funktionäre.

KZ. 3809 –MRZ. 153
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 460 Ministerrat, Wien, 3. November 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.
I. Haltung der Regierung gegenüber der bevorstehenden Adressdebatte im Reichsrate. II. Ver-
leihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an denHilfsämterdirektor im Landesvertei-
digungsministerium Joseph Sklona. III. Verleihung desRitterkreuzes vomFranz-Joseph-Orden
an den Primararzt des Allgemeinen Krankenhauses Dr. Leithner. IV. detto an den Präsidenten
der Laibacher Sparkassa Anton Samassa. V. Verleihung des Leopoldordens an den Handelsge-
richtspräsidenten Thaddäus Merkel in Wien. VI. Einbringung eines Gesetzentwurfes wegen
Ausschließung außerordentlicher Berufungen gegen zwei gleichlautende Urteile in Strafsachen.
VII. SanktionierungdesGesetzentwurfeswegenAbänderungdes § 19 des Schulaufsichtsgesetzes
für Mähren. VIII. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den pensionier-
ten Titularsektionschef des Ministeriums für Kultus und Unterricht August Freiherrn Spems
v. Boden. IX. Besprechung in Betreff der galizischen Resolution im Zusammenhange mit der
Frage der Verstärkung desMinisteriums durch einenMinister aus Galizien und eventuell durch
einenMinister von der linken Seite des Hauses.

KZ. 3813 –MRZ. 154
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 461 Ministerrat, Wien, 4. November 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Zeitpunkt der Einbringung der galizischenResolution imReichsrate. II. Ernennung des Sek-
tionsrates Fontaine v. Felsenbrunn zum Finanzlandesdirektor in Linz, und des Oberfinanzrates
KrassyRitter v. Burgstein zumFinanzlandesdirektor inTriest. III. Verleihung des Franz-Joseph-
Ordens an den Landeshauptkassadirektor Alexander Robakovski in Cernowitz. IV. Vorlage an
den Reichsrat wegenWeiterbewilligung der Steuern und Staatsausgaben auf drei Monate.

KZ. 3814 –MRZ. 155
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 16. November
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 462 Ministerrat, Wien, 4. November 1870 – Protokoll II

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen;
Datum der Ah. EntschließungHhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1870.
P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin,
Bartmański; abw. Holzgethan.
[I.] Meritorische Beratung eines Gesetzentwurfes, enthaltend grundgesetzliche Bestimmungen
rücksichtlich des Königreiches Galizien.

KZ. 3815 –MRZ. 156
[I.] [] Andeutung, []her hervorginge, dass [] eine Änderung der Verfassung bezwecke. Dies
könnte dadurch geschehen, wenn der Titel lauten würde: „Gesetz, womit das Grundgesetz
über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867 in Bezug auf Galizien teilweise geändert
wird.“a,1 Vom technischen Standpunkt würden sich nach seiner Ansicht eigentlich zwei Ge-
setzvorlagen ergeben, eine, welche die Verfassung ändert, und eine andere, welche als eine
Ergänzung der bestehenden Verfassung erscheint.

Ministerialrat Kubin erwidert, es sei ursprünglich ein Paragraf des Inhalts projektiert
gewesen, dass „im Übrigen die Bestimmungen des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
inGeltung bleiben“.Der Paragraf sei aber weggelassen [], weil an dem []Gesetz []langt, []sam
zu []wurf auch [], welche []er die []gehen er [] diese Frage erst [] Beratung des [] zur Beschluss-
fassung zu bringen.

DerMinister des Innern [] habe die Absicht, ob[] alle Konzessionen, die [] gewähren
will, in [] zusammenzufassen, und [] Rücksicht auf die in [] (§ 10) enthaltene [] über die
Einver[] des Gesetzes in die []. Er müsse ei[] legen, dass [] Gesetz alle [] als abge[]den, []run.
[] des Hauses, die abweichenden Änderungen der Verfassung vornimmt.

Der Unterrichtsminister glaubt, dass das Bedenken des Ackerbauministers durch ei-
nen Schlussparagraf behobenwerden könnte, lautend: „Durch diesesGesetz treten die damit
nicht im Einklange stehenden Bestimmungen des Grundgesetzes über die Reichsvertretung
außer Wirksamkeit.“

DerAckerbauministerwürde sich diesemAusweg akkommodieren.Die Beschlussfas-
sung hierüber wird bis zum Abschluss der Beratung vorbehalten.

§ 1. Bei § 1 spricht der Justizminister das Bedauern aus, dass durch denselben die Mög-
lichkeit des Übergangs [] Wahlen ausgeschlossen [] hätte [] zur []rlassen [].

Der []minister be[] den Absatz den []gemessen vermehrt [] derselbe sei unklar. []tzi-
gen Verfassung be[]stimmtes Verhältnis, [] in die Zahl der Reichsratsabgeordneten auf die
ein[zelnen Län]der verteilt ist.

Ministerialrat Bartmański [] sei von den galizischen []vorgehoben worden, [] in Be-
treff der Zahl der Reichsratsabgeordneten [] verkürzt ist.

a Der hier beratene Gesetzentwurf liegt dem Originalprotokoll stark beschädigt bei mit Randvermerken verse-
hen, die teilweise die in diesem Protokoll gemachten Vorschläge berücksichtigen.

1 Grundgesetz über die Reichsvertretung, Rgbl.Nr. 141/1867.Die vorangehenden, diese Frage behandelnden
Protokolle, MR. v. 27. 5. 1870/I undMR. v. 30. 5. 1870/III, sind nicht mehr vorhanden. Potocki hatte bereits
EndeMai 1870Gespräche über die galizische Fragemit Vertretern der Polen aufgenommen, dazu und zur pol-
nischen Reaktion Pannenkowa, Walka Galicji, 194–198; Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 113–
116.
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Der []inister er[] Galizier []ehrung [] den [] wählt [] wäre daher [] zu setzen: „[]den
Verhältnis.“

DerUnterrichtsminister istmit der Stilisierung des ganzen § 1 nicht einverstanden. Es
soll in demselben zwei Gedanken Ausdruck gegeben werden, 1. dass die Zahl der galizischen
Reichsratsabgeordneten durch das Staatsgrundgesetz und 2. dass die Art derWahl durch die
Landesgesetzgebung bestimmtwird. Umdiese Gedanken zumAusdruck zu bringen, genüge
folgende Formulierung des § 1: „Die Zahl der Mitglieder, welche das Königreich Galizien
etc. in das Haus der Abgeordneten zu entsenden hat, wird durch das Grundgesetz über die
Reichsvertretung bestimmt.“ „In welcher Weise die Wahl der aus dem Königreiche Galizien
etc. in das Haus der Abgeordneten zu entsendenden Mitglieder zu geschehen hat, wird im
Wege der Landesgesetzgebung bestimmt[]tiert word[]ung.

§ 2.DerAckerbauminister ent[] demzweitenAbsatz [] Zusammenhaltmit []welchem
Änderungen []enden Gesetzes nicht []ung der Landesge[] erfolgen können, []cht auch das
Gruppen[] Verwendung direkter [] Zustimmung des Landndtages nicht mehr []rden könn-
te. [] in den Bestimmungen [] Durchführung [] (Notwahl [] 1868)2 gehören [] der Reichs[].
[] müsse [] im Wege []gebung erlassen [], das jetzige Gesetz [] die Durchführung ausnahms-
weiser direkterWahlen auch bezüglich Galiziens in Geltung bleibt, dass es jedoch der Reichs-
gesetzgebung unbenommen bleibt, für den Fall, dass der Landtag die Vornahme derWahlen
in den Reichsrat verweigert, Bestimmungen über die Anwendung direkter Wahlen auch oh-
ne Rücksicht auf die in der gegenwärtigen Landesordnung festgesetzten Wahlgruppen zu
treffen.“

Ministerialrat Bartmański bemerkt, es liege in der Intention der Galizier, die Sicher-
heit zu erlangen, dass für alle Zukunft bei direktenWahlen (Notwahlen) die heutigen Grup-
pen beibehalten werden.

Der Ackerbauminister findet dies ganz unberechtigt. Wenn eine Partei den Boden []
Verfassung betritt, [] darin [], selbst [] des Reichs[] wird, ge[] bleiben. [] prinzipiell []. Wenn
man den [] Konzessionen macht, [] an die Gegenkon[]langen, dass sie auf [] der Verfassung
bleiben.

Der Unterrichtsminister [] § 2 ganz kurz in [] Weise fassen: „Bestimmungen über
die [] eventueller unmittelbarer Wahlen (§ 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 1867) und über
Durchführung der[] Reichsge[]elten.“

[]minister findet []eit ge[] un[]gebung [] nicht aufrecht[]ders sei berechtigt [] erreich-
bar.

DerUnterrichtsminister glaubt bei seinemAntrag bleiben zu sollen, da er nicht zuge-
ben kann, dass, wenn der § 7 (beziehungsweise das Notwahlgesetz) durch die Reichsgesetz-
gebung eine Ausdehnung erfährt, selbe für Galizien nicht gelten solle. Der Auslegung seines
Antrags, die nach der Ansicht des Ackerbauministers möglich wäre, stehe das Wort „eventu-
ell“ entgegen. Er habe nur die Fälle derNichtbeschickung desReichsrates durch denLandtag
im Auge.

Der Justizminister ist desErachtens, dass inAnbetrachtdes § 9,welcher jedeÄnderung
dieses Gesetzes an die Zustimmung des galizischen Landtages bindet, die Erweiterung des § 7
des Gesetzes vom 21. Dezember 1867 schon in dem vorliegenden [] vorgenommenwerden []
zwar für [].

2 Gesetz v. 29. 6. 1868 über die Durchführung von unmittelbarenWahlen in das Abgeordnetenhaus des Reichs-
rates,Rgbl.Nr. 82/1868.
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DerMinister des Innern []ag als zu [] in der []tigen Ent[] anerkennt [] des Ackerbau-
mi[] sich für dieReichs[] aus dem § 2 dieMöglichkeit ergebenwürde, nach dembestehenden
Gesetz bestimmtenGruppenÄnderung vorzunehmen []tes Bedenken lasse [] denAntrag des
[]ministers beseitigen [] aber so weit, als der []minister vorschlägt, [] Galizien schlechter []
Länder. Die [] sich nur sicher [] normale Fälle [] statuiert [] dagegen [] der Reichs[] Galizi-
en [] der []ange man zu [] des Ackerbauministers, wenn auch jener des Unterrichtsministers
erwünschter wäre. Der letztere lasse aber auch der Auslegung Raum, dass direkte Wahlen
angeordnet werden können, wenn es sich beispielsweise um eine Änderung der Verfassung
handeln sollte.

DerMinisterpräsident schließtwegen vorgerückter Stunde die Sitzungundbehält die
Fortsetzung der Diskussion über § 2 für die nächste Konferenz vor3.

Wien, am 4. November 1876. Potocki.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, [16. November
1870.] Franz Joseph.

Nr. 463 Ministerrat, Wien, 6. November 1870 – Protokoll I

RS. und bA.; P.Weber; VS. Potocki; BdE. und anw. (Potocki 6. 11.), Taaffe, Tschabuschnigg 11. 11.,
Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.

I. Einrichtungsbeitrag für die Minister v. Tschabuschnigg, Baron Holzgethan und Baron Pe-
trinò. II. Einbringung des Übereinkommens mit Ungarn über die Quotenfrage aus Anlass der
Provinzialisierung der Militärgrenze. III. Zeitpunkt der Einbringung einiger Gesetzesvorlagen
seitens des Unterrichtsministers, und einer Vorlage des Ackerbauministers.

KZ. 3816 –MRZ. 157
Protokoll I des zuWien am6.November 1870 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze
Sr. Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Potocki.

I. Der Ministerpräsident teilt mit, dass er Sr. apost. Majestät einen au. Vortrag, wegen Ag.
Bewilligung eines Einrichtungsbeitrages für jene Minister [].

„[]Meinem Justizminister Ritter v. Tschabuschnigg,MeinemFinanzminister Freiherrn
v. Holzgethan und Meinem Ackerbauminister Freiherrn v. Petrinò einen Einrichtungsbei-
trag von [] aus den Ersparnissen [] vom Finanzgesetz für 1870 festgestellten Dotation [] Zen-
tralleitung der [] Ministerien.“

Die Konferenz nimmt hievon [] Kenntnis1.

3 Fortsetzung inMR. II v. 6. 11. 1870/I.
1 AufVortrag Potockis v. 6. 11. 1870 bewilligte Franz Joseph den genanntenMinistern einen Einrichtungsbeitrag

von je 3.000 fl.,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4323/1870.
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II. DerMinisterpräsident []ung, dass in [] Ah. []nenReichs[]Militärgrenze [] Spra[] Behand-
lung []2. Im Budget des Kriegsministeriums sei eine [] von 500.000 fl. für die Militärgrenze
eingesetzt3. Diese []sition werde nach Versicherung der ungarischen Minister, ohne dass die
Garantie vorhanden ist, dassmandieQuotenfrage in der diesseitigenReichshälfte inBetracht
ziehen wolle, von der ungarischen Delegation gewiss nicht bewilligt werden4.

Die Schwierigkeit würde aber wesentlich geringer, sobald die Angelegenheit des Quo-
tenübereinkommens in Fluss gebracht ist.

Der Ministerpräsident verkennt nicht, dass die Frage eine heikle sei und imHause eine
ziemlich aufgeregte Stimmung hervorrufen werde. Doch habe er bei jeder Gelegenheit die
Notwendigkeit, das Gesetz einzubringen, betont und so oft ungarischerseits die Beschleuni-
gung der [] empfohlen wurde, seine Bereitwilligkeit zur Einbringung [].

Auch gestern [] das [] Ursache [] län[].
[] wohl nichts we[] genehm, habe aber []seits hervorragende Mitglieder des Hauses für

[] moralisch gebunden [] das Übereinkommen []onieren.
[] vorausgeschickt, stellt der Ministerpräsident die [] den Zeitpunkt der [] als den op-

portunen zur Einbringung [] ansehe.
DerMinister des Innern [] sich inmeh[]undauch in [] ungarischenMini[]gen ausge[]

Angelegen[].
[] wird. Er [] sei der Zeitpunkt []. Die beiden Häuser [] in einer großen Aufregung;

man müsse alles vermeiden, was letztere erhöht, zumal wenn, wie in dieser Frage, ein Erfolg
von der sofortigen Einbringung nicht zu erwarten ist. Denn man könne überzeugt sein, dass
das Quotengesetz nicht vor dem Zusammentritt der Delegationen zur Beratung im Hause,
ja nicht einmal zur Verhandlung im Ausschusse gelangen wird. Die Vorlage wäre nur geeig-
net, neuen Stoff zur Aufreizung zu liefern. Die Situation im Hause sei in diesem Moment
eine andere als zur Zeit desMinisteriumsHasner; die rechte Seite desHauses, auf welcher die
natürlichen Gegner des Quotengesetzes sitzen, sei viel stärker als damals. Es sei daher weder
ratsam noch nötig, die Vorlage vor dem Zusammentritt der Delegationen zu machen. Dage-
gen [] es angezeigt [] zusammen [], selbe [].

[] nichts gegen []ung unmittelbar []Wahlen in die Delegation [] die nötige Zeit [] erüb-
rigt.

Der Justizminister stimmt zur Gänze bei.
Der Ackerbauminister [] im Großen und Ganzen nichts an, mit dem [] in Folge der

Ein[] Quotengesetzes [] Quotenverteilung im Verhältnis von 70:30 [] Adressdebatte [] oh-
ne dass es [] Abgeordne[] die Diskussion [] sei für ihn hier [] Rücksicht wie bezüglich der
galizischen Resolution.

MandürfederOppositionnichtneuesMateriale liefern.ObdieVorlagenachderAdress-
debatte zu erfolgen habe, könne derMinisterrat noch erwägen.Denn die politischenGründe,
welche dafür sprechen, dass die Sache imHause moniert werde, ehe die Delegationen zustan-
de kommen, seien nicht zu verkennen. Die Wichtigkeit finde in der Ziffer von 500.000 fl.
ihren Ausdruck.

2 Zur Auflösung der Militärgrenze sieheMR. v. 14. 8. 1869/I.
3 Siehe dazu GMR. v. 5. 11. 1870/VII,Gmr. I/2, Nr. 23.
4 Zur Regelung der Quotenfrage bei der Provinzialisierung eines Teils der Militärgrenze siehe GMR. v. 13. 8.

1869/I, Gmr. I/1, Nr. 59; auch GMR. v. 4. 8. 1870/II, Gmr. I/2, Nr. 7. Die beiden Ministerpräsidenten
hatten den Auftrag bekommen, die für die Provinzialisierung notwendigen Gesetze auszuarbeiten, siehe die
Handschreiben an Taaffe und Andrássy v. 19. 8. 1869, publiziert u. a. in Wiener Zeitung (M.) v. 22. 8.
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Was die Art der Einbringung betrifft, so wäre er der Ansicht, eine kurze Begründung
vorauszuschicken, in welcher so präzis als möglich zwei Momente betont werden, 1. dass die
staatsrechtliche Frage durch eine Ah. Entschließung vom Jahre 1850 bereits endgiltig gelöst
ist5, und 2. dass es sich nur um die Durchführung eines vom vorigen Ministerium mit der
[]nister []zubringen6.

III. Der Unterrichtsminister macht kund, eine Reihe von Gesetzentwürfen, deren []los-
sen und von Sr. apost. Majestät genehmigt worden ist, gleich in [] Tagen des Zusammen[]
Reichsrates einzubringen. [] durchaus solche []en eine besondere Bedeutung nicht [] von ge-
denke er []ordnung und []gesetz im Herrenhause []ter den Pro[]sprechende [] finden hofft,
[] Abgeordneten[] Regelung der [] der Bergbaubeamten [] den vomAusschusse beantragten
Modifikationen, und zwar nach der Adressdebatte, wieder einzubringen7.

Wien, am 6. November 1870. Potocki.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. November
1870. Franz Joseph.

Nr. 464 Ministerrat, Wien, 6. November 1870 – Protokoll II

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung ergänzt aus AVA., Ministerratsprotokolle, Tages-
ordnungen.
P.Weber; VS. Potocki; BdE. und anw. (Potocki 6. 11.), Taaffe, Tschabuschnigg 17. 11., Petrinò, Stre-
mayr; außerdem anw. Kubin, Bartmański; abw. Holzgethan.

[I.] Fortsetzung der Beratung über dasGesetz enthaltend grundgesetzliche Bestimmungen rück-
sichtlich des Königreiches Galizien.

1869. Bereits imMärz 1870 hatten sich beide Regierungen auf einen Entwurf betreffend die Quotenregelung
geeinigt, Prot. Reichsrat AH. V. Session, Beilage XXIX; mit Ah. E. v. 30. 3. 1870 auf Vortrag Hasners
v. 29. 3. 1870 genehmigte der Kaiser die Einbringung des entsprechenden Gesetzes in den Reichsrat,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 1196/1870, was in der in Frage kommenden Reichsratssession nicht geschehen ist.

5 Zum 1850 abgeänderten Grundgesetz der Militärgrenze MR. v. 5. 5. 1850/II,Ömr. II/3, Nr. 338.
6 Auf Vortrag Holzgethans v. 18. 11. 1870 erteilte Franz Joseph mit Ah. E. v. 19. 11. 1870 die Bewilligung zur

Einbringung des in Anm. 4 zit. Übereinkommens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4486/1870; Einbringung im
Abgeordnetenhaus des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 22. 11. 1870 (13. Sitzung) 147. Nach Abände-
rungswünschen des Herrenhauses wurde das Übereinkommen vom Abgeordnetenhaus angenommen, Prot.
Reichsrat AH. 23. 5. 1871 (42. Sitzung) 762, undmit Ah. E. v. 8. 6. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 29. 5.
1871 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1824/1871; publiziert als Rgbl. Nr. 49/1871. Siehe dazu
Mischler – Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch 2: 1027 f. Zur Militärgrenze Fortsetzung in
MR. v. 14. 12. 1871/II.

7 Mit Ah. E. v. 27. 3. 1870 auf Vortrag Potockis v. 23. 3. 1870 hatte Franz Joseph die Einbringung der Regie-
rungsvorlage im Reichsrat bewilligt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1120/1870; Einbringung im Abgeordneten-
haus des Reichsrates, Prot. Reichsrat AH. 30. 3. 1870 (40. Sitzung) 938, Bericht des diesbezüglichen Aus-
schusses mit Änderungswunsch, Prot. Reichsrat AH. V. Session, Beilage CXXIII.Auf Vortrag Petrinòs v.
20. 11. 1870 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 24. 11. 1870 die Einbringung des geänderten Gesetzentwurfes,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4549/1870; Einbringung imAbgeordnetenhaus des Reichsrates, Prot. Reichs-
rat AH. 24. 2. 1871 (16. Sitzung) 184, zur Annahme durch beide Häuser des Reichsrates, Prot. Reichs-
rat AH. 26. 6. 1871 (61. Sitzung) 1296; auf Vortrag Schäffles v. 18. 7. 1871 sanktionierte der Kaiser das Ge-
setz mit Ah. E. v. 21. 7. 1871,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2475/1871, publiziert alsRgbl.Nr. 77/1871.



Nr. 464 Ministerrat, Wien, 6. November 1870 – Protokoll II 481

KZ. 4343 –MRZ. 158
Protokoll II des zu Wien am 6. November 1870 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vor-
sitze Sr. Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Potocki.
[I.] Den Gegenstand der Sitzung bildet die Fortsetzung der am 4. November 1870 begon-
nenen Beratung der „grundgesetzlichen Bestimmungen über die Reichsvertretung hinsicht-
lich des Königreiches Galizien []ulierung []der, welch[] Haus der Abgeordneten []den hat,
wird []gesetz über die []etung bestimmt,“ [] Konsequenz führen könn[] die gegenwärtige []
der Reichsgesetzgebung [] die Zahl der Abgeordneten als in der Luft schwe[]en würde. Man
[]lben dieDeutung [] auch abgesehen von [] eventuellenVerdopplung, [] Verhältnis der Zahl
der Abgeordneten zur [] anderes wer[] gegenwärtige1.

[] Ministerpräsidenten []ken von [] weil man [] der Reichs[] die [] die Möglichkeit
[] solchen Deutung [] proponiert, über die [] der Abgeordneten nichts [] sagen, zu diesem
Behufe die 1. und 2. Alinea des § 1 des lithografierten Entwurfes zu streichen und bloß die 3.
und 4. Alinea zu belassen2.

Der Ackerbauminister ist nicht für dieWeglassung der beiden ersten Absätze. Ob die
Reichsgesetzgebung ganz unabhängig von den Landtagen die Zahl der Reichsratsabgeordne-
ten vermehren oder vermindern kann, sei eine kontroverse Frage. Bei der Fassung des Para-
grafes hatte man den Zweck, sich über die Kontroverse hinauszusetzen, welcher Zweck nicht
erreicht wird, wenn man sich auf die beiden letzten Absätze beschränkt.

Der Justizminister stellt denAntrag, denWünschen des [] durch die Annahme [] wel-
che []etzen. [] beschließt [] § 2.

Diesen Paragraf hat Ministerialrat Kubin, um die in der Konferenz vom 4. Novem-
ber [] gekommenen An[] so viel als möglich []gen, folgende Formulierung entworfen: „[]
Kaiser bleibt vorbehalten, den Vollzug der []ittelbar durch die []ng des Landes [] wenn aus-
nahms[] Verhältnisse eintreten [] Beschickung [] Abgeordneten [] Landes[]timmten [ganz
oder] teilweise [] ge[]etzt wird, [] Bestimmungen des [] Absatzes des § 7 des Grundgesetzes
über die Reichsvertretung vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 141, und das Gesetz vom 29.
Juni 1868, RGBl. Nr. 823, auch für das Königreich Galizien etc. in Kraft, und ist sich bei der
Durchführung der unmittelbaren Wahlen an die im gegenwärtigen Anhang zur Landesord-
nung bestimmtenWahlgruppen zu halten.“

DerAckerbauminister beanständet denBeisatz „ganz oder teilweise“ in der erstenAli-
nea dieses Entwurfes.Hiernachwürden unmittelbareWahlen auch dann angeordnet werden
können, wenn ein oder einige Abgeordnete ihr Mandat niederlegen oder sterben. Auf diese
Art würde Galizien schlechter gestellt als die andern Länder.

Der Justizminister bestreitet [] ausnahmsweise []te. Er hätte [] gegen den [] teilweise“
[] galizischen Delegation noch einmal zu [] geben. Im []er schon heute für die Annahme des
§ 2 nach dem vomMinisterialrat Kubin gebrachten Entwurfe.

Ministerialrat Kubin [] habe den Fall im [], wo ein Land da[] selbständig vertreten []
eine Wahlgruppe [] enthält, oder die [] ihremMandat [] machen. Es [] solchen Fällen [] auf
Grund [] kommen [] diese Frage []rüber [] dass [] der Beisatz [] „teilweise“ von polnischer
Seite niemals akzeptiert werden wird. Es sei dies schon deshalb nicht zu erwarten, weil die

1 Fortsetzung desMR. v. 4. 11. 1870/I.
2 Dazu und zum Folgenden siehe die Beilage inMR. v. 4. 11. 1870/I.
3 Gesetz wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 26. 2. 1861 abgeändert wurde undGesetz über

die Durchführung von unmittelbarenWahlen in das Abgeordnetenhaus des Reichsrates.
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Polen besorgen werden, dass auf Grund dieses Beisatzes die Ruthenen gegen sie benützt wer-
den könnten. DerMinisterpräsident bestätigt, dass die Polen diesen Beisatz nie annehmen
werden.

Der Unterrichtsminister ist gleichfalls für die Weglassung der Worte „ganz oder teil-
weise“, weil man durch die Aufnahme derselben in das gegenwärtige Gesetz, bevor noch der
§ 7 im Reichsgesetzgebungswege geändert wird, die Polen allerdings schlechter stellen wür-
de als alle anderen. ImÜbrigen würde er die Alinea 1 nach dem Entwurfe des Ministerialrats
Kubin akzeptieren, dagegen dieAlinea 2 nachstehend fassen: „Die Bestimmungenüber [] un-
mittelbar [] so [] Reichsrat [] des galizischen [] wäre, wenn [] der Ver[] die Aufrechthaltung
[]tretung handelt. []lizier sei darin [] gelegen. Denn [] dafür sorgen, [] und ihrer Landes[] die
Beschickung [] erfolgt, so lange ausnahmsweise direkte Wahlen [] Anwendung.

Der Ackerbauminister ist [] Unterrichtsminister []te Fassung der [] die Beschickung
[] ein Recht [] § 7 statuiere [] dieses Recht[]ahmsfall [] Zustimmung des [] zu beschließen,
liege [] nicht in der heutigen Kompetenz des Reichsrates.

DerMinisterpräsident findet gleichfalls den Antrag des Unterrichtsministers zu weit
gehendundproponiert für die zweiteAlinea (unterAkzeptierungder erstenunddrittennach
demEntwurfe) folgende Formulierung: „DerReichsgesetzgebung bleibt das Recht vorbehal-
ten, für die außerordentlichen unmittelbaren Wahlen die bestehenden Wahlgruppen zu än-
dern oder eine andere Wahlart zu bestimmen.“

Ministerialrat Kubin bemerkt, dieser Vorschlag komme in merito mit dem von ihm
verfassten Entwurfe überein. Theoretisch beurteilt walten aber []en die Beibehaltung des []
Absatzes des § 2 dieselben Einwände ob, die ihn ver[] ersten [] den [] Beschickung, die []
unmittelbar [], ohne []ruppen der Landes[] halten, während [] mittelbare Wahlen [] dieser
Gruppen [] und [] vorausgesetzt, dass die [] desHauses derAbgeordneten durch denLandtag
[] Vollzug kommt, in []gendenGesetzentwurf []ber es der Landes[] überhaupt an[] wird, die
Art der []stimmen, somit []er Weise [] Wahlkörper []eten vor[] kann.

[]minister [] Wahlen [] rechtsgiltig zu entscheiden [] Ansicht des Ackerbauministers,
dass darin einEingriff in die Landesgesetzgebung liegt, könne er nicht teilen, denndasGrund-
gesetz über die Reichsvertretung enthalte die Bestimmung, dass es imWege der Reichsgesetz-
gebung geändert werden kann4.

Der Ackerbauminister findet dieses Motiv nicht stichhältig, da in dem Grundgesetz
über dieReichsvertretungmehrereBestimmungen enthalten sind, deren einseitigeÄnderung
in das Recht der Landtage eingreifen würde. Er brauche in dieser Beziehung nur auf § 11
hinzuweisen5.

Der Justizminister teilt diese Auffassung des Ackerbauministers durchaus nicht, son-
dern ist der Ansicht, dass die Abänderung des Grundgesetzes über die Reichsvertretung []
dem [] über [] des § 2 [] Konferenz vorbehalten6.

4 Rgbl.Nr. 141/1867 § 7.
5 § 11 behandelte denWirkungskreis des Reichsrates.
6 Die diese Angelegenheit behandelnden Protokolle,MR. v. 9. 11. 1870/II,MR. v. 10. 11. 1870/VI,MR. v. 14. 11.

1870/III,MR. v.I 4. 3. 1871/III,MR. v. 6. 3. 1871/III,MR. II v. 7. 3. 1871/I,MR. v. 9. 3. 1871/III,MR. v. 12. 3.
1871/I, MR. v. 22. 4. 1871/IV, MR. v. 29. 4. 1871/VI, MR. v. I, MR. v. 4. 5. 1871/I und MR. v. 12. 5. 1871/
I sind nicht mehr vorhanden. Erst mit Ah. E. v. 4. 5. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 2. 5. 1871 genehmigte
der Kaiser einen entsprechendenGesetzentwurf imReichsrat einzubringen,Hhsta.,Kab. Kanzlei KZ. 1504/
1871; Ein bringung in den Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 5. 5. 1871, (37. Sitzung) 638, Text in Prot.
Reichsrat AH. V. Session, Beilage CXL. Siehe dazu Kletečka, Ausgleichsversuch, 87 ff.
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Wien, am 6. November 1870. [Potocki].
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. Franz Joseph.

Nr. 465 Ministerrat, Wien, 8. November 1870

RS. und bA.; Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen;Wortlaut undDa-
tum der Ah. Entschließung:Hhsta., Kab. Kanzlei, Protokoll 1870.
P.Weber; VS. Potocki; BdE. und anw. (Potocki) Taaffe, Tschabuschnigg 17. 11., Holzgethan 18. 11.,
Petrinò, Stremayr.

I. Gesetzesentwurf wegen Erweiterung der Frist für die Gebührenfreiheit der Anmeldung und
Umgestaltung von Hypothekarrechten in Tirol. II. Leopoldorden an Eugen Frölich v. Fröh-
lichsthal. III. Neuerliche Schlussfassung über den Zeitpunkt zur Einbringung des Gesetzes
betreffend die Bewilligung zur Weitereinhebung der Steuern und Bestreitung der Staatsausla-
gen auf dreiMonate. IV. Aufforderung an die Präsidenten beiderHäuser wegen Vornahme der
Delegationswahlen. V.Aufforderung andenFinanzminister, dieVoranschläge in dieKonferenz
zu bringen. VI.Haltung derRegierung imAdressausschuss desHerrenhauses. VII. Verleihung
einer Auszeichnung an den Hofrat und Professor Freiherrn v. Dumreicher.

KZ. 4346 –MRZ. 159
Protokoll des zuWien am 8. November 1870 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze
Sr. Exzellenz des HerrnMinisterpräsidenten Grafen Potocki.

I. Das Reichsgesetz vom 27. März 1869 betreffend die Grundsätze bei Anmeldung und Um-
gestaltung der Hypothekarrechte in Tirol gewährt im § 4 allen innerhalb des nach § 1 durch
ein []gesetz festzusetzenden An[]termins überreichten []ngen []ierung von [] und Postpor-
to []rde durch ein genehmigtes Landesgesetz [] letzten Dezember []nsetzt1. Nachdem es sich
herausstellte, dass die [] innerhalb dieses [] ausführbar sind, [] Landtag genötigt [] Gesetz zu
entwerfen [] die Anmeldungsfrist Jahr erweitert.

[]minister beabsichtigt [] den Entwurf [] Gesetzes einzubringen[] Ah. Ermächtigung
[] womit auch [] Gebührenfreiheit [] Hypothekaranmeldung []ungsge[] Dezember 1871 []2.

1 Zu diesem GesetzMR. v. 8./9. 5. 1869/V.
2 Der Tiroler Landtag hatte in seiner 5. Sitzung der 1. Session der 3. Legislaturperiode am 7. 9. 1870 den entspre-

chendenGesetzentwurf angenommen,Prot. LandtagTirol 7. 9. 1870 (5. Sitzung) 67.AufVortrag Tscha-
buschniggs v. 9. 11. 1870 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 11. 1870 die Vorlage im Reichsrat,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 4342/1870, Einbringung im Reichsrat Prot. Reichsrat AH. 11. 11. 1870 (7. Sitzung)
51 f., Annahme durch beide Häuser im November 1870, siehe dazu Prot. Reichsrat AH. 20. 2. 1871 (14.
Sitzung) 166 f.Auf Vortrag Tschabuschniggs v. 30. 11. 1870 wurde das Gesetz mit Ah. E. v. 6. 12. 1870 sanktio-
niert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4672/1870, publiziert als Lgbl. Tirol undVorarlbergNr. 92/1870.
Die Frist wurde noch einmal um ein Jahr – bis Ende 1872 – verlängert, als Lgbl. Tirol undVorarlberg
Nr. 90/1871.
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[II.] [] Präsident [] Gerichtshofes für []jähriger Dienstleistung [] Belassung seiner bisherigen
Bezüge und Vorbehalt der Verwendung als Vorsitzender in den Senaten extra statum zu set-
zenden Hofrat Eugen Fröhlich v. Fröhlichsthal die Verleihung des Ritterkreuzes vom Leo-
poldorden bei Sr. Majestät au. zu befürworten3.

III. Der Finanzminister kommt, indem er mitteilt, dass heute die Ah. Genehmigung zur
Einbringung desGesetzentwurfeswegenBewilligung der Forteinhebung der Steuern undBe-
streitung der Staatsausgaben auf dreiMonate herabgelangt ist, auf seinen in der Sitzung vom
4. November 1870 gestellten Antrag zurück, dieses Gesetz unverweilt zur verfassungsmäßi-
gen Behandlung zu bringen4. Er habe heute Gelegenheit gehabt, diesfalls einige Fühlung im
Abgeordnetenhause zu nehmen. [] die Absicht durch [] Laufe des [] das Präsidium []hauses
zu lei[].

DerMinisterpräsident unter[] Antrag. Der Grund []igten Interpellation [] dass man
glaube, [] werde vom § 14 des Gesetzes über die []ng Gebrauch machen[]hre Absicht. Sie
habe regelmäßige korrekte [] der Lage im Sinne, [] lange absolut die []gung. Denn vor[] der
Reichsrat [] die am 21. [] den Delegationen [] vertagt werden [] für die [] Gesetzes in beiden
[] binnen []5.

[]minister sieht [] in Betreff der [] Situation, in welche Se. Majestät im Falle der Nicht-
genehmigung desGesetzentwurfes versetzt würde, nicht behoben, glaubt jedoch aus derMit-
teilung des Finanzministers den einigermaßen beruhigenden Schluss ziehen zu können, dass
man nicht gesonnen ist, in zu vielen Fragen mit der Regierung anzubinden, sondern den
Schwerpunkt in die Adressdebatte zu legen, was auch das Richtige sei.

Der Unterrichtsminister teilt die Bedenken gegen die sofortige Einbringung. Eine
Interpellation schiene ihm gar nicht unwillkommen, weil dann das Gesetz infolge der aus der
Mitte des Hauses hervorgegangenen Aufforderung eingebracht werden könnte.

Der Finanzminister würde in der Interpellation eineMahnung an die Regierung, ihre
[] zu tun, erblicken. [] Gesetzentwurf [].

[]minister er[] prinzipielle Be[] sich, wenn der []minister, welcher dabei []rührt ist, dar-
auf []en zu wollen.

Der Unterrichtsminister hat [] Standpunkt, da er [] Anlass zu nicht [] sondern tat-
sächlich Demonstrationen ge[] Ministerium ver[]issen wünscht.

[] schließt den []gen an den [] Abgeordnetenhaus []6.

[IV.] [] Behufe [] zwar gleichfalls [] im Laufe des morgigen Tages auf Betreiben des Minister-
präsidenten an die Präsidenten beider Häuser zu erlassen, in welchem dieselben unter Bezie-
hung auf das Ah. Handbillet, mittelst dessen Se. Majestät die Einberufung der Delegationen

3 Mit Ah. E. v. 15. 11. 1870 auf Vortrag Tschabuschniggs v. 11. 11. 1870 sanktionierte der Kaiser den Beschluss
des Ministerrates, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4411/1870.

4 Fortsetzung des MR. I v. 4. 11. 1870/IV (nicht mehr vorhanden). Die Genehmigung war mit Ah. E. v. 8. 11.
1870 auf Vortrag Holzgethans v. 4. 11. 1870 erteilt worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4300/1870.

5 Die V. Session der II. Legislaturperiode des Reichsrates war am 21. 5. 1870 geschlossen worden.
6 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 18. 11. 1870/I (nicht mehr vorhanden). Nach Einbringung der Geset-

zesvorlage, Prot. ReichsratAH. 10. 11. 1870 (6. Sitzung) 44, bewilligten beide Häuser des Reichsrates am
21. bzw. 22. 11. 1870 die Forterhebung, allerdings nur für zwei Monate, siehe Prot. Reichsrat AH. 20. 2.
1871 (14. Sitzung) 166.Auf Vortrag Holzgethans v. 25. 11. 1870 wurdenmit Ah. E. v. 28. 11. 1870 die Beschlüs-
se des Reichsrates sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4597/1870; publiziert alsRgbl.Nr. 138/1870.
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auf den 21. November anzuordnen geruhten7, ersucht werden, in Gemäßheit des § 10 des
Gesetzes vom 21. Dezember 1867 über die Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten
die Wahlen für die Delegationen auf eine der nächsten Tagesordnungen zu setzen8.

Die Konferenz erklärt ihre Zustimmung9.
V. Der Ministerpräsident ersucht den Finanzminister, die Budgets der einzelnen Ministe-
rien, welche, wie er höre, mit[] namhafte Erhöhungen [] zu [] wo [] dieser []stande der []
machen []10.
VI. Der Minister des Innern [] aus Anlass der an den []präsidenten und ihn [] Einladung
zur [] Sitzung desHerrenhauses [] für die Adresse []lass auch die üb[] von ihrem [] seinenGe-
brauch [] einerseits dadurch, []Ministerium in sei[] nimmt, die [] darzutun, [] denMinistern
[] den []ag zu ver[] falls auch []11

[] der Minister des Innern als notwendig, dass sich der Ministerrat heute über die we-
sentlichsten Elemente seiner Haltung im Ausschusse einige. Die Ah. Thronrede werde zur
Grundlage der Erörterung genommen werden12. Die Regierung werde Rede stehen müssen,
wie sie die einzelnen Enuntiationen derselben aufgefasst habe und inwelcher Verbindung da-
mit die Handlungen der Regierung stehen. Er glaube, dass die Beantwortung jenen Ansich-
ten entsprechend zu erfolgen hätte, welche das Ministerium bei Entwerfung der Thronrede
ausgesprochen, dass aber in allen Erklärungen die größte Reserve zu beobachten sei, um ei-
nerseits die Waffen nicht abzunützen, andererseits nicht Stoff zu neuen Angriffen zu liefern.
In erster Linie hätte jeden[] Ministerpräsident [] zu ergreifen [].

[]minister. [] zur Sprache [] nicht bezweifelt, []rekter Interpellation [] die Regierung
[]. [] 1. die Frage der [] und 2. die galizische Resolution13. Erstere ins[]rde deshalb gestellt []
weil in dem bekannten [] Reichskanzlers [] ausdrücklich er[] ist, dass sich die [] für das Prin-
zip [] Wahlen entschieden [] Emanation der [] man auf[] nichts erübrige []stimmte Ant[]
die Regierung [] ist und []lage über []sichtlich []. [] Diskussion [] kein Anlass [] über die
Frage der direktenWahlen liegen dürfte14. Wenn aber die Frage dennoch an dasMinisterium

7 Ah. Handschreiben v. 11. 10. 1870,Hhsta., CBProt. 176/1870.
8 Rgbl.Nr. 146/1867.
9 Die entsprechendeZuschrift Potockis v. 9. 10. 1870wurde inProt.Reichsrat,AH. 10. 11. 1870 (6. Sitzung)

44 verlesen. Nachdem der Reichsrat um eine Verschiebung des Einberufungstermins ersucht hatte, wurde mit
Ah. Handschreiben v. 18. 11. 1870,Hhsta., CBProt. 80/1870, der Termin mit 24. 11. 1870 neu festgelegt.

10 Alle vorausgehenden Ministerratsprotokolle zum Budget für 1871 (Nr. 403, 419, 434, 437 und 453) und al-
le nachfolgenden (Nr. 473, 474, 482, 483, 484, 526, 537, 561, 563 und 571) sind nicht mehr vorhanden. Der
Staatsvoranschlag pro 1871 wurde in Prot. Reichsrat AH. 3. 3. 1871 (18. Sitzung) 212 eingebracht, nach-
dem schon in Prot. Reichsrat AH. 21. 2. 1871 (15. Sitzung) 176 entsprechende Beilagen vom Finanzmi-
nisterium zur Verfügung gestellt worden waren. Das Finanzgesetz für 1871 wurde erst im Juli 1871 bewilligt,
Rgbl.Nr. 63/1871.

11 Das Herrenhaus hatte bereits in Prot. Reichsrat HH. 20. 9. 1870 (1. Sitzung) 6 f. beschlossen, die Thron-
rede zur Eröffnung der VI. Session der III. Legislaturperiode des Reichsrates mit einer Adresse zu beantworten
und eine Adresskommission zur Ausarbeitung dieser Adresse einzusetzen.

12 Alle vorangehenden, die Thronrede betreffendenMinisterratsprotokolle sind nicht mehr vorhanden (Nr. 421,
432, 433, 435–439). Die Thronrede, gehalten am 17. 9. 1870, abgedruckt u. a. in Kolmer, Parlament und
Verfassung 2: 79 ff.

13 Zur galizischen Resolution siehe MR. v. 5. 5. 1869/XII, insbesondere Anm. 34. In Zusammenhang damit
MR. II v. 4. 11. 1870/I undMR. II v. 6. 11. 1870/I.

14 Zur Reform der Reichsratswahlbestimmungen siehe zuletzt MR. I v. 19. 3. 1870/I; alle anderen bisherigen,
diese Materie betreffendenMinisterratsprotokolle sind nicht mehr vorhanden (Nr. 344, 345, 390–392).
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heranträte, so wäre einfach die hoheWichtigkeit der Sicherstellung der Reichsvertretung vor
ihren Bestand gefährdenden Einflüssen zu betonen, anderseits aber auf die damit verbunde-
nen großen Schwierigkeiten hinzuweisen. Freiherr v. Lichtenfels werde voraussichtlich seine
Theorie der Unabhängigkeit des Reichsrates von den Landtagen zur Geltung bringen15. Er
glaube aber nicht, dass dieser Punkt, so heikel er ist,Anlass zu Schwierigkeiten in derKommis-
sion geben könne, da Freiherr von Lichtenfels mit seiner Ansicht, die Herrenhausmitglieder
Hofrat Unger und []neth vielleicht ausgenommen, [] ziemlich vereinzelt dastehen dürfte. []
die galizischeResolution [] bemerkt, [] ob der [] Landtagen [] nicht einzulassen [] die darüber
[] kontroverse Ansicht [] und zu erklären [], dass die Regierung [] diesfalls bei verschiedenen
[]ssen ausgesproche[]ungen festhalte, []gigkeit der Be[] Reichsrates von []n wünsche, den
[]er zur Einbringung [] nicht für ge[].

[]minister hält [] für den [] gestellt [] mit Ver[] sehr [] da einer[]selbst [] wenn der
Ministerpräsident er[], die Regierung sei von der Notwendigkeit einer Reform derWahlord-
nungen und ebenso von der Notwendigkeit, alle Divergenzen in Bezug auf die Teilnahme an
den Verhandlungen des Reichsrates baldmöglichst verschwinden zu machen, überzeugt, ha-
be auchdieHerbeiführung eines entsprechendenZustandes in beidenRichtungen immer im
Auge gehabt, halte aber denMoment nicht für geeignet, um diesfalls Anträge in bestimmter
Form jetzt schon vor das Haus zu bringen, und müsse sich vorbehalten zu beurteilen, wann
der geeignete Zeitpunkt hiefür gegeben sein wird.

Dasselbe gelte von der damit im engsten Zusammenhang stehendenResolution, bezüg-
lichwelcher er bemerkt, dass [] Zusage baldiger Einbringung sowohl bei denPolen [] die [] des
Reichs[]sein, welche [] möglich zu machen [], zu erzielen [] welcher Weise [] welchem Zeit-
punkt [] solle, sei [] Gegenstand der [] die Thronrede, [] nicht von Erklärung [] Regierung
in der []. Er wäre daher der Ansicht, in die De[] einzugehen und [] Erörterung des [] nicht
einzulassen. [] mit der [] Thronrede im []hende Frage [] Regierung []rtigen [] böhmischen
[]16.
[VII. fehlt]

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 466 Ministerrat, Wien, 9. November 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin,
Bartmański (beide bei II); abw. Holzgethan.

I. Verwahrung des konservativen Großgrundbesitzes in Böhmen gegen die unmittelbaren Wah-
len. II. Fortsetzung der Beratung über das Gesetz enthaltend grundgesetzliche Bestimmungen
rücksichtlich des Königreiches Galizien.

15 Zur diesbezüglichen prinzipiellen Haltung Lichtenfels’ Gottsmann, Der Reichstag, 617, Anm. 153. Zu
Thaddäus Freiherr Peithner v. LichtenfelsÖbl. 7: 393.

16 An der Sitzung der Adresskommission des Herrenhauses am 9. 11. 1870 nahm die Regierung geschlossen Teil
und machte ihre Haltung klar, siehe dazu den ausführlichen Bericht inNeue Freie Presse v. 10. 11.1870.
Die Adresse wurde in Prot. Reichsrat HH. 17. 11. 1870 (3. Sitzung) 72 angenommen; publiziert u. a. bei
Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 81–84.
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KZ. 4347 –MRZ. 160

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 467 Ministerrat, Wien, 10. November 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin,
Bartmański; abw. Holzgethan.

I. Erhebung der Generalmajorswitwe Hermine v. Fleischhacker und ihrer Kinder in den Frei-
herrnstand. II.Verleihungdes Franz-Joseph-Ordens andenStatthalterei-RechnungsratVincenz
Cypra. III. Fortsetzung der Diskussion über das Gesetz enthaltend grundgesetzliche Bestim-
mungen rücksichtlich des Königreiches Galizien.

KZ. 4348 –MRZ. 161

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 468 Ministerrat, Wien, 13. November 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin
(bei I); abw. Holzgethan.

I. Aufhebung der kaiserlichen Verordnung vom 25. Oktober 1869 wegen Vereinigung der poli-
tischen undmilitärischen Gewalt in der Hand desMilitärkommandanten in Cattaro. II. Frage
der Vertagung der Delegationen vom 21. auf den 26. oder 28. November 1870. III. Verleihung
des Leopoldordens an den Ministerialrat v. Khoss. IV. Gesetzentwurf betreffend die Verei-
nigung des Gutes Sorgendorf und der Writzschen Gründe mit dem Ambros Graf Thurnschen
Fideikommisse. V. Auszeichnung für die Nordpolreisenden Dr. Gustav Laube und Oberleut-
nant Julius Payer. VI.Weiteres Verhalten gegenüber den Adressverhandlungen des Reichsrates.

KZ. 4349 –MRZ. 162

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 469 Ministerrat, Wien, 14. November 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.

[I.] Neuerliche Beratung über die Haltung in der Adressdebatte.

KZ. 4350 –MRZ. 163

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 470 Ministerrat, Wien, 14. November 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.
[I.] Neuerliche Beratung über die Haltung in der Adressdebatte.

KZ. 4351 –MRZ. 164
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. November
1870. [Franz Joseph].

Nr. 471 Ministerrat, Wien, 14. November 1870 – Protokoll III

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin,
Bartmański (beide bei III); abw. Holzgethan.
I. PublikationwegenAufhebungder kaiserlichenVerordnung vom25.Oktober 1869betreffend
dieVereinigungderZivil- undMilitärgewalt imBezirkeCattaro. II.AblehnungdesAntrages der
Landesbehörden vonBöhmenund Salzburgwegen eines Viehausfuhrverbotes. III. Fortsetzung
der Beratung der Vorlage wegen der künftigen staatsrechtlichen Stellung Galiziens.

KZ. 4352 –MRZ. 165
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. Dezember
1870. [Franz Joseph].

Nr. 472 Ministerrat, Wien, 16. November 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.
[I.] Frage der Vertagung der Delegationen.

KZ. 4353 –MRZ. 166
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. Dezember
1870. [Franz Joseph].

Nr. 473 Ministerrat, Wien, 18. November 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Vertretung des Gesetzes über die dreimonatliche Steuerbewilligung im Finanzausschusse des
Abgeordnetenhauses. II. Besprechung über den zur Einbringung der Demission geeigneten
Zeitpunkt. III. Vorlage des Quotengesetzes. IV. Vorlage der Budgets pro 1871. V. Beantwor-
tung der Interpellation in Betreff der Konstituierung des Staatsgerichtshofes. VI. Mitteilung
einer Zuschrift des Reichsfinanzministers betreffend den Gesetzentwurf über die Ruhe- und
Versorgungsbezüge der im gemeinsamen Staatsdienste angestellten Zivilfunktionäre.

KZ. 4355 –MRZ. 167
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. Dezember
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 474 Ministerrat, Wien, 19. November 1870

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Potocki, Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Vertagung des Reichsrates. II. Demission des Ministeriums. III. Beratung der einzelnen
Budgets vor der Vorlage in der Ministerkonferenz. IV. Frage der Kompetenz bezüglich der
Bewilligung zur Umwandlung von Geld in Realfideikommisse aus Anlass einer beabsichtigten
Gesetzvorlage an denReichsrat betreffend ein gräflich Thurnsches Fideikommiss. V. Verfügun-
gen ausAnlass der höchst unbefriedigendenDurchführung der letztenReservisteneinberufung.
VI. Einbringung der Grenz-Quotenfrage.

KZ. 4356 –MRZ. 168

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. Dezember
1870. [Franz Joseph].

Nr. 475 Ministerrat, Wien, 21. November 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; abw. Holzgethan.

I. Vorlage der in Beantwortung der Ah. Thronrede vomHerrenhause und vom Abgeordneten-
hause beschlossenen au. Adressen. II. Neuerliche Beratung über die Beantwortung der Inter-
pellation wegen Konstituierung des Staatsgerichtshofes. III. Antrag auf eine Auszeichnung
für den Fabriksbesitzer Moriz Bauer in Brünn. IV. Ermächtigung des Justizministers zur Ein-
bringung der Entwürfe des Strafgesetzes und der Strafprozessordnung. V. Ermächtigung des
Unterrichtsministers zur Erlassung einer provisorischen Schulaufsichtsverordnung fürGalizien.
VI. Mitteilung des Unterrichtsministers über die beabsichtigte Errichtung von neun Lehrerbil-
dungsanstalten in Galizien.

KZ. 4357 –MRZ. 169

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 5. Dezember
1870. [Franz Joseph].

Nr. 476 Ministerrat, Wien, 23. November 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Wehli (bei I−III), Kubin (bei IV−VIII), Schäfer, Cerrini, Statz (alle drei bei XXII und
XXIII).

I. Projektierter Beamtenverein in Linz. II. Beschluss des schlesischen Landtages wegen Er-
mächtigung der österreichisch-schlesischen Bodenkreditanstalt zur Gewährung von Darlehen
in Pfandbriefen an schlesischeGemeinden undBezirke. III. Berichte des niederösterreichischen
Statthalters undWiener Polizeidirektors über dasWiederaufleben vonArbeiterversammlungen.
IV. Kontroverse über die Kompetenz der Landesgesetzgebungen in Expropriationsangelegen-
heiten. V. Anfrage der Triester Statthalterei in Betreff des Ersuchens des Istrianer Landtags
um Erlassung einiger Weisungen an die Bezirksbehörden in Wahlangelegenheiten. VI. Sta-
tut über die turnusweise Leistung von Hand- und Zugdiensten für Gemeindeerfordernisse in
Sfruz in Tirol. VII. Beschluss des steiermärkischen Landtages über Durchführung einer Darle-
hensaufnahme behufs Neubauten zu Landeszwecken. VIII. Beschluss des steiermärkischen
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Landtages in Absicht auf die Einhebung einer 35% Umlage auf die direkten Steuern und ei-
ne Kreditoperation zur Deckung des Defizits. IX. Gesetz für Kärnten über den Schutz der
für die Bodenkultur nützlichen Vögel. X. Definitive Systemisierung des Vorstandspostens
für die landwirtschaftliche chemische Versuchsstation. XI. Ernennung des Johann Newald
zum Direktor der Forstakademie in Mariabrunn mit Einrechnung von im Privatdienste zuge-
brachten Dienstjahren. XII. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Forstmeister Ludwig
Schmidl. XIII. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Gestütsdirektor Vinzenz Dokonal.
XIV. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Ministerialsekretär und Rechnungsrat Ferdi-
nand Schallhofer. XV. Ausdehnung der Zustimmung der Ministerkonferenz zur Belastung
der Zentralaktiven mit 3 Millionen Gulden auf weitere 500.000 fl. XVI. Verkauf einiger Ob-
jekte unbeweglichen Staatseigentums. XVII. Ausfuhrbewilligung von Füllen bis zu 3 Jahren.
XVIII. Entfall der Einbringung des Gesetzentwurfes wegen Eröffnung eines Nachtragskredits
für das Landesverteidigungsministerium pro 1870. XIX. Flüssigmachung von im Jänner und
Februar 1871 fälligwerdendenPosten, die sich nicht nachMonaten berechnen lassen. XX.Quo-
tenabfuhr an das Reich. XXI.Mitteilung desMinisterpräsidenten über das Demissionsgesuch
der Minister. XXII. Entlassung jener Mannschaften der Triester Territorialmiliz, die mit Ende
Dezember 1869 das stellungspflichtige Alter erreicht haben. XXIII. Sanktionierung des Tiroler
Landesverteidigungsgesetzes.

KZ. 4358 –MRZ. 170
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 477 Ministerrat, Wien, 27. November 1870 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. de Pretis,
Leeder; abw. Holzgethan.
[I.] Majestätsgesuch des Grafen Friedrich Thun nomine der Konzessionäre der Prag–Duxer Ei-
senbahnunternehmung um Anerkennung des ausschließlichen Rechtes zum Bau und Betriebe
der Linie von Obernitz nach Dux und Brüx.

KZ. 4359 –MRZ. 171
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 478 Ministerrat, Wien, 27. November 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. de Pretis,
Wehli (bei V); abw. Holzgethan.
I. Reorganisierung der Generalinspektion für Eisenbahnen. II. Ersatzwahl der Stadt Stanislau
für die Lemberger Handelskammer. III. Auszeichnungen für den Staatsbahn-Zentraldirektor
Ruppert, Oberinspektor Pischof und Inspektor Schmidt. IV. Berufung des Bürochefs der
Orleans-Bahn Friedrich Dieterle zur Verwendung im Handelsministerium. V. Zuschrift des
Reichskanzlers betreffend einige auf die Handhabung des Waffen- und Munitionsausfuhrver-
botes bezugnehmende Anfragen des preußischen Gesandten.

KZ. 4360 –MRZ. 172
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].
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Nr. 479 Ministerrat, Wien, 27. November 1870 – Protokoll III

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Wehli
(bei I), Stählin (bei II); abw. Holzgethan.
I. Kompetenzstreit über die Vertretung der Regierung in dem von der Stadtgemeinde Lemberg
beimReichsgerichtshof angestrengten Rechtsprozess wegen Zahlung der Pension an dieWitwe
des Statthaltereirates und Bürgermeisters Kröbl. II. Landtagsbeschluss über die Feststellung
des Katastralgebietes der neukonstituiertenGemeindeUnter Sankt Veit. III. Auszeichnung der
StatthaltereiräteKlingler und vonAdda inBöhmen. IV.Neuerlicher Beschluss über dieAnrech-
nung von Dienstjahren für den als Direktor der Forstakademie in Mariabrunn anzustellenden
Forstdirektor Newald. V. Auszeichnung des Ministerialrates Dr. Hamm im Ackerbauministe-
rium.

KZ. 4361 –MRZ. 173
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 480 Ministerrat, Wien, 30. November 1870

P. Stransky; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdemanw. Stählin
(bei I−III); abw. Holzgethan.
I. Reichsgesetz betreffend die Beteiligung des Staatsschatzes an den Kosten zur Erbauung einer
Brücke über denDonaudurchstich in derRichtung der Taborstraße. II. Niederösterreichisches
Landesgesetz bezüglich der Beitragsleistung des niederösterreichischen Landesfonds zu der ad I
besagten Brücke. III. Landesgesetz für Tirol rücksichtlich der Verpflichtung der Gemeinden
zum Ersatze der vom Landesfonds bezahlten Verpflegungskosten der allgemeinen öffentlichen
Krankenanstalten. IV. Besetzung des Vorstandspostens der Forstakademie inMariabrunn und
der gegen den früheren Direktor Wessely einzuschlagende Vorgang.

KZ. 4362 –MRZ. 174
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 481 Ministerrat, Wien, 2. Dezember 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Petition der Hilfsämteradjunkten der Ministerien des Innern, der Finanz und der Justiz um
Gleichstellung mit jenen des Handels- und Unterrichtsministeriums. II. Weiterer Quotenvor-
schuss von 4 Millionen Gulden an den Reichsfinanzminister (Erneuerter Antrag). III. Mittei-
lung des Finanzministers betreffend die in Budgetausschuss der diesseitigenDelegation zuOfen
von ihm verlangten und gegebenen Aufschlüsse über den Stand der Finanzen. IV. Dotation
zur Vornahme von Studien in Betreff mehrerer Bahnprojekte. V. Auszeichnung für den Regie-
rungsrat und Universitätsprofessor Anton Jaksch in Prag.

KZ. 4701 –MRZ. 175
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 19. Dezember
1870. [Franz Joseph].
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Nr. 482 Ministerrat, Wien, 3. Dezember 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Schäfer (bei III), Chalaupka (bei II), Höger (bei II−V).

I. Verfügungen aus Anlass der Vorgänge bei dem Studentenkommers im Diana-Saal am 1. De-
zember 1870. II. Budget des Ministeriums des Innern pro 1871. III. Budget des Ministeriums
für Landesverteidigung pro 1871. IV. Budget des Ministeriums für Kultus und Unterricht pro
1871. V. Budget des Justizministeriums pro 1871.

KZ. 4702 –MRZ. 176

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 19. Dezember
1870. [Franz Joseph].

Nr. 483 Ministerrat, Wien, 4. Dezember 1870 – Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis, Höger, Klepeczka (bei I).

I. Budget des Handelsministeriums pro 1871. II. Vorbereitende Arbeiten für die Predil-, die
Arlberg-, die Istrianer- und die Dalmatinische Bahnfrage, ob die Kosten hierfür im Wege eines
besonderen Anlehens oder durch eine schwebende Schuld zu bedecken wären. Vorlagen an den
Reichsrat in letzerer Richtung.

KZ. 4703 –MRZ. 177

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 484 Ministerrat, Wien, 4. Dezember 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Höger.

I. Fortsetzung der Beratung der Budgets pro 1871 – Ackerbauministerium. II. detto Reichsge-
richt, Rechnungskontrolle, Ministerratspräsidium, Kabinettskanzler Sr. Majestät. III. [detto]
Finanzministerium.

KZ. 4704 –MRZ. 178

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 485 Ministerrat, Wien, 7. Dezember 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Petrinò, Stremayr; außerdem anw. Kubin,
Rohrau (beide bei I); abw. Holzgethan.
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I. Gesetz betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisierung. II. Verfü-
gungen aus Anlass des Studentenexzesses vom 1. Dezember 1870. III. Konfiszierung der Nr. 35
der „bösen Zungen“. IV. Neuerliche Einbringung des Grundbuchsgesetzes im Abgeordneten-
hause. V. Nichtsanktionierung des Gesetzentwurfes wegen Einführung von Grundbüchern in
Görz. VI. Ernennung des Forstdirektors Newald zum Vorstand der Mariabrunner Akademie.
VII. Nichtsanktionierung der vom Krainer Landtage beschlossenen Gesetzentwürfe 1. über die
Verteilung der gemeinschaftlichen Hutweiden, und 2. über die Verteilung der Wechselgründe.

KZ. 4705 –MRZ. 179

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 486 Ministerrat, Wien, 9. Dezember 1870 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei I−IV), Rohrau (bei IV und V).

I. Gemeindestatut der StadtMarburg. II. Beschlüsse des Tiroler Landtages in Betreff der Abän-
derung des § 1 der Gemeindewahlordnung und des § 10 des Heimatgesetzes. III. Beschlüsse des
Abgeordnetenhauses betreffend die direkten Wahlen von 15 Mitgliedern aus dem Großgrund-
besitz in Böhmen. IV. Lesung des nach den Konferenzbeschlüssen vom 7. Dezember 1870
redigierten Pferdestellungsgesetzes. V. Bitte des Salzburger Landtages um Abhaltung der As-
sentierungen an den Sitzen der Bezirksgerichte. VI. Bitte des böhmischen Landesausschusses
um einen Staatsvorschuss für die Bezirksschulfonds. VII. Eventuelle Pensionsbehandlung des
gewesenen Statthalters im Küstenlande FML.Moering.

KZ. 4706 –MRZ. 180

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 487 Ministerrat, Wien, 9. Dezember 1870 – Protokoll II

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.

I. Gesetzvorlage in Betreff der Einbeziehung der Bahnstrecke Jedlesee–Stockerau in die österrei-
chische Nordwestbahn. II. Verleihung der Eisernen Krone II. Klasse an den Präsidenten der
Seebehörde Ritter v. Gödel. III. Verleihung des Franz-Josephs-Ordens an den Kaufmann J. J.
Schwarz in Prag.

KZ. 4707 –MRZ. 181

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 7. Jänner 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 488 Ministerrat, Wien, 15. Dezember 1870 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Schäfer.

[I.]NeuerlicheBeratungüberdie FragederAh. SanktionierungdesTirolerLandesverteidigungs-
gesetzes.

KZ. 4708 –MRZ. 182

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 489 Ministerrat, Wien, 15. Dezember 1870 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Verleihung des Franz-Josephs-Ordens an den Wiener Stadtbaudirektor Niernsee. II. detto
an Professor Grossbauer inMariabrunn. III. Mitteilung in Betreff des der Gräfin Coudenhove
verliehenen goldenenVerdienstkreuzes mit der Krone. IV. Konfiszierung derNr. 36 der „bösen
Zungen“. V. Auszeichnung für den Dichter Grillparzer. VI. Au. Vortrag des Justizministers
über die Petition des Tiroler Landtages um Amnestierung der an den Exzessen bei Einführung
des Schulgesetzes beteiligten Personen. VII. Petition des Krainer Landtages um Amnestierung
der wegenMisshandlung deutscher Turner Angeklagten.

KZ. 4709 –MRZ. 183

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 490 Ministerrat, Wien, 20. Dezember 1870

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw.Wehli (bei I), Stählin (bei II).

I. Maßnahmen gegenüber der Weigerung der Seelsorger, über das bei gemischten Ehen vorge-
nommene Aufgebot das schriftliche Zeugnis auszustellen. II. Landesvoranschlag für Böhmen
pro 1870. III. Komitee in Krakau zur Veranstaltung von Sammlungen für notleidende polni-
sche Emigranten in Frankreich. IV. Gesuch des pensionierten Generalmajors August Müller
Edlen v. Wandau um Übertragung des Adels auf seinen Adoptivsohn Oberleutnant Carl Mül-
ler. V. Gesuch des pensioniertenHofrates Karl Freiherr Pascotini v. Ehrenfels umÜbertragung
des Freiherrnstandes auf seinen Adoptivsohn Bezirkshauptmann Dr. Ferdinand Pascotini-Juri-
skovic v. Hagendorf. VI. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den Oberbaurat Johann
Romano.

KZ. 4710 –MRZ. 184

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 491 Ministerrat, Wien, 23. Dezember 1870 – Protokoll I

P.Artus;VS. Potocki; anw.Taaffe, Tschabuschnigg,Holzgethan, Stremayr; außerdemanw.Kubin
(bei I und II), Rohrau (bei III); abw. Petrinò.

I. Erwirkung der Ah. Sanktion für den vom Tiroler Landtage votierten Gesetzentwurf wegen
Abänderung des § 15 der Landeswahlordnung (Wahlrecht der Frauen). II. Zulassung der De-
putation des Vorarlberger Landtages zur Begrüßung Seiner k. u. k. apost.Majestät in Innsbruck.
III. EinbringungdesRekrutenkontingentgesetzes pro 1871.Vorschlag desReichskriegsministers
wegen Vornahme der Rekrutierung pro 1871 im Februar oder März und wegen Wiedereinbrin-
gung des Landsturmgesetzes.

KZ. 4716 –MRZ. 185

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 492 Ministerrat, Wien, 23. Dezember 1870 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdem anw. Fier-
linger (bei I und II); abw. Petrinò.

I. Frage der Taxpflicht der Lokalzulagen der Professoren an Staatsmittelschulen. II Frage der
Sanktionierung des vom niederösterreichischen Landtage votierten Gesetzentwurfes betreffend
Zuschläge zu den Perzentualgebühren für unentgeltliche Vermögensübertragungen und zu den
ordentlichen Gebührenäquivalenten vonÜbertragungen für Schulzwecke. III. Unterstützung
des Protestes der Jesuitenkollegien in Rom wegen Aufhebung des Collegium Romanum. Wah-
rung der österreichischenNationaleigenschaft einiger Kollegien und Institute in Rom. IV. Ein-
treibung der rückständigen Schulumlagen in Böhmen durch Militärexekution. V. Antrag
wegen Verleihung des Komturkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an Professor Dr. Skoda aus An-
lass seiner erbetenen Pensionierung. VI. Wiederaufnahme der Beratung wegen der galizischen
Resolution behufs des formalen Abschlusses der Vorlage.

KZ. 4717 –MRZ. 186

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 15. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 493 Ministerrat, Wien, 29. Dezember 1870

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdem anw. Stäh-
lin (bei I); abw. Petrinò.

I. Änderung des Kärntner Landesgesetzes betreffend die Einhebung einer Mietzinsumlage zu
Schulzwecken der Stadt Klagenfurt. II. Mitteilung von Akten des Finanzministeriums in
Angelegenheit des Wiener Waldes (Hirschlscher Pachtvertrag) an das Landes- als Strafgericht.
III. Verleihung der Eisernen Krone II. Klasse an den Grafen Michael Bukuwky. IV. Bitte des
Rittmeisters in der Armee Edlen v. Capellini um Übertragung des Namens und Freiherrnstan-
des seines mütterlichen Großvaters Ignaz Freiherrn vonMatt auf sich und seine Nachkommen.
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V. Gesuch des Freiherrn Alexander v. Helfert um Übertragung des Namens und Adels des Dr.
Andreas Freiherrn v. Gredler auf des Letzteren Schwiegersohn Dr. Franz Oxenbauer. VI. Zei-
tungsangriffe wegen des Tiroler Landesverteidigungsgesetzes. VII. Verleihung des Eisernen
Krone Ordens III. Klasse an den Gutsbesitzer und Bürgermeister Peter Malfatti in Ala.

KZ. 4718 –MRZ. 187

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 13. Jänner 1870.
[Franz Joseph].

Nr. 494 Ministerrat, Wien, 1. Jänner 1871

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdemanw. Schä-
fer (nur bei III), Kubin (nur bei III), Schmidt-Zabierow (nur bei III); abw. Petrinò.

I. Auszeichnungen aus Anlass der Ah. Reise in Tirol. II. Sensationsartikel im „Tagblatt“ über
einen angeblich in Absicht gewesenen Staatsstreich. III. Angriffe der „Neuen Freien Presse“
gegen die Sanktionierung des Tiroler Landesverteidigungsgesetzes.

KZ. 61 –MRZ. 1

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 27. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 495 Ministerrat, Wien, 3. Jänner 1871 − Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Stremayr; außerdem anw. de
Pretis; abw. Petrinò.

I. Begleichung der durch die ostasiatische Expedition aufgelaufenen Auslagen. II. Regierungs-
vorlage wegen Herstellung einer Eisenbahn von Tarvis über den Predil und über Görz nach Tri-
est. III. Regierungsvorlagewegen des Baues derArlberg-Bahn. IV.Auszeichnung für denOber-
inspektor der Generalinspektion für österreichische Eisenbahnen FerdinandHofmann. V. Kla-
gen über Unordnungen im Expeditionsdienste der Staatsbahn. VI. Auskunft über die im
Auslande zurückgehaltenenWaggons österreichischer Bahnen.

KZ. 62 –MRZ. 2

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 27. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 496 Ministerrat, Wien, 3. Jänner 1871 − Protokoll II

P.Weber;VS. Potocki; anw.Taaffe, Tschabuschnigg,Holzgethan, Stremayr; außerdemanw.Rohr-
au (bei IV); abw. Petrinò.
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I. Mitteilung über das Ableben des Senatspräsidenten Freiherr v. Szymonowicz. II. Gutachten
des Oberstaatsanwalts über die Eignung des „Tagblatt“-Artikels „Der Reichskanzler aus Genf“
zur gerichtlichen Verfolgung. III. Wiedervorlage der Notariatsordnung und des Gesetzes über
das Erfordernis der notariellen Errichtung einiger Rechtsgeschäfte und der Legalisierung von
Unterschriften auf Tabularurkunden. IV. Äußerung des Reichskriegsministers aus Anlass des
ihm zur Einsichtmitgeteilten au. Vortrags in Betreff der früheren Stellung und Einberufung der
Rekruten und der Wiedereinbringung des Landsturmgesetzes. V. Mitteilungen des Finanz-
ministers über die Kassabestände am Schlusse des Jahres 1870. VI. Rückstände der ungari-
schen Finanzverwaltung in der Abfuhr der Staatsschuldenquote. VII. Teilweise Abfuhr der
Staatsschuldenquote in Gold ungarischer Prägung. VIII. Entwurf eines Gesetzes über den Ver-
waltungsgerichtshof. IX. Verleihung des einfachen Adels an den Platzoberstleutenant Joseph
Centner inOlmütz. X. Auszeichnung für den k. k. Primararzt Dr.Wenzel Ferroni v. Eisencron.

KZ. 63 –MRZ. 3

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 497 Ministerrat, Wien, 5. Jänner 1871

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg,Holzgethan, Stremayr; außerdemanw. Statz
(nur bei III); abw. Petrinò.

I. Mitteilung des Finanzministers in Betreff der Abfuhr der ungarischen Staatsschuldenquote.
II. Besprechung der Quotenfrage und der übrigen finanziellen Bestimmungen des galizischen
Grundgesetzentwurfes. III. Frage der Aktivierung der Landwehrbataillionskommanden.

KZ. 64 –MRZ. 4

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 498 Ministerrat, Wien, 7. Jänner 1871 − Protokoll I

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan; außerdem anw. de Pretis,Wehli;
abw. Petrinò, Stremayr.

[I.] Modifikation des bestehenden Verbotes der Aus- und Durchfuhr von Waffen und Muniti-
onsgegenständen.

KZ. 65 –MRZ. 5

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 499 Ministerrat, Wien, 7. Jänner 1871 – Protokoll II

P. Artus; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan; außerdem anw. Stählin; abw.
Petrinò, Stremayr.

[I.] Kompetenzstreit zwischen dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Lan-
desverteidigung in Betreff der Agenden bezüglich hierlands aufgegriffener ausländischer Deser-
teurs.

KZ. 66 –MRZ. 6

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 500 Ministerrat, Wien, 9. Jänner 1871 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Kubin (bei I).

I. Wiederaufnahme der in der Konferenz vom 9. Dezember 1870 (Protokoll Nr. 180, Vortrag
III) gepflogenen Beratung über die Ergänzungswahlen für den Reichsrat aus dem böhmischen
Großgrundbesitz. II. Verleihung von Ritterkreuzen des Franz-Joseph-Ordens an die Wiener
Gemeinderäte Wilhelm Gross und Leopold Paffrat.

KZ. 67 –MRZ. 7

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 501 Ministerrat, Wien, 9. Jänner 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

[I.] Opposition des Statthalters in Steiermark gegen das Finanzministerium bezüglich der Besor-
gung der Geldgebarung in Betreff der Schulbezirksfonds durch die Steuerämter.

KZ. 68 –MRZ. 8

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ofen, 28. Jänner 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 502 Ministerrat, Wien, 13. Jänner 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Differenz zwischen dem Finanzminister und dem Statthalter in Steiermark betreffend die
Übernahme der Geldgebarung in Betreff der Schulbezirksfonds durch die Steuerämter (Fort-
setzung des Teilprotokolls Nr. II vom 9. Jänner 1871).
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KZ. 69 –MRZ. 9

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 6. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 503 Ministerrat, Wien, 13. Jänner 1871 – Protokoll II

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. Stählin (bei I), Rohrau (bei II).

I.Gesetzentwurf desBukowinaerLandtages betreffenddieEinhebung einerAuflage von einigen
Erwerbszweigen und Unternehmungen in Czernowitz samt Vorstädten. II. Verhandlung über
die Revision der Bequartierungsvorschriften. III. Auszeichnung für den Universitätsprofessor
Dr. Carl Rokitansky.

KZ. 70 –MRZ. 10

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 6. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 504 Ministerrat, Wien, 19. Jänner 1871

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.

I. Frage der Aufstellung einer Regierungskandidatenliste für die Nachwahlen im böhmischen
Großgrundbesitze. II.Wiedereinbringung des Advokatendisziplinargesetzes als Regierungsvor-
lage für denReichsrat. III. Gesetzentwurf über die Nachtragskredite der einzelnenMinisterien
pro 1870. IV. Eingabe des böhmischenLandesausschusses, worin derselbe gegen dieAblehnung
der Vorlage seines Majestätsgesuches betreffend die Bewilligung von Vorschüssen aus Staatsmit-
teln zur Durchführung des Volksschulgesetzes Verwahrung einlegt.

KZ. 72 –MRZ. 11

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 6. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 505 Ministerrat, Wien, 22. Jänner 1871

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw.Wehli (bei II und III).

I. Ausweisung des Ludwig Zimmermann, Herausgebers der „Freiheit“ in Graz, aus den öster-
reichischen Staaten. II. Gesuche des Adolph Schmiedberg und des Gustav Fichtner um die
Bewilligung zur Waffenausfuhr nach Venezuela in Amerika beziehungsweise nach Port Said in
Afrika; prinzipielle Ermächtigung des Ministers des Innern zur Gewährung ähnlicher Bewilli-
gungen. III. Rekurs des akademischen Lesevereines in Krakau gegen die Untersagung einer
beabsichtigen Statutenänderung. IV. Erhöhung des Dispositionsfonds. V. Gestattung der
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Ausfuhr von Füllen bis zumAlter von drei Jahren. VI. Verhandlung über eineVorlage in Betreff
der Einführung vonmit den Befugnissen einer öffentlichenWache ausgestattetenOrganen zum
Schutze der Bergwerke.

KZ. 73 –MRZ. 12
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 6. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 506 Ministerrat, Wien, 23. Jänner 1871 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.
I. Frage der Konzessionierung der Hieflau–Eisenerzer Bahn als einer Bergwerksbahn der Inner-
berger Aktiengesellschaft. II. Aufklärungen in Betreff derGesetzesvorlage wegen Einbeziehung
der Bahnstrecke Jedlesee–Stockerau in die österreichische Nordwestbahn.

KZ. 74 –MRZ. 13
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 6. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 507 Ministerrat, Wien, 23. Jänner 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den Bezirkshauptmann Högler.
II. Verleihung des Ritterkreuzes der Eisernen Krone III. Klasse an den Bankier Ignaz Ephrus-
si. III. Verleihung der erblichen Reichsratswürde an die Sekundogenitur des fürstlichen Hau-
ses Liechtenstein. IV. Differenzen in Betreff einer Verordnung der Ministerien zur Durchfüh-
rung des steiermärkischenLandesgesetzes vom 13.Oktober 1870 betreffend die Errichtung eines
Schullehrerpensionsfonds für Steiermark.

KZ. 75 –MRZ. 14
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 15. Februar 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 508 Ministerrat, Wien, 3. Februar 1871 – Protokoll I

P. Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr; außerdem
anw. de Pretis.
I. Reduktion imPersonalstand der Seebehörde undErnennung desGubernialrates v. Alber zum
Präsidenten dieser Behörde. II. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den Generalsekre-
tär der Karl-Ludwig-Bahn Louis de Lens.

KZ. 76 –MRZ. 15
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1871. [Franz Joseph].
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Nr. 509 Ministerrat, Wien, 3. Februar 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Potocki; anw. Taaffe, Tschabuschnigg, Holzgethan, Petrinò, Stremayr.
I. Diensteszulagen für den Oberstaatsanwalt und für den Staatsanwalt in Wien. II. Anregung
der Frage, ob für den Oberlandesgerichtspräsidenten Freiherr v. Streit in Prag aus Anlass seines
40-jährigen Dienstjubiläums eine Ah. Auszeichnung zu beantragen wäre. III. Schreiben des
Statthalters in Steiermark an den Staatsanwalt in Betreff der Zurückziehung der gegen den aus-
gewiesenen Redakteur Zimmermann bei Gericht anhängigen Anklagen. IV. Rückkehr des
ausgewiesenen Redakteurs Zimmermann nach Graz. V. Wiederausgabe saisierter Journale
mit Leerlassung des von dem beanständeten Artikel eingenommenen Raumes. VI. Verlei-
hung des Ritterkreuzes vom Leopoldorden an den Vizelandmarschall in Galizien, Oberlandes-
gerichtsrat Julian Lawrowski. VII. Verleihung des Adels an den Oberstleutenant Heinrich
Kadich. VIII. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den vormaligen Thea-
terdirektor Carl Treumann. IX. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an die
Magistratsräte Späth und Havliček. X. Gesuch der Kanzleioffiziale sämtlicher Ministerien um
Erhöhung der Quartiergelder. XI. Gesuch der Adjunkten der Ministerien des Innern, der Fi-
nanzen und der Justiz umGleichstellung ihrer Bezügemit jenen der Adjunkten des Unterrichts-
und Handelsministeriums. XII. Frage, ob wegen Erneuerung der Ende Februar ablaufenden
Steuereinhebungsbewilligung eine Gesetzvorlage einzubringen ist. XIII. Verleihung der Eiser-
nen Krone III. Klasse an den Dichter Mosenthal.

KZ. 77 –MRZ. 16
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1871. [Franz Joseph].

Nr. 510 Ministerrat, Wien, 7. Februar 1871

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. Ansprache Seiner k. u. k. apost. Majestät an die Minister, Eröffnungen Ah. Wünsche wegen
des Vorgehens und der Stellungnahme des Ministeriums im Allgemeinen und wegen Behand-
lung einer Anzahl wichtiger spezieller Angelegenheiten. II. Amnestie.

KZ. 78 –MRZ. 17
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1871. [Franz Joseph].

Nr. 511 Ministerrat, Wien, 8. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. Wiedereinberufung des Reichsrates. II. Reichsratswahlen im böhmischen Großgrundbesitz.
III. Gesetzentwurf wegen Forterhebung der Steuern und Bestreitung der Staatsauslagen in den
MonatenMärz und April 1871.

KZ. 79 –MRZ. 18
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Februar
1871. [Franz Joseph].
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Nr. 512 Ministerrat, Wien, 12. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. Ernennung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, Ritter v. Schmerling, zum Präsiden-
ten desHerrenhauses. II. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an denMagis-
tratsrat Jakob Runk in Trient. III. Übersicht über die beim Reichsrate anhängigen und noch
einzubringenden Regierungsvorlagen.

KZ. 82 –MRZ. 19
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 513 Ministerrat, Wien, 15. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. RegierungsvorlagewegenAbänderung desAnhanges zur Landesordnung fürMähren. II. Ge-
setzentwurf wegen Abänderung zweier Reichsratswahlgebiete in Böhmen. III. Wiedervorlage
des Schubgesetzes. IV. Neuerliches Gesuch des Bezirksausschusses der inneren Stadt Brünn
um Bewilligung zur Entsendung einer Deputation an Se. Majestät in der Brünner Gemeinde-
vermögensangelegenheit. V. Kontroverse zwischen dem Reichsfinanzministerium und dem
diesseitigen Finanzministerium über die Zirkulationsmenge der Salinenscheine. VI.Wiederein-
bringung des Landsturmgesetzes. VII. Verfügungen des Unterrichtsministers in Bezug auf den
Landesschulrat in Böhmen. VIII. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Direktor der
Wiener Handelsakademie Hauke. IX. Deckung eines Wechsels von 3.000 Pfund Sterling für
Rechnung der ostasiatischen Expedition. X. Übersicht der beim Reichsrate anhängigen und
noch einzubringenden Regierungsvorlagen.

KZ. 83 –MRZ. 20
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 514 Ministerrat, Wien, 22. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. Vertrauensadresse des politischen Vereines „Terdnjava“ in Klagenfurt an das Ministerium.
II. Frage der Sanktionierung der vom Kärntner Landtage beschlossenen Bauordnung für Kla-
genfurt. III. Behandlung der Gesuche von Veteranenvereinen mit tschechischer Kommando-
sprache ummilitärischeAuszeichnungen. IV. Bedingungen desMinisterialrates Schwarzwegen
Übernahme der Leitung der pro 1873 projektiertenWienerWeltausstellung. V. Zurückziehung
derGesetzvorlagenüber die akademischenBehördenundüber die Erwerbung desDoktorgrades
an den österreichische Universitäten. VI. Vervollständigtes Verzeichnis der seitens des Unter-
richtsministeriums eingebrachten und vorbereiteten Gesetzvorlagen.

KZ. 561 –MRZ. 21
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 515 Ministerrat, Wien, 25. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Schäffle.
I. Sanktionierung desGesetzes wegen Forterhebung der Steuern imMonatMärz 1871. II. Vorla-
ge des Finanzgesetzes pro 1871, des Gesetzes über dieNachtragskredite pro 1868, 1869 und 1870
und des Gesetzes über die zurDeckung desDefizits vorzunehmendeKreditoperation. III. Ersu-
chen des Reichskriegsministers wegen Einbringung einer Regierungsvorlage betreffend die Er-
gänzungdes inTirol dislozierten 9. Festungsartilleriebataillons ausTirol undVorarlberg. IV.De-
batte im Finanzausschusse aus Anlass der Gesetzvorlage über die Einbeziehung der Eisenbahn-
strecke Jedlesee–Stockerau in die österreichische Nordwestbahn. V. Verhalten der Regierung
gegenüber a) dem am 26. Februar in Wien stattfindenden „deutschen Parteitag“ und b) gegen-
über der projektierten „deutschen Siegesfeier“. VI. Ernennung des Hofrates Fiedler zum Sekti-
onschef imMinisterium für Kultus und Unterricht.

KZ. 563 –MRZ. 22
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 516 Ministerrat, Wien, 27. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Jireček, Schäffle; abw. Scholl, Habietinek.
I. Nachwahlen im böhmischen Großgrundbesitz. II. Vorlage der Finanzgesetze. III. Ernen-
nung des Titularhofrates Dr. Jenny zum Statthaltereirat I. Klasse in Triest. IV. Gesetzentwurf
betreffend dieRegelung der Professorengehalte an den theologischen Fakultäten. V. Interimisti-
scheVerfügungwegenBesorgung der Sektionschefgeschäfte imHandelsministeriumdurch den
Sektionschef des Ackerbauministeriums v. Wiedenfeld.

KZ. 564 –MRZ. 23
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 13. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 517 Ministerrat, Wien, 28. Februar 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.
I. Erneuerung des Postvertrags mit dem Österreichischen Lloyd. II. Verordnung an die Staats-
anwaltschaften wegen strenger Handhabung der Gesetze gegenüber den Ausschreitungen der
Presse. III. Erlassung eines, strenge Pflichterfüllung undDisziplin einschärfenden Zirkulars an
die dem Justiz-, Finanz-, Handels- und Unterrichtsministerium unterstehenden Beamten und
Lehrer. IV. Programmdes politischen Vereines der Ruthenen „Rada ruska“ in Lemberg. V. Be-
richt des Statthalters in Dalmatien betreffend vertrauliche Eröffnungen über eine angeblich im
April losbrechende Konflagration in den türkischen Nachbarprovinzen.

KZ. 565 –MRZ. 24
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. März 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 518 Ministerrat, Wien, 4. März 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Form der Verlautbarung in Betreff der reichsrätlichen Genehmigung der kaiserlichen Verord-
nung vom 29. August 1870 wegen Außerkraftsetzung der Münzscheine und der Silbersechser.
II. Neuerliche Vorlage des Staatsrechnungsabschlusses pro 1868.

KZ. 567 –MRZ. 25

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 519 Ministerrat, Wien, 4. März 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Beschluss des Abgeordnetenhauses in Betreff der kaiserlichen Verordnung vom 28. Juli 1870
wegen Einbeziehung der Silberdevisen der Nationalbank in die metallische Bedeckung des No-
tenumlaufes. II. Aufhebung des Waffenausfuhrverbotes. III. Galizische Resolution.

KZ. 568 –MRZ. 26

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 520 Ministerrat, Wien, 6. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Vorlage wegen Weitereinhebung der Steuern und Bestreitung der Staatsausgaben im April
1871. II. Schluss der Beratung der Wiener Teuerungs-Enquêtekommission. III. Galizische
Resolution (Fortsetzung).

KZ. 569 –MRZ. 27

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 24. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 521 Ministerrat, Wien, 7. März 1871 – Protokoll I

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; außerdem anw.
Rohrau (nur bei I).

I. Proposition desRekrutierungsausschusses desAbgeordnetenhauseswegenVerminderung des
Kontingentsanspruches mit Rücksicht auf Tirol. II. Ah. Genehmigung der Einbringung des
Steuergesetzes für April 1871. III. Erwirkung desOrdens der EisernenKrone III. Klasse für den
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in den Ruhestand übertretenden Prager Landesgerichtsrat Lom. IV. Erwirkung der geheimen
Ratswürde für den Präsidenten des Krakauer Oberlandesgerichtes Ritter v. Kopff aus Anlass
seiner Pensionierung.

KZ. 570 –MRZ. 28

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 522 Ministerrat, Wien, 7. März 1871 – Protokoll II

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

[I.] Galizische Resolution (Fortsetzung).

KZ. 571 –MRZ. 29

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 523 Ministerrat, Wien, 8. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; außerdem anw.
Rohrau (nur bei I).

I. Beantwortung der Anfrage des Rekrutierungsausschusses, ob die Regierung nicht zu einer
Herabminderung der Kontingentforderung geneigt wäre. II. Zuweisung einiger eingebrachten
Interpellationen an die Ressortminister. III. Eingabe des katholisch-politischenVereines für In-
zing inTirol wegenHerstellung des inneren Friedens durch Befriedigung der VölkerÖsterreichs
im Sinne des Föderalismus.

KZ. 572 –MRZ. 30

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 524 Ministerrat, Wien, 9. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle; abw. Habietinek.

I. Diskussion im Finanzausschuss wegen Steuerbefreiung der Tramwayfahrkarten. II. Außer-
kraftsetzung der Verordnung wegen Einrechnung der Nationalbankdevisen in die Metallbede-
ckung des Notenumlaufs. III. Galizische Resolution.

KZ. 573 –MRZ. 31

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. März 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 525 Ministerrat, Wien, 12. März 1871

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Galizische Resolution. II. Vorgehen der Regierung im Falle der Nichtannahme der Regie-
rungsvorlage wegen des Rekrutenkontingentes pro 1871. III. Angelegenheit der Quote aus
Anlass der Provinzialisierung der Militärgrenze. IV. Aufhebung des Waffenausfuhrverbotes.

KZ. 575 –MRZ. 32

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 526 Ministerrat, Wien, 13. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Bericht des oberösterreichischen Landesschulrates aus Anlass einer Note des Linzer bischöf-
lichen Konsistorium betreffend die Durchführung der neuen Schulgesetze. II. Beantwortung
einer darauf bezüglichen Interpellation im Reichsrate. III. Einige Gesuche um Bewilligung zu
Sammlungen. IV. Prinzipielle Entscheidung betreffend die Berechtigung der Vereine zurAbhal-
tung von Wanderversammlungen. V. Regierungsvorlage über eingetretene Zifferänderungen
im Budget pro 1871. VI. Verhandlung mit der ungarischen Regierung über die Aufhebung
des Garantieverhältnisses der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. VII. Interpellation be-
treffend den Verkauf eines Teiles des Wiener Waldes. VIII. Interpellation über die Reform der
direkten Steuern.

KZ. 576 –MRZ. 33

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 527 Ministerrat, Wien, 14. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Holzgethan.

I. Beantwortung der Interpellationen an die Minister des Innern und der Justiz wegen der Aus-
weisung des Redakteurs Zimmermann. II. Beantwortung der an das Gesamtministerium ge-
richteten Interpellation betreffend die Untersagung der „deutschen Siegesfeier“.

KZ. 577 –MRZ. 34

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 528 Ministerrat, Wien, 20. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.
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I. Beratungüberden fürdieBeantwortungderHerbstschen InterpellationgeeignetenZeitpunkt.
II. Petition der Beneschauer Bezirksvertretung umErweiterung desWirkungskreises der autono-
men Organe.

KZ. 580 –MRZ. 35

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. März 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 529 Ministerrat, Wien, 22. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Antwort auf die Interpellation des Dr. Herbst und Genossen betreffend die im Programm
der Regierung in Aussicht gestellten Vorlagen. II. Verleihung der Eisernen Krone I. Klasse
an den Landeshauptmann von Kärnten, Grafen Goess. III. Verleihung des österreichischen
Freiherrnstandes an den Bankier Salomon Benedict Worms in London. IV. Verbot der Ein-
und Durchfuhr alter Kleider, nicht gereinigter Leibeswäsche, Bettzeugs und Hadern aus der
Schweiz, Deutschland und demKönigreiche Polen. V. Verleihung des Ritterkreuzes vomFranz-
Joseph-Orden an den Kontrolleur der Staatsschuldenkassa Mathias Krapl. VI. Lösung des Ga-
rantieverhältnisses mit der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. VII. Nachtragskredit für
das Landesverteidigungsministerium zur Anschaffung von Kriegstaschen- und Reservemuniti-
on für die Landwehr, dieTiroler Landesschützen und denLandsturmdaselbst. VIII. Besetzung
des ruthenischen Bistums in Przemyśl. IX. Gesetzentwurf betreffend den Bau eines Telegra-
fenamtsgebäudes inWien. X. Regierungsvorlage wegen Errichtung einer landwirtschaftlichen
Hochschule inWien. XI.Antwort auf die Interpellation desAbgeordneten vonMende undGe-
nossen betreffenddie SalzburgerGebirgsbahn. XII.Antwort auf die Interpellation desDr.Klier
und Genossen wegen Ratifikation des österreichisch-sächsischen Eisenbahn-Staatsvertrags und
wegen Errichtung einer gemeinschaftlichen Zollabfertigungsstelle in Tetschen. XIII. Antwort
auf die Interpellation des Dr. Knoll und Genossen betreffend die Eisenbahn Pilsen–Karlsbad–
Johanngeorgenstadt. XIV. Ernennung des Direktors der Leobner Bergakademie Titularmi-
nisterialrat von Tunner zum wirklichen Ministerialrat. XV. Antrag auf Verleihung der Eiser-
nenKrone III. Klasse an den zweitenGubernialrat der Triester Seebehörde, Aristodemus Screm.
XVI. Auszeichnungsantrag für den Innsbrucker Landespostdirektor Glotz.

KZ. 581 –MRZ. 36

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 530 Ministerrat, Wien, 24. März 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. Petition aus Sebenico umWiederherstellung der weltlichenMacht des Papstes. II. Frage über
die Zulässigkeit des Volksstückes „Der verlorene Sohn“. III. Bericht des Statthalters Baron Ro-
dich über einige Anliegen des Fürsten von Montenegro. IV. Auszeichnung des Professors Dr.
Waller in Prag mit dem Orden der Eisernen Krone III. Klasse. V. Erhöhung der Gehalte der
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theologischen Professoren. VI. Eisenbahnvorlagen des Handelsministers; Vorgang bezüglich
der Einbringung derselben. VII. Vorlage in Betreff derReichenberg–Görlitzer Bahn. VIII. Pre-
dilbahn (Inzidenzfrage wegen Gründung eines Eisenbahnschuldentilgungsfonds).

KZ. 582 –MRZ. 37

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 531 Ministerrat, Wien, 25. März 1871

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.

I. BedenkendesReichskriegsministerswegenderbeabsichtigtenGestattungdesGebrauches von
Trommeln und Signalhörnern auch an solche Militärveteranenvereine in Böhmen, welche die
böhmische Kommandosprache haben. II. Zurückweisung der Vorstellung des Salzburger Ge-
meinderates gegendasVerbot der öffentlichen „deutschenSieges- undFriedensfeier“. III. Einho-
lung derAh. Sanktion für dasNotfinanzgesetz proApril l. J. undPublikationdesselben. IV.Vor-
gang bezüglich der Projekte für die Predil- und Arlbergbahn, dann für die Istrianer und die dal-
matinischen Bahnen und die Linien Wels–Rottenmann und Rottenmann–Bischofshofen etc.;
Nachtragskredite für umfassendere Trassierungen. V. Nachtragskredit für die Hafenbauten in
Spalato. VI. Vorläufige Besprechung einiger zwischen den Ministerien des Handels, der Justiz
und der Finanzen kontroverser Punkte des neuen Entwurfes eines Eisenbahnbetriebsgesetzes.

KZ. 583 –MRZ. 38

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 532 Ministerrat, Wien, 29. März 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Schäffle; außerdem anw. Beust, Rodich.

I. Beratung über einige Anliegen des Fürsten vonMontenegro, speziell Gewährung eines Darle-
hens zum Straßenbau Rijeka–Cetinje–Cattaro und Ermäßigung des Salzpreises. II. Konflikt
zwischen den Spizzanoten und Pastrovicchianern aus Anlass von Grenzstreitigkeiten.

KZ. 584 –MRZ. 39

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 9. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 533 Ministerrat, Wien, 29. März 1871 –Protokoll II

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek.
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I. Zuschrift des Reichskanzlers betreffend die in Wien für das Jahr 1873 angekündigte Weltaus-
stellung. II. Schreiben des Reichskanzlers betreffend den Staatsvertrag über die Schifffahrts-
verhältnisse auf dem Schwarzen Meere und der Donau. III. Schreiben des Reichskanzlers
betreffend die Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an die zwei Kon-
gresshäuser. IV. Das an den Präsidenten des Herrenhauses unmittelbar gerichtete Schreiben
des Reichskanzlers betreffend. V. Haltung der Regierung gegenüber dem Abgeordnetenhause
in der Angelegenheit des Rekrutenkontingentes pro 1871. VI. Nachtragsvorlage zum Finanzge-
setze pro 1871 bezüglich der Steinkohlenwerke in Jaworzno und Lipowiec. VII. Gendarmerie-
gesetz. VIII. Behandlung der Zivilprozessordnung nach demGesetze vom 30. Juli 1867, RGBl.
Nr. 104.

KZ. 1046 –MRZ. 40

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 534 Ministerrat, Wien, 4. April 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle; abw. Holzgethan, Habietinek.

I. Gesetzentwurf über die Erweiterung der Gesetzgebungsinitiative der Landtage. II. Modus
procedendi in Betreff der Kultusvorlagen. III. Ernennung des Sektionschefs im Ackerbaumi-
nisterium, Ritter v. Wiedenfeld, zum Sektionschef imHandelsministerium.

KZ. 1047 –MRZ. 41

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 535 Ministerrat, Wien, 4. April 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle; abw. Holzgethan, Habietinek.

I.Anfrage desKriegsministers, obnicht dieAusschließungmilitärischerErfindungen vonderPa-
tentierung anzubahnenwäre. II.Gesetzvorlageüber dieVerbindungsbahnKomotau–Brunners-
dorf. III. Gesetzvorlage über die Fortsetzung der böhmischen Nordbahn von Rumburg nach
Schluckenau eventuell an die Landesgrenze gegen Bautzen.

KZ. 1048 –MRZ. 42

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 536 Ministerrat, Wien, 7. April 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle; außerdem anw. Stadler (bei III); abw.
Holzgethan, Habietinek.
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I. Sanktionierung des Rekrutenkontingentgesetzes pro 1871. II. Nachtragsforderung von
60.000 fl. zum Zweck technischer Vorarbeiten für mehrere Eisenbahnen. III. Gendarmerie-
gesetz.

KZ. 1050 –MRZ. 43
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 537 Ministerrat, Wien, 8. April 1871 – Protokoll I

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle; abw. Holzgethan, Habietinek.
I. Kundmachung wegen der reichsrätlichen Genehmigung der Verordnung betreffend den Ter-
min zur Einziehung der Münzscheine und Silberscheidemünzen à 6 Kreuzer CM. II. Gesetz-
entwurf wegenRegelung der Stellung und der Gehalte der Bibliotheksbeamten. III. Nachträge
zum Budget pro 1871 für das Ministerium für Kultus und Unterricht. IV. Gesetzentwurf we-
gen Bedeckung der Kosten derWienerWeltausstellung 1873. V. Vermehrung des Personals der
Generalinspektion für Eisenbahnen.

KZ. 1051 –MRZ. 44
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 538 Ministerrat, Wien, 8. April 1871 – Protokoll II

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle; außerdem anw. Stadler; abw. Holzge-
than, Habietinek.
[I.] Gendarmeriegesetz (Fortsetzung).

KZ. 1052 –MRZ. 45
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. April 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 539 Ministerrat, Wien, 11. April 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; außerdem anw. Stadler (bei
I); abw. Holzgethan.
I. Gendarmeriegesetz. II. Vorgang der Regierung gegenüber dem Linzer Bischof, und Korrekt-
heit des behördlichen Vorgehens gegen jene zwei Geistliche, welche die Schüler zur Beteiligung
an der Beichte und Kommunion während der Osterferien aufforderten. III. Rücktritt des
Laibacher Bischofs. IV. Gesetz über die Forterhebung der Steuer im Mai 1871. V. Verfü-
gung in Betreff der Beratung von Gesetzesvorlagen während der Abwesenheit des Präsidenten
des Ministerrates.

KZ. 1053 –MRZ. 46
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 540 Ministerrat, Wien, 12. April 1871

P.Weber; VS. Holzgethan; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Hohenwart.

I. LandesgesetzwegenErrichtung einer landwirtschaftlichenLehranstalt inCzernowitz. II. Ent-
wurf eines Reichsgesetzes betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katho-
lischen Kirche.

KZ. 1054 –MRZ. 47

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 541 Ministerrat, Wien, 13. April 1871

P. Artus; VS. Holzgethan; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Hohenwart.

I. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Gesetzentwurf betreffend die Erweiterung der Stempel-
undGebührenbefreiung für einige Gegenstände der Grundlastenablösung inGalizien. II. Fort-
setzung der Beratung über den Gesetzentwurf betreffend die Regelung des Verhältnisses der
Staatsgewalt zur katholischen Kirche. III. 50-jähriges [sic] Jubiläum der Wiener evangelisch-
theologischen Fakultät; Kundgebungen der Regierung aus diesem Anlasse; Frage der Auszeich-
nung der Professoren Otto und Roskoff.

KZ. 1055 –MRZ. 48

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 542 Ministerrat, Wien, 14. April 1871

P. Stransky; VS. Holzgethan; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Hohenwart.

I. Gesetzentwürfe betreffend die Genehmigung a) zum Ankaufe des Waldgrundes Pfaffenberg
für das gräflich Cerninsche Realfideikommiss und b) der Vereinigung des Gutes Sorgendorf
und der Writzschen Gründe mit dem Ambros Graf Thurnschen Fideikommisse. II. Verlei-
hung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Titularhofrat Johann Visintini in Triest.
III. Fortsetzung der Beratung über denGesetzentwurf betreffend dieRegelung desVerhältnisses
der Staatsgewalt zur katholischen Kirche.

KZ. 1056 –MRZ. 49

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juni 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 543 Ministerrat, Wien, 20. April 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Grocholski; außerdem anw. Rohr-
au (bei VI); abw. Habietinek.
I. Ernennung des Dr. Ritter v. Grocholski zum Minister. II. Note des Reichskanzlers in Be-
treff der Anliegen des Fürsten von Montenegro. III. Note des Reichskanzlers betreffend die
Arbeitseinleitungen zur Beseitigung der Donau-Dampfschifffahrts-Hindernisse an den Strom-
schnellen und am Eisernen Tor. IV. Notiz der „Presse“ über angebliche Personaländerungen
im Ministerium. V. Auszeichnungen aus Anlass des Jubiläums der evangelischen Fakultät.
VI. Gesetzentwurf betreffend die Deckung des erhöhten Friedensstandes der 25 Kavallerieregi-
menter. VII. Mitteilung von Akten an die Ausschüsse des Reichsrates. VIII. Zweckmäßigkeit
der baldigen Ernennung eines Ackerbauministers.

KZ. 1058 –MRZ. 50
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 544 Ministerrat, Wien, 22. April 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw. Rohrau (bei V).
I. Beantwortung der Interpellation in Betreff des Verwaltungsgerichtshofes. II. detto betreffend
die Einbringung eines Gesetzentwurfes über die Regelung der polizeilichen Abschaffung und
des Schubwesens, des Polizeistrafgesetzes und eines Gesetzentwurfes über dieOrganisierung der
Gendarmerie. III. Exposé zur Regierungsvorlage über die Erweiterung der landtäglichen Ge-
setzgebungsinitiative. IV.Modus procedendi in Betreff der galizischen Resolution. V. Schluss-
redaktion des Gesetzes wegen Deckung des erhöhten Friedensstandes der Kavallerie.

KZ. 1060 –MRZ. 51
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 545 Ministerrat, Wien, 25. April 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; außerdem anw.Waněk (bei
I); abw. Holzgethan, Grocholski.
I.Gesetzentwurf über den Straßenbau vonWiennachKagranunddendamit zusammenhängen-
den Bau einer Brücke über die Donau. II. Straßenbau vonRijeka inMontenegro nach Cattaro.
III. Bestätigung derWahl des Dr. Franz Ladislaus Rieger zumObmann der Chotěbořer Bezirks-
vertretung. IV. Beantwortung der Interpellation in Betreff des Gendarmeriegesetzes. V. detto
des Polizeistrafgesetzes. VI. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Ehrendomherrn und
Professor Starek in Königgrätz. VII. Gesetzvorlage über den Bau einer öffentlichen Lokomoti-
veisenbahn von Eisenerz nach Hieflau.

KZ. 1061 –MRZ. 52
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 546 Ministerrat, Wien, 29. April 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw. Stadler (bei III).

I. Majestätsgesuch des Johann Remigius v. Septice-Septicki um Ah. Zuerkennung des Grafen-
standes. II. Einbringung des Gesetzentwurfes betreffend die Deckung des erhöhten Friedens-
standes der Kavallerie. III. Gendarmeriegesetz. IV. Verbot der Ein- und Durchfuhr von alten
Kleidern undHadern aus der Schweiz, Deutschland und Russisch-Polen. V. Gesetzentwurf in
Betreff der Bestellung der nach dem Gesetze vom 24. Mai 1869 zur Regelung der Grundsteuer
berufenen Kommissionen. VI. Einbringung des Abkommens mit Galizien; Normierung des
Wirkungskreises des Ministers im Gesetzgebungswege. VII. Stellung der Regierung zu dem
Antrage auf Einführung direkter Reichsratswahlen.

KZ. 1064 –MRZ. 53

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 547 Ministerrat, Wien, 2. Mai 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I.Regierungsvorlage betreffendgrundgesetzlicheBestimmungen rücksichtlichGaliziens. II.Ge-
setzentwurf in Betreff der Beteiligung der im Reichsrate vertretenen Länder an der Garantie
für die von der europäischen Donaukommission zu bestreitenden Donauregulierungsauslagen.
III. Ah. Genehmigung zur Einbringung des Gendarmeriegesetzes.

KZ. 1065 –MRZ. 54

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 548 Ministerrat, Wien, 4. Mai 1871

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Einbringung des Gesetzentwurfes, enthaltend grundgesetzliche Bestimmungen rücksichtlich
des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtume Krakau. II. Gesetzent-
wurf betreffend die Erweiterung der Gesetzgebungsinitiative der Landtage. III. Besetzung des
Statthalterpostens für Tirol. IV. Exzesse in der Universität und Insultierung des Professors
Karsten. V. Gesetzentwurf betreffend die Bezüge und den Rang des Lehrpersonals in der k.k.
Akademie der bildenden Künste inWien. VI. Behandlung der katholischen Priesterstandskan-
didaten bezüglich der Militärpflicht beziehungsweise Auslegung des § 25 des Wehrgesetzes.

KZ. 1066 –MRZ. 55

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 25. Mai 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 549 Ministerrat, Wien, 8. Mai 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Petition aus Ybbs um Aufrechterhaltung der Schulgesetze. II. Sanktionierung der von den
Landtagen in Böhmen und Mähren beantragten Änderungen in den Wahlgesetzen. III. Erhe-
bung des Oberlandesgerichtspräsidenten Ritter v. Hein in den Freiherrnstand. IV. Sanktio-
nierung des Gesetzes a) über die Gebührenbefreiung der Fahrkarten auf Lokalbahnen, b) über
die Heranziehung der Steuerämter für den Dienst der Bezirksschulkassen. V. Ein- und Durch-
fuhrverbot auf alte Kleider etc. aus Deutschland, der Schweiz und Russisch-Polen. VI. Ver-
fügungen des Unterrichtsministers aus Anlass des gegen Professor Karsten verübten Studen-
tenexzesses. VII. Verleihung der Konzession für die Bahnstrecke Ossegg–Komotau an die
Dux–Bodenbacher Bahngesellschaft. VIII. Mitteilung des Handelsministers in Betreff der
Eisenerz–Hieflauer Bahn. IX. Ermächtigung der Regierung, Eisenbahnkonzessionenmit Steu-
erbefreiungen erteilen zu dürfen, wenn der Reichsrat nicht versammelt ist. X. Zugestehung der
Pensionsfähigkeit an die Gefangenenaufseher und deren Witwen. XI. Ernennung des Wenzel
Edlen v. Budvinski zumOberlandesgerichtspräsidenten inKrakau. XII. Vorgang derRegierung
bei derDebatte über die Regierungsvorlage betreffend die Erweiterung derGesetzgebungsinitia-
tive der Landtage.

KZ. 1067 –MRZ. 56

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 550 Ministerrat, Wien, 10. Mai 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw. Rohrau.

[I.] Gesetzentwurf betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisierung.

KZ. 1603 –MRZ. 57

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 551 Ministerrat, Wien, 11. Mai 1871

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw. Rohrau (bei VIII).

I. Protest des katholisch-politischen Kasinos von Margarethen in Wien gegen die Adresse des
Wiener Gemeinderates an Döblinger. II. Eingabe des konstitutionellen Volksvereines in Eben-
see wegen Durchführung der Schulgesetze. III. Wünsche der steiermärkisch-slowenischen
Landtagsabgeordneten. IV. Gesetzentwurf betreffend die Zuerkennung der Lokalzulage für
die Professoren der Staatsmittelschulen in Wien. V. Gesetzentwurf betreffend die Forterhe-
bung der Steuern und Abgaben, dann die Bestreitung des Staatsaufwandes im Monate Juni
1871. VI. Forderung eines Nachtragskredites anlässlich der Abfuhr der Einkommenssteuer
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des Österreichischen Lloyd an die Reichsfinanzen. VII. Der an den Statthaltereileiter in Linz
zu richtende Erlass in Angelegenheit der Beeidigung der Religionslehrer. VIII. Fortsetzung
der Beratung über denGesetzentwurf betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer
Mobilisierung.

KZ. 1605 –MRZ. 58
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 552 Ministerrat, Wien, 12. Mai 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
I. Vorgang der Regierung gegenüber den Fragen 1. ob die Galizien zugedachten Konzessionen
auf die anderenLänder ausgedehntwerden sollen; 2. obdie galizischenAbgeordneten imReichs-
rate auch über jene Angelegenheitenmitzustimmen berechtigt sein sollen, welche bezüglich Ga-
liziens der Landesgesetzgebung vorbehalten sind; 3. ob demReichsrat dasRecht zusteht, direkte
Wahlen einzuführen. II. Ernennung des Freiherrn v. Conrad zum Statthalter inOberösterreich
und des Landeshauptmanns v. Wurzbach zum Landespräsidenten in Krain. III. Anfrage des
Prager Scharfschützenkommandanten, ob der Gegenwart Sr. kaiserlichenHoheit des Kronprin-
zen bei dem im Juni beabsichtigten Festschießen entgegengesehen werden könnte.

KZ. 1606 –MRZ. 59
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Mai 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 553 Ministerrat, Wien, 18. Mai 1871

P.Weber; VS.Hohenwart; anw.Holzgethan, Scholl (bei I−V), Jireček, Schäffle (bei XII−V),Habie-
tinek, Grocholski.
I. Beantwortung der Interpellation in Betreff des Bequartierungs- und Heeresverpflegungsge-
setzes. II. Adressen an das Gesamtministerium. III. Verleihung des Komturkreuzes vom
Franz-Joseph-Orden an den Fabrikanten Adolph Raimann. IV. Verleihung der Eisernen Kro-
ne III. Klasse an Dr. Alphons v. Staffelfeld. V. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-
Orden an den Titularoberbaurat Eduard Verida. VI. Verwendung des Überverdienstes entlas-
sener Sträflinge zur Deckung der Schubkosten. VII. Behandlung jener russisch-polnischen
Flüchtlinge, deren Entfernung aus öffentlichen Rücksichten geboten ist. VIII. Verleihung des
Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den Titularberghauptmann Franz Friese. IX. Ge-
setzvorlage wegen Bewilligung eines Lotterieanlehens für die Stadt Innsbruck. X. Regelung
des Standes der Sektionschefs im Finanzministerium; Pensionierung des Sektionschefs Dr. Fer-
dinand Gobbi unter Erhebung in den Freiherrnstand; Ernennung des Vizepräsidenten Franz
Ritter v. Pollak und des Ministerialrates Alois Ritter v. Dessary zu Sektionschefs. XI. Reform
der Rübenzuckerbesteuerung. XII. Besetzung des Przemyśler Bistums. XIII. Anberaumung
einer Sitzung zur Beratung der Kultusvorlagen. XIV. Sanktionierung des Gesetzes betreffend
die Ausübung der Gerichtsbarkeit über die Landwehr. XV. Verleihung des Leopoldordens an
den Landesgerichtspräsidenten Dr. Andreas Luschin.

KZ. 1607 –MRZ. 60
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 29. Mai 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 554 Ministerrat, Wien, 20. Mai 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw.Wehli.
I. a) Beschwerde der Generalbank für Industrie, Handel und Gewerbe, der österreichischen
Volksbank und der österreichischenZentralbank gegen dasDirektoriumder österreichischen all-
gemeinenBankwegenverweigerter Einberufung einer außerordentlichenGeneralversammlung;
b) Beschwerde des Vizepräsidenten der österreichischen allgemeinen Bankwegen Verweigerung
derKassakontrolle und der Einsichtnahme in die Bücher der österreichischen allgemeinenBank.
II. Lösung der Frage, ob Gestattungen zur Ausgabe von Privatschuldverschreibungen auf Inha-
ber im administrativenWege oder nur im Gesetzgebungswege erteilt werden können.

KZ. 1608 –MRZ. 61
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 555 Ministerrat, Wien, 20. Mai 1871 – Protokoll II

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
I. Mitteilung über die Ah. Ernennung des Baron Conrad zum Statthalter von Oberösterreich
und des Dr. v. Wurzbach zum Landespräsidenten von Krain. II. Ordensauszeichnungen für
die Präsidenten beziehungsweise den Verwaltungsrat der österreichischen Waffenfabriksgesell-
schaft, Grafen Othenio Lichnowski, Friedrich Wilhelm Hartung und Philipp Ströbel. III. Er-
wirkung der Ah. Sanktion des Gesetzentwurfes betreffend die Stryj–Beskid–Stanislawower Ei-
senbahn. IV. Regierungsvorlage wegen Herstellung einer Eisenbahn von Lieboch nach Wies
mit einer Abzweigung nach Stainz durch die Graz–Köflacher Unternehmung. V. Regierungs-
vorlage wegen Herstellung einer Eisenbahn von Sternberg über Schönberg nach einem Punkte
der Linie Wildenschwert-Mittelwalde. VI. Regierungsvorlage wegen Herstellung einer subma-
rinen Telegrafenverbindung zwischen Ragusa undMalta beziehungsweise Ragusa und Korfu.

KZ. 1609 –MRZ. 62
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 556 Ministerrat, Wien, 22. Mai 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
I. Gesetzentwurf betreffend die Gehalte und Quartiergelder der Professoren an den vom Staate
erhaltenen technischen Hochschulen. II. Gesetzentwurf betreffend die Anrechnung der an
einer österreichischen technischenHochschule zugebrachten Dienstzeit beimÜbertritt an eine
Universität. III. Gesetzentwurf betreffend die Gehalte und Quartiergelder der Professoren
der Handels- und nautischen Akademie in Triest und der vom Staate erhaltenen nautischen
Schulen. IV. Sanktionierung des Gesetzes betreffend die Erwerbung der Braunau–Neumarkter
Eisenbahn durch die Kaiserin-Elisabeth-Bahn.

KZ. 1610 –MRZ. 63
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 10. (unklare
Lesung) Juni 1871. [Franz Joseph].
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Nr. 557 Ministerrat, Wien, 26. Mai 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
I. Fertigung des Steuerbewilligungsgesetzes pro Juni 1871. II. Beantwortung der Interpellation
in Angelegenheit der Arrondierung und Kommassierung des Grundbesitzes. III. Behandlung
der in der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses beschlossenen au. Adresse an Se. Majestät.

KZ. 1611 –MRZ. 64
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 558 Ministerrat, Wien, 3. Juni 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Grocholski.

I. Sanktionierung des Gesetzentwurfes betreffend die Einbeziehung der Eisenbahnstrecke Jedle-
see–Stockerau in die österreichische Nordwestbahn. II. Gesetzentwurf, mit welchem die Re-
gierung ermächtigt wird, während der Zeit, in welcher der Reichsrat nicht versammelt ist, Ei-
senbahnkonzessionenmit Steuer- undGebührenbefreiungen zu verleihen. III. Erneuerung des
Postvertragesmit demÖsterreichischen Lloyd. IV. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den
gewesenen Bankier Paul Lauerbach. V.Haltung derRegierung zu der vomPresseausschusse des
Abgeordnetenhauses entworfenen Pressnovelle. VI. Verleihung der Eisernen Krone II. Klasse
an den mährischen Oberlandesgerichtspräsidenten Joseph Ritter v. Laminet.

KZ. 1612 –MRZ. 65
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 559 Ministerrat, Wien, 3. Juni 1871 – Protokoll II

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek; abw. Grocholski.

I. Ordensverleihung an denDichter Carl Egon Ebert. II. Petition der politischen, gerichtlichen
und Steuerbeamten in Sechshaus und Hietzing um Bewilligung von Lokalzulagen. III. Ände-
rung des Staatssiegels. IV. Erwirkung des österreichischen Freiherrnstandes für den Bankier
Rafael v. Erlanger in Frankfurt amMain. V. Gesuch des Bankgouverneurs Dr. Joseph Ritter v.
Pipitz umÜbertragung seinesRitterstandes undWappens auf seinen SchwiegersohnDr. Joseph
Savinschegg. VI. Rekurs des ehemals katholischen Priesters, nun Predigers der freien Vernunft-
kirche, Eduard Schwella und der Katharina Němec gegen die Abweisung ihres Gesuches um
Vornahme des Aufgebotes und der Ziviltrauung.

KZ. 1613 –MRZ. 66
Ah. E. Ich nehme den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis, und wünsche über den Gegen-
stand des Punktes VI noch eineMinisterkonferenz unterMeinemVorsitze abzuhalten.Wien,
7. Juni 1871. [Franz Joseph].
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Nr. 560 Ministerrat, Wien, 5. Juni 1871 – Protokoll I

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdemHampe.

[I.] Instruktion für die k. u. k. Kommissäre der internationalen Kommission in Warschau für
die Verhandlungen mit Russland wegen Dismembration der Krakauer Diözese.

KZ. 1614 –MRZ. 67

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 561 Ministerrat, Wien, 5. Juni 1871 – Protokoll II

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Mitteilung über Besprechungen mit böhmischen Parteiführern. II. Vorgehen in der Budget-
debatte, eventuell bei Verweigerung des Budgets.

KZ. 1615 –MRZ. 68

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 27. Juni 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 562 Ministerrat, Wien, 10. Juni 1871

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an die Statthaltereiräte Alexander Ritter v. Mor
und Ignaz Stibral in Oberösterreich. II. Maßnahmen gegen die Ausschreitungen der Journale.
III. Sanktionierung der Gesetze a) betreffend die zeitliche Steuerbefreiung für das neue Börsen-
gebäude, b) die Bewilligung von Steuerfreijahren bei Neu-, Um- und Zubauten in den Jahren
1872 und 1873. IV. Außerkraftsetzung der dem Freiherrn v. Herring & Konsorten verliehenen
Konzession für eine Eisenbahn von Brünn über Tabor nach Pilsen. V. Sanktionierung des Ge-
setzes betreffend eine Verbindungsbahn von Komotau nach Brunnersdorf. VI. Publizierung
des Londoner Staatsvertrages betreffend einige Änderungen des Pariser Traktats vom Jahre 1856
über die Schifffahrt am SchwarzenMeer und in der Donau. VII. Frage der Auslieferung der an
den Gräueln der Pariser Insurrektion beteiligten und flüchtig gewordenen Personen. VIII. Op-
portunität der Einbringung der Strafprozessordnung in dieser Reichsratssession.

KZ. 1617 –MRZ. 69

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 563 Ministerrat, Wien, 14. Juni 1871 – Protokoll I

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grochol-
ski.
I. Frage des weiteren Vorgehens in Bezug auf den Gesetzentwurf betreffend die Sicherstellung
des erhöhten Friedensstandes für die 25 Kavallerieregimenter. II. Rekurs des zur freien christ-
lichen Gemeinde übertretenen katholischen Geistlichen Eduard Schwella wegen verweigerter
Vornahme des Eheaufgebotes und der Ziviltrauung. III. Stand der Verhandlungen über das
Gendarmeriegesetz im Reichsrate; Stand der reichsrätlichen Verhandlungen überhaupt, insbe-
sondere bezüglich des Budgets und der Defizitbedeckung.

KZ. 1619 –MRZ. 70
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 564 Ministerrat, Wien, 14. Juni 1871 – Protokoll II

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw.Wehli.
I. Entwurf der neuen Staatsnoten. II. Beschwerde der österreichischenZentralbank, der österrei-
chischen Volksbank und der Generalbank für Industrie, Handel und Gewerbe gegen das Direk-
torium der österreichischen allgemeinen Bank wegen Verweigerung der Legitimationsscheine
zur Ausübung ihres Stimmrechtes.

KZ. 1620 –MRZ. 71
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 8. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 565 Ministerrat, Wien, 23. Juni 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw.Wehli (bei I), Kubin (bei I).
I. Differenz zwischen der allgemeinen österreichischen Bank einerseits, dann der Zentralbank,
Volksbank und Generalbank für Industrie, Handel und Gewerbe wegen Ausfolgung der Legi-
timationsscheine zur Ausübung des Stimmrechtes. II. Steuergesetz für den Monat Juli 1871.
III. Gesetz wegen Veräußerung einiger Objekte des unbeweglichen Staatseigentums. IV. Ein-
gabe des katholisch-politischen Kasinos der Josefstadt inWien umAbhilfe gegen die Übergriffe
der Presse. V.VerleihungdesOrdens der EisernenKrone III.Klasse andenbisherigenherzoglich
Sachsen-Coburgschen Konsul, nunmehr königlich niederländischen Generalkonsul, Friedrich
Rosenberg. VI. Gesetzentwurf des Tiroler Landtages betreffend eine Änderung der Wahlord-
nung für die Bezirksvertretungen. VII. Neuerliche Auszeichnung des Fabrikanten Franz Ritter
v. Wertheim. VIII. Neuerliche Auszeichnung für den Domänenrat Anton Emanuel Komers.
IX. Gesetzentwurf wegen Verlängerung der Czernowitz–Lemberger Bahn von Lemberg nach
Tomaszow an die russische Grenze. X. Ernennung des Senatspräsidenten Ivan Freiherrn v.
Apfaltern zum Vizepräsidenten des Reichsgerichtes. XI. Erhöhung der Bezüge der Direktions-
adjunkten und Offiziale des Obersten Gerichtshofes.
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KZ. 1621 –MRZ. 72

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 566 Ministerrat, Wien, 29. Juni 1871

P. Artus; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grochol-
ski; außerdem anw. Kuhn, Horst.

I. Frage des ferneren Vorgehens bezüglich des Gesetzentwurfes betreffend den erhöhten Frie-
densstand der Kavallerie. II. Ah. Anordnung wegen des übereinstimmenden Vorgehens der
militärischen und der politischen Behörden in Bezug auf strengere Rücksichtnahme auf die
Diensttauglichkeit bei der Rekrutenabstellung.

KZ. 1622 –MRZ. 73

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 18. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 567 Ministerrat, Wien, 1. Juli 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS.Hohenwart; anw.Holzgethan, Scholl, Jireček,Habietinek, Grocholski (bei IV bis VI);
abw. Schäffle (zu Sr. apost. Majestät befohlen).

I. Auszeichnung des Bankiers Horaz Ritter v. Landau und des Moriz Ritter v. Goldschmidt.
II. Verleihung des Adels an denKrakauer Bankier VincenzWolff. III. Sanktionierung desGeset-
zes über den Verkauf von unbeweglichem Staatseigentum im Einzelwerte bis 25.000 fl. und bis
zum Gesamtbetrage von 1,000.000 fl. IV. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Or-
den an den Professor Lang des Realgymnasiums in der Landstraße. V. Verleihung der Eisernen
Krone III. Klasse an den Landesschulinspektor I. Klasse Močnik in Steiermark. VI. Besetzung
des Bistums Ragusa.

KZ. 1623 –MRZ. 74

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].

Nr. 568 Ministerrat, Wien, 1. Juli 1871 – Protokoll II

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan (bei II bis V), Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek,
Grocholski; außerdem anw. Fierlinger.

I. Aufhebung der Beschränkung, welche der Abhaltung polnischer und ruthenischer Vorträge
auf der Lemberger Universität bisher entgegenstanden. II. Bitte der Vorschusskassen um eine
günstigere Steuer- undGebührenbehandlung. III.Verkauf des ärarischenKohlenwerkes Jaworz-
no. IV. Vertagung des Reichsrates. V. Gesetzentwurf wegen beschleunigter Inbetriebsetzung
der Gmünd–Prager Linie der Kaiser-Franz-Joseph-Bahn.
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KZ. 2311 –MRZ. 75

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 26. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 569 Ministerrat, Wien, 3. Juli 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw. Rohrau (bei II).

I. Beanständung einiger Journalartikel. II. Regierungsvorlage an die Landtage von Tirol und
Vorarlberg betreffend die Ergänzung des 9. Festungsartilleriebataillons aus Tirol undVorarlberg.
III. Interpellation des Dr. Russ und Genossen betreffend einen Erlass des Unterrichtsministers
über das Berufungsrecht der Bezirksschulräte. IV. Sanktionierung des Gesetzes über die Prü-
fung der Dampfkessel. V. Sanktionierung des Gesetzes über die Reorganisierung der Bergbe-
hörden. VI. Wunsch des Handelsministers wegen baldiger Ernennung eines Ackerbauminis-
ters, eventuell eines Sektionschefs für das Ackerbauministerium. VII. Außerkraftsetzung der
Konzession für eine Eisenbahn von Lobositz über Dux nach Niklasberg. VIII. Antrag auf Ver-
leihung der Eisernen Krone III. Klasse an denMinisterialrat Anton Hofmann. IX. Antrag auf
Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den Ministerialrat Dr. Vincenz Klun. X. Reakti-
vierung des Bezirksgerichts Mattsee im Kronlande Salzburg.

KZ. 2312 –MRZ. 76

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 26. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 570 Ministerrat, Wien, 6. Juli 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; au-
ßerdem anw. Bartmański (bei I).

I. Befreiung der Graf Skarbekschen Armen- und Waisenstiftung von der Verpflichtung zur Er-
haltung des deutschenTheaters in Lemberg. II. InterpellationwegenEinbringung derVorlagen
zur Regelung des Verhältnisses zwischen der katholischen Kirche und dem Staate. III. Interpel-
lation wegen Einbringung des Polizeistrafgesetzes, dann des Schub- und Gendarmeriegesetzes.
IV. Interpellation betreffend die Auseinandersetzung mit der ungarischen Regierung bezüglich
der Gestüte und Hengstendepots. V. Interpellation über den Erlass des Unterrichtsministers
betreffend das Rekursrecht der Bezirkschulräte. VI. Zeitpunkt der Vertagung des Reichsrates.

KZ. 2313 –MRZ. 77

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 26. Juli 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 571 Ministerrat, Wien, 10. Juli 1871

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Grocholski; außerdem anw.
Kubin (bei VI); abw. Habietinek.
I. Sanktionierung des Finanzgesetzes und des Staatsvoranschlags pro 1871. II. Sanktionierung
des Gesetzes betreffend die Bestellung der Grundsteuerkommissionen. III. Sanktionierung der
Gesetze über die Herstellung von Eisenbahnen a) von Sternberg über Schönberg an die österrei-
chisch-preußische Grenze; b) von Eisenerz nach Hieflau; c) von Lieboch nach Wies. IV. Sank-
tionierung des Gesetzes über die Weltausstellung. V. Ernennung des Statthaltereileiters Frei-
herrn v. Possinger zum Sektionschef im Ackerbauministerium. VI. Entwurf eines Schemas der
Landtagswahlordnung.

KZ. 2315 –MRZ. 78
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 26. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 572 Ministerrat, Wien, 12. Juli 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw.Mercandin.
I. Differenzen zwischen dem Finanzminister und dem Präsidenten des Obersten Rechnungs-
hofes rücksichtlich der Feststellung des Personal- und Besoldungsstandes der Rechnungs- und
Fachrechnungsdepartements im Finanzministerium.

KZ. 2316 –MRZ. 79
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 573 Ministerrat, Wien, 12. Juli 1871 – Protokoll II

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw. Schwarz (bei I), Kubin (bei VIII).
I. Die in Wien im Jahre 1873 stattzufindende Weltausstellung. II. Gesetzentwurf wegen Be-
willigung eines unverzinslichen Darlehens aus Reichsmitteln für die in der Stadt Tachau durch
ÜberschwemmungBeschädigten. III. Der vomLandtage in Steiermark beschlosseneGesetzent-
wurf über die Ablösung der Geld- und Naturalgiebigkeiten an Kirchen, Pfarren und Schulen.
IV. Verleihung des österreichischen Ritterstandes an den russischen Untertan Ignaz Ephrussi
in Wien. V. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an die Statthaltereiräte Jo-
seph Klingler und Joseph Ehrhart v. Ehrhartstein. VI. Auszeichnungsanträge anlässlich der
ostasiatischen Expedition. VII. Gesetzentwurf betreffend die Fortsetzung der Eisenbahn von
Reichenberg, dann einer Flügelbahn von Eisenbrod nach Tannwald. VIII. Fortsetzung der
Beratung über den Gesetzentwurf betreffend die Landtagswahlordnung.

KZ. 2317 –MRZ. 80
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 574 Ministerrat, Wien, 15. Juli 1871 – Protokoll I

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle (bei III bis IV), Habietinek,
Grocholski.

I. Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den Bezirksarzt Dr. Mathias Ma-
cher. II. Wiedereinsetzung der Agnes und der Adelgunde Fenner in den Adelstand. III. Ver-
leihung des Großkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den Budweiser Bischof Jirsik. IV. Bitte
der Generalsynode der evangelischen Kirche Augsburger Konfession um Zusicherung der Ge-
nehmigung einiger Änderungen an der Kirchenverfassung vom Jahre 1866.

KZ. 2319 –MRZ. 81

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 575 Ministerrat, Wien, 15. Juli 1871 – Protokoll II

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek (bei II), Grocholski (bei II);
außerdem anw. Kubin (bei II); abw. Holzgethan.

I. Zulässigkeit chiffrierter Privattelegramme. II. Fortsetzung der Beratung über das Schema der
Landtagswahlordnungen.

KZ. 2320 –MRZ. 82

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 576 Ministerrat, Wien, 17. Juli 1871

P.Weber; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grochol-
ski.

[I.] Besprechung der Presszustände, des Versammlungswesens, und der Haltung der Beamten.

KZ. 2321 –MRZ. 83

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 577 Ministerrat, Wien, 18. Juli 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski; abw. Holzge-
than.

I. Wiederbesetzung des Statthalterpostens in Galizien. II. Gesetzentwurf betreffend die Re-
gelung der polizeilichen Abschaffung und des Schubwesens. III. Gesetzentwurf betreffend
die Dienstesbezüge und die Versorgung der Gendarmeriemannschaft. IV. Gesetzentwurf wo-
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mit eine neue Maß- und Gewichtsordnung festgestellt wird. V. Ernennung eines ständigen
Mitgliedes für das Reichsgericht. VI. Urteile des Reichsgerichtes. VII. Gesetzentwürfe betref-
fend 1. die außerordentliche Berufung und Beschwerde gegen gerichtliche Entscheidungen in
Strafsachen und die Strafaufhebungs- und Gnadengesuche; 2. a) die Notariatsordnung, b) das
Erfordernis der notariellen Errichtung einiger Rechtsgeschäfte; 3. die Grundbuchsordnung; 4.
die Anlegung von Grund- und Bergbüchern.

KZ. 2322 –MRZ. 84

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 578 Ministerrat, Wien, 18. Juli 1871 – Protokoll II

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle,Habietinek, Grocholski; außerdem anw.
Kubin; abw. Holzgethan.

[I.] Fortsetzung der Beratung über den Gesetzentwurf betreffend die Landtagswahl-Ordnung.

KZ. 2323 –MRZ. 85

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Ischl, 31. Juli 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 579 Ministerrat, Wien, 21. Juli 1871

P. fehlt; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Grocholski; abw. Holzgethan, Habietinek.

I. Erwirkung einer Ah. Auszeichnung für den Kreisarzt Dr. Alois Sturm. II. Ernennung des
MinisterialratesOswald Bartmański zum Statthaltereivizepräsidenten in Lemberg. III. Einbrin-
gung eines Gesetzentwurfes im galizischen Landtage wegen Festsetzung eines Präklusivanmel-
dungstermins für die Ablösung von Gras- und Holzbezügen. IV. Weiterer Vorgang in Betreff
des Kavallerieergänzungsgesetzes. V. Entscheidung der Sprachenfrage in der Korrespondenz
zwischen dem Landesschulrat in Böhmen und den Bezirksschulräten. VI. Konzessionierung
der Eisenerz–Hieflauer Eisenbahn. VII. Erhaltung des Ministerialrates Baron Schwarz als Lei-
ter des Weltausstellungsunternehmens, Verleihung der geheimen Ratswürde an denselben und
Zusicherung günstigerer Pensionsbehandlung. VIII. Wahlordnung für den Bukowinaer Kir-
chenkongress.

KZ. 2325 –MRZ. 86

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 8. August 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 580 Ministerrat, Wien, 24. Juli 1871 – Protokoll I

P.Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Grocholski; abw. Schäffle.
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I. Sanktionierung der Gesetzesentwürfe 1. über die Nachtragskredite pro 1870; 2. über die Ein-
kommensteuer des Österreichischen Lloyd pro 1871; 3. über das Innsbrucker Lotterieanlehen;
4. über die Steuerteilung zwischen dem österreichischen und ungarischen Finanzministerium
bezüglich der ihrenBetrieb auf beideGebiete ausdehnendenUnternehmungen; 5. über die Steu-
ervorschreibung von an bestimmte Standorte gebundenen Unternehmungen. II. Ernennung
des Oberfinanzrates Böhm zum Hofrat der Finanzlandesdirektion in Zara. III. Erhebung des
Czernowitzer Bistums zur Metropolie. IV. Verleihung der Eisernen Krone III. Klasse an den
Oberlandesgerichtsrat Lindner. V. Dankadresse der Wertheimschen Fabriksbediensteten und
Arbeiter aus Anlass der Dekorierung des Franz Ritter v. Wertheim. VI. Personalregulierung
der Baudepartements im Ministerium des Innern. VII. Verleihung der geheimen Ratswürde
an den Grafen Constantin Lodron.

KZ. 2326 –MRZ. 87

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen.Wien, 8. August 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 581 Ministerrat, Wien, 24. Juli 1871 – Protokoll II

P. Weber; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Grocholski; außerdem
anw. Kubin; abw. Schäffle.

I. Allgemeines Schema der Landtagswahlordnungen. II. Spezialwahlordnung für Böhmen.
III. Spezialwahlordnung für Mähren. IV. Spezialwahlordnung für Schlesien.

KZ. 2327 –MRZ. 88

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 15. August 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 582 Ministerrat, Wien, 26. Juli 1871

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw. Schwarz (bei I).

I. DieWeltausstellung inWien. II. Salz- und Postkonventionmit demFürsten vonMontenegro.
III. Gesetzentwurf betreffend die Überbrückung der Donau in dem von dem Pratersterne in
Wien bis an das Marchfeld projektierten Straßenzuge. IV. Erteilung der Konzession zum Baue
und Betriebe der Verbindungsbahn von Komotau nach Brunnersdorf.

KZ. 2328 –MRZ. 89

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 15. August 1871.
[Franz Joseph].
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Nr. 583 Ministerrat, Wien, 31. Juli 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS.Hohenwart; anw.Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Grocholski; abw. Schäff-
le.
[I.] Auflösung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates und mehrerer Landtage, dann die Ein-
berufung sämtlicher Landtage auf den 11. September 1871.

KZ. 2329 –MRZ. 90
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 15. August 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 584 Ministerrat, Wien, 31. Juli 1871 – Protokoll II

P. Stransky; VS.Hohenwart; anw.Holzgethan, Scholl, Jireček, Habietinek, Grocholski; abw. Schäff-
le.
I.Herstellung einer Straße vonRijeka inMontenegro überCetinje nachCattaro. II. Erkenntnis
des Reichsgerichtes über die Beschwerde des Joseph Strasser et Konsorten inMistelbach wegen
Verletzung des gewährleisteten politischen Rechtes, einen Verein zu bilden. III. Anzahl und
die Amtssitze der lf. Bezirksärzte in Galizien. IV. Majestätsgesuch des Eigentümers der Güter
Ustrobna, Heinrich Skrzynski, um Zuerkennung der Entschädigung für die aufgehobenen Ur-
barialleistungen. V. Verleihung der geheimen Ratswürde an den Senatspräsidenten am Obers-
ten Gerichtshofe und Präsidentenstellvertreter beimReichsgerichte Ivan Freiherrn v. Apfaltern.
VI.Mitteilung der Ah. Entschließung rücksichtlich derDienstesbezüge und der Versorgung der
Gendarmeriemannschaft, dann der die Gendarmerie betreffenden Agenden. VII. Prinzipiel-
le Frage, ob die Gendarmerie einer Kommunalbehörde in dienstlicher Beziehung untergestellt
werden soll.

KZ. 2330 –MRZ. 91
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 15. August 1871.
[Franz Joseph].

Nr. 585 Ministerrat, Wien, 4. August 1871

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Schäffle, Habietinek, Grocholski; außerdem
anw. Rohrau (bei V); abw. Jireček.
I. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz Joseph-Ordens für den Bürgermeister in Ober-Döb-
ling, Leibenfrost. II. Erwirkung des Ritterkreuzes des Leopoldordens für den Ministerialrat
imHandelsministerium, Pfeiffer. III. Erwirkung einer Personalzulage für den Sektionschef im
Ackerbauministerium Freiherrn v. Possinger. IV. Erlass an die Staatsanwälte über das strengere
Vorgehen gegen die Presse; weitereMaßnahmen in dieser Beziehung. V. Beratung über die vom
ungarischen Ministerium beschlossene Fassung des Gesetzentwurfes betreffend die Bedeckung
des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisierung für das stehende Heer und die Landwehr.

KZ. 2331 –MRZ. 92
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. [Ort und Datum feh-
len.] [Franz Joseph].
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Nr. 586 Ministerrat, Wien, 9. August 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
I. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den Bezirksarzt Dr. Anton Sauter.
II. Nichtauflösung des böhmischen Landtages und Einberufung sämtlicher Landtage auf den
14. September 1871.

KZ. 2797 –MRZ. 93
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. September
1871. [Franz Joseph].

Nr. 587 Ministerrat, Wien, 9. August 1871 – Protokoll II

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.
[I.] Bestimmungen über denWirkungskreis des Ministers Ritter v. Grocholski.

KZ. 2798 –MRZ. 94
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. September
1871. [Franz Joseph].

Nr. 588 Ministerrat, Wien, 16. August 1871

P. Stransky; VS.Hohenwart; anw.Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle,Grocholski; außerdemanw.
Rohrau (bei XI); abw. Habietinek.
I. Antrag aufAuszeichnung des Statthaltereihilfsämterdirektors Ludwig Petschnermit demRit-
terkreuz des Franz-Joseph-Ordens. II. Note des Reichskriegsministers rücksichtlich der even-
tuellen Anwendbarkeit der kaiserlichen Verordnung vom 24. April 1859 über die Beistellung
des zur Ausrüstung der Armee erforderlichen Bedarfes von Pferden. III. Besetzung des Vize-
präsidentenpostens bei der niederösterreichischen Finanzlandesdirektion. IV. Auszeichnung
der Direktoren der Creditanstalt Karl Weiss und Hermann Wolf mit dem Orden der Eisernen
Krone III. Klasse. V. Majestätsgesuch der Staatsbeamten und Diener der Dikasterien in Inns-
bruck umGewährung angemessenerQuartiergelder. VI.Note desReichskriegsministerswegen
Erwirkung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse für den Oberfinanzrat der niederösterrei-
chischen Finanzprokuratur Dr. Moriz Ender. VII. Gesetzentwürfe betreffend die Bezüge und
die Stellung der Beamten an den Universitäts- und Studienbibliotheken und an den Bibliothe-
ken der technischen Institute sowie die Pensionsbehandlung der Witwen derselben. VIII. Er-
wirkung des Komturkreuzes vom Franz-Joseph-Orden für den Provinzial der Piaristen der böh-
misch-mährischenOrdensprovinzDr. Laurenz Zink. IX.Die vomMinister fürKultus undUn-
terricht für die Landtage vorbereitetenGesetzentwürfe. X. Einführung der polnischen Sprache
als Unterrichtssprache an der technischen Akademie zu Lemberg. XI. Note des Reichskriegs-
ministers, betreffend das Kavallerieergänzungsgesetz.

KZ. 2799 –MRZ. 95
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. September
1871. [Franz Joseph].
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Nr. 589 Ministerrat, Wien, 24. August 1871

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Gesetzentwürfe betreffend die Änderung einzelner Bestimmungen der Landesordnung und
die Änderung der Landtagswahlordnung. II. Gesetzentwurf für die gefürstete Grafschaft Tirol
betreffend die Schulaufsicht. III. Gesetzentwurf für den dalmatinischen Landtag zur Abände-
rung einzelner Bestimmungen des Reichsvolksschulgesetzes. IV. Gleichstellung der Hilfsäm-
terdirektoren des Obersten Gerichtshofes mit jenen der Ministerien.

KZ. 2800 –MRZ. 96

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 5. September
1871. [Franz Joseph].

Nr. 590 Ministerrat, Wien, 26. August 1871

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

I. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens für den Kaufmann Thaler in Bozen.
II. Aufhebung der Verordnung vom 19. Oktober 1868 in Betreff der kontrollierenden Stellung
einiger Bezirkshauptmänner in Galizien. III. Verleihung der Konzession für die Eisenbahn
von Sternberg überMährisch Schönberg an die LinieWildenschwert-Mittelwalde an das Schön-
berger Komitee. IV. detto für die Eisenbahn von Lieboch nach Wies an die Graz–Köflacher
Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft. V. Wirkungskreis des Ministers Ritter v. Grocholski.

KZ. 2801 –MRZ. 97

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].

Nr. 591 Ministerrat, Wien, 30. August 1871 – Protokoll I

P. Stransky; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski;
außerdem anw. Pfeiffer.

[I.] ÜberreichteOfferten rücksichtlich derÜbernahme der Konzession der Eisenbahn von Lem-
berg über Stryj an die Landesgrenze am Beskid und von Stryj nach Stanislau.

KZ. 2802 –MRZ. 98

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].

Nr. 592 Ministerrat, Wien, 30. August 1871 – Protokoll II

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grocholski.

[I.] Ausgleich mit Böhmen (Nationalitätengesetz).
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KZ. 2803 –MRZ. 99

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].

Nr. 593 Ministerrat, Wien, 31. August 1871

P. Artus; VS. Hohenwart; anw. Scholl, Jireček, Schäffle, Grocholski; abw. Holzgethan, Habietinek.

I. Nationalitätengesetz für Böhmen und böhmischer Ausgleich. II. Erwirkung des Komtur-
kreuzes des Franz-Joseph-Ordens für den Domherrn und früheren Domprediger Johann Veith
anlässig seines 50-jährigen Priesterjubiläums.

KZ. 2804 –MRZ. 100

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].

Nr. 594 Ministerrat, Wien, 4. September 1871

P. Stransky; VS. Holzgethan; anw. Scholl, Schäffle, Habietinek, Grocholski; außerdem anw. Ma-
renzeller; abw. Hohenwart, Jireček.

I. Gesetzentwurf betreffend die Stempel- und Gebührenbefreiung der Verhandlungen zur wei-
teren Durchführung der Grundentlastung im Herzogtume Steiermark. II. Verleihung des
Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an denMinisterialsekretär Franz Starr. III. Erwirkung
der Konzession zum Baue und Betriebe einer Lokomotiveisenbahn von Rumburg nach Schlu-
ckenau eventuell mit der Fortsetzung nach Bautzen. IV. Gesetzentwürfe für Steiermark und
Triest bezüglich der Organe, welche zur Entscheidung berufen werden, ob durch einen Grund-
tausch eine bessere Bewirtschaftung bewirkt werde. V. Gesetzentwurf für Niederösterreich
über die Schonzeit des Wildes.

KZ. 2805 –MRZ. 101

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].

Nr. 595 Ministerrat, Wien, 10. September 1871

P.Weber; VS. Kaiser; anw. Hohenwart, Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle, Habietinek, Grochol-
ski; außerdem anw. Andrássy,Wenkheim, Paulér.

[I.] Errichtung einerMetropolie für die orientalischen Diözesen Czernowitz, Zara und Cattaro.

KZ. 2806 –MRZ. 102

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. [Franz Joseph].
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Nr. 596 Ministerrat, Wien, 11. September 1871

RS. und bA.; Teilnehmer und Tagesordnung:Ava., Ministerratsprotokolle, Tagesordnungen.
P. Weber; VS. Hohenwart; anw. (Hohenwart 11.9.) Holzgethan, Scholl, Jireček, Schäffle (bei V
abw.), Habietinek; außerdem anw. Rohrau (bei V).
I. Verleihung des Komturkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den Abt von Hohenfurth Leo-
pold Wackar. II. Ernennung von Landeshauptmännern und deren Stellvertretern. III. Be-
setzung des Statthalterpostens in Böhmen. IV. Weltausstellungskommission: a) Organisations-
Statut, b) Ernennung der Mitglieder. V. Besprechung des von den Abgeordneten des Landes-
verteidigungsministeriums und des Finanzministeriums in der Kommission zur Revision des
Bequartierungsgesetzes zu vertretenden Standpunktes betreffend die Erhöhung der Entschädi-
gung für Mannschaftsunterkünfte aus gemeinsamenMitteln.

KZ. 2807 –MRZ. 103
[I.–III. fehlen]
[IV.] []rrates [], ob mit Rücksicht [] Aufnahme eins Hofrates [] Ministerium des Äußern
[]uch der Sektionschef Hofmann einzureihen käme1.

Der Präsident befürwortet die Aufnahme des Sektionschefs Hofmann. Alle Minister
mit Ausnahme des Justizministers stimmen dafür. Letzerer deshalb nicht, weil Gagern als Re-
ferent für die kommerziellen Angelegenheiten des Ministeriums des Äußern unter den Mit-
gliedern fungiert, während für die Aufnahme des Sektionschefs kein geschäftlicher Grund
[]eche.

Der Handelsminister wünscht, []ld Sektionschef v. Hofmann aufgenommen wird,
auch die []reihung des Sektionschefs im Ackerbauministerium Baron Possinger. Der Justiz-
minister befürwortet ungeachtet er gegen die []Hofmanns ist, jene Possingers, weil letzterer
ein Ressort verwaltet, das mit der Ausstellung in Verbindung steht.

Die Konferenz genehmigt die Aufnahme Possingers.
Bei Achilles Melingo bemerkt der Handelsminister, dass er denselben deshalb aufge-

nommen, weil Baron Schwarz auf ihn in Anbetracht seiner Stellung zu den hiesigen Kunst-
kreisen und als eine Verstärkung der derWeltausstellung freundlichen Elemente imGemein-
derat ein großes Gewicht legt.

Die Konferenz spricht sich für die Belassung Melingos aus. Den Gemeinderat Dr. Jo-
hann Schrank beschließt die Konferenz zu streichen. Der Handelsminister wird ermächtigt,
die in der rektifizierten Liste enthaltene Vorstände [] Mitglieder der Kommission [bei] Sr.
Majestät in Vorschlag zu [bringen.]a,2

a Randvermerk:Der Handelsminister verlässt den Konferenzsaal.

1 Bereits Anfang 1863 war eine Weltausstellung in Wien für 1865 oder einem der nächst folgenden Jahre be-
schlossen worden, siehe MR. II v. 26. 1. 1863/III, Ömr. V/5, Nr. 316, MR. v. 30. 6. 1863/III , Ömr. V/6,
Nr. 368, und MR. v. 13. 7. 1863/VII, Ömr. V/6, Nr. 373. Die Vorbereitung der Weltausstellung von 1873
war zuvor zur Sprache gekommen in denMRProt. Nr. 359, 368, 369, 373, 375, 514, 533, 537, 571, 573, 579
und 582, alle nicht mehr vorhanden.

2 AufVortrag Schäffles v. 11. 9. 1871 genehmigte der Kaisermit Ah. E. v. 12. 9. 1871 u. a. auch die Zusammenset-
zung der Kommission,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3228/1871.Die umfangreiche Namensliste der Kommis-
sionsmitglieder publiziert in Wiener Zeitung (M.) v. 14. 9. 1871. Zur weiteren Genese Pemsel, Wiener
Weltausstellung, 18–33, mit weiterführenden Quellen- und Literaturhinweisen. Fortsetzung des Gegenstan-
des inMR. v. 27. 1. 1872/III.
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[V.] [] werden. [] Grund dieser Mitteilungen hat der Landesverteidigungsminister ein
[]ches Einvernehmenmit dem Finanzminister eingeleitet, um ein einheitliches Vorgehen der
zu der Kommission zu sendenden Vertreter der beidenMinisterien zu erzielen3.

In der bezüglichen Korrespondenz hebt der Finanzminister hervor, dass es nach seinem
Dafürhalten nicht so ganz zweifellos erscheine, dass die aufgestellten Grundsätze der unter
ah. Vorsitze abgehaltenen gemeinschaftlichen Konferenz auch tatsächlich beschlossen wur-
den4. Er habe das über jene Konferenz verfasste Protokoll eingesehen und nicht gefunden,
dass darin die vomReichskriegsminister angedeuteten grundsätzlichenBeschlüsse [] präzisen
Ausdrucke ge[]gt sind. Da er der Konferenz nicht beigewohnt habe, handle es sich für ihn zu-
nächst um die Konstatierung, dass die vom Reichskriegsminister aufgestellten Grundsätze
beschlossen worden sind, zumal dies weder aus der schließlichen Bestimmung Sr. Majestät
noch aus der an den Reichskriegsminister erflossenen Ah. Entschließung vom 26. April 1871
mitBestimmtheit abgeleitetwerdenkann.Wasnamentlich denGrundsatz anbelangt, dass die
gegenwärtige Entschädigung aus gemeinsamenMitteln erhöht werden soll, so stehe derselbe
im direkten Widerspruche mit dem imMinisterrate vom 13. Jänner 1871 gefassten Beschlus-
se5, und sei derselbe für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder von sehr be-
denklicher finanzieller Bedeutung.Der Landesverteidigungsminister fügt bei, dass, nachdem
die erwähnte gemeinsameMinisterkonferenz zur Be[]ung der zwischen denLandesregierung
bestandenen we[]en Differenzen []unden hat, und hiebei die verschiedenen Anschauungen
und dafür zurGeltung gebrachtenMotive be[]chenwurden, er von seinemStandpunkte den
in Frage stehenden Grund[] nur als einen wirklich beschlossenen anerkennen, und sich da-
her nicht für berechtigt halten kann, denselben [] als diskutabel zu bezeichnen. Bezüglich
aller übrigen []punkte habe der Finanzminister denAnschauungen des Landesverteidigungs-
ministers beigestimmt, daher dieselben als vereinbart betrachtet werden können.

Der Finanzminister bemerkt, dass, wenn der Grund[] als feststehender Beschluss an-
zusehenwäre, er selbstverständlich keine weitere Einwendung dagegen erheben []te. Der Ver-
treter des Finanzministers müsste eben den [Beschluss] akzeptieren und stante concluso die
weiteren Ansichten entwickeln. Ist aber der Beschluss nicht als feststehend anzusehen, dann
könnte er, der Finanzminister, sich mit dem Grundsatz, dass die Bequartierungsauslagen ge-
meinsamsind, nicht vereinigen, und zwar aufGrunddes § 12desungarischenGesetzesartikels
XII/1867 und des darauf basierten Gesetzes vom 21. Dezember 1867 über die gemeinsamen
Angelegenheiten § 1 ad b. Hiernach werde als gemeinsam erklärt b) das Kriegswesenmit Aus-

3 Fortsetzung derMR. II v. 13. 1. 1871/II undMR. v. 18. 5. 1871/I (beide nichtmehr vorhanden). Es galt dieMi-
litäreinquartierungsvorschrift v. 15. 5. 1851, siehe dazuMR. v. 13. 5. 1851/I,Ömr. II/4, Nr. 499mit weiter-
führenden Quellen- und Literaturhinweisen. Zum damaligen Stand der Diskussion über die Revision dieser
Vorschrift Janski, Studie.AufGrund einesVortrages Kuhns v. 17. 3. 1871 über dieVerhandlungen zumneuen
Einquartierungsgesetz fand am 26. 4. 1871 unter demVorsitz des Kaisers und im Beisein von Hohenwart, An-
drássy, Kuhn sowie Beteiligten beider Reichshälften eine Konferenz über diese Angelegenheit statt; mit Ah. E.
v. 26. 4. 1871 wies der Kaiser Kuhn an, im Sinne der heutigen Conferenzbeschlüsse eine Kommission zur Aus-
arbeitung eines neuen Gesetzes zu veranlassen,Ka., KM., Präs. 25–12/1/1871 (Zl. 1363/1871).Mit Schreiben
(K.) v. 18. 6. 1871 an die in Frage kommenden Stellen erfüllte Kuhn diesen Auftrag Ka., KM., Präs. 25–12/1/
1871 (Zl. 1363/1871). Zu der genannten Konferenz (Protokollauszug bzw. Beschlüsse)Ka., KM., Präs. 25–12/
1/1871 (Zl. 251/1871) und Fa., FM., Präs. 2781/1871.

4 Zur Korrespondenz der beteiligten Stellen Fa., FM., Präs. 2781/1871 und Ka., KM., Präs. 25–12/1/1871
(Zl. 2995/1871).

5 Im Protokoll irrtümlich 12. Jänner; derMR. v. 13. 1. 1871/II ist nicht mehr vorhanden.
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schluss der „Verfügungen hinsichtlich der Dislozierung und Verpflegung des Heeres6.“ Un-
ter Dislozierung könne offenbar nicht die Verfügung über die Standorte der Truppen über-
haupt gemeint sein, denn diese sei ein unbeschränktesRecht des oberstenKriegsherrn.Wenn
daher von einem Vorbehalt der beiderseitigen []tiven doch die Rede sei, [] auch die dermali-
genGrundgebühren auf den gemeinsamen Etat gehören, es wäre denn, dass der Beschluss als
bereits feststehend anzunehmen ist.

Der Präsident desMinisterrates bemerkt, dass, soweit er sich auf die erwähnteKonfe-
renz erinnern kann, er allerdings glaube, es sei als feststehender Beschluss anzusehen, dass die
Bequartierungsauslagen als gemeinsam zu behandeln sind. Man habe nur gefunden, dass die
jetzigen Gebühren zu gering sind und einer Erhöhung bedürfen, dass es aber den Ländern
unbenommen bleibt, wenn sie noch mehr tun wollen, die Gebühren selbst bis zur vollen
Entschädigung zu erhöhen. Nur die Frage, wie viel zu leisten ist, sei natürlich offen gelassen
worden. Es sei schwer, sich heute darüber auszusprechen, da der Konferenzbeschluss nicht []
es sich nur um [] Bequartierung der von Sr.Majestät dislozierten [] handeln. Ist dieses [] müs-
sen auch die [] von den beiderseitigen [Reich]steilen getragen werden. Die Bequartierungs-
auslagen –Grundgebühren –werden faktischmit Ausnahme []ger Länder noch immer [] ge-
meinsamenMitteln bestritten.DieseAuslagen []en sich auch auf das Bequartierungsnormale
vom Jahre 1851, welches, aus der Zeit der einheitlichenMonarchie herrührend, sich nunmehr
überlebt hat. Als es sich um die Trennung und den Ausgleich handelte, [] dieser Punkt ent-
weder vergessen oder, um Schwierigkeiten vorzubeugen, totgeschwiegen worden. Jetzt sollte
aber die Frage in Erwägung gezogen werden, [] die Bequartierungsauslagen überhaupt, nicht
bloß [] künftigen Erhöhungen [].

Der Landesverteidigungsminister bringt folgendeAn[] zur Sprache: []inerNote des
Reichskriegsministers vom 18. Juni 1871 [] Se. apost. Majestät, nachdem in einer unter Ah.
Vorsitz am 26. April 1871 abgehaltenen Konferenz, welcher der Präsident des Ministerrates
und der Landesverteidigungsminister beiwohnten, diewichtigsten der in der Bequartierungs-
gesetzfrage zutage getretenen Differenzen zwischen den beiderseitigen Landesregierungen
zur prinzipiellenAusgleichung gebrachtworden seien,mitAh. Entschließung vom selbenTa-
ge den Reichskriegsminister Ag. zu beauftragen geruht, im Sinne jener Konferenzbeschlüsse
denZusammentritt einer Kommission zu veranlassen und imEinvernehmenmit beiden Lan-
desministerien [] Entwurf für das Einquartierungsgesetz ausarbeiten zu lassen. Der Reichs-
kriegsminister [teilte], indem er an diese Eröffnung seine Vorschläge in Betreff der Zusam-
mensetzung der Kommission knüpfte, zugleich eine Skizze der wichtigsten der zur Entschei-
dung zu bringenden Vorfragen mit, die gewissermaßen das Programm für die ersten Stadien
der Kommissionsverhandlungen zu bilden hätten. Im Eingange dieser Skizze erscheinen als
Konferenzbeschlüsse vom 26. April l. J. folgende Punkte: 1. die gegenwärtige Entschädigung
für Mannschaftsunterkünfte soll aus gemeinsamen Mitteln erhöht, 2. diese Entschädigung
möglichst so bemessen werden, dass die Erbauer von Kasernen ihr Anlagekapital verzinst se-
hen, immerhin aber soll dieselbe 3. um mindestens 25 % geringer sein als der volle Entschä-
digungsbetrag, endlich soll 4. zur Ermittlung des Entschädigungsbetrages eine Kommission
[]. [] dieMehrzahl derMinister nicht anwesend [] wäre nach seiner [] Sache der Kommission
[]lcher ja die Konferenz[beschlüsse] werden mitgeteilt werden müssen, zu erörtern und zu
konstatieren, in wie ferne der Beschluss feststeht.

6 Rgbl.Nr. 146/1867.
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Die Konferenz einigt sich, nachdem sie in die Lage kommen wird, sich seinerzeit über
denGesetzentwurf auszusprechen, heute über diese Frage keinen Beschluss zu fassen und der
Kommission, welcher ohnehin die Beschlüsse der unter Ah. Vorsitz stattgefundenen Konfe-
renz vorliegen werden, nicht vorzugreifen7.

Wien, am 11. September 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. Franz Joseph.

Nr. 597 Ministerrat, Wien, 16. September 1871

Diese Ministerratssitzung ist im Protokollbuch der Kabinettskanzlei verzeichnet, fehlt jedoch
im maschinschriftlichen Verzeichnis der Tagesordnungspunkte; das Protokoll ist verschollen;
Protokollführer, Vorsitz, An- und Abwesende sind nicht bekannt.
I. Ernennung des Dr. Pražák zum Landeshauptmannstellvertreter für Mähren. II. Gesetzent-
würfe des Krainer Landtages über Abänderung der Landtagsordnung. III. Verleihung des
Adels an den pensionierten Major Chavanne. VI. Ernennung des Hofrates v. Napadiewicz
zum Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes.

KZ. 2808 –MRZ. 104

Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 18. 9.) Holzgethan 26. 9.,
Scholl, Jireček 28. 9., Habietinek 10. 10.; abw. Schäffle, Grocholski.

I. Vorschlag für den Posten eines Landtagspräsidenten-Stellvertreters für Dalmatien. II. Vor-
schlag für den Posten eines Landeshauptmann-Stellvertreters für Tirol. III. Antrag auf Verlei-
hung des Leopoldordens an den Ministerialrat Gustav Kubin. IV. Antrag auf eine Auszeich-
nung für den pensionierten Kreisarzt, kaiserlichen Rat Dr. Schreiter. V. Majestätsgesuch um
Zurückversetzung der Stadt Salzburg aus der ersten in die zweite Fleischsteuerklasse. VI. Antrag
aufVerleihung desKomturkreuzes vomFranz-Joseph-Orden andenAbt inGöttweig, Engelbert
Schwerdfeger.

KZ. 2809 –MRZ. 105
Protokoll des zu Wien am 18. September 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vor-
sitze Sr. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Minister des Innern Grafen
Hohenwart.

7 ZurZusammensetzung der hier genanntenKommission Fa., FM., Präs. 2240/1871.DieKommission trat am
22. 2. 1872 zusammenund brachte wegen der herrschendenDifferenzen keinErgebnis, dasKonferenzprotokoll
in Fa., FM., Präs. 551/1872. Zum weiteren Verlauf 1872 Fa., FM., Präs. 2513 und 3142, beide ex 1872. Erst
mit demGesetz v. 11. 6. 1879,Rgbl.Nr. 93/1879, wurde dasMilitäreinquartierungswesen reformiert, dazu
und zu weiteren Reformen,Mayerhofer – Pace, Handbuch 7: 636–685.
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I. Der Präsident des Ministerrates als Minister des Innern [] für den noch unbesetzten
Posten eines Landtagspräsidentenstellvertreters in Dalmatien den Vorschlag zu erstatten.

InDalmatienhaben ausAnlass des imvorigen Jahre stattgefundenenAustrittsmehrerer
Landtagsdeputierten Ergänzungswahlen stattgefunden, deren Resultat behufs der Vorschla-
gerstattung für den erwähnten Posten abgewartet wurde1. Der Statthalter, dessen Antrag
nunmehr telegrafisch eingetroffen ist, hält es für opportun, dass der Stellvertreter des Land-
tagspräsidenten auch diesmal der Minorität des Landtages entnommen werde, und bringt
denAppellationsratMatthäusGligo inVorschlag,welcher zu den gemäßigtenAutonomisten
zählt, auch bei derMajorität in Achtung steht, die Landessprachen kennt, die für dieses Amt
nötige Routine besitzt und es auch anzunehmen bereit ist2. Der Präsident des Ministerrates
nimmt keinen Anstand, dem Antrage des Statthalters beizutreten, und Sr. apost. Majestät
den Appellationsrat Matthäus Gligo als Landtagspräsidentenstellvertreter für Dalmatien au.
vorzuschlagen.

Die Konferenz gibt ihre Zustimmung3.

II. Der Präsident des Ministerrates als Minister des Innern bringt weiter die Besetzung des
Landeshauptmannstellvertreterpostens für Tirol zum Vortrage.

Die Wahl der Deputierten aus der Gruppe der Großgrundbesitzer, welche der Statthal-
ter abwarten zu sollen geglaubthat, umeinerseits eine größereAuswahl zuhaben, andererseits
die Großgrundbesitzer hiebei, wenn möglich, berücksichtigen zu können, ist nunmehr vor
sich gegangen4. Nachdem gegenwärtig Deputierte aus Welschtirol [] Sitze im Innsbrucker
Landtage eingenommen haben, hat es der Statthalter für wünschenswert gehalten, auch auf
die Welschtiroler bei der Wahl des Landeshauptmannstellvertreters Rücksicht zu nehmen.
Gerne hätte er diese Rücksicht mit jener auf die Großgrundbesitzer vereinigt, wenn einer
der vier Welschtiroler Deputierten aus der Gruppe der Großgrundbesitzer für diesen Posten
geeignet wäre. Da dies nicht der Fall ist, beantragt der Statthalter den quieszierten Appellati-
onsrat Baron Achilles Menghin, welcher dem italienischen Landesteil angehört, beider Lan-
dessprachen mächtig ist, durch seine sozialen Verhältnisse und seine Geschäftsbildung eine
hervorragende Stellung einnimmt und sich der allgemeinen Achtung erfreut5. Der Präsident
desMinisterrates kann aus persönlicher Kenntnis bestätigen, dass von den vierWelschtiroler
Großgrundbesitzern keiner die nötige Eignung besitzt. Graf Melchio[] höchstens hätte die
entsprechenden Fähigkeiten, sei aber von seiner früheren Stellung als Staatsanwalt in Inns-
bruck her bei der Majorität keine persona grata. Baron Menghin habe im lombardisch-vene-
zianischen Königreiche bis zur Abtretung Venetiens gedient, worauf er in den Ruhestand
trat und in Rovereto []. Er besitze keine großen Mittel, aber ein anständiges Auskommen
und habe sich bisher an der politischen Bewegung nicht beteiligt.

1 MitPatent v. 21. 5. 1870,Rgbl.Nr. 75/1870,waru. a. der dalmatinischeLandtag aufgelöst undNeuwahlen
ausgeschriebenworden. Zuder nach denWahlen entstandenen politischen Situation siehePerić,Dalmatinski
sabor, 92–101.

2 Der diese Angelegenheit betreffende Akt,Ava., IM., Präs. 4320/1871 ist nicht mehr vorhanden.
3 Auf Vortrag Hohenwarts v. 18. 9. 1871 wurde Gligo mit Ah. E. v. 22. 9. 1871 zum stellvertretenden Landtags-

präsidenten für Dalmatien ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3377/1871.
4 Die Neuwahlen für den Tiroler Landtag waren mit kaiserlichen Patent v. 10. 8. 1871 verfügt worden, publi-

ziert alsRgbl.Nr. 93/1871.
5 Der diese Angelegenheit betreffende Akt, Ava., IM., Präs. 4296/1871 ist nicht mehr vorhanden.
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Der Präsident desMinisterrates schließt sich demAntrage des Statthalters an, welchem
auch die Konferenz beitritt6.
III. Der Präsident desMinisterrates als Minister des Innern beabsichtigt, für denMinisterial-
rat imMinisterium des InnernGustav Kubin von Sr.Majestät eine Ah. Auszeichnung au. zu
erbitten.

Ministerialrat Kubin, welchen die hohe Konferenz ausmehreren Sitzungen, in welchen
er das Referat übernommen, selbst kennt7, sei seit mehreren Jahrenmit denVerfassungsange-
legenheiten und legislativen Arbeiten des Ministeriums des Innern beschäftig, denen er sich
immermit der größtenHingebungunddemanerkennungswertestenErfolgeunterzog. Inder
letzten Zeit wurde ihm die Aufgabe der Reform der Landtagswahlordnungen gestellt, wel-
che die umfassendsten Vorarbeiten und die Verarbeitung und Gruppierung eines sehr reich-
haltigen Materials erforderte. Der Entwurf von 17 Landtagswahlordnungen mit teilweiser
Änderung der Wahlbezirke müsse als eine sehr schwierige Arbeit bezeichnet werden, deren
glückliche Zustandebringung alle Anerkennung verdient. Als einen Beweis für die Sorgfalt,
mit welcher die Landtagswahlordnungen verfasst sind, glaube er anführen zu können, dass
die Presse, welche bei allen Gelegenheiten ihre Gereiztheit und Feindseligkeit gegen das Mi-
nisterium an den Tag legt, diesen Vorlagen gegenüber sich zwar im Allgemeinen ablehnend
verhält, aber sachlich nichts auszustellen weiß, was von Wesenheit wäre. Dazu kommt, dass
diese Arbeiten in einer verhältnismäßig sehr kurzen Zeit zustande gebracht wurden undMi-
nisterialrat Kubin sich denselben mit Aufopferung seiner ganzen freien Zeit und aller seiner
Kräfte widmete. Er zeichne sich als Fachmann durch eine unbedingte, keiner Leidenschaft-
lichkeit zugängliche Objektivität aus und sei überhaupt einer der vorzüglichsten Beamten.
Die Landtagswahlordnungen bieten übrigens wohl den nächsten, nicht aber den einzigen
Anlass, der den Präsidenten des Ministerrates zu seinem Antrage bestimmt, vielmehr habe
Kubin auch unter den früheren Ministerien zur vollsten Zufriedenheit und Anerkennung
aller Amtsvorgänger imMinisterium des Innern seine bewährte Arbeitskraft gewidmet. Der
Präsident des Ministerrates will sich erlauben, den Ministerialrat Kubin Sr. apost. Majestät
zur Ag. Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopold-Orden au. zu empfehlen.

Die Konferenz erteilt hiezu einhellig ihre Zustimmung8.
IV. Dem Präsidenten des Ministerrates als Minister des Innern liegt ein Antrag des Statthal-
tereivizepräsidenten in Böhmen auf eine Ah. Auszeichnung für den aus Anlass der Reorga-
nisierung der Medizinalverwaltung nach mehrjähriger sehr belobter Dienstleistung in den
Ruhestand tretenden Leitmeritzer Kreisarzt kaiserlichen Rat Med. Dr. Franz Schreiter vor9.

DerLeitmeritzerBezirkshauptmannbeantragt fürDr. Schreiter alsAnerkennung seiner
bei Gelegenheit verschiedener Epidemien, bei Errichtung des Königgrätzer Zivilspitals und
bei Durchführung der Institution der Kommunalärzte im Leitmeritzer Kreise erworbenen
Verdienste, die Verleihung des Adels, eventuell, wenn dies nicht möglich sein sollte, des Rit-
terkreuzes vom Franz-Joseph-Orden. Der Statthaltereivizepräsident geht noch weiter, indem
er die Verleihung des Eisernen Kronen-Ordens III. Klasse in Antrag bringt. Der Präsident

6 Auf Vortrag Hohenwarts v. 18. 9. 1871 wurde Menghin mit Ah. E. v. 22. 9. 1871 zum Landeshauptmann-
Stellvertreter für Tirol ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3379/1871.

7 Zu Auftritten Kubins imMinisterrat sieheMR. II v. 4. 11. 1870/I undMR. II v. 6. 11. 1870/I.
8 Auf Vortrag Hohenwarts v. 18. 9. 1871 erhielt Kubin mit Ah. E. v. 22. 9. 1871 das Ritterkreuz des Leopoldor-

dens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3376/1871.
9 Zu Franz Xaver Schreiter Öbl. 11: 213.
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des Ministerrates glaubt jedoch mit Rücksicht auf den Dienstrang des Dr. Schreiter und da
denn doch hervorragendeVerdienste nicht vorhanden sind, dass [keine] so auffälligeAusnah-
me von der Regel gerechtfertigt [], auf den Antrag des Statthaltereivizepräsidenten wie auch
auf den eventuellen Vorschlag des Bezirkshauptmanns auf Verleihung des Adels nicht einge-
hen, dagegen in Anbetracht der langjährigen ersprießlichen Dienstleistung des Dr. Schreiter
mit aller Wärme die Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden an denselben be-
fürworten zu sollen.

Die Konferenz ermächtigt den Präsidenten, für denKreisarztDr. Schreiter bei Sr. apost.
Majestät die Verleihung des Ritterkreuzes vom Franz-Joseph-Orden au. in Antrag zu brin-
gen10.
V.DerFinanzminister setzt derKonferenzdenSachverhalt auseinander,welcher einemüber
ein Ah. signiertesMajestätsgesuch umZurückversetzung der Stadt Salzburg aus der ersten in
die zweite Fleischsteuerklasse von ihm erstatteten, von Sr. apost. Majestät zur Beratung im
Ministerrat zurückgelangten au. Vortrag zu Grunde liegt11.

DurchdasGesetz vom17. [August] 1862 sindneueTarife für dieBesteuerungdesWein-,
Most- und Fleischverbrauches im legislativenWege festgestellt worden. Hiernach gehören al-
le offenenOrte von [] bis 20.000 Seelen in die zweite, über 20.000 Seelen in die 1. Tarifklasse
der Verzehrungssteuer vom Schlacht- und Stechvieh und Fleisch12. Die Stadt Salzburg, wel-
che zudenoffenenOrten gehört,war früher indie zweiteKlasse eingereiht,weil sieweniger als
20.000Einwohner zählte. Bei der letztenVolkszählung vom31.Dezember 1869 stellte sichdie
effektive Bevölkerung jedoch mit 20.538 Seelen heraus. Die Finanzbehörde sah sich sonach
in der Lage, Salzburg in die erste Klasse zu versetzen. Dies gab Veranlassung zu dem Majes-
tätsgesuche, welches der Ah. Signatur gewürdigt und worüber au. Vortrag erstattet wurde.
Die Salzburger Finanzlandesdirektion hat sich, einerseits eingedenk ihrer Stellung als Steuer-
behörde, andererseits unter demDrucke der öffentlichenMeinung schwankend gezeigt, und
den Antrag gestellt, wenn es möglich wäre, im Gnadenwege von der Einreihung Salzburgs
in die erste Tarifklasse abzugehen. Der Landespräsident befürwortet diesen Antrag auf das
wärmste.

Vom Finanzministerium dagegen wurde im au. Vortrag die Ansicht vertreten, dass eine
Ausnahme vom Gesetze im Gnadenwege nicht möglich ist, vielmehr eine bezügliche Ände-
rung des Gesetzes nur im legislativen Wege erfolgen könnte. Vom Finanzministerium wur-
de aber auch dargelegt, dass keine besonderen Gründe hiefür vorhanden seien. Die Einwen-
dung, dass unter 20.538 Seelen auch Fremde eingerechnet sein dürften, sei belanglos, da es
sich bei einemVerzehrungssteuergesetz umdie Zahl der Konsumenten und nicht umdie Kri-
terien der Zuständigkeit oder des Wahlrecht usw. handelt. Ebenso wenig Bedeutung könne
derAngabe beigemessenwerden, dass Salzburg durch dieAufhebung der chirurgischenLehr-
anstalt schwere Verluste erlitten hat, denn der ganze Abgang reduziere sich, selbst wenn alle
Frequentanten der Lehranstalt Salzburg verlassen haben sollten, auf 130 Individuen. Man

10 Auf Vortrag Hohenwarts v. 18. 9. 1871 erhielt Schreiter mit Ah. E. v. 23. 9. 1871 das Ritterkreuz des Franz-
Joseph-Ordens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3385/1871.

11 Das entsprechende Gesuch des Salzburger Gemeinderates war am 21. 7. 1871 an das Finanzministerium über-
mittelt worden,Hhsta., Bittschriftenprotokoll 13916/1871.Mit Vortrag v. 10. 9. 1871 ersuchte Holzgethan
umAbweisung des Gesuches, der Kaiser entschied jedoch mit Ah. E. v. 13. 9. 1871, die Angelegenheit durch den
Ministerrat beraten zu lassen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3223/1871.

12 Rgbl.Nr. 55/1862.
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wollte weiter geltend machen, dass die Erhebung der Bevölkerungszahl in einer ungünstigen
Zeit, nämlich in einemMomente vorgenommenworden ist, in welchem ein bedeutender Zu-
fluss vonArbeitern stattfand. Es sei jedoch nicht abzusehen, wienach gerade am [] Dezember
der Zufluss von Arbeitern am stärksten sein soll, vielmehr dürfte das gerade Gegenteil der
Fall sein. Schließlich wurde behauptet, dass die Fleischpreise durch die Versetzung der Stadt
Salzburg in die 1. Klasse auf eine unerschwingliche Höhe emporgeschnellt und dadurch die
Produktion und der aufstrebendeWohlstand der Stadt vernichtet würden. Nach gemachten
Berechnungenbetrage aber die Steuererhöhungnicht ganz einViertelKreuzer per Pfund,wo-
durch bei Fleischpreisen von 30 bis 40 Kreuzer doch nicht der Wohlstand gefährdet werden
könne. Die Agitation rühre allemAnscheine nach von den Fleischern selbst her, welche, weil
sie die Fleischpreise um ein Viertel Kreuzer nicht aufschlagen können, genötigt sind, diese
Steuererhöhung aus eigenem zu tragen.

Das Finanzministeriumhabe daher den au.Antrag gestellt, demMajestätsgesuche keine
Folge zu geben. Um aber dasMöglichste zu tun, habe der Finanzminister [], dass er die Sache
gerne zu vermitteln bereit sein werde, als jetzt eine [] Pauschalabfindung mit den Fleischhau-
ern im Zuge ist, wobei er beabsichtige, die Erhöhung des Pauschals nur in geringem Maße
eintreten zu lassen, um einerseits das Gesetz zu handhaben, andererseits den Übergang in die
höhere Tarifklasse zu erleichtern. Diesen Antrag könne er heute nur wiederholen.

DerLandesverteidigungsminister gibt seinVotumdahin ab, dass nachdieserDarstel-
lung des Sachverhalts auch ihm nichts anderes zu erübrigen scheine, als vom Finanzminister
beantragt worden ist.

DerUnterrichtsminister ist derselbenAnsichtundbemerktbezüglichderAufhebung
der chirurgischenLehranstalt, dass diese erst in drei Jahren inVollzug gesetztwird, indemheu-
er zum letzten Male Schüler in den ersten Jahrgang aufgenommen werden. Dieser Umstand
könne keinen Grund für eine Steuererleichterung abgeben. Das Petitum komme gewisser-
maßen darauf hinaus, als ob Salzburg von der mehr als 20.000 betragenden Einwohnerzahl
dispensiert werden wollte, eine Dispens von Tatsachen könne aber nicht stattfinden.

Der Justizminister findet, dass das Finanzministerium das Äußerste getan hat, zumal
der Wohlstand von Salzburg auf festeren Füßen steht als dass er durch einen Aufschlag von
ein Viertel Kreuzer per Pfund Fleisch alteriert werden könnte.

Der Präsident des Ministerrates konstatiert, dass die Konferenz dem Antrage des
Finanzministers einhellig beigetreten ist13.

VI. Der Kultus- und Unterrichtsminister bringt den Entwurf eines au.
Vortrags zur Kenntnis, in welchem [], über Anregung des [] von St. Pölten und nach demAn-
trage des niederösterreichischen Statthalters für den Abt vonGöttweig Engelbert Schwerdfe-
ger14 aus Anlass seines am 23. September 1871 eintretenden 25-jährigen Jubiläums als Abt in
Anerkennung seines hingebungsvollen Eifers in Erfüllung seiner Berufspflichten, seiner Ver-
dienste um die Förderung des Schulwesens und der Armenpflege, seiner opferwilligen Hal-
tung im Jahre 1866 und seines im Allgemeinen bewährten Patriotismus die Verleihung des
Komturkreuzes vom Franz-Joseph-Orden au. zu befürworten.

13 Auf Vortrag Holzgethans v. 20. 9. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 24. 9. 1871 die endgültige Abwei-
sung des Salzburger Gesuches,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3392/1871.

14 Zu Engelbert Schwerdfeger Öbl. 12: 50.
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Die Konferenz erteilt ihre Zustimmung15.
Wien, am 18. September 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. Franz Joseph.

Nr. 599 Ministerrat, Wien, 23. September 1871

RS. undbA.; P.Weber;VS.Hohenwart; anw.Holzgethan27. 9., Scholl 3. 10., Jireček 28. 9., Schäffle
30. 9., Habietinek 10. 10.; abw. Grocholski.
I. Vorgänge imniederösterreichischenLandtag ausAnlass desAh.Reskripts an den böhmischen
Landtag. II. Kundmachung des Reichsratsbeschlusses betreffend die Genehmigung der Zen-
tralabschlüsse des Staatshaushalts für die Jahre 1868 und 1869. III. Nichteinbringung der Re-
gierungsvorlage wegen Ergänzung des 9. Festungsartilleriebataillons aus Tiroler Eingeborenen.

KZ. 2810 –MRZ. 106
Protokoll des zuWien am 23. September 1871 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsit-
ze Sr. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des Innern Grafen
Hohenwart.
I. Der Präsident des Ministerrates bringt die Vorgänge im niederösterreichischen Land-
tage zur Besprechung.

Wie der Konferenz bekannt, hat der Landtag gestern eine im Landesarchive aufzube-
wahrende Rechtsverwahrung gegen die aus dem Ah. Reskripte vom 12. September 18711
„sich ergebende Unverbindlichkeit der Reichsverfassung für das Königreich Böhmen und
die daraus folgende Verletzung der Staatsgrundgesetze und der darin gewährleisteten Rech-
te aller übrigen Länder der Monarchie“ angenommen2. Die Anregung hiezu ging von den
Abgeordneten Dr. Granitsch und Genossen aus, welche den Antrag eingebracht hatten, der
Verfassungsausschuss sei aufzufordern, über die Lage des Landes Bericht zu erstatten und
Anträge zu stellen3. Der Verfassungsausschuss hat dieser Aufforderung durch den in der Bei-
lage enthaltenen Bericht und den demselben beigefügten Entwurf einer Rechtsverwahrung
entsprochena. Der Präsident des Ministerrates verließt diese Aktenstücke und sieht sich bei
Alinea 7 und 8 des Berichtes zu der [] veranlasst, es sei [] eine Fälschung, wenn [] behauptet
wird, dass in dem Ah. Reskript von einer besonderen staatsrechtlichen Stellung der Krone
Böhmens die Rede sei. Davon komme im Ah. Reskript nichts vor. Weiter bemerkt der Prä-

a Der Bericht liegt dem Originalprotokoll bei.

15 Auf Vortrag Jirečeks v. 18. 9. 1871 erhielt Schwerdfeger mit Ah. E. v. 21. 9. 1871 das Komturkreuz des Franz-
Joseph-Ordens,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3342/1871.

1 DasReskript, das zu Beginn der Session des böhmischenLandtages am 14. September 1871 verlesenwordenwar
und die letzte Phase des Ausgleichsversuches mit Böhmen einleitete, war mit Ah. E. v. 12. 9. 1871 auf Vortrag
Hohenwarts sanktioniert worden,Hhsta.,Kab. Kanzlei, KZ. 3208/1871; siehe dazuZeithammer, Zur Ge-
schichte 2: 53–58;Kazbunda, Ke zmaru, 518 ff.;Urban, Die tschechischeGesellschaft 2: 366 f.;Kann,
Nationalitätenproblem 1: 179.Deutscher Text abgedruckt u. a. bei Kolmer, Parlament und Verfassung 2:
172 f.;Czedik, Zur Geschichte der Ministerien 1: 548 f.

2 Prot. LandtagNiederösterreich 22. 9. 1871 (4. Sitzung) 36.
3 Prot. LandtagNiederösterreich 15. 9. 1871 (2. Sitzung) 16.
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sident zu Alinea 10, es verstehe sich von selbst, dass die Rechte Böhmens ebenso gut wie die
Rechte eines anderen Landes anerkannt werden können. Die Rechtsverwahrung sei in der
gestrigen Landtagssitzung ohne jede Debatte beinahe einstimmig (mit allen gegen zwei Stim-
men) zum Beschluss erhoben worden.

Nach dem Erachten des Präsidenten des Ministerrates war der niederösterreichische
Landtag zudemganzenVorgange gar nicht berechtigt, undhat seineKompetenz inder auffäl-
ligstenWeise überschritten. Denn der ganze Vorgang könne sich nur auf § 19 ad a der Landes-
ordnung stützen, wonach der Landtag berufen ist, zu beraten und Anträge zu stellen „über
kundgemachte allgemeine Gesetze und Einrichtungen bezüglich ihrer besonderen Rückwir-
kung auf das Wohl des Landes“4. Das Ah. Reskript an den Landtag Böhmens sei aber weder
ein allgemein kundgemachtes Gesetz, noch viel weniger eine allgemein kundgemachte Ein-
richtung, falle daher in keiner Weise unter die Bestimmung des § 19 lit. a. Dazu komme die
Motivierung des Berichtes, der teils auf ganz falschen und verdrehten Grundlagen, teils auf
unrichtigen Deduktionen beruht, die Stilisierung des Berichtes und der Rechtsverwahrung
und die Art der Beschlussfassung. Aus allen diesen Gründen wäre die Regierung vollkom-
men berechtigt, den niederösterreichischen Landtag aufzulösen. Dessen ungeachtet glaube
er nicht, diesen Antrag stellen zu sollen. [] mit der Auflösung des Landtages müsste der Lan-
desordnung gemäß die Anordnung von Neuwahlen erfolgen5. Wenn dies geschieht und die
Neuwahlen sogleich vor sich gehen, sei genau dasselbe Resultat zu erwarten, als es die letzten
Wahlen ergeben haben. Dies wäre eher eineNiederlage der Regierung, in keinem Falle ein Er-
folg.Wohl wäre dieMöglichkeit in Betracht zu ziehen, dassman den Landtag auflöse und die
Neuwahlen bis zu demZeitpunkte hinausschiebe, wowegen derNotwendigkeit, denReichs-
rate einzuberufen, ihre Vornahme nicht mehr möglich ist, daher der Fall der Ausschreibung
direkter Wahlen für den Reichsrat eintritt.

Dagegen könnten aber von dem Landtage Bedenken erhoben werden, die in der Tat ge-
gründeter wären als die in der Rechtsverwahrung dargelegten. Man könnte geltend machen,
der Landtag wäre in der Lage gewesen, die Reichsratswahlen vorzunehmen, die Regierung
habe aber, als sie sah, dass aus denWahlen des Landtags nurGegner ihrer Politik hervorgehen
würden, die Auflösung dekretiert und direkteWahlen angeordnet; dies sei verfassungswidrig.
Zu einer solchen Deduktion, die wenigstens mehr Grund für sich hätte als die Resolution,
möchte er nicht die Hand bieten. Es schiene ihm somit am zweckmäßigsten, diese Vorgänge
im niederösterreichischen Landtag vorderhand vollständig zu ignorieren. Zur Auflösung des
Landtages werde sich vielleicht ein zweiter Anlass, nämlich die Aufforderung zur Vornahme
der Reichsratswahlen bieten. Werden diese verweigert, dann würde ein vollkommen legaler
Grund zur Landtagsauflösung undAusschreibung direkterWahlen vorliegen. Er glaube zwar
nicht, dass diese Absicht obwalte, vielmehr scheine es, dass man die Wahlen [] einen Protest
oder [] Verklausulierung vornehmen wolle, doch dies werde [] Folge lehren. Vorderhand sei
er des Erachtens, dass nichts zu verfügen wäre. Die Frage sei aber zu wichtig, als dass er sich
nicht verpflichtet gefühlt hätte, selbe vor die Konferenz zu bringen.

Der Finanzminister bittet, wenn es sich um eine förmlicheAbstimmung handelt, sich
derselben enthalten zu dürfen. Er sei mit der ganzen Aktion nicht einverstanden gewesen;
über sein Votum wurde aber einfach zur Tagesordnung übergegangen. Jetzt handle es sich
nur um die Korollarien, und er wüsste in der Tat nicht, was er weiter beifügen sollte.

4 Rgbl.Nr. 20/1861, Beilage II, a. Siehe dazuMR. v. 26. 1. 1861/II,Ömr. IV/3, Nr. 277.
5 Rgbl.Nr. 20/1861, Beilage II, a) § 6.



540 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Der Landesverteidigungsminister bemerkt, wie er aus denZeitungen erfahren, habe
der Statthalter bereits einen Protest gegen die Resolution im Landtage kundgegeben6.

Der Präsident des Ministerrates bestätigt dies. Der Statthalter habe erklärt, dass er
die Kompetenz des Landtages entschieden in Abrede stelle, nichtsdestoweniger aber namens
der Regierung die Erklärung abgeben könne, dass die angeblichen Befürchtungen für die
Rechte andererLänder aus derLuft gegriffen seien, nachdemdas,was der böhmischeLandtag
proponieren wird, ohnehin der Beratung und Beschlussfassung des Reichsrates unterliegen
wird.

Der Landesverteidigungsminister ist gleichfalls der Ansicht, dass der Landtag seine
Kompetenz weit überschritten und durch die Verwahrung gegen ein kaiserliches Reskript
einen Akt der Auflehnung geübt hat.Wenn nun der Statthalter dagegen im Landtage bereits
Protest eingelegt, so halte auch er es aus den vom Präsidenten desMinisterrates entwickelten
Gründen für zweckmäßig, die Sache einstweilen auf sich beruhen zu lassen und [] Auflösung
zu schreiten.

Der Unterrichtsminister stimmt den Anschauungen des Präsidenten gleichfalls voll-
kommen bei, und stellt weiter den Antrag, sofort die Ah. Genehmigung zur Auflösung des
niederösterreichischen Landtages für den Fall der Verweigerung der Reichsratswahlen, wie
auch zur Auflösung jener andern Landtage einzuholen, welche etwa dieWahl in den Reichs-
rat ablehnen sollten.

Der Präsident des Ministerrates erhebt keine Einwendung gegen diesen Antrag. Er
beabsichtige ohnehin, über den ganzen Vorgang Sr. Majestät au. Bericht zu erstatten, und
würde sich dabei unter Berufung auf das gleichzeitig zurVorlage gelangendeKonferenzproto-
koll die Ah. Erlaubnis erbitten, für den Fall der Verweigerung der Reichsratswahlen sogleich
mit der Landtagsauflösung vorzugehen.

DerHandelsminister erklärt sichmit demPräsidentendesMinisterrates ebenfalls ganz
einverstanden, obwohl diese rein passive Haltung der Regierung vielleicht gegen außen als
Mutlosigkeit erscheinen dürfte. Wenn die Dinge in gleicher Weise weiter schreiten sollten,
hielte er es für notwendig, energischere Schritte zu ergreifen. Eine Ablehnung der Reichs-
ratswahlen sehe er als Verfassungsbruch an, und keine Vertretung könne geduldet werden,
welche die notwendigsten verfassungsmäßigen Funktionen verweigert. In diesem Falle wäre
er für die Suspendierung der ganzen landtäglichenAktion, auch jener des Landesausschusses.
Diese künstliche Agitation des Strikemachens sei lediglich ein Resultat der zügellosen Presse;
nur, wennman dieser zu Leibe geht, werdeman durchgreifen und siegen. Er behalte sich vor,
in dieser Beziehung, wenn die Frage wieder zur Sprache kommt, seine Anträge zu stellen.

Der Justizminister stimmtderAnsicht des Präsidenten desMinisterrates unddemAn-
trage des Unterrichtsministers bei. Auch er sehe in der Verweigerung der Reichsratswahlen
einenVerfassungsbruch.WasdiePresse anbelangt,werden im Justizministeriumentsprechen-
de Schritte vorbereitet. Dies sei aber kein Gegenstand, der binnen wenigen Tagen zustande
kommen kann. Er behalte sich vor, im Ministerrate seine diesfälligen Anträge umständlich
vorzubringen7.

6 So geschehen in Prot. Landtag Niederösterreich 22. 9. 1871 (4. Sitzung) 36; siehe dazu die Berichte
inDas Vaterland v. 23. 9. 1871 undDie Presse v. 23. 9. 1871.

7 Dazu ist es nicht mehr gekommen.
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Der Landesverteidigungsminister bittet, dass gegen die Presse baldigst sehr energi-
scheMaßregeln getroffenwerdenmöchten. Er verkehre sehr vielmitMilitärs höheren sowohl
als niederen Ranges und mache die traurige Erfahrung, dass viele derselben durch die Presse
schon ganz irregeworden sind und nicht wissen, woran sie sich halten sollen. Nachdem doch
das Militär eine Stütze für die Regierung sein muss, so wäre es auch aus dieser Rücksicht
dringend geboten, gegen die Ausschreitungen der Presse energisch einzugreifen.

Der Beschluss der Konferenz geht dahin, den niederösterreichischen Landtag aus An-
lass der Rechtsverwahrung nicht aufzulösen, dagegen sich für den Fall der Verweigerung der
Reichsratswahlen die Ah. Ermächtigung zur Auflösung sowohl des niederösterreichischen
als jener anderer Landtage au. zu erbitten, welche die Reichsratswahlen ablehnen sollten8.

II. Der Finanzminister sieht sich veranlasst, in folgender Angelegenheit die Entscheidung
der Konferenz einzuholen. In der verflossenen Session sind dem Reichsrate die Zentralab-
schlüsse des Staatshaushaltes für die Jahre 1868 und 1869 vorgelegt worden. BeideHäuser ha-
ben diese Rechnungsabschlüsse zustimmend genehmigt und der Regierung im verfassungs-
mäßigenWege das Absolutorium erteilt. Die bezüglichen Beschlüsse des Reichsrates wurden
vomPräsidiumdesHerrenhauses demMinisterratspräsidium zurweiterenVeranlassungmit-
geteilt9.

Es frage sich nun,worin dieseweitereVeranlassung bestehen soll. Ein Präzedenzfall liege
noch nicht vor. Eine Form für die Behandlung solcher Reichsratsbeschlüssemüsse daher erst
geschaffenwerden. InUngarnwerden derlei Beschlüsse des Reichstags Sr.Majestät vorgelegt,
von Sr. Majestät genehmigt, die Ah. Genehmigung vom Ministerpräsidenten bei offenem
Hause kundgemacht und in Gesetzesform in die Reichsgesetze inartikuliert10. Eine gleiche
Form sei hier nicht anwendbar, weil eine Kundmachung der Gesetze imReichsrate und Inar-
tikulierung derselbennicht besteht. Eine passendeAnalogie aber scheine demFinanzminister
in der heuer stattgefundenen Veröffentlichung der reichsrätlichen Zustimmung zu der kai-
serlichen Verordnung betreffend die Einberufung derMünzscheine und Sechskreuzerstücke
zu liegen. Damals wurde die Form einer im Reichsgesetzblatt eingeschalteten Verordnung
des Gesamtministeriums, womit die Beschlüsse des Reichsrates kundgemacht wurden, ad-
optiert11. Dieser Analogie sich anschließend beabsichtigt der Finanzminister, die Beschlüsse
des Reichsrates Sr. Majestät zur Ah. Kenntnisnahme mit der au. Bitte um die Gestattung
vorzulegen, dass sie mittelst Verordnung des Gesamtministeriums kundgemacht werden dür-
fen. Die Kundmachungwäre durch das Reichsgesetzblatt zu veranlassen, weil es sich um den
Schluss eines Aktes handelt, dessen Grundlage das Finanzgesetz bildet, so dass auf diese Art
das Finanzgesetz seinen verfassungsmäßigen Abschluss in der Öffentlichkeit erhielte. Eine

8 Auf Vortrag Hohenwarts v. 24. 9. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 28. 9. 1871 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3424/1871.

9 NachdemAbgeordnetenhaus,Prot.ReichsratAH. 3. 7. 1871 (63. Sitzung) 1353 f.,hatte auchdasHerren-
haus dieZentralrechnungsabschlüsse genehmigt,Prot.ReichsratHH. 11. 7. 1871 (42. Sitzung) 432. Unter
den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte kein Hinweis auf dieseMitteilung gefunden werden.

10 Zur Regelung der Behandlung des jährlichen Rechnungsabschlusses durch den Reichstag und die Rolle des
Königs siehe Péter, Die Verfassungsentwicklung in Ungarn, 321.

11 Die kaiserlicheVerordnung v. 29. 8. 1870, publiziert alsRgbl.Nr. 108/1870, war nachträglich vomReichsrat
genehmigt worden, zurAnnahme durch beideHäuser,Prot.ReichsratAH. 30. 3. 1871 (28. Sitzung) 407;
dieser Beschluss war als Kundmachung des Gesamtministeriums v. 16. 4. 1871,Rgbl.Nr. 27/1871, publiziert
worden.
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Ah. Entschließung [] wie erwähnt zwar einzu[], in der Kundmachung aber nicht zu bezie-
hen, gleich wie es mit der oberwähnten Verordnung des Gesamtministeriums in Betreff der
Münzscheine (RGBl. Nr. 27. anni 1871) der Fall war.

DerUnterrichtsminister glaubt, dass in diesem Fall die Ah. Entschließung zu zitieren
wäre. In der Verordnung in Betreff der Münzschiene habe es sich um eine nachträgliche Zu-
stimmung des Reichsrates gehandelt, hier aber handle es sich um ein Votum des Reichsrates
ohne das Präzedens einer kaiserlichen Verordnung.

Der Finanzminister entgegnet, dass die fraglichen Beschlüsse des Reichsrates selbstän-
dig da stehen und nicht erst durch eine Ah. Sanktion rechtswirksam werden sollen. Eine Ah.
Kundgebung, die nichts anderes ist als die Wiedergebung des Beschlusses des Reichsrates, []
die bloße Kundmachung einer Tatsache, schiene ihm mit der Würde der Krone nicht ganz
vereinbar.

Der Präsident des Ministerrates regt an, ob die Kundmachung nicht lauten könnte:
„Der Reichsrat habe die Zentralrechnungsabschlüsse genehmigt, nachdem diese Beschlüsse
des Reichsrates auch die Ah. Genehmigung erhalten haben, bringe sie das Ministerium zur
Kenntnis.“

DerFinanzminister bemerkt, dass er nicht gernedie heikle, inunsernVerfassungsgeset-
zen nicht klare Frage hervorrufen wolle, ob diese Beschlüsse des Reichsrates noch einer Ah.
Genehmigung bedürfen12. Er habe die Klippe dadurch zu umschiffen gedacht, dass er die
Ah. Ermächtigung zur Kundmachung einholt, damit dasMinisterium in Verfassungssachen
nicht ohne Ah. Bewilligung mit der Öffentlichkeit in Verkehr trete.

Der Justizminister ist der Meinung, dass, nachdem es sich um ein Gesetz handelt, in
der Tat eine Ah. Entschließung nicht notwendig sei. Der Reichsrat habe über den ihm vor-
gelegten Ausweis ein Absolutorium erteilt, dies sei eine vollkommen genügende Deckung
für die Regierung. Damit, dass die Beschlüsse des Reichsrates Sr. Majestät zur Ah. Kenntnis
gebracht werden, wäre die Sache beendet.

Der Handelsminister hält aber keine Kundmachung für notwendig. Sie sei nirgends
vorgeschrieben, und die in den Protokollen beider Häuser des Reichsrates niedergelegte Tat-
sache sei vollkommen genügend.

Der Finanzminister weist auf das Beispiel anderer Staaten (speziell Deutschland und
Italien) hin. Überall werden die Absolutorien kundgemacht.

Der Präsident des Ministerrates würde es gleichfalls für entsprechend halten, dass
die Jahresabschlüsse der Gebarung des Staatshaushaltes kundgemacht werden.

Der Justizminister glaubt, dass wenn eine Publikation für nötig erachtet wird, wovon
er nicht überzeugt sei, eine bloß vom Finanzministerium ausgehende Kundmachung hinrei-
chen würde.

Der Finanzminister macht aufmerksam, dass nicht das Finanzministerium allein das
Absolutorium erhalte, letzteres beziehe sich auf sämtliche Mitglieder des Ministeriums. Der
Finanzminister sei für die Gebarung der übrigen Ressorts nicht verantwortlich. Seine Inge-
renz beschränke sich bloß darauf, dass nicht mehr Mittel ausgegeben werden, als durch das
Finanzgesetz gedeckt sind. Am Schlusse der Gebarung werde auch nicht von ihm, sondern
vom Obersten Rechnungshof der Ausweis zusammengestellt, nicht er lege Rechnung, son-
dern derObersteRechnungshof für dasGesamtministerium.Wenn also eineKundmachung

12 Die Frage des gesetzlichen Verhältnisses der staatlichen Rechnungskontrolle zumReichsrat blieb ungelöst, siehe
dazuMischler – Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch 4: 396 f.
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stattfindet, so schiene es ihm passend, dass sie vom Gesamtministerium ausgehe. Bei der so-
dann vom Präsidenten eingeleiteten Abstimmung über die Frage, ob eine Kundmachung
überhaupt erfolgen soll, sprechen sich der Landesverteidigungsminister, der Handelsminis-
ter und der Justizminister, somit die Majorität gegen die Kundmachung aus.

Der Handelsminister beantragt, die Beschlüsse des Reichsrates Sr. Majestät zur Ah.
Kenntnis zu bringen und sodann ad acta zu legen.

Der Justizminister bringt statt der Kundmachung durch das Reichsgesetzblatt, gegen
welche er deshalb sei, weil es sich um kein Gesetz handelt, eine Verlautbarung durch den of-
fiziellen Teil der Wiener Zeitung in Anregung. Der Finanzminister stimmt stante concluso
gegen die Verlautbarung durch dieWiener Zeitung, ebenso der Landesverteidigungsminister,
Unterrichtsminister und Handelsminister.

Die Konferenz beschließt sonach, die Beschlüsse des Reichsrates über die Staatsrech-
nungsabschlüsse lediglich Sr. Majestät zur Ah. Kenntnis zu bringen und sodann ad acta zu
legen13.

III. Dem Landesverteidigungsminister ist vom Präsidenten des Ministerrates ein Bericht
des Statthalters in Tirol zugekommen, wornach der Gesetzentwurf wegen Ergänzung des in
Tirol dislozierten 9. Festungsartilleriebataillons durch Landeseingeborne aus Tirol und Vor-
arlberg keine Aussicht auf Annahme im Tiroler Landtag hat14.

Bekanntlich sei die Einbringung dieses über Anregung des Reichskriegsministers ver-
fassten Gesetzentwurfes von Sr. Majestät genehmigt worden15. Der Statthalter habe in der
Besorgnis, dass die [] Landtage auf Anstände [] werde, sich mit einigen hervorragendenMit-
gliedernderMajorität (Giovanelli undDiPauli) ins Einvernehmengesetzt.Diese erklärtendie
Annahme der Vorlage für sehr []lich und rieten von der Einbringung entschieden ab, da eine
möglicherweise mit großer Majorität erfolgende Verwerfung derselben eine Niederlage für
die Regierung wäre, was die Führer der Majorität sehr bedauern würden, da sie andererseits
die guten Absichten der Regierung kennen gelernt haben. Der Landesverteidigungsminister
ist über Aufforderung des Präsidenten des Ministerrates diesfalls mit dem Reichskriegsmi-
nister ins Einvernehmen getreten, und dieser habe sich unter den obwaltenden Verhältnissen
einverstanden erklärt, dass der gedachte Gesetzentwurf in der gegenwärtigen Session nicht
eingebracht werde. Der Landesverteidigungsminister beabsichtigt in diesem Sinne au. Vor-
trag an Se. Majestät zu erstatten.

Die Konferenz stimmt bei16.

Wien, am 23. September 1871. Hohenwart.

13 Auf Vortrag Holzgethans v. 23. 9. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 26. 9. 1871 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3413/1871.

14 Fortsetzung desMR. v. 25. 2. 1871/III und desMR. v. 3. 7. 1871/II (beide nicht mehr vorhanden). Das Schrei-
ben Taaffes v. 17. 9. 1871 anHohenwart mit demVermerk Hohenwarts, dass es zwecksMeinungsäußerung an
den Landesverteidigungsminister übergeben wird in Ka., MfLV., Präs. 417/1871.

15 Mit Ah. E. v. 21. 7. 1871 auf Vortrag Scholls v. 15. 7. 1871,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2451/1871. Zu der be-
absichtigten Rekrutierung war eine Änderung des Gesetzes v. 19. 12. 1870 über das Institut der Landesvertei-
digung, Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 1/1871 § 17, notwendig. Zur Vorgeschichte siehe Ka., MfLV.,
allg. 8803/1871.

16 AufVortrag Scholls v. 22. 9. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 29. 9. 1871 den Beschluss desMinisterra-
tes,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3428/1871.Mit Erlass Scholls v. 3. 10. 1871 wurde Taaffe davon in Kenntnis
gesetzt, Ka., MfLV., Präs. 417/1871.
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Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. Franz Joseph.

Nr. 600 Ministerrat, Wien, 30. September 1871

RS.; P. Stransky; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 30. 9.) Holzgethan 5. 10., Jireček 5.
10., Schäffle 8. 10., Grocholski 9. 10.; außerdem anw. Peyrer; abw. Scholl, Habietinek.

I. Der vom Krainer Landtag beschlossene Gesetzentwurf betreffend den Mandatsverlust von
Landtagsabgeordneten. II. Erwirkung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse für den Re-
gierungsrat der Krainer Landesregierung Joseph Roth. III. Gesetz für Dalmatien, womit der
Eingangszoll für das über die Landgrenze eingeführte Brennholz aufgehoben wird. IV. Gesetz-
entwurf betreffend die Einzahlungstermine für das Gebührenäquivalent vom beweglichen und
unbeweglichen Vermögen, dann Berechnung der Verzugszinsen im Falle einer verzögerten Ein-
zahlung desselben. V. Verleihung der geheimen Ratswürde an den Tarnower Bischof Freiherrn
v. Pukalski. VI. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse an den Generaldirektor
der Kaiser-Franz-Josef-Bahn Heinrich Kogerer. VII. Einbringung des Gesetzentwurfes über
Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer im dalmatinischen Landtage.

KZ. 2811 –MRZ. 107
Protokoll des zuWien am 30. September 1871 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsit-
ze Se. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des Innern Grafen
Hohenwart.

I.DerPräsident desMinisterrates alsMinister des Innernbringt den vomKrainerLand-
tage beschlossenen Gesetzentwurf zum Vortrage, wodurch Bestimmungen für den Fall des
Ausbleibens von Landtagsabgeordneten erlassen werden sollen.

In der am 14. September l. J. stattgehabten Eröffnungssitzung des Krainer Landtages
haben 13 Abgeordnete die Erklärung abgegeben, dass sie an den Landtagsverhandlungen so-
lange keinen Anteil nehmen können, als derselbe nicht die Anerkennung der bestehenden
Staatsgrundgesetze rückhaltlos betätigt1. Diese Erklärung bestimmte den Landtag in der Sit-
zung vom 18. l. M., ein Gesetz zu votieren, nach welchem Landtagsabgeordnete, welche aus-
drücklich verweigern imLandtage zu erscheinen oder ihr Ausbleiben über Aufforderung des
Landeshauptmanns innerhalb acht Tagen nicht in solcherWeise rechtfertigen, dass der Land-
tag die Rechtfertigung als genügend erklärt, ihres Mandats verlustig werden2. Der Präsident
des Ministerrates ist des Erachtens, dass sich in fachlicher Beziehung gegen diesen Gesetz-
entwurf nichts Wesentliches erinnern lasse. In formeller Beziehung handle es sich um die
Frage, ob diese Bestimmung als eine Abänderung der Landesordnung zu behandeln sei, in
welchem Falle der Krainer Landtag wegen Mangels der Anwesenheit von drei Viertel seiner
Mitglieder nicht beschlussfähig gewesen wäre. Der Präsident des Ministerrates bezieht sich
diesfalls auf einen diese Frage erschöpfend behandelnden au. Vortrag vom 4. Mai 1869, mit
welchem der damalige Minister des Innern Dr. Giskra einen ganz analogen im mährischen
Landtage beschlossenenGesetzentwurf zur Ah. Sanktion zur Vorlage brachte3. Darin wurde

1 Prot. Landtag Krain 14. 9. 1871 (1. Sitzung) 3.
2 Prot. Landtag Krain 18. 9. 1871 (2. Sitzung) 7 ff.;Gesetzentwurf Beilage 17.
3 Siehe dazuMR. v. 3. 5. 1869/VI.
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von dem Grundsatz ausgegangen, dass derlei Bestimmungen nicht als Änderungen der Lan-
desordnung oder als Zusätze zu derselben, sondern als einfache gesetzliche Bestimmungen
in Betreff der Geschäftsordnung des Landtags zu behandeln sind, so wie dies auch rücksicht-
lich der Geschäftsordnung des Reichsrats bei demGesetze vom 31. Juli 1861 (RGBl. Nr. 98)4
und rücksichtlich der mit Ah. Entschließung vom 11. Juni 1863 genehmigten Zusatzartikel
zur Landesordnung Böhmens der Fall gewesen ist5. Der Präsident des Ministerrates glaubt
daher keinen Anstand nehmen zu sollen, den gedachten Gesetzentwurf zur Ah. Sanktionser-
teilung au. zu empfehlen.

Minister Ritter v. Grocholski erklärt sich mit dem Antrage auf Sanktionierung die-
sesGesetzentwurfes imGrundsatze einverstanden, glaubt jedoch, dass dessen Sanktionierung
erst nach Schluss des Landtages zu erfolgen hätte und zwar aus nachstehenden Opportuni-
tätsgründen: 1. weil solange dieser Gesetzentwurf zumGesetze nicht erhoben wird, die nicht
erschienenAbgeordneten oder jeneAbgeordneten, die denLandtag verlassen haben, nur auf-
gefordert werden könnten, sich an der Wahlen in den Reichsrat zu beteiligen. Würde aber
diesem Gesetzentwurfe jetzt schon die Ah. Sanktion erteilt werden, so könnten die erwähn-
ten Abgeordneten ihrerMandate gleich für verlustig erklärt und daher eine Strenge gegen sie
ausgeübt werden, die in den bisherigen Gesetzen nicht begründet, von ihnen als eine Folge
des Nichterscheinens im Landtage nicht vorausgesehen werden konnte; 2. weil die sogleiche
Sanktionierung diese Gesetzentwurfes von der deutsche Partei missliebig aufgenommenwer-
den könnte,weil die deutsche Partei die Sanktionierung als einMittel ansehen könnte, adamit
keine deutschen Abgeordneten in den Reichsrat gewählt werdena, und 3., weil es auch ge-
bräuchlich ist, dass die Landtagsbeschlüsse erst nach Schluss des Landtages sanktioniert wer-
den.

Darauf entgegnet der Vorsitzende des Ministerrates, dass diejenigen Abgeordneten,
die sich vom krainischen Landtage entfernt hatten, meistenteils Großgrundbesitzer sind und
der sogenannten liberalen Partei angehören, dass in Krain nur der Gottscheer Bezirk als ein
deutscher anzusehen ist, dass somit dieseAbgeordnetennicht als eine deutschePartei betrach-
tetwerdenkönne, endlichdassLandtagsbeschlüsse auch sehrhäufigwährendderLandtagspe-
riode sanktioniert werden, und dass die Sanktionierungen nach Schluss des Landtages dann
erfolgen, wenn es die Natur der betreffenden Geschäfte mit sich bringt. Der Vorsitzende des
Ministerrates bemerkt ferner, dass, nachdem die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzent-
wurfes ohnedies keine Rückwirkung ausüben können, der krainische Landtag somit auch
in Bezug auf die erwähnte Erklärung der 13 Landtagsabgeordneten von diesem Gesetze kei-
ne Anwendung machen könnte, und erwähnt hiebei, dass er sich an den Landespräsidenten
von Krain und die ihm von früher her bekannten Führer der einzelnen Parteien schriftlich in
der Richtung gewendet habe, damit eine Annäherung der Parteien zustande gebracht werde,
und er habe auch bereits ein Telegramm von Seiten des Landespräsidenten erhalten, welches
dieMöglichkeit der Anbahnung eines Kompromisses in Aussicht stellt, und zwar soll dieMi-

a-a Korrektur Grocholskis aus umdieselbemöglicherweise von der Beteiligung von denWahlen in denReichs-
rat auszuschließen.

4 Gesetz v. 3. 10. 1861 über dieUnverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit der Mitglieder des Reichsrathes
und der Landtage.

5 Publiziert als Lgbl. BöhmenNr. 56/1863; Art. IV bestimmte die Aberkennung des Landtagsmandats.
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norität des Landtages das Zustandekommen des Kompromisses von der Fassung der Adresse
des Landtages abhängig gemacht haben; gelingt es, die Majorität des Landtages gefügiger zu
machen, so dürfte eine Aussöhnung der Parteien erfolgen6.

DerMinister für Kultus und Unterricht ist gleichfalls des Erachtens, das, wenn die-
ser Gesetzentwurf auch jetzt gleich sanktioniert werden sollte, die bezüglichen Bestimmun-
gen durchaus nicht auf die von den 13 Landtagsabgeordneten am 14. September 1871 abge-
gebenen Erklärung rückwirkend sein könnten.

Minister Ritter v. Grocholski bemerkt hierauf, dass er gerade mit Rücksicht auf die
soeben ausgesprochenen Ansichten darauf beharren müsse, dass die Sanktionierung des Ge-
setzentwurfes erst nachSchluss des krainischenLandtages erfolge, umdemvorzubeugen, dass
der Landtag nicht vielleicht dennoch dieses Gesetz auf die am 14. September abgegebene Er-
klärung der 13 Abgeordneten anwende.

DerVorsitzende desMinisterrates bemerkt hierauf, dass er den fraglichenGesetzent-
wurf zur Ah. Sanktionierung unterbreiten und die Bekanntgebung der Sanktionierung erst
nach Schluss des Landtages veranlassen würde, womit sich Minister Ritter v. Grocholski so-
wie die übrigen Konferenzmitglieder einverstanden erklären7.
II. Der Präsident des Ministerrates als Minister des Innern gedenkt für den Regierungsrat
der Krainer Landesregierung Joseph Roth eine Ah. Anerkennung seiner vieljährigen vorzüg-
lichen Dienstleitung durch Ah. Verleihung des Eisernen Kronenordens III. Klasse au. zu er-
bitten.

Die Konferenz stimmt dem Antrage zu8.
III.Der Finanzminister trägt vor: Se. k. u. k. apost.Majestät habendemvonbeidenHäusern
des Reichsrates votierten Gesetzentwurfe, giltig für Dalmatien, womit der Eingangszoll für
das über die Landgrenze eingeführte Brennholz aufgehoben wird, unterm 10.März 1870 die
Ah. Sanktion zu erteilen geruht9.

Nachdem der Vollzug dieses Gesetzes sowie die Bestimmung des Zeitpunktes des Ein-
tretens derWirksamkeit desselben laut Artikel II dieses Gesetzes dem Finanzminister zusteht,
so habe sich das diesseitige Finanzministeriummit demUngarischen Finanzministeriumdies-
falls insEinvernehmengesetzt, vonwelchemnunmehrdieErklärung eingelangt ist, dass, nach-
demder vomungarischeReichstage angenommeneGesetzentwurf, der demüber die Landes-
grenze nachDalmatien eingeführtenBrennholz die Zollfreiheit zugestehe, auch dieAh. Sank-
tion Se. k. u. k. apost.Majestät erhalten hat, vom Standpunkte der ungarischenRegierung ge-
gen die sofortige Durchführung des besagten Gesetzes kein Anstand obwaltet10. Nachdem

6 Weder unter den Beständen des Ava., IM., Präs. noch unter jenen des Ava., Ministerratspräsidium konnte
ein Hinweis auf diese Korrespondenz gefunden werden.

7 Auf Vortrag Hohenwarts v. 30. 9. 1871 sanktionierte der Kaiser mit Ah. E. v. 5. 10. 1871 das vom Krainer
Landtag beschlossene Gesetz, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3470/1871; publiziert als Lgbl. Krain Nr. 28/
1871.

8 Auf Vortrag Hohenwarts v. 30. 9. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 5. 10. 1871 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3469/1871.

9 Brestel war mit Ah. E. v. 14. 1. 1870 auf seinen Vortrag v. 11. 1. 1870 ermächtigt worden, das entsprechende
Gesetz im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 191/1870; zur Annahme durch den Reichsrat
Prot. Reichsrat AH. 8. 3. 1870 (29. Sitzung) 624.Die genannte Sanktion erfolgte auf Vortrag Brestels v.
8. 3. 1870,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 908/1870.

10 Schreiben Kerkápolyis an Holzgethan v. 21. 9. 1871, Fa., FM., II. Abt. (Bankale), Nr. 29842/1871, Faszikula-
tur 3. 12.
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nun dieses Gesetz von Se.Majestät unterm 10.März 1870 sanktioniert wurde, somit auch die
Namen der damaligen Minister trägt, dies aber auffallen und zu verschiedenen Bemerkun-
gen Anlass geben könnte, so beabsichtige er, Se. Majestät au. zu bitten, diesem Gesetze die
Ah. Sanktion mit demDatum neuerer Zeit erteilen zu wollen.

Die Konferenz nimmt hievon zustimmend zur Kenntnis11.
IV. Der Finanzminister bringt den beiliegenden Entwurf betreffend die Einzahlungstermi-
ne für das Gebührenäquivalent vom beweglichen und unbeweglichen Vermögen, dann die
Berechnung der Verzugszinsen im Falle einer verzögerten Einzahlung desselben mit dem Be-
merken zum Vortrage, dass er sich die Ah. Ermächtigung zur Einbringung desselben als Re-
gierungsvorlage im Reichsrate zu erbitten beabsichtigeb.

Er hebt vor, dass mit dem Erlasse des Finanzministeriums vom 18. Mai 1870, Zl. 9580,
RGBl. Nr. 76, die Einbekennung des dem Gebührenäquivalente unterliegenden bewegli-
chen und unbeweglichen Vermögens zum Zwecke der Gebührenbemessung für das dritte
Dezennium (die Jahre 1871–1880) angeordnet wurde. Aus diesem Anlasse haben mehrere
Finanzlandesbehörden um dieWeisung gebeten, in welchen Terminen das Gebührenäquiva-
lent vorzuschreiben und einzuheben, dann vonwelchemZeitpunkte an imFalle der verzöger-
ten Einzahlung desselben die durch die Ah. Entschließung vom 2. April 1856 begründeten 5
% Verzugszinsen zu berechnen seien12. Im Grunde der Ah. Entschließung vom 1. Mai 1850
erfolgt die Bemessung des Gebührenäquivalents nach Zeiträumen von zehn zu zehn Jahren,
und soll der Jahresbetrag in den für die Entrichtung der Grund- und Hauszinssteuer festge-
setzten Zeitabschnitte zugleich mit diesen Steuern eingehoben werden13. Es wäre daher auf
die letzteren Termine auch bezüglich des Gebührenäquivalents zunächst Rücksicht zu neh-
men. Als es sich um die Durchführung des Gesetzes vom 9. März 1870, RGBl. Nr. 23, in
Betreff der Berechnung der Verzugszinsen bei direkten Steuern handelte, wurde mit der Ver-
ordnung des Finanzministeriums vom 1. Juni 1870, Zl. 16441, im Sinne des § 2 des erwähnten
Gesetzes den Finanzlandesbehörden der Auftrag erteilt, die Kundmachung der bestehenden
Einzahlungstermine der direkten Steuern mittelst der Landesgesetzblätter zu veranlassen14.

Die betreffenden Kundmachungen sind in den Landesgesetzblättern vom Jahre 1870
enthalten und zeigen eine weitgehende Verschiedenheit, in dem die Grund- und Gebäude-
steuer selbst in dem selben Verwaltungsgebiete teils monatlich, teil vierteljährig, bald vor-
hinein, bald nachhinein fällig wird, welche Verschiedenheit sich zumeist auf die langjährige
Übung zurückführen lässt15. Bei der ersten Bemessung des Gebührenäquivalents wurde die
gleichzeitige Einhebung desselbenmit den direkten Steuern aus demGrunde gewählt, weil es

b Liegt dem Originalprotokoll bei.

11 AufVortrag Holzgethans v. 3. 10. 1871 wurde das Gesetzmit Ah. E. v. 7. 10. 1871 erneut sanktioniert,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 3489/1871; publiziert alsRgbl.Nr. 118/1871.

12 Siehe dazu die Anfragen der Finanzlandesdirektionen vonTriest, der Steiermark, von Schlesien und vonMäh-
ren, alle in Fa., FM., V. Abteilung (Gebühren), Zl. 28035/1871, Fasz. 30.Die hier zitierte Ah. Entschließung
wurde publiziert als Verordnung des Finanzministeriums v. 6. 4. 1856, Verordnungsblatt für das Fi-
nanzministeriumNr. 16/1856.

13 Siehe dazu die Verordnung des Finanzministeriums v. 3. 5. 1850 über die Bestimmungen rücksichtlich der
Gebühr von Besitzveränderungen unbeweglicher Sachen, publiziert alsRgbl.Nr. 181/1850, I/1 und I/5.

14 Verordnungsblatt für das FinanzministeriumNr. 23/1870.
15 Vgl. die diesbezüglichen Kundmachungen der jeweiligen Finanzlandesdirektionen, Lgbl. Niederöster-

reich Nr. 40/1870, Lgbl. Salzburg Nr. 23/1870 und Lgbl. Mähren Nr. 34/1870.
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damals nur von unbeweglichen Sachen bemessen wurde, es somit wünschenswert erschien,
in den ökonomischen Verhältnissen der Steuerpflichtigen keine Störungen zu verursachen
und umdieGebühr auf die zumGenüsse des Einkommens von denGütern der Körperschaf-
ten und Pfründen der Berechtigten nachMaßgabe derDauer des Genusses umzulegen, dann
um dem Erwachsen von Gebührenrückständen möglichst zu begegnen. In den meisten Fäl-
len trifft nun das Gebührenäquivalent von Sachen, welche entweder bloß der Grund- oder
auchderHauszinssteuerunterliegen, eineunddieselbePerson, und eswäre eineunfruchtbare
wenn nicht geradezu unausführbare Arbeit, für jedes einzelne Äquivalentobjekt je nach dem
Termine hiefür zu entrichtenden Realsteuer besondere Zahlungsbogen auszufertigen. Auch
wäre die Berechnung und Verteilung des Gebührenäquivalents auf Monatsraten, welche bei
einzelnenGebührenpflichtigen nur wenige Kreuzer betrügen, selbst für die letzterenmit Un-
zukömmlichkeiten verbunden. Wollte aber auch diese Verteilung nicht gescheut werden, so
bleibt noch die Frage offen, welcheTermine für das durch dasGesetz von 13.Dezember 1862,
RGBl. Nr. 89, festgesetzte Äquivalent vom beweglichen Vermögen, welches keiner Realsteu-
er unterliegt, zu gelten haben. Eine Regelung dieser Angelegenheit erscheint demnach im
Wege der Gesetzgebung notwendig und er erbitte sich daher die Zustimmung der Konferenz
zur Einholung der Ah. Ermächtigung, den besagten Gesetzentwurf im Reichsrate einholen
zu dürfen.

Minister Ritter v. Grocholski würde in Bezug auf den § 1 dieses Entwurfes die Auf-
nahme der Bestimmung vorziehen, dass das Gebührenäquivalent in dekursiven und nicht
antizipativen Raten einzuzahlen sei, und zwar mit Hinblick auf die bisherige Übung in Ga-
lizien, worauf jedoch der Finanzminister bemerkt, dass nach dem Gesetze vom Jahre 1850
das Gebührenäquivalent antizipative zu berichtigen sei, und dass eben der Umstand, dass in
dieser Beziehung nicht gleichmäßig vorgegangen wurde, ihn veranlasst habe, den vorliegen-
den Gesetzentwurf einzubringen. Die Berichtigung des Gebührenäquivalents in dekursiven
Raten könnte nur infolge einer Änderung des Gesetzes vom Jahre 1850 bewilligt werden, zu
welcher Änderung der Finanzminister keine Notwendigkeit findet.

Minister Ritter v. Grocholski bemerkt hierauf, dass, nachdem nach den Erörterun-
gen des Finanzministers gesetzlich das Gebührenäquivalent antizipative zu entrichten ist, er
auch von seinem diesfälligen Antrage abgehen zu können erachtet. Minister Ritter v. Gro-
cholski stellt weiter den Antrag, dass vorderhand dem Finanzminister nur die Zustimmung
der Konferenz zur Einholung der Ah- Ermächtigung zur Einbringung dieses Gesetzentwur-
fes imReichsrate erteiltwerde, dass aber derZeitpunkt,wanndieserGesetzentwurf imReichs-
rate eingebracht werden soll, noch später in der Konferenz zur Sprache gebracht werde.

Der Finanzminister bemerkt hierauf, dass er jetzt lediglich die Ah. Ermächtigung zur
Einbringung dieses Gesetzentwurfes einholen wolle, und dass er den Zeitpunkt der Einbrin-
gung so wie es stets üblich war, in der Konferenz noch seinerzeit zur Sprache bringen werde,
womit sichMinister Ritter v. Grocholski einverstanden erklärt.

Der Vorsitzende des Ministerrates gibt noch der Konferenz zur Erwägung, ob nicht
analog demGesetze von 9.März 1870 betreffend die Einhebung vonVerzugszinsen für die im
vorgeschriebenen Termine nicht eingezahlten direkten Steuern überhaupt, im § 2 des vorlie-
gendenGesetzentwurfes die Bestimmung rücksichtlich der Verzugszinsen dahin abzuändern
wäre, „dass die Verzugszinsen von dem auf den Verfallstag folgenden Tage berechnet und ein-
gehoben werden sollen“.
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Nachdemder Finanzminister gegendiese abänderndenBestimmungnichts einzuwen-
den findet und für den Fall als sie von der Konferenz angenommen werden würde, in diese
Abänderung einstimmt, beschließt die Konferenz die beantragte Änderung im § 2 und er-
teilt dem Finanzminister die angesuchte Zustimmung zur Einholung der bezüglichen Ah.
Ermächtigung16.
V. DerMinister für Kultus und Unterricht bringt unter Berufung auf die bereits im kur-
zen Wege eingeholte Zustimmung aller anwesenden Konferenzmitglieder den au. Vortrag
vom 29. September 1871 zur Kenntnis, welchen er wegen Ag. Verleihung der geheimen Rats-
würde an den umKirche und Staat verdienten Tarnower Bischof Josef Alois Freiherrn v. Pu-
kalski aus Anlass dessen 50-jährigen Priesterjubiläums an Se. apost.Majestät zu erstatten sich
erlaubt hat.

Die Konferenz nimmt den Inhalt des au. Vortrags zur Kenntnis17.
VI. Der Handelsminister erhält die Zustimmung der Konferenz, für den Generaldirektor
der Kaiser-Franz-Joseph-Bahn kaiserlichen, Rat Heinrich Kogerer, in Anerkennung dessen
verdienstlichen Leistungen im öffentlichen Verkehrsinteresse die Ag. Verleihung des Ordens
der Eisernen Krone III. Klasse zu erbitten18.
VII. DerHandelsminister als Leiter des Ackerbauministeriums beabsichtigt, Se. apost.
Majestät um die Ah. Ermächtigung zu erbitten, den beiliegenden Entwurf eines Gesetzes
über die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer als Regierungsvorlage im dalmati-
nischen Landtage einbringen zu dürfenc.

Nach der übereinstimmendenAnsicht des Statthalters und des Landesausschusses steht
die Annahme dieses bereits in denmeisten Ländern beschlossenen und sanktioniertenGeset-
zes im dalmatinischen Landtage zu gewärtigen19. Vom Statthalter sowohl als vomLandesaus-
schusse werden einige Modifikationen als wünschenswert bezeichnet, welche jedoch keines-
wegs prinzipieller Natur sind und bezüglich deren auch der Landesausschuss der Meinung
ist, dass es zweckmäßiger wäre, die Initiative zur Vornahme dieser Abänderungen dem Land-
tage zu überlassen. Der Minister behält sich vor, über dieses Modifikationen seinerzeit dem
Statthalter die nötigen Bemerkung mitzuteilen; ist aber gleich dem Statthalter und dem Lan-
desausschusse der Ansicht, dass der Entwurf als Regierungsvorlage in derselben Fassung ein-
zubringenwäre, in welcher er aufGrund der Ah. Entschließung vom20. September 1869 bei
den übrigenLandtagen eingebrachtworden ist20.Nur der § 21 hätte schon in derRegierungs-
vorlage jene Fassung zu erhalten, für welche sich die Ministerien während der Beratungen

c Liegt dem Originalprotokoll bei.

16 Auf seinen Vortrag v. 4. 10. 1871 wurde Holzgethan mit Ah. E. v. 8. 10. 1871 ermächtigt, den Gesetzentwurf
im Reichsrat einzubringen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3505/1871. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. II
v. 14. 12. 1871.

17 Der genannte Vortrag Jirečeks wurde mit Ah. E. v. 1. 10. 1871 im Sinne des Ministerratsbeschlusses resolviert,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3447/1871.

18 AufVortrag Schäffles v. 30. 9. 1869 erhielt Kogerer mit Ah. E. v. 3. 10. 1871 den Orden der EisernenKrone III.
Klasse,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3464/1871.

19 So waren beispielsweise in Böhmen, Mähren, Niederösterreich und Salzburg bereits im August 1870 entspre-
chende Landesgesetze erlassen worden, Lgbl. Böhmen Nr. 71/1870, Lgbl. Mähren Nr. 65/1870, Lgbl.
Niederösterreich Nr. 56/1870 und Lgbl. Salzburg Nr. 32/1870.

20 DasMRProt. v. 13. 9. 1869/VIII, in dem diese Angelegenheit zur Sprache gekommen war, ist nicht mehr vor-
handen.
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der Regierungsvorlage in den übrigen Landtagen geeinigt haben, welche von den letzteren
angenommen wurde, die Ah. Sanktion erhalten und sich seither auch praktisch bewährt hat.
Hiernach hätte der § 21 zu lauten: „Wenn in Folge eines Stauwerkes Rückstauungen, Ver-
sumpfungen oder Beschädigungen fremden Eigentums entstehen, so muss der Besitzer des
Stauwerks durch Tieferlegung oder Abänderung desWerkes, z. B. durch Anlage von Grund-
ablässen, die Überstände entweder selbst beseitigen oder deren Beseitigung gestatten, sofern
ihmselbst dadurchnicht einüberwiegenderNachteil verursachtwürde.ÜberdieZulässigkeit
eines solchen Begehrens und die zu treffende Einrichtung entscheidet die politische Behör-
de. Über die dem einen oder andern Teil gebührende Entschädigung hat im Abgang einer
gütlichen Übereinkunft der Richter zu entscheiden.“

Die Konferenz erteilt die bezügliche Zustimmung21.

Wien, am 30. September 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Oktober
1871. Franz Joseph.

Nr. 601 Ministerrat, Wien, 5. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 5. 10.) Holzgethan 12. 10.,
Scholl 12. 10., Jireček 14. 10., Schäffle 16. 10., Grocholski 18. 10.; abw. Habietinek.

I. Schluss der Landtagssession. II. Vertrauensadressen aus Böhmen. III. Schlesisches Realschul-
gesetz.

KZ. 2812 –MRZ. 108
Protokoll des zuWien am 5.Oktober 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze Se.
Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates undMinisters des Innern Grafen Hohen-
wart.

I. Der Präsident des Ministerrates bringt die Festsetzung des Schlusstermins für die gegen-
wärtige Landtagssession zur Sprache1. Die Mehrzahl der Landtage sei in ihren Arbeiten so
weit vorgeschritten, dass die Session ohne Schwierigkeit jeden Tag geschlossen werden könn-
te. In denmeisten sei nur noch dieWahl der Abgeordneten in den Reichsrat ausständig; und
wenn auch die Schlussfassung über die Landtagswahlordnungen noch nicht erfolgt ist, so be-
finden sich die Verhandlungen darüber doch in einem Stadium, dass sie dort, woman auf die
Regierungsvorlage überhaupt eingehen will, im Laufe dieserWoche zu Ende geführt werden
können.

21 Auf Vortrag Hohenwarts v. 3. 10. 1871 (mit dem entsprechenden Vortrag Schäffles) erteilte der Kaiser mit
Ah. E. v. 7. 10. 1871 die Erlaubnis zur Einbringung der genannten Gesetzesvorlage im dalmatinischen Land-
tag,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3491/1871. Einbringung im dalmatischen Landtag undWeiterleitung an
denLandesausschussProt. LandtagDalmatien 14. 10. 1871 (17. Sitzung) 415;AnnahmederGesetzesvor-
lage Prot. LandtagDalmatien 18. 11. 1872 (6. Sitzung) 58.Auf Vortrag Chlumeckys v. 1. 3. 1873 wurde
das vom dalmatinischen Landtag angenommene Gesetz mit Ah. E. v. 9. 3. 1873 sanktioniert,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1029/1873; Publiziert als Lgbl. Dalmatien Nr. 32/1873.

1 Alle cisleithanischen Landtage warenmit Ah. E. v. 10. 8. 1871 auf Vortrag Hohenwarts v. 9. 8. 1871,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 2840/1871, auf den 14. 9. 1871 einberufen worden; das entsprechende kaiserliche Patent v.
11. 8. 1871 publiziert alsRgbl.Nr. 94/1871.
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Er beabsichtige von Sr. apost.Majestät dieAh.Genehmigung zu erbitten, dass die Land-
tage spätestensmit 15. Oktober l. J. imAh. Auftrage geschlossenwerden dürfen. Gleichzeitig
wolle er die Ah. Ermächtigung einholen, im Falle dies nach Anzeige der Statthalter in einzel-
nen Landtagen möglich sein sollte, auch einen frühern Termin aussprechen zu dürfen. So
werde in einer gestern eingelangten Nachricht für Oberösterreich vom Statthalter im Einver-
nehmen mit dem Landeshauptmann die Schließung der Session für den 12. Oktober bean-
tragt2. Von Istrien sei bereits vor längerer Zeit die Anfrage gestellt worden, ob ein Anstand
obwalten würde, dass der Landeshauptmann nach Abwicklung der laufenden Geschäfte zur
Schließung schreite, worauf erwidert wurde, dass dem Landeshauptmann nach der Landes-
ordnung freistehe, die Session zu schließen, wenn die Geschäfte beendet sind3. Auch in an-
deren Landtagen dürfte ein früherer Termin möglich sein, vielleicht auch in jenem von Nie-
derösterreich, der zwar noch nichts gearbeitet hat, aber auch nichts arbeiten will und sich
einfach als ein Agitationskomitee geriert.

Minister Ritter von Grocholski stellt die Frage, ob nicht auch gleichzeitig die Ah.
Ermächtigung erbeten wird, einzelnen Landtagen eine etwas längere Sessionsdauer zu gestat-
ten.

Der Präsident des Ministerrates erwidert, dass diese Bitte in dem gegenwärtigen au.
Vortrage wohl nicht ausgesprochen wird, wenn aber ein Landtag einen solchenWunsch aus-
spräche und die dringende Notwendigkeit wirklich vorläge, von Sr. Majestät die Ermächti-
gung zur Verlängerung der Session auf einige Tage im kurzenWege erbeten würde. Im Allge-
meinen wäre aber von der Festsetzung des Schlusstermins vom 15. Oktober nicht abzugehen,
weil daran gelegen ist, denReichsrat noch in diesemMonate, und zwar am 28., spätestens 30.
Oktober l. J. einzuberufen.

Die Konferenz erteilt einhellig ihre Zustimmung zu der vom Präsidenten des Minister-
rates beabsichtigten au. Bitte um die Ah. Ermächtigung, die Session der Landtage am 15. Ok-
tober, und wo es möglich ist, auch schon früher schließen zu dürfen4.
II. Dem Präsidenten des Ministerrates ist eine von den Gemeindevorständen der deutschen
Gemeinden des Bezirkes Neupaka (Gemeinde Stikau, Radkin, Groß Borowitz, Stupna, Wi-
dach und Böhmisch-Proschwitz) unterzeichnete Erklärung eingesendet worden, worin dem
lebhaftenWunsche nach einem einträchtigenZusammenleben beiderNationalitäten in Böh-
men, dem vollen Vertrauen in die zur Erreichung dieses schönen Ziels von Sr. Majestät betre-
tenenWege und derMissbilligung des Austritts der deutschen Abgeordneten aus dem Land-
tage Ausdruck gegeben wird.

In einer ähnlichen Adresse wird seitens des Stadtverordnetenskollegiums in Klattau Sr.
Majestät der au. Dank für die hochherzige Anerkennung der Rechte des Königreichs Böh-
men und für die persönliche Einleitung der Ausgleichsverhandlungen ausgesprochen und
beigefügt, dass nicht nur die böhmische Bevölkerung der Stadt und Umgebung den endli-
chen Abschluss des Ausgleichs willkommen heißt, sondern auch die deutsche Bevölkerung
desBöhmerwaldes gegen jedeVerhetzung sich sträubt, denAusgleichherbeiwünscht undnur

2 Unter den Beständen desAva., IM. Präs. und desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese
Angelegenheit gefunden werden.

3 Das diesbezügliche Telegramm Pretis’ an Hohenwart v. 27. 9. 1871 und das Antworttelegramm Hohenwarts
vom selben Tag inAva., IM., Präs. 4539/1871.

4 Auf Vortrag Hohenwarts v. 5. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 7. 10. 1871 nach demMinisterrats-
beschluss,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3502/1871.
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durch denTerrorismus der ausgleichsfeindlichen Partei verhindert wird, dieserÜberzeugung
auch öffentlich Raum zu geben. Eine weitere Eingabe zeigt den Beschluss der Bezirksvertre-
tung des gemischten Bezirkes Starkenbach an, Sr.Majestät für das eine neue Ära des Friedens
und der Eintracht anbahnende Ah. Reskript vom 12. September an den böhmischen Land-
tag den tiefsten Dank darzubringen. Der Präsident des Ministerrates teilt vorstehende drei
Adressen der Konferenz mit und wird selbe dem Protokolle beischließena.

Weiter eröffnet der Präsident des Ministerrates, dass in einem Berichte des Statthalters
in Böhmen der Vorstand der Gemeinde Pardubitz die Bitte gestellt hat, es möge der Aus-
druck der tiefgefühlten Freude derselben über die Ag. Anerkennung der Rechte der böhmi-
schenKrone,welche in derAh. Botschaft an den böhmischenLandtag ausgesprochenwurde,
zur Ah. Kenntnis gebracht werden, dass ferner laut Anzeige des Leitomischler Bezirkshaupt-
manns an den Statthalter aus Anlass der Wahl eines Landtagsabgeordneten für die Städte
und Industrialbezirke Leitomischl und Polička von den versammelten Wählern eine Danke-
sovation für das Ah. Reskript vom 12. September 1871 dargebracht und dem Ministerium
rücksichtlich der eingeschlagenen Ausgleichspolitik das vollste Vertrauen undAnerkennung
mit der Bitte ausgesprochen wurde, der lf. Kommissär möge diese Loyalitätskundgebungen
der Regierung zur Kenntnis bringen.

Die Konferenz nimmt diese Mitteilungen zur Kenntnis5.
III. Dem Minister für Kultus und Unterricht liegt ein aus der vorigen Landtagssession
herrührender, vom schlesischen Landtage beschlossener Gesetzentwurf vor, welcher den Re-
ligionsunterricht in den Realschulen zumGegenstande hat6.

Nach § 8 des schlesischen Realschulgesetzes hat die Religion und Sittenlehre einen Un-
terrichtsgegenstand zu bilden, und dürfen auf denselben in der Unterrealschule höchstens
zwei, in der Oberrealschule höchstens eine Stunde wöchentlich verwendet werden7. In dem
vor[liegenden]Gesetzentwurfe nun ist die für denRealunterricht in denOberrealklassen vor-
behaltene eine Stunde gestrichen beziehungsweise der § 8 dahin modifiziert, „dass für diesen
Lehrgegenstand in der Unterrealschule höchstens zwei Stunden wöchentlich zu verwenden
sind“. In der Motivierung wird diese Modifikation als eine Konsequenz der interkonfessio-
nellenGesetze hingestellt, die Frage aber, ob sie im Interesse der Schule liegt, nichtmit einem
Worte berührt. Der Kultus- und Unterrichtsminister bemerkt, er könne diese Anschauung
nicht als berechtigt ansehen, wornachman aus der Bestimmung der Staatsgrundgesetze, dass
nach vollendetem 14. Lebensjahre der Übertritt von einem Religionsbekenntnisse zu einem
anderen freisteht8, die Folgerung ziehen will, dass jeder im Alter von mehr als 14 Jahren gar
keinen Religionsunterricht zu genießen []. Der Religionsunterricht in der Oberrealschule
sei ohnehin schon auf eine Stunde in der Woche beschränkt und beenge gewiss den übrigen
Unterricht in keiner Weise. Bei den Gymnasien sei der Grundsatz, dass der Religionsunter-
richt durch alle Klassen zu dauern habe, immer festgehalten worden, die Religion bilde da

a Die Adressen (RS.) liegen dem Protokoll bei.

5 Unter den Beständen des Ava., IM. Präs. und des Ava., Ministerratspräsidium konnte kein Hinweis auf
diesen Bericht Choteks gefunden werden.

6 Annahme des Gesetzentwurfes durch den Landtag, Prot. Landtag Schlesien 29. 8. 1871 (10. Sitzung)
200.

7 Gesetz v. 15. 2. 1870, publiziert als Lgbl. Schlesien Nr. 12/1870.
8 Diese Bestimmung war nicht durch die sogenannten Staatsgrundgesetze geregelt, sondern durch das Gesetz v.

25. 5. 1868 über die interkonfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger,Rgbl.Nr. 49/1868 Art. 4.
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sogar einen Gegenstand der Maturitätsprüfung; in den Realschulen sei aber dadurch, dass
die Gesetzgebung in den Händen der Landtage liegt, bin mehreren Ländernb der Religions-
unterricht aus obern Klassen entfernt worden9. Der schlesische Landtag wolle den andern
Landesvertretungen an liberaler Anschauung nicht nachstehen. Er sehe aber keinen Grund,
in Schlesien dasselbe zu tun, was in andern Ländern geschehen, und beabsichtige daher, da
für die gedachte Änderung keine didaktischen und pädagogischen Rücksichten geltend ge-
macht worden sind, bei Sr. Majestät den au. Antrag auf Verweigerung der Sanktion für den
obenerwähnten Gesetzentwurf zu stellen.

Der Finanzminister kann sich, so sehr er anerkennt, dass die Ausschließung desReligi-
onsunterrichtes aus den obernRealschulklassen vomÜbel ist, angesichts der bereits erfolgten
Ah. Sanktionierung gleicher Bestimmungen in anderen Ländern nicht für die Verweigerung
aussprechen. In der Sanktionierung gleicherGesetze für andere Länder liege ein Präjudiz, wel-
ches von der Regierung ohne sich dem Vorwurf der Inkonsequenz auszusetzen nicht leicht
bei Seite gesetzt werden kann.

Auf die Bemerkung des Kultus- und Unterrichtsministers, das Präjudiz rühre von
der früheren Regierung her, erwidert der Finanzminister, dass auch die nachfolgende Re-
gierung eine gewisse Kontinuität einhalten müsse.

Der Präsident desMinisterrates bemerkt, dass auch er,wenngleich ermit demUnter-
richtsminister darin vollkommen übereinstimmt, dass es notwendig ist, den Religionsunter-
richt auch über das 14. Lebensjahr hinaus fortzusetzen, es gegenüber den schon vorhandenen
mehreren Präzedenzfällen schwer findenwürde, für ein Land dieAh. Sanktion zu verweigern.

Der Handelsminister würde, falls kein rechtliches Bedenken obwaltet, darin keine In-
konsequenz erblicken, dass, wenn die frühere Regierung nach ihren Anschauungen von der
Sache auf die Sanktionierung einzuraten fand, das gegenwärtige Ministerium auf Grund sei-
ner anderenAnschauungenüberdenReligionsunterricht dieNichtsanktionierungbeantragt.

Der Kultus- und Unterrichtsminister ist der Ansicht, dass auch ein rechtliches Be-
denken an der Nichtsanktionierung nicht obwalte. Nach dem Staatsgrundgesetze könne nie-
mand zu einer kirchlichen Handlung gezwungen werden, soferne er nicht der nach demGe-
setze hiezu berechtigten Gewalt eines andern untersteht10. Wer aber in eine Schulanstalt ein-
tritt, nehme das Programm derselben an und füge sich mittelst eines stillschweigenden Ver-
trages der höheren Gewalt.

Der Präsident des Ministerrates ist prinzipiell des Erachtens, dass das Gesetz über-
haupt auf eine Feststellung der Lehrstunden, welche einzelnen Gegenständen zuzuweisen
sind, gar nicht einzugehen hätte. Dies sei Sache des Lehrplanes, der nicht im legislativenWege
festgestellt werden kann. Diesen Standpunkt habe selbst das Ministerium Hasner ursprüng-
lich vertreten. Die Ah. Sanktionierung des vorliegenden Gesetzentwurfes könnte daher mit
Hinweisung auf den Umstand, dass sich dasMinisterium durch die vorhandenen Präzedenz-
fälle gebunden erachtet, wohl beantragt, zugleich aber beigefügt werden, dass das Ministeri-
ummit einer allgemeinenBestimmung inderRichtunghervorzutreten gedenke, dass die Fest-
setzung der Lehrstunden aus den Gesetzen eliminiert und dem Lehrplan zugewiesen werde.

b-b Einfügung Jirečeks.

9 So z. B. in Niederösterreich, Lgbl. NiederösterreichNr. 26/1870 § 10, und Kärnten, Lgbl. Kärnten
Nr. 19/1870 § 8.

10 Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 14.
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Der Präsident des Ministerrates bemerkt weiter, dass die vorliegende Frage vielleicht auch in
der Art ihre Lösung finden könnte, dass die Verweigerung der Ah. Sanktion aus demGrunde
beantragt wird, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die legislative Feststellung des Lehrplanes
unpraktisch ist, weshalb das Ministerium sowohl dort, wo die Organisierung bereits erfolgt
ist, auf die Ausscheidung von in den Lehrplan gehörigen Bestimmungen aus demGesetze als
auch dort, wo sie noch nicht erfolgt ist, auf die Nichtaufnahme des Lehrplanes in das Gesetz
dringen werde.

Der Kultus- und Unterrichtsminister teilt die Ansicht des Präsidenten desMinister-
rates, dass der Lehrplan kein Gegenstand des Gesetzes sei, im vollen Maße und erklärt sich
dafür, dass die Sanktion aus diesem Grunde zu verweigern wäre. Dabei würde er sich vorbe-
halten, die vom Präsidenten erwähnte legislative Bestimmung vorzubereiten.

DerMinister Ritter v. Grocholski spricht sich für die Erteilung derAh. Sanktion aus.
Es handle sichnicht umdieBestimmung, dass in denoberenRealklassen keinReligionsunter-
richt zu erteilen sei, sondern bloß um die Aufhebung der obligatorischen Bestimmung, dass
derReligionsunterricht stattzufinden habe. Im ersteren Fallewürde er allerdings nicht für die
Sanktionierung sprechen können. Ein Religionsunterricht von einer Stunde per Woche sei
geradezu zwecklos, entweder müsse die Religion als Lehrgegenstand angesehen und wirklich
gelernt, oder aber der Religionsunterricht fallen gelassen und sich auf die Religionsübung be-
schränkt werden, die ja nicht abgeschafft wird. Eine Stunde sei aber offenbar unzureichend,
und er hätte nichts dagegen, diese Bestimmung als eine obligatorische wegzulassen. Da die
Sanktionierung in anderen Fällen schon erteilt worden ist, so sehe er keinen hinlänglichen
Grund, sie jetzt vorzuenthalten. Den Motiven der Regierung würde die Bevölkerung nicht
zustimmen, sondern sich ihnen gegenüber auf einen feindlichen Standpunkt stellen.

Der Finanzminister ist einverstanden, dass die Feststellung des Lehrplanes aus der Ge-
setzgebung auszuschließen sei, findet es aber nicht passend, nur so nebenher eine Änderung
in den leitenden Prinzipien eintreten zu lassen. Er stimmt für die Ah. Sanktion des vorliegen-
den Gesetzentwurfes. In gleicher Weise votiert der Landesverteidigungsminister.

Der Handelsminister stimmt für den vom Unterrichtsminister zuletzt ausgesproche-
nen Antrag, die Ah. Sanktion mit Rücksicht darauf zu verweigern, dass der Lehrplan kein
Gegenstand der Gesetzgebung ist.

DerPräsident desMinisterrates konstatiert, dass sichdieMajorität für dieErwirkung
der Ah. Sanktion ausgesprochen hat. Der Unterrichtsminister hätte dann in Erwägung zu
ziehen, inwelcherWeise dieAusscheidung des Lehrplanes aus denGesetzen anzubahnen sein
wird11.

Wien, am 5. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Oktober
[1871]. Franz Joseph.

11 Mit Vortrag v. 6. 10. 1871 ersuchte Jireček um die Sanktionierung des Gesetzentwurfes,Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 3518/1871. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 23. 10. 1871/X.
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RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 9. 10.), Holzgethan 15. 10.,
Scholl 16. 10., Jireček 16. 10., Schäffle 17. 10., Habietinek 17. 10., Grocholski 18. 10.
I. Vertrauensadressen. II.Nichtsanktionierung dermit au. Vortrag vom9.Mai 1871 vorgelegten
Gesetzesentwürfe, betreffend die Änderung von Landtagswahlbezirken und Reichsratswahlge-
bieten in Böhmen undMähren. III. Einberufung desReichsrates. IV. Entwurf der kaiserlichen
Antwort auf die Adresse des böhmischen Landtages. V. Zurückziehung des im Vorarlberger
Landtage eingebrachten Landsturmgesetzes. VI. Ausübung des Gottesdienstes seitens der Alt-
katholiken. VII. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Fabrikanten Braun in Schönberg.

KZ. 2813 –MRZ. 109
Protokoll des zuWien am 9.Oktober 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze Se.
Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates undMinisters des Innern Grafen Hohen-
wart.
I. Der Präsident des Ministerrates macht der Konferenz Mitteilung von folgenden ihm
zugekommenen Vertrauenserklärungen: 1. einem Telegramm des Bürgermeisters von Jičín,
wornach dieGemeindevertretung dieser Stadt amGedenktage derAh.Namensfeier beschlos-
sen hat, die au. Manifestation ihrer treuesten Ergebenheit an den Ah. Thron zu richten, für
Ag. königliche Botschaft an den böhmischen Landtag vom 12. September den au. Dank zu
sagen und gleichzeitig der Regierung, welche berufen ist, ein dauerhaftes Werk des Friedens
unter allen Völkern Österreichs durchzuführen, das feste Vertrauen kundzugeben; 2. einer
Adresse der 29 böhmische, 29 deutsche und eine gemischte Gemeinde repräsentierenden Be-
zirksvertretung Manetin, worin der Regierung das volle Vertrauen und die Zustimmung zu
ihremVerhalten in dem gegenwärtigen allgemeinen Friedenswerke ausgesprochenwird; 3. ei-
nemBerichte des Statthalters in Böhmen, mit welchem von sämtlichen Vorstehern der Land-
gemeinden des deutschen Gerichtsbezirkes Neuern [] von den deutschen Gemeinden des
gemischten Bezirkes Neugedein abgegebene Erklärungen eingesendet worden, worin diese
Gemeinden ihr volles Vertrauen in die von Sr.Majestät angeordneten Ausgleichsverhandlun-
gen und den Wunsch nach Fortsetzung derselben ausdrücken und die Gemeinden des Be-
zirkes Neu[ern] insbesondere ihre Nichtübereinstimmung mit dem Austritt der deutschen
Abgeordneten aus dem böhmischen Landtage zu erkennen geben; 4. einer Adresse des ka-
tholischen konservativen Volksvereines in Marburg, worin der dankbaren Befriedigung des
Vereines über das Ah. Reskript an den Landtag Böhmens Ausdruck gegeben wird.

Die Konferenz nimmt diese Mitteilung zur Kenntnis1.
II.Der Präsident desMinisterrates alsMinister des Innernhat nach eingeholterZustim-
mung der Konferenzmit au. Vortrag vom 9.Mai 1871 die Ah. Genehmigung von vier Gesetz-
entwürfen betreffend dieÄnderung vonLandtagswahlbezirken undReichsratswahlbezirken
in Böhmen undMähren au. in Antrag gebracht.

Die Ah. Genehmigung erfolgte unterm 11. Mai 18712. Zwischenzeitig sind in Böhmen
und Mähren Neuwahlen ausgeschrieben und beiden Landtagen Entwürfe neuer Wahlord-
nungen vorgelegt worden, inwelchen die in den obenerwähnten vier Landesgesetzentwürfen

1 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf die hier aufgelistetenVertrau-
enserklärungen gefunden werden. Zu weiteren ähnlichen ErklärungenMR. v. 14. 10. 1871/I.

2 Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 1560/1871.
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niedergelegtenWünsche Berücksichtigung gefunden haben3. Bei diesen Umständen hielt es
der Präsident desMinisterrates nicht mehr an der Zeit, die mehrgedachten vier Gesetze noch
zur Verlautbarung zu bringen, weshalb er sich von Sr. apost. Majestät vorläufig die Bewilli-
gung erbat, selbe einstweilen ruhen lassen zu dürfen4. Nunmehr beabsichtigt der Präsident
des Ministerrates Sr. apost. Majestät den au. Antrag zu stellen, dass den vom böhmischen
undmährischenLandtage beschlossenenGesetzenwegenÄnderung einigerWahlbezirkemit
Rücksicht auf die seither diesen Landtagen vorgelegte allgemeine Regelung der Wahlbezirke
die Ah. Sanktion nicht zu erteilen wäre5. Der Präsident des Ministerrates ersucht die Konfe-
renz um die Ermächtigung zur Erstattung des bezüglichen au. Vortrages.

Minister Ritter v. Grocholski gibt zu erwägen, ob es sich nicht empfehlen würde,
diesenAntrag an Se.Majestät gleichzeitigmit der Vorlage der zu beschließenden neuenWahl-
ordnungen zu stellen.

Der Präsident des Ministerrates kanndiesemModus nicht denVorzug geben, indem
er es für passender hält, dass Se. Majestät die Sanktion mit Rücksicht darauf verweigere, dass
bei den Landtagen seither vollständige neue Wahlordnungen eingebracht wurden, als dass
die Ablehnung erst dann erfolge, wenn auch schon der Beschluss über die Wahlordnungen
vorliegt.

Die Konferenz genehmigt den Antrag des Präsidenten6.
III. Der Präsident des Ministerrates erachtet für die Einberufung des Reichsrates, nachdem
alle Landtage mit 15. l. M. geschlossen werden und eine Ausnahme hievon nur bezüglich
des böhmischen Landtages eintritt, dessen Session mit Rücksicht auf die von ihm noch zu
bewältigenden Aufgaben nur einige wenige Tage, keinesfalls aber über den 19. oder 20. d. M.
hinaus verlängert werden dürfte, den 30. d.M. inVorschlag bringen zu sollen7. Der Präsident
des Ministerrates bemerkt hiezu, dass er ursprünglich wohl den [] l. M. als Einberufungstag
in Aussicht genommen hatte, sich aber schließlich für den 30. entschieden habe, teils weil
der [] auf einen Samstag fällt, teils weil es ihm doch wünschenswert erschien, zwischen dem
Schluss der Landtage und der Eröffnung des Reichsrates einige Tage Zeit zu gewinnen.

DerFinanzminister bezeichnet denZusammentritt desReichsrates infinanziellerHin-
sicht als höchst dringlich und befürwortet einen möglichst frühen Einberufungstermin. Er
fügt bei, dass für das Jahr 1872 ein beträchtliches Defizit, begründet durch namhafte Mehr-
anforderungen sämtlicher Ministerien, in Aussicht steht.

3 Für Böhmen waren keine Neuwahlen zum Landtag ausgeschrieben worden, vielmehr waren acht sogenann-
te verfassungstreue Landtage, unter ihnen auch der mährische, aufgelöst und in diesen Ländern sogleich Neu-
wahlen angeordnet worden, kaiserliches Patent v. 10. 8. 1871, publiziert alsRgbl.Nr. 93/1871; die Landtage
von Böhmen undMähren (und andere) waren mit kaiserlichen Patent v. 11. 8. 1871 auf den 14. 9. 1871 einbe-
rufen worden, publiziert als Rgbl.Nr. 94/1871. Hohenwart war mit Ah. E. v. 1. 9. 1871 auf seinen Vortrag
v. 29. 8. 1871 ermächtigt worden, die neuen Landtagswahlordnungen, u. a. für Böhmen und für Mähren, in
den Landtagen einzubringen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3033/1871. Die entsprechende Regierungsvorla-
ge für Böhmen wurde eingebracht in Prot. Landtag Böhmen 14. 9. 1871 (1. Sitzung) 3, für Mähren in
Prot. LandtagMähren 14. 9. 1871 (1. Sitzung) 2.

4 Die Bewilligung erging mündlich, siehe den in Anm. 6 zit. Vortrag Hohenwarts.
5 Die genannten Änderungen derWahlbezirke waren durch die Annahme der Gesetzentwürfe zurModifikati-

on der Landtagswahlordnungen bedingt, Prot. Landtag Böhmen 30. 10. 1869 (21. Sitzung) 13–20 und
Prot. LandtagMähren 26. 10. 1869 (15. Sitzung) 463.

6 Auf Vortrag Hohenwarts v. 9. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 12. 10. 1871 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3569/1871.

7 Zur Schließung der Landtage sieheMR. v. 5. 10. 1871/I.
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Minister Ritter v. Grocholski sieht es sogar für erwünscht an,wenn zwischendenZu-
sammentritt und die eigentliche Eröffnung des Reichsrates ein Sonntag fällt. Jedenfalls wür-
de, bevor das Abgeordnetenhaus in Aktion tritt, eine Verständigung unter den Mitgliedern,
insbesondere über die Präsidentenwahl, unerlässlich sein. Er glaubt daher, den 28. Oktober
als Einberufungstag empfehlen zu sollen.

Die Konferenz einigt sich unter Beitritt des Präsidenten, Sr. Majestät den 28. Oktober
als Einberufungstermin für den Reichsrat au. in Vorschlag zu bringen8.

IV. Der Präsident des Ministerrates bringt als einen weiteren Gegenstand der heutigen
Konferenz die Beantwortung der Adresse des böhmischen Landtages zu Beratung.

Die Adresse sei zwar noch nicht im Plenum des Landtages beschlossen, liege aber in ih-
rem vollen Wortlaute vor, an dessen Annahme, wie die Sachen gegenwärtig stehen, nicht zu
zweifeln ist9. Da es ihm der raschern Abwicklung und des Zeitgewinnes wegen wünschens-
wert schien, die Antwort jetzt schon bereit zu halten, habe er einen Entwurf derselben an-
gefertigt und erlaube sich, denselben der Konferenz mitzuteilen. Der Präsident verliest den
beiliegenden Entwurfa.

Der Finanzminister erklärt, er sehe sich in der unangenehmen Lage, bitten zumüssen,
dass er indieserAngelegenheit außerBetracht gelassenwerde. Er seimit demersten Schritt der
Inauguration der Ausgleichsverhandlungen nicht einverstanden gewesen und habe sich er-
laubt, die Gründe seiner Anschauungen darzulegen. Der seitherige Fortgang derDinge schei-
ne leider seine Befürchtungen nicht widerlegt zu haben. Es handle sich nun um die weitere
Entwicklung des Dramas, und an dieser könnte er sich nicht beteiligen. Er bitte daher, ihn
bei allen Korollarien aus der von ihm ursprünglich perhorreszierten Ausgleichsaktion seines
Votums gütigst entheben zu wollen.

Der Justizminister besorgt, dass bei den Worten der 3. Alinea „in Genehmigung der
uns vorgelegten Anträge“ insoferne Anstoß genommen und Anlass zu Rekriminationen ge-
fundenwerden könnte, als man darin eine Antizipierung der Ah. Sanktion Sr.Majestät zu er-
blicken geneigt seinwird. Er selbst lege allerdings demPassus nicht diesen Sinn bei, aber einer
übelwollenden Interpretation liege die Möglichkeit nahe zu sagen, Se. Majestät habe hiermit
die Ah. Sanktion erteilt, bevor die Zustimmung beider Häuser des Reichsrates erfolgt ist. Er
regt daher an, ob nicht eine mildere, einer solchen Auslegung nicht Raum gebende Stilisie-
rung etwa in der Art gewählt werden könnte, dass dieWorte „in Genehmigung“ wegbleiben,
da auch mit den übrigenWorten alles Nötige gesagt erscheine.

Der Präsident des Ministerrates hebt die Schwierigkeiten hervor, die darin lagen, die
Böhmen zum Eintreten in den Reichsrat zu bestimmen, nachdem sie im Laufe der vorange-
gangenen Jahre mit solcher Entschiedenheit erklärt hatten, den Reichsrat nie beschicken zu
wollen10. Es sei unumgänglich notwendig gewesen, ihnen eine Brücke zu bauen. Er glaube

a Liegt dem Originalprotokoll bei; Druck als Beilage 602 a zu diesem Protokoll.

8 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 14. 10. 1871/VIII.
9 Die Adresse und die sogenannten Fundamentalartikel waren u. a. inNeue Freie Presse v. 8. 10. 1871 ab-

gedruckt worden; ebenfalls bei Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 186–197; beide wurden vom böhmi-
schen Landtag angenommen, Prot. Landtag Böhmen 10. 10. 1871 (4. Sitzung) 35.

10 ZurWeigerung der Beschickung des Reichsrates durch die böhmische staatsrechtliche Opposition sieheUrban,
Die tschechische Gesellschaft 1: 319 ff.
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befürchten zu müssen, dass die Böhmen in der angeregten Änderung Anlass finden könn-
ten, in Betreff der Reichsratsbeschickung neuerliche Anstände zu erheben. Er würde daher
ersuchen, an denWorten „in Genehmigung“ keinen Anstoß zu nehmen.

Minister Ritter v. Grocholski ist mit dem Entwurfe einverstanden. Wenn das Mi-
nisterium ganz freie Hand hätte, könnte allerdings eine andere Stilisierung gewählt werden;
jedenfalls sei aber auch der vorliegende Wortlaut so beschaffen, dass die Genehmigung der
Anträge des böhmischen Landtages nicht jetzt schon als erteilt anzusehen ist, sondern zuge-
sichert wird, wenn der Reichsrat darauf eingeht.

Nachdem der Justizminister konformiert, erteilt die Konferenz ihre Zustimmung zu
dem vom Präsidenten mitgeteilten Entwurfe.

DerPräsident stellt bei diesemAnlasse für die nächstenTage eineKonferenz zumBehu-
fe der Feststellung der Ah. Thronrede und zur Verständigung über die neu zu ernennenden
Herrenhausmitglieder und über die Sr. Majestät zum Präsidenten des Herrenhauses vorzule-
gende Persönlichkeit in Aussicht11.
V. Der Landesverteidigungsminister macht dieMitteilung, dass der Statthalter von Tirol,
nachdem der Regierungskommissär des Vorarlberger Landtages aus der Rücksprache mit
Vertrauensmännern die Überzeugung gewonnen hatte, dass für das dort eingebrachte Land-
sturmgesetz keine Aussicht auf Annahme vorhanden ist, die Bitte gestellt habe, diese Vorlage
zurückzuziehen und ihn hievon telegrafisch zu verständigen12. Der Landesverteidigungsmi-
nister habe mit Vorwissen des Präsidenten desMinisterrates von Sr. Majestät die Ah. Bewilli-
gung zur Zurückziehung der gedachten Vorlage erbeten und erhalten13. Infolgedessen sei das
Landsturmgesetz für Vorarlberg auch bereits zurückgezogen worden14. Der Landesverteidi-
gungsminister bemerkt, dass ein großer Schade hieraus nicht erwachse, weil in Vorarlberg ein
Landsturm bereits besteht und im Falle eines Krieges die alte Landsturmordnung in Anwen-
dung gebracht werden kann. Unbegreiflich sei es aber, warum der Vorarlberger Landtag auf
die Vorlage nicht eingehe, da sie dem Lande mehr Vorteile biete als die alte Landsturmord-
nung.

DerPräsident desMinisterrates bemerkt, dass instruktionsmäßigdieZurückziehung
eine Vorlage nicht ohne vorläufige Zustimmung des Ministerrates erfolgen soll. Er habe aber
inAnbetracht der großenDringlichkeit der Sache geglaubt,mit demLandesverteidigungsmi-
nister dieVerantwortung gegenüber demMinisterrate dafürübernehmen zukönnen, dass die
Ah. Bewilligung eingeholt und der Konferenz nachträglich hievon Kenntnis gegeben werde.
Der Gesetzentwurf stand nämlich bereits auf der Tagesordnung des Vorarlberger Landtages
und wäre, wenn er nicht rechtzeitig hätte zurückgezogen werden können, unbedingt verwor-
fen worden15. Die Möglichkeit aber, den Ministerrat sofort zusammenzuberufen, lag nicht
vor. Sachlich waltete kein Bedenken ob, da in Vorarlberg eine Landesverteidigungsverord-

11 Fortsetzung des Gegenstandes über das Reskript an den böhmischen Landtag inMR. I. v. 20. 10. 1871/I.
12 Schreiben Taaffes an Scholl v. 4. 10. 1871,Ka., MfLV., Präs. 428/1871.Die Regierungsvorlage für das Vorarl-

berger Landsturmgesetz war eingebracht worden in Prot. Landtag Vorarlberg 14. 9. 1871 (2. Sitzung)
8.

13 Der entsprechende Vortrag Scholls v. 6. 10. 1871 war mit Ah. E. v. 7. 10. 1871 resolviert worden,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 3513/1871.

14 Scholl hatte Taaffemit Telegramm (K.) v. 8. 10. 1871 von der Genehmigung zur ZurückziehungGesetzentwur-
fes im Landtag informiert, Ka., MfLV., Präs. 427/1871.

15 Die Beratung über den auf der Tagesordnung stehendenKomiteebericht über denLandsturmwar aufWunsch
mehrerer Herren vertagt worden, Prot. Landtag Vorarlberg 2. 10. 1871 (7. Sitzung) 65.
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nung besteht und im § 2 derselben Bestimmungen über den Landsturm enthalten sind16. Er
ersuche daher, seinem und des Landesverteidigungsministers Vorgang die Indemnität erteil-
ten zu wollen.

Minister Ritter v. Grocholski kann nicht unerwähnt lassen, dass ihm das Vorgehen
des Vorarlberger Landtages gegen die Regierung, welche demselben mit größter Freundlich-
keit gegenübersteht, sehr ungerechtfertigt scheint.

Der Präsident bemerkt, dieHaltung desVorarlberger Landtages sei in derTat eine ganz
merkwürdige. Das Sonderbare dabei sei, dass der Landtag in seiner Majorität selbst mit sei-
nem Vorgang nicht einverstanden ist. Nach von dort einlangenden Nachrichten sei es Flo-
rencourt, der Redakteur des Vorarlberger Volksblattes, der diese Konfusion in den Landtag
gebracht hat. Er führe den Landtag, ohne selbst dessenMitglied zu sein; die Majorität unter-
werfe sich ihm gegen ihren eigenenWillen.

Die Konferenz nimmt die Mitteilung über die erfolgte Zurückziehung des Landsturm-
gesetzes zustimmend zur Kenntnis17.
VI.DerKultus- und Unterrichtsminister sieht sich veranlasst, folgende die Altkatholiken
Wiens betreffende Frage als eine prinzipielle der Beratung der Konferenz zu unterziehen18.
Die AltkatholikenWiens haben sich an die evangelische Gemeinde Augsburgscher Konfessi-
on wegen Überlassung der Gumpendorfer evangelischen Kirche zum Gottesdienste gewen-
det. Die evangelische Gemeinde erklärte ihre Zustimmung unter dem Vorbehalt, wenn vor-
her der Nachweis geliefert würde, dass von Seite der politischen Behörde kein Anstand dage-
gen erhoben wird. Der Statthalter bittet umWeisung für sein Verhalten19.

Der Kultus- und Unterrichtsminister erblickt in dieser Angelegenheit eine Frage, aus
welcher, wenn die Regierung nicht im vorhinein eine feste Stellung nimmt, große Schwierig-
keiten erwachsen könnten. Er teiltmit, dass er bereits früher einAnsuchen des P[riesters] An-
ton um die Bewilligung, in der Stephanskirche den Gottesdienst der Altkatholiken abhalten
zu dürfen, mit Rücksicht auf den Art. XV des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger als zur behördlichen Amtshandlung nicht ge-
eignet abgewiesen habe und glaubt, dass derselbe Standpunkt gegenüber dem vorliegenden
erneuertenAnsuchen einzunehmenwäre20. DieRegierungmüsse alleKatholiken so lange als
solche anerkennen, als sie nicht in gesetzmäßiger Weise ihren Austritt aus der katholischen
Kirche angemeldet haben. In die Untersuchung der Frage, ob jemand alle oder nur einige
Dogmen glaubt, könne sich die Regierung schon in Anbetracht der in Art. XIV gewährleis-
teten Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht einlassen. Hieraus und aus Art. XV, wornach

16 Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 1/1871.
17 Die Regierungsvorlage wurde schließlich offiziell vom Regierungsvertreter Schwertling zurückgezogen in

Prot. Landtag Vorarlberg 10. 10. 1871 (9. Sitzung) 83. Zum Vorarlberger Volksblatt und Bernhard
von Florencourt sieheHaas, Gruppierungen inWestösterreich, 286 f.

18 Zur Genese der altkatholischen KircheHoyer, Altkatholische Kirche, 616–621mit weiteren Quellen- und
Literaturhinweisen, und – insbesondere für Österreich –Halama, Altkatholiken, 59–190, ebenfalls mit wei-
teren Quellen- und Literaturhinweisen.

19 Schreiben (K.) Webers an Jirečeks v. 4. 10. 1871, Nöla., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12,
Zl. 4796/1871; anbei ein Bericht der PolizeidirektionWien v. 1. 10. 1871über die Absichten der Altkatholiken
bezüglich ihrer Gottesdienste.

20 Siehe dazu dieWeisung Jirečeks v. 14. 8. 1871 anWeber, dass das entsprechendeGesuchAntons aus den erwähn-
ten Gründen zu einer öffentlichen Amtshandlung nicht geeignet ist, Nöla., Niederösterreichische Statthal-
terei, Präs., Fasz. 12, Zl. 4796/1871.DasGesuchAntons v. 14. 8. 1871 abgedruckt beiHalama, Altkatholiken,
155, Anm. 393. Zu Alois AntonHalama, Altkatholiken, 77–82, 89 f. und 217–229.
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jede anerkannte Religionsgenossenschaft ihre inneren Angelegenheiten selbständig ordnet,
folgt, dass die Regelung des Gottesdienstes als eine eminent innere Angelegenheit der Kir-
che die Regierung nichts angehe. Ein anderes wäre es, wenn die Altkatholiken aus der Kirche
austreten und eine neue Kirchengemeinde bilden würden; dies sei aber nicht der Fall.

Er glaubedaher, es sei amentsprechendsten, demStatthalter zu erwidern, dassmitRück-
sicht auf diesen Sachverhalt für die Regierung kein Anlass vorliegt, ihre Zustimmung oder
Ablehnung auszusprechen beziehungsweise sich überhaupt mit dieser Frage zu befassen, da
die Altkatholiken der Regierung gegenüber als Katholiken gelten, die Regierung auf innere
Angelegenheiten der Kirche, wie es die Ausübung des Gottesdienstes ist, einen Einfluss zu
nehmen nicht berufen und gesonnen ist, daher jede Ingerenz der Staatsverwaltung auf die
vorliegende Frage mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden muss. Der Kultusminis-
ter fügt bei, dass, wenn sich dieRegierung in diesesGetriebe einließe, die Folgen eines solchen
Schrittes nicht zu berechnenwären.Die baierischeRegierung habe dieUnklugheit begangen,
eine intervenierende Stellung einzunehmen, sich aber bald veranlasst gesehen, selbe fallen zu
lassen und sich auf einen neutralen Standpunkt zu stellen21. Die ganze Bewegung sei eine rein
gemachte und werde von den Leitern benützt, um Kapital für sich selbst daraus zu schlagen.

DerLandesverteidigungsminister bemerkt, es gebenur eine katholischeKirche, nach
katholischen Begriffenmüsse alles das, was die Kirchenväter als Lehren aufstellen, anerkannt
werden; dies allein sei katholisch. Er fürchte übrigens die Bewegung nicht, sie sei keine neue
Erscheinung, vor Jahren habe auch die Sekte der Deutschkatholiken viel von sich reden ge-
macht, dieselbe sei aber im Sande verronnen, man spreche nicht mehr davon, und ebenso
glaube er, dass die gegenwärtige Bewegung im Sande verrinnen wird22. Er stimme dem An-
trage des Kultusministers bei.

Der Handelsminister ist der Meinung, dass die Altkatholiken Mitglieder der katho-
lischen Kirche sind, solange sie nicht freiwillig austreten oder durch die kirchliche Gewalt
ausgeschieden werden. Er als Protestant würde es [] nicht als eine Bereicherung der protes-
tantischen Kirche ansehen, wenn die Altkatholiken in dieselbe eintreten wollten. Wenn er
in einem protestantischen Kirchenrate säße, würde er sich gegen die Überlassung der Kirche
zum Gottesdienst der Altkatholiken aussprechen. Es sei dies aber eine rein innerkirchliche
Frage, welche die Protestanten ganz nach ihremErmessen entscheidenmögen.Die politische
Behörde habe sich nicht einzumengen.

Minister Ritter v. Grocholski ist folgender Ansicht: Für ihn sind die Altkatholiken
keine Katholiken mehr. Wer nur eine Satzung der Kirche, sei es welche immer, nicht aner-
kennt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Die Altkatholiken haben aber noch keine neue Ge-
meinschaft gegründet. Solange dies nicht der Fall ist, können sie nach dem Gesetze nicht als
solche, sondern nur als einzelne Individuen angesehen werden. Der Standpunkt der Regie-
rung sei somit der, dass sie die Altkatholiken, solange sie sich nicht als abgesonderte Genos-
senschaft konstituieren, einfach ignoriert. Ob der Gottesdienst, welchen jemand, der sich als
Priester der Gesellschaft geriert, irgendwo abhalten will, dort abgehalten werden kann oder
nicht, sei eine Frage jenerKirchenbehörde, welche die betreffendeKirche zu verwalten hat. Er

21 Zur Haltung der bayrischen Regierung gegenüber den Altkatholiken Schulte, Der Altkatholicismus,
340 ff., 436 ff.

22 Zu den DeutschkatholikenHäusler, Die deutschkatholische Bewegung, 596–615.
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sei daher wohl einverstanden, dass sich die Regierung in die Angelegenheit nicht einzumen-
gen habe, nicht aber mit der Begründung, dass man die Altkatholiken noch als Katholiken
ansehe.

Der Präsident des Ministerrates stimmtmit der Ansicht desMinisters Ritter v. Gro-
cholski überein. DieRegierung könnte das Ansuchen erst dann in Erwägung ziehen, wenn es
von einer Religionsgenossenschaft ausginge; nachdem aber in der Eingabe selbst erklärt wird,
dass die Gesuchsteller nicht beabsichtigen, aus der katholischen Kirche auszutreten und ei-
ne neue Genossenschaft zu gründen, so entfalle für die Regierung die Notwendigkeit, sich
auszusprechen.

Der Justizminister unterscheidet zwischendemkonfessionellenund staatlichenStand-
punkt. In erstererBeziehung sei zubemerken, dass derjenige,welcher einDogmanicht glaubt,
nicht mehr Katholik ist; die Altkatholiken seien daher vom konfessionellen Standpunkt kei-
ne Katholiken. Der staatliche Standpunkt gipfle darin, dass eine Genossenschaft korporative
Rechte erlangt, auf Grund derselben Eigentum erwerben, Kirchen errichten, Matriken füh-
ren kann. Die Altkatholiken haben in dieser Richtung keine Schritte gemacht; für die Regie-
rung existieren daher keine Altkatholiken, sie habe keine Veranlassung, sich mit der Frage zu
befassen, ob ihnen eine Kirchengemeinde ihr Gebäude zur Verrichtung des Gottesdienstes
überlassen soll oder nicht; es sei eine rein innere Gewissensangelegenheit der Kirchenverwal-
ter zu entscheiden, ob sie Dissidenten ihr Gotteshaus einräumenwollen.Was den häuslichen
Gottesdienst anbelangt, so sei es gewiss, dass es jedermann frei steht, in seiner Wohnung Ge-
nossen zur Ausübung eines Kultus einzuladen. Solange letzterer nicht sittenverletzend ist,
läge kein Anlass vor, sich einzumengen. Würden sich in gemieteten Lokalitäten über öffent-
liche Aufforderung größere Massen einfinden, dann träte an die Polizeibehörde die Frage
heran, ob eine solche nicht angemeldete Versammlung aufzulösen sei.

Der Justizminister ist derMeinung zu erklären, nachdemdieAltkatholiken keine gesetz-
lich anerkannte Kirche oder Religionsgenossenschaft bilden, nachdem ferner jede gesetzlich
anerkannte Kirche wie die evangelische Kirche augsburgscher Konfession ihre inneren Ange-
legenheiten selbständig ordnet und leitet, die Überlassung einer Kirche zum Gottesdienste
aber eine solche in das Gebiet der innerenVerwaltung gehörige Angelegenheit ist, so habe die
Regierung keine Veranlassung, sich über das Gesuch auszusprechen. Er weist schließlich auf
die Eventualität hin, dass der Wiener Gemeinderat in Betreff der Salvatorkapelle einen glei-
chen Beschluss wie die Verwaltung der evangelischenKirche inGumpendorf fassen, nämlich
die Zulassung von der Zustimmung der politischen Behörde abhängig machen, die Regie-
rung ihre Zustimmung geben und hinterher der Erzbischof den Altarstein und das Sanctissi-
mum entfernen lassen würde. Einer solchen Kompromittierung könnte sich die Regierung
nicht aussetzen.

DerFinanzministerwürde es vorziehen, ohne alle polemischeBegründung zu erklären,
dass für die Regierungmit Rücksicht auf die Art. XIV, XV undXVI des Staatsgrundgesetzes
vom 21. Dezember 1867 keine Veranlassung vorliegt, sich in eine Entscheidung einzulassen.
Der Unterrichtsminister konformiert sich mit dieser Formulierung.

Der Minister Ritter v. Grocholski möchte doch wünschen, dass gesagt werde, die
Regierung kenne keine altkatholische Genossenschaft.
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DerPräsident desMinisterrates bemerkt, dass derWuschdesMinistersRitter v.Gro-
cholski schon in der Berufung der Gesetzartikel berücksichtigt ist. In dem ausdrücklichen
Ausspruch, dass die Altkatholiken nicht als Genossenschaft anerkannt werden, liege sogar
eine Aufforderung an die Altkatholiken, sich als Genossenschaft zu konstituieren.

Die Konferenz beschließt nach dem Votum des Finanzministers23.

VII. DerHandelsminister beabsichtigt, fürMartin Braun, Chef der k. k. priv. Gussstahlsei-
lenfabrik (Firma Isidor Braun Söhne) in Schönberg inOberösterreich inAnerkennung seiner
vorzüglichen industriellen Leistungen [] patriotischen Verdienste bei Sr. Majestät die Verlei-
hungdesRitterkreuzes vomFranz-Joseph-Orden au. zubeantragen.Erbemerkt, dass er umso
weniger Anstand nehme, diesen Antrag zu stellen, nachdem der Präsident des Ministerrates
seinerzeit als Statthalter inOberösterreich,wie sich aus denAkten ergibt, dieVerleihung einer
Auszeichnung an Martin Braun wiederholt befürwortet hat. Dass die Angelegenheit so spät
zur Erledigung gelange, sei dadurch begründet, weil so viele Auszeichnungswünsche vorlie-
gen, dass zu deren Erfüllung nur sehr allmählich geschritten werden kann.

DerPräsident desMinisterrates sieht sichdurchdieBerufung aufdenvon ihmals vor-
maligen Statthalter gestellten Antrag veranlaßt, die Gründe nähe darzulegen, die ihn zu dem-
selben bestimmten. Er kenne persönlich das in Schönberg bei Vöcklabruck gelegene umfang-
reiche Etablissement, welches sein Entstehen nur der Tüchtigkeit der beiden Brüder
Braun, die anfänglich einfache Arbeiter waren, verdankt. Das Haupterzeugnis seien Guss-
stahlfabrikate,welche inderTat in ausgezeichneterQualität geliefertwerdenund auf verschie-
denenAusstellungen Preise errungen haben. Die Firma Braun habe nicht nur für Frankreich
mehrfache Lieferungen besorgt, sondern auch für die österreichische Armee undMarine ver-
schiedene Artikel, als Visierblenden für die Artillerie, Panzerplatten für die Schiffe etc. gelie-
fert. Ihre Leistungen seien von den Militärbehörden stets als vorzügliche anerkannt worden.
Dazu seien die Brüder Braun sehr achtenswerte und loyale Personen, die sich, allen politi-
schen Umtrieben fern bleibend, bloß mit ihrem industriellen Beruf befassen und einen sehr
guten Ruf genießen. Er könne daher den Antrag nur wärmstens unterstützen.

Die Konferenz erteilt ihre Zustimmung24.

Wien, am 9. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Oktober
1871. Franz Joseph.

23 Mit Schreiben v. 9. 10. 1871 wies JirečekWeber an, die Abgabe einer behördlichen Äußerung abzulehnen,Nö-
la., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12, Zl. 4881/1871. Fortsetzung des Gegenstandes inMR.
v. 14. 10. 1871/V.

24 Auf Vortrag Schäffles v. 9. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 14. 10. 1871 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3581/1871.
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Nr. 602a An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen, o.O., o.D.

Beilage zumMRProt v. 9. 10. 1871, MRZ. 109

MitUnseremReskript vom12. September d.J. habenWir denLandtagUnseresKönigreiches
Böhmen aufgefordert, im Geiste der Mäßigung und Versöhnung die zeitgemäße Ordnung
der staatsrechtlichen Verhältnisse Unseres Königreiches Böhmen zu beraten.
Mit der alleruntertänigsten Adresse vom … d.M. hat der Landtag Uns das Resultat dieser
Beratungen vorgelegt, und mit Befriedigung erkennen Wir in demselben das Bemühen, die
Rechtsansprüche des Landes in Einklang zu bringen mit den Anforderungen der Machtstel-
lung des Reiches und mit den berechtigten Ansprüchen der anderen Königreiche und Län-
der.
Es ist unser ernster Entschluss und Königlicher Wille, in Genehmigung der Uns vorgelegten
Anträge und auf Grundlage derselben in Vereinbarung mit der Vertretung Unseres König-
reiches Böhmen die staatsrechtlichen Verhältnisse dieses Königreiches ihrer definitiven Re-
gelung zuzuführen, sobald zu der hiezu notwendigen Abänderung der von Uns erlassenen
Staatsgrundgesetze die Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrates erfolgt sein wird.
In eben demMaße, als wir den Rechtsanschauungen und Rechtsansprüchen unseres König-
reiches Böhmen gerecht werden wollen, ist es Unsere Regentenpflicht, auch den Rechtsan-
schauungenundRechtsansprüchender übrigenLänder undVölker unseresReichesUnseren
Schutz und Schirm zu gewähren.
Zu diesemWerke der Verständigung undVersöhnung ist das Zusammenwirken der Vertreter
aller Königreiche und Länder notwendig. Darum werden Wir den beiden Häusern Unseres
auf den 28. Oktober d.J. einberufenen Reichsrates die nötigen Vorlagen machen lassen, und
fordern deshalb den Landtag auf, durch Entsendung seiner Vertreter zu dem großen Werke
mitzuwirken.
Wir erwarten umso zuversichtlicher, dass er dieser Unserer Aufforderung nachkommen wer-
de, als er in Unserem Königlichen Worte die Gewährleistung der Rechte Unseres König-
reiches Böhmen erblickend, und denselben rückhaltlos vertrauend durch Vornahme dieser
Wahl bereitwillig den Beweis geben wird brüderlicher Gesinnung für alle Völker des Reiches,
achtungsvoller Berücksichtigung jeglichen Rechtsanspruches und patriotischer Würdigung
der unabweislichen Bedürfnisse unsererMonarchie. Nur auf dieser Grundlage aber kann das
große Werk des Ausgleichs zu segensvollem, die Gewähr der Dauer in sich tragenden Ab-
schlusse gelangen.
Hiemit entbietenWir dem Landtage Unseren kaiserlichen und königlichen Gruß.
Wien am …Oktober 1871
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Nr. 603 Ministerrat, Wien, 14. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 14. 10.), Holzgethan 19. 10.,
Scholl 19. 10., Jireček 20. 10., Schäffle 22. 10., Habietinek 23. 10., Grocholski 23. 10.
I. Vertrauenskundgebungen. II. Landtagsgesetz für Dalmatien betreffend die Berechnung der
Gemeindeumlagen nach dem Maßstab der gesamten direkten Steuer mit Einrechnung des au-
ßerordentlichen Zuschlages. III. Landtagsgesetz für Oberösterreich über den Mandatsverlust
von Landtagsabgeordneten. IV. Auszeichnung für den Wiener Finanzbezirksdirektor Hofrat
v. Orosz. V. Einräumung der Salvatorkapelle imWiener Rathaus zum Gottesdienst der Altka-
tholiken. VI. Mitteilung über die am 9. Oktober 1871 bei der Installation des Rektors in der
Wiener Aula stattgefundeneDemonstration. VII. Suspendierung der Art. 12 und 13 des Staats-
grundgesetzes vom 21. Dezember 1867 für Wien und des Art. 13 desselben Staatsgrundgesetzes
für Prag. VIII. Besprechung über die Einberufung des Reichsrates.

KZ. 2814 –MRZ. 110
Protokoll des zu Wien am 14. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsit-
ze Se. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des Innern Grafen
Hohenwart.
I. Der Präsident des Ministerrates macht Mitteilung von nachstehenden, neuerdings ein-
gelangten Vertrauenskundgebungen: 1. Beschluss der Bezirksvertretung Manetin, der Regie-
rung das Vertrauen der Bevölkerung aus Anlass der Ausgleichsaktion auszudrücken. 2. Ver-
trauenserklärung von zwölf deutschenGemeindendesKlattauerGerichtsbezirkes zu den von
Sr.Majestät angeordneten Ausgleichsverhandlungen und Ausdruck des Bedauerns über den
Austritt der deutschen Abgeordneten aus dem Landtag. 3. Eingabe der deutschen Gemein-
deHuttendorf im Starkenbacher Bezirke gleichen Inhalts. 4. Zustimmungsadresse der Deut-
schen des Hohenelber Bezirkes (fünf Gemeinden) zu der Aktion der Regierung. 5. Eingabe
desselben Inhalts vom katholisch-politischen Verein in Plan. 6. Von den deutschen Vorstän-
den der Stadt Trebnitz und 18 umliegendenGemeinden des Bezirkes Lobositz. 7. Vertrauens-
kundgebung der Gemeinden Eisenstrass und Hammern im Bezirke Neuern. 8. Adresse der
StadtgemeindeManetin1.
II. Dem Präsidenten des Ministerrates als Minister des Innern liegt ein vom dalmatinischen
Landtag beschlossener Gesetzentwurf vor, womit der Art. III des Landesgesetzes vom 19.
März 1866 (LGBl. 5) abgeändert wird2. Nach § 76 der dalmatinischen Gemeindeordnung
vom Jahre 1864 sind die Auslagen für Zwecke der ganzen Gemeinde von allen Fraktionen
der Gemeinden zu bestreiten3. Zur Lösung der streitigen Frage des Beitragsmaßstabes der
einzelnen Fraktionen würde mit dem Landesgesetze vom 19. März 1866, Art. III, ausgespro-
chen, dass der von den Fraktionen zu leistende Beitrag „im [E]benmaßemit jenemTeilbetrag
zu stehen habe, welchen jede Fraktion zur Gesamtschuldigkeit der ganzen Gemeinde an lf.
direkten Steuern im ursprünglichen Ausmaße entrichtet“.

1 Die hier genanntenVertrauenskundgebungen konntenunter denBeständenAva.,Ministerratspräsidiumund
des Ava., IM., Präs. nicht gefunden werden. Vgl. dazu das Schreiben Choteks an Hohenwart v. 13. 10. 1871
mit den Danksagungen der Vorstände mehrerer deutschsprachiger Gemeinden,Ava., Ministerratspräsidium
9, Zl. 1151/1871.

2 Annahme durch den dalmatinischen Landtag, Prot. Landtag Dalmatien 26. 9. 1871 (6. Sitzung) 82 f.
3 Lgbl. Dalmatien Nr.1/1865. Zum Gemeindegesetz für Dalmatien siehe MR. II v. 25. 11. 1862/II, Ömr.

V/5, Nr. 288.
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In der Sitzung vom 26. September 1871 hat nun der dalmatinische Landtag einen Ge-
setzentwurf angenommen, welcher den oberwähntenArt. III dahinmodifiziert, dass der von
den Fraktionen zu entrichtende Teilbetrag im Verhältnis mit jenem Teilbetrag stehen müsse,
welchen jede Fraktion zur Gesamtschuldigkeit der ganzen Gemeinde an lf. direkten Steuern
entrichtet. Die Genesis dieses Gesetzentwurfes ist ein Ministerialerlass vom 16. Juli l. J. an
sämtliche Länderchefs, worin dieselben aufgefordert wurden, dahin zu wirken, dass bei allen
Beschlüssen der Vertretungskörper, welche die Bewilligung von Umlagen zumGegenstande
haben, die ganze wirklich zu entrichtende Steuer zur Grundlage genommen werde4. Die Ge-
sichtspunkte, vonwelchen bei Hinausgabe dieses Erlasses ausgegangen wurde, sind folgende:
Die Einhebung der verschiedenen Zuschläge obliegt den Steuerämtern, welchen hiedurch
eine bedeutende Geschäftslast erwächst. Die Repartierung auf die Steuer samt Zuschlägen
macht die Repartition schneller und sicherer und erleichtert die Kontrolle seitens der Behör-
den undParteien.Dazu kommt, dass bei der durch dieUngleichheit der Besteuerungsverhält-
nisse begründeten Verschiedenheit des außerordentlichen Zuschlages die Gesamtsteuer eine
gerechtere Grundlage für die Umlagen bildet als die Steuer ohne Zuschlag und dass die der
Bewilligung dieser Umlagen zum Grunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen im Allge-
meinen nur die Umlage auf die direkten Steuern imAuge haben. Der dalmatinische Landtag
hat, die Grundhältigkeit dieser Erwägungen anerkennend, den inRede stehendenGesetzent-
wurf beschlossen. Der Präsident des Ministerrates erachtet, auf die Ah. Sanktionierung des
Gesetzentwurfes antragen zu können.

Die Konferenz erteilt ihre Zustimmung5.

III. Der Präsident des Ministerrates als Minister des Innern bringt den vom oberösterrei-
chischen Landtag beschlossenen Entwurf eines Gesetzes betreffend denMandatsverlust von
Landtagsabgeordneten zum Vortrag6.

DerUmstand, dass in der jüngst abgelaufenen Session des oberösterreichisch Landtages
eine Anzahl Abgeordneter sich den Verhandlungen aus Gründen entzog, welche der Land-
tag als gerechtfertigt nicht anzuerkennen vermochte, veranlasste den Landesausschuss, dem
Landtage einenGesetzentwurf zu empfehlen, nachwelchem einAbgeordneter, welcher nach
ergangener Aufforderung des Landeshauptmannes seinen Eintritt über acht Tage verzögert
oder eben solange ohne Urlaub sich entfernt und der vom Landeshauptmanne an ihn ergan-
genen Aufforderung, binnen acht Tagen zu erscheinen, nicht entspricht oder seine Abwe-
senheit in einer solchenWeise nicht rechtfertigt, dass diese Rechtfertigung vom Landtage als
genügend erachtet wird, als ausgetreten zu behandeln ist7. Das gleiche soll auch von solchen
Landtagsabgeordneten gelten, welche demLandtage ausdrücklich ihreMitwirkung versagen.
Der oberösterreichische Landtag hat diesen Entwurf angenommen.Da derselbe imWesentli-

4 Der entsprechende Akt Ava., IM., Präs. Nr. 3191/1871 ist nicht mehr vorhanden. Vgl. dazu den analogen
Erlass an den niederösterreichischen Statthalter, Nöla., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12,
Zl. 3789/1871.

5 Auf Vortrag Hohenwarts v. 14. 10. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 10. 1871 den Beschluss des
Ministerrates,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3634/1871; publiziert als Lgbl. Dalmatien Nr. 31/1871.

6 Prot. LandtagOberösterreich 6. 10. 1871 (12. Sitzung) 196.
7 In Prot. Landtag Oberösterreich 14. 9. 1871 (1. Sitzung) 3 hatten 16 Abgeordnete erklärt, wegen Un-

stimmigkeiten der Besetzungspraxis nach der geltenden Wahlordnung, dem Landtag vorläufig fern zu blei-
ben; die Empfehlung des Landesausschusses in Prot. Landtag Oberösterreich 20. 9. 1871 (4. Sitzung)
27–30.
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chen dem vomKrainer Landtage beschlossenen undmit Ah. Entschließung vom [] Oktober
1871 sanktionierten Gesetze gleicht8, erlaubt sich der Präsident des Ministerrates auch für
den vorliegenden Gesetzentwurf die Ah. Sanktion zu beantragen.

Die Konferenz stimmt bei9.
IV. Der Finanzminister bringt einen Bericht des niederösterreichischen Finanzlandesdirek-
tionspräsidiums zur Kenntnis, welcher die hervorragende Dienstleistung des Wiener Finanz-
bezirksdirektors Hofrates Karl v. Orosz in ausführlicher Weise schildert und eine Ah. Aner-
kennung für diesen verdienstvollen Beamten durch Ag. Verleihung des Ritterkreuzes vom
Leopoldorden in Anregung bringt.

Der Finanzminister bemerkt, er könne dieser Schilderung das Zeugnis beifügen, dass
Hofrat Orosz, der eine mehr als 37-jährige, stets ausgezeichnete Dienstleistung für sich hat,
diese umfangreiche Geschäftsaufgabe der Finanzbezirksdirektion, einer Behörde, welche ei-
nen Einlauf von 70.000 Exhibiten hat und Steuerobjekte mit einem in stetem Steigen be-
griffenen Jahreserträgnis von 25–26 Millionen verwaltet, bei verhältnismäßig geringem Per-
sonalstand nur vermöge seiner vorzüglichen Leitungsgabe in vollkommen zufriedenstellen-
derWeise bewältigt, sich mit wahrer Aufopferung seinem Berufe widmet und eine durchaus
ehrenhafte und loyale Haltung an den Tag legt. Er müsse daher eine Ah. Anerkennung für
diesen Beamten befürworten, doch scheine ihmmit Rücksicht auf die im Status des Finanz-
ministeriums bisher beobachtete Übung, wornach bloß fürHofräte der Zentralstelle die Ver-
leihung des Leopoldordens beantragt zu werden pflegt, dieser Auszeichnungsgrad zu hoch
gegriffen und der Orden der Eisernen Krone III. Klasse angemessener, welchen letzteren er
sich erlauben würde, für Hofrat v. Orosz in Vorschlag zu bringen.

Der Landesverteidigungsminister kann in demUmstand, dassHofrat v.Orosz nicht
bei der Zentralstelle dient, kein Argument dafür erkennen, ihm bloß die Eiserne Krone zuzu-
wenden. Verdienste können in welchem Dienstverhältnis immer erworben werden, erachte
man jemanden einerBelohnung fürwürdig, somüssemanganz objektiv vorgehen. Er stimme
daher für die Verleihung des Leopoldordens.

Die übrigen Minister votieren für den Antrag des Finanzministers, der somit zum Be-
schlusse erwächst10.
V. Der Kultusminister ist in der Lage, die Angelegenheit der Altkatholiken nochmals zur
Sprache zu bringen11.

Bekanntlich habe der Wiener Gemeinderat beschlossen, den Altkatholiken die Salva-
torkapelle zum Gottesdienst einzuräumen12. Der Kardinal habe sich diesfalls an den Statt-
halter gewendet, welcher konform dem in Betreff der Gumpendorfer Angelegenheit in der
letzten Konferenz gefasstenMinisterratsbeschlusse erwiderte, dass mit Rücksicht auf die Ar-
tikel 14, 15, 16 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger für die Staatsverwaltung in dem Beschlusse des Gemeinderates kein Anlass

8 Siehe dazuMR. v. 30. 9. 1871/I.
9 AufVortrag Hohenwarts v. 14. 10. 1871 wurde das Gesetzmit Ah. E. v. 18. 10. 1871 sanktioniert,Hhsta., Kab.

Kanzlei, KZ. 3625/1871; publiziert als Lgbl. Oberösterreich Nr. 18/1871.
10 Auf Vortrag Holzgethans v. 15. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 10. 1871 im Sinne desMinister-

ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3635/1871.
11 Fortsetzung desMR. v. 9. 10. 1871/VI.
12 Diskussion und Beschluss in der Sitzung v. 6. 10. 1871, Prot. GemeinderatWien. 6. 10. 1871, 1326–1333;

zur genannten Kapelle Perger, Zur Geschichte von St. Salvator.
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zu einer Ingerenz vorliege, und er daher außer Stande sei, diesem Beschlusse entgegen zu tre-
ten13. Der Kardinal setzt in seinem an dasMinisterium gerichteten Rekurse auseinander, die
Salvatorkapelle sei von jeher eine katholische Kirche gewesen, habe als Begräbnisstätte von
Katholiken gedient und sei mit einer Reihe von katholischen Stiftungen ausgestattet, so dass
ihre Angehörigkeit zur katholischen Kirche außer allem Zweifel stehe. Nachdem er weiter
die Frage diskutiert, inwieferne das Staatsgrundgesetz auf den vorliegenden Fall Anwendung
finde, gelangt er zu folgendem Schlusse: Da im Artikel 14 keine Bestimmung zu finden ist,
welche dem Gemeinderate das Recht einräumen würde, das Gotteshaus seinen Zwecken zu
entfremden, aus Artikel 15 vielmehr erhellt, dass durch diesen Eingriff bestehende Rechte
verletzt werden und nach Artikel 16 der neuen Sekte nichts andere gebührt, als die Gestat-
tung der häuslichen Religionsübung, so stelle er an die Regierung die Bitte, der Benützung
der Salvatorkapelle durch die Altkatholiken als einer Rechtsverletzung durch geeignete Ver-
fügungen entgegen zu wirken. Der Kardinal gehe übrigens von der Voraussetzung aus, dass
die Altkatholiken keine Katholiken sind; von Pater Anton sei vor einiger Zeit in Pest eine Bro-
schüre erschienen, durch welche er sich von der Gemeinsamkeit mit der katholischen Kirche
losgesagt habe14.

Der Kultus- und Unterrichtsminister bemerkt, dass nach seiner Ansicht die Berufung
des Statthalters auf alle drei Artikel (14, 15, 16) im vorliegenden Falle wohl nicht ganz richtig
angewendet sei. So sehr hier der Art. 15 maßgebend ist, so sehe er keinen Grund ein, die Art.
14 und 16 zu zitieren. Dagegen glaube er, dass nachArtikel 15 ein Einschreiten der Regierung
kaum denkbar ist. Er kehre zu der Argumentation zurück, welche in der letzten Konferenz
gebilligt worden ist, nämlich dass der Kardinal als Oberhirt das Recht haben mag, die Altka-
tholiken nicht als Katholiken anzuerkennen, die Regierung ihnen aber die Prärogativen als
Katholiken nicht absprechen kann, solange sie nicht in gesetzlicher Form ausgetreten sind.

Er beabsichtige daher, demKardinal folgendes zu eröffnen: Obgleich er dieMotive voll-
kommen würdige, welche Se. Eminenz vom Standpunkte des Oberhirten geltend macht, so
müsse er dessen Aufmerksamkeit auf den Umstand lenken, daß die Regierung von ihrem
Standpunkte die sogenannten Altkatholiken, da dieselben den Austritt aus der Kirchenge-
meinschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. Mai 186815 noch nicht vollzogen haben, immer
noch als Angehörige der katholischen Kirche betrachten muss. Es handle sich also nicht um
einen interkonfessionellen Konflikt, bezüglich dessen der Regierung eine Einflussnahme ge-
stattet ist, sondern um einen Vorgang, welcher eine rein innerkirchliche Angelegenheit be-
rührt, daher es lediglich der Kirche überlassen werden muss, die geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen.

Der Finanzminister erklärt sich in der Sache selbst einverstanden und hält nur den
Eingang, in welchem die Zustimmung zu den Motiven des Kardinals ausgesprochen wird,
nicht für notwendig.

13 Das erzbischöfliche Ordinariat inWien hattemit Schreiben v. 12. 10. 1871Weber ersucht, demGemeinderats-
beschluss entgegenzutreten,Nöla.,Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12, Zl. 4998/1871,worauf
Weber mit Schreiben (K.) vom selben Tag die hier angeführte Antwort erteilte und zugleich Jireček davon un-
terrichtete, alles inNöla., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12, Zl. 4933/1871.

14 Das Schreiben Rauschers v. 13. 10. 1871 an Jireček abgedruckt inKonstitutionelleVorstadt-Zeitung
v. 20. 10. 1871.Verzeichnis der vonAnton bis 1871 herausgegebenenWerke inHalama, Altkatholiken, 106 f.

15 Rgbl.Nr. 49/1868 Art. VI.
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Der Landesverteidigungsminister ist in gleicher Weise einverstanden, indem er die
Notwendigkeit einer vorsichtigen Formulierung betont, da man im Publikum auf den Aus-
spruch der Regierung sehr gespannt sei.

Der Handelsminister stellt, nachdem in dem Entwurfe der Antwort bloß von dem
noch nicht vollzogenen freiwilligen Austritte die Rede ist, die Frage, ob es kirchenrechtlich
auch eine Ausstoßung gebe. Weiter ersucht er um die Aufklärung, ob die vom Kardinal be-
rührte Angehörigkeit der Kapelle eine im gewöhnlichen Rechtswege auszutragende oder in
die Kompetenz der politischen Behörden gehörige Frage ist.

DerKultus- undUnterrichtsminister erwidert, dass nachdenvon ihmeingezogenen
Informationen der Exkommunizierte in der katholischen Kirche bleibt und ihm bloß zeit-
weilig Rechte entzogen werden. Die Kirche strafe nur, stoße aber niemanden aus, mache nie-
manden zum Nichtkatholiken. Was die zweite Frage anbelangt, so würde die Entscheidung
der Angehörigkeit der Kapelle nicht vor den Richter, sondern vor die politische Behörde ge-
hören.

Der Justizminister ist in Betreff der Kompetenz über die Angehörigkeitsfrage dersel-
ben Ansicht. Die Kapelle sei ein Eigentum der Stadtgemeinde. Die Frage, ob eine Sache eine
res sacra oder sacrata ist, könne nur im politischen Wege, nie aber durch den Richter ausge-
tragen werden, der nur über das Eigentum entscheidet.

Nach der Ansicht des Präsidenten des Ministerrates reduziert sich die vorliegende
Angelegenheit eigentlich auf die Frage, ob Pater Anton berechtigt ist, Messe zu lesen oder
nicht. Die Regierung habe es nicht mit den Altkatholiken zu tun, die sie als Religionsgenos-
senschaft nicht anerkennen könne, weil eine solche nicht besteht, sondern mit der Person
des Pater Anton. Ob dieser zum Messelesen berechtigt ist oder nicht, könne nur der Kardi-
nal entscheiden. Die Staatsgewalt sei aber nicht berufen, einen Priester, dem vom Kardinal
das Messelesen untersagt worden ist, mit Gewalt aus der Kirche zu entfernen oder ihm die
Abhaltung des Gottesdienstes unmöglich zu machen.

Dem Handelsminister scheint die Argumentation des Präsidenten des Ministerrates
die weniger bindende und minder verfängliche zu sein.

Der Minister für Kultus und Unterricht stimmt gleichfalls dieser Argumentation
bei, in welcher der eigentliche Kern der Frage ruhe.

Der Präsident des Ministerrates konstatiert, der Ministerrat sei einverstanden, dass
über den Rekurs des Kardinals ein Einschreiten der Staatsgewalt nicht zu erfolgen habe16.
VI. Der Präsident des Ministerrates sieht sich veranlasst, der Konferenz folgende Mitteilung
zu machen: Der bekannte Vorfall, der sich in der Wiener Aula am 9. Oktober bei der Instal-
lation des Universitätsrektors ereignete, habe zu einem Konflikte Veranlassung gegeben, bei
welchem die Minister Dr. Schäffle und Habietinek und respektive auch der Unterrichtsmi-
nister, welcher zugegen war, berührt sind17.

16 Mit Schreiben (Abschrift) v. 14. 10. 1871 beantwortete Jireček das inAnm. 14 zit. AnsuchenRauschers im Sinne
des Ministerratsbeschlusses,Nöla., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12, Zl. 4998/1871. Fort-
setzung des Gegenstandes über die Altkatholiken inMR. v. 15. 11. 1871/III .

17 Bei der erwähnten Inaugurationsfeierwarendie –nicht anwesenden–UniversitätsprofessorenHabietinek und
Schäffle mit Pereat-Rufen bedacht worden; als der – anwesende – Unterrichtminister Jireček daraufhin die
Feier verlies, blieb – der ebenfalls anwesende – Reichskanzler Beust und wurde mit Hoch-Rufen geehrt, siehe
dazu Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten 2: 511 f.; Przibram, Erinnerungen 1: 307;Wertheimer,
Andrássy 1: 575 f.
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Die beiden erstgenannten Herren Minister, welche die durch die Demonstration der
Studenten zunächst Angegriffenen waren, haben das Benehmen des Reichskanzlers, welcher
bei der Feierlichkeit fortan blieb, auch nachdem der Unterrichtsminister die Aula verlassen
hatte, und überdies noch eineOvation von den Studierenden entgegennahm, als ein sie selbst
beleidigendes und, wenn ihnen nicht eine Genugtuung wird, sie in ihremWirkenHemmen-
des ansehen zu müssen geglaubt18. Er, der Präsident des Ministerrates, habe dies Sr. Majestät
nach Ischl zur Ah. Kenntnis gebracht, und nachdem Se. Majestät heute angekommen, Ge-
legenheit gehabt, mit Allerhöchstdemselben diesfalls zu sprechen19. Die Ah. Entscheidung
dürfte in den nächsten Tagen erfolgen. Er erlaube sich, die Konferenz davon in Kenntnis zu
setzen, weil die Angelegenheit in den Zeitungen und zwar insoferne unrichtig besprochen
worden ist, als gesagt wurde, die beiden Herren Minister hätten bereits ihre Demission gege-
ben, was bisher nicht der Fall war20.
VII. Der Präsident des Ministerrates weist darauf hin, wie die Erregung der öffentlichen
Stimmung seit dem Bekanntwerden der böhmischen Fundamentalartikel in einer solchen
Weise gestiegen sei, dass Ausschreitungen zu besorgen seien, deren Tragweite und Ausdeh-
nung nicht übersehen werden könne. Es sei notwendig, Vorsichtsmaßregeln für alle Fälle zu
treffen21.

Der Ministerrat werde mit ihm darin übereinstimmen, dass die wesentlichste Veranlas-
sung zu der herrschenden Aufregung in der Agitation der Presse liege, welche seit Monaten
die Stimmung der Bevölkerung gegen das Ministerium, gegen alle Maßregeln desselben, ge-
gen jedenAusgleich aufregt unddiePropositionendes böhmischenLandtags, seit sie bekannt
geworden sind, mit einer noch nicht da gewesenen Heftigkeit bekämpft. Die Agitation der
Presse habe nun ihren Höhepunkt erreicht22. Er glaube, dass mit entschiedenen Maßregeln
vorgegangen werden müsse. Vor allem sei es notwendig, die Garnison in Wien so zu verstär-
ken, dass sie jeder Eventualität gewachsen ist. Se. Majestät habe ihm bereits zugesichert, in
dieser Beziehung die geeigneten Einleitungen treffen zu wollen23. Weiter ergebe sich die Not-
wendigkeit, das Gesetz vom 5.Mai 1869 in Anwendung zu bringen, durch welches die Regie-
rung ermächtigt wird, in gewissen Fällen zeitweilige örtliche Ausnahmen von den bestehen-
den Gesetzen zu verfügen24. Dieses Gesetz berechtigt die Regierung, die Bestimmungen der
Artikel 8, 9, 10, 12, 13 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger25 zu suspendieren und in Gemäßheit der §§ 8 und 9 desselben

18 Auf diese Formel haben sich Habietinek, Jireček und Schäffle in einer Beratung bei Hohenwart am 10. 10. 1871
geeinigt, siehe Schäffle, Aus meinem Leben 2: 236.

19 In zwei Schreiben an den Kaiser v. 10. 10. 1871 hatte Hohenwart die hier skizzierte Haltung der Beteiligten
klar gemacht,Hhsta., Kab. Kanzlei, Geheimakten, Ktn. 17 b, Fasz. Denkschriften 1871–1875, fol. 35–41.
Der Kaiser war am 14. 10. 1871 in der Früh aus Ischl in Wien angekommen und hatte Hohenwart zu einer
Besprechung empfangen, Schäffle, Aus meinem Leben 2: 237.

20 In den nächsten Tagen geschah diesbezüglich nichts und Schäffle notierte lakonisch nach einem Gespräch mit
dem Kaiser: Genugtuung versprochen. Aber nicht herbeigeführt. Schäffle, Aus meinem Leben 2: 237.
Nachrichten über die erwähnte Demission waren u. a. erschienen inNeue Freie Presse v. 12. 10. 1871,Die
Presse v. 12. 10. 1871, Fremden-Blatt v. 13. 10. 1871 undMorgen-Post v. 13. 10. 1871.

21 Zur aufgeheizten Stimmung der damaligen Tage vgl. Schäffle, Aus meinem Leben 2: 41; Przibram,
Erinnerungen 1: 309.

22 Siehe dazu Scharf, Ausgleichspolitik und Pressekampf, 111–131.
23 Vgl. Schäffle, Aus meinem Leben 2: 40.
24 Siehe dazuMR. v. 23. 4. 1869/II, Anm. 8.
25 Rgbl. Nr. 142/1867.
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Gesetzes Ausnahmsanordnungen zur Handhabung der Polizei- und Strafgewalt mit verbin-
dender Kraft zu erlassen. Was die Verhältnisse in Wien anbelangt, so erscheine es unbedingt
notwendig, die Artikel 12 und 13 des Staatsgrundgesetzes (Vereinsrecht, Versammlungsrecht
und Pressfreiheit) zu suspendieren und gleichzeitig die Folgen der §§ 8 und 9 des Gesetzes
vom 5. Mai 1869 auszusprechen.

Es sei aber, wenn auch dieWiener Presse den größtenAnteil der Schuld an der bestehen-
den Aufregung trägt, nicht zu leugnen, dass hiezu auch die in Prag erscheinenden böhmi-
schen Blätter durch eine Schreibweise, welche die Stimmung in Wien aufreizen musste, das
Ihrige beigetragen haben. Er brauche in dieser Beziehung nur auf die letzten Artikel der böh-
mischen Blätter, worin geradezu ein Einmarsch der Tschechen und die HerabsetzungWiens
von der Reichshaupt- und Residenzstadt zu einer einfachen Provinzialstadt angedroht wird,
dann auf den gestrigen Artikel der „Politik“, in welchem der Reichskanzler in einer noch
nicht vorgekommenenWeise angegriffen wird, zu verweisen26. Er sei daher der Ansicht, dass
auch in Prag der Artikel 13 des Staatsgrundgesetzes suspendiert werden müsste. Dies schiene
ihm schon deshalb nötig, um dem Vorwurf der Parteilichkeit für die böhmische und gegen
die deutscheNation zu begegnen.Dagegen sei für einenAusnahmszustand in Prag bezüglich
desVereins- undVersammlungsrechtes keinAnlass vorhanden,weil dort dieVerhältnisse nor-
mal sindunddaher keinGrundvorliegt, diese verfassungsmäßigenFreiheiten zubeschränken.
Die Verordnungen hätten nachstehend zu lauten:

(1. 2.) In Anwendung des Gesetzes vom 5. Mai 1869 und auf Grund Beschlusses des
Gesamtministeriums vom…werden mit Ah. Genehmigung die Bestimmungen (1.) der Arti-
kel 12 und 13 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien zeitweilig außer Wirksamkeit
gesetzt, und es haben die Bestimmungen der §§ 6, 7, 8, 9 des Gesetzes vom 5. Mai 1869 in
Wirksamkeit zu treten. (2.) des Artikels 13 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867
in der königlichen Hauptstadt Prag zeitweilig außer Wirksamkeit gesetzt, und es haben die
die Bestimmungen der §§ 7 und 9 des Gesetzes vom 5.Mai 1869 inWirksamkeit zu treten. (1.
2.) Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

Er erlaube sich, diese Anträge in der Konferenz zu stellen, weil zu den vorgeschlagenen
Verfügungen nach § 1 des Gesetzes vom 5. Mai 1869 eine Verordnung des Gesamtministeri-
ums und die vorläufige Genehmigung Sr.Majestät erforderlich ist. Nach dieser Auseinander-
setzung glaube er auch den Entwurf des bezüglichen au. Vortrags demMinisterrat mitteilen
zu sollen, weil seines Erachtens auch dieser vomGesamtministerium gefertigt sein sollte. Der
Präsident desMinisterrates verliest sodanndenEntwurf des au.Vortrags und fordert dieKon-
ferenzmitglieder auf, ihre Ansicht auszusprechen.

Der Finanzminister sieht hier eine Konsequenz der großen Aktion vorliegen, mit wel-
cher er bekanntlich nicht einverstanden war und auch heute nicht einverstanden ist. Gleich
wie bei der Aktion selbst, könne er sich auch bei diesem Korollarium derselben nicht betei-
ligen. Nachdem die beabsichtigten Verfügungen durch das Gesamtministerium zu erlassen
sind, so erübrige nichts anderes, als dass seiner Bitte um Ausscheidung willfahrt werden mö-
ge.

26 Der scharfe Angriff auf Beust war imArtikelBeust und Jireček vorgetragenworden,Politik v. 12. 10. 1871;
die Androhung der DegradierungWiens war imArtikelReichshaupt- und ResidenzstadtWien formuliert
worden, Politik v. 13. 10. 1871.
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Der Präsident des Ministerrates glaubt, dass die in Rede stehenden Verfügungen
doch nicht in einem so unmittelbaren Zusammenhange mit der Aktion stehen und dass der
Finanzminister, da es sich nur umdie Frage handelt, ob der gegenwärtigeZustandder öffentli-
chen Verhältnisse inWien, wodurch immer er hervorgerufen seinmag, Ausnahmsmaßregeln
erheische oder nicht, sich ganz unabhängig vonderVerantwortlichkeit desMinisterrates über
diese Frage aussprechen könnte.

Der Finanzminister erinnert, wie er in der Konferenz vom 30. August seine Besorgnis
ausgesprochen, dass diese Aktion statt zum inneren Frieden zumBürgerkriege führenwird27.
Der Bürgerkrieg sei wohl noch nicht da, aber die Anzeichen desselben seien vorhanden. Er
glaube nicht, dass die Herrschaft des Belagerungszustandes beitragen wird, den inneren Frie-
den zu befördern. Dies hieße nur Öl ins Feuer gießen. Die Situation werde noch akuter wer-
den. Für die Folgen wolle er keine Verantwortung übernehmen.

Der Landesverteidigungsminister erklärt sichmit denAnträgen des Präsidenten ein-
verstanden und regt an, ob dieselben nicht auch auf Graz auszudehnen wären, wo gleichfalls
ein Blatt erscheint, das in vielen Exemplaren nachWien kömmt und hier und in Graz Aufre-
gung verursacht.

DerPräsident desMinisterrates erwidert, er habeGraznicht einbezogen,weil es denn
doch schwer sein dürfte, den Grazer Blättern, die übrigens in einer nur geringen Anzahl von
Exemplaren nach Wien kommen, einen wesentlichen Einfluss auf die Verhältnisse in Wien
zuzuerkennen.Auch herrsche inGraz selbst keine derartigeAufregung, dass eine solcheMaß-
regel gerechtfertigt wäre.

DerMinister für Kultus und Unterricht stimmt den Anträgen des Präsidenten des
Ministerrates bei.

DerHandelsminister votiert gleichfalls zustimmend. Erwürde es allerdings vorziehen,
wenn einMittel angegebenwerden könnte, wie der unleugbar bestehendenGefahr ohneAus-
nahmsmaßregeln zu entgehen wäre. Er gestehe, dass er den Ausnahmsverfügungen, obwohl
er sie als notwendig bezeichnet habe, nicht sehr gerne zustimme. Aber wenn die Aktion ihren
Gang weiter gehen soll, so sei man es den Reichsratsmitgliedern schuldig, für ihre persönli-
che Sicherheit einzustehen. Von der persönlichen Sicherheit der Minister wolle er absehen,
obwohl selbe der öffentlichenMeinung förmlich denunziert worden sind.Da er nicht verken-
nen könne, dass die Presse an der gegenwärtigenAufregung die wesentlichste Schuld trägt, so
schließe er sich derMaßregel an. In Betreff der praktischen Ausführung schiene es ihm nicht
zu genügen, inderVerordnungbloßWien zunennen, da esmöglichwäre, dass die Journale so-
fort in die Vororte übersiedeln, und so ein förmlicher Guerillakrieg inauguriert wird, welcher
noch gefährlicher und dessen Bewältigung noch schwieriger wäre. Die Ausnahmsmaßregeln
wären daher auch auf die Vororte auszudehnen. Was die Begründung der Maßregeln bezüg-
lich Prags betrifft, so gebe er zu, dass die Rückwirkung der böhmischen Journale auf Wien
eine nachteilige sei, andererseits habe er aber auch schon in den Blättern der deutschen Par-
tei eine Haltung wahrgenommen, die für die Beruhigung und den Frieden im Lande nicht
günstig ist. Er gebe daher zu erwägen, ob sich nicht auf die Prager Zustände überhaupt zu
beziehen und nicht bloß die Rückwirkung auf die Stimmung inWien hervorzuheben wäre.

Der Präsident des Ministerrates ist nicht dieser Ansicht. Nach dem Gesetze sei die
Suspendierung von Grundrechten nur möglich, wenn die Voraussetzung einer Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit eintritt. Man könne aber nicht sagen, dass durch die deutschen

27 MR. II v. 30. 8. 1871/I (Ausgleich mit Böhmen) ist nicht mehr vorhanden.
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Artikel in Böhmen die öffentliche Sicherheit gefährdet sei. Es liege von dort überhaupt keine
Anzeige über einen bedrohlichen Zustand der Sicherheit vor, und daher könne auch im au.
Vortrage eine solche Gefährdung nicht als bestehend anerkannt werden.Was die Bemerkung
in Betreff der Vororte Wiens anbelangt, so finde er selbe richtig und behalte sich vor, in Ab-
sicht auf die genaue Bezeichnung desRayons vorUnterbreitung des au. Vortrags an Se. apost.
Majestät mit dem Statthalter Rücksprache zu pflegen.

Minister Ritter v. Grocholski erklärt, dass er bis Jetzt die Notwendigkeit einer Sus-
pension der Grundrechte noch nicht einsehe. Er gebe zu, dass die Aufregung bedeutend ist,
aber kein Faktum sei ihm bisher bekannt, auf Grund dessen er behaupten könnte, dass die
persönliche Sicherheit gefährdet sei. Er befürchte allerdings, dass es dazu kommen könnte, ge-
genwärtig seien aber solche die Sicherheit gefährdende Umtriebe noch nicht zum Vorschein
gekommen, wie sie § 1 das Gesetz vom 5.Mai 1869 voraussetzt. Es seien also heute die Voraus-
setzungen des § 1 nicht gegeben. Das Faktum in der Aula sei bedauernswert, aber man könne
nicht sagen, dass es die persönliche Sicherheit bedrohte28. Es sei eine unliebsame Demons-
tration, die allenfalls die Schließung der Aula nach sich ziehen, nicht aber die Suspendierung
derGrundrechte rechtfertigen könnte. Er ist daher derAnsicht, auf die besprochenenMaßre-
geln vorbereitet zu sein, aber jetzt noch nicht dazu zu greifen. Er zweifle übrigens, ob infolge
dieser Verfügung die Aufregung sich legen würde. Vielleicht kenne er die VerhältnisseWiens
zu wenig, aber er würde vielmehr eine Zunahme der Aufregung besorgen. Die Versammlun-
gen und Vereine haben doch bis jetzt keinen derartigen Charakter angenommen, dass ihre
Sperrung notwendig gewordenwäre.Das Schlimmste, was gesprochenwurde,wurde in einer
Versammlung gesprochen, die nicht nach dem in Rede stehenden Gesetz behandelt werden
kann, wenn sie auch seither wirklich geschlossen wurde. Aber, wennman auch Versammlun-
gen schließt, so könne man doch nicht solche schließen, die in den Gasthäusern stattfinden;
in diesenwerde die größteAgitation gemacht, ohne dass sie die Eigenschaft vonVersammlun-
gen haben, wie sie das Gesetz voraussetzt. Für denAugenblick wäre er, wie gesagt, noch nicht
für die Suspension der Grundrechte; sollte sich der Ministerrat doch dazu entschließen, so
sei er einverstanden, dass dieMaßregel auch auf Prag ausgedehnt werdenmüsse. Es frage sich
aber, ob dann die Verfügungen nicht für Prag und Wien gleichartig zu treffen wären. Wer-
de in Prag das Vereins- und Versammlungsrecht nicht beschränkt, so sei auch in Wien kein
Grund dafür. Er möchte nicht wünschen, dass das Ministerium denselben Weg wandle, der
in Prag unter demMinisteriumGiskra ohne Erfolg eingeschlagenwurde29. DasMinisterium
würde nur den Vorwurf ernten, dass das nichts anderes, nur in entgegengesetztem Sinne zu
tun vermocht habe.

Der Präsident des Ministerrates würde in Betreff der Frage, ob die Maßregel gleich
ins Leben treten soll, keinen Anstand nehmen, sich demMinister Ritter v. Grocholski anzu-
schließen. Die Regierung müsse aber gerüstet sein und daher die Ah. Genehmigung einho-
len, um im gegebenenMomentemit der Verordnung hervortreten zu können.Dazu dürfe sie
nicht ein wirklich bereits eingetretenes größeres Ereignis abwarten. Das, was die Zeitungen
seit geraumer Zeit treiben, könne ganz füglich mit dem Namen hochverräterischer Umtrie-
be belegt werden. Dass die Störung persönlicher Sicherheit noch nicht in so hohem Grade
hervorgetreten, um für sich allein den Ausnahmszustand zu rechtfertigen, gebe er zu. Den-
noch seien schon einzelne Fälle vorgekommen; so haben in Gasthäusern bereits Schlägereien

28 Zum Eklat bei der Inauguration des Rektors der Wiener Universität siehe TOP VI.
29 Zur Verhängung und Aufhebung des Belagerungszustandes über Prag siehe zuletzt MR. v. 23. 4. 1869/II.
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zwischen Deutschen und Böhmen stattgefunden. Dies seien Symptome, die im Zusammen-
halte mit der Haltung der Zeitungen hinreichen dürften, Ausnahmsmaßregeln zu begrün-
den. Er glaube daher, dass sich imAugenblicke darauf zu beschränken wäre, von Sr.Majestät
die Ermächtigung zur Erlassung der Ausnahmsmaßregeln zu erbitten. Der Moment der Be-
kanntmachung und Einführung derselben hätte ein Gegenstand weiterer Beschlussfassung
der Konferenz zu bleiben.

Minister Ritter v. Grocholski hätte unter dieser Voraussetzung nichts dagegen, dann
wäre aber im au. Vortrage ausdrücklich die Bitte zu stellen, von der Ah. Ermächtigung nach
Ermessen der Konferenz Gebrauch machen zu dürfen.

Der Landesverteidigungsminister und der Handelsminister erklären, sich diesem
Antrage anzuschließen.

Der Justizminister bemerkt, er habe schon vor längerer Zeit einmal Gelegenheit ge-
habt, auf das Gesetz vom 5. Mai 1869 hinzuweisen. Damals schienen ihm die Voraussetzun-
gen, die es rechtfertigen würden, davon Gebrauch zu machen, nicht vorhanden. Zu seinem
Bedauern müsse er sagen, dass die Dinge seither weit vorgeschritten sind, die Haltung der
Presse eine viel feindlicherer und exzessivere geworden ist. Er sei daher einverstanden, dass der
vom Präsidenten beantragte Schritt vorbereitet und die Ah. Ermächtigung eingeholt werde,
von einer solchenMaßregel Gebrauch zumachen, sobald irgendein Umstand hervorkommt,
von welchem man sagen kann, dass die persönliche Sicherheit gefährdet sei oder hochverrä-
terische Umtriebe sich offenbaren. Nach seinem Erachten hätte die Regierung dann einen
ganz offenenWeg einzuschlagen, daher in demMoment der Einführung der Maßregel auch
der au. Vortrag zu veröffentlichen. Er sei überzeugt, dass diese Veröffentlichung einerseits auf
die öffentliche Meinung kräftigend wirken, andererseits auch konstitutionelle Bedenken be-
ruhigen würde, da daraus zu ersehen ist, dass es sich um keine Reaktion, um keinen Schritt
gegen die Verfassung handle. Für den Fall der Veröffentlichung des au. Vortrages würde der
Justizminister aber eine Abänderung desselben in zwei Punkten beantragen. Er glaube näm-
lich, dass der Passus, wornach selbst Mitglieder des Abgeordnetenhauses sich über den Ter-
rorismus der Presse anlässlich der Budgetdebatte missbilligend ausgesprochen, zu einer Art
Proskriptionmissliebig gewordener Abgeordneter Veranlassung geben könnte, daher wegzu-
lassenwäre.Weiterwäre dieHaltung derWiener Presse als tonangebendnicht für die gesamte
Kronlandspresse, sondern nur für einen großen Teil derselben zu bezeichnen.

Der Präsident des Ministerrates erklärt, er werde sich nach demGehörten dieModi-
fikation erlauben, dass die ganze Vorlage an Se. Majestät vorbereitet, aber noch nicht unter-
breitet wird. Vorläufig würde er sich die Ah. Genehmigung mündlich erbitten; dies genüge,
um im gegebenenMoment binnen der kürzesten Zeit die Vorlage zumachen und die schrift-
liche Ah. Resolution zu erlangen. Was die Veröffentlichung des au. Vortrages anbelangt, so
ersuche er die Minister, sich noch hierüber auszusprechen. Falls die Publikation beschlossen
werden sollte, würde er bitten, zweiMinister zur Überprüfung des Vortrages hinsichtlich der
Redaktion desselben zu bestimmen.

Der Handelsminister unterstützt den Antrag auf Veröffentlichung des au. Vortrages.
Er denke dabei namentlich an die Wirkung nach außen, wo es nicht bekannt ist, dass in Ös-
terreich solche Maßregeln nach demGesetze getroffen werden können.

DerUnterrichtsminister ist gleichfalls für dieVeröffentlichungundbemerktnur, dass
selbstverständlich auch hierzu die Ah. Genehmigung notwendig ist.
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Der Landesverteidigungsminister und Minister Ritter v. Grocholski sprechen
sich gleichfalls für die seinerzeitige Veröffentlichung des au. Vortrages aus, letzterer mit dem
Beifügen, dass die Redaktion desselben am zweckmäßigsten vomPräsidenten desMinisterra-
tes selbst in die Hand zu nehmen wäre.

Der Präsident des Ministerrates erklärt hiernach, den au. Vortrag einer nochmaligen
Redaktion unterziehen und sodann wieder vor die Konferenz bringen zu wollen30.

VIII. Minister Ritter v. Grocholski stellt an den Präsidenten die Frage, ob die für den 28.
d. M. beantragte Eröffnung des Reichsrates bereits die Ah. Genehmigung erhalten hat31.

Der Präsident des Ministerrates erwidert, die Angelegenheit sei vorderhand sistiert.
Er habe angesichts der bestehenden Aufregung einige Tage abwarten zu sollen geglaubt.

Minister Ritter v. Grocholski ist im Gegenteil der Ansicht, dass die Gefahr wächst,
je länger die Sache hinausgeschoben wird; es wäre denn, dass es sich um eine sehr weite Hin-
ausschiebung handeln würde, was aber nicht möglich ist.

Der Handelsminister bemerkt, dass, wenn die Ausnahmsmaßregeln gleich getroffen
würden, vielleicht bei einer Hinausschiebung der Reichsratseinberufung um eine Woche
schon ein ruhigerer Zustand eingetretenwäre; wie dieDinge aber jetzt stehen, stimme er dem
Minister Ritter v. Grocholski bei, dass eine baldige Einberufung nicht mehr Bedenken gegen
sich hat als eine spätere.

Minister Ritter v. Grocholski macht aufmerksam, dass, wenn man die Journale ver-
stummenmacht, die Regierung nicht mehr wissen wird, was unter der Scholle vorgeht, wäh-
rend durch die Zeitungen ziemlich alles zumVorschein kommt.Möglich, dassmandieAufre-
gung für gelegt halten wird, aber in Folge unterirdischer Wühlereien plötzlich Unerwartetes
hervorkommt.

Der Landesverteidigungsminister ist derMeinung, dassWühlereien nicht zu verhin-
dern sind; was aber anzustreben ist, sei die Kalmierung jenes Teiles der Bevölkerung, der an
denWühlereien nicht teilnimmt.

Der Präsident des Ministerrates findet die Frage zu wichtig, als dass bei der Verschie-
denheit der Ansichten darüber jetzt schon Beschluss gefasst werden sollte. Die Konferenz
wolle diese Diskussion einstweilen als eine bloße akademische Besprechung ansehen und in
einigen Tagen die Aktion noch einmal der Beratung unterziehen32.

Wien, am 14. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 26. Oktober
1871. Franz Joseph.

30 Zu einer Suspendierung von Teilen des Staatsgrundgesetzes in Wien und Prag ist es bis zum Rücktritt des
Ministeriums Hohenwart nicht gekommen.

31 Fortsetzung desMR. v. 10. 1871/III.
32 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 14. 12. 1871/III.
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Druck:Gmr. I/2, Ergänzende Protokolle anderer Provenienz Nr. 1a.
RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Hohenwart 20. 10.), Holzgethan 30. 10., Scholl
31. 10., Jireček 3. 11., Schäffle 2./3. 11., Habietinek 1. 11., Grocholski 10. 11.; außerdem anw. erhalten
25., weiterbefördert 26. 10. Beust, 27. Abend erhalten, 28. früh weiterbefördert Kuhn, Lónyay 28.
10., Andrássy,Wenkheim 30. 10.
[I.] Reskript an den böhmischen Landtag.

KZ. 2816 –MRZ. 111
Protokoll I des zuWien am20.Oktober 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demAh. Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.
[I.] Se. Majestät geruhen die Sitzung mit der Ah. Bemerkung zu eröffnen, dass der Gegen-
stand derselben bekannt sei und dass der zweckmäßigste Weg der wäre, dass zuerst das an
den böhmischen Landtag zu erlassendeReskript besprochen und dann sämtliche Punkte des
Operates des böhmischen Landtages hervorgehobenwerden, welche einem oder dem andern
der Minister Anlass zu Bemerkungen geben1.

Das Reskript betreffend liegen verschiedene Entwürfe vor, deren letzten, vom diesseiti-
genMinisterium in teilweiser Amendierung eines Entwurfes des gemeinsamenMinisteriums
formulierten, in A beiliegendenb, der Vorsitzende des Ministerrates Graf Hohenwart
zur Verlesung bringt2.

DerReichskanzler glaubt einige allgemeineBemerkungenüber die diesemdrittenEnt-
wurfe vorangegangenen Verhandlungen vorausschicken zu sollen. Das gemeinsameMiniste-
rium habe sich nach Kenntnisnahme von der Adresse des böhmischen Landtages der Erwä-
gung der Frage nicht verschließen könne, ob dasselbe die den bezüglichen Vorgängen gegen-
über bis dahin beobachtete Passivität fernerhin beizubehalten oder ob und inwieferne es Ver-
anlassung habe, seine Stimme in der Sache zu erheben3. Das gemeinsame Ministerium hat
sich mit Rücksicht auf den Inhalt der Adresse einerseits und andererseits mit Rücksicht auf
die dadurch wachgerufenen Erwartungen und Befürchtungen diese letztere Frage nur beja-
hend beantworten zu können geglaubt, und zwar aus einem dreifachen Gesichtspunkte.
1. obliege ihm die Pflicht, vom Standpunkt seiner verfassungsmäßigen Stellung und Verant-
wortlichkeit, daran zuhalten, dass diejenigenGesetze,welchedasVerhältnis zuUngarn regeln,
in beiden Reichshälften [gegen] jeden Zweifel an ihrem Rechtsbestande geschützt werden,

a Die im Text desMinisterratsprotokolls innerhalb der [] erfolgten Einfügungen ergeben sich aus diesem Ergän-
zenden Protokoll.

b Liegt dem Originalprotokoll bei; Druck als Beilage 604 a zu diesem Protokoll.

1 ZurAdresse des böhmischenLandtages undden beigeschlossenen sogenannten Fundamentalartikeln sieheMR.
v. 9. 10. 1871/IV.

2 Der ursprüngliche, mit der tschechischen staatsrechtlichen Opposition akkordierte Entwurf war vom cisleitha-
nischen Ministerrat angenommen worden, MR. v. 9. 10. 1871/IV, siehe die Beilage (Druck als Beilage 606
a in diesem Band); abgedruckt mit leichten stilistischen Korrekturen bei Schäffle, Aus meinem Leben 2:
48 f.; Zeithammer, Zur Geschichte 2: 85 f.; der nach den Beratungen im gemeinsamenMinisterrat, siehe
Anm. 4, modifizierte Entwurf Hohenwarts liegt dem Protokoll des gemeinsamenMinisterrates bei, ebenso wie
jener, in wesentlichen Punkten differierende des GemeinsamenMinisterrates, beide abgedruckt inGmr. I/2,
Ergänzende Protokolle anderer Provenienz Nr. 1a und 1b.

3 Zu den Beratungen dieser Angelegenheit durch den gemeinsamenMinisterrat, GMR. v. 16. 10. 1871/I und v.
19. 10. 1871/I,Gmr. I/2, Nr. 53 und 54.
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welcher unanfechtbar sei und einer nachträglichen Anerkennung von Seite des böhmischen
Landtages umsoweniger benötige, als jedeÄnderung dieserGesetze ausschließlich nur durch
jene legislativen Faktorenmöglich erscheine, welche bei ihremZustandekommenmitgewirkt
haben.
2. erscheine derWirkungskreis des gemeinsamenMinisteriumsdurchdenmateriellenTeil der
Adresse und der Propositionen des böhmischen Landtages berührt, und zwar in einerWeise,
die geeignet wäre, die Aktion dieses Ministeriums zu erschweren und deren Erfolge in Frage
zu stellen. In dieser Beziehung liege daher für das gemeinsameMinisteriumdieAufforderung
vor, dahin zu wirken, dass in der betreffenden Enuntiation die volle Freiheit gewahrt bleibe,
ob und inwieweit die Regierung Sr. Majestät die Propositionen dem Reichsrate gegenüber
zu vertreten gemeint sei.
3.Da durch das bloße Erlassen derAdresse des böhmischenLandtages ein faktischer Zustand
hervorgerufenwurde, welcher den gemeinsamenMinisterien sehr bedenklich erschien,muss-
te es vondenselben als sehrwünschenswert erkanntwerden, dass inderAh.Kundgebunghier-
über nichts enthalten sei, was geeignet wäre, die hervorgetretenen Gegensätze zu verschärfen
und die vorhandeneMissstimmung zu erhöhen.

Diesen letzterenGesichtspunkt zurGeltung bringen,musste sich namentlich dasMinis-
teriumdesÄußern als berufen fühlen,weil sonst die eingeschlagene auswärtige Politik sehr ge-
stört und jenerVorteile beraubtwerden könnte, welche dadurch bereits erreichtworden sind,
teils gehofftwerden können4. Aus diesenGesichtspunktenwurde ein au.Vortrag erstattet, in-
folge dessen Se. Majestät Beratungen des gemeinsamen Ministeriums anzuordnen geruhten,
welchen Graf Andrássy und teilweise auch Graf Hohenwart beigezogen wurden5. Im Laufe
dieser Beratungen wurde der ursprüngliche Entwurf des Ah. Reskriptes der gemeinsamen
Konferenz mitgeteilt. Das gemeinsame Ministerium hat sich über jene Abänderungen geei-
nigt, welche es von seinem Standpunkte als absolut notwendig erachtete. Jetzt liege ein Ge-
genentwurf des diesseitigen Ministeriums vor6. Der Reichskanzler gesteht, dass die drei Ge-
sichtspunkte, welche das gemeinsameMinisterium festzuhalten habe, durch diesen Entwurf
keine Berücksichtigung finden. Allerdings sei ein Passus vorhanden, welcher die Giltigkeit
der Ausgleichsgesetze ausspreche, allein, nachdem eineManifestation des böhmischen Land-
tages vorliege, welche zwar die Ausgleichsgesetze agnosziere, dabei aber doch andere Gedan-
ken verrate, erscheine eine entschiedenere und explizitere Enuntiation in dieser Beziehung,
namentlich was die Kompetenz der zu allen, auch zu den Übereinkommen auf bestimmte
Termine berufenen beiderseitigen legislativen Faktoren betrifft, unbedingt notwendig. Was
dann den Schlusssatz angehe, so müsse er sich, insoferne derselbe ein Akzeptation der Adres-
se zu involvieren scheine, dagegen auf das Entschiedenste erklären.

Aus diesen Erwägungen sei er daher nicht in der Lage, dem vorgelesenen Entwurfe bei-
zustimmen.

Der kgl. ung. Ministerpräsident glaubt vor allembetonen zu sollen, dass er sich nicht
berechtigt fühle, vomStandpunkte des LandesUngarn in der Sachemitzusprechen,weil er in
der Erkenntnis der Pflicht jedesMinisters, Differenzen zu beseitigen und nicht zu vermehren,

4 Gemeint ist die von Beust betriebene Annäherung an das neugegründete Deutsche Reich.
5 Vortrag Beusts v. 13. 10. 1871, Hhsta., Kab. Archiv, Geheimakten 13, Fasz. Denkschriften 1871–1875,

fol. 44–63, abgedruckt in Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten 2: 501–510. Andrássy und Hohenwart
nahmen nur an den Beratungen des GMR. v. 19. 10. 1871/I,Gmr. I/2,Nr. 54 teil.

6 Siehe Anm. 3.
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zu den ohnedies an denTag getretenenGegensätzen nicht auch noch den zur anderenReichs-
hälfte hinzufügen wolle. Er habe daher in der ganzen Angelegenheit nur jene Punkte in das
Auge gefasst, welche sich auf beiden Reichshälften Gemeinsames beziehen. Insoferne diese
Punkte nicht nur für Ungarn allein zur gesetzlichen Geltung gelangt seien, finde er hierin
die Basis für seine Beteiligung an der Sache. Seiner Auffassung nach wirkt jede Veränderung
des bestehenden Staatsrechtes auf beide Teile der Monarchie, deren dualistische Gestaltung
füglich nur so verstanden werden könne, dass beide Regierungen cnach den bestehenden
Fundamentalgesetzenc unabhängig voneinander regieren und administrieren, dass aber jede
Veränderung vonmaßgebenden obersten Grundsätzen nur im beiderseitigen Einvernehmen
geschehen könne. In dieser Auffassung habe ihn die Gnade Sr. Majestät bestärkt, indem Al-
lerhöchstdieselben ihn zur Teilnahme an diesen Beratungen zu berufen geruht haben7. Seine
Ansichten betreffend behalte er sich vor, sie bei den einzelnen Absätzen des Entwurfes aus-
zusprechen; im Allgemeinen schließe er sich von dem oben angedeuteten Standpunkte den
Anschauungen des gemeinsame Ministeriums ganz an, wie er auch den dort vereinbarten
Entwurf des Ah. Reskriptes als ganz entsprechend erkenne.

Über Ah. Aufforderung verlieset der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates
nochmals die erste Alinea des diesseitigen Entwurfes.

Der kgl. ung. Ministerpräsident findet gegen den früher von anderer Seite beanstän-
deten Ausdruck „staatsrechtliche“ (Verhältnisse Unseres Königreiches Böhmen) in der Vor-
aussetzung einer entsprechenden Erläuterung im weiteren Verfolge des Reskriptes nichts zu
erinnern, daher in weitere Erörterungen hierüber vorläufig nicht eingegangen wird. Der Ali-
nea 2 des Entwurfes A hält der Reichskanzler die korrelierendenAlineas 2 und 3 des Entwur-
fes des gemeinsamenMinisteriums B entgegend als die oben erörterten Anschauungen über
die Notwendigkeit der entschiedenen Betonung der Rechtsgiltigkeit der Ausgleichsgesetze
undder ausschließlichenKompetenz der beiderseitigenReichsvertretungen zu allfälligenAb-
änderungen zum präzisen Ausdrucke bringend. Diese Alineas lauten:
„2. Mit der au. Adresse vom 10. d. M. hat der Landtag Uns das Resultat seiner Beratung vor-
gelegt und Wir verkennen in den hiebei zu Unserer Kenntnis gebrachten Motiven nicht das
Bemühen, diesen UnserenWünschen nachzukommen.“
„3.Wirmüssen jedoch nachdrücklich hervorheben, dass die über die Behandlung der gemein-
samen Angelegenheiten und das Verhältnis der beiden Teile der Gesamtmonarchie zueinan-
der durch die Vereinbarung der legislativen Körper dieser Teile den Reichsrat und den un-
garischen Reichstag geschaffenen, mit Unserer Sanktion versehenen Gesetze in volle Rechts-
kraft für die ganzeMonarchie erwachsen sind und nur auf dem durch dies Übereinkommen
bezeichneten Wege geändert oder insoferne Bestimmungen dieses Übereinkommens auf be-
stimmte Zeit geschlossenworden sind, erneuert werden, in den Bereich der Kompetenz eines
anderen legislativen Faktors aber nicht gezogen werden können.“

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates weiset in eingehender Erörterung
darauf hin, wie derGang der Verhandlungenmit Böhmen auf einemKompromisse zwischen
zwei prinzipiell verschiedenen Standpunkten beruhe. Böhmen stehe bekanntlich auf demhis-

c-c Einfügung Andrássys.
d Liegt dem Originalprotokoll bei; Druck als Beilage 604 b zu diesem Protokoll.

7 Mit Telegramm v. 14. 10. 1871, zit. beiWertheimer, Andrássy 1: 586, Anm. 4.
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torischen Rechte, die anderen auf dem Rechte der Dezemberverfassung8. Zwischen dieser
Verschiedenheit müsse vermittelt werden. Diesen Zweck imAuge, schien es dem diesseitigen
Ministerium genügend, dass das Gesetz über die gemeinsamen Angelegenheiten als ein für
dieMonarchie in voller Rechtskraft bestehendes Gesetz betont werde. Anderes scheine nicht
notwendig, zur herstellenden Konstatierung dessen, um was es sich handle.

Der ungarische Ministerpräsident bemerkt, in demEntwurfe des gemeinsamenMi-
nisteriums sei in dem ersten Absatze der Alinea 2 das Bemühen des Landtages anerkannt
worden, den Ah.Wünschen nachzukommen, welche Ah.Wünsche nach Alinea 1 dahin gin-
gen, dass der Landtag die zeitgemäße Ordnung der staatsrechtlichen Verhältnisse Böhmens
imGeiste derMäßigung undVersöhnung berate. Eswurde dieser Passus in derRücksicht auf-
genommen, die Stellung des diesseitigen Ministeriums möglichst zu erleichtern, und wurde
künstlich gesucht, worauf eine solche Anerkennung zu begründen wäre, was endlich in den
Motiven gefunden wurde, da, wie er glaube, der Geist der Mäßigung und Versöhnung sich
sonstwohl kaumbemerkbar gemacht habe.Dieser erste, durch die notwendigeRücksicht auf
die Position des Ministeriums bedingte Passus lasse sich aber von der 3. Alinea im Entwurfe
des gemeinsamenMinisteriums nicht trennen. Werde, wie dies im Entwurfe des diesseitigen
Ministeriums geschehe, der Ah. Befriedigung darüber Ausdruck gegeben, dass der Landtag
sich der Erkenntnis nicht verschließe, wienach die Ausgleichsgesetze unanfechtbar zu Recht
bestehen, so würde sich einWiderspruch mit den Tatsachen ergeben, welche gerade das Ent-
gegengesetzte bekunden, insoferne Böhmen nachträglich dem Ausgleichsgesetzen beitrete.
Es sei unmöglich, dass die Krone darin eine Erkenntnis des Rechtsbestandes finde. Die Fas-
sung des gemeinsameMinisteriums dagegen präzisiere, dass das, was Se. Majestät in Überein-
stimmungmit den beiderseitigen Legislativen zu erlassen geruhten, für die ganzeMonarchie
Gesetz geworden, und dass diese Gesetze nur auf dem durch das Übereinkommen bezeichne-
tenWege geändert oder, sofern es sich um die Vereinbarungen für eine bestimmte Zeitdauer
handle, erneuert werden können. Präzis sei auch ausgesprochen, dass diese Gesetze sämtlich
in die Kompetenz eines anderen legislativen Faktors nicht gezogen werden können. In prin-
zipieller Richtung erscheine es dringend geboten, dass Se. Majestät feste Hand darauf legen,
dass an den Ausgleichsgesetzen in keiner Weise gerüttelt werde. Der Geist dieser Gesetze ver-
lange es aber entschieden, dass sie nicht ohne vorhergegangene Übereinkommen der beiden
Regierungen und auf Grund gleich lautender Vorlagen an die beiden Vertretungskörper eine
Änderung entgegengeführt werden. Dies betone nur der Entwurf des gemeinsamenMiniste-
riums in entschiedener Weise.

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates weiset darauf hin, dass in dem böh-
mischen Operate die Ausgleichsgesetze in allen Artikeln anerkannt worden seien9. Ungarn
gegenüber sei alles festgehalten worden, was für beide Teile Geltung habe, und was Böh-
men anstrebe, involviere eventuelleModifikationen nur desjenigen Gesetzes, welches für die-
se Reichshälfte für sich allein zustande gekommen sei.

Der Reichsf inanzminister erörtert die wesentlichen Differenzen, welche zwischen
beiden Formulierungen bestehen. Einmal spreche der Entwurf des diesseitigenMinisteriums
eine gewisse Befriedigung aus, dass die Böhmen die Ausgleichsgesetze anerkannt haben. Das
sei nun nicht ganz im Einklange mit der Adresse, welche ausdrücklich sage, dass Böhmen

8 ZumBegriff des Böhmischen StaatsrechtesKletečka, Ausgleichsversuch, 48–61mitweiteren Literaturhin-
weisen.

9 Siehe dazu die Artikel I-XI der sogenannten Fundamentalartikel.
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seinen Beitritt zu dem seinerzeit ohne dessen Mitwirkung zustande gekommenen Überein-
kommen mit Ungarn nachträglich rechtskräftig erkläre. Weiter werde von der Gewähr ge-
sprochen, welche das fragliche Übereinkommen dadurch erlangen würde, sowie [von] der
auf diesemWege zu ermöglichenden heilsamen Fortbildung dieser Beziehungen zu [Ungarn].
Darin liege nun, dass Ausgleichsgesetze für Böhmen bisher nicht giltig waren, dass die Böh-
men sie jetzt zwar anerkennen, aber zugleich in Aussicht nehmen, die betreffenden gegen-
seitigen Beziehungen zu regeln und heilsamer Fortbildung beziehungsweise Veränderungen
zuzuführen. Diese Veränderungen seien, wie er sich nach genauen Studien der Vorlage über-
zeugt, sehr maßgebender Art.
Denn 1. werde die Parität, wie sie in den §§ 28 und 29 des ungarischen Ausgleichsgesetzes
vorgesehen sei10, alteriert, indem dort einerseits die Länder der ungarischen Krone und die
übrigen Länder und Provinzen Sr. Majestät zusammen, andererseits als ganz gleichberechtig-
teTeile sich gegenüber gestellt erscheinen, und indemweiters inKonsequenzdieser Parität die
Wahl der Delegierten aus den Reichsvertretungskörpern hier wie dort festgestellt erscheint;
2.wird, unddies scheine ihmeine viel bedeutendereDiffikultät vonSeite Böhmens, dieGiltig-
keit des Übereinkommens mit Ungarn in Betreff der Quote zu den gemeinsamen Auslagen
und des Zoll- und Handelsbündnisses nur bis zur Dauer anerkannt wird, für welche diese
Pakte geschlossen sind, wornach es den Anschein hat, als wolle Böhmen bei der Erneuerung
als selbständiger Faktor eintreten.

Das aber würde dem Ausgleichsgesetze entschieden widerstreiten, da auch die Erneue-
rung dieser Vereinbarungen nur auf demselben Wege erfolgen könne, auf welchem sie ur-
sprünglich zustande gekommen. Eine andereAlterierung betreffe die im § 46des ungarischen
Gesetzartikels vorgesehene, für die Folge ihrer Basis eventuell entkleidete Bestimmung, dass
im Falle der Auflösung des Reichstages auch die daraus gewählte Delegation aufhöre11. Mit
Rücksicht auf diese Differenzen würde wohl kaum gesagt werden können, dass Böhmen die
Ausgleichsgesetze angenommen habe. Die Fassung des diesseitigen Ministeriums gehe nun
von dieser Voraussetzung aus, während die Formulierung des gemeinsamen Ministeriums
wohl denMotiven, von welchen der Landtag geleitet wurde, die Anerkennung nicht versage,
in der Sache selbst aber den seit der Ah. Sanktionierung aufrechten Rechtsbestand der auf
einem andern als auf demWege der Vereinbarung der nach diesen Gesetzen hiezu berufenen
Faktoren nicht abänderbaren Ausgleichsgesetze für die ganzeMonarchie prägnant zumAus-
drucke bringe. Darin liege eben die prinzipielle Differenz beider Entwürfe. Graf Hohenwart
erklärte sich zwar bereit, eine der prinzipiellen Auffassung des gemeinsamen Ministeriums
entsprechende Bestimmung in Bezug auf denModus einer eventuellenAbänderung der Aus-
gleichsgesetze überhaupt und der auf denselben beruhenden speziellen Vereinbarungen mit
einer bestimmten Zeitdauer in die Vorlagen an denReichsrat aufzunehmen beziehungsweise
die diesfällige Kompetenz dem Delegiertenkongresse vorzubehalten, wodurch den Kompli-
kationen in [merito] begegnet würde.

Indes schiene es ihm doch von großer Wichtigkeit, dass dieses Prinzip von überaus gro-
ßer Tragweite auch in dem Ah. Reskripte zum Ausdruck gelange, da für solche die Ah. Na-
mensfertigung tragende Akte immer nur das Wohl der Monarchie in der höheren Auffas-
sung desselbenmaßgebend sein sollte. Und dass das Fallenlassen des Prinzipes, dass nicht ein
Landtag für sich einseitig eine Änderung der Ausgleichsgesetze vornehmen könne, höchst

10 GA. XII/1867, Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 119.
11 Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 119.
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bedenkliche Konsequenzen, namentlich in Ungarn, nach sich ziehen würde, bedürfe kaum
einer näheren Erörterung. Es dürfte genügen, darauf hinzuweisen, dass dann in Ungarn der
Opposition Tür und Tor geöffnet wäre, zumal wenn sie sich auf einen Akt der Krone würde
berufen können. eDie Richtung der Opposition in Ungarn ist das Streben [nach] einer vol-
len Selbständigkeit desLandes bis zurPersonalunione undwürdendieselben auf diesemWege
nur vermehrt und gekräftigt werden. Es handle sich um die Lebensprinzipien für die Mon-
archie, welche mit Ah. Zustimmung Se. Majestät seit 1867 gewonnen wurden, auf Grund
welcher sich die Lage bisher in befriedigenderWeise entwickelte und welche auch für die Zu-
kunft eine weitere gedeihliche Entwicklung verbürgen. Es sei daher nicht geraten, daran zu
rütteln. Er sei also in Übereinstimmung mit dem ungarischen Ministerpräsidenten für den
Entwurf des gemeinsamenMinisteriums.

DerVorsitzende des diesseitigenMinisterrates führt aus, dass er dieKonsequenzen,
welche der Reichsfinanzminister aus den Stellen der böhmischen Adresse ableite, die von der
Fortbildung der Beziehungen zu Ungarn sprechen, als begründet anzusehen durchaus nicht
vermöge. Es heiße in dem betreffenden Alinea ausdrücklich, dass, dieser Anerkennung (der
Ausgleichsgesetze) entsprechend, durch die Fundamentalartikel die Beziehungen zu Ungarn
in einerWeise geregelt werden, welchewedermit demGeiste nochmit demWortlaute des un-
garischen Gesetzes imWiderspruche steht, indem eine dem Ganzen wie seinen Teilen gleich
heilsame Fortbildung dieser Beziehungen der Zeit und demnaturgemäßenEntwicklungsgan-
ge staatlicher Institutionen überlassen wird. Dadurch erkläre Böhmen keineswegs, dass es ei-
ne solche Fortbildung auf demWege einer VereinbarungUngarnsmit Böhmen für sich allein
beziele, sondern dass es eine solche Fortbildung überhaupt anstrebe. In Betreff der zweiten
Einwendung des Reichsfinanzministers wegen der Parität sei er ebenfalls anderer Meinung.
Der § 28 desAusgleichsgesetzes stelle allerdings die vollständige Parität fest.Diese bestehe dar-
in, dass die Länder der ungarischen Krone einerseits und die übrigen Länder andererseits als
ganz gleichberechtigt erscheinen. Es seien auch zweiDelegationen zuwählenmit der gleichen
Mitgliederzahl. Wie aber diese Delegationen gewählt werden, darüber bestimme das für jede
Reichshälfte bestehende Gesetz; eine Modifikation des für diese Länder bestehenden Geset-
zes tangiere somit den imAusgleichsgesetze ausgesprochenenGrundsatz der Parität durchaus
nicht. Übrigens entspreche der gegenwärtige Modus der Wahl der Delegierten in die diessei-
tige Delegation demWortlaute des § 29 des Ausgleichsgesetzes viel weniger als der vom böh-
mischen Landtage proponierte, indem es bisher in der Tat nicht die „Länder und Provinzen“
waren, welche die Delegationswahl ausübten. Was endlich die Erneuerung des Übereinkom-
mens wegen der Quote und des Zoll- und Handelsbündnisses betreffe, so habe er nur zu
bemerken, dass über den Weg, auf welchem eine solche Erneuerung zustande zu kommen
hätte, in den bisherigen einschlägigen Gesetzen nichts enthalten sei. Nur im Reichsratsstatu-
te findet sich (§ 11 lit. o) die Bestimmung, wornach die Gesetzgebung betreffend die Form
der Behandlung der durch die Vereinbarung mit den zur ungarischen Krone gehörigen Län-
dern als gemeinsam festgestellten Angelegenheiten der Kompetenz des Reichsrates vorbehal-
ten ist12. Er habe sich indes schon bereit erklärt zu der Aufnahme einer korrespondierenden
Bestimmung in Bezug auf denWirkungskreis des Delegiertenkongresses.

e-e Korrektur Lónyays aus Velleitäten in der Richtung des Strebens einer vollen Selbständigkeit des Landes
seien [vorhan]den.

12 Gesetz v. 21. 12. 1867 über die Reichsvertretung,Rgbl.Nr. 141/1867.
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Der ungarische Ministerpräsident glaubt auch, dass die Sache saniert sei, sobald die
gleiche Bestimmung in den Wirkungskreis des Delegiertenkongresses aufgenommen werde.
Was indes die Bemerkung des Vorsitzenden des diesseitigenMinisterrates betreffe, dass bezüg-
lich der AusgleichsgesetzeUngarn gegenüber alles festgehaltenworden, so glaube er doch auf
den Entfall des Oberhauses hinweisen zu sollen, welches nach den dem ungarischen Gesetze
vollkommen entsprechenden §§ 6 und 7 des diesseitigen Gesetzes über die Behandlung der
gemeinsamen Angelegenheiten zur Entsendung von Mitgliedern zur Delegation berechtigt
sei13. Hiedurch werde die Zusammensetzung der Delegationen gewiss wesentlich tangiert,
wenn auch der diesfälligen Änderung der jetzigen, sicher besseren Übung vom ungarischen
Standpunkte nicht entgegengetreten werden müsse. Keinesfalls sei es aber ganz gleichgiltig,
woher die Delegierten gewählt werden. Es wäre sicher ein gewaltiger Unterschied für die dies-
seitigen Länder, wenn die ungarische Delegation etwa aus den Komitaten gewählt würde.
Er persönlich wäre kaum imstande, Gründe zu finden, welche die Aufhebung des Herren-
hauses motivieren würden. Auch das sei in das Auge zu fassen, dass das Delegationsinstitut
umso schwieriger zu halten sein dürfte, je mehr man daran selbst rüttelt. Das Zustandekom-
men dieses Institutes sei keine leichte Sache gewesen. Nun, da es angenommen, habe man
doch jedenfalls befriedigende Erfolge erzielt, und vielleicht würde sich die Monarchie ohne
dasselbe nicht in einer so guten Lage befinden. Die Frage erscheine daher als wohlberechtigt,
[ob]man Veränderungen machen dürfe oder solle, die nicht absolut notwendig seien. Der
richtige Standpunkt der Monarchie sei nach seiner Überzeugung der, nur das zu verändern,
was absolut nicht haltbar sei.

DerVorsitzende des diesseitigenMinisterrates entgegnet, dass er nie gesagt habe, es
sei gleichgiltig, woher die Delegierten gewählt würden. Seine Äußerung ging nur dahin, dass
die Benennung der Art undWeise der Entsendung der Delegierten [Sache] der betreffenden
Reichshälfte [sei].

Der Handelsminister will aus dem Gange der Verhandlungen mit den Böhmen nur
hervorheben, dass es namentlich die feudal- konservativen Persönlichkeitenwaren, welche ge-
gen das Herrenhaus aufgetreten sind und zwar entgegen den von der Regierung vertretenen
Ansichten. Die Regierung habe alles getan, um diese Herren zum Fallenlassen des Gedan-
kens der Beseitigung des gegenwärtigen Herrenhauses zu bestimmen, sie seien jedoch dabei
geblieben, indem sie die konservativen Interessen fürmehr sichergestellt erklärten, wenn sich
der Adel in die Mitte der bürgerlichen Vertreter begebe. Indes haben auch andere konser-
vative Staaten, wie das neue Deutsche Reich, den Bestand eines Oberhauses zur Wahrung
der erhaltenden Interessen nicht für notwendig erkannt. Endlich scheine ihm zwischen den
Komitaten inUngarn, die doch nur Verwaltungsgebiete repräsentieren, und den diesseitigen
Ländern ein sehr wesentlicher Unterschied einzutreten. Abgesehen von der staatsrechtlichen
Seitemüsse aber auch auf die quantitativenUnterschiedeRücksicht genommenwerden, wel-
che an einer gewissen Grenze denn doch in qualitative umschlagen.

Der ungarischeMinisterpräsident gibt zu, dass dieKomitate,wenn sie vermöge ihrer
historischen Entwicklung in Ungarn auch eine höhere Potenz bilden [als] der Handelsminis-
ter voraussetze, in eine Parallelemit den Landtagen nicht gestellt werden können, was er auch
nicht beabsichtigt habe. Ob das Äußerste geschehen in Bezug auf die Aspirationen der feuda-

13 Gesetz v. 21. 12. 1867 über die gemeinsamen Angelegenheiten, Rgbl.Nr. 146/1867; die korrespondierenden
Bestimmungen auf ungarischer Seite inGA. XII/1867 § 29, abgedruckt in Bernatzik, Verfassungsgesetze,
Nr. 119.
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len Partei, müsse, wie er glaube, dahingestellt bleiben. Ihm komme vor, als ob fes schwer sein
müsste, das Äußerste für die Verteidigung einer Institution zu tun, die der Herr Handelsmi-
nister soeben als seiner Ansicht nach als wertlos und nicht notwendig bezeichnet hatf,g. Das
Absehen von einemOberhause imDeutschenReiche sei durch denUmstandwohlmotiviert,
dass es dort eben nur einen Adel der Einzell[änd]der gibt, weil ein Vertretungskörper, wo die
partikularistischen Tendenzen des Adels die Oberhand behielten, dem [Einig]ungszwecke
der Regierung [wenig] entsprechen würde. Hier sei das aber anders. Jedenfalls sei Ungarn in
der Theorie nicht so weit vorgeschritten, dass es ohne Oberhaus bestehen könnte. Übrigens
wäre er, jedoch nur für seine Person, mit Rücksicht auf den Wert, den Graf Hohenwart auf
die Sache zu legen scheine, nicht entgegen,wenneinPassus aufgenommenwürdedes Inhaltes,
dass Se.Majestät in der Aufnahme der Ausgleichsgesetze in die Propositionen oderWünsche
(nicht Fundamentalartikel, gegen welche Bezeichnung er im Hinblick auf die Bezeichnung
ähnlicherKundgebungen ausUngarn inder früherenPeriode eifrigst protestierenmüsse) nur
eineAnerkennung dieser Tatsachen findenwollen, imGegensatzemit finden können, welch
letzterer Ausdruck [als] der Richtung der Adresse nicht entsprechend [nicht] gebraucht wer-
den könnteh.

Über das Ah. Befragen Sr. Majestät, wohin ein solcher Passus eingeschaltet werden
wollte, meint der ungarische Ministerpräsident, dass dies dort geschehen könnte, wo von
der Rechtskraft der Ausgleichsgesetze für die [ganze] Monarchie die Rede ist.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass der letzte Satz der zweitenAlinea des 3. Punktes
desEntwurfes des gemeinsamenMinisteriums („indenBereichderKompetenz eines anderen
legislativen Faktors aber nicht gezogen werden können“) vielleicht doch wegbleiben könnte.

Der Reichskanzler wendet sich gegen die erste Entgegnung des Vorsitzenden des dies-
seitigenMinisterrates, soweit diese den Standpunkt des Kompromisses mit Böhmen als maß-
gebend hinstellte. Wenn der Reichskanzler sich hiebei auf das Gebiet der inneren Politik be-
geben müsse, so liege es eben in der Natur der Sache, um die es sich handle. Wenn von ei-
nem Kompromisse mit Böhmen die Rede sei, so könne ganz abgesehen, dass notorisch zwei
[Fün]ftel der Bevölkerungnicht bei[stim]men, insoferne dieMajorität des Landtages alsmaß-
gebend in Betracht komme, eine so bedeutende [Mino]rität doch nicht geradezu ganz unbe-
achtet bleiben.Auchkönnewohl nicht behauptetwerden, dasKönigreichBöhmen sei immer
außerhalb der Dezemberverfassung gestanden und gehe erst jetzt daran, seine Beziehungen
zu den übrigen Ländern zu regeln. Eine solche Stellung habe wohl seinerzeit der ungarische
Landtag ab initio eingenommen. Der böhmische Landtag sei 1867 ordnungsmäßig gewählt
wordenunterBeteiligung aller Elemente, die nationalenund feudalenmit inbegriffen. iDieser
nämliche Landtag aber hat durch seine Vertreter im Reichsrat bei der Dezemberverfassung
mitgewirkt und die Verfassung angenommen.i Die nationale Opposition sei auch imLandta-
ge erschienen und habe denselben erst verlassen, als es zurWahl in denReichsrat kam,worauf

f-f Signierte Korrektur Andrássys aus mehr hätte geschehen können, eben von dem Standpunkte, dass eine
selbständige Politik nicht möglich sei.

g Signierter Randvermerk Schäffles: Die in der vorstehenden Korrektur mir in den Mund gelegte Bezeich-
nung eines Herrenhauses als wertlos und nicht notwendig, ist nicht erfolgt. Wenn der kgl. ung.Minister-
präsident mir eine solche Ansicht imputierte, so geschah es jedenfalls nicht mit den nacktenWorten, ich
hätte das Herrenhaus „als wertlos und nicht notwendig bezeichnet“. Schäffle.

h Einfügung Andrássys.
i-i Einfügung Beusts.
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danndie bekanntenweiteren Schritte folgten14.Die Sache steht also eigentlich so, dass dieMa-
jorität des gegenwärtigen Landtages das gegenwärtige Verhältnis geändert habenwolle. Unter
diesen Verhältnisse schiene es eine so [arge] Zumutung an dieMajorität des Landtages nicht,
dass sie die Rechtsbeständigkeit dessen anerkenne, was auf legalemWegeGesetz für die ganze
Monarchie geworden. Der Standpunkt des Kompromisses dürfte also denWünschen des ge-
meinsamen Ministeriums umso weniger im Wege stehen als dem anderen Paziszenten doch
daran gelegen sein muss, das leisten zu können, was er leisten [sol]l. Eine Enuntiation in der
gewünschten Richtung könnte daher, wie er glaube, auf Seite des Landtages unmöglich als
eine Verletzung oder Schmälerung betrachtet werden.

DerungarischeMinisterpräsidentbegreift die Schwierigkeit undmöchte ihr sehr ger-
ne Rechnung tragen, obwohl er persönlich nicht weiter gehen könnte. Er glaube aber, dass
man der Schwierigkeit nicht ausweiche. Se. Majestät würden in die Lage kommen, das zwei-
mal zu sanktionieren, einmal bei der Ah. Sanktion der Fundamentalartikel und dann bei der
Krönung. Es würde also wiederholt eidlich bekräftigt, was er für moralisch unmöglich halte.

Minister Ritter v. Grocholski scheint es, dass, wenn die Fassung des gemeinsamen
Ministeriums angenommenwürde und Se.Majestät das Reskript so hinauszugeben geruhen,
man sich keiner Illusion darüberwürde hingeben könnenunddürfen, dass die Böhmennicht
in den Reichsrat kommen. Er wolle sich nicht darüber aussprechen, ob und inwieweit er mit
demOperate einverstanden sei. Er akzeptiere den Standpunkt derRegierung,welcher Se.Ma-
jestät die Aufgabe zu stellen geruhten, im Wege der Verständigung die allseitige tatsächliche
Anerkennung der Verfassung herbeizuführen. In dieser Aufgabe war bereits ausgesprochen,
dass es Nationen und Völker im Reiche gebe, welche die Verfassung negieren. Was Böhmen
anlange, sei es ein offenes Geheimnis, dass von Seite derselben behauptet werde, der Reichs-
rat vom Jahre 1867 sei als engerer Reichsrat der Februarverfassung zu einer Abänderung der
Verfassung nicht kompetent gewesen. Bei dieser Sachlage war es für die Regierung geboten,
denBöhmengegenüber da[vo]n zu abstrahieren,werRecht oderUnrecht habe, auf sie zuwir-
ken, dass sie in denReichsrat kommen, und ihnen zusagen, dass die Sache dort nachWunsch
werde geregelt werden. Er glaube nicht zu irren, wenn er sage, dass die Böhmen diesen Stand-
punkt akzeptiert haben. Sie lassen sich nicht inRechtsdeduktionen ein, sondern sie erkennen
den Reichsrat tatsächlich und den ungarischen Ausgleich ausdrücklich an. Wenn nun ein
Ah. Reskript käme, welches besagen würde, 1. die Anerkennung des Ausgleiches brauchen
wir nicht, und 2. ihr dürft denselben gar nicht in euren Bereich ziehen, dann wäre der ganze
Standpunkt verrückt und dürften die Böhmen dann kaum hoffen können, weitere Berück-
sichtigung zu finden. Das sei vollkommen klar, dass, wenn das Reskript in der schneidenden
Formulierung des gemeinsamen Ministeriums hinausgehen würde, die Böhmen nicht kom-
men. Denn es heißt, nicht ihr habt das Recht, sondern der Reichsrat, und ein Landtag darf
sich mit diesen Dingen überhaupt nicht befassen, ihr habt also die eigene Kompetenz über-
schritten.

Er wolle nicht sagen, dass die Kompetenzüberschreitung nicht stattgefunden hat. Al-
lein, das Appuyieren darauf werde die Böhmen eher bestimmen, nicht her[ein]zukommen.
Es komme also darauf an, ob man auf ihr Erscheinen im Reichsrate wenig oder viel Wert
legt. Wenn der Reichskanzler gegen die obenerwähnte Auffassung des Kompromisses Ein-
wendungen erhoben hat, so glaube er, dass dieser Standpunkt allerdings so aufgefasst werden
müsse, wennman praktisch vorgehen wolle, umResultate zu erzielen. Dem diesseitigen Ent-

14 Siehe dazuUrban, Die tschechische Gesellschaft 1: 319 ff.mit weiteren Literaturhinweisen.
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wurfe werde vorgeworfen, dass Sr. Majestät etwas in den Mund gelegt werden wolle, was in
den Vorlagen angeblich nicht enthalten sei, nämlich die Befriedigung über die Anerkennung
des Ausgleiches. Nun aber sei sowohl in der Adresse als in den Fundamentalartikeln und in
den Motiven diese Erkenntnis überall durchgedrungen, dass der Ausgleich mit Ungarn zu
Recht besteht. Wenn der böhmische Landtag nachträglich beizutreten erkläre, so liege hier-
in ein Negieren des bisherigen Rechtsbestandes nicht. Denn „nachträglich Beitreten“ heiße
nicht „akzeptieren“. Er finde also in demdiesseitigenEntwurfe nichts,was nicht derWahrheit
entspräche. Eine Ah. Sanktionierung des Operates werde und könne nicht stattfinden, da ei-
ne Regierungsvorlage und nicht das Operat den Gegenstand der reichsrätlichen Beratung zu
bilden habenwerde. Insoferne es [in] die Vereinbarungen anlässlich derKrönung einbezogen
werden würde, könnten diesbezügliche Kautelen immer noch getroffen werden. Nach dem
Gesagten glaube er, dass sich die von dem diesseitigen Ministerium proponierte Fassung zur
Annahme empfehle.

DerungarischeMinisterpräsidentbemerkt, er lege [viel]Gewicht aufdasErscheinen
der Böhmen. Er möchte jdoch behaupten, dass sie keinen Grund hätten nicht hieher [zu]
kommenj, zumal sie in einen Reichsrat mit einer für sie günstigen Zweidrittelmajorität beru-
fen werden15. Jedenfalls ist als sicher anzunehmen, dass siek doch nur sehr schwer die Verant-
wortung für die Abstinenz unter so vorteilhaften Konstellationen auf sich nehmen würden.
Es geschehe ja auch nichts in der Richtung der Verweigerung ihrer Wünsche, nur dass man
konstatiere, wie die Ausgleichsgesetze für alle Teile bindend zu Rechte bestehen und als Fun-
damentalgesetze beider Reichshälften der Diskussion und Beschlussfassung eines Landtages
nicht unterliegen. In der Sache sei ferner zu berücksichtigen einmal, dass Se. Majestät Aller-
höchstselbst sprechen sollen, und dann, dass es sich um eine Gattung Rassenkampf handle.
Wenn dieKrone in die Lage kommt, unter solchenVerhältnissen Stellung zu nehmen, so kön-
ne dies seiner innigsten Überzeugung zufolge nur in der Mitte geschehen. Man müsse eben
auch auf die Deutschen reflektieren. So wenig Bedeutung er sonst den öffentlichen Blättern
beizu[leg]en gewohnt sei, so liege doch in den Hinweisungen der Journale, das gemeinsame
Ministerium, der größereKronrat, sei auf demWege zu einem faulenKompromiss befindlich,
ein Fingerzeig in Bezug auf das, was dieDeutschen nicht wollen, nämlich, dass ihnen der lega-
le Vorwand derAbstinenz nicht entzogenwerde. Eine gewisseRücksichtnahme auf dieDeut-
schen liege unzweifelhaft in der Opportunität. Die Äußerungen des Ministers v. Grocholski
hätten gewiss vieles für sich. Er wolle auch zugeben, dass die Deutschen durch die beantrag-
te Fassung des Reskriptes nicht würden gewonnen werden. Es sei aber ein Unterschied, ein
Element nicht gewinnen und es, während es geschwächt werden wollte, dadurch zu stärken,
dass man ihm eine glänzende Fahne überliefert. Die Remedur liege darin, dass das Ministeri-
umHerr der Situation bleibe, wenn es aber die gegenteiligeMeinung aufkommen lasse, dann
schwäche dies nach allen Seiten. Die Gefahr, wenn die Krone nur in einer einseitigen und
parteiischenl Richtung Stellung nehme, sei unter den gegebenen Umständen jedenfalls die
überwiegende. Nach weiteren Ausführungen dieser Gesichtspunkte kommt der ungarische
Ministerpräsident darauf zurück, dass das Nichterscheinen der Böhmen imReichsrate unter

j-j Korrektur Andrássys aus auch bezweifeln, dass sie nicht hieher kommen.
k Korrektur Andrássys aus Sie würden.
l Einfügung Andrássys.

15 Siehe dazu Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten 2: 500; Przibram, Erinnerungen 1: 304; Kletečka,
Ausgleichsversuch, 211, Anm. 36.mit Übersicht über die voraussichtlicheMandatsverteilung im Reichsrat.



Nr. 604 Ministerrat, Wien, 20. Oktober 1871 – Protokoll I 585

den für sie so günstig geänderten Verhältnissen nicht vorauszusehen sei. Und sollten sie ja
nicht in Masse kommen, so dürften sie in der kürzesten Zeit einzeln bittend erscheinen. Er
sei also für einenMittelweg.

Der kgl. ung. Minister am Ah. Hoflager will sich darauf beschränken, nur den auf
denungarischenAusgleichbezüglichenPassusnäher indasAuge zu fassen.Obwohl er als sehr
wünschenswert erkenne, dass die Böhmen in denReichsrat kommen, so glaube er doch nicht,
dass das um jeden Preis herbeigeführt werden müsse. Die Kalamität des Nichterscheinens
schiene ihm jedenfalls geringer, als wenn die wichtigsten Fundamentalprinzipien der Mon-
archie einer Gefährdung preisgegeben würden. Ohne sich in die nähere Untersuchung der
Adresse und der Propositionen sowie der eventuellen Konsequenzen derselben einzulassen,
müsse doch der Umstand hervorgehoben werden, dass, ungeachtet der böhmische Landtag
den Ausgleich anerkannt habe, er doch den Passus der Wahl der Delegierten abzuändern be-
absichtige und auch sonst nach Inhalt der Propositionen sich inBeziehung auf denAusgleich
Rechte zu vindizieren scheine, welche nach den Ausgleichsgesetzen eben nur den beidersei-
tigen Reichsvertretungen vorbehalten seien. Bei der hohen Bedeutung der Ausgleichsverein-
barungen als der Fundamentalgesetze beider Teile desReiches erscheine die Aufrechthaltung
derselben und die Abwehr jedes Eingreifens in dieselbe von Seite nicht berechtigter Faktoren
als der in erster Linie in das Auge zu fassende Gesichtspunkt. Von diesem ausgehend und
insbesondere in der Erwägung, dass es sich auf Seite des böhmischen Landtages in der Tat
um eine Überschreitung der Kompetenz handle, welche mit Stillschweigen nicht übergan-
gen werden könne, stimme er für die Fassung des gemeinsamenMinisteriums.

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates will zugeben, dass, was der ungari-
sche Ministerpräsident darzutun versucht habe, die Böhmen keinen Grund hätten, den Ein-
tritt in den Reichsrat zu verweigern. Es handle sich aber nicht darum ob ein solcher Schritt
berechtigtwäre oder nicht, sondern ob er faktisch getan oder unterlassenwerdenwürde.Und
da könne er auf Grund der ihm zu Gebote stehenden genauen Kenntnis der Sachlage die
bestimmte Versicherung aussprechen, dass die Böhmen auf Grund eines Reskriptes in der
Fassung des gemeinsamenMinisteriums gewiss nicht kommenwerden und dass dieNotwen-
digkeit eintreten würde, zu direktenWahlen zu schreiten. Übrigens sei auch das nicht richtig,
dass es sich um Rassen handle. Es handle sich eben nur um Parteien. Ein Beweis dessen liege
darin, dass sich Tirol und Oberösterreich, eminent deutsche Länder der Monarchie, auf Sei-
te der Ausgleichsbestrebungen befinden, welchen gegenüber eben nur die liberal-deutsche
Partei in Opposition steht. Und von dieser würde, wie er überzeugt sei, nicht einer durch die
beantragte Änderung der Stilisierung des Ah. Reskriptes gewonnen werden.

Der kgl. ung. Ministerpräsident entgegnet, derUnterschied liege eben darin, dass die
Krone in derMitte bleibe.Wenn sich das konstatieren ließe, dass es sich nur umdiemdeutsch-
demokratischem Partei und deren vollkommen unberechtigte Ansprüchen handle, würde die
Situation allerdings in einem einigermaßen veränderten Lichte erscheinen. Aber das Bild der
eventuell neuen Situation zeige den Gegensatz zwischen „slawisch und deutsch“.

Das „slawischunddeutsch“werde sich inden sicher eintretendenKonsequenzen immer
mehr entwickeln,weil die Böhmendie Suprematie nichtwerdenbehaupten können, sondern
über die Leitha hinübergreifen werden, wo sich dann das „slawisch-deutsch“ in einer für die
Krone sehr unerwünschten Form geltend machen würde. Das Ende dieses Ausgleiches sehe

m-m Korrektur Andrássys aus deutsch-liberale.
n Von Andrássy gestrichen auf die Regierung der Monarchie.
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er darin voraus, dass Galizien, womit, wie er meinte, der Anfang zu machen gewesen wäre,
ganz durchfallenwerdeo. DasÜberschwängliche der Selbständigkeit werde das [R]ichtige der
Selbständigkeit ertöten. Die Schwierigkeit liege eben darin, die Mitte zu halten.

Der Reichskanzler glaubt ebenfalls nicht, dass durch das vorgeschlagene Reskript die
Abstinenz der Deutschen werde vermieden werden können. Aber die Rechtfertigung hiefür
werde ihnen bedeutend erschwert. Übrigens sei die Aufnahme, welche die Sache in ganz Eu-
ropa gefunden, denn doch nicht ganz außer Betracht zu lassen16. WennMinister Grocholski
das Erscheinen der Böhmen in Zweifel zog, falls die Beantwortung der Adresse in der pvon
demMinisterium selbstp beantragten Weise erfolge, so müsste konsequent in alles eingegan-
gen werden, was die Böhmen verlangen, um sich der Reichsratsbeschickung von ihrer Seite
zu versichern. Wenn die Regierung nichts tut, als dass sie notwendige Sätze ausspricht, an
welchen das gemeinsame und das ungarischeMinisterium festzuhalten gesetzlich begründete
Veranlassunghaben, dann ist dieRegierung schuldlos dann,wenndieReichsratsbeschickung
abgelehnt wird. Man muss es eben auf den Effekt ankommen lassen, wenn nur das, was ge-
schieht, das Rechte ist. Die deutsche Partei betreffend könne nicht übersehen werden, dass
es sich nicht mehr um die sogenannteq Clique oder die Verfassungspartei im engeren Sinne
handle, sondern dass sehr viele konservative deutsche Kreise von derMissstimmung ergriffen
seien. Die Länder betreffend könne man, abgesehen von einzelnen Teilen Böhmens, doch
auch nicht behaupten, dass Oberösterreich und Tirol in ihrer Gesamtheit auf dem Stand-
punkte der böhmischen Propositionen stehen.

Der diesseitige Finanzminister glaubt zunächst konstatieren zu sollen, dass er jenem
Ministerrate nicht beigezogen war, in welchem, wie Graf Hohenwart bemerkte, der letzte
Entwurf des Ah. Reskriptes beraten wurde, was ihm übrigens nur sehr willkommen sei, weil
er der dort vereinbarten Formulierung jedenfalls runbedingt hätte Oppositionr machenmüs-
sen17. Er wäre eigentlich dafür, dass von einemAh. Reskripte ganz abgesehen und über diese
ganze maßlose Adresse dem Landtage ganz einfach gesagt werde, dass das Ministerratsprä-
sidium mit den geeigneten Vorlagen an den Reichsrat Ah. beauftragt worden sei. Mit dem
vorliegenden Entwurfe des diesseitigen Ministeriums könnte er sich unbedingt nicht einver-
standen erklären. Es wäre dies nur eine Fortsetzung des ersten Reskriptes, welches so viel des
Unheilvollen zur Folge hatte.Der Standpunkt dieses Entwurfes sei nicht derReichs-, sondern
der spezifisch böhmische Standpunkt. Auch halte er es für fraglich, ob mit allen diesen Zu-
geständnissen sich die Tschechen zur Beschickung des Reichsrates werden bestimmen lassen.
Er glaube es nicht, das Resultat werde daher kein anderes sein, als ein leeres Haus vor dem
Schottentore.Wenn aber schon einReskript erlassen werden solle, trete er demEntwurfe des
gemeinsamenMinisteriums unbedingt bei.

o Von Andrássy gestrichen dann werde Tirol an die Reihe kommen.
p-p Einfügung Beusts.
q Einfügung Beusts.
r-r Korrektur Holzgethans aus die heftigste Opposition hätte.

16 In seinem, in Anm. 6 zitierten Vortrag v. 13. 10. 1871 hatte Beust u. a. auf die negativen Reaktionen in Russ-
land undDeutschland hingewiesen; zurAufnahme imDeutschenReich insbesondereKletečka, Ausgleichs-
versuch, 241 ff.

17 An jenemMinisterrat (v. 9. 10. 1871/IV), in dem die Textierung des Reskriptes beschlossen worden war, hatte
Holzgethan sehr wohl teilgenommen und lediglich eine Stellungnahme abgelehnt.
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Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass die beiden Entwürfe in einigen Hauptsätzen
eigentlich übereinstimmen. Der Standpunkt, dass alles vermieden werde, dass auf der deut-
schen Seite kein legaler Vorwand zur Abstinenz gegeben werde, erscheine ein vollkommen
korrekter für die Regierung. Se. Majestät wollen aber alles, was Allerhöchstdieselben heute
auszusprechen geruhen, nicht als Entscheidung betrachtet wissen, welche Se. Majestät bei
der Wichtigkeit der Sache Allerhöchstsich noch vorbehalten. Gleichwohl geruhen Se. Majes-
tät darauf hinzuweisen, dass ein Punkt denn doch noch in Erwägung zu ziehen sein dürfte,
nämlich der, dass die Absicht doch war, endlich eine Verständigungmit den Böhmen zustan-
de zu bringen. Ob es sich nun empfehlen würde, nachdem dieser Weg einmal eingeschlagen
worden und nachdemder böhmische Landtag – ob er berechtigt war oder nicht, komme hier
nicht in Betracht – nunmehr den ungarischen Ausgleich, also das ganze bestehende Recht
der Monarchie positiv anerkannt habe, diese Anerkennung in trockener Weise geradezu zu-
rückzuweisen, schiene bei der Wichtigkeit des Faktums der Anerkennung doch noch genau
erwogen werden zu sollen.

DerungarischeMinisterpräsident erlaubt sichdaraufhinzuweisen, dass dieBöhmen
den Ausgleich nur unter der Bedingung annehmen, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden.
Er gibt in näherer Ausführung den Bedenken Ausdruck, welche ihm namentlich die in der
Konsequenz gelegene Eventualität darzubieten scheint, dass die Deutschen dieselben Wege
der Resistenz betreten, welche die Böhmen zur Erreichung ihrer Wünsche würden geführt
haben.Diese Eventualität sei sehr nahe gelegen, undwürde eine solcheAktionmitRücksicht
auf die durch die Anlehnung an 40 Millionen weitaus günstigere Position der Deutschen
denselben den gewünschten Erfolg wahrscheinlich bringen. Ein Ende der Komplikationen
sei daher auf diesemWege kaum vorauszusehen.

Es wird sonach auf die zweite Alinea des 2. Punktes des Entwurfes des diesseitigen Mi-
nisteriums übergegangen. Der ungarische Ministerpräsident spricht sich insoferne dagegen
aus, als er bemerkt, Böhmen hätte Rechte nicht gehabt, welche die Machtstellung der Mon-
archie zu gefährden geeignet gewesen wären. Vom Standpunkte der ungarischen Regierung
müsste er darauf gefasst sein, auf Seite der die Beseitigung der gemeinsamen Gesetze anstre-
benden Opposition als Motiv den Hinweis auf die Vorgänge hier zu vernehmen, welche so
würden aufgefasst werden, dass die bisher in einem Parlamente konzentrierten Rechte ohne
Gefährdung der Machtstellung des Reiches dezentralisiert werden können. Dass die Macht-
stellung gewinne, werde wohl ebenso wenig behauptet werden können, als dass die Böhmen
[Opfer]gebracht haben.

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministeriums gibt zu bedenken, dass es sich nur
um eine Anerkennung des Bemühens handle, die Landesrechte mit der Machtstellung des
Reiches in Einklang zu bringen.Wie das Resultat dieser Bemühungen sein werde, werde sich
zeigen, komme aber hier vorerst nicht in Frage.

Der ungarische Ministerpräsident befürwortet gleichwohl die Formulierung des 2.
Punktes des Entwurfes des gemeinsamenMinisteriums „Wir verkennen in den hiebei zu Un-
serer Kenntnis gelangten Motiven nicht das Bemühen, diesen Unseren Wünschen nachzu-
kommen“, gegenwelchemPassus sichderVorsitzende des diesseitigenMinisterrates ent-
schieden erklärt.

Auch Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass dieser Satz zu geschraubt sei und keine
große Freundlichkeit enthalte. Unangenehmes wolle ja nicht gesagt werden, der Passus sei
wohl überhaupt nicht notwendig.
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Zu Punkt 4 des Entwurfes des diesseitigenMinisteriums bemerkt der Vorsitzende des
diesseitigen Ministerrates, dass der Passus wegen der geeigneten Vorlagen füglich wegblei-
ben könnte, da es nicht notwendig sei, dem Landtage zu sagen, welche Vorlagen die Regie-
rung dem Reichsrate zu machen beabsichtige.

Der Reichskanzler macht aufmerksam, dass, wenn imReskripte vonVorlagen desMi-
nisteriums, welche ihm geeignet erscheinen, gar nichts erwähnt werde, die Annahme eine Be-
rechtigung hätte, dass sich die Regierung die Propositionen des Landtages als solche aneigne.
Dieser Präjudizierungwürde vorgebeugt, undwürde sogleich eineVerstärkung derAufforde-
rung der Reichsratsbeschickung darin liegen, [wo]gegen auf böhmischer Seite [kaum] etwas
erinnert werden könnte, da es den Böhmen [doch] selbst darum zu tun sein müsse, dass die
Regierung vorwärts kommt.Auchwürde der ungarische Standpunkt derRegierungmanifes-
tiert den Deutschen gegenüber, bei welchen der betreffende Passus gleichwohl besonderen
Beifall nicht finden dürfte.

Der Reichsf inanzminister ist ebenfalls für die Beibehaltung des die geeigneten Vor-
lagen betreffenden Passus des Entwurfes des gemeinsamen Ministeriums. Übrigens schiene
ihm auch rätlich, dort, wo von der zur Abänderung der Staatsgrundgesetze notwendigen Zu-
stimmung beider Häuser die Rede ist, auch des weiteren Erfordernisses der Ah. Sanktion
Erwähnung zu tun.

Auch der diesseitige Finanzminister finde dies angezeigt, wenngleich die Ah. Sankti-
on sich von selbst verstehe, um der Auffassung im Publikum zu begegnen, als sei die Zustim-
mung der Krone bereits erfolgt und bedürfe es nur mehr der Beschlüsse der beiden Häuser
des Reichsrates. Auch der ungarische Ministerpräsident schließt sich dem an.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass die Zustimmung des Reichsrates hier nur als
Gegensatz der Idee angeführt erscheine, dass der böhmischeLandtag für sich allein eineAbän-
derung der Staatsgrundgesetze beschließen könnte. Die angedeutete missverständliche Auf-
fassung in Bezug auf die Sanktion würde wohl nirgends Platz greifen.

Zu Punkt 5 des Entwurfes des diesseitigen Ministeriums erklärt sich der ungarische
Ministerpräsident in entschiedener Weise gegen den Hinweis auf das königliche Wort der
Gewährleistung der Rechte Böhmens, wodurch Sr. Majestät Ah. Person in den Vordergrund
gestellt, ja Preis gegebenwerde. Er führt die sich vommonarchischen Standpunkte gegen eine
solche Verpfändung des Wortes Sr. Majestät obwaltenden Bedenken in näherer Erörterung
aus, der monarchische und konstitutionelle Standpunkt erheische den jederzeitigen Eintritt
der verantwortlichen Minister. Die Bedenken erhöhen sich in diesem Falle mit Rücksicht
auf die Unbestimmtheit der Rechte, welche hier durch das Ah.Wort Sr. Majestät gewährleis-
tet werden sollten. Insoferne das Vertrauen in das Wort Sr. Majestät das Hieherkommen der
Böhmen bewirken sollte, wäre das Mittel mit den schweren Bedenken in der Tat nicht im
Einklange. Er wäre daher für die Beibehaltung des Punktes des Entwurfes des gemeinsamen
Ministeriums.

Der Reichsf inanzminister wäre auch für die Weglassung der Einsetzung des königli-
chenWortes.

Auch Se. Majestät geruhen zu bemerken, wie auchAllerhöchstdieselben glauben, dass
die Aufnahme dieses Passus, welcher Sr. Majestät bereits in dem ersten Entwurfe aufgefal-
len, nicht gut möglich sei. Se. Majestät geruhen hierauf auf die Besprechung der Punkte der
Fundamentalartikel zu übergehen, welche auf irgendeiner Seite zu BedenkenAnlass geben18.

18 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. II v. 20. 10. 1871/I.
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Wien, am 20. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 604a An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen, o.O., o.D.

Beilage A zumMRProt I. v. 20. 10. 1871, MRZ. 111

An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen
1. Mit Unserem Reskript vom 12. September d.J. haben Wir den Landtag Unseres Königrei-
ches Böhmen aufgefordert, im Geiste der Mäßigung und Versöhnung die zeitgemäße Ord-
nung der staatsrechtlichen Verhältnisse Unseres Königreiches Böhmen zu beraten.
2.a. Mit der alleruntertänigsten Adresse vom 10. d.M. hat der Landtag Uns das Resultat sei-
ner Beratung vorgelegt, und mit Befriedigung entnehmenWir daraus, dass der Landtag sich
der Erkenntnis nicht verschließe, wienach das durch Unser königliches Wort sanktionierte
Übereinkommen über die Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten unanfechtbar zu
Recht besteht.
b. Auch verkennenWir nicht das Bemühen, die Rechtsansprüche des Landes in Einklang zu
bringen mit der Machtstellung des Reiches.
3. Nachdem jedoch die staatsrechtlichen Verhältnisse Unserer nicht ungarischen Königrei-
che und Länder durch die von Uns erlassenen Grundgesetze ihre Regelung gefunden haben,
daher eine Änderung derselben nurmit Zustimmung beiderHäuser des Reichsrates erfolgen
kann, fordern Wir den Landtag auf, durch Entsendung seiner Vertreter in den Reichsrat zu
dem großenWerke der Versöhnung mitzuwirken.
4. Wir erwarten umso zuversichtlicher, dass er dieser Unserer Aufforderung nachkommen
werde, als er in Unserem königlichen Worte die Gewährleistung der Rechte Unseres König-
reiches Böhmen erblickend und demselben rückhaltlos vertrauend durch Vornahme dieser
Wahl bereitwillig den Beweis geben wird, brüderliche Gesinnung für alle Völker des Reiches,
achtungsvoller Berücksichtigung jeglichen Rechtsanspruches und patriotischer Würdigung
der unabweislichen Bedürfnisse Unserer Monarchie. Nur auf diesen Grundlagen aber kann
das großeWerk des Ausgleiches zu segensvollem die Gewähr der Dauer in sich tragenden Ab-
schlusse gelangen.
5. Hiemit entbietenWir dem Landtage Unseren kaiserlichen und königlichen Gruß.

Nr. 604b An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen, o.O., o.D.

Beilage B zumMRProt I. v. 20. 10. 1871, MRZ. 111

An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen
1. Mit Unserem Reskript vom 12. September d.J. haben Wir den Landtag Unseres Königrei-
ches Böhmen aufgefordert, im Geiste der Mäßigung und Versöhnung die zeitgemäße Ord-
nung der staatsrechtlichen Verhältnisse Unseres Königreiches Böhmen zu beraten.
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2. Mit der alleruntertänigsten Adresse vom 10. d.M. hat der Landtag Uns das Resultat sei-
ner Beratung vorgelegt, und Wir verkennen in den hiebei zu Unserer Kenntnis gebrachten
Motiven nicht das Bemühen, diesen UnsernWünschen nachzukommen.
3.Wir müssen jedoch nachdrücklich hervorheben, dass die über die Behandlung der gemein-
samen Angelegenheiten und das Verhältnis der beiden Theile der GesamtMonarchie zu ein-
ander durch dieVereinbarungder legislativenKörper dieserTheile denReichsrat unddenun-
garischen Reichstag geschaffenen mit Unserer Sanktion versehenen Gesetze in volle Rechts-
kraft für die ganzeMonarchie erwachsen sind und nur auf dem durch dies Übereinkommen
bezeichnetenWege geändert oder insoferne die Bestimmungen dieses Übereinkommens auf
bestimmte Zeit geschlossen worden sind, erneuert werden, in den Bereich der Kompetenz
eines anderen legislativen Faktors aber nicht gezogen werden können.
4.Die staatsrechtlichenVerhältnisseUnseresKönigreichesBöhmen zudennicht ungarischen
Königreichen und Ländern UnsererMonarchie haben durch die vonUns erlassenen Grund-
gesetze ihre Regelung gefunden. Eine Änderung derselben kann daher erst dann erfolgen,
wenn vorerst die hiezu nötige Abänderung der Staatsgrundgesetze mit Zustimmung beider
Häuser des Reichsrates erfolgt sein wird.
5. Unsere Regierung wird in dieser Beziehung denselben die geeignet erscheinenden verfas-
sungsmäßigenVorlagenmachen, undWir forderndenLandtag auf, durchEntsendung seiner
Vertreter in den Reichsrat zu dem großenWerke der Versöhnung mitzuwirken.
6. Wir erwarten, dass der Landtag durch Vornahme dieser Wahl bereitwillig den Beweis ge-
ben wird brüderlicher Gesinnung für alle Völker des Reiches, achtungsvoller Berücksichti-
gung jeglichen Rechtsanspruches und patriotischer Würdigung der unabweislichen Bedürf-
nisse UnsererMonarchie.Wir erwarten dies umso zuversichtlicher alsWir uns der Erwägung
nicht verschließen können, dass nur auf diesen Grundlagen das große Werk des Ausgleiches
zu segensvollem, die Gewähr der Dauer in sich tragenden Abschlusse gelangen kann.
7. Hiemit entbietenWir dem Landtage Unseren kaiserlichen und königlichen Gruß.

Nr. 605 Ministerrat, Wien, 20. Oktober 1871 – Protokoll II

Druck:Gmr. I/2, Ergänzende Protokolle anderer Provenienz Nr. 2.
RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Hohenwart 20. 10.), Holzgethan 30. 10., Scholl
31. 10., Jireček 3. 11., Schäffle 2./3. 11., Habietinek 1. 11., Grocholski; außerdem anw. Beust, Kuhn,
Lónyay 29.10, Andrássy,Wenkheim 30. 10.

[I.] Reskript an den böhmischen Landtag (Fortsetzung), im Zusammenhang damit böhmische
Fundamentalartikel.

KZ. 2817 –MRZ. 112
Protokoll II des zu Wien am 20. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Ah.
Vorsitze Sr. Majestät des Kaisers.

[I.] Se. Majestät geruhen aufzufordern, dass sich von den beteiligten Ministern über jene
Punkte der Fundamentalartikel ausgesprochen werde, gegen welche Bedenken vorliegen1.

Der ungarische Ministerpräsident erklärt, folgende Bedenken zu haben:

1 FortsetzungdesMR. I v. 20. 10. 1871/I. Zuden sogenanntenFundamentalartikeln sieheMR. v. 9. 10. 1871/IV .
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1. schiene ihmdie Veränderung desNamens „Reichsrat“ nicht ohne Bedenken2. So unbedeu-
tend die Sache an und für sich scheine, so sei doch der Effekt nicht zu unterschätzen, den die
Sache machen würde. Er halte dafür, dass derartige Änderungen in einer auf konservativen
Grundlagen beruhendenMonarchie überhaupt nicht stattfinden sollten.
2. Gegen die Umgestaltung des Oberhauses müsse er sich prinzipiell entschieden erklären,
schon wegen der unausbleiblichen Rückwirkungen auf Ungarn3. Diese Maßregel erscheine
auch in sich durch nichts gerechtfertigt.
3. Das Quotensystem halte er für absolut unmöglich4.
4. Halte er es zumal mit Rücksicht auf eventuelle Schwierigkeiten in Kroatien für notwen-
dig, dass es ausgesprochen werde, dass die Delegation aus den Reichsvertretungsmitgliedern
gewählt werde, wozu ja Graf Hohenwart zugestimmt habe.
5. In die Kompetenz des Reichsvertretungskörpers müsste die Erneuerung der Übereinkom-
men mit Ungarn auf Zeit ausdrücklich eingeschaltet werden.

Nach näherer Beleuchtung dieser Punkte bemerkt der ungarische Ministerpräsident,
dass dies die Bedenken seien, welche sich ihm im Allgemeinen ergeben. Ob noch andere ein-
zelne Punkte entsprechend seien, will er im Hinblick auf den Umfang seiner Berechtigunga
nicht untersuchen.

Der Reichskanzler nimmt auf die bereits erörtertenMotive der Stellungnahme des ge-
meinsamen Ministeriums in der böhmischen Frage Bezug. Soweit die Agenden der gemein-
samen Ministerien des Krieges und der Finanzen tangiert werden, würden sich seine Kolle-
gen auszusprechen haben. Von dem Standpunkte des ihn zunächst berührenden Ressorts
des Ministeriums des Äußern müsse er vor allem bemerken, dass in den Vorlagen zwar nicht
ausdrücklich gesagt werde, dass die Hofkanzler in Bezug auf die auswärtige Politik diejenige
Stellung einzunehmen haben würden, welche bisher die Ministerpräsidenten beider Reichs-
hälften hatten, allein es lasse sich voraussehen, dass die Entwicklung der Verhältnisse dieHof-
kanzler dazu drängen würde, in Dingen der auswärtigen Politik eine gewisse Ingerenz in An-
spruch zu nehmen5. Es sei namentlich vorauszusehen, dass sich der böhmische Landtag mit
auswärtigen Angelegenheiten wird beschäftigen wollen. Eine Änderung des dermaligen Ver-
hältnisses schiene nun in keiner Weise erwünscht. Eine weiterer Punkt sei die Zusammen-
setzung der Delegationen6. Es sei von Bedeutung und nach den vorliegenden Erfahrungen
von sehr gutem Erfolge gewesen, dass hier wie in Ungarn ein Drittel der Delegierten aus dem
Oberhause gewählt wurde. In diesen Elementen liege eine erprobte Gewähr für den befriedi-
genden Lauf der Delegationen. Es dürfte auch schwer abzusehen sein, wie die Umwandlung
des Herrenhauses würde ermöglicht werden können, es müsste jedenfalls ein ungewöhnli-
cher großer Pairsschub eintreten. Abgesehen hievon falle aber das Gewicht auf die eventuell
wesentlich geänderte Zusammensetzung der diesseitigen Delegation.

a Satzteil und seiner Verantwortlichkeit von Andrássy gestrichen.

2 Artikel 12 der Fundamentalartikel sah an Stelle des Reichsrates einen Kongress vor.
3 Zur Umgestaltung des Oberhauses in einen Senat siehe Artikel 17 der Fundamentalartikel.
4 Zur Quotenregelung siehe Artikel 14 und Artikel 15 der Fundamentalartikel.
5 Die Kreierung der Hofkanzler postulierte der Artikel 13 der Fundamentalartikel.
6 Artikel 3 und 4 der Fundamentalartikel bestimmten, dass die cisleithanische Delegation direkt von den ein-

zelnen Landtagen beschickt werde.
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Vom Standpunkte derMachtstellung des Reiches spreche er die Überzeugung aus, dass
man sich bei der beabsichtigten Umgestaltung einem großen Anachronismus gegenüber fin-
de. Sie entspreche den österreichischenVerhältnissen ante 1848, welche eine derartigeNeben-
stellung der einzelnen Länder ermöglichten. Seither haben sich die Verhältnisse überhaupt
und insbesondere in Bezug auf dasNationalitätsprinzip wesentlich geändert, welches damals
entweder nicht gekannt oder, wo es gekannt war, seitens der überwiegenden Mehrzahl der
Regierungen entschieden perhorresziert wurde. In jener Zeit war einmal ein sehr konzentri-
scher Zustand im Reiche für die auswärtige Politik viel weniger nötig. Dann aber waren die
einzelnenVölker auswärtigen Einflüssen viel weniger zugänglich als jetzt. Es seimit Sicherheit
vorauszusehen, dass slawische, germanische und römische Einflüsse bei einer derartigen Ge-
staltung der Monarchie sich innerhalb derselben weit mehr werden geltend machen, als dies
bisher der Fall war. Abgesehen davon sei die ganze Physiognomie der Monarchie eine Sache,
die nicht eine Schwächung zulässt, sondern eine Stärkung erfordert. Österreich als Großstaat
beruhe eben auf dem Ansehen der Kaiserkrone, welches in Absicht auf Emanationen nach
außen eine gewisse Konzentration voraussetze. Unter allen Umständen gewinne die Konzen-
tration durch die intendierte Neugestaltung nichts und werden die Einflüsse von außen ver-
stärkt. Wenn ferner der Zusammenhang mit der gegenwärtigen politischen Lage in das Auge
gefasst werde, so entspreche das Projekt auch von diesemStandpunkte demjenigen nicht, was
wünschenswert erscheine. Die Richtung der auswärtigen Politik, welche eingeschlagen wor-
den, habe erst vor kurzemeinenneuenpräzisenAusdruck gefunden.DieDelegationenhaben
ihr zugestimmt, und sie habe im Auslande ohne Unterschied den freundlichstenWiederhall
gefunden, ja nicht eine entgegengesetzte Stimme habe sich gegen diese Politik erhoben, wel-
che für die Sicherheit und friedliche Entwicklung Bürgschaft biete7.

Es verstehe sich von selbst, dass die Gestaltung der inneren Zustände nicht ohne Rück-
wirkung bleiben könnte. Wenn auch hinsichtlich der zum Ausdrucke gelangten Besorgnisse
wegen einer Bedrückung des deutschen Elementes eine große Übertreibung mit unterläuft,
so dürfe man sich doch nicht an das halten, was die Menschen bei ruhiger objektiver Erwä-
gung denken sollten, sondern an die tatsächlich vorhandene Wirkung auf die Gemüter. Es
werde allerdings denDeutschen inBöhmeneinNationalitätengesetz geboten, aber abgesehen
davon, dass einzelne Bestimmungen, wie z. B. dass die Erlangung von Ämtern unbedingt an
die Kenntnis beider Sprachen gebunden ist, die Deutschen kaum immer in die günstige Lage
bringen dürfte, ist es Tatsache, dass unter Umständen an sich ganz entsprechende Gesetze
die beabsichtigte Wirkung nicht erzielen8. In dieser Beziehung weise er nur auf das italieni-
sche Garantiegesetz hin, von welchem bman nicht leugnen könne, dass es dem Hl. Stuhle
sehr liberale Zugeständnisse mache und von dem gleichwohlb niemand behaupten werde, es

b-b Einfügung Beusts.

7 Beust thematisiert die hauptsächlich von ihm betriebene Annäherung an das neugegründete Deutsche Reich.
SichtbarerAusdruckwar die gegenseitige Erhebung derGesandtschaften zuBotschaften; der notwendigeMehr-
aufwand war von der cisleithanischen Delegation anstandslos bewilligt worden, Prot. Delegation RR.
12. 7. 1871 (4. Sitzung) 49.

8 Zugleich mit der Adresse und den Fundamentalartikeln hatte der böhmische Landtag auch die Regierungs-
vorlage eines Nationalitätengesetzes für Böhmen angenommen, Prot. Landtag Böhmen 10. 10. 1871 (4.
Sitzung) 35; abgedruckt in Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 204.
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habe dazu geführt, dass sich Rom und die Kirche damit befreundet haben9. Ähnliches wer-
de in Böhmen eintreten, und lasse sich voraussehen, dass es dort zu Schmerzensschreien der
Deutschen kommen werde. Dass den Deutschen in dieser Beziehung keine Handhabe ge-
boten werde, sei vom Standpunkte der äußern Politik jedenfalls von großer Wichtigkeit. Es
seien zwar alle Garantien gegeben, dass die preußischeRegierung sich von Einmischungen in
innere Fragen ferne halten werde, allein, es könnten Umstände eintreten, deren Macht stär-
ker wäre als der besteWille.Wenn auf die Eventualität eines fortdauerndenWiderstandes des
tschechischenElementes und aufdieEventualität einer gleichenResistenzderDeutschenhin-
geblickt wird, so schiene es in dem letzteren Falle wohl fraglich, ob, wenn es sehr weit käme,
die deutsche Regierung ruhig würde zusehen können, während der tschechischeWiderstand
auf materielle Hilfe von außen nicht rechnen könnte. Denn die hiebei in Frage kommende
Machtwürdewohl anderBefriedigungdes tschechischenElementesGefallenfindenc. An ein
Dazwischentreten derselben wäre aberd nicht zu denken; sie habe auf ein anderes Land ihre
Blicke gerichtet und werde es nicht ungern sehen, wenn diesem Lande aus dem böhmischen
Ausgleich nicht allzu große Hoffnungen erwachsene.

DieseUmstände seien sehr in dasAuge zu fassen und scheinen zu der ernsten Erwägung
aufzufordern, wie, ohne ungerecht zu sein und den Ausgleich zu hindern, vorzugehen wäre,
ohne dass zu so vielen Besorgnissen nach einer Seite hin Anlass gegeben würde. Das Ganze
in das Auge fassend, könne er von seinem Standpunkt aus nur erklären, dass dadurch jede
auswärtige Politik erschwert werde. Insoferne er sich auf die nähere Erörterung der sein Res-
sort zunächst tangierenden Punkte beschränkt habe, sei hiefür der früher angedeutete Stand-
punkt, der von Seite der gemeinsamenMinister eingenommenworden,maßgebend gewesen,
und involviere dies nicht, dass bezüglich des Übrigen irgend eine Verantwortung seitens des
gemeinsamenMinisteriums übernommen werde.

DerReichskriegsminister findet zwar in den Propositionen die Einheit derArmee im
Allgemeinen gewahrt, glaubt aber doch in der Bestimmung des Art. XI 5, wornach, wenn
es sich um eine Änderung in demMaßstabe der Aufteilung der auszuhebendenMannschaft
handeln sollte, die Zustimmung des Landtages hiezu als notwendig erklärt werde, eineAltera-
tion des Wehrgesetzes zu erblicken, für dessen intakte Aufrechthaltung er sich im Hinblick
auf die voraussichtlichen enormen Schwierigkeiten des Zustandekommens eines dem jetzi-
gen entsprechendenWehrgesetzes auf das allerentschiedenste aussprechen müsste10.

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates klärt auf, dass es sich um eine Kon-
zession handle, die praktisch keinen Wert habe, da nur in dem für sobald kaum vorauszuset-
zenden Fall einer Änderung des Wehrgesetzes in Bezug auf den Maßstab der Aufteilung der
auszuhebendenMannschaft eine Ingerenz des Landtages eintreten würde.

c Korrektur Beusts aus an der Nichtbefriedigung des tschechischen Elementes interessiert sein.
d Einfügung Beusts.
e Einfügung Beusts.

9 Zum sogenannten Garantiegesetz v. 13. 5. 1871, der das Verhältnis des italienischen Staates zumVatikan und
die Rechte des Papstes regelte, Seton-Watson, L’Italia dal liberalismo 1: 63–67.

10 Wehrgesetz v. 5. 12. 1868,Rgbl.Nr. 151/1868.
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Dem ungarischen Ministerpräsidenten erscheint die Sache als nicht so ganz unbe-
denklich, [es kön]nten immerhin auf diesemWege ganz unerwartete Dinge kommen. Er wis-
se aus Erfahrung, welche Schwierigkeiten gewisse, nicht präzise Bestimmungen über die Be-
fugnisse des Reichstages in Militärsachen in den ungarischen Ausgleichsartikeln nach sich
gezogen haben.

Auch demReichsf inanzminister schiene volleKlarheit der betreffendenKompetenz-
bestimmungen sehr wünschenswert.

Dem Reichskriegsminister schiene auch der Passus wegen der Landwehrangelegen-
heiten nicht ohne Bedenken, jedenfalls aber einer präzisen Erläuterung bedürftig.

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates klärt auf, dass es sich höchstens um
Angelegenheiten der Verwaltung handeln könne, wie die Evidenzhaltung der Urlauber, die
VerfügungenwegenderAufbewahrungderMonturenunddergleichen, die vielleicht imLan-
de zweckentsprechender besorgt würden. Jedenfalls aber könnte eine derartige Ingerenz nur
in Folge einer Änderung des Landwehrgesetzes Platz greifen11.

DerungarischeMinisterpräsidentmeint, dasPrinzip liegedarin, als einTeil derLand-
wehrangelegenheiten eventuell Landessache werden würde, während die Legislative jetzt der
Reichsvertretung vorbehalten sei. Das wäre denn doch nicht ohne Bedenken. Wenn das Ga-
lizien zugestanden werden wollte, hätte er keine Einwendung, insoferne aber in Böhmen die
einschlägigenBefugnisse gewissermaßen alsAusfluss der staatsrechtlichen Stellung aufgefasst
werden könnten, würdenwohl Anstände obwalten.Die Frage sei, wer wird die künftige land-
tägliche Ingerenz regeln?

Der Vorsitzende des diesseitigen Ministerrates bemerkt, durch diese Bestimmung
werde den Landtagen noch gar nichts eingeräumt, insoferne in dieser Richtung etwas in An-
spruch genommen werden sollte, könnte dies nur im gesetzlichen Wege durch den Delegier-
tenkongress geschehen.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass,wenn für dieLandwehr der diesseitigenLänder
etwas geschehen solle, dies nur durch die Landtage zu erzielen wäre, welche der Natur der
Sache nach ein größeres Interesse daran haben. Die Erfahrung habe gezeigt, dass auf dem
bisherigenWege ersprießlicheResultate nicht zu erwarten seien, da die Reichsvertretung sich
der Förderung dieses Institutes wenig geneigt zeige.

DerMinister für Landesverteidigung weiset in dieser Richtung darauf hin, dass der
Reichsrat sogar für Zwecke, welche in dem von ihm selbst votierten Landwehrgesetzte vorge-
sehen seien, die nötigenMittel verweigere. So habe nach demGesetze eine Landwehrkavalle-
rie zu bestehen, der Reichsrat bewillige aber nichts für Pferde, fnicht einmal die Sättelf.

Der Reichskriegsminister bemerkt, dass, insoferne nach dem, was vorgebracht wor-
den, es darauf hinauslaufen würde, den Landtagen eventuell eine Ingerenz in Landwehrsa-
chen in derWeise einzuräumen, wie dies in Tirol der Fall sei, er dagegen nichts einzuwenden
hätte12.Auch er sei inAnbetracht des voraussichtlich regeren Interesses für einemehrere Inge-
renz der Landtage. Eine andere Frage sei freilich, ob, falls die Landtage bedeutendeMittel für
die Landwehr aufwenden würden, dies nicht auf die Bewilligungen für die reguläre Armee

f-f Einfügung Scholls.

11 Landwehrgesetz v. 13. 5. 1869,Rgbl.Nr. 68/1869.
12 Zur Ausnahmestellung Tirols siehe § 35 des in Anm. 11 zit. Landwehrgesetzes.
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nachteilig zurückwirken würde. Es sei dies ein Gesichtspunkt von nicht zu unterschätzender
Wichtigkeit, zumal die Quelle, aus welcher die Mittel für beide zu fließen haben, in letzter
Auflösung doch immer eine und dieselbe bleibe. ImÜbrigen habe er weitere Bedenken nicht.

Des Reichsf inanzministers wichtigstes Bedenken vom Standpunkte der gemeinsa-
menFinanzen inBezug auf die Frage,welcherVertretungder zur Erneuerungdermit 1877 ab-
laufenden Übereinkommen wegen der Quote zum gemeinsamen Aufwande und wegen des
Zoll- und Handelsbündnisses kompetent wäre, sei durch die zugestandene Zuweisung der
Kompetenz an den Delegiertenkongress beseitigt. Indes sei vom Standpunkte der gemeinsa-
men Finanzen nicht zu verkennen, dass man in den auf die gBehandlung der gemeinsamen
AngelegenheitenundBestimmungundLeistungdergQuote bezüglichenBestimmungenun-
eingedenk der Machtstellung der Monarchie wohl zu weit gegangen sei und dass die Besorg-
nis einer Schädigung begründet erscheine13. Die Zuweisung aller direkten Steuern und der
Gesetzgebung hierüber an den Landtag bilde namentlich, wenn die Konsequenzen für die
Quotenbedeckung in das Auge gefasst werden, eine große Schwierigkeit. Auch in Beziehung
auf die indirekten Steuern, in Beziehung auf denAbzug der imLande eingehenden Stempeln
und Gebühren (in Böhmen sieben Millionen) von den Länderquoten ergeben sich wesent-
liche Bedenken. Die Ingerenz der Landesvertretung ziehe sich auch durch alles Weitere hin-
durch, in das Kommunikationswesen, in die Verwaltung der Post- und Telegrafenanstalten
und der Eisenbahnen.

Der Handelsminister klärt auf, dass kein Zweifel darüber bestehen könne, dass die
Post- und die Telegrafen- als Reichsanstalten der Zentralverwaltung verbleiben. Bezüglich
der Eisenbahnenwurde sich darüber geeinigt, derDelegiertenkongress solle darüber entschei-
den,welcheEisenbahnen fürderhin alsReichsbahnen zubehandeln sein sollen.Diesewürden
selbstverständlich der Zentralverwaltung vorbehalten bleiben, bezüglich der andern Bahnen,
bei welchen Reichsinteressen nicht eintreten, wurde die Überlassung der betreffenden Ein-
flussnahme an die Länder als in mannigfacher, namentlich in finanzieller Beziehung vorteil-
haft erkannt.

Der Reichsf inanzminister findet ein weiteres Bedenken auch gegen § 6, Punkt b, in
welchem in Bezug auf das gegenwärtige Staatsvermögen Ansprüche eröffnet worden, deren
Tragweite nicht klargestellt erscheine, welche Unklarheit jedenfalls unerwünscht sei und zu
Komplikationen führen könnte. Übrigens sei in Beziehung auf die Regelung der Finanzange-
legenheiten noch manches sehr unklar. So die Art undWeise der Bestimmung der Quote, es
frage sich, wie bei denDeputationsvereinbarungen vorgegangenwerdenwürde, werde die Pa-
rität so gewahrt werden, dass der Konsens aller Deputationen zu der Vereinbarung erforder-
lich sein werde. Der beabsichtigte Weg scheine kaum praktisch, der vorgeschlagene Modus
der Lösung in Fällen des Nichtzustandekommens einer Vereinbarung, hda voraussichtlich
jährlich Se.Majestät entscheidenmüssteh, nicht wünschenswert.Wie es mit der Staatsschuld
gehen werde, wenn ein Land wie Böhmenmit einer so bedeutenden Kontributionskraft her-
ausgenommenwürde, sei auch fraglich.Da die Art undAusmaß der direkten Steuernmaßge-
bend ist in Betreff der Erträgnisse der indirekten Steuern und umgekehrt, würde [bei] einer

g-g Einfügung Lónyays.
h-h Einfügung Lónyays.

13 Siehe dazu Artikel 14 und 15 der Fundamentalartikel.
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Trennung der Gesetzgebung und Verwaltung des Steuerwesensi unter gewissen Verhältnis-
sen der Staatskredit in höchst bedenklicher Weise leiden. Eine geordnete Finanzverwaltung
erheische ein geordnetes Ganzes, eine einheitliche wohldurchdachte Leitung. Kroatien habe
Ähnliches verlangt, er hätte aber lieber auf sein Amt resigniert, als die Verantwortung für
eine derartige Einrichtung auf sich genommen. Vom Standpunkte des gemeinsamen Finanz-
ministeriums erscheine es im Allgemeinen vonWichtigkeit, dass die regelmäßige Abfuhr der
Quoten sichergestellt erscheine. Die Leistungen der beiden Finanzverwaltungen seien bisher
anstandslos erfolgt, für 1871 sei die Deckung für den gemeinsamen Aufwand gesichert, inso-
ferne aber nicht vorausgesehen werden könnte, dass für das nächste Jahr eine gesetzmäßige
Körperschaft die nötigenMittel bewillige, dürfte die Lage sich weniger günstig gestalten. Ab-
gesehen hievon würde schon die Einforderung der Quoten von 17 Ländern eine sehr große
Schwierigkeit bilden.

Der diesseitige Finanzminister schickt voraus, dass er in der sogenanntenAusgleichs-
politik von Anbeginn an nicht eine Ära des Friedens, sondern eine Ära des Unfriedens und
der Zerstörung zu erblicken vermochte und sich daher entschieden dagegen erklärte. Vom
Ressortstandpunkte müsse er die finanziellen Punktationen des böhmischen Operates in ih-
rer Totalität unbedingt perhorreszieren, zumal als die Ausdehnung derselben auf die übrigen
Länder sich als unausweichliche Konsequenz ergeben würde. Zu den einzelnen Punkten ha-
be er folgendes zu bemerken: Es werde zwischen direkten und indirekten Steuern unterschie-
den, die ersteren den Ländern zugewiesen, die letzteren dem Reiche vorbehalten. Diese Be-
stimmung sei ganz unpraktisch, weil ein unbestrittenes Kriterium für beide Gattungen von
Steuern noch nirgends, nicht in derTheorie, nicht in der Praxis festgestellt erscheine. Erweist
auf das Gebührenäquivalent hin, welches als indirekte Steuer behandelt werde, seiner Natur
nach aber zu den direkten gehöre. Der Streit würde sogleich entbrennen, und zwar zwischen
der Reichsvertretung und 17 Landtagen. Es sei ganz unmöglich, die Gesetzgebung für die
direkten und die indirekten Steuern zu trennen. Die Gesetzgebungmüsse in einerHand blei-
ben. Böhmen sei ein aktives Land. Es könnte leicht geschehen, dass man dort Veranlassung
fände, die Grundsteuer herabzusetzen. Das wäre für Böhmen sehr angenehm, welche Rück-
wirkungen würde es aber auf jdie übrigen, insbesonders auf die angrenzenden Länderj üben?
Die Tendenz gehe nicht dahin, dem Reiche Lasten abzunehmen, sondern diverse Millionen
am Reiche zu ersparen. Schon jetzt sei ein Defizit vorhanden, was soll dann geschehen? Ga-
lizien, Bukowina, Tirol, Krain, Istrien, Dalmatien seien passiv, sollen alle diese Länder von
dem Reichtum des Stammlandes Niederösterreich erhalten werden? Es sei eine eigentümli-
che Erscheinung, dass dahin getrachtet werde, Land und Staat in eine bis zur gegenseitigen
Kontoführung gesonderte Stellung zu bringen, in welchem Konto sich Soll und Haben ge-
nau ausgleichen sollen. Diese Auffassung hebe den Staat ganz auf.

Was die Staatsschuldenquote betreffe, mögeman sich einen Schuldner denken, welcher
Gläubiger von 17 anderen Schuldnern sei. Welchen Kredit könne er haben? Im Allgemei-
nen Verkehrsleben hätte er gar keinen. Im Konkreten sei zu bemerkten, dass schon die bloße
Verlautbarung der einschlägigen Bestimmungen des böhmischen Operates einen gewaltigen
Rentensturz auf einen Kriegskurs zur Folge hatte. Die Papierrente hatte bereits 61 erreicht
und fiel aus den erwähnten Gründen auf 56, ja 55. Sie stehe jetzt auf 57, weil sie von regie-
rungsfreundlicher Hand ohne seinen Einfluss mit großer Mühe gehalten werde. Sie notiere

i Korrektur Lónyays aus Bei der Unmöglichkeit einer Erhöhung der indirekten Steuern könnte.
j-j Korrektur Holzgethans ausNiederösterreich.
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unter der französischen Rente und beiläufig gleich mit der italienischen. Für die Finanzver-
waltung sei Rente bereits ein unverkäuflicher Artikel geworden. ImLaufe des Sommers habe
er k[]-8 Millionen und zwar größtenteilsk in das Ausland verkauft, sie sei zurückgeströmt,
und habe die vermittelnde Anstalt ihren Kommissionskredit bei dieser Gelegenheit vollstän-
dig eingebüßt. Pro 1872 werde sich das Defizit auf 50 Millionen stellen. Die Kassabestände
seien wohl in sehr erfreulicher Höhe vorhanden, gleichwohl werde man mit kaum mehr als
zehn Millionen in die Gebarung des künftigen Jahres übergehen können. Es sei also für die
Deckung von 40 Millionen Vorsorge zu treffen. Es bestehen keine anderen Deckungsmit-
tel als Rentenreserven. Unter anderen Verhältnissen wäre es möglich gewesen, die Deckung
durchRentenverkäufe zu schaffen. Jetzt nicht, und sei für 1872 eine Stockung im Staatshaus-
halte unvermeidlich. Fundamentalartikel und Staatsbankrott seien für ihn gleichbedeutend,
er sei daher mit aller Entschiedenheit gegen diese Idee.

Se. Majestät geruhen hierauf die Sitzung zu schließen14.
Wien, am 20. Oktober 1871. Hohenwart
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 12. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 606 Ministerrat, Wien, 21. Oktober 1871

RS. und bA.; P.Weber; VS. Kaiser; BdE. und anw.Hohenwart (21. 10.), Holzgethan 26. 10., Scholl
27. 10., Jireček 27. 10., Schäffle 28. 10., Habietinek 31. 10., Grocholski 2. 11.

I. Entwurf des Ah. Reskripts an den böhmischen Landtag. II. Konzessionierung der Lemberg–
Stryjer Eisenbahn.

KZ. 2818 –MRZ. 113
Protokoll des zu Wien am 21. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Ah. Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.
I. Se. k. u. k. apost. Majestät haben anschließend an die gestrige Besprechung und infolge
der verschiedenen dabei zumAusdrucke gekommenenAnsichten es als zweckmäßig erachtet,
eine nochmalige Beratung mit dem diesseitigenMinisterium abzuhalten und die gestern dis-
kutierten Angelegenheiten, vor allem aber die Frage des Reskripts an den böhmischen Land-
tag, die sich als die dringendste herausstellt, neuerlicher Erwägung zu unterziehen1.

Se. apost. Majestät geruhen hervorzuheben, wie notwendig es sei, eine Fassung zu fin-
den, über welche eine Vereinbarung auchmit dem gemeinsamen und ungarischenMinisteri-
um stattfinden könnte, da es Allerhöchstdenselben geboten erscheint, dass auch nach außen
hin ein Resultat erzielt werde und zur Publikation gelange, welches durch ein gemeinsames
Zusammenwirken aller Faktoren derRegierung zu Stande gekommen ist. Se.Majestät finden,
den Präsidenten desMinisterrates zur punktweisen Verlesung des Reskriptsentwurfes aufzu-
fordernd, im vorhinein zu erinnern, dasswennAllerhöchstdieselben imLaufe derDiskussion

k-k Korrektur Holzgethans aus [eine] Million.

14 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 21. 10. 1871/I .
1 Fortsetzung desMR. II v. 20. 10. 1871/I.
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Anlass haben werden, eine oder die andere Ansicht auszusprechen, dies keineswegs schon als
eine Entscheidung anzusehen sei, indem derGegenstand, umden es sich handelt, an sich von
zu großer Wichtigkeit ist, als dass derselbe heute schon einer entscheidenden Schlussfassung
zugeführt werden könnte.

DerPräsident desMinisterrates schickt voraus, dass das diesseitigeMinisteriumnach
der gestern unter Ah. Vorsitz stattgefundenen Konferenz den Entwurf des Reskriptes noch-
mals durchgeprüft und dabei alles dasjenige beachtet habe, was von den gemeinsamen und
ungarischenMinistern geäußert worden ist. Der gestern von ihm vorgelegte Entwurf sei den
andernMinisteriennicht präzise undweitgehendgenug gewesen2.Der diesseitigeMinisterrat
habe sich bemüht, die von Seite der gemeinsamen und ungarischen Minister gemachten Be-
merkungen in denselben aufzunehmen. Es habe sich aber gezeigt, dass, wenn dies geschieht,
das Reskript dem böhmischen Landtage gegenüber einen zu schroffen Charakter erhält, oh-
ne dass darin etwas enthalten wäre, was als eine Aufforderung an den Landtag erschiene, sich
von seinem bisherigen Standpunkte zu entfernen. Das Ministerium hielt es daher für das
zweckmäßigste, den Entwurf mit Berücksichtigung der gestrigen Bemerkungen und unter
Beibehaltung des Ideenganges ganz umzugießen und Sr. Majestät einen neuen Entwurf vor-
zulegen.

Der Präsident verliest sodann den beiliegenden umgearbeiteten Entwurfa und knüpft
daran folgende Bemerkungen. Der gestern gewünschte Passus, wornach das Gesetz über die
gemeinsamen Angelegenheiten als ein allgemein feststehendes bezeichnet wird, sei in dem
Alinea 4 mit dem Beisatze aufgenommen worden, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes
nur auf dem im Einvernehmen beider Reichsteile bestimmtenWege eine Änderung erleiden
können. Ebenso habe das Ministerium geglaubt, dem Wunsche des Reichskanzlers zu ent-
sprechen, indem es in Alinea 5 entschieden betonte, dass Änderungen in den Staatsgrund-
gesetzen nur mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrates erfolgen können, infolge
dessen imAbsatze 6 andenLandtag dieAufforderung zurEntsendung seinerVertreter in den
Reichsrat ergeht. Eine Gegenstellung Böhmens zu den andern Ländern zu berühren, wurde
vermieden. Auch wurde im Absatz 7 unterlassen, eine Gewährleistung der Rechte Böhmens
hervorzuheben, während das Ministerium keinen Anstand zu nehmen dachte zu sagen, dass
das kaiserlicheWort allen Völkern ihre Rechte gewährleiste, worin einerseits die Zusicherung
für Böhmen enthalten, andererseits die Gewähr der gleichzeitigen Ausdehnung auf alle Län-
der ausgesprochen sei. Schließlich erwähnt der Präsident, dass der Finanzminister bei der Re-
digierung des vorliegenden Entwurfes nicht zugegen war und vielleicht Bemerkungen hierzu
zu machen haben werde.

Se. k. u. k. apost. Majestät erblicken in demAbsatz 4 des Entwurfes den schwierigsten
Punkt. Vor allem finden Se. Majestät die spezielle Hervorhebung der „Wahl der Delegierten“
nichtmotiviert.Dadurch, dass nur dieser eineWunsch hier zur Sprache gebrachtwird, werde
der Anschein begründet, als ob gegen die andern kein Anstand obwalten würde. Se. Majes-
tät sind der Ansicht, dass die Erwähnung der Delegiertenwahl füglich ganz weg[]en könnte.
Dagegen vermissen Allerhöchstdieselben einen sehr wichtigen Passus des vom gemeinsamen
Ministerium vorgelegten Entwurfs, nämlich denjenigen, wornach auch die auf bestimmte
Zeit geschlossenen Bestimmungen des Übereinkommens über die gemeinsamen Angelegen-

a Liegt dem Originalprotokoll bei; Druck als Beilage 606 a zu diesem Protokoll.

2 Siehe dazuMR. I v. 20. 10. 1871/I Anm. 3.
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heiten nur auf dem durch dieses Übereinkommen bezeichneten Wege erneuert werden kön-
nen. Im Allgemeinen erscheine der Absatz 4 des neuen Entwurfes Se. Majestät nicht präzis
genug. Der Eingang, wornach „die Bestimmungen über die gemeinsamen Angelegenheiten
nur auf dem im Einvernehmen beider Reichsteile bestimmtenWege eine Änderung erleiden
können“, spreche indirekt aus, dass eigentlich eine Änderung stattfinden soll, und dies werde
doch selbst von dem böhmischen Landtage nicht beabsichtigt. Die Fassung der Alinea 4 in
dem Entwurfe des gemeinsamen Ministeriums sei jedenfalls eine prägnantere. Se. Majestät
geruhen denselben zu verlesen. Er lautet:

„Wir müssen jedoch ausdrücklich hervorheben, dass die über die Behandlung der ge-
meinsamen Angelegenheiten und das Verhältnis der beiden Teile der Gesamtmonarchie zu
einander durch die Vereinbarung der legislativen Körper dieser Teile, des Reichsrates und
des ungarischen Reichstags, geschaffenen, mit Unserer Sanktion versehenen Gesetz in volle
Rechtskraft für die ganze Monarchie erwachsen sind und nur auf dem durch dieses Über-
einkommen bezeichneten Wege geändert oder, insoferne die Bestimmungen dieses Überein-
kommens auf bestimmte Zeit geschlossen worden sind, erneuert werden, in den Bereich der
Kompetenz eines andern legislativen Faktors aber nicht gezogen werden können.“

Der Präsident des Ministerrates erlaubt sich, die Hervorhebung der „Delegierten-
wahl“ [] dadurch zu begründen, dass dieser Absatz von den gemeinsame Angelegenheiten
handelt, in Betreff der letzteren aber kein anderer als der auf die Delegiertenwahl bezügliche
Antrag vorliegt und dass, wenn im Nachsatz die „Delegiertenwahl“ nicht speziell hervorge-
hoben wäre, der Vordersatz, welcher die Bestimmungen über die gemeinsamen Angelegen-
heiten als allgemein giltiges Gesetz bezeichnet, der Rechtfertigung entbehrt hätte.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass im Schlusssatz der Alinea 4 der hinsichtlich
der Delegiertenwahl ausgesprochene Wunsch als ein Gegenstand der Beschlussfassung des
Reichsrates bezeichnet wird, während der Eingang von Bestimmungen über die Behandlung
der gemeinsamen Angelegenheiten handelt, welche nicht bloß Gegenstand des Reichsrates,
sondern auch des ungarischen Reichstags sind. Wohl sei das Gesetz, auf welches sich der
Schlusssatz derAlinea 4 bezieht, ein cisleithanisches, aber ein zumösterreichisch-ungarischen
Ausgleich gehöriges Gesetz.

Der Präsident des Ministerrates erklärt sich bereit, den Passus über die Delegierten-
wahl, wenn es der Ah.Wunsch ist, wegzulassen. Ebenso würde er kein Bedenken haben, den
Satz über die auf bestimmte Zeit vereinbarten Bestimmungen aufzunehmen, nur erlaube er
sich aufmerksam zu machen, dass dann nicht, wie in dem Entwurf des gemeinsamen Minis-
teriums beantragt ist, von einer Erneuerung auf dem „durch dieses Übereinkommen bezeich-
netenWege“ gesprochenwerden könnte, da dasÜbereinkommen darüber nichts festsetzt. Es
müsste vielmehr gesagt werden: „können nur auf demselben Weg, auf dem sie zustande ka-
men, eine Abänderung erleiden, oder insoferne die Bestimmungen dieses Übereinkommens
auf bestimmte Zeit geschlossen worden sind, erneuert werden.“ Infolge der Weglassung der
„Delegiertenwahl“ aus dem 4. Absatz hätte dann im Eingang des 5. Absatzes das Wort „wei-
tere“ (Vorschläge) zu entfallen.

Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen zum5.Absatz des Entwurfes, welcher von derÄn-
derung der Staatsgrundgesetze handelt, zu bemerken, derselbe involviere in der vorliegenden
Fassung die Idee, dass, wenn beide Häuser des Reichsrates den Ausgleich akzeptieren, letzte-
rer dadurch schon Rechtskraft erlangt und die Möglichkeit, auch auf von Regierungswegen
Änderungen zustande zu bringen, ausgeschlossen ist.
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Der Präsident des Ministerrates erlaubt sich zur Behebung dieses Bedenkens die Ein-
schaltung der Worte „und mit Unserer Sanktion“ nach den Worten „mit Zustimmung der
beiden Häuser des Reichsrates“ in Vorschlag zu bringen, worauf

Se. k. u. k. apost. Majestät zu erwägen geben, ob nicht neben demVorbehalt der Ah.
Sanktion, welcher zum mindesten aufgenommen werden müsste, auch von Regierungsvor-
lagen Erwähnung zu machen wäre.

Der Präsident des Ministerrates spricht den Wunsch aus, dass, um der Regierung
möglichst freie Hand zu lassen, von Regierungsvorlagen nichts gesagt werden möge. Es sei
[] hervorgehoben worden, dass, wenn jetzt von Regierungsvorlagen die Rede wäre, die Ge-
genpartei findenwürde, Se.Majestät haben die Anträge des böhmischen Landtages schon im
vorhinein genehmigt und seien bereit, die Einbringung der bezüglichen Regierungsvorlagen
anzuordnen. Werde aber von letzteren keine Erwähnung gemacht, so behalte die Regierung
freie Hand, diejenigen einzubringen, welche sie für angemessen hält und Se. Majestät zu ge-
nehmigen finden.

Hierauf spricht der Finanzminister auf Ah. Aufforderung seine Ansicht über denRe-
skriptsentwurf nachstehend aus. Es falle ihm außerordentlich schwer, ein detailliertes Gut-
achten abzugeben, da er bei der Verfassung des Entwurfes nicht mitgewirkt hat und auch
bei jener des gemeinsamen Ministeriums in keiner Weise beteiligt war, daher nur unter dem
Eindrucke des eben Gehörten stehe. Er müsse sagen, dass ihm der neue Entwurf gegenüber
einigen sehr drastischen Punkten des gestrigen zwar etwas abgeblasst erscheine, nichtsdesto-
weniger ziehe sich auch durch den vorliegenden Entwurf ein Gedanke als roter Faden durch,
den er perhorreszierenmöchte. Es sei dies die gestern ausgesprochene, heute angedeutete Ah.
Genehmigung der in den Ausgleichsanträgen enthaltenen Bestimmungen. Der gestrige Ent-
wurf involvierte eine Engagierung des Ah. Wortes; dieser Passus [] wie er glaube, gefallen;
allein heute höre er von einer vollen Gewährleistung der Rechte aller Länder. Der neue Ent-
wurf sei eine Abschwächung im Wortlaut, aber eine Ausdehnung in der Sache; es sei nicht
mehr von einer bloßen Anerkennung der Rechte Böhmens die Rede, sondern es werden al-
len Ländern, welche Separationsgelüste haben, ihre Rechte gewährleistet – Rechte, welche
mit der Einheit der Monarchie unvereinbar sind.

Der Finanzminister nimmtweiterAnstoß an der im zweitenAbsatze des neuenEntwur-
fes bezogenen „Zusicherung einer Revision“ der Beziehungen Böhmens zum Gesamtreiche.
Eine Revision sei die Ordnung eines unklaren oder nicht zu Recht bestehenden Verhältnis-
ses. Dies möchte er der Verfassung gegenüber nicht aussprechen. Leider sei man durch eine
unklare Stilisierung des Ah. Reskriptes vom 12. September 18713 dahin gelangt, dass in der
Adresse gleich die förmliche Anerkennung des böhmischen Staatsrechts dankend angenom-
men wurde. Er wünschte nicht, dass dieses Missverständnis auch in das zweite Ah. Reskript
übergehe. Eine Revision der Beziehungen zum Gesamtreiche sei in den Reskripten vom 25.
August 18704 und 12. September 1871 nicht zugesichert, sondern nur in Aussicht gestellt
worden. AuchAlinea 3 enthalte eine Anerkennung, indem die Adressanträge als eineGrund-
lage für weitere Verhandlungen bezeichnet werden. Es scheine ihm, dass in dem vorliegen-
den Entwurf die von den böhmischen Parteiführern heiß angestrebte Engagierung des Ah.
Wortes dennoch, wenngleich in etwas abgeblassterWeise, ihren Ausdruck gefunden hat. Die

3 ZumReskript v. 12. 9. 1871 sieheMR. v. 23. 9. 1871/I, Anm. 1.
4 Mit dem kaiserlichen Reskript v. 25. 8. 1870 war der böhmische Landtag am 30. 8. 1870 eröffnet worden,

abgedruckt u. a. in Prager Abendblatt v. 30. 8. 1870.
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Ah. Person Sr. Majestät soll aber in keiner Weise engagiert werden, weder direkt, wie gestern,
noch indirekt, wie heute.Mit derHervorhebung der „Delegiertenwahl“ im 4. Absatze könne
er auch nicht einverstanden sein. Entweder müssten alle Detailpunkte oder keiner derselben
Aufnahme finden.Was die im 5. Absatze berührte Änderung der Staatsgrundgesetze betrifft,
so habe er sich schon gestern die ehrerbietige Bemerkung erlaubt, dass es wohl notwendig
sei, die Ah. Sanktion ausdrücklich vorzubehalten, sonst gewänne es den Anschein, dass die
Vorlagen des böhmischen Landtages bereits von Sr. apost. Majestät genehmigt seien und nur
noch der Zustimmung beiderHäuser desReichsrates bedürfen. So stehe die Sache nicht. Der
Reichsrat möge welche Beschlüsse immer fassen, Sr. Majestät stehe frei, sie zu genehmigen
oder nicht.

Wenn er nun den Gesamteindruck des neuen Entwurfes jenem des vom gemeinsamen
Ministerium verfassten entgegenstelle, so könne er sich auch heute nur entschieden für den
letzteren aussprechen.Der gegenwärtig vorliegende erscheine ihmnur als eine abgeblasste Va-
riante des gestrigen; er spreche, wenn auch stillschweigend und verblümt, die Anerkennung
dessen aus, was die Adresse wünscht. Die Sache müsse aber eine res integra bleiben, die Kro-
ne soll sich in keiner Beziehung engagieren, weder „Ja“ noch „Nein“ sagen, sondern sich die
weitere Aktion vorbehalten.

Der Präsident des Ministerrates erwidert, eine Engagierung Sr. Majestät komme im
ganzen Entwurfe nicht vor; ebenso wenig eine Anerkennung, dass die Vorlagen des böhmi-
schen Landtages eine passendeGrundlage weiterer Verhandlungen bieten. Die Bedenken des
Finanzministers in diesen beiden Richtungen scheinen ihm daher unbegründet. Das Beden-
ken in Betreff der „zugesicherten“ Revision der Beziehungen Böhmens zum Gesamtreiche
könne dadurch behoben werden, dass das Wort „zugesicherten“ durch „in Aussicht gestell-
ten“ ersetzt wird. Was die Erwähnung der „Delegiertenwahl“ betrifft, so habe er sich schon
bereit erklärt, selbe fallen zu lassen. Der Anstand gegen Alinea 5 (Abänderung der Staats-
grundgesetze) [] durch den Beisatz „und mit Unserer Sanktion“ vollständig beseitigt. Der
Finanzminister habe weiter bemerkt, dass die Gewährleistung der Rechte, welche in dem
gestrigen Entwurfe bloß bezüglich Böhmens ausgesprochen wurde, heute auf alle nach Se-
paration strebenden Völker ausgedehnt werde. Von „nach Separation strebenden Völkern“
komme durchaus nichts vor. Aber eben dadurch, dass die Gewährleistung auf alle Völker
Ausdehnung findet, werde dem gestern erhobenen Anstand, dass die Vorschläge Böhmens
als bereit gewährt erscheinen würden, die Spitze genommen. Das kaiserlicheWort werde den
verfassungstreuesten Ländern ebenso wie dem Königreiche Böhmen entgegengehalten und
dadurch ausgesprochen, dass Se.Majestät entschlossen sind,mit gleicherGerechtigkeit gegen
alle vorzugehen. Dies sei keine Bloßstellung Sr. Majestät, sondern ein Gedanke, den jeder im
Herzen trägt, der in Sr. Majestät den Schutz seiner Rechte erblickt.

Der Landesverteidigungsminister schließt sich ganz der gegenüber den Bedenken
des Finanzministers abgegebenen Äußerung des Präsidenten des Ministerrates an und hebt
hervor, dass der neue Entwurf sich in zwei Punkten von dem früheren vorteilhaft unterschei-
de. Im Eingange werde das Ah. Reskript vom 25. August 1870 bezogen. Dadurch werde
kundgegeben, dass ein Faden wieder aufgenommen wird, den man früher schon zu spinnen
angefangen hat, dass man daher mit der gegenwärtigen Aktion nicht ganz neu vor das Publi-
kumtritt.Dies sei für das dermaligeMinisteriumvonVorteil,weil das bezogeneReskript über
Antrag eines früherenMinisteriums erflossen ist. Als ein weiterer Vorzug des neuen Entwur-
fes erscheine ihmdieAusdehnung derAh.Gewährleistung auf dieRechte aller Völker.Dieser
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Passus diene ebenso den regierungsfreundlichen Parteien zur Stärkung ihrerHoffnungen, als
auf regierungsfeindlichen Seiten erkannt werden muss, dass man ihnen in gleicher Weise ge-
recht werden will, wie allen übrigen Parteien, die sich jetzt schon für die Regierungspolitik
erklären. Was die 4 Alinea (Abänderung der Bestimmungen über die gemeinsamen Angele-
genheiten) anbelangt, so glaube auch er, dass hier der Passus in Betreff der Erneuerung der
auf bestimmte Zeit vereinbarten Bestimmungen in der vom gemeinsamen Ministerium vor-
geschlagenen Fassung [einge]fügt werden könnte.

Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen auf den vierten Absatz als den wichtigsten noch-
mals zurückzukommen und die Frage zu stellen, ob die Minister spezielle Gründe dagegen
haben, dass derselbe in der jedenfalls präziseren Fassung des gemeinsamenMinisteriums auf-
genommen werde. Dem Sinne nach sei in beiden Entwürfen dasselbe ausgesprochen, nur
mit verschiedenenWorten; aber eben deshalb und weil ein besonderer Nachdruck auf Präzi-
sion gelegt wird, weil es ferner notwendig ist, gegenüber der demAusgleich widerstrebenden
Partei zu manifestieren, dass die Regierung verfassungsmäßig vorgeht, sei nicht abzusehen,
welcher Grund gegen die Annahme jener Fassung spreche, die vom gemeinsamen Ministeri-
um vorgeschlagen worden ist und auf welche von dem letzteren ein besonderer Wert gelegt
wird.

Der Präsident des Ministerrates weist auf die in der gestrigen Konferenz vomMinis-
ter Ritter v. Grocholski gemachte Bemerkung hin, dass die vom gemeinsamen Ministerium
beantragte Fassung dieser Alinea es den Böhmen entschieden unmöglich machen würde, im
Reichsrate zu erscheinen. Das diesseitige Ministerium habe die gleiche Aufrechthaltung des
Gesetzes ausgesprochen, dabei aber jenen Passus vermieden, welcher seitens der Böhmen von
ihrem – er gebe zu, unannehmbaren – Standpunkte die Nichtbeschickung des Reichsrates
zur Folge hätte.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass dies schon einen sehr hohen Grad von Stüt-
zigkeit seitens der Böhmen beurkunden würde. Bei genauer Lesung beider Entwürfe ergebe
sich, dass beide in der Sache dasselbe besagen. Auch der in dem heute vorliegenden Entwurf
bezeichnete Weg sei kein anderer und könne kein anderer sein, als der des Reichsrates und
des ungarischen Reichstages.

Minister Ritter v. Grocholski glaubt doch einige merkliche Verschiedenheiten zwi-
schen beiden Fassungen zu finden.
1. darin, dass die Rechtsbeständigkeit des Gesetzes nach dem Entwurf des diesseitigenMinis-
teriums einzig und allein von dem Ah. Worte Sr. Majestät abhängig gemacht wird, während
sie nach der Fassung des gemeinsamen Ministeriums eine Folge der Vereinbarung beider Le-
gislativen ist, was die Böhmen nicht zugeben wollen, obwohl sie nichts dagegen haben wür-
den, dass in Zukunft Abänderungen nur imWege beider Legislativen erfolgen;
2. dass in der Fassung des gemeinsamenMinisteriums den Böhmen das Recht abgesprochen
wird, über den österreichisch-ungarischen Ausgleich mitzureden.

Dies geschehe im diesseitigen Entwurfe nicht, sondern es werde nur erklärt, dass die
Bestimmungen über die gemeinsamen Angelegenheiten zu Recht bestehen und eine Abän-
derung nur auf demWege stattfinden kann, auf welchem die Bestimmungen selbst zustande
gekommen sind. Es handle sich ja darum, den Böhmen eine Brücke zu bauen. Allerdings tra-
gen sie selbst Schuld an der Lage; davon müsse aber unter den gegenwärtigen Verhältnissen
abgesehen werden. Er wolle sich schließlich erlauben, noch hinsichtlich des letzteren Passus
seine Ansicht auszusprechen. Der Finanzminister habe darin eine Zusicherung auch für die
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übrigen Separatisten gefunden. Er hätte ein anderes Bedenken, habe es auch bei der diesfälli-
gen Besprechung der Minister geltend gemacht und sei nicht ganz vomGegenteil überzeugt
worden. Ihmmache nämlich der Absatz 7 den Eindruck, dass die Spitze desselben gegen die
Deutschen gekehrt ist, die, soviel jetzt bekannt ist, im Reichsrate nicht erscheinen wollen. Er
würde nicht wünschen, dass Se. Majestät im Voraus einen Standpunkt einnehmen, welcher
den Schein einer Parteinahme für den einen oder den anderen Teil haben könnte.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass der in den Schlussworten, welche von der
schweren Verantwortung der Fernbleibenden spreche, gelegene Vorwurf sich ebenso gut ge-
gen die Böhmen wenden kann.

DerKultus- und Unterrichtsministermöchte gerade daraufGewicht legen, dass die-
se Verantwortung den Böhmen vorgehalten werde; denn es sei nicht zu leugnen, dass die
Böhmen starrsinnig sind, und eben deshalb sei es gut, ihnen die Folgen eines zu schroffen
Beharrens auf ihrem Standpunkt nahe zu legen. Allerdings könne der Satz auch auf andere
bezogen werden, allein, er enthalte nur die volle Wahrheit. Der Unterrichtsminister ist über-
zeugt, dass ein Wort von Sr. Majestät in dieser Richtung bei dem böhmischen Landtage die
Wirkung nicht verfehlen wird.

DerPräsident desMinisterrates bringtüberAh.Aufforderungnochmals denganzen
Entwurf zur Verlesung, wobei in Alinea 1 statt „zugesicherte“ mit Ah. Zustimmung der Aus-
druck „in Aussicht gestellte“ (Revision) gesetzt und Alinea 4, nachdem [] Beitritt aller Mi-
nister der Passus von den Delegationswahlen weggelassen worden, nachstehend formuliert
erscheint: „Die Bestimmungen über die Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten der
Monarchie sind durch Unsere kaiserliche und königliche Sanktion allgemein giltiges Gesetz
geworden und können nur auf demselben Weg, auf dem sie zustande kamen, eine Abände-
rung erleiden oder, insoferne die Bestimmungen diesesÜbereinkommens auf bestimmteZeit
geschlossen worden sind, erneuert werden.“

Minister Ritter v. Grocholski bringt in Anregung, ob nicht statt „können“ dasWort
„könnten“ zu gebrauchen wäre.

Se. Majestät sind nicht dieser Meinung, indem Allerhöchstdieselben den Ausdruck
„können“ vorsichtiger finden.

Der Finanzminister tritt der Ah. ausgesprochenen Ansicht mit dem Bemerken bei,
dass das Wort „könnte“ schon die Absicht ausdrücken würde, Abänderungen an den Be-
stimmungen über die gemeinsamen Angelegenheiten wirklich vorzunehmen. Dabei erlaubt
er sich zu wiederholen, dass er auch jetzt noch nur dem vom gemeinsamenMinisterium vor-
geschlagenen Entwurf in seiner Gänze zustimmen könnte.

Se. Majestät geruhen noch auf den Schlusspassus der 4. Alinea des vom gemeinsamen
Ministeriumverfassten Entwurfes aufmerksam zumachen,wornach die durchVereinbarung
des Reichsrates und ungarischen Reichstages geschaffenen und Ah. sanktionierten Gesetz
über die gemeinsamen Angelegenheiten in den Bereich der Kompetenz eines anderen legisla-
tiven Faktors nicht gezogen werden können. Dieser Passus enthalte allerdings eine Zurecht-
weisung des böhmischen Landtages.

Der Präsident des Ministerrates erlaubt sich in Betreff dieses Satzes auf die Bestim-
mung der Landesordnungen hinzuweisen, wornach es jedem Landtage freisteht, über kund-
gemachte allgemeine Gesetze und Einrichtungen bezüglich der Rückwirkung auf das Land
Anträge zu stellen. Man könne demnach nicht sagen, dass dieselben unbedingt der Kompe-
tenz der Landtage entrückte sind.
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Der Finanzminister erlaubt sich in Anregung zu bringen, ob nicht in Alinea 3, wor-
nachder böhmischeLandtagmit seinen inderAdresse unterbreitenVorschlägendieMöglich-
keit gegeben hat, zu demWerke der Verständigung undVersöhnung zu schreiten, etwa durch
das Wort „überhaupt die Möglichkeit gegeben“ der Gedanke ausgedrückt werden könnte,
dass die Anerkennung dieser Möglichkeit nicht auch auf den Inhalt der Vorschläge ausge-
dehnt wird.

Se. Majestät glauben in demWorte „Möglichkeit“ keineAnerkennung des Inhaltes der
Vorschläge finden zu sollen. Eswerde damit nur ausgedrückt, dass es durch dieVorschläge des
böhmischen Landtages überhaupt ausführbar geworden ist, in der Ausgleichsangelegenheit
auf verfassungsmäßigemWege einen Schritt weiter zu gehen.

Der Präsident des Ministerrates proponiert die Worte „durch die Uns unterbreite-
ten ‚konkreten‘ Vorschläge“.

Der Finanzminister würde diese Fassung noch weiter gehend finden, welche Ansicht
auch Se. Majestät teilen.

Der Handelsminister gibt zu erwägen, ob gegen die Berufung des Ah. Reskripts vom
Jahre 1870 in der Alinea 2 nicht von ungarischer Seite Bedenken in der Richtung erhoben
werden dürften, dass die cisleithanische Regierung für sich allein nicht die Revision der Be-
ziehungen zumGesamtreiche zusagen könne.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, diese Berufung sei nur eine Zitation, und zwar eine
wortgetreue Zitation eines historischen Faktums. Allerhöchstdieselben würden gerade in der
Ausführung des Reskriptes vom Jahre 1870 einen Fortschritt erblicken.

Minister Ritter v. Grocholski glaubt, dass, wie der Entwurf nunmehr stilisiert ist,
das gemeinsameMinisterium wohl keinen Anstand dagegen werde erheben können.

Se. Majestät finden dies nicht so außer Zweifel stehend. Allerhöchstdieselben haben
zwar nicht die Absicht, jetzt zu entscheiden, glauben aber, dass in dem vorliegenden Entwurf
mit anderenWorten dasselbe gesagt ist, was der Entwurf des gemeinsamenMinisteriums ent-
hält.

Der Kultus- und Unterrichtsminister erlaubt sich zu bemerken, dass der Entwurf
des gemeinsamen Ministeriums etwas zu dozierend sei und dass es in einem Moment, wo
man den Böhmen einen Übergang möglich machen will, es nicht geraten schiene, die Sache
zu brüskieren.

Se. apost. Majestät geruhen die Diskussion über das Reskript mit der Aufforderung
an den Präsidenten des Ministerrates, den Entwurf womöglich heute noch dem gemeinsa-
menMinisteriummitzuteilen undmit dem Beifügen Ag. zu schließen, dass die Besprechung
der einzelnen Punkte des Ausgleiches einer späteren Konferenz vorbehalten bleibt5.

II. Se. k. u. k. apost. Majestät sehen Sich veranlasst, den Allerhöchstdenselben vorliegenden
au. Vortrag des Handelsministers in Betreff der Konzessionierung der Eisenbahn von Lem-
berg über Stryj an die Landesgrenze am Beskid und von Stryj nach Stanislau, welche bereits

5 Nachdem Hohenwart den hier besprochenen Entwurf Beust überbracht hatte, lehnten ihn der Reichskanzler
und die beigezogenen Minister Andrássy und Lonyay ab, siehe dazu den Vortrag (K.) Beusts v. 21. 10. 1871,
Hhsta., Kab. Archiv, Geheimakten 17 b, Fasz. Denkschriften 1871–1875, fol. 64–67, anbei eine Liste der
von ihnen beanstandeten Punkte des Reskriptentwurfes und der Fundamentalartikel. Fortsetzung des Gegen-
standes inMR. v. 22. 10. 1871/I.
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denGegenstand einerMinisterkonferenz gebildet hat, nochmals zur Sprache zu bringen6. Al-
lerhöchstdieselben seien vor längerer Zeit von verschiedenen Seiten gebeten worden, dass die
Konzession für diese Bahn der Gesellschaft Borkowski & Konsorten, welche sich auf gegebe-
ne Zusicherungen beruft, verliehen werden möge.

Der Handelsminister ist der Ansicht, dass, wenn auch, was er aber nicht glaube, von
einem früherenMinister Zusicherungen erteilt worden sein sollten, dies die Regierung nicht
binden könne, die Konzession an eine andere Gesellschaft zu vergeben als an jene, welche
das günstigste Offert macht. Das Konsortium Fürst Poniński stelle geringere Anforderungen
als das Konsortium des Grafen Borkowski. Mit Rücksicht drauf habe er seinen au. Antrag
gestellt, und es wäre ihm unmöglich, auf Grund des Gesetzes die Verleihung der Konzession
an das Konsortium Borkowski zu befürworten.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass, wie Allerhöchstdenselben dargestellt worden
ist, das Konsortium Borkowski namhafte Auslagen für Vorarbeiten gemacht haben soll und
stellen die Frage, ob hieraus diesem Konsortium Entschädigungsansprüche erwachsen sind.

Minister Ritter v. Grocholski hat gehört, dass das KonsortiumBorkowski, nachdem
die Angelegenheit imMinisterrat entschiedenwurde, eine Konsultation ausgezeichneter Ad-
vokaten eingeleitet hat und dieses sich dahin ausgesprochen haben, dass Graf Borkowski auf
Grund der schriftlichen Aufforderungen, welche er von der gewesenen Handelsverwaltung
in Händen hat, im Rechtswege die Finanzverwaltung auf Schadenersatz belangen kann. In-
wiefern dieses Gutachten der Rechtsverständigen stichhältig ist, wisse er nicht.

Se. Majestät geruhen andenFinanzminister die Frage zu richten, ob ihmnicht bekannt
sei, wie es sich mit den angeblichen Zusicherungen verhalte.

DerFinanzminister erklärt darüber keineAuskunft geben zukönnen.GrafBorkowski
behaupte allerdings, Zusicherungen in denHänden zu haben; der Finanzminister habe selbe
aber nicht eingesehen.

Minister Ritter v. Grocholski glaubt, dass Graf Borkowski keine Zusicherungen,
wohl aberAufforderungenbesitzen dürfte, zu trassieren und seineOrganemit jenendesHan-
delsministeriums zur Ausarbeitung des Projektes zu vereinigen. Ihm scheine aber, obwohl er
seinerzeit im Ministerrate entgegengesetzter Ansicht war, dass, wie die Sachen jetzt stehen,
schwerlich etwas anderes zu tun sei, als die Konzession dem Konsortium Poniński zu ertei-
len.

Der Finanzminister ist in derLage, einige tatsächlicheUmstände zurKenntnis zubrin-
gen. Er sei für die Verleihung an das Konsortium Borkowski gewesen, weil ihm nicht das
wohlfeilere Offert als das unbedingt bessere und für den Staat vorteilhaftere erscheint. Im
Gesetze liege kein Anhaltspunkt, Borkowskis früheres Projekt auszuschließen, da der Regie-
rung ausdrücklich das Recht der Wahl vorbehalten worden ist. Poniński habe das der Ziffer
nach günstigere Offert gestellt, aber seine Konzessionsrechte bereits der allgemeinen österrei-
chischen Bank abgetreten. Er habe mit großer Mühe die Kaution von einer Million Gulden
bei der Zentralkassa erlegt. Vor einigen Tagen seien die Aktien der allgemeinen österreichi-

6 Fortsetzung des MR. II v. 20. 5. 1871/III und des MR. v. 30. 8. 1871/I (beide nicht mehr vorhanden). Mit
Ah. E. v. 25. 5. 1871 auf Vortrag Schäffles v. 20. 5. 1871, hatte der Kaiser das vom Reichsrat angenommene
Gesetz über die Bedingungen für die Errichtung dieser Eisenbahnlinie sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 1750/1871; publiziert alsRgbl.Nr. 51/1871.Zur öffentlichenAusschreibungVa,HM. allg., Ktn. 66, III
Ea, Fasz. 45, Nr. 10029/1871; zur Vorgeschichte der später so genannten Erzherzog-Albrecht-Bahn, Strach,
Geschichte der Eisenbahnen 1/2: 134 ff.
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schen Bank bedeutend (bis unter pari) geworfen worden, weil sich in der öffentlichen Mei-
nung die Ansicht festgestellt hat, dass es gar nicht möglich sein wird, mit dem von Poniński
angebotenen Betrag die Bahn zustande zu bringen.

DerHandelsminister erwidert, er gestehe, dass er vondiesenTatsachenkeineKenntnis
erlangt habe, dagegen aufmerksammachenmöchte, dass die imGeiste des Gesetzes beschlos-
sene Konzessionierung des Konsortiums Poniński bei anderen Geldmächten allerdings üble
Aufnahme gefunden habe. Er glaube, dass solchen allgemeinen Berichten nicht unbedingter
Glauben beigelegt werden sollte. Jedenfalls seien damals, als er die Angelegenheit im Minis-
terrate vorbrachte, diese Tatsachen nicht vorhanden gewesen. Er wisse nicht, ob Poniński
sich ganz zurückgezogen hat, kenne auch die heutige Lage der allgemeinen österreichischen
Bank nicht genau; nach der damals angestellten Untersuchung aber musste er annehmen,
dass Fürst Poniński geldkräftig genug sei. Es sei richtig, dass die Regierung nicht gebunden
sei, das wohlfeilste Offert zu wählen, aber ebenso gewiss sei es, dass, wenn unter mehreren
fähigen Bewerbern einer ein bedeutendes Minderanbot macht, die Konzession diesem zuge-
schlagen werden soll. Es sei somit strikte nach dem Gesetze vorgegangen worden, nachdem
die Geldkraft des Konsortiums Poniński nicht wohl bezweifelt werden konnte.

Se. Majestät geruhen die Sitzung zu schließen7.

Wien, am 21. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 606a An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen, o.O., o.D.

Beilage zumMRProt v. 21. 10. 1871, MRZ. 113

1. An den Landtag Unseres Königreiches Böhmen
2. Mit Unserem Reskripte vom 12. September d.J. haben Wir den Wunsch ausgesprochen,
den dem Königreiche Böhmen bereits mit Unserem Reskript vom 25. August 1870 zugesi-
chertena Revision seiner Beziehungen zum Gesamtreiche nunmehr ernstlich in Angriff zu
nehmen und den Landtag aufgefordert, hiezu die Initiative zu ergreifen.
3. Bereitwillig ist der LandtagUnseremWunsche entgegengekommen, undhat durch diemit
der alleruntertänigstenAdresse vom 10. d.M. unterbreiteten VorschlägeUns dieMöglichkeit
gegeben, im Vereine mit allen Unseren treuen Völkern an das ersehnte Werk der Verständi-
gung und Versöhnung zu schreiten.
4. Die Bestimmungen über die Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten der Monar-
chie sind durch Unsere kaiserlichen und königlichen Sanktion allgemein giltiges Gesetz ge-
worden und können nur auf bdem imEinvernehmen der beidenReichsteile bestimmtenWe-

a DasWort zugesicherten durchgestrichen und ersetzt durch in Aussicht gestellten.

7 AufVortrag Schäffles v. 10. 10. 1871 entschied der Kaiser mitAh. E. v. 22. 10. 1871 zuGunsten des Konsortiums
Poniński,Hhsta.,Kab.Kanzlei,KZ. 3661/1871;dieKonzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 135/1871.
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ge eine Abänderung erleiden. Es wird daher der Uns hinsichtlich der Wahl der Delegierten
ausgesprochene Wunsch einen Gegenstand der Beschlussfassung des Reichsrates zu bilden
habenb.
5. Die Vorschläge, welche Uns der Landtag in Betreff der Stellung des Königreiches Böhmen
imVerbandedernichtungarischenKönigreicheundLänderunterbreitet hat, bedingenmehr-
fache Änderungen in den vonUns erlassenen Staatsgrundgesetzen, die nurmit Zustimmung
der beiden Häuser des Reichsratesc erfolgen können.
6. Wir fordern nunmehr den Landtag auf, durch Entsendung seiner Vertreter in den Reichs-
rat zum dem großenWerke der Versöhnung mitzuwirken und bereitwillig den Beweis zu ge-
ben, brüderlicher Gesinnung für alle Völker des Reiches, achtungsvoller Berücksichtigung
jeglichenRechtsanspruchsundpatriotischerWürdigungderunabweislichenBedürfnisseUn-
serer Monarchie.
7. Wir erwarten umso zuversichtlicher, dass derselbe Unserer Aufforderung nachkommen
werde, als alle Unsere treuen Völker in Unserem kaiserlichen und königlichen Worte die vol-
le Gewährleistung ihrer Rechte erblickend, demselben rückhaltslos vertrauen können, und
schwere Verantwortung vor dem Reiche und vor ihren Mitbürgern dereinst diejenigen tref-
fen müsste, die durch ihr Fernbleiben das Werk allgemeiner Versöhnung vereiteln würden,
das eben nur durch das Zusammenwirkung Aller zum segensvollen, die Gewähr der Dauer
in sich tragenden Abschlusse gelangen kann.
8. Hiemit entbietenWir dem Landtage Unseren kaiserlichen und königlichen Gruß.

Nr. 607 Ministerrat, Wien, 22. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. Hohenwart (22. 10.), Holzgethan 26. 10., Scholl
27. 10., Jireček 27. 10., Schäffle 28. 10., Habietinek 31. 10., Grocholski 1. 11.
[I.] Abänderungen in den böhmischen Fundamentalartikeln.

KZ. 2819 –MRZ. 114
Protokoll des zu Wien am 22. Oktober 1871 abgehaltenenMinisterrates unter dem Ah. Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.
[I.] Se. Majestät geruhen demMinisterrate zu eröffnen, dass Se. Majestät nach reiflicher Er-
wägung der Situation und der verschiedenen Entwürfe zu dem an den böhmischen Landtag
zu erlassenden Reskripte Allerhöchstsich entschlossen haben, das Reskript in der letzten Fas-
sung des gemeinsamenMinisteriums zu akzeptieren, weil es nichts enthalte, was in Böhmen
nicht angenommen werden könnte, und weil es die speziellen Punkte präzisiere, deren Fest-
haltung vom Standpunkte der für die Monarchie gemeinsamen Gesetze unerlässlich sei1.

b-b Durchgestrichen und ersetzt durch demselben Wege, auf dem sie zustande kamen, eine Abänderung erlei-
den, oder, insoferne die Bestimmungen dieses Übereinkommens auf bestimmte Zeit geschlossen worden
sind, erneuert werden.

c Eingefügt und mit unserer Sanktion.

1 Fortsetzung des MR. v. 21. 10. 1871/I. Zur Entscheidung zu Gunsten des Entwurfes der gemeinsamenMinis-
ter – am 21. oder 22. 10. 1871 – sieheWertheimer, Andrássy 1: 600 f.; Schäffle, Aus meinem Leben 2:
239. Zur endgültigen, am 30. Oktober 1871 an den böhmischen Landtag ergangenen Fassung des Reskripts
siehe Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 206.



608 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

Es sei daher Sr. Majestät dringender Wunsch, dass diese Fassung auch von Seite des Mi-
nisterrates akzeptiert und für die Reichsratsbeschickung seitens der Böhmen der volle Ein-
fluss eingesetzt werde. Da beabsichtigt sei, die Parteiführer hieher zu berufen, so werde ihnen
die Lage klar dargelegt und namentlich dringend vorgestellt werden müssen, dass ihnen ei-
ne sehr schwere Verantwortung zufallen würde, wenn sie den jetzigen für sie sehr günstigen
Moment nicht benützen würden, wo im Reichsrate eine ihnen freundliche Zweidrittelma-
jorität zu finden gewiss sei2. Wenn sie die augenblickliche günstige Konstellation ungenützt
vorübergehen lassen, würde hiedurch die Erreichung ihrer Wünsche voraussichtlich wieder
in die Ferne gerückt, was doch ihren Interessen nicht entsprechen könnte.

Nachdem über Befragen Sr. Majestät von Seite des Ministerrates in dieser Beziehung
eine Äußerung nicht erfolgt, geruhen Se. Majestät anzudeuten, dass nunmehr noch die an-
deren Punkte der Fundamentalartikel zu besprechen seien, deren Abänderung im Laufe der
vorangegangenen Verhandlungen als notwendig angeregt wurde3. Es werde sich empfehlen,
die böhmischen Parteiführer auch darauf aufmerksam zu machen, damit sie wissen, woran
sie seiena. Der erste Punkt, welcher vielleicht nicht dringend, aber doch ziemlich entschei-
dend sei, betreffe das ganze Verhältnis, wie der Beitritt der Böhmen zustande kommen und
wie vorgegangenwerden soll, um die Sanktionierung dessen zu umgehen, was bereits sanktio-
niert sei. Insoferne die die gemeinsamenGesetze betreffenden Punkte etwa in den Krönungs-
eid aufgenommen werden wollten, müsste man sich über den Vorgang klar werden, da eine
nochmalige eidliche Bekräftigung dieser Gesetze nicht zulässig wäre.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass der Krönungseid sich auf das nicht
erstrecken könnte, was der böhmische Landtag jetzt anstrebe, sondern nur darauf, dass Se.
Majestät den Gesetzen und Rechten des Landes gemäß regieren zu wollen erklären. Die Fun-
damentalartikel würden zwar allerdings eine Beilage des Krönungseides [] als solche aber
nicht beschworen. Ebenso würde auch keine Ah. Sanktion Platz greifen.

Se. Majestät geruhen aufmerksam zu machen, dass sich das Operat in zwei Gruppen
teile. Einmal sei der Ausgleich mit Ungarn im Detail darin aufgenommen und dann die Ver-
änderungen in Bezug auf die Verfassung. Die letzteren würden jedenfalls im Reichsrate be-
handelt werden müssen.

DerVorsitzende desMinisterrates bemerkt, eswürden zweiVorlagen zumachen sein,
eine den Delegiertenkongress, die andere den Senat betreffend, welche Vorlagen auf dem-
selben Wege zum Gesetze werden würden wie die bisherigen und an die Stelle des jetzigen
Reichsratsstatutes zu treten hätten.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass also hienach das übrige auf den Ausgleich Be-
zügliche nur als eine Erklärung des böhmischen Landtages anzusehen wäre.

Minister Ritter v. Grocholski erlaubt sich, vor der Besprechung der einzelnen Punk-
te seiner Überzeugung Ausdruck zu geben, dass, falls das Reskript in der letzten Fassung des
gemeinsamenMinisteriums hinausgeht, die Böhmen nicht in denReichsrat kommen.Denn,
wenn Se. Majestät aussprechen, dass die 1867er Verfassungsgesetze verbindende Kraft haben,
werden sie darauf nicht eingehen.Undwenn gesagt werde, sie hätten denAh.Wünschen von

a Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetzt Prinzipielle Frage hinsichtlich der Ausgleichsbe-
stimmungen. Modus procedendi.

2 Zur voraussichtlichen 2/3Mehrheit im Reichsrat sieheMR. I v. 20. 10. 1871/I, Anm. 16.
3 Zu den Fundamentalartikeln sieheMR. v. 9. 10. 1871/IV.
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ihrem Standpunkte entsprochen, so heiße das, sie haben den Ah. Wünschen nicht entspro-
chen. Es seien dies zwei Bedenken, welche die Böhmen von dem Eingehen auf weitere Ver-
handlungen abhalten werden.Was, im Falle es zu weiteren Verhandlungen käme, denmodus
procedendi bezüglich der Fundamentalartikel betreffe, so enthalten diese Punkte, welche ein
Änderung der bestehenden Gesetze nicht notwendig machen. Bezüglich dieser Punkte liege
ein Anlass zu einer Vorlage an den Reichsrat nicht vor, die Regierung könne solche Punkte
gar nicht einbringen und müsste einer Verhandlung darüber im Reichsrate entgegen treten,
wenn etwa die Böhmen selbst sie einbringen wollten. Bezüglich der anderen Punkte wäre,
soweit es sich umÄnderungen der gegenwärtigen Reichsverfassung handle, eine Regierungs-
vorlage zumachen, inwelcher die als notwendig erkanntenÄnderungender böhmischenPro-
positionen Berücksichtigung zu finden hätten. Was dann noch übrig bliebe, würde lediglich
dasVerhältnis zwischen Sr.Majestät undBöhmenbetreffen. InAbsicht auf denKrönungseid
scheine für Böhmen noch keine feste Norm zu bestehen, es müssten also in dieser Richtung
vorher Feststellungen erfolgen.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass es sich um die prinzipielle Frage bezüglich
der Ausgleichsbestimmungen handle. Der böhmische Landtag spreche noch immer an, dass
Böhmen nachträglich beizutreten habe. Die Ausgleichsgesetze seien aber in Ungarn bereits
beschworen, wo sie eine Beilage des Krönungseides bildeten. Sr. Majestät sei nun darum zu
tun, nicht in die Lage zu kommen, dass von böhmischer Seite die Anforderung herantrete,
die Ausgleichsgesetze noch einmal zu beschwören.Wenn der Landtag für sich seinen Beitritt
feierlich erklären wolle, so sei das seine Sache.

DerMinister für Kultus undUnterrichtweiset darauf hin, dass durchdenLandtags-
beschluss die Zustimmung Böhmens bereits ausgesprochen sei, daher keinen Gegenstand ei-
ner weiteren Ah. Sanktion bilde. Den Krönungseid betreffend, so sei derselbe vor und nach
1627 normiert und festgestellt gewesen und beziehe sich auf die Handhabung der Rechte
und Privilegien des Landes, welche letztere auch sämtlich nicht bloß, soweit sie das öffent-
liche Recht des Landes betrafen, bei der jedesmaligen Krönung zur königlich Bestätigung
vorgelegt wurden und diese auch erhielten, welche Praxis bis zur Regierung der KaiserinMa-
ria Theresia beobachtet wurde4. Wie es bei der Krönung 1838 [sic!] gehalten worden, sei ihm
augenblicklich nicht gegenwärtig, er glaube aber, dass auch damals nebst demKrönungseide
die königliche Bestätigung der Privilegien erfolgte5.

Der Finanzministerwäremit einer förmlichenVorlage der Fundamentalartikel an den
Reichsrat nicht einverstanden. Sie stützen sich auf § 19 der Landesordnung, welcher dem
Landtage das Recht einräume, aus Rücksichten auf das Land Änderungen von Reichsgeset-
zen zu beantragen6. Weder die Landesordnung noch das Reichsratsstatut bestimmen, dass
die Regierung sich mit solchen Anträgen identifizieren müsse. Dies würde aber geschehen,
wenn die Fundamentalartikel als Regierungsvorlage an den Reichsrat geleitet würden. Eine
solche Identifizierung der Regierung müsste er entschieden perhorreszieren. Der Ausgleich
sei bisher immer in den Reichsrat hineingetragen worden, statt aus ihm hervorzugehen. Die
Methode des vorhergehenden Paktierens sei verfassungswidrig und gebe der lärmenden Op-

4 Zur erneuerten Landesordnung von 1627, in der dies (neu) geregelt war Rentzow, Entstehungs- undWir-
kungsgeschichte,mit umfangreichen weiteren Literaturhinweisen.

5 Die Krönung Kaiser Ferdinand I. zum König von Böhmen hatte am 7. 11. 1836 stattgefunden, Hoensch,
Geschichte Böhmens, 315.

6 Rgbl.Nr. 20/1861, Beilage II l.



610 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

position eine gewisse Berechtigung, so wie die Versuche, die Ah. Person Sr. Majestät zu en-
gagieren, höchst bedenklich erschienen, so dass er dem Himmel danke, dass die Sache nun
eine Wendung genommen. Er wäre daher nicht für eine Regierungsvorlage, sondern dafür,
dass die Fundamentalartikel dem Reichsrate einfach als Wunsch des böhmischen Landtages
mitgeteilt werden. Im Reichsrate würde dann eine Sichtung des Materiales nach den für die
weitere Behandlung maßgebenden prinzipiellen Gesichtspunkten einzutreten haben.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass der Weg von Regierungsvorlagen ein verfas-
sungswidriger wohl nicht wäre, da die Regierung in der Lage sei, jede Vorlage an den Reichs-
rat zu bringen. Der Modus des Finanzministers hätte das gegen sich, dass dann alles in den
Reichsrat käme, auch das, was die gemeinsamen Gesetze betreffe.

Der Finanzminister erlaubt sich zu bemerken, dass das Sache der Sichtung wäre, wel-
che zu bewirken der Regierung obliegen würde. Er halte eine Regierungsvorlage, welche die
Proponenten befriedigen würde, für kaummöglich, er wenigstens würde sich nicht für fähig
erachten, eine solche auszuarbeiten. In dem vom ihm angedeuteten Vorgange sei ein Ausweg
tale quale gelegen.

DerVorsitzende desMinisterrates betont, die vondemFinanzminister befürwortete
sei keine andere als diejenigeMethode,welche die ganzeZeit her befolgtworden.DasResultat
sei gewesen, dass ein Ausgleich nicht zustande kam. Die Böhmen blieben auf der einen, der
Reichsrat auf der anderen Seite. Dass die Böhmen diesenWeg jetzt akzeptieren sollten, sei kei-
neswegs zu erwarten.DieRegierungmusste dieVermittlung übernehmen, die Propositionen
mittelst einer Vorlage an den Reichsrat zur Verhandlung und Entscheidung zu bringen. Ob
die ganze Vorlage angenommen werden würde, sei eine andere Frage, wofür die Regierung
nicht einzustehen habe. Wenn es übrigens für so schwer gehalten werde, für die Vorlage eine
Form zu finden, welche die Proponenten befriedigen würde, so handle es sich zunächst nicht
darum, sondern umeineVorlage, welche dieRegierung befriedigenwürde. Eswäre daher bes-
ser, wenn die Ausscheidung des vor den Reichsrat nicht Gehörigen von Seite der Regierung
erfolgt.

Minister Ritter v. Grocholski macht zunächst aufmerksam, dass ungeachtet die ga-
lizische Resolution ausdrücklich auf § 19 der Landesordnung basiert war7, was bei den böh-
mischen Propositionen nicht der Fall, da es nicht gesagt werde und da der ganze Geist ein
Anknüpfen an historische Rechtsgrundlagen entnehmen lasse, man die galizische Resolu-
tion gleichwohl nicht einbringen wollte, von der Ansicht ausgehend, dass ein Antrag eines
Landtages als solcher im Reichsrate nicht eingebracht werden könne. Aus der Geschichte
der galizischen Resolution im Reichsrate, welche Minister Ritter v. Grocholski in eingehen-
der Darstellung entwickelt, gehe klar hervor, dass die Verfassungspartei an der in den Bestim-
mungen der Verfassung gegründeten Ansicht festhielt, dass ein Antrag eines Landtages als
solcher im Reichsrate nicht eingebracht werden kann. Tatsächlich sei auch die galizische Re-
solution erst vor das Haus gekommen, als dieselbe in Folge Ersuchens des Ausschusses die-
sem von der Regierung und zwar einfach zur Kenntnisnahme mitgeteilt worden war, und
nachdem der Ausschuss infolgedessen selbst den Antrag gestellt hatte, dass ihm die mitgeteil-
te Resolution vom Hause zur Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen werde. Bei
dieser Gelegenheit wolle er nicht mit Stillschweigen übergehen, dass er gehört habe, die Böh-
men sollen darauf ausgehen, dass das ganze Elaborat alsMitteilung an denReichsrat komme,

7 Zur galizischen Resolution und ihrer Behandlung im Reichsrat siehe MR. v. 5. 5. 1869/XII; die galizischen
Landesordnung abgedruckt alsRgbl.Nr. 20/1861, Beilage II o.
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welcher dann en bloc darüber Beschluss fassen würde. Er wäre gegen diesen Modus, dessen
Durchführbarkeit ihm auch sehr fraglich schiene. Es gebe, wie er glaube, nur einenWeg, näm-
lich den einer Regierungsvorlage über die Kompetenz jener Vertretungskörper, welche an die
Stelle des Reichsrates zu treten hätten.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass es sich hauptsächlich darum handle, dass die
Regierung in die Lage komme, das Nichtdurchführbare selbst auszuscheiden. Jetzt könnten
dieBöhmen vorher schondavon verständigtwerden, unterAngabe derGründe derUndurch-
führbarkeit, deren sich genug finden lassen. Sr. Majestät sei nur darum zu tun, dass die Böh-
men kommen und dass die beanständeten Punkte ausgeschieden werden. Das übrige sei Sa-
che der Taktik. Vielleicht ginge auch das an, die Sache en bloc einzubringen und die notwen-
digen Abänderungen durch das Herrenhaus zustande zu bringen.

Der Vorsitzende des Ministerrates erlaubt sich zu bemerken, dass dann die Regie-
rungsvorlage alles, auch das Gemeinsame enthalten und die Modifikation dem Reichsrate
von vornherein überlassen bleiben müsste. Er halte es aber für unbedingt notwendig, dass
mit denBöhmen früherRücksprache gepflogenwerde, da sie dasRecht haben, vonderRegie-
rung ein loyales Vorgehen ihnen gegenüber zu verlangen. Es müsste ihnen präzisiert werden,
welche Abänderungen als notwendig erkannt würden.

DerHandelsminister gibt motiviert seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Böhmen
nach dem inAussicht genommenenReskripte nicht kommen und sohin das Ausgleichswerk
in Frage gestellt werden dürfte.

Der Finanzminister meint, dass die Rücksicht auf das Hieherkommen der Böhmen
die alleinmaßgebendeRücksicht nicht sein könne.Dieweitaus höhereRücksicht sei die Exis-
tenz des Reiches, dessen Bestand übrigens auch von dem Erscheinen der Böhmen hier nicht
abhängig sei.

Der Handelsminister verwahrt sich dagegen, dass er irgendetwas gesagt hätte, was die
Auffassung der Vorstimme motivieren könnte. Die Frage, wie es zu ermöglichen, auf dem
eingeschlagenen Wege weiter vorwärts zu schreiten, erscheine mit Rücksicht auf die bisheri-
gen Resultate und insbesondere mit Rücksicht darauf, dass man in dem mit dem Eintritte
der Böhmen vervollständigten Abgeordnetenhause auf eine Regierungspartei von 138 Stim-
men zählen könnte, wohl berechtigt, zumal wenn man sich nur einer Negation und nicht
positiven Ratschlägen gegenüber befinde, welcher andere Weg eingeschlagen werden sollte.
Er wisse kein anderes Regierungssystem, welche unter den gegebenen Verhältnissen für die
Dauer und mit Aussicht auf Erfolg möglich wäre. Es handle sich somit in der Tat wesentlich
darum, das Erscheinen der Böhmen zu ermöglichen. Nach seiner festen Überzeugung aber
würden sie nicht kommen.

Minister Ritter v. Grocholski meint, versuchen könne man es, der Erfolg aber sei
sehr ungewiss. Er wisse nicht einmal, ob sich die Unterhändler werden bereit finden lassen,
hier zu kommen.

DerHandelsminister sieht voraus, dass dieUnterhändler auch über diemeritorischen
Änderungen werden Aufschlüsse haben wollen. Ohne zu wissen, wozu die Regierung im äu-
ßersten Falle bereit sei, werden sie in nichts eingehen.

Der [Justiz]minister meint, es hänge die Entscheidung in dieser von der Frage ab, soll
die Ausgleichaktion fortgesetzt werden oder nicht. Wird sie heute abgebrochen, ist es immer
möglich, dass die Verhältnisse sich so gestalten, dass sie späterhin wieder aufgenommen wer-
den könnte.Wird sie aber jetzt fortgeführt und scheitert sie in den nächstenweiteren Stadien,
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dann dürfte auf eine spätere Wiederaufnahme wohl kaum mehr zu hoffen sein. Es komme
also darauf an, sie jetzt so fortzuführen, dass sie Aussicht auf einen Erfolg hat. Von diesemGe-
sichtspunkte halte er für unbedingt notwendig, die Sachemit den Führern durchzusprechen
und sich ihrer Zustimmung zu versichern, da sonst ein Erfolg nicht zu erzielenwäre. In Bezug
darauf, dass man nicht das ganze Operat bei Reichsrate einbringe, sondern dass auf Grund
der Fundamentalartikel Vorlagen an den Reichsrat gemacht werden, sei er einverstanden.

Auch derUnterrichtsminister betont, dass es unerlässlich sei,mit den Führern früher
Rücksprache zu nehmen, da schon aus psychologischenGründen auf viel wenigerWillfährig-
keit ihrerseits würde gezählt werden können, wenn man ihnen gegenüber nicht rückhaltlos
vorgehen würde.

Se. Majestät geruhendasResultat derBesprechungdahin zu reassumieren, dass sonach
aufGrundlage desOperates, insoferne dieVerfassung geändertwerde und insoferne es dieRe-
gierung akzeptiert, Vorlagen an den Reichsrat zu machen wären. Es werde dies jedenfalls der
loyalste Vorgang sein. Da hiemit die prinzipielle Frage hinsichtlich der auf den Ausgleich be-
züglichen Punkte gelöset erscheint, geruhen Se. Majestät auf die Besprechung der übrigen
Punkte zu übergehenb. Der nächste dieser Punkte ist dieWahl in die Delegation aus denMit-
gliedern des Delegiertenkongresses. Hierüber besteht zwar keine Meinungsverschiedenheit.
Da aber das Operat hierüber nichts enthalte, müsste die Sache doch irgendwo saniert wer-
den. In der Sache selbst habe die Wahl durch die Landtage manche Vorteile für sich. Es sei
eine Operation weniger8.

Der Vorsitzende des Ministerrates weiset auf die Unzweckmäßigkeit des gegenwärti-
genVorganges hin, der, soweit es dieWahl derDelegierten aus den kleinerenLändern betreffe,
welche nur zwei oder drei Mitglieder in das Abgeordnetenhaus entsenden, selbst zu lächerli-
chen Absurditäten führe.

Minister Ritter v. Grocholski meint, dass diesfalls eine Vorlage an den Reichsrat zu
machen wäre, da ein Landesgesetz das nicht beschließen könne. Von Einfluss wird es übri-
gens sein, ob das Herrenhaus bleibt oder nicht, daher diese Frage vorerst in suspenso bleiben
dürftec.

Se. Majestät geruhen als weiteren Punkt die Notwendigkeit hervorzuheben, dass klar-
gestellt werde, dass die Übereinkommen mit Ungarn mit bestimmter Zeitdauer (Quote und
Handelsbündnis) nur durch die Reichsvertretung zu erneuern sein werden.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass diese Kompetenz in denWirkungs-
kreis des Delegiertenkongresses aufzunehmen sein würde.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass die vollkommene Klarstellung der Sache nach
allen Seiten erfolgen müsste, da die Böhmen andere Gedanken habend. Ein weiterer Punkt
sei die Veränderung des Namens9. So gleichgiltig die Sache für Se. Majestät wäre, so sei diese
Änderung ja doch eigentlich lächerlich.

b Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetzt Delegationswahl.
c Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetzt Kompetenz wegen Änderung des Übereinkom-

mens mit Ungarn.
d VomProtokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetztNamensänderung des Reichsvertretungskörpers

8 Die Frage der Delegationen bzw. der Delegierten war in den Artikeln III–V der Fundamentalartikel behan-
delt worden.

9 Artikel XII der Fundamentalartikel.
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Der Minister für Landesverteidigung findet auch, dass sich die Beibehaltung der
bisherigen Bezeichnung empfehlen würde.

Der Vorsitzende des Ministerrates glaubt, dass, wenn das Herrenhaus bleibe, eine
gemeinsame Bezeichnung ohnehin für beide Häuser, für den Delegiertenkongress und das
Herrenhaus zusammen, gefunden werden müsste. Das wäre vielleicht der Name Reichsrat.

Der Unterrichtsminister erkennt diesen Vorschlag als den zweckmäßigsten an.
Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass „Delegiertenkongress“ eigentlich dasselbe sei

wie „Abgeordnetenhaus“.
DerUnterrichtsministermeint, derName erinnere anVorgänge in früheren Jahrhun-

derten (unter Kaiser Ferdinand I.), wo Versuche gemacht wurden, Deputationen aller Land-
tage zu gemeinsamen Beratungen zu vereinen10.

Der Finanzminister findet in dem Worte „Delegierten“ im Gegensatze zu „Abgeord-
neten“ eine gewisse, mehr separatistische Tendenz.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass die Frage doch gewiss eine hervorragende Be-
deutung nicht habe, namentlich nicht vom Standpunkte der Nützlichkeit. Das Verbleiben
bei dem bisherigen schiene das Nächstgelegenee. Einer der wichtigsten Punkte sei aber das
Herrenhaus. In dieser Beziehung müsse den Böhmen gesagt werden, dass auf die proponier-
te Aufhebung des Herrenhauses nicht eingegangen werden könne, auch nicht zu erwarten
wäre, dass das Herrenhaus zu dem ihm angesonnenen Selbstmorde sich bereit finden ließe,
daher die Sache sich als unausführbar darstelle11. Se.Majestät wollen jedoch eineNeubildung
des Herrenhauses nicht ausschließen. Dasselbe hätte außer den bestehenden erblichen Mit-
gliedern und nebst den Erzbischöfen und Fürstbischöfen aus einer gesetzlich festgestellten
Zahl von lebenslänglichen Mitgliedern zu bestehen, so dass Pairsschübe ausgeschlossen blie-
ben und Ernennungen nur bei Vakanzen stattfinden würden. Se.Majestät wären geneigt, die
kaiserliche Wahl auch noch dadurch zu beschränken, dass die normierte Gesamtzahl der le-
benslänglichenMitglieder nach einem gewissen Schlüssel auf die einzelnen Länder aufgeteilt
würde. Das Aufhören der Pairsschübe würde sich sehr empfehlen. Se. Majestät geruhen die
Minister aufzufordern, sich über das Projekt auszusprechen.

Der Vorsitzende des Ministerrates findet eine so geartete Gestaltung desHerrenhau-
ses ganz zweckentsprechend. Nur dürfte, da Se. Majestät ohnedies geneigt seien, eine Be-
schränkungdesAh. Ernennungsrechtes ausRücksicht auf dieLänder eintreten zu lassen, viel-
leicht noch einen Schritt weiter gegangen und zugelassenwerden, dass behufs der Ernennung
der lebenslänglichen Mitglieder Sr. Majestät von den Landtagen Kandidaten vorgeschlagen
werden, aus welchen Sr. Majestät wählen würden.

Se. Majestät geruhen diese Modalität als akzeptabel zu bezeichnen.
Der Handelsminister meint, dass in dieser Zusammensetzung auf die Zustimmung

der Böhmen zur Beibehaltung des Herrenhauses gerechnet werden könnte.

e Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetztHerrenhaus.

10 Zu diesen Versuchen, d. h. zur Initiative zur Abhaltung von General- und Ausschusslandtagen,Kohler, Fer-
dinand I., 172–176.

11 Artikel XVII der Fundamentalartikel proponierte an Stelle des Herrenhauses die Schaffung eines Senats.
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DemMinister Ritter v. Grocholski scheine ein solchesHerrenhausmit beschränkter
Mitgliederzahl und so festgesetzt, dass derKrone dasRecht benommenwäre, weitereMitglie-
der zu ernennen, weder liberal noch entsprechend. Es könnte zufällig ein so starrer Körper
daraus entstehen, dass jedes Regieren unmöglich wäre, da, was sehr wohl zu bedenken, man
keinMittel dagegen hätte, wie die Auflösung bei dem Abgeordnetenhause.

Der Handelsminister meint, wenn die Ernennungen über Vorschlag der Landtage er-
folgen, dadurch doch Sicherheit dafür gegeben wäre, dass der Geist der Landtage imHerren-
hause zurGeltung käme.Die vonderVorstimme angedeuteteGefahr schiene ihmdaher nicht
so groß. Für das Verlangen der Böhmen nach Beschränkung der Zahl derMitglieder des Sena-
tes ist namentlich die Befürchtung maßgebend, dass einem Wechsel des Regierungssystems
dort der archimedische Punkt für Parteioperationen entgegengesetzter Richtung gefunden
werden könnte. Deswegen würden die Böhmen das Herrenhaus in seiner gegenwärtigen Zu-
sammensetzung nie akzeptieren. Auf das System der Kontingentierung und der Kandidatur
aus den Landtagen dürften sie aber eingehen.

Der Finanzminister könnte sich mit dem Systeme des Vorschlages nicht befreunden,
welches anderwärts auch nur sehr ausnahmsweise vorkomme. Das Herrenhaus habe das Ge-
gengewicht zu bilden in der Hand der Krone. Gewählt soll in eine zweite Kammer werden,
zur ersten sollen ausschließlich Ah. Ernennungen erfolgen. Er wäre daher gegen diesen Vor-
schlag.

Dem Justizminister scheint in der Sache zweierlei in Betracht zu kommen. Einmal der
Modus der Ernennungen.Undda glaube er, dass dieKontingentierungnur soweit stattzufin-
den hätte, dass für die einzelnen Länder eine Maximalzahl von Mitgliedern feststellt und Sr.
Majestät anheimgegebenwürde, die Ernennungen für ein Land bis zu dieserMaximalzahl zu
vollziehen oderVakanzen zu lassen.Dies würde namentlich für Fälle ungeeigneter Vorschläge
seitens der Landtage freie Hand lassen. Das Zweite wäre, dass, da nach den Fundamentalarti-
keln derWirkungskreis des Reichsgerichtes an den Senat übergehen, das Reichsgericht somit
entfallen sollte, im Falle der Beibehaltung des Herrenhauses die Frage wegen des Reichsge-
richtes gleichzeitig ich Erwägung gezogen werden sollte, weil beide Fälle möglich wären, dass
das Reichsgericht entweder fortbestehen bleibt, wenn das Herrenhaus belassen wird, oder
aufgehoben wird. Die böhmischen Führer haben die Aufhebung des Reichsgerichtes sehr
betont, es sollte daher mit ihnen darüber jedenfalls gesprochen werden.

Der Unterrichtsminister weiset darauf hin, dass in anderen Ländern die Oberhäuser
eine gewisse Judikatur haben, deren eventuelle Überweisung wohl auch hier keinen Anstand
hätte.

Der Vorsitzende des Ministerrates meint, dass, wenn der Senat nicht zustande kom-
men, auch der für ihn projektierte Wirkungskreis wegfalle, das Reichsgericht somit nicht be-
rührt werde, welches also vorläufig weiter zu bestehen hätte, so wenig nach den bisherigen
Erfahrungen dafür spreche, da das Reichsgericht in seiner jetzigen Zusammensetzung nicht
sowohl ein Gerichtshof als eine politische Körperschaft sei. Indes könnte den böhmischen
Herren überlassen werden, sich über ihre Wünsche in dieser Richtung auszusprechen. Ge-
gen die Andeutungen des Justizministers wegen des Rechtes innerhalb der für ein Land fest-
gesetztenMitgliederzahl Vakanzen zu lassen, glaube er bemerken zu sollen, dass dieRücksich-
tenwelche dadurch gewahrtwerdenwollen, allenfalls gegen dieKontingentierung überhaupt
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geltend gemacht werden könnten. Wenn aber das Prinzip der Verteilung angenommen wer-
de, sei ein derartiger Vorgang unmöglich, da ja jedes Land entsprechend, d. i. durch die auf
dasselbe entfallende Mitgliederanzahl, vertreten sein müsste.

Der Finanzminister kommt darauf zurück, dass dieses Vorschlagssystem doch höchst
bedenklich sei. Se.Majestät werden in die Lage kommen, aufGrund der Vorschläge Personen
welch immer Art zu ernennen. Die Beschränkung auf die Terna hebe die Ah. Ernennung
eigentlich auf, und würde im weiteren Verlaufe ein Herrenhaus da sein, dessen Mitglieder
von Sr. Majestät eigentlich nicht ernannt worden wären. Er sei daher entschieden gegen die
Kontingentierung, gegen den Vorschlag und für die ausschließliche Ah. Ernennung.

Se. Majestät verkennen die Unzukömmlichkeiten nicht, die aus der Beschränkung auf
die Ternavorschläge sich ergeben könnten und deren Konsequenzen eventuell umso genauer
in das Auge zu fassen sein dürften, als man einem entsprechenden Herrenhause gegenüber
in der Tat kein Mittel hättef.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass vielleicht geradezu die Wahl aus
den Landtagen für die Dauer des Landtagsmandates zu akzeptieren wäre.

DemHandelsminister schiene das eine Wiederholung des Delegiertenkongresses.
Auch Se. Majestät geruhen dem Zweifel Ausdruck zu geben, ob sich eine zweimalige

Wahl empfehlen würde.
Minister Ritter v. Grocholski würde für diesen Fall den Landtagen das Recht geben,

nicht aus ihrer Mitte zu wählen, da erfahrungsmäßig sehr tüchtige Kräfte des Landes nicht
in den Landtag kommen. Das Mandat dürfte jedoch nur für die Dauer der Session gelten.
Am liebsten wäre ihm aber, wenn es bliebe wie es jetzt ist. Die Erfahrungen mit dem jetzigen
Herrenhausemögen allerdings nicht diewünschenswerten gewesen sein, eswäre aber doch so
dasAngemessenste.Übrigenswürde er daraus keineKapitalfragemachen.Wenndie Böhmen
in die Belassung des Oberhauses eingehen, sei die Form nicht relevant.

Der Präsident des Ministerrates bemerkt, dass, wenn auch die in den Propositionen
enthaltenen Bestimmungen für den Senat berechnet waren, die Beschränkung der Zahl und
die Verteilung auf die Länder doch jedenfalls eintreten sollte.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass dadurch jedenfalls die Pairsschübe verhindert
würden, welche, ob sie nach rechts oder links erfolgten, immer mit gewissen Unzuträglich-
keiten verbunden waren und nicht zur Vermehrung derWürde des Herrenhauses beitrugen.
In dieser Zusammensetzung und mit den angedeuteten Beschränkungen würde das Herren-
haus an Autorität und an Stetigkeit gewinnen, welch letztere insbesondere unter den hier ob-
waltenden Verhältnissen nur sehr wünschenswert wäreg,12. Se. Majestät geruhen den Punkt
wegen der Inanspruchnahme der landtäglichen Ingerenz hinsichtlich der eventuellen künf-
tigen Änderung des Maßstabes der Aufteilung des Rekrutenkontingentes auf das Land zur
Sprache zu bringen.Dieser Punkt sei zwar nur prinzipiellerNatur, es wäre aber doch nament-
lichwegenderKonsequenzen sehr nützlich, denselben auszuscheiden.DasBezielte sei unklar,
greife aber doch unzweifelhaft in das Wehrgesetz ein13.

f Gestrichen Ein Ausweg könnte allenfalls darin gefunden werden, dass die Ernennungen nicht für die Le-
bensdauer erfolgen.

g Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetzt Landtagslegislative über Änderungen des Maß-
stabes der Rekrutenkontingentsverteilung.

12 Artikel XI/5 der Fundamentalartikel.
13 Wehrgesetz v. 5. 12. 1868,Rgbl.Nr. 151/1868.
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Der Minister für Landesverteidigung setzt den bisherigen Vorgang auseinander,
wornach das reichsrätlich bewilligte Rekrutenkontingent von der Regierung nach demMaß-
stabe der männlichen Bevölkerung auf die einzelnen Länder verteilt wird.

Der Unterrichtsminister bemerkt, das Verlangen gehe nur dahin, dass der Landtag
zu einer allfälligen Änderung dieses jetzt im Wehrgesetze normierten Verteilungsmaßstabes
zustimme.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass hienach, wenn es einmal notwendig werden
sollte, in Beziehung auf diesen Maßstab eine Änderung eintreten zu lassen, ja alle Landtage
gefragt werden müssten. Jedenfalls sei dieser Punkt jetzt imWehrgesetze geregelt.

Der Finanzminister meint, dass, was dem böhmischen Landtage konzediert würde,
allen übrigen nicht vorenthalten werden könnte. Es müssten also allerdings 17 Landtage und
Ungarn eine Ingerenz nehmen.

Der Minister für Landesverteidigung glaubt nicht, dass Ungarn darauf Einfluss zu
nehmen hätte.

Se. Majestät geruhen der gegenteiligenMeinungAusdruck zu geben.Manhabe immer
drauf gesehen, dass hier wie in Ungarn die ganz gleiche Behandlung der Leute stattfinde.

Der Minister für Landesverteidigung bemerkt, dass der Nachteil vielleicht nur in
einer Verzögerung gelegen wäre. Die Bewilligung des Kontingentes würde bei der Reichsver-
tretung bleiben.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, die ganze Bestimmung würde über-
haupt nur für die voraussichtlich in weiter Ferne gelegene Eventualität praktisch wirksam
werden, wenn der Reichsrat eine Änderung des Wehrgesetzes beschließen sollte.

DerHandelsminister glaubt, die fragliche Bestimmung sei der letzteNiederschlag der
staatsrechtlichen Velleitäten, welche auch auf das Rekrutenbewilligungsrecht abzielten. Die-
se Bestimmung bilde nun einenRest der diesfälligenAnsprüche, auf welchenwohlmehrmit
Rücksicht auf die BevölkerungWert gelegt wurde. An und für sich sei die Bestimmung ganz
unpraktisch, und solltemanmeinen, dass die böhmischenHerren darauf nicht beharrenwer-
den.

Se. Majestät geruhen sonach Allerhöchstsich dahin auszusprechen, dass es sehr wich-
tig sei, diesen Punkt zu eliminieren, weil dadurch sehr viele Verwirrung herbeigeführt wür-
de. Nach den in Ungarn in Bezug auf hdie das Heer betreffenden Punkte des Ausgleichesh
gemachten Erfahrungen könne man in diesen Dingen nicht vorsichtig genug seini,14. Über-
gehend auf den letzte Punkt, die Quoten und die gesamte Finanzfrage, geruhen Se. Majestät
es als absoluteNotwendigkeit zu bezeichnen, dass den Böhmen klar gemacht werde, wie hier-
auf unmöglich eingegangen werden könne. Sie dürften dies auch begreifen, zumal darauf
hingewiesen werden könne, dass auch die Durchbringung dieser Sache im Reichsrate nicht
möglich wäre.

h-h Korrektur Franz Josephs aus das Wehrgesetz.
i Vom Protokollführer rechtsbrüchig unterstrichen beigesetzt Quoten- und Finanzfrage.

14 Artikel XV der Fundamentalartikel.
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DemHandelsminister schiene es vonWichtigkeit, vorderRücksprachemit denUnter-
händlern zu einer Entscheidung darüber zu gelangen, was in dieser Beziehung zu geschehen
hätte, ob es ganz beim Alten bleiben solle oder ob auf eine Quote vom Reiche an das Land
in der Art, wie dies Galizien beansprucht habe, sich eingelassen werden könnte15.

Der Finanzminister erklärt jedes Rütteln an dem dermaligen Bestande für höchst be-
denklich. VomBesteuerungsrechte könne keineRede sein, es greife so tief ein, dassman frem-
de Elemente unmöglich wirtschaften lassen könnte. Es wäre dies ein Experiment gefährlichs-
ter Art. Quote vom Reiche ist leicht gesagt, aber sehr schwer durchzuführen, da das richtige
Ausmaß zu bestimmen kaum möglich sei. Die Folge wäre, dass entweder zu viel oder zu we-
nig gegeben würde. Gebe man zu wenig, so könne man überzeugt sein, dass die Länder so
lange [] würden, bis sie das Fehlende bekommen. Er sei daher entschieden gegen jede solche
Konzession als höchst gefährlich.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass dieGefahren bei einer hinauszugebendenQuo-
te doch vielleicht so groß nicht sein könnten, da man ja geben könne, was man wolle.

Der Vorsitzende des Ministerrates meint, dass, wenn ein Teil der Verwaltung in die
Länder verlegt werde, es auch nichtmöglichwäre, den Ländern nicht dieMittel zurDeckung
des betreffenden Aufwandes zu geben. Die Einrichtung bestand ja bis zum Jahre 1850, dass
die Länder für die Steuereinhebung gewisse Perzente erhoben16. Andererseits könnten nach
Maßgabe des bisherigen Aufwandes bestimmte Beträge hinausgegeben werden. Die Berech-
nung aufgrund der Daten, welche dem Finanzministerium vorliegen müssen, könne dann
nicht gar so schwierig sein, das Land würde vielleicht besser wirtschaften als das von hier aus
möglich.

DerFinanzminister bemerkt, dass,was aufLokal- undLandesanstalten verwendetwer-
de, sich allerdings ziffermäßig feststellen lasse. Was von der Zentralverwaltung auf die einzel-
nen Länder entfalle, sei bei dem gegenwärtigen Rechnungssysteme geradezu unmöglich zu
fixieren, was er aufgrund einer 40-jährigen Praxis zu versichern in der Lage sei.

DerVorsitzende des Ministerratesweiset darauf hin, dass es sich ja nicht umdie volle
rechnungsmäßige Richtigkeit der Ziffer, sondern um einen Durchschnitt handle. Er führt
im Detail aus, wie in den innerösterreichischen Ländern hinsichtlich der Dominikalgerichte
vorgegangen worden sei, deren Kosten durch die den Herrschaften überlassene Bezirksrente
gedeckt wurden. Wenn also jetzt die unteren Instanzen der Landesverwaltung überwiesen
werden, so werde doch der Kostenaufwand hiefür approximativ zu ermitteln sein.

Se. Majestät geruhen auf Ungarn und Kroatien hinzuweisen, wo dasselbe Verhältnis
durchgeführt sei. Wenn dies dort möglich, so schiene es wohl auch für hier nicht unmöglich
zu sein.

Minister Ritter v. Grocholski glaubt eine gewisse Kompetenz in der Frage für sich
insoferne in Anspruch nehmen zu dürfen, als die betreffenden Propositionen des galizischen
Landtages ihn zum Urheber haben. Dem Finanzminister gegenüber müsse er nun seine An-
sicht unumwunden dahin aussprechen, dass, wenn es wirklich unmöglichwäre, diese Berech-
nungen zu liefern, dann alle Präliminare als reine Falsifikate betrachtet werden müssten. Es

15 Diese Forderung bildete Punkt 5 der galizischen Resolution v. 24. 9. 1868, zu ihr MR. v. 5. 5. 1869/XII,
Anm. 34.

16 Zum – komplizierten – System der Steuereinhebung im Vormärz Brandt, Neoabsolutismus 1: 14–23; zur
Neuorganisierung der Finanzlandesbehörden siehe MR. v. 27. 12. 1849/III, Ömr. II/1, Nr. 238. und den
Erlass des Finanzministeriums über die künftige Einrichtung der Landesfinanzbehörden v. 21. 5. 1850,Rgbl.
Nr. 193/1850.
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gebe zwei Grundlagen über die Berechnung des in Rede stehenden Aufwandes. Entweder
das Ergebnis oder den Voranschlag. Wenn die Ermittlung der Ziffer nach dem Ergebnisse
vielleicht Schwierigkeiten mache, so könne doch die Ausscheidung der betreffenden Posten
aus dem Präliminare keine Anstände gebenj.

Der Finanzminister bemerkt, jeder Präliminar- sei mehr oder minder nur ein Ohnge-
fähransatz. Wenn es sich z. B. handle um die Kosten der politischen Verwaltung, die an das
Land übergehen solle, so genüge es nicht, die Summen für Gehalte, Pauschalien u. dgl. si-
cherzustellen. Es gebe noch eineMenge andere Auslagen, welche zumTeile in andere Länder
übergreifen, in dem betreffenden Lande gar nicht in die reelle Gebarung kommen und nur
rechnungsmäßig durchgeführt werden. Das lasse sich nicht ermitteln. Ebenso schwierig sei
es bei dem Zentrale. Was entfalle von demMinisterium des Inneren auf Böhmen?

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, das komme gar nicht in Frage, da die
oberste Verwaltung hier bleibe.

Der Finanzminister meint, dass das Ministerium des Inneren denn doch gewiss nicht
in seinem jetzigen Bestande beibehalten werden könnte.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass sich bezüglich des Aufwandes für das Zentra-
le insoferne nichts ändern würde, als von denMinisterien kein Wirkungskreis an die Länder
übergeht.Die obersteVerwaltung bleibe hier, daher ihrAufwand auch fernerhin demReichs-
budget zufiele.

Der Vorsitzende des Ministerrates führt in näherer Erörterung und unter Hinwei-
sung auf Vorgänge bei Bauten aus, dass die anderen zu gewährenden Beträge dort voraus-
sichtlich eine bessere nützlichere Verwendung finden würden. Es würde vielleicht auch mit
den Geldern sparsamer gebart werden. Von diesem Standpunkte würde sich das System der
Quoten an die Länder für die Finanzen selbst als vorteilhaft herausstellen.

Der Finanzminister bemerkt, dass die allgemeinen und motivierten Klagen über den
Verfall der Landesstraßen eben nicht zu Gunsten einer noch weiteren Ausdehnung der auto-
nomen Verwaltung sprechen dürften.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, derGrunddieserÜbelstände sei eben in der falschen
Autonomie gelegen, in der nicht nur nicht fördernden, sondern störenden und hemmenden
Nebenstellung der Staats- und autonomen Organe. Wenn aber, was beabsichtigt werde, das
Ganze ein Guss werden würde, dürften sich weitaus günstigere Resultate der Autonomie
zeigen.

Der Minister für Landesverteidigung meint, die Hinausgabe der Quoten könnte
wohl vielleicht jetzt ihre großenSchwierigkeitenhaben, fürunmöglichhalte er aber dieDurch-
führung dieses Systemes nicht.

Der Finanzminister meint, wenn es zur Ausführung käme, würde der Staatskredit ge-
radezu aufgehoben und eine finanzielle Katastrophe nahe gerückt.

Der Handelsminister würde für seine Person von dem von den Böhmen proponier-
ten Quotensysteme nicht nur keine Gefahren besorgen, sondern, insoferne das Reichsdefi-
zit dann zu einem Länderdefizit würde, von demselben sogar Vorteile für die Finanzlage des
Reiches erwarten. Er unterlasse aber, das näher auszuführen, angesichts des allseitigenWider-
strebens gegen dieses System. Nur darauf glaube er hinweisen zu sollen, dass im Deutschen
Reiche namentlich in Bezug auf die Steuerverwaltung weit weniger Einheit als notwendig
er[] wurde, als in dem böhmischen Operate angesprochen werde.

j Gestrichen Se. Majestät geruhen dieser Ansicht beizustimmen.
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Nach einer hieran geknüpften Diskussion zwischen demHandelsminister und dem Fi-
nanzminister über die diesfälligen Einrichtungen in Deutschland geruhen Se. Majestät an-
zudeuten, dass sonach die zu besprechen gewesenen Punkte so ziemlich erschöpft seien. Se.
Majestät können nur dringend wünschen, dass den Herren aus Böhmen der durch die Si-
tuation gegebene Standpunkt sehr eindringlich klar gemacht, dass von sämtlichenMinistern
gleichmäßig in diesem Sinne gewirkt und den Böhmen jede Hoffnung benommen werde,
mehr zu erreichen. Es lasse sich erwarten, dass, wenn sie diese Überzeugung gewinnen, dies
von dem erwünschten Einflusse auf ihre weiteren Schritte sein werde.

Se. Majestät geruhen hiernach die Sitzung zu schließen17.

Wien, am 22. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 608 Ministerrat, Wien, 23. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 23. 10.), Holzgethan 27. 10,
Scholl 28. 10., Jireček 28. 10., Schäffle (bei II bis VII) 30. 10., Habietinek 31. 10., Grocholski 31. 10.

I.Gesetzesentwurf des steiermärkischenLandtages über die Einreihungder Straße vonCilli über
St. Marein bis zur Einmündung in die Gösschach–Landesberger Straße in die Kategorie der Be-
zirksstraßen ersterKlasse. II.Gesetzesentwurf des dalmatinischenLandtageswegenEinführung
einer Hundesteuer. III. Zustimmungstelegramm der Gemeinde Žižkov und der kgl. Weinberg-
gemeinde bei Prag. IV. Au. Adressen der Landtage in Galizien, Bukowina, Oberösterreich
und Mähren. V. Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopoldorden an den Hofrat und Poli-
zeidirektor Ritter v. Hammer in Lemberg. VI. Bitte des patriotischen Hilfsvereines um eine
Ah. Auszeichnung für den Hofrat Med. Dr. Billroth und für den Professor Med. Dr. Folwar-
czny. VII. Verleihung des Leopoldordens an den Ministerialrat Moritz Ritter v. Löhr; – der
eisernen Krone III. Klasse an den Ministerialrat Krumhaar, und des Adels an den Gemeinde-
rat Melingo. VIII. Auszeichnungsantrag für den technischen Akademiedirektor Reisinger in
Lemberg. IX. Drei Gesetzesentwürfe des Kärntner Landtages, betreffend die Abänderung der
Volksschulgesetze: a) zurRegelung der Errichtung, Erhaltung und des Besuches der öffentlichen
Volksschulen; b) zurRegelung derRechtsverhältnisse des Lehrstandes an denöffentlichenVolks-
schulen; c) betreffend die Schulaufsicht. X. Neuerliche Beratung über die Ah. Sanktionierung
des vom schlesischen Landtage beschlossenen Gesetzentwurfes betreffend den Religionsunter-
richt in den Realschulen.

KZ. 2820 –MRZ. 115
Protokoll des zu Wien am 23. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsit-
ze Sr. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des Innern Grafen
Hohenwart.

17 Hohenwart, höchst widerwillig und sich der Aussichtslosigkeit des Unterfangens bewusst, berief am 23. 10. 1871
telegrafisch Clam-Martinic, Rieger, Egbert Belcredi und Pražák nachWien,Zeithammer, ZurGeschichte
2: 111.; zurHaltung Hohenwarts,Ava.,NachlassHohenwart 13, Fasz. 1, fol. 19. Fortsetzung desGegenstandes
inMR. v. 25. 10. 1871/I.
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I.DerPräsident desMinisterrates alsMinister des Innern erhält dieErmächtigung, für den
beim steiermärkischenLandtagbeschlossenenGesetzentwurf,mitwelchemdie einenTeil des
Straßenzuges von der südöstlich kroatisch-steirischen Grenze nach Kärnten bildenden Stra-
ße von Cilli über St. Marein bis zur Einmündung in die Pötschach–Windisch Landsberger
Straße in die Kategorie der Bezirksstraßen erster Klasse eingereiht wird, nachdem der erste
Teil des obenerwähnten Straßenzuges (nämlich von Cilli nach Windischgrätz) bereits in die-
se Kategorie gehört und der Verkehr daselbst bedeutend ist, die Ah. Sanktion einholen zu
dürfen1.

II. Der Präsident des Ministerrates als Minister des Innern bringt den vom dalmatinischen
LandtagebeschlossenenGesetzentwurf zumVortrage,womit dieGemeinden ermächtigtwer-
den sollen, eine Auflage auf den Besitz von Hunden einzuführen2. Gegen die Ah. Sanktio-
nierung dieses Gesetzentwurfes sprechen nach denAnschauungen des Präsidenten einige Be-
denken.

Im § 5 werde demGemeinderat das Recht der inappellabeln Entscheidung über Rekur-
se inAngelegenheiten derAusführung diesesGesetzes eingeräumt.Dies sei eineBestimmung,
die mit der Gemeindeordnung [] mit unserer [] überhaupt im Widerspruch [], wornach ge-
gen Be[] derGemeindevertretungen [] eine Berufung, sei es an den Landesausschuss, sei es an
die lf. Behörden offen bleibt3. Ein solches Berufungsrecht sei umso notwendiger bei einem
Besteuerungsgesetze, weil sonst die Gemeinde Partei und Richter in einer Person wäre und
den Besteuerten der gebührende Rechtsschutz entzogen würde.

Der § 6 erkläre als aufrecht bestehend „die von denGemeinden in Ausübung der Lokal-
polizei in Betreff der Aufsicht über die Hunde bereits getroffenen Verfügungen“. Da diese
Verfügungen nicht bekannt sind und möglicherweise gesetzwidrige Bestimmungen enthal-
ten können, so erscheine es bedenklich, selbe durch diesen Gesetzentwurf ohne weiters in
Bausch und Bögen zu sanktionieren.

Außer diesen zwei wesentlichen Anständen, welche der Ah. Sanktionierung des Gesetz-
entwurfes entgegenstehen, und [] als Gründe der Sanktionsverweigerung hinzuweisen wäre,
ergeben sich noch zwei Bedenken, auf welche der Präsident den Statthalter bloß aufmerksam
zumachen beabsichtigt. Diese seien: das Ausmaß der Taxe, welchemit einemMaximalbetrag
von 8 fr. bestimmt ist, einem Betrag, der im Verhältnis mit anderen Ländern viel zu hoch ge-
griffen ist, da selbst in Niederösterreich die höchste Taxe 4 fr. beträgt. Weiter soll nach § 3 für
jedenWachhund auf Feld und Schiffen eine Registrierungstaxe von 50 Kreuzern gezahlt wer-
den, ohne dass es klar wird, ob diese Registrierungstaxe nebst der Steuer einzuheben ist oder
für die erwähnteGattung vonHunden die Befreiung von der Steuerentrichtung beabsichtigt
wird.

1 Der Landtag hatte das Gesetz in seiner 7. Sitzung am 28. 9. 1871 angenommen, Prot. Landtag Steier-
mark 68. Auf Vortrag Hohenwarts v. 23. 10. 1871 sanktionierte der Kaiser mit Ah. E. v. 28. 10. 1871 das Ge-
setz,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3752/1871; publiziert als Lgbl. Steiermark Nr. 36/1871.

2 AnnahmedesGesetzentwurfes durchdendalmatinischenLandtagProt.LandtagDalmatien22. 9. 1871
(5. Sitzung) 65.

3 Das Berufungsrecht war in Art. XVIII des Gesetzes v. 5. 3. 1862 über die grundsätzlichen Bestimmungen zur
Regelung des Gemeindewesens,Rgbl.Nr. 18/1862, festgelegt.
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Der Landesverteidigungsminister ist mit der Nichterteilung der Ah. Sanktion um-
so mehr einverstanden, als die Durchführung des Gesetzes in den unwirtbaren Gegenden
Dalmatiens, wo es schwer ist, [] einzuheben, [] Hindernissen ver[] wäre und der Taxbetrag
unverhältnismäßig [] ist.

Die Konferenz stimmt dem Antrage des Präsidenten bei4.
III. Dem Präsidenten des Ministerrates ist folgendes Telegramm aus Prag de dato 22. Ok-
tober l. J. zugekommen, welches er demMinisterrate zur Kenntnis bringt:

„Die öffentlich versammelten Bürger vonŽižkov und der königlichenWeinberggemein-
de sprechen ihr Vertrauen in die mit unseren Führern Rieger undMartinitz begonnene Aus-
gleichsaktion aus und hoffen, dass es Ew. Exzellenz Loyalität, Patriotismus und Standhaftig-
keit gelingen werde, den Ausgleich zum Wohle und Heile unseres Königs der Völker Öster-
reichs und unseres Vaterlandes zustande zu bringen“5.
IV. Der Präsident des Ministerrates beabsichtigt die durch die betreffenden Länderchefs ein-
gesendeten au. Adressen des galizischen Landtages, beschlossen in der Sitzung vom 2. Ok-
tober 1871, des Bukowinaer Landtages vom 7. Oktober, des oberösterreichischen Landtages
vom 25. September und des mährischen Landtages vom 13. Oktober Sr. k. u. k. apost. Ma-
jestät mit den gleichlautenden Resolutionsentwürfen: „Ich habe die vom … Landtage in der
Session vom … beschlossene Adresse zur Kenntnis genommen“ au. zu unterbreiten6.

Die Konferenz erklärt sich einverstanden7.
V. Dem Präsidenten desMinisterrates als Minister des Innern liegt das mit Gesundheitsrück-
sichten motivierte und mit ärztlichen Zeugnissen belegte Pensionsgesuch des Lemberger Po-
lizeidirektors Hofrates Anton Hammer Ritter v. Pohlau vor.

Der Statthalter Graf Gołuchowski bestätigt, dass Hofrat v. Hammer der Ruhe bedarf,
beantragt die Versetzung desselben in den bleibendenRuhestand und die Bemessung derRu-
hegebühr nach der Anzahl der zurückgelegten Dienstjahre mit 5/8 von dem 3.000 fr. betra-
genden Jahresgehalte8. Dagegen walte kein Anstand ob. Der Statthalter hebt weiter hervor,
dassHofratHammerwährend seiner ganzenDienstzeit unter schwierigenVerhältnissen stets
eine sehr angestrengte und ausgezeichnete Tätigkeit entwickelt hat. Im Jahre 1863wurde der-
selbe über Antrag des damaligen Statthalters GrafenMensdorff mit demOrden der eisernen
Krone III. Klasse dekoriert. DaHammer durch 16 Jahre Polizeidirektor in Lemberg war, hält
es Graf Gołuchowski für angedeutet, ihm aus Anlass der Versetzung in denRuhestand einen
neuerlichen Beweis der Ah. Zufriedenheit zuteil werden zu lassen und befürwortet die Ag.
Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopold-Orden.

4 Auf Vortrag Hohenwarts v. 23. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 28. 10. 1871 im Sinne desMinister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3751/1871.

5 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden.

6 Annahme der ausgleichfreundlichen Adressen durch den jeweiligen Landtag, Prot. Landtag Galizien
2. 10. 1871 (12. Sitzung) 28, Prot. Landtag Bukowina 7. 10. 1871 (9. Sitzung) 198, Prot. Landtag
Oberösterreich 25. 9. 1871 (6. Sitzung) 73, Prot. LandtagMähren 13. 10. 1871 (17. Sitzung) 493 f.

7 Die entsprechenden Vorträge Hohenwarts v. 23. 10. 1871 wurden mit Ah. E. v. 27. 10. 1871 im Sinne des Mi-
nisterratsbeschlusses resolviert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3735/1871 (Bukowina), Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 3736/1871 (Galizien),Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3737/1871 (Oberösterreich),Hhsta., Kab. Kanzlei,
KZ. 3738/1871 (Mähren).

8 Schreiben Goluchowskis an Hohenwart v. 24. 9. 1871; anbei das Pensionsgesuch Hammers, alles in Ava., IM.,
Präs. Nr. 5175/1871.
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Der Präsident des Ministerrates stimmt der Ansicht des Statthalters bei und wird von
der Konferenz mit einhelligem Beschluss ermächtigt, den bezüglichen au. Antrag zu stellen9.
VI. Der Präsident desMinisterrates als Minister des Innern bringt ein Gesuch desWiener pa-
triotischenHilfsvereines umErwirkung vonAh.Auszeichnungen für die ProfessorenHofrat
Dr. Billroth und Dr. Folwarczny zum Vortrag10.

Bei Beginn des preußisch-französischen Feldzuges wurden von Seite des Wiener patrio-
tischen Hilfsvereines Ärzte in die beiderseitigen Lager entsendet, und zwar nach Frankreich
der Titularstabsarzt Dr. Freiherr v.Mundi undDr. AlbertMosetig, nach PreußenHofratDr.
Theodor Billroth und Professor Dr. Karl Folwarczny. Den ersteren wurden auf Antrag des
Kriegsministers von Sr. apost. Majestät Ordensdekorationen verliehen, und zwar dem Frei-
herrn v. Mundi die Eiserne Krone II. Klasse und demDr. Mosetig derselben Orden III. Klas-
se11. Der patriotische Hilfsverein wendete sich nun abermals an den Kriegsminister mit dem
Ansuchen, auch für die beiden andern, nach Preußen entsendeten Ärzte Ah. Auszeichnun-
gen erwirken zu wollen. Nachdem diese Angelegenheit vom Kriegsminister, und zwar mit
dem Beifügen, dass ihm zwar keine näheren Daten über die Verdienstlichkeit der genannten
Ärzte zu Gebote stehen, er aber von seinem Standpunkte das Ansuchen befürworten müsse,
an den Präsident desMinisterrates geleitet worden, habe er für angezeigt erachtet, sich an das
Ministerium des Äußern um Auskünfte über die Leistungen dieser Ärzte zu wenden12. Das
Ministerium des Äußern sprach sich über die Leistungen der gedachten Ärzte, welche in der
zur vollsten Zufriedenheit geführten Leitung von Spitälern bestanden, vorteilhaft aus, ohne
jedoch besonders hervorragende Daten mitteilen zu können13.

Der Präsident desMinisterrates bemerkt, es scheine ihm allerdings, dass die Parität es er-
heischen würde, auch den nach Preußen entsendeten Ärzten Ah. Anerkennungen zuzuwen-
den. Dagegen sei aber folgendes in Betracht zu ziehen. Hofrat Billroth habe von Sr. Majestät
demKönige von Preußen für seine Dienstleistung denOrden des eisernen Kreuzes II. Klasse
am weißen Bande, außerdem von Sr. königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baden das
Kommandeurkreuz I. Klasse vom Zähringer Löwenorden, Dr. Folwarczny von Sr. Majestät
demKönige von Preußen das eiserne Kreuz II. Klasse amweißen Bande und von Sr.Majestät
demKönige von Bayern das Ritterkreuz I. Klasse desMilitärverdienstordens erhalten14. [] sei
nicht zu ver[] ihre Dienstleistung [] des Siegers, wo sie weder Entbehrungen nach Gefahren
ausgesetzt waren, mit jener der nach Frankreich entsendeten Ärzte, für welche letzteren von
französischer Seite keineAuszeichnung zuteil wurde, nicht in eine Linie gestellt werden kann.
Bei dieser Sachlage scheine dem Präsidenten desMinisterrates die nötigen Anhaltspunkte zu
fehlen, um fürDr. Billroth undDr. Folwarcznynoch auf eine österreichischeDekoration den
Antrag zu stellen. Er glaube daher, auf das Ansuchen des patriotischen Hilfsvereines nicht
eingehen zu können.

9 Auf Vortrag Hohenwarts v. 23. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 28. 10. 1871 im Sinne desMinister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3742/1871.

10 Schreiben des patriotischen Hilfsvereins an Kuhn v. 5. 6. 1871, Ka., KM., Präs. 5/44/4/1871.
11 Mit Ah. Handschreiben v. 24. 4. 1871,Hhsta., CBProt. 31/1871.
12 Kuhn hatte das Ansuchen des patriotischen Hilfsvereins mit Schreiben an Hohenwart v. 12. 6. 1871 befürwor-

tet, Ava., IM., Präs. 4925/1871, worauf Hohenwart Beust mit Schreiben v. 21. 6. 1871 um die hier genannte
Information ersuchteAva., IM., Präs. 2769/1871. Zu Theodor BillrothÖbl. 1: 85.

13 Schreiben Biegelebens an Hohenwart v. 12. 10. 1871,Ava., IM., Präs. 4925/1871.
14 Siehe dazuAva., IM., Präs. 1888/1871 (Recht zum Tragen der betreffenden fremden Orden für Folwarczny)

undHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2781/1871 (Bewilligung zur Annahme des Ordens für Billroth).
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Der Landesverteidigungsminister kann diese Ansicht nur bekräftigen. Soviel ihm
bekannt, haben Billroth und Folwarcznywohl in Spitälern gewirkt. Ihm sei aber kein einziger
Fall bekannt, wo sie auf dem Schlachtfeld beschäftigt gewesen wären. Mundi und Mosetig
dagegen entfalteten ihre Tätigkeit in einer eingeschlossenen, durch viele Monate belagerten
Stadt, ausgesetzt dengrößtenEntbehrungenunddenProjektilendesGegners.Weiters sei ihm
bekannt, dass die von Mundi und Mosetig dort eingeführten österreichischen Ambulanzen
allseitig als die besten anerkannt worden sind. Der Unterschied zwischen den Leistungen sei
daher ein namhafter.

Der Unterrichtsminister ist umso mehr einverstanden, als Dr. Billroth, der ein Mili-
tärspital in Mannheim, also entfernt von Gefahren, geleitet, noch eine zu kurze Zeit in Ös-
terreich Professor ist, als dass von diesem Gesichtspunkte für ihn eine Dekoration beantragt
werden könnte, und als der Unterrichtsminister überdies kürzlich vernommen hat, dass Bill-
roth den österreichischen Dienst verlassen dürfte.

Der Ministerrat erklärt sich mit der Ansicht des Präsidenten einhellig einverstanden15.

VII. Der Unterrichtsminister bringt zur Kenntnis, dass der Bau Museums für Kunst und
Industrie“ vollendet ist16. Se. apost. Majestät haben dem Unterrichtsminister Ag. []nen zu
lassen geruht, dass die Schlusssteinlegung am 4. November l. J. vorgenommen werden wird.
Mit Rücksicht hierauf habe Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog Rainer als Protektor des Muse-
ums eine Reihe von Auszeichnungen beantragt, von denen einige derart sind, dass der Un-
terrichtsminister der Zustimmung des Ministerrates bedarf, um sie Sr. apost. Majestät au. in
Vorschlag bringen zu können.

Se. K.Hoheit beantragen für denMinisterialrat imMinisterium des InnernMoritz Rit-
ter v. Löhr und für den Ministerialrat des Unterrichtsministeriums Josef Krumhaar Deko-
rationen, deren Kategorie Höchstderselbe nicht weiter andeutet, für den Wiener Gemein-
derat Achilles Melingo die Verleihung des Adelsstandes und für den Ingenieur des Baude-
partements im Ministerium des Innern Ferdinand Gaube das Ritterkreuz des Franz-Joseph-
Ordens. Was den Ministerialrat Krumhaar betrifft, so müsste ihm der Unterrichtsminister
das Zeugnis geben, dass er nicht bloß bei dem Museumsbau, sondern auch sonst eine sehr
anerkennenswerte Tätigkeit entwickelt, speziell den Bau des neuen Obergymnasiums in der
Rossau, des chemischen Laboratoriums und andere in das Unterrichtsressort einschlagende
Baulichkeitenmit Umsicht und Energie geführt hat und einer Ah. Auszeichnung würdig ist.
Er glaubt, für Ministerialrat Krumhaar, da derselbe noch keine Auszeichnung besitzt, den
Orden der eisernen Krone III. Klasse in Vorschlag bringen zu sollen. In Betreff des Gemein-
derates Melingo habe der Unterrichtsminister auch vom niederösterreichischen Statthalter
nähere Auskünfte eingeholt. Selbe lauten sehr günstig. Er nehme daher [] demWunsche Sr.
kaiserlicheHoheit gemäß die Erhebung des AchillesMelingo in den einfachenAdelsstand zu
befürworten. In Betreff des Ministerialrates Moriz v. Löhr, von dem ihm bekannt ist, dass er
sich vielfach bei großen Bauführungen verwendet, und das Ingenieurs Gaube, dessen beson-
dere Pflichttreue undGewissenhaftigkeit Se. kaiserlicheHoheit hervorheben, müsse er, da es

15 Mit Schreiben v. 27. 10. 1871 teilte Hohenwart Kuhn den Beschluss des Ministerrates mit, worauf Kuhn den
patriotischen Hilfsverein mit Schreiben (K.) v. 10. 11. 1871 entsprechend informierte, alles in Ka., KM., Präs.
5/44/4/1871.

16 Zumheutigen ÖsterreichischenMuseum für angewandte KunstCzeike, Historisches LexikonWien 4: 333
mit weiterführenden Literaturhinweisen.
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notwendig ist, nicht bloß die hier in Frage stehende, sondern die gesamte Tätigkeit ins Auge
zu fassen, Se. Exzellenz denPräsidenten desMinisterrates alsMinister des Innern bitten, seine
Ansicht auszusprechen.

Der Präsident des Ministerrates bemerkt, dass Ministerialrat Moriz v. Löhr außer
den Museumsbau auch noch beinahe alle größeren Bauten für ärarische Zwecke mit großer
Umsicht und anerkannter Sachkenntnis leitet. Er würde keinen Anstand nehmen, wenn Se.
kaiserlicheHoheit derHerr ErzherzogRainer einenWert darauf legt, dassMinisterialrat Löhr
ausAnlass desMuseumsbaues eineDekoration erhalte, für denselben, nachdem er die eiserne
Krone III. Klasse bereits besitzt, die Ag. Verleihung des Leopoldordens zu beantragen. Was
den IngenieurGaube anbelangt, so scheine ihmdasRitterkreuz des Franz-Joseph-Ordensmit
Rücksicht auf die Auszeichnungsgrade, die anderen Ingenieuren des Baudepartements zuteil
geworden sind, zu hoch gegriffen, und würde er das goldene Verdienstkreuz mit der Krone
für hinreichend halten. Der Unterrichtsminister stimmt dieser Anschauung bei.

Die Konferenz ermächtigt den Unterrichtsminister, für Ministerialrat Moriz v. Löhr
das Ritterkreuz des Leopoldordens, für den Ministerialrat Krumhaar die eiserne Krone III.
Klasse und für Achilles Melingo die Verleihung des Adels au. in Antrag zu bringen. Was die
Auszeichnung des Ingenieurs Gaube betrifft, so behält sich der Unterrichtsminister vor, da
die Verleihung von Verdienstkreuzen instruktionsgemäß keinen Gegenstand der Konferenz
bildet, im eigenenWirkungskreis den au. Antrag zu stellen17,a.

VIII.DemUnterrichtsminister liegt einBericht des galizischen Statthalters vor,worin für den
technischen Akademiedirektor Reisinger in Lemberg, dessen Posten bei der Umgestaltung,
welcher die von ihmbisher geleitetenAnstalt entgegengeht, aufgelassenwird und der deshalb
nach vollstreckter voller Dienstzeit in denRuhestand tritt, die Ag. Verleihung des Ritterkreu-
zes vom Franz-Joseph-Orden beantragt wird18. Der Unterrichtsminister glaubt den Antrag
mit Rücksicht auf die geschilderte Verdienstlichkeit Reisingers unterstützen zu sollen.

Minister Ritter v. Grocholski bemerkt, er habe zwar diesem Vorschlag, der ihm vor-
her mitgeteilt worden, seine Zustimmung beigefügt, sich aber vorbehalten, im Ministerrat
einen weiteren Antrag zu stellen. Er finde, dass diese Auszeichnung für Reisinger, wenn er
nach seiner dienstlichen Stellung überhaupt eine höhere erhalten kann, eine zu geringe ist.
Reisinger sei einer der wenigen Beamten, welche wirklich demLande zugetan waren, und ha-
be sehr ersprießlicheDienste geleistet. Die Anstalt sei schwach dotiert gewesen, und es könne
daher ausschließlich nur seinem Verdienste zugeschrieben werden, dass aus der Lemberger
technischenAkademie junge Techniker hervorgingen, welche inWien bei den verschiedenen
Eisenbahnverwaltungenmit hier gebildetenTechnikern konkurrieren konnten. Reisinger sei
übrigens noch rüstig und könnte noch weiter dienen, [] Einführung der polnischen Sprache
nicht ein Hindernis wäre. Er würde daher die Eiserne Krone III. Klasse für Reisinger bean-
tragen.

a RandvermerkDer Handelsminister verlässt den Sitzungssaal.

17 Auf Vortrag Jirečeks v. 26. 10. 1871 entschied der Kaiser mit AhE. v. 29. 10. 1871 im Sinne desMinisterratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3759/1871.

18 Die beiden in Frage kommendenAktenmit demBericht des Statthalters,Ava., CUM., Unterricht, allg. 9231
und 13419, beide ex 1871 sind nicht mehr vorhanden. Zur Lemberger technischen Akademie sieheDitchen,
Politechnika Lwowska.
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Der Unterrichtsminister erklärt, dass er sich nur dem Antrage des Statthalters ange-
schlossen habe, von seinem Standpunkte aber gegen die von Minister Ritter v. Grocholski
beantragte höhere Auszeichnung, da Reisinger Direktor einer technischen Hochschule ist,
nichts einzuwenden habe.

Der Finanzminister votiert für die Verleihung des Franz-Joseph-Ordens, nachdem auf
sein Befragen über den Rang des von Reisinger bekleideten Dienstpostens der Unterrichts-
minister die Auskunft erteilt, dass Reisinger dermal noch in der []ten Diätenklasse steht,
da das Gesetz über die Gleichstellung der technischen mit den Universitätsprofessoren im
Reichsrate nicht zum Abschlusse gelangt ist. Zugleich bemerkt der Finanzminister, dass
nach der vernommenen Schilderung die bisherige Einrichtung der Anstalt dem Lande nicht
zum Schaden gereicht hat, daher die Notwendigkeit der Umgestaltung doch nicht so drin-
gend gewesen sein muss.

Der Landesverteidigungsminister und der Justizminister stimmen für denAntrag
desMinisters Ritter v. Grocholski, dem sich auch der Unterrichtsminister angeschlossen hat.

DerPräsident desMinisterrates konstatiert, dass sichdieMajorität für dieVerleihung
der Eisernen Krone III. Klasse an Reisinger entschieden hat. Er für seine Person könnte sich
nur für das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens aussprechen, umso mehr als vom Statthal-
ter eine höhere Dekoration nicht beantragt worden ist19.
IX. Der Kultus- und Unterrichtsminister referiert über die vom Kärntner Landtage in
der [] abgehaltenen Session be[] Gesetzentwürfe in Beziehung auf die Abänderung der Volks-
schulgesetze20.
Die Veranlassung hiezu gab die im März l. J. vom Unterrichtsministerium an den Landes-
schulrat ergangene Aufforderung, eine Enquete zur Revision der bestehenden Schulgeset-
ze zur Behebung der denselben anklebendenMängel einzuleiten. Der Kärntner Landtag hat
nicht gesäumt, sichmit Abänderungsvorschlägen zu befassen. Die bezüglichenOperate wur-
den vom Landtage dankbar entgegengenommen und als Grundlage seiner Verhandlungen
benützt.DerUnterrichtsministerwar in der Lage, in dieVerhandlungen rechtzeitig einzugrei-
fen, beziehungsweise demLandeschef die nötigen Instruktionen zu erteilen21, denen auchder
Landtag in allen wesentlichen Punkten entsprach, so dass die vorliegenden Gesetzentwürfe
dem Unterrichtsminister geeignet erscheinen, das Volksschulwesen Kärntens nachhaltig zu
fördern.

Der Gesetzentwurf a (Errichtung, Erhaltung und Besuch der öffentlichen Volksschu-
len) ändert vollständigden III.Abschnitt des Schulerrichtungsgesetzes vom17. Jänner 187022,
indem,während dieses die gesamtenKosten auf die Bezirke gewiesen hat, nunmehr die Schul-

19 Auf Vortrag Fidlers v. 5. 11. 1871 wurde Alexander Reisinger mit Ah. E. v. 12. 11. 1871 pensioniert,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 3944/1871; zugleich erhielt er auf Vortrag Fidlers v. 5. 11. 1871mit Ah. E. v. 12. 11. 1871 den
Orden der Eisernen Krone III. Klasse,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3945/1871.

20 ZurAnnahmedurch denLandtag für denweiter unten genanntenGesetzentwurf a,Prot.LandtagKärn-
ten 6. 10. 1871 (12. Sitzung) 178, für b, Prot. Landtag Kärnten 6. 10. 1871 (12. Sitzung) 177, für c,
Prot. Landtag Kärnten 6. 10. 1871 (12. Sitzung) 187.

21 Mit Schreiben v. 22. 9. 1871 hatte Ceschi Jireček um entsprechende Instruktionen gebeten, die er auch mit Ant-
wortschreiben (K.) des Unterrichtministers v. 26. 9. 1871 erhielt; anbei ein umfangreicher Motivenbericht des
Landesschulrates unddie drei von ihmausgearbeitetenGesetzentwürfe für denLandtag, alles inAva.,CUM.,
Unterricht, allg. 11226/1871.

22 Lgbl. Kärnten Nr. 12/1870.
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bezirke gänzlich fallengelassen und die Kosten auf die Schulgemeinde und das Land verteilt
werden. Der Unterrichtsminister teilt mit, in welche Weise nach dem neuen Entwurf diese
Verteilung vor sich gehen soll.

DerGesetzentwurf bbezweckt dieAbänderungdesLandesgesetzes vom17. Jänner 1870
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer23. Die hier vorgeschlagenen Ände-
rungen sind nicht vonwesentlichemBelang.Nur die Bestimmung des § 14 ist hervorzuheben,
wornach bei allen Ernennungen die Vertreter des Landesausschusses im Landesschulrate je
zwei Stimmen haben sollen, eine Forderung, welche durch die Zahlung der Lehrergehalte aus
dem Personalfonds gerechtfertigt [] sich vorteilhaft von []ordnung des oberösterreichischen
Gesetzes unterscheide, nachwelcher der Landesausschuss selbst die Ernennungen der Lehrer
ausspricht.DerUnterrichtsministermachtweiter dieMitteilung von denBestimmungen des
Abänderungsgesetzes über die Dienstesbezüge der Lehrer, welche Bestimmungen zu keiner
Einwendung Anlass geben.

DerGesetzentwurf c bezielt die teilweiseAbänderung desGesetzes vom8. Februar 1869
über die Schulaufsicht24, wie sie sich aus dem infolge derGesetze a undb vermehrtenEinfluss
der Schulgemeinden auf dieOrtsschulen ergeben.Hervorzuheben sei hier namentlich der § 7,
welcher für Fälle, wo ein Ortsschulrat seine Schuldigkeit nicht tut und eine Neuwahl ein bes-
seresResultat nicht erwarten lässt, denLandesschulrat imEinvernehmenmit demLandesaus-
schusse zur zeitweiligen Ernennung eines Schuladministrators berechtigt, eineMaßregel, die
sich nach den bisherigen Erfahrung sehr empfehle. Der häufigwahrgenommenenTeilnahms-
losigkeit für die Interessen der Schule werde dadurch entgegengetreten, dass das Gesetz die
Annahme der Wahl zum Vorsitzenden oder Stellvertreter des Vorsitzenden im Ortsschulra-
te unter Strafandrohung zur Pflicht macht. Weitere Bestimmungen regeln zweckmäßig die
Ortsschulaufsicht in Städten mit eigenen Gemeindestatuten, wo ein Stadtschulrat den Wir-
kungskreis des Orts- und Bezirksschulrates in sich vereinigen soll. Der Landeschef trägt auf
die Ah. Sanktionierung der drei Gesetzentwürfe an25, welchen Antrag der Unterrichtsminis-
ter, da er darin eine durchgreifende Verbesserung der Kärntner Landesschulgesetze erkennt,
unbedingt beitreten zu sollen erachtet.

In Betreff des Gesetzentwurfes ad a stellt der Finanzminister die Frage, []keit der Steu-
er[] irgendeinerWeise inAnspruch genommenwird, beziehungsweise ob undwelcheBestim-
mungen über die allfällige Mitwirkung der Steuerämter in dem Entwurfe vorkommen.

DerUnterrichtsminister gibt dieAuskunft, dass diesfälligeBestimmungen indemGe-
setzentwurfe nicht enthalten sind. Da die Leistungen zu Schulzwecken zwischen dem Lan-
desfonds und den Gemeinden geteilt sind, so werden selbstverständlich die Steuerämter nur
insoferne inAnspruch genommen, als ihnen die Einhebung der Landesfondsbeiträge obliegt.

Der Finanzminister erklärt sich unter dieser Voraussetzungmit der Erwirkung derAh.
Sanktion für denGesetzentwurf a einverstanden. Die übrigenKonferenzmitglieder stimmen
gleichfalls bei.

ZudemGesetzentwurfeb gibt derUnterrichtsminister überBefragendesPräsidenten
desMinisterrates die Aufklärung, dass im Landesschulrate bei jeder Ernennung von Lehrern
die zweiVertreter des LandesausschussesDoppelstimmen, somit zusammenvier Stimmenha-
ben sollen. Der Landesschulrat ist aber so zusammengesetzt, dass er mit diesen vier Stimmen

23 Lgbl. Kärnten Nr. 13/1870.
24 Lgbl. Kärnten Nr. 10/1869.
25 Schreiben Ceschis v. 9. 10. 1871 an Jireček,Ava., CUM., Unterricht, allg. 12830/1871.
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nicht majorisiert werden kann. Der Landesausschuss habe sich dieses Recht vindiziert, um
einen größeren Einfluss auf die Schulen zu gewinnen. Der Unterrichtsminister glaubt, dieser
Einrichtung den Vorzug vor jener in Oberösterreich geben zu sollen26.

Der Präsident des Ministerrates macht hiezu die Bemerkung, dass inOberösterreich
der Landesausschuss präsentiert und dem Landesschulrate das Recht zusteht, solche Lehrer,
gegen welche ein Ausschließungsgrund obwaltet, abzulehnen. Die Dekrete fertigt der Lan-
desschulrat aus, wobei er zu überwachen hat, [] zum Lehramte [] werde, dem die [] mangelt
oder gegen den ein Ausschließungsgrund spricht. Der Präsident des Ministerrates erklärt je-
doch, dass er gegen die vom Kärntner Landtage beschlossene Modalität keine Einwendung
zu erheben habe.

Die Konferenz erteilt ihre Beistimmung zur Erwirkung der Ah. Sanktion für den Ge-
setzentwurf ad b.

Was denGesetzentwurf ad c anbelangt, so gibt derUnterrichtsminister zu derBestim-
mung in Betreff der Bestellung von Administratoren die Erläuterung, dass die bezeichnete
provisorischeMaßregel für so lange zu dauern hat, bis die Gewähr gegeben ist, dass die Schul-
geschäfte durch einen gewählten Ortsschulrat ordnungsmäßig werden besorgt werden. Die
Ortsschulräte namentlich auf dem Lande seien die schlechteste Partie unserer Schulgesetzge-
bung. Sie tun nichts, ja sie übertreten selbst dasGesetz.Der Schulbesuch scheitere sehr häufig
daran, dass dieMitglieder desOrtsschulrates ihre eigenenKinder nicht in die Schule schicken.
Es sei daher ein Remedium für Fälle der Unkenntnis oder Renitenz geboten.

Der Präsident des Ministerrates hat jedoch ein Bedenken gegen die in dem Entwur-
fe normierte Bestellung von Administratoren. Das Reichsgesetz über die Volksschulen be-
stimme ausdrücklich, dass für jede Schule ein Ortsschulrat bestehen soll27. Diese Institution
könne man nicht einfach beseitigen und durch Administratoren ersetzen, ohne das Reichs-
gesetz zu alterieren. Die Bestimmung scheine ihm daher ein Eingriff in das Reichsgesetz zu
sein. Durch ein solches Provisorium in infinitum werde es in das Belieben des Landesschul-
rates gestellt, die Ortsschulräte ganz zu beseitigen. Er sehe auch keinen genügenden Grund
für die Notwendigkeit dieser Abänderung. Wenn der Landesschulrat [] Überzeugung ein[]
dass ein Bezirksschulrat [] Pflicht nicht erfüllt, stehen ihm die Landesschulinspektoren und
Bezirksschulinspektoren zur Verfügung, um Gebrechen zu beheben und die Schuldigen zur
Verantwortung zu ziehen. Er glaube daher, dass der Gesetzentwurf ad c sich zu Ah. Sanktion
nicht eignet.

Der Unterrichtsminister anerkennt die Bedenken des Präsidenten und konformiert
sich mit dem Antrage auf Verweigerung der Ah. Sanktion, umso mehr als dieser Gesetzent-
wurf am wenigsten dringend notwendig ist.

Minister Ritter von Grocholski ist vom praktischen Standpunkte für die Ah. Sank-
tion, indem er einen Eingriff in das Reichsgesetz darin nicht erblickt. Kein Gesetz könne in
einemsolchenSinne aufgefasstwerden, dass dabei eine entsprechendeDurchführung zurUn-
möglichkeit wird. Das Verhältnis des Ortsschulrates zum Bezirksschulrate sei ja im Reichsge-
setz auch nicht geregelt. Man könnte daher daraus folgen, dass letzterer auch nicht das Recht

26 Das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen vom
23. 1. 1870, Lgbl. Oberösterreich Nr. 10/1870.

27 Gesetz v. 25. 5. 1868, betreffend die Bestimmungen über das Verhältnis der Schule zur Kirche, Rgbl.
Nr. 48/1868 § 10.
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hat, den Bezirksschulrat mit Strafen zu belegen. Hat aber das höhere Organ dieses Recht, so
müsse es auch zur Auflösung, und wenn von einer Neuwahl kein Resultat zu erwarten ist,
zur Bestellung eines Administrators berechtigt sein.

Der Präsident des Ministerrates bemerkt, dieMittel gegen einen säumigen oder reni-
tentenOrtsschulrat seien Geldstrafen oder die Auflösung. Die gänzliche Beseitigung sei aber
dem Reichsgesetze widersprechend. Es trete hier ein gleiches Verhältnis ein wie bei Gemein-
devertretungen. Die Regierung habe da nur in Betreff des übertragenenWirkungskreises das
Recht, einen Verwalter zu bestellen, weil der übertragene Wirkungskreis nach dem Gesetze
überhaupt jeden Moment den Gemeinden abgenommen werden kann. Was aber den auto-
nomenWirkungskreis der Gemeinde betrifft, so dürfe die Regierung nur zur Auflösung und
Neuwahl schreiten, nicht aber, wenn sie von letzterer kein entsprechendes Resultat erwarten
zu können glaubt, einen bleibenden Administrator einsetzen.

Der Finanzminister votiert mit Minister Ritter von Grocholski für die Ah. Sanktionie-
rung des Gesetzentwurfes ad c, der Landesverteidigungsminister, der Justizminister und der
Unterrichtsminister, somit die Majorität für den Antrag des Präsidenten, nämlich für die
Verweigerung der Ah. Sanktion28.
X. Der Präsident desMinisterrates bringt schließlich folgende Angelegenheit zur Sprache. In
der Ministerratssitzung vom 5. Oktober l. J. hat der Unterrichtsminister einen vom schlesi-
schen Landtage beschlossenen Gesetzentwurf betreffend den Religionsunterricht in den Re-
alschulen vorgetragen und von seinem Standpunkte dieNichtsanktionierung beantragt, weil
dadurch die Erteilung des Religionsunterrichtes in den oberen Klassen der Realschulen aus-
geschlossen wird und der Unterrichtsminister diese Änderung weder durch die imMotiven-
bericht als Grund angegebene Konsequenz aus dem interkonfessionellen Gesetze noch aus
didaktischen oder pädagogischen Rücksichten gerechtfertiget fand. Die Majorität der Kon-
ferenz habe sich für die Sanktionierung aussprechen zu sollen geglaubt29.

DemPräsidenten desMinisterrates sei nun von Sr. apost.Majestät unter Einhändigung
des Aktes der Ah. Auftrag erteilt worden, die Angelegenheit nochmals der Erwägung des
Ministerrates zu unterziehen30. Aus der Einsicht in den Akt habe er entnommen, dass der
fragliche Gesetzentwurf bloß [] einzigen [] Realschulgesetzes (§ 8) [] hat, während er bei
der Konferenz vom 5. Oktober von der Voraussetzung ausgegangen war, dass es sich um die
Ah. Sanktionierung des Realschulgesetzes überhaupt handelt.Mit Rücksicht auf diesenUm-
stand, der ihm entgangen war, schließe er sich demAntrage des Unterrichtsministers an und
ersuche die Konferenzmitglieder, auch ihre Ansicht darüber auszusprechen.

Der Justizminister, welcher in der Sitzung vom 5. Oktober nicht zugegen war, spricht
sich, nachdem ihm der Sachverhalt vom Präsidenten näher erörtert worden, entschieden ge-
gen die Ah. Sanktionierung aus.

DerUnterrichtsministerwiederholt sein ursprünglichesVotumfür dieVerweigerung
der Ah. Sanktion mit dem Bemerken, dass demselben der nun abwesende Handelsminister
beigetreten war.

28 Auf Vortrag Jirečeks v. 24. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 27. 10. 1871 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3728/1871; publiziert als Lgbl. Kärnten. Nr. 23/1871 und Lgbl.
Kärnten. Nr. 24/1871.

29 Fortsetzung desMR. v. 5. 10. 1871/III.
30 Der in MR. v. 5. 10. 1871/III, Anm. 11 zit. Vortrag Jirečeks v. 6. 10. 1871 trägt den Vermerk Dem Minister

Jireček b. m. zur nochmaligen Vortragserstattung zurück. 23. 10. 1871.



Nr. 609 Ministerrat, Wien, 25. Oktober 1871 629

Der Finanzminister erklärt, er sei gleichfalls der Ansicht gewesen, dass es sich um ein
vollständiges Realschulgesetz handle, und habe geglaubt, dass diese Bestimmung allein nicht
Anlass sein sollte, die Ah. Sanktion zu verweigern, zumal als andere gleiche Realschulgesetze
bereits dieAh. Sanktion erhalten hatten.Nachdem es sich aber nicht darum, sondern nur um
die Eliminierung einer Bestimmung handelt, für welche ein plausibler Grund nicht vorhan-
den ist, so nehme er keinen Anstand, sich nun gleichfalls entschieden gegen die Sanktionie-
rung auszusprechen. Der Landesverteidigungsminister und Minister Ritter von Grocholski
schließen sich diesem Votum an.

Die Konferenz entscheidet sich somit einhellig dahin, dass auf die Verweigerung der Ah.
Sanktion einzuraten sei31.
Wien, am 23. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 609 Ministerrat, Wien, 25. Oktober 1871

RS. und bA.; P.Weber; VS.Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 25. 10.), Holzgethan (28. 10.),
Scholl (29. 10.), Jireček (29. 10.), Schäffle (30. 10.), Habietinek (31. 10.), Grocholski (5. 11.).
[I.] Au. Demissionsgesuch des Ministeriums.

KZ. 3779 –MRZ. 116
Protokoll des zu Wien am 25. Oktober 1871 um 6 Uhr abends abgehaltenen Ministerrates
unter dem Vorsitze Sr. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des
Innern Grafen Hohenwart.
[I.] Der Präsident des Ministerrates machtmit Rücksicht darauf, dass der Finanzminister
einer heute vormittags stattgefundenen Besprechung der übrigenMinister nicht beigewohnt
hat, folgende Eröffnung1:

Den inWien anwesenden böhmischen Führern Graf Clam, Dr. Rieger und Dr. Pražák
wurde der Inhalt des Ah. Reskripts mitgeteilt, wie er von Sr. apost. Majestät als Antwort auf
die Adresse des böhmischen Landtages festgesetzt worden ist. Die genannten Herren haben
nach Kenntnisnahme des Inhalts auf das entschiedenste erklärt, dass sie dieses Ah. Reskript
nicht anders als mit der Ablehnung der Reichsratswahlen beantworten könnten2. Dadurch
sei eine Situation geschaffen, welche es demMinisterium zurNotwendigkeit macht, sein wei-
teres Verhalten gegenüber dieser Sachlage reiflich zu erörtern. Er bekenne offen, dass er die

31 Auf Vortrag Jirečeks v. 24. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 18. 10. 1871 nach dem Ministerratsbe-
schluss,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3748/1871.Mit Schreiben v. 29. 10. 1871 informierte Jireček Ceschi über
diesen Entschluss,Ava., CUM., Unterricht, allg. 12830/1871.

1 Fortsetzung des MR. v. 22. 10. 1871/I. Zur vormittäglichen Besprechung Schäffle, Aus meinem Leben 2:
241.

2 Den inWien eingetroffenen böhmischen Führern war bereits am 24. 10. 1871 der Inhalt des beschlossenen Re-
skripts mitgeteilt worden; am 25. 10. überreichten sie bei der erwähnten Besprechung ein Memorandum, in
dem sie das hier Dargelegte festhielten, Schäffle, Aus meinem Leben 2: 241 f.; Kazbunda, Pokusy ra-
kouské vlády, 403 f.; Srb, Politické dějiny 1: 373mit dem tschechischen Text des Memorandums Srb, Poli-
tické dějiny 1: 373–377.
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Möglichkeit nicht absehe, wie dasMinisterium in seiner Tätigkeit nunmehrweiter fortschrei-
ten soll. Das Ministerium habe einen Reichsrat in Aussicht gehabt, in welchem es auf mehr
als zwei Dritteile der Stimmen rechnen konnte3. Durch dasWegbleiben der Böhmen, abgese-
hen davon, was die Mährer und vielleicht noch andere tun werden, [] nicht nur [], sondern
man sehe einen Reichsrat vor sich, der nicht einmal beschlussfähig sein wird. Denn die 139
Stimmen, welche der Regierung zu Gebote standen, reduzieren sich durch den Abfall von
40 Stimmen der Böhmen auf 99, eine Anzahl, die zur Beschlussfähigkeit nicht reicht. Dazu
komme, dass das Ministerium nicht in der Lage ist, von den Deutschen, die sich fernhalten
wollen, irgendjemanden zum Eintritte zu bewegen. Es müsste also gefasst sein, im günstigs-
ten Falle einen Reichsrat von 99 Mitgliedern zustande zu bringen. Er sage, im günstigsten
Falle, weil er nicht zweifle, dass auch die Tiroler und vielleicht auch die Krainer nicht erschei-
nen werden. Somit stehe das Ministerium vor der sichern Aussicht eines nicht beschlussfähi-
gen Reichsrates. Die Auflösung dieses Reichsrates aber sei für das gegenwärtigeMinisterium
nicht möglich; es könne nicht seine Freunde nach Hause schicken und Neuwahlen einlei-
ten, die ein liberales Abgeordnetenhaus ergeben, in welchem die Regierung, beiläufig wie in
dem bei ihrem Amtsantritte angetroffenen, in entschiedener Minorität wäre. Er sehe somit
nicht ab, wie dieses Ministerium seine Tätigkeit noch weiter fortsetzen könnte, und erlaube
sich mitzuteilen, dass er fest entschlossen sei, Sr. Majestät seine Demission au. einzureichen
und um die möglichst beschleunigte Ag. Annahme derselben zu bitten. Er ersuche die übri-
gen Herren Konferenzmitglieder, auch ihre Ansicht über die Situation auszusprechen und
zu erörtern, ob etwa ein anderer Ausweg noch möglich sei oder nicht.

Der Finanzminister spricht sich nachstehend aus:Das, was gekommen ist, habe er vor-
ausgesehen und sich aus diesem und aus anderen Gründen, die er wiederholt darzulegen die
Ehre hatte, mit der Aktion des Ministeriums niemals einverstanden erklärt. Dass mit dieser
Aktion nichtweiter vorgeschrittenwerden kann, sei jetzt anerkannt.Wasweiter zu geschehen
habe, lasse sich bei dem so verworrenen und kaleidoskopartig von Tag zu Tag sich ändernden
Zustande der Dinge in diesem Momente nicht feststellen. Dass das Ministerium unhaltbar
geworden, sei klar. Er für seine Person habe sich seit langem innerlich nichtmehr alsMitglied
desselben betrachtet, auch äußerlich kein Hehl daraus gemacht, dass er mit diesem System
nicht gehen kann, und wie bekannt, schon durch geraume Zeit um seine Enthebung au. ge-
beten. Er achte und ehre jede Überzeugung, wolle niemandem auch nicht im entferntesten
irgendetwas zur Last legen, habe aber auch für sich selbst das Recht seiner Überzeugung in
Anspruch genommen, und diese habe es ihm zur Unmöglichkeit gemacht, dem Systeme des
Ministeriums beizutreten. Bei dieser Sachlage könne er sich einem Kollektivschritte des Mi-
nisteriums, wenn ein solcher von den übrigen Herren Konferenzmitgliedern beliebt werden
sollte, nicht anschließen. Er habeumseineEnthebung gebeten,weil ermit demSystemenicht
gehen könne, der Kollektivdemission derMinister würde aber das ganz entgegengesetzteMo-
tiv zugrunde liegen, dass das System nicht durchgeführt werden kann, welches von ihm stets
perhorresziert worden ist.

Der Landesverteidigungsminister [] sich auf die Frage des Präsidenten, was gegen-
über der gegenwärtigen Situation zu tun und ob etwa ein anderer Weg einzuschlagen wäre,
um doch zu einer Majorität zu gelangen. Auf diese Frage könne er allerdings keine bestimm-
te Antwort geben. Die Zukunft sei in einen Schleier gehüllt, den zu lüften nicht möglich
ist. Es könnte vielleicht eine Majorität geschaffen werden, wenn das Ministerium auf einmal

3 Zur voraussichtlichen 2/3Mehrheit im Reichsrat sieheMR. I v. 20. 10. 1871/I, Anm. 16.
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vollständig umsatteln und sich in die Arme der sogenannten Verfassungspartei werfen wollte.
Aber selbst in diesem Falle wäre die Majorität fraglich. Er habe über die Zukunft, abgese-
hen von dem Standpunkte desMinisteriums, vom allgemeinen Gesichtspunkte aus vielseitig
nachgedacht und habe gefunden, dass, was immer dieses oder ein künftigesMinisterium tun
mag, ein Teil der Bevölkerung gewiss [unbefr]iedigt bleibenwird.Wennman sich die Vergan-
genheit vergegenwärtige, sehe man, wie keine einzige der verschiedenen seit 1848 gegebenen
Verfassungen alle zufriedenstellte und auch die gegenwärtig bestehendeDezemberverfassung
einen großen Teil der Völker gegen sich habe4. Unter solchen, auf die Dauer nicht haltbaren
Umständen werde Se. Majestät Allerhöchstselbst einen Entschluss fassen müssen, der einen
Ausweg aus demDilemma zu eröffnen geeignet ist. Er wolle sich erlauben, die Situation von
rein militärischem Standpunkt zu beleuchten. Angenommen, es träte jetzt ein sogenanntes
liberales Ministerium ins Amt − wobei er übrigens behaupte, dass das gegenwärtige Minis-
terium liberaler ist als jene, die sich liberal nenne −, so werde dasselbe selbstverständlich die
sogenannten Verfassungstreuen gänzlich auf seine Seite bekommen, dafür aber die Tiroler,
einen Teil der Oberösterreicher, die Tschechen in Böhmen und Mähren, die Slowenen und
Wenden, die illyrischenDalmatiner, die slowenischenBewohner vonGörz undGradiska und,
so viel er []ier in der [].

Die Monarchie sei von drei Großmächten umgeben, Italien, Preußen und Russland.
Von Italien habe sie allerdings nichts zu fürchten, dieses habe mit sich selbst zu tun, sei in
sich ziemlich gesättigt, undwenn auch von den Italianissimi, eigentlichGaribaldinern, Blicke
nach Trient und selbst auf das Litorale von Görz geworfen werden, so werde dieser Wunsch
bei der gemäßigten Partei Italiens keinen Anklang finden. Ein anderes aber sei es mit Preu-
ßen und Russland. Diesen gegenüber liege österreichischerseits Böhmen und Galizien. Be-
trachte man die gegenseitigenMachtverhältnisse, auf der einen Seite jene Preußens und Süd-
deutschlands, auf der anderen jene Österreichs, so stellen sie sich entschieden ungünstig für
uns heraus. Im Falle eines Krieges würden wir immer mit 2 bis 300.000 Mann weniger auf
demKampfplatze erscheinen, sodass unsder Sieg vonvornherein entrissenwäre.Denn,wenn
es auch möglich ist, dass dasMissverhältnis in der Zahl durch eine [] Kriegsführung ausgegli-
chenwird, so sei doch das Kriegsglückwandelbar, es könne auch das Entgegengesetzte eintre-
ten; man dürfe daher nur mit den gegebenen Zahlen rechnen. Es liege somit auf der Hand,
dass man sich andere Umstände zu Nutzen machen und diejenigen Völker für sich gewin-
nen muss, die den bedrohten Grenzen zunächst wohnen. Und da finde er leider, dass, soweit
es sich um Böhmen handelt, die Gesinnung der Tschechen nicht gewonnen ist. Sie wäre ge-
wonnen worden, wenn die getroffene Vereinbarung zu einem Ziele geführt hätte; wie aber
die Sachen jetzt stehen, sei, da der Ausgleich für verloren gehalten werden muss, auf die gute
Gesinnung der Tschechen nicht zu rechnen. Sie werden sich im besten Falle wie 1866 passiv
verhalten, undwir haben denNachteil der geringeren Zahl. [] glaubt, es sei [] Österreichs, die
Tschechen [] gute, ausdauernde und gelehrige Soldaten haben, die ihre Tapferkeit auf unzäh-
ligen Schlachtfeldern dargetan, als eine Vormauer gegen Preußen zu gewinnen. Es werde aber
nicht bloß Passivität an Seite der Tschechen eintreten, sondern, was weit gefährlicher ist, eine
Gravitation sich kundgeben, die in Moskau und Petersburg ihren Schwerpunkt finden wird.
Dies dürfte für Österreich das Allerschlimmste werden. In Bezug auf Russland hätten wir an
Galizien eine gleiche Vormauer wie an den Tschechen gegenüber Preußen.Manwar auf dem
bestenWege, die Sympathien der Galizier zu gewinnen, und zwar, wie er glaube, größtenteils

4 Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 142/1867.
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durch das Verdienst des gegenwärtigen Ministeriums5; dieses günstige Verhältnis hätte sich
mit der Zeit verstärkt, und so wäre die größte Gefahr, die uns von Russland droht, abgewen-
det gewesen. Nunmehr möchte er aber auf keine große Unterstützung seitens der Galizier
rechnen, denn der Enthusiasmus würde fehlen.

Er bedauere, da dem Ministerium bei seinem guten und aufrichtigen Willen, auf ganz
verfassungsmäßigemWege die Befriedigung der verschiedenen Völker herbeizuführen, dieses
Werk nicht gelungen ist. Er glaube, es sei jetzt Sache der Krone, einen Entschluss zu fassen.
Provisorisch könnte vielleicht ein Kabinett in derWeise gebildet werden, dassMänner an die
Spitze gestellt werden, welchen bloß die Leitung der verschiedenenRessorts übertragen wird
und welche die Geschäfte ohne eine große Verantwortung einstweilen weiterführen. Dies sei
aber nicht konstitutionell und über lang oder kurz müsste die Krone doch [] eine Verfügung
treffen, die der Verfassung entspricht. Eine Idee, mit der er sich beschäftigen konnte und die
er nur andeuten wolle, wäre vielleicht, dass die Krone bei dem Umstande, als alle möglichen
Versuche zu keinem Resultate geführt haben, mittelst eines Manifestes an die Völker der ver-
schiedenen Königreiche und Länder appelliert und dass irgend ein Rat, sei es mittelst Wahl
oder auf andere Weise, zusammengerufen wird, welcher zu deliberieren hätte, was unter den
gegebenen, höchst betrübenden Verhältnissen zu geschehen habe. Wohl würde auch dieses
Auskunftsmittel mit Schwierigkeiten verbunden sein, es wäre nicht leicht, die richtigenMän-
ner und deren richtige Zahl nach denLändern zu finden; dies seien aberDetailfragen, die sich
noch lösen ließen.Trete aber dasMinisteriumab, so erübrige nach seinemErachtennichts, als
dass die Geschäfte durch unverantwortlicheMinister oder Leiter der verschiedenen Ressorts
einstweilen fortgeführt werden. Was seine Person speziell anbelangt, so hänge sein Ressort
eigentlich mit der Politik wenig zusammen, und nachdem Se. Majestät erst kürzlich den Ah.
Wunsch auszusprechen geruhten, dass er in seinemAmte ausharren soll, so sehe er – so wün-
schenswert es ihmwäre, diesen qualvollen Posten zu verlassen – als Militär es als seine Pflicht
an, Anstand zu nehmen, Se. Majestät um die Enthebung von diesem Posten zu bitten.

Der Unterrichtsminister [] Erklärung: Das Ministerium habe sich die Aufgabe ge-
stellt, den inneren Frieden herzustellen. Vor allem galt es, die Versöhnung Böhmens zu erzie-
len. Es sei daranmit Ernst gearbeitet worden.DieResultate, dieman nahezu gesichert dachte,
entschlüpften im letztenAugenblicke denHänden der Regierung. Es erübrige bei der Solida-
rität, zu der sich die Minister bei ihrem Antritte verbunden, nichts anderes, als Se. Majestät
um die Enthebung zu bitten. Er schließe sich daher dem Präsidenten des Ministerrates voll-
kommen an.

Der Handelsminister bemerkt, für ihn sei die Frage teils eine Frage der objektiven po-
litischen Notwendigkeit, teils eine Frage der Erwägung vom Sandpunkte der persönlichen
Ehre undMoral. Vom objektiv politischen Standpunkte sehe er absolut keineMöglichkeit ei-
nes gedeihlichen Wirkens für das Ministerium mehr ab. Der bisherige Standpunkt, auf dem
man, wie er glaube, mit Festigkeit zu einem guten Ziel gekommen wäre, sei zu halten nicht
mehrmöglich, nachdem−nicht auf denRat derMehrheit diesesMinisteriums − ein anderer
Weg eingeschlagen worden ist dadurch, dass das Ah. Reskript an den böhmischen Landtag
nicht in der von diesemMinisterium vorgeschlagenen Fassung, sondern in jener, auf welche
von Seite desReichsministeriums undbeziehungsweise des ungarischenMinisterpräsidenten
eingeraten wurde, angenommen worden ist. Wenn er heute von Sr. Majestät gefragt würde,

5 Zur Politik der Regierung Hohenwart gegenüber den galizischen Polen, insbesondere der Installierung eines
sogenannten polnischen Landsmannministers, Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 124–136.



Nr. 609 Ministerrat, Wien, 25. Oktober 1871 633

[] Weg, nach[]te ohne Zu[] dieses Ministeriums verlassen wurde, vorzuschlagen sei, er wüss-
te keinen, der nur über wenige Monate hinaus mit Sicherheit betreten werden könnte. Der
Absolutismus sei aus vielen Gründen nicht möglich, und mit Rücksicht auf das persönlich
Unangenehme für Se.Majestät könnte er auch ein Zurückgreifen auf das Bürgerministerium
nicht anraten6, obwohl er glaube, dass es nach einem kurzen Experiment mit einer Beamten-
regierung zu einem Bürgerministerium, etwas mit Gewinnung eines galizischen Elementes
kommen wird. Er könnte aber weder das eine noch das andere empfehlen, sondern derjeni-
ge, der den Rat gegeben, die Ausgleichsaktion zu inhibieren, habe die Pflicht, der Krone den
Weg zu zeigen, von welchem aus jetzt das österreichische Staatsschiff geführt werden soll.

Was die persönliche Frage betrifft, so wäre es ihm, da er entschieden an der Ausgleich-
aktion teilgenommen, rein unmöglich, plötzlich eine diametral entgegengesetzte oder auch
nur eine im rechten Winkel abweichende Richtung zu betreten. Derjenige, der den Rat zur
Einstellung der bisherigen Aktion gegeben, müsse auch die Männer bezeichnen, die nach-
zufolgen hätten. Er, von seinem Standpunkte, vermöchte auf der ihm ganz unklaren neuen
Bahn keinen Schritt tun und stimme daher vollkommen [] des Präsidenten des Ministerra-
tes bei, Se. Majestät um die Enthebung au. zu bitten. Ebenso trete er dem weiteren Wunsch
bei, Se. Majestät geruhe die Enthebung möglichst zu beschleunigen; denn schlimmer noch
als nach seinemDafürhalten das Verlassen der Ausgleichsaktion sei es, gar kein System für die
nächste Aktion zu haben, und da immerhin Eventualitäten eintreten könnten, welche augen-
blickliche Maßregeln erheischen, so müsste er dringend wünschen, dass Sr. Majestät die au.
Bitte gestellt werde, die Neubesetzung sobald als möglich vorzunehmen.

Der Justizminister stimmt gleichfalls vollkommen und aus vollster Überzeugung der
Anschauung des Präsidenten bei. Einmal deshalb, weil, sobald die böhmischen Führer die
Reichsratsbeschickung nicht zusagen können, dem Ministerium nur die Alternative bleibt,
sich den Verfassungsfreunden in die Arme zu werfen, und dazu würde er sich aus Rücksich-
ten seiner politischen Ehre, die er bei seinem Rücktritt intakt mitzunehmen wünsche, um
keinen Preis entschließen.Weiter aber trete er dem Präsidenten deshalb bei, weil er durch das
bei Bildung des Ministeriums gegebeneWort, mit demMinisterium zu stehen und zu fallen,
sich gebunden erachte und daher ebenso, wie bisher zumAusharren, nun zum Scheiden sich
verpflichtet sehe. Über die Richtung, welche weiter einzuschlagen wäre, wage er nicht abzu-
sprechen. Dies [] Sr. apost. Majestät sein. [] nur den Wunsch ausdrücken, dass ein Ausweg
aus diesem Labyrinth gefunden werden möge.

Minister Ritter v. Grocholski entwickelt seine Ansicht in nachstehendem Votum:
Bei verfassungsmäßigen Einrichtungen in einem Staate sei eine Regierung, welche ein Pro-
grammoffen aufgestellt hat und dieses nicht durchzuführen vermag, unzweifelhaft verpflich-
tet, abzutreten. In dieser Lage befinde sich die jetzige Regierung. Sie habe das Programm auf-
gestellt, den inneren Frieden und die Versöhnung zu erzielen. Dieses scheiterte leider in jeder
Hinsicht. Von einem innern Frieden sei keine Spur vorhanden, der Ausgleich sei unmöglich
gemacht; folglich trete an dieRegierung als solche, nicht an die einzelnenMitglieder, dieNot-
wendigkeit heran abzutreten. Er könntewohl noch einen anderenGrund anführen, der eben-
so stichhältig ist wie der vorige und ebenso notwendig das Abtreten der Regierung verlangt.
Durch die Annahme des vom gemeinsamenMinisterium verfassten Reskriptentwurfes habe
Se. Majestät dem gegenwärtigen Ministerium tatsächlich das ah. Vertrauen zurückgezogen;

6 Zum vom Dezember 1867 bis April 1870 regierenden, sogenannten Bürgerministerium Czedik, Zur Ge-
schichte der Ministerien 1: 74–136; Schütz, Werden undWirken des Bürgerministeriums.
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infolgedessen habe die raison d’étre für dasselbe aufgehört zu existieren; denn nicht ein Mal,
sondern oft haben die Mitglieder des Ministeriums unter sich besprochen, dass das Vertrau-
en Sr.Majestät die Stütze ist, welche ihnen dieDurchführung ihrer Politik ermöglichenwird;
sobald diese Stütze fehlt, könne das Ministerium nicht länger wirken. []ung, die sich [] der
gegen[] befinde, müsse [] die Frage stellen, ob [] imstande sein wird, die Zügel der Regierung
weiter fortzuführen. Diese Frage habe er sich gewissenhaft gestellt und sei zu dem nämlichen
Resultat gekommenwie der Vorsitzende, dass für dasMinisterium dieMöglichkeit nicht vor-
handen ist, dieRegierung in einer für dasWohl desReiches ersprießlichenWeise fortzusetzen.
Denn es handle sich um eine verfassungsmäßigeRegierung, und dass Se.Majestät keine ande-
re beabsichtige, sei durch die Ah. Annahme des vom gemeinsamenMinisterium vorgelegten
Entwurfes hinlänglich bewiesen.

Der Einwurf, der demMinisterium gemacht wurde, war der, dass es nicht genug verfas-
sungstreu sei. Ihm scheine daher, dass eine andere als eine verfassungsmäßige Regierung gar
nicht in Betracht kommen kann; eine verfassungsmäßige Regierung könne aber ohne verfas-
sungsmäßige Körper nicht existieren. Seit von den böhmischen Parteiführern die Erklärung
gegeben wurde, dass sie in den Reichsrat nicht kommen, weil der böhmische Landtag nicht
wählen wird, stehe das Ministerium vor der Eventualität, gar keinen Reichsrat zustande zu
bringen. Er zweifle, ob die andern nationalen Parteien eintreten werden, wenn die Böhmen
ausbleiben −wobei er von denGalizianern abstrahiere, die, wie er glaube, erscheinenwerden,
da sie ihren [] nicht zu verleugnen [], indemGalizien [] die Verfassung anerkannt und nichts
angestrebt hat, als Änderungen auf verfassungsmäßigemWege. Wenn aber auch die anderen
kämen, so hätte der Reichsrat noch immer nicht die beschlussfähige Anzahl von 100Mitglie-
dern, weil die Deutschen, um das Ministerium zu stürzen, worauf ja alles abgesehen sei, sich
gewiss fernhalten werden. Die Regierung befinde sich also vor der Unmöglichkeit, einen ver-
fassungsmäßigenVertretungskörper zu bilden.Daher gebiete demMinisteriumdasWohl des
Reiches unddieAchtung vor Sr.Majestät, dieKronenicht in diese Lage zu versetzen, sondern
durch seineDemission den Platz für ein anderes System und für eine andere Regierung offen
mache. Er glaube in der Tat, dass es sich nicht bloß um ein anderes System, sondern auch
um andere Persönlichkeiten handle. Bevor noch etwas vom System bekannt war, habe die
Verfassungspartei der gegenwärtigen Regierung eine maßlose, ja man könne sagen, mitunter
bübische Opposition entgegengestellt. Er erinnere an das mit Beifall aufgenommene unhöf-
liche Auftreten eines hervorragenden Abgeordneten in den ersten Tagen, der sich unterfing
zu fragen: „Wer sind dieMänner, die uns gegenüber stehen?“7 Da sei es klar, dass es sich nicht
umdas System, sondern umdie Personen handle;manwill, dass dasMinisterium abtrete, um
anderen Platz zu machen. Er könne sich übrigens nicht verhehlen, dass auch jene Oppositi-
on, welche das Ministerium in der letzten Zeit gefunden, vielleicht in einiger Hinsicht eine
sachliche, aber gewiss auch und in hohemMaße eine persönliche war.

[] Dinge jetzt [] somit die Regierung, wenn sie auch [] Opfer bringen wollte, [] blei-
ben, keine Aussicht, irgendetwas durchzuführen. Daher sei es, unabhängig von demWillen
der Regierung, ihre Pflicht, als Regierung ihre Demission bei Sr. Majestät zu erbitten. Der
Zeitpunkt der Enthebung hänge einzig und allein von der Ah. Entschließung Sr. Majestät
ab, dasMinisterium könne selbstverständlich nicht nach eigenemDafürhalten dieGeschäfts-
führung abbrechen und das Amt verlassen. In Betreff seiner persönlichen Stellung müsse er

7 Vgl. dazu die Frage Giskras nach der Qualifikation der einzelnen Regierungsmitglieder anlässlich der Steu-
erbewilligungsdebatte, Prot. Reichsrat AH. 24. 2. 1871 (16. Sitzung) 193.
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darauf zurückkommen, dass es sich nicht um den Rücktritt einzelner Mitglieder, sondern
der Regierung als solcher handelt, was nicht ausschließt, dass, wenn das Programm und die
Persönlichkeiten des neuen Ministeriums es ermöglichen, mit ihnen zu gehen, ein oder das
andere Mitglied des abtretendenMinisteriums darin Platz finde.

Der Finanzminister sieht sich, indemer sich auf seine frühere Erklärung beruft, dass er
als prinzipieller, aber offenerGegner des Systems sich der Bitte umEnthebung nicht anschlie-
ßen kann, vom ganz objektiven und allgemeinen Standpunkt veranlasst, einen tatsächlichen
Umstand zur Geltung zu bringen, welcher die Notwendigkeit einer baldigen Entscheidung
begründet.Die finanzielle Lage sei derArt, dass dieTätigkeit einesReichsrates dringend gebo-
ten gewesen wäre. Gegenwärtig sei gar keine Zeit zu einer regelrechten Aktion mehr vorhan-
den. [] Pflicht zu [] die Zeit [] vorgeschritten, dass jemand, weder er noch ein präsumptiver
Nachfolger im Stande ist, die Verantwortung zu übernehmen, dass die Finanzgebarung pro
1872 regelrecht begonnen werde. In der Zeit vom [] Jänner bis 1. Februar 1872 werden an
Zinsen der Staatsschuld allein [] Millionen fällig, wozu keine Mittel vorhanden sind.

Minister Ritter v. Grocholskimeint, dass derReichsrat bis zum 1. Jänner einberufen
sein werde.

Der Präsident des Ministerrates glaubt noch einen weiteren Grund für die Dring-
lichkeit einer Ah. Entscheidung vorbringen zu sollen. In letzter Zeit gehe [] Bewegung in ei-
ne unzweifelhaft revolutionäre über. In Graz fand vor einigen Tagen ein deutscher Parteitag
statt, wo man zur Steuerverweigerung und allen möglichen entschiedenenMitteln gegen die
Regierung aufgefordert hat8. Es sei daher notwendig, dass eine Regierung eingesetzt werde,
die das volle Ah. Vertrauen besitzt und in der Lage ist, mit Entschiedenheit einzugreifen, was
das gegenwärtige Ministerium von dem Augenblick an zu tun nicht in der Lage ist, wo seine
Politik nicht die Ah. Genehmigung gefunden hat und alles, was sie zu verfügen notwendig
fände, nicht als ein Schritt gegen die Revolution, sondern gegen das Deutschtum aufgefasst
würde. Daher sei es dringendst geboten, dass möglichst rasch eine Regierung eintrete, die,
durch nichts gebunden, vollkommen freie Hand hat.

Der Finanzminister []lich in einigen [] der Diskussion, die, wie er dankbar anerkenne,
ganz objektiv geführt worden ist, gefallenen, nachdem er aber Gegner war, ohne Absicht in-
direkt gegen seine Anschauungen gerichteten Bemerkungen Veranlassung, seine wesentlich
verschiedene Auffassung der Lage darzulegen. Er sehe die Dinge nicht so verzweifelt an, wie
sie nachmanchenÄußerungen derHerren angesehen zuwerden scheint. Namentlich bedür-
fe, was der Herr Landesverteidigungsminister auseinandergesetzt, einiger Ergänzung. Wenn
auf die Missstimmung der Tschechen und deren Folgen für den Fall einer Bedrohung von
Preußen hingewiesen wurde, so müsse er aufmerksam machen, dass in Böhmen zwei Millio-
nen Deutsche wohnen, welche sich adurch den Ausgleicha zu diesen Gegnern hingedrängt
fühlen könnten. In Galizien bestehe ein noch ungünstigeres Zahlenverhältnis zwischen den
Polen undRuthenen, da den zweieinhalbMillionen Polen, welche allerdings nicht russischer
Sympathien verdächtigt werden können, 2,800.000 Ruthenen gegenüberstehen, welche tat-
sächlich gegen Russland hingedrängt wurdenbc. Die Sache stehe also nicht so, dass, wenn

a-a Einfügung Holzgethans.
b Korrektur Holzgethans aus gravitiert haben.

8 Siehe den Bericht über den am 22. 10. 1871 abgehaltenen Parteitag, der allerdings nur – wenn nötig und nicht
näher definierten – passivenWiderstand in Aussicht gestellt hatte,Die Presse (A) v. 23. 10. 1871.
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mandurch denAusgleich dieTschechen undPolen gewänne, dadurch schon diese Länder als
undurchbrechliche Vormauer gegen Preußen und Russland zu betrachten wären. Manmüs-
se fernerc zwischen den Führern und der [] unterscheiden. [] Meinung, [] Letztere hinter []
Erstern steht. Die Masse des tschechischen und polnischen Volks sei gut österreichisch, von
dieser sei nichts zu besorgen. Wenn die Führer ihrer angemaßten mandatlosen Stellung ent-
kleidet werden, habe man es mit entschieden treu österreichisch gesinnten Volksstämmen zu
tun. Was die Verfassung anbelangt, so möge man über ihre Mängel und Vorzüge was immer
für Ansichten haben, jedenfalls müsse mit den konkreten Verhältnissen gerechnet werden.
Und unter den gegebenen Verhältnissen sei es für ihn Axiom, dass das strenge Festhalten an
dieser Verfassungwirklich noch als ein Reif erscheint, welcher dieMonarchie zusammenhält.
Daran soll man nicht rütteln, wie es beim Föderalismus doch der Fall wäre. Wenn mit kräfti-
gerHandOrdnung gehaltenwird, werdenwir Ruhe und Legalität haben, und diese seien die
Grundlage und Bedingung des Staatslebens. Er sehe unter der Voraussetzung einer kräftigen
Regierung nicht die geschilderten Gefahren vorhanden.

Der Präsident des Ministerrates bemerkt, dass er auf die Auseinandersetzungen des
Finanzministers allerdings einiges zu entgegnen hätte, aber mit Rücksicht auf den eben ge-
fasstenEntschluss in eine politische Erörterungnichtmehr eingehen, sondern dies der künfti-
genRegierung überlassen zu sollen glaubt.Die Bemerkungen des [Finanzministers] scheinen
darauf hinzuweisen, dass eine Regierung ans Ruder kommen möge, welche in keiner Weise
gebundene Hände hat. Nur eine solche könne das angedeutete System einschlagen; er wäre
nicht in der Lage, in dasselbe einzutreten.

Der Landesverteidigungsminister repliziert dem Finanzminister, seine (des Landes-
verteidigungsministers) Äußerung sei nicht dahin gegangen, dass von den Tschechen und
Polen im Falle eines Krieges etwas zu besorgen wäre, sondern nur dahin, dass die Tschechen,
wenn sie nicht befriedigt werden, sich passiv verhalten und nicht jene Unterstützung gewäh-
ren werden, die sonst zu erwarten wäre, dass ferner bei den Polen nicht jener Enthusiasmus
für die österreichische Sache zu finden sein würde, der bei bessere Behandlung erzielt werden
könnte.

Der Finanzminister fügt bei, er habe gerade das Gegenteil aufgegriffen, nämlich, dass
die Befriedigung der Tschechen und Polen nicht als das Spezifikum gegen Preußen undRuss-
land anzusehen wäre, weil es noch Deutsche und Ruthenen gibt, die nicht befriedigt wären.

Minister Ritter v. Grocholskiwendet sich gegen die Bemerkung des Finanzministers,
dass es die gegenwärtige Verfassung ist, welche alle Völker und Länder zusammenhält. Da es
vielleicht das letzte Mal ist, dass die Minister zusammen beraten, so wolle er nicht scheiden,
ohne seine Ansicht entschieden auszusprechen, dass, was die Länder zusammenhält, einzig
und allein das dynastische Gefühl, und wenn etwas zersetzt, dies die Verfassung ist. Dieselbe
sei nicht der Reif, der dieMonarchie zusammenhält, sondern der [] auseinander [] seine inni-
geÜberzeugung.Heute sei durch die Verfassung die Zusammengehörigkeit loser als im Jahre
1861.

Der Finanzminister erwidert, ihm sei nicht entfernt eingefallen, die in dem dynasti-
schen Gefühl konzentrierte Kraft herabzusetzen, über derlei Verdacht hoffe er erhaben zu
sein. Er habe vom Wert oder Unwert der Verfassung nicht gesprochen, sondern gesagt, sie
sei ein Reif, der die Teile zusammenhält, welcher Gedanken vollkommen damit vereinbar sei,

c-c Einfügung Holzgethans.
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dass der stärkste Reif die Dynastie ist und dass die Massen, die als renitent hingestellt werde,
durch und durch vom österreichisch dynastischen Gefühl durchdrungen sind, was zu kon-
statieren er sich hier verpflichtet hielt.

Minister Ritter v. Grocholski muss bezüglich der Polen bestätigen, dass dem so ist.
Ein anderes sei dieOpposition gegen die Verfassung; gegen dieDynastie werden die Polen nie
renitieren.

Der Justizminister fügt bei, dasselbe sei in Böhmen der Fall, und was die Führer an-
belangt, so bezweifle er deren österreichische Gesinnung auch jetzt nicht, nachdem sie die
Verhandlungen abgebrochen haben.

Der Präsident des Ministerrates schließt die Sitzung, indem er konstatiert, dass alle
Minister (auch der Finanzminister und der Landesverteidigungsminister) darin übereinstim-
men, das gegenwärtige Ministerium sei nicht mehr in der Lage, die Regierung fortzuführen.
Infolgedessen werde an Se. Majestät die Bitte gestellt, Allerhöchstderselbe geruhe die Demis-
sion des Ministeriums allergnädigst [] zu nehmen [] möglichst bald eine Ah. Entscheidung
zu treffen. Das Demissionsgesuch werde von denMinistern gefertigt werden, welche der De-
missionseinreichung beigestimmt haben9.

Wien, am 25. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 610 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. Hohenwart (27. 10.), Holzgethan 30. 10., Scholl
31. 10., Jireček 31. 10., Schäffle 8. 11., Habietinek 1. 11., Grocholski 5. 11.

[I.] Demission der Minister. Vorgehen wegen des Reskriptes an den böhmischen Landtag in
Bezug auf das Zustandekommen des Reichsrates. Ah. Ansprache an die abtretendenMinister.

KZ. 3781 –MRZ. 117
Protokoll des zu Wien am 27. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Ah. Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.

[I.] Se. k. u. k. apost. Majestät haben gestern das Demissionsgesuch des Grafen Hohen-
wart und des größten Teiles der Minister entgegenzunehmen geruht und auch das Protokoll
erhalten, in welchem die zu diesem Entschlusse führenden Umstände erörtert erscheinen1.

Se. Majestät wollen diese doch noch einmal einer akademischen Besprechung unterzie-
hen, weil aus dem Ministerratsprotokolle zu entnehmen sei, dass vielleicht doch noch man-
che Frage zu erwägen sein dürfte, woraus sich ergeben würde, ob der Entschluss nicht doch
vielleicht etwas frühzeitig und übereilt gefasst worden. Namentlich würde auch die weitere
Frage mit denMinistern, welchen vermöge ihrer bisherigen Aktion die genaue Kenntnis der

9 Das mit den Unterschriften von Hohenwart, Schäffle, Habietinek, Jireček und Grocholski versehene Demissi-
onsgesuch, datiert mit 26. 10. 1871, inHhsta., Kab. Kanzlei, Kurrentbilleten, 60 c/1871, fol. 187 f.Das Ge-
such wurde von Hohenwart am 26. 10. 1871 persönlich dem Kaiser überreicht, Schäffle, Aus meinem Le-
ben 2: 242. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 27. 10. 1871/I.

1 Fortsetzung desMR. v. 25. 10. 1871/I.
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Verhältnisse zu Gebote stehe, zu besprechen sein, wie das Vorgehen bezüglich des Reskriptes
an den böhmischen Landtag sein solle. Es haben zwar diesfalls Besprechungen mit dem Gra-
fen Clam, Dr. Rieger und Dr. Pražák stattgefunden, nach [] Beschickung [] nicht zu zählen
[] Landtag als [] sich aber doch [] ausgesprochen. Es scheine also doch noch [nicht] konsta-
tiert, dass die Ablehnung der Reichsratsbeschickung erfolgen würde, obwohl sie leider sehr
wahrscheinlich sei.

Der Vorsitzende des Ministerrates erlaubt sich zu bemerken, dass allerdings nur mit
den genannten zweiHerren aus Böhmen gesprochenwurde2. DieseHerren gehören aber den
gemäßigtenParteien an, die dritte Partei, die Jungtschechen, die viel weiter gehen, seien schon
mit dem nicht einverstanden gewesen, was der Landtag beschlossen habe3. Auf Günstigeres
als das, was Graf Clam und Rieger in Aussicht stellten, würde also unbedingt nicht gerech-
net werden können. Dagegen biete die Stellung in der Partei und der Einfluss dieser beiden
Herren im Landtage für das, was sie aussprechen, volle Gewähr.Wenn sie also sagen, dass der
Landtag auf die Beschickung des Reichsrates nicht eingehenwürde, so könne daran nicht ge-
zweifelt werden.Was das Reskript betreffe, so würde in dieser Beziehung die Frage allerdings
noch offen sein, er glaube aber, dass das etwa noch weiter zu erwägen Sache des neuenMinis-
teriums wäre, für welches es sich dabei um den ersten Schritt auf seiner neuen Bahn handeln
würde.

Se. Majestät geruhen die Frage aufzuwerfen, ob es sonach die Minister als feststehend,
als fait accompli, betrachten, dass der böhmische Landtag dieWahlen in den Reichsrat nicht
vornehmen werde.

Minister Ritter v. Grocholski bemerkthierauf, dassmöglicherweise []Landtag eine []
wählen und vielleicht [] würde, mit [] Adresse den Faden der Verhandlungen weiter spinnen.
Von einer Reichsratswahl [] unter den gegenwärtigen Verhältnissen könnte unbedingt keine
Rede sein. Er habe das vorausgesehen. Wie in dieser Beziehung eine weitere Aktion dieser
Regierung vonNutzen sein könnte, sei nicht wohl abzusehen. Andererseits würde die Aufre-
gung noch vermehrt werden, undwenn heute schon die ganze Stadt davon erfüllt sei und die
Journale mit dynastischen Ergießungen von der Allerhöchsteigenen Initiative Sr. Majestät in
Absicht auf die eingetretene Wendung schreiben, so würde es wohl selbst vom dynastischen
Standpunkte nicht angezeigt erscheinen, die Aktion zu unterbrechen, welchemit der Annah-
me des Reskriptentwurfes in der Fassung des gemeinsamenMinisteriums begonnen habe.

DerMinister für Landesverteidigung erwähnt, dass nachdem,was ermit denböhmi-
schen Herren gesprochen, mit welchen er vorgestern zusammengekommen sei, bei dem star-
ren Festhalten an ihrem Standpunkte, keine Hoffnung der Verständigung bestehe. Er fragte
sie und namentlich Dr. Rieger, ob sie Vertrauen zur gegenwärtigen Regierung hätten oder
nicht. In ersterem Falle würde ja doch der Inhalt des Reskriptes von so maßgebender Wich-
tigkeit für sie nicht sein. Das Ergebnis ihrer Erwiderung ging aber dahin, dass an dem verein-
barten Reskripte nicht geändert werden könnte.

2 Die tschechischen politischen Führer waren bereits am 26. 10. 1871 aus Wien abgereist, Schäffle, Aus mei-
nem Leben 2: 242; zu den erfolgslosen Besprechungen der Regierung mit ihnen siehe MR. v. 25. 10. 1871/I,
insbesondere Anm. 2.

3 Die gesamte Ausgleichsaktion war zwar ohne Mitwirkung der Jungtschechen ausverhandelt worden, die Ver-
treter der Jungtschechen hatten dann allerdings im böhmischen Landtag für die Fundamentalartikel und die
sie begleitenden Gesetzentwürfe gestimmt, Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 366 f. mit umfangrei-
chen weiteren Literaturhinweisen.



Nr. 610 Ministerrat, Wien, 27. Oktober 1871 639

DerUnterrichtsminister, welchermit Rieger ebenfalls [] die von der [] denÄußerun-
gen [] richtig stellen [] als anach der Äußerung des Dr. Rieger die Böhmen der gegenwärtigen
Regierung ihr volles Vertrauen entgegenbringen und sie sichmit einem von ihr ausgehenden,
in der Fassung abgeschwächtena Reskripte []en würden, wenn nur die anderen Punkte un-
berührt blieben. Sie wollenb übrigens auch eine Änderung der Ungarn tangierenden Punkte
akzeptieren, nur die Anerkennung des Rechtsbestandes der Dezemberverfassungc könnte ih-
nen als von ihrem Standpunkte absolut inakzeptabel nicht zugemutet werden.

DerHandelsminister meint ebenfalls, dass zwischen jenen Stellen des Reskriptes, wel-
che sich auf das Verhältnis zu Ungarn beziehen, und zwischen jenen, welche die Anerken-
nung der Rechtsbeständigkeit der Verfassung involvieren, unterschieden werden müsste. In
der ersteren Beziehung dürfte die neue Fassung nicht abgelehnt werden, vorausgesetzt eine
Gegenwahrung des böhmischen Standpunktes. Allein, wenn bezüglich des zweiten Punktes
die Fassung des Reskriptes so bliebe, wie sie jetzt sei, so würden die Führer nicht nur nicht
für Akzeptierung derselben eintreten, sondern sie seien geradezu entschlossen, ihren Einfluss
gegen die Reichsratsbeschickung einzusetzen. Darüber könne ein Zweifel nicht bestehen.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass eine weitere Frage noch wäre in Bezug auf das
Nichtzustandekommen eines beschlussfähigenReichsrates, welche Eventualität dieMinister
nach dem Protokolle als eine Folge ihres Verbleibens im Amte ins Auge gefasst haben.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass, wenn das Ministerium bliebe, die
Vertreter aus Niederösterreich, Steiermark, Kärnten [] Reichsrate si[]en würden. [] vielleicht
auch das [] Ministerium einige []gkeiten haben sie [] Abgeordnetenhaus zu []men, insofer-
ne sie sich [] in der Minorität befinden würden. Dem jetzigen Ministerium sei dies absolut
unmöglich, demselben sei sonach die Möglichkeit des Zusammenbringens eines beschluss-
fähigen Abgeordnetenhauses genommen, sobald die Böhmen nicht erscheinen. Jetzt konnte
auf 139 Stimmen gerechnet werden. Davonwürden entfallen (die Stimmen der Deutschböh-
men außer Anschlag gelassen) 40 Stimmen der Böhmen, das Abgeordnetenhaus würde so-
nach auf 99 Mitglieder, also unter die beschlussfähige Zahl von 100 herabsinken. Übrigens
wäre auch noch zu befürchten, dass die Tiroler und vielleicht auch Angehörige noch eines
oder des andern der südlichen Länder ausbleiben.

Se. Majestät geruhen darauf hinzuweisen, dass doch auch die Eventualität ins Auge zu
fassen sein würde, wenn bei einemVorgehen in entgegengesetzter Richtung die Vertreter aus
den jetzt zur Regierung stehenden Landtagen nicht kommen würden und der Reichsrat auf
diese Weise wieder beschlussunfähig bliebe.

DerVorsitzende des Ministerratesmeint, das neueMinisteriumwürde auf die Polen
sicher und mit Rücksicht auf die Erklärung Pražáks vielleicht auch auf die Mährer rechnen
können4.

Sr. Majestät schiene das Kommen derMährer nur dann wahrscheinlich, wenn abgese-
hen von den Böhmen alle anderen Vertreter der homogenen Landtage kommen.

a-a Korrektur Jirečeks aus die Böhmen sich [] geänderten.
b Korrektur Jirečeks auswürden.
c Korrektur Jirečeks aus Verfassung.

4 Zur imPrinzipmit den böhmischen Forderungen übereinstimmenden aber etwas konzilianterenHaltung der
mährischen politischen Führung vgl. Srb, Politické dějiny, 354–358, 373; Zeithammer, Zur Geschichte
2: 103f.
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DerVorsitzende desMinisterrates bemerkt, dass,wenn [], immer [] oder zur [] Land-
tage geschritten [] könnte, infolge [] der vorauszusehendenAbstinenz derKonservativen und
Liberalen durchdringen []en, so dass der Reichsrat gesichert wäre.

Der Finanzminister führt aus, dass die wichtigste Rücksicht [] auf das baldige Zustan-
dekommen des Reichsrates sei. Schon Mitte Oktober wäre verspätet gewesen, umso mehr
dränge die Sache jetzt, da man sich am 1. Jänner 1872 in finanzieller Beziehung vor einer Auf-
gabe befinden werde, der man nicht leicht würde gerecht werden können, wenn auch seiner-
seits vorgearbeitet worden, dass nicht schon in den ersten Tagen des neuen Jahres gerade ein
äußerster Zustand eintrete. Er weise hierauf nur imHinblick auf die Andeutungen über Auf-
lösungenhin, die dieReichsratseinberufung in []are Ferne rückenwürde.DieDurchführung
direkterWahlen betreffend, sowürde diese nach den gemachten Erfahrungen in größernLän-
dern jedenfalls 45 Tage in Anspruch nehmen.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass, um so weit zu kommen, dass die
finanzielle Lage geordnet würde, man so sehr lange Zeit dochwohl nicht brauchenwürde. Er
würde meinen, dass, wenn von einer Auflösung des böhmischen Landtages, von welcher er
abraten möchte, abgesehen, in Böhmen zu direktenWahlen geschritten würde, zwar auf kei-
nen Abgeordneten aus den tschechischen Bezirken, aber auf jene der deutschen Bezirke, also
auf 18 Abgeordnete zu rechnen wäre, abgesehen von einer eventuellen Wahl aus dem Groß-
grundbesitze. Wenn diese 18 deutschen []en er[]hat [] Reichsrat in be[] Zahl zusammen[].
Die Auflösung der Landtage [] übrigens auch nicht [] notwendig sein, und []te vielleicht
Mähren ge[]n. Durch den Zuwachs der Abgeordneten von dort wäre die Beschlussfähigkeit
jedenfalls gesichert. Die am schnellsten zum Ziele führende Modalität wäre jedenfalls, wenn
die Abgeordneten aus den deutschen Ländern bewogen werden würden zu kommen und
auf die provisorische Finanzfrage einzugehen. Mittlerweile könnte für die weitere Komplet-
tierung Sorge getragen werden.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass dieser Weg voraussetzen würde, dass durch
den Eintritt der Deutschen ohne die Mährer die Beschlussfähigkeit erzielt wird.

Der Vorsitzende des Ministerrates führt aus, dass dies allerdings der Fall wäre.
Se.Majestät geruhen sonach zubemerken, dass aus denvorausgegangenenBesprechun-

gen leider! konstatiert werden müsse, dass in Bezug auf das Vorgehen wegen Erlassung des
Reskriptes von dem jetzigenMinisterium nichts weiter geschehen könne. Es müsste daher je-
denfalls so lange gewartet werden, bis es gelungen sein werde, ein neues Ministerium zustan-
de zu bringen. Jedenfalls würde Se. Majestät an die Minister das Ersuchen richten, so lange
auszuharren, bis Se. Majestät in die Lage gekommen sein werden, einen Ersatz zu finden, da
dieMaschine nicht stillstehen könne. Nachdem es voraus[]Majestät []rtigenMinister [] sich
versam[], wollen Se. Majestät die Minister nicht [], ohne ihnen aus [] Herzen den wärmsten
Dank für die treue und hingebungsvolle Dienstleistung auszusprechen, welche nicht ein Au-
genblick desMissklanges je getrübt habe.Das volleAh.Vertrauen sei denMinistern bei ihrem
Eingange in dasAmt entgegengekommen, undmit demvollenAh.Vertrauen scheiden sie aus
dem Ministerium. Dass der eingeschlagene Weg leider! nicht zu den gewünschten Erfolgen
geführt habe, treffe niemand empfindlicher als Se. Majestät, weil Se. Majestät sehr genau wis-
sen, mit welcher Ausdauer und Mühe sich die Minister unablässig der ihnen gewordenen
Aufgabe gewidmet haben.
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Se. Majestät geruhen daher, ihnen nochmals den tiefsten Dank auszusprechen, worauf
Se. Majestät die Sitzung zu schließen geruhen5.
Wien, am 27. Oktober 1871. Hohenwart.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 11. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 611 Ministerrat, Wien, 30. Oktober 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Hohenwart; BdE. und anw. (Hohenwart 30. 10.), Holzgethan (bei I
und II) 10. 11., Scholl 10. 11., Schäffle 8. 11., Habietinek 7. 11., Grocholski 10. 11.; anw. Jireček.
I. Telegrafische Anfrage des Statthalters Grafen Chotek in Betreff der Wiederaufnahme der Sit-
zungen des böhmischen Landtages. II. Dekorierung des Oberfinanzrates Johann Kathrein.
III. Antrag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes wegen Verleihung von Ah. Auszeich-
nungen an die Hofräte Moritz Ritter v. Wittmann und Leopold Purschka. IV. Auszeichnung
für den Vizepräsidenten des böhmischen Oberlandesgerichtes Johann Patera. V. Errichtung
eines Bezirksgerichtes für das Val di Ledro in Südtirol.

KZ. 3782 –MRZ. 118
Protokoll des zu Wien am 30. Oktober 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vorsit-
ze Sr. Exzellenz des Herrn Präsidenten des Ministerrates und Ministers des Innern Grafen
Hohenwart.
I. DerFinanzministermachtMitteilung von folgender ihmundgleichzeitig auchdemPräsi-
denten desMinisterrates zugekommenen telegrafischenAnfrage des StatthaltersGrafenCho-
tek in Böhmen1:

„Bezüglich des Landtages halte ich für Pflicht darzustellen: Entweder kurze Reichsrats-
wahl oder einfache Nichtwiederaufnahme der Sitzungen respektive Schluss des Landtages
wegen etwa beschlossener direkter Reichsratswahlen für das Interesse der Regierung das Ent-
sprechendste.Verderblichstes, allerdings vonhiesigenExtremen sehr gewünscht,weshalb aber
gerade zu vermeiden, wäre Sitzungsanberaumung zur Vernehmung Ah. Reskriptes, welches
mit Ah. Reskript vom 12. September divergierende Auslegung zuließe. Falls dies geschähe,
vermag ich Folgen nicht zu übersehen. Telegrafische Orientierung für mich sehr erwünscht.“

Der Finanzminister bemerkt, er bringe dieses Telegramm zur Kenntnis des Ministerra-
tes, damit ihm nicht etwas eine Versäumnis zur Last gelegt werden [] sehe nicht ab, warum
der Statthalter an ihn [] der weder in seinem Ressort noch aus einem anderen Titel diesfalls
etwas zu verfügen hat.

5 Das inMR. v. 25. 10. 1871/I, Anm. 9 zit. Demissionsgesuch derMehrheit der Regierung wurdemit Ah.Hand-
schreiben (K.) v. 30. 10. 1871 an Hohenwart, Schäffle, Jireček und Habietinek angenommen, Hhsta., Kab.
Kanzlei, Kurrentbilleten, 60 c/1871, abgedruckt inWiener Zeitung v. 31. 10.1871.ZumVerbleib von Gro-
cholski auf seinemPosten, Schäffle, AusmeinemLeben2: 66.ZugleichwurdeHolzgethanmitHandschrei-
ben interimistisch mit der Leitung des Gesamtministeriums betraut undWehli, Fidler,Wiedenfeld und Pos-
singer zu Leitern der Einzelressorts bestellt,Hhsta., Kab. Kanzlei, Kurrentbilleten, 59 c/1871, abgedruckt in
Wiener Zeitung v. 31. 10. 1871. Fortsetzung des Gegenstandes über das Reskript an den böhmischen Land-
tag inMR. v. 30. 10. 1871/I.

1 Das chiffrierte Telegram Choteks v. 29. 9. 1871 in Fa., FM., Präs. 3936/1871; teilweise wörtliche Wiedergabe
bei Kazbunda, Ke zmaru, 555.
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Der Präsident des Ministerrates erklärt, gleichfalls nichts verfügen zu können.Wenn
ein Reskript an den Landtag erlassen werden soll, so müsse letzterer auch zusammenberufen
werden, um das Reskript zu vernehmen. Außerdem würde nur erübrigen, dass der Landtag
durch den Statthalter einfach aufgefordert werde, die Reichsratswahlen vorzunehmen. Dies
sei aber nicht beliebt worden, weil das gemeinsame Ministerium und der ungarische Minis-
terpräsident es für notwendig hielten, die Adresse mit einer Zurückweisung zu beantworten.
Vorderhand glaube er, dass nichts anderes zu tun wäre, als vom Statthalter die Aufklärung zu
verlangen, was für Folgen er eigentlich befürchte; dann aber wäre der Moment abzuwarten,
bis das Ah. Reskript zur Absendung an den Landtag bereit ist, beziehungsweise die Verfü-
gung über das Telegramm dem neuenMinisterium zu überlassen.

Die Konferenz stimmt bei2.

II. Dem Finanzminister liegt ein Antrag der Tiroler Finanzlandesdirektion auf Verleihung
einer Ah. Auszeichnung für den in den Ruhestand tretenden Oberfinanzrat der Tiroler Fi-
nanzlandesdirektion Johann Kathrein vor. Derselbe diene 44 Jahre und sehe sich im 68. Le-
bensjahre stehend, wegen eingetretener Augenschwäche genötigt, um die Versetzung in den
Ruhestand zu bitten. Der Statthalter empfiehlt [] das wärmste [] beantragt für ihn die Verlei-
hung der eisernenKrone []Klasse.Der Finanzminister unterstützt diesenAntrag umsomehr,
als er denOberfinanzrat Kathrein zufällig persönlich kennt und ihmdas Zeugnis gebenmuss,
dass er stets ein durch Fleiß, Intelligenz und ehrenhafteGesinnung gleich ausgezeichneter Be-
amter gewesen ist.

Die Konferenz erteilt ihre Zustimmunga,3.

III.Der Justizminister teilt folgenden Inhalt eines an ihn eingelangtenDienstschreibens des
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Ritter v. Schmerling mit4. Die Ernennung des Hof-
rats v. Napadiewicz zum Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes habe bei ihm einen

a RandvermerkDer Finanzminister, zu Sr. Majestät befohlen, verlässt den Sitzungssaal.

2 Der inAnm. 1 zit. Akt trägt denVermerkMit Beziehung auf die in derMinisterrathssitzung vom30.Okto-
ber 1871 gemachte Mittheilung ad acta. Wien, am 30. Oktober 1871.Holzgethan, der Vorsitzende des neu-
en, interimistisch eingesetzten Ministerrates, beantwortete dann Choteks Anfrage ausweichend und wies ihn
an, zusammen mit dem Oberstlandmarschall einen Termin für die nächste Sitzung des böhmischen Land-
tages festzusetzen; die diese Angelegenheit bei Kazbunda, Ke zmaru, 556. zitierten Akten, Ava., IM., Präs.
5213 und 5214 beide ex 1871, sind im genannten Archiv nicht mehr vorhanden. Auf kaiserlichen Befehl hatte
Hohenwart mit Vortrag v. 28. 10. 1871 das nach denVorschlägen des Reichsministeriums formulierte Reskript
an den böhmischen Landtag vorgelegt, zugleich aber gebeten, die Erledigung dieses Vortrages dem Finanzmi-
nister zwecks Kontrasignierung des Reskriptes zu übergeben; mit Ah. Handschreiben v. 30. 10. 1871 beauftrag-
te der Kaiser Holzgethan, das Reskript zu kontrasignieren und an den böhmischen Landtag gelangen zu las-
sen, alles inHhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3827/871. Das Reskript wurde veröffentlicht u. a. inWiener Zei-
tung v. 5. 11. 1871, 5; abgedruckt u. a. bei Bernatzik, Verfassungsgesetze, Nr. 206.Mit Vortrag v. 1. 11.
1871 zeigteWehli an, dass die nächste Sitzung des böhmischen Landtages, in der das Reskript bekannt gegeben
werden sollte, auf den 4. 11. 1871 anberaumt worden ist,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3865/1871.Zum böhmi-
schen Landtag siehe weiterMR. v. 4. 11. 1871/I.

3 Auf Vortrag Holzgethans v. 30. 10. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 3. 11. 1871 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3856/1871.

4 Schreiben Schmerlings v. 30. 9. 1871 an Habietinek, Ava., JM., Präs. 412/1871.
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peinlichen Eindruck hervorgerufen, indem hiedurch fünf imRange höher stehendeHofräte
nur deshalb übergangen wurden, weil dem Nationalitätenprinzip eine Konzession gemacht
werden wollte5.

Der rangälteste Hofrat Moriz Ritter v. Wittmann besitze alle Erfordernisse für den ge-
dachten Posten, sei der polnischen Sprache vollkommen mächtig, infolge einer 25-jährigen
Dienstleistung in Galizien mit den Landesverhältnissen genau vertraut und habe oft als Vor-
sitzender jenes Senats fungiert, in welchem galizische Prozesse zur Verhandlung gelangen.
Wittmanns Befähigung sei vielfach erprobt. Nicht vomPräsidenten allein, sondern auch von
den Senatspräsidenten Landgraf Fürstenberg und Baron Apfaltern, die sich ebenso wenig
wie er selbst den Rücksichten auf die nötige Sprachkenntnis verschließen, sei Wittmann für
diesen Posten vorgeschlagen worden. Solche Vorgänge liegen im Interesse des Dienstes und
der Justizpflege; er müsse die Verantwortung ablehnen, wenn eine gerechte Missstimmung
in den Reihen der Justizbeamten Platz greift; selbst Napadiewicz findet sich durch den Ge-
danken bedrückt, dass nur dieRücksicht aufNationalitätsverhältnisse seine Beförderung zur
Folge hatte. Um nun so viel an ihm liegt zu bewirken, dass wenigstens die zwei rangältesten
Hofräte, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlen, die Beruhigung erhalten, ihre Zurücksetzung
sei nur aus politischen Gründen erfolgt, erlaube er sich Ah. Auszeichnungen für dieselben,
und zwar fürHofrat Ritter v.Wittmann die Erhebung in den Freiherrnstand und fürHofrat
Purschka die Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopoldorden in Antrag zu bringen. Hieran
reiht der Präsident des Obersten Gerichtshofes die Motivierung seines Antrages durch die
Schilderung der Verdienstlichkeit der genannten Beamten, indem er die patriotische Hinge-
bung Wittmanns, der sich im Alter von 70 Jahren und nach einer Dienstzeit von 48 noch
dem aktiven Staatsdienste widmet, und die unermüdliche ausgezeichnete Dienstleistung des
zugleich die Funktionen eines Generalprokurators am Obersten Gerichtshofe versehenden
Hofrats Purschka hervorhebt. Der Justizminister kann, so wenig er den Ton billigt, mit wel-
chem in dem Berichte eine von Sr. apost. Majestät selbst vollzogene Ernennung besprochen
wird, nur konstatieren, dass sowohl Wittmann als Purschka Männer sind, welche vermöge
der Unbescholtenheit ihres Charakters und ihrer hervorragenden Leistungen die beantrag-
ten Ah. Auszeichnungen verdienen, und ersucht daher, in merito dem []tend, um die [] der
Konferenz, Sr. apost. Majestät einen konformen au. Antrag zu unterbreiten.

DerHandelsminister erachtet die gegenwärtigeLagenichtmehrdarnach angetan, um
die in Frage stehendenAuszeichnungsakteAllerhöchstenorts noch inVorlage zu bringen6. Er
erinnere sich nicht mehr genau auf die Gründe der Ernennung Napadiewiczs, zweifle aber
nicht, dass die Voraussetzungen des Präsidenten v. Schmerling irrig sind. Wenn das Minis-
terium darauf einginge, würde es sich der Missdeutung aussetzen, als habe es damit das Be-
kenntnis eines verübten Unrechts abgelegt, ein Bekenntnis, welches abzulegen es nicht nötig
hat. Ein anderes wäre es, wenn gleich bei der Ernennung des Napadiewicz mit den Auszeich-
nungen der Hofräte Wittmann und Purschka vorgegangen worden wäre; ein nachträglicher
Antrag auf Grund des vorliegenden Motivierungsmodus stehe dem Ministerium nicht gut
an. Werde die nächste Regierung der Ansicht sein, dass ein Unrecht geschehen ist, so handle
es sich nur um einen Aufschub von wenigen Tagen, um das vermeintliche Unrecht gut zu

5 Die Ernennung Napadiewicz’ war mit Ah. E. v. 19. 9. 1871 auf Vortrag Habietineks v. 16. 9. 1871 gesche-
hen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3328/1871, obwohl SchmerlingWittmann, bzw. Purschka empfohlen hatte,
Schreiben Schmerlings an Tschabuschnigg v. 22. 1. 1871 [sic!],Ava., JM., Präs. 23/1871.

6 DieMehrzahl derMinister der Regierung Hohenwart war demissioniert, siehe dazuMR. v. 27. 10. 1871/I.
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machen. Dabei bemerkt der Handelsminister, dass auch er in der Lage gewesen wäre, noch
einigeAuszeichnungsanträge zu erstatten. Er habe aber nachRücksprachemit demPräsiden-
ten des Ministerrates sich davon enthalten zu sollen geglaubt. Er beantrage die Vertagung.

Der Unterrichtsminister stimmt umsomehr bei, als nach seinemDafürhalten die Sa-
che ohne Zurückweisung der eigentümlichen Motivierung nicht als abgetan angesehen wer-
den könnte, in derlei [] einzutreten, [] mehr angedeutet, [] auch der Gegenstand [] nicht sehr
dringlich sei.

Der Landesverteidigungsminister ist der Meinung, dass, wenn das Ministerium im
Amte gebliebenwäre, auf diese sonderbar gehaltene Zuschrift des OberstenGerichtshofsprä-
sidenten doch eine Rechtfertigung oder sonstige Antwort hätte erfolgen müssen. Die Sache
sei reiflich erwogen, Hofrat Napadiewicz aus gerechten Gründen und mit Stimmeneinhel-
ligkeit zum Senatspräsidenten vorgeschlagen worden; nachdem Se. apost. Majestät den Vor-
schlag genehmigt, glaube er, dass solcheÄußerungenunstatthaft sindunddassman sie, wenn
das Ministerium geblieben wäre, nicht so einfach auf sich beruhen lassen könnte. Er wisse
nicht, wie die Minister darüber angesichts der Demissionierung denken.

Der Präsident des Ministerrates ist des Erachtens, die Rechtfertigung liege schon in
dem vom Justizminister vorgetragenen Umstande, dass Wittmann 48 Jahre dient; dass man
einen Mann mit 70 Lebens- und 48 Dienstjahren nicht mehr avanciert, damit er, kaum be-
fördert, seine Pensionierung verlange, erscheine selbstverständlich und sei immer so gehalten
worden. Ähnliches gelte von Purschka. Wenn das Ministerium geblieben wäre und der Ge-
genstand fiele in sein Ressort, so würde er den Vortrag mit der Erklärung zurückstellen, dass
er geneigt sei, auf die Auszeichnungsanträge einzugehen, auf Grund der vorliegenden Moti-
vierung aber dies zu tun nicht vermöge. Wolle der Präsident des Obersten Gerichtshofes die
Auszeichnungen erwirken, so möge er sie durch die Schilderung der Verdienstlichkeit, nicht
aber durch einen Rückblick auf Dinge begründen, über welche [] Kritik nicht zu[] gegen-
wärtige [] in welchem dasMinisterium seineWirksamkeit [], scheine aber zu einem weiteren
Vorgehen in dieser Angelegenheit nicht geeignet, das kommende Ministerium möge nach
Ermessen handeln.

Minister Ritter v. Grocholski würde, wenn dasMinisterium imAmte bliebe, weiter
gehen, nämlich vorschlagen, Sr. Majestät den Fall zur Kenntnis zu bringen und die Entlas-
sung des Ritters v. Schmerling von dem Posten eines Präsidenten des Obersten Gerichtsho-
fes zu beantragen. Heute stelle er den formellen Antrag, die Zuschrift dahin zu erledigen,
dass, wenn die Regierung geblieben wäre, sie den eben erwähnten Antrag hätte stellen müs-
sen, nachdem sie aber ihre Demission gegeben und Se.Majestät dieselbe anzunehmen geruht
habe, werde die Zuschrift mit dieserMotivierung den Akten beigelegt.Wenn jemand Sr.Ma-
jestät gegenüber sich eine korrekte Haltung gegenwärtig halten soll, so sei dies der Präsident
des Obersten Gerichtshofes – geschehe dies nicht, so gebe auch der Stand der höchsten Ge-
richtspersonen, auf die man so viel halte, keine Garantie für geordnete staatliche Zustände.
Der Handelsminister stimmt dieser Anschauung vollständig bei.

Der Justizminister bemerkt, er pflege sachliche Erwägungen von persönlichen immer
zu trennen. Von diesem Standpunkt habe er seinen Antrag gestellt, könne sich aber nicht
verhehlen, dass es mit Rücksicht auf das Zurücktreten des Ministeriums am passendsten sei,
dem nachfolgendenMinisterium die Amtshandlung zu überlassen.
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Minister Ritter v. Grocholski glaubt, dass dieEingabe inBetreffderDemissionierung
unerledigt bleiben kann. []gunghätte in der []gungmit der von ihmbereits angedeutetenMo-
tivierung zu bestehen.

Der Präsident des Ministerrates findet es für die beiden Hofräte v. Wittmann und
Purschka doch etwas hart, dass sie um Auszeichnungen kommen sollen, die sie doch verdie-
nen. Seine Ansicht wäre, wenn man die Eingabe schon erledigen will, sie dem Präsidenten
des Obersten Gerichtshofes mit dem Bemerken zurückzustellen, dass dasMinisterium bereit
gewesen wäre, für die beiden Hofräte die beantragten Auszeichnungen bei Sr. Majestät zu
befürworten, dass es aber auf Grund der vorliegenden Motivierung dies zu tun nicht in der
Lage sei. Der Unterrichtsminister proponiert die Erledigungsform: „Mit Bezug auf den Mi-
nisterratsbeschluss vom 30. Oktober 1871 ad acta.“

Bei derAbstimmung votiert der Landesverteidigungsminister und derHandelsminister
für die vom Unterrichtsminister proponierte Erledigungsform, welcher sich auch der Justiz-
minister akkomodiert, und die somit zumMajoritätsbeschluss erwächst7.

IV. Der Justizminister wird mit einhelligem Beschlusse ermächtigt, für den in den Ruhe-
stand tretenden Vizepräsidenten des böhmischen Oberlandesgerichtes Johann Patera auf
Grund eines Berichtes desOberlandesgerichtspräsidenten Baron Streit, den er der Konferenz
vollinhaltlich zur Kenntnis bringt die Ah. Anerkennung seiner ausgezeichneten und erfolg-
reichen Dienstleistung durch Ag. Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopoldorden bei Sr.
Majestät au. zu beantragen8.

V. Der Justizminister bringt die Angelegenheit der Errichtung eines Bezirksgerichtes für das
Val di Ledro in Vortrag. DieWiederherstellung dieses im Jahre 1849 errichteten und im Jahre
1850 mit der Prätur zu Riva vereinigten Bezirksgerichtes sei bereits wiederholt Gegenstand
von Verhandlungen gewesen9. Einem der Ah. Bezeichnung gewürdigten Gesuche der Ge-
meinden vom Jahre 1854 wurde über au. Vortrag desMinisters des Innernmit Ah. Entschlie-
ßung vom 28. September 1854 keine Folge gegeben10. Auch im Jahre 1869 wurde auf ein
vom Tiroler Landtage warm unterstütztes Gesuch vom Ministerium des Innern nicht ein-
gegangen, weil man die gewünschte Errichtung des Bezirksgerichtes bloß durch Billigkeits-
und Opportunitätsgründe empfohlen, nicht aber vom Standpunkte der Rechtspflege gebo-
ten fand11.

7 Der dieseMaterie betreffende Akt,Ava., JM., Präs. 412/1871, trägt den Vermerk:Am30tenOkt. imMinis-
terrathe vorgetragen und beschlossen, diesen Akt ad acta zu legen.Habietinek.Auf Vortrag Glasers v. 9. 3.
1872 erhielten Wittmann und Purschka mit Ah. E. v. 13. 3. 1872 die von Schmerling beantragten Auszeich-
nungen,Ava., JM., Präs. 82/1872. Fortsetzung inMR. v. 6. 3. 1872/VIII.

8 Auf Vortrag Mitis’ v. 2. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 6. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3887/1871.

9 Das Bezirksgericht für das Val di Ledro war im Rahmen der Neuorganisierung der Gerichtsverwaltung(en)
im Jahre 1849 eingesetzt worden, siehe dazuMR. v. 3. 6. 1849/III,Ömr. II/1, Nr. 86. Zu dessen Auflösung –
allerdings erst im Jahre 1853 – sieheMR. v. 30. 8. 1853/II,Ömr. III/2, Nr. 155.

10 Vortrag Bachs v. 22. 9. 1854,Hhsta., Kab. Kanzlei, MCZ. 3065/1854. Zum Gerichtswesen in Tirol im All-
gemeinenMages von Kompillan, Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg.

11 Zur Empfehlung des Gesuches durch den Tiroler Landtag Prot. LandtagTirol 19. 10. 1869 (11. Sitzung)
129 ff. Zur Ablehnung des Gesuches siehe das Schreiben (K.) des Justizministeriums im Vernehmen mit dem
Ministerium des Innern und dem Ministerium der Finanzen v. 16. 7. 1870 [sic!] an das Innsbrucker OLG
und das dortige Statthaltereipräsidium, beide inAva., JM., allg., Ktn. 1987, Nr. 1467/1870, II. gen. Vz. 12.
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Gegenwärtig liegt eine erneuerte Bitte der Gemeinden vor, welche unterm 27. April l. J.
derAh. Bezeichnung gewürdigtworden ist12. DasOberlandesgericht unterstützt dieselbe auf
das Lebhafteste, wenngleich wieder nur aus Billigkeits- und Opportunitätsgründen, da eine
dringendeNotwendigkeit vom Standpunkte der Rechtspflege nach Behebung der früher be-
standenen Kommunikationsschwierigkeiten nicht vorhanden ist. Der Justizminister findet
aber die obwaltenden politischen Erwägungen so überwiegend, dass er sich für die Gewäh-
rung desGesuches aussprechen zu sollen glaubt.Das an der südlichenGrenzeTirols gelegene,
14 Gemeinden umfassende Val di Ledro hatte seit 1817 ein besonderes Landgericht13. Dieses
wurde deshalb aufgelassen, weil seither auf Kosten der Gemeinden eine Straße nach Riva
zum Ausbau kam. Obwohl nun die Kommunikationshindernisse behoben sind, so betrage
doch die Entfernung der Gemeinden teilweise sechs Meilen. Als Grenzbezirk sei das Val di
Ledro vonBedeutung, undderGeschäftsstand von3.000Exhibiten sei gleichfalls nicht unbe-
deutend zu nennen. Die im Verhältnis zur Gebietsausdehnung nicht im Verhältnis stehende
Einwohnerzahl könne in Gebirgsgegenden nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Der Statt-
halter empfehle die bittstellenden Gemeinden wegen ihrer Loyalität und in Anbetracht der
gebrachten namhaften Geldopfer. Selbe erklären sich bereit, nebst den Amtslokalitäten die
Wohnung für den Bezirksrichter und einen Diener unentgeltlich beizustellen14. Das Finanz-
ministerium habe zu demBesoldungsmehraufwand von circa 2.500 fl.mit Rücksicht darauf,
dass keine neuen Baulichkeiten erforderlich sind, seine Zustimmung erteilt. Bei diesen Um-
ständen und da sich auch der Landtag dafür ausgesprochen und Se.Majestät das Gesuch Ah.
zu signieren geruht haben, erachtet der Justizminister auf willfahrende Gesuchserledigung
au. einzuraten.

Der Präsident desMinisterrates bemerkt, dass auch er sich alsMinister des Innernda-
für ausgesprochen hat. Eine unbedingte Notwendigkeit bestehe wohl nicht. Die Entfernung
zwischen Tiarno, wohin das neue Bezirksgericht kommen soll, und Riva betrage nur drei
Stunden und der Verkehr sei, da eine gute Straße hinführt, ein sehr leichter. Dagegen spre-
chen allerdings wichtige Gründe der Billigkeit für die Gewährung. Die Gemeinden haben
in früherer Zeit ein eigenes Gebäude für Gerichtszwecke errichtet und gleichzeitig, um den
Verkehr mit Riva zu erleichtern, eine Kunststraße gebaut, die das Val di Ledro in Schulden
stürzte.Kaumaberwar die Straße fertig, so fandman, dass dasBezirksgericht nicht notwendig
[] Frage dahin [] lassen, ob die Verlegung der Gerichte und deren Platzierung in Alpentälern
für die Bevölkerung vonVorteil ist; die Ansichten darüber seien verschieden; allein, die Bevöl-
kerung war bereits daran gewöhnt, ein eigenes Gericht zu besitzen und hat namhafte Opfer
hiefür gebracht. Er könne den Antrag des Justizministers daher nur unterstützen.

Der Landesverteidigungsminister schließt sich auch aus dem weiteren Grunde an,
weil das Val di Ledro nun ein Grenzgebiet, und zwar ein sehr exponiertes Grenzgebiet gewor-
den ist, dessen Zufriedenstellung im Interesse der Regierung liegt. Er müsse übrigens bemer-
ken, dass, wenn auch die Straße nach Riva gebaut ist, die Bewohner teilweise doch einen sehr
unbequemenWeg haben, da die Grenze gegen Salò über die Wasserscheide hinübergeht.

12 Hhsta., Bittschriftenprotokoll 7159/1871.
13 Siehe dazu Bundsmann, Entwicklung der politischen Verwaltung, 178 ff.
14 Siehe dazu das Schreiben (K.) des Justizministeriums v. 19. 9. 1871 an dasMinisterium des Innernmit detail-

lierter Schilderung,Ava., JM., allg., Ktn. 1987, Nr. 10279/1871, II. gen. Vz. 12.
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Die übrigen Konferenzmitglieder erklären gleichfalls ihre Zustimmung zu dem Antrag
des Justizministers15.
Wien, am 30. Oktober 1871. Hohenwart.
[Ah. E. Ich] habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 12.November
1871. Franz Joseph.

Nr. 612 Ministerrat, Wien, 4. November 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Holzgethan; BdE. und anw. Holzgethan (4. 11.), Scholl (8. 11.), Gro-
cholski (10. 11.), Wehli (11. 11.); außerdem anw. Kubin (bei I und II).
I. Schluss des böhmischen Landtages. II. Frage in Betreff der Einleitung direkter Reichsrats-
wahlen oder Auflösung des Landtages in Böhmen. III. Enthebungsgesuch des provisorischen
Statthalters in Böhmen Grafen Bohuslav Chotek. IV. Gesetz für Istrien über die Herstellung
und Erhaltung von Eisenbahnzufahrtsstraßen. V. Erwirkung des Franz-Joseph-Ordens für den
Rechtskonsulenten der Donau-Regulierungskommission Dr. Franz Ponfickl.

KZ. 3783 –MRZ. 119
Protokoll des zu Wien am 4. November 1871 um 6 Uhr abends abgehaltenen Ministerrates
unter dem Vorsitze Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers Freiherrn v. Holzgethan als Vor-
sitzenden des Ministerrates.
I. Der Leiter des Ministeriums des Innern Sektionschef Freiherr v. Wehli teilt zweiTe-
legrammedes provisorischen Statthalters in BöhmenGrafenChotekmit, auswelchen hervor-
geht, dass die heutige Sitzung des böhmischen Landtages, in welcher das Ah. Reskript vom
30. Oktober 1871 zur Verlesung kam, ruhig vor sich gegangen ist. Das Ah. Reskript wurde
einer dreißiggliedrigen Kommission überwiesen und die nächste Sitzung des Landtages für
Mittwoch den 8. anberaumt1. Nach verlässlichen Notizen des Statthalters wird die Kommis-
siondieNichtbeschickungdesReichsrates beantragenundderLandtag diesenAntrag anneh-
men2. Freiherr v. Wehli beabsichtigt, den Statthalter telegrafisch aufzufordern, die etwa im
vertraulichen Wege zu erzielenden Nachrichten über den Verlauf der Kommissionsarbeiten
und über das voraussichtliche Resultat derselben sofort zur Kenntnis zu bringen und bringt
den weiter in dieser Angelegenheit einzuhaltenden Vorgang zur Beratung3. Nach seinem Er-
achten wäre, nachdem der Oberstlandmarschall beauftragt worden ist, noch den sehr nahe
bevorstehenden Schluss der Session anzukündigen und da die nächste Sitzung am 8. Novem-
ber stattfindet, bis zu diesem Tage mit der Schließung zu warten, an diesem Tage aber unter
allen Umständen ohne Rücksicht auf das Resultat der Sitzung den Schluss auszusprechen.
Der Statthalter hätte an demselben Tage unter Berufung auf den bezüglichen Ah. Auftrag
dem Landtage den Sessionsschluss bekannt zu geben.

15 Auf Vortrag Mitis’ v. 2. 11. 1871 wurde dieWiedererrichtung des Bezirksgerichtes mit Ah. v. 6. 11. 1871,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei, KZ. 3890/1871; publiziert als Kundmachung des Tiroler Statthalters v. 19. 11. 1871, Lgbl.
Tirol und Vorarlberg Nr. 85/1871.

1 ZumReskript v. 30. 10. 1871 sieheMR. v. 30. 10. 1871 II, Anm. 2. Bekanntgabe imLandtag undÜberweisung
an die genannte Kommission, Prot. Landtag Böhmen 4. 11. 1871 (9. Sitzung) 3 f.

2 Vgl. dazu Kazbunda, Ke zmaru, 556.
3 Unter den Beständen des Ava., IM., Präs. konnte keine entsprechende telegrafischeWeisung an Chotek gefun-

den werden; der in Frage kommende Akt Ava., IM., Präs. 5302/1871 ist nicht mehr vorhanden.
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DemVorsitzenden schiene esmitRücksicht darauf, dass überdasResultat nach Inhalt
der Telegramme kein Zweifel obwaltet, die Konferenz somit über diese Frage heute ebenso
gut unterrichtet ist, als sie es am 8. November sein wird, passender, den Sessionsschluss ei-
nige Tage vorher zu bestimmen, damit der Landtag sich darnach zu richten in der Lage sei
und ihm der Vorwand zu der Rekrimination benommen werde, die Tätigkeit des Landtages
sei mitten in den Beratungen abgeschnitten worden. Er würde es sogar vorziehen, die Session
um einen Tag zu verlängern, somit den Schluss für den 9. November zu bestimmen, wäre
aber dafür, dies jetzt schonauszusprechen.Der Landesverteidigungsminister schließt sich
dieser Ansicht an.

Minister Ritter v. Grocholski dagegen vertritt die Meinung, dass heute der Schluss
noch nicht auszusprechen, sondern die vom Statthalter zu gewärtigenden weiteren Auskünf-
te, mit deren Abverlangung er einverstanden ist, abgewartet werden. Sobald man positiv wis-
sen wird, welchen Antrag die Dreißigerkommission beschlossen hat, könne die Weisung er-
teilt werden, am 8. zu schließen; sollte man aber das Resultat vorher nicht erfahren, dann
müsste die Session noch um einen oder zwei Tage verlängert werden.

Der Vorsitzende ist in Anbetracht der drängenden Zeitverhältnisse gegen jeden Vor-
schlag, der eineVerschleppung seitens desLandtags ermöglichenkönnte. Eine vorausgehende
Ankündigung durch den Statthalter involviere zugleich die Rücksicht gegenüber dem Land-
tage und dem Oberstlandmarschall. Er beantragt, nach Einholung der Ah. Genehmigung
dem Statthalter zu eröffnen, der böhmische Landtag sei über Ah. Auftrag mit 8. November
zu schließen, wovon derselbe vorläufig demOberstlandmarschall die geeigneteMitteilung zu
machen habe.

Minister Ritter v. Grocholski ist wohl mit der Schließung des Landtages selbst ein-
verstanden, bleibt aber in Betreff des Zeitpunktes der Bekanntgebung bei seiner früher ge-
äußerten Ansicht, da es ihm für die Klärung der Verhältnisse und für die Aktion der künfti-
gen Regierung besser scheint, den Schluss nicht auszusprechen, bevor der Landtag zu einer
Schlussfassung gelangt ist. Auch würde er wünschen, dass die Berufung auf einen Ah. Auf-
trag, so lange es nicht über allen Zweifel erhaben ist, dass nicht doch noch eine Verlängerung
der Landtagssession um einen oder zwei Tage notwendig wird, aus dem Spiel bleibe.

Ministerialrat Kubin erlaubt sich zu bemerken, dass, nachdem die Sitzung für den 8.
November schon anberaumt ist und ein anderer Gegenstand, der den Landtag beschäftigen
könnte, nicht vorliegt, der Landtag genötigt sein wird, sich mit der Frage zu befassen, daher
eine Verschleppung, wenn sie auch in der Absicht des Landtages läge, nicht zu besorgen ist.
Über den voraussichtlichenAntrag derKommissionwalte keinZweifelmehr ob, in der Land-
tagssitzung werde es sich nur um mehr oder weniger Illustrationen desselben handeln. Die
Bestimmung des Schlusses empfehle sich nicht nur als eine Rücksicht für den Oberstland-
marschall und den Landtag, sondern sie hätte auch zur Folge, dass sich die Redner kürzer
fassen, wäre somit jedenfalls ein Gewinn.

Der Leiter des Ministeriums des Innern konformiert sichmit demAntrage des Vor-
sitzenden, der durchdenBeitritt desLandesverteidigungsministers zumBeschlusse erwächst4.

4 Den VortragWehlis v. 5. 11. 1871 mit der Anzeige, dass auf Grund desMinisterratsbeschlusses und der kaiser-
lichen mündlichen Ermächtigung Chotek angewiesen worden war, den Landtag am 8. 11. 1871 zu schließen,
resolvierte der Kaiser mit Ah. E. v. 7. 11. 1871, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3900/1871. Bekanntgabe durch
den Oberstlandmarschall, Prot. Landtag Böhmen 8. 11. 1871 (10. Sitzung) 1.
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II. Der Vorsitzende des Ministerrates bringt die Frage zur Besprechung, ob, wann und
welche Einleitungen in Betreff direkter Reichsratswahlen in Böhmen zu treffen wären.

Der Leiter des Ministeriums des Innern erlaubt sich zu bemerken, dass mit der Lö-
sung dieser hochwichtigen und für ein Interimistikum sehr heiklen Frage vielleicht einige Ta-
ge zugewartet werden könnte, um für das künftigeMinisteriumnicht ein bindendes Präjudiz
zu schaffen. Es handle sich darum, ob der böhmische Landtag aufgelöst werden soll, oder ob
sein Fortbestand beschlossen wird. Im ersteren Falle müsste zu Neuwahlen für den Landtag,
im zweiten bei bloßer Vertagung oder Schließung der Landtagssession zur Einleitung direk-
ter Reichsratswahlen geschritten werden. Dies sei eine Frage sehr ernster Erwägung. Sie hän-
ge nicht bloß mit jener über die Behandlung der andern Landtage zusammen, sondern sei
auch vom Gesichtspunkte der wichtigen Konsequenz ins Auge zu fassen, dass im Falle der
Nichtauflösung der aus dem jetzigen Landtag gewählte Landesausschuss, wenn er im Am-
te bleibt, der kommenden Regierung kaum konvenieren, wenn er aber, was wahrscheinlich
ist, zurücktritt, die große Verlegenheit bereiten würde, [] Verwaltung der [] Angelegenheiten
kein Organ vorhanden, daher die Notwendigkeit gegeben wäre, hiezu Regierungsorgane zu
bestellen, eineVorkehrung, fürwelche bisher eine Exemplifikation noch nicht vorgekommen
ist. Für den Fall aber, dass man sich für die Auflösung des Landtages und die Einleitung von
Neuwahlen entscheidet,müsseman sich das voraussichtliche Ergebnis der letzteren vergegen-
wärtigen. Die Meinungen seien in dieser Beziehung verschieden; während man einerseits ein
gleiches Resultat vorhersehen will, besteht andererseits die Ansicht, dass es möglich sei, eine
andere Zusammensetzung des Landtages, wie sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen er-
wünscht scheint, zu erzielen. Im ersteren Fallewäre die Zeit verloren, indemdanndennoch zu
direkten Reichsratswahlen geschritten, somit ein doppelter Wahlakt vorgenommen werden
müsste. Im entgegengesetzten Falle aber wäre weniger Zeit verloren, noch eine Verlegenheit
in Betreff des Landesausschusses vorhanden. Dazu komme die Rücksicht für die Gleichmä-
ßigkeit des Verfahrens gegenüber dem böhmischen und den übrigen Landtagen. Bei diesen
Umständen würde er es für bedenklich halten, dem künftigen Ministerium mit einem dies-
fälligen Beschlusse vorzugreifen.

Der Vorsitzende hebt hervor, wie sehr die Zeit drängt, um die zur regelmäßigen Fort-
führung des Staatshaushaltes unerlässliche Einberufung des Reichsrates im Dezember d. J.
zu ermöglichen. Daran müsse alles gesetzt und dürfe nicht ein Tag verloren werden. Die Sa-
che sei zu dringend, um sie von dem so problematischenErgebnis vonLandtagsneuwahlen in
Böhmen abhängig zumachen.Die Erzielung eines böhmischen Landtages, der denReichsrat
beschickt, könnte nur gehofft werden, wahrscheinlich sei sie nach früher bereits gemachten
Erfahrungen nicht. [] der daraus [] würde, könneman []aussetzen. Er glaube, dass dieReichs-
ratsbeschickung seitens Böhmens nur im Wege der direkten Wahlen unter Anwendung des
sogenannten Notwahlgesetzes möglich ist5.

Der Leiter desMinisteriums des Innernbemerkt, dieZusammensetzungdesböhmi-
schen Landtages hänge bei Einleitung vonNeuwahlen ganz von derHaltung desGroßgrund-
besitzes ab.Die voraussichtlichenWahlergebnisse aus denGruppen der Landgemeinden und
Städte seien bekannt, es handle sich nur um die Einwirkung auf den Großgrundbesitz, der
den Ausschlag gibt. Und da habe es sich schon mehrmale gezeigt, dass der Großgrundbesitz
willfährig ist, das zu tun, was ihm vonAh. Stelle angedeutet wird. Diese Erfahrung sei in Böh-

5 Gesetz v. 29. 6. 1868 über die Durchführung von unmittelbaren Wahlen in das Abgeordnetenhaus des
Reichsrathes,Rgbl.Nr. 82/1868.
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men und Mähren wiederholt gemacht worden6. Er glaube, dass die Regierung auch heute
den Ausfall der Neuwahlen imGroßgrundbesitz in der Hand haben kann, wenn sie will und
die Mittel anwendet, die ihr zu Gebote stehen.

Der Vorsitzende weiset darauf hin, dass er leider schon zweimal die gegenteilige Erfah-
rung mitgemacht habe. In beiden Fällen seien ungefähr dieselben Gründe für die Auflösung
geltend gemachtunddieMöglichkeit derEinwirkung auf denGroßgrundbesitz inRechnung
gezogenworden, in beiden Fällen aber habe sich ein entgegengesetztesResultat herausgestellt.

Minister Ritter v. Grocholski berichtigt vorstehendeBemerkungdahin, dass derHerr
Vorsitzende die angedeutete Erfahrung nur einmal mitgemacht habe. Nur einmal, seit der
Herr Vorsitzende Mitglied des Ministeriums [] im Jahre 1870 [] Landtag aufgelöst [] und in
diesem Falle seien nicht jene Einleitungen getroffen worden, wie sie jetzt getroffen werden
könnten. Er müsse mit aller Entschiedenheit der vom Leiter des Ministeriums des Innern
ausgesprochenen Ansicht das Wort führen, dass die in Rede stehende Frage nicht jetzt zu
entscheiden, sondern der künftigen Regierung vorzubehalten ist. Entweder werde die neue
Regierung in sehr kurzer Zeit gebildet sein, und dann wäre ihren Beschlüssen nicht vorzu-
greifen, oder es werde in wenigen Tagen die Hoffnung auf eine rasche Neubildung des Mi-
nisteriums schwinden, dann müsste sich die gegenwärtige Regierung als ein Provisorium für
längere Dauer ansehen und allerdings zu einem Beschlusse gelangen. Die Ansicht, ein neuge-
wählter böhmischer Landtag werde dieselbe Zusammensetzung haben wie der gegenwärtige,
sei ebenso berechtigt wie die entgegengesetzte. Der für die Neubildung des Ministeriums in
Aussicht genommene Baron Kellersperg kenne das Land genau, da ihm zweimal die Leitung
desselben anvertrautwar7.WennBaronKellersperg die neueRegierung bildenwird, werde er
nach seiner persönlichen Kenntnis der Verhältnisse entscheiden können und dafür auch die
Verantwortung übernehmen. Es sei nicht abzusehen, warum man der künftigen Regierung
irgendwie die Hände binden soll.

Der Vorsitzende bemerkt, er sei weit entfernt, darauf zu bestehen, dass über die Frage
der direkten Wahlen heute entschieden wird. Einige Tage könne immerhin zugewartet wer-
den, sollte sich aber bis zum 8. [] Nation []en so [] seiner Ansicht [] Ministerium zu einer
[]ung kommen. Für diesen Fallmüsste er aber ersuchen, dass vorläufig alles vorbereitet werde,
was zur augenblicklichen Anordnung und schleunigen Durchführung der direkten Reichs-
ratswahlen in Böhmen erforderlich ist.

Ministerialrat Kubin erlaubt sich zu bemerken, es sei alles so vorbereitet, dass, sobald
die Ah. Entschließung herabgelangt, die weitere Anordnung das Werk einer halben Stunde
bildet. Zur Durchführung der direkten Wahlen selbst werde nach den gemachten Erfahrun-
gen ein Zeitraum von nicht ganz fünf Wochen benötigt.

6 Vgl. Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten 2: 111.
7 Ernst Freiherr v. Kellersperg fungierte zwischen 28. 9. 1860 und 18. 7. 1861 als Leiter der böhmischen Statthal-

terei und war von 8. 3. 1867 bis 10. 10. 1868 Statthalter in Böhmen. Nach der Demission Hohenwarts hatte er
den Auftrag zur Bildung eines neuen cisleithanischenMinisteriums erhalten, Kolmer, Parlament und Ver-
fassung 1: 203; Rumpler, Parlament und Regierung, 718. Siehe auch die Terminvereinbarung beim Kai-
ser Hhsta., Kabinettsarchiv, Geheimakten 17 b, Fasz. Denkschriften etc. 1871–1875, fol. 171 f . und seine
Denkschrift v. 4. 11. 1871 über die Aufgaben des künftigenMinisteriums,Hhsta., Kabinettsarchiv, Geheim-
akten 17 b, Fasz. Denkschriften etc. 1871–1875, fol. 172–176.
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Der Vorsitzende konstatiert als Beschluss der Konferenz, mit der Entscheidung über
die Einleitung direkter Reichsratswahlen in Böhmen einige Tage zu warten, einstweilen aber
alle Vorbereitungen zu treffen, damit die eventuelle Anordnung ohne Verzug vor sich gehen
kann8.
III. Der Leiter des Ministeriums des Innern Freiherr v. Wehli eröffnet, dass heute das
Gesuch des provisorischen Statthalters von Böhmen Grafen Chotek um Enthebung von sei-
ner Mission und um Gestattung, in seine frühere diplomatische Karriere zurückkehren zu
dürfen, bei demHerrn Vorsitzenden des Ministeriums eingelangt ist9.

Freiherr v. Wehli glaubt, dass das Enthebungsgesuch des Grafen Chotek durch die ge-
genwärtigen Verhältnisse vollkommen begründet ist. Er beantragt, selbes Sr. Majestät mit [],
Ah. [] geruhe die [] des Grafen Chotek []men und das Ministerium zu ermächtigen, wegen
Wiederübernahme desselben in den diplomatischen Dienst und wegen Entlastung des Bud-
gets der politischen Verwaltung von den auf dasselbe übernommenen bedeutenden gesandt-
schaftlichenFunktionszulagen desGrafenChotekmit demReichskanzler das Einvernehmen
zu pflegen. Für dieWiederbesetzung des Statthalterpostens wäre gegenwärtig kein Vorschlag
zu erstatten, sondern hätte der Vizepräsident Ritter v. Riegershofen, welcher die Statthalterei
durch längere Zeit ausgezeichnet geleitet hat, die einstweilige Leitungwieder zu übernehmen.

Die Konferenz erklärt sich mit diesen Anträgen einverstanden10.
IV. Der Leiter des Ministeriums des Innern beabsichtigt, den vom Istrianer Landtage einer
gleichmäßig allen Landtagen gemachten Regierungsvorlage konform beschlossenen Gesetz-
entwurf über dieHerstellung und Erhaltung vonZufahrtsstraßen zu den Stationsplätzen der
Eisenbahnen Sr. Majestät mit dem au. Antrag auf Erteilung der Ah. Sanktion vorzulegen11.

Nach Vorlesung des Gesetzentwurfes, wornach die Konkurrenz für derlei Zufahrtsstra-
ßen dem Lande und den Bezirkenmit Ausschluss jeder Inanspruchnahme des Staatsschatzes
obliegt, bemerktMinister Ritter v. Grocholski, er sei zwar prinzipiell dagegen, dass die Ei-
senbahnzufahrtsstraßen den Charakter von Gemeinde- oder Landesstraßen haben sollen; sie
seien vielmehr schon aus militärischen Rücksichten eminent Reichsstraßen, wenn aber ein
[] übernehmen [] nichts dagegen.

Der Leiter des Ministeriums des Innern gibt zu erwägen, welche Lasten daraus für
den Staat erwachsen müssten, wenn alle Zufahrtsstraßen zu den unzähligen schon bestehen-
den und fortwährend zuwachsenden Bahnstationen auf das Straßenärar übernommen wer-
den sollten. Deshalb sei im Ministerium des Innern bei Verfassung der Regierungsvorlage
prinzipiell entschieden worden, dass der Staatsschatz von der Konkurrenz für derlei Straßen
frei zu bleiben hat. Man könne es nur willkommen heißen, wenn die Länder sich zur Über-
nahme herbeilassen.

Der Landesverteidigungsministerwäre alsLandtagsabgeordneter übereinstimmend
mit Minister Ritter v. Grocholski im Interesse der Gemeinden auch gegen dieses Prinzip, zu-
mal die Entfernungen der Stationen von den bestehenden Kommunikationenmitunter sehr
bedeutend sind. Nachdem aber der Landtag so beschlossen hat, sehe er gleichfalls keinen An-
lass entgegenzutreten.

8 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 6. 11. 1871/I.
9 Schreiben Choteks an Holzgethan v. 1. 11. 1871,Ava., IM., Präs. 5348/1871.
10 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 6. 11. 1871/I.
11 Einbringung und Annahme des Gesetzentwurfes Prot. Landtag Istrien 23. 9. 1871 (3. Sitzung) 18 f.
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Die Konferenz stimmt somit einhellig für die Erwirkung der Ah. Sanktion12.
V. Der Leiter des Ministeriums des Innern bittet um die Ermächtigung, für den der Do-
nauregulierungskommission als Rechtsanwalt beigegebenen, in jüngster Zeit vom Finanzmi-
nisteriumder Staatsschuldendirektion als Sekretär zugewiesenenFinanzprokuratursbeamten
J. U.Dr. Ponfikl, welcher seit demBestande derDonauregulierungskommission die schwieri-
gen und umfassenden Rechtsgeschäfte derselben in ausgezeichnetster Weise besorgt, []
Grund[] mit dem [] durchgeführt hat, die Ah. Anerkennung durch Verleihung des Ritter-
kreuzes vom Franz-Joseph-Orden bei Sr. Majestät au. in Antrag bringen zu dürfen.

Der Landesverteidigungsminister unterstützt diesen Antrag, zumal ihm aus frühe-
ren Verhandlungen der Donauregulierungskommission die Schwierigkeiten bekannt sind,
mit denen man zu kämpfen hatte. Minister Ritter v. Grocholski stimmt gleichfalls bei.

Der Vorsitzende erklärt, nicht entgegentreten zu wollen, obwohl er das formale Be-
denken hatte, dass nach dem bisherigen Rangverhältnis des Dr. Ponfikl als Finanzprokura-
turskonzipist, welches bei der Bemessung des Grades der Ah. Anerkennung in Betracht zu
kommenhätte, dasRitterkreuz des Franz-Joseph-Ordens zu hoch gegriffen sein dürfte.Doch
glaube er, dass man sich in Anbetracht der exzeptionellen Stellung eines Rechtskonsulenten
der Donauregulierungskommission über dieses formale Bedenken hinaussetzen kann.

Der Leiter desMinisteriums des Innern erhält sonach einhellig die erbeteneErmäch-
tigung13.
Wien, am 4. November 1871. Holzgethan.
[Ah. E. Ich] habe den Inhalt dieses Protokolls zurKenntnis genommen.Wien, 21.November
1871. Franz Joseph.

Nr. 613 Ministerrat, Wien, 6. November 1871

RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Holzgethan 6. 11.), Scholl 10. 11., Grocholski 10.
11., Wehli 11. 11.
[I.] Vorgang in Böhmen. Resignation des Statthalters Graf Chotek.Maßregeln in Bezug auf den
böhmischenLandtag. Frage derAuflösung oderAusschreibung der direktenWahlen. Verfügun-
gen in Bezug auf andere partiell als nicht legal angefochtene Landtage. Aussetzung der definiti-
ven Entscheidung.

KZ. 3784 –MRZ. 120
Protokoll des zuWien am 6. November 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demAh. Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.
[I.] Über die Ah. Aufforderung Sr. k. u. k. apost. Majestät an den Vorsitzenden des
Ministerrates, in den Gegenstand der heutigen Beratung einzugehen, erlaubt sich dieser zu
bemerken, dass zunächst der Leiter des Ministeriums des Innern die Ehre haben werde, die
Sachlage bezüglich des böhmischen Landtages darzulegen1.

12 Auf VortragWehlis v. 5. 11. 1871 sanktionierte der Kaiser mit Ah. E. v. 8. 11. 1871 das vom Istrianer Landtag
angenommene Gesetz,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3910/1871; das Gesetz publiziert als Lgbl. Küstenland
Nr. 14/1871.

13 Auf Vortrag Wehlis v. 5. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 7. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3899/1871.

1 Siehe dazu auchMR. v. 4. 11. 1871/I und II.
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Der Leiter des Ministeriums des Innern bemerkt, es handle sich in Bezug auf Böh-
men vor allem um die Resignation des Statthalters Grafen Chotek, wegen deren Annahme
der au. Vortrag sich bereits in den Ah. Händen Sr. Majestät befinde2. Heute sei ein neues
Schreiben des Grafen Chotek eingelangt, in welchem er betont, dass er zwar aus schuldiger
Rücksicht für Se. Majestät die Verlesung des Ah. Reskriptes vom 30. Oktober l. J. im Land-
tage opferwillig übernommen habe, dass es jedoch vermöge seiner früheren Stellungnahme
in der Sache für ihn absolut unmöglich wäre, die weitere Vertretung im Landtage auf sich zu
nehmen3. Er bitte daher um die schleunigste [] Mittwoch [] über das [] Reskript im Landta-
ge [] werde, bereits nicht mehr im Amte sei, woraus sich dann die Vertretung der Regierung
durch den ihm in der Amtsleitung nachfolgenden Beamten als eine einfache Konsequenz er-
geben würde. Da Graf Chotek in dieserWeise auf seiner alsbaldigen Enthebung insistiere, so
dürftewohl nichts erübrigen, als dass Se.Majestät ihmdieselbe zu gewähren und denVizeprä-
sidenten v. Riegershofen mit der interimistischen Leitung der böhmischen Statthalterei zu
betrauen geruhen, welcher die hiezu erforderliche Kenntnis der Verhältnisse und Geschäfts-
routine besitzt4.

Was die Frage wegen des böhmischen Landtages betreffe, so hänge dieselbe mit der Fra-
ge der Einberufung des Reichsrates wesentlich zusammen. Es bedürfe einer näherenHinwei-
sung auf die Verhältnisse nicht, welche zumal in finanzieller Beziehung das Bedürfnis nach
dem baldigen Zustandekommen des Reichsrates in die allererste Linie treten lassen. Die Zeit
dränge in der Tat sehr, da die Voreinleitungen, welchen der beiden sich darbietenden Wege
man wählen möge, immer vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen, so dass, da heute be-
reits der 6. November sei, es nicht möglich wäre, den Reichsrat früher als am 10. oder 12.
Dezember zustande zu bringen. Die Notwendigkeit des möglichst schnellen Zusammentre-
ten des Reichsrates als feststehend angenommen, handle es sich nun darum,was in Bezug auf
den böhmischen Landtag zu geschehen hätte.

Es gebe zwei Modalitäten:
1. die Auflösung des Landtages und
2. die Schließung desselben jetzt und die sofortige Ausschreibung direkterWahlen

zumReichsrate.
Die zweite Modalität sei, wie er glaube, mit Übelständen nicht unerheblicher Art ver-

bunden. Es würde nämlich der aus der jetzigen Landtagsmajorität [] Landesausschuss []müs-
sen. [] auch in Bezug [] Landesausschuss zwei [] möglich, nämlich dass er entweder seine
Funktionen gar nicht antritt, oder dass er tatsächlich in die Aktion eingeht. In dem ersteren
Falle, für welchen ein Präzedens bisher nicht vorliegt und für welchen auch in der Landesord-
nung eine Vorsorge nicht getroffen erscheint, würde nichts erübrigen, als nach Analogie des
gegenüber von renitenten Bezirksvertretungen beobachteten Vorganges, vermöge dessen die
betreffende Geschäftsführung der lf. Bezirksbehörde übertragen wird, die Statthalterei zur

2 Vortrag Wehlis v. 5. 11. 1871,Ava., IM., Präs. 5348/1871.
3 Schreiben Choteks an Holzgethan v. 4. 11. 1871,Ava., IM., Präs. 5348/1871.
4 Mit Ah. E. v. 7. 11. 1871 auf den in Anm. 2 zitierten Vortrag Wehlis wurde Chotek vom Posten des provisori-

schen Statthalters enthoben und Rieger v. Riegerhofen mit der Leitung der Statthalterei betraut. Mit Schrei-
ben (K.) v. 7. 11. 1871 teilte Wehli die Ah. Entschließung Beust mit und ersuchte um entsprechende Schritte
zur (Wieder-)Übernahme Choteks in den diplomatischenDienst, alles inAva., IM., Präs. 5348/1871.Chotek
wurdemit Ah. E. v. 10. 12. 1871 auf Vortrag Andrássys v. 7. 12. 1871 zum österreichischenGesandten am spani-
schen Hof ernannt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4239/1871. Zum Statthalter in Böhmen war inzwischen mit
Ah. E. v. 26. 11. 1871 auf Vortrag Lassers v. 25. 11. 1871 Koller ernannt worden,Ava., IM., Präs. 5656/1871.
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Übernahme der Geschäfte des Landesausschusses zu delegieren, eine Maßregel, welche mit
Rücksicht auf denUmfang der Agenden des Landesausschusses und das vorhandene zahlrei-
che Personale dieses letzteren, welches einen der Statthalterei der Zahl nach gleichkommen-
den Körper darstelle, mit vielerlei Schwierigkeiten verbunden wäre. Würde aber der jetzige
Landesausschuss in die Geschäftsführung eintreten, so müsste besorgt werden, dass er in ei-
nem nicht regierungsfreundlichen Sinne agieren und der Aktion der Regierung auch in Be-
ziehung auf die Administration mancherlei Hemmnisse in denWeg legen würde, ganz abge-
sehen davon, dass es immerhinmöglichwäre, dass er auf die von derRegierung angeordneten
direktenWahlen einen gewissen Einfluss in einer keinesfalls erwünschten Richtung nehmen
würde. Diese Bedenken würden bei der ersten Modalität, der Auflösung des gegenwärtigen
Landtages, entfallen. Andererseits wäre es aber nicht außer Zweifel gestellt, oder könnte we-
nigstens von vorneherein eine Gewährleistung dafür nicht übernommen werden, dass der
neu zu wählende Landtag nicht wieder in derselben Färbung zumVorschein komme, welche
der jetzige habe.Die Entscheidung hänge vondemAusfalle derWahlen imGroßgrundbesitze
ab, da die Wahlresultate in den Gruppen der Städte und der Landgemeinden [] im We[]ich
bleiben. [] Sache im Groß[]ellen würde, lasse sich im vorhinein mit Sicherheit nicht bestim-
men. Wenn nun der böhmische Landtag jetzt aufgelöst würde und die Neuwahlen wieder
einen Landtag mit einer Majorität der gleichen Tendenz ergeben würden, welcher Landtag
selbstverständlich die Reichsratswahlen abermals ablehnen würde, so würde man doch wie-
der zu direkten Wahlen schreiten müssen und hätte nichts erzielt als einen Zeitverlust von
sechs Wochen.

So stehe die Sache. Wenn es sich nun um einen konkreten Vorschlag handle, so würde
der Leiter des Ministeriums des Innern glauben, dass die Frage der Behandlung des böhmi-
schen Landtages nur imZusammenhangemit der Frage der Behandlung der übrigen Landta-
ge erwogen und gelöst werden sollte, da, wie er glaube, beide Fragen nicht wohl voneinander
getrennt werden können. Es sei bekannt, dass einige Landtage (von Oberösterreich, Krain
und Mähren) von den sogenannten verfassungstreuen Parteien als illegal betrachtet und er-
klärt worden seien, in Folge dessen diese Partei auch an den Verhandlungen derselben keinen
Anteil nahm5. Es lasse sich nun voraussehen, dass die sogenannte Verfassungspartei Anstand
nehmen würde, ihrerseits in den Reichsrat einzutreten, ehe die von ihrem Standpunkte be-
strittene Legalität der obigen Landtage hergestellt und ihr dadurch die Möglichkeit gegeben
wäre, sich an denReichsratswahlen in den Landtagen zu beteiligen, was jetzt nicht geschehen
sei. Wenn also nicht gleichzeitig auch diese Landtage aufgelöst würden, so würde man sich
voraussichtlichwieder vor demFalle befinden, dass keinReichsrat zustande kommt, da,wenn
die Abgeordneten der Landtage mit sogenannt verfassungstreuen Majoritäten (Niederöster-
reich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Schlesien) im Reichsrate nicht erscheinen würden, das
Abgeordnetenhaus die zur Beschlussfähigkeit erforderliche Zahl von 100 Mitgliedern nicht
erreichen würde. [] Ministeriums des [], dass man auch [] Landtage schlüssig [].

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass es sich hienach zunächst um die, wie es scheine,
erste und maßgebende Frage handle, ob die Angelegenheit des böhmischen Landtages für
sich allein oder im Zusammenhange mit der Frage der Behandlung der andern Landtage zu
entscheiden wäre.

5 Siehe dazu Kolmer, Parlament und Verfassung 2: 176–179.
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Der Vorsitzende des Ministerrates glaubt, dass Böhmen für sich allein zu behandeln
wäre. Gegen die Legalität der anderen Landtage, von welchen die Rede war, seien zwar von
Seite der sogenannten verfassungstreuen Partei Einwendungen erhobenworden. Es lasse sich
aber nicht absehen, wie dies das Zustandekommen desReichsrates beirren sollte. DerReichs-
rat sei bei demMangel jeder Bestimmung hierüber in den bestehenden Verfassungsgesetzen
gar nicht kompetent, sich über die Legalität eines Landtages auszusprechen, da sich seine Be-
fugnisse lediglich auf die Prüfung derWahlen zumReichsrate beschränken. Darüber, ob ein
Landtag legal sei, habe dieser allein zu entscheiden.Wenn sich nun die betreffendenLandtage
als legal konstituiert haben, wie dies tatsächlich geschehen, so entfalle jede weitere Ingerenz
des Reichsrates. Er könne also nicht glauben, dass die Drohung der Verfassungstreuen ernst
zu nehmen sei, da in der Tat ein gesetzlicher Anlass, den Reichsrat nicht zu beschicken, für
sie nicht vorhanden wäre, ein solcher Schritt von Seiten einer Partei, welche die Aufrechthal-
tung der Verfassung auf ihre Fahne geschrieben, daher nur geeignet wäre, die Partei selbst im
Publikum auf das äußerste zu kompromittieren.Mit einerAuflösung der betreffendenLand-
tage könnte er sich keinesfalls einverstanden erklären, weil eine solcheMaßregel den Vorwurf
gegen die Regierung hervorrufen würde, dass sie wieder in einer Richtung Partei genommen
habe. Er halte es für der [] Regierung nicht [] in Absicht [] von Majorität [] in einem ge-
wissen Sinne [] Weise vorzugehen, sollte eine legal zustande gekommene Wahl als zu Recht
bestehend hingenommen werden.

DerMinister für Landesverteidigung stimmtmit demVorsitzenden desMinisterra-
tes vollkommen darin überein, dass der böhmische Landtag ganz separat behandelt werde.
Bezüglich der übrigen Landtage wäre eigentlich erst eine Untersuchung zu pflegen, ob inwie-
weit die Einwendungen einer Anzahl von Mitgliedern gegen die Legalität derselben grund-
hältig seien oder nicht, undwürde dies, da es sich um eine Rechtsfrage handle, jedenfalls eine
gewisse Zeit zur Abwicklung erfordern. Er würde daher meinen, dass diese andern Landtage
seitens der Regierung als legal anzusehen wären, während der böhmische Landtag besonders
behandelt werden müsste.

Minister Ritter v. Grocholski erbittet sich die Ah. Gestattung, die Frage tiefer erfas-
sen zu dürfen. Es scheine ihm nämlich, dass die gegenwärtigen Minister in dem dermaligen
Zustande des Provisoriums weder berufen noch in der Lage wären, in dieser Angelegenheit
entsprechende Anträge zu stellen. Sie seien eben nur mit der Leitung der Geschäfte Ah. be-
traut. Baron Kellersperg habe ihn besucht und ihm von den ihm gewordenen Ah. Aufträgen
Mitteilung gemacht6. Nach den öffentlichen Blättern, welche ihm als alleinige Quelle zu Ge-
bote stehen, wäre vielleicht die Bildung einer neuen Regierung so weit gediehen, dass ihre
Aktivierung für demnächst bevorstände. In diesem Falle würde er sich die Bitte erlauben []
Se.Majestät [] Antrag []Minister jetzt [] abzusehen geruhen[].Wäre die Neubildung desMi-
nisteriums nicht so weit vorgeschritten, dann gewänne das gegenwärtige Provisorium einen
anderen Charakter und werde dann den jetzigen Ministern unzweifelhaft die Pflicht oblie-
gen, im Gegenstande der Frage Anträge zu machen. Dies vorausgeschickt, sei er der Ansicht,
dass die anderen Landtage nicht aufzulösenwären, womit auch die Fragewegen der eventuell
vereinigten Behandlung dieser Landtage und des böhmischen Landtages entfiele. Diejenigen
Minister, welche die Ansicht vertreten, dass die fraglichen Landtage legal seien, könnten un-
möglich zur Auflösung derselben raten. Ein solcher Antrag hieße der Pression der Zeitungen
unterliegen, welcher Standpunkt ein für eine Regierung durchaus nicht würdiger wäre.

6 ZumAuftrag zur Regierungsbildung an Kellersperg sieheMR. v. 4. 11. 1871/II, Anm. 7.
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Eine andere Frage wäre, ob diese Landtage nicht deswegen aufzulösen wären, weil sonst
derReichsrat nicht zustande käme. Es sei dies aber einMoment, welches zunächst von für die
nachfolgende Regierung maßgebenden Gesichtspunkten in das Auge zu fassen sein würde.
Wäre es für die neue Regierung zweifelhaft, ob der Reichsrat ohne die Auflösung der fragli-
chen Landtage zustande komme, dann würde er hierauf einraten, jedoch nur unter der Vor-
aussetzung, dass auch die Landtage vonNiederösterreich, Steiermark und Kärnten aufgelöst
werden, da es ihm der Würde der Krone nicht zu entsprechen scheine, sich in Bezug auf sol-
cheMaßregeln durch die Enuntiationen der Zeitungen bestimmen zu lassen. [] darüber []ge
vorbe[] Reichsrat ein[] die Abgeordneten [] Landtage nicht erschienen wären. Er verkenne
keineswegs, dass die finanziellen Rücksichten eine Hauptsache wären, er meine aber, dass,
wie die Dinge stehen, die in Betracht kommenden politischen Verhältnisse so wichtiger Art
seien, dass sie die finanziellen überwiegen dürften. Wenn der Reichsrat bis Mitte Dezember
nicht zustande käme, würde es sich zunächst um die Forterhebung der Steuern handeln, in
welcher Beziehung nach § 14 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vorzugehen unter
den gegebenenUmständen für keine Regierung einen Anstand bilden könne, da dieMaschi-
ne eben nicht stille stehen könne7. Daswerde vielleicht allerdings nur für die erstenAugenbli-
cke ausreichen, insoferne es sich aber um weitere Bedürfnisse handeln sollte, dürften, wenn
die Nachrichten in den Blättern über Verhandlungen mit dem ungarischen Finanzminister
wegen der Reichsaktiven richtig wären, die diesfälligenAuseinandersetzungen namentlich in
Bezug auf den Stellvertreterfonds8, es der diesseitigenRegierung vielleicht doch ermöglichen,
auch außerordentliche Bedürfnisse zu decken.

Er für seinenTeil würde daher lieber zurAnwendung des § 14 schreiten als für dieAuflö-
sung der Landtage stimmen,welche Sr.Majestät gegenüber sich durchaus nichts zu Schulden
kommen ließen, da sie den Anforderungen der Regierung entsprochen und in den Reichs-
rat gewählt haben. Mit der Auflösung dieser Landtage würde, insoferne das Motiv hiezu in
demUmstande gesucht und gefunden werden würde, dass die Verfassungstreuen dort in der
Minorität seien, sich die Regierung auf einen, wie er glaube, unzulässigen [] wegen [] Land-
tages zu[], würde er [], dass, insoferne dies [] wäre, mit der Entscheidung zugewartet werden
sollte, bis Se. Majestät bezüglich des Ministeriums ein Definitivum würden getroffen haben.
Wenn dies nicht möglich sein sollte, wäre er für die direkten Wahlen und nicht für die Auf-
lösung, da er mit Gewissenhaftigkeit dafür nicht einzustehen vermöchte, dass ein Landtag in
Böhmen wieder zustande kommt. Er befürchte nämlich, dass bei Neuwahlen die nämlichen
Persönlichkeiten gewählt würden, dass diese aber gar nicht in den Landtag gehen würden.

Der Vorsitzende des Ministerrates stimmtmit demMinister Ritter v. Grocholski be-
züglich der direkten Wahlen vollkommen überein. Das dringende Bedürfnis motiviere voll-
kommen, dass in Absicht auf das baldige Zustandekommen des Reichsrates alles vorgekehrt
werde, wenn auch für den Erfolg einzustehen nicht möglich sei. Bei der Auflösung sei keine
Garantie, dass ein denReichsrat beschickender Landtag zustande komme.Dannwäre es aber
zu spät, da vor Ende Jänner mit direkten Wahlen zu einem Resultate nicht zu kommen wä-
re. Der Vorschlag der Landtagsauflösung gleiche einem auf die letzte Karte gesetzten Spiele,
wozu zu raten ihm sein Gewissen verbiete. Die Einleitung der direkten Wahlen jetzt sei das

7 Der sogenannteNotstandsparagraph 14,Rgbl.Nr. 141/1867.
8 Die Frage des Militärstellvertreterfonds war in den zuletzt stattgehabten Delegationssitzungen nicht entschie-

den worden, siehe dazu GMR. v. 10. 5. 1871/II , Gmr. I/2, Nr. 46; zu diesem Fonds GMR. v. 23. 7. 1870/I,
Gmr. I/2, Nr. 3, Anm. 6,mit weiteren Quellen- und Literaturhinweisen.
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einzigeMittel.Dazu sei auchnochZeit, vorausgesetzt, dass keinVersäumnis eintritt.DieOpe-
ration erfordere 35–40 Tage, da man der Hälfte des Monates schon nahe stehe, so wäre nur
mehr ein SpielraumvonwenigenTagen, binnenwelcher dieAnordnung der direktenWahlen
erfolgen müsste. [] angeregt []tragstellung []tiger Maßnahmen [] das Provisorium [] erwide-
re er, dass [] die im Provisorium bestehende Regierung verpflichtet sei, zu beantragen, was
die Umstände gebieterisch fordern.Wenn daher dieNotwendigkeit an die einstweilige Regie-
rung herantrete, für die alsbaldige Aktivierung des Reichsrates zu sorgen, sei es ihre Pflicht,
ihre diesfälligen Anträge Sr. Majestät zu unterbreiten. Wenn von der Unterordnung der fi-
nanziellen unter die politischen Rücksichten gesprochen worden sei, so läge ihm zwar jedes
Überheben des durch Sr. Majestät Ah. Vertrauen in seine Hände gelegten Ressorts über das
entsprechende Niveau durchaus ferne, gleichwohl spreche er die Überzeugung aus, dass in
diesem Augenblicke die finanzielle Frage wenigstens gleichgewichtig sei mit der politischen.

Er würde es für höchst bedenklich halten, wenn die Situation dahin zugespitzt würde,
dass es zu einem finanziellen Staatsstreiche käme. Der § 14 sei nicht die Panazee zur Besei-
tigung der üblen Lage, in die man ohne Reichsrat käme. Auf Grund eines provisorischen
Finanzgesetzes nach § 14 könnten nur gewisse fixe Ausgaben bestritten werden wie z. B. die
Staatsschuldzinsen; es gebe aber in der Administration sehr viele nicht fixe Auslagen, für wel-
che auf diesemWege die Bedeckung legal nicht geschafft werden könnte. Steuereinhebungen
könnten nicht stattfinden, nachdem die Dezemberverfassung und vor ihr schon das Februar-
patent die imOktoberdiplom enthalten gewesene Berechtigung der Regierung, die bestehen-
den Steuern fortzuerheben insoferne []weise be[] verfassungs[]setzung des [] Budgets alljähr-
lich erfolgen soll9. Geldmittel seien glücklicherweise so weit vorhanden, dass für die ersten
Tage des Monates Jänner Verlegenheiten nicht zu besorgen wären. Er handle sich aber nicht
um die Geldmittel, sondern um die gesetzliche Bedeckung zur Verausgabung derselben. In
dieser Richtung seien nun die im § 14 enthaltenen Ausnahmen bezüglich der Veräußerung
von Immobilien und bezüglich einer bleibenden Belastung in die freie Bewegung der Finanz-
verwaltung sehr eingreifend. Die Verhandlung wegen der Zentralaktiven löse eigentlich die
Frage nicht. Infolge der Besprechungen mit dem ungarischen Finanzminister sei wohl auf ei-
ne befriedigendeAuseinandersetzung zuhoffen.Umden Stellvertreterfonds habe es sich aber
jetzt nicht gehandelt, sondern um gewisse Eisenbahnpapiere. Alles das zusammengefasst, se-
he er kein anderes Hilfsmittel, als die möglichst schnelle Aktivierung des Reichsrates, daher
seines Erachtens alles daran zu setzen wäre, dass derselbe vor dem 20. Dezember beisammen
sei.

Der Leiter des Ministeriums des Innern anerkennt das Gewicht der vomMinister
Ritter v. Grocholski angedeuteten Rücksichten wegen des Provisoriums, er hat sich in die-
ser Richtung in der vorgestrigenMinisterkonferenz in dem gleichen Sinne bereits ausgespro-
chen und ist hierauf heute nur deswegen nicht zurückgekommen, weil er direkt aufgefordert
wurde, seineAnsichten über die Situation auszusprechen.Was die Illegalität der Landtage be-
treffe, so habe er gar keineMeinung []. [] auf den []lt, dass der [] unbedingt notwendig [] und
zustande gebracht werden müsse. Auf diesem Standpunkte könnte er aber nicht verhehlen,
dass bei den Anschauungen einer gewissen Partei über die Illegalität dieser Landtage, in Ver-
bindungmit demUmstande, dass die Partei in diesen Landtagen in dieMinorität gekommen

9 Rgbl.Nr. 141/1867 § 11 c;Rgbl.Nr. 20/1861 § 10;Rgbl.Nr. 226/1860 Art. II.
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sei, das Nichterscheinen der ihr angehörigen Abgeordneten im Bereiche der Möglichkeit, ja
der Wahrscheinlichkeit gelegen sei und dass somit das Zustandekommen des Reichsrates in
Frage gestellt wäre.

Se. Majestät geruhen die Frage aufzuwerfen, ob denn ungeachtet der seither eingetre-
tenen Ereignisse noch besorgt werde, dass die sogenannten Verfassungstreuen nicht in den
Reichsrat kommen, da doch die Besorgnis näher zu liegen scheine, dass sich die anderen fer-
ne halten würden.

Der Leiter des Ministeriums des Innern führt die in Beziehung auf die Legalität des
Reichsrates in der Partei der Verfassungstreuenmaßgebenden Gesichtspunkte näher aus. Im
Hinblick auf diesen Parteistandpunkt dürfe er die Besorgnis nicht verhehlen, dass die Verfas-
sungstreuen nicht kommen würden. In diesem Falle aber hätte man keinen Reichsrat und
die Zeit wäre verstrichen.

Der Vorsitzende des Ministerrates möchte, obwohl sonst kein Optimist, doch an
der Hoffnung festhalten, dass die Verfassungstreuen erscheinen werden, wozu sie schon die
Firma der Verfassungstreue und die Besorgnis, sich gänzlich zu diskreditieren, zwinge. Ihre
Abstinenz hätte, da doch ganz verfassungsmäßig vorgegangen worden, nicht die mindesten
legalen An[].

Minister Ritter v. Grocholski teilt die Besorgnisse [] des Leiters des Ministeriums
des Innern, dass die Verfassungstreuen wegen des Übergewichtes der doktrinären Elemente
dieser Partei nicht kommen würden. Diese Besorgnis würde ihn zwar nicht abhalten, sich
gegen die Auflösung der fraglichen Landtage und für den Versuch zu erklären, den Reichs-
rat zusammenzubringen. Es aber auf sein Gewissen zu nehmen, dafür einzustehen, dass der
Reichsrat auch wirklich zustande komme, vermöchte er angesichts der Möglichkeit, dass die
Verfassungstreuen nicht kommen, dennoch nicht.

Der Ministerium für Landesverteidigung würde in dem seitherigen Umschwunge
der Stimmung der hiesigen Blätter Anhaltspunkte dafür finden, dass sich die der sogenann-
ten Verfassungspartei Angehörigen unter den geänderten Verhältnissen über ihre früheren
Aussprüche hinaussetzen und kommen werden.

Se. Majestät geruhen anzudeuten, dass, so sehr Se. Majestät einverstanden seien, dass
auch ein provisorisches Ministerium in der Lage und verpflichtet sei, in Bezug auf notwen-
dige wichtige Schritte Anträge zu stellen, die Erwägung, dass die in Rede stehende Angele-
genheit für die künftige Aktion jedenfalls sehr wichtig und entscheidend sei, zunächst zu der
Frage führe, ob die Sache nicht doch noch einige und wie viele Tage im äußersten Falle in
suspenso bleiben könne. Es schiene nämlich doch zweckmäßig, dass eine Verständigung hier-
übermit demneuenMinisterium erfolge, wegen dessen eventueller Bildung Se.Majestät, wie
es ein öffentliches Geheimnis sei, mit Baron Kellersperg bereits Besprechungen zu pflegen ge-
ruhten.MitMaßnahmen sowichtiger Art der künftigenAktion vorzugreifen, schiene [] und
notwendig [] allseits in [] klar zu werden, was bis jetzt nicht der Fall sei.

Der Vorsitzende des Ministerrates erlaubt sich zu bemerken, dass, da die Durchfüh-
rung der direkten Wahlen [] Tage erfordere, in der Voraussetzung, dass der Reichsrat Mitte
Dezember zusammenzutreten hätte,mit den betreffenden, übrigens sofort vorzubereitenden
Verfügungen bis Donnerstag oder Freitag, allenfalls auch bis Ende dieser Woche zugewartet
werden könnte.
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Minister Ritter v. Grocholski meint, dass, auch wenn der Reichsrat am 20. oder 22.
Dezember berufenwerdenund sich bis 24., also vorEintritt derWeihnachtsferien, konstituie-
ren würde, in den fünf Tagen vom 27. bis 31. Dezember für die Durchbringung der []finanz-
vorlagen in beidenHäusern immerhin noch genugZeit bliebe.MitRücksicht hierauf könnte
die Entscheidung bezüglich des böhmischen Landtages, welche er aber immer der neuen Re-
gierung vorbehalten wissen möchte, endlich auch bis zum 15. d. M. ausgesetzt bleiben.

Der Leiter des Ministeriums des Innern hielte es doch für zweckmäßiger, wenn der
Reichsrat schon am 15. Dezember zusammenträte, da es im Hinblick auf nicht vorauszuse-
hende Zwischenfälle immerhinmisslichwäre, die wichtige finanzielle Aktion auf die allerletz-
ten Tage zu berechnen.

Se. Majestät geruhenAllerhöchstsich auszusprechen, dass es sich sonach doch empfeh-
len würde, diese wenigen Tage zu warten mit Rücksicht auf die Ah. angedeuteten obschwe-
bendenVerhandlungen, über derenResultat übrigens augenblicklichBestimmtes noch nicht
gesagtwerdenkönne.Wollen []Allerhöchstsich [] aussprechen, []Majestät schienen jedoch []
direktenWahlen insoferne der zweckmäßigereWeg, als die Eventualität nahe liege, dass, wenn
der jetzigeLandtag aufgelöstwürde, inBöhmengar keinLandtag zustande kommt.Nachden
Allerhöchstdenselben bekannt gewordenen Äußerungen der böhmischen Herren während
ihrer jüngsten Anwesenheit hier walte diese Ansicht auch bei den böhmischen Parteiführern
vor.

Nach einer Besprechung der eventuellenGruppierung desAbgeordnetenhauses, inwel-
cher der Leiter desMinisteriums des Innernnachweiset, dass, selbstwenn ausBöhmen32
direkteGewählte in das Abgeordnetenhaus kämen, die sogenanntenVerfassungstreuen noch
immer in derMinorität bleibenwürden, geruhen Se. Majestät nochmals demAh.Wunsche
Ausdruck zu geben, dass die Entscheidung noch einige Tage in suspenso bleibe, worauf Se.
Majestät die Sitzung zu schließen geruhen10.
Wien, am 6. November 1871. Holzgethan.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. November
1871. Franz Joseph.
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RS. und bA.; P. Weber; VS. Holzgethan; BdE. und anw. Holzgethan (8. 11.), Scholl 12. 11., Gro-
cholski 15. 11., Mitis 16. 11. (nur bei II und III anw.)Wehli 16. 11. (nur bei IV−VII anw.), Fidler
17. 11. (nur bei VII−IX anw.); außerdem anw. Rohrau (nur bei I).
I. a) Revision der Stellung mehrerer galizischer Ergänzungsbezirke bezüglich der Israeliten;
b) Einbringung einer Regierungsvorlage behufs Erwirkung einer Novelle zu § 46 des Wehrge-
setzes wegen Anwendung der Militärexekution gegen die Angehörigen von Stellungsflüchtlin-
gen. II. Einstellung des Strafverfahrens gegen denwegenHochverrats verfolgtenRedakteur Frič.
III. Differenz zwischen dem Justizministerium und dem Reichskriegsministerium betreffend
die Anstellung definitiver Gefangenenaufseher in anderen Zivilbedienstungen ohne Nachweis
der unbedingten Militärqualifikation. IV. Übertragung des Adels des pensionierten General-

10 Fortsetzung des Gegenstandes über die Ausschreibung direkter Reichsratswahlen in Böhmen in MR. v. 14. 11.
1871/I. Zur Auflösung der in diesem Protokoll genannten fraglichen Landtage siehe MR. v. 17. 11. 1871/I,
Anm. 9.
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majors Josef Ritter Beranek v. Bernhorst auf seinen Stiefsohn Gottfried Weber. V. Gesetzes-
entwurf wegen Entrichtung einerMaut an der Ennsbrücke zu Oberramming. VI. Gesetzesent-
wurf wegen Ablösung von Naturalgiebigkeiten an Kirchen, Schulen, Pfarren und Mesnereien.
VII. Bestreitung der Ortsschulauslagen in Mähren nach Streichung der Schuldotation seitens
des Landtages. VIII. Abänderung des § 32 des dalmatinischen Schulaufsichtsgesetzes betreffend
die Reisekosten der Schulinspektoren. IX. Abänderung des Bukowiner Schulaufsichtsgesetzes
betreffend die Wahl und die Mandatsdauer der Mitglieder des Landsschulrats aus der Mitte des
Landesausschusses und der Gemeindevertretung von Czernowitz.

KZ. 3785 –MRZ. 121
Protokoll des zuWien am 8. November 1871 abgehaltenenMinisterrates unter dem Vorsitze
Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers Freiherrn v. Holzethan als Vorsitzenden des Minis-
terrates.
I. Der Landesverteidigungsminister bringt folgenden, die Stellung in Galizien betreffen-
den Gegenstand zum Vortrag.

Seit längerer Zeitwird vondemReichskriegsministeriumausAnlass der bekanntenUm-
triebe, welche sich die Israeliten bei den Rekrutenstellungen erlauben, die Vornahme einer
Stellungsrevision in den Ergänzungsbezirken Nr. 45, 57, 80, 30, 15 bezüglich der Israeliten
verlangt1. Das Landesverteidigungsministerium glaubte auf dieses Begehren in Anbetracht
des Art. 2 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger2 nicht im vollen Umfang eingehen zu können, indem es von der Ansicht aus-
ging, dass eine Stellungsrevision wohl innerhalb eines geografischen Bezirkes, nicht aber in-
nerhalb eines gewissen Religionsbekenntnisses eingeleitet werden könne. Das Landesvertei-
digungsministerium erachtete nur unter der Bedingung seine Beistimmung geben zu sollen,
dass die Revision lediglich in den Ergänzungsbezirken 45, 57, 55 und auch dort nur in jenen
Stellungsbezirken, in welchenmit []HauptstellungRücksicht [] eben sind, vorge[] nicht auf
die Israeliten beschränkt, sondern auf sämtliche Stellungspflichtige ausgedehnt werde.

Dagegen wird vomReichskriegsministerium geltend gemacht, dass der Umstand, ob in
einem Bezirk Kontingentsrückstände geblieben sind, für die Vornahme der Revision nicht
entscheidend sein könne, weil die Aufbringung oder Nichtaufbringung der Kontingente
oft von andern, mit der Korrektheit des Verfahrens in keiner Beziehung stehenden Umstän-
den abhängt. Einzigmaßgebend könne nur das statistisch nachgewieseneMissverhältnis sein,
welches in den Ergänzungsbezirken 45, 57, 55 zwischen der Zahl der Vorgeführten und der
Assentierten, und in Nr. 80, 30, 15 zwischen der Ziffer der zur Stellung berufenen und der
zu derselben nicht erschienenen Israeliten besteht. Gegen die Ausdehnung der Revision auf
sämtliche Stellungspflichtige müsse sich das Kriegsministerium aussprechen, weil selbe die
aus Ursache der Stellungsumtriebe herrschende Erbitterung der übrigen Bevölkerung gegen
die Israeliten nur noch steigern und zu gewalttätigen Exzessen führen könnte. Das Kriegsmi-

1 Mit Schreiben (K.) v. 30. 8. 1871 an das Ministerium für Landesverteidigung hatte das Kriegsministerium
die Forderung nach der Stellungsrevision und einer Änderung desWehrgesetzes gestellt; anbei Nachweisungen
des Generalkommandos in Lemberg über die Stellungsergebnisse der Israeliten, Ka., KM., Präs. 26–15/1 ex
1871. Nach einer negativen Antwort wiederholte das Kriegsministerium mit Schreiben (K.) v. 18. 10. 1871
an das Ministerium für Landesverteidigung seine Forderungen, Ka., KM., Präs. 26–15/3 ex 1871. Zu den
kritisierten Vorgängen bei der Rekrutierung in Galizien siehe auch die Berichte von Juli und September 1871,
Ka., KM., Präs. 26–1/17 sowie Präs. 26–1/21, beide ex 1871.

2 Rgbl.Nr. 142/1867.
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nisterium ersucht demnach um die Zustimmung, dass die Revision in den Ergänzungsbezir-
ken 45, 57, 55 und zwar in jenen Stellungsbezirken, in welchen das Ergebnis der Assentie-
rung der Israeliten am ungünstigsten ausgefallen, vorgenommen und auf die Israeliten allein
beschränkt werde. Was die Revision in den Ergänzungsbezirken 80, 30, 15 anbelangt, so ha-
be es dieselbe nicht in der Weise beabsichtigt, dass die Wehrpflichtigen erneuert der Stellung
unterzogen werden, sondern dass eine Kommission in die betreffenden Stellungsbezirke ent-
sendet werde, welche sich durch [] Prüfung der Stellungs[] die Überzeugung zu verschaffen
hätte, ob dasVorgehenderGemeindevorstände undpolitischenBehörden in jeder Beziehung
pflichtgemäßwar.DiesenAntrag glaubt dasKriegsministeriumaufrecht erhaltenundnur für
den Fall, als die Revision in allen drei Ergänzungsbezirken durchaus nicht möglich wäre, um
die Zustimmung zur Revision in dem Ergänzungsbezirk 80, wo dasMissverhältnis zwischen
den zur Stellung berufenen und wirklich erschienenen Israeliten ein ganz außerordentliches
ist, ersuchen zu sollen.

In derselben Note berührt das Kriegsministerium noch einen weiteren auf die Stellung
bezüglichen Gegenstand. Es liegt nämlich ein Antrag der galizischen Statthalterei vor, wor-
nach zur Hintanhaltung der Stellungsflucht in Galizien, gegen die Angehörigen der nicht
Erschienenen (Eltern, Vormünder usw.) die Militärexekution in Anwendung zu bringen wä-
re. Das Landesverteidigungsministerium hat schon im vorigen Jahre eine solcheMaßregel als
nicht im Gesetze gegründet erklärt, und eine von der Statthalterei bereits angeordnete Exe-
kution aufgehoben. Die Statthalterei kommt nun neuerlich auf den Antrag zurück3. Das
Kriegsministerium spricht diesfalls die Ansicht aus, dass es gleich dem Landesverteidigungs-
ministeriumdie Einbringung einer Regierungsvorlage bei demReichsrate behufs Erwirkung
einer Novelle zum § 46 des Wehrgesetzes nicht für notwendig hält, weil der § 46 ohnehin
gestattet, zur Abhilfe der Stellungsflucht geeignete außerordentliche Maßregeln im Verord-
nungswege gegenRechtfertigung vor dem nächsten Reichsrate zu treffen4. Nachdem jedoch
die Erfahrung schon jetzt beweise, dass die im Wehrgesetze enthaltenen Bestimmungen in
dieser Beziehung [] nicht ausreichen, so wäre nach demErachten des Kriegsministeriums der
Antrag der Statthalterei noch nicht definitiv abzulehnen, sondern derselben vorläufig nur die
Bedenken gegen die Anwendung der Militärexekution mitzuteilen und dieselbe anzuweisen,
in Erwägung zu ziehen, ob sich nicht noch andere zweckmäßigere, im Verordnungswege zu
erlassende außerordentliche Maßregeln gegen die Stellungsflucht empfehlen dürften.

Es handle sich nun um die Beantwortung der Note des Kriegsministeriums. Der Lan-
desverteidigungsminister glaubt, die beanspruchte Zustimmung, „dass die Revision in den
Ergänzungsbezirken 45, 57, 55, und zwar in jenen Stellungsbezirken, in welchen das Ergeb-
nis der Assentierung der Israeliten am ungünstigsten ausgefallen, vorgenommen und auf die
Israeliten allein beschränkt werde“, ablehnen und dabei beharren zu sollen, dass in die Revisi-
onnur jene Stellungsbezirke einbezogenwerden,welche dieHauptstellungmitRückständen
abgeschlossen haben, und dass diese Revision auf alle Stellungspflichtigen ohne Unterschied
der Konfession auszudehnen sei. Der Landesverteidigungsminister macht darauf aufmerk-
sam, dass die Stellungsrevision eine außerordentliche, die Stellungspflichtigen sehr belästi-
gende und überdies kostspieligeMaßregel ist, derenAnwendung nur imFalle wirklicherNot-

3 Der entsprechende Akt, laut ProtokollbuchAnwendung der mlt. Exekution gegen die Angehörigen der sich
der Wehrpflicht entziehenden Stellungspflichtigen, Ka., KM., allg. 2A 21–79/1 ex 1871, ist nicht mehr
vorhanden.

4 ZumWehrgesetz sieheMR. v. 8. und 9. 5. 1869/III, Anm. 16.
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wendigkeit und, wenn sie eine allgemeine, nicht aber eine ausnahmsweise vereinzelte ist, ge-
rechtfertigt erscheint. Bei Stellungsbezirken, deren Kontingente aufgebracht sind, könne die
Notwendigkeit einer allgemeinenRevision nicht anerkannt werden, bezüglich einzelner Stel-
lungspflichtigen aber sei, wenn ein gegründeter Verdacht gesetzwidrigen Vorgangs obwaltet,
der § 75 der Instruktion zumWehrgesetz [] das Religionsbekenntnis könne nie entscheiden.
Eine Beschränkung der Revision auf die Israeliten würde Revolutionen gegen das Ministeri-
um in den öffentlichen Blättern hervorrufen, ja sie gebe zu besorgen, dass die Israeliten sich
an das Reichsgericht wenden und dieses gegen das Ministerium entscheidet.

Anbelangend den Antrag des Kriegsministers wegen Vornahme einer Revision in den
Ergänzungsbezirken 80, 30, 15 ist das Landesverteidigungsministeriumbereit, demselbenbei-
zustimmen, wenn diese Revision nur auf den Ergänzungsbezirk 80 beschränkt wird. Hin-
sichtlich der motivierten Anwendung der Militärexekution gegen die Angehörigen von Stel-
lungsflüchtigen glaubt der Landesverteidigungsminister, dass der § 46 des Wehrgesetzes der-
mal noch nicht als unzureichend anerkannt werden kann5. Dass eine ausgedehnte Handha-
bung dieser Bestimmung bisher in Galizien nicht stattgefunden hat, beweise eine Verglei-
chung der Zahlen der zur Nachstellung Vorgemerkten und der wegen Stellungsflucht oder
Mitschuld an derselben gepflogenen Strafamtshandlungen. Das Landesverteidigungsminis-
terium erklärt, indem es seinen Erlass an die galizische Statthalterei in diesem Sinne ergänzen
will, seine Bereitwilligkeit, die Statthalterei weiter zur Erwägung aufzufordern, ob sich nicht
andere, weniger der Willkür Tür und Tor öffnende außerordentliche, im Verordnungswege
zu erlassende Maßregeln empfehlen. Der Landesverteidigungsminister fügt schließlich bei,
dass er den bezüglichen Akt vorher demMinister Ritter v. Grocholski zur Einsicht mitgeteilt
und dieser sich vorbehalten hat, seine Ansicht in der Ministerkonferenz zu begründen.

Der Vorsitzende des Ministerrates [] was die Stellungs[] anbelangt, da nach []nft
des Referenten [] diese Maßregel keine generelle gesetzliche Bestimmung, sondern nur das
denOberbehörden zustehende allgemeineRecht derÜberwachung undKontrolle derAmts-
handlungen derUnterbehörden dieGrundlage bildet, den Schwerpunkt der Sache in der Fra-
ge, ob dieses Überwachungsrecht auch gegenüber den Stellungspflichtigen, die ihre Pflicht
erfüllt haben, eine Wirkung insoferne äußern kann, dass dieselben verhalten werden dürfen,
sich noch einmal zu stellen.

Minister Ritter v. Grocholski anerkennt, dass diese Frage strittig sein kann, obwohl
daraus, dass die Instruktion zumWehrgesetz denOberbehördendasRechtderUntersuchung
einräumt, geschlossen werden sollte, dass dann auch das Platz greifen kann, was zur Durch-
führung der Untersuchung notwendig ist. Er teile auf Grund seiner genauen Kenntnis der
galizischen Verhältnisse die Anschauung des Kriegsministers vollkommen. Es sei eine Tatsa-
che, dass die Israeliten in Galizien sich auf alle mögliche Weise der Stellungspflicht und der
Militärpflicht überhaupt zu entziehen wissen, und dass dies zu einer ungeheuren Aufregung
in der katholischen Bevölkerung Anlass gibt. Zur Zeit, als die Israeliten noch eine abgeson-
derte Stellung nach Kultusgemeinden hatten, lieferten sie das auf sie entfallende Kontingent;

5 Rgbl.Nr. 151/1868 § 46 behandelt das Nichterscheinen eines Stellungspflichtigen vor der Stellungskommis-
sion.
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seit diese Einrichtung aufgehoben wurde, zeige sich, dass sie gar kein Kontingent stellen6.
Diese Wahrnehmung habe schon zu argen Exzessen in einzelnen Ortschaften geführt. Auf
irgendwelcheWeise müsse diesem Unfug gesteuert werden.

Aus dem Antrage des Landesverteidigungsministeriums [] sich dasselbe auf [] theore-
tischen Standpunkt []. Auf diese Art würde es bei dem gegenwärtigen, der Bevölkerung läs-
tigen und für den Staat nicht ersprießlichen Verhältnis bleiben. Nachdem aus den Akten
hervorgeht, dass Denunziationen vorliegen, wornach sich die Israeliten in den bezeichneten
Bezirken zu befreien wussten, nachdem dies ferner auch aus den statistischen Zusammen-
stellungen klar wird, scheine ihm eine Überprüfung bezüglich der Israeliten ganz gerechtfer-
tigt7. Allerdings könne er nicht verhehlen, wie zu besorgen stehe, dass die Israeliten, so gut
sie Mittel fanden, sich zu befreien, auchMittel finden könnten, die Überprüfung illusorisch
zu machen. Doch würde eine solche Maßregel wenigstens heilsamen Schrecken bei den Is-
raeliten und einen guten Eindruck bei der christlichen Bevölkerung hervorbringen. Letztere
werde sehen, dass die Regierung kein Mittel versäumt, um der schreienden Ungerechtigkeit
abzuhelfen.Alljährlichwerde vondenbäuerlichenAbgeordneten imLandtage dasVerlangen
erneuert, wider den früherenModus der Abstellung der Israelitenkontingente nach den Kul-
tusgemeinden einzuführen. Natürlich werde ihnen immer die Inkompetenz des Landtages
vorgehalten und die Sache nicht weiter in Verhandlung genommen. Er sehe aber nicht ein,
warum bei vorliegenden Denunziationen und statistischen Daten die Regierung nicht ein-
schreiten könnte. Er erblicke darin keine Religionsfrage, da ja, wenn gleiche Anzeigen gegen
die christliche Bevölkerung vorlägen, die Regierung ebenso gegen die Christen einschreiten
würde. Er wäre daher dafür, dass allenfalls nicht in allen, aber wenigsten in einem Bezirk mit
der Revision der Stellung bezüglich der Israeliten ein Versuch gemacht werde.

[] zweiten Frage sei er [] für die Ansicht des []ministers und der Statthalterei. Es gebe
kein andersMittel, der Stellungsflucht der Israeliten einenDamm zu setzen als dieMilitärexe-
kution gegen die Angehörigen. Dieser Zwang sei ein ganzes Jahr hindurch von der Statthal-
terei, obwohl die Exekutionskosten nie von den Israeliten, sondern von der ganzen Kultus-
gemeinde getragen wurden, doch mit wenigsten teilweise ersprießlichem Erfolg eingehalten
worden, bis er vom Ministerium, welches ihn nicht gesetzlich fand, behoben wurde. Ist die
Maßregel wirklich nicht im Gesetze begründet, so möge nach dem Antrage der Statthalterei
eine Novelle eingebracht werden. Das Strafverfahren gegen die Angehörigen führe selten zu
einem Resultate, da eine Schuld nur in den seltensten Fällen nachgewiesen werden kann.

Der Vorsitzende des Ministerrates spricht sich über die Frage der Stellungsrevision
in nachstehender Weise aus: Er halte die Revision, für welche im Gesetze wohl kein speziel-
ler Anhaltspunkt vorliegt, gegen welche aber auch kein gesetzliches Verbot spricht, im Allge-
meinen für zulässig, sofern sie sich auf Fälle des dringendsten Bedarfes, also auf solche Fälle
beschränkt, wo sich in besonders auffälliger Weise zeigt, dass zur Stellung Berufene sich der
Stellungspflicht entziehen.Dagegen halte er es durchaus nicht für angezeigt, dieRevision aus-
schließlich auf die Israeliten zu beschränken. Es erschiene nicht passend, das konfessionelle
Merkmal voranzustellen, zumal es doch immer möglich ist, dass auch Christen sich der Stel-

6 Die endgültige Eliminierung der Sonderstellung für jüdische Gemeinden wurde durch das galizische Gemein-
degesetz v. 12. 8. 1868 festgelegt; zur Geschichte der sogenannten JudengemeindenMischler –Ulbrich, Ös-
terreichisches Staatswörterbuch 2: 972 ff.

7 Zu den Denunziationen und statistischen Zusammenstellungen siehe Anm. 1.
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lungspflicht zu entziehen gesucht oderwirklich entzogenhaben. Faktischwerde dieMaßregel
doch die Israeliten treffen, weil sie dazu den Anlass gegeben haben, [] dürfe man auf keinen
Fall.

Der Vorsitzende des Ministerrates bringt nun die Frage der Revision in folgenden drei
Punkten zur Abstimmung.

1. Ob eine Revision der Stellung überhaupt stattfinden soll, 2. in welcher Ausdehnung,
3. ob ausdrücklich hervorgekehrt werden soll, dass dieMaßregel gegen die Israeliten gerichtet
ist.

Die Frage ad 1. wird einhellig bejaht.
Ad 2. vereinigt sich der Landesverteidigungsminister mit der Ansicht desMinisters Rit-

ter v. Grocholski, dass die Revision in jenem Bezirke vorgenommenwerde, wo das Verhältnis
das ungünstigste beziehungsweise das Tauglichkeitsperzent das geringste war, was nach einer
Bemerkung des Sektionsrates v. Rohrau bei dem Ergänzungsbezirke Nr. 45 eintrifft, wo
von 392 zur Stellung Erschienenen 14, also nur 3 %, assentiert worden sind.

Ad 3. bringt Sektionsrat v. Rohrau die Formulierung in Vorschlag, dass „auf die Israeli-
ten ein besonderes Augenmerk zu richten“ sei.

Minister Ritter v. Grocholski hat gegen die Ausdehnung der Überprüfung auf die
ganzeBevölkerungnichts einzuwenden,würde aber inderMotivierungdaswahrgenommene
Missverhältnis der tauglich befundenen Israeliten zu der Zahl der Gestellten hervorheben.

Der Vorsitzende des Ministerrates bemerkt, dass darin schon eine Voranstellung des
konfessionellenMoments gelegen wäre.

Der Landesverteidigungsminister akzeptiert die von Minister Ritter v. Grocholski
[] Fassung, welche [] zum Beschlusse erwächst.

In Betreff der Militärexekution gegen die Angehörigen von Stellungspflichtigen glaubt
der Vorsitzende des Ministerrates, dass dieser Gegenstand nicht beschlussreif ist. Für eine
Gesetzesnovelle, welche nicht auf Galizien beschränkt werden dürfte, sondern generalisiert
werden müsste, liegen weder die nötigen Materialien, noch ein Entwurf vor. Es sei deshalb
noch nicht notwendig, die Einbringung einer Regierungsvorlage geradezu abzulehnen. Die
Regierung behalte dies weiterer Erwägung vor. Eine solche Verfügung aber, durch welche
auch dritte Personen haftend gemacht werden, im Verordnungswege zu erlassen und nach-
träglich dem Reichsrate vorzulegen, halte er für bedenklich, da es nicht außer Zweifel steht,
ob der Schlusssatz des § 46 des Wehrgesetzes in so weitgehendem Sinne ausgelegt werden
kann.

Der Landesverteidigungsminister weist auf die Unzukömmlichkeiten hin, die vom
militärischdisziplinärenStandpunkt gegenMilitärexekutionen sprechen.Auch fürdieMann-
schaft sei die Entsendung namentlich in entlegene Ortschaften, wo sie schlecht bequartiert
und mit Gehässigkeit empfangen wird, sehr peinlich. Es sei endlich eine Maßregel, die zu
Willkürakten Anlass gibt und häufig Unschuldige treffen würde.

Minister Ritter v. Grocholski würde auf die Einbringung einer Novelle eingehen.
Der Kriegsminister bezeichne eine Gesetzesvorlage als nicht notwendig, weil § 46 die Einlei-
tung außerordentlicherMaßregeln imVerordnungswege gestatte. Votantmüsse aber der An-
sicht des Landesverteidigungsministers und des Vorsitzenden des Ministerrates beipflichten,
dass [] sei, die gedachte Verfügung im Verordnungswege zu treffen. Doch gebe es in Galizien
kein anderes wirksamesMittel, namentlich so lange nicht, als die israelitischenGeburtsmatri-
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kel nicht von der Regierung, sondern von den Israeliten selbst geführt werden. In der Art der
Matrikenführung liege ein wesentliches Hindernis des Stellungsgeschäftes, da sich weder die
Identität der Person noch das Alter sicherstellen lässt.

Nach fortgesetzterDiskussion einigt sich dieKonferenz, dieMilitärexekution gegenAn-
gehörigeder Stellungspflichtigen sei nicht imGesetze gegründet, auf dieEinführungderMaß-
regel im Verordnungswege sei nicht einzugehen und das Ministerium sehe sich derzeit nicht
veranlasst, eine Gesetzesnovelle einzubringen. Die Statthalterei werde unter Hinweisung auf
§ 46 desWehrgesetzes aufgefordert zu erwägen, ob nach den dortigenVerhältnissen sich nicht
ein anderes praktisches Mittel zur Hintanhaltung der Stellungsflucht empfehle. Schließlich
bemerkt derVorsitzende, dass dieMitteilung andasReichskriegsministeriumselbstverständ-
lich von Seite des Landesverteidigungsministers im eigenenNamen ohne Berufung auf einen
Ministerratsbeschluss zu erfolgen haben wird8.a

II. Der Leiter des Justizministeriums sieht sich veranlasst, einen von dem abgetretenen
Justizminister Dr. Habietinek zur Erledigung vorbereiteten und mit der Zustimmungserklä-
rung des Grafen Hohenwart versehenen, jedoch noch nicht zur Expedition gelangten Akt
der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen der hohen Konferenz zur Entscheidung vorzule-
gen, wenn [] vorausschicken muss, [] gegen den vorgefundenen Erledigungsentwurf [] zu
erinnern nicht in der Lage ist9.

Im Jahre 1866 wurde in Böhmen eine Broschüre verteilt, in welcher unter Ausfällen auf
die österreichische Regierung und Armee, auf das Ah. Kaiserhaus und auf die Ah. Person Sr.
Majestät die Bevölkerung Böhmens zur Losreißung von Österreich und zur Konstituierung
der Länder der böhmischen Krone als selbstständiges Reich aufgefordert wird10. Wegen des
dadurch zweifellos begründeten Verbrechens des Hochverrates wurde von Seite der Staatsan-
waltschaft Klage erhoben und gegenmehrere Personen dieUntersuchung anhängig gemacht.
Bei denNachforschungen gegen den eigentlichen Verfasser der Broschüre, deren Provenienz
nicht in Böhmen, sondern in Berlin zu suchen war, gelang es durch eine Kette von Zufällig-
keiten, in den Besitz der Korrektursbögen zu gelangen, welche bei Vergleichung der Hand-
schrift zur Konstatierung führten, dass ein gewisser Frič, wenn nicht als Verfasser, so doch
als unmittelbarer Teilnehmer an der Herausgabe der Schmähschrift mitgewirkt hat11. Dieser

a RandnotizDer Leiter des Justizministeriums tritt ein.

8 Sämtliche diese Angelegenheit betreffende Akten sind nicht mehr vorhanden. Aus dem Protokollbuch lässt sich
Folgendes rekonstruieren: Eine Revision der Stellung aus dem Jahre 1871 in den Ergänzungsbezirken 45 und
80 sowie im Ergänzungsrayon des 45. Infanterieregiments wurde verfügt, Ka., KM., allg. 2A 21–79/1, 2A
21–79/3, beide ex 1871, auch, Ka., KM., allg. 2A 21–11/1, 2A 21–11/2 und 2A 21–11/5, alle drei ex 1872,
was offenbar eine Contingents Repartition zur Folge hatte, Ka., KM., allg. 2A 22–2/2/1872. Eine Ände-
rung in der Ergänzungsbezirkseinteilung wurde erst mit Zirkularverordnung v. 24. 1. 1873 verfügt, Armee
VerordnungsblattNr.Normalien 22/1873; der Grund dafür lag allerdings in den veränderten Bedin-
gungen durch die Volkszählung des Jahres 1869 und durch die Auflösung der Militärgrenze, diese Änderung
betraf hauptsächlich die Länder der Stephanskrone.

9 Alle diese Angelegenheit betreffenden Akten, Ava., JM., allg. 11998, 12032, 12095 und 12096, alle ex 1871,
sind nicht mehr vorhanden.

10 Gemeint ist die anonym in Berlin erschienene Schrift Pláč koruny české (DasWeinen der böhmischen Kro-
ne), siehe dazuUrban, Die tschechische Gesellschaft 1: 304.

11 Zu Josef Václav Frič siehe Ottův slovník naučný 9: 696 f.; zu seiner Rolle bei der Herstellung dieser
Schrift vgl.Urban, Die tschechische Gesellschaft 1: 304; Žáček, Frič, 216 ff.
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Frič, ein verkommenes Individuum, ist der Sohn eines geachteten Prager Advokaten12, zur
StundeAusländer, nachdemer nach vielfältiger politischerKompromittierung im Jahre 1859
die Auswanderungsbewilligung angesucht und erhalten hatte. Neuestens bewirbt sich der-
selbe jedoch bei demMinisterium des Innern um die Wiedererlangung der österreichischen
Staatsbürgerschaft13. Nach diesem Frič nun wurde nach Konstatierung seiner Mitwirkung
gefahndet. Eine steckbriefliche Verfolgung wurde zwar über gerichtlichen Beschluss unter-
lassen, aber die Prager Polizeidirektion angewiesen, ihn, sobald er sich blicken lassen sollte, zu
Haft zu nehmen und dem Landesgerichte einzuliefern. Als Frič, der sich auf Grund der seit
dem Jahre 1866 erlassenen Amnestie sicher glaubte, im Oktober l. J. in Prag erschien, führte
die Polizeidirektion den Verhaftsbefehl aus und überlieferte Frič dem Landesgericht. Letzte-
res fasste unbegreiflicherweise einen Beschluss, der die sofortige Freilassung des Inhaftierten
zur Folge hatte. Das Gericht ging dabei von der Voraussetzung aus, es liege ein Antrag des
Staatsanwalts aufUntersuchung gegenFrič nicht vor undmüsse erst abgewartetwerden,wäh-
rend doch die früher auf staatsanwaltlichen Antrag eingeleitete Untersuchung nie eingestellt
worden war, daher fortzusetzen gewesen wäre. Nunmehr liegt die Anfrage der Staatsanwalt-
schaft vor, ob gegen Frič weiter vorzugehen sei oder nicht.

DerLeiter des Justizministeriumsbemerkt, dass, sowenig er denBeschluss desLandesge-
richtes verteidigen kann, er sich andererseits, und zwar auf Grundlage der mit Ah. Entschlie-
ßung vom22.April 1870 erlassenenAmnestie14 derAnsicht sei, dass gegenFrič, da auf densel-
ben die Amnestie unzweifelhaft Anwendung findet, nicht mehr vorgegangen werden könne.
Nach Erlassung dieses Amnestieaktes hätte der Staatsanwalt den Antrag auf Einstellung der
Untersuchung stellen sollen, und dies wäre der richtige Grund für das Landesgericht gewe-
sen, gegen Frič nicht weiter vorzugehen. Was die Opportunitätsseite der Frage anbelangt, so
könne mit Bestimmtheit erklärt werden, dass an eine Verurteilung durch das Geschworenen-
gericht, vor welches der Gegenstand gehört, da er eine durch die Presse begangene strafbare
Handlung betrifft, nicht im entferntesten zu denken sei. Eine Schuldlossprechung aber wäre
für die gesetzliche Autorität gewiss von größerem Nachteil als das gänzliche Fallenlassen der
Untersuchung. So wünschenswert es wäre, dieses Individuum unschädlich zumachen, stelle
es sich doch nicht als ratsam dar, die Broschüre von [] wieder aufzuwärmen, ohne dass damit
ein Resultat erzielt werden kann. Auch würde die Fortsetzung der Untersuchung vielleicht
auf die politischenVerhältnisse inPrag ungünstig einwirkenundAnlass zuDemonstrationen
geben, die jetzt wohl vermiedenwerden sollten. Schon aus diesenRücksichten der Zweckmä-
ßigkeit empfehle es sich daher, von der Fortsetzung des Strafverfahrens abzusehen. Da aber
der Ah. Amnestieakt vom Jahre 1870 zwischen im Auslande oder Inlande, von Ausländern
oder Inländern begangenen strafbarenHandlungen keinenUnterschiedmacht, so erscheine
die Einstellung des Verfahrens auch durch die Strafprozessordnung geboten, und es könne
nur einemVersehen der Staatsanwaltschaft zugeschrieben werden, dass die Einstellung nicht
sofort nach der Ah. Amnestie verfügt worden ist. Es wird daher beabsichtigt, dem Staats-
anwalte die Weisung zu erteilen, dass er auf Grund der Ah. Amnestie vom Jahre 1870 nach
§ 189 der Strafprozessordnung sofort die Einstellung des Strafverfahrens gegen Frič beantra-

12 Josef František Frič .
13 Das Gesuch hatte sein Vater in seinemNamen am 19. 10. 1871 eingereicht, Žáček, Frič, 262.
14 Auf Vortrag Tschabuschniggs v. 21. 4. 1870, Hhsta., Kab. Kanzlei KZ 1613/1870; sie betraf frühere durch

die Presse begangene strafbare Handlungen. Die diesbezüglichen Protokolle, MR. v. 18. 4. 1870/IV undMR.
v. 21. 4. 1870/I, sind nicht mehr vorhanden.



Nr. 614 Ministerrat, Wien, 8. November 1871 667

ge,wovongleichzeitig dasMinisteriumdes Innernwegendes dort anhängigenAnsuchens um
Wiedererlangungder Staatsbürgerschaft verständigtwerden soll.DerLandesverteidigungs-
minister stimmt diesem Antrage bei.

Minister Ritter v. Grocholski zweifelt nicht daran, dass nach den dargestellten Ver-
hältnissen von einer weiteren Verfolgung dieses Angeklagten keine Rede sein kann und dass
kein Anhaltspunkt dafür vorhanden ist, das erwünschte Ziel der Verurteilung zu erreichen;
doch wäre es ihm in Hinblick auf die Persönlichkeit des Angeklagten, die er im höchsten
Grade perhorresziere, [] wenn es juridisch zulässig wäre, den Ah. Amnestieakt so zu interpre-
tieren, [] den Justizminister [] bindende Pflicht, sondern [] dem Ermessen überlassen ist, die
Ermächtigung zur Einstellung zu erteilen.

Der Leiter des Justizministeriums weiset nach, dass es nicht in das Arbitrium des
Justizministers gestellt ist, von der Untersuchung abzulassen oder nicht.

Der Vorsitzende konstatiert den einhelligen Beschluss auf Einstellung des Verfahrens
mit demBeifügen, dass auch ermit demAbstehen von jederweiterenProzedur einverstanden
sei, jedoch aus einem anderen Grunde. Nicht deshalb, weil eine Schuldigsprechung seitens
des Schwurgerichtes nicht zu erwarten ist; denn er würde es sogar für gut halten, ad oculos zu
demonstrieren, was von einer derlei Justiz im praktischen Leben zu erwarten istb; – nicht aus
dem Titel der Amnestie vom April 1870, denn er glaube nicht, dass diese auf den vorliegen-
den Fall unzweifelhafte Anwendung finde. Nach der ihm bekannten Genesis dieses Amnes-
tieaktes würde eine Unterscheidung zwischen den schon verhängten Strafen und den noch
anhängigen Untersuchungen beabsichtigt. Es wurde sich gegenwärtig gehalten, dass bei den
schon entschiedenen Straffällen der ganze Umfang und die Tragweite der strafbaren Hand-
lung übersehen werden kann. Bei den noch anhängigenUntersuchungen aber, wo dies nicht
der Fall ist, waltete die Intention ob, die Beurteilung in der gedachten Richtung von Fall zu
Fall vorzubehalten.Allein,wennauch indieserBeziehung einZweifel bestünde, sosei derselbe
durch den Amnestieakt vom Februar 187115 gelöst, in welchem eine solche Unterscheidung
nicht gemacht ist, und der nach seiner Ansicht auf Frič Anwendung findet16 .
III. Der Leiter des Justizministeriums bringt einen [] zumVortrag über [] eineMeinungs-
differenz, die zwischen dem Justiz- und Reichskriegsministerium besteht.

Nach den Vorschriften über die Anstellung vonMilitärbewerbern um Posten im Zivil-
staatsdienste dürfen auf den für Militärs vorbehaltenen Dienstposten zunächst nur diejeni-
gen unterbrachtwerden,welche in dieKategorie ad a bis e desGesetzes vom Jahre 1853 einver-
leibt sind, d. h. unter die unbedingt qualifizierten Bewerber gehören17. Die von der Evidenz-
haltungskommission im Kriegsministerium angefertigten Listen werden den Zentralstellen
und von diesen den betreffenden Landesbehörden (vom Justizministerium den Oberlandes-
gerichten und Oberstaatsanwaltschaften) mitgeteilt, welche bei sich ergebenden Aperturen
daraus die Wahl treffen. Dies würde sich ganz einfach abwickeln, wenn mit einiger Wahr-

b Randvermerk Franz Josephs sehr richtig.

15 Amnestie über politische Verbrechen und Preßvergehen, Ah. Handschreiben an Habietinek v. 7. 2. 1871,Hhs-
ta., Kab. Kanzlei CB Prot 13/1871; der sich darauf beziehendeMR. v. 7. 2. 1871/II ist nicht mehr vorhanden.

16 Frič musste Böhmen verlassen, sein Gesuch umWiedererlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft wur-
de abgelehnt genauso wie sein weiteres Gesuch umdauerhaftes Aufenthaltsrecht in Böhmen, siehe dazuŽáček,
Frič, 262 f. insbesondere Anm. 251 mit Quellenangaben im tschechischen Staatsarchiv zum Fall Frič.

17 Kaiserliche Verordnung v. 19. 12. 1853,Rgbl.Nr. 266/1853; siehe dazuMK. v. 20. 12. 1853/V,Ömr. III/3,
Nr. 185.
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scheinlichkeit vorausgesehen werden könnte, dass der Gewählte die Stelle auch aspiriert und
annehmen wird. Die Erfahrung lehre das Gegenteil. Es geschehe fort und fort, dass nament-
lich zu Gefangenaufsehern ernanntenMilitärs die Ernennung nicht konveniert und dass die
Behörde, da die Betreffenden häufig bei sehr entfernten Regimentern dienen, nach monate-
langemWarten in die Kenntnis gelangt, dass der Ernannte den verliehenen Posten abgelehnt
hat. Es sei auch begreiflich, wenn einem Feldwebel, Wachtmeister oder Oberfeuerwerker ei-
ne Gefangenaufseherstelle nicht zusagt. Abgesehen von dem traurigen Aufenthalte in einem
Gefangenhaus oder einer Strafanstalt und dem bei Tag und Nacht ruhelosen Dienste eines
Aufsehers, ist derselbe jedenMoment tätlichen Angriffen ausgesetzt, undmanmuss sich nur
wundern, wie sich noch Leute finden, die von jeder anderweitigen Hilfe so verlassen sind, da
sie dennoch solche Posten anstreben und annehmen. [] nach kurzer Zeit [] zu beschwerlich
und wenig lohnend finden und verlassen, was sich tagtäglich ereignet, so ergibt sich für das
Justizministerium, da die Anstalten einen bedeutenden Abgang von Aufsehern nicht vertra-
gen können, die Notwendigkeit, auch auf bedingt qualifizierte Individuen, denen ein unbe-
dingter Anspruch nicht zusteht, zu greifen. Für solche Fälle sind die Zentralstellen durch das
Gesetz angewiesen, von Fall zu Fall die Zustimmung des Kriegsministeriums zu erwirken.

Bis zu diesem Stadium verlaufe die Sache ganz anstandlos, das Kriegsministerium kann
keinen unbedingt Qualifizierten stellen, der den Posten annimmt, und die Zustimmung er-
folgt. Dem Justizministerium müsse aber daran gelegen sein, diese Leute dem Dienste zu er-
halten, indem ihnen bei guter Dienstleistung eine Aussicht für die Zukunft durch Beförde-
rung zu Oberaufsehern, Kerkermeistern, oder was sie, um aus der peinlichen Lage imGefan-
genhause endlich befreit zu werden, gewöhnlich ansuchen, zu Dienern bei den Kreis- oder
Bezirksgerichten eröffnetwird.Gegenderlei Beförderungennunhabe dasKriegsministerium
öfter Einsprache erhoben18. Es sei allerdings nicht zu verkennen, dass das Kriegsministerium
von seinem Standpunkte nicht so ganz Unrecht hat, denn wenn die bedingt Qualifizierten
die unteren Stellen erhalten und dann befördert werden, so werden die angenehmern Plätze
den unbedingtQualifizierten entzogen.Das Justizministeriumdagegen geht von derAnsicht
aus, dassmit der ersten definitivenAnstellung desMilitärbewerbers auf einen Zivilposten die
Ingerenz desReichskriegsministeriums vollständig abgeschlossen ist.Hat jemand einmal eine
Zivilanstellung erlangt, so komme es behufs Erlangung [] Zivilpostens nicht [] seine Militär-
qualifikation an, er ist Zivilist geworden und kann auch auf jene Stellen befördert werden,
zu denen er nach seiner Eignung und seinen Verdiensten berufen erscheint. Es sei dies eine
Frage von großem Gewicht für die ganze Gefangendisziplin. Nach Abschaffung der Ketten-
strafe und der verschiedenen Repressionsmittel und bei Einführung der Arbeit, behufs wel-
cher die Mehrzahl der Häftlinge in den Besitz von Werkzeugen gesetzt werden muss, ist die
Aufrechthaltung der Ordnung und Disziplin nur dann denkbar, wenn vollkommen verläss-
liche Aufseher zur Verfügung stehen. Der Dienst eines solchenMannes ist höchst gefahrvoll
und gewiss lästiger als jener eines Unteroffiziers in der Truppe. Die Verdienste, die sich so ein
Mann erwirbt,müssen doch berücksichtigt werden. Andererseits ist es nichtmöglich, verläss-
liche Individuen auf eine andere Art für diesen Dienst zu erhalten, als durch Eröffnung von
Aussichten auf eine bessere Zukunft.

Bei der vorliegenden Einsprache des Reichskriegsministers, der auch über erfolgte Vor-
stellung bei seiner Ansicht beharrt, glaubt der Leiter des Justizministeriums an Se. Majestät
au. Vortrag erstatten zu sollen, des Inhalts, er halte sich durch die bestehenden Vorschriften

18 Vgl. das Schreiben (Abschrift) Kuhns an Taaffe v. 28. 2. 1869 inAva., JM., allg. 2894/1869.
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für berechtigt und durch sein Amt für verpflichtet, im eigenen Wirkungskreise die Verfü-
gung zu treffen, dass definitiv angestellte Gefangenaufseher bei der Kompetenz um andere
Zivilbedienstungen des Nachweises der unbedingtenmilitärischenQualifikation nicht mehr
bedürfen. Da seitens eines anderenMinisters Sr. Majestät dagegen Einsprache erhoben wird,
erlaube er sich, den beabsichtigten Vorgang mit der au. Bitte zur Anzeige zu bringen, Se. Ma-
jestät geruhe die Anschauung des Justizministeriums genehmigend [] zu nehmen.

DerLandesverteidigungsministermacht aufmerksam,dass imReichsrate einGesetz-
entwurf über die Versorgung der Unteroffiziere eingebracht worden, aber nicht zum Ab-
schlusse gelangt ist, und stellt die Fragte, ob nicht vielleicht das Zustandekommen dieses Ge-
setzes abgewartet werden sollte19.

Nachdem der Leiter des Justizministeriums auseinandergesetzt, dass durch den er-
wähnten Gesetzentwurf an der vorliegenden Frage, deren Entscheidung überdies dringend
ist, nichts geändert wird, erklärt sich der Landesverteidigungsminister mit den Anschau-
ungen des Justizministeriums einverstanden.

DerVorsitzende desMinisterrates teilt gleichfalls dieAnsicht des Justizministeriums.
Die Frage gehe dahin, ob die Behörden bei Ernennungen unter allenUmständen aufMilitärs
angewiesen sind, oder ob schon angestellte Diener in Berücksichtigung gezogen werden kön-
nen. Er glaube, dass diese Frage sowohl durch dasGesetz vom Jahre 1853 als durch den neuen
Gesetzentwurf in dem Sinne gelöst sei, dass die schon im Staatsdienste stehenden beeideten
Diener ohneRücksicht auf die vorgemerktenMilitärs ernennungsfähig sind. Gefangenaufse-
her seien aber schon beeidete, definitiv angestellte Staatsdiener. Im Finanzministeriumwerde
übrigens stets in diesem Sinne vorgegangen, ohne dass bisher ein Anstand dagegen erhoben
worden wäre.

Nachdem auch Minister Ritter v. Grocholski sich einverstanden erklärt, erscheint
der vom Leiter des Justizministeriums gestellte Antrag einhellig angenommen20.c

IV. Der Leiter des Ministeriums des Innern wird ermächtigt, die in einemAh. signierten
Gesuch gestellte Bitte des pensionierten Generalmajor Josef Ritter Beranek v. Bernhorst um
Übertragung des Adels auf seinen Stiefsohn Gottfried Weber, k. k. Dragonerkadetten21, in
Anbetracht der vom Reichskriegsministerium hervorgehobenen 43-jährigen, im Krieg und
Frieden ausgezeichneten Dienstleistung des Bittstellers und der auch bezüglich seines Stief-
sohnes vorliegenden günstigen Schilderung Sr.Majestät zurAh.Gewährung zu empfehlen22.

c Randnotiz Der Leiter des Justizministeriums verlässt den Sitzungssaal. Der Leiter des Ministeriums des
Innern tritt ein.

19 Der entsprechendeGesetzentwurf war eingebracht worden in Prot.ReichsratAH. 1. 4. 1870 (42. Sitzung)
1012 f.; Text abgedruckt in Prot. Reichsrat AH. V. Session, Beilage CXI.

20 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 11. 1871/I.
21 Hhsta., Kab. Kanzlei, Bittschriftenprotokoll Nr. 18705/1871.
22 Auf Vortrag Wehlis v. 8. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3953/1871.
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V. Der Leiter des Ministeriums des Innern erhält die Ermächtigung, den vom oberösterrei-
chischen Landtage beschlossenen Gesetzentwurf wegen Errichtung einer Maut an der Enns-
brücke bei Oberramming23 [] auch,
VI. den vom Kärntner Landtage beschlossenen Gesetzentwurf über die Ablösung von Na-
turalgiebigkeiten an Kirchen, Schulen, Pfarren undMesnereien Sr.Majestät mit dem au. An-
trage auf Erteilung der Ah. Sanktion vorzulegen24.d

VII. Der Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht bringt folgende Angele-
genheit zumVortrage. Der mährische Landtag hat in der letzten Session nur aus Opposition
gegen die Schulgesetze nicht nur die Auszahlung der Mittel verweigert, welche bisher zur Er-
haltung der Schulen als Zuschuss aus Landesmitteln bewilligt waren, sondern auch die auf
Grund des erhobenen Bedarfes pro 1872 beantragte und im Präliminare eingestellte Summe
von 350.000 fr. zur Bestreitung der Lehrergehalte einfach gestrichen, so dass ein [] Lehrer
schon in die[] der Landesausschuss nichts anweist, ja auf die [] des Landesschulrates gar kei-
ne Antwort gibt, nicht mehr bezahlt werden kann, für das nächste Jahr aber absolut keine
Mittel aus dem Landesfonds zur Bestreitung der Lehrergehalte zur Verfügung stehen25.

Der Landesschulrat ist der Ansicht, dass nur durch einen Staatsvorschuss in der Höhe
der im Präliminare pro 1872 beantragten Summe von 350.000 fr. wegen zwangsweiser Ein-
bringung aus Landesmitteln Abhilfe geschafft werden kann, widrigens die Schulen aufgelöst
werdenmüssten. Die Einbringung vom Lande sei gesetzlich begründet, da die Verpflichtung
des Landes, die Bedürfnisse der Schule, so weit die Kräfte der zunächst berufenen Ortsschul-
gemeinde nicht reichen, zu decken, im Schulgesetze ganz klar ausgesprochen ist26. Eineweite-
re, von dem Landesschulrate in Erwägung gezogene Alternative, nämlich die Angelegenheit
vor das Reichsgericht zu bringen, glaubt der Landesschulrat nicht empfehlen zu können, da
dieserWeg einen unbedingten Erfolg nicht verspricht und selbst im günstigen Falle die Abhil-
fe nicht schnell genug erfolgen könnte. Der Gegenstand wurde im Unterrichtsministerium
einer eindringlichenBeratungunterzogen. Eswurde zwischen demBedarf des laufendenund
des nächsten Jahres unterschieden. Das laufende Jahr biete weniger Schwierigkeiten, weil ein-
zelneGemeindennoch imRückstande sindunddieWeisung erteiltwerden kann, dieseRück-
stände wie auch die Schulgelder mit Strenge einzutreiben. Allerdings sei es zweifelhaft, ob
diese Beträge ausreichen werden; darüber könne man sich aber noch Bericht erstatten lassen.
Anders verhalte es sich bezüglich des Jahres 1872, für [] Landtag nicht [] ist, eine rechtzeitige
landtägliche Bewilligung nötigenMittel nicht in Aussicht steht. ImUnterrichtsministerium
wurde inAnbetracht der äußerstenDringlichkeit einhellig der Beschluss gefasst, imMinister-
rate den Antrag zu stellen:

d RandnotizDer Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht tritt ein.

23 Tatsächlich handelte es sich um Großraming. Annahme durch den oberösterreichischen Landtag, Prot.
Landtag oberösterreich 6. 10. 1871 (12. Sitzung) 204. Auf VortragWehlis v. 8. 11. 1871 wurde der Ge-
setzentwurf mit Ah. E. v. 11. 11. 1871 sanktioniert, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3951; publiziert als Lgbl.
Oberösterreich Nr. 21/1871.

24 Annahme durch den Kärntner Landtag, Prot. Landtag Kärnten 2. 9. 1870 (10. Sitzung) 168. Auf Vor-
tragWehlis v. 8. 11. 1871 wurde der Gesetzentwurfmit Ah. E. v. 12. 11. 1871 sanktioniert,Hhsta.,Kab. Kanz-
lei, KZ. 3842/1871; publiziert als Lgbl. Kärnten Nr. 9/1872.

25 Prot. LandtagMähren 13. 10. 1871 (17. Sitzung) 528.
26 Lgbl. Mähren Nr. 17/1870 §§ 44 und 47.
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a) pro 1871. Die mährische Statthalterei sei anzuweisen, die rückständigen Schulgelder
undGemeindeleistungen strenge einzutreiben, ferner gegen nachträgliche Erwirkung der In-
demnität vom Landtage die bei den Steuerämtern für den Landesfonds einfließenden Emp-
fänge bis zur Höhe des Zuschusses, welche das Land für Volksschulzwecke pro 1871 noch zu
leistenhat, sofort zu sequestrieren, soweit sie nicht hinreichen, neueUmlagen auszuschreiben
und die Lehrer befriedigen zu lassen.

b) pro 1872wäre ein vomLande zurückzuzahlender, mit [] % zu verzinsender Staatsvor-
schuss zu gewähren und mit dessen Gebarung der Landesschulrat zu betrauen.

Der Leiter des Ministeriums des Innern ist der Ansicht, dass, insoferne pro 1871
eine Genehmigung vom früheren Landtage schon vorliegt, eine legale Verpflichtung vorhan-
den ist und innerhalb dieser Grenze, wenn der Landesausschuss die Auszahlung verweigert,
vielleicht mit einem Abzug von den eingehenden Landesfondsgeldern vorgegangen werden
könnte. Eine Ausschreibung neuer Zuschläge scheine ihm nicht zulässig. Solange keine Mit-
tel im Landesbudget genehmigt sind, gebe es keine Möglichkeit zu zahlen. Die allgemeine
gesetzliche Verpflichtung könnte ihn nicht beruhigen, solange nicht eine ziffernmäßige Be-
willigung seitens der Landesvertretung vorliegt. Gegen einen Landtag, der seiner gesetzlichen
Verpflichtung nicht nachkommen will, gebe es kein anderes Mittel als die Auflösung. Das
Reichsgericht [] kompetent [] [sehe] er daher die [Notwendig]keit einer Vorkehrung von
[Regier]ungs wegen nicht ein. Was das Jahr 1871 anbelangt, müsste er sich, um sein Votum
abgeben zu können, eine genaue ziffernmäßige Nachweisung der Beträge, welche das Land
bewilligt und bereits ausgezahlt hat, und der Forderungen, die noch an das Land zu stellen
sind, erbitten.

Da diese Daten nach der Erklärung des Leiters des Unterrichtsministeriums nicht
vorliegen, so wird beschlossen, selbe vom Statthalter abzuverlangen und bis dahin den Be-
schluss in dieser Angelegenheit zu vertagen27.
VIII. Der Leiter des Unterrichtsministeriums wird ermächtigt, einen vom dalmatinischen
Landtag beschlossenen Gesetzentwurf, welcher den § 32 des Schulaufsichtsgesetzes vom 8.
Februar 1869, wornach die Gemeinden die Reisegelegenheiten für die Inspektionsreisen der
Bezirksschulinspektorenbeizustellenhaben28, dahin abgeändert, dass dieBezirksschulinspek-
toren zur Vornahme der periodischen Inspektionen einen Diäten- und Reisekostenbeitrag
aus Staatsmitteln erhalten, Sr. Majestät mit dem au. Antrage auf die Erteilung der Ah. Sank-
tion vorzulegen29.
IX. Der Bukowinaer Landtag hat eine Abänderung jener Bestimmung des Schulaufsichts-
gesetzes beschlossen, welche sich auf die Wahl der Mitglieder des Landesschulrates aus dem
Landesausschusse und der Gemeindevertretung der Stadt Czernowitz bezieht30.

Hiernach soll der Landeschulrat aus zwei vom Landesausschusse delegierten Mitglie-
dernund [] derGemeindevertretung der StadtCzernowitz bestehen.DieMandatsdauerwird
ausdrücklich auf sechs Jahre bestimmt; dagegen soll das Mandat für den Landesschulrat be-

27 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 15. 11. 1871/XIV.
28 Das dalmatinische Schulaufsichtsgesetz publiziert als Lgbl. Dalmatien Nr. 6/1869.
29 Annahme des abgeänderten Gesetzes durch den dalmatinischen Landtag, Prot. Landtag Dalmatien

26. 9. 1871 (6. Sitzung) 85. Auf Vortrag Fidlers v. 10. 11. 1871 wurde der Gesetzentwurf mit Ah. E. v. 23. 11.
1871 sanktioniert,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4068/1871; publiziert als Lgbl. Dalmatien Nr. 1/1872.

30 Angenommen in Prot. Landtag Bukowina 6. 10. 1871 (8. Sitzung) 146. Die Änderungen betrafen die
§§ 34 und 35 des Bukowinaer Schulaufsichtsgesetzes v. 8. 2. 1869, publiziert alsLgbl. BukowinaNr. 7/1869.
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züglich dieser Mitglieder mit dem Mandat des Landesausschusses und beziehungsweise der
Gemeindevertretung erlöschen. Der Zweck dieser Gesetzesabänderung ist die Lösung von
Zweifeln, welche in Betreff der Frage, ob die Mitglieder des Landesschulrates aus dem Lan-
desausschusse aus des letzternMitte oder auch außerhalb desselben gewählt werden können,
dann aus Anlass der letzten Auflösung des Landtages in Betreff der Mandatsdauer erhoben
worden sind.

Die Konferenz ermächtigt den Leiter des Unterrichtsministeriums, für diesen Gesetz-
entwurf die Ah. Sanktion au. in Antrag zu bringen31.

Wien, am 8. November 1871. Holzgethan.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 21. November
1871. Franz Joseph.

Nr. 615 Ministerrat, Wien, 14. November 1871

RS. und bA.; P. Artus; VS. Kaiser; BdE. und anw. Holzgethan (14. 11.), Scholl 18. 11., Grocholski
25. 11., Wehli.

[I.] Ausschreibung direkter Reichsratswahlen in Böhmen.

KZ. 3786 –MRZ. 122
Protokoll des zuWien am 14.November 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demAh.Vor-
sitze Sr. Majestät des Kaisers.

[I.] Se. k. u. k. apost. Majestät geruhen anzudeuten, dass, nachdem die Entscheidung dar-
über, ob der böhmische Landtag aufzulösen oder ob inBöhmendieAusschreibung der direk-
tenWahlen einzuleiten wäre, nunmehr sehr dringend geworden sei, Se.Majestät dieMinister
noch einmal zu befragen geruhen wollen, ob sie bei ihren in der letzten Konferenz hierüber
geäußerten Ansichten geblieben seien1.

DerVorsitzende desMinisterrates führtmotiviert aus, dass er bei seiner früherenAn-
sicht beharre, wornach sich auf die Ausschreibung direkter Wahlen in Böhmen zu beschrän-
kenwäre. Ermöchte indenMaßregelnnichtweiter hinausgehen als dasÜbel reicht. Insoferne
die Auflösung des böhmischen Landtages mit der Auflösung anderer Landtage in Verbin-
dung gebracht werden wollte, so würde er eine solche Maßregel für nicht an der Zeit halten.
Und was die Auflösung des böhmischen Landtages für sich allein betreffe, so sei keinerlei
Gewissheit darüber, dass infolge der unter den ge[] stattfindenden [] Wahlen ein Beschluss
[]fähiger Landtag [] komme. []ne daher immer [] seinem Vorschlage als [] zweckmäßigsten
Auswege [], dass in Böhmen un[]halten zu direktenWahlen geschritten werde.

DerMinister für LandesverteidigungundMinister Ritter v. Grocholski erklären
sich, letzterer mit Berufung auf seine frühere Äußerung, mit der Ansicht des Vorsitzenden
des Ministerrates unbedingt einverstanden.

31 Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 21. 11. 1871/VIII.
1 Fortsetzung desMR. v. 6. 11. 1871/I.
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Se. Majestät geruhen zu erklären, dass Allerhöchstdieselben nur bei dem verbleiben
können, was Se.Majestät bereits jüngst anzudeuten Veranlassung hatten, dass sonach Se.Ma-
jestät beizustimmen geruhen, dass in Böhmen die direkten Wahlen, und zwar in möglichst
kurzer Zeit, eingeleitet werden.

Über die erbeteneAh. Ermächtigung erlaubt sich derLeiter desMinisteriums des In-
nern auf die in der früheren Konferenz angedeuteten Bedenken hinzuweisen, welche nach
seinem Dafürhalten gegen diese Maßregel insoferne obwalten, als er bezweifeln müsse, dass
auf diesem Wege ein beschlussfähiger Reichsrat zustande kommen werde. Nach wiederholt
angestellten genauen Berechnungen würde die Zahl der im Abgeordnetenhause Erscheinen-
den bei dieser Eventualität nur 97 sein.

Se. Majestät geruhen zu bemerken, dass dies dann eine weitere Frage wäre. Auf die
Ausschreibung der direktenWahlen in Böhmen zurückkommend, geruhen Se.Majestät dem
Ah. Wunsche Ausdruck zu geben, den betreffenden au. Vortrag unaufgehalten womöglich
noch heute zu erhalten, damit die Ah. [Genehmigung] [er]fließen [könne].

Der Leiter des Ministeriums des Innern wird dem Ah. Auftrage entsprechend den
au. Vortrag mit dem Entwurfe des Ah. Patentes noch im Laufe des heutigen Tages in Vorlage
bringen.

Se. Majestät geruhen hierauf die Sitzung zu schließen2.

Wien, am 14. November 1871. Holzgethan.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Dezember
1871. Franz Joseph.

Nr. 616 Ministerrat, Wien, 15. November 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Holzgethan; BdE. und anw. (Holzgethan 15. 11.), Scholl 20. 11., Gro-
cholski 25. 11., Mitis (bei I bis III),Wehli (bei I bis VII),Wiedenfeld (bei IX bis XII), Fidler.

I. Ah. Entschließung über den alleruntertänigsten Vortrag betreffend die Beförderung von Ge-
fangenenaufsehern. II. Verbreitung des Ah. Reskripts vom 12. September 1871 unter der tsche-
chischen Bevölkerung Böhmens und Mährens. III. Vornahme von Taufen, Trauungen und
Bestattungen durch Priester der Altkatholiken. IV. Au. Adressen der Landtage von Dalmati-
en, Tirol und Vorarlberg. V. Beschluss des Tiroler Landtages betreffend die Einführung einer
Hundesteuer in Brixen. VI. Neues Straßengesetz für Kärnten. VII. Landesgesetz betreffend
die Konkurrenz für die Straßen von St. Marein nach Montpreis. VIII. Gesetzesentwurf be-
treffend die Konkurrenz für Eisenbahnzufahrtsstraßen in Vorarlberg. IX. Konzession für die
EisenbahnstreckeVillach–Tarvis. X.Übernahme derKonzession für die Bielatalbahn durch die
Aussig–Teplitzer Bahngesellschaft. XI. Postvertragmit demösterreichischenLloyd. XII. Verlei-
hung von Ah. Auszeichnungen an dieMinisterialsekretäre Pollanetz und Dr. Wittek. XIII. Be-
stätigung des Professors Wilhelm Scherer im Lehramte. XIV. Dotation für die mährischen
Volksschulen.

2 Auf Vortrag Wehlis v. 14. 11. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. vom selben Tag die Vornahme direkter
Reichsratswahlen in Böhmen,Ava., IM., Präs. 5457/1871; anbei ein Telegramm (K.) v. 15. 11. 1871, mit dem
der Statthaltereivizepräsident in Prag angewiesen wurde, diese Wahlen schleunigst einzuleiten. Das entspre-
chende kaiserliche Patent v. 14. 11. 1871 publiziert als Rgbl. Nr. 124/1871. Der böhmische Landtag wurde
erst mit kaiserlichem Patent v. 13. 3. 1872 aufgelöst, publiziert alsRgbl.Nr. 19/1872.
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KZ. 3787 –MRZ. 123
Protokoll des zuWien am 15.November 1871 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze
Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers Freiherrn v. Holzethan als Vorsitzenden des Minis-
terrates.
I. Der Leiter des Justizministeriums bringt zur Kenntnis, dass er aufgrund des in der Kon-
ferenz vom 8. November [] gefassten Beschlusses betreffend die Beförderung definitiv ange-
stellter Gefangenaufseher auf andere Zivildienerposten ohne Nachweis der unbedingten mi-
litärischen Qualifikation Sr. apost. Majestät au. Vortrag erstattet habe und dass letzterer mit
der Ah. Entschließung: „Dieser Antrag hat auf sich zu beruhen“ herabgelangt sei1. Er werde
demgemäß die dem Justizministerium vorliegende Anfrage eines Oberlandesgerichtspräsidi-
ums dahin erledigen, dass die erfolgte Anstellung auf einen Gefangenaufseherposten noch
keine Berechtigung zur Beförderung verleiht, sondern dass behufs Erreichung einer solchen
die im Gesetze vom Jahre 1853 geforderte unbedingte Qualifikation nachzuweisen ist2.
II. Dem Ministerium des Innern ist angezeigt worden, dass in Böhmen und Mähren eine
demonstrative Verbreitung des Ah. Reskriptes an den böhmischen Landtag vom 12. Septem-
ber 1871 [] wird3. Die Methode bestehe in der Vervielfältigung des Ah. Reskriptes vom 12.
September mit Entgegenstellung jenes vom 30. Oktober 1871 in Visitkartenform4.

Der Leiter des Ministeriums des Innern glaubt nicht, dass sich gegen den Verkauf
von derlei Fotografien, wenn er durch den Fotografen oder im Wege des Buchhandels ge-
schieht, irgendetwas tun lasse. Weiter soll nach einem Berichte der Prager Polizeidirektion
ein imVerlage der Buchdruckerei J. S. Skrejšovský in vielen tausend Exemplaren erschienener
Abdruck des kaiserlichenReskriptes vom 12. September l. J. an alle tschechischenGemeinde-
vorsteher in Böhmen und Mähren zur unentgeltlichen Verteilung an die Insassen versendet
werden. Der Abdruck ist mit demAh.Namen und der Kontrasignatur versehen und in ziem-
lich auffälliger, zur Einrahmung geeigneter Plakatform angefertigt. Eine ähnliche Auflage ist
in der Buchdruckerei des Grégr in Prag erschienen5. Gegen diese Art der Verbreitung wäre
wohl ein Anhaltspunkt vorhanden, nach dem Pressgesetze vom 17. Dezember 1862 vorzuge-
hen, da § 23 dasHausierenmit Druckschriften und die Verteilung derselben außer den hiezu
ordnungsmäßig bestimmten Lokalitäten unter Androhung von Geldstrafen und bei Verfall
der Druckschriften verbieten6. Von der Polizeidirektion und Statthalterei in Prag liegt bloß
die Anzeige ohne Antragstellung vor. Der Leiter des Ministeriums des Innern ist der Mei-
nung, dass, nachdem es sich um ein Ah. Reskript handelt, welches im Landtage mitgeteilt

1 Fortsetzung desMR. v. 8. 11. 1871/III. Der entsprechende VortragWehlis v. 10. 11. 1871 warmit der hier zitier-
ten Ah. E. v. 13. 11. 1871 resolviert worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3966/1871.

2 Mit Erlass (K.) v. 17. 11. 1871 wies das Justizministerium sämtliche Oberlandesgerichtspräsidenten und Ober-
staatsanwaltschaften an, dementsprechend zu agieren, Ava., JM., allg., Ktn. 610, Nr. 13068/1871, I G I/2a.
Das genannte Gesetz von 1853,Rgbl.Nr. 266/1853.

3 Zum kaiserlichen Reskript v. 12. 9. 1871 an den böhmischen Landtag siehe MR. v. 23. 9. 1871/I, Anm., zum
Reskript v. 30. 10. 1871 siehe dazuMR. v. 21. 10. 1871/I, Anm. 1.

4 Siehe dazu Velek, České státní právo, 308.
5 Die entsprechenden Berichte der Prager Polizeidirektion sind unter den Beständen des Ava., IM., Präs. nicht

mehr vorhanden. Vgl. dazu die Darstellung bei Velek, České státní právo, 309 ff. mit detaillierten Quel-
lenhinweisen zu dieser Angelegenheit im Bestand des tschechischen Nationalarchivs.

6 Zum genannten Preßgesetz, Rgbl.Nr. 6/1863, siehe Brettner-Messler – Koch, Einleitung.Ömr. V/
4, XXVIII–XXXII.mit weiteren Quellenhinweisen undOlechowski, Die Entwicklung des Preßrechts,
450–464.
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und von allen Zeitungen gebracht wurde, und nachdem es offenbar höchst unpassend wäre,
dieMaßregel der Beschlagnahme auf den Abdruck des Ah. Reskripts an[], die Sache auf sich
[zu beru]hen hätte.

DerLeiter des Justizministeriums ist derAnsicht, dass derBegriffder verbotenenVer-
breitung von Druckschriften nicht so weit ausgedehnt werden könne, dass er auch auf den
Abdruckdessen,was imReichsgesetzblatt und in derWienerZeitung erschienen ist7, Anwen-
dung fände. Er weist auf die unbeanständet stattfindendeVersendung von Familiennachrich-
ten, von Mitteilungen über Erwerbsunternehmungen und dergleichen hin. Nur mit einer
gezwungenen Auslegung könnte man die Verbreitung des Ah. Reskripts, das ein Gemein-
gut des ganzen Landes ist, unter den § 23 subsumieren. Drucker und Verleger seien auf der
Druckschrift ersichtlich, daher auch aus diesem Titel eine Beschlagnahme nicht stattfinden
kann. Dazu komme, dass ja möglicherweise auch das Gegenteil dessen eintreten könnte, was
hier beabsichtigt wird. Wie im vorliegenden Fall die Verbreitung mala fide geschieht, könnte
auch ein Reskript, worüber alle Teile der Bevölkerung hoch erfreut zu sein Ursache hätten,
durch den Druck vervielfältigt werden. Der Nachteil des Einschreitens wäre jedenfalls viel
größer als jener des Fallenlassens. Er ist daher mit dem Antrage des Freiherrn v. Wehli, dass
nichts zu verfügen wäre, vollkommen einverstanden.

Der Landesverteidigungsminister stimmt dieser Ansicht bei.
Minister Ritter v. Grocholski bemerkt, die Statthalterei habe ganz recht gehandelt,

indem sie den Vorfall der Zentralregierung anzeigte. Die Regierung müsse in Kenntnis er-
halten werden von der Stimmung im Lande und von den Mitteln, die man anwendet, um
auf die Stimmung Einfluss zu üben. Er sehe gleichfalls nicht ab, [] Regierung einschreiten []
die Veröffentlichung desAh.Reskripts, [] dasselbe denAnschauungen des einen oder andern
entspricht oder nicht, zu verhindern. Ein solches Einschreiten ließe sich derKrone gegenüber
nicht verantworten.

Der Vorsitzende des Ministerrates ist nicht ganz derselben Meinung. Es sei richtig,
dass das Ah. Reskript auch anderweitig bereits zur allgemeinen Kenntnis gelangt ist. Man
müsse aber auf die Umstände Rücksicht nehmen, unter welchen die Verbreitung beabsich-
tigt wird. Es könne etwas unter Umständen ganz harmlos, unter andern von großer politi-
scher Tragweite sein. Hier liege offenbar eine demonstrative Tendenz in böswilliger, regie-
rungsfeindlicher Richtung. Der Zweck sei, Missstimmung zu verbreiten. Dass § 23 auf die-
sen Fall keine Anwendung finde, scheine ihm nicht so zweifellos. Die ratio legis sei gewiss die,
zu verhindern, dass Proklamationen, Aufrufe etc. von hiezu nicht berufenen Personen mas-
senhaft in das Publikum geworfen werden. Dies sei hier der Fall, zumal von den genannten
Druckereien sogar die Autorität der Gemeindevorsteher in Anspruch genommen wird, um
die ausgedehnteste Verbreitung in der Bevölkerung zu veranlassen. Er glaube allerdings, dass
vom Ministerium nicht gerade direkt einzugreifen, noch weniger der Statthalterei eine be-
stimmte Weisung zu geben wäre. Wohl aber könnte die Statthalterei gefragt werden, ob und
was in dieser Angelegenheit von der politischen Behörde verfügt worden ist. Damit könnte
immerhin eine Hindeutung auf den § 23 verbunden werden, ohne dass ausdrücklich ausge-
sprochen wird, ob dieser Paragraf hier Anwendung finde. Der Statthalterei würde hiedurch
Anlass gegeben, [] Überzeugung [] Angelegenheit auszusprechen.

7 Wiener Zeitung (M.) v. 5. 11. 1871, 5.
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Minister Ritter v. Grocholskiwürde in einer solchenAndeutung schoneinemittelba-
reWeisung zumEinschreiten erblicken. Er könne sich nicht denken, dass ein Statthalter, und
überdies ein Leiter, der umso mehr angewiesen ist, alle Wünsche und Winke der Zentralre-
gierung zu erfüllen, auf diese Andeutung hin nicht einschritte.Warum solle dasMinisterium
mittelbar etwas tun, was es unmittelbar nicht tun kann und will.

DerVorsitzende desMinisterrates glaubt, dass in der von ihmangeregtenErledigung
nochkeinePression liege; es sei einRechtund einePflicht des Statthalters, seineÜberzeugung
auszusprechen, ob das Gesetz auf den vorliegenden Fall Anwendung finde.

Der Leiter des Ministeriums des Innern stellt den vermittelnden Antrag, den Statt-
haltereileiter ohneweitere Andeutung bloß zu fragen, ob etwas verfügt worden sei, zieht aber
diesenAntrag, demsichderLandesverteidigungsminister akkommodierenwürde,wieder
zurück, nachdem Minister Ritter v. Grocholski erklärt, dass er hiedurch die Gefahr des
Einschreitens nicht beseitigt fände, während er im Gegenteil geneigt wäre, falls Grund zur
Annahme vorläge, dass die Statthalterei einschreiten will, eine Gegenweisung zu erlassen.

Der Vorsitzende des Ministerrates konstatiert den Majoritätsbeschluss, dass weder
inAbsicht auf die Fotografie, noch inAbsicht auf dieVervielfältigungdurchdenDruck etwas
zu verfügen ista,8 .
III. Der Leiter des Ministeriums des Innern sieht sich verpflichtet, [] Angelegenheit zur
Sprache zu bringen. Nach Polizeiberichten hat eine Versammlung von Altkatholiken den Pa-
terAnton zumSeelsorger erwählt und demselben bestimmte Bezüge votiert. Seither hat Pater
Anton, der schon vordem den Gottesdienst in der Salvatorkapelle versah, auch Funktionen
ausgeübt, welche die Aufmerksamkeit der Staatsgewalt erregen müssen9. Derselbe hat näm-
lich nach vorhergehender dreimaligerVerkündigung am6. l.M. eineTrauung vorgenommen.
Dieser Fall wird nicht vereinzelt bleiben. Pater Anton wird gewiss auch ein Trauungsbuch
und in der Folge Geburtsbücher führen, damit seine Funktionen auch eine vermeintliche
rechtliche Bedeutung erlangen. Nach § 69 ABGB. wird zur Gültigkeit der Ehe auch das Auf-
gebot und die feierliche Erklärung der Einwilligung gefordert. Die §§ 70–74 sagen, worin das
Aufgebot besteht, wo es stattzufinden hat, von wem es vorzunehmen ist. § 75 bezeichnet die
Person, welche die Erklärung der Einwilligung entgegenzunehmen hat.

Die neuere Gesetzgebung hat an diesen Vorschriften imWesen nichts geändert, indem
auch gegenwärtig immer nur bestimmte Seelsorger beziehungsweise politische Behörden zur
Vornahmeder erwähntenAkteberufen sind, und auchheutenochdasAufgebot inder gottes-
dienstlichen Versammlung des Pfarrbezirks der Religionsgenossenschaft zu geschehen hat10.
Die Salvatorkapelle ist keine Pfarrkirche, demnach erfolgt ein dort vorgenommenes Aufge-
bot nicht gegenüber der Kirchenversammlung des Pfarrbezirks. Pater Anton ist nicht ein or-
dentlicher Seelsorger im Sinne des Gesetzes, welcher allein mit Rechtswirkung das Aufgebot
vornehmen, die Einwilligungserklärung entgegennehmen kann. Allerdings dürfe sich die []

a RandnotizDer Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht tritt in den Konferenzsaal.

8 Die Übergangsregierung Holzgethan wälzte die Verantwortung für das weitere Vorgehen in dieser Angelegen-
heit auf Polizei und Staatsanwaltschaft ab, sieheVelek, České státní právo, 311.Zur weiteren Entwicklung
unter der nachfolgenden Regierung Adolf Auersperg,Velek, České státní právo, 311–327 undVelek, Böh-
misches Staatsrecht, 111–118.

9 Zur Benützung der Salvatorkapelle durch die Altkatholiken siehe zuletzt MR. v. 14. 10. 1871/V.
10 Zur gesetzlichen Regelung siehe das Kapitel Die administrativen Belange des Vereheligungsverfahrens in

Mayerhofer – Pace, Handbuch 5: 26–42.
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nicht zum Richter [] Religionsfrage; [] auch nicht angehen, [] selbst zweckmäßig sein, die
gottesdienstlichen Übungen in der Salvatorkapelle zu stören. Die erwähnten Vorgänge aber
können die Regierung nicht gleichgiltig lassen. In der Bevölkerung besteht bereits eine gro-
ße Unklarheit über die geltende Ehegesetzgebung; wenn zugesehen wird, wie ein Seelsorger
in einer katholischen Kirche alle jene Akte vornimmt, welche als Erfordernisse zur Eheschlie-
ßung gelten, somuss in der Bevölkerung jeder Zweifel schwinden, dass PaterAnton gesetzlich
berufen sei, diese Funktionen durchzuführen. Es werden mehrere solche Trauungen vorge-
nommen werden und aus diesen Verbindungen Kinder hervorgehen. Voraussichtlich wird
sich nirgends ein mit derMatrikenführung betrauter ordentlicher Seelsorger finden, welcher
solche Kinder als eheliche eintragen möchte, auch wird ihm die Behörde Ähnliches nicht
auftragen können, weil in der Tat nicht jene Formen erfüllt wurden, welche die Gesetze vor-
schreiben. Die Kinder werden also zur Verwunderung der Eltern als uneheliche eingetragen
werden.Möglich auch, dass infolge gleicherErfahrungen eineTaufe, eineEintragung ganzun-
terbleibt, wie letzteres so häufig bei den Israeliten der Fall ist. Wichtige Familienverhältnisse
und Rechte sowie das Interesse des Staates selbst sind durch derlei Vorkommnisse gefährdet,
es leidet die Evidenz der Bevölkerung überhaupt und jene derWehrpflichtigen insbesondere,
und dürfte somit wohl die Frage berechtigt sein, ob nicht, ohne erst das Eintreten der Nach-
teile abzuwarten, etwas geschehen soll, um denselben möglichst zu begegnen. Er sehe sich
zwar außerstande, sofort positive Anträge zu stellen, glaube aber, dass [] Angelegenheit in Er-
wägung ziehen und zu diesemBehufe erst der Statthalter zu vernehmenund sodann vielleicht
eine kommissionelle Beratung der einschlägigenMinisterien einzuleiten wäre.

Der Leiter des Kultusministeriums erklärt, er sei durch einen ihm bereits vorliegen-
den Bericht des Statthalters von Niederösterreich und durch eine Anzeige des Ordinariats
angeregt, diesen Gegenstand in Angriff zu nehmen11. Vor allem werfe sich die Frage auf, als
was die sogenanntenAltkatholiken eigentlich anzusehen sind, ob als eineReligionssekte oder
als konfessionslos oder als wirkliche Katholiken. Konfessionslos seien sie nicht, denn sie ha-
ben sich, worin das entscheidendeMerkmal liegt, nicht als solche erklärt. Sie seien auch keine
Sekte, denn sie haben kein bestimmtes Programm, kein von dem bestehenden abweichendes
Glaubensbekenntnis, sie geben sich einfach für Katholiken aus, die nur das Infallibilitätsdog-
ma und die Hierarchie nicht anerkennen. Er würde es nicht für geraten halten, sich in eine
Beurteilung der Konfessionalität einzulassen; diese sei der Kirche anheimzustellen, die Staats-
verwaltung möge bloß die bürgerliche Seite der Frage ins Auge fassen. In dieser Beziehung
komme 1. der Taufakt, 2. die Aufgebote und Trauungen, 3. die Bestattungen in Betracht. In
Betreff der Taufe wurde die Frage angeregt, ob den Seelsorgern der Altkatholiken das Recht
zu taufen zustehe. Nach seiner Ansicht könnte ihnen der Staat die Vornahme des Taufaktes
nicht verbieten; dies wäre ein Eingriff in die Gerechtsame der Kirche, welche allein berufen
ist, über die Spendung von Sakramenten zu entscheiden. Die katholische Kirche habe übri-
gens nie gesagt, dass ein selbst von einem Ketzer vorgenommener Taufakt ungiltig wäre. Die
Eintragung der Taufe in die Matrik dagegen sei [] der Akt, den der [] Namen und Auftrag
des Staates ausübt. Von diesem Gesichtspunkte allein wäre die Frage der Taufe in Erwägung
zu nehmen. Aufgebote und Trauungen seien ganz nach dem ABGB. zu beurteilen. Dieses
fordert die Abgabe der Einwilligungserklärung vor dem ordentlichen Seelsorger, als welcher

11 Mit Schreiben (K.) v. 31. 10. 1871 an Fidler hatteWeber über die entsprechende Beschwerde des Ordinariats v.
23. 10. 1871 berichtet und auf die staatsrechtlichen Implikationen hingewiesen,Nöla., Niederösterreichische
Statthalterei, Präs., Fasz. 12, Zl. 5123/1871.
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derjenige anzusehen ist, der vom Bischof mit derMission eines Seelsorgers aufgestellt wurde,
nicht aber derjenige, den irgendeineGruppe sich selbst zu geben findet. Es walte kein Zweifel
ob, dass jeder von einem solchen Priester vorgenommene Trauungsakt null und nichtig ist.
Was schließlich die Bestattungen betrifft, so hätten wieder nur die Sterberegister in Betracht
zu kommen. Das Ordinariat finde zwar, dass die Staatsverwaltung auch das äußere Gepränge
hindern sollte. Dieser Ansicht sei er nicht. Der Kirche stehe es frei, bei Begräbnissen mitzu-
wirken oder die Assistenz zu entziehen, die Regierung berühre dies nicht, höchstens vom
Standpunkte der polizeilichen Vorkehrungen, zu welchen öffentliche Feierlichkeiten Anlass
geben.

Er wolle hiemit nur andeuten, dass die Angelegenheit nach vorstehenden drei Gesichts-
punkten unter den beteiligten Ministerien klar zu stellen wäre. Weiter wäre vom politischen
Standpunkte zu erwägen, ob die Frage schroff aufzufassen, oder aber unbedeutende Dinge
zu ignorieren wären, ob etwa eine umfassende Verordnung zu erlassen oder ein direktes Ver-
bot derVornahme gedachterAkte auszusprechen sei. InWien scheine die Sache ziemlich halt-
los. Gleichwie dieDeutschkatholiken seinerzeit keinGlückmachten,machen auch die gegen-
wärtigen Vorgänge nur den Eindruck einer künstlichen Agitation, die keine Zukunft hat12.
Schon jetzt treten Spaltungen inderGemeinde selbst hervor; einTeil derGemeindemitglieder
sei in den Wahn befangen, dass sie wirkliche Katholiken seien, ein anderer sei [] konfessions-
los. Schroffe Mit[] könnten vielleicht die nicht im Aufsteigen begriffene Agitation weniger
gefahrlos machen. Dies vorausgeschickt schließe er sich dem Antrage des Freiherrn v. Wehli
an. Er vomStandpunkte des ihm anvertrautenRessorts allein könne eine Entscheidung nicht
treffen, da das wesentlichste Moment der Frage nicht in Kultus, sondern in Rücksichten des
bürgerlichen und öffentlichen Rechts liegt. Er gedenke daher auf Grund der Anregung des
Statthalters und des Ordinariats unter Darlegung seiner Ansicht eine Zuschrift an das Mi-
nisterium des Innern zu richten, von wo aus die kommissionelle Beratung der einschlägigen
Ministerien einzuleiten wäre.

DerLeiter des Justizministeriumsbemerkt, er könnedieFragenur vomStandpunkte
der Justiz betrachten. In beiden anderen Richtungen sei sie hinreichend beleuchtet worden.
Er halte sich gegenwärtig, dass die Auszüge aus den Tauf-, Trauungs- und Sterbematriken
nach unseren Gesetzen öffentliche Urkunden sind, welche den vollen Beweis über das Fak-
tum herstellen, bezüglich dessen sie ausgestellt worden sind. Dies setze aber voraus, dass die
Matriken von der hiezu berufenen Autorität geführt werden, was hier nicht der Fall ist. Pa-
ter Anton habe von niemandem eine Mission, ja er sei kein katholischer Priester mehr. Man
wisse nicht, von wem er sich für berechtigt halte, das Messopfer zu zelebrieren. Doch dies
sei eine Frage, die er mit seiner Gemeinde und mit der Wiener Kommunalvertretung ausma-
chen möge, welche letztere sich klar gemacht haben muss, ob die Salvatorkapelle vermöge
ihrer Stiftung nicht eine andere Widmung hat. Aber Pater Anton nehme auch Akte vor, die
von der größtenWichtigkeit für denZivilrichter und für die Personen sind, welche [].DieRe-
gierung [] der Bevölkerung [] recht bald mit der Erklärung hervorzutreten, dass Urkunden,
welche in Bezug auf die Zivilstandsregister von denGeistlichen der sich bildendenAltkatholi-
kengemeinde in ihrer dermaligen Verfassung ausgestellt werden, die Beweiskraft nicht haben,
welche die Gerichtsordnung den öffentlichen Auszügen ausMatriken zuerkennt. Darin läge
wenigstens ein Wink für die Parteien, dass sie Sorge tragen, ihre eigenen und ihrer Familien
Rechte gegen jedenWiderspruch sicher zu stellen. Er glaube, dass auf diese Art vielleicht von

12 Zu den DeutschkatholikenHäusler, Die deutschkatholische Bewegung, 596–615.
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Seite der Justiz den anderen Richtungen, welche früher angedeutet wurden, ein sehr wesent-
licher Dienst geleistet werden könnte. Es sei nicht opportun, in Bezug auf Glaubenssachen
imperativ oder mit Repressivmaßregeln vorzugehen. Die Frage der Zivilstandsregister sei im-
merhin wichtig, gewiss aber, da sich ergebendeMängel auch zur Not doch supplieren lassen,
sekundär gegenüber dem privatrechtlichen Standpunkt. Dieser sei wegen der Irreparabilität
der Folgen derwichtigste, sei aber auch zugleich derjenige, vonwelchem aus der ganzenAnge-
legenheit am wirksamsten und ohne jede in Absicht auf die Glaubensübung gehässige Maß-
regel beizukommen ist. Auch er halte die Sache heute nicht für spruchreif und sei mit der
beantragten kommissionellen Beratung einverstanden, nur müsse er von seinem Standpunk-
te wünschen, dass die Einleitung sofort getroffen werde, da die zu besorgenden Nachteile
unberechenbar sind.

DerLandesverteidigungsminister bemerkt, er habe schonbei der kürzlich ausAnlass
des Gottesdienstes in der Salvatorkapelle stattgefundenen Beratung im Ministerrate, in Fol-
ge welcher beschlossen wurde, sich in die religiöse Seite der Angelegenheit nicht einzulassen,
woran er auch heute festhalten zu sollen glaubt, die [] sprechen, dass er [] ganzenBewegung []
besorge, vielmehr der Überzeugung sei, sie werde wie seinerzeit jene der Deutschkatholiken
im Sande zerrinnen. Er stimme darin mit dem Leiter des Kultusministeriums ganz überein.
Speziell vom Standpunkte des Landesverteidigungsministeriums sei er dafür, dass sobald als
möglich geeignete Verfügungen getroffen werden, damit die Evidenz nicht Schaden leide. Er
trete daher dem Antrage auf baldigste Erwägung imWege einer Spezialkommission bei.

Minister Ritter v. Grocholski gibt folgendes Votum ab: Die Sache sei bereits zwei-
mal Gegenstand der Besprechung imMinisterrate gewesen, aber rein nur vom Standpunkte
des Gottesdienstes und der Kultusrücksichten13. Diese Seite wurde heute gar nicht angeregt,
es liege daher gar kein Grund vor, von dem früheren Beschluss abzugehen, wornach sich die
Regierung passiv verhalten soll, nachdem sie keinen gesetzlichenAnhaltspunkt hat, dieAltka-
tholiken als eine abgesonderte Religionsgemeinde anzusehen, dieselben vielmehr der Regie-
rung gegenüber nur als Katholiken erscheinen. Heute komme die Frage auf ein ganz neues
Gebiet. Es sei etwas ganz anderes, wenn jemand sich anmaßt, Zivilstandsakte von der größten
Tragweite vorzunehmen, wozu er nicht berechtigt ist. Er könne demLeiter desMinisteriums
des Innern nur Dank wissen, dass er die Frage in Anregung gebracht. Dieselbe könne nicht
verschoben werden, sie sei im hohen Grade dringend. Die Regierung werde durch die Akte,
die PaterAnton vornimmt, gezwungen, unmittelbar einzuschreiten. Ermüsse bitten, dass die
Sache gleich in die Hand genommen und eine Verfügung getroffen werde. Auch er könnte
sich nicht entschließen, sofort eineAnsicht [].Die Frage bedürfe [] Erwägung. Ihm scheine [],
dass seitens des Pater Anton jedenfalls ein Betrug vorliegt, und dass gegen ihn strafrechtlich
vorgegangen werden könnte.

Der Leiter des Kultusministeriums erwidert, die eben angedeutete Frage sei schon
erwogen worden. Er sei nicht dieser Meinung. Auch sei Pater Anton eine so wenig würdige
Persönlichkeit, dass man ihn nicht unnötig zu einemMärtyrer machen sollte.

DerLeiter des Justizministeriums ist derAnsicht, dass das strafgerichtlichePunktum
sehr schwer zu finden wäre.

Der Vorsitzende des Ministerrates zweifelt auch, dass sich gegen Pater Anton das
Strafgesetz anwenden lasse. Aber es werde gewiss irgendeine politische Verordnung bestehen,
wornachderjenige, der sich anmaßt, öffentlicheBücher zu führen, einer Strafe unterliegt.Was

13 Außer inMR. v. 14. 10. 1871/V war diese Angelegenheit inMR. v. 9. 10. 1871/VI behandelt worden.
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die Sache selbst anbelangt, so sei die Frage der Altkatholiken von der kirchlichen und staat-
lichen Seite in Betracht zu ziehen. In ersterer Beziehung dürfe eine Einmengung des Staates
unter keinen Umständen Platz greifen, einmal, weil aus den gegenwärtigen Verfassungsge-
setzen nicht leicht eine Berechtigung zu einer Ingerenz deduziert werden kann, andererseits,
weil der Staat inReligionsstreitigkeiten verwickelt würde, was sorgfältig zu vermeiden ist. Die
staatlichen Rücksichten, die dabei in Betracht kommen, seien teils öffentlicher, teils privat-
rechtlicher Natur. In beiden Richtungen erleiden die Interessen, welche durch die erwähn-
tenVorgänge berührt werden, die schwerste Schädigung. In diesen beidenRichtungen daher,
nicht bloß wegen der unwiederbringlichen Schäden in privatrechtlicher Beziehung, sondern
auch aus Rücksichten der Konskription und Evidenzhaltung []ung, welche gleich[] wesent-
licher Wichtigkeit sind, müsse der Staat einschreiten, und zwar sehr bald. Er ersuche daher,
dass zunächst die drei beteiligtenMinisterien die Angelegenheit, welche von Seite des Unter-
richtsministeriums in Fluss gebracht werden wird, in Angriff nehmen und die Konferenz so
bald möglich in die Lage setzen, darüber auf Grund eines vom Leiter des Ministeriums des
Innern zu erstattenden Vortrages schlüssig zu werden14.

IV. Der Leiter des Ministeriums des Innern beabsichtigt, die eingesendeten au. Adressen
des Dalmatiner, Tiroler und Vorarlberger Landtages in gleicher Weise, wie es mit den früher
eingelangten Adressen anderer Landtage geschah, mit dem au. Vortrage vorzulegen, Se. Ma-
jestät geruhe, dieselben zur Ah. Kenntnis zu nehmen15. Zugleich gedenkt er aber bezüglich
aller dieser Adressen den au. Antrag zu stellen, dass die Ah. Kenntnisnahme bloß pro actis
stattfinde, ohne dass davon den künftigen Landtagen oder den Landesausschüssen eine Inti-
mation gemacht werde, da sonst in der Ah. Kenntnisnahme eine Art Billigung des Inhaltes
gefunden werden könnte.

Die Konferenz erteilt ihre Zustimmung16.

V. Mit Ah. Entschließung vom 3. Dezember 1870 haben Se. Majestät dem Beschlusse des
Tiroler Landtages wegen teilweiser Erhöhung der Hundesteuer in Brixen die Ah. Genehmi-
gung nicht zu erteilen geruht, weil diese Abgabe in der genannten Gemeinde nicht zu Recht
besteht17. In der diesjährigen Session wurde über Ansuchen der Gemeindevertretung [] die
Einführung derHundesteuer selbst neuerdings zumGegenstande der Verhandlung gemacht
und beschlossen, der Stadtgemeinde die Einhebung dieser Steuer, und zwar 2 fr. für jeden
männlichen, 5 fr. für jeden weiblichen Hund vom 1. Jänner 1871 angefangen, zu bewilligen
und die Ah. Genehmigung dieses Beschlusses einzuholen18. Der Leiter des Ministeriums
des Innern nimmt Anstand, die Ah. Sanktion dieses Beschlusses zu empfehlen. Nachdem
das Jahr 1871 bereits seinem Ende zueilt, würde der Besitz von Hunden für dieses Jahr nach-

14 Mit Schreiben v. 16. 11. 1871 wiesWehliWeber an, über weitere Tätigkeiten Antons zu berichten undVorschlä-
ge zur Haltung der Regierung zu unterbreiten, Nöla., Niederösterreichische Statthalterei, Präs., Fasz. 12,
Zl. 5376/1871. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 2. 1. 1872/VII.

15 Annahmedurch den dalmatinischenLandtag,Prot. LandtagDalmatien 14. 10. 1871 (17. Sitzung) 409;
Annahme durch den Tiroler Landtag, Prot. Landtag Tirol 14. 10. 1871 (13. Sitzung) 312; Annahme
durch den Vorarlberger Landtag, Prot. Landtag Vorarlberg 13. 10. 1871 (11. Sitzung) 146.

16 Auf Vortrag Wehlis v. 15. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4017/1871.

17 Auf Vortrag Taaffes v. 26. 11. 1870,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4656/1870.
18 Annahme durch den Tiroler Landtag, Prot. Landtag Tirol 30. 9. 1871 (6. Sitzung) 88.
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hinein mit einer Steuer belegt, somit dem Landtagsbeschlusse eine rückwirkende Kraft bei-
gelegt, welche einem solchen, die Stelle eines Landesgesetzes vertretenden Beschlusse der Na-
tur der Sache nach nicht innewohnen kann.

Der Landesverteidigungsminister stimmt wegen der Schwierigkeit der praktischen
Durchführung des Beschlusses der Ansicht des Freiherrn v. Wehli bei.

Minister Ritter v. Grocholskiwürde,wenn es dieGemeindewünscht, inAnbetracht
des regelmäßigen späten Zusammentretens der Landtage die Erwirkung der Ah. Sanktion
befürworten.

DerVorsitzende des Ministerrates konstatiert denMajoritätsbeschluss, wornach auf
die Ablehnung der Ah. Sanktion einzuraten ist19.

VI.DerKärntner Landtag hat in der letzten Session denEntwurf eines neuen Straßengesetzes
angenommen20. Bisher galt das Gesetz über Herstellung und Erhaltung der nicht ärarischen
Straßen und Wege vom 25. Juli 186421, dann die Gesetze vom 11. April 186622 und 28. De-
zember 186823 und 20.Oktober 187024 betreffend die Einreihung der verschiedenen Straßen
unter die Landes- und Bezirksstraßen.

Der Leiter des Ministeriums des Innern setzt die Abänderungen, welche der neue
Entwurf gegenüber den bestehenden Gesetzen anstrebt, wie auch die Gründe auseinander,
aus welchen gegen die beabsichtigtenModifikationen ein Anstand nicht zu erheben wäre.

Die Konferenz ermächtigt den Leiter des Ministeriums des Innern, die Ah. Sanktion
dieses Gesetzentwurfes au. zu beantragen25.

VII. Die Konferenz erteilt dem Leiter des Ministeriums des Innern die Ermächtigung, den
vom steiermärkischen Landtage beschlossenen Gesetzentwurf betreffend die Bildung einer
Konkurrenz zur Übernahme und Beibehaltung der von St. Marein nach Montpreis bis zur
Einmündung indieDrachenbergerBezirksstraße führendenStraße als Bezirksstraße 2.Klasse
zur Ah. Sanktion au. zu empfehlen26.

VIII. Der Vorarlberger Landtag hat einen Gesetzentwurf in Betreff der Herstellung und Er-
haltung der Eisenbahnzufahrtsstraßen zu Beschlusse erhoben27. Der Leiter des Ministeri-
ums des Innern spricht sich für die Ablehnung der Ah. Sanktion aus, weil die Bestimmun-
gen des Gesetzentwurfes die Eisenbahnunternehmungen in ungerechtfertigter Weise belas-
ten würden und auch rücksichtlich der Kompetenz zur Entscheidung über die Konkurrenz
und rücksichtlich der Rückwirkung auf bereits bestehende und im Bau begriffene Zufahrts-

19 Auf Vortrag Wehlis v. 16. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4032/1871.

20 Prot. Landtag Kärnten 1. 9. 1870 (9. Sitzung) 160.
21 Lgbl. Kärnten Nr. 15/1864.
22 Lgbl. Kärnten Nr. 17 undNr. 18, beide ex 1866.
23 Lgbl. Kärnten Nr. 2/1869.
24 Lgbl. Kärnten Nr. 50/1870.
25 Auf VortragWehlis v. 16. 11. 1871 sanktionierte der Kaiser mit Ah. E. v. 20. 11. 1871 den Gesetzentwurf,Hhs-

ta., Kab. Kanzlei, KZ. 4022/1871; publiziert als Lgbl. Kärnten Nr. 50/1871.
26 Annahme durch den steiermärkischen Landtag, Prot. Landtag Steiermark 5. 10. 1871 (10. Sitzung)

121.Auf VortragWehlis v. 15. 11. 1871 sanktionierte der Kaiser den Gesetzesentwurf mit Ah. E. v. 19. 11. 1871;
publiziert als Lgbl. Steiermark Nr. 39/1871.

27 Annahme desGesetzentwurfes durch denVorarlberger Landtag,Prot. LandtagVorarlberg 11. 10. 1871
(10. Sitzung) 111.
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straßen nicht gerechtfertigt wären. Der Landtag hat beschlossen, dass die Eisenbahngesell-
schaften alle Zufahrtsstraßen mit unbedeutenden Ausnahmen herstellen sollen. []unterneh-
mungen [] ganz demErmessender autonomenGemeinde []gegeben.Zu solchenBestimmun-
gen wäre ein Reichsgesetz erforderlich. Der Landesverteidigungsminister stimmt bei.

Minister Ritter v. Grocholski ist derselbenAnsicht, zumal er aus demGesetzentwur-
fe ersieht, dass der Rekurszug an den Landtag gehen soll, was nach der Landesordnung als
unzulässig erklärt werden muss, da der Landtag keine Verwaltungsbehörde ist.

Der Antrag des Leiters des Ministeriums des Innern ist somit genehmigt28.
IX. Der Leiter des Handelsministeriums beabsichtigt, da die mit der Kronprinz-Rudolf-
bahn gepflogenen Verhandlungen wegen Übernahme der Eisenbahnstrecke Villach – Tarvis
ihrem Abschlusse zugeführt sind, die Erteilung der Konzession für diese Eisenbahn an die
Kronprinz-Rudolfbahn au. zu beantragen29.

Nachdem er den Gang und das Resultat der Verhandlungen wie auch den Inhalt der
Konzessionsbedingungen ausführlich mitgeteilt, erhält er mit einhelligem Beschlusse die Er-
mächtigung der Konferenz zur Erstattung des bezüglichen au. Vortrages30.
X. Der Leiter des Handelsministeriums bringt das Übereinkommen zur Kenntnis, wel-
ches rücksichtlich der Übernahme der Konzession für die Bielatalbahn seitens der Aussig–
Teplitzer-Eisenbahngesellschaft zwischen den Konzessionären der Bielatalbahn (Liebig &
Konsorten) und der Aussig–Teplitzer-Eisenbahngesellschaft zustande gekommen ist31. In
Anbetracht der dem []verkehr durch dieses Übereinkommen gebotenen [], welche der Lei-
ter des Handelsministeriums unter Darstellung der Details der Verhandlung und der schließ-
lich vereinbarten Übernahmsbedingungen in eingehender Weise schildert, gedenkt derselbe
Sr. Majestät die Ah. Genehmigung des Übereinkommens au. in Vorschlag zu bringen.

Die Konferenz erteilt einhellig ihre Zustimmung32.
XI. Der Leiter des Handelsministeriums referiert über den Stand der Lloydangelegen-
heit33. Nach einem Berichte des Statthalters in Triest kursiert dort das Gerücht, dass Kapi-
talisten in Italien zu dem Zwecke sich zu vereinigen die Absicht haben, um die Lloydunter-
nehmung käuflich an sich zu bringen. Der Plan soll darin bestehen, dass italienische Häuser

28 Auf Vortrag Wehlis v. 15. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 11. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4016/1871.

29 Auf Vortrag Schäffles v. 21. 4. 1871 war mit Ah. E. v. 24. 4. 1871 der von beiden Häusern des Reichsrates gebil-
ligte Gesetzentwurf über den Bau der Eisenbahnstrecke Villach – Tarvis sanktioniert worden,Hhsta., Kab.
Kanzlei, KZ. 1354/1871; publiziert als Gesetz v. 24. 4. 1871,Rgbl.Nr. 35/1871.

30 Auf Vortrag Wiedenfelds v. 15. 11. 1871 erteilte der Kaiser mit Ah. E. v. 25. 11. 1871 die genannte Konzession,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4085/1871; die Konzessionsurkunde publiziert alsRgbl.Nr. 144/1871.

31 Auf Vortrag de Pretis v. 22. 6. 1870 war mit Ah. E. v. 25. 6. 1870 die Konzession zum Bau und Betrieb der
hier genannten Bahnstrecke an Liebig & Konsorten erteilt worden, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 2466/1870;
die Konzessionsurkunde v. 25. 6. 1870 publiziert alsRgbl.Nr. 98/1870.

32 Auf Vortrag Wiedenfelds v. 15. 11. 1871 genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 20. 11. 1871 die Übertragung der
Konzession mit wenigen Änderungen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4035/1871; publiziert als Kundmachung
des Handelsministeriums v. 21. 1. 1872,Rgbl.Nr. 7/1872.

33 Die Besorgung des Seepostdienstes durch dieDampfschifffahrtsgesellschaft des österreichischen Lloyd war durch
das Gesetz v. 8. 7. 1865,Rgbl.Nr. 51/1865, geregelt, siehe dazu ausführlichMR. v. 12. 11. 1864/I,Ömr.V/8,
Nr. 512.DerMR. v. 28. 2. 1871/I und derMR. I v. 3. 6. 1871/III, die die Verlängerung des Postvertrages mit
dem Lloyd zumThema hatten, sind nicht mehr vorhanden.Material zur geplanten Vertragsverlängerung in
Ava., HM., allg. Zl. 8439, 11542 und 18330, alle ex 1871.
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mehr als die Hälfte der Aktien ankaufen und die Schulden an den Staat berichtigen, dass die
italienische Regierung eine Subvention zusichere und der Lloyd von Österreich gänzlich los-
gelöst werde34. Der Leiter des Handelsministeriums glaubt zwar, dass der Verbreitung dieses
Gerüchtes der Zweck einer Pression seitens des Lloyd zu Grunde liegen dürfte, weil sonst
die italienischen Journale wohl schon Notizen darüber gebracht hätten, nichtsdestoweniger
halte er sich für verpflichtet, es demMinisterrate zur Kenntnis zu bringen.

Wie bekannt, gehe der Lloydvertrag mit Schluss Dezember 1871 zu Ende und sei durch
Verhandlungen der Ministerien beider Reichshälften und des Ministeriums des Äußern mit
Vertretern des Lloyd der Entwurf eines neuen Postvertrags zustande gekommen35. Der Ver-
tragsentwurf wurde im Ministerrate akzeptiert. [] und ungarische []ng damals von der An-
sicht aus, dass die Genehmigung des Vertrages und Einstellung der Subvention Sache der
Delegationen sei und es erfolgte auch seitens des Ministerium des Äußern die Einbringung
des Vertrages bei denDelegationen.Die österreichischeDelegationwar geneigt, darauf einzu-
gehen, die ungarische Delegation aber lehnte ab. Bei der Schlussberatung trat die österreichi-
scheDelegation derAnsicht der ungarischen bei, undwurde der Beschluss gefasst, dass dieser
Vertrag, da durch ihn beide Reichshälften auf eine Reihe von Jahren gebunden werden, den
Legislativen beider Reichshälften zurGenehmigung vorzulegen ist36. Nun handle es sich dar-
um, diese Genehmigung zu erlangen. Es wurde ein Vertreter der diesseitigen Regierung nach
Ungarn entsendet, und man einigte sich über den modus procedendi37. Hiernach soll der
Vertragsentwurf, in zwei Parien ausgefertigt, diese demMinister desÄußernbehufs Fertigung
durch die Lloyd-Vertreter übergebenund sodann vomMinister desÄußern, nach eingeholter
Ah. Ermächtigung, je eine Pare an die österreichische und ungarische Regierungmit dem Er-
suchen geleitet werde, das Übereinkommen im Reichsrat beziehungsweise im ungarischen
Reichstage einzubringen. Die ungarische Regierung sagte die schleunigste Einbringung zu
und sprach die sichere Erwartung aus, dass noch vor Ende d. J. die Genehmigung des Reichs-
tages erzielt werden wird38. Auch hierseits erübrige nichts als die Einbringung imReichsrate.
Ob dieses im Dezember noch möglich sein wird, entziehe sich der Beurteilung des Referen-
ten, jedenfalls aber werde seitens des Handelsministeriums Vorsorge getroffen werden, dass
im Moment des Zusammentretens des Reichsrates die Vorlage mit der Bitte um dringliche
Behandlung erfolgt.

Der Vorsitzende desMinisterrates [] die Konferenz neh[]Mitteilung zur Kenntnis, und
er müsse nur ersuchen, den Gegenstand im Auge zu behalten, damit er sofort nach Zusam-
mentritt des Reichsrats als eine der dringendsten Vorlagen in Behandlung genommenwerde.
Was das Gerücht über den Verkauf der Lloyd-Unternehmung betrifft, so habe dasselbe nach

34 Die Seebehörde in Triest hattemit Bericht v. 27. 10. 1871 dieses dem Statthalter zugetragene Gerücht demHan-
delsministeriummitgeteilt,Hhsta., Admin. Reg., F 34, SR. Ktn. 37, fol. 1001–1005.

35 Siehe dazu die Protokolle von 11 Verhandlungen zwischen 10. 5. und 15. 6. 1871, Ava., HM., allg. Zl. 11190/
1871, anbei die Rohfassung des neuen Vertragsentwurfes.

36 Prot. Delegation RR. 18. 7. 1871 (7. Sitzung) 209.
37 Zur Entsendung des österreichischen Vertreters nach Buda (Ofen) Ende Oktober 1871, Ava., HM., allg.

Zl. 22278/1871, zur hier genannten Einigung das Protokoll der Beratungen der Vertreter beider Handelsmi-
nisterien v. 28. und 29. 10. 1871,Hhsta., Admin. Reg., F 34, SR. Ktn. 37, fol. 1123 f.

38 Vgl. das Schreiben Szlávys an das österreichische Handelsministerium v. 4. 11. 1871,Hhsta., Admin. Reg., F
34, SR. Ktn. 37, fol. 1117/1871.
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dem, was ihm diesfalls bekannt geworden, allerdings Konsistenz und sei nicht auf eine bloße
Pression zurückzuführen. Die Sache sei gefährlich; umso dringender erscheine es, dass der
Vertrag zustande komme.

DerLeiter desHandelsministeriumsbemerkt, dieGefahr sei nicht so imminent,weil
der Lloyd ein Aktienunternehmen ist, daher nach unseren Handelsgesetzen eine förmliche
Liquidation stattfinden müsste, wozu ein ganzes Jahr erforderlich ist. Dessen ungeachtet sei
die Angelegenheit sehr wichtig und dringend. Es würde vielleicht nicht zu helfen sein, wenn
nicht bis 1. Jänner 1872 ein Provisorium mit dem Lloyd vereinbart wird, welches zu erzielen
er wohlAussicht hätte. DieAnwendung des § 14 des Staatsgrundgesetzes wäre in diesemFalle
ausgeschlossen, da dem Staate eine dauernde Verpflichtung auferlegt wird39.
XII. Der Leiter des Handelsministeriums eröffnet, dass im vorigen Jahre im Handelsmi-
nisteriumeineZusammenstellung aller auf das EisenbahnwesenbezüglichenGesetze, Verord-
nungen und Verträge veranlasst und vor kurzem vollendet wurde. Die damit betrauten sehr
tüchtigen Ministerialsekretäre Pollanetz40 und Dr. Wittek41 erbaten sich, nachdem sie ihre
Aufgabe mit Anwendung außerordentlicher Mühe und Sorgfalt erfüllt hatten, von demMi-
nister Dr. Schäffle die Ermächtigung, Sr.Majestät dasWerk vorlegen zu dürfen42. [] erhielten
vom [] präsidialiter die [] Ermächtigung, vomOberstkämmereramte aber, an welches sie sich
wegenErwirkung einerAudienzwendeten, denBescheid, dass die persönlicheÜbergabeprin-
zipiell nicht zulässig, das Oberstkämmereramt aber bereit sei, die Überreichung des Werkes
bei Sr. Majestät selbst zu übernehmen. Das Oberstkämmereramt richtete nun eine Note an
das Handelsministerium mit dem Ersuchen, sich, bevor die Überreichung erfolgt, über den
Wert der Sammlung auszusprechen und, wenn das Handelsministerium glaubt, dass die Ver-
fasser einer Ah. Anerkennung würdig seien, die Art und Weise der letzteren zu bezeichnen,
damit das Oberstkämmereramt in die Lage komme, einen au. Antrag stellen zu können43.

Der Leiter desHandelsministeriums teilt den Entwurf der beabsichtigten Antwort mit,
worin das Werk als eine sehr tüchtige, viel Mühe, Sorgfalt und Zeit in Anspruch nehmende
Arbeit, Ministerialrat Sekretär Pollanetz und Dr. Wittek als zu den besten Kräften des Mi-
nisteriums zählend bezeichnet werden und, was die ihnen zuzuwendende Ah. Anerkennung
betrifft, dieVerleihung vonRitterkreuzendes Franz-Josephs-Ordens inAntrag gebrachtwird.
Der Landesverteidigungsminister erklärt sich einverstanden.

Minister Ritter v. Grocholski hat in merito nichts dagegen, glaubt aber bezüglich
der Form bemerken zu müssen, dass au. Anträge auf Verleihung von Orden nur von den
verantwortlichenMinisterien und nicht von Hofämtern ausgehen sollen.

39 Mit Ah. E. v. 21. 11. 1871 auf seinen Vortrag v. 18. 1. 1871 wurde Andrássy ermächtigt, den mit dem österrei-
chischen Lloyd ausgehandelten Vertrag imWege der beiden Handelsministerien der verfassungsmäßigen Be-
handlung zuzuführen,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4047/1871. Fortsetzung des Gegenstandes inMR. v. 5. 12.
1871/III.

40 Zu Josef PollanetzÖbl. 8: 182.
41 Zu Heinrich Ritter v.WittekCzeike, Historisches LexikonWien 5: 667.
42 Es handelte sich um die bis 1878 sukzessive ergänzte Sammlung der das oesterreichische Eisenbahnwesen

betreffendenGesetze,Verordnungen, Staatsverträge undConstitutiv-Urkunden.NachdemPollanetz und
Wittek mit Schreiben (Abschrift) v. 22. 10. 1871 von Schäffle die Erlaubnis zur Vorlage ihres Werkes beim
Kaiser erhielten, wandten sich die Autorenmit Schreiben v. 30. 10. 1871 anCrenneville mit der entsprechenden
Bitte, alles inHhsta., OKäA., Ktn. 581, r 29, Zl. 971/1871.

43 Schreiben (K.) Crennevilles an das Handelsministerium v. 31. 10. 1871, Hhsta., OKäA., Ktn. 581, r 29,
Zl. 971/1871.
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Der Vorsitzende des Ministerrates ist gleichfalls der Ansicht, dass der au. Vortrag ei-
gentlich vomHandelsminister zu erstatten wäre. [] sei Sache des Oberstkämmereramtes, der
Auszeichnungsantrag aber ein Gegenstand für sich, der dem Handelsministerium zukom-
me. Bei Einholung der Vermittlung des Oberstkämmereramts sei ein Irrtum unterlaufen, der
nicht mehr gut gemacht werden kann. Das Werk, um welches es sich handelt, sei eine ämtli-
che Arbeit des Handelsministeriums, von diesem, und nicht von den beiden Beamten, wäre
die Überreichung an Se. Majestät am Platze gewesen, womit der Antrag auf eine Ah. Aner-
kennung für die Verfasser hätte verbunden werden können. Da aber dieser Weg einmal ein-
geschlagen wurde und schwer zu redressieren ist, so glaube er, dass über den Formfehler hin-
auszugehen wäre.

Der vom Leiter des Handelsministeriums gestellte Antrag ist somit angenommen44.
XIII. Dem Leiter des Unterrichtsministeriums liegt das Gesuch des Universitätsprofes-
sors Wilhelm Scherer um Bestätigung im Lehramte nach zurückgelegtem Triennium vor45.
Obwohl au. Vorträge wegen Bestätigung von Professoren sonst im kurrenten Wege erstattet
werden, hält sich der Leiter des Unterrichtsministeriums für verpflichtet, diesen Gegenstand
in der Konferenz zur Sprache zu bringen, da sich der Ministerrat im vorigen Jahre aus An-
lass eines Disziplinarfalles (Ausbringung eines unziemlichen Toastes in einem Kommers der
Burschenschaft „Silesia“) mit Professor Scherer beschäftigte und letzterem in FolgeMinister-
ratsbeschlusses vom 23.Mai 1870 protokollarisch eineWarnung erteilt wurde, dahingehend,
dass, falls er sich in dieser Richtung nochmals etwas zu Schulden kommen lassen sollte, auf
seine Bestätigung im Lehramte nicht angetragen werden wird46. Angesichts dieser Warnung
wurden ausAnlass des vor[]re Er[] das seitherigeVerhalten Scherers einge[].Die eingelangten
Notizen ergeben, dass Professor Scherer seit jener Zeit ganz zurückgezogen lebt, an öffent-
lichen Versammlungen nicht teilnimmt, sich ganz der Wissenschaft widmet, auf welchem
Gebiete er als einer der ersten Germanisten gilt und in neuester Zeit eine große Tätigkeit ent-
wickelt. Sein Privatleben sei vollkommen unbescholten. Seitens des Professorenkollegiums
wird vom Standpunkte der Lehrtätigkeit auf die Bestätigung Scherers das größte Gewicht
gelegt.

Der Leiter des Unterrichtsministeriums stellt sich nun die Frage, ob für den Staat die
nötige Garantie bezüglich des künftigen Verhaltens Scherers vorhanden ist. Er sei überzeugt,
dass Scherer in dieser Beziehung nicht einer der Schlimmsten ist und dass sich derselbe nur in
Folge seiner Jugend zu der begangenen Unbesonnenheit habe hinreißen lassen. Gründe zur
Entsetzung, die nur in Folge entschiedener Unfähigkeit oder eines Disziplinarerkenntnisses
erfolgt, liegen nicht vor. Er gehöre zu den Zierden der Universität und in Betreff seines Ver-
haltens sei seit der Erhaltenen Warnung nichts Nachteiliges gegen ihn vorgekommen. Sollte
ein Rückfall eintreten, so würde s noch immer Mittel geben, ihm beizukommen. Der Leiter
des Unterrichtsministeriums ist daher geneigt, auf die Ah. Bestätigung anzutragen.

Der Landesverteidigungsminister bemerkt, dass er, wenn er zu jener Zeit Mitglied
des Ministerrates gewesen wäre, er schon des Beispiels wegen auf die Entlassung Scherers an-
getragen habenwürde. Nachdem ihm aber eine Art von Strafe in Form einerWarnung erteilt

44 Mit Schreiben v. 15. 11. 1871 beantwortete Possinger in dem hier besprochenen Sinn die Anfrage Crennevilles,
Hhsta., OKäA., Ktn. 581, r 29, Zl. 971/1871. Auf Vortrag Crennevilles v. 18. 11. 1871 erhielten Pollanetz
undWittek das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens,Hhsta., OKäA., Ktn. 581, r 29, Zl. 1032/1871.

45 ZuWilhelm Scherer,Öbl. 10: 88 ff.
46 DasMRProt. v. 23. 5. 1870/XIV ist nicht mehr vorhanden.
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worden ist, die Eventualität, vor welcher er gewarnt wurde, nicht eingetreten ist [] Sache []
erachtet werde. [] Umstände [], dass demProfessor Scherer die Approbation nicht vorenthal-
ten werden kann.

Minister Ritter v. Grocholski findet es richtig, dass Scherer, wenn er dieRichtung, in
welcher er bei dem Kommers aufgetreten ist, seither verlassen hat, Anspruch auf die Bestäti-
gung besitzt. Allein nach demWortlaute des Polizeiberichtes, des der Leiter des Unterrichts-
ministeriums vorgelesen, habe er nicht die volle Überzeugung, dass Scherer in der gedachten
Richtung nicht weiter tätig war. Der Satz „in letzter Zeit und in einer andern als der eben
angedeuteten Richtung hat sich eine politische Tätigkeit Scherers nicht bemerkbar gemacht“
schließe nicht aus, dass sich eben in der angedeuteten Richtung eine Tätigkeit Scherers be-
merkbar gemacht haben kann. Er sei derAnsicht, dass die Polizeidirektion aufzufordernwäre,
diesen Passus aufzuklären.

Der Leiter des Unterrichtsministeriums hat zwar diesfalls keinen Zweifel, zumal er
auch persönlich Erkundigung und dadurch die Überzeugung eingeholt hat, dass seither ge-
gen Scherer nicht das geringste Nachteilige vorgekommen ist. Die Stilisierung des erwähnten
Satzes sei wohl nicht glücklich gewählt. Er ist aber bereit, die Sache noch im kürzesten Wege
zu konstatieren, und erbitte sich die Ermächtigung, wenn in Folge dieser Konstatierung jeder
Zweifel behoben sein wird, den au. Antrag auf die Bestätigung Scherers stellen zu können47.
XIV. Der Vorsitzende des Ministerrates ersucht den Leiter des Unterrichtsministeriums,
dieAngelegenheit inBetreffderDotation für diemährischenVolksschulenmit aller Beschleu-
nigung zu behandeln [] vor den Ministerrat zu bringen, was vom Leiter des Unterrichtsmi-
nisteriums zugesagt wird48.
Wien, am 15. November 1871. Holzgethan.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Dezember
1871. Franz Joseph.

Nr. 617 Ministerrat, Wien, 17. November 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Holzgethan; BdE. und anw. (Holzgethan 17. 11.), Scholl 23. 11., Gro-
cholski 25. 11., Wehli.
I. Auflösung des mährischen Landtags. II. Einschreiten des Bürgerausschusses in Hall in Ab-
sicht auf die Aufrechthaltung der Schulgesetze.

KZ. 3788 –MRZ. 124
Protokoll des zu Wien am 17. November 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vor-
sitze Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers Freiherrn v. Holzgethan als Vorsitzenden des
Ministerrates.
I. Der Vorsitzende des Ministerrates bezeichnet als Gegenstand der heutigen Konferenz
dieBeschlussfassungüber dengegenüberdemmährischenLandtage einzuhaltendenVorgang
und fordert den Leiter des Ministeriums des Innern auf, den in Betreff des gedachten Land-
tages bestehenden faktischen Sachverhalt darzulegen.

47 Auf Vortrag Stremayrs v. 29. 11. 1871 wurde Scherer als ordentlicher Professor für alte Sprachen und Literatur
mit Ah. E. v. 8. 12. 1871 bestätigt,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4221/1871.

48 Fortsetzung desMR. v. 8. 11. 1871/VII. Siehe weiters MR. v. 17. 11. 1871/I.
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DerLeiter desMinisteriums des Innern erklärt, dass bezüglichdesmährischenLand-
tages, wenn dieser den Gegenstand seines Vortrags zu bilden hat, heute nur die Frage in Be-
tracht kommen kann, ob derselbe in seiner dermaligen Zusammensetzung belassen oder auf-
gelöst werden soll. Bei Beantwortung dieser Frage könne er sich nur auf sein in früheren Sit-
zungen der hohen Konferenz ausgesprochenes Votum berufen, nämlich, dass nicht bloß der
mährische, sondern alle andern in gleicher Lage befindlichen und in gleicherTendenz gewähl-
ten Landtage aufzulösen wären1. Der Aufforderung Sr. Exzellenz des Herrn Vorsitzenden
gemäß wolle er sich aber heute bloß auf den mährischen Landtag beschränken.

Darauf, dass die Legalität des mährischen Landtages wegen bei den Wahlen vorgekom-
mener Ungesetzlichkeiten angefochten wird, glaube er nicht eingehen [] stelle sich [] nur
dahin, ob der [] des mährischen Landtages [] Rücksicht auf die von [] gefassten Beschlüsse
[]sig ist oder nicht. Dies sei in zweifacher Richtung zu erwägen. Die Beschlüsse des Landta-
ges stellen sich teils als Beschlüsse politischer, teils als solche administrativer Natur heraus.
In politischer Beziehung sind dieselben mit Ausnahme dessen, dass vom mährischen Land-
tag beschlossen wurde, die Wahlen für den Reichsrat vorzunehmen, identisch mit jenen des
böhmischen Landtags. In der vom mährischen Landtage angenommenen au. Adresse wird
jedoch eine verfassungsmäßige Verpflichtung zur Vornahme der Reichsratswahlen gleichfalls
nicht anerkannt, sondern erklärt, dass die letzteren nur behufs der Manifestation, dass die
Bevölkerung den Ausgleich anstrebe, vorgenommen werden. Durch einen weitern, dieWahl
derDelegationen betreffenden Passus derAdressewird derAusgleichmitUngarn in Frage ge-
stellt. Diese zwei Punkte allein bezeichnen den politischen Charakter der Landtagsbeschlüs-
se2.

Aber auchdieBeschlüsse nicht politischerNatur gebenAnlass, zurAuflösungdesLand-
tages zu schreiten. Welche Haltung derselbe gegenüber den Schulgesetzen eingehalten hat,
sei bekannt3. Das Ministerium des Innern habe darüber vom Statthalter Informationen ein-
geholt; sie stimmen damit überein, was der Leiter des Unterrichtsministeriums diesfalls der
hohen Konferenz zur Kenntnis gebracht hat. Der Landtag hat der Bestimmung des Gesetzes
vom 2.März 1870, wornach das Land bezüglich der Volksschulen gewisse subsidiarische Ver-
pflichtungen zu übernehmen, nämlich die durch die Leistungen der Gemeinden und durch
eine 8 % Umlage nicht gedeckten Bedürfnisse der Schulen zu bestreiten hat, nicht nur nicht
[] gerade [] getan4. [] Motion des Landesschulrates, für das Jahr 1872 eine [] 90.000 fl. für
Schulzwecke einzustellen, wurde, obwohl das Bedürfnis der Schulen und der vom Landes-
schulrate begehrte Betrag mehr als dreimal so hoch ist, von der Landtagskommission der An-
trag beschlossen, für die Schule gar nichts zu bewilligen und auf diesem indirektenWege die
Wirksamkeit der Schulgesetze zu beseitigen. Man trug sich mit dem Gedanken, die Ungül-
tigkeit der Schulgesetze formell auszusprechen; dazu kam es wohl nicht, man strich aber mit
großer Majorität die Bedeckung, stellte dadurch die Wirksamkeit des Gesetzes in Frage und
bereitete dem Lande die größten Verlegenheiten. Dieser Beschluss, der eine offene Aufleh-

1 Siehe dazuMR. v. 6. 11. 1871/I.
2 Zur Haltung des mährischen Landtages Zeithammer, Zur Geschichte 2: 103 f.; die am 13. 10. 1871 vom

mährischen Landtag angenommene Adresse publiziert u. a. inDasVaterland v. 14. 10. 1871 (deutsch) und
Srb, Politické dějiny, 354–357.

3 Siehe dazuMR. v. 8. 11. 1871/VII.
4 Gemeint ist das Gesetz v. 24. 1. 1870, Lgbl. Mähren Nr. 17/1870.
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nung gegen das von Sr.Majestät Ah. sanktionierte Schulgesetz bekundet, sei ein zweiter, aber
gewiss ebenso wichtiger Grund wie der früher erwähnte politische, um die Regierung zu be-
stimmen, gegen den mährischen Landtag mit der Auflösung vorzugehen.

DerVorsitzende desMinisterrates ist derMeinung, dass vonder politischen Seite der
Frage ganz abgesehen werden könnte; man käme da auf ein gefährliches Terrain. Die Legali-
tät oder Illegalität des Landtages zu beurteilen, könne gar nicht Gegenstand eines Anwurfes
sein, weil darüber kein Richter besteht. Weder das Votum eines anderen Landtages, noch je-
nes des Reichsrates sei diesfalls maßgebend. Letzterer könne über die Giltigkeit derWahl der
einzelnen Abgeordneten beschließen, über die Frage aber, ob der Landtag, der sie entsendet
hat, legal oder illegal sei, steht ihm eine Entscheidung nicht zu. Auch die Regierung ist hiezu
nicht berufen. Nur der Landtag []ge kompetent [] Gebiet dürfe man [] nicht begeben, dage-
gen [] auf Grund der positiven []chen die Frage zu [], ob dieser Landtag [] schaffen ist, dass
mit ihm weiter regiert werden kann. Und dies sei in der Tat nicht der Fall.

Er fasst da namentlich die Schulangelegenheiten ins Auge. Für das Jahr 1871 war von
der vorigen Landesvertretung ein Betrag eingesetzt; allein der aus dem jetzigen Landtag her-
vorgegangene Landesausschuss hat es unter mannigfaltigen Vorwänden dahin zu bringen ge-
wusst, dass bis zur Stunde nichts ausbezahlt wurde und die Lehrer im ganzen Land der ihnen
durch ein Ah. sanktioniertes Landesgesetz zugesprochenen Rechte nicht teilhaftig werden
können.Was das Jahr 1872 anbelangt, so hat der Landtag eine Position von 90.000 fl. einfach
gestrichen und auf solcheArt ein chaotischesGewirr für] dieses Jahr vorbereitet. Das Landes-
budget pro 1872mit Auslassung dieser Post könnte Sr. Majestät unmöglich mit demAntrag
auf Ah. Sanktionierung unterbreitet werden, denn dies würde indirekt eine Aufhebung des
Schulgesetzes bedeuten; einen Teil des Budgets zu genehmigen und den anderen nicht, gehe
nicht an, weil Gesetze überhaupt nur entweder in toto angenommen oder verworfen werden
können. Somit gehe man in Mähren einem budgetlosen Zustand mit allen unabsehbaren
Nachteilen, die sich daraus ergeben müssen, entgegen5. Der mährische Landtag habe sich,
ganz abgesehen von seiner politischenHaltung, durch sein sachliches Vorgehen ganz unmög-
lich gemacht und es der Regierung geradezu nahegelegt, die Auflösung vorzunehmen, weil
eben ein Regieren mit ihm nicht möglich ist. Er sehe keinen anderen Ausweg als die Auflö-
sung des [] Landtags. Da der [] sachlicher und kein [] ist, sei die Regierung vor demVorwurf
der Inkompetenz bewahrt; der Vorgang des mährischen Landtages [] eben ein spezifischer,
daher treffe die Maßregel, die gegen ihn angewendet wird, nicht auch andere Landtage, bei
denen ähnliche Verhältnisse nicht vorliegen.

Der Landesverteidigungsminister stellt die Frage, ob schon etwas vorliegt, woraus
der definitive Beschluss des Landtages, für Schulzwecke nicht zu zahlen, konstatiert werden
kann.

Der Leiter des Ministeriums des Innern bejaht diese Frage und bringt den diesfäl-
ligen Bericht des Statthalters vom 16. November 1871 zur Verlesung6. Hieraus geht hervor,
dass, nachdemder Landesschulrat 350.000 fl. inAnspruch genommen, der Landesausschuss
90.000 fl. präliminiert und die Finanzkommission des Landtages (mit der Motivierung, dass
über Antrag eines Abgeordneten die Sistierung des Volksschulgesetzes in Verhandlung ge-
nommen worden ist) gar nichts einzustellen beantragt hatte, der Landtag, ungeachtet drin-

5 Fortsetzung des Gegenstandes über das mährische Landesbudget (vor allem die Bestreitung der Ortsschulaus-
gaben) inMR. v. 7. 12. 1871/II .

6 Unter den Beständen des Ava., IM., Präs. konnte kein Hinweis auf diese Angelegenheit gefunden werden.
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gendster Abmahnung seitens des Statthalters, ungeachtet hierauf der Landesausschuss den
Antrag auf 90.000 fl. erneuerte und ungeachtet noch zweiAbgeordnete derselben Partei, wel-
che die Majorität des Landtages bildet, in längerer Rede die Einstellung der Schuldotation
befürworteten, mit großer Majorität die Streichung der ganzen Summe beschlossen hat7.

Minister Ritter v. Grocholski findet in der Streichung der Schuldotation keinen ge-
nügenden Grund für die Landtagsauflösung. Letztere müsste doch die Erzielung einer prak-
tischen Wirkung zum Zwecke haben; es sei aber nicht mehr die nötige Zeit vorhanden, um
den Landtag vor dem Zusammentreten des Reichsrates [] einzuberufen, [] Schuldotation
neuerlich in Verhandlung nehme, und die gestrichene Summe wieder einstelle. Die Ansicht,
dass das Landesbudget zur Ah. Sanktionierung nicht vorgelegt werden kann, teile er nicht.
Wenn eine Vertretung eine Reihe von Ausgabsposten zu decken nach demGesetze verpflich-
tet ist, viele davon bewilligt, eine aber gegenwärtig noch nicht einstellt, so scheine ihm das
keinen Grund abzugeben, die Ah. Sanktion für die bewilligten Posten zu verweigern. Die
Sanktionierung des Budgets präjudiziere nicht der Sanktionierung eines spätern, die Schul-
dotation bewilligenden Beschlusses. Der Landtag habe ja nicht beschlossen, für alle Ewigkeit
keine Schuldotation zu bewilligen, sondern nur für den Augenblick, weil über Antrag eines
Abgeordneten dieAbänderung der Schulgesetze inVerhandlung genommenwerden soll.Wä-
re übrigens die Auflösung geboten, so hätte sie gleich nach dem Beschluss und nicht einige
Wochen nach der Schließung des Landtags verfügt werden sollen. Man möge die Sache wie
immer ansehen, zuletzt werde es sich doch nur um eine Landtagsauflösung aus politischen
Gründen handeln, und auf diese könnte er nicht eingehen, weil politischeMotive für das pro-
visorischeMinisterium,welches nur dahin zu trachten hat, dass derReichsrat sicher zustande
komme und die Steuern pro 1872 votiere, nicht maßgebend sind.

Der Leiter des Ministeriums des Innern bemerkt, dass es bei einem geschlossenen
Landtag nicht notwendig, ist, die Auflösung, wenn solche als geboten erscheint, augenblick-
lich zu veranlassen. Es sei dies nie geschehen und sei auch nicht leicht möglich, da doch die
Vorlage der Landtagsprotokolle abgewartet und der [] werden muss. [] in Betreff der Ver-
hältnisse in einer nächsten [] desselben Landtages [] in keinem Falle zu hoffen, denn aus der
ganzen Verhandlung sei zu ersehen, dass man den Schulgesetzten Hindernisse in denWeg le-
gen will. Die Bedürfnisse der Schule müssen aber gedeckt, die Lehrer müssen leben gemacht
werden. Zudem handle es sich nicht bloß darum, diesen Verlegenheiten abzuhelfen, sondern
auch darum, zu manifestieren, dass der Landtag gegen das Gesetz gehandelt hat und dass ein
illegaler Vorgang nicht geduldet werden kann.

DerVorsitzende desMinisterrates hat gleichfalls dieÜberzeugung, dass vondemder-
maligen Landtag nicht zu erwarten ist, er werde zu einer besseren Einsicht kommen und sich
dem Gesetze fügen. Die Spitze des Beschlusses sei auf die Beseitigung der Schulgesetze ge-
richtet. Die Sache liege nicht so, dass der Landtag noch in Überlegung ziehen will, ob er die
Dotation bewilligen soll, sondern umgekehrt, der Landtag habe nichts bewilligt, weil nach
seiner Ansicht die Schulgesetze beseitigt werden müssen. Dies könne man doch von keinem
Landtage hinnehmen. Der Vorvotant habe auf die Aufgabe des provisorischenMinisteriums
hingewiesen, den Reichsrat so gesichert als möglich zustande zu bringen. Die von dem ge-
genwärtigen mährischen Landtage, welcher mit dem böhmischen auf ganz gleichem Boden
steht, gewählten Abgeordneten werden im Reichsrate zuverlässig nicht erscheinen. Bei der
beträchtlichen Anzahl von Deputierten, welche der mährische Landtag zu stellen hat, wäre

7 Prot. LandtagMähren 13. 10. 1871 (17. Sitzung) 528.
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das Zustandekommen eines beschlussfähigen Reichsrates sehr in Frage gestellt, während die
Auflösung den doppelten Vorteil gewährt, einerseits, dass die Mehrzahl der von dem neuen
Landtage gewählten Abgeordneten in den Reichsrat eintreten [] kürzesten [] Position [] wie-
der eingestellt, welches sonst wegen der direkten und ostentativenAuflehnung gegen ein von
Sr. Majestät sanktioniertes Gesetz niemals zur Ah. Genehmigung vorgelegt werden könnte.
Der Antrag eines Abgeordneten auf Umarbeitung eines Gesetzes berechtige durchaus nicht,
dem Gesetze entgegen zu handeln. Auf diese Art könnten durch einzelne hingeworfene An-
träge alle möglichen Posten verschwinden gemacht und die Befolgung der Gesetze illudiert
werden. Gesetze aber, ob sie gut oder schlecht sind, müssen beobachtet werden, solange sie
in Kraft bestehen.

Der Leiter des Ministeriums des Innern fügt bei, dass, wenn die Einbringung eines
Abänderungsantrages hinreichte, von der Durchführung eines bestehenden Gesetzes zu ent-
binden, durch den Antrag irgend eines Abgeordneten, dem beispielsweise das Vorspanns-
oder Einquartierungsgesetz nicht zusagt, die Einstellung der gesetzlichen Schuldigkeit für
Vorspann und Einquartierung verhindert, ja schließlich etwa der Reichsrat, wenn er daran
geht, die Steuerreform in Verhandlung zu nehmen, erklären könnte, bis dahin keine Steu-
ern bewilligen zu wollen. Der mährische Landtag habe übrigens die Frage der Schuldotation
nicht, wie Se. Exzellenz Minister Ritter v. Grocholski zu meinen scheint, bloß vertagt, son-
dern die Post einfach abgestrichen, ohne dass der Gegenstand im Landtage wieder zur Spra-
che gekommen wäre.

DerLandesverteidigungsminister erklärt, dass er, nachdemdieAuflehnungdesmäh-
rischenLandtages gegen einAh. sanktioniertesGesetz konstatiert ist, zu seinemBedauern der
Ansicht Sr. Exzellenz des Herrn Vorsitzenden, bei Sr. Majestät die Auflösung dieses Landta-
ges in Antrag zu bringen, beipflichten müsse. Er tue dies [] nicht aus politischen Gründen,
sondern ausschließlich in Anbetracht der [] gemachten administrativenMotive.

Minister Ritter v. Grocholski votiert gegen die Auflösung, weil dieselbe immer ein
politischer Akt bleibt, zu welchen unter den heutigen Verhältnissen das provisorischeMinis-
terium nicht schreiten sollte.

DerVorsitzende des Ministerrates bittet zu berücksichtigen, dass auch das provisori-
sche Ministerium Pflichten hat und verantwortlich ist. Würden wir mitten im Jahre stehen,
so ließe sich mit einer Politik des Zauderns noch eine Zeit durchkommen, heute aber sei die
Zeit so vorgeschritten, dass es sich bereits um Tage handelt. Wenn das Ministerium die Hän-
de in den Schoß legt, so würde es seitens jeder nachfolgendenRegierung der Vorwurf treffen,
dass es indirekt eine Position geschaffen habe, mit welcher keine Regierung irgendetwas an-
fangen kann. Das schleunigste Zustandekommen des Reichsrates sei unerlässlich und auch
die nächstfolgende Regierung habe keine dringendere Aufgabe. Das Ministerium handle im
Sinne einer jeden Regierung, die kommen kann.

Minister Ritter v. Grocholski bemerkt, es sei nicht so unzweifelhaft, dass die von
dem dermaligen mährischen Landtage gewählten Abgeordneten in den Reichsrate nicht ein-
treten. Wenn sie nun doch die Absicht hätten, im Reichsrate zu erscheinen, und durch die
Auflösung dann verhindert würden, wäre dies sehr zu beklagen.

Der Leiter des Ministeriums des Innernmacht aufmerksam, dass die oppositionelle
Partei inMähren die letzten Jahre hindurch stets dasselbe getan hat, was die Partei in Böhmen
zu tun fand. Sie blieb immer aus, solange die Böhmen ausblieben. Nun bestehe der ganze
Landtag [] aus Partei[] Dr. Pražak, und [] gerade so vorgehen [] wie die aus den [] Wahlen
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hervorgehenden Abgeordneten derselben Partei in Böhmen sei positiv anzunehmen. Sie wer-
den sichwählen lassen und nicht kommen. Für die Ermutigung der Partei in dieser Richtung
werde sehr tätig agitiert. Der auf den 21. d. M., wie ämtlich bekannt, nach Prag einberufene
Deklarantentag sei ein Beleg dafür8.

Der Vorsitzender des Ministerrates fügt bei, das Eintreten der jetzt in Mähren Ge-
wählten sei jedenfalls in hohem Grade zweifelhaft, ja nach seiner Überzeugung ihr Ausblei-
ben gewiss; den Eintritt wenigstens des größten Teiles der Neugewählten halte er aber für
unzweifelhaft. Somit seien die größeren Chancen für die Beschickung des Reichsrates sicher
auf Seite der Auflösung des mährischen Landtages. Wenn der Landtag in seiner dermaligen
Zusammensetzung belassen wird, dann erscheinen die Abgeordneten der Verfassungspartei
absolut nicht und der Reichsrat kommt nicht zustande. Die Zustandebringung des Reichs-
rates sei aber das Ziel, das angestrebt werdenmuss, und er strebe es nicht auf dem politischen
Felde an, sondern es liegen sachliche Gründe vor, welche es unmöglich machen, mit dem ge-
genwärtigen mährischen Landtage zu regieren.

Der Leiter des Ministeriums des Innern hat berechnet, dass ohne Auflösung des
mährischen Landtages höchsten 96Abgeordnete imReichsrat erscheinenwerden. Kommen
dermährische Landtag zur Auflösung und kein anderer, so werde sich so ziemlich einGleich-
gewicht zwischen der Verfassungs- und der Gegenpartei, für die erstere vielleicht eine kleine
Majorität ergeben.

Der Landesverteidigungsminister bemerkt hinzu, es sei fraglich, ob es dieRegierung
als ein großes Glück erachten könne, wenn die Verfassungspartei dieMajorität hat; der vorige
Reichsrat, in welchemmehrere notwendigeGesetze nicht zustande gekommen, verstümmelt
und verschleppt worden sind, habe ihn nicht davon überzeugt.

Der Vorsitzende des Ministerrates konstatiert schließlich, dass sich dieMajorität der
Konferenz für die Auflösung des mährischen Landtages ausgesprochen hat9.
II. Dem Vorsitzenden des Ministerrates liegt ein an das Gesamtministerium gerichtetes Ein-
schreiten des Bürgermeisters von Hall in Tirol vor, worin in Ausführung eines einhelligen
Bürgerausschussbeschlusses um die Aufrechthaltung der Schulgesetze gebeten wird10. Das-
selbe wird, nachdem es der Konferenz zur Kenntnis gebracht wurde, den Akten beigelegt
werden11.
Wien, am 17. November 1871. Holzgethan.

8 Zum von den Alttschechen nach Prag einberufenen Föderalistenkongreß am 21. und 22. 11. 1871 mit hoch-
rangigen politischen Vertretern aus anderen Kronländern siehe Politik v. 21. 11. 1871 und Bohemia v. 22.
und 23. 1. 1871.

9 Auf Grund diesesMinisterratsbeschlusses stellteWehli mit Vortrag v. 19. 11. 1871 den Antrag, denmährischen
Landtag aufzulösen, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4046/1871; der Vortrag erledigte sich durch die Ah. E. v.
25. 11. 1871 auf einen anderenVortragWehlis v. 22. 11. 1871,mit demdie Landtage vonOberösterreich, Krain,
der Bukowina, Vorarlberg undMähren aufgelöst und sofortige Neuwahlen ausgeschrieben wurden,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 4089/1871, publiziert als kaiserliches Patent v. 25. 11. 1871,Rgbl.Nr. 136/1871.

10 Nach der grundsätzlichen Festlegung des Rechtes des Staates zur obersten Leitung und Aufsicht des gesamten
Unterrichts- und Erziehungswesens, Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867,Rgbl.Nr. 142/1867 Art. 17, war dies
in einer Reihe von Einzelgesetzen – hauptsächlich das Gesetz über das Verhältnis der Kirche zur Schule,Rgbl.
Nr. 48/1868, und das sogenannte Reichsvolksschulgesetz Rgbl. Nr. 62/1869 – geregelt worden, siehe dazu
Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4: 111–119, mit weiteren Quellen- und
Literaturhinweisen.

11 Unter den Beständen desAva.,Ministerratspräsidium konnte keinHinweis auf diese Angelegenheit gefunden
werden.
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Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Dezember
1871. Franz Joseph.

Nr. 618 Ministerrat, Wien, 21. November 1871

RS. und bA.; P. Weber; VS. Holzgethan; BdE. und anw. (Holzgethan 21. 11.), Scholl 25. 11., Gro-
cholski 25. 11., Wehli (bei I-IV), Fidler (bei V-VIII).
I. Landesgesetz über die Aufnahme eines Darlehens seitens der Gemeinde Salzburg. II. Ge-
setzentwürfe des Salzburger Landtages, betreffend: a) die Fällung der Schuberkenntnisse; b) die
Bestreitung der Schubkosten. III. Landesgesetz wegenZuerkennung desGemeindewahlrechtes
in Triest an die Kapitäne vonHandelsschiffenweiter Fahrt. IV. Gesetzesentwurfs des Vorarlber-
ger Landtages wegen Abänderung der Landtagswahlordnung. V. Gesetzesentwurf des Salzbur-
ger Landtages betreffend die Abänderung des Landesgesetzes über die Rechtsverhältnisse der
Lehrer. VI. Gesetzesentwurf des Oberösterreichischen Landtages betreffend die Abänderung
des Gesetzes wegen Errichtung und Erhaltung dreiklassiger Bürgerschulen. VII. Aufhebung
der Bezeichnung „extra statum“ bei Lehrerstellen der Mittelschulen. VIII. Gesetz über die
Mandatsdauer der Landesschulratsmitglieder in der Bukowina.

KZ. 3789 –MRZ. 125
Protokoll des zu Wien am 21. November 1871 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vor-
sitze Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers Freiherrn v. Holzgethan als Vorsitzenden des
Ministerrates.
I. Der Salzburger Landtag hat einen Gesetzentwurf beschlossen, womit der Gemeinde Salz-
burg die Aufnahme eines in Annuitäten rückzahlbaren Anlehens durch Ausgabe von Parti-
alobligationen bis zumGesamtbetrage von 1,726.200 fr. bewilligt wird1.

Der Leiter des Ministeriums des Innern bemerkt, dass über die Notwendigkeit der
Aufnahme eines Darlehens für die aufstrebende Kommune Salzburg kein Zweifel obwaltet;
fraglich könne nur sein, ob mit Rücksicht auf das Hofkammerdekret vom Jahre 1844 über
die Ausgabe von Partialobligationen2 zur Bewilligung dieser Darlehensaufnahme nicht die
Mitwirkung der Reichsgesetzgebung erforderlich erscheine.

Nach dem erwähnten Hofkammerdekret dürfen Partialobligationen nur dann ausge-
geben werden, wenn sie erstens zum wenigsten auf den Betrag von 100 fr. und zweitens auf
bestimmte Namen lauten.

Die Frage, ob hiezu ein Reichsgesetz nötig ist, war bereits Gegenstand der Beratung im
Ministerrate undwurde dahin entschieden, dass die Notwendigkeit eines Reichsgesetzes nur
dann eintritt, wenn es sich um [] [Prä]mienanlehen []3. Die Partialobligationen auf geringere
Beträge [] ausgestellt werden [].

Da nun beides hier nicht der Fall ist, so findet der Leiter des Ministeriums des Innern
keinen Grund zur Beanständung und beantragt die Ah. Sanktionierung des oberwähnten
Gesetzentwurfes.

Die Konferenz stimmt einhellig bei4.

1 Annahme durch den Salzburger Landtag, Prot. Landtag Salzburg 2. 10. 1871 (6. Sitzung) 458.
2 Tatsächlich handelt es sich um das Hofkammerpräsidialdekret v. 17. 12. 1847, Pgv. Bd. 75, Nr. 112/1847.
3 Das Protokoll des entsprechendenMR. I. v. 20. 5. 1871/II ist nicht mehr erhalten.
4 Auf Vortrag Wehlis v. 21. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 25. 1. 1871 im Sinne des Ministerratsbe-

schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4083/1871; publiziert als Lgbl. Salzburg Nr. 37/1871.
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II. Der Salzburger Landtag hat zwei Gesetzentwürfe angenommen, von denen der eine die
Fällung der Schuberkenntnisse den Schubstationsgemeinden überträgt, der andere die Tra-
gung der Verpflegs- und Schubkosten dem Lande überweist5.

Der Leiter des Ministeriums des Innern gedenkt, diese der Sache nach zweckmäßigen
und dem bezüglichen Reichsgesetze vom 27. Juli 1871 (§§ 6, 14)6 nicht zuwiderlaufenden
Bestimmungen Sr. apost. Majestät zur Ah. Sanktionierung zu empfehlen.

Die Konferenz erteilt einhellig ihre Zustimmung7.

III. Der Leiter des Ministeriums des Innern wird mit einhelligem Beschlusse der Konferenz
ermächtigt, einen Gesetzentwurf des Triester Landtags, womit den Kapitänen von Handels-
schiffen langer Fahrt dasGemeindewahlrecht inTriest ohneRücksicht auf die Steuerzahlung
aus dem Titel der persönlichen Eigenschaft zuerkannt wird, Sr. apost. Majestät mit dem au.
Antrage auf Erteilung der Ah. Sanktion vorzulegen8.

IV. Der Leiter desMinisteriums des Innern bringt einen vomVorarlberger Landtag beschlos-
senenGesetzentwurfwegenAbänderungderLandtagswahlordnung zumVortrag9.DemVor-
arlberger Landtag ist wie allen anderen Landtagen eine auf die Abänderung der Landtags-
wahlordnung abzielende Regierungsvorlage gemacht worden10. Der genannte Landtag hat
aber nicht die von der Regierung proponierten, sondern ganz andere Modifikationen der
Landtagswahlordnung beschlossen und einen Gesetzentwurf zustande gebracht, der sich
nach der übereinstimmenden Ansicht des Tiroler Statthalters und des Leiters des Ministe-
riums des Innern sowohl der Form als der Sache nach zur Erwirkung der Ah. Sanktion nicht
eignet11.

In formeller Beziehung müsse beanständet werden, dass der neue Gesetzentwurf meh-
rere Paragrafen derWahlordnung vom Jahre 1861 ändert, von den seither wiederholt erflosse-
nen, zum Teil dieselben Paragrafe modifizierenden Gesetzesnovellen aber gar keine Erwäh-
nung macht, so dass es unklar bleibt, ob letztere gleichfalls abgeändert worden sind oder
fortzubestehen haben12. Eine weitere Unklarheit werde durch die Herausreißung einzelner
Stellen und Alineas aus den abgeänderten Paragrafen ohne Anführung des an ihre Stelle tre-
tenden neuen Wortlautes herbeigeführt, so dass in Betreff dessen, was noch zu gelten oder
nicht mehr zu gelten hat, eine vollständige Verwirrung entsteht.

5 Annahme durch den Salzburger Landtag (Schuberkenntnis) Prot. Landtag Salzburg 2. 10. 1871 (6. Sit-
zung) 432 und (Schubkosten) Prot. Landtag Salzburg 9. 10. 1871 (10. Sitzung) 596.

6 Rgbl.Nr. 88/1871.
7 Auf Vortrag Wehlis v. 21. 11. 1871 sanktionierte der Kaiser mit Ah. E. v. 27. 11. 1871 die beiden Gesetzentwür-

fe, Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4107/1871; publiziert als Lgbl. Salzburg Nr. 35/1871 (Übertragung der
Schuberkenntnisse) und Lgbl. Salzburg Nr. 36/1871 (Bestreitung der Schubkosten).

8 Annahme durch den istrianischen Landtag, Prot. Landtag Istrien 23. 9. 1871 (3. Sitzung) 17 f.AufVor-
trag Wehlis v. 21. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 25. 11. 1871 im Sinne desMinisterratsbeschlusses,
Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4088/1871; publiziert als Lgbl. KüstenlandNr. 16/1871.

9 Annahme durch den Vorarlberger Landtag, Prot. Landtag Vorarlberg 10. 10. 1871 (9. Sitzung) 100.
10 Einbringung der Regierungsvorlage im Vorarlberger Landtag, Prot. Landtag Vorarlberg 18. 9. 1871

(4. Sitzung) 21.
11 Text des vom zuständigen Landtagskomitee erarbeiteten Gesetzentwurfes, Prot. Landtag Vorarlberg

18. 9. 1871 (4. Sitzung) Beilagen 53–56.
12 Die Vorarlberger Landtagswahlordnung v. 28. 2. 1861,Rgbl.Nr. 20/1861, Beilage II e, zu deren Änderun-

gen Lgbl. Tirol und Vorarlberg Nr. 12/1867, Nr. 14/1867 undNr. 8/1869.
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In meritorischer Beziehung ergeben sich folgende Bedenken: Die Zulassung vonWahl-
bevollmächtigten für nicht eigenberechtigte Personen, die Vertretung von in ehelicher Ge-
meinschaft lebenden Frauen durch die Gatten und von nicht in ehelicher Gemeinschaft le-
benden Frauen durch Bevollmächtigte bei denWahlen, Zulassung von Bevollmächtigten für
Ärzte und Seelsorger], die durch ihren Beruf verhindert sind, bei derWahl zu erscheinen. Ab-
gesehen davon, dass die Bestellung von Bevollmächtigten bisher im Allgemeinen nicht zuge-
lassen wurde, gebe die betreffende Bestimmung über die Vertretung von Ärzten und Seelsor-
gern zu verschiedenen Auslegungen und zu Zweifeln Anlass, wie denn der Nachweis über
die wirklich eingetretene Verhinderung durch Berufsgeschäfte hergestellt werden soll. Wei-
ter wurde als Bevollmächtigter jeder eigenberechtigte Staatsbürger zugelassen, gegenwelchen
keinAusschließungsgrund vorliegt, ohne dass verlangtwürde, dass der Bevollmächtigte selbst
landtagswahlberechtigt sein muss.

Die in dem Gesetzentwurfe aufgenommenen Bestimmungen über die Bestellung von
Kommissionen zur Prüfung der Wahlakte und über die Fristen sind geeignet, das Wahlge-
schäft zu verschleppen und übermäßig in die Länge zu ziehen. Der Wirkungskreis der Be-
zirkshauptmannschaften in Bezug auf die Verifizierung der Wahllisten ist ganz übergangen.
DasWahlrecht wird in einerWeise erweitert, die der Einführung des suffrage universel gleich-
kommt, indem jeder, der nach der Vorarlberger Gemeindeordnung in der Gemeinde wahl-
berechtigt ist, somit jeder, der irgendeine noch so geringe Steuer entrichtet, auch für den
Landtag das Wahlrecht auszuüben berechtigt sein soll. Aus allen diesen Gründen erachtet
der Leiter des Ministeriums des Innern die Ablehnung des Gesetzentwurfes bei Sr. Majestät
au. beantragen zu sollen.

Minister Ritter v. Grocholski spricht sich zwar gleichfalls gegen die Ah. Sanktionie-
rung aus, aber nicht aus []ben ange[]. Insbesondere []llen Anstände scheinen ihm nicht hin-
reichend für die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Auch würde er den Grundsatz, dass man
wahlberechtigt sein muss, um als Bevollmächtigter eines anderen wählen zu können, nicht
generell annehmen. Er findet vielmehr bloß den zuletzt angeführten Umstand, nämlich die
Einführung des suffrage universel entscheidend; gegen dieses habe er prinzipielle Bedenken,
die ihn bestimmen, sich entschieden gegen die Vorlage zu erklären.

Der Landesverteidigungsminister bemerkt, dieAnbahnung des allgemeinen Stimm-
rechts in Vorarlberg habe ihre besondere Bedeutung. Dort sei der Kampf zwischen der ultra-
montanen und liberalen Partei weit größer als in Tirol. Die ultramontane Partei beabsichtige,
um sich den Sieg zu sichern, die untern Schichten in größerem Umfang zur Wahl heranzu-
ziehen. Indessen, wenn in andern Ländern ein ansehnlichererWahlzensus als Grundsatz fest-
gehalten wurde, so sei er der Ansicht, dass gleichmäßig vorzugehen wäre, und spreche sich
daher ebenfalls für die Nichtsanktionierung des Gesetzentwurfes aus.

Die Konferenz beschließt somit nach dem vom Leiter des Ministeriums des Innern ge-
stellten Antragea,13.

a Randvermerk des ProtokollführersDer Leiter des Ministeriums des Innern verlässt den Konferenzsaal.

13 Auf Vortrag Wehlis v. 21. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 26. 11. 1871 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4094/1871. Eine Änderung der Vorarlberger Landtagswahlordnung
kam erstmals wieder im Jahre 1882 zu Stande, sieheMayerhofer – Pace, Handbuch 2: 251.
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V.Der Leiter des Unterrichtsministeriumswird ermächtigt, einen vom Salzburger Land-
tag beschlossenen Gesetzentwurf, welcher mit Abänderung einiger Paragrafe des Landesge-
setzes über die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrer14 bezüglich der Stadt Salzburg
eine Erhöhung der Lehrergehalte und die Regelung der Quartieräquivalente bezweckt, nach
Antrag des

[] zur Ah. Sanktionierung au. vorzulegen15.
VI. Der oberösterreichische Landtag hat eine Abänderung zweier Paragrafe des Gesetzes vom
23. Jänner 1870 betreffend die Errichtung und Erhaltung der dreiklassigen Bürgerschulen
beschlossen16.

Die Amendierung des § 15 bezweckt eine Herabminderung der Lehrergehalte und ei-
ne Modifikation der Bestimmung, wornach leitende Oberlehrer an Schulen, an denen sich
mehr als zwei Lehrer befinden, eine Zulage von 100 fr. erhalten sollen, dahin, dass der An-
spruch auf eine Zulage den leitenden Oberlehrern nur solcher Schulen zuerkannt wird, an
denen mehr als drei Lehrer beschäftigt sind und dass der Betrag dieser Zulage statt 100 nur
50 fl. zu betragen hat. Der § 54, welcher die Zulagen als einen bei Berechnung der Pension
anrechenbaren Teil des Gehaltes erklärt, wird in der Weise abgeändert, dass die erwähnten
Zulagen bei Bemessung der Pensionen nicht eingerechnet werden sollen.

Der Leiter des Unterrichtsministeriums bemerkt, dass, wennman schon die Herabdrü-
ckung der Lehrergehalte an sich im Interesse des Fortschrittes im Schulwesen für bedenklich
hält, weil auf diese Art der durch das Gesetz vom Jänner 1870 bewirkte erfreuliche Zudrang
zu den Lehrerstellen in Oberösterreich voraussichtlich wieder schwinden wird, man die Be-
stimmung, wornach die bisher als anrechenbar erklärten Zulagen bei der Pensionsbemessung
nicht mehr eingerechnet werden sollen, geradezu als eine Verfügung, zu welcher der Landtag
gar nicht berechtigt ist, als eine direkte Verletzung bereits erworbener Rechtsansprüche be-
zeichnet, so dass nicht nur [] im Lande [] Nichtbestätigung des Gesetzentwurfes petitionie-
ren, sondern auch der Statthalter ganz entschieden auf die Verweigerung der Ah. Sanktion
anträgt, zumal nach dem Berichte des Statthalters bei der dritten Lesung die Majorität eine
zweifelhafte war17. Der Leiter des Unterrichtsministeriums ist der Ansicht, dass, wenn auch
die nachmündlicherMitteilung des Statthalters stattgefundeneÜberrumpelung des Landta-
ges in den stenografischen Protokollen ihre Bestätigung findet, der Beschluss in dieser Rich-
tung dennoch nicht angefochten werden kann, da die geschäftsordnungsmäßigen Formen
eingehalten worden sind. Er glaubt aber, auf die Ah. Sanktionierung des Gesetzentwurfes
teils aus Opportunitätsgründen, teils wegen Rechtsbedenken nicht einraten zu können. So-
wohl die Verminderung der Gehalte und Zulagen als die Ausschließung der letzteren von der
Anrechenbarkeit bei der Pensionsbemessung seien von nachteiligen Folgen für die Schule, da
sie die Konkurrenz für Lehrstellen beeinträchtigen, und er glaube auch nicht, dass diese Be-

14 Gemeint ist das Gesetz v. 17. 1. 1870, Lgbl. Salzburg Nr. 12/1870.
15 Annahme durch den Salzburger Landtag Prot. landtag Salzburg. 12. 10. 1871 (12. Sitzung) 636. Auf

Vortrag Fidlers v. 22. 11. 1871 sanktionierte der Kaiser denGesetzesentwurfmit Ah. E. v. 27. 11. 1871,Hhsta.,
Kab. Kanzlei, KZ. 4111/1871; publiziert als Lgbl. Salzburg Nr. 41/1871.

16 Das Gesetz v. 23. 1. 1870 publiziert als Lgbl. Oberösterreich Nr. 11/1870. Annahme der Gesetzesände-
rung durch den oberösterreichischen Landtag,Prot. LandtagOberösterreich 11. 10. 1871 (17. Sitzung)
332 f.

17 Bei der Abstimmung über die Gesetzesvorlage vermerkt das VerhandlungsprotokollAbstimmung zweifelhaft;
erst durch die Gegenprobe, d. h. die fehlende Unterstützung derNichtannahme, schloss der Landeshauptmann
auf die Annahme des Gesetzentwurfes, Prot. LandtagOberösterreich 11. 10. 1871 (17. Sitzung) 332 f.



696 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

schlüsse derAusdruck derWünsche des Landes sind.DieAbänderungdes § 54 aber inBetreff
der Nichtanrechnung jener Zulagen, welche auf demGesetze vom Jänner 1870 beruhen und
nachdiesemanrechenbar sind, stelle sich als einVerstoß gegen einenRechtsgrundsatz aus, der
in der ganzen Gesetzgebung gilt, nämlich gegen den Grundsatz, dass Gesetze nicht rückwir-
ken und dass gesetzlich erworbene Rechte durch spätere Gesetze nicht verkümmert werden
dürfen. DieHerabminderung der Bezüge könne allerdings nicht vom Standpunkt der Legali-
tät, sondern nur von jenem der Zweckmäßigkeit angefochten werden, der Beschluss über die
Nichtanrechnung [] sei vom rechtlichen Gesichtspunkte unzulässig.

Minister Ritter v. Grocholskimöchte sichdemAntrage aufNichtsanktionierungdes
Gesetzentwurfes nur aus dem hervorgehobenen Opportunitätsgrunde anschließen, das gel-
tend gemachte rechtliche Bedenken dagegen nicht anerkennen. Er vermeint vielmehr sowohl
dem Landtage als dem Reichsrate das Recht wahren zu sollen, Gehalts- und Pensionsbemes-
sungen nach Ermessen herabzusetzen. Dazu komme überdies in Betracht, dass das gegenwär-
tig geltendeGesetz einen noch sehr kurzenBestand hat; bei längeremBestande könnte er eher
Bedenken haben.

Der Leiter des Unterrichtsministeriums bemerkt, dass die Zeit, seit welcher ein Ge-
setz in Rechtskraft steht, keinen Unterschied begründen kann. Bei Erlassung abändernder
Gesetze in ähnlichen Angelegenheiten werde stets der Grundsatz ausgesprochen, dass auf je-
ne, die nachdem früherenGesetze einenAnspruch auf eine günstigereBehandlung erworben
haben, das frühere Gesetz Anwendung findet. Es sei ein gegenseitiges Verhältnis entstanden;
die in den oberösterreichischen Lehrdienst auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1870 zahlreich
eingetretenen Lehrer haben ihren Dienst im Vertrauen darauf übernommen, dass sie nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes werden behandelt werden.

Minister Ritter v. Grocholski istmit derAblehnungdesGesetzentwurfes ausOppor-
tunitätsgründen einverstanden, verwahrt sich aber entschieden gegen die behauptete Rechts-
verletzung; niemandkönne gegendasReichoder einLand einRecht erwerben außer imWege
eines abgeschlossenen Vertrages. Gesetze aber können von der gesetzgebenden Gewalt nach
Ermessen gegeben und geändert werden.

Der Landesverteidigungsminister stimmt gleichfalls aus Opportunitätsgründen für die
Verweigerung der Ah. Sanktion.

Der Präsident des Ministerrates ist auch der Ansicht, dass ein rechtliches Bedenken
nicht vorliegt, der Gesetzentwurf aber ausOpportunitätsrücksichten zur Ah. Sanktion nicht
zu empfehlen wäre. Er konstatiert, dass die Majorität sich gegen das Vorhandensein von
Rechtsbedenken ausgesprochen hat, die Ablehnung der Ah. Sanktion aus Opportunitäts-
gründen aber einhellig beschlossen worden ist18.

VII.Der Leiter des Unterrichtsministeriums teilt denEntwurf eines au. Vortragesmit, in
welchem die Bitte gestellt wird, Se. Majestät geruhe Ag. zu gestatten, dass die Bezeichnung
„extra statum“ bei Lehrerstellen an denMittelschulen inHinkunft entfalle, wobei es sich von
selbst verstehe, dass auch künftighin für jede Überschreitung der gegenwärtig bestehenden
Lehrerzahl die Ah. Bewilligung zu erbitten und vorkommenden Falles die eventuelle Vermin-
derung der Lehrerzahl im Auge zu behalten sein wird.

18 Auf Vortrag Fidlers v. 22. 11. 1871 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 28. 11. 1871 im Sinne desMinisterratsbe-
schlusses,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 4133/1871.
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Nachdem der Leiter des Unterrichtsministeriums die Entstehung der Lehrerstellen ex-
tra statum und die durch das Gesetz über die Regelung der Lehrergehalte an Mittelschulen
vom 1. Mai 187019 eingetretene Gegenstandslosigkeit dieser Einrichtung auseinandergesetzt
und weiter die Nachweisung geliefert, dass durch die beabsichtigte Aufhebung der gedach-
ten Einrichtung finanzielleRücksichten nicht berührtwerden, erteilt dieKonferenz einhellig
ihre Zustimmung zur Erstattung des au. Vortrages20.

VIII. Der Leiter des Unterrichtsministeriums teilt mit, dass das im Bukowinaer Landtag be-
schlosseneGesetz betreffend dieMandatsdauer der aus demLandesausschusse und der Kom-
mune [Czern]owitz entsendeten Mitglieder des Landesschulrates die Ah. Sanktion erhalten
hat21.

Wien, am 21. November 1871. Holzgethan.
Ah. E. Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kenntnis genommen. Wien, 15. Dezember
1871. Franz Joseph.

19 § 15 des Gesetzes v. 9. 4. 1870,Rgbl.Nr. 46/1870.
20 Auf Vortrag Fidlers v. 22. 11. 1871 entschied der Kaiser im Sinne des Ministerratsbeschlusses, Ava., CUM.,

Unterricht, allg. 14123/1871, hier ausführliche Darstellung der Rechtsverhältnisse (mit Angabe entsprechen-
der Verordnungen und Dekrete) der Lehrer extra statum seit Anfang des 19. Jahrhunderts.

21 Fortsetzung desMR. v. 8. 11. 1871/IX. AufVortrag Fidlers v. 8. 11. 1871war dasGesetzmitAh. E. v. 16. 11. 1871
sanktioniert worden,Hhsta., Kab. Kanzlei, KZ. 3991/1871; publiziert als Lgbl. Bukowina Nr. 21/1871.
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Nr. I Ministerrat, Wien, 8. November 1868

RS. fehlt. Typoskriptdurchschlag in Hhsta., Familienarchiv Taaffe, Fasz. 18–29, Druck:
Skedl, Der politische Nachlaß des Grafen Eduard Taaffe 49−63. Index und Protokollbuch der
Kabinettskanzlei enthalten keinen Hinweis auf diese Sitzung.
P. Weber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe), Plener, Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel,
Berger.

Protokolla des zuWien am8.November 1868 abgehaltenenMinisterrates unter demVorsitze
Seiner Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidentenstellvertreters Grafen Taaffe.
Über die Einladung des Ministerpräsidentenstellvertreters lenkt der Minister des Innern
die Aufmerksamkeit des Ministerrates auf die Situation, welche sich für das Ministerium in-
folge der Abstimmung im Abgeordnetenhaus über den § 11 des Gesetzes über die Ermäch-
tigung des Ministeriums zur zeitweiligen Außerkraftsetzung gewisser grundgesetzlicher Be-
stimmungen insoferne ergeben hat, als die Regierung nur eine Majorität von zwei Stimmen
(76 gegen 74) für sich hatteb. Wenn von dieser Majorität die Stimmen derMinorität und die
Stimmen der infolge ihrer persönlichen Stellung Gouvernementalen (der Statthalter usw.)
abgeschlagen würden, so stelle sich heraus, dass das Ministerium eigentlich in der Minorität
geblieben sei.

Nach streng konstitutionellen Grundsätzen würde in dieser Tatsache für das Ministeri-
umdieVeranlassung gelegen sein, zu erwägen, obdasMinisterium fernerhin imAmtebleiben
könne oder ob es Sr. k. u. k. apostolischen Majestät die Bitte unterbreiten solle, die Regie-
rung aus jenen Gruppen zu bilden, welche die Elemente zu der Majorität in dem damaligen
Beschluss gebildet haben. Es würde zu einer solchen Erwägung eine umso größere Auffor-
derung vorliegen, als das Stimmenverhältnis, wie es sich bei diesem Beschlusse herausstellte,
insoferne in erhöhtem Maße auffallen muss, als der Standpunkt, welchen die Regierung in
dieser Frage eingenommen hatte, in Rücksicht auf die Verfassung ein vollkommen korrekter
war und als es das Ministerium in der bündigsten und überzeugendsten Klarstellung dieses
Standpunktes durch das Organ des Justizministers nicht fehlen ließ. An Bedeutung gewin-
ne die Abstimmung noch dadurch, dass es sich bei der Frage, in welcher das Ministerium
in der Minorität blieb, um die Verteidigung der Rechte der Ah. Krone dem Anspruche ge-
genüber handelte, unbestreitbare Befugnisse der Exekutive in den Bereich der Gesetzgebung
zu ziehen. Die sich aus dieser Tatsache ergebende Schwierigkeit liege darin, dass sich ein sol-
cher Grad von Unverlässlichkeit der Elemente des Abgeordnetenhauses manifestiert habe,
auf deren Unterstützung naturgemäß dasMinisterium zu zählen angewiesen sei, welche Un-
verlässlichkeit umso schärfer hervortrete, als wenige Tage zuvor eine Einigung verschiedener
Parteigruppenmit dem ausgesprochenenZiele, dasMinisterium zu stützen, zustande gekom-
men sei. Wäre die Sachlage im Allgemeinen eine einfache und würde es sich eben nur darum

a Anmerkung Skedls Protokoll der Ministerratssitzung, in welcher die durch die am 4. November 1868
erfolgte Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz, betreffend die zeitweilige Außerkraftsetzung von
grundsätzlichen Bestimmungen, entstandene parlamentarische Lage erörtert und der geäußertenDemis-
sionsabsicht desMinisters Herbst entgegengetreten wurde. Die unmittelbare Veranlassung für die Vorla-
ge des Ermächtigungsgesetzes war der über Prag und dessen Vororte am 10. Oktober verhängte Ausnah-
mezustand; gleichzeitigmit derAnnahme diesesGesetzes wurde derNotverordnung für Böhmen, betref-
fend die Verhängung des Ausnahmezustandes die Genehmigung erteilt.

b Anmerkung Skedls SieheRogge, Österreich 2: 186 ff.; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 367 f.



Nr. I Ministerrat, Wien, 8. November 1868 701

handeln, aus dieserTatsachedieKonsequenzen zu ziehen,würdederMinister des Innernkein
Bedenken tragen, dass Se. Majestät sofort au. gebeten werde, in Erwägung ziehen zu wollen,
ob nicht andere Persönlichkeiten in den Rat Krone zu berufen wären.

Die Dinge liegen aber keineswegs so einfach. Gerade in diesem Augenblicke stehen die
Verhandlungen über das Wehrgesetz unmittelbar bevorc, dessen Durchbringung mit Rück-
sicht auf seine tiefeingreifende Bedeutung für beide Reichshälften wie für dieMachtstellung
der Gesamtmonarchie von der hervorragendsten Wichtigkeit sei und dessen Nichtannahme
zu den bedenklichsten Komplikationen, ja in letzter Auflösung dazu führenmüsste, dass die
ganze dermalige staatsrechtliche Stellung des Reiches in Frage gestellt würde. Diese so wich-
tige Frage desWehrgesetzes vor ihrer befriedigenden Lösung in diesemAugenblick im Stiche
zu lassen, schiene nun dem Minister des Innern durchaus unangemessen, in erster Linie Sr.
Majestät gegenüber, da die Rolle, welche das Ministerium in diesem Falle spielen würde, in-
sofern keine ehrenvolle wäre, als es denAnschein gewinnen könnte, dass dieMinister vor den
Fährlichkeiten der Vertretung des Wehrgesetzes zurückscheuen, für dessen Durchbringung
sie mit dem ganzen Aufgebote ihrer Kraft einzustehen erklärt haben. Nach seiner Überzeu-
gungkönnedaher die Frage,welcheKonsequenzen sich aus dem jüngst andenTag getretenen
Stimmenverhältnisse imAbgeordnetenhaus in Absicht auf die Stellung derMinister ergeben
würden, erst nach Beendigung der Plenarverhandlungen über dasWehrgesetz in entscheiden-
de Erörterung kommen.

Wenn derMinister des Innern ungeachtet heute schon diese Frage in Anregung zu brin-
gen erachtete, so war der Ausgangspunkt hiezu für ihn der, dass es notwendig erscheine, sich
der erhöhten Schwierigkeiten bewusst zu werden, welche hiedurch demMinisterium imAll-
gemeinen, insbesondere aber in Aussicht auf die Durchbringung des Wehrgesetzes entstan-
den sind.Denn er könne sich nicht verhehlen, dass diese Frage heute keineswegs so sicher und
glatt liege, wie vor acht Tagen. Bewährte treue Freunde des Ministeriums seien in Bezug auf
dasWehrgesetz bedenklich und zweifelhaft geworden, wie er ausmehrfachen Besprechungen
zu entnehmen persönlich Gelegenheit gehabt habe. Und es scheine ihm fraglich, ob bei der
Finalbeschlussfassung die erforderliche Zweidrittelmajorität zu erzielen sein werde, da man-
che wegen der 800.000 Mann, manche wegen des Prinzipes der strikten Durchführung der
allgemeinen Wehrpflicht, manche wegen der Verzichtleistung auf die jährliche ziffermäßige
Rekrutenbewilligung,manche auchwegen spezieller Bedenken vonminderemBelange zuzu-
stimmen Abstand nehmen dürften. Das Koerzitiv, auf dessenWirksamkeit früher gerechnet
werden konnte, nämlich die Hinweisung darauf, dass nur durch ein festes Zusammengehen
mit der Regierung zunächst in dieser Frage der Fortbestand derselben gesichert werden kön-
ne, habe unter den dermaligen geänderten Verhältnissen an Kraft wesentlich verloren. Der
Minister des Innern wolle daher nicht unterlassen, hier diese Sachlage zu besprechen, damit
dieselbe imWege des Ministerratsprotokolls zur Ah. Kenntnis Sr. Majestät gelange.

Das Ministerium denke nicht daran, der in Bezug auf das Wehrgesetz übernommenen
Verbindlichkeit nicht in vollem Umfange und mit der größten Entschiedenheit nachzukom-
men, aber seine frühere Zuversicht in den endlichen Erfolg sei durch die eingetretenen Ver-
hältnisse erschüttert worden und das müsste konstatiert werden. Dass die eventuelle Nicht-

c Anmerkung Skedls Das Wehrgesetz wurde am 13. November 1868 angenommen und erhielt am 5. De-
zember 1868 die ah. Sanktion. Vgl. über die Wehrgesetzvorlage und deren Beratung Rogge, Österreich
3: 188 ff.; Kolmer, Parlament und Verfassung 1: 235 f., 379 ff. Siehe auch oben das Handschreiben an
den Grafen Taaffe vom 5. Dezember 1868.Das Handschreiben Skedl, Nachlaß Taaffe, 46.
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annahme des Wehrgesetzes die Ausscheidung der Minister aus dem Amte zur notwendigen
Folge habenmüsste, verstehe sich von selbst. Aber selbst in demFalle derAnnahme desWehr-
gesetzes würde die Frage des ferneren Verbleibens des Ministeriums in Erörterung kommen
müssen, da sich keiner Täuschung darüber hingegeben werden könne, dass unter Verhältnis-
sen im Abgeordnetenhause, von denen die erwähnte Tatsache ein bedeutsames Symptom
ist, die Geschäfte nicht weitergeführt werden können, und dass an die Minister, welche mit
Selbstverleugnung und Aufopferung sich an die ihnen gewordene schwere Aufgabe hinge-
geben haben, die Frage herantreten müsse, ob sie nicht dieser Hingebung endlich und ohne
Rücksicht auf die Konsequenzen ein Ziel zu setzen sich selbst gegenüber verpflichtet wären,
für welche Konsequenzen die Verantwortung nicht ihnen, sondern denjenigen zufallen wür-
de, welche um des gleißenden Schimmers der Popularität willen ihnen die Fortführung des
Amtes unmöglich gemacht hätten.

Der Justizminister erbittet sich die Aufmerksamkeit der Konferenz in einer ähnlichen
Frage.

Vorausschicken zu sollen glaube er, dass er die eben geäußerten Besorgnisse in Bezug
auf das Wehrgesetz nicht teile. Die Majorität scheine ihm gesichert, selbst die Zweidrittelma-
jorität dürfte sich finden, die eventuell nur bei dem bedenklichen Kasus des § 13 fraglich sein
dürfte, deren Vorhandensein dafür er jedoch auch für wahrscheinlich halte. Ihm handle es
sich jedoch um eine andere Frage. DenMitgliedern der Konferenz sei erinnerlich, dass er für
seine Person sich entschieden gegen das Budget ausgesprochen hat, welches pro 1869 den
Delegationen vorgelegt werden wird, da er der Überzeugung sei, dass hiedurch in Bezug auf
die Anforderungen an die diesseitigen Länder über das Maß des nach den finanziellen und
ökonomischen VerhältnissenMöglichen hinausgegangen werde.

Dieser Überzeugung habe er (Justizminister) auch in dem betreffenden, unter dem Ah.
Vorsitze Sr. Majestät abgehaltenen Ministerrate in der schuldigen Ehrerbietung, jedoch un-
umwunden und unter Rekapitulierung seines diesfälligen Separatvotums zumMinisterrats-
protokolle vom 26. Oktober l. J.1 Ausdruck gegeben. Wenn er nun diese Überzeugung habe,
so sei für ihn die Unmöglichkeit gegeben, dieses Budget für 1869 zu vertreten. Es sei diesmal
ein anderer Fall als in dem verflossenen Jahre, wo diesesMinisterium als solches bezüglich der
vorgängigen Feststellung des Budgets für die gemeinsamen Angelegenheiten keinen Einfluss
genommen habe, was heuer geschehen sei. Wenn nun schon im verflossenen Jahre bei den
Delegationsverhandlungen über das Budget pro 1868 die vorausgesetzte Zustimmung des
diesseitigen Ministeriums als wirksames Mittel der Durchbringung desselben gedient habe,
so würde heuer auf eine solche Zustimmungmit vollem, tatsächlichemGrunde hingewiesen
werden können. Hieraus aber würde sich nach seinem Erachten für dieses Ministerium eine
zummindestenmoralische Verantwortlichkeit ergeben, welche er, bei seiner dissentierenden
Meinung in der Sache, zu tragen nicht in der Lage sei. Der Justizminister habe unmittelbar,
nachdem in dem unter Ah. Vorsitze abgehaltenen Ministerrate über das Budget der gemein-
samenAngelegenheiten entschiedenworden sei, den Entschluss gefasst, Sr.Majestät die Bitte
um die Allergnädigste Enthebung von seinem Amte zu unterbreiten.

Er hätte auch diesen Entschluss sofort zur Ausführung gebracht, wenn ihn nicht zwei
Rücksichten davon abgehalten hätten. Die eine betraf das Ausnahmsgesetz, dessen Vertre-
tung im Abgeordnetenhaus ihm oblag, welcher durch seinen Rücktritt sich zu entschlagen
er mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache geradezu für Felonie gehalten hätte. Die an-

1 Das Protokoll ist nicht erhalten.
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dere Rücksicht ging auf das Heeresergänzungsgesetz, welches durch sein Ausscheiden aus
demMinisterium nach seiner Meinung zwar nicht gefährdet worden wäre, für welches aber
möglicherweise doch einige Stimmen hätten abfallen können, was zu vermeiden ihm Pflicht
geschienen habe.

Nun aber sei das Ausnahmsgesetz votiert und das Heeresergänzungsgesetz gesichert. Er
müsse daher jetzt zurAusführung seinesVorhabens schreiten zumal derMinisterpräsidenten-
stellvertreter jüngst bemerkt hatte, dass es Pflicht derMinister sei, für das Budget einzustehen.
Er müsse sich daher die Freiheit nehmen, Se. Majestät um seine Demission zu bitten und ha-
be er das betreffende Gesuch an Se. Majestät sowie das Schreiben, mittels dessen er dasselbe,
behufs der Unterbreitung an Se.Majestät, an denMinisterpräsidentenstellvertreter leite, hier
bereit2. Er stelle jedoch darin die Bitte, dass Se. Majestät über sein Demissionsgesuch nicht
vor demAusgange derDebattenüber dasHeeresergänzungsgesetzAh. zu resolvieren geruhen
wolle, nachdem er bezüglich dieser Vorlage die übernommene Verpflichtung, wenn auchmit
schweremHerzen, zu erfüllen und für dasselbe zu stimmen entschlossen seid.

Er übergehe andere Gründe, die den Entschluss in ihm erstehen und reifen ließen, wie
der Ah. Befehl hinsichtlich des Konkordates, dessen Aufrechterhaltung in der weiteren Ent-
wicklung ihm mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden zu sein scheine. Entschei-
dend sei für ihn die Stellung zum Budget, da er die dadurch bedingte Erhöhung des Defizits
pro 1869 für denWeg zumfinanziellenRuin halte. Bei einemDissens in einer so fundamenta-
len Frage erkenne er es für Pflicht, abzutreten. Die geeignetste Gelegenheit biete die für mor-
gen erwartete Rückkunft Sr. Majestät, welche die Ausführung seines Entschlusses insoferne
beschleunigt, als er annehmenmüsse, dass vielleicht schonmorgen einMinisterrat unter Ah.
Vorsitze stattfindet, da es ihm im höchsten Grade peinlich sein müsste, wenn sein Verhältnis
nicht zuvor seinerseits klargestellt würde. Übrigens würde dieser sein Schritt vorläufig voll-
ständiges Geheimnis zu bleiben haben. Dem Ministerrate habe er davon im Vorhinein die
Mitteilung machen zu sollen geglaubt.

Minister Berger fasst die Sachlage so auf, dass das gegenwärtige Ministerium zu Ende
1867 in solidarischer Verbindung ins Amt getreten sei. Hätten sich auch im Laufe des Jahres
einzelne Anlässe ergeben, welche das gegenseitige volle Einverständnis zu trüben geeignet wa-
renund zeitweilig und vorübergehend auch getrübt haben, so sei doch fortanderWahlspruch
aufrecht geblieben: Einer für alle, alle für einen!Wenn einKeilstein aus demGewölbe genom-
men werde, müsse das ganze Gewölbe zusammenstürzen. Er halte es für unvermeidlich, dass
der Austritt eines Kabinettsmitgliedes den Austritt anderer nach sich zieht.Mit demAustrit-
te eines Ministers sei der parlamentarische Zerfall gegeben. Was ihn selbst betreffe, würde er
dann jedenfalls auch nicht länger im Amte verbleiben können. Er gebe jedoch zu bedenken,
dass dadurch allein, dass diese Demission transpirieren würde, die Schwierigkeiten bei der
Durchbringung des Wehrgesetzes sich über alles Maß häufen würden. Er meine daher, dass
bis zur definitiven Erledigung des Wehrgesetzes der Justizminister hievon jedenfalls Abstand
nehmen sollte.

DerMinisterpräsidentenstellvertreter bemerkt in Bezug auf denUmstand, dass der
Justizminister in seiner (des Ministerpräsidentenstellvertreters) Aufforderung an die Minis-
ter, für das Budget einzustehen, ein wesentliches Motiv gefunden zu haben erklärte, dass, in-

d Anmerkung Skedls Vgl. Pollak, Dreissig Jahre aus dem Leben eines Journalisten 2: 88 f.

2 Beide Schreiben gedruckt in Skedl, Nachlaß Taaffe, 47 ff.
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soferne der Justizminister auf seine (des Ministerpräsidentenstellvertreters) Äußerung in der
Konferenz unter Ah. Vorsitz Bezug genommen habe, hierin ein Missverständnis obzuwal-
ten scheine, indem er (Ministerpräsidentenstellvertreter) eine solche direkte Aufforderung
in jenem Ministerrate nicht zum Ausdrucke gebracht habe, wie das Ministerratsprotokoll
nachweist, dessen bezügliche Stelle er verliest.

Nachdem der Justizminister entgegnet hatte, dass er nicht jenenMinisterrat, sondern
die erst vorwenigenTagen imMinisterzimmer desAbgeordnetenhauses stattgefundeneKon-
ferenz gemeint habe, klärt derMinisterpräsidentenstellvertreter auf, es habe sich damals
keineswegs um eine förmliche Konferenz gehandelt, sondern um eine freie vertrauliche Be-
sprechung, bei welcher auch eine Protokollführung nicht stattfand. Bei dieser habe er (Mi-
nisterpräsidentenstellvertreter) ohneAh. Auftrag denMinistern die Proposition gemacht, in
Erwägung zu ziehen, ob es sich nicht als zweckmäßig empfehlen würde, wenn die Minister
in bestimmter zu vereinbarender Reihenfolge sich während der Delegationsverhandlungen
zum Zwecke der geeigneten Einflussnahme auf dieselben nach Pest begeben würden. Diese
Proposition sei von den Ministern und, wie er glaube, auch ohne Widerspruch seitens des
Justizministers akzeptiert worden.

Wenn indes hieranAnstoß genommenwerden sollte, so sei er bereit, die Frage neuerlich
in Erwägung ziehen zu lassen, da, wie bemerkt, die Besprechung von ihm als eine vertrauliche
angesehen und Sr. Majestät keine Meldung erstattet worden sei.

DerFinanzminister betont, es sei bei einer sowichtigenFragedochgut, auf denGrund
der ganzen Situation zurückzukommen. Die ganze Schwierigkeit im Abgeordnetenhause lie-
ge nach seiner Überzeugung im Wehrgesetze, und zwar deshalb, weil von Seite dieses Minis-
teriums in denjenigen Punkten, welche in ihren Konsequenzen finanzieller Natur sind, weit
mehr konzediert worden ist, als konzediert werden sollte. Nicht das Fallenlassen der Stell-
vertretung, nicht die zehnjährige Dienstzeit, nicht die Stetigkeit des Ergänzungskontingen-
tes während der zehn Jahre sind Punkte von so einschneidender Bedeutung, dass die entge-
genstehenden Bedenken nicht zu beschwichtigen wären, wohl aber seien es die finanziellen
Punkte, welche in Abgeordnetenkreisen tiefen Eindruck und eine gewisse Verstimmung her-
vorgerufen haben. Und darin liegt eben die Schwierigkeit der Situation. Die 800.000 Mann
und die Aufbringung der damit in Verbindung stehenden Kosten auf die Dauer sind die al-
leinige Schwierigkeit in der Richtung, dass dieses Ministerium hiemit mehr konzedierte, als
es hätte tun sollen. Nun ist dies aber eine Tatsache, derenGrund einerseits in demUmstande
liegt, dass das Wehrgesetz mit diesem hohen Kriegsstande von dem ungarischen Reichstage
angenommen worden, was, als es sich um die ersten hierortigen Beratungen handelte, von
vornherein nicht über jeden Zweifel gestellt zu sein schien, und anderseits in dem Überge-
wichte politischer Motive, deren Berücksichtigung sich dieses Ministerium nicht entschla-
gen konnte. Wie die Sache nun liegt, so berührt der Geldpunkt in erster Linie die Delega-
tionen. Es sei unmöglich, dass das parlamentarische Ministerium sich nach den Beschlüssen
der Delegationen richten könne, auf welche es eben so wenig wie das ungarische Ministeri-
um Einfluss zu nehmen habe. Auch sei der Fall denkbar und möglich, dass die Majorität in
einer anderen Richtung Beschlüsse fasst, als die Delegationen; wenn daher für das parlamen-
tarische Ministerium die Delegationsbeschlüsse maßgebend wären, so könnte es in die Lage
kommen, wegen dieser letzteren abtreten zumüssen, während es imReichsrate dieMajorität
hätte, was doch mit den Grundprinzipien der parlamentarischen Regierung in offenbarem
Widerspruch wäre. Was daher imMilitärbudget geschehe, habe dieses Ministerium nicht zu
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verantworten. Zu verantworten wäre für dasselbe nur das, dass sich möglichst bemüht wur-
de, auf die Herabminderung einzuwirken. Mit Rücksicht darauf scheint ihm ein Grund zu
irgend einerMinisterdemission nicht vorhanden.NachdemdasMinisteriumdurch seine Zu-
stimmung zumWehrgesetze gebunden erscheine, sei ebenweiter nichts zu tun, undwerde die
Verantwortlichkeit hiefür Sache des Kriegsministers sein.

Übrigens würden ihm (Finanzminister) dafür gar keine Motive vorzuliegen scheinen,
dass sich dieses Ministerium in allen Wegen bemüht, das Wehrgesetz durchzubringen, eben
um den Zuständen eine gewisse Stabilität zu geben, um hinterher Verhältnisse selbst herbei-
zuführen, welche gerade das entgegengesetzte Resultat zur Folge haben müssten, denn auch
er sei der Ansicht, dass, wenn einer der Minister ausscheidet, auch die anderen notwendig
nachfolgen müssten.

Der Handelsminister teilt zwar nicht die Ansicht des Finanzministers, dass von den
Verhandlungen der Delegationen von Seite dieses Ministeriums gänzlich abgesehen werden
könnte. Allein wie die Sache liege, handle es sich nicht darum, sondern um die tatsächliche
Voraussetzung, dass Se. Majestät nicht nur für das Wehrgesetz, sondern auch für das Budget
desMinisteriums gewärtig sind. Er fasse dies nun so auf, dass Se.Majestätwünschen, dass von
Seite desMinisteriums eine günstige Einwirkung inAbsicht auf dieDurchbringung des Bud-
gets, soweit sich diesemMinisterium bei der Delegation als solcher oder bezüglich einzelner
Mitglieder der Delegationen hiezu die Möglichkeit darbietet, Platz greife.

Nun sei aber der Grad dieser Wirksamkeit ein verschiedener, und gewiss werde von je-
nem, welcher vermöge seiner Überzeugung größere Bedenken wegen der Höhe des Budgets
habe, dieselbewirksameEinflussnahmenicht inAnspruch genommenwerden,wie von ande-
ren, welche diese Bedenken in geringeremMaße hegen. Was aber diese Bedenken selbst ange-
he, so kann der Handelsminister nicht einsehen, dass nach all dem, was in Hinsicht auf Her-
abminderung der ursprünglichen Präliminarsätze des Militärbudgets vorgegangen ist, selbst
wenn auf das von dem Justizminister erwähnte Separatvotum zurückgeblicktwird, die jetzige
Ziffer eine solche sei, dass es seitens des Justizministers als eine so außerordentlicheGewissens-
sache betrachtet werde, an dem Zustandekommen dieser Budgetforderung Anteil zu haben,
da die Differenz, wie er meine, sich nur auf etwa drei Millionen belaufen könnte. Wie dem
aber sei, so glaube er dem Justizminister die Erwägung eindringlichst nahelegen zu sollen, ob
er (Justizminister) durch einen Schritt, wie der von ihmbeabsichtigte, dem Staate nicht einen
weit größeren Schaden zufügen würde, als dies durch eine etwaige Mehrbelastung desselben
mit einigenMillionen geschehen würde.

Die Folgen, die sich an den beabsichtigten Schritt unfehlbar knüpfen würden, würden
unzweifelhaft so weit tragende und tief eingreifende sein, dass sie mit weit höheren Summen,
ja mit 50 oder 100Millionen Verlust für den Staat kaum zu hoch angeschlagen werden dürf-
ten.

DerMinister für Kultus und Unterrichtmeint, der Justizminister sei inAbsicht auf
diesen wichtigen Entschluss gewiss sehr reiflich mit sich zu Rate gegangen. Er glaube daher
nicht, dass er (Justizminister) ihn so leichthin revozieren könne. Die Entscheidung werde
von Sr. Majestät abhängen. Die anderen Minister betrachte er als dadurch nicht gebunden.
Allein er teile vollkommendieAnsicht desMinistersDr. Berger, dass durch denAustritt eines
Mitgliedes des Kabinetts das Kabinett selbst gebrochen werde. Es scheine ihm fruchtlos, in
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der Richtung der Rückgängigmachung des Entschlusses des Justizministers heute Anstren-
gungen zu machen. Er wäre daher dafür, dass die Verhandlungen in dieser Frage heute nicht
fortgesetzt werden.

DementgegenbemerktMinister Dr. Berger, dass die Frage sowichtig sei, dass sie jeden-
falls heute durchgesprochen werdenmüsse. Er betont, dass der Justizminister den Grund sei-
ner Demission in der durch das Wehrgesetz bedingten Mehrbelastung finde. Hierin scheine
ihm ein Widerspruch des Justizministers zu liegen. Der Justizminister wusste, dass sich eine
solche Mehrbelastung ergeben werde. War das der Fall, so musste er gleich damals Stellung
nehmen, infolgedessen auch alle anderenMitglieder desKabinetts höchstwahrscheinlich eine
andere Position eingenommen hätten. Er komme darauf zurück, dass mit der Demission des
Justizministers die Notwendigkeit des Ausscheidens der anderen Kabinettsmitglieder festste-
he, schon aus dem Grunde, um nicht die Voraussetzung einer vorhandenen politischen Dis-
parität aufkommen zu lassen, die dem Entschlusse des Justizministers in der Öffentlichkeit
sicher unterlegt werden würde, nachdem die Motive seiner Demission nach außen hin nicht
klar seien und diemaßgebendeKontroverse in demfinanziellen Punkte sicher zuletzt gesucht
werden dürfte.

Es sei klar, dass infolge des Ausscheidens eines Ministers der Zerfall des Kabinetts rapid
vor sich gehenwürde und dass einem kläglichen Ende desselben dann nur durch den raschen
Rücktritt aller vorgebeugt werden könnte. Der Finanzminister habe gesagt, in der momen-
tanen Situation sei kein Grund einer Demission; dem schließe er sich an, indem er auf die
Verantwortung vor der Geschichte hinweist, welche diejenigen unfehlbar treffenmüsste, wel-
che ohne irgendwelche zwingende sachliche Notwendigkeit das begonnene Werk im Stiche
ließen.

DerMinister des Innernwar nie imZweifel bezüglich derNotwendigkeit eines solida-
rischen Vorgehens. Ihm scheine die Schwierigkeit weder im Wehrgesetz noch im Budget zu
liegen. Er habe die Frage wegen der Stellung des Ministeriums zum Abgeordnetenhause im
Allgemeinen zur Sprache gebracht, weil er meine, dass nach Erscheinungen, wie sie bei der
Abstimmung über den § 11 des Ausnahmsgesetzes an den Tag traten, wo mit etwa 46 prin-
zipiellen Gegnern des Systems noch 20 Mitglieder der Linken lediglich mit Rücksicht auf
einzuerntende Lobsprüche der Presse gegen dasMinisterium stimmten, in diesenwirrenVer-
hältnissenOrdnung geschaffenwerdenmüsse. Bezüglich der vorliegenden Frage scheine ihm
ein Unterschied zwischenWehrgesetz und Budget obzuwalten, und glaube er, dass abzuwar-
ten wäre, ob das letztere in seiner jetzigen Höhe namentlich von der ungarischen Delegation
auch angenommen wird.

Der Justizminister erwähnt, dass es hauptsächlich darauf ankomme, dass das Budget
mit der Zustimmung des Ministeriums vorgelegt werde, was er nicht vertreten könnte.

Minister Dr. Berger betont, dass das Abgeordnetenhaus in der Wehrfrage durch das
Ministerium insofern in eine eigentümliche Situation gebracht worden sei, als die Kabinetts-
frage gestellt wurde. Würde nun das Ministerium abtreten – und es müsste es nach dem frü-
her Erörterten, auch wenn das Wehrgesetz angenommen würde – so würde dem Ministeri-
um von Seite des Hauses der – wie er meine – nicht unberechtigte Vorwurf eines hinterhäl-
tigen Vorgehens gemacht werden können, da das Abgeordnetenhaus sicher seinen Beschluss
danach eingerichtet hätte, hätte es im Vorhinein gewusst, dass das Ministerium auch nach
Votierung des Wehrgesetzes abtreten würde.
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Der Ackerbauminister meint auch, dass die Majorität des Abgeordnetenhauses sich
in derWehrfragewesentlich vonderRücksicht für dasMinisterium leiten lasse.DieMajorität
nach diesem Beweise von Rücksichtnahme im Stiche zu lassen, scheine auch ihm in der Tat
eine Art von Desertion.

DerMinister für Kultus undUnterrichtmeint, jetzt sei dieKabinettsfragemotiviert
gestellt. Nach Votierung desWehrgesetzes würde abgesehen von der Demission des Justizmi-
nisters nach außen hin kein Grund für diesen Schritt angegeben werden können.

DerMinisterpräsidentenstellvertreter bemerkt, dass die StellungderKabinettsfrage
einen entscheidenden Einfluss auf die Durchbringung des Wehrgesetzes in den bisherigen
Vorverhandlungen gehabt habe. Sei das Wehrgesetz votiert, so sei die Sr. Majestät gegenüber
eingegangene Verpflichtung erfüllt, das Ministerium habe aber auch eine Verpflichtung ge-
gen das Haus, der durch die Schaffung von Verhältnissen, welche notwendig zur Auflösung
des Kabinetts führen, geradezu entgegengehandelt würde. Diese Verhältnisse sind aber mit
der Demission des Justizministers gegeben, welcher nach der einhelligen Ansicht aller Vorvo-
tanten, der auch er sich anschließe, jene der übrigenMinister folgenmüsste. Das sei inmerito
entschieden, wenn auch der Justizminister nicht eine sofortige Entscheidung über sein De-
missionsgesuch wünsche.

Der Justizminister gibt zu bedenken, dass das Abgeordnetenhaus mit einem Defizit,
das weit größer und empfindlicher als das heutige sei, in weit empfindlicherer Weise hinters
Licht geführt werden dürfte. Es handle sich ihm immer zunächst um die Zustimmung zur
Vorlage dieses Budgets, welche er mit seinem Gewissen für unverträglich halte, wie er in sei-
nem Separatvotum erörtert habe. Es ist seine Überzeugung, welcher er stets Ausdruck gege-
benhabe, nicht, dass dasMilitärbudget an sich zuhoch, sondern dass dieMöglichkeit einer so
großen Belastung unter den gegebenen Verhältnissen ohne den offenbaren Ruin des Landes
nicht vorhanden sei. Er erinnere an seine Wirksamkeit im Finanzausschusse im Jahre 1867,
wo er bei der Darstellung der Finanzlage des Reiches als Berichterstattere auf das Entschie-
denste die Ansicht vertreten habe, dass über den Betrag von 65 Millionen imMilitärbudget
nicht hinausgegangen werden könne, ja, dass getrachtet werden müsse, unter diese Summe
herabzugehen. Sein damaliger Bericht liege geruckt vor und jedermann, der seiner Tätigkeit
imöffentlichenLeben in dieserRichtung gefolgt sei, könnte ihnmitRecht der Inkonsequenz
zeihen, wenn er zu einemBudget von 86Millionen die Zustimmung gebenwürde.DieMehr-
belastung würde heuer 6 Millionen betragen und so käme man Schritt für Schritt weiter ab
von dem Wege, den er als den nach seiner Ansicht allein richtigen bisher verfolgt habe, da
er Fehler auf dem finanziellen Gebiete, deren Folge die materielle Erschöpfung des Volkes
sei, für unheilbar betrachte und einen Anteil daran in seinem Gewissen nicht verantworten
könne.

Wenn bemerkt worden sei, warum er nicht schon in früheren Stadien der Beratung des
Wehrgesetzes seine persönliche Stellung in dieser Beziehung so präzisiert habe, wie er es heute
tue, so erwähne er, dass die finanziellen Konsequenzen des Heeresergänzungsgesetzes sich
eben erst neuestens klar überblicken ließen.

Der Finanzminister bemerktmit Bezugnahme auf seine früherenAuseinandersetzun-
gen, dass auch er infolge der Zustimmung zumWehrgesetze in eine falsche Position geraten
sei. Er für seine Person habe demKriegsstande von 800.000Mann niemals zugestimmt, sich
aber endlich gefügt, als aus politischen Motiven das aus den Beratungen des ungarischen

e Anmerkung Skedls 25. Juli 1867. Vgl.Rogge, Österreich 2: 41.
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Reichstages hervorgegangene Wehrgesetz im Ministerrate akzeptiert worden sei. Er sei eben
in der Minorität geblieben. Die mehrfachen Opfer seien der Erreichung möglichst stabiler
Zustände gebracht worden, woran jedoch nicht zu denken wäre, wenn die Eventualität, um
welche es sich heute handelt, einträte.

Der Justizminister bemerkt, dass dann für eine selbständige Ansicht keinRaummehr
wäre, wenn sich in so wichtigen Fragen seitens der einzelnen Mitglieder des Kabinetts die
Freiheit der Entschließung nicht gewahrt werden könnte und Majoritätsbeschlüssen unbe-
dingt sich untergeordnet werden müsste. Dieses Prinzip würde sehr weit führen. Er weise
nur darauf hin, was geschehen sollte, wenn etwa bei der Frage der Bedeckung des Defizits das
ungarische Ministerium eine Notenemission proponieren würde, der er nun und nimmer
[sic!] beistimmen könnte. Einmal müsste es auf den Punkt kommen, wo es gestattet ist, der
persönlichen Überzeugung zu folgen.

Minister Dr. Berger kommt auf die Unmöglichkeit zurück, unter den Verhältnissen,
welche sich inderweiterenKonsequenzdes beginnendenZerfalles desKabinetts ergebenwür-
den, für dasWehrgesetz wirksam einzutreten. Schon die neuliche Abstimmung habe gezeigt,
dass im Abgeordnetenhause eine Verstimmung vorhanden sei. Sie war momentan, würde
aber permanent unter Konstellationen der angedeuteten Art.

Der Justizminister erwähnt, er lege dembezeichneten Falle eine besondere Bedeutung
nicht bei, da sich vorübergehende Differenzen solcher Art mit der Partei leicht ergeben kön-
nen. Er habe zwar den Vorfall in seinem Gesuche an Se. Majestät jedoch nur nebenher er-
wähnt, obwohl er ihn ebensowohl als Motiv seines Rücktrittes hätte gebrauchen können,
worin er jedoch einen illoyalen Vorgang erblickt hätte, der ihm entschieden widerstrebt habe.

Der Minister des Innern macht aufmerksam, dass der Justizminister die finanzielle
Lage vielleicht doch etwas zu schwarz sehe. Eine eventuelle neue Schuld von 10 Millionen
scheine ihm doch nicht den Ruin zu bedeuten.

Der Handelsminister weist auf die entschiedene Besserung der volkswirtschaftlichen
Zustände hin. In der Sache selbst bemerkt er, dass die Differenz von 6 Millionen ihm denn
doch nichtmit der Preisgebung alles dessen, wasmitMühe und nachÜberwindung der größ-
ten Schwierigkeiten bisher erreicht worden, im Verhältnisse zu stehen scheine.

Der Justizminister bemerkt, dies sei eben Sache der persönlichenÜberzeugung, woge-
gen der Handelsminister auf die Unwahrscheinlichkeit hinweist, dass diese Ansicht in der
Öffentlichkeit Geltung erlangen werde, welche der Meinung Eingang gewähren werde, dass
es sich ihm (dem Justizminister) zunächst um einen Vorwand für seinen Schritt gehandelt
habe.

Der Justizminister meint, bei der Behandlung des Budgets im Jänner l. J. werde die
Sachlage klar werden.

Der Finanzministermeint, dass sich hierüber bei demMangel der Beschlüsse derDele-
gation jetzt ein sicheresUrteil wohl kaumbilden lasse. Tatsache ist vorerst nur der bedeutende
Abstrich im Extraordinarium, welcher über Einflussnahme des Ministeriums in einem Ma-
ße zugestandenworden ist, welches bezüglich dieser Partie desMilitärbudgets kaum erwartet
werden durfte.

DerHandelsminister meint, dass bei Fragen solcher Art der Zusammenhang der Din-
ge doch in das Auge gefasst werden sollte. Nach dem, was vorgegangen, müsse Se. Majestät
annehmen, dass das Ministerium durch das Zugeständnis des Abstriches am Extraordinari-
um bezüglich seiner Bedenken beruhigt sei, und glaube er, dass aus der bei der betreffenden
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Beratung unter Ah. Vorsitze seitens des Justizministers abgegebenen Erklärung, die, wie der
Finanzminister bestätigte, sich nur als eine Aufklärung bezüglich der Vermutung Sr. Majes-
tät, dass weitere als die ursprünglich beantragten Abstriche bezielt wurden, darstellte, un-
möglich gefolgert werden konnte, dass die Demission des Justizministers aus diesem Anlasse
werde erbeten werden – ungeachtet auf die Wünsche des Ministeriums im wesentlichen Ag.
eingegangen worden ist.

Der Justizminister bemerkte, er habe seine schriftliche Erklärung (Separatvotum) zur
Verlesung zubringen sich erlaubt, inwelcher er seinenweitergehendenAnsichtenüber diesen
Punkt ausführlich Ausdruck gegeben und seinen Standpunkt präzisiert habe.

Der Minister des Innern meint, dass, wenn es auch jedem Mitgliede des Ministerra-
tes freistehe, zu erklären, er sei mit gewissenMaßnahmen nicht einverstanden, weil sie seinen
Überzeugungen, seinem Gewissen widerstreben, das Objekt von 6 Millionen ihm dennoch
einen in seinenKonsequenzen soweit greifenden Schritt nicht genügend zumotivieren schei-
ne – ein Schritt welcher, wie derHandelsminister bemerkt, für dieAllgemeinheit bezüglich
der Motive unverständlich sei und welcher die Fortsetzung des parlamentarischen Regimes
eventuell unmöglich mache.

Der Justizminister betont, dass sein Standpunkt stets unverrückt der war, dass dahin
gewirkt werde, alle mit der finanziellen Lage unverträglichen Auslagen hintanzuhalten. Mit
diesem Prinzipe würde er in unlösbarenWiderspruch kommen.

Nachdem der Finanzminister darauf noch erwidert hatte, dass dieser Standpunkt zu-
nächst für ihn als Ressortminister in das Auge zu fassen sei und dass es nach seiner Ansicht
überhaupt nur zweierlei Fälle für die Demission eines Ministers gäbe, entweder bei prinzipi-
ellen politischen oder aber bei Fragen eigenen Ressorts, wird die Diskussion vomMinister-
präsidentenstellvertreter wegen vorgerückter Stunde unterbrochen und die Fortsetzung
der nächsten Sitzung vorbehalten, welche wegen der hervorragendenWichtigkeit undDring-
lichkeit der Frage in ihrem nächsten Bezuge zumWehrgesetze auf morgen anberaumt wird3.

Wien, 8. November 1868.

3 Zu einemMinisterrat am 9. 11. 1868 gibt es in der Kabinettskanzlei keinen Hinweis, ein Protokoll liegt nicht
vor. Das Wehrgesetz wurde verabschiedet und am 5. 12. 1868 sanktioniert, Rgbl.Nr. 151/1868. Der Justiz-
minister blieb im Amt. Das vorliegende Protokoll wurde dem Kaiser offenbar nicht vorgelegt.
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RS. fehlt. Typoskriptdurchschlag in Hhsta., Familienarchiv Taaffe, Faszikel 18–48, Druck:
Skedl, Der politische Nachlaß des Grafen Eduard Taaffe 75−83. Index und Protokollbuch der
Kabinettskanzlei verzeichnen zwar Mitte November 1869 unter KZ. 3870/1869 einen Minister-
rat, jedoch ohne Datum, Tagesordnung undMRZ.
P. Weber; VS. Taaffe; BdE. und anw. (Taaffe), Hasner, Potocki, Giskra, Herbst, Brestel, Berger;
abw. Plener.

Protokolla des zu Wien, am 10. November 1869 abgehaltenen Ministerrates unter dem Vor-
sitze Seiner Exzellenz des Herrn k. k. Ministerpräsidenten Grafen Taaffe.

DerMinister des Innern übergibt eine tabellarischeZusammenstellung der Landtagsvoten
über die Reichsratswahlreform und knüpft daran in Fortsetzung der in der Konferenz vom
8. November 1. J. aus Anlaß der Besprechung der Thronrede1 eröffneten Debatte über die
Wahlreform folgende Bemerkungen, zu denen ihn der vom Justizminister in jener Sitzung
eingebrachte Entwurf veranlaßte: Mit Rücksicht auf die Verhältnisse in Böhmen und Mäh-
ren sei die Durchführung dieses Planes nicht anders zu gewärtigen, als dass die Landtage der
genannten beiden Länder, so lange sie nicht vollzählig geworden sind, die Ergänzungswah-
len aus ihrer Mitte vornehmen, wonach aus Böhmen 108, ausMähren 44 Abgeordnete, und
zwar aus den gegenwärtig verkümmerten Landtagen hervorzugehen hätten. Abgesehen von
dem zweifelhaften Umstand, ob diese Zahl von Reichsratsabgeordneten aufzutreiben sein
wird, stelle sich im Hinblick auf die von verschiedenen Landtagen dieser Frage gegenüber
eingenommene Stellungb die Gesamtsumme der aus allen Ländern zu gewärtigenden direkt
gewählten Abgeordneten mit 114 heraus, welche neben den 290 indirekt gewählten als Lan-
desabgeordnete neben Landtagsabgeordneten zu fungieren hätten, ein Ziffernverhältnis, wel-
ches dem Zwecke, den man von der Wahlreform intendiert, nicht entspricht.

Einweiteres Bedenken findet derMinister des Innern darin, dass aufWelschtirol, dessen
Gewinnung für die Reichsvertretung von großer Wichtigkeit sei, auf dem Wege des Tiroler
Landtages nicht zu rechnen wäre, vielmehr auf Deputierte aus Welschtirol, wenn die Wahl
vom Tiroler Landtage abhängig gemacht wird, verzichtet werden müsste.

a Anmerkung SkedlsDieses Protokoll gibt ein deutliches Bild von der Zerfahrenheit im Kabinette. Der Ge-
genstand der Sitzung war die Beratung über die beabsichtigte Reform der Reichsratswahlordnung, wel-
che der äußere Anlaß der folgenden Demission des Kabinetts Taaffe wurde. Vgl. Rogge, Österreich 3:
277 f.;Pollak,Dreissig Jahre aus demLeben eines Journalisten2: 133 f.;Kolmer, ParlamentundVerfas-
sung 1: 330 f., 403 ff.;Kolmer, Parlament undVerfassung 2: 1 f. Plener, inBettelheim, Biographisches
Jahrbuch 14: 305 f. Czedik, in Bettelheim, Biographisches Jahrbuch 14: 77 ff. Siehe auch den oben ab-
gedruckten Bericht Taaffes vom 9. November 1869.Dieser Bericht Taaffes an Beust Skedl, Nachlaß Taaf-
fe, 73 f.

b Anmerkung Skedls Über die verschiedenen sich widersprechenden, jeder Einheitlichkeit entbehrenden
Gutachten der Landtage siehe Rogge, Österreich 3: 245 ff.; Krones, Moritz von Kaiserfeld, 296 ff.,
303 ff. Vgl. auchMenger, Die Walreform in Östreich, 54., der die Aufforderung an die Landtage um
Gutachten über die Wahlreform als einen „ganz verfehlten Schritt“ bezeichnet.

1 MR. v. 8. 11. 1869/VIII (Protokoll fehlt).
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Ein drittes Bedenken sehe er in der Nichterfüllung des eigentlichen Zweckes der Re-
form, den Reichsrat von den Landtagen mehr oder weniger unabhängig zu machen; es wer-
de gerade das Gegenteil erfolgen, indem die Bestimmung, ob und welche Änderung in den
Wahlordnungen eintreten soll, der autonomen Entscheidung der Landtage anheimgestellt
bleibt.

Dem Zwecke, den Reichsrat durch direkte Wahlen zu stärken, scheine ihm der Gedan-
ke mehr zuzusagen, das Prinzip der direkten Wahlen an die Spitze zu stellen, die Vermeh-
rungohneAbhängigkeit vondenLandtagen eintreten zu lassen, unddenSchwierigkeiten, die
sich ergeben würden, wenn die Landtage die Bestimmung über Wahlkreise, Wahlrecht und
Wahlfähigkeit zu treffen hätten, dadurch zu begegnen, dass diese Bestimmungen durch ein
Reichsgesetz erfolgen. Sein Gedanke sei daher, die Abgeordnetenzahl auf 406 zu vermehren,
die direkteWahl als Grundsatz hinzustellen, den Landtagen, so lange sie nicht auf ihr landes-
ordnungsmäßigesWahlrecht verzichten, die Entsendung ihres Kontingents aus derMitte des
Landtages zu überlassen, die andere Hälfte der Deputierten aber nach einem Reichswahlge-
setz direkt wählen zu lassen. Dadurchwerde allerdings eineMischung entstehen, allein dieser
sei nicht auszuweichen, und allmählich werden aus den Landtagsabgeordneten, da sie sich in
einer unbehaglichen Stellung befinden, Landesabgeordnete sich entwickeln. Verweigert ein
Landtag die Absendung vonDeputierten, so stehen die Landesabgeordneten zur Verfügung;
das Reichswahlgesetz werde zugleich das Notwahlgesetz sein.

Der Justizminister bemerkt, derMinister des Innernhabe in einerBeziehung seineAn-
sicht geändert und sich dem Standpunkte des Justizministers genähert, indem er nunmehr
die direkte Wahl an die Spitze stelle, was auch seine, des Justizministers, im § 1 des Entwur-
fes ausgesprochene Ansicht sei. Weiter wolle aber der Minister des Innern die zweite Hälfte
auf Grund eines vom Reichsrate zu erlassenden Reichswahlgesetzes wählen lassen. In dieser
Beziehung müsse der Justizminister erklären, dass das Zustandekommen eines Reichswahl-
gesetzes im Reichsrate eine Unmöglichkeit sei, weil nicht nur alle Abgeordneten, die über-
haupt Gegner der direktenWahlen sind und deren Zahl nach denAuseinandersetzungen des
Finanzministers an einDrittel streift, dagegen stimmen, sondern auch alle, welche vom libera-
len Standpunkte das Gruppensystem perhorreszieren, sich denGegnern anschließenwerden.
Auch halte er bei Beibehaltung des Gruppensystems die Verteilung der 203 Abgeordneten
auf die Länder nach dem durch die Verfassung gegebenenMaßstab imWege einer Beratung
im Reichsrate für unausführbar.

DerMinisterpräsidentwirft die Frage auf, ob denn die Berechtigung feststehe, imWe-
ge der Reichsgesetzgebung das den Landtagen zustehende Recht der Entsendung von De-
putierten in den Reichsrat zu alterieren. Das Oktoberdiplom schon statuiere im Art. I, dass
die Landtage eine festgesetzte Anzahl vonDeputierten in den Reichsrat zu entsenden haben.
Im Februarpatent, § 7, und in den Landtagsordnungen sei den Landtagen das Recht garan-
tiert, eine festgesetzte Zahl vonMitgliedern in dasHaus derAbgeordneten zu entsenden, und
werden gruppenweise direkteWahlen nur ganz ausnahmsweise, nämlich für den Notfall vor-
behalten, dass die Beschickung des Reichsrates durch einen Landtag nicht zum Vollzuge ge-
langen kann.Hienach erscheint es derRegel nach ausgeschlossen, dass irgend jemand anderer
als die Landtage das Recht, Abgeordnete in den Reichsrat zu senden, ausüben könnte. Auch
die Dezemberverfassung gewährleiste den Landesvertretern dieses ausschließliche Recht, in-
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dem § 7 der Dezemberverfassung2 Änderungen in denModalitäten der Entsendung von Ab-
geordneten in den Reichsrat von der vorläufigen Befragung der Landtage abhängig macht.
Bei der Schöpfung der Februarverfassung lag es in der Intention, Änderungen derselben mit
den möglichsten Schwierigkeiten zu umgeben, indemman die in Österreich vorherrschende
Neigung, Gesetzesänderungen zu verlangen, vor Augen hatte. Deshalb machte manModifi-
kationen von der Befragung der Landtage abhängig. Die Anschauung, die damals herrschte,
werde auch heute noch von vielen geteilt. Dieser gegenüber müsste der Beweis geliefert wer-
den, dass durch dieWahlreform,welche eineÄnderung der Landesordnungen involviert, den
Landtagen nicht Gewalt angetan werde.

Nun soll neben dem bestehenden Reichsrat ein neuer Reichsrat, sollen neben den be-
stehendenAbgeordneten gewissermaßenAbgeordnete zweiter Klasse geschaffen und soll das
Notwahlgesetz zu einer lex ordinaria gemachtwerden. Es frage sich, und er gebe diese Frage zu
erwägen, ob hierin nicht eineVerletzung garantierterRechte der Landesvertretungen gelegen
sei.

DerMinister des Innern zweifelt nicht, dass es in derKompetenz desReichsrates liege,
die Zahl seiner Mitglieder zu vermehren. Die Dezemberverfassung verbiete eine Amplifikati-
on des Reichsrates nicht. Die Ausschließlichkeit der Beschickung des Reichsrates durch die
Landtage sei nirgends ausdrücklich ausgesprochen. Die Landtage seien nur Repräsentanten
der Länder, es könne also eventuell nur von einer Schmälerung der Landesrechte die Rede
sein und eine solche trete nicht ein, da das Verhältnis zwischen den einzelnen Ländern in kei-
nerWeise alteriert werden soll.Wennman sich auf den Standpunkt stelle, dass ohne Verzicht-
leistung der Landtage auf ihrRecht nichts geschehen dürfe, dannwürde jedeReform an dem
Widerstände eines einzigen, vielleicht des unbedeutendsten Landtages scheitern können.

Der Finanzminister entwickelt seine Ansicht in folgender Weise: Die Wahlreform sei
nach allen Seiten eine heikle, im gegenwärtigen Augenblick vielleicht unmögliche Sache. Die
Frage derWahlreform trete an ihn speziell nicht zum erstenMal heran, sie sei schon im Jahre
1867 im Verfassungsausschuß nach allen Richtungen ventiliert worden. Vom Rechtsstand-
punkte hielt er damals und halte auch jetzt die Anschauung fest, dass die Zusammensetzung
des Reichsrates Sache der Reichsverfassung und eine Änderung in keiner anderen Weise als
durch dieReichsgesetzgebungdenkbar sei; von einemRechte der Landtage könne aufGrund
der Landesordnungen nur sofern die Rede sein, dass die Landtage eine gewisse Anzahl von
Mitgliedern in den Reichsrat zu entsenden haben. Ob ein anderes Land mehr oder weniger
Mitglieder zu senden habe, sei eine Frage, die nur derReichsgesetzgebung angehört. Im Jahre
1867 war der Reichsrat, bzw. der Verfassungsausschuß, nicht im Zweifel darüber, dass er das
Zahlenverhältnis zwischen den einzelnen Ländern alterieren könne. Dies sei der rechtliche
Standpunkt, der nicht zu verlassen wäre, wenn man nicht, da ja ein einziger kleiner Landtag
alles verhindern könnte, in ein Chaos geraten will.

Im politischen Leben sei aber der praktische Standpunkt der dominierende und in die-
ser Beziehung glaube er, dass sich der Ministerrat mit der Wahlreform umsonst abmühe, das
Ergebnis werde höchstens das des „aliquid fecisse videri”, gewiß aber kein tatsächliches sein,
da die erforderliche Zweidrittelmajorität weder in der Hauptfrage, noch weniger aber in Be-
treff derModalitäten zu erzielen sein werde. Unter denAnhängern der direktenWahlen gebe
es nicht wenige, denen es nicht so sehr um die Sache, als um Prinzipienreiterei zu tun sei, –

2 Gesetz v. 21. 12. 1867, wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 26. Februar 1861 abgeändert
wird,Rgbl.Nr. 141/1867.
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diese werden von der Perhorreszierung der Gruppenwahl nicht abgehen, und ihre Stimmen,
zu jenen der Gegner der direkten Wahlen geschlagen, genügen vollauf, die Abstimmung zu
hintertreiben und ein praktisches Resultat nicht aufkommen zu lassen.

Was das Projekt des Justizministers betrifft, so könne die der Landesgesetzgebung unbe-
irrt von der Reichsgesetzgebung eingeräumte Entscheidung über die Zusammensetzung der
Wahlgruppen, ein Recht, das den Landtagen bisher nicht zustand, allerdings als ein Kom-
pellierungsmittel gelten, welches die Landtage willfährig zu machen geeignet wäre. Er würde
aber ein richtigeres Kompellierungsmittel darin finden, dass, sobald ein Landtag das Prin-
zip der direkten Vertretung akzeptiert, die Modalität der Zusammensetzung zu seinem aus-
schließlichen Rechte werde; dass es aber, solange die Annahme des Prinzips nicht erfolgt, bei
der Verdoppelung der Gruppen sein Verbleiben hätte.

In Betreff der Mischung von Landtags- und Landesabgeordneten, wie sie der Plan des
Ministers des Innern involviert, glaube er, dass es vielleicht möglich wäre, für ein einzelnes
Land, speziell Galizien, eine Ausnahme zu machen, wie etwa in Ungarn für Kroatien; im
großen Ganzen sei aber eine solche Mischung unausführbar, weil die Vertretung der Mino-
ritäten bei der Wahl aus der Mitte der Landtage entfallen und das Vertretungsverhältnis im
Reichsrate gänzlich verschoben würde.

Was er, der Finanzminister, am leichtesten vertreten könnte und womit er zugleich in
Konsequenz mit seinem früheren Standpunkt bleiben würde, ist die Vindizierung der Wahl-
reform für die Reichsgesetzgebung in voller Unabhängigkeit von den Landtagen.

Der Ackerbauminister erklärt, er sei zwar keine Autorität in dieser Sphäre legislatori-
scher Arbeiten, allein über die politische Bedeutung der vorliegenden Projekte könne er seine
Ansicht, und zwar in der dezidiertesten Art dahin aussprechen: Der Antrag des Justizminis-
ters sei als imGeiste der Verfassung verfasst anzuerkennen; er sei ein ehrliches Gesetz, das sich
verteidigen lasse und dem selbst die positivsten Gegner nicht den Vorwurf werden machen
können, es sei dem Geiste der Verfassung widerstreitend. Bei aller Anerkennung dieses Vor-
zuges zweifle er, dass der Antrag Aussicht habe, im Reichsrat die Majorität zu erlangen. Die
Modalitäten des vomMinister des Innern skizzierten Planes scheinen ihm aber in einem ganz
anderen als in demGeiste derVerfassung entworfen zu sein und könnte sich dasMinisterium,
wenn es ihn adoptierte, dem Tadel nicht entziehen, dass es, indem es selbst daran geht, den
Geist der Verfassung zu ändern, auch den Feinden der Verfassung das Recht ausliefere, Hand
an dieselbe zu legen. Er stimme daher unbedingt gegen das Projekt des Ministers des Innern.

Der Unterrichtsminister sieht die Regierung durch die Umfrage bei den Landtagen
und durch die von letzteren abgegebenen Voten in die Zwangslage versetzt, ein Wahlreform-
gesetz einzubringen, und dieser politischen Lage Rechnung tragend spreche er sich, so wenig
Hoffnung er gleich dem Finanzminister für die Durchführung hege, für eine Vorlage aus.
Was diese selbst anbelangt, so werde es auf eine Detailerwägung des vom Justizminister ein-
gebrachten Elaborates ankommen, da demMinisterrate ein anderes nicht vorliegt. Wenn die
Regierung etwas getan haben werde, was sie relativ am besten vertreten kann und wodurch
sie relativ denmindestenAngriffen ausgesetztwird, somüsse sie sich resignieren,wenn ihr ein
Erfolg nicht zuteil wird. Er lege auf die Verdoppelung keinenWert. Wolle man eine Transak-
tion, somüsseman zu einemModus greifen, der die autonomenBestrebungen amwenigsten
verletzt, und diese Eigenschaft scheine ihm die Proposition des Justizministers zu besitzen.
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Der Justizminister wiederholt, dass der Reichsrat absolut nicht imstande sei, ein
Reichsratswahlgesetz zu machen, worauf der Minister des Innern erklärt, dass es ohnewei-
ters den Landtagen überlassenwerdenmöge, er wolle dies gern zugeben.Der Justizminister
konstatiert dies als ein wesentliches Zugeständnis.

Der Ministerpräsident findet, dass sich der Antrag des Ministers des Innern durch
seineKürze und durch die Schnelligkeit empfehle,mit der er durchgeführt werden kann.Der
Antrag des Justizministers sei ein komplizierterer. Der Schwerpunkt der Differenz falle aber
in die Frage, ob der Reichsrat befugt ist, die Wahlreform nach dem Projekt des Ministers
des Innern mit Hintansetzung der Landtage zu beschließen, oder ob man, wie dies im Sinne
des vom Justizminister vorgelegten Entwurfes gelegen ist, nicht ganz unabhängig von den
Landtagen vorzugehen habe.

Der Minister des Innern glaubt bemerken zu müssen, dass das Recht der Landtage,
den Reichsrat nach ihren Landesordnungen zu beschicken, nicht bestritten, sondern dem
Reichsrat nur die Ergänzung imWege der Reichsgesetzgebung unabhängig, ob die Landtage
zu der Vermehrung und dem Modus derselben die Zustimmung geben, vindiziert werden
soll.

DerMinisterpräsident fordert hienach den Justizminister auf sich auszusprechen, ob
er den Reichsrat für berechtigt halte, unabhängig von den Landtagen zu dem bestehenden
Reichsrat eine zweite in der Verfassung nicht vorgeseheneHälfte anzufügen, und im bejahen-
den Falle, ob es im Geiste der Verfassung gelegen und vom Standpunkte der Durchführbar-
keit politisch rätlich sei.

Der Justizminister ist des Erachtens, dass das Recht der Landtage nicht weiter gehe,
als dass sie die in der Landesordnung bestimmte Zahl der Abgeordneten zu entsenden haben,
und letzteres sehe er allerdings als ein Recht der Landtage, als eine positive gesetzliche Be-
stimmung und nicht wie der Finanzminister als eine bloße Zitation aus demGesetze über die
Reichsvertretung an.Die Berechtigung desReichsrates aber, die Bestimmungen über die Ver-
mehrung zu treffen, würde er nicht bezweifeln, doch halte er es nicht für rätlich, dieses Recht
sensu strictissimo auszuüben, da es im Sinne der Verfassung liegt, dass wenn auch nicht die
Landtage, so doch die Länder auf die Entsendung einen Einfluß zu nehmen und darüber ein
Wort mitzusprechen haben.

Der Finanzminister will von Opportunitätsrücksichten absehen, vom Rechtsstand-
punkte aber sei die Bestimmung über Reichsratswahlen unbedingt Sache der Reichsgesetz-
gebung. Selbst auf den Geist der Verfassung könne man sich nicht stützen. Der föderative
Geist sei nirgends ausgebildeter als in Nordamerika und der Schweiz, und von letzterer kön-
ne er mit Gewissheit behaupten, dass das Wahlgesetz Sache der Gesamtgesetzgebung ist und
in die Kompetenz des Nationalrates gehört, der mit dem Abgeordnetenhause in Österreich
äquipariert.

Der Justizminister meint, der förderative Standpunkt gehe in seinem Extrem dahin,
die Länder als vollkommen selbständig zu betrachten. Der richtige Standpunkt sei der, sie als
Individualitäten zu betrachten, wie sie die Februarverfassung durch die Bestimmung kenn-
zeichnet: „Aus dem Königreiche Böhmen werden entsendet“ usw. Hätte man die Länder
nicht als Individualitäten betrachtet, dannwürde z. B. auf Vorarlberg nicht die Zahl von zwei
Abgeordneten entfallen sein. Übrigens haben die Länder jetzt schon einenwichtigen Einfluß
auf die Gesetzgebung in Reichsratswahlen. Sie entscheiden z. B., wer als Großgrundbesitzer
anzusehen ist, was wichtiger sei, als wie viele zu entsenden sind, welcher Einfluß aber entfiele,
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wenn direkte Wahlen unabhängig von den Landtagen eingeführt würden. Eine Bedrückung
der Minoritäten durch die Landtage besorge er nicht, denn ein Landtagsbeschluss sei noch
kein Landesgesetz, dazu gehöre die Sanktion der Krone, welche Gewalttätigkeiten der Land-
tage gegenüber denMinoritäten nicht zugeben werde.

DerMinisterpräsidentwill die behaupteteBerechtigungdesReichsrates als ein forma-
les Recht nicht bestreiten, aber bestreiten müsse er, dass es mit dem Geiste der Verfassung
vereinbar sei, die Beschickung des Reichsrates unabhängig von dem Einflusse der Landtage
zu ändern. Der Geist der Verfassung ergebe sich aus den von ihm bereits zitierten Bestim-
mungen desOktoberdiploms, der Februarverfassung, der Landesordnungen und derDezem-
berverfassung. In allen diesen Gesetzen werde den Landtagen das Recht gewährleistet, eine
festgesetzte Zahl von Abgeordneten in den Reichsrat zu entsenden. Manmüsste demGeiste
dieser Gesetze Zwang antun, wollte man in dieses Recht einen anderen Sinn als den der Aus-
schließlichkeit legen. Bei der Erlassung dieser Gesetze sei gewiss nicht im entferntesten daran
gedacht worden, dass dem Reichsrat noch ein weiterer Reichsrat angefügt werden soll, den
andere Elemente als die Landtage zu beschicken das Recht hätten. Der triftigste Beweis hie-
für sei dieAusnahmsbestimmungdirekterGruppenwahlen für denFall, dass dieBeschickung
aus einem Landtage nicht zum Vollzug gelangen kann. Nach dieser Ausnahmsbestimmung
erscheine es unzweifelhaft, dass nur, wenn der Landtag auf sein Entsendungsrecht verzich-
tet, eine Änderung in Betreff der Beschickung vorgenommen werden kann. Solange aber ein
Landtag auf seinem gesetzlichen Beschickungsrecht besteht, glaubt der Ministerpräsident,
dass es, wenn auch vielleicht nicht dem streng formalen Rechte, so doch demGeiste der Ver-
fassung zuwiderlaufe, andere Faktoren als die Landtage zur Beschickung des Abgeordneten-
hauses heranzuziehen.

Minister Dr. Berger findet die Basis für die Entscheidung der Rechtsfrage im Okto-
berdiplom.Wennman die Artikel I, II, III lese, so kommeman dahin, dass alle Gesetzgebung
ihreWurzel in den Landtagen habe, und dass selbst im Reichsrate in den ihm vorbehaltenen
Gegenständen das Gesetzgebungsrecht mittelbar von den Landtagen durch die von ihnen
ausgesendeten Delegationen geübt wird. Dies wurde auch bei dem Delegationsgesetze über
die gemeinsamen Angelegenheiten anerkannt, wonach die Wahl der Delegationen aus den
Reichsratsmitgliedern der einzelnen Länder zu erfolgen hat. Noch mehr bekunde das Not-
wahlgesetz das Recht der Landtage, da selbes bei einem einzelnen Land nur dann zur Aus-
führung zu gelangen habe, wenn dort die Wahl der Abgeordneten aus dem Landtage nicht
zustande kommt, d. h., wenn der Landtag faktisch die Wahl nicht vornimmt, somit auf sein
Wahlrecht verzichtet. Dass in der Tat der Reichsrat nur unter dem Gesichtspunkte der Zu-
sammensetzung aus den Landtagen zu betrachten ist, beweise das Kundmachungspatent zur
Februarverfassung, welches mit offenbarer Beziehung auf das Wahlrecht der Landtage von
der „Zusammensetzung“ des Reichsrates spricht. Alle diese Argumente sprechen unzweifel-
haft für das selbständigeRechtderLandtage, denReichsrat zubilden.Er verwerfe daher jeden
Vorgang, der diesesRecht derLandtage ignoriert, demReichsrate seinenursprünglichenCha-
rakter benimmt und aus ihm ein zur Hälfte aus Landtagsabgeordneten, zur anderen Hälfte
aus direkt gewählten Landesboten bestehendes Zwitterding schafft. Wohl könne er sich den-
ken, dassmanmitBeachtungderRechte desLandtages durchdiese selbst dahinwirkt, direkte
Wahlen zustandezubringen, und nur für ein solches Projekt könnte er stimmen. Er sei daher
gegen den Entwurf desMinisters des Innern und betrachte jenen des Justizministers eher für
ein Projekt, das zur Diskussion geeignet ist.
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DerMinister des Innernwendet sich gegendie seinemAntrage gemachteAusstellung,
dass er dem Geiste der Verfassung widerstreite. Er räume ein, dass der Geist der Verfassung
durch seinProjekt eineÄnderung erleide, aber habenicht auchdasOktoberdiplomdurchdas
Februarpatent und letzteres durch die Dezemberverfassung eine Änderung erlitten? In der
Dezemberverfassung wurde den Landtagen weit mehr Autonomie geschaffen, das Zentrali-
sationssystem auf ein Minimum reduziert. Sie sei gewissermaßen die Vermittlung zwischen
dem Oktoberdiplom und der Februarverfassung. Das sei ihr Geist. Er erinnere aber daran,
dass bei ihrer Erlassung schon die Notwendigkeit ihrer Revision, um Frieden im Reiche her-
beizuführen, inAussicht genommenworden ist.Warum soll man sich immer dieserNotwen-
digkeit verschließen, wenn sie wirklich da ist? Das Sträuben dagegen, dass ein Reformprojekt
nicht im Geiste der gegenwärtigen Verfassung gelegen ist, scheine ihm unmotiviert. Ja noch
mehr – nicht bloß die Revision der Landesordnungen, sondern auch die Revision der Ver-
fassung selbst durch den neugewählten Körper sei eine Notwendigkeit. Er mache kein Hehl
daraus und sei bereit, diese Erklärungmit Ermächtigung desMinisterrates auch imHause zu
machen3.

Wien, am 10. November 1869.

3 FortsetzungMR. I v. 17. 11. 1869/I.
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CHRONOLOGISCHES VERZEICHNIS DER
PROTOKOLLEUND BEILAGEN
(1. JÄNNER 1868–21. NOVEMBER 1871)

Im folgenden Verzeichnis sind nur die erhaltenen, im vorliegenden Band edierten Protokolle bzw. Ta-
gesordnungspunkte angeführt. Jene Sitzungen und Tagesordnungspunkte, deren Protokolle nicht er-
halten sind, werden nur im Textteil vermerkt.

Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
3 Wien 8. 1. 1868 II.Änderungen inderEidesformel für alleOrganeder Staatsverwaltung. 3
7 Wien 15. 1. 1868 II. Änderungen in den Eidesformeln der Staatsbeamten. 7
9 Wien 21. 1. 1868 X. Publikation der Ah. Entschließung vom 19. l. M. wegen des Amtsei-

des der Beamten im nichtamtlichen Teile der Wiener Zeitung.
10

10 Wien 24. 1. 1868 XIV. Ersuchen des Reichskanzlers um Äußerung bezüglich eines
Auszeichnungsantrages für den fürstlich Schwarzenberg’schen Hofrat
Grois.

11

11 Wien 28. 1. 1868 IX. Antrag auf Publizierung einer förmlichen Ministerialverordnung
über die Ah. Entschließung vom 19. Jänner l. J. bezüglich des Amtsei-
des.

12

12 Wien 31. 1. 1868 VIII. Landtägliche Adressenwegen Fortsetzung der Kronprinz-Rudolf-
Bahn nach Süden.

14

63 Wien 25. 5. 1868 [I.] Sanktionierung der drei konfessionellen Gesetze. 34
85 Wien 14. 7. 1868 I. Frage über die Ah. Titel Sr.Majestät und die zu gebrauchende territo-

riale Bezeichnung insbesondere bei Staatsverträgen.
44

118 Wien 8. 10. 1868 I. Maßregeln für Böhmen. II. Auflösung oder motivierter Schluss
des Tiroler Landtages. III. Antrag auf Ah. Sanktion des vom ober-
österreichischen Landtage beschlossenen Gesetzes wegen Vereinigung
vonOrtsgemeinden. IV. Antrag auf Ah. Sanktion des vom steiermärki-
schen Landtage beschlossenen Gesetzes einer 30%igen Umlage für die
Bezirksvertretung Stainz. V. Ebenso für das vom Bukowinaer Land-
tage beschlossene Gesetz wegen Ausscheidung von Grundbesitzungen
in Idrestic undKonstituierung zu einemgemeinschaftlichenGutsgebie-
te. VI. Ebenso detto wegen Ausscheidung von Grundbesitzungen in
Botorchovitzo und Konstituierung zu einem gemeinschaftlichen Guts-
gebiete.

61

122 Wien 10. 10. 1868 I. Wahl des Ministerpräsidenten. 73
146 Wien 19. 11. 1868 XIX. Gerüchte wegen Fortsetzung der Rudolfsbahn nach Italien statt

über den Predil über Pontebba.
83

186 Wien 17. 2. 1869 VII. Vorgang bei Auszeichnungsanträgen für in den diesseitigen Län-
dern domizilierende Personen wegen Verdiensten umUngarn oder um
das Ressort des Reichskanzlers.

101
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
215 Wien 21. 4. 1869 IV. Reverse von mit Stipendien zur Vorbildung für Militärbildungsan-

stalten Beteilten hinsichtlich der Verpflichtung zur sieben- oder vierjäh-
rigen Präsenzdienstleistung.

112

216 Wien 21. 4. 1869 I. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Beschlüsse des niederösterrei-
chischen Landtages betreffend die Zuteilung von Gebietsteilen der Ge-
meinden Dürnstein und Stein zur Ortsgemeinde Unterloiben und der
Gemeinde BuchbergerWaldhütten zur Ortsgemeinde Stiefern. II. For-
mulierung der Erklärung der Regierung im Verfassungsausschusse
punkto Abgeordnetenhausvermehrung und direkte Wahlen. III. Ge-
such wegen Erklärung der Straße von Monfalcone nach Rosica als
Reichsstraße. IV. Gesetzentwurf wegen Exkamerierung der Reichs-
straßen. V. Frage der Behandlung von Fällen der Übersiedlung (Aus-
wanderung) nach Ungarn. VI. Staatsbürgerrecht der mit der mit dem
Bezuge der Pension auf italienischeKassen gewiesenen,mit Bewilligung
sich in Italien zeitlich aufhaltenden k. k. Offiziere. VII. Überein-
kommenmit der Südbahngesellschaft wegenHerstellung der Eisenbah-
nen St. Peter–Fiume und Villach–Franzensfeste (Brixen). VIII. Det-
to mit der Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft wegen Umwand-
lung der Linz–Budweiser Pferdebahn in eine Lokomotivbahn mit ei-
ner Zweigbahn von Wartburg nach St. Valentin. IX. Detto mit der
Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn in Hinsicht auf die Garantie-
schuld. X. Detto detto mit der böhmischenWestbahn. XI. Gesetzent-
wurf über dieDurchführungsbestimmungen zumGesetze vom20. Juni
1868 über die Konvertierung der Staatsschuld. XII. Auszeichnungsan-
träge für königlich preußische Finanzbeamte ausAnlass derMission des
Sektionsrates Elsner. XIII. Vorstellung der englischen Staatsgläubiger
in Bezug auf die Staatsschuldkonversion. XIV. Gesetzentwurf wegen
Veräußerung von Staatsgütern.

113

217 Wien 23. 4. 1869 I. Erwirkung der Ah. Sanktion für den Gesetzentwurf betreffend eini-
ge Änderungen in den Titel- und Rangsverhältnissen und Bezügen der
Gerichtsbeamten. II. Aufhebung des Ausnahmszustandes in Prag.
III. Vorschlag wegen Ernennung des Präsidenten und Vizepräsidenten
des Reichsgerichtes. IV. Regierungsvorlage betreffend die Stempel-
und Gebührenbefreiung der Verhandlungen zur weiteren Durchfüh-
rung der Grundentlastung in Böhmen.

122

218 Wien 25. 4. 1869 I. Regierungsvorlage wegen der Bedingungen einer Eisenbahn von Blu-
denz nach Feldkirch und Bregenz und zum Anschlusse an die bayri-
schen und Schweizer Bahnen. II. Haltung der Regierung im volks-
wirtschaftlichen Ausschusse gegenüber den Anträgen des Subkomitees
in Bezug auf das allgemeine Eisenbahngesetz. III. Einsetzung eines Ko-
mitees zur Vorberatung der Predilbahn-Angelegenheit. IV. Stand der
Angelegenheit der Nachtragskonvention mit England. V. Erwirkung
der Ah. Sanktion für die Landesgesetze wegen Aufhebung der Propina-
tion in Böhmen, Mähren und Schlesien. VI. Ah. Sanktionierung des
Gesetzes wegen derGehalte undRangsverhältnisse der Beamten derGe-
richtshöfe. VII. Erwirkung der Ah. Sanktion für das Gesetz wegen
Einhebung der Verzehrungssteuer von Bier.

127
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
219 Wien 28. 4. 1869 I. Petition der niederen Beamten der Staatsbehörden in Lemberg um

die Bewilligung von Quartiergeldern. II. Nichtbewilligung einer mehr
als 100%igen Gemeindeumlage in Zwickau. III. Beantwortung der In-
terpellation imAbgeordnetenhause in Angelegenheit der Gendarmerie.
IV. Maßregeln wegen Evidenzhaltung und Invigilierung des Pferdeex-
portes aus Anlass größerer Pferdeankäufe für französische und preußi-
sche Rechnung. V. Anfragen der königlich bayrischen und der Schwei-
zer Regierung über die Haltung der k. u. k. Regierung in Bezug auf das
ökumenische Konzil. VI. Schluss der Reichsratssession. Vorbereitung
der Thronrede.

139

220 Wien 30. 4. 1869 I. Regierungsvorlage des Rekrutenkontingentes für 1869. II. Frage
der Ernennung des Reichsgerichtspräsidenten. III. Regierungsvorla-
gen wegen des Verkaufes einiger ärarischer Objekte, prinzipielle Frage
wegen der Militärobjekte, speziell wegen des Paradeplatzes. IV. Regie-
rungsvorlage wegen Exkamerierung der Reichsstraßen. V. Frage der
Ah. Sanktionierung der Landesgesetze wegen Aufhebung der Propina-
tionsrechte in Böhmen, Mähren und Schlesien. VI. Textuelle Richtig-
stellung der Regierungsvorlage in Betreff des zur Durchführung obiger
Landesgesetze fürMähren und Schlesien erforderlichen Reichsgesetzes.
VII. Stand der Angelegenheit der Predilbahn.

151

221 Wien 3. 5. 1869 I. Erledigung der Vorstellung des Prager Stadtrates gegen den Aus-
nahmszustand. II. Antrag auf Ag. Verleihung des Ordens der Eisernen
Krone III. Klasse an denWiener Advokaten Dr. Sonnleithner. III. Ab-
lehnung des Gesuches desNonnenklosters in Przemyśl umBewilligung
zu Sammlungen im ganzen Reiche. IV. Antrag auf Bestätigung der
Wahl des Dr. Angeli zum Podestà in Triest. V. Wegen Bedeckung der
ersten Jahrestangente fürdenBauderDonaubrücke inLinz. VI.Antrag
auf Ah. Sanktion des vom mährischen Landtage beschlossenen Gesetz-
entwurfes, womit die Folgen bestimmtwerden, wenn einAbgeordneter
vom Landtage wegbleibt. VII. Gesetzentwurf, wodurch für die Korre-
spondenzen in Angelegenheit der Aufhebung undAblösung des Propi-
nationsrechtes die Portobefreiung zugestanden wird. VIII. Anstände
bei Bildung der Jahreslisten der Geschwornen in Prag. IX. Vorschlag
für die Posten des Präsidenten undVizepräsidenten desReichsgerichtes.
X. Majestätsgesuch der Ratsprotokollistenwaisen Aloisia und Carlotta
Dalmatien Cesare in Triest um eine Gnadengabe. XI. Vorläufige Er-
ledigung der Petitionen mehrerer Korporationen in Angelegenheit der
Predilbahn.

164

222 Wien 5. 5. 1869 I. Gesetzentwurf des mährischen Landtages über die eventuelle Wahl
von Reichsratsabgeordneten aus dem ganzen Landtage mit Beseiti-
gung der Gruppenwahl. II. Beschluss des Petitionsausschus-
ses wegen der beiden Zirkularverordnungen des Kriegsministers die
Ehrengerichte betreffend. III. Maßnahme gegen Montene-
gro aus Anlass des Verbotes der Einfuhr des österreichischen Sal-
zes. IV. Beschluss des Wehrausschusses auf Änderungen im Re-
krutenkontingentsgesetze. V. Anzeige über den Verkauf der bei-
den ärarischen Werke Mariazell und Neuberg. VI. Ebenso be-

170
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
züglich der Salzburger Kameralforste. VII. Antrag auf Ah. Sanktion
desGesetzes über dieEisenbahnzuschläge. VIII. Zusammenstellungder
vom Reichsrate noch nicht erledigten Finanzgesetzvorlagen. IX. Ge-
setzvorlage für einenNachtragskredit für die Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Hochschule. X. Ebenso unter den Titel: Zentralleitung
desHandelsministeriums für die Inspizierung der neuen Eisenbahnlini-
en. XI. Erklärung über die Absicht der Regierung, in der nächsten
Session eine Gesetzvorlage für eine galizische Bahn im Reichsrate ein-
bringen zu wollen. XII. Einwirkung auf den Aufschub bei Verteilung
des Berichtes über die galizische Resolution.

223 Wien 8. 5. 1869 I. Erwirkung der Ah. Sanktion für die Gesetzentwürfe betreffend die
Aufhebung des Lehenbandes in Böhmen, Schlesien, Tirol, Istrien, Dal-
matien und Kärnten. II. Detto Görzer Landesgesetz über die Vertei-
lung der Gemeindegründe von Descla und Camigna. III. Entwurf
der Thronrede für den Schluss des Reichsrates Die Beratung über die
Thronrede wurde bei Alinea 19 (alt) wieder aufgenommen und von
dem Justizminister die Notwendigkeit motiviert, bei der Aufzählung
der Justizgesetze eine logischere Reihenfolge eintreten zu lassen und
die bedeutenderen, inDurchführung der Staatsgrundgesetze erlassenen
Justizgesetze den rein sachlichen vorangehen zu lassen.. IV. Erwirkung
der Ah. Sanktion für das Gesetz wegen der Gewerbegerichte. V. Detto
Tiroler Landesgesetz wegen Umgestaltung und Erneuerung der Hypo-
thekarrechte.

181

224 Wien 13. 5. 1869 I. Entwurf der Thronrede für den Schluss des Reichsrates. II. Frage we-
gen Sanktionierung des Landwehrgesetzes. III. Gesetzentwurf über die
Eisenbahn St. Peter-Fiume. IV. Frage wegen Erlassung der für Galizien
beschlossenen Administrativverordnungen.

188

225 Wien 15. 5. 1869 I. Wegen Ah. Sanktionierung des Gesetzes über Wein- und Mostver-
brauchssteuer in Vorarlberg. II. Detto wegen derNachtragskredite pro
1869. III.DettowegenAusprägung vonSilberscheidemünzen. IV.Det-
to wegen Stempel- und Gebührenbefreiung bei Erneuerung der beim
Brande in Stanislau zugrunde gegangenen Gerichtsakten. V. Detto
wegen Gebührenbefreiung in Grundentlastungssachen. VI. Detto we-
gen Gebührenbefreiung der Verhandlungen aus Anlaß der Aufhebung
und Ablösung des Propinationsrechtes. VII. Detto wegen Refundie-
rung der Staatsgarantieschuld der BöhmischenWestbahn. VIII. Detto
wegen der Grundsteuer. IX. Detto über den Beschluss des Steuerre-
formausschusses des Abgeordnetenhauses. X. Detto wegen Aufnah-
me eines Anlehens aus dem Bukowinaer griechisch-orientalischen Re-
ligionsfonds zur Herstellung eines Regierungsgebäudes in Czernowitz.
XI. Detto für die Eisenbahn Lupkow–Przemysl. XII. Detto für die
Eisenbahn Villach–Brixen und St. Peter–Fiume. XIII. Detto für die
Eisenbahn Bludenz–Feldkirch–Bregenz. XIV. Detto für das Überein-
kommen in Betreff der Franz-Joseph-Bahn. XV. wegenAh. Sanktionie-
rung des Gesetzes für das Übereinkommen der Umstaltung der Linz–

195
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
Budweiser Pferdebahn in eine Lokomotivbahn. XVI. Detto wegen
30-jähriger Steuerbefreiung bei Eisenbahnkonzessionen. XVII. Det-
to für den Beschluss des Abgeordnetenhauses in Betreff der Notariats-
ordnung. XVIII. Detto des Gesetzes wegen Erleichterungen bei Er-
langung von Notariaten. XIX. Detto über die Militärgerichtsbarkeit.
XX. In Angelegenheit der Zurückhaltung der Waffen- und Munitions-
sendungen nach Montenegro. XXI. Wegen Erlassung der für Galizi-
en beschlossenenAdministrativverordnungen, dannwegenErnennung
eines Statthalters ebendort. XXII. Auszeichnungsantrag für den Ar-
chivar des Abgeordnetenhauses Johann Kupka und den Kammersteno-
grafen Leopold Conn. XXIII. Detto für den Triester Ingenieur Ernst
Pontzen. XXIV. Betreffend den Staatsvorschuss zur Pflasterung der
Stadt Pola. XXV. Verhandlung wegen Erfüllung der von Gundaker
Fürsten v. Dietrichstein zugeordneten, mit 500.000 fl. dotierten Spital-
stiftung durch die Gräfin Therese Herberstein. XXVI. In Betreff der
Behandlung der englischen Nachtragskonvention.

226 Wien 22. 5. 1869 I. Vorschlag wegen Ernennung der Mitglieder des Reichsgerichtes.
II. Administrativverordnung für Galizien, insbesondere wegen der Ge-
schäftssprache. III. Antrag auf Ah. Auszeichnungen aus Anlass der
Eröffnung des neuen Opernhauses. IV. Au. Auszeichnungsantrag für
den Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften v. Kara-
jan. V. Verbot einer Volksversammlung in Kolin. VI. Eidesformel für
den Präsidenten des Reichsgerichtes. VII. Anfrage des Reichskanzlers,
ob der Gesandte in Stuttgart Graf Chotek nicht vielleicht für den Statt-
halterposten in Böhmen in Aussicht genommen werde. VIII. In der
Untersuchungsangelegenheit gegen den Linzer Bischof Rudigier.

204

227 Wien 26. 5. 1869 I. Mitteilung von einem Erinnerungstelegramm von Seite der Bürger-
schaft von Böhmisch-Leipa anläßlich der vor Jahresfrist erfolgten Ah.
Sanktionierung der konfessionellen Gesetze. II. Detto von zwei Aner-
kennungstelegrammen an das Gesamtministerium aus demselben An-
lasse von der Gemeinde Nixdorf und dem Teplitz-Schönauer Fortbil-
dungsvereine. III. Einholung der Ah. Sanktion für das Gesetz we-
gen Kundmachung der Reichsgesetze. IV. Wegen Einhaltung der al-
phabetischen Ordnung bei der Vortragserstattung über die Mitglieder
des Reichsgerichtes. V. In der Auswanderungsfrage nach Ungarn.
VI. Frage wegen Veräußerung von unbeweglichen, in der Benützung
des Kriegsministeriums stehendenObjekten. VII.Wegen der Vorberei-
tungen für den 300jährigen Erinnerungstag der sogenannten Lubliner
Union. VIII. Administrativverordnung wegen der Geschäftssprache
in Galizien.

210

228 Wien 28. 5. 1869 I. Verordnung über dieAmtssprache der Behörden inGalizien. II. Graf
Skarbeksche Theaterstiftung. III. Ernennung desNotars Julian Szeme-
lowski zum Bürgermeister in Lemberg.

219
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
229 Wien 29. 5. 1869 I. Frage der Ah. Sanktionierung des vom galizischen Landtage votierten

Schulaufsichtsgesetzes. II. Detto detto des vom galizischen Landtage
votierten Gesetzentwurfes in betreff der Lehrerseminarien. III. Frage
der Einführung der polnischen Unterrichtssprache auf den Universitä-
ten Krakau und Lemberg. IV. Kundgebungen aus Schluckenau und
Zwickau ausAnlass des Jahrestages der Sanktionder konfessionellenGe-
setze. V. Maßregeln gegen die slowenischen Tabors aus Anlass der Ex-
zesse in Josephsthal. VI. Vorkonzession für das KonsortiumBauer und
Genossen in Brünn zur Errichtung einer Fabrik auf Aktien zur Erzeu-
gung englischerWollwaren. VII. Vorkonzession für das Unternehmen
der Errichtung einer Zentralbörse (Lloyd) inWien.

225

230 Wien 2. 6. 1869 I. Antrag, dass es von dem Vorschlage des Advokaten Dr. Schmitt zum
Ersatzmann des Reichsgerichtes sein Abkommen erhalte. II. Dank-
adresse der Kommune Innsbruck aus Anlass der Vervollständigung der
Universität Innsbruck. III. Erwägung, ob wegenmehrerer beanstände-
ter Zeitungsartikel das Strafverfahren eingeleitete werden soll. IV. Be-
willigung einer Volksversammlung für den 6. l. M. in Lemberg. V. An-
trag auf Nichtsanktionierung des vom mährischen Landtage beschlos-
senen Gesetzentwurfes betreffend die Zusammenlegung der Grundstü-
cke. VI. Antrag auf Sanktion der vom böhmischen Landtage beschlos-
senen Gesetzentwürfe betreffend Änderungen in mehreren Bezirksver-
tretungsgebieten. VII. Anerkennungsadresse des Fortbildungsvereines
Donawitz. VIII. Antrag auf Sanktion des vom galizischen Landta-
ge beschlossenen Gesetzes betreffend das Verbot, die dem Tatragebirge
eigenen Alpentiere zu erlegen, und auf Nichtsanktion des Gesetzes be-
treffend das Verbot, insektenfressende und Singvögel, dann Fledermäu-
se einzufangen und zu verkaufen. IX. Artikel im neuen Fremdenblatte
„Zur Disziplinarvorschrift für das k. k. Heer“. X. Extraordinarium des
Kriegsministeriums pro 1870. XI. Wegen Kontrasignatur von zwei
Ernennungen bei dem Rechnungsdepartement der Staatsschuld.

235

231 Wien 7. 6. 1869 I. Berufung der Staatsräte Freiherr v.Holzgethan und Freiherr v.Quesar
in das Reichsgericht.

245

232 Wien 7. 6. 1869 I. Vertrauenskundgebungen der Schützenkorps von Bilin, Brüx, Gör-
kau, Kaaden etc. II. Vertrauensadresse der Stadtverwaltung Hohen-
elbe. III. In Betreff des Budgets des Kriegsministeriums pro 1870.
IV. Wegen Verminderung des Aktienkapitals der Creditanstalt durch
Rückzahlung von 40 fl. auf jede Aktie. V. Wegen Ernennung zweier
Verwaltungsräte bei der Elisabeth- und Buschtehrader Bahn von Seite
der Staatsverwaltung. VI. Betreff der Einlösung der verkäuflichen Ge-
werbe (Kammerhandel). VII. Bericht über die bäuerlichen Exzesse in
Jantschberg und in Josefsthal in Krain.

246

233 Wien 9. 6. 1869 I. Erwirkung des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für den De-
chant Franz Nitsch zu Haidl in Böhmen. II. Erwirkung des Kom-
turkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für Professor Carl Piloty inMün-
chen und des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens für Friedrich
Friedländer, Albert Zimmermann und Joseph Gasser. III. Erwir-
kung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse für den Kreisgerichts-

253
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
präses Baron Codelli in Görz. IV. Ablehnung der Ah. Sanktion des
vom Krainer Landtage votierten Gesetzentwurfes wegen Gleichberech-
tigung der slowenischen Sprache in Amt und Schule. V. Detto det-
to des vom Krainer Landtage angenommenen Gesetzentwurfes betref-
fend die Anhaltung gemeinschaftlicher Personen imZwangsarbeitshau-
se. VI. Detto detto der Beschlüsse des Krainer Landtages wegen Än-
derungen in der Landtagswahlordnung. VII. Genehmigung des Be-
schlusses des Istrianer Landtages betreffendÄnderungen der Geschäfts-
ordnung. VIII. Ablehnung der Ah. Sanktion des Beschlusses des Stadt-
rates in Triest als Landesvertretung wegen Einbeziehung von Teilen ei-
niger Territorialgemeinden in das Weichbild der Stadt. IX. Detto det-
to des vomBukowinaer Landtage votiertenGesetzentwurfes wegenAb-
änderung des § 18 der Landesordnung (Wirkungskreis des Landtages).
X. Detto detto der vom Bukowinaer Landtage votierten Bauordnung
für Czernowitz. XI. Ablehnung der Ah. Sanktion des vom mähri-
schen Landtage votierten Gesetzentwurfes betreffend Änderungen der
Landtagswahlordnung. XII. Abkürzung der Frist zur Einbringung von
Rekursen gegen Entscheidungen der politischen Behörden im Verord-
nungswege. XIII. Allgemeine Verfügungen aus Anlass der Exzesse in
Krain.

234 Wien 12. 6. 1869 I. Berichtigung eines im „Pokrok“ vom 9. l. M. Nr. 44 enthaltenen Arti-
kels.

261

235 Wien 15. 6. 1869 I. Dank der Handels- und Gewerbekammer in Laibach, dass anläss-
lich der letzten Vorfälle keine Ausnahmsverfügungen getroffenwurden.
II. Au. Bitte wegen baldiger Resolvierung des au. Vortrages wegen Her-
absetzung der Rekursfrist in politischen Angelegenheiten von 60 Ta-
gen auf vier Wochen. III. Antrag auf Ablehnung der Ah. Sanktion
der drei vom galizischen Landtage votierten Gesetzentwürfe hinsicht-
lich der Amtssprache bei den Behörden. IV. Detto detto des vom
galizischen Landtage votierten Gesetzentwurfes über die Unverletzlich-
keit und Unverantwortlichkeit der galizischen Landtagsabgeordneten.
V. Gesetzentwurf, wodurch in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. Febru-
ar 1869 die Organe bestimmt werden, welche zur Entscheidung beru-
fen sind, ob durch einen Grundtausch eine bessere Bewirtschaftung be-
wirktwerde. VI. In Betreff der Eröffnung vonBriefenmitGeldeinlagen
durch die Krakauer Postdirektion wegen Verdachtes einer Gefällsüber-
tretung durch Spielen in ausländischen Lotterien. VII. Frage, ob das
Gesetz vom 20. Mai 1869 betreffend die Steuerbefreiung für neun Ei-
senbahnlinien auch auf solche Konzessionen Anwendung finden kön-
ne, deren Erteilung – ohne Steuerbefreiung – diesem Gesetze vorange-
gangen ist. VIII. Frage wegen Beeidigung der unter § 102 der Eisen-
bahnbetriebsordnung erwähnten Eisenbahnangestellten auf die Staats-
grundgesetze. IX.Mitteilung von der am 20. Juli beginnenden Tagung
eines Eisenbahnkongresses in Wien. X. Mitteilung von der Beschlag-
nahme der von dem Organe der Arbeiter die „Volksstimme“ in 10.000
Exemplaren gedruckten Broschüre – die Rede des spanischen Abgeord-
neten Castelar für Einführung der Republik enthaltend.

263
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236 Wien 26. 6. 1869 I. Note des Reichsgerichtspräsidenten wegen Ernennung des Beamten-

und Dienerpersonales für das Reichsgericht. II. Detto wegen Verord-
nungen in Bezug auf Stempel- undGebührenpflichtigkeit, Armenrecht
undPostportofreiheit für dasReichsgericht. III.AusdehnungderWirk-
samkeit des Vereines der Freunde der Volksaufklärung in Lemberg auf
Schlesien. IV. Antrag auf Ah. Sanktion des Beschlusses des niederös-
terreichischen Landtages betreffend die Bewilligung der Forterhaltung
von drei Mietzinskreuzern in Liesing. V. Antrag auf Ah. Auszeich-
nungen für die beidenBezirkshauptleute inKrain: Pajk undGrafAuers-
perg. VI. Bestätigung der Wahl des Notars Trojan zum Obmann der
Bezirksvertretung in Rakonitz. VII. Erledigung der Anfrage, ob der
Schulfonds in die Landesverwaltung mit oder ohne der für den Staats-
schatz verrechneten Schuld zu übergehen habe. VIII. Errichtung eines
griechisch-orthodoxen Bistums in Cattaro. IX. Übergabe der Stiftung
weiland Sr. Majestät Kaiser Franz. I. für zwei Freiplätze im Wiener
Stadtkonvikte für Jünglinge ungarischerNationalität an das ungarische
Ministerium. X. Antrag auf Ah. Auszeichnung für den Realschuldi-
rektor auf der LandstraßeWeiser. XI. Änderung des Titels Sr.Majestät
imTelegrafenvertragemit den deutschen Staaten. XII. Anfrage, welche
Flagge die Hafen- und Seesanitätsämter zu führen haben. XIII. Verlei-
hung derKonzession für eine Eisenbahn vonLeobennachVordernberg.
XIV. Detto detto von Dux nach Bodenbach. XV. Detto detto von Lo-
bositz über Dux nach Klostergrab. XVI. Kontroverse bezüglich der
von der Staatsverwaltung zu bestellenden zwei Verwaltungsräte für die
Kaiserin-Elisabeth-Bahn.

269

237 Wien 27. 6. 1869 I. Abgehen von demAntrage wegen Verlegung eines Infanterieregimen-
tes nach Krain. II. Antrag auf Wiedererrichtung von zwei Bezirksge-
richten in Krain.

279

238 Wien 2. 7. 1869 I. Vorschlag auf Ernennung von zwei Erzbischöfen in den diesseitigen
Ländern zu Kardinälen (Tarnoczy undWierzchleyski). II. Frage wegen
Vermehrung der Truppen in Krain.

281

239 Wien 2. 7. 1869 I. Auszeichnungsantrag für den Oberfinanzrat L. Bogucki. II. An-
spruch des Reichsgerichtes auf Antizipativzahlung und Einkommen-
steuerfreiheit der den dortigen ständigen Referenten zukommenden
Gebühr von 3000 fl. III. Erwiderung der Note des Reichsgerichtspräsi-
denten bezüglich der Systemisierung des Konzeptskanzlei- und Diener-
personales desselben und über deren Ernennung. IV. In Betreff des
Übereinkommens mit dem ungarischen Ministeriums betreffend die
Bestimmung, an welche Kassen die Einkommensteuer und Taxabzüge
rücksichtlich der gemeinsamen Beamten abzuführen sind. V. In Be-
treff der Behandlung der vor dem 1. Jänner 1868 aus Staatsmitteln her-
gestellten oder akquirierten, im Besitze der Militärverwaltung befindli-
chen Immobilien. VI. Regelung der Stellung des gemeinsamen Rech-
nungshofes. VII. In Sachen der Verhandlung wegen definitiver Über-
lassung des Eigentumsrechtes sogenannter Pfandgüter an derenBesitzer
in Tirol.

286

240 Wien 5. 7. 1869 I. Schreiben des Kardinals Rauscher aus Anlass der Untersuchung ge-
gen den Bischof Rudigier in Linz. II. Regierungsvorlage für die Land-
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tage in Betreff der gewerblichen Fortbildungsschulen. III. Gesuch
wegen Erweiterung des Piaristenuntergymnasiums in Reichenau (Böh-
men) in ein Obergymnasium. IV. Wegen der Vorlage an den Tiroler
Landtag zur Änderung der Landesverteidigungsordnung. V. Unifor-
mierungsvorschrift für die Landwehr. VI. Betreff der Bestellung der
Landwehrevidenzhaltungskommandanten. VII. Stand der Landwehr
mit Ende dieses Jahres (ca. 40.000Mann). VIII. Entscheidung der An-
ordnung des interkonfessionellenGesetzes vom 25.Mai 1868 beiWech-
selverhältnissen der Katholiken griechischen und lateinischen Ritus an-
lässlich eines Rekurses des griechisch-katholischenOrdinariates in Lem-
berg in einer Taufangelegenheit eines Kindes der EhegattenMichlewski.
IX.Wegen Beteiligung der k. k. Regierungsorgane an der feierlichen Be-
erdigung der sterblichen Überreste Casimir des Großen.

241 Wien 10. 7. 1869 I. Pressprozess gegen die „Debatte“ wegen die böhmische Krone verun-
glimpfender Artikel. II. Weisung an die Staatsanwaltschaft in Graz in
Bezug auf die kirchenfeindlicheHaltung des Blattes „Freiheit“. III. Ab-
weisung des Gesuches des Turnvereines „Sokol“ um Bewilligung der
Gründung eines Turnvereinsverbandes in Böhmen,Mähren und Schle-
sien.

297

242 Wien 13. 7. 1869 III. Übertritt des Protokollführers des Ministerrates, Ministerialrat Rit-
ter v. Hueber zur Handelsgesellschaft für Forstprodukte. IV. Wieder-
vorlage der nicht sanktionierten Realschulgesetze. V. Wiedervorlage
der nicht sanktionierten Schulaufsichtsgesetze. VI. Vorlagen an die
Landtage: Gesetzentwurf zur Regelung der Errichtung, der Erhaltung
und des Besuches der öffentlichen Volksschulen. VII. Detto detto:
Gesetzentwurf zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes
an den öffentlichen Volksschulen. VIII. Erwirkung eines Gehaltes von
800 fr. für den außerordentlichen. Professor des Strafrechtes in PragDr.
Grundling. IX.Rekurs desDr.Tauschinskywegen verweigerter Bewilli-
gung zur Errichtung einer „Akademie für Geschichte, Philosophie und
Rhetorik“ inWien.

300

243 Wien 19. 7. 1869 I. Verkauf der Wiener Verbindungsbahn, einiger ärarischer Häuser in
Wien und der Eisenwerke in Tirol und Salzburg an die Wiener Bank.
II. Stempel und Gebühren für die Eingaben und Akte des Reichsge-
richtes. III. Verleihung des Ordens der Eisernen Krone II. Klasse an
den Sektionschef Gobbi; des Ritterkreuzes des Leopoldordens an den
Ministerialrat Dessary und des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse
an den Vizedirektor der Tabakfabrik Felbinger. IV. Mitteilungen an
den Finanzausschuss der reichsrätlichen Delegation über die finanzielle
Situation für 1870. V. Vertrauensadresse der Gemeindevertretung in
Budweis. VI.Dettodetto inStainz. VII. Petitiondes schlesischenArbei-
tervereines wegen Aufhebung des Konkordates. VIII.Majestätsgesuch
des Bischofes von Lavant um Sammlungen für die Schulschwestern zu
Marburg. IX. Frage der Errichtung einer Militärwache für die Zivil-
gerichte in Wien. X. Ernennung des Landeshauptmannstellvertreters
Eduard v. Grebmer zum Landeshauptmann in Tirol. XI. Vorschlag
wegen Ernennung des Oberlandesgerichtsrates Lawrowski zum Land-
marschallstellvertreter in Galizien. XII. Die Stellung des Landmar-
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schalls in Galizien Fürsten Sapieha in Beziehung auf das eingebrachte
Resignationsgesuch. XIII. Frage der Bedeckung der Druckkosten der
Geschworenenlisten.

244 Wien 22. 7. 1869 I. Termin für die Einberufung der Landtage. II. Zulassung der projek-
tierten Genossenschaft „Hort“ als nicht politischer Verein. III. Über-
gang der Agenden in Militärstiftungssachen und Angelegenheiten der
Militärstiftungsplätze vomMinisterium des Innern und derMilitärstif-
tungsfondssachen vomUnterrichtsministerium an dasMinisterium für
Landesverteidigung und öffentliche Sicherheit. IV. Genehmigung der
Geschäftsordnung für das Reichsgericht.

319

245 Wien 29. 7. 1869 I. Konzessionserteilung für die Vorarlberger Eisenbahn an Ganahl und
Konsorten. II. AntragwegenVerleihung desGroßkreuzes des St. Steph-
anordens an Statthalter BaronMecséry aus Anlass seiner Pensionierung.
III. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens an den Eh-
rendomherrn in Graz Franz Legwarth. IV. Wiedereinbringung der
Regierungsvorlage betreffend die Aufhebung der Verpflichtung zur Er-
lernung einer zweiten Landessprache an den Volks- und Mittelschulen
bei dem galizischen Landtage. V. Einbringung einer Regierungsvorlage
bei demoberösterreichischen LandtagewegenAbänderung des § 18Re-
alschulgesetzes für Oberösterreich (Feststellung der Prüfungsvorschrift
für Lehramtskandidaten im Verordnungswege). VI. Einbringung ei-
ner Regierungsvorlage bei dem Krainer Landtage betreffend die Errich-
tung und Erhaltung gewerblicher Fortbildungsschulen. VII. Antrag
wegenAblehnung der Ah. Sanktion der Gesetzentwürfe des galizischen
Landtages betreffend die obligatorische Brandschadenversicherung der
Kirchen- und Pfarr-, dann der Schulgebäude.

328

246 Wien 2. 8. 1869 I. Erlass an die Länderstellen in Betreff der geistlichen Korrektionsan-
stalten. II. Vorgang des Fürstbischofes von Brixen in Bezug auf die
Nichtausfolgung eines Protokolles aus den geistlichenEhegerichtsakten
betreffend eine Ehescheidungsangelegenheit.

333

247 Wien 2. 8. 1869 I. Konzessionierung einer Eisenbahn von Salzburg nach Hallein.
II. Konzessionserteilung andieTurnau-Kraluper Eisenbahngesellschaft
zum Bau einer Flügelbahn von der Station Neratowitz über Chwala
nach Prag. III. In Angelegenheit der Konzessionierung der Eisen-
bahnlinie von Gramatneusiedl nach Wiener Neustadt. IV. In Ange-
legenheit der Konzessionierung des mährisch-schlesischen Eisenbahn-
netzes. V. Abschluss der Verhandlungen mit dem Konsortium für die
Vorarlberger Bahn. VI. Stand der Verhandlungen wegen der Przemysl-
Lupkower Eisenbahn. VII. Auszeichnungsantrag für denGeneralpost-
direktor v. Maly. VIII. Antrag auf Ernennung des Statthaltereileiters
in Triest FML. Moering zum Statthalter.

339

248 Wien 6. 8. 1869 I. Verordnung wegen der geistlichen Korrektionsanstalten. II. Einstel-
lung der vorschussweisen Staatssubvention des Krakauer Karmeliterin-
nenkonventes. III. Frage der Publikation einer Verordnung des gemein-
samen Rechnungshofes durch das Reichsgesetzblatt. IV. Vorschlag
wegen Ernennung des Bürgermeisters Dr. Felder zum Landmarschall-
stellvertreter in Niederösterreich. V. Frage der Übernahme des Wiener

342
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Tierarzneiinstitutes in dasRessort desMinisteriums fürKultus undUn-
terricht. VI. In betreff der Auflösung des Vereines „Slowanská Lípa“
wegen der von selbem gefassten Resolution.

249 Wien 7. 8. 1869 I. Auszeichnungsanträge aus Anlass der bevorstehenden Feier des Ah.
Geburtsfestes von Seite des Ministerpräsidenten. II. Detto im Res-
sort des Ministeriums des Innern. III. Detto im Ressort des Ministe-
riums für Kultus und Unterricht. IV. Detto im Handelsministerium.
V. Einführung von Korrespondenzkarten im Postverkehr. VI. Ab-
schluss eines Übereinkommens mit dem ungarischen Ministerium in
Bezug auf die Statistik und Ausscheidung der statistischen Zentralkom-
mission sowie der Direktion für administrative Statistik aus dem Res-
sort desOberstenGerichtshofesmit vorläufigerUnterstellung unter das
Handelsministerium. VII. Vorschlag wegen Ernennung des Hofra-
tes des Obersten Gerichtshofes Ritter v. Laminet zum Oberlandesge-
richtspräsidenten in Brünn. VIII. Vorschlag wegen Ernennung des
Landesgerichtspräsidenten Rossi-Sabatini zum Oberlandesgerichtsprä-
sidenten in Zara. IX. Schreiben des Fürsten Sapieha in Bezug auf die
Beibehaltung der Stellung als Landmarschall in Galizien. X. Überwei-
sung der Agenden legislativer Natur betreffend die Zusammenlegung
und Zerstückung von Grundstücken vom Ministerium des Innern an
das Ackerbauministerium. XI. Austausch dreijähriger Hengste für die
diesseitigenHengstendepots. XII. Erziehungsbeitrag für den Sohn der
Telegrafenleitungsdienerwitwe Saazer.

347

250 Wien 11. 8. 1869 I. Anträge des Ackerbauministers auf Ah. Auszeichnungen anläßlich
des bevorstehenden Ah. Geburtsfestes.

359

251 Wien 14. 8. 1869 I. Frage der Einverleibung derMilitärgrenze in das Ländergebiet der un-
garischen Krone. II. Feststellung des Zeitpunktes der Einberufung
der Landtage. III. Wegen ausnahmsweiser Bewilligung der Annahme
einer Verwaltungsratsstelle für den bei der Geologischen Reichsanstalt
angestellten Bergrat Foetterle. IV. Frage der eventuellen Auflösung
des Tiroler Landtages. V. Antrag auf Nichtsanktionierung des vom
böhmischen Landtage votierten Gesetzentwurfes wegen Einverleibung
mehrerer Gemeinden der Bezirksvertretungsgebiete Manetin und Pet-
schau ins Bezirksvertretungsgebiet Luditz. VI. Auszeichnungsantrag
für den Regierungsrat Kraus anlässlich seiner Pensionierung. VII. Det-
to für den Finanzprokurator in Prag Hofrat Doctor aus demselben An-
lasse. VIII. In Betreff der Stempel- und Gebührenpflichtigkeit der
Eingaben bei dem Reichsgerichte etc.

359

252 Wien 25. 8. 1869 II. Mehrerfordernis für die Ostasiatische Expedition. III. Erhebung
in den Freiherrenstand des k. u. k. Generalkonsuls Westenholz in Ham-
burg. IV. Vorschlag wegen Ernennung des Oberfinanzrates und frühe-
ren Finanzprokurators in Hermannstadt Dr. Pawlik zum Finanzproku-
rator in Prag. V. Vereinbarungmit der ungarischenRegierung in Bezug
auf mehrere Punkte der Konzession für die erste ungarisch-galizische
Verbindungsbahn (Mihaly-Przemyśl).

364
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253 Wien 3. 9. 1869 I. Einflussnahme auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Böhmen.

IX. Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Joseph-Ordens an den Pro-
fessor Wenzel Kozelka in Wien. X. Verleihung derselben Auszeich-
nung an den Finanzrat David. XI. Termin zur Einberufung der Zehn-
kreuzermünzscheine und der Sechskreuzerstücke. XII. Verleihung
des Ritterkreuzes des Franz-Josephs-Ordens an den Titularoberlandes-
gerichtsrat Wolf in Troppau. XIII. Rückberufung der ostasiatischen
Expedition wegen voraussichtlicher Nichtbewilligung eines Nachtrags-
kredites. XIV. Entscheidung über die Varianten der Franz-Joseph-
Bahntrasse zwischen Plan undMarienbad.

368

254 Wien 6. 9. 1869 Gesuch des Karl Porges um Gleichstellung seiner Handelslehranstalt
mit der Handelsakademie bezüglich des Rechtes zum einjährigen Frei-
willigendienst.

371

262 Wien 22. 9. 1869 XV. Ersuchen des Reichskriegsministers um Regelung der Kompetenz
zur Stellung von Auszeichnungsanträgen.

374

265 Wien 29. 9. 1869 VII. Ermächtigung des Ministers des Innern zur unmittelbaren Einho-
lung der Ah. Sanktion für von den Landtagen nach den Regierungsvor-
lagen oder mit unwesentlichen Änderungen beschlossene Gesetze und
der Beschlüsse wegen einfacher Gemeinde- oder Bezirksumlagen.

376

269 Wien 11. 10. 1869 I. Stellungnahme der Regierung zum böhmischen Landtage. 378
287 Wien 17. 11. 1869 I.Artikel im„NeuenFremdenblatte“ in derWahlreformfrageund inder

Presse. II. Wahlreform.
390

292 Wien 22. 11. 1869 I. Telegrafische Nachrichten aus Cattaro. II. Bericht des Statthalters in
Dalmatien über die ursprünglichen Ziele des Aufstandes.

401

301 Wien 10. 12. 1869 I. Eröffnung der Ah. Absichten in Bezug auf die Behandlung der Fra-
gen der Wahlreform und der Verfassungsrevision. II. Feststellung des
Textes der Ah. Thronrede. IV. Gesetz über die Erhöhung der Professo-
rengehalte.

405

307 Wien 3. 1. 1870 I. Haltung der Regierung in der Adressdebatte. 410
343 Wien 19. 3. 1870 I. Frage der Reichsratswahlreform. 428
447 Wien 28. 9. 1870 II. Behandlung jener Landtagsgesetze rücksichtlich deren Sanktionie-

rung kein Anstand obwaltet.
470

462 Wien 4. 11. 1870 I. Meritorische Beratung eines Gesetzentwurfes, enthaltend grundge-
setzliche Bestimmungen rücksichtlich des Königreiches Galizien.

476

463 Wien 6. 11. 1870 I. Einrichtungsbeitrag für die Minister v. Tschabuschnigg, Baron Holz-
gethan und Baron Petrinó. II. Einbringung des Übereinkommens mit
Ungarn über die Quotenfrage aus Anlass der Provinzialisierung derMi-
litärgrenze. III. Zeitpunkt der Einbringung einiger Gesetzesvorlagen
seitens des Unterrichtsministers, und einer Vorlage des Ackerbauminis-
ters.

478

464 Wien 6. 11. 1870 I. Fortsetzung der Beratung über das Gesetz enthaltend grundgesetzli-
che Bestimmungen rücksichtlich des Königreiches Galizien.

480

465 Wien 8. 11. 1870 I. Gesetzesentwurf wegen Erweiterung der Frist für die Gebühren-
freiheit der Anmeldung und Umgestaltung von Hypothekarrechten
in Tirol. II. Leopoldorden an Eugen Frölich v. Frölichstal.
III.Neuerliche Schlussfassung über denZeitpunkt zur Einbringung des

483
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Gesetzes betreffend die Bewilligung zur Weitereinhebung der Steuern
und Bestreitung der Staatsauslagen auf dreiMonate. IV. Aufforderung
andie PräsidentenbeiderHäuserwegenVornahmederDelegationswah-
len. V. Aufforderung an den Finanzminister, die Voranschläge in die
Konferenz zu bringen. VI.Haltung der Regierung imAdressausschuss
des Herrenhauses.

596 Wien 11. 9. 1871 IV. Weltausstellungskommission: a) Organisations-Statut, b) Ernen-
nung der Mitglieder. V. Besprechung des von den Abgeordneten des
Landesverteidigungsministeriums und des Finanzministeriums in der
Kommission zur Revision des Bequartierungsgesetzes zu vertretenden
Standpunktes betreffend die Erhöhung der Entschädigung für Mann-
schaftsunterkünfte aus gemeinsamenMitteln.

530

598 Wien 18. 9. 1871 I. Vorschlag für den Posten eines Landtagspräsidenten-Stellvertreters
für Dalmatien. II. Vorschlag für den Posten eines Landeshauptmann-
Stellvertreters für Tirol. III. Antrag auf Verleihung des Leopoldordens
an denMinisterialratGustavKubin. IV.Antrag auf eineAuszeichnung
für den pensionierten Kreisarzt, kaiserlichen Rat Dr. Schreiter. V. Ma-
jestätsgesuch umZurückversetzung der Stadt Salzburg aus der ersten in
die zweite Fleischsteuerklasse. VI. Antrag auf Verleihung des Komtur-
kreuzes vom Franz-Joseph-Orden an den Abt in Göttweig, Engelbert
Schwerdfeger.

533

599 Wien 23. 9. 1871 I. Vorgänge im niederösterreichischen Landtag aus Anlass des Ah. Re-
skripts an den böhmischen Landtag. II. Kundmachung des Reichs-
ratsbeschlusses betreffend die Genehmigung der Zentralabschlüsse des
Staatshaushalts für die Jahre 1868 und 1869. III.Nichteinbringung der
Regierungsvorlage wegen Ergänzung des 9. Festungsartilleriebataillons
aus Tiroler Eingeborenen.

538

600 Wien 30. 9. 1871 I.Der vomKrainer Landtag beschlosseneGesetzentwurf betreffendden
Mandatsverlust von Landtagsabgeordneten. II. Erwirkung des Or-
dens der Eisernen Krone III. Klasse für den Regierungsrat der Krainer
Landesregierung Joseph Roth. III. Gesetz für Dalmatien, womit der
Eingangszoll für das über die Landgrenze eingeführte Brennholz aufge-
hoben wird. IV. Gesetzentwurf betreffend die Einzahlungstermine
für das Gebührenäquivalent vom beweglichen und unbeweglichen Ver-
mögen, dann Berechnung der Verzugszinsen im Falle einer verzögerten
Einzahlung desselben. V. Verleihung der geheimen Ratswürde an den
Tarnower Bischof Freiherrn v. Pukalski. VI. Verleihung des Ordens
der Eisernen Krone III. Klasse an denGeneraldirektor der Kaiser-Franz-
Josef-Bahn Heinrich Kogerer. VII. Einbringung des Gesetzentwurfes
über Benützung, Leitung undAbwehr derGewässer imdalmatinischen
Landtage.

544

601 Wien 5. 10. 1871 I. Schluss der Landtagssession. II. Vertrauensadressen aus Böhmen.
III. Schlesisches Realschulgesetz.

550

602 Wien 9. 10. 1871 I. Vertrauensadressen. II. Nichtsanktionierung der mit au. Vortrag
vom 9. Mai 1871 vorgelegten Gesetzesentwürfe, betreffend die Ände-
rung von Landtagswahlbezirken und Reichsratswahlgebieten in Böh-
men und Mähren. III. Einberufung des Reichsrates. IV. Entwurf

555
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der kaiserlichen Antwort auf die Adresse des böhmischen Landtages.
V. Zurückziehung des im Vorarlberger Landtage eingebrachten Land-
sturmgesetzes. VI. Ausübung des Gottesdienstes seitens der Altkatho-
liken. VII. Verleihung des Franz-Joseph-Ordens an den Fabrikanten
Braun in Schönberg.

602a Wien, 9. 10. 1871 [Entwurf des Reskripts an den böhmischen Landtag] Beilage zum Mi-
nisterratsprotokoll vom 9. Oktober 1871.

563

603 Wien 14. 10. 1871 I. Vertrauenskundgebungen. II. Landtagsgesetz für Dalmatien be-
treffend die Berechnung der Gemeindeumlagen nach demMaßstab der
gesamten direkten Steuer mit Einrechnung des außerordentlichen Zu-
schlages. III. Landtagsgesetz für Oberösterreich über denMandatsver-
lust von Landtagsabgeordneten. IV. Auszeichnung für den Wiener
Finanzbezirksdirektor Hofrat v. Orosz. V. Einräumung der Salvatorka-
pelle imWiener Rathaus zumGottesdienst der Altkatholiken. VI.Mit-
teilung über die am 9. Oktober 1871 bei der Installation des Rektors in
der Wiener Aula stattgefundene Demonstration. VII. Suspendierung
der Art. 12 und 13 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867 für
Wien und des Art. 13 desselben Staatsgrundgesetzes für Prag. VIII. Be-
sprechung über die Einberufung des Reichsrates.

564

604 Wien 20. 10. 1871 I. Reskript an den böhmischen Landtag. 575
604 a Wien, 20. 10. 1871 [Reskript an den böhmischen Landtag – Entwurf des cisleithanischen

Ministeriums] Beilage zum Ministerratsprotokoll vom 20. Oktober
1871.

589

604 bWien, 20. 10. 1871 [Reskript an den böhmischenLandtag –Entwurf des gemeinsamenMi-
nisteriums] Beilage zumMinisterratsprotokoll vom 20. Oktober 1871.

589

605 Wien 20. 10. 1871 I. Reskript an den böhmischen Landtag (Fortsetzung), im Zusammen-
hang damit böhmische Fundamentalartikel.

590

606 Wien 21. 10. 1871 I. Entwurf des Ah. Reskripts an den böhmischen Landtag. II. Konzes-
sionierung der Lemberg-Stryjer Eisenbahn.

597

606 a Wien, 21. 10. 1871 [Entwurf des Reskripts an den böhmischen Landtag] Beilage zum Mi-
nisterratsprotokoll vom 21. Oktober 1871.

606

607 Wien 22. 10. 1871 I. Abänderungen in den böhmischen Fundamentalartikeln. 607
608 Wien 23. 10. 1871 I. Gesetzesentwurf des steiermärkischen Landtages über die Einrei-

hung der Straße von Cilli über St. Marein bis zur Einmündung in die
Gösschach-Landesberger Straße in die Kategorie der Bezirksstraßen ers-
ter Klasse. II. Gesetzesentwurf des dalmatinischen Landtages wegen
Einführung einer Hundesteuer. III. Zustimmungstelegramm der Ge-
meindeŽižkov und der kgl.Weinberggemeinde bei Prag. IV.Au.Adres-
sen der Landtage in Galizien, Bukowina, Oberösterreich und Mähren.
V. Verleihung des Ritterkreuzes vom Leopoldorden an denHofrat und
Polizeidirektor Ritter v. Hammer in Lemberg. VI. Bitte des patrio-
tischen Hilfsvereines um eine Ah. Auszeichnung für den Hofrat Med.
Dr. Billroth und für den Professor Med. Dr. Folwarczny. VII. Verlei-
hung des Leopoldordens an den Ministerialrat Moritz Ritter v. Löhr; –
der eisernen Krone III. Klasse an denMinisterialrat Krumhaar, und des
Adels an den Gemeinderat Melingo. VIII. Auszeichnungsantrag für

619
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
den technischenAkademiedirektorReisinger in Lemberg. IX.Drei Ge-
setzesentwürfe des Kärntner Landtages, betreffend die Abänderung der
Volksschulgesetze: a) zur Regelung der Errichtung, Erhaltung und des
Besuches der öffentlichenVolksschulen; b) zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen; c) betref-
fend die Schulaufsicht. X. Neuerliche Beratung über die Ah. Sanktio-
nierung des vom schlesischen Landtage beschlossenenGesetzentwurfes
betreffend den Religionsunterricht in den Realschulen.

609 Wien 25. 10. 1871 I. Au. Demissionsgesuch des Ministeriums. 629
610 Wien 27. 10. 1871 I. Demission der Minister. Vorgehen wegen des Reskriptes an den böh-

mischen Landtag in Bezug auf das Zustandekommen des Reichsrates.
Ah. Ansprache an die abtretendenMinister.

637

611 Wien 30. 10. 1871 I. Telegrafische Anfrage des Statthalters Grafen Chotek in Betreff der
Wiederaufnahme der Sitzungen des böhmischen Landtages. II. De-
korierung des Oberfinanzrates Johann Kathrein. III. Antrag des Prä-
sidenten des Obersten Gerichtshofes wegen Verleihung von Ah. Aus-
zeichnungen an die Hofräte Moritz Ritter v. Wittmann und Leopold
Purschka. IV. Auszeichnung für den Vizepräsidenten des böhmischen
Oberlandesgerichtes Johann Patera. V. Errichtung eines Bezirksgerich-
tes für das Val di Ledro in Südtirol.

641

612 Wien 4. 11. 1871 I. Schluss des böhmischen Landtages. II. Frage in Betreff der Einlei-
tung direkter Reichsratswahlen oder Auflösung des Landtages in Böh-
men. III. Enthebungsgesuch des provisorischen Statthalters in Böh-
men Grafen Bohuslav Chotek. IV. Gesetz für Istrien über die Her-
stellung und Erhaltung von Eisenbahnzufahrtsstraßen. V. Erwir-
kung des Franz-Joseph-Ordens für den Rechtskonsulenten der Donau-
Regulierungskommission Dr. Franz Ponfickl.

647

613 Wien 6. 11. 1871 I. Vorgang in Böhmen. Resignation des Statthalters Graf Chotek. Maß-
regeln inBezug auf denböhmischenLandtag. Frage derAuflösung oder
Ausschreibung der direkten Wahlen. Verfügungen in Bezug auf andere
partiell als nicht legal angefochtene Landtage. Aussetzung der definiti-
ven Entscheidung.

652

614 Wien 8. 11. 1871 I. a) Revision der Stellung mehrerer galizischer Ergänzungsbezirke be-
züglich der Israeliten; b) Einbringung einer Regierungsvorlage behufs
Erwirkung einer Novelle zu § 46 des Wehrgesetzes wegen Anwendung
der Militärexekution gegen die Angehörigen von Stellungsflüchtlingen.
II. Einstellungdes Strafverfahrens gegendenwegenHochverrats verfolg-
ten Redakteur Frič. III. Differenz zwischen dem Justizministerium
unddemReichskriegsministeriumbetreffenddieAnstellung definitiver
Gefangenenaufseher in anderenZivilbedienstungen ohneNachweis der
unbedingtenMilitärqualifikation. IV. Übertragung des Adels des pen-
sionierten Generalmajors Josef Ritter Beranek v. Bernhorst auf seinen
Stiefsohn Gottfried Weber. V. Gesetzesentwurf wegen Entrichtung
einerMaut an der Ennsbrücke zuOberramming. VI. Gesetzesentwurf
wegenAblösung vonNaturalgiebigkeiten an Kirchen, Schulen, Pfarren
und Mesnereien. VII. Bestreitung der Ortsschulauslagen in Mähren

659
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Nr. Ort/Datum Gegenstand Seite
nach Streichung der Schuldotation seitens des Landtages. VIII. Abän-
derung des § 32 des dalmatinischen Schulaufsichtsgesetzes betreffend
die Reisekosten der Schulinspektoren. IX. Abänderung des Bukowi-
ner Schulaufsichtsgesetzes betreffend die Wahl und die Mandatsdauer
der Mitglieder des Landsschulrats aus der Mitte des Landesausschusses
und der Gemeindevertretung von Czernowitz.

615 Wien 14. 11. 1871 I. Ausschreibung direkter Reichsratswahlen in Böhmen. 672
616 Wien 15. 11. 1871 I. Ah. Entschließung über den alleruntertänigsten Vortrag betreffend

die Beförderung vonGefangenenaufsehern. II. Verbreitung desAh.Re-
skripts vom 12. September 1871 unter der tschechischen Bevölkerung
Böhmens und Mährens. III. Vornahme von Taufen, Trauungen und
Bestattungen durch Priester der Altkatholiken. IV. Au. Adressen der
Landtage von Dalmatien, Tirol und Vorarlberg. V. Beschluss des Tiro-
ler Landtages betreffend die Einführung einer Hundesteuer in Brixen.
VI. Neues Straßengesetz für Kärnten. VII. Landesgesetz betreffend die
Konkurrenz für die Straßen von St. Marein nachMontpreis. VIII. Ge-
setzesentwurf betreffend dieKonkurrenz für Eisenbahnzufahrtsstraßen
in Vorarlberg. IX. Konzession für die Eisenbahnstrecke Villach-Tarvis.
X. Übernahme der Konzession für die Bielatalbahn durch die Aussig-
Teplitzer Bahngesellschaft. XI. Postvertrag mit dem österreichischen
Lloyd. XII. Verleihung von Ah. Auszeichnungen an die Ministerial-
sekretäre Pollanetz und Dr. Wittek. XIII. Bestätigung des Professors
Wilhelm Scherer im Lehramte. XIV. Dotation für die mährischen
Volksschulen.

673

617 Wien 17. 11. 1871 I. Auflösung des mährischen Landtags. II. Einschreiten des Bürgeraus-
schusses in Hall in Absicht auf die Aufrechthaltung der Schulgesetze.

686

618 Wien 21. 11. 1871 I. Landesgesetz über die Aufnahme einesDarlehens seitens derGemein-
de Salzburg. II. Gesetzentwürfe des Salzburger Landtages, betreffend:
a) die Fällung der Schuberkenntnisse; b) die Bestreitung der Schubkos-
ten. III. Landesgesetz wegen Zuerkennung des Gemeindewahlrechtes
in Triest an die Kapitäne von Handelsschiffen weiter Fahrt. IV. Geset-
zesentwurfs des Vorarlberger Landtages wegen Abänderung der Land-
tagswahlordnung. V. Gesetzesentwurf des Salzburger Landtages be-
treffend die Abänderung des Landesgesetzes über die Rechtsverhältnis-
se der Lehrer. VI.Gesetzesentwurf desOberösterreichischenLandtages
betreffend die Abänderung des Gesetzes wegen Errichtung und Erhal-
tung dreiklassiger Bürgerschulen. VII. Aufhebung der Bezeichnung
„extra statum“ bei Lehrerstellen der Mittelschulen. VIII. Gesetz über
die Mandatsdauer der Landesschulratsmitglieder in der Bukowina.

692
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Abgaben siehe Steuerwesen
Abgeordnete
– Abwesenheit 166
– Wahlen 171 ff.
Abgeordnetenhaus
– Abgeordnete 171 ff.
– Adressdebatte 412, 414
– Ausgleich, böhmischer XLVI, LV,

LVIII ff., 573, 611–614, 639, 649, 654,
659, 673

– Ausgleich, galizischer XXXI f.,
XXXVIII f., XLII f., 179 f., 195, 477,
481 f.

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 276
– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Ausgleichsausschuss 479 f.
– Ausschuss, volkswirtschaftlicher LXXXV,

LXXXVII, 128 f., 131 ff., 135 f., 176 f.
– Auszeichnungen 201, 349
– Bauten 198 ff.
– Bergwesen 480
– Besitz, öffentlicher 158
– Besitzverhältnisse 197
– Budgetausschuss LXXVIII, 140
– Dezemberverfassung XXIV, XXVIII f.
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Eisenbahnlinien LXXXVI f., 131–135,

197–200, 682
– Eisenbahnwesen LXXXV f., 176, 198 ff.
– Enthebung 654, 659
– Ernennungen 204 f., 316
– Finanzausschuss 138, 203, 314, 707
– Finanzwesen XXIV, 120, 176, 196, 483 f.
– Geldwesen 196

– Gesetzpublikation 211
– Handelsangelegenheiten 203
– Justizausschuss 199
– Justizwesen 198 ff.
– Kirche, römisch-katholische LXI,

LXXIII f., 344
– Kirchen, Religionen LXIII, LXV, 34
– Klub der äußersten Linken XLII
– Klub der Linken XLII
– Landtage XXVIII, XL f., 395 f., 398 f.,

429, 431, 434, 654, 659
– Militär 152, 173, 198 ff., 240, 294
– Ministerratsprotokolle XCI
– Obstruktion XXIXff., XXXVI f.,

XLII ff.
– Partei, Polnisch-demokratische 216
– Petitionsausschuss 173 f.
– Polenklub XVII, 179
– Polnische Nationalpartei 216
– Präsident, Abgeordnetenhauses XIV
– Regierung, Cisleithanien XXXVII f.,

XLI f., LV, LVIII ff., 630, 639
– Regierungspolitik XII f., XV–XIX,

XXXIII–XLIV, XLVI, LVIII f., 700 ff.,
704, 706 ff.

– Reichsrat, Parlament XXVIII, XXXV,
179 f., 429, 431, 434, 541, 557, 649, 654,
659, 673, 711, 714 f.

– Sicherheitswesen 140, 573
– Staatsbedienstete 139
– Steuerreformausschuss 197 f.
– Steuerwesen 139, 176, 196 ff.
– Thronrede 193
– Universitäten, Hochschulen 177
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– Verfassungsausschuss XXXII, XLIII, 114,
179 f., 397, 414, 432, 538, 610, 712

– Verfassungsreform XXXII ff.
– Verkehrswesen 115, 160
– Verwaltung, politische 114, 146 f., 149
– Wahlen XIX, XXVIII f., XLIV f., LX
– Wahlreform XXXIV–XXXVIII
– Wehrausschuss 175, 294
Ackerbauministerium
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 345
– Besitz, öffentlicher 158
– Besitzverhältnisse 357 f.
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Gesundheitswesen 346
– Regierungspolitik XVI ff.
Adel
– Erhebung 365
– Übertragung 669
Adressdebatte
– Herrenhaus 485 f.
– Reichsrat, Parlament 410–415
Adressen
– Loyalitätskundgebungen 246
Adria
– Eisenbahnlinien 14 f., 83, 129, 169
Advokatenkammern
– Advokatenkammer, Stanislau 197
Ägypten
– Eisenbahnlinien 163
– Ernennungen 236
Aigen (heute Teil von Salzburg)
– Eisenbahnlinien 339
Albrecht, Erzherzog von Österreich
– Sicherheitswesen 63, 68 f.
Amerika
– Kirche, römisch-katholische 338
Andrássy v. Csik-Szent-Király und Kraszna-
Horka, Gyula (d. Ä.) Graf
– Ausgleich, böhmischer LII–LVIII, 576 f.,

580, 582, 584–587, 591, 604, 642, 653
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 44,

46 f., 288 f., 360, 365
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Besitz, öffentlicher 157
– Dualismus LII ff., LVI f.
– Enthebung 653
– Finanzwesen 243
– Handelsangelegenheiten 203
– Kirche, römisch-katholische LXXIII f.,

282 f.

– Kirchen, Religionen 143
– Landtage 642, 653
– Militär 531
– Post-, Telegrafenwesen 684
– Regierung, Cisleithanien LII–LVIII, 632
– Regierungspolitik XLVII, LV f.
– Reichsrat, Parlament 653
– Seeschifffahrt 684
Anton, Alois
– Kirche, römisch-katholische LXXVff.,

559, 567 f., 676–680
Apfaltrer v. Apfaltrern, Ivan Freiherr
– Auszeichnungen 643
Apfaltrer v. Apfaltrern, Otto Freiherr v.
– Ernennungen 204
Apponyi v. Nagyappony, Rudolph Graf
– Handelsangelegenheiten 203
Archive
– Haus-, Hof- und Staatsarchiv 44, 361
– Kabinettsarchiv 361
– Kriegsarchiv 361
– Landesarchiv, Niederösterreich 538
Arnau (Hostinné)
– Auszeichnungen 349
Ascher, Anton
– Auszeichnungen 348
Atzgersdorf (heute Teil vonWien)
– Auszeichnungen 359
Auersperg, Adolph Fürst zu
– Abgeordnetenhaus LX
– Ausgleich, böhmischer LX
– Ernennungen 73
– Regierung, Cisleithanien LX
– Regierungspolitik XIV, XVIII
– Steuerwesen 536
Auersperg, Alexander Graf
– Auszeichnungen 273
Auersperg, Gottfried Graf v.
– Revolution, Aufstand 401
Auersperg, Karl (Carlos) Fürst v.
– Abgeordnetenhaus XXX
– Ausgleich, böhmischer XXX
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

45 ff.
– Ernennungen 73
– Regierungspolitik XIII f.
– Staatsbedienstete 4 f.
Auflösung
– Landtag, Böhmen 647 f.
Augezd (Újezd u Uničova)
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– Verwaltung, politische 362
Augsburg
– Ausgleich, böhmischer 380
Auschwitz (Oświęcim)
– Eisenbahnlinien 129
Ausgleich, böhmischer
– Adressen 551 f., 555, 621
– Ausgleich, galizischer L
– Böhmische Länder LI
– Forderungen XXIX, XXXIX f.
– Fundamentalartikel XLV–XLVIII, LIX
– Krise LII–LX, 538–541, 569–574, 637–

641, 647–659, 672 f.
– Kundgebungen 564
– Presse, allgemein 378–384
– Reskript, kaiserliches XLVII ff., LIV–

LIX, 557 f., 575–588, 590–604, 607–
619, 641 f., 674 ff.

– Universität Wien 568 f.
– Verfassungsreform XLVI f.
– Verhandlungen XXX f., XLV
Ausgleich, galizischer
– Forderungen XXXVIII f.
– Resolution 179 f., 195
– Sprachenfrage 231 f., 264
– Verhandlungen XXXI f., XL, XLII f.,

476 ff., 481 f.
– Zugeständnisse 200 f., 205 ff., 215–218
Ausgleich, österreichisch-ungarischer siehe
auchAusgleich, wirtschaftlicher
– Bauprojekte 365–368
– Delegationen 484 f.
– Erwerb-, Einkommensteuer 288
– Herrschertitel 44–47, 276
– Militärgrenze 360 f.
– Militärobjekte 288 f.
– Quote XXVII
– Rechnungshof, gemeinsamer 289, 345
– Staatsschuld 244
– Statistik 352 ff.
– Stipendien 275 f.
– Symbole 277
Ausgleich, wirtschaftlicher
– Militärgrenze 479 f.
– Notenbank XXIII
Ausstellungen
– Weltausstellung 1873 530
Auszeichnungen
– allgemein 12, 101, 273 f.

– Eiserne Krone Orden 120, 165, 254, 286,
313 f., 341 f., 348–351, 363, 365, 535,
546, 549, 566, 621–625

– Eisernes Kreuz (Preußen) 622
– Franz-Joseph-Orden 120, 201, 254, 276,

330, 348–351, 356, 359, 369 f., 535–538,
562, 623 ff., 652, 684 f.

– Leopoldorden 207 f., 313, 484, 535, 566,
621, 624, 643, 645

– Militärverdienstorden, Bayerischer 622
– Orden vom Zähringer Löwen 622
– St. Stephansorden 330
– Titel 549
– Verdienstkreuz 624

Bach, Alexander Freiherr v.
– Bezirksgerichte 645
Bach, Eduard Freiherr v.
– Eisenbahnlinien 83 f.
– Unterrichtswesen 304
– Verwaltung, politische 165
Bad Ischl
– Ausgleich, böhmischer 569
Banhans, Anton
– Regierungspolitik XV
Banken
– Aktienkapital 248
– Allgemeine österreichische Bank 605 f.
– Anglo-Oesterreichische Bank 175
– Bankverein, Wiener LXXX, 175, 311 ff.
– Creditanstalt für Handel und Gewerbe,

Österreichische 248, 329
– Franco-Oesterreichische Bank 329
Bartels v. Bartberg, Eduard Ritter
– Militär 173 f., 240
Bartmański, Oswald
– Unterrichtswesen 227
Batelov siehe Battelau
Battelau (Batelov)
– Auszeichnungen 349
Bauten
– Anleihen 198 f.
– Bauordnung 258
– Bauprojekte LXXXIX
– Brücken 165 f.
– Feuerversicherung 332 f.
– Flussregulierungen 549 f.
– Vorschuß 201 f.
Bauwesen
– Börsebaukomitee 234 f.
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– Donauregulierungskommission 652
– StadterweiterungskommissionWien 207
Bayern
– Eisenbahnwesen 249
Beamte siehe Staatsbedienstete
Becke, Franz Carl
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 244,

288 f., 353
– Finanzwesen 241, 244
– Militär 247
Beer, Adolph
– Auszeichnungen 351
Begna-Possedaria, Cosimus Conte di
– Auszeichnungen 349
Belcredi, Egbert Graf
– Ausgleich, böhmischer 619
– Handelsangelegenheiten 250
– Sicherheitswesen 63, 68
– Verwaltung, politische 257
Bendella, Theophil
– Auszeichnungen 350
Benoni v. Clanisberg, Cäsar
– Gewerbe, produzierendes 233 f.
Beránek v. Bernhorst, Joseph Ritter v.
– Adel 669
Berger, Johann Nepomuk
– Abgeordnetenhaus XXXV f.
– Adressdebatte 410, 412–415
– Ausgleich, böhmischer 382 f.
– Auszeichnungen 349
– Kirchen, Religionen 145
– Landtage 397
– Presse 390 ff.
– Regierungspolitik XIII ff., XXXV f., 703,

705 f., 708
– Reichsrat, Parlament XXXVI, 715
– Sicherheitswesen 67, 69 f.
– Staatsbedienstete 5, 9, 13
– Thronrede 182 f., 190, 192 f.
– Verwaltung, politische 116, 148 f.
– Volksschulen 305
Bergwesen
– Gesetzentwürfe 480
Berlin
– Justizwesen 665
Bern
– Kirchen, Religionen 146
Besitz, öffentlicher
– Verkauf 121 f., 155–159, 175, 212 f., 311 ff.
Besitzverhältnisse

– Besitzänderung 264 f., 290
– Besitzänderungen 238 f., 357 f.
– Grundentlastung 197
– Lehensband 181
Beust, Friedrich Ferdinand Graf v.
– Abgeordnetenhaus XXX
– Adel 365
– Adressdebatte 485
– Ausgleich, böhmischer XXX, LII–LVIII,

378, 380, 568 ff., 576 f., 582 f., 586,
592 f., 598, 604, 653

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 47,
276 f., 288 f.

– Auszeichnungen 101, 120, 622
– Besitz, öffentlicher 212
– Dualismus LII f., LVI f.
– Enthebung 653
– Ernennungen 73, 208 f., 235
– Expeditionen, Forschungsreisen 364
– Feierlichkeiten 214 f., 297
– Finanzwesen 120 f.
– Handelsangelegenheiten 142 f., 174 f.,

199 f., 203
– Kirche, römisch-katholische LXV,

LXXIV f., 282 f.
– Kirchen, Religionen LXV, 143–146
– Landtage 653
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Presse 390 f., 393
– Regierung, Cisleithanien LII–LVIII
– Regierungspolitik XIV, XLVII, LVI
– Reichsrat, Parlament 653
– Seeschifffahrt 683
– Sicherheitswesen 570
– Thronrede 190
– Verwaltung, politische 219
Bezirksämter
– allgemein XXI, 281
– Vorsteher, Bezirksämter 166
Bezirksgerichte
– allgemein XXI, 280 f., 668
– Brixen 338
– Errichtung 280 f., 645 ff.
– Neuern 555
– Riva 645
Bezirkshauptleute
– allgemein 174, 200, 228 ff., 260 f., 335
Bezirkshauptmannschaften
– allgemein 207, 211, 220, 694
– Neuern 555, 564
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– Neugedein 555
– Neupaka 551
– Niemes 239
– Petschau 362
– Starkenbach 552, 564
Bezirksvertretungen
– Neustraschitz 274
– Rakonitz 274
– Schlan 274
– Unhoscht 274
Biegeleben, Ludwig Ritter v.
– Auszeichnungen 622
Bielitz (Bielsko, heute Teil von Bielsko-Biała)
– Eisenbahnlinien 129
Bielsko siehe Bielitz
Bildungswesen
– Akademie der Wissenschaften 207
– Geologische Reichsanstalt 362
– Universitäten, Hochschulen 237
Bilin (Bílina)
– Adressen 246
Bílina siehe Bilin
Billroth, Theodor
– Auszeichnungen 622 f.
Bitterl v. Tessenberg, Michael Edler
– Auszeichnungen 349
Blankenstein, Carl Graf
– Auszeichnungen 349
Bleiberg
– Eigentum, öffentliches LXXIX
Bleiweis, Johann
– Unruhe, Streik 251 f., 260
Bloomfield, John Arthur Douglas Lord
– Handelsangelegenheiten 203
Bludenz
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 128, 329
Bodenbach (Podmokly, heute Teil von
Děčín)
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 277
Bogucki, Leopold Ritter v.
– Auszeichnungen 286
Böhmen
– Abgeordnetenhaus XXIX, XXXI, XLIV,

LXXXV
– Auflösung 647
– Ausgleich, böhmischer XXXI, XXXIX,

XLV f., XLVIII f., LI–LIV, LVI–LX,
379, 382, 538 f., 551, 557, 571 f., 577 ff.,

582 f., 586, 592–596, 598, 600 f., 607,
609, 618 f., 621, 638, 640, 647, 649 ff.,
653, 655 f., 659, 672–675

– Ausgleich, galizischer XXXI
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

44 f.
– Auszeichnungen 254, 348, 535
– Bauten 549
– Besitzverhältnisse 181, 197, 265
– Dezemberverfassung XXIX
– Dualismus LIII, LVI f.
– Eisenbahnlinien LXXXV f.
– Eisenbahnwesen 268
– Enthebung 653, 655 f., 659
– Enthebungen 651
– Ernennungen 205
– Grundrechte 299, 347
– Justizwesen 237, 262, 298, 665, 667,

674 f.
– Landtage XL, XLVIII f., LI, 255, 319 f.,

369, 429, 432 f., 538 f., 555 f., 653, 655 f.,
659, 691

– Ministerratsprotokolle XCI
– Regierung, Cisleithanien LII ff., LVI–LX,

631 f., 634 f., 637 f., 640
– Regierungspolitik XXXIX f., XLIV–

XLIX, LI, LVI, LIX f.
– Reichsrat, Parlament 429, 432 f., 649 ff.,

653, 655 f., 659, 672 f., 710, 714
– Schulen, höhere 292, 330
– Sicherheitswesen 62 f., 65, 67 f., 123,

571 f.
– Steuerwesen 127, 140, 161 f.
– Unterrichtswesen 230, 302, 691
– Volksschulen 330
Böhmisch Leipa (Česká Lípa)
– Kirchen, Religionen 210
Böhmisch Proschwitz (Česká Proseč, heute
Teil von Úbislavice)
– Ausgleich, böhmischer 551
Böhmisch-Aicha (Český Dub)
– Verwaltung, politische 239
Borkowski, Wladimir Graf v.
– Eisenbahnlinien 605
Borovnice sieheGroß Borowitz
Bosse van, Peter Philip
– Eigentum, öffentliches LXXVIII
Brassey, Thomas
– Eisenbahnlinien 329
Braun, Carl
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– Auszeichnungen 349
Braun, Martin
– Auszeichnungen 562
Braunegger, Joseph
– Auszeichnungen 349
Bray-Steinburg, Otto Graf v.
– Kirchen, Religionen 143
Bregenz
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 128, 130
Breitenau (Bretnov; Široká Niva)
– Eisenbahnlinien 340
Bressanone siehe Brixen
Brestel, Rudolf
– Abgeordnete 172 f.
– Abgeordnetenhaus XXXIV f., LX,

LXXXV f.
– Adressdebatte 410
– Ausgleich, böhmischer LX, 381, 384
– Ausgleich, galizischer 180, 206 f., 218
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

44 ff., 244, 288 f., 360
– Auszeichnungen 120, 286 f., 313 f., 363,

369
– Banken 248
– Bauten 166, 202, 258
– Besitz, öffentlicher 122, 155 ff., 159, 175,

212 f., 311 ff.
– Besitzverhältnisse 197, 265, 290
– Eigentum, öffentliches LXXVIII,

LXXX f., 470
– Eisenbahnlinien LXXXV–LXXXVIII,

15, 84, 117 f., 128, 131–137, 163 f., 170,
178, 197, 328, 341, 371

– Eisenbahnwesen 119 f., 176, 248 f., 260,
268, 278

– Ernennungen 126, 155, 168 f., 205, 211,
237, 246, 270 f., 287, 365

– Finanzwesen 120 f., 176, 241–244, 314,
470

– Geldwesen 196 f., 370
– Grundrechte 299
– Handelsangelegenheiten 142, 175, 235,

249 f., 546
– Justizwesen 210, 262, 272, 287, 298, 313,

363
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Kirche, römisch-katholische 210, 282
– Kirchen, Religionen 145
– Landtage 256 f., 320, 396, 398

– Militär LXXXI, 113, 247 f., 283–286, 294
– Petitionen 169
– Post-, Telegrafenwesen 265 f.
– Regierung, Cisleithanien LX
– Regierungspolitik XIII ff., XXXV, 704–

709
– Reichsgericht 287, 323, 327
– Reichsrat, Parlament 180, 711–714
– Schulen, höhere 292 f.
– Sicherheitswesen 67, 69, 124, 316
– Staatsbedienstete 5, 13, 301
– Steuerwesen 127, 138 ff., 161 ff., 176, 196 f.
– Thronrede 182, 190 f., 193
– Unterrichtswesen 304, 310
– Verkehrswesen 115, 160
– Verwaltung, politische 146–149, 257, 318,

470
– Volksschulen 306 ff.
Bretnov siehe Breitenau
Brixen (Bressanone)
– Eisenbahnlinien 117
– Kirchen, Religionen LXX
– Steuerwesen 680
Brno siehe Brünn
Brody
– Auszeichnungen 349
Bruneck (Brunico)
– Ernennungen 316
Brunico siehe Bruneck
Brünn (Brno)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 366
– Ernennungen 204, 354 ff.
– Gewerbe, produzierendes 233
– Steuerwesen 162
Bruntál siehe Freudenthal
Brüx (Most)
– Adressen 246
Brzeszynski, Paul
– Auszeichnungen 349
Buchberger Waldhütten (Katastralgemeinde)
– Verwaltung, politische 113
Buda (Ofen, heute Teil von Budapest)
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Seeschifffahrt 683
– Sicherheitswesen 62
Budweis (České Budějovice)
– Eisenbahnlinien 118, 129
Bukowina
– Ausgleich, böhmischer 596, 621
– Ausgleich, galizischer 206
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– Auszeichnungen 350
– Eisenbahnlinien 129
– Volksschulen 307, 309
Bürgermeister
– allgemein 166 f., 268
– Böhmisch-Leipa 210
– Jičín 555
– Lemberg 225
– Podestà, Triest 165
– Prag 167
– Wien 345
Bürgerministerium
– Abgeordnetenhaus XXX, XXXII, LX
– Ausgleich, böhmischer XXX, LX
– Kirche, römisch-katholische LXVI f.
– Kirchen, Religionen LXVI f.
– Ministerratsprotokolle XCI
– Regierung, Cisleithanien LX, 633
– Regierungspolitik XII ff., XXXVIII

Camigna (Kamnje)
– Verwaltung, politische 182
Castelar, Emilio
– Justizwesen 269
Cattaro (Kotor)
– Auszeichnungen 349
– Dezemberverfassung XXVI
– Handelsangelegenheiten 174, 200
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Regierung, Cisleithanien XXVI
– Regierungspolitik XV
– Reichsrat, Parlament XXVI
– Revolution, Aufstand 401 f.
Celje sieheCilli
Černivci sieheCzernowitz
Ceschi a Santa Croce, Alois Freiherr v.
– Schulen, höhere 629
Česká Lípa siehe Böhmisch Leipa
Česká Proseč siehe Böhmisch Proschwitz
České Budějovice siehe Budweis
České Velenice sieheGmünd Bahnhof
Český Dub siehe Böhmisch-Aicha
Cetinje
– Handelsangelegenheiten 199
Chlumecký, Johann Ritter v.
– Bauten 550
– Besitzverhältnisse 265
Chomutov siehe Komotau
Chorinsky, Gustav Graf v. Freiherr v. Ledske

– Ernennungen 345
– Grundrechte 321
Chotek, Bohuslaw Graf v.
– Auflösung 647 f.
– Ausgleich, böhmischer 378, 382, 552,

555, 564, 641 f., 647 f., 651, 653
– Enthebung 653
– Enthebungen 651
– Ernennungen 208 f.
– Landtage 641 f., 653
– Reichsrat, Parlament 653
Cilli (Celje)
– Verkehrswesen 620
Clam-Martinitz, Heinrich Jaroslav Graf v.
– Abgeordnetenhaus XXX
– Ausgleich, böhmischer XXX, XLV,

LVIII f., 619, 621, 638
– Justizwesen 274
– Regierung, Cisleithanien LVIII f., 629,

633 f., 638
– Regierungspolitik XLV, LIX
Clotten
– Auszeichnungen 120
Codelli, Carl zu Fahnenfeld Freiherr
– Auszeichnungen 254
Conn, Leopold
– Auszeichnungen 201
Conrad v. Eybesfeld, Sigmund Freiherr
– Auszeichnungen 273, 562
– Bezirksgerichte 281
– Landtage 551
– Militär 280, 283–286
– Schulen, höhere 331, 695
– Sicherheitswesen 232 f., 263
– Unruhe, Streik 251 ff., 260 f.
Coronini-Cronberg, Carl Graf
– Schulen, höhere 291
Costa, Ethbin Heinrich
– Unruhe, Streik 251 f., 260
Cresseri, Mathias Freiherr v.
– Ernennungen 316
Crivelli, Albert Graf v.
– Kirche, römisch-katholische LXV
– Kirchen, Religionen LXIV f.
Cvikov siehe Zwickau in Böhmen
Czajkowski, Johann Ritter v.
– Militär 173 f.
Czartoryski, Constantin Fürst
– Ernennungen 204
Czerkawski, Eusebius
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– Unterrichtswesen 227
Czernowitz (Černivci)
– Bauten LXXXIX, 198, 258
– Eisenbahnlinien 198
– Eisenbahnwesen 198
– Justizwesen 198
– Militär 198
– Unterrichtswesen 671, 697
Czerny, Joseph Ritter v.
– Justizwesen 209
– Kirche, römisch-katholische 209

Dal Cesare, Aloisia
– Petitionen 169
Dal Cesare, Carlotta
– Petitionen 169
Dalmatien
– Ausgleich, böhmischer 596
– Besitzverhältnisse 181
– Dezemberverfassung XXVI
– Eisenbahnlinien 130
– Ernennungen 534
– Handelsangelegenheiten 546
– Landtage 319 f.
– Presse 392
– Regierung, Cisleithanien XXVI
– Regierungspolitik XV
– Reichsrat, Parlament XXVI
– Revolution, Aufstand 401
– Steuerwesen 564
– Unterrichtswesen 302
d’Angeli, Max
– Landtage 256
– Post-, Telegrafenwesen 682 f.
– Seeschifffahrt 682 f.
– Verwaltung, politische 165
Daubek, Eduard Ritter v.
– Auszeichnungen 349
David, Eduard
– Auszeichnungen 369
D’Elvert, Friedrich Ritter v.
– Ernennungen 354 f.
Descla (Deskle)
– Verwaltung, politische 182
Deskle sieheDescla
Dessáry, Alois Ritter v.
– Auszeichnungen 313
Deutsches Reich
– Ausgleich, böhmischer LIX, 581 f., 592,

619

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 44
– Auszeichnungen 622
– Handelsangelegenheiten 142
– Justizwesen 166
– Regierung, Cisleithanien LIX, 631
– Regierungspolitik XLVII, LIX
– Reichsrat, Parlament 542
Dewéz, Wilhelm
– Auszeichnungen 351
Dezemberverfassung
– Reform XXVIII–LX
– Umsetzung XX–XXXVIII
Dietrichstein Fürst zu Nikolsburg, Graf zu
Mensdorff-Pouilly, Alexander
– Auszeichnungen 621
– Expeditionen, Forschungsreisen 364
Dietrichstein, Gundacker Reichsfürst v.
– Gesundheitswesen 202
Dietrichstein-Proskau-Leslie, Moriz Graf v.
– Gesundheitswesen 202 f.
Dipauli (Di Pauli), Anton Freiherr v.
– Militär 543
Distler, Carl Freiherr v.
– Regierungspolitik XVI
Doblhoff, Anton
– Ernennungen 169
Doctor, Josef
– Auszeichnungen 363
– Ernennungen 365
Dollenz, Mathias
– Ernennungen 205, 246
Döllinger, Ignaz v.
– Kirche, römisch-katholische LXXV
Dolní Kramolín sieheUntergramling
Dormus v. Kilianshausen, Joseph Freiherr
– Feierlichkeiten 297
Dualismus siehe auchAusgleich,
österreichisch-ungarischer; Ausgleich, wirt-
schaftlicher
– Ausgleich, böhmischer LII ff., LVI f.
– Kompetenzen XXII f.
– Rekrutenkontingente XXVII
Dubrovnik sieheRagusa
Duchcov sieheDux
Dürnstein
– Verwaltung, politische 113
Dux (Duchcov)
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 277 f.
Dzieduszycki, Moriz Graf
– Auszeichnungen 349
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Ebenfurth
– Eisenbahnlinien 340
Eger
– Auszeichnungen 350
– Eisenbahnlinien 370
Eichhoff, Joseph Freiherr v.
– Auszeichnungen 349
Eigentum, öffentliches
– Entwicklung LXXVII f.
– Kameralforste, Salzburg 175
– Verkauf LXXVIII–LXXXII, 470
Eigner, Moriz
– Schulen, höhere 695
Eisenbahnlinien
– Abgeordnetenhaus LXXXV
– Alföld-Bahn 367
– Ausgleich, böhmischer 595
– Aussig–Teplitzer Eisenbahn 682
– Bauprojekte LXXXII–LXXXVIII, 14 ff.,

83 f., 117 f., 129–137, 163 f., 169 f., 177 ff.,
195, 341, 370 f.

– Besitz, öffentlicher 312 f.
– Bielatalbahn 682
– BöhmischeWestbahn 119, 176, 197
– Brennerbahn 163
– Buschtěhrader Eisenbahn LXXXVIII,

248 f.
– Dalmatinische Bahn 130
– Dualismus LXXXVII
– Dux–Bodenbacher-Bahn 278
– Eigentum, öffentliches LXXVII
– Eisenbahnwesen LXXXII, LXXXIV f.
– Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn

LXXXVII, 198, 365–368
– Erzherzog-Albrecht-Bahn 605 f.
– Galizische Carl-Ludwig-Bahn 129, 177 f.
– Graz–Köflacher-Bahn LXXXIII
– Innsbruck–Feldkirch 129 f.
– Kairo–Ismailia Bahn 163
– Kaiser-Ferdinands-Nordbahn 129, 340,

351, 366
– Kaiser-Franz-Josephs-Bahn LXXXIII,

LXXXVII, 129, 198, 339, 370 f., 549
– Kaiserin-Elisabeth-Westbahn LXXXIII,

LXXXVIII, 118, 133, 199, 248 f., 278 f.,
311 f.

– Kaschau–Oderberger Bahn 129
– Konzession 277 f., 328 f., 339 ff., 604 ff.,

682
– Konzessionen 339

– Kronprinz-Rudolf-Bahn LXXXIII f.,
LXXXVI, 14 f., 83, 129 f., 137, 169, 682

– Lemberg–Czernowitz–Jassyer-Eisenbahn
129

– Linz–Budweiser-Bahn LXXXIII, 118, 199,
279

– Łupków–Przemyśl-Bahn 147, 177, 198,
341

– Mährisch-Ostrauer-Bahn 267
– Mährisch-Schlesische Nordbahn

LXXXVII, 129, 340
– Mährisch-schlesische Zentralbahn 340
– Mariazeller Bahn 131 f.
– Ministerratsprotokolle XCII
– Österreichische Nordwestbahn LXXXIII,

119, 277 f., 367
– Pontebbabahn 163
– Predilbahn LXXXVI, 163, 169, 178
– Salzburg–Halleiner-Eisenbahn 339
– St. Peter–Fiumaner Bahn 117, 129, 195,

198
– Staatsbahnen 269, 339
– Südbahn LXXXIII, 117 f., 195, 198, 329,

351
– Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn 119
– Turnau–Kralup–Prager-Eisenbahn 278,

339
– Übereinkommen 118, 127 f., 198 f., 682
– Ungarische Westbahn 366
– Villach–Brixen-Bahn 147, 198
– Vorarlbergerbahn LXXXIII ff.,

LXXXVIII, 127, 130, 198, 328 f., 341
– Wiener Verbindungsbahn LXXX, 311 ff.
– Wiener-Neustadt–Gramat-Neusiedl-

Eisenbahn 267, 340
– Wien–Neu-Szönyer Line 340
– Zinsgarantie LXXXVIII, 197
Eisenbahnwesen
– Aufsicht, staatliche 177, 248 f., 278 f.
– Besitzänderung 259 f.
– Diensteid 267 f.
– Generalinspektion der österreichischen

Eisenbahnen 267 f.
– Generalinspektion für Eisenbahnen und

Schifffahrt, Ungarn 267 f., 367
– Kongress 269
– Konzession 199
– Staatsbahnen LXXXIV f.
– Steuern 176
– Übereinkommen 266 f.
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– Verein der deutschen Eisenbahnverwal-
tungen 269

– Zinsgarantie LXXVIII, LXXXII,
LXXXIV, LXXXVIII, 119 f.

Eisenerz
– Eigentum, öffentliches LXXIX
– Eisenbahnlinien LXXXIV
Eisenstrass (Hojsova Stráž)
– Ausgleich, böhmischer 564
Elsner, Friedrich
– Auszeichnungen 120
Englisch, Carl Ritter v.
– Kirche, römisch-katholische 333
Enthebung
– Statthalter 653
Enthebungen
– Statthalter 651
Eötvös, Joseph Freiherr v.
– Kirche, römisch-katholische LXXIV, 283
Eperies
– Eisenbahnlinien 129
Ernennungen siehe auch unter den Kirchen
– Bürgermeister 225
– Diensteid 208
– Finanzprokurator 365
– Gesandter 208 f.
– Landeshauptmann 316
– Landeshauptmannstellvertreter 534 f.
– Landmarschall 316 f., 345
– Landtagspräsident 534
– Oberlandesgerichtspräsident 354–357
– Regierung, Cisleithanien 73
– Reichsgericht 125 f., 152–155, 168 f.,

204 f., 211, 235 ff., 245 f., 270 f., 287 f.
– Statthalter 342
– Universitäten, Hochschulen 685 f.
– Verwaltungsrat 362
Esztergom (Gran)
– Kirche, römisch-katholische 283
Expeditionen, Forschungsreisen
– Expedition, ostasiatische 1868–1871 XC f.,

364, 370

Falcinelli Antoniacci, Mariano
– Kirche, römisch-katholische LXV
– Kirchen, Religionen LXV
Falkenhayn, Julius Graf v.
– Landtage 551
Fanfogna, Anton Conte de
– Auszeichnungen 349

Farfoglia, Alois
– Ernennungen 356 f.
Feierlichkeiten
– 300 Jahre Lubliner Union 213 ff.
– Teilnahme 295 ff.
Felbinger, Carl Ritter v.
– Auszeichnungen 314
Felder, Cajetan
– Ernennungen 345
Feldkirch
– Eisenbahnlinien 128, 130
Ferdinand I., römisch-deutscher Kaiser
– Ausgleich, böhmischer 609, 613
Festetics, Georg v. Tolna Graf
– Verwaltung, politische 211 f.
Fichtner, Johann
– Auszeichnungen 359
Fidler, Karl
– Ausgleich, böhmischer 641, 676
– Auszeichnungen 625
– Ernennungen 685
– Justizwesen 676
– Kirche, römisch-katholische LXXVI f.,

677, 679
– Landtage 687
– Regierung, Cisleithanien 641
– Regierungspolitik XVIII
– Schulen, höhere 695 ff.
– Unterrichtswesen 671 f., 687, 697
– Volksschulen 686
Figuly v. Szép, Ignaz Carl
– Militär 173 f.
Finanzbezirksdirektionen
– Wien 566
Finanzlandes-, Finanzdirektionen
– allgemein 207
– Depositenämter, Finanz- und gerichtliche

281
– Finanzdirektion Salzburg 536
– Finanzlandesdirektion Brünn 547
– Finanzlandesdirektion Graz 547
– Finanzlandesdirektion Innsbruck 642
– Finanzlandesdirektion Lemberg 286
– FinanzlandesdirektionWien 566
Finanzministerium
– Ausgleich, böhmischer 617
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 244,

345, 352 f.
– Auszeichnungen 566, 652
– Banken 248
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– Bauten 332
– Bezirksgerichte 645 f.
– Dezemberverfassung XXIV
– Eigentum, öffentliches LXXXI, 470
– Expeditionen, Forschungsreisen 370
– Finanzwesen XXIV, 120, 470, 485
– Handelsangelegenheiten 143, 200, 250,

546
– Justizwesen 313, 363, 669
– Reichsrat, Parlament 542
– Staatsbedienstete 358
– Steuerwesen 140, 536 f., 547
– Verwaltung, politische 470
Finanzministerium, gemeinsames
– Ausgleich, böhmischer 591, 596
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 244,

352
– Dezemberverfassung XXIII
– Expeditionen, Forschungsreisen 370
– Finanzwesen XXIII, 244
Finanzministerium, Ungarn
– Ausgleich, böhmischer 656 f.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 352
– Enthebung 656 f.
– Expeditionen, Forschungsreisen 370
– Handelsangelegenheiten 546
– Landtage 656 f.
– Reichsrat, Parlament 656 f.
Finanzprokuraturen
– allgemein 249 f.
– Lemberg 223
– Prag 203
– Wien 203, 250
Finanzwesen siehe auchRechnungshof,
gemeinsamer Oberster; Rechnungshof,
Oberster
– Abgaben 670
– Anleihen 692
– Budget 196, 241–244, 314, 484 f.
– Gesetzesvorlagen 176 f.
– Hypothekarrecht 483
– Landeshauptkassen 370
– Maut 470, 670
– Staatsschuld XXIII f., 120
– Staatsschulden-Kontrollskommission 271,

287
– Staatszentralkassa 327
– Steuerämter 281, 565
– Steuern XXIV f.
Fischer, Florian

– Ernennungen 235 f.
Fiume (Rijeka)
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 117
Florencourt, Bernhard v.
– Militär 559
Fluck v. Leidenkron, Maximilian
– Ernennungen 356
Fohnsdorf
– Eigentum, öffentliches LXXIX
Folliot de Crenneville, Franz Graf
– Auszeichnungen 684 f.
Folwarczny, Carl
– Auszeichnungen 622 f.
Fontaine v. Felsenbrunn, Carl
– Militär 286
Forster, Emanuel Ritter v.
– Auszeichnungen 348
Fortezza siehe Franzensfeste
Fötterle, Franz
– Ernennungen 362
Frankreich
– Auszeichnungen 562, 622
– Kirche, römisch-katholische 335
– Verwaltung, politische 116
Franz I., Kaiser von Österreich
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 275
Franz Joseph, Kaiser von Österreich und
König von Ungarn
– Abgeordnete 166
– Abgeordnetenhaus XXVIII, XXX,

XXXV–XXXVIII, XLIII f., LX
– Adel 669
– Adressdebatte 410–414
– Auflösung 648
– Ausgleich, böhmischer XXX, XXXIX,

XLVIII, LI–LX, 383, 540 f., 551 f.,
555, 557 f., 564, 569 f., 572 f., 575–580,
582 ff., 587 f., 590, 594 f., 597–604, 607–
619, 621, 637–642, 648, 650–659, 672 f.

– Ausgleich, galizischer XXXI, XXXVIII,
XLII, 195, 200, 205, 232, 264, 481 f.

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer
44 ff., 244, 276, 289, 354, 360 f., 368,
484

– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 201, 207, 254, 273 f.,

276, 287, 313 f., 329, 341, 350 f., 363,
369 f., 484, 535 f., 546, 549, 562, 566,
622 ff., 642–645, 652, 684 f.



748 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

– Bauten 200, 549 f.
– Bergwesen 480
– Besitz, öffentlicher 155–159, 212, 313
– Besitzverhältnisse 181, 239, 357 f.
– Bezirksgerichte 280 f., 646
– Bildungswesen 237
– Dezemberverfassung XXI f., XXV,

XXVII f.
– Dualismus LII ff., LVII
– Eigentum, öffentliches LXXVIII,

LXXXI f., 470
– Eisenbahnlinien LXXXV f., 15, 118,

135 f., 163 f., 169, 195, 200, 277 f., 339 ff.,
604 ff., 682

– Eisenbahnwesen 176, 200, 259
– Enthebung 652–659
– Enthebungen 651
– Ernennungen 73, 125 f., 152–155, 168 f.,

204, 236 f., 245 f., 271, 316, 342, 345,
362, 365, 534

– Expeditionen, Forschungsreisen 364
– Feierlichkeiten 296 f.
– Finanzwesen 470, 483 f., 670, 692
– Gesetzpublikation 211
– Grundrechte XXII
– Handelsangelegenheiten 200, 546 f.
– Justizwesen LXVII ff., 122, 139, 188, 200,

210, 262, 298, 665, 667 ff., 674
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Kirche, römisch-katholische LXVII ff.,

LXXI–LXXV, 210, 283, 314, 343 ff.
– Kirchen, Religionen LXIV–LXIX,

LXXI f., 34 f.
– Kultureinrichtungen 224, 623 f.
– Landtage XXVIII, XL f., L, 258 f., 264,

398, 406 f., 428, 430, 433 f., 540 f., 546,
551, 556, 642, 652–659, 680, 688, 690,
694

– Landwirtschaft 239
– Militär LXXXI f., 113, 151 f., 194, 200,

240 f., 279 f., 283 f., 286, 293 f., 322,
531 f., 543, 558

– Minister 478
– Ministerratsprotokolle XCI f.
– Presse 392
– Regierung, Cisleithanien XXVII,

XXXVII f., L, LII–LX, 629–634, 637–
641

– Regierungspolitik XIII ff., XVII ff.,
XXXV–XLIV, XLVII f., LI, LV f.,
LVIII ff., 700–705, 707 ff.

– Reichsgericht 323 f.
– Reichsrat, Parlament XXVII f., XXXV,

428, 430, 433 f., 541 ff., 557, 650, 652–
659, 672 f.

– Revolution, Aufstand 402
– Schulen, höhere 291, 330 f., 628 f., 695 ff.
– Sicherheitswesen 62–65, 68, 124, 255,

315 f., 569 f., 572 f.
– Staatsbedienstete 8 f., 300 ff., 358
– Steuerwesen 138 f., 161 ff., 176, 197, 273,

536 f., 565, 621, 680 f.
– Thronrede 182 f., 188–194, 407
– Unterrichtswesen XXV, 226, 255, 302–

305, 309, 408, 553, 671, 688, 690
– Verkehrswesen 160, 620, 651 f., 681 f.
– Verwaltung, politische XXI, 71, 149 f.,

165, 182, 223, 239, 257, 263 f., 317 f.,
357, 470, 693

– Volksschulen 308, 330
Franz von Assisi, Heiliger
– Justizwesen 299
Franz, Emil
– Auszeichnungen 349
Franzensfeste (Fortezza)
– Eisenbahnlinien LXXXIII
Frari, Alois
– Auszeichnungen 349
Freudenthal (Bruntál)
– Eisenbahnlinien 340
Friaul-Venetien
– Eisenbahnlinien 15
Frič, Josef František
– Justizwesen 666
Frič, Josef Václav
– Justizwesen 665 ff.
Friedland (Bezirk)
– Eisenbahnlinien 129
Friedländer, Friedrich
– Auszeichnungen 254
Friedrich I., Großherzog von Baden
– Auszeichnungen 622
Frind, Anton
– Auszeichnungen 350
Fröhlichsthal, Eugen Ritter v.
– Auszeichnungen 484
Fürstenberg, Joseph Egon Landgraf zu
– Auszeichnungen 643
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Gablonz an der Neisse (Jablonec nad Nisou)
– Verwaltung, politische 239
Gagern, Maximilian Freiherr v.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 46
– Ausstellungen 530
Gałecki v. Junosza, Anton Ritter
– Feierlichkeiten 296
– Kirche, römisch-katholische LXXI, 333,

336
Galizien
– Abgeordnetenhaus XXXVI, LXXXV
– Ausgleich, böhmischer LII, LVI, LIX,

383, 586, 594, 596, 617, 621
– Ausgleich, galizischer XXXI f., XXXIX,

XLII f., 195, 200, 205 f., 215–218, 232,
264, 476 ff., 481

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 45
– Auszeichnungen 643
– Bauten 332
– Eisenbahnlinien LXXXV, LXXXVII,

130, 132
– Feierlichkeiten 213, 296
– Justizwesen 262
– Kirche, römisch-katholische LXXVII,

282
– Kirchen, Religionen 295
– Landtage LI, 430
– Militär 660 ff., 664
– Regierung, Cisleithanien LII, LVI, LIX,

631, 634 f.
– Regierungspolitik XVII, XXXVI,

XXXIX, XLII f., LI, LVI, LIX
– Reichsrat, Parlament 430, 713
– Schulen, höhere 330
– Sicherheitswesen 123, 125
– Steuerwesen 548
– Unterrichtswesen 226–231, 304 f.
– Verwaltung, politische 219, 221 ff.
– Volksschulen 307, 309, 330
Ganahl, Carl
– Eisenbahnlinien 329
Gasser, Josef
– Auszeichnungen 254
Gasser, Vincenz
– Kirche, römisch-katholische 338
– Kirchen, Religionen LXX
Gaube, Ferdinand
– Auszeichnungen 623 f.
– Kultureinrichtungen 623 f.
Geldwesen

– Börse, Wiener 235
– Münzwesen 196, 370
Gemeinden siehe Verwaltung, politische
Gemeinderat (Landtag), Triest
– Besitzverhältnisse 265
– Eisenbahnlinien 15, 169
– Landtage L, 361
– Regierungspolitik L
– Unterrichtswesen 304 f.
– Verwaltung, politische 257, 693
– Volksschulen 307 f.
Gemeinderäte
– allgemein 620
– Laibach 250 ff., 260
– Prag 165
– Salzburg XC, 536
– Wien LXXV, 561, 566 f.
Gendarmerie siehe Sicherheitswesen
Gerichtshof, Oberster
– Auszeichnungen 642 ff.
– Ernennungen 125 f., 153 f., 354 ff.
– Justizwesen LXVII ff., 167 f.
– Kirche, römisch-katholische LXVII ff.,

338
– Kirchen, Religionen LXVII ff.
– Präsident, Oberster Gerichtshof 153, 168
Gesetze siehe unter dem Gesetzesthema
Gesetzpublikation
– Kundmachung 211
Gesundheitswesen
– Stiftungen 202 f.
– Veterinärwesen 345 f.
Gewerbe, produzierendes
– Unternehmen 233 f.
Giovanelli, Ignaz Freiherr v.
– Militär 543
Giskra, Carl
– Abgeordnete 166, 171 ff.
– Abgeordnetenhaus XXXIV f.
– Adel 365
– Adressdebatte 410
– Ausgleich, böhmischer 380, 383, 572
– Ausgleich, galizischer 179 f., 195, 205,

207, 215, 218, 232, 264
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 44,

46 f., 345, 353, 360 f.
– Auszeichnungen 201, 207 f., 273, 329 f.,

342, 348 ff., 359, 363
– Banken 248
– Bauten 165 f., 198, 201 f., 258, 332 f.
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– Besitz, öffentlicher 122, 157 f.
– Besitzverhältnisse 181, 238 f., 264 f., 357 f.
– Eigentum, öffentliches LXXXI, 470
– Eisenbahnlinien LXXXVII, 117, 128, 134,

137, 164, 170, 178, 198, 329, 370
– Eisenbahnwesen 198, 249, 259, 268
– Ernennungen 153, 205, 225, 316 f., 342,

345, 356, 362, 365
– Expeditionen, Forschungsreisen 370
– Feierlichkeiten 213 f.
– Finanzwesen 242 ff., 470
– Gesetzpublikation 211
– Gesundheitswesen 202 f., 345
– Gewerbe, produzierendes 233 f.
– Grundrechte 238, 299, 321 f., 346 f.
– Handelsangelegenheiten 234
– Justizwesen 198, 261, 274, 318 f., 363
– Kirche, römisch-katholische LXXII, 165,

314 f., 333 ff., 337, 343 ff.
– Kirchen, Religionen LXXII, 145, 210,

232, 239, 247
– Kultureinrichtungen 223 f.
– Landtage 255–259, 264, 319 f., 361 f.,

395–399, 429, 433 f., 544
– Landwirtschaft 239
– Militär LXXXI, 152, 198, 280, 283, 286,

293, 322
– Post-, Telegrafenwesen 265 f.
– Presse 390, 392 f.
– Regierung, Cisleithanien 634
– Regierungspolitik XIII ff., XXXIV f.,

700 f., 706, 708 f.
– Reichsgericht 323–327
– Reichsrat, Parlament 179 f., 429, 433 f.,

710–716
– Schulen, höhere 330 ff.
– Sicherheitswesen 62–65, 67 f., 124, 232 f.,

255, 315 f., 572
– Staatsbedienstete 4 f., 8, 11, 13, 139 f.
– Steuerwesen 71, 138, 140, 161 f., 273, 376
– Thronrede 182, 189 ff., 193
– Unruhe, Streik 252 f., 260 f.
– Unterrichtswesen 226, 228–231, 254 f.
– Verkehrswesen 114 f., 160
– Verwaltung, politische 70 f., 113–117,

148 ff., 165, 182, 208, 211, 222 f., 239,
257, 263 f., 272 f., 317, 357, 362 f., 470

– Volksschulen 330
Glaser, Julius
– Auszeichnungen 342, 350 f., 645

– Kirche, römisch-katholische 334
Gligo, Matthäus
– Ernennungen 534
Głubczyce siehe Leobschütz
Gmünd Bahnhof (České Velenice)
– Eisenbahnlinien LXXXIII
Gobbi, Ferdinand Freiherr v.
– Auszeichnungen 313
Gödl, Johann
– Auszeichnungen 350
Gołuchowski Graf v. Gołuchowo, Agenor
(d. Ä.)
– Ausgleich, galizischer 201
– Auszeichnungen 621 f., 624 f.
– Bauten 332
Gorizia sieheGörz
Görkau (Jirkov)
– Adressen 246
Görner, Anton
– Sicherheitswesen 64
Gorove v. Gattája, Stephan
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 355
– Besitz, öffentlicher 157
– Eisenbahnwesen 267
– Militär 358
Görz (Gorizia)
– Auszeichnungen 254
– Besitzverhältnisse 181
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 170
– Ernennungen 153
– Militär 279
– Regierung, Cisleithanien 631
– Verkehrswesen 114
Görz-Gradiska
– Eisenbahnlinien 15
– Militär 284
– Regierung, Cisleithanien 631
– Unterrichtswesen 302 ff.
– Volksschulen 307, 309
Gottschee (Kočevje)
– Landtage 545
– Unruhe, Streik 251
Gradisca d’Isonzo sieheGradiska
Gradiska (Gradisca d’Isonzo)
– Besitzverhältnisse 181
Gramatneusiedl
– Eisenbahnlinien 340
Gran siehe Esztergom
Granitsch, Georg
– Ausgleich, böhmischer 538
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– Landtage 538
Graz
– Ausgleich, böhmischer 571
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 366
– Auszeichnungen 330, 349 f.
– Eisenbahnlinien LXXXIII
– Militär 280, 283, 285
– Sicherheitswesen 571
Grebmer, Eduard v.
– Ernennungen 316
Greuter, Joseph
– Verwaltung, politische 70
Grocholski, Kasimir Ritter v.
– Auflösung 648
– Ausgleich, böhmischer LVI, LIX, 558,

572 ff., 584, 586, 602 ff., 608, 610 ff.,
614 f., 617, 638, 641, 648, 650, 655–659,
672, 675 f.

– Ausgleich, galizischer XXXII, XLII f., 180
– Auszeichnungen 624 f., 644 f., 652, 684
– Eisenbahnlinien 605
– Enthebung 655–659
– Ernennungen 686
– Justizwesen 667, 669, 675 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXVII,

560 ff., 679
– Landtage 545 f., 551, 556, 655–659,

689 f., 694
– Militär 559, 662, 664
– Regierung, Cisleithanien LVI, LIX, 633,

636 ff., 641
– Regierungspolitik XVII f., XLII f., LVI,

LIX
– Reichsrat, Parlament 180, 557, 574, 650,

655–659, 672
– Schulen, höhere 629, 696
– Sicherheitswesen 572 ff.
– Steuerwesen 548, 681
– Unterrichtswesen 554, 689 f.
– Verkehrswesen 651, 682
Groller v. Mildensee, Johann
– Auszeichnungen 349
Groß Borowitz (Borovnice)
– Ausgleich, böhmischer 551
Großbritannien
– Eisenbahnlinien 163
– Finanzwesen 121
Großmichel sieheNagymihály
Großraming
– Finanzwesen 670

Grundentlastung siehe Besitzverhältnisse
Grundrechte siehe auch Justizwesen; Presse-
recht
– Einschränkungen XXI f.
– Vereinsrecht XC, 299, 321, 346 f.
– Versammlungsrecht 238
Gugitz, Gustav
– Auszeichnungen 207
Gundling, Eduard
– Unterrichtswesen 309
Gußwerk (heute Teil vonMariazell)
– Eigentum, öffentliches LXXIX

Habietinek, Carl
– Ausgleich, böhmischer LVIII, 540, 557 f.,

568 f., 573, 614, 641
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 625, 642–645
– Bezirksgerichte 645 ff.
– Ernennungen 204, 245
– Justizwesen 665, 667
– Kirche, römisch-katholische LXXVI, 561,

568
– Landtage 540
– Regierung, Cisleithanien LVIII, 633, 637,

641
– Regierungspolitik XVII, LVIII
– Reichsrat, Parlament 542 f.
– Schulen, höhere 628
– Sicherheitswesen 573
– Steuerwesen 537
Hackher zu Hart, Alois Ritter v.
– Ernennungen 205, 245
Haidl (Zhůří)
– Auszeichnungen 254
Halbhuber v. Festwill, Anton Freiherr
– Ernennungen 155
Hall in Tirol
– Unterrichtswesen 691
Hallein
– Eisenbahnlinien LXXXV, 339
Hamburg
– Adel 365
Hammer v. Pohlau, Anton Ritter
– Auszeichnungen 621
– Feierlichkeiten 215
– Verwaltung, politische 272
Hammern (Hamry na Šumavě)
– Ausgleich, böhmischer 564
Hamry na Šumavě sieheHammern
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Handels- und Gewerbekammern
– allgemein XXXIII, 263
– Feldkirch 127
– Görz 114
– Triest 169
Handelsangelegenheiten
– Außenhandel 142 f., 174 f.
– Börse 234 f.
– Gewerbeberechtigung 249 f.
– Handels- und Gewerbekammern siehe

dort
– Handelsverträge 137 f., 203
– Waffenexport 199 f.
– Weltausstellung 1873 XC
– Zolltarif 546 f.
Handelsinstitutionen
– Handels- und Seegericht 356
Handelsministerium
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 277,

353 f., 365, 367
– Auszeichnungen 351, 684 f.
– Besitz, öffentlicher 311
– Dezemberverfassung XXI f.
– Dualismus XXII
– Eisenbahnlinien LXXXIII, LXXXVII f.,

329, 370 f., 605, 682
– Eisenbahnwesen 119, 177, 249, 267 f.
– Finanzwesen 196
– Handelsangelegenheiten 250
– Justizwesen 272
– Post-, Telegrafenwesen 352, 683 f.
– Regierungspolitik XVI, XVIII
– Seeschifffahrt 683 f.
– Sicherheitswesen 141
– Staatsbedienstete 358
– Verkehrswesen 114
– Verwaltung, politische XXI, 149
Handelsministerium, Ungarn
– Post-, Telegrafenwesen 683 f.
– Seeschifffahrt 683 f.
Hartig, Edmund Graf
– Ernennungen 204
Harum, Peter
– Ernennungen 316
Hasner v. Artha, Leopold Ritter
– Abgeordnetenhaus XXXV f.
– Adressdebatte 410, 413
– Ausgleich, böhmischer 379 f.
– Ausgleich, galizischer XXXII, 207, 217,

231 f.

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer
45 f., 275 f.

– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Auszeichnungen 254, 273, 276, 350 f.,

369
– Besitzverhältnisse 265
– Eisenbahnlinien 371
– Eisenbahnwesen 259
– Ernennungen 154, 205
– Feierlichkeiten 296 f.
– Justizwesen LXX, 261 f., 274, 298 f.
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Kirche, römisch-katholische LXV,

LXXII, 282 f., 333 f., 337, 343 ff.
– Kirchen, Religionen LXV, LXX, LXXII,

34 f., 143 ff., 295
– Landtage 429, 433
– Militär 280, 284, 322, 372
– Ministerratsprotokolle XCII
– Post-, Telegrafenwesen 266
– Regierungspolitik XIII ff., XXXV f., 705,

707
– Reichsrat, Parlament XXXVI, 429, 433,

713
– Schulen, höhere 291 ff., 330 f.
– Sicherheitswesen 64 f., 315
– Staatsbedienstete 8, 301
– Steuerwesen 273
– Thronrede 182, 189, 193
– Unruhe, Streik 261
– Unterrichtswesen 225–231, 255, 274 f.,

302–305, 309 f., 408
– Verwaltung, politische 148 f., 219–222,

272 f.
– Volksschulen 305–309, 330
Hasslwanter, Johann
– Ernennungen 316
Hauck, Ferdinand
– Ernennungen 354 f.
Hein, Franz Freiherr v.
– Ernennungen 154
Helfert, Joseph Alexander Freiherr v.
– Ausgleich, böhmischer XXXIX
– Regierungspolitik XXXIX
Henniger, Adalbert Freiherr v.
– Sicherheitswesen 66
Herberstein, Therese Gräfin v.
– Gesundheitswesen 202 f.
Herbst, Eduard
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– Abgeordnete 172
– Abgeordnetenhaus XXXV
– Adressdebatte 410, 413 ff.
– Ausgleich, böhmischer 378–382
– Ausgleich, galizischer 180, 195, 206 f., 218,

232
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 361
– Auszeichnungen 165, 254, 274, 342,

349 f., 370
– Bauten 199 f., 202
– Besitz, öffentlicher 122, 158 f., 213
– Besitzverhältnisse 238, 264
– Bezirksgerichte 280 f.
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Eisenbahnlinien LXXXVII, 135, 164,

178 f., 199 f., 370
– Eisenbahnwesen 199 f., 260, 268, 279
– Ernennungen 125, 152–155, 168 f., 204 f.,

208, 211, 225, 235, 237, 245 f., 271, 287,
354–357

– Finanzwesen 120, 176, 242 f.
– Gewerbe, produzierendes 234
– Grundrechte 347
– Justizwesen LXVII f., 122, 139, 166, 168,

188, 199 f., 209, 237 f., 261 f., 269, 272,
274, 287, 298, 313, 318 f., 363

– Kirche, römisch-katholische LXVII f.,
LXXII, 209, 334–338, 343 f.

– Kirchen, Religionen LXII, LXVII f.,
LXX, LXXII, 145

– Kultureinrichtungen 224
– Landtage 258, 394, 396 f., 399, 406,

430 f., 433 f.
– Militär LXXXI, 113, 152, 173 f., 194,

199 f., 239, 241, 286
– Petitionen 169
– Post-, Telegrafenwesen 266
– Presse 392 ff.
– Regierungspolitik XIII f., XXXV, 700,

702–709
– Reichsgericht 287, 322–327
– Reichsrat, Parlament 180, 430 f., 433 f.,

710 f., 713 ff.
– Sicherheitswesen 64–70, 233, 255, 315 f.
– Staatsbedienstete 4 f., 8, 13
– Steuerwesen 138, 163
– Thronrede 183, 191–194, 407
– Unruhe, Streik 252
– Unterrichtswesen 228 ff.

– Verwaltung, politische 71, 114, 116, 147,
151, 221 ff., 363

– Volksschulen 306
Hermann, Alois Ritter v.
– Auszeichnungen 351
Hermannstadt sieheNagyszeben
Herrenhaus
– Abgeordnetenhaus XXIX, XXXVI, XLII,

XLIV
– Adressdebatte 415, 485
– Adresskommission 486
– Auflösung LVI
– Ausgleich, böhmischer XLVI, LVI, 557,

581 f., 588, 591, 598–601, 611–615, 659
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 276
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479 f.
– Auszeichnungen 348
– Bauten 198 f.
– Bergwesen 480
– Besitzverhältnisse 181
– Dezemberverfassung XX, XXIX
– Eisenbahnlinien 132 ff., 198 f., 277, 682
– Eisenbahnwesen 176, 198 f.
– Enthebung 659
– Ernennungen 126, 153 f., 204 f., 236, 245,

271
– Finanzwesen 176, 196, 483 f.
– Gesetzpublikation 211
– Grundsteuerkommission 146, 148
– Handelsangelegenheiten 203, 546
– Justizwesen LXVIII, 122, 188, 198 f.
– Kirche, römisch-katholische LXII,

LXVIII
– Kirchen, Religionen LXIII, LXV,

LXVIII
– Landtage XL, 259, 434, 659
– Militär 175, 194, 198 f.
– Präsidium, Herrenhaus 541, 558
– Regierung, Cisleithanien LVI
– Regierungspolitik XIII f., XVI, XIX,

XXXVI, XL, XLII, XLIV, XLVI, LVI
– Reichsrat, Parlament 434, 541 f., 659
– Steuerwesen 139, 176, 197 f.
– Verwaltung, politische 146 ff.
Herrmann, Emanuel
– Post-, Telegrafenwesen 351
Heyssler, Moriz
– Ernennungen 204
Hieflau
– Eisenbahnlinien LXXXIV
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Hirsch, BaronMaurice de
– Eisenbahnlinien 329
Hirschfeld, Ludwig
– Auszeichnungen 351
Hlubčice siehe Leobschütz
Hock, Carl Freiherr v. Hock, Carl Freiherr v.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 289,

353
Hofkanzlei, böhmische
– Ausgleich, böhmischer 591
Hofmann, Leopold Friedrich Freiherr v.
– Ausgleich, böhmischer LIII
– Ausstellungen 530
– Dualismus LIII
– Regierung, Cisleithanien LIII
Hoheitssymbole
– Fahnen XXI
– Herrschertitel XXI
– Nomenklatur XI f.
Hohenelbe (Vrchlabí)
– Ausgleich, böhmischer 564
– Kirchen, Religionen 247
Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst
– Kirchen, Religionen 143 ff.
Hohenwart zu Gerlachstein, Carl Graf
– Abgeordnetenhaus XLII ff., LX
– Ausgleich, böhmischer LII–LX, 538–541,

551 f., 555, 557 f., 564, 568–576, 579,
581 f., 586, 591, 597–604, 615, 619, 621,
637, 641 f., 650

– Ausgleich, galizischer XLIII, 482
– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Auszeichnungen 535 f., 546, 562, 621–

625, 643 f.
– Bauten 550
– Dualismus LII ff., LVII
– Ernennungen 534 f.
– Justizwesen LXVII, 209, 665
– Kirche, römisch-katholische LXVII,

LXXVI, 209, 561 f., 568
– Kirchen, Religionen LXVII
– Kultureinrichtungen 224, 624
– Landtage 256, 259, 538–541, 544 ff.,

550 f., 556, 565 f., 641 f.
– Militär 531 f., 543, 558
– Regierung, Cisleithanien LII–LX, 629 f.,

632 f., 635 ff., 641
– Regierungspolitik XVII, XLI–XLIV,

LVI, LVIII f.

– Reichsrat, Parlament 542 f., 556 f., 574,
650

– Schulen, höhere 628
– Sicherheitswesen 569–574
– Steuerwesen 537, 564 f., 620 f.
– Unterrichtswesen 274, 553 f.
– Verkehrswesen 620
Hojsova Stráž siehe Eisenstrass
Holzgethan, Ludwig Freiherr v.
– Auflösung 648
– Ausgleich, böhmischer LIV, LVII ff., 539,

557, 570 f., 586, 596 ff., 600–604, 609 ff.,
613–619, 640 ff., 648, 650 f., 653, 655,
672

– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Auszeichnungen 566, 625, 642
– Dualismus LVII
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Eisenbahnlinien 605
– Enthebung 653, 655
– Enthebungen 651
– Ernennungen 245 f.
– Finanzwesen 484 f.
– Handelsangelegenheiten 250, 546 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXVI f.,

561 f., 567
– Landtage 539, 641 f., 653, 655, 687
– Militär 531, 664
– Minister 478
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Regierung, Cisleithanien LIV, LVII ff.,

629 f., 635 ff., 640 f.
– Regierungspolitik L, XVI ff., LVIII f., XC
– Reichsrat, Parlament 541 ff., 556, 650,

653, 655, 672
– Schulen, höhere 629, 696
– Seeschifffahrt 683
– Sicherheitswesen 570 f.
– Steuerwesen 536 f., 547 ff.
– Unterrichtswesen 553 f., 687, 691
Honauer, Franz
– Auszeichnungen 351
Hostinné siehe Arnau
Hradec Králové siehe Königgrätz
Hrob siehe Klostergrab
Hueber, Alfred Ritter v.
– Staatsbedienstete 300 ff.
Huttendorf (Zálesní Lhota)
– Ausgleich, böhmischer 564
Hye v. Glunek, Anton Freiherr
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– Ernennungen 125 f., 154, 204

Iglau (Jihlava)
– Eisenbahnlinien 129
Illyrien (Königreich)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 44
Ingelheim, Friedrich Graf v.
– Kirchen, Religionen 146
Innsbruck
– Abgeordnetenhaus LXXXV
– Bildungswesen 237
– Eisenbahnlinien LXXXV, 127, 130 f., 339
– Ernennungen 126, 204, 534
Isabella II., Königin von Spanien
– Sicherheitswesen 63, 69
Istrien (Markgrafschaft)
– Ausgleich, böhmischer 596
– Besitzverhältnisse 181
– Eisenbahnlinien 129
– Landtage 551
– Unterrichtswesen 302–305
– Volksschulen 307, 309
Italien
– Ausgleich, böhmischer 593
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 15, 83
– Post-, Telegrafenwesen 682
– Regierung, Cisleithanien 631
– Reichsrat, Parlament 542
– Seeschifffahrt 682
– Verwaltung, politische 116
Iwano-Frankiwsk siehe Stanislau

Jablonec nad Nisou sieheGablonz an der
Neisse

Jägerndorf (Krnov)
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 129, 340
Jarosch v. Adlershort, Procop Ritter
– Sicherheitswesen 66, 69
Jeschza (Ježica, heute Teil von Ljubljana)
– Unruhe, Streik 250
Ježica siehe Jeschza
Jičín siehe Jitschin
Jihlava siehe Iglau
Jireček, Joseph
– Ausgleich, böhmischer 540, 568–571,

573, 603 f., 609, 612 ff., 616, 639, 641
– Auszeichnungen 537 f., 549, 623 ff., 645
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275

– Kirche, römisch-katholische LXXVI,
559–562, 566 ff.

– Kultureinrichtungen 623 f.
– Landtage 540, 546
– Regierung, Cisleithanien 632, 637, 639,

641
– Regierungspolitik XVII, XC
– Reichsrat, Parlament 542 f.
– Schulen, höhere 628 f.
– Sicherheitswesen 570 f., 573
– Steuerwesen 537
– Unterrichtswesen 552 ff.
– Volksschulen 625
Jirkov sieheGörkau
Jitschin (Jičín)
– Ausgleich, böhmischer 555
– Sicherheitswesen 67
John, Franz Freiherr v.
– Militär 280, 283
Josefsthal (Vevče, heute Teil von Ljubljana)
– Sicherheitswesen 232
– Unruhe, Streik 250 f., 253, 260
Juden
– Israelitische Kultusgemeinden, Galizien

662 f.
Jungbunzlau (Mladá Boleslav)
– Eisenbahnlinien LXXXIII
Justizministerium
– Ausgleich, böhmischer 540
– Ausgleich, galizischer XXXI, 206
– Bezirksgerichte 281, 645 f.
– Ernennungen 153, 168, 205, 356
– Gewerbe, produzierendes 233
– Handelsangelegenheiten 235
– Justizwesen 237, 313, 319, 667 ff., 674
– Kirche, römisch-katholische LXXVII,

338
– Kirchen, Religionen LXX
– Landtage 540
– Militär 174, 241
– Regierungspolitik XVIII
– Sicherheitswesen 315 f.
– Unruhe, Streik 251
Justizwesen siehe auchGerichtshof, Oberster;
Grundrechte; Reichsgericht; Verwaltungs-
gerichtshof
– Dienstrecht 139
– Gefangenenaufsicht 667 ff., 674
– Gerichte XIX, XXXI f., 327
– Gerichtswache 316
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– Geschworenengerichte 166 ff., 318 f.
– Gewerbewesen 188
– Hochverrat 665 ff.
– Hypothekarrecht 188
– Konkordat 291
– Kreisgerichte siehe dort
– Notariatswesen 199, 274
– Oberlandesgerichte siehe dort
– Pressprozess 298 f.
– Pressrecht LXVII ff., 209 f., 237 f., 261 f.,

269, 674 ff.
– Rechtspflege XXI
– Reform XXII
– Reichsgericht 287 f.
– Schwurgerichte 167 f., 191, 291, 667
– Stempelgebühren 272, 313, 363
– Titel 122
– Verfassungsgerichtshof XXI
– Verwaltungsgerichtshof XXI

Kaaden (Kadaň)
– Adressen 246
Kadaň siehe Kaaden
Kaiserfeld, Moriz Edler v.
– Ausgleich, galizischer 179 f.
– Handelsangelegenheiten 203
– Reichsrat, Parlament 179 f.
Kalchberg-Kalchegger, Joseph Freiherr v.
– Eisenbahnlinien 340
Kallir Nathan
– Auszeichnungen 349
Kamnje sieheCamigna
Karajan, Theodor Georg v.
– Auszeichnungen 207 f.
Karlín siehe Karolinenthal
Kärnten
– Ausgleich, böhmischer 639
– Besitzverhältnisse 181
– Eisenbahnlinien LXXXIV, 15
– Militär 279, 284
– Regierung, Cisleithanien 639
– Unruhe, Streik 251
– Unterrichtswesen 553
– Verkehrswesen 620
Karolinenthal (Karlín, heute Teil von Prag)
– Sicherheitswesen 66 f., 123, 125
Kasimir I., König von Polen
– Feierlichkeiten 295 f.
Kathrein v. Andersill, Johann Ritter
– Auszeichnungen 642

Kauziani, Eduard
– Ernennungen 271
Kellersperg, Ernst Freiherr v.
– Abgeordnetenhaus LX
– Ausgleich, böhmischer LX, 650, 655, 658
– Enthebung 655, 658
– Justizwesen 167
– Landtage 655, 658
– Regierung, Cisleithanien LX
– Reichsrat, Parlament 650, 655, 658
– Sicherheitswesen 62, 64 f., 165
Kerkapoly, Carl
– Handelsangelegenheiten 546
Kiechl, Johann
– Ernennungen 204
Kirche, altkatholische
– Kirche, römisch-katholische LXXVII
Kirche, evangelische
– Kirche, römisch-katholische LXI, 560 f.
Kirche, griechisch-katholische (griechisch-
unierte)
– Erzbistum Lemberg 295, 317
Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch
nicht unierte)
– Bistum, Cattaro 275, 350
– Bistumserrichtung 275
Kirche, römisch-katholische
– Ausgleich, böhmischer 593
– Barmherzige Brüder 349
– Benediktiner Nonnenkloster, Przemyśl

165
– Bischöfe 334–337, 343 f., 678
– Dezemberverfassung XXV
– Eherecht 338
– Elisabethinerinnen, Konvent 334
– Ernennungen 282 f.
– Gesetze, konfessionelle LXI f., 209 f.
– Jesuiten, Generalkongregation 144
– Justizwesen LXVII, LXIX f.
– Karmeliten, Ordensgeneral 336
– Karmeliterinnen, Konvent LXXI ff.,

333 f., 336, 344
– Kirche, altkatholische LXXVff., 559–

562, 566 ff., 676–680
– Kirchen, Religionen LXII–LXVII,

LXIXff., 35, 144 f., 295
– Klerus LXVI–LXIX
– Kloster Göttweig 537
– Konkordat LXI–LXXV, 314, 333–337
– Konsistorium, Tarnow 337
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– Kurie, päpstliche LXV f.
– Ordinariat, erzbischöfliches (Wien) 567
– Piaristen 292
– Pressrecht 291
– Regierungspolitik XII
– Schulwesen 314
– Schwestern vom heiligen Felix von Canta-

lice 165
– Strafrecht 343 f.
– Subventionen 344 f.
– Thronrede 182, 191 f.
– Unterrichtswesen XXV
Kirchen, Religionen siehe auch unter den
Kirchen; Juden
– Gesetze, konfessionelle LXII–LXXI,

34 ff., 210 f., 232, 239, 247, 295
– Konzil, ökumenisches 143–146
Klagenfurt
– Auszeichnungen 350
Klášterec nad Ohří siehe Klösterle an der Eger
Klattau (Gerichtsbezirk)
– Ausgleich, böhmischer 564
Klaudy, Carl Leopold
– Justizwesen 167
– Sicherheitswesen 68, 165
Klein
– Eisenbahnlinien 329
Kleveta, Alois
– Abgeordnetenhaus XXIX
– Dezemberverfassung XXIX
Klier, Franz
– Auszeichnungen 349
Klostergrab (Hrob)
– Eisenbahnlinien 278
Klösterle an der Eger (Klášterec nad Ohří)
– Adressen 246
Knin
– Eisenbahnlinien 130
Kočevje sieheGottschee
Kogerer, Heinrich Ritter v.
– Auszeichnungen 549
Koller, Alexander Freiherr v.
– Ausgleich, böhmischer 653
– Auszeichnungen 348
– Eisenbahnlinien 277
– Enthebung 653
– Ernennungen 208
– Grundrechte 346 f.
– Justizwesen 167, 262, 274
– Kirchen, Religionen 232

– Landtage 369, 653
– Reichsrat, Parlament 653
– Schulen, höhere 292 f.
– Sicherheitswesen 62, 65, 123 ff.
– Verwaltung, politische 208, 363
Köln
– Handelsangelegenheiten 142
Komers-Lindenbach, Emanuel Heinrich
Ritter v.
– Ernennungen 154
Komotau (Chomutov)
– Adressen 246
Konrath, Eugen
– Auszeichnungen 349
Kotor sieheCattaro
Kozelka, Wenzel
– Auszeichnungen 369
Krain
– Ausgleich, böhmischer 596
– Bezirksgerichte 280 f.
– Eisenbahnlinien LXXXIV, 130
– Landtage L, 545
– Militär 279 f., 283–287
– Regierungspolitik L
– Schulen, höhere 291, 331
– Sicherheitswesen 233, 263
– Unruhe, Streik 251 f., 260 f.
– Unterrichtswesen 302 f.
– Volksschulen 307, 309
Krakau (Kraków)
– Eisenbahnlinien 129
– Feierlichkeiten 215, 296 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXI f.,

334 ff.
– Kirchen, Religionen LXXII
Kraków siehe Krakau
Kraus, Ludwig
– Auszeichnungen 363
Krauß, Carl Freiherr v.
– Ernennungen 125, 153 ff., 168 f., 208,

270 f., 287 f.
– Justizwesen 272, 287 f.
– Reichsgericht 287, 323, 327
Kreisgerichte
– allgemein 668
– Feldkirch LXX, 338
Kriegsdorf (Vojnovice; Válšov)
– Eisenbahnlinien 340
Kriegsministerium
– Adel 669
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– Ausgleich, böhmischer 591, 642
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

XXVII, 345
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Auszeichnungen 101
– Bauten 201 f.
– Besitz, öffentlicher 157, 159, 212
– Dezemberverfassung XXVII
– Finanzwesen 241
– Gesundheitswesen 345 f.
– Justizwesen 667 f.
– Landtage 642
– Militär 112, 247, 280, 293 ff., 660 f., 665
– Revolution, Aufstand 401
– Sicherheitswesen 62, 68, 141, 316
– Verwaltung, politische 116 f.
Krnov siehe Jägerndorf
Kroatien-Slawonien
– Ausgleich, böhmischer 591, 596
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 361
– Reichsrat, Parlament 713
– Unruhe, Streik 252
Kroebl, Franz
– Ernennungen 225
Krumhaar, Joseph Ritter v.
– Auszeichnungen 623 f.
– Kultureinrichtungen 623 f.
Kubin, Gustav
– Ausgleich, galizischer 481 f.
– Auszeichnungen 535
Kuhn v. Kuhnenfeld, Franz Freiherr
– Ausgleich, böhmischer LIII, LV, LVII
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 360
– Auszeichnungen 348, 622 f.
– Bauten 201 f.
– Besitz, öffentlicher 156, 159, 212 f.
– Dualismus LIII, LVII
– Eisenbahnlinien 341
– Finanzwesen 241 ff.
– Handelsangelegenheiten 142, 174
– Justizwesen 668
– Militär 113, 173, 240 f., 247, 279, 283,

287, 294, 322, 531 f., 543, 662, 664
– Regierung, Cisleithanien LIII, LV, LVII
– Sicherheitswesen 63, 66, 68, 123 ff., 315
– Verwaltung, politische 116
Kultureinrichtungen
– Museen 623 f.
– Museum für Kunst und Industrie 623 f.
– Stiftungen 223 f.

Kunst und Kultur
– Akademie der bildenden Künste 309
– Akademie der Künste, Bayern 254
– Genossenschaft der bildenden Künstler

Wiens 254
Kupka, Johann
– Auszeichnungen 201
Kutalek
– Auszeichnungen 348
Kutná Hora siehe Kuttenberg
Kutschker, Johann
– Kirche, römisch-katholische 334, 337
Kuttenberg (Kutná Hora)
– Kirche, römisch-katholische 334

Lahner, Johann
– Auszeichnungen 349
Laibach (Ljubljana)
– Auszeichnungen 273
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 130
– Ernennungen 204
– Militär 280, 284 ff.
– Sicherheitswesen 233
– Unruhe, Streik 250 f., 253
Laminet v. Artztheim, Joseph Freiherr
– Ernennungen 354 ff.
Landesausschüsse
– allgemein 287, 294, 306 ff., 320, 680
– Böhmen 162, 649, 653 f.
– Bukowina 671 f., 697
– Dalmatien 549 f.
– Galizien 222 ff., 226, 317
– Görz 169
– Krain 255, 260
– Mähren 670 f., 688 f.
– Niederösterreich 540
– Oberösterreich 565
– Salzburg 280
Landesgerichte
– Brünn 354
– Landesgerichtspräsidenten 167, 205
– Linz LXVII f., 209
– Prag 354, 666
– Triest 356
Landesverwaltungen
– Galizien 216
– Krain 252, 546
Landstraß
– Bezirksgerichte 281
Landtag, Böhmen
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– Abgeordnetenhaus XXIX f.
– Adressdebatte 413
– Auflösung 647 f.
– Ausgleich, böhmischer XXX, XLV–

XLIX, LI–LIX, 378 f., 381–384, 538 ff.,
551 f., 555, 557 f., 564, 569, 575–580,
582–588, 591 f., 597–601, 603 f., 607–
610, 616, 638, 640 ff., 647–650, 652–655,
659, 672 ff.

– Ausgleich, galizischer XLII
– Besitzverhältnisse 265
– Dezemberverfassung XXIX
– Dualismus LIII f., LVI f.
– Enthebung 652–655, 659
– Ernennungen 208
– Grundrechte 346 f.
– Justizwesen 674
– Landtage XL, XLVIII f., 319, 361, 369,

538 ff., 555 f., 641 f., 652–655, 659, 687,
689

– Regierung, Cisleithanien LII–LIX, 629,
632, 634, 638, 640 f.

– Regierungspolitik XV, XL, XLII, XLV–
XLIX, LI, LV f., LIX

– Reichsrat, Parlament 556, 649 f., 652–
655, 659, 672 f., 710

– Schulen, höhere 330
– Sicherheitswesen 64, 569
– Steuerwesen 138, 161
– Thronrede 192
– Unterrichtswesen 303 f., 687, 689
– Verwaltung, politische 239, 362 f.
– Volksschulen 307 f., 330
Landtag, Bukowina
– Abgeordnetenhaus XXXIV, LX
– Ausgleich, böhmischer LX, 621
– Bauten 258
– Besitzverhältnisse 265
– Landtage L, 257, 361, 691
– Regierung, Cisleithanien LX
– Regierungspolitik XVI, L
– Unterrichtswesen 302, 304, 671 f., 691,

697
– Verwaltung, politische 71
Landtag, Dalmatien
– Abgeordnetenhaus XXXIV
– Bauten 549 f.
– Ernennungen 534
– Landtage L, 320, 361, 680
– Regierungspolitik L

– Steuerwesen 564 f., 620
– Unterrichtswesen 302 ff., 671
– Volksschulen 307, 309
Landtag, Galizien
– Abgeordnetenhaus XXXIV
– Ausgleich, böhmischer 621
– Ausgleich, galizischer XXXI, 179 f., 206,

231 f., 264, 477
– Bauten 332
– Besitzverhältnisse 265
– Ernennungen 317
– Landtage L f., 320, 361, 396
– Landwirtschaft 239
– Militär 663
– Regierungspolitik XVII, L f.
– Reichsrat, Parlament 179 f.
– Schulen, höhere 330
– Unterrichtswesen 225–231, 304
– Verwaltung, politische 317 f.
– Volksschulen 330
Landtag, Görz und Gradisca
– Abgeordnetenhaus XXXIV
– Besitzverhältnisse 265
– Eisenbahnlinien 15, 83
– Landtage 361
– Unterrichtswesen 302 ff.
– Verwaltung, politische 182
– Volksschulen 307, 309
Landtag, Istrien
– Besitzverhältnisse 265
– Landtage 256, 361
– Unterrichtswesen 302 ff.
– Verkehrswesen 651 f.
– Verwaltung, politische 693
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Kärnten
– Abgeordnetenhaus XLIV
– Ausgleich, böhmischer XLIX, 654, 656
– Besitzverhältnisse 265
– Enthebung 654, 656
– Finanzwesen 670
– Landtage XLIX, 361, 395, 654, 656
– Regierungspolitik XVI, XLIV, XLIX, L
– Reichsrat, Parlament 654, 656
– Unterrichtswesen 303 f.
– Verkehrswesen 681
– Volksschulen 307 f., 625
Landtag, Krain
– Abgeordnetenhaus XXXIV, LX
– Ausgleich, böhmischer LX, 654
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– Bezirksgerichte 280
– Enthebung 654
– Landtage L, 255 f., 361, 544 ff., 566, 654,

691
– Regierung, Cisleithanien LX
– Regierungspolitik XLIX, L
– Reichsrat, Parlament 654
– Schulen, höhere 331 f.
– Sicherheitswesen 255
– Unterrichtswesen 254 f., 303 ff., 691
Landtag, Mähren
– Abgeordnete 166, 171 ff.
– Abgeordnetenhaus XXIX, XLIV, LX
– Ausgleich, böhmischer XLV, LI, LX, 621,

640, 654
– Besitzverhältnisse 238, 265
– Dezemberverfassung XXIX
– Enthebung 654
– Landtage L, 258 f., 319, 361, 544 f., 556,

654, 686–691
– Landtagskommission, Mähren 687
– Regierung, Cisleithanien LX, 640
– Regierungspolitik XVI, XLIV f., XLIX,

L f.
– Reichsrat, Parlament 654
– Steuerwesen 138, 161 f.
– Unterrichtswesen 302, 304 f., 670 f., 686–

691
– Verkehrswesen 160
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Niederösterreich
– Abgeordnetenhaus XLIV
– Ausgleich, böhmischer XLIX, 538–541,

654, 656
– Besitzverhältnisse 265
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Enthebung 654, 656
– Landtage XLIX, 320, 361, 395, 538–541,

551, 654, 656
– Regierungspolitik XLIV, XLIX, L
– Reichsrat, Parlament 654, 656
– Schulen, höhere 291, 331
– Steuerwesen 273
– Unterrichtswesen 303, 305
– Verwaltung, politische 113
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Oberösterreich
– Abgeordnetenhaus XLIV, LX
– Ausgleich, böhmischer LVI, LX, 621,

654 ff.

– Besitzverhältnisse 265
– Enthebung 654 ff.
– Finanzwesen 670
– Landtage L, 361, 395, 565, 654 ff., 691
– Regierung, Cisleithanien LVI, LX
– Regierungspolitik XLIV, XLIX, L, LVI
– Reichsrat, Parlament 654 ff.
– Schulen, höhere 330 f., 695 f.
– Unterrichtswesen 302, 304 f., 691
– Verkehrswesen 160
– Verwaltung, politische 71
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Salzburg
– Abgeordnetenhaus XLIV
– Ausgleich, böhmischer XLIX, 654
– Besitzverhältnisse 265
– Enthebung 654
– Finanzwesen 692
– Landtage XLIX, 361, 654
– Regierungspolitik XLIV, XLIX, L
– Reichsrat, Parlament 654
– Schulen, höhere 695
– Unterrichtswesen 302, 304
– Verwaltung, politische 693
– Volksschulen 307, 309
Landtag, Schlesien
– Abgeordnetenhaus XLIV
– Ausgleich, böhmischer XLIX, LI, 654
– Besitzverhältnisse 265
– Enthebung 654
– Landtage XLIX, 361, 654
– Regierungspolitik XLIV, XLIX, LI, L
– Reichsrat, Parlament 654
– Schulen, höhere 628
– Steuerwesen 138, 161 f.
– Unterrichtswesen 302–305, 552 f.
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Steiermark
– Abgeordnetenhaus XLIV
– Ausgleich, böhmischer XLIX, 654, 656
– Besitzverhältnisse 265
– Enthebung 654, 656
– Landtage XLIX, 361, 654, 656
– Regierungspolitik XV, XLIV, XLIX, L
– Reichsrat, Parlament 654, 656
– Steuerwesen 71
– Unterrichtswesen 302 ff.
– Verkehrswesen 620, 681
– Volksschulen 307 f.
Landtag, Tirol
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– Abgeordnetenhaus XXXIII f., XLIV
– Ausgleich, böhmischer LVI
– Bezirksgerichte 645
– Dezemberverfassung XXV
– Ernennungen 316, 534
– Finanzwesen 483
– Justizwesen 188
– Landtage 361 f., 430, 680, L
– Militär 293, 543
– Regierung, Cisleithanien LVI
– Regierungspolitik XXXIII, XLIV, L, LVI
– Reichsrat, Parlament 430, 710
– Steuerwesen 680
– Unterrichtswesen XXV, 304
– Verwaltung, politische 70 f.
Landtag, Ungarn (bis 1867)
– Ausgleich, böhmischer LV, 582
– Dezemberverfassung XXIII
– Finanzwesen XXIII
– Kirche, römisch-katholische LXI, LXXIV
– Regierung, Cisleithanien LV
Landtag, Vorarlberg
– Abgeordnetenhaus XXXIII, LX
– Ausgleich, böhmischer LX
– Landtage L, 361, 680, 691, 693 f.
– Militär 558 f.
– Regierung, Cisleithanien LX
– Regierungspolitik XXXIII, L
– Steuerwesen 196
– Unterrichtswesen 302, 304, 691
– Verkehrswesen 681 f.
– Volksschulen 307, 309
Landtage
– Abgeordnete 264
– Abwesenheit 544 ff., 565 f.
– Adressen 680
– allgemein XIX, XXV, XXVIII ff.,

XXXII–XXXVIII, XL f., XLIV, XLVI,
XLIX, LI, LV, LX, LXII, 160, 173, 181,
193, 259, 264 f., 291, 302, 304–308,
319 f., 361, 376, 391, 393–399, 406 f.,
429 f., 432 ff., 477, 481 ff., 486, 540 f.,
543, 545, 549 ff., 553, 556, 581, 591, 593–
596, 603, 609 f., 612–616, 621, 639 f.,
649, 651, 654–659, 671 f., 680 f., 687 f.,
693, 710–716

– Auflösung 362, 550 f., 652–659, 686–
691

– Ausgleich, böhmischer 538–541
– Einberufung 319 f., 361, 641 f.

– Forderungen L f.
– Geschäftsordnung 256
– Kompetenzen XXVIII
– Loyalitätskundgebungen L f.
– Obstruktion XL, XLVIII f., LI
– Wahlen 369, 555 f.
– Wahlordnung 255 f., 258 f.
– Wahlrecht 693 f.
– Wahlreform 394–399, 406 f., 428–434
– Wirkungskreis 257 f.
Landtagskommissäre
– Galizien 229
Landtagsvorsitzende
– allgemein 275, 291, 294, 306, 320, 331,

344, 361, 565, 621
– Landeshauptmann, Oberösterreich 565
– Landeshauptmann, Tirol 316
– Landmarschall, Galizien 316 ff.
– Landmarschall, Niederösterreich 345
Landwirtschaft
– Tierschutz 239
Lassaux
– Auszeichnungen 120
Lasser v. Zollheim, Joseph Freiherr
– Ausgleich, böhmischer 653
– Enthebung 653
– Ernennungen 316
– Landtage 362, 432, 653
– Militär 293
– Reichsrat, Parlament 432, 653
– Verwaltung, politische 70 f.
Laufberger v. Bergenheim, Franz Ritter
– Sicherheitswesen 63, 65–68
Ławrowski Julian
– Ernennungen 317
– Verwaltung, politische 357
Legwarth, Franz
– Auszeichnungen 330
Lehmann, Ernst Edler v.
– Unruhe, Streik 252
Leibnitz
– Auszeichnungen 349
Leitomischl (Litomyšl)
– Ausgleich, böhmischer 552
Lemberg (Lwów, Ľviv)
– Auszeichnungen 621, 624
– Eisenbahnlinien 604
– Ernennungen 154, 204, 225
– Feierlichkeiten 213, 215
– Grundrechte 238
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– Kultureinrichtungen 223 f.
– Landtage 434
– Reichsrat, Parlament 434
– Staatsbedienstete 139 f.
– Verwaltung, politische 272
Leoben
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 14, 277
Leobschütz (Hlubčice, Głubczyce)
– Eisenbahnlinien 340 f.
Leonardi, Cölestin
– Ernennungen 316
Lewinsky, Carl Freiherr v.
– Ernennungen 354 f.
Lichnowski v. Werdenberg, Robert Maria
Graf
– Eisenbahnlinien 340
Lichtenfels, Thaddäus Freiherr v.
– Adressdebatte 486
– Ernennungen 125, 153, 168
– Landtage 432
– Reichsrat, Parlament 432
Lindau
– Eisenbahnlinien 128
Linz
– Auszeichnungen 351
– Bauten LXXXIX, 165 f.
– Eisenbahnlinien 118
– Finanzwesen 242
– Justizwesen 209
– Kirche, römisch-katholische LXVI, 209
– Kirchen, Religionen LXVI
– Militär 240
Litija siehe Littai
Litomyšl siehe Leitomischl
Littai (Litija)
– Auszeichnungen 273
– Unruhe, Streik 251
Litwinowicz, Spiridon
– Ernennungen 316 f.
Ljubljana siehe Laibach
Ljutomer siehe Luttenberg
Lobkowitz, Georg Christian Fürst v.
– Auflösung 647 f.
– Ausgleich, böhmischer 642, 647 f.
– Landtage 642
Lobositz (Lovosice)
– Ausgleich, böhmischer 564
– Eisenbahnlinien 278
Lodomerien
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 44

Löhr, Moriz Ritter v.
– Auszeichnungen 623 f.
– Kultureinrichtungen 623 f.
Lombardo-Venetien
– Eisenbahnlinien LXXXVI
– Ernennungen 534
London
– Finanzwesen 120 f.
– Handelsangelegenheiten 203
Lónyay v. Nagy Lónya und Vàsàros-Námény,
Melchior Graf
– Ausgleich, böhmischer LIII ff., LVII f.,

578, 580, 588, 594 ff., 604
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

288 f., 360, 368
– Besitz, öffentlicher 157
– Dezemberverfassung XXIII
– Dualismus XXIII, LIII, LVII
– Finanzwesen 243
– Regierung, Cisleithanien LIII ff., LVII f.
Lorenz, Johann
– Kirche, römisch-katholische 338
Lovosice siehe Lobositz
Lubliner Union
– Feierlichkeiten 213, 215
Lucovich, Anton
– Ernennungen 236
Luditz (Bezirk)
– Verwaltung, politische 362
Ludwig II., König von Bayern
– Auszeichnungen 622
Ludwig, Gustav Ritter v.
– Justizwesen 298 f.
– Sicherheitswesen 66
Lumpe, Eduard
– Auszeichnungen 349
Łupków siehe Lupkow
Lupkow (Łupków)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 368
Luttenberg (Ljutomer)
– Verwaltung, politische 116
Ľviv siehe Lemberg
Lwów siehe Lemberg

Magnatentafel, Ungarn
– Ausgleich, böhmischer 581 f., 591
Mähren
– Abgeordnete 171 f.
– Abgeordnetenhaus XXIX, XXXI
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– Ausgleich, böhmischer XXXI, LI, 621,
650, 674

– Auszeichnungen 348
– Bauten 549
– Besitzverhältnisse 239
– Dezemberverfassung XXIX
– Ernennungen 355 f.
– Grundrechte 299
– Justizwesen 674
– Landtage 319 f., 555 f., 687 f., 690 f.
– Regierung, Cisleithanien 631
– Regierungspolitik XLVII, XLIX, LI
– Reichsrat, Parlament 650, 710
– Steuerwesen 138, 161 f.
– Unterrichtswesen 687 f., 690 f.
Mährisch-Schönberg (Šumperk)
– Eisenbahnlinien 129
Maly Freiherr v. Vevanović, Vinzenz
– Auszeichnungen 341 f.
Manětín sieheManetin
Manetin (Manětín)
– Ausgleich, böhmischer 555, 564
– Verwaltung, politische 362 f.
Mannheim
– Auszeichnungen 623
Marburg an der Drau (Maribor)
– Kirche, römisch-katholische 314
Maresch, Johann
– Sicherheitswesen 64
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich
– Ausgleich, böhmischer 609
Mariánské Lázně sieheMarienbad
Mariazell
– Abgeordnetenhaus LXXXV
– Besitz, öffentlicher 175
– Eigentum, öffentliches LXXIX
– Eisenbahnlinien LXXXV, 131
Maribor sieheMarburg an der Drau
Marienbad (Mariánské Lázně)
– Eisenbahnlinien LXXXVII
– Sicherheitswesen 315
Marmaroschsiget sieheMármarossziget
Mármarossziget (Marmaroschsiget, Sighetu
Marmaţiei)
– Eisenbahnlinien 129
Maschau (Mašťov)
– Adressen 246
Mašťov sieheMaschau
Matzinger, Franz Edler v.
– Auszeichnungen 207

Maupas, Peter
– Auszeichnungen 349
Mauthausen
– Eisenbahnlinien 118
Mazzuchelli, Johann Graf
– Ernennungen 354 ff.
Mecséry de Tsóor, Car Freiherr
– Auszeichnungen 329 f.
– Kirche, römisch-katholische 315
– Verwaltung, politische 115
Megerle v. Mühlfeld, Eugen Alexander
– Kirche, römisch-katholische LXII
– Kirchen, Religionen LXIII
Melingo, Achilles v.
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 623 f.
– Kultureinrichtungen 623 f.
Mělník sieheMelnik
Melnik (Mělník)
– Sicherheitswesen 67
Menghin, Achilles Freiherr v.
– Ernennungen 534 f.
Meran, Franz Graf v.
– Eisenbahnlinien 277
Mercandin, Franz Xaver Graf
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 352
Merkl, Thaddäus Ritter v.
– Ernennungen 205, 246
Město Albrechtice sieheOlbersdorf
Meysenbug, Otto Rivalier v. Freiherr
– Justizwesen LXIX
– Kirche, römisch-katholische LXV
– Kirchen, Religionen LXV, LXIX
Mezí sieheMoesing
Michaelsberg (Michalovy Hory)
– Eisenbahnlinien 370
Michalovce sieheNagymihály
Michalovy Hory sieheMichaelsberg
Michlewski, Constantin
– Kirchen, Religionen 295
Michlewski, Veronika
– Kirchen, Religionen 295
Mikulášovice sieheNixdorf
Mikulov sieheNikolsburg
Militär
– Auszeichnungsanträge 374
– Bewaffnete Macht, gesamte XXVI f.,

LVII, LXXXI, 66, 68, 123 f., 141, 151 f.,
155–159, 240–244, 247 f., 251, 260,
279 f., 283–288, 297, 311, 315 f., 333,
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345, 358, 360 f., 364, 370, 479 f., 532,
541, 562, 569, 593 f., 615 f., 631 f., 661 f.,
664 f., 667 ff.

– Bildungsanstalten 112 f.
– Budget 247 f.
– Einjährig-Freiwillige 372
– Garnison, Prag 63, 66, 68, 123
– GeneralkommandoWien 156
– Gerichtswesen 173 f., 199
– Gestüte 358
– Landsturm 558 f.
– Landwehr XXVI f., LIII, LVII, 194,

293 ff., 594
– Landwehr (Honvéd), Ungarn 243
– Militär, Frankreich 142
– Militärehrengericht 173
– Militärgerichte XXVII
– Militärobjekte LXXXI f.
– Militär-Tierarzneiinstitut 345 f.
– Personalstand 295
– Pressrecht 239 ff.
– Rekrutenkontingente XXVII, 151 f., 175
– Rekrutierung 294 f., 543, 660–665
– Stiftungsplätze 321 f.
– Truppenverlegungen 279 f., 283–286
– Uniformierung 294
– Unterbringung 531 ff.
– Wehrgesetz XXVI, 293
Minister
– Zuschüsse 478
Ministerium der Finanzen siehe Finanzminis-
terium

Ministerium der Justiz siehe Justizministeri-
um

Ministerium des Äußern
– Ausgleich, böhmischer LIII, 576, 591
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 622
– Dualismus LIII
– Expeditionen, Forschungsreisen 364, 370
– Finanzwesen 120
– Kirche, römisch-katholische LXV, 283
– Kirchen, Religionen LXV
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Regierung, Cisleithanien LIII
– Seeschifffahrt 683
Ministerium des Innern
– Ausgleich, böhmischer 572, 618, 674
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 345,

353

– Auszeichnungen 207, 535, 623
– Banken 248
– Besitzverhältnisse 357
– Bezirksgerichte 645 f.
– Dezemberverfassung XXVI
– Eisenbahnwesen 248 f., 259
– Feierlichkeiten 215
– Grundrechte 321
– Handelsangelegenheiten 250
– Justizwesen 274, 313, 318, 667, 674
– Kirche, römisch-katholische LXXVI f.,

315, 678
– Kultureinrichtungen 623
– Landtage 432, 687
– Militär XXVI, 322
– Regierungspolitik XV, XVIII
– Reichsrat, Parlament 432
– Sicherheitswesen 572
– Unruhe, Streik 251
– Unterrichtswesen 687
– Verkehrswesen 114, 651
– Verwaltung, politische 70, 115, 211, 272
Ministerium für Kultus und Unterricht
– Ausgleich, galizischer 207
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 276,

355
– Auszeichnungen 350 f., 623
– Bauten 332
– Dezemberverfassung XXII, XXV
– Dualismus XXII
– Gesundheitswesen 345 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXVII,

334, 343, 680
– Kultureinrichtungen 623
– Militär 322
– Regierungspolitik XVI, XVIII
– Schulen, höhere 332
– Unterrichtswesen XXV, 230 f., 670
– Verwaltung, politische 219–222
Ministerium für Landesverteidigung
– Ausgleich, böhmischer LIII
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 345
– Dezemberverfassung XXVI
– Dualismus LIII
– Kirche, römisch-katholische 679
– Militär XXVI, 293 ff., 321 f., 660–663
– Regierung, Cisleithanien LIII
– Regierungspolitik XVI f.
– Sicherheitswesen 255, 315 f.
Ministerrat, gemeinsamer
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– Ausgleich, böhmischer LIII ff., LVIII f.,
576, 584

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 288,
360

– Besitz, öffentlicher 155
– Dezemberverfassung XX
– Dualismus LIII
– Eigentum, öffentliches LXXXII
– Finanzwesen 244
– Kirchen, Religionen 143 ff., 211
– Militär LXXXII, 247 f., 531
– Regierung, Cisleithanien LIII ff., LVIII f.
– Regierungspolitik LV, LIX
– Reichsgericht 323
Ministerratspräsidium
– Adressen 246
– Ausgleich, böhmischer 586
– Auszeichnungen 101
– Kirchen, Religionen 247
– Reichsrat, Parlament 541
– Sicherheitswesen 62, 64
Ministerratsprotokolle
– Justizpalastbrand XCI f.
Missionen in auswärtigen Staaten
– Gesandtschaft, in der Schweiz 146
Mitis, Georg Peter Freiherr v. Mitis, Georg
Freiherr v.
– Auszeichnungen 645
– Bezirksgerichte 647
– Justizwesen 666, 668 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXVII
– Regierungspolitik XVIII
Mitteilungen, offizielle
– Pressdepartement 390 f., 394, 399
Mladá Boleslav siehe Jungbunzlau
Mödling
– Eigentum, öffentliches LXXXI
Moesing (Mezí)
– Verwaltung, politische 362
Monfalcone
– Verkehrswesen 114
Montenegro
– Handelsangelegenheiten 174 f., 199 f.
– Revolution, Aufstand 402
Montenuovo, Wilhelm Albrecht Fürst v.
– Sicherheitswesen 125
Montpreis (Planina pri Sevnici)
– Verkehrswesen 681
Möring, Carl
– Eisenbahnlinien 84

– Ernennungen 342
– Landtage 256
– Sicherheitswesen 65
– Unterrichtswesen 304
– Verkehrswesen 114
Mosetig, Albert
– Auszeichnungen 622 f.
Most siehe Brüx
Müller, Valentin
– Auszeichnungen 350
München
– Kirche, römisch-katholische LXXV
– Kirchen, Religionen 146
Mundy, Jaromir Freiherr v.
– Auszeichnungen 622 f.
Myrbach v. Rheinfeld, Franz Freiherr
– Landtage 258

Nagymihály (Großmichel, Michalovce)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 365
– Eisenbahnlinien LXXXVII
Nagyszeben (Hermannstadt, Sibiu)
– Ernennungen 365
Napadiewicz v. Wiekowski, Eduard
– Auszeichnungen 642 ff.
Nationalversammlung, Frankfurter
– Regierungspolitik XIV f.
Neisse (Nysa)
– Eisenbahnlinien 340
Nemeth
– Auszeichnungen 120
Neratovice sieheNeratowitz
Neratowitz (Neratovice)
– Eisenbahnlinien 339
Neuberg an der Mürz
– Besitz, öffentlicher 175
– Eigentum, öffentliches LXXIX
Neufeld, Gustav
– Auszeichnungen 351
Neupauer, Joseph Edler v.
– Auszeichnungen 349
Niederösterreich
– Ausgleich, böhmischer 596, 639
– Bauten 549
– Ernennungen 125 f., 345
– Regierung, Cisleithanien 639
– Schulen, höhere 291, 331 f.
– Steuerwesen 620
– Unterrichtswesen 553
– Volksschulen 305, 308
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Nikolsburg (Mikulov)
– Auszeichnungen 349
Nitsch, Franz
– Auszeichnungen 254
Nixdorf (Mikulášovice)
– Kirchen, Religionen 211
Norddeutscher Bund
– Post-, Telegrafenwesen 352
– Regierungspolitik XLVII
Novo mesto sieheRudolfswert
Nuppenau, Georg Freiherr v.
– Sicherheitswesen 62
Nysa sieheNeisse

Oberlandesgerichte
– allgemein 206, 667
– Brünn 354 ff.
– Graz 354
– Innsbruck 169, 338, 357, 645 f.
– Lemberg 154, 225
– Prag 645
– Wien LXVII f., 154, 209
– Zara 357
Oberlandesgerichtspräsidenten
– Ernennungen 154
– Justizwesen 674
Oberösterreich
– Ausgleich, böhmischer 585 f., 621
– Auszeichnungen 562
– Eisenbahnlinien 118
– Justizwesen LXVII
– Kirche, römisch-katholische LXVII
– Kirchen, Religionen LXVII
– Landtage 551
– Regierungspolitik XLI
– Schulen, höhere 291, 330, 695 f.
– Unterrichtswesen 275, 302
Oberstkämmereramt
– Auszeichnungen 684 f.
Oesterreichische Nationalbank
– Dezemberverfassung XXIII f.
– Dualismus XXIII
Ofen siehe Buda
Olbersdorf (Město Albrechtice)
– Eisenbahnlinien 340
Olomouc
– Eisenbahnlinien 129 f., 340 f.
Opava
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 340
– Ernennungen 154

Orczy Béla, Freiherr v.
– Ausgleich, böhmischer LIII
– Dualismus LIII
– Regierung, Cisleithanien LIII
Orosz, Carl v.
– Auszeichnungen 566
Osmanisches Reich (Türkei)
– Handelsangelegenheiten 200
– Revolution, Aufstand 402
Oświęcim siehe Auschwitz
Ott, Rudolph v.
– Ernennungen 204
Ottenfels-Gschwind, Moriz Freiherr v.
– Kirchen, Religionen 143

Pajk, Johann
– Auszeichnungen 273
Palacký, Franz
– Abgeordnetenhaus XXX
– Ausgleich, böhmischer XXX
Palomba-Caracciolo, Joseph Ritter
– Kirche, römisch-katholische 283
Pardubice siehe Pardubitz
Pardubitz (Pardubice)
– Ausgleich, böhmischer 552
Parlamente, Deutsches Reich und Länder
– Landtag, Württemberg XVII
Patera, Johann Ritter v.
– Auszeichnungen 645
Paumgartten, Franz Freiherr v.
– Bauten 332
Pawlik, Andreas
– Ernennungen 365
Pest (heute Teil von Budapest)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 367
– Kirche, römisch-katholische 567
Petitionen
– Gnadengabe 169
Petranović, Gerasim
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
Petrinó, Alexander Freiherr v.
– Ausgleich, galizischer 476 ff., 481 f.
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Bergwesen 480
– Eisenbahnlinien 129
– Minister 478
– Regierungspolitik XVI
Petrovič Niejuš Nicolaus, Fürst vonMonte-
negro
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– Handelsangelegenheiten 174 f., 199 f.
– Revolution, Aufstand 402
Petrovich, Spiridion
– Auszeichnungen 348
– Ernennungen 357
Philippovich v. Philippsberg, Franz Freiherr
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
Piloty, Carl
– Auszeichnungen 254
Pilsen (Plzeň)
– Eisenbahnlinien 370
– Steuerwesen 162
Pino v. Friedenthal, Felix Freiherr
– Eisenbahnlinien 83
Pius IX., Papst
– Justizwesen LXVII, LXIX, 209 f.
– Kirche, römisch-katholische LXI, LXVff.,

LXXIII ff., 209 f., 283
– Kirchen, Religionen LXIV–LXVII,

LXIX
Pivka siehe St. Peter in Krain
Planina pri Sevnici sieheMontpreis
Plankensteiner, Arnold
– Auszeichnungen 359
Plener, Ignaz Edler v.
– Abgeordnetenhaus XXXV f., XLII,

LXXXV f.
– Adressdebatte 410 f., 415
– Ausgleich, böhmischer 378 f., 383
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

46 f., 276 f., 352 ff., 365, 368
– Auszeichnungen 201, 341 f., 351
– Bauten 198 f.
– Besitz, öffentlicher 122, 312 f.
– Besitzverhältnisse 357
– Dezemberverfassung XXIII
– Eigentum, öffentliches LXXX
– Eisenbahnlinien LXXXV–LXXXVIII,

14, 16, 83 f., 117 f., 127–133, 135 ff., 163 f.,
169 f., 177 ff., 195, 198 f., 277 f., 328 f.,
339 ff.

– Eisenbahnwesen 177, 198 f., 248 f., 259,
266 f., 269, 278 f.

– Ernennungen 153, 155, 205, 356
– Expeditionen, Forschungsreisen XCI,

364, 370
– Feierlichkeiten 296 f.
– Finanzwesen XXIII, 121
– Handelsangelegenheiten 137, 142, 203

– Justizwesen 198 f., 272
– Kirche, römisch-katholische LXXIII,

336 f., 343
– Landtage 320, 430 f.
– Militär 198 f., 285, 358
– Post-, Telegrafenwesen 265 f., 351 f.
– Regierungspolitik XIII ff., XXXV f.,

XLII, 705, 708 f.
– Reichsgericht 323, 327
– Reichsrat, Parlament XXXVI, 430 f.
– Schulen, höhere 293, 332
– Staatsbedienstete 13, 358
– Steuerwesen 138, 166, 197
– Thronrede 183, 193
– Unterrichtswesen 230
– Verkehrswesen 114
– Verwaltung, politische 71, 147 f., 150, 222,

239
Plzeň siehe Pilsen
Pöchmüller, Mathias
– Justizwesen 209
– Kirche, römisch-katholische 209
Pöckh, Friedrich
– Ausgleich, böhmischer 593 f.
Poděbrady siehe Podiebrad
Podiebrad (Poděbrady)
– Sicherheitswesen 67
Podmokly siehe Bodenbach
Pola (Pula)
– Bauten 201 f.
– Eisenbahnlinien 129
Polen (Russisch-)
– Feierlichkeiten 213
Polen-Litauen
– Feierlichkeiten 214, 296
– Kirche, römisch-katholische 344
Polička siehe Politschka
Politschka (Polička)
– Ausgleich, böhmischer 552
Polizei siehe Sicherheitswesen
Polizeiministerium
– Dezemberverfassung XXVI
– Militär XXVI
Pollanetz, Joseph
– Auszeichnungen 684 f.
Ponfickl, Franz
– Auszeichnungen 652
Poniński, Calixt Fürst
– Eisenbahnlinien 605 f.
Pontebba
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– Eisenbahnlinien LXXXVI, 15, 83 f.
Pontzen, Ernst
– Auszeichnungen 201
Porges, Karl
– Militär 372
Posen (Provinz)
– Feierlichkeiten 213
Possinger v. Choborski, Ludwig Freiherr
– Ausgleich, böhmischer 641
– Ausgleich, galizischer 201, 206 f., 215
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 684 f.
– Besitz, öffentlicher 213
– Eisenbahnlinien 682
– Ernennungen 225, 317
– Feierlichkeiten 213 ff., 295 ff.
– Grundrechte 238
– Kirche, römisch-katholische 333 f., 344 f.
– Kirchen, Religionen 295
– Kultureinrichtungen 223
– Post-, Telegrafenwesen 265 f., 683
– Regierung, Cisleithanien 641
– Regierungspolitik XVIII
– Schulen, höhere 330
– Seeschifffahrt 683
– Unterrichtswesen 226–229
– Verwaltung, politische 272 f., 317, 357
– Volksschulen 330
Post-, Telegrafenwesen
– Ausgleich, böhmischer 595
– Briefgeheimnis 265 f.
– Korrespondenzkarte XCI, 351 f.
– Postvertrag 682 ff.
– Staatstelegrafen 358
– Staatstelegrafen, Direktion 351
– Telegrafenämter 311
Postdirektionen
– Postdirektion, Krakau 265
Potocki, Alfred Graf
– Abgeordnetenhaus XXXV f.
– Adressdebatte 410, 415, 485 f.
– Ausgleich, galizischer XXXVIII f., 179,

181, 201, 206, 218, 232, 476, 478, 481 f.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 353,

365, 367 f., 484 f.
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Auszeichnungen 359
– Bergwesen 480
– Besitz, öffentlicher 157 f.
– Besitzverhältnisse 238, 264, 357 f.

– Eisenbahnlinien LXXXVII, 135, 178, 341
– Eisenbahnwesen 268
– Ernennungen 154 f., 205, 317, 356
– Expeditionen, Forschungsreisen 364
– Feierlichkeiten 296
– Finanzwesen 242, 484 f.
– Grundrechte 347
– Handelsangelegenheiten 142 f.
– Justizwesen 167, 262
– Kirche, römisch-katholische LXXIII f.,

335 f.
– Kultureinrichtungen 224
– Landtage XL f., 320, 398
– Landwirtschaft 239
– Militär 174, 284, 286, 358
– Minister 478
– Ministerratsprotokolle XCI
– Regierungspolitik XIII–XVI, XXXV f.,

XXXVIII–XLI, 707
– Reichsrat, Parlament XXXVI, 179, 181,

713
– Schulen, höhere 332
– Sicherheitswesen 69
– Staatsbedienstete 301 f.
– Thronrede 194
– Universitäten, Hochschulen 177
– Unterrichtswesen 226, 228–231, 303, 310
– Verwaltung, politische 71, 149, 220 f.,

223, 318, 357
– Volksschulen 307
Pottendorf
– Eisenbahnlinien 340
Prag (Praha)
– Abgeordnetenhaus XXX f.
– Ausgleich, böhmischer XXX f., LI, LIII,

384, 570 ff., 574, 621, 674
– Auszeichnungen 348 f., 363
– Dezemberverfassung XXII
– Dualismus LIII
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 339
– Ernennungen 73, 365
– Grundrechte XXII, 299
– Justizwesen 167, 237, 261 f., 666, 674
– Landtage 691
– Regierung, Cisleithanien LIII
– Regierungspolitik LI
– Sicherheitswesen 62 f., 65–69, 122–125,

570 ff., 574
– Unterrichtswesen 309, 691
Praha siehe Prag
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Pratobevera
– Ernennungen 125 f., 152–155, 168
Pražák, Alois
– Ausgleich, böhmischer XLV, 619, 638 f.
– Landtage 690
– Regierung, Cisleithanien 629, 638 f.
– Regierungspolitik XLV
– Unterrichtswesen 690
Preleuthner, Joseph Ritter v.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 345
Presse
– Pressrecht XXII
– Wahlreform 390–394
Presse, einzelne Zeitungen
– Allgemeine Zeitung 380, 382
– Das Vaterland LXVIII
– Die Debatte 298 f.
– Die Presse 333, 380, 382, 393
– Figaro LXIX
– Freiheit LXX, 299
– Neue Freie Presse LXVIII, 392
– Neues Fremden-Blatt 382, 390, 392, 394
– Pokrok 237
– Politik 570
– Prager Zeitung 68, 124
– Reichenberger Zeitung 64
– Sonn- undMontagszeitung 68 f.
– Wiener Fremdenblatt 380
– Wiener Zeitung XXXV, XLI, LX,

LXXIV f., 68, 270, 345, 543, 675
Preßnitz (Přísečnice)
– Adressen 246
Pretis-Cagnodo, Sisinio Freiherr v.
– Eisenbahnlinien 341, 682
– Landtage 551
– Regierungspolitik XVI
Preußen
– Auszeichnungen 120
– Eigentum, öffentliches LXXVIII
– Handelsangelegenheiten 142
– Regierung, Cisleithanien 631, 635 f.
– Regierungspolitik XLVII
Primavesi, Moriz
– Eisenbahnlinien 340
Přísečnice siehe Preßnitz
Proskowetz, Emanuel Ritter v.
– Eisenbahnlinien 340
Przemyśl
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 365,

367 f.

– Eisenbahnlinien LXXXVII
Pukalski, Joseph Alois Freiherr v.
– Auszeichnungen 549
Pula siehe Pola
Purschka, Leopold
– Auszeichnungen 643 ff.

Quesar, Eduard Julius Freiherr v.
– Ernennungen 155, 205, 245

Radkyně sieheRatkin
Ragusa (Dubrovnik)
– Dezemberverfassung XXVI
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Regierung, Cisleithanien XXVI
– Reichsrat, Parlament XXVI
Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich
– Auszeichnungen 207, 623 f.
– Kultureinrichtungen 623 f.
Rainer, Alexander
– Grundrechte 321
Ratkin (Radkyně)
– Ausgleich, böhmischer 551
Ratzdorf
– Eisenbahnlinien 340
Raudnitz (politischer Bezirk)
– Sicherheitswesen 67
Rauscher, Joseph Othmar Ritter v.
– Justizwesen LXVIII, 291
– Kirche, römisch-katholische LXVIII,

LXXV f., 291, 337, 561, 566 ff.
– Kirchen, Religionen LXVIII
Rechbauer, Carl
– Militär 175
– Verwaltung, politische 114
Rechnungshof, gemeinsamer Oberster
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 289,

345, 352 f.
– Dezemberverfassung XXIII
– Finanzwesen XXIII
Rechnungshof, Oberster
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 289,

354
– Reichsrat, Parlament 542
Regierung Adolph Auersperg
– Abgeordnetenhaus LX
– Ausgleich, böhmischer LX, 676
– Justizwesen 676
– Regierung, Cisleithanien LX



770 Cisleithanischer Ministerrat Band II: 1868–1871

– Regierungspolitik XVI, XVIII
Regierung Beust
– Abgeordnetenhaus XXIX
– Dezemberverfassung XXIX
– Regierungspolitik XIII f.
Regierung Carlos Auersperg
– Abgeordnetenhaus XXXI
– Ausgleich, böhmischer XXXI
– Eigentum, öffentliches LXXVIII
– Justizwesen LXVII, LXIX
– Kirche, römisch-katholische LXV, LXVII
– Kirchen, Religionen LXIV–LXVII,

LXIX
– Regierungspolitik XIII f.
Regierung Erzherzog Rainer
– Regierungspolitik XIV
Regierung Hasner
– Abgeordnetenhaus XXXVI ff.
– Ausgleich, böhmischer 380
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479 f.
– Regierung, Cisleithanien XXXVII f.
– Regierungspolitik XV, XXXVI ff.
– Unterrichtswesen 553
Regierung Hohenwart
– Abgeordnetenhaus XLI–XLV
– Ausgleich, böhmischer XLV, XLVIII f.,

LI–LVIII
– Ausgleich, galizischer XLII f.
– Dualismus LII f., LVII
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Kirche, römisch-katholische LXXV f.
– Landtage XLIX, LI, 434
– Ministerratsprotokolle XCI
– Regierung, Cisleithanien LII–LVIII, 632
– Regierungspolitik XII, XVII ff., XLI–

XLV, XLVII ff., L f., LV f., LVIII
– Reichsrat, Parlament 434
Regierung Plener
– Regierungspolitik XV
Regierung Potocki
– Abgeordnetenhaus XLI, XLIV
– Ausgleich, böhmischer XXXIX
– Ausgleich, galizischer XXXVIII f.
– Dezemberverfassung XXIV
– Finanzwesen XXIV
– Kirche, römisch-katholische LXXIV
– Landtage XL, 362
– Regierungspolitik XII, XV f., XVIII,

XXXVIII–XLI, XLIV
Regierung Rechberg

– Regierungspolitik XIV
Regierung Stremayr
– Regierungspolitik XVI
Regierung Taaffe I
– Abgeordnetenhaus XXXIII–XXXVI
– Ausgleich, galizischer XXXII
– Dezemberverfassung XXVIII
– Eisenbahnlinien LXXXVII f.
– Justizwesen LXVII ff.
– Kirche, römisch-katholische LXVII ff.,

LXXI f.
– Kirchen, Religionen LXVII–LXX,

LXXII
– Landtage XXVIII
– Ministerratsprotokolle XCII
– Regierungspolitik XXXIII–XXXVI
– Reichsrat, Parlament XXVIII, XXXV f.
Regierung, Cisleithanien
– Abgeordnetenhaus XXXVII f.
– Krise LII–LX
– Ministerrat XXVI
– Rücktritt 629–641
Regierung, KaisertumÖsterreich
– Kirche, römisch-katholische LXI
Regierungen, ausländische
– Bundesrat, Schweiz 143
– Regierung, Ägypten 236
– Regierung, Frankreich 142
– Regierung, Großbritannien 137, 147, 203
– Regierung, Italien 143, 593
– Regierung, Montenegro 200
– Regierung, Russland LII, 214
Regierungen, Deutsches Reich, Reich und
Länder
– Regierung, Bayern 144, 146, 560
– Reichsregierung, Deutsches Reich XVII,

LII, LVII, 593
Regierungsmitglieder, Cisleithanien
– Ministerpräsident XIII, XXX, XLI, 73,

124, 151, 164, 169 f., 219, 591
Regierungsmitglieder, Ungarn
– Ministerpräsident, Ungarn XLVII, 44, 46
Regierungspolitik
– Abgeordnetenhaus XXXIV–XXXVIII
– allgemein XI–XVIII
– Auszeichnungen LXXXIX
– Ernennung XLI–LI, LIX f.
– Krise XXXIII, XXXVI, L, LV f.
– Landtage XLIX
– Reichsrat, Parlament XVIII f., 700
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– Rücktritt XXXVI, XXXVIII, XLI,
LVIII f.

– Verfassungsreform XXXVIII–XLI
Reichenau an der Knieschna (Rychnov nad
Kněžnou)
– Eisenbahnlinien 129
– Schulen, höhere 292
– Verwaltung, politische 239
Reichsgericht
– allgemein XI, XXI, 125 f., 152–155, 169,

180, 204, 208, 211, 236, 245 f., 270 ff.,
287 f., 313, 322–327, 363, 614, 662,
670 f.

– Entlohnung 287
– Errichtung XXI
– Organisation 322–327
– Präsident, Reichsgericht 152–155, 168 f.,

204, 208, 287, 327
Reichsrat, Parlament siehe auchAbgeord-
netenhaus; Delegation des Reichsrates;
Herrenhaus
– Abgeordnete 171 ff.
– Abgeordnetenhaus XXVIII ff., XXXII–

XXXVIII, XLI–XLV, LX, 179 f.
– Adressdebatte 410, 485 f.
– Auflösung XLIV, 647
– Ausgleich, böhmischer XXX, XXXIX,

XLVI, XLVIII f., LIII–LVI, LVIII ff.,
379, 381, 539 f., 557 f., 576–580, 582–
586, 588, 591, 594, 598 f., 601 ff., 608–
612, 616, 638 ff., 647, 649, 653–659, 673

– Ausgleich, galizischer XXXI, XXXIX,
XLII f., 179 f., 205, 477, 482

– Ausgleich, österreichisch-ungarischer
XXVII, 361, 485

– Auszeichnungen 349, 625
– Bauten 165 f., 198 ff.
– Bergwesen 480
– Besitz, öffentlicher 121, 155, 159
– Besitzverhältnisse 181
– Dezemberverfassung XXff., XXIV–

XXIX
– Dualismus LIII f., LVI
– Eigentum, öffentliches LXXVIII f.,

LXXXII
– Einberufung 556 f., 574, 653
– Eisenbahnlinien LXXXVII, 117 f., 128 f.,

133, 170, 177, 198 ff., 605
– Eisenbahnwesen 119 f., 176 f., 198 ff.,

259 f.

– Enthebung 653–659
– Ernennungen 125, 271
– Expeditionen, Forschungsreisen 364
– Finanzwesen XXIV, 120, 176, 483 f.
– Geldwesen 196
– Grundrechte XXII
– Handelsangelegenheiten 203, 546
– Justizwesen XXI, 139, 188, 198 ff., 669
– Kirche, römisch-katholische LXI f.,

LXXI, 282
– Kirchen, Religionen LXII, LXIV
– Kompetenzen XXVIII
– Landtage XXVIII, XL, XLIX, LI, 256 f.,

259, 264, 319 f., 394–399, 406 f., 429–
434, 539 f., 545, 550 f., 653–659, 687–
691

– Militär LXXXII, 173 f., 194, 198 ff., 248,
661, 664

– Post-, Telegrafenwesen 683
– Presse 391, 393
– Rechnungsabschlüsse 541 ff.
– Regierung, Cisleithanien XXVI f.,

XXXVII f., LIII–LVI, LVIII ff., 630,
634 f., 638 ff.

– Regierungspolitik XII f., XVII ff.,
XXXIV–XLIX, LI, LV f., LIX, 704

– Reichsgericht 287
– Seeschifffahrt 683
– Sicherheitswesen 255
– Staatsbedienstete 140
– Steuerwesen 138 f., 163, 166, 176, 196 ff.,

547 ff.
– Thronrede XXXV, 182 f., 192 ff., 407
– Universitäten, Hochschulen 177
– Unterrichtswesen XXV, 254, 408, 687–

691
– Verkehrswesen 114, 160
– Verwaltung, politische 114, 147 ff.
– Wahlen 649 ff., 672 f.
– Wahlreform 428–434, 710
Reichstag, Ungarn (ab 1867)
– Ausgleich, böhmischer LIV, LVI, 577,

579, 594, 599, 602 f.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 353
– Dualismus LIV
– Handelsangelegenheiten 546
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Regierung, Cisleithanien LIV, LVI
– Regierungspolitik LVI, 704, 708
– Repräsentantenhaus, Ungarn 47
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– Seeschifffahrt 683
Reifling
– Eisenbahnlinien 129
Reisinger, Alexander
– Auszeichnungen 624 f.
Resti-Ferrari, Johann Freiherr v.
– Ernennungen 126
Revolution, Aufstand siehe auchUnruhe,
Streik
– Cattaro 401 f.
– Wehrgesetz XXVI
Rieger v. Riegershofen, Wenzel Franz Frei-
herr
– Ausgleich, böhmischer 651, 653, 673, 676
– Auszeichnungen 348
– Enthebung 653
– Enthebungen 651
– Justizwesen 676
– Landtage 653
– Reichsrat, Parlament 653, 673
Rieger, Franz Ladislaus
– Abgeordnetenhaus XXX
– Ausgleich, böhmischer XXX, XLV,

LVIII f., 619, 621, 638 f.
– Landtage 429
– Regierung, Cisleithanien LVIII f., 629,

638 f.
– Regierungspolitik XLV, LIX
– Reichsrat, Parlament 429
– Steuerwesen 162
Rijeka siehe Fiume
Riva
– Bezirksgerichte 646
Rizy, Theobald Freiherr v.
– Ernennungen 245
Rodich, Gabriel Freiherr v.
– Bauten 549
– Ernennungen 534
– Steuerwesen 620
Rohan
– Eisenbahnlinien 278
Rohrau
– Militär 664
Rom (Roma)
– Kirche, römisch-katholische LXV, LXXI,

LXXIII, 282 f., 336
– Kirchen, Religionen LXV, 143 ff.
Roma sieheRom
Römerstadt (Rýmařov)
– Eisenbahnlinien 340

Rosica (heute Teil vonMonfalcone)
– Verkehrswesen 114
Rossi-Sabatini
– Ernennungen 356 f.
Roth v. Rothenhorst, Ritter
– Auszeichnungen 546
Rottenmann
– Eisenbahnlinien 130, 339
Rovereto
– Ernennungen 534
Rudigier, Franz Joseph
– Justizwesen LXVII ff., 209 f., 291
– Kirche, römisch-katholische LXVI–

LXIX, LXXI, LXXIII, 209 f., 291, 314
– Kirchen, Religionen LXVI–LXIX
Rudolfswert (Novo mesto)
– Unruhe, Streik 251
Rumler v. Aichenwehr, Franz Edler
– Ernennungen 204 f., 245
Russland
– Ausgleich, böhmischer LIX
– Eisenbahnlinien LXXXVII
– Feierlichkeiten 214, 296
– Regierung, Cisleithanien LIX, 631 f.,

635 f.
– Regierungspolitik LIX
Rychnov nad Kněžnou sieheReichenau an
der Knieschna

Rýmařov sieheRömerstadt

Saaz (Žatec)
– Adressen 246
Saazer, Anton
– Staatsbedienstete 358
Sachsen
– Eisenbahnlinien 278
Salò
– Bezirksgerichte 646
Salzburg
– Eisenbahnlinien LXXXV
– Finanzwesen 692
– Regierungspolitik XC
– Schulen, höhere 695
– Steuerwesen 536 f.
Salzburg (Kronland)
– Auszeichnungen 363
– Bauten 549
– Besitz, öffentlicher 311
– Bezirksgerichte 280 f.
– Eisenbahnlinien 339
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– Schulen, höhere 291
Sanguszko, Ladislaus Fürst
– Auszeichnungen 348
Sanitätswesen sieheGesundheitswesen
Sapieha, Leo Fürst
– Feierlichkeiten 296
– Verwaltung, politische 317 f., 357
Sardinien-Piemont
– Verwaltung, politische 116
Schäffle, Albert
– Abgeordnetenhaus LXXXVI
– Ausgleich, böhmischer XLV, LIII, LIX,

540, 568 f., 571, 573, 575, 581 f., 595,
604, 607, 611, 613–619, 638 f., 641

– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 549, 562, 624, 644 f.,

684
– Bauten 549 f.
– Bergwesen 480
– Dualismus LIII
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 278, 604 ff.,

682
– Kirche, römisch-katholische 560, 568
– Kultureinrichtungen 624
– Landtage 540
– Regierung, Cisleithanien LIII, LIX, 629,

632, 637 ff., 641
– Regierungspolitik XVII, XLV, LIX
– Reichsrat, Parlament 542 f., 574
– Schulen, höhere 628
– Sicherheitswesen 569, 571, 573
– Unterrichtswesen 553 f.
Scharschmid v. Adlertreu, Franz Freiherr
– Ernennungen 236
Scharschmid v. Adlertreu, Max Freiherr
– Ernennungen 205, 245
Scherer, Wilhelm
– Ernennungen 685 f.
Schifffahrt
– Österreichischer Lloyd 682 ff.
– Zentralseebehörde, Triest 277, 683
Schlan (Slaný)
– Sicherheitswesen 67
Schlesien
– Ausgleich, böhmischer LI
– Besitzverhältnisse 181
– Eisenbahnlinien 340
– Grundrechte 299
– Regierungspolitik XLVII, LI
– Steuerwesen 161 f.

– Unterrichtswesen 302 f.
– Verwaltung, politische 273
Schlöglmühl
– Eigentum, öffentliches LXXIX
Schluckenau (Šluknov)
– Kirchen, Religionen 232
Schmelz (heute Teil vonWien)
– Besitz, öffentlicher 156
Schmerling, Anton Ritter v.
– Auszeichnungen 642–645
– Ernennungen 125 f., 153, 354 f.
– Unterrichtswesen 309
Schmidt, Robert
– Justizwesen 274
Schmitt, Franz
– Ernennungen 205, 236, 245
Schöffel, Joseph
– Eigentum, öffentliches LXXX f.
Scholl, Heinrich Freiherr v.
– Auflösung 648
– Ausgleich, böhmischer LVIII f., 540 f.,

571, 573 f., 594, 601, 613, 616, 618, 638,
648, 655, 672, 675 f.

– Auszeichnungen 566, 623, 625, 645, 652,
684

– Enthebung 655
– Ernennungen 685
– Justizwesen 667, 669, 675 f.
– Kirche, römisch-katholische 560, 568,

679
– Landtage 540 f., 655, 688, 690 f., 694
– Militär 531 f., 543, 558 f., 660 ff., 664 f.
– Regierung, Cisleithanien LVIII f., 630,

635–638
– Regierungspolitik XVII f., LVIII f.
– Reichsrat, Parlament 543, 574, 655, 672
– Schulen, höhere 629, 696
– Sicherheitswesen 62, 571, 573 f.
– Steuerwesen 537, 621, 681
– Unterrichtswesen 554, 688, 690 f.
– Verkehrswesen 651, 682
Schöller, Alexander Ritter v.
– Eisenbahnlinien 340
Schöller, Gustav Ritter v.
– Eisenbahnlinien 340
Schönberg (bei Vöcklabruck)
– Auszeichnungen 562
Schrank, Johann
– Ausstellungen 530
Schreiner, Adolph Ritter v.
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– Auszeichnungen 351
Schreiter, Franz Xaver
– Auszeichnungen 535 f.
Schrötter, Carl
– Eisenbahnlinien 340
Schulen, höhere
– allgemein XXV
– Bürgerschulen 695 f.
– Gewerbeschulen 331 f.
– Kirche, römisch-katholische 292 f.
– Landwirtschaftliche Mittelschule 177, 196
– Lehrpersonal 330 f., 695
– Organisation 291, 696 f.
– Porgessche Anstalt 372
– Religionsunterricht 628 f.
– Sprachenfrage 330
– Stadtkonvikt, Wien 275 f.
Schulräte
– Bezirksschulräte 228, 304–307
– Distriktsschulrat 226, 228
– Landesschulrat, Bukowina 671 f., 697
– Landesschulrat, Galizien XXXI f., 217,

219–222, 226, 230 f.
– Landesschulrat, Mähren 670, 687 f.
– Landesschulräte, allgemein XXV, 207,

304, 306
– Ortsschulräte 304 ff.
Schwarz, Carl Freiherr v.
– Eisenbahnlinien 339
Schwarzbeck, Carl
– Ernennungen 271, 288
– Justizwesen 288
Schwarzenberg, Friedrich Fürst zu
– Kirche, römisch-katholische 283
Schwarz-Senborn, Wilhelm Freiherr v.
– Ausstellungen 530
Schweiz
– Post-, Telegrafenwesen 352
Schwerdfeger, Engelbert
– Auszeichnungen 537 f.
Schwertling, Carl Ritter v.
– Militär 559
Sebenico (Šibenik)
– Auszeichnungen 349
Sedlacek v. Granthal, Albert Ritter
– Sicherheitswesen 123
Seeschifffahrt
– Lloyd, österreichischer 682 ff.
Senj siehe Zengg
Šentpeter na Krasu siehe St. Peter in Krain

Šibenik siehe Sebenico
Sibiu sieheNagyszeben
Sicherheitswesen
– Ausnahmszustand 62–70, 122–125, 165,

263, 569–574
– Gendarmerie XXVI, 123, 140 ff., 233, 315
– Gendarmerieinspektion 141
– Militärwache 315 f.
– Polizeidirektion, Lemberg 215, 272
– Polizeidirektion, Prag 68, 666, 674
– Polizeidirektion, Wien 321, 559, 686
– Polizeistrafgesetz 255
– Sicherheitswache, Prag 63, 66, 123 f., 676
– Sicherheitswache, Wien 68, 315
– Versammlungsrecht 232 f.
SighetuMarmaţiei sieheMármarossziget
Simor, Johann
– Kirche, römisch-katholische 283
Široká Niva siehe Breitenau
Sisak (Sziszek, Sissek)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 360
Sissek siehe Sisak
Skedl, Arthur
– Regierungspolitik 700 f., 703, 707
Skene, August
– Eisenbahnlinien 340
Sladkovský, Carl
– Landtage 429
– Reichsrat, Parlament 429
Sladkowský
– Grundrechte 346
Slaný siehe Schlan
Slovenj Gradec sieheWindischgraz
Šluknov siehe Schluckenau
Šmarje pri Jelšah siehe St. Marein bei Erlach-
stein

Smeykal, Franz
– Justizwesen 167 f.
Smichov siehe Smichow
Smichow (Smichov, heute Teil von Prag)
– Sicherheitswesen 66 f., 123, 125
Smolka, Franz
– Feierlichkeiten 215
Sohm, Susanna
– Kirche, römisch-katholische 338
Sonnleithner, Leopold Edler v.
– Auszeichnungen 165
Soziale Fürsorge
– Armen- undWaiseninstitut 223 f.
Spalato (Split)
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– Eisenbahnlinien 130
Sparkassen siehe Banken
Split siehe Spalato
St. Gotthard siehe Szentgotthárd
St. Johann im Pongau
– Eisenbahnlinien 129, 339
St. Marein bei Erlachstein (Šmarje pri Jelšah)
– Verkehrswesen 620, 681
St. Michael in Obersteiermark
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 14
St. Peter in Krain (Šentpeter na Krasu; Pivka)
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 117
St. Petersburg
– Ernennungen 208
St. Pölten
– Auszeichnungen 537
St. Valentin
– Eisenbahnlinien 14, 118
St. Veit an der Triesting (heute Teil von Bern-
dorf)
– Auszeichnungen 351
Staatsanwaltschaften
– allgemein LXIX f., 206, 269, 667, 674
– Bozen 338
– Laibach 252
– Linz LXVII, 209
– Oberstaatsanwaltschaft, Innsbruck 338
– Prag 66, 237, 262, 299, 665 f., 676
Staatsbedienstete
– Diensteid 4 ff., 8–11, 13 f.
– Dienstzulagen 139 f.
– Gesuche 358
– Ministerrat 300 ff.
Staatsministerium
– Eisenbahnlinien 15
– Verkehrswesen 114
Staatsrat, jüngerer
– Ernennungen 168
Stanislau (Stanisławów; Iwano-Frankiwsk)
– Eisenbahnlinien 604
– Steuerwesen 197
Stanisławów siehe Stanislau
Statistik
– Direktion für die administrative Statistik

XXII f., 352 ff.
Statthaltereien
– allgemein XXVIII, 250, 291, 306, 333,

551, 676, 700
– Brünn 671
– Innsbruck 645

– Lemberg 201, 205 f., 212 f., 215, 217,
220 f., 224, 295, 316, 661 ff., 665

– Linz 274
– Prag 62 f., 65 f., 202, 208 f., 347, 650 f.,

653 f., 674 ff.
– Triest 16, 114, 342
– Wien LXXVI, 273, 276, 309, 321 f.
– Zara 174
Statz, Joseph
– Militär 293
Steffan, Friedrich
– Auszeichnungen 349
Steffens, Peter
– Bauten 199
– Eisenbahnlinien 199
– Eisenbahnwesen 199
– Justizwesen 199
– Militär 199
Steiermark
– Ausgleich, böhmischer 639
– Auszeichnungen 329, 349, 359
– Besitzverhältnisse 265
– Kirche, römisch-katholische 315
– Regierung, Cisleithanien 639
– Unterrichtswesen 228, 302
– Verwaltung, politische 115 f.
Stepischnegg, JakobMaximilian
– Kirche, römisch-katholische 314 f.
Sternberg (Šternberk)
– Eisenbahnlinien 129 f., 340
Šternberk siehe Sternberg
Steuerwesen
– Erwerb-, Einkommensteuer 197 f.
– Gemeindeabgaben 273, 376
– Grundsteuer 197
– Hundesteuer 620 f., 680 f.
– Landes-, Gemeindezuschläge 71, 140,

564 f.
– Schanklizenzen 138 f., 161 ff., 166
– Stempelgebühren 126 f., 197, 547 ff.
– Steuern LXXXIX
– Unternehmen 176
– Verzehrungssteuern 139, 196, 536 f.
Steyrer, Moriz
– Ernennungen 236, 245 f.
Stiefern
– Verwaltung, politische 113
Stikau (Štikov, heute Teil von Nová Paka)
– Ausgleich, böhmischer 551
Štikov siehe Stikau
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Stockert, Franz
– Auszeichnungen 351
Stöger, Leopold
– Auszeichnungen 350
Streit, Moritz
– Auszeichnungen 645
Streiter, Joseph
– Ernennungen 316
Stremayr, Carl Edler v.
– Ausgleich, galizischer 476 ff., 482
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 355
– Auszeichnungen 330
– Bergwesen 480
– Ernennungen 686
– Finanzwesen 484
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Kirche, römisch-katholische LXXIV f.
– Regierungspolitik XV f.
– Unterrichtswesen 231, 303, 305, 408
– Volksschulen 307 ff.
Stryj
– Eisenbahnlinien 604
– Landtage 434
– Reichsrat, Parlament 434
Stuhlweißenburg siehe Székesfehérvár
Stupná siehe Stupna
Stupna (Stupná, heute Teil von Vidochov)
– Ausgleich, böhmischer 551
Sturm, Eduard
– Abgeordnete 172
Stuttgart
– Ernennungen 208
Šumperk sieheMährisch-Schönberg
Suppan, Joseph
– Ernennungen 204
Székesfehérvár (Stuhlweißenburg)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 366
Szemelowski, Julian
– Ernennungen 225
Szentgotthárd (St. Gotthard)
– Eisenbahnlinien LXXXIII
Sziszek siehe Sisak
Szlávy, Josef
– Post-, Telegrafenwesen 683
– Seeschifffahrt 683
Szymonovics, Ignaz Freiherr v.
– Ernennungen 126, 168 f.

Taaffe, Eduard Graf

– Abgeordnetenhaus XXXV f.
– Adressdebatte 410–415, 485 f.
– Adressen 246
– Ausgleich, böhmischer 378, 383
– Ausgleich, galizischer 179, 200, 205, 215,

217 f., 232, 476 ff., 482
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 45,

47, 288 f., 352, 354, 360 f.
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Auszeichnungen 329, 342, 348, 350 f.,

642
– Bauten 202, 258
– Besitz, öffentlicher 158, 212 f.
– Bezirksgerichte 281, 646 f.
– Bildungswesen 237
– Eigentum, öffentliches 470
– Eisenbahnlinien LXXXV, LXXXVII,

133, 136 f., 164, 170, 179, 339, 341
– Eisenbahnwesen 268
– Ernennungen 73, 152–155, 169, 205, 208,

245 f., 270 f., 287 f., 356 f., 534 f.
– Expeditionen, Forschungsreisen 370
– Feierlichkeiten 214 f., 295, 297
– Finanzwesen 121, 242 f., 470, 483 f.
– Gewerbe, produzierendes 234
– Grundrechte 347
– Handelsangelegenheiten 142 f., 174 f., 199,

203
– Justizwesen LXVIII, 168, 237 f., 261 f.,

272, 287 f., 291, 298, 313, 363, 668
– Kirche, römisch-katholische LXVIII,

LXXIV, 282 f., 291, 314, 335, 337, 344
– Kirchen, Religionen LXVIII, 143–146,

211
– Landtage 255, 320, 398, 406 f., 693
– Militär 151 f., 175, 194, 241, 247, 280,

285 f., 293 ff., 321 f., 543, 558
– Ministerratsprotokolle XCI
– Post-, Telegrafenwesen 266
– Presse 390 f., 393
– Regierungspolitik XIII–XVI, XXXV f.,

700 f., 703 f.
– Reichsgericht 287, 323 f., 326 f.
– Reichsrat, Parlament XXXVI, 179, 711,

714 f.
– Revolution, Aufstand 402
– Schulen, höhere 293, 332
– Sicherheitswesen 63 ff., 67–70, 122–125,

140 f., 233, 263, 315 f.
– Staatsbedienstete 6, 139, 300 ff.
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– Steuerwesen 680
– Thronrede 182 f., 189 f.
– Unruhe, Streik 251, 253
– Unterrichtswesen 230 f., 310
– Verkehrswesen 115
– Verwaltung, politische 114, 116, 146,

149 f., 219 f., 222, 263 f., 318, 470
– Volksschulen 306 ff.
Tarnóczy, Maximilian Joseph v.
– Kirche, römisch-katholische 282 f.
Tarnów
– Eisenbahnlinien 129
– Kirche, römisch-katholische LXXII
– Kirchen, Religionen LXXII
Tarvis
– Eisenbahnlinien LXXXIII f., LXXXVI,

164, 170, 682
Tastl, Joseph
– Ernennungen 356
Tauschinski, Hypolit
– Unterrichtswesen 309 f.
Tautendorf
– Verwaltung, politische 113
Tedesco, Ludwig
– Auszeichnungen 349
Tegetthoff, Wilhelm Ritter v.
– Militär 247
Temesvàr (Temeswar, Timișoara)
– Ernennungen 365
Temeswar siehe Temesvàr
Teplitz-Schönau
– Kirchen, Religionen 211
Tharandt
– Eisenbahnlinien 278
Theater
– Karltheater 348
Thronrede
– Reichsrat, Parlament 182 f., 188–194
– Wahlreform 407
Thun-Hohenstein, Leo Graf v.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 276
Tiarno di Sotto
– Bezirksgerichte 646
Timișoara siehe Temesvàr
Tirol
– Abgeordnetenhaus XXXVII
– Ausgleich, böhmischer 585 f., 594, 596
– Besitz, öffentlicher 311
– Besitzverhältnisse 181, 265, 290
– Bezirksgerichte 645 f.

– Dezemberverfassung XXVI
– Ernennungen 316, 534 f.
– Finanzwesen 483
– Justizwesen 188
– Landtage 362, 694
– Militär 293, 543
– Petitionen 169
– Regierung, Cisleithanien XXVI
– Regierungspolitik XXXVII
– Reichsrat, Parlament XXVI, 710
– Steuerwesen 196
– Unterrichtswesen 302, 305
– Verwaltung, politische 70
– Volksschulen 307, 309
Toman, Lovro
– Unruhe, Streik 251, 260
Tomen
– Eisenbahnlinien 329
Töply, Guido
– Ausgleich, böhmischer 552
Traù (Trogir)
– Auszeichnungen 349
Trauttmansdorff, Ferdinand Graf v.
– Justizwesen 210
– Kirche, römisch-katholische 210, 282 f.
Trebnitz (Trzebnica)
– Ausgleich, böhmischer 564
Trento siehe Trient
Trient (Trento)
– Kirchen, Religionen 143, 145
– Regierung, Cisleithanien 631
Triest (Trieste)
– Auszeichnungen 201
– Besitzverhältnisse 181, 265
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 15, 83 f., 163,

169
– Eisenbahnwesen 269
– Ernennungen 357
– Expeditionen, Forschungsreisen 364
– Militär 294
– Petitionen 169
– Regierungspolitik XVI
– Revolution, Aufstand 402
– Sicherheitswesen 65
– Staatsbedienstete 140
– Unterrichtswesen 304 f.
– Verkehrswesen 114
– Verwaltung, politische 257, 693
– Volksschulen 307, 309
Trieste siehe Triest
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Trogir siehe Traù
Trojan, Alois
– Justizwesen 274
Troppau
– Auszeichnungen 370
Trzebnica siehe Trebnitz
Tschabuschnigg, Adolph Ritter v.
– Ausgleich, galizischer 232, 476 f., 481 f.
– Ausgleich, wirtschaftlicher 479
– Auszeichnungen 484, 643
– Finanzwesen 483
– Justizwesen 666
– Minister 478
– Regierungspolitik XVI
– Volksschulen 307
Türkei sieheOsmanisches Reich
Turnau (Turnov)
– Verwaltung, politische 239
Turnov siehe Turnau

Uchatzy, August
– Sicherheitswesen 64
Udine
– Eisenbahnlinien LXXXVI, 15, 84
Újezd u Uničova siehe Augezd
Ungarn
– Abgeordnetenhaus XXIX
– Ausgleich, böhmischer XXXIX f., XLV f.,

LIII f., LVI, 381 f., 575–582, 584, 587,
591, 608 f., 612, 616 f., 639

– Ausgleich, galizischer XXXI
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

XXVII, 44–47, 244, 276, 352 ff., 360 f.,
365–368

– Ausgleich, wirtschaftlicher 480
– Auszeichnungen 101
– Besitz, öffentlicher 156 ff., 212 f.
– Dezemberverfassung XX, XXII ff.,

XXVII, XXIX
– Dualismus XXII f., LIII f., LVI
– Eigentum, öffentliches LXXXI
– Eisenbahnlinien LXXXIII, LXXXV,

LXXXVII
– Eisenbahnwesen LXXXV, 267 f.
– Expeditionen, Forschungsreisen 364, 370
– Finanzwesen XXIII f., 242
– Handelsangelegenheiten 203, 546
– Kirche, römisch-katholische LXI f.,

LXXIV, 282
– Landtage L, 430, 687

– Militär LXXXI, 531, 665
– Ministerratsprotokolle XCII
– Post-, Telegrafenwesen 352, 683
– Regierung, Cisleithanien LIII f., LVI, 639
– Regierungspolitik XI, XVII, XXXVIII ff.,

XLV f., L, 704, 708
– Reichsrat, Parlament 430, 541, 713
– Seeschifffahrt 683
– Sicherheitswesen 315
– Thronrede 190
– Unterrichtswesen 687
– Verwaltung, politische 115 f., 212
Unger, Joseph
– Adressdebatte 486
– Ernennungen 204
Unhoscht (Unhošť)
– Justizwesen 274
Unhošť sieheUnhoscht
Universitäten, Hochschulen
– Chirurgische Lehranstalt, Salzburg 536 f.
– Errichtung 177
– Handelsakademie 372
– Landwirtschaftliche Hochschule, Wien

177, 196
– Polytechnikum,Wien 351
– Technische Akademie, Lemberg

LXXXIX, 624 f.
– Universität, Innsbruck 237
– Universität, Krakau XXXIX, 231 f.
– Universität, Lemberg 231 f.
– Universität, Wien XVII, LII, LXXXI,

572
– Universitäten, allgemein XXV, 685
Unruhe, Streik siehe auchRevolution, Auf-
stand
– Kundgebungen 250–253, 260 f.
Untergramling (Dolní Kramolín)
– Eisenbahnlinien 370
Unterloiben
– Verwaltung, politische 113
Unterrichtswesen XXV
– Dezemberverfassung XXV
– Einkommen 408
– Emigrantenschule 165
– Finanzierung 670 f.
– Gehalt 309
– Lehranstalten, private 309 f.
– Lehrerbildungsanstalten 231
– Religionsunterricht 552 ff.
– Schulaufsicht 225–230, 304 f., 671 f., 697
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– Schulen, höhere siehe dort
– Schulfonds 274 f.
– Schulgemeinden 306
– Schulgesetze XXV f., 686–691
– Schulräte siehe dort
– Sprachenfrage 254 f., 302 f.
– Volksschulen siehe dort
Unterwaltersdorf
– Eisenbahnlinien 340

Val di Ledro
– Bezirksgerichte 645 f.
Válšov siehe Kriegsdorf
Vaněk Anton
– Abgeordnetenhaus XXIX
– Dezemberverfassung XXIX
Vatikan
– Ausgleich, böhmischer 593
– Justizwesen LXIX
– Kirche, römisch-katholische LXXV
– Kirchen, Religionen LXVI, LXIX, 143,

145
– Kurie, Römische LXII, LXIVff.,

LXXIII f., 143 f., 210, 282
Venedig (Venezia)
– Eisenbahnlinien 84
Venezia siehe Venedig
Vereine
– Arbeiterverein, schlesischer 314
– Deutsch-politischer und Fortbildungsver-

ein, Donawitz 239
– Hilfsverein, Patriotischer 622 f.
– Hort (Genossenschaft) 321
– Lípa Slovanská 346 f.
– Slovenija 251
– Sokol (Turnvereine) 299
– Tabor (Turnvereine) XXXI, 232 f., 250–

253, 261, 285, 347
– Verein der Freunde der Volksaufklärung

272 f.
– Verein, Demokratischer 215, 238
– Verein, Katholisch-politischer 564
– Volksverein, Katholisch-konservativer 555
– Vorwärts-Arbeiterverein LXX
Verfassung siehe auchDezemberverfassung
Verkehrswesen
– Straßen 114 f., 160, 620, 651 f., 681 f.
Verwaltung, politische siehe auchGemeinde-
rat (Landtag), Triest; Statutarstädte
– Anleihen 470

– Ausgleich, galizischer 219–223
– Bezirksämter XX f.
– Bezirksvertretungen siehe dort
– Binnenwanderung 115 f., 211
– Finanzwesen 470
– Fristen 263 f.
– Gemeindewesen 70 ff., 113, 182
– Heimatzuständigkeit 693
– Kundgebungen 208
– Landes-, Gemeindezuschläge 470
– Landmarschall 317 f., 357
– Landtage siehe dort
– Rechtspflege XX f.
– Reichsrat, Parlament 146–151
– Staatsbürgerschaft 116 f.
– Territorialfragen 239, 257, 362 f., 470
– Vereinsrecht 272 f.
– Wahlbestätigung 165
– Wahlrecht 693
– Wahlreform 114
Verwaltungsgerichtshof
– Dezemberverfassung XXI
– Justizwesen XXI
Veselí nadMoravou sieheWessely an der
March

Vevče siehe Josefsthal
Vidochov sieheWidach
Vidulich, Franz Ritter v.
– Landtage 551
Villach
– Eisenbahnlinien LXXXIII, LXXXVI, 15,

117, 129, 163 f., 169, 682
Vöcklabruck
– Auszeichnungen 562
Vojnovice siehe Kriegsdorf
Volksschulen
– allgemein XXV
– Finanzierung 686
– Lehrpersonal 308, 625
– Schulaufsicht 625
– Schulpflicht 625
– Sprachenfrage 330
– Volksschulgesetze 305–308
Vorarlberg
– Besitzverhältnisse 181
– Dezemberverfassung XXVI
– Eisenbahnlinien 127 f.
– Landtage 694
– Militär 293, 558
– Regierung, Cisleithanien XXVI
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– Reichsrat, Parlament XXVI, 714
– Steuerwesen 196
– Unterrichtswesen 302, 304
Vordernberg
– Eisenbahnlinien LXXXIII, 277
Vrbno pod Pradědem sieheWürbenthal
Vrchlabí sieheHohenelbe

Wagner, Johann Ritter v.
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer

XXVII, 345
– Auszeichnungen 349
– Bauten 200
– Besitz, öffentlicher 156
– Dezemberverfassung XXVI f.
– Eigentum, öffentliches LXXVIII
– Eisenbahnlinien 200
– Eisenbahnwesen 200
– Ernennungen 357
– Finanzwesen 243
– Handelsangelegenheiten 174, 199 f.
– Justizwesen 200
– Kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch

nicht unierte) 275
– Militär 194, 200, 358
– Regierung, Cisleithanien XXVI f.
– Regierungspolitik XV
– Reichsrat, Parlament XXVI f.
– Revolution, Aufstand 401 f.
– Unterrichtswesen 275
Währung sieheGeldwesen
Waidele, Ernest Ritter v. Willinger
– Ernennungen 354 ff.
– Justizwesen 167
Wartberg ob der Aist
– Eisenbahnlinien 118
Waser, Joseph Ritter v.
– Auszeichnungen 350
– Reichsgericht 323–327
Weber v. Ebenhof, Philipp Freiherr
– Ausgleich, böhmischer 540, 572
– Auszeichnungen 537, 623
– Kirche, römisch-katholische 559 f., 562,

566 f., 677 f., 680
– Kultureinrichtungen 623
– Landtage 540, 687, 689
– Sicherheitswesen 572
– Steuerwesen 565
– Unterrichtswesen 671, 687, 689
Weber, Gottfried

– Adel 669
Wehli, August Freiherr v.
– Adel 669
– Auflösung 647 f.
– Ausgleich, böhmischer 641 f., 647 f., 650–

654, 658, 673 ff.
– Auszeichnungen 652
– Enthebung 652 ff., 658
– Enthebungen 651
– Finanzwesen 670, 692
– Justizwesen 674 f.
– Kirche, römisch-katholische LXXVI f.,

678 ff.
– Landtage 642, 652 ff., 658, 680, 686, 689,

691, 693 f.
– Regierung, Cisleithanien 641
– Regierungspolitik XVIII
– Reichsrat, Parlament 650, 652 ff., 658,

673
– Steuerwesen 681
– Unterrichtswesen 686, 689, 691
– Verkehrswesen 651 f., 681 f.
– Verwaltung, politische 693
Weiser, Joseph
– Auszeichnungen 276
Weiss, Joseph Ritter v.
– Bezirksgerichte 280
Weissmann, Johann
– Ernennungen 126
Wels
– Eisenbahnlinien 130
Welti, Emil
– Kirchen, Religionen 146
Wenckheim, Béla Freiherr v.
– Ausgleich, böhmischer LV
– Regierung, Cisleithanien LV
– Regierungspolitik LV
Wenisch, Joseph Freiherr v.
– Ernennungen 354 f.
Wenkheim, Adalbert Freiherr v.
– Verwaltung, politische 211
Wenzyk, Marie v.
– Kirche, römisch-katholische 336
Wessely an der March (Veselí nadMoravou)
– Eisenbahnlinien 129
Westenholz, Carl Friedrich Freiherr v.
– Adel 365
Wickenburg, Mathias Constantin Graf v.
– Auszeichnungen 207
Widach (Vidochov)
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– Ausgleich, böhmischer 551
Widmann, Adalbert Freiherr v.
– Auszeichnungen 348
Widmann, Viktor Freiherr v.
– Regierungspolitik XVI
– Sicherheitswesen 140
Wiedenfeld, Otto Ritter v.
– Ausgleich, böhmischer 641
– Eisenbahnlinien 682
– Regierung, Cisleithanien 641
– Regierungspolitik XVIII
Wien
– Abgeordnetenhaus LXXXV
– Ausgleich, böhmischer LIII, 569–572,

574, 619, 638
– Ausgleich, galizischer 207
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 276,

352, 367
– Ausstellungen 530
– Auszeichnungen 254, 349 ff., 369, 624
– Bauten LXXXIX
– Besitz, öffentlicher 156 f., 213
– Dezemberverfassung XXII
– Dualismus XXII, LIII
– Eisenbahnlinien LXXXIII, LXXXV, 129,

131
– Ernennungen 154, 204 f., 235
– Handelsangelegenheiten 203
– Justizwesen LXVIII, 261 f.
– Kirche, römisch-katholische LXVIII,

LXXV f., 559, 567 f.
– Kirchen, Religionen LXVIII, 36
– Regierung, Cisleithanien LIII, 629, 638
– Regierungspolitik XXXVIII
– Revolution, Aufstand 402
– Sicherheitswesen 63 f., 233, 315, 569–572,

574
– Staatsbedienstete 140
– Verwaltung, politische 116
Wiener Neustadt
– Eisenbahnlinien 340
Wienerwald
– Eigentum, öffentliches LXXX f.
Wierzchleyski, Franz Xaver Ritter v.
– Kirche, römisch-katholische 282
Wildauer, Tobias
– Ernennungen 316
Wilhelm I., Deutscher Kaiser
– Auszeichnungen 622
Wilt, Franz

– Auszeichnungen 207
Windischgraz (Slovenj Gradec)
– Verkehrswesen 620
Wirtschaftsunternehmen
– Baugesellschaft, Wiener 313
– Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft

165 f.
– Gussstahlseilenfabrik 562
– Handelsgesellschaft für Forstprodukte

300
– Isidor Braun Söhne 562
– KonsortiumOtto Bauer, Popper etc.

233 ff.
– Mariazeller Eisenwerksgesellschaft 362
Wittek, Heinrich Ritter v.
– Auszeichnungen 684 f.
Wittmann, Moriz Freiherr v.
– Auszeichnungen 643 ff.
Wolf, Alexius
– Auszeichnungen 370
Wolfrum, Carl
– Auszeichnungen 349
Wüllerstorf-Urbair, Bernhard Freiherr v.
– Eisenbahnlinien 15
Würbenthal (Vrbno pod Pradědem)
– Eisenbahnlinien 340
Wurzbach v. Tannenberg, Carl Freiherr
– Landtage 544 f.
– Unruhe, Streik 260

Zadar siehe Zara
Zálesní Lhota sieheHuttendorf
Zara (Zadar)
– Auszeichnungen 349
– Ernennungen 356 f.
Zarnik, Valentin
– Unruhe, Streik 252
Zastavniković, Gideon Ritter v.
– Sicherheitswesen 62
Žatec siehe Saaz
Zelinka, Andreas
– Ernennungen 345
Zengg (Senj)
– Ausgleich, österreichisch-ungarischer 360
Zhůří sieheHaidl
Ziemiałkowski, Florian
– Ausgleich, galizischer 180
– Ernennungen 204
– Reichsrat, Parlament 180
– Staatsbedienstete 140
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Zimmermann, Albert
– Auszeichnungen 254
Zistersdorf
– Auszeichnungen 349
Zlaté Hory siehe Zuckmantel
Zollämter
– Handelsangelegenheiten 142
Zollparlament

– Regierungspolitik XVII
Zuckmantel (Zlaté Hory)
– Eisenbahnlinien 340
Zürich
– Verwaltung, politische 116
Zwickau in Böhmen (Cvikov)
– Kirchen, Religionen 232
– Steuerwesen 140
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